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Gesetze, Verordnungen usw.

Datum Ausgegeben Nr. *
des Gesetzes zu J n h a l t. bes Gesetzes Seiten.

usw. Berlin. Stückes.usw.

1908 1909 ·
lCUpril23.UprilHandelsvertragzwischmdemDeutfchenReiche22 3601405-407

und demFreistaatEl Salvador.

17. Dez. 9. Jan. Bekanntmachung,betreffendallgemeinepolizeiliche 2 3556 3—50
BestimmungenüberdieAnlegungvon Land=
dampfkesseln. .

17. — 9. — Bekanntmachung,betreffendallgemeinepolizeiliche 2 3557 1-91
BestimmungenüberdieAnlegungvon Schiffs=
dampfkesseln.

23. — 14. — Bekanntmachung,betreffenddie Eisenbahn= 3 3558 4320S
Verkehrsordnung.

29. — 5. — Belanntmnachung,betreffendAnderungenderAn= 1 3554 1
lageB derEisenbahn=Verkehrsordnung.

29. — 5. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderMili= 1 3555 2
tär-Transport=Ordnung.

1909 6
5. Ja.5. — Bekanntmachung,betreffend die dem Internatio= 4 3559 209

nalenUbereinkommenüberdenEisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

7. — 15. — Bekanntmachung,betreffendden Befähigungs= 4 35600210-246
nachweisunddiePrüfung derMaschinisten
auf Seedampfschiffender deutschenHandels=
flotte.
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II ChronologischeÜbersichtdesJahrgangs 1909.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des -.desGesetzes zu Inhalt. des Geschess Seiten.

usw. Berlin. Stückes.] usw.

1909 1909
7. Jan. 15.Jum.Bekanntmachung, betreffendErgänzungderVor= 4 35627-248

schriftenüberdieBesetzungderKauffahrtei=
schiffe mit Kapitänen und Schiffsoffi=
zieren.

9. — 16. — Bekanntmachung,betreffendden Schutz von Er= 5 3562 249
findungen,Mustern und Warenzeichenauf der
Internationalen Hhotogaphischen Aus=
stellung zu Dresden 1909.

9. — 16. — Bekanntmachung,betreffendbenachbarteOrte im 5 3563249-258
Wechsel- und Scheckverkehre.

9. — 16. — Bekanntmachung,betreffenddieEisenbahnbeförde= 5 3564 258
rung von Stickstofftetroxyd.

13. — 22. — Bekanntmachung,betreffenddie Anderungder 6 3565 259
FormulareB und C derWandergewerbe=
scheine.

16. — 22. — Belanntmachung,betreffenddie Anlegungvon 6 3566 260
Mündelgeld in Schuldverschreibungender
Zivilhospiziender Stadt Straßburgim Elsaß.

16. — 15.Febr. JVerordnung,betreffendden Handel mit süd— 9 3571270—271
westafrikanischen Diamanten.

19. — 28. Jun. Bekanntmachung,betreffendErgänzung der 7 3567|261-—262
Nr. XXXVb derAnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.

21. — 28. — Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellen 7 3568 262
im Scheckverkehre.

26. — 1. Sept. JFreundschafts⸗,Handels⸗ und Schiffahrtsvertrag 51 3661919-921
zwischendemDeutschenReicheundVenezuela.

30. — 6. Febr. Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von 8 35609263-268
Weinbaubezirken.

2. Febr. 15. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderAn= 9 35722 272-274
lagenV undVI zur Militär-Transport=
Ordnung.

4. — 15. — Bekanntmachung,betreffendAbrechnung im 9 3573 274
Scheckverkehre.



ChronologischeAbersichtdesJahrgangs 1909. II

Datum Ausgegeben Nr. a#rl
desGesetzes zu Inhalt. des Eesetes Seiten.

usw. Berlin. Stückes. ufw.

1909 1909
6. Febr. 15.Febr. Bekanntmachung,betreffendAnderungder An= 9 3574

lage B zur Eisenbahn=Verkehrsord=
nung.

8. — 15. — Gesetz,betreffenddiePreisfeststellungbeimMarkt= 9 3570 1269-270
handelmit Schlachtvieh.

13. — 15. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesfünften 10 3575277-278
Nachtrags' zum Reichshaushalts-Etat
für das Rechnungsjahr1908.

15. — 20.April, Verordnung,betreffenddieAusfuhrvonAngora= 21 3599 403
ziegen aus demSchutzgebieteDeutsch=Süd=
westafrika.

15. — 20. — Verordnung,betreffenddieAusfuhrvonStraußen 21 3600 404
und Straußeneiern aus demSchutzgebiete
Deutsch=Südwestafrika.

23. — 1. Aung. Abkommenzwischendem DeutschenReicheund 47 3653895—897
den Vereinigten Staaten von Amerika,
betreffend den gegenseitigengewerblichen
Rechtsschutz.

27. — 13.März Bekanntmachung,betreffendAnderungder An= 11 3576 279-280
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsord=
nung.

3. März 13. — Bekanntmachung,betreffendeine neue Ausgabe 11 3577280303
der demInternationalenUbereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehr beigefügten
Liste.

4. — 15. — 6esetzwegenAnderungdesGesetzes,betreffend 12 3578 805—-309
dieWechselstempelsteuer.

8. — 16. — Gesetz zur Ergänzung der Gesetze, betreffend 13 3580 317
Postdampfschiffsverbindungen mit über=
seeischenLändern.

8. — 16. — Bekanntmachung,betreffenddieHinterlegungder 13 3581 318
Ratifikationsurkunde Spaniens zu der am
3. Dezember1903 in aris abgeschlossenen
internationalenUbereinkunftüber Maßregeln
gegenPest, Cholera und Gelbfieber.



IV ChronologischelbersichtdesJahrgangs 1909.

Datum Ausgegeben Nr. ar=

desGesetzsn Inhalt. des DessetzesSeiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1909 1909
10.März 15.MärzBekanntmachung desTextesdesWechselstempel= 12 3579 310—316

gesetzes.

11. — 16. —Bekanntmachung,betreffenddie Feststellungdes 13 3582 318
Börsenpreisesfür Zucker.

11. — 29. — Bekanntmachung,betreffenddieRatifikationdes 16 3589 333
am 21.Dezember1904 im Haag unterzeich=
netenAbkommensüber die Lazarettschiffe
durchPersienund denBeitritt Schwedenszu
diesemAbkommen.

13. — 23. — Bekanntmachung,betreffenddenSchutzdeutscher 14 3585 320
Warenbezeichnungen in Argentinien.

15. — 23. — Gesetz,betreffenddie Einwirkungvon Armen= 14 3583 319
unterstützung auf öffentlicheRechte.

17. — 23. — Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichs= 14 3584 320
haushalts, desLandeshaushaltsvon Elsaß=
Lothringenund des Haushalts der Schutz=
gebiete.

19. — 27. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderMili= 15 3586 321-328
tär. Transport-Ordnung.

19. — 29. — Bekanntmachung,betreffenddenSchutz von Er= 16 3590 334
findungen, Mustern und Warenzeichenauf
der Internationalen Luftschiffahrts=Aus=
stellung in Frankfurt am Main 1909.

22. — 29. — Gesetzzur Abänderung des Reichsgesetzeswegen 16 3587 829-331
Beseitigung der Doppelbesteuerung.

23. — 29. — Bekanntmachung,betreffendErgänzung der 16 3591 334
Nr. XXXII/ derAnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.

24. — 29. — Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des 16 3588 3314333
Doppelsteuergesetzes.

24. — 29. — Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenim 16 3592 334
Scheckverkehre.

27. — 131. — Bekanntmachung,betreffendAnderungder Mili= 17 3594 336
tär.Transport=Ordnung.



Datum
desGesetzes

usw.

Ausgegeben

qu
Berlin.

Inhalt.
Nr.
des

Stückes.

des
Gesetzes
usw.

Seiten.

1909
29. März

1. April

24.

26.

29.

1. Mai

1909
31.März

1.April

1.Mai

7.April

26.

16.

26.

1.Mai

Verordnung,betreffenddie EinführungdesGe=
setzesüber die Freizügigkeit und desGe=
setzesüberdenUnterstützungswohnsitz in
Helgoland.

Bekanntmachung,betreffendErgänzungundAnde=
rung der AnlageC zur Eisenbahn Ver=
kehrsordnung.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Anrechnung
der Jahre 1907 und 1908 als Kriegs jahre
aus Anlaß von militärischenUnternehmungen
in Südwestafrika und Kamerun.

Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Reichs=
bonshalts-Stats für das Rechnungsjahr
1909.

Gesetz,betreffenddieFeststellungdes Haushalts.
Etats für die Schutzgebieteauf das Rech=
nungsjahr1909.

GesetzzurAusführungdesAbkommensüberden
Zivilprozeß vom 17. Juli 1905.

Weingesetz.

Bekanntmachung,betreffenddasAußerkrafttreten
des Abkommenszur Regelungvon Fragen
des internationalen Privatrechts vom
14. November 1896 und des Zusatzprotokolls
vom 22.Mai 1897 sowiedas Inkrafttreten
desAbkommensüberdenJivilprozeß vom
17.Juli 1905.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Irnter=
nationalen Ubereinkommenüber den Eisen=
bahn frachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung,betreffenddie Zulassung von
Börsentermingeschäften in Anteilen von
Bergwerks-und Fabrikunternehmungen.

Bekanntmachung,betreffendErgänzungder An=
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsord=
nung.

17

18

24

19

19

23

20

23

24

25

25

3593

3595

3604

3596

3597

3603

3598

3602

3605

3606

3607

335

337—344

433-434

345-377

378—392

430—432

393—402

409—40%0

434

435

435-436



VI

Datum
desGesetzes

usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1909
3. Mai

12. —

21. —

21. —

26. —

27. —

31. —

1. Juni

1909
12. Mai

26. —

26. —

26. —

7. Juni

10. —

10. —

— l

10. —

11. —

16. —

5. Juli

GesetzüberdenVerkehrmit Kraftfahrzeugen.

Bekanntmachung,betreffend denSchutz von Er=
findungen, Mustern und Warenzeichenauf
der Wanderausstellung der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft in Leipzig.

Bekanntmachung,betreffend BesetzungderKauf.
fahrteischiffe mit Kapitänen und Schiffs=
offizieren.

Bekanntmachung,betreffendKrankenfürsorge
auf Kauffahrteischiffen.

Bekanntmachung, betreffend den Beitritt des
Australischen Bundes zu der internationalen
Ubereinkunft über Maßregeln gegen Pest,
Cholera undGelbfieber, vom3.Dezember
1903.

AllerhöchsterErlaß, betreffendAbänderung der
Verordnungvom 13.Juli 1898 zur Aus=
führung des Gesetzesüber die Natural.
leistungen für die bewaffnete Macht im
Frieden.

Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung und
den Betrieb von Steinbrüchen und Stein=
hauereien(Steinmetzbetrieben).

Gesetz über die Sicherung der Bauforde=
rungen.

Gesetz,betreffenddie Verwaltung des Reichs=
Invalidenfonds und des Hinterblie=
benen=Versicherungsfonds.

Gesetz,betreffendAnderungendes Gerichts=
verfassungsgesetzes, der Zivilprozeß-
ordnung, desGerichtskostengesetzes und
der Gebührenordnung für Rechts=
anwälte.

Münzgesetz.

Gesetz,betreffendAnderungdesBankgesetzes.

26

27

27

27

28

29

29

28

29

30

32

34

3608

3609

3610

3611

3613

3615

3616

3612

3614

3618

3620

3625

437—444

445

445—446

446—448

468

471474

449—468

469—470

475—498

507—511

515—519



Datum
desGesetzes

usw.

Ausgegeben
zu "

Berlin.

— —

Inhalt.
Nr.

des
Stückes.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1909
2. Juni

14. —

15. —

26. —

28. —

3. Juli

1909
10.Juni

14. —

16. —

16. —

24.Aug.

26.Juni

26. —

5. Juli

28. Sept.

6. Juli

Bekanntmachung,betreffenddie demInternatio=
nalen UbereinkommenüberdenEisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

Gesetzgegendenunlauteren Wettbewerb.

Bekanntmachung, betreffend den Austritt der
niederländischen Kolonien in Westindien
aus demVerbande der internationalen Uber=
einkunftüberMaßregelngegenPest, Cholera
und Gelbfieber, vom 3. Dezember1903.

Bekanntmachung,betreffenddie Ausführungsbe=
stimmungenzudenbisherigenMünzgesetzen.

AbkommenzwischendemDeutschenReicheund
Dänemark, betreffendden gegenseitigen
SchutzderMuster und Modelle.

Bekanntmachung, betreffend die dem Inter=
nationalen Ubereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung,betreffendden Beitritt von
Britisch=Indien zu der internationalen
Ubereinkunft über Maßregeln gegen Pest,
Cholera und Gelbfieber, vom 3. De=
zember1903.

Viehseuchengesetz.

Verordnung, betreffendAnwendungder Vor=
schriftenin den §§ 2, 3, 4, 7, 8 desGesetzes,
betreffend die Reichskriegshäfen, vom
19. Juni 1883 für die Insel Helgoland
und ihre Gewässer.

Bekanntmachung,betreffendAnderungderMi=
litär-Transport=Ordnung.

Bekanntmachung,betreffenddieEinrichtungund
den Betrieb gewerblicherAnlagen, in denen
Thomasschlacke gemahlen oder Thomas=
schlackenmehlgelagertwird.

Cocgle

29

31

32

32

50

33

33

34

35

35

3617

3619

3622

3621

3659

3623

3624

3626

3664

474

499—506

512

512

915—917

513—514

514

519—542

925

543

543—548



ChronologischeUbersichtdesJahrgangs 19VIII 09.

Datum Ausgegeben Nr. .
besGesetzsc Inhalt. des (essegesSeiten.
usw. Berlin. Stückes. usw.

1909 1909
3. Juli 10.Juli Bekanntmachung,betreffenddie Eisenbahnbeför37 3630 571

derungvon Stickstofftetroxyd.

4. — 10. — Bekanntmachung,betreffendSchaffung von 37 3631 571
Rayons sowie Erweiterung von Festungs=
anlagen und derenRayons.

8. —23.— Bekanntmachung,betreffenddenBeitrittMegzi. 42#640
kos zu der internationalenUbereinkunftüber
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelb⸗
fieber vom 3.Dezember1903.

9. — 10. — Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur 36 3629 549-570
AusführungdesWeingesetzes.

13. — 23. — Bekanntmachung,betreffendErgänzungundndn12 3641
derungder AnlageC zur Eisenbahn=-Ver=
kehrsordnung.

15. — 19. — Besoldungsgesetz. 38 3632573—660

15. — 20. — Branntweinsteuergesetz. 39 3633661—695

15. — 20. — Gesetz wegen Anderung des Brausteuer= 39 3634 695—704
gesetzes.

15. — 20. — Gesetz wegen Anderung des Tabaksteuer= 40 3635705—714
gesetzes.

15. — 20. — GesetzwegenAnderungdesSchaumweinsteuer= 40 36364
gesetzes.

15. — 20. —8esetz wegenAnderung des Reichsstempell! 3637717·739
gesetzes.

15. — 20. — GesetzwegenAnderung des Wechselstempel. 41 3638740742
gesetzes.

15. — 20. — Gesetz,betreffendAnderungenim Finanzwesen. 41 3639 743-767

16. — 23. — Bekanntmachung,betreffenddie demInternatio= 42 3642 771
nalenUbereinkommenuͤberdenEisenbahn⸗
frachtverkehr beigefügteListe.

4 ½ 09



ChronologischeUbersichtdesJahrgangs 1909. IX
— — — — —

Datum Ausgegeben Nr.
des Gesetzes zu In h alt. des OessegesSeiten.

usw. Berlin. Stückes. usw.

1909 1909
21. Juli 23.Juli Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des 43 3643 773—792

Brausteuergesetzes.

21. — 23. — Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des 44 3644 1793814
Tabaksteuergesetzes.

21. — 23. — Bekanntmachung, betreffend die Fassung des 44 3646 1814 824
Zündwarensteuergesetzes.

21. — 23. — Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des 44 3646 825—832
Wechselstempelgesetzes.

22. — 27. —Bekanntmachung, betreffenddie Fassung des 45 3647 833-879
Reichsstempelgesetzes.

22. — 27. — Bekanntmachung, betreffend die Fassung des 45 36488880—890
Leuchtmittelsteuergesetzes.

22. — 30. —Bekanntmachung, betreffendSchaffung von 46 3650 892
Rayons.

24. — 30. —Gesetz wegenAnderung desSchankge fäßge= 46 3649 891-892
setzes.

24. — 30. — Bekanntmachung,betreffendden Befähigungs= 46 3651 892-893
nachweis und die Prüfung der Seeschiffer
und Seesteuerleute auf deutschenKauffahr=
teischiffen.

27. — 30. — Bekanntmachung,betreffendEinfuhrbeschränkun= 46 3652 893
## wegen Gefahr der Cinschleppung der

an Jost-Schildlaus.

28. — 7. Aug Bekanntmachung,betreffendErgänzungundAn48 3655.901-902
derungderAnlageC zur Eisenbahn=Ver=
kehrsordnung.

28. — 7. — Bekanntmachung,betreffendAnderungdesMili 36566902-904
tärtarifs für Eisenbahnenund der Mili=
tär=-Transport- Ordnung.

3. Aug. 7. —5esetz,betreffenddie zollwidrige Verwendung 48 3654 899-900
von Gerste.

3. — 7. — Bekanntmachung, betreffend Vorschriften über 48 3657904-905
Auswandererschiffe.

2°



X
—

Datum
desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.

des

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1909
3. Aug.

16. —

18. —

10.Sept.

17. —

29. —

30. —

1909
22.Sept.

23. Aug.

24. —

*#“—E22. Sept.

6. Olt.

28. Sept.

6. Okt.

Bekanntmachung,betreffendAnderungund Er=
gänzungder Eichordnung und der Eich=
gebührentaxe.

Bekanntmachung,betreffenddieHinterlegungder
Ratifikationsurkunde Luxemburgs zu dem
Haager Abkommenüber den ZJivilprozeß
vom 17. Juli 1905 sowie die im Anschluß
an diesesAbkommenvon Deutschlandmit den
Niederlanden, mit Luxemburg und mit
Norwegen zur weiterenVereinfachungdes
Rechtshilfeverkehrs getroffenen Verein=
barungen.

Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Er=
findungen, Mustern und Warenzeichenauf
der DeutschenBrauerei=Ausstellung in
München 1909.

Bekanntmachung,betreffenddie Ergänzungder
Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsord=
mung.

Bekanntmachung,betreffenddie Anderung der
AnlagenV und VI zur Nilitär= Trans.
port-Ordnung.

Bekanntmachung,betreffenddeninternationalen
Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

Bekanntmachung, betreffend Schaffung von
Rayons.

Bekanntmachung, betreffend die Anzeigepflicht
bei Erkrankungenund Todesfällen an Milz=
brand.

Bekanntmachung,betreffend dasAusscheidendes
GroßherzogtumsLuxemburg aus der nord=
deutschen Brausteuergemeinschaft.

Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

52

49

50

54

53

54

54

54

3663

3658

3660

3662

3666

3665

3667

3668

3669

3670

924

907-913

917

923

927—932

926

933

933

933-934

934



ChronologischellbersichtdesJahrgangs1909. XI

Datum Ausgegeben Nr. 1r.
desGesetzeu Inhalt. des uris Seiten

usw. Berlin. Stückes. usw.

1909 1909
6. Okt. 15.Okt. Bekanntmachung,betreffend denSchutzvonEr= 55 3671 935

findungen, Musternund Warenzeichenauf
derWeltausstellung in Brüssel 1910.

7. — 15. — Bekanntmachung,betreffendErgänzungundAn= 55 3672935-936
derungderAnlageC zur Eisenbahn Ver=
kehrsordnung.

16. — 27. — Bekanntmachung,betreffend Anderung derMili= 56 367399
tär-Transport-Ordnung.

22. — 27. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderPost= 56 3674 938
scheckordnung vom 6. November 1908. .

26. — 2. Nov Bekanntmachung,betreffendErgänzung der An= 57 3675 939
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsord=
nung.

28. — 2. — Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 57 3676 940
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

2. Nov. 16. — Verordnung, betreffeuddas strafgerichtliche 59 3678.943-954
Verfahren gegen Militärpersonen der Keaiser=
lichenSchutztruppen.

33. — 4. — Verordnung, betreffenddie Einberufung des 58 3677 941
Reichstags.

5. — 16. — Bekanntmachung,betreffenddie demInternatio= 59 3680962-964
nalenUbereinkommenüber denEisenbahn=
frachtverkehr beigefügteListe.

6. — 16. — Ausführungsbestimmungenzu derVerordnung...9 3679 954-962
betreffenddas strafgerichtliche Verfahren
gegenMilitärpersonenderKaiserlichenSchutz=
truppen.

25. — 29. — Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung 60 3681965-966
von Arbeiterinnenin Betrieben zur Herstellung
von Gemüse- oder Obstkonserven sowie
von Gemüse=oder Obstpräserven.

25. — 29. — Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung 60 3682 966—967
vonArbeiterinnenin BetriebenzurHerstellung
von Fischkonserven.



XII

Datum
desGesetzes

usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1909
25. Nov.

4. Dez.

11. —

1909
29. Nov.

10.Dez.

10. —

10. —

10. —

16. —

16. —

20. —

Bekanntmachung,betreffenddieBeschäftigung
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Reichs-Gesetzlatt
MÆI.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungenderAnlageB zurEisenbahn⸗ Verkehrsorbnung.S. 1.—
Bekanntmachung, betreffendAnderungderMilitär-Transport=Ordnung.S. 3.

(Nr. 3554.) Bekanntmachung,betreffendAnderungenderAnlageB zurEisenbahnVerkehrs=
ordnung. Vom 29.Dezember1908.

InteressederSicherheitdesEisenbahnverkehrswird aufGrund desAbs.G)
der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrsordnungdie AnlageB wie
folgt geändert:
1. Nr. XXXVb.

Die Vorschriftenunter a Ziffer 3 Abs. (2)und Ziffer 5 erhalten nach⸗
stehendeFassung:
Ziffer 3 Abs. (2):
Zwischender innerenKiste und der Uberkistemuß überall ein

Zwischenraumvon mindestens12 Zentimetervorhanden sein, der
mit trockenemHolzmehloderSägemehlfestausgefülltist. Durch ge=
eigneteVorrichtungenmuß sichergestelltsein, daß sichdieserZwischen=
raum durchRütteln währendder Beförderungnicht ändernkann.
iffer 5:
Die einzelneKiste darf höchstens2 Kilogramm Knallqueckfilber=

Sprengsatzoder eine in ihrer Wirkung gleichwertigeMenge einer
anderenSprengsatzmischungenthalten. Kisten, derenGewicht25 Kilo=
gramm übersteigt,müssenmit Handhabenoder Leistenversehensein.

2. Nr. XIa5
Im Abs. () werdengestrichen:
a) in denEingangsbestimmungendieWorte „und pyrotechnischeKnall=
korke, derenZündmischungaus Kaliumchlorat,amorphem(rotem)
Phosphorund Gummi besteht“,

b) die Ziffer2.
Die Liffern3, 4 und5 desAbs.(I)erhaltendieBezeichnungen2, 3 und4.
Berlin, den29.Dezember1908.

Das Reichs=-Eisenbahnamt.
Schulz.
—.

Reichs=Gesetzbl.1909. 1

Ausgegebenzu Berlin den5. Januar 1909.
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(Nr. 3555.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderMilitär=Transport.Ordnung. Vom
29. Dezember1908.

Auf Grund des82 derVerordnung,betreffenddieMilitär⸗Transport⸗Ordnung
für Eisenbahnen,vom 18.Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) bestimmeich,
daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungvorzunehmenist:

Im854 erhält Ziffer 23 folgendeFassung:
23. Zu Ziffer XLV. Die der Militärverwaltunggehörigen

Gasbehälterfür Wasserstoffgasdürfen, wenn sie laut angebrachtem
Stempel nach den für dieseVerwaltung bestehendenbesonderenVor=
schriftengeprüftund abgenommenund innerhalbder letztendreiJahre
nachgeprüftsind, mit 170 AtmosphärenGasdruck versandt werden.

Sind die zur Versendungusw. wie bisher.

Berlin, den29.Dezember1908.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckeret.
Bestellungenauf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
m2.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendallgemeinepolizeilicheBestimmungenüberdie Anlegungvon Land=
dampfkesseln.S. 3. — Bekanntmachung, betreffend allgemeinepolizeiliche Bestimmungenüber
die Anlegung von Schiffsdampfkesseln.S. 51.

(Nr. 3556.) Bekanntmachung,betreffendallgemeinepolizeilicheBestimmungenüberdieAnlegung
von Landdampfkesseln.Vom 17.Dezember1908.

A% Grund des § 24 Abs. 2 der Gewerbeordnunghat derBundesrat nach=
stehende

Allgemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung
von Landdampffkesseln

erlassen.

I. Geltungsbereichder Bestimmungen.
SI.

1. Als Dampfkesselim Sinne der nachstehendenBestimmungengelten
alle geschlossenenGefäße, die den Zweckhaben, Wasserdampfvon höhererals
der atmosphärischenSpannung zur VerwendungaußerhalbdesDampfentwicklers
zu erzeugen. «

2.AlsLanddampfkessel(Dampfkessel)geltenaußerdenanLandbenutztenfest-
stehendenund beweglichenDampfkesselnauchdie vorübergehendauf schwimmenden
und im WasserbeweglichenBauten aufgestelltenDampftkessel.

3. Den Bestimmungenfür Landdampfkesselwerdennicht unterworfen:
a) Behälter, in denenDampf, der einem anderenDampfentwicklerent=
nommenist, durch Einwirkungvon Feuer besonderserhitztwird
(Dampfüberhitzer);

b) Kessel,die mit einerEinrichtung versehensind, welcheverhindert,daß
dieDampfspannung½AtmosphäreUberdruckübersteigenkann(Nieder=
druckkessel).Als Einrichtungen dieserArt gelten:
e#)ein unverschließbares,vom WasserraumausgehendesStandrohr
von nicht über5 000 Millimeter Höhe und mindestens80 Milli=
meterLichtweite;

8) ein vom Dampfraum ausgehendes,nicht abschließbaresRohr in
Heberformoder mit mehrerenauf=und absteigendenSchenkeln,

Reichs=Gesetzbl.1909. 2
Ausgegebenzu Berlin den 9. Januar 1909.
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dessenaufsteigendeAste bei Wasserfüllungzusammennichtüber
5 000 Millimeter, bei Quecksilberfüllungnicht über 370 Millimeter
Länge haben dürfen, wobei die LichtweitedieserRohre so be⸗
messen werden muß, daß auf 1Quadratmeter Heizfläche(§ 3
Abs. 3) ein Rohrquerschnittvon mindestens350 Quadratmilli=
meter entfällt. Die Lichtweite der Rohre muß mindestens
30 Millimeterbetragenund braucht80 Millimeternichtzu über=
schreiten;
jedeanderevon der Zentralbehördedes zuständigenBundesstaats
genehmigteSicherheitsvorrichtung.

I%)Zwergkessel,das heißtDampfentwickler,derenHeizfläche½06Quadratmeter
und derenDampfspannung2AtmosphärenUberdrucknicht übersteigt,
sofern sie mit einem zuverlässigenSicherheitsventil ausgerüstet sind.

4. Für die Kessel in Eisenbahnlokomotivenbleibendie auf Grund der
Artikel 42 und 43 der ReichsverfassungerlassenenbesonderenBestimmungen
in Kraft.

II. Bau.

82.
Kesselwandungen.

1. JederDampfkesselmuß in Bezug auf Baustoff, Ausführung und Aus=
rüstung den anerkanntenRegeln der Wissenschaftund Technikentsprechen.Als
solche Regelngeltenbis auf weiteresdie in den Anlagen1 und II zusammen=
gestelltenGrundsätze,welcheentsprechendden Bedürfnissender Praxis und den

einbarungder verbündetenRegierungenanerkanntenSachpverständigenkommission
fortgebildetwerden.

2. Die vondenHeizgasenberührtenTeile derWandungenderDampf=
kesseldürfennicht aus GußeisenoderTempergußhergestelltwerden;anderenur,
sofernihre lichtenQuerschnittekreisförmigsindund ihre lichteWeite250 Millimeter
nicht übersteigt. Für höhereDampfspannungenals 10 AtmosphärenUberdruck
ist Gußeisenoder Tempergußin keinemTeile der Kesselwandungengestattet.
Formflußeisendarf für alle nicht im erstenFeuerzugeliegendenTeile der
Wandungenbenutztwerden. Auf Gehäusewandungenvon Dampfzylindern,die
mit demDampfkesselverbundensind, findendie vorstehendenBestimmungen
keineAnwendung.

3. Als Wandungender Dampfkesselgeltendie Wandungenderjenigen
Räume,welchezwischendenAbsperrventilen(§6 Abs.1, 2 und3) liegen.Den
Kesselwandungensind die mit ihnen verbundenenAnschlußteilegleichzu achten.

4. Die Verwendung von Messingblechist nur für Feuerrohregestattet,
derenlichteWeite80 Millimeternichtübersteigt.

Cocgle
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g3.
Feuerzüge.

1. Die Feuerzügeder Dampfkesselmüssenan ihrer höchstenStelle min=
destens100MillimeterunterdemfestgesetztenniedrigstenWasserstandeliegen.Bei
Dampfkesseln,derenWasseroberflächekleinerals das 1, facheder gesamtenRost=
slächeist, muß dieserAbstandmindestens150Millimeterbetragen.Bei Innen=
zügen ist derMindestabstandüberdenvon denHeizgasenberührtenBlechenzu
messen.
D 2. Die BestimmungenüberdieHöhenlagederFeuerzügefindenkeineAn=

wendungauf Dampfkessel,derenvon denHeizgasenberührteWandungenaus=
schließli aus Wasserrohrenvon wenigerals 100 Millimeter Lichtweiteoder aus
derartigenRohren und denzu ihrerVerbindungangewendetenRohrstückenbestehen,
sowie auf solcheFeuerzüge,in welchenein Erglühen desmit demDampfraum in
Berührung stehendenTeiles derWandungen nicht zu befürchtenist. Die Gefahr
des Erglühensist in derRegelals ausgeschlossenzu betrachten,wenndie vom
Wasser bespülteKesselfläche,welchevon den Heizgasenvor Erreichungder vom
Dampfe bespültenKesselflächebestrichenwird, bei natürlichemLuftzugemindestens
zwanzigmal, bei künstlichemLuftzugemindestensvierzigmal so groß ist als die
gesamteRostfläche. Bei Dampfkesselnohne Rost ist der 4 facheBetrag des
Querschnittsdes erstenFeuerzugs, unter Ausschluß des verengtenQuerschnitts
über der Feuerbrücke,als der Rostflächegleichstehendzu erachten.

3. Als Heizflächeder Dampfkesselgilt der auf der Feuerseitegemessene
Flächeninhaltder einerseitsvon denHeizgasen,andererseitsvomWasserberührten
Wandungen. —

4. Als künstlicherLuftzuggilt jederdurchandereMittel als denSchorn=
steinzugerreichteLuftzug,welcherbei saugenderWirkung in derRegelmehrals
25 Millimeter Wassersäule,gemessenhinter dem letztenFeuerzuge,bei Preßluft
mehr als 30 Millimeter Wassersäule,gemessenunter demRoste, beträgt.

III. Ausristung.

4.
Speisevorrichtungen.

1. Jeder Dampfkesselmußmit mindestenszwei zuverlässigenVorrichtungen
zurSpeisungversehensein,die nichtvon derselbenBetriebsvorrichtungabhängig
sind. Mehrerezu einemBetriebevereinigteDampfkesselwerdenhierbeials ein
Kesselangesehen.

2. Jede derSpeisevorrichtungenmuß imstandesein,demKesseldoppeltso
viel Wasser zuzuführen,als seinernormalen Verdampfungsfähigkeitentspricht.
Bei Pumpen, die unmittelbarvon derHauptbetriebsmaschineangetriebenwerden
(Maschinenspeisepumpen),genügtdas 1½facheder normalenVerdampfungs=

2°
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fähigkeit.Zwei odermehrereSpeisevorrichtungen,die zusammendiegeforderte
Leistung ergeben,sind als eine Speisevorrichtunganzusehen.Maschinenspeise=
pumpenwerden,wenn die Kesselbeim Stillstandeder Maschineauchnoch
anderenZweckendienen,nur dann als zweiteSpeisevorrichtungangesehen,wenn
es dem regelmäßigenBetrieb entspricht,daß die Maschinen zum Speisen in
Gang gesetztwerden. «

Z.Handpumpensindnurzulässig,wenndasProduktausderHeizfläche
inQuadratmeterundderDampfspammnginAtmosphärenllberdcuckdie
Zahl 120 nicht übersteigt.

4. Die unmittelbareBenutzungeinerWasserleitungan Stelle einerder
Speisevorrichtungenist zulässig,wenn der nutzbareDruck der Wasserleitungam
Kesseljederzeitmindestens2 Atmosphärenhöherals der genehmigteDampfdruck
im Kesselist.

85.
Speiseventileund Speiseleitungen.

1. In jeder zum DampfkesselführendenSpeiseleitungmuß möglichst
nahe am Kesselkörperein Speiseventil(Rückschlagventil)angebrachtsein, das bei
Abstellung der Speisevorrichtungendurch den Druck des Kesselwassersge=
schlossenwird.

2. Die Speiseleitungmuß möglichstsobeschaffensein, daß sichderDampf=
kesselbei undichtemRückschlagventilnicht durchdie Speiseleitungentleerenkann.
Haben SpeisevorrichtungengemeinschaftlicheSauge= oderDruckleitung, so muß
jedeSpeisevorrichtungvon der gemeinschaftlichenLeitung abschließbarfün= Über=
einanderliegendeVerbundkesselmit getrenntenWasserräumensowieDampfkessel
mit verschiedenhohemBetriebsdruckemüssenje für sichgespeistwerdenkönnen.

86.
Absperr-und Entleerungsvorrichtungen.

1. Jeder Dampfkesselmuß mit einerVorrichtung versehensein, durchdie
er von der Dampfleitung abgesperrtwerdenkann. Wenn mehrereKessel,die
für verschiedeneDampfspannunggenehmigtsind, ihre Dämpfe in gemeinschaft=
licheDampfleitungenabgeben,so müssendieAnschlüssederKesselmit niedrigerem
Drucke an die gemeinsameDampfleitung unter Zwischenschaltungeines Rück=
schlagventilserfolgen. Durch die Anwendung von Druckminderventilenoder
Druckreglernwird das Rückschlagventilnichtentbehrlichgemacht.

2. Jeder Dampfkesselmuß zwischendemSpeiseventilund demKesselkörper
eineAbsperrvorrichtungerhalten,auchwenn das Speiseventilabschließbarist.

3. Jeder Dampfkesselmuß mit einer zuverlässigenVorrichtung versehen
werden,durchdie er entleertwerdenkann.
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4. Die SpeiseabsperrvorrichtungenunddieEntleerungsvorrichtungenmüssen
gegendie Einwirkungder Heizgasegeschütztseinund ebensowie alle anderen
Absperrvorrichtungen(§ 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1) so angebrachtwerden, daß der
verantwortlicheWärter sie leichtbedienenkann.

87.
Wasserstandsvorrichtungen.

1. JederDampfkesselmußmit mindestenszweigeeignetenVorrichtungen
zur ErkennungseinesWasserstandesversehensein, von denenwenigstensdie eine
einWasserstandsglasseinmuß. Schwimmerund SchmelzpfropfensowieSpindel=
ventile, die nicht durchstoßbarsind oder sichganz herausdrehenlassen,sind als
zweiteVorrichtungnicht zulässig. Die VorrichtungenmüssengesonderteVer=
bindungenmit dem Innern des Kesselshaben. Es ist jedochgestattet,sie an
einemgemeinschaftlichenKörper anzubringen,oder, falls zweiWasserstandsgläser
gesondertvoneinanderdurchRohre mit demKesselverbundenwerden,dieDampf=
rohre durcheinegemeinsameOffnung in denKesselzu führen, wenndieOffnung
mindestensdemGesamtgquerschnittebeiderRohre gleichist.

2. Werden die Wasserstandsvorrichtungenan einem gemeinschaftlichen
Körper angebracht,so müssendessenVerbindungenmit demWasser=und Dampf=
raumemindestensje 6 000 QuadratmillimeterlichtenQuerschnitthaben. Werden
die Wasserstandsvorrichtungeneinzeln durch Rohre mit dem Kesselverbunden,
so müssendie Verbindungsrohreohne scharfeKrümmungengeführt sein, unter

Vermeidungen von Wasser=und Dampfsäcken. Gerade, nach demKesfel durch⸗
stoßbareVerbindungsrohremüssenmindestens20 Millimeter, gebogeneVer=
bindungsrohrebeiKesselnbis zu 25QuadratmeterHeizflächemindestens35Milli=
meter, über 25 QuadratmeterHeizflächemindestens45 Millimeter lichtenDurch=
messerhaben. Verbindungsrohresind gegendie Einwirkung der Heizgasezu
schützen.GebogeneZuleitungsrohreim Innern desKesselszum Anschlußan
die Wasserstandsvorrichtungensind nicht gestattet.

3. Die LichtweitenderWasserstandsgläsersowiedieBohrungenderWasser=
standsvorrichtungenmüssenmindestens8 Millimeterbetragen.Die Hähneund
Ventile der Wasserstandsvorrichtungenmüssenso eingerichtetsein, daß man
während des Betriebs in gerader Richtungdurch die Vorrichtungenhindurch=
stoßenkann.Wasserstandshahnköpfemüssensoausgeführtsein,daßdasDichtungs=
material nicht in das Glas gepreßtwerdenkann.

4. Alle HahnkegelderWasserstandsvorrichtungenmüssensichganz durch=
drehenlassen. Die Durchgangsrichtungmuß bei allenHähnen deutlichauf dem
Hahnkopfegekennzeichnetsein. Die Bohrung der Hahnkegelan Waseerstands=
vorrichtungenmuß so beschaffensein, daß sich der Durchgangsgquerschnittbeim
Nachschleifennichtvermindert.

5. Werden Probierhähne oder Probierventile als zweite Vorrichtung
angewendet,so ist dieunterstedieserVorrichtungenin derEbenedesfestgesetzten
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niedrigstenWasserstandesanzubringen.Die Höhenlageder Wasserstandsgläser
ist so zu wählen,daß der hoͤchstePunkt derFeuerzügemindestens30Millimeter
unterhalbderunterensichtbarenBegrenzungdesWaerstandeglafesliegt. Dieses
Erfordernis gilt nicht für Kessel,derenvon den HeizgasenberührteWandungen
ausschließlichaus Wasserrohrenvon wenigerals 100 Millimeter Lichtweiteoder
aus solchenRohren und den zu ihrer Verbindung angewendetenRohrstücken
bestehen. ·

6. Es müssenEinrichtungenfür ständige, genügendeBeleuchtungder
WasserstandsvorrichtungenwährenddesBetriebs derDampfkesselvorhandensein.
Die Wasserstandsvorrichtungenmüssenim Gesichtskreisedes für die Speisung
verantwortlichenWärters liegenund von seinemStandorte leichtzugänglichsein.

88.
Wasserstandsmarke.

1. Der für denDampfktesselfestgesetzteniedrigsteWasserstandistdurcheine
an derKesselwandunganzubringendefesteStrichmarkevon etwa30Millimeter
Länge,dievondenBuchstabenN.W. begrenztwird, dauerndkenntlichzumachen.
Die Strichmarkeist bei derBauprüfung desDampfkesselsunterBerücksichtigung
desdemKesselbei derAufstellungetwazu gebendenGefälls festzulegen.Ihre
Käberlage ist durch Angabe ihres Abstandes von einem jederzeiterreichbaren
esselteilin der über die AbnahmeprüfungaufzunehmendenBescheinigungdann
zu sichern,wenndieMarke nichtsichtbarbleibt. «

2. WerdendieWasserstandsvorrichtungenunmittelbaran derKesselwandung
angebracht,so ist nebenoder hinter jedemWasserstandsglasin HöhederStrich=
markeein Schild mit derBezeichnung„NiedrigsterWasserstand“mit einembis
nahean dasWasserstandsglasreichendenwagerechtenZeigeranzubringen.Werden
die Wasserstandsvorrichtungenan besonderenWasserstandskörpernoder Rohren
befestigt,so ist mit diesenin Höhe der Strichmarke nebenoder hinter jedem
Wasserstandsglasedas vorbezeichneteSchild mit dem Zeiger zu verbinden. Für
Dampfkesselmitwenigerals 25 QuadratmeterHehflächekann,wennesanPlatz
mangelt, dieBezeichnung„NiedrigsterWasserstand“in N. W. abgekürztwerden.
Die Schilder sind dauerhaft,aber wedermit denSchrauben derArmaturgegen=
ständenochan derBekleidungzu befestigen.

89.
Sicherheitsventil.

1. Jeder feststehendeDampfkesselist mit wenigstenseinem zuverlässigen
Sicherheitsventil,jederbeweglicheDampfkesselmindestensmit zweisolchenVentilen
zu versehen. Die Sicherheitsventilemüssenzugänglichund so beschaffensein,
daß sie jederzeitgelüftetund auf ihrem Sitze gedrehtwerden können. Bei
Ventilen,die durchHebelundGewichtbelastetwerden,darf derauf jedesVentil
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durch den Dampf ausgeübteDruck 600 Kilogrammnicht überschreiten.Die
BelastungsgewichtederVentilemüssenje aus einemStückebestehen.Sind zwei
Ventile vorgeschrieben,so muß ihre Belastung unabhängigvoneinandererfolgen.
Der Dampf darf denVentilennichtdurchRohrezugeführtwerden,dieinnerhalb
des Kesselsliegen. GeschlosseneVentilgehäusemüssenin ihrem tiefstenPunkte
mit einer nicht abschließbarenEntwässerungsvorrichtungversehensein. Bei Hebel=
ventilen ist die Stellung des GewichtsdurchSplinte, bei Federventilendie
Spannung der FederndurchSperrhülsen oder festeScheibenzu sichern.

2. Die Sicherheitsventiledürfen höchstensso belastetwerden,daß sie bei
Eintritt der für den KesselfestgesetztenDampfspannung den Dampf entweichen
lassen. Ihr Querschnittmuß bei normalemBetriebimstandesein, so viel Dampf
abzuführen, daß die festgesetzteDampfspannunghöchstensum ½ ihres Betrags
Üüberschrittenwird. Sind zweiSicherheitsventilevorgeschriebenoderbedingtdie
Größe desKesselsmehrereVentile, somuß ihr GesamtquerschnittdieserAnforderung
entsprechen.Anderungenin den Belastungsverhältnissendie den Druck des
VentilkegelsgegendenSitz erhöhen,dürfennur durchdie amtlichenSachver=
ständigenvorgenommenwerden.Über jedeAnderungderbei der amtlichenAb=
nahmnefestgesetztenBelastungist von demdazuBerechtigtenein Vermerkin das
Revisionsbuch(§ 19) aufzunehmen.

" 10.
Manometer.

Mit dem Dampfraume jedesDampfkesselsmuß ein zuverlässiges,nach
Atmosphären(§12) geteiltesManometerverbundensein. DieserBestimmung
wird auch durchAnschlußdes Manometers an denDampfraum einesdem §#7
Abs. 2 entsprechendenbesonderenWasserstandskörpersgenügt. An dem Ziffer=
blatte desManometers ist diefestgesetztehöchsteDampfspannungdurcheineunver=
änderliche,in dieAugenfallendeMarke zu bezeichnen.Das Manometermuß
die Ablesung des bei der DruckprobeanzuwendendenProbedrucks(§912 und 13)
gestatten. Es muß so angebrachtsein, daßesgegendie vomKesselausstrahlende
Hitzemöglichstgeschütztist unddaßseineAngabenvomKesselwärterjederzeitohne
Schwierigkeitenbeobachtetwerdenkönnen. Die LeitungzumManometermuß
mit einemWassersackeversehenund zumAusblaseneingerichtetsein.

& 11.
Fabrikschild.

1. An jedemDampfkesselmuß diefestgesetztehöchsteDampfspannung, der
Name und Wohnort des Fabrikanten,die laufendeFabriknummerund dasJahr
der Anfertigung auf eine leichterkennbareund dauerhafteWeise angegebensein.

2. Diese Angaben sind auf einemmetallenenSchilde (Fabrikschild)anzu=
bringen, das mit versenktvernietetenkupfernenStiftschraubenso am Kesselbe=
festigtwerdenmuß, daß es auchnach derUmmantelungoderEinmauerungdes
letzterensichtbarbleibt.
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IV. Hrüfung.

8 12.
Bauprüfung,Druckprobeund Abnahmeneu odererneutzu genehmigenderDampfkessel.

1. Jeder neu oder erneut zu genehmigendeDampfkesselist vor der In=
betriebnahmevon einemzuständigenSachverständigeneinerBauprüfung,einer
Prüfung mit Wasserdruckund dernach924 Abs.3 derGewerbeordnungvor=
geschriebenenAbnahmeprüfungzu unterziehen.Die Bauprüfung und Druckprobe
müssenvor derEinmauerungoderUmmantelungdesKesselsausgeführtwerden;
sie sind möglichstmiteinanderzu verbinden. Die Bauprüfung kann jedochauf
Antrag des Fabrikantenauchwährend der Herstellungdes Dampfkesselsvorge=
nommenwerden. Bei neu zu genehmigendenDampfkesselnkann,wenn seit der
letzteninnerenUntersuchungnochnicht zwei Jahre verflossensind, nach demEr=
messendesSachverständigenvon derDurchführungdieserBestimmungeninsoweit
abgesehenwerden,als eineerneutePrüfung für dieErneuerungderGenehmigung
nicht erforderlichist.

2. Die Bauprüfung erstrecktsichauf die planmäßigeAusführung derAb=
messungen,denBaustoff und dieBeschaffenheitdesKesselkörpers.Bei ihrerAus=
führungist derDampfkesseläußerlichund, soweites seineBauart gestattet,auch
innerlich zu untersuchen.Vor Ausführung der Prüfung ist demSachverstän=
digenbei neuenDampfkesselnderNachweisdarüberzu erbringen,daß derzu
denWandungen des KesselsverwendeteBaustoff nach Maßgabe der Anlage1
geprüftwordenist. Uber die Bauprüfung hat der Sachvperständigeein Zeugnis
nachMaßgabederAnlageIII auszustellenundmit diesemdenMaterialnachweis
und —falls nicht einebereitsgenehmigteZeichnungvorgelegtwird — die den
AbmessungendesDampfkesselszuGrundegelegteZeichnungzu verbinden.Vom
Lieferersind im letzterenFalle zweiZeichnungendesDampfkesselszur Verfügung
des Sachverständigenzu halten. Bei erneutzu genehmigendenDampfkesseln
hat der Sachverständigein demZeugnisüberdieBauprüfungzugleicheinGut=
achtendarüberabzugeben,mit welcherDampfspannungder Kesselzum Betriebe
geeigneterscheint.

3. Die Wasserdruckprobeerfolgt bei Dampfkesselnbis zu 10 Atmosphären
Uberdruckmit dem 1½fachenBetrage des beabsichtigtenUberdrucks,min=
destensaber mit 1 AtmosphäreMehrdruck, bei Dampfkesselnüber 10 Atmo=
sphärenUberdruckmit einemDrucke, der den beabsichtigtenum 5 Atmosphären
übersteigt.Die KesselwandungenmüssenwährendderganzenDauer derUnter=
suchungdem Probedruckewiderstehen,ohne undicht zu werdenoder bleibende
Formveränderungen aufzuweisen. Sie sind für undicht zu erachten, wenn das
Wasser bei dem Probedruckin andererForm als der von feinenPerlen durch
dieFugendringt. Uberdie Prüfung mit Wasserdruckhat der Sachverständige
ein ZeugnisnachMaßgabederAnlageIV auszustellen.
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4. Unter demAtmosphärendruckewird derDruck von einemKilogramm
auf das Quadratzentimeterverstanden.

5. NachdemdieBauprüfungund dieWasserdruckprobemit befriedigendem
Erfolgestattgefundenhaben, sind die Niete des Fabrikschildes(§ 11) von demzu=
ständigenSachverständigenmit dem amtlichenStempel zu versehen,der in dem
Prüfungszeugnis über die Wasserdruckprobe(sieheAnlage IV) abzudruckenist.
Einer Erneuerung des Stempels bedarf es bei alten, erneutzu genehmigenden
Dampfkesselnnicht,wenn der alte Stempel nochgut erhalten ist und mit dem
amtlichenStempel des Sachverständigenübereinstimmt.

6. Die endgültigeAbnahmederDampfkesselanlagemuß unterDampf er=
folgen. Dabeiistzuuntersuchen,obdieAusführungderAnlagedenBedingungen
der erteiltenGenehmigungentspricht.Nach dembefriedigendenAusfalle dieser

genommenwerden,soweitdie baupolizeilicheAbnahmeder etwa zur Kesselanlage

* 13.
DruckprobennachHauptausbesserungen.

1. Dampfkessel,die eineHauptausbesserungerfahrenhaben,oder durch
WassermangeloderBrandschadenüberhitztwordensind,müssenvor derWieder=
inbetriebnahmevon einemzuständigenSachverständigeneinerPrüfung mit Wasser=
druckin gleicherHöhewie bei neu aufzustellendenDampfkesselnunterzogenwerden.
Der völligenBloßlegung desKesselsbedarfes in solchemFalle in derRegelnicht.

2. Von derAußerbetriebsetzungeinesDampfkesselszumZweckeeinerHaupt=
ausbesserungdes Kesselkörpershat der Kesselbesitzeroder sein Stellvertreterder
zur regelmäßigenPrüfung des DampfkesselszuständigenStelle Anzeige zu er=
statten. Die gleichePflicht liegt dem Kesselbesitzeroder seinemVertreter ob,
wenneinDampfkesseldurchWassermangeloderBrandschadenüberhitztwordenist.

¾14.
Prüfungsmanometer.

1. Der bei der Prüfung ausgeübteDruckmuß durchein von demzu=
ständigenSachverständigenamtlichgeführtesDoppelmanometerfestgestelltwerden.

2. An jedemDampfkesselmuß sichin der Nähe des Manometers (6510)
am Manometerrohrein mit einemDreiwegehahnversehenerStutzenzur An=
bringung des amtlichenManometers befinden. Dieser Stutzen muß bei beweg=
lichenKesselneinenovalen Flansch von 60 Millimeter Länge und 25 Millimeter
Breitebesitzen.Die WeitederSchlitzezur EinlegungderBefestigungsschrauben

20Millimeterbetragen.
Meichs-Gesebl.1909. 3
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V. Ausstellung.

15.
Aufstellungsort.

1. Dampfkesselfür mehr als 6 AtmosphärenUberdruckund solche,bei
welchendas Produkt aus der Heizfläche(§ 3 Abs. 3) in Quadratmeterund
der Dampfspannung in AtmosphärenUberdruckfür einen oder mehreregleich=
eitig im BetriebebefindlicheKesselzusammenmehr als 30 beträgt,dürfenunter
Rächen b diehäufigvon Menschenbetretenwerden,nichtaufgestelltwerden. Das
Gleichegilt für die Aufstellungvon DampfkesselnüberRäumen, die häufigvon
Menschenbetretenwerden, mit Ausnahme der Aufstellung über Kellerräumen.
Innerhalb von Betriebsstättenund in besonderenKesselräumenist dieAufstellung
solcherDampfkesselunzulässig,wenn die Räume mit festerWölbung oder fester
Balkendeckeversehensind. FesteKonstruktionsteileüber einemTeile des Kessel=
raums, die den Zweckender Rostbeschickungdienen, sind nicht als festeBalken=
deckenanzusehen. Trockeneinrichtungenoberhalb des Dampfkesselssowie das
Trocknenauf demKesselsind nicht zulässig. Bei eingemauertenDampfkesseln,
derenPlattform betretenwird, muß oberhalbderselbeneinemittlereverkehrsfreie
Höhe von mindestens1800 Millimeter vorhandensein.

2. Dampfkessel,die in Bergwerkenunterirdischoder auf Kraftfahrzeugen
aufgestelltwerden,und solche,welcheausschließlichaus Wasserrohrenvon weniger
als 100 Millimeter Lichtweiteoder aus derartigenRohren und den zu ihrer
Verbindung angewendetenRohrstückenbestehen,unterliegenden vorstehendenBe=
stimmungennicht, DampfkesselletztererArt auchdann nicht, wenn sie mit
Schlammsammlernund mit Oberkesseln,die nur als Dampfsammler dienen,
versehensind. Auf Wasserkammerrohrkesselmit Rohren unter 100 Millimeter
Lichtweitesindendie Bestimmungendes Abs. 1 dann keineAnwendung, wenn
ihre Rohre nahtlos hergestelltsind, die Wandungen ihrer Oberkesselvon den
Heizgasennichtberührtwerdenund ihr Dampfdruck6 AtmosphärenÜllberdruck
nicht übersteigt.

16.
Kesselmauerung.

Zwischendem Mauerwerke, das den Feuerraum und die Feuerzügefest=
stehenderDampfkesseleinschließt,und den diesesumgebendenWänden muß ein
Zwischenraumvon mindestens80 Millimeter verbleiben,der oben abgedecktund
an denEndenverschlossenwerdendarf. Die Feuerzügemüssendurchgenügend
weiteEinfahröffnungenzugänglichund in derRegelso großbemessensein,daß
sie befahrbarsind. Werden dieFeuerzügebenachbarterKesseldurcheinegemein=
same Mauer getrennt, so ist diesemindestens340 Millimeter dick herzustellen.
Das KesselmauerwerkdarfnichtzurUnterstützungvonGebäudeteilenbenutztwerden.
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VI. BeweglicheDampftessel und Rleinkessel.

§517.
BeweglicheDampfkessel.

Als beweglicheDampfkesselgeltensolche,derenBenutzungan wechselnden
Betriebsstättenerfolgt. Als beweglicheDampfkesseldürfennur solcheDampf=
entwickler betriebenwerden,zu derenAufstellungund InbetriebnahmedieHer=
stellung von Mauerwerk,das denKesselumgibt,nichterforderlichist.

*18.
Kleinkessel.

Kleinkessel,das sind Dampfentwickler,bei denendas Produkt aus der
Heizflächein Quadratmeterund derDampfspannungin AtmosphärenUberdruck
die Zahl 2 nicht übersteigt,geltenhinsichtlichihresAufstellungsortsals bewegliche
Kessel, auchwennsievon Mauerwerkumgebensindund an einemBetriebsorte
zu dauernderBenutzungaufgestelltwerden.

VII. AllgemeineBestimmungen.

#19.
AufbewahrungderKesselpapiere.

1. Zu jedemDampfkesselgehören:
a) EineAusfertigungderUrkundeüberseineGenehmigungnachMaßgabe
der AnlageVI nebstden zugehörigenZeichmungenund Beschreibungen

Mit derUrkundesinddieBescheinigungenüberdieBauprüfung, 5.
dieWasserdruckprobeund dieAbnahme(§ 12) zu verbinden.Letztere
Bescheinigungmuß einen Vermerk über die zulässigeBelastung der
Sicherheitsventileenthalten.Gelangenin einerAnlagemehrereDampf=
kesselvongleicher Größe, Form, Ausrüstung und Dampfspannung
gleichzeitigzurAufstellung,so istfür diesenur eineUrkundeerforderlich.

b) Ein RevisionsbuchnachMaßgabederAnlageVII, das dieAngaben .
desFabrikschildes(&11)enthält.Die Bescheinigungenüberdieim #.
13 vorgeschriebenenPrüfungen und die periodischenUntersuchungen i.
müssenin das Revisionsbucheingetragenoder ihm derartbeigefügt
werden,daß sie nicht in Verlust geratenkönnen.

2. Die Genehmigungsurkundenebstden zugehörigenAnlagenoderbe=
glaubigte AbschriftendieserPapiere sowie das Revisionsbuchsind an der Be=
triebsstättedesDampfkesselsaufzubewahrenund jedemzur Aufsichtzuständigen
Beamten oderSachverständigenauf Verlangenvorzulegen.Auf die Dampf=

3•

Cocgle



— 14 –

kesselvon Kraftfahrzeugenund Feuerspritzenfindet dieseBestimmung keineAn=
wendung,wennihr BetriebdenPolizeibehördenund denzuständigenKesselsach=
verständigenihres Heimatsorts angemeldetist.

820.
Entbindungvon einzelnenBestimmungen.

1. Bei Kleinkesseln(5 18) ist es zulässig:
a) vonderAnbringungeinerzweitenSpeisevorrichtung,
b) von demSpeiseventil(Rückschlagventil),
e) von derAnbringungeinerzweitenWasserstandsvorrichtungabzusehen,
d) nur ein Sicherheitsventilanzuwenden,auchwenn der Kesselbeweglich
betriebenwird,

I) die Lichtweitender Wasserstandsgläserund die Bohrungen derWasser=
standsvorrichtungenauf 6 Millimeter zu ermäßigen.

2. Im übrigen sind die Zentralbehördender einzelnenBundesstaatenbe=
fugt, in einzelnenFällen und für einzelneKesselartenvon der Beachtungder
Bestimmungender 9§.2 bis 19 und des 9 21 zu entbinden.

721.
lbergangsbestimmungen.

1. Bei Dampfkesseln,die zur Zeit desInkrafttretensdieserBestimmung
auf Grund der bisher geltendenVorschriftengenehmigtsind, kann eineAbände=
rung ihres Baues, ihrer Ausrüstung oder AufstellungnachMaßgabe dieserBe=
stimmungenso lange nicht gefordertwerden,als sie einererneutenGenehmigung
nicht bedürfen.

2. Im übrigen finden die vorstehendenBestimmungenfür die Fälle der
erneutenGenehmigungvon Dampfkesselnmit der Maßgabe Anwendung, daß
dabeivon der Durchführung derBestimmungendes §#2 Abs.1 und 4 und des
7 Abs.5 zweiterSatz abgesehenwerdenkann. Bei der Genehmigungalter

Dampfkessel,derenMaterialbeschaffenheitnichtnachgewiesenwird, ist eineFestigkeit
von höchstens30 Kilogramm auf das Quadratmillimeteranzunehmen.

*22.
Schlußbestimmungen.

1. Die Bekanntmachung,betreffendallgemeinepolizeilicheBestimmungen
über die Anlegung von Dampfkesseln,vom 5. August 1890, wird aufgehoben,
insoweitsie nicht für bestehendeDampfkesselanlagenGeltung behält.
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2. Die Bestimmungen des § 21 Abs. 2 über die zulässigeMaterial=
beanspruchungalter Dampfkesseltretensofort in Kraft. Im übrigen tretendie
vorstehendenBestimmungenerst ein Jahr nach ihrer Veröffentlichungin Wirk=
samkeit. Dampfkessel,die bereitsvor diesemZeitpunktenach den vorstehenden
Bestimmungengebautund angelegtwerden,sindnichtzu beanstanden.

Berlin, den17.Dezember1908.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Cocgle



AnlageL

Materialvorschriften für Canddampfkessel.

Erster Teil.

Allgemeine Bestimmungen.

I. Hrüfungen.
Alles zumBaue von LanddampfkesselnbestimmteMaterial muß zuverlässigund von guter

Beschaffenheitsein; insbesonderemuß Schweiß- und FlußeisendennachstehendenAnforderungen
entsprechen.Für Flußeisenbleche,derenWiderstandsfähigkeitmit mehr als 36 kgHmm in die
Rechnungeingestelltwerdensoll, sowie für Bleche aus Birnenmaterial ist der Nachweiszu er=
bringen,daß siedurchSachverständigenachMaßgabedernachstehendenBestimmungengeprüft
sind. Dasselbegilt für alle übrigenMaterialien, bei deneneinehöhereZugfestigkeitals
41 kg/mm zugelassenist. Für Flußeisenblechevon 34 bis 41 kg/qmm Zestigkeit,die im ersten
Feuerzugeliegen,mit AusnahmevonWellrohrenund ähnlichenFeuerrohren,ist durchWerks=
bescheinigungender Nachweiszu führen, daß jedes Blech geprüftist. Für alle anderenBleche
von 34 bis 41 kg/mm Festigkeitgenügenzum Nachweisihrer zuverlässigenBeschaffenheit
Werksbescheinigungenauf Grund von Chargenprobenund anderenvon demWerkezumNach=
weisederGüte ausgeführtenPrüfungen, soweitnichtin Einzelfällenvom Bestellerfür solche
Bleche(vergleichezweiterund dritterTeil, A II) und anderezumKesselverwendeteMaterialien
— wieWinkeleisen,Nieteisen,Niete,AnkerundStehbolzen,Wasserrohre(vergleichezweiterund
dritterTeil, B bis F) — einePrüfung durchSachverständigeim Umfangeder nachstehenden
Bestimmungenvorgeschriebenwird.

II. Jurichtung der Hroben.
1. Die ProbestäbemüssendasMaterial im ausgeglühtenZustandenthalten;dieProbe=

streifensind, falls erforderlich,im rotwarmenZustandegeradezu richten.
2. FehlerhafteProbestäbedürfennichtgenommenwerden.
3. DickeundBreitederProbestäbewerdenmit derMikrometerschraubegemessen.
4. Die Probestreifenmüssenetwa400mm lang und im unbearbeitetenZustandemin.

destens50mm breitsein.
5. Sie müssenan denKantenderartbearbeitetwerden,daßdieWirkungdesScheren=

schnitts,AuslochensoderAushauenszuverlässigbeseitigtwird. Die Walzhautmußunterallen
UmständenamProbestabeverbleiben.
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6. Die Streifen zu Zugproben sind auf die Meßlänge von 200 mm an denKanten
sauber zu bearbeiten;darüberhinauskannderQuerschnittzunehmen.Die Stäbe sindsobreit
zu lassen, daß der Querschnitttunlichst300 qmm beträgt).

7. Die Streifen zu Biegeproben müssenan denKantenetwasabgerundetseinund
dürfen überdenzur BiegungangewandtenDorn in derBreitenichthervorragen.

III. Abnahme der Materialien.

1. Sämtliche Materialstückesind bei der Besichtigungabzustempeln,und zwar mit dem
Stempel des abnehmendenBeamtenund einerNummer. Bei Blechensind zwei Stempel, etwa
400 mm von den Kanten entfernt, aufzuschlagen,bei allen übrigen Materialien genügt ein
Stempel, welchernahe einemEnde anzubringenist.

2. Bei Rohren ist dieSchweißnahttunlichstdurcheinenStern zu kennzeichnen.Einer
Nummerbezeichnungbedarfes beiNohrennicht.

3. Das Stempelzeichenist in demPrüfungsscheinabzudrucken.
4. In der Regel sind die Materialienauf demWalzwerkezu prüfen. Werdendie

Bleche auf demWalzwerkabgenommen,so müssensiean zweiSeitenunbeschnittenbleiben,die
beidenanderenSeitendürfendagegenbeschnittensein,jedochnur soweit,daßProbestreifennoch
entnommenwerdenkönnen.

5. Die Dickeder Blecheist an allen vier EckenmittelsMikrometerschraubezu messen.
Die Meßpunktesollenmindestens40mm vomRandeund mindestens100mm von denEcken
entfernt liegen.

6. Bei Blechenbis zu 1000mm Breite und solchenbis zu 10 mm Dickebeliebiger
Breite sindUnterschreitungenderDickenichtzulässig. Bei größerenBreitenals 1000mm über
10mmnstarkerBlechesindfolgendeUnterschreitungengestattet:

Blechdicken ZulässigeUnterschreitungenbeiBreiten
An rber1000P 1500bm]Gber1500m

über10 bis 20 2)0Prozent 3,0Prozent
: 20 30 1 P 20 "
?! 30 1,0 ⸗ 1,5 2

*) Das Verhältnis der ursprünglichenLänge! des mittleren Stabstücks, für welchedie Dehnung bestimmt
wird, zum ursprünglichenQuerschnitte" des Stabes ist von Einfluß auf die Dehnung. Daher wird es erforderlich,
mit der DehnungdieGrößen7 undJ oderdochderenVerhältnis anzugeben.

AlsnormalesVerhältnisgilt ——

Rücksichtenauf Herstellung der Probestäbe usw. veranlassen häufig, von der Einhaltung diesesVerhält=
nissesabzusehen.
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7. Die Probestreifensindan denRändernoderEndenzu entnehmen.Die Wahl der
Stücke,von denenProben genommenwerdensollen,bleibt demabnehmendenBeamtenüberlassen.

8. Finden sichnach demZerreißen,Biegen, AufweitenoderBördeln anscheinendguter
ProbestückeFehlerstellen,so werden bei ungünstigemAusfalle die Prüfungsergebnissesolcher
Stückebei der Entscheidungüber die Erfüllung der Lieferungsbedingungennicht berücksichtigt.

9. EntsprichtdasPrüfungsergebnisdenvorgeschriebenenBedingungennicht,so istauf
VerlangendesWerkeseinezweitePrüfung vorzunehmen,derenErgebnismaßgebendseinsoll.
Auf diesezweitePrüfung ist beiderEntnahmederProbenRücksichtzunehmen.

10. Die Jugfestigkeitwirdfür Längs-undQuerfaserin kgmm angegeben.
11. Die Bruchdehnungwird entwederan einer am Stabe angebrachtenTeilung oder

zwischendenEndmarkenderMeßstreckevon 200 mm in Prozentender letzterenermittelt. Erfolgt
beim letzterenVerfahren der Bruch des Stabes in geringererEutfernung als 50 mm von den
Endmarken,so ist das Ergebnis bei ungünstigemAusfalle nichtzu berücksichtigen.

12. Bei denWarmproben sinddieStückekirschrotzumachen.
13. Bei der Kaltbiegeprobe werdendie Stäbe bis zu 25 mm Dickeum einenDorn

von25mmDurchmesser,im Falle größererDickeum einenDorn von höchstensderMaterial=
dickegebogen.

Bei der Hartbiegeprobe sinddieStäbe gleichmäßigzu erwärmenund beiniedriger
KirschrotgluteimdunklenRaumebeobachtet)in Wasservon289C abzukühlenund dannum
einenDorn der bestimmtenDickezu biegen.

14. Der Biegewinkelwird in Grad angegeben. Der Probestabgilt als “, wenn
sichauf der Außenseitein derMitte der Biegungsstelleein deutlicherBruch im Metalle zeigt.

15. Bleche,Winkeleisenund Rohre müsseneineglatteOberflächehaben;siedürfenkeine
erheblichenSchlackenstellenoder andereeingewalzteVerunreinigungen, keineBlasen, Risse oder
unganzeStellen enthalten. Bei Blechen,Winkel- und StabeisendürfenWalzsplitter oderkleine
SchalendurchAbmeißelnentfernt,auchgeringe,durchEinwalzenvon SchlackeentstandeneVer=
tiefungenausgeebnetwerden,soweithierdurchdie Haltbarkeitnichtbeeinträchtigtwird.

16. SämtlicheBlechesindnachdemBeschneidenauszuglühen.

IV. Hrüfmaschinen.
1. Die Prüfmaschinenmüssenso gebautsein,daß siebei achtsamerHandhabungstoß=

frei wirken.
2. Sie müssenauf ihre Richtigkeitleichtuntersuchtwerdenkönnen.
3. Sie müssen,falls sievom abnehmendenBeamtennicht kurzerHand geprüft werden

können,mindestensalle drei Monat einmal durchSachverständigeauf richtiges Arbeiten aller
Teile untersuchtwerden. Uber dieseUntersuchungenist ein Befundberichtaufzunehmen,der bei
Materialprüfungenauf Verlangen vorzulegenist.

4. Die Einspannvorrichtungzu Jugversuchenmußsobeschaffensein,daßderProbestab
beiBeginndesZugessichselbsttätigeinstellt,damitdieZugkraftinnerhalbderMeßstreckemög=
lichstgleichmäßigüber denQuerschnittverteiltwird.
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Zweiter Teil.

Schweißeisen.

A. Bleche.

I. Art der Proben.
1. Zugprobe (sieheA IV. 1).
2. Biegeprobe(sieheA IV. 2).
3. Schmiede-und Lochprobe(sieheA IV. 3).

II. Anzahl der Probestücke.

Von demMaterial einerLieferungsind in der Regel folgendeProbestückezu entnehmen:
a) von sämtlichenBlechen,dieim erstenFeuerzugeliegen;
b) von 50 ProzentallerübrigenBleche.
Bei a sollendenBlechenStückezu Zug= und zu Biegeproben in Längs- und

Querfaser, bei b jedochnur zur Hälfte zu Zug⸗ und zur Hälfte zu Biegeprobenin Längs- und
Querfaser entnammmnwerden.

III. Bezeichnung der Bleche.

1. Es werdenunterschieden:
Feuerblech:

E.)
Bördelblech:

El
2. Dementsprechendist jedesBlech seitensdesWalzwerkesaußer mit demStempel des

Werkes mit einem, demVordruck unter Ziffer 1 in Form und Größe gleichenQualitätsstempel
zu bezeichnen.

3. Die Qualitätsstempelkönnenausnahmsweisefehlen,wennin andererWeisederNach=
weiserbrachtwird, daßdasMaterial geprüftistund denAnforderungendesAbschnittsA IV
entsprochenhat.

4. Die. Teile derKesselwandung,dieim erstenFeuerzugeliegen,sindaus Feuerblechzu
fertigen. Zu allenanderenKesselteilenkannBördelblechverwendetwerden.
Reichs=Gesetzbl.1909. 4
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IV. Anforderungen.

1. Feuerblechdarf keinegeringereZugfestigkeitals 36 kg'mm in der Längsfaserund
34 kg/Qmmin derQuerfaserbei einergeringstenDehnungvon 20Prozentin derLängsfaser
und 15 Prozent in der Querfaserhaben.

Bördelblechdarf keinegeringereZugfestigkeitals 35 kgmm in der Längsfaserund
33kg/ammin derQuerfaserbei einergeringstenDehnungvon 15Prozent in derLängsfaser
und 12Prozentin derQuerfaserhaben.

Die Jugfestigkeit darf bei keinem Bleche 40 kg'amm überschreiten.
Anm. Bleche über 25 mm Dicke pflegen weniger Zugfestigkeit zu haben als aus demselbenMaterial

gefertigteBleche unter 25 mm Dicke, und zwar rechnetman, daß auf je 2 mm Vergrößerung der Blechdickedie
Festigkeitum 0,5 kg abnimmt. Demgemäßwird man bei Verwendung von Blechen über25 mm Dicke zu erwägen
haben, ob Feuerblechan Stelle von Bördelblech zu wählen ist.

2. Bei der Biegeprobe im warmen Zustande müssensichProbestreifenvon Feuer=
und Bördelblechin beidenFaserrichtungenflach zusammenbiegenlassen, ohne zu brechen(ver=
gleicheersterTeil, AbschnittIII. Jiffer 14). «

Im kalten Zustande müssensichProbestreifenvon Feuer- und Bördelblechin beiden
Faserrichtungennach der folgendenZahlentafel um einenDorn von der bestimmtenDicke zu=

sammenbiegen lassen,ohnezu brechen(vergleicheersterTeil, AbschnittIII. ZJiffer14):

Biegewinkel in Grad
Dickein mm Feuerblech Bördelblech

längs. quer längs I quer

6—8 160 140 135 120
über 8—10 160 140 135 120
* 10—12 160 140 135 120
"?*12—14 155 135 135 120
" 14—16 150 130 130 110
* 16—18 145 125 125 100
?* 18—20 140 120 120 95
„: 20—22 135 115 115 85
?* 22—24 130 110 110 75
* 24—26 125 105 105 65
* 26—28 120 100 100 60
* 28—30 115 95 90 55
* 30—32 110 85 80 50
* 32—34 100 75 70 45
* 34—36 90 60565 60 40
* 30—38 80 55 1 50 30
* 38—10 70 40 40 20
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3. Bei der Schmiedeprobe müssenLängsstreifenvon ungefähr 50 mm Breite im
rotwarmen Zustandemit der Hammerfinnequer zur Walzrichtung mindestensauf das 1½fache
ihrer Breite ausgebreitetwerdenkönnen,ohnean denKantenund auf derFlächeRissezu erhalten.

Bei der Lochprobe dürfen Streifen, die im rotwarmenZustand in einer Entfernung
vom Rande gleichderhalbenDickedesStreifensmit einemkonischenLochstempelgelochtwerden,
vom LochenachderKante nicht aufreißen.

Der Lochstempelsoll bei etwa50 mm Längefür alleBlechdickeneinenkleinstenDurch=
messervon etwa10mmund einengrößtenDurchmesservon etwa20mm haben.

B. Winkeleisen.

I. Art der Proben.
1. Biegeprobe(sieheB III. 1).
2. Schmiede-und Lochprobe(sieheB III. 2).

II. Anzahl der Probestücke.
25 PocozentderabzunehmendenStücke.

III. Anforderungen.

1. Im kalten Zustande sollensichdieSchenkeldesWinkeleisensmindestensum 185
unter derPresseauseinanderbiegenundabgeschnitteneLängsstreifen

beiDickenvon 8 bis 12mmum50%,
: A. über 12= 16 „35%,
v v » 16 " 21 „„ 255½,
» y * 21 „ 25 15%

zusammenbiegenlassen. Bei diesenProben dürfensichin derKehleund in denSchenkelnnur
Anfänge vonRissenzeigen.

2. Beim Schmieden und LochensollenSchenkelstreifendenselbenAnforderungenwie
Blechstreifen(vergleicheAIV. 3) entsprechen.

C. MNieteisen.

I. Art der Proben.
1. Jugprobe(sieheC III. 1).
2. Biegeprobe(sieheCIII. 2).
3. Stauch=-und Lochprobe(sieheC III. 3).

II. Anzahl der Probestücke.

4 ProzentderabzunehmendenStücke.
4“
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III. Anforderungen.
1. Zugfestigkeit 35 bis 40 kg/qmmbeieinerDehnungvon mindestens20 Prozent.
2. Im kalten Zustande soll dasNieteisen,ohneRissezu erhalten,sogebogenund

glattaufeinandergeschlagenwerdenkönnen,daßdiebeidenEndenderLängenachparallelliegen.
3. Im warmen Zustande soll sichein Stück Nieteisen,dessenLängedoppeltso

groß ist als derDurchmesser,auf ½ bis ¼ derLängeniederstauchenund dann lochenlassen,
ohneaufzureißen.

D. Niete.

I. Art der Proben.
Stauch=und Lochprobe(sieheD III.).

II. Anzahl der Probestücke.
Von je 1000 Stück 2 Stück.

III. Anforderungen.
Im warmen Zustande soll sich ein Nietschaft, dessenLänge doppelt so groß ist als

derDurchmesser,auf ½ bis ¼ derLängeniederstauchenund dann lochenlassen,ohneaufzureißen.

E. Anker und Stehbolzen.
I. Art der Proben.

1. Zugprobe(sieheF III. 1).
2. Biegeprobe(sieheEIII. 2).

II. Anzahl der Probestücke.
Von je 25 Stangen gleichenDurchmesserseineStange.

III. Anforderungen.
1. Jugfestigkeit35 bis 40 kg'mm bei einerDehnung von mindestens20 Prozent.
2. Im kalten Zustande soll ein Stab, ohneRissezu erhalten,so gebogenund glatt

aufeinandergeschlagenwerdenkönnen,daßdiebeidenEndenderLängenachparallelliegen.

F. Wasserrohre.

I. Art der Proben.
Aufweitprobe(sieheF III. 3).
Bördelprobe(sicheF III. 4).
Biegeprobe(sieheFIII. 5).
Wasserdruckprobe(sieheFIII. 6).——=*=
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DiesenPrüsungeuunterliegenWasserrohreuntcr6mmWanddicke,-solchevonsmm
Wanddickeund darüberwerdennur derWasserdruckprobeunterzogen.Heizrohrebedürfender
Prüfung nicht.

II. Anzahl der Probestücke.

Etwa 2 ProzentderabzunehmendenRohre, mindestensaberzweiRohre.

III. Anforderungen.

1. Die Rohre sollen innenund außenkalibriert,ohneZunder, Narben, Risseund
anderefür denBetriebschädlicheFehler,sowieglattundrechtwinkligabgeschnittensein.

2. Die Wanddicke der Wasserrohresoll
bis 83 mm äußerenDurchmessermindestens3,00mm,

über 83 „ 102 „ y v 3,25 »

»102 » 121 v 3,75 »

: 121 140. v 7 ? 4)00 »

* 140 191 " » » ? 4/,50 a.

* 191 " 216 ? s ? v 5,50 v

betragen.
Die vorgeschriebeneWanddickesoll an keinerStelle um mehr als 20 Prozent unter=

schrittenwerden. ·

3. Rohrendensollensichim kalten Zustand auf eineLängevon 30mm aufweiten
lassen,undzwar:

a) beieinerWanddickederRohrebiszu4mm um 5 ProzentdesinnerenDurchmessers,
b) beieinerWanddickederRohre bis zu 6 mm um 3 Prozent desinnerenDurchmessers.
Das Aufweitender Rohrendenmuß durchHämmern über einemDorne erfolgen.

4. Rohrenden sollen sich im kalten Zustande nach außen umbördeln lassen,
und zwar: 6

a) beiRohrenbis 76mmWeiteundbis 3,5mmWanddickeum 755,
b) beiRohrenüber76mmWeiteundbis4/,,mmWanddickeum45½,
T) beiRohrenüber4,5mmWanddickeum300.
Die Breite des Bördels muß bei a 12 Prozent, bei b und c 8 Prozent desinneren

Rohrdurchmessersbetragen.

5. Nohrabschnittevon 100 mm Länge sollen sichim kalten Zustande bis auf ein
Drittel des Durchmesserszusammendrückenlassen, ohne daß sichin den am stärkstengebogenen
TeilenAnbrüchezeigen,dochsolldieSchweißnahtnichtin denamstärkstengebogenenTeilenliegen.

6. Die Rohre sollen einem Wasserdrucke von der 3 fachenHöhe des Betriebs=
überdrucks, mindestensaber von 30 AtmosphärenUberdruckwiderstehen,ohne eine Form=
veränderung oderUndichtigkeitzu zeigen. Die Rohre sind, währendsieunter demProbedrucke
stehen, abzuhämmern,namentlichauch an der Schweißnaht.
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Dritter Teil.
Flußeisen.

A. Bleche.
I. Art der Proben.

1. Zugprobe (sieheA IV. 1bis 4).
2. Hartbiegeprobe(sieheA IV. 5).
3. Schmiede-und Lochprobe(sieheA IV. 6).

II. Anzahl der Probestücke.
Von demMaterialeinerLieferungsindin derRegelfolgendeProbestückezu entnehmen:
1. beiBlechenaus Birnenmaterial:von sämtlichenBlechen;
2. beiBlechenausFlammofenmaterial:

a) von sämtlichenBlechen,dieim erstenFeuerzugeliegenodermit einerhöheren
Festigkeitals 36 kgmm in dieRechnungeingestelltwerdensollen;

b) von 50ProzentdersonstigenBleche.
3. Bei Hiffer1 und 2à sollenden BlechenStreifen sowohlzu Zug- als auchzu

Schmiede=und Loch- sowie Hartbiegeprobenin Längs=oderQuerfaserentnommenwerden,bei
Jiffer 2b jedochnur jezurHälftezuZug- undzurHälftezu Schmiede=undLoch-sowieHart=
biegeprobenin Längs oderQuerfaser.

4. Bei Blechenüber 4,5m Länge sind, soweit siezurprifung ausgewähltsind, zwei
Jugproben zu machen, und war ist eineLängsprobevom Fußendedes Bleches und eineQuer=
probein der Mitte der entgegengesetztenschmalenSeite zu entnehmen.

III. Bezeichnung der Bleche.
1. Blecheaus Flußeisen,welchesim Flammofen erzeugtwordenist, habenfolgende

Bezeichnungzu tragen:
- sofernihre Festigkeit

41 kgamm nichtübersteigt: höherals 41 kg/mm ist:

Elh ED
Bleche aus Thomaseisen habenfolgendeBezeichnungenzu tragen:

sofernihre Festigkeit
41kg/qmmnichtübersteigt: höherals 41kg/qmmist:

z
2. Dementsprechendist jedesBlech seitensdesWalzwerkesaußer mit demStempel des

Werkesmit einemdemVordruckunterOiffer1 nachFormundGrößegleichenOualitätsstempel
zu bezeichnen.
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3. Die Qualitätsstempelkönnenausnahmsweisefehlen,wenn in andererWeisederNach=
weis erbrachtwird, daßdasMaterial geprüftist unddenAnforderungendesAbschnittsAIV.
entsprochenhat.

IV. Anforderungen.
1. FlußeisendarfkeinegeringereZugfestigkeitals 34 kg'omm und in derRegel keine

höhereZugfestigkeitals 51 kg/mmmhaben. In Bezugauf dieMindestdehnungaller Bleche
ist folgende Zahlentafel maßgebend:

Festigkeitin keamm 51 bis 46 45 44bis 37 36 35
GeringsteDehnungin Prozenten. 20 21½22123 24 25 26 2728

Bis auf weitereskommendreiBlechsortenzur Anwendung,undzwar:
Blechsorte1 mit 34 bis41kg/dmmBerechnungsfestigkeit36kg/qmm),

» II " 40 47 » ( : 40 ),
v III „ 44 51 v ( v 7 44 v ).

2. Für diejenigenTeile des Kessels, welchegebördeltwerdenoder im erstenFeuerzuge
liegen, dürfennur BlechederI. Sorteverwendrtwerden.
. 3. Für Teile, die nichtgebördeltwerdenoder nicht im erstenFeuerzugeliegen, können
Bleche der II. oderIII. Sorte verwendetwerden.

4. Der UnterschiedzwischenderMindest- und Höchstfestigkeitdarf bei einemeinzelnen
Bleche sowie bei BlechengleicherOualität innerhalb einerLieferungbei Blechlängen

bis 5 'mhöchstens6 kg/qmm,
über 5 v 75 i

betragen,jedochnur innerhalbderfestgesetztenZugfestigkeitsgrenzen.
5. Bei derHartbiegeprobe muß sichderProbestreifenbeiBlechenmit einerFestig=

keit bis zu 41 kgHmm einschließlichin Längs- undQuerfaserflach, von 41 bis 47 kgmm
um einen Dorn mit einemDurchmesservon der 2fachenBlechdicke,über47 kgtmm um
einensolchenvon der3 fachenBlechdickebis 180°zusammenbiegenlassen.

6. Bei der Schmiedeprobe müssenStreifen von ungefähr 50 mm Breite im rot=
warmen Zustande mit der Hammerfinne quer zur Walzrichtungmindestensauf das 1½fache
ihrer Breite ausgebreitetwerdenkönnen,ohnean denKanten und auf der FlächeRissezu
erhalten.

Bei der Lochprobe dürfenStreifen, die im rotwarmenZustand in einerEntfernung
vom Rande gleichder halbenDickedesStreifens mit einemkonischenLochstempelgelochtwerden,
vomLochenachderKantenichtaufreißen.

Der Lochstempelsoll bei etwa 50 mm Länge für alle Blechdickeneinen kleinstenDurch=
messervon etwa10mmundeinengrößtenDurchmesservon etwa20mm haben.

B. Winkeleisen.
I. Art der Proben.

1. Biegeprobe(sieheB III. 1).
2. Hartbiegeprobe(sieheB III. 2).
3. Schmiede-und Lochprobe(sieheB III. 3).
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II. Anzahl der Probestücke.
25 Prozent der abzunehmendenStücke.

III. Anforderungen.
1. Im kalten Justande sollen sichdie SchenkeldesWinkeleisensunter der Presseum

mindestens40%auseinanderbiegenund abgeschnitteneLängsstreifenbis zueinemWinkel von 1805
zusammenbiegenlassen. Bei diesenProben dürfen sichin der Kehle und in den Schenkelnnur
Anfänge von Rissenzeigen.

2. Nach demHärten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer 13 und 14) sollensich
Längsstreifenum einen Dorn, dessenDurchmessergleichder 3 fachenSchenkeldickeist, bis zu
1800biegenlassen. "

3. Beim Schmieden und Lochen sollen SchenkelstreifendenselbenAnforderungenwie
Blechstreifen(vergleicheA IV. 6) entsprechen.

C. Nieteisen.
.I. Art der Proben.

Jugprobe(sieheCIII. 1)
Biegeprobe(sieheC III. 2).
Stauch- und Lochprobe(sieheC III. 3).
Hartbiegeprobe(sieheC III. 4).

II. Anzahl der Probestücke.
4 Prozent der abzunehmendenStücke.

*—

III. Anforderungen.
1. Jugfestigkeit 34 bis 41 kg/mm bei einerDehnung von mindestens25 Prozent

und einerGütezahlvon mindestens62.
Soweit Blechevon höhererZugfestigkeitals 41 kg'omm verwendetwerdenp,darf das

Nietmaterialentsprechendbis zu 47 kg/Amm Zugfestigkeithaben, wenn dieDehnung mindestens
die gleichewie in der Jahlentafel für Blecheist (vergleicheAIV. 1). Für solchesNieteisensind
Prüfungsbescheinigungenbeizubringen.

2. Im kalten Zustande soll das Nieteisen,ohneRissezu zeigen,so gebogenwerden,
daß derAbstandder parallel gebogenenSchenkelvoneinandernichtmehr als ⅛ desNiet=
durchmessersbeträgt. —

3.JtnwarmensnstandesollsicheinStückNicteisen,dessenLängedoppeltsogroszist
alsderDurchmesser,auflxsbislhderLängeniederstauchenunddannlochenlassen,ohneaufzurciszen

4. Nach demHärten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer 13 und 14) soll sich
das Nieteisenum einenDorn, dessenDurchmessergleichder 2 fachenDickedesNieteisensist, bis
zu 1800biegenlassen.

D. Kiete.
I. Art der Proben.

1. Stauch=und Lochprobe(sieheD III. 1).
2. Härteprobe(sieheD III. 2).
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II. Anzahl der Probestücke.
Von je 1000 Stück2 Stück.

III. Anforderungen.
1. Im warmen Zustande soll sicheinNietschaft,dessenLänge doppeltso groß ist als

der Durchmesser, auf ½ bis ¼ derLängeniederstauchenund dann lochenlassen,ohneaufzureißen.
2. NachdemHärten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer13 und 14)soll sich

ein Stück Nietschaft, dessenLänge doppelt so groß ist als der Durchmesser,um ¾ der Länge
zusammenstauchenlassen,ohnedaßdieOberflächereißt.

E. Anker und Stehbolzen.
II. Art der Proben.

1. Zugprobe(sieheE III. 1).
2. Hartbiegeprobe(sieheE III. 2).

II. Anzahl der Probestücke.
Von je 25 Stangen gleichenDurchmesserseineStange.

III. Anforderungen.
1. Jugfestigkeit 34 bis 41 kg/mm bei einerDehnung von mindestens25 Prozent

und einer Gütezahlvonmindestens62. »
AusnahmsweiseisteinMaterialbiszu47kgqumsestigkeitzulässig,wenndieDehnung

mindestensdiegleichewieindersahlentafelfürBlecheist(vergleicheAlV.l).Fürsolches
Material sindPrüfungsbescheinigungenbeizubringen.

2. Nach demHärten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer 13 und 14) soll sich
ein Stück Anker=oderStehbolzeneisenum einenDorn gleichder 2fachenDickedesEisensbis
zu 180 biegenlassen.

F. Wasserrohre.
I. Art der Proben.

. Aufweitprobe(sieheF III. 3).

. Bördelprobe(sieheF III. 4).

. Hartbiegeprobe(sieheF III. 6).

. Wasserdruckprobe(sieheF III. 6).
DiesenPrüfungenunterliegenWasserrohreunter6 mm Wanddicke;solchevon 6 mm

Wanddickeund darüberwerdennur derWasserdruckprobeunterzogen.Heizrohrebedürfender
Prüfung nicht.

Sde—

II. Anzahl der Probestücke.
Etwa 2 Prozent der abzunehmendenRohre, mindestensaber zweiRohre.

III. Anforderungen.
1. Die Rohresolleninnenundaußenkalibriert,ohneZunder,Narben,Nisseundandere

für den Betrieb schädlicheFehler, sowieglatt und rechtwinkligabgeschnittensein.
Reichs=Gesetbl.1909. 5
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2. Die Wanddicke derWasserrohresoll.

a. bei geschweißten Rohren:
bis 83mm äußerenDurchmessermindestens3/,00mm

über 83 " 102 „ » " 3/25 "„
?* 102 ? 1212 » » » 3,75 »

121 4140 » v 4,00 „ „
r 140 191 „ » 4,50 »,
: 191 " 216 » » 5,50

b. bei nahtlosen Nohren:
bis 30mm äußerenDurchmessermindestens1,8omm

über 30 „ 50 „ » » 2,00 »
?5* 50 „ 57 ? » 2,50„
* 57 = 60 v v 7 ! 2,75 ? 5

? 60 v 83 » * 2 ? 3,00 ? 5

? 83 102 » « « 3,25)-,
»102)2121" !- » 3,75-v,
I-121-714()-» » *ê½m ° 4,00 »

140 191 » v » 4,50 »,
» 191 y 21 6 y * y 2 5 450 *

betragen.
Die vorgeschriebeneWanddickesoll an keinerStelle um mehr als 20 Prozent unter=

schrittenwerden.
3. Rohrendensollensichim kalten Justand auf eineLänge von 30 mm aufweiten

lassen,und zwar:
a) bei einerWanddickebis zu 4 mm bei geschweißtenRohren um 7 Prozent,bei naht=

losenRohren um 10Prozent des innerenDurchmessers;
b) bei einerWanddickeüber 4 mm bis 6 mm bei geschweißtenRohren um 4 Prozent,

bei nahtlosenRohren um 6 Prozent des innerenDurchmessers.
Das Aufweitender Rohrendenmuß durchHämmernüber einemDorne erfolgen.
4. Rohrendenmüssensichim kalten Justande nachaußenumbördeln lassen,und

zwar bei allen RohrdurchmessernundWanddickenum 90.
Die Breite des Bördels muß 12 Prozent des innerenRohrdurchmessersbetragen.
5. Nach demHärten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer 13 und 14) sollensich

NohrabschnittegeschweißterNohre von 100mmLängeganzzusammendrückenlassen,dochsoll
die Schweißnahtnicht in denam stärkstengebogenenTeilen liegen.

RohrabschnittenahtloserRohre von 100 mm Länge sollen sichnachdemHärten so zu=
sammendrückenlassen,daß siein der Mitte aufeinanderliegen, währenddie Enden einenBogen
bilden,dessenRadius gleichderdoppeltenWanddickeist.

6. Die Rohre sollen einemWasserdrucke von der 3fachenHöhe des Betriebsüber=
drucks,mindestensabervon 30AtmosphärenUberdruckwiderstehen,ohneeineFormänderung
oderUndichtigkeitzu zeigen.Die Rohresind,währendsieunterdemProbedruckestehen,abzu=
hämmern,namentlichauchan derSchweißnaht.
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AnlageI.

Bauvorschriften für Canddampfkessel.

I. Material.

1. Für dieAnforderungenandaszumBauevonDampfkesselnzurVenvendungkommende
Schweiß- und FlußeisensinddieMaterialvorschriftenfür Landdampfkesselmaßgebend.

2. Für Kupfer kann, wenn größereFestigkeitnichtnachgewiesenwird, eineZugfestigkeit
von 22 kg/Mmm bei Temperaturenbis 1205 C angenommenwerden. Im Falle höhererTem=
peratur ist dieZugfestigkeitfür je 20 C um 1kc%mmniedrigerzuwählen.

3. GegenüberüberhitztemWasserdampfevon 250°5C undmehrist dieVerwendungvon
Kupfer zu vermeiden.

4. Für kupferneDampfrohrleitungenist innerhalb der bezeichnetenGrenzeeineMaterial=
beanspruchungvon höchstens½/10derZugfestigkeitzulässig.

5. Die Scherfestigkeit des Schweißeisens,Flußeisensund des Kupfers kann zu 0,8 der
Zugfestigkeitangenommenwerden.

II. Vernietung, Schweißung und Bearbeikung im Feuer.

1. Die Nietnähte sollen stetsso ausgeführtwerden, daß der erforderlicheWiderstand
gegenGleiten vorhandenist und daß dieWiderstandsfähigkeitderNiete gegenAbscherensichnicht
geringer ergibt als die in Rechnungzu ziehendeFestigkeitdesBlechesin der Nietnaht. Hierbei
darf die Belastung eines Nietes durch die Scherkraft auf 1 qmm Nietquerschnitthöchstens
7 ka/xmm betragen, sofernkeinehöhereZugfestigkeitdes Nietmaterials als 38 kg/Amm nach=
gewiesenwird. Trifft dieseVoraussetzungzu, so kann der für eineBelastung mit 7 ko/mm
berechneteNietdurchmessermit derWurzelaus demQuotienten,dersichaus derZahl 38 undder
nachgewiesenenFestigkeitergibt, multipliziertwerden.

2. Bei LaschennietungsollendieLaschenaus Blechenvon mindestensgleicherGütewie
dieMantelblechegeschnittenwerden.

3. Die Festigkeitgut undmittelsUberlappunggeschweißterNähte kannzu 0,7 derFestigkeit
desvollen Blechesin Rechnunggesetztwerden.

5
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dann ist

innerem Aberdrucke.

*die Blechdickein mm,
10 dengrößteninnerenDurchmesserdesKesselmantelsin mm,
pden größtenBetriebsüberdruckin atm,
X wdieZugfestigkeitdeszu demMantel verwendetenBleches,
einen Zahlenwert,
e dasVerhältnisderMindestfestigkeitder Längsnahtzur Zugfestigkeitdes vollen
Bieches,

pr ——
*50 200% + 1 oder Dr ..

X =33 kg/mm beiSchweißeisen,
K 36.Flußeisen von 34 bis 41 kg/mm Zugfestigkeit,
KF 40 „ y » 40 » 472 » »

XK— 14 "„ » » )44)).)1»» .-
xr:-5beiubeilapptenodereinseitiggelaschtenhandgemeteten Nahten
su= 6 bei überlapptenoder einseitiggelaschten,maschinengenietetenNähten und

bei geschweißtenNähten (unterBeachtungvon AbschnittII Ziffer 3 bis 6),
4 835 bei zweireihigen,doppeltgelaschten,handgenietetenNähten, dereneine

Laschenur einreihiggenietetist,
##e—4),, bei doppeltgelaschten,handgenietetenNähten,
2#— 41/1bei zweireihigen,doppeltgelaschten,maschinengenietetenNähten, dereneine

Laschenur einreihiggenietetist,
bei doppeltgelaschten,maschinengenietetenNähten.

/
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2. Die Werteæ—4,25 undA— 4 könnenauchdann in die Rechnungeingefuͤhrt
werden, wenunbei drei- undmehrreihigenDoppellaschennietungendieeine Lasche eineNietreihe
weniger besitztals dieanderen.

3. Die Blechdickesoll nichtgeringerals 7 mm genommenwerden;nur bei kleinen
Kesseln(z. B. für FeuerspritzenoderKraftfahrzeuge)sindallenfallsdünnereBlechezulässig.

4. Bleche, bei deneneine höhereZugfestigkeitals 36 kg/amm in Anspruchgenommen
werden soll, dürfenzu Mantelteilennur verwendetwerden,wenndie Verarbeitungkalt oder
rotwarm stattfindet, wenn ihre Verbindung in denLängsnähtendurchDoppellaschennietunger=
folgt und die Nietung maschinellhergestelltwird.

5. Unterschreitungender Wanddicken,die innerhalbder in denMaterialvorschriftenfür
Landkessel, ersterTeil, AbschnittIII Ziffer 6, bezeichnetenzulässigenGrenzenbleiben,werdenbei
der Berechnung nicht berücksichtigt.

6. Die ZugbeanspruchungdesBlechesdarf unterAnnahmegleichmäßigerSpannungs=

verteilung überdenQuerschnittin keinerNietreihedieGrenze*8 überschreiten.

7. HinsichtlichderzulässigenNietbeanspruchungvergleicheAbschnittII.
8. Bei BerechnungderWanddickenahtlosgewalzterMantelschüssekann-—1gesetzt

werden, sofernkeineSchwächungderWandung vorhandenist.

9. Es empfiehltsichdieNietlöcherzu bohren. Die Nietlöcherin Blechenüber41 kg/Omm
Zugfestigkeitund in solchenüber27mmDickemüssengebohrtwerdenderart,daßdasBohren
der Löcher an denzum KesselzusammengesetztenBlechenvorgenommenwird. Werdendie Niet=
löcher schwächererBlechegelocht,so ist zu denvorstehendenWerten von r einZuschlagvon 0,,5
erforderlich. Bei gelochtenund mindestensum ¼ desDurchmessersder Nietlöcheraufgebohrten
Löchern kann dieserZuschlagauf 0,1 ermäßigtwerden.

IV. Berechnung der Blechdickenvon Dampfkessel=Flammrohrenmit
äußerem Aberdrucke.

Glatte und versteifte Rohre.
1. Bezeichnet

*die Blechdickein mm,
d den innerenDurchmesserFlindrischer Flammrohre, bei konischenFlammrohren
denmittlereninnerenDurchmesserin mm,

pden größtenBetriebsüberdruckin atm,
a einenZahlenwert,
7 die Länge des Flammrohrs in mm,zutreffendenfalls die größteEntfernung der
wirksamen Versteifungenvoneinander,

daun ist
p. d a r
6 TAETN1&

S
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Hierin ist zuwaͤhlen:
a = 100 für Rohre mit überlappterLängsnaht
a = 80 für Rohremit gelaschterodergeschweißter

Längsnaht
a —=V0 für Rohremit überlappterLängsnaht
a = 50 für Rohremit gelaschterodergeschweißter4 stehendenFlammrohren.

Längsnaht
Als wirksame VersteifungengeltennebendenStirnplattenunddenNohrwändenvor=

zugsweisefolgendeKonstruktionen:

beiliegendenFlammrohren,

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.
– ## — l

Fig. 4. Fig. 5.

—— —
die letzterejedochnur unter der Voraussetzung,daß die Abkröpfungnichtwenigerals etwa
50mm beträgt.

2. Die Länge7 derjenigenRohrstrecken,welchevonQuersiederndurchdrungenwerden,
kannmanwiefolgtannehmen:

Fig.6. dig.7.

bei der Rohrstreckea
7= 3 + 0,5%,sofern# die größereStrecke,

bei derRohrstrecke5
7= , sofern1 größerals # anderenfallstritt * an dieStelle von3,

bei derRohrstrecke##
7— +%

bei der Rohrstrecke
7= + beziehungsweise7— 6 + 4.

3. Sind mit Rücksichtauf dieGröße,dieBefestigungsweise,denDurchdringungsortdes
Querrohrs usw. Jweifel vorhanden, ob es in ausreichendemMaße versteifendeinwirkt, so ist es
rätlich, für 7 dievolleLängeeinzusetzen,alsovoneinerrechnungsmäßigenBerücksichtigungder
versteifendenWirkungderQuerrohreabzusehen.
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Wellrohre und gerippte Rohre nach Systemen:

S
ss. 8. 9T

Stte##o##n“
F. 9x

4
Fig. 10. M à

Fig.11. —— —

1. Bezeichnet « «
sdieBlechdickeinmm,
ddenkleinsteninnerenFlammrohrdurchmesserinmm,
p dengroͤßten—— in atm,

dann ist 2.

1265
2. Die Blechdickesoll nicht geringer als 7 mm genommenwerden; nur bei kleinen

Kesseln (z.B. für Feuerspritzenoder Kraftfahrzeuge)sind allenfalls dünnereBlechezulässig.

V. BerechnungderBlechdickenebenerWandungen.
Ebene Platten.

1. Bezeichnet
die Blechdickein mm,
p dengroͤßtenBetrieboliberbruckiin atm,
a denAbstandderStehbolzenoderAnkerinnerhalbeinerReihevoneinanderin mm,
5 denAbstandderStehbolzen=oderAnkerreihenvoneinanderin mm,
PceinenZahlenwert,

oel Wo (as+ 5 )4.

Hierin ist zuwählen:
0O)017 bei Matten, in welchedie StehbolzenoderAnker eingeschraubtund

vernietetsind, undwelchevon denHeizgasenundvomWasserberührtwerden,
ce0)115, wennsolchePlattennichtvon denHeizgasenberührtwerden,

0)0155beiMatten, in welchedie StehbolzenoderAnker eingeschraubtund
außenmit MutternodergedrehtenKöpfenversehensind, undwelchevon den
HeizgasenundvomWasserberührtwerden,

o 0,oiss, wennsolchePlattennichtvon denHeizgasenberührtwerden,
c 0/14 beiPlatten, welchedurchAnkerröhrenversteiftsind.

dann ist
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2. Bei Platten, derenAnker mit Muttern und Verstärkungsscheibenversehensind, ist in
der Gleichung4

c—0,oia, sofern der Durchmesserder äußerenVerstärkungsscheibe3/8 der Anker=
entfernungund die Scheibendicke½/8der Mattendicke, ·

c=0,(n2,sofernderDurchmesserderäußerenVerstärknngsschcibesfzdekAnketi
cntsernungunddieScheibendickeVzdekPlattendicky

c=0,ou,sofernderDurchmesserderäußerenVerstärknngöscheibe73derAnkeri
entfernung,auchdiesemit derPlatte vernietetunddieScheibendickegleichder
Plattendickeist

und die Platten nicht vom Feuer berührt sind. Werden sie dagegenauf der einen Seite von
denHeizgasen,auf der anderenSeite vom Dampfe berührt, dann sind sie, falls sienichtdurch
Flammblechegeschütztwerden,um No stärkerzu nehmen,als die Rechnungergibt.

3. Bei unregelmäßigverteiltenVerankerungenwie in Figur 12

¾ io 9
Fig. 12. *

O. ,» E

ist oe.½(Gdre) FE 5.

Der Wert von ist je nachderArt derVerankerungaus Ziffer 1 oder2 diesesAbschnitts
zu entnehmen. —

4. Für VerstärkungennichtdemerstenFeuerausgesetzterebenerPlatten durchDoppelungs.
plattenkönnen12½Prozentvon denfür dieebenenPlattensichergebendenBlechdickenin Abzug
gebrachtwerden, wenn die Dicke der Doppelungsplattenmindestens⅜ der berechnetenBlech=
dickebeträt und die Doppelungengut mit denPlatten vernietetsind.

5. RechteckigePlatten, die am Umfangebefestigtsind, erhaltendie Wanddicke

* 0 ¼N 6Ju"
worin

* die Wanddickein mm,
#E die größereRechteckseitein mm,
5 . kleinere " P
w dengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
4. die zulässigeZugbeanspruchungdes Materials in kg/mm, wofür bis ¼ der
rechnungsmäßigenZugfestigkeiteingeführtwerdenkann,

bedenten.

Google —



6. Bei Platten, die nicht durch Stehbolzen oder Längsanker, sonderndurch Eckanker
oder in anderer Weiseausreichendunterstütztwerden, ist dieWanddickenach

* Ol dm?

zu bemessen,sofernnichtnachgewiesenwird, daß einegeringereWanddickezulässigist.

Hierin bedeutet:

* die Wanddickein mm,
p dengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
A denDurchmesserdesgrößtenKreisesin mm, dernachMaßgabederFiguren13
bis 16 auf der ebenenMlatte, durchdieBefestigungsstellengehend,beschrieben
werdenkann.

Werden keineAngaben über das Maß des Krempungshalbmessersder Stirnplatten
gemacht,so ist dieseszu 50mmanzunehmen.

7. VorstehendeAusführungengeltennur für flußeiserneWandungen.

Durch Stehbolzen oder Anker unterstützteKupferplatten erhaltendie folgendenWand=
dicken, und zwar bei regelmäßigverteiltenVerankerungen:

—5%V ——

bei unregelmäßigverteiltenVerankerungen(wie in Figur 12):

5 ½ —W ü6.

Die Werte von K (ZugfestigkeitdesKupfers) sind aus AbschnittI, vonc je nach der
Art derVerankerungaus Jiffer 1 oder2 diesesAbschnittszu entnehmen.
Reichs-=Gesetbl.1900. 6
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Gekrempte ebene Böden.
Bezeichnet

* dieBlechdickein mm,
p dengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
denWölbungshalbmesserder Krempein mm,

# deninnerenDurchmesserdesBodensin mm,

dannist W54 — 10

oder

Rohrplatten von Heizrohrkesseln.
· 1. Die außerhalb desRohrbündelsliegendenTeile derRohrplattemüssennachden
für ebeneWandungen geltendenBestimmungen(Gleichungen4 bis 9) verankertwerden, falls
die Größe der demDampfdruckausgesetztenFlächedie Verankerungfordert.

2. Die innerhalb desRohrbündelsliegendenTeile derRohrplattesindwie folgtzu
bemessen: .

a) beiVerwendungbesondererAnker odermitGewindeeingesetzterAnkerrohresinddie
Gleichungen4, 5, 8 oder9 anzuwenden.Die Rohre könnenin diesemFalle einfachauf=
gewalztsein, jedochdarf dieWandstärkeder sicherenBefestigungderRohrehalber

beiFlußeisenplatten
nichtunter2— 5— für 2— 38 bis etwarund 100mm,

beiKupferplatten
nichtunter2= 10— für 38 bis etwarund 75 mm

gewählt werden, worin # den äußerenRohrdurchmesseran der Befestigungsstelle
in mm bedeutet;fernermuß derMindestquerschnitt desStegeszwischenzwei
Rohrlöchernbetragen:

bei Flußeisenplatten
180qmm für 4— 38mm,

zunehmendauf etwa das 2), fachefür c — rund 100mm,
bei Kupferplatten
340 qmm für 4— 38 mm,

zunehmendauf etwadas2/5fachefür c = rund75mm.
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denBetrag von25kg nichtüberschreitet,sachgemäßeAusführungvorausgesetzt.
Bei nicht besonders verankerten Rohrwänden, derenNohrein zylindrischen

Löchern glatt eingewalztsind, ist bei einerBeanspruchungbis zu 7 atm Betriebsüberdruck
gleichfalls der Betrag o— 25 als zulässigzu erachten. Bei höherenDampfspannungendarf
jedochc den Betrag von 15 kg nicht überschreiten.

Wennodiese Beträgenichtüberschreitet,bedarfes einerBerechnungdes durchden
Dampfdruck beanspruchtenkleinenFeldes abccefgslm nicht, soferndie in Liffer a mit
Rücksicht auf sichereBefestigungder Rohre gefordertenMindeststärkenvorhandensind.

In zweifelhaftenFällenkanndahingehendePrüfung durchdieGleichung
2„6% () . 13

stattfinden.Hierinbedeuten "1°%
* diePlattendickein mm,
p dengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
a den äußerenRohrdurchmesseran der Befestigungsstellein mm,
e die Seite des quadratischenFeldes in mm, welchesdurchdie vier unterstützenden

Rohre gebildetwird, oderdas arithmetischeMittel aus denSeitendesRechtecks,

welchesdurchdievierRohrebestimmterscheint(u Figur 166— * ,
##.die eintretendeBiegungsanstrengungdesPlattenmaterials in kg/amm, bie bis

igkeitzurHöhe—Zughsgteitzulässigerscheint.
1

Wird die BeanspruchungnachGleichung13 zu groß, oder überschreitet##die vorge=
schriebenenWerte,sosindAnkeroderAnkerrohreanzuordnen.

InsbesonderesindRandrohredaraufzu prüfen, ob ihreBelastunginnerhalbder als
zulässig bezeichnetenGrenzenbleibt;im verneinendenFalle isteinTeil vonihnennachGleichung4
als AnkerrohreauszubildenodersonstigeVerankerunganzuordnen.

12
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2. Ist bei Feuerbüchsen die Deckenicht durchAnker oder in andererWeisemit dem
Kesselmantelverbunden, sonderndurchBügel oderDeckenträger,welcheauf denRändern der
Rohrplatten stehen,unterstützt,dann darf die Dickeder Rohrwand nichtgeringerseinals

4% 14
19000— —

worin io dieWeite der Feuerbüchsein min (sieheFigur 21),
6 dieEntfernungderRohrevoneinander,vonMitte zuMitte gemessen,in mm,
A deninnerenDurchmesserder Rohre in mm

bedeuten.

VI. Berechnungder Blechdickengewölbtervoller Böden ohne
Verankerung gegenüberinnerem Aberdrucke.

1. Bezeichnet
* die Blechdickein mm,
y dengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
Iê deninnerenHalbmesserin derMitte derWölbungin mm,
die zulässigeBelastungin kg/mm,

so ist T
&ö

—200 oder *

2. Unter derVoraussetzung,daß der Krempungshalbmesserausreichendgroß gewählt
wird, damit ein allmählicherUbergangvon demzylindrischenTeile amUmfangedesBodens in
dengewölbtenmittlerenTeil stattfindet,darfk#gewähltwerden

bis zu 5 kg/mm für Schweißeisen,
* ? 6,5 „ * Flußeisen,
?* ? 4 » : Kupfer, sofern die Dampftemperatur 200%Cnicht über=

schreitet.

. 15.

VII. Berechnung der Blechdicken gewölbter Klammrohrböden mit Aus=
halsung oder Einhalsung für ein oder zwei Flammrohre.

Unterder VoraussetzungausreichendgroßerKrempungshalbmesserderBöden(sieheVI.
Ziffer 2) undausreichendgroßenAbstandesderFlammrohrevon denKrempensowieunterder
Voraussetzungder VerwendungelastischerFlammrohrein Richtungihrer Achse,so daß die
Böden durch die Flammrohre keineerheblichenZusatzspannungenerfahren, kann die Blechdicke
derBödenbisaufweiteresnachderGleichung15 gerechnetunddabeik bis 7,56kgmm gewählt
werden. »

VIII. Berechnung der Blechdickenvon gewölbten Böden
gegenüberäußerem Aberdrucke.

1. Bezeichnet
"ö58denäußerenHalbmesserdermittlerenWölbungin mm,
* dieStärkedesBodensin mm,
Po dieFlüssigkeitspressungin atm, bei welcherdie Einbeulungzuerwartensteht,
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sokanndiedurch 1 #„
zl— „ 10„ 20075„

bestimmteEinbeulungsdruckspannung##in kg/Ammaus derGleichung

E —5 17
ermitteltwerden,worin:

für kugelförmige,starkgehämmerteKupferböden,welcheaus demGanzenbestehen,
4 — 25,5 B = 1 „2,

für geglühteFlußeisenböden,welcheaus demGanzenbestehen,
4— 26 5 = 115,

für Flußeisenböden,welcheaus einzelnenSegmentenmit Uberlappungsnietungher=

gestelltnd, 4 248 B I,is
zu setzenist.

2. Als zulässigeMaterialanstrengungenkönnengemäßder Gleichung

x — 1 " —
200 „

worinp den größtenBetriebsüberdruckin atm bezeichnet, und s die obenbezeichneteBe=
deutunghaben, für k nachstehendeWerte als zulässigerachtetwerden:

gegenüber Druck
für gehämmertesKupfer bis 4 kg/mm, soferndie Temperatur2000C nicht
überschreitet,

für geglühtesFlußeisenbis6,5kg/mm,
gegenüber Einbeulung
bis 0,4k#für beideMaterialien

unterBestimmungvono ausGleichung17.

3. In Bezug auf die Form der Böden gilt die Voraussetzung,daß der Krempungs.=
halbmessereinesolcheGröße besitzt,wie erforderlichist, damitderUbergangvon demzylindrischen
Teileam UmfangedesBodensin dengewölbtenmittlerenTeil ausreichendallmählichstattfindet.

IX. Schrauben und Verschraubungen.
1. Es istzuunterscheidenzwischenSchrauben,welchefür bearbeitete,undsolchen,welche

für unbearbeiteteFlächenzur Verwendungkommen.
2. Bezeichnet

K&denGesamtdruckauf die gedrückteFlächein kg,
fden auf einenSchraubenkernentfallendenTeil desGesamtdrucks7 in kg,

dieBeanspruchungdesSchraubenkernsin kg/amm,
ck denDurchmesserdesSchraubenkernsin mm,

o i
so ist r en ... 18

d2
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undferner,gleichviel,ob dieSchraubenaus Schweißeisenoderaus Flußeisenhergestelltsind,
a) beigutenSchrauben,guterBearbeitungderFlächenundweichemDichtungsmaterial

4 = 0)15F 519,
b) wenn denunter a genanntenAnforderungenwenigervollkommenentsprochenist,

d = 0 NR ++54 20.

3. WirdderNachweisgeliefert,daßdasSchraubenmaterialdenin denMaterial=
vorschriftenfür Landdampfkesselfür das NieteisenaufgestelltenAnforderungengenügt, so kann
derKoeffizientin Gleichung19 bis auf 0,, vermindertwerden.

4. Die Gleichungen19und20 liefernbei ihrerAnwendungauf dasWhitworthscheSystem:

Außerer Kern= ZulässigeBelastungder Schraube

Durchmesserder Schraube Koeffizient Koeffizient Koeffizient
engl.“ mm mm 0,4 0,46 0,56

½ 12,70 9,08 155kg 122,5kg 82 kg
½ 15,8 12% 393. 310 208
= 1% 15 729 5276 386.
½ 2½ 13862 11599 916 613„
1 25,40 21,34 1669 1318.— 883=
14 28,57 233 2440 1770. 1185"„
1 31/75 274 3053 2412: 1614
1½ 34%2 29,61 3755.5 2967 1986.
1 3816 326 4792. 3786- 2535
1½ 41%7 3477 5539. 4377„ 2930.
1⅜¼ 44,45 37,95 67852 5361 „ 3589.
18 47,62 4041 7837 6192. 4145
2 50,80 43,59 9 308 7355 2 4922.
2¼ 57118 49032111 9569 6406=
2½ 63,56055,,715857. 12528. 8387.=
3¾ 69,85 60,05519286 15237. 10201
s 765,20 66,6“%02 18923, 12667

5. SchraubenausFlußeisensollenkeinscharfes,sondernmöglichstabgerundetesGewinde
erhalten.

6. Schraubenaus Stahl, welcherhärtbarist,sindnichtzulässig.
7. Bei derBerechnungderFlanschenschrauben,sofernderenmehrerein untersichgleichen

“

Fig. 19.



Abständenzur BefestigungrechteckigeroderelliptischerFlächenverwendetwerden,wie biesin
vorstehendenFiguren veranschaulichtist, kamnman annehmen,daß, wenn

1sdengeringstenAbstandderSchraubenvomSchwerpunktedergedrückten,recht=
eckigenoderelliptischenFlächein mm,

6cdieSchraubenteilungin mm
bezeichnet,dieamstärkstenbelasteteSchraubedenDruckzuübertragenhat.

Pe

8. WennBiegungsspannungenvonErheblichkeitzu befürchtensind, wie namentlichbei
ubearbeitetenFlächen,Durchbiegender Flanschen,einseitigliegendenDichtungenusw., ist ihnen
beider Bemessungder SchraubenbesondersRechnungzu tragen.

9. Die Flanschensind so starkzu machen,daß siederBiegungsbeanspruchungsowieauch
demDurchbiegensicherwiderstehenkönnen.

10. SchwächereSchraubenals solchevon 16mm äußeremDurchmessersindtunlichstzu
vermeiden)Schraubenunter13mm äußeremDurchmessersindnichtzulässig.

E 21.

X. Anker und Stebbolzen.
1. Die Beanspruchungsoll

bei geschweißtenAnkern und Stehbolzenaus Schweißeisen 3/5kg/Umm,
bei ungeschweißtenAnkern und Stehbolzenaus Schweißeisen 5 „
beiungeschweißtenAnkernundStehbolzenaus Flußeisen 6 : 6
bei Ankern und Stehbolzen aus Kupfer für Dampftemperaturenbis
200 009099292..;; .. 4 ¾l

nichtüberschreiten.
2. Es empfiehltsich,diemit Muttern versehenenLängsankermit Gewindein die Stirn=

plattenoderRohrplatteneinzuschrauben,außerdemnichtnur außen,sondernauchinnenmit
Unterlegscheibenundmit Mutternzu versehen.Die Ankerröhrensindmit Gewindeeinzuziehen
undaufzuwalzen.

3. Die LängederEckankersoll sogroßwie irgendmöglichsein.
4. Es empfiehltsich,in Dampfkesselnmit FlammrohrendiejenigenNiete,welchedieEck.

ankermit der Stirnplatte verbinden,mindestens200mm vom Flammrohrumfangabstehen
zu lassen.

5. Der QuerschnittderEckankersoll im VerhältnisihrerNeigungzurKesselachsegrößer
werdenals derjenigederLängsanker.

6. Die zur Befestigungder EckankerdienendenBolzenund Nietesinddenwirkenden
Kräftenentsprechendreichlichzu bemessen.

7. Werden ebeneStirnwände durchAufnietenvon I. Trägern und dergleichenversteift,
sosollendieseihreBelastungmöglichstunmittelbarauf denKesselmantelübertragen.

8. Bei der VersteifungfeuerberührterebenerFlächen durchStehbolzensollte der Steh=
bolzenabstandim allgemeinennichtgrößerals 200mmsein.
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XI. Bügel- oder Deckenträgerfür Feuerbüchsdecken.
1. Die freitragenden,nicht aufgehängtenTräger sind wie ein Balken zu berechnen,der

auf dieEntfernung7 (vergleicheFigur 21) frei aufliegtund an denStützstellenderDeckedurchdie
Kräfte belastetwird, welchesichfür dieauf ihnentfallendenDeckenfelder(vergleicheFigur 23)ergeben.

2. Dabeiist dieTragfähigkeitdesDeckenblechsan sichaußerBetrachtgelassen.Die
Abmessunge;bestimmtdie ErstreckungdesjenigenTeiles der Decke,welchernach demNande zu
seineBelastungauf denRandträger absetzt,im Durchschnittchetwa— 3 w.

3. Unterden in Figur 21 bis 23 angenommenenVerhältnissenergibt sichmit p als
größtemBetriebsüberdruckebeiden2 Randträgern:

Fig.21bis23.

1 1. . 321
—.1 — — — —— +———–

1 l s

......□Z. ⸗ *
7T+NNTNTTNT[O AHin=

1 I
4 1. 4 — — n
I I I 11

– 2 *– — 1—— 4 +—



für diedieStellenA belastendeKraft

E%%%
fürdiedieStellenB belastendeKraftb.—64.1 ) —

beiden2 Mittelträgern:

fürdiedieStellenA belastendeKraftP. ½#.J 5 k.
für diedieStellenB belastendeKraft I — c. ep,

dieAuflagerkraftan denTrägerenden:
l*½ + 5,

das größtebiegendeMomentim QuerschnittbeiB undin denQuerschnittenzwischenBB

und somit in

#[i’ß“% 22
die Gleichungzur Berechnungdes Trägerquerschnitts,worin bedeutet:

6adesenTrägheitsmoment,
den AbstandderamstärkstenbeanspruchtenFaservon derNullachse;
für rechteckigenQuerschnitt,wie in Figur 22 angenommen,ist

m 1 1
625 JA 6

die zulässigeBiegungsanstrengungdesTrägermaterials,welchefür zähes
Material (Schweißeisen,Flußeisen,Flußstahl,Stahlguß) zu ¼ derZug=
festigkeitin Rechnung gestelltwerdendarf. Falls ein Nachweisder Zug=
festigkeitnichtvorliegt,kannfür diegenanntenMaterialien15— 9 kg/mm
eingeführtwerden.

4. WerdendieDeckenträgeraufgehängt,sosindsiedenverändertenBelastungsverhält=
nissen entsprechendzu berechnen.

XII. Mannlöcher und sonstigeAusschnitte.

1. Im allgemeinensollen die ovalenMannlöcher mindestens3002x400mm weit sein;
hiervon ist nur dann abzuweichen,wenn die Anbringung derartig bemessenerMannlöcher
mit Schwierigkeitenverknüpftist. Die geringstezulässigeWeite ist in diesemAnsnahmefalle
280 2380 mm.
Reichs-Gesehöl,1009. " 7
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2. Die in denDampfdom führendenOffnungensindstetssozu bemessen,daßdas Innere
desDomessowiedessenDecken=undRandkrempenderUntersuchungzugänglichbleiben.

3. VerschlußdeckeloderMannlocheinfassungen(Rahmen)dürfennichtaus Gußeisenoder
Tempergußhergestelltwerden. Sie müssenso gestaltetsein, daß die Packungnichtheraus=
gedrücktwerdenkan.

4. Es empfihhltsich,dieSchraubenbolzenderMannlochdeckelbeiKesselnfür hoheDampf=
spannungmit Gewinde einzusetzenund zu vernieten.

5. Die Ränder der Mannloch-=und der sonstigenAusschnittesind stetsdann wirksamzu
versteifen,wenn durch das Einschneidender Löchereine unzulässigeVerschwächungdes Bleches
gegenüberdembeabsichtigtenDruckeeintritt, oderwennzu befürchtensteht,daßdasBlechdurch
dasAnziehenderBügel unddergleichendurchgespanntwird.

XIII. Schlußbemerkung.

Ist esgegebenenfallsnichtmöglich,auf demWegederRechnungdieWiderstandsfähigkeit
einesKesselsoder einzelnerTeile desselbenfestzustellen,so ist derWeg desVersuchszu beschreiten.

Die Druckprobewird in solchenFällen zur Festigkeitsprobeund ist dann mit dem zwei=
fachenBetragedesbeabsichtigtenBetriebsüberdrucksauszuführen.
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Anlagelll

Bescheinigung über die Bauprüfung eines
— — —Dampfkessels.

Der mit nachstehendenAngabenauf demFabrikschildebezeichneteDampfkessel:
festgesetztehöchsteDampfspannung:Antmosphären Ulberdruck,
Nameund Wohnort desFabrikanten.

laufendeFabriknummer:
Jahr derAnfertigun:
Mindestabstanddes festgeetztenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der
Feuerzügein Millimeter:

ist nach § 12 der allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber die Anlegungvon . -
Dampfkesseln,vom derBauprüfungunterzogenworden.

Dabeiist folgendesfestgestellt:
1. Die Ausführung des Kesselkörpersstimmtmit der — zur Genehmigungsurkunde
vom gehörigen— beigeheftetenZeichnungüberein,
ausgenommen

„3. Das zu den Wandungendes KesselsverarbeiteteMaterial ist laut beifolgende.
Zeugnisse. geprüftworden;

(Lusatz für erneutzu genehmigendeDampfkessel.)Der Kesselerscheinthiernachund gemäß
& 12 Abs. 2 der allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber die Anlegungvon — 4 kesseln,
sofern er derWasserdruckprobemit befriedigendemErfolgewidersteht,zur erneutenGenehmigungmit
Atmosphären Uberdruckgeeignet.

–(Ort und Datum.) —

(lintersheith
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Anlage IV.

Bescheinigung über die Wasserdruckprobeeines
Dampfkessels.

Der mit nachstehendenAngaben auf dem FabrikschildebezeichneteDampfkessel

festgesetztehöchsteDampfspannung:= . AtmosphärenUlberdruck,

Nameund Wohnort desFabrikanten. »

laufendeFabriknummer:

Jahr derAnfertigung:2 A#uln

Mindestabstanddes festaesebtenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der
Feuerzügein Millimeter:

ist nach§ 12 derallgemeinenpolizeilichen— 1 überdieAnlegungvon

vom

– Dampfkesseln,
mit einemWasserdruckevon — AtmosphärenUberdruckgeprüftworden

Dabei hat der KesseldemProbedruckemit befriedigendemErfolge(§12 Abs.3) widerstanden

Die Niete,mit denendasFabrikschildamKesselbefestigtist G 11), sindmit dem
Stempelversehenworden.

(Ort undDatum.)

(Unterschrift.)
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AnlageV.

Dampfkessels.

festgesetztehoͤchsteDampfspannung:— AltmosphärenUberdruck,

Nameund Wohnort desFabrikanten

laufendeFabriknummer:

Jahr derAnfertigung:

Mindestabstanddes festgesetztenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der
Feuerzügein Millimeter:=

Der Kesselist nachdenvorgelegtenPrüfungszeugnissennan.

Der Kesselist aufgestellt: í,,í,

Bei derAbnahmeist folgendesfestgestelltworden:

1. Die Feuerzügeliegenan ihrerhöchstenStelle —. Millimeter unterdemfestgesetzten
niedrigstenWasserstande,der am KesseldurcheineStrichmarkeerkennbargemachtist,
die sicch.. Millimetreeeerr í,, í , , befindet.

2. Der Kesselbesitzt. Speiseventil.., welche—durchden Druck desKesselwassers
geschlossen und ein— Absperr zwischendemSpeiseventilund demKessel.

3. Die Speisevorrichtungenbestehenin -
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leitung abgesperrtwerden kann. Er ist ferner mit eine

k½ versehen, mittelsd.##ener entleertwerdenkann.

Außer einemWasserstandsglase,welchesmit der vorgeschriebenenMarke für denfest=
gesetztenniedrigstenWasserstandversehenist, befinde sicham Kessele........

Der Kesselhat—— Sicherheitsventil.,deV##enBelastungeinerDampfspannungvon

– AtmosphärenUberdruckentspr.———,.,

Die Bauart, Abmessungund Belastungde— Sicherheitsventil sindaus nach=

stehendemersichtlich:

Der Kesselist it4 Manometerversehen,an welch-—die fest=
gesetztehöchsteDampfspannungdurcheineMarke bezeichnetist.

Der Kesselist mit einerEinrichtungzurAnbringungdesKontrollmanometersversehen.

Die Anlage entsprichtden allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber die
Anlegungvon —. Dampfkesselnvom— und derGenehmigungsurkunde

mit Zubehör.
Ihrer Inbetriebsetzungstehtein Bedenkennicht entgegen.

GC0Ort undDatum.)

(Unterschrift.)



AnlageVI.

Arkunde über die Genebmigungzur Anlegung
HI; DOampfkessel..

Auf Grund bes § 24 der Gewerbeordnungund der allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber

die Anlegung vo.. Dampfkesselnvrvr.. Hwwwwoird dd.

die Genehmigung zur Anlegung I= Dampfkessene

nach Maßgabe der mit dieserUrkundeverbundenenZeichnung—-#und Beschreibungunter dennach=

stehendenbesonderenBedingungenerteilt.
1. D— Kessel mit einemFabrikschildzuversehen,welchesnachstehendeAngabenenthält:

festgesetztehöchsteDampfspannung:= AtmosphärenUberdruck,

Nameund Wohnort desFabrikanten.

laufendeFabriknummer:

Jahr derAnfertigun: 2

Mindestabstanddesgn#ssenzeniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der

Feuerzügein Millimeter:

2. Die InbetriebnahmedeKessel.——darf erstnachderAbnahme(§24 Abs.3 derGewerbe=

ordnung)undVerbindung der darüber ausgestelltenBescheinigung(§ 12 Abs. 6 der

allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber die Anlegungvon Dampfkesseln)mit dieser

Urkundeerfolgen.

n ulI
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Anlage VII.

Revisionsbuch
für einen. Deampfkessel.

1. FestgesetztehöchsteDampfspannung:: Anmosphärenllberdruck,

2. Nameund Wohnort desFabrikanten
3. LaufendeFabriknummer:—

4. Jahr der Anfertigun: 2

5. Mindestabstanddes festgeselztenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der

Feuerzügein Millimeter:

OO(0Ort und Datum.)

(Unterschrift.)
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(Nr. 3557.) Bekanntmachung,betreffendallgemeinepolizeilicheBestimmungenüber die
Anlegungvon Schiffsdampfkesseln.Vom 17.Dezember1908.

A#½#Grund des § 24 Abs.2 derGewerbeordnunghat der Bundesratnach=
stehende

Allgemeine polizeiliche Bestimmungen über die Anlegung
von Schiffsdampfkesseln

erlassen. .
I. Geltungsbereich der Bestimmungen.

SI.
1. Als Dampfkesselim Sinne der nachstehendenBestimmungengelten

alle geschlossenenGefäße,die den Zweckhaben,Wasserdampfvon höhererals der
atmosphärischenSpannung zur Verwendung außerhalb des Dampfentwicklers
zu erzeugen.

2. Als Schiffsdampfkessel(Schiffskessel)geltenalle auf schwimmendenund
im Wasser beweglichenBauten aufgestellten,dauerndmit ihnen verbundenen
Dampfkessel.

3. Den Bestimmungenfür Schiffskesselwerdennicht unterworfen:
a) die Schiffskesselder Kriegsmarine)die VorschriftenüberdenBau, die
Ausrüstung, Prüfung und AufstellungdieserKesselerläßt derStaats=
sekretärdesReichs=Marineamts;

b) Schiffskessel,die für das Ausland gebautwerden, auch wenn solche
Kessel behufs ihrer Erprobung im DeutschenReiche in Betrieb ge=
nommenwerden;

JP)SchiffskesselfremderStaaten, dievorübergehendin deutschenGewässern
betriebenwerden;

d) Behälter, in denenDampf, der einemanderenDampfentwicklerent=
nommen ist, durch Einwirkung von Feuer besonderserhitzt wird
(Dampfüberhitzer)

o) Kessel,die mit einer Einrichtungversehensind, welcheverhindert,daß
dieDampfspannung½Atmosphärelberdruck übersteigenkann (Nieder=
druckkessel).Als EinrichtungendieserArt gelten:
Da)ein unverschließbares,vom WasserraumausgehendesStandrohr
von nicht über 5 000 Millimeter Höhe und mindestens80 Milli=
meterLichtweite;

6) ein vom Dampfraum ausgehendes,nicht abschließbaresRohr in
Heberformoder mit mehrerenauf- und absteigendenSchenkeln,
dessenaufsteigendeAste bei Wasserfüllung zusammen nicht über
5000 Millimeter, beiQuecksilberfüllungnichtüber370 Millimeter
Länge habendürfen, wobei dieLichtweitedieserRohre sobemessen
werdenmuß, daß auf 1 QuadratmeterHeizflächeK 3 Absl.3)

Reichs.esechbl.1909.
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ein Rohrquerschnittvon mindestens350 Quadratmillimeterent=
fällt. Die Lichtweite der Rohre muß mindestens30 Millimeter
betragenund braucht80 Millimeter nicht zu überschreiten;

5) jede andere von der Zentralbehörde des zuständigenBundesstaats
genehmigteSicherheitsvorrichtung;

f) Zwergkessel,das heißtDampfentwickler,derenHeizfläche/00Quadratmeter
und derenDampfspannung2 Atmosphären Uberdrucknicht übersteigt,
sofernsiemit einemzuverlässigenSicherheitsventilausgerüstetsind.

II. Bau.

82.
Kesselwandungen.

1. Jeder Schiffskesselmuß in Bezug auf Baustoff, Ausführung und Aus=
rüstung den anerkanntenRegeln der Wissenschaftund Technikentsprechen.Als
solcheRegeln geltenbis auf weiteresdie in den Anlagen 1 und 2 zusammen=
estelltenGrundsätze,welcheentsprechendden Bedürfnissender Praxis und den

P Ergebnisender Wissenschaftauf Antrag oder nach Anhörung einer durchVer=
einbarungder verbündetenRegierungenanerkanntenSachverständigenkommission
fortgebildetwerden.

2. Die von denHeigzgasenberührtenTeile derWandungender Schiffs=
kesseldürfennicht aus GußeisenoderTempergußhergestelltwerden;anderenur,
sofernihre lichten.Querschnittebreisfürmigftsind und ihre lichteWeite 250Mille
meter nicht übersteigt. Für höhere Dampfspannungenals 10 Atmosphären
Uberdruckist Gußeisenoder Tempergußin keinemTeile der Kesselwandungen
gestattet. Formflußeisendarf für alle nicht im erstenFeuerzugeliegendenTeile
der Wandungen benutztwerden. Auf Gehäusewandungenvon Dampfzlindern,
die mit demSchiffskesselverbundensind, findendie vorstehendenBestimmungen
keineAnwendung.

3. Als Wandungender SchiffskesselgeltendieWandungenderjenigen
Räume,welchezwischendenAbsperrventilen(6 6 Abs.1, 2 und3) liegen.Den
Kesselwandungensind die mit ihnen verbundenenAnschlußteilegleichzu achten.

4. Die Verwendungvon Messingblechist nurfür Feuerrohregestattet,
derenlichteWeite80 Millimeternichtübersteigt.

* 3.
Feuerzüge.

1. Die Feuerzügeder Binnenschiffskesselmüssenan ihrer höchstenStelle
mindestens100 Millimeter unter dem festgesetztenniedrigstenWasserstandeliegen.
Bei Seeschiffskesselnund solchenBinnenschiffskesseln,derenWasseroberflächekleiner
als das 1/fache der gesamtenRostflächeist, muß dieserAbstand mindestens
150 Millimeter betragen.Die vorgeschriebenenMindestabständemüssenauchdann
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nochgewahrtwerden,wenn sichderSchiffskörperum 40 nachdenSeiten neigt.
Bei Innenzügen ist der Mindestabstandüber den von denHeizgasenberührten
Blechenzu messen.

2. Die Bestimmungenüber dieHöhenlagederFeuerzügefinden keineAn⸗
wendungauf Schiffskessel,derenvon denHeizgasenberührteWandungenaus=
schließlichaus Wasserrohrenvon wenigerals 100 Millimeter Lichtweiteoderaus
derartigenRohren und den zu ihrer VerbindungangewendetenRohrstücken
bestehen,sowie auf solcheFeuerzüge,in welchenein Erglühen des mit dem
Dampfraum in BerührungstehendenTeiles derWandungennichtzu befürchten
ist. Die GefahrdesErglühensist in derRegelals ausgeschlossenzu betrachten,
wenn die vom Wasser bespülteKesselfläche,welchevon denHeizgasenvor Er=
reichungder vom Dampfe bespültenKesselflächebestrichenwird, bei natürlichem
Luftzuge mindestenszwanzigmal, bei künstlichemLuftzugemindestensvierzigmal
so groß ist als die gesamteRostfläche. Bei Schiffskesselnohne Rost ist der
4 fache Betrag des Querschnittsdes ersten Feuerzugs, unter Ausschluß des
verengtenQuerschnittsüber der Feuerbrückeals der Rostflächegleichstehendzu
erachten.

3. Als Heizflächeder Schiffskesselgilt der auf der Wasserseitegemessene
Flächeninhaltder einerseitsvon denHeizgasen)andererseitsvom Wasserberührten
Wandungen.

4. Als künstlicherLuftzug gilt jederdurchandereMittel als den.Schorn=
steinzugerreichteLuftzug,welcherbei saugenderWirkungin derRegelmehrals
25 Millimeter Wassersäule,gemessenhinter dem letztenFeuerzuge,bei Preßluft
mehr als 30 MillimeterWassersäule,gemessenunterdemRoste,beträgt.

III. Ausrüstung.
84.

Speisevorrichtungen.
1. JederSchiffskesselmußmitmindestenszweizuverlässigenVorrichtungen

zurSpeisungversehensein,die nichtvon derselbenBetriebsvorrichtungabhängig
sind. Mehrere zu einemBetriebe vereinigteSchiffskesselwerdenhierbeials ein
Kesselangesehen.

2. Jede der Speisevorrichtungenmuß imstandesein, demKesseldoppelt
so viel Wasserzuzuführen,als seinernormalenVerdampfungsfähigkeitentspricht.
Bei Pumpen, die unmittelbarvon derHauptbetriebsmaschineangetriebenwerden
(Maschinenspeisepumpen)genügt das 1½fache der normalen Verdampfungs.
fähigkeit. Zwei odermehrereSpeisevorrichtungen,die zusammendiegeforderte
Leistungergeben,sind als eineSpeisevorrichtunganzusehen.Maschinenspeise=
pumpenwerden,wenn dieKesselbeimStillstandederMaschineauchnochanderen
Zweckendienen,nur dannals zweiteSpeisevorrichtungangesehen,wennes dem
regelmäßigenBetrieb entspricht,daß die Maschinezum Speisen in Gang gesetzt
wird. Eine der Speisevorrichtungender Hauptkesselkann auch als Speise⸗

8“
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vorrichtungfür Hilfskesseldienen,wenn die Druckleitungender Pumpe von=
einandergetrenntsind.

3. Handpumpensind nur zulässig,wenn das Produkt aus derHeizfläche
in Quadratmeterund der Dampfspannungin AtmosphärenUberdruckdieZahl
120 nicht übersteigt.

85.
Speiseventileund Speiseleitungen.

1. SchiffskesselmüssenmindestenszweiSpeiseleitungenerhalten.In jeder
zum SchiffskesselführendenSpeiseleitungmuß möglichstnahe am Kesselkörper
ein Speiseventil(Rückschlagventil)angebrachtsein, das beiAbstellungderSpeise=
vorrichtungendurch den Druck desKesselwassersgeschlossenwird.

2. Die Speiseleitungenmüssenmöglichstso beschaffensein, daß sichder
Schiffskesselbei undichtemRückschlagventilenicht durchdieSpeiseleitungentleeren
kann. HabenSpeisevorrichtungengemeinschaftlicheSauge=oderDruckleitung,
so muß jedeSpeisevorrichtungvon der gemeinschaftlichenLeitung abschließbar
sein. Speiseleitungen,die mit einer von der Hauptmaschineoder von einer
Transmission aus angetriebenenPumpe zusammenhängen,müssenmit einem
Sicherheitsventileversehensein. Schiffskesselmit verschiedenhohemBetriebsdrucke
müssenje für sichgespeistwerdenkönnen.

86.
Absperr- und Entleerungsvorrichtungen.

1. JederSchiffskesselmußmit einerVoriichtungversehensein,durchdie
er von der Dampfleitungabgesperrtwerdenkann. ennmehrereKessel,die
für verschiedeneDampfspannunggenehmigtsind, ihre Dämpfe in gemeinschaft=
licheDampfleitungenabgeben,somüssendieAnschlüssederKesselmit niedrigerem
Drucke an die gemeinsameDampfleitung unter Zwischenschaltungeines Rück=
schlagventilserfolgen. Durch die Anwendungvon Druckminderventilenoder
Druckreglernwird das Rückschlagventilnichtentbehrlichgemacht.

2. Jeder Schiffskesselmuß zwischendemSpeiseventilund demKesselkörper
eineAbsperrvorrichtungerhalten,auchwenndas Speiseventilabschließbarist.

3. Jeder Schiffskesselmuß mit einerzuverlässigenVorrichtungversehen
werden,durchdie er entleertwerdenkann.

4. Die SpeiseabsperrvorrichtungenunddieEntleerungsvorrichtungenmüssen
ebensowie alle anderenAbsperrvorrichtungen(§ 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1) so ange=
brachtwerden,daß derverantwortlicheWärter sieleichtbedienenkann.

#.
Wasserstandsvorrichtungen.

1. Jeder Schiffskesselmuß mit mindestensdrei geeignetenVorrichtungen
zur ErkennungseinesWasserstandesversehensein, von denenwenigstenszwei
Wasserstandsgläserseinmüssen.Letzteresind in einer zur Längsrichtungdes
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SchiffesrechtwinkligenEbeneingleicherHöheundEntfernungvonderKessels
mitte, möglichstweit von ihr nachrechtsund links abstehend,anzubringen.Bei
Seeschiffskesselnkann der Abstand der Wasserstandsgläservoneinanderbis auf
1000 Millimetex eingeschränktwerden, falls nicht der Kesseldurchmesseroder
andereVerhältnisseein nochgeringeresMaß bedingen. Wird bei Schiffskesseln
mit Feuerungenan beidenEnden nur eine der beidenFeuerungsseitenmit den
vorgeschriebenendrei Wasserstandsvorrichtungenversehen,so muß an der anderen
Seite mindestensein Wasserstandsglasmöglichstnahe der Kesselmitteangebracht
werden. Schwimmer und Schmelzpfropfenwerden nicht als Waseerstands=
vorrichtungengerechnet;Spindelventile, die nicht durchstoßbarsind odersichganz
herausdrehenlassen,sind nicht zulässig.

2. Die VorrichtungenmüssengesonderteVerbindungenmit demKessel
haben. Es ist jedochgestattet, falls die Verbindung von Waseerstandsgläsern
mit dem Dampfraume desKesselsdurchRohre hergestelltwird, diesedurcheine
gemeinsameOffnung in denKesselzu führen, wenn dieOffnung mindestensdem
GesamtgquerschnittebeiderRohre gleichist. WerdendieWasserstandsvorrichtungen
durchRohremit demKesselverbunden,so müssendie Verbindungsrohreohne
scharfeKrümmungenunterVermeidungvon Wasser-und Dampfsäckengeführt
sein. Gerade, nach dem KesseldurchstoßbareVerbindungsrohremüssenminde=
stens 20 Millimeter, gebogeneVerbindungsrohrebeiKesselnbis zu 25 Quadrat=
meter Heizflächemindestens35 Millimeter, über 25 QuadratmeterHeizfläche
mindestens45 Millimeter lichtenDurchmesserhaben. GebogeneZuleitungsrohre
im Innern desKesselszum Anschlußan die Waseerstandsvorrichtungensind
nicht gestattet.

3. Die Lichtweiten der Wasserstandsgläsersowie die Bohrungen der
Wasserstandsvorrichtungenmüssenmindestens8 Millimeter betragen. Die Hähne
und Ventile der Wasserstandsvorrichtungenmüssenso eingerichtetsein, daß man
währenddesBetriebsin geraderRichtungdurchdieVorrichtungenhindurchstoßen
kann. Wasserstandshahnköpfemüssenso ausgeführtsein, daß das Dichtungs=
material nicht in das Glas gepreßtwerdenkann.

4. Alle Hahnkegelder Wasserstandsvorrichtungenmüssensich ganz durch=
drehenlassen. Die Durchgangsrichtungmuß bei allen Hähnen deutlichauf dem
Hahnkopfegekennzeichnetsein. Die Bohrung derHahnkegelan Waseerstands=
vorrichtungenmuß so beschaffensein, daß sich der Durchgangsquerschnittbeim
Nachschleifennichtvermindert.

5. Werden Probierhähne oder Probierventileangewendet,so müssensie
soam Kesselangebrachtwerden,daß sie in ihrerWirksamkeitdurchdieNeigungen
desSchiffesmöglichstwenig beeinflußtwerden. Die unterstedieserVorrichtungen

ist in der Ebene des festgesetztenniedrigstenWasserstandesanzubringen. Die
Höhenlageder Wasserstandsgläserist so zu wählen, daß sichder höchstePunkt
derFeuerüge mindestens30 Millimeter unterhalb der unteren sichtbarenBe=
grenzung desWasserstandsglasesbefindet. Dabei darf der niedrigsteWasserstand
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nicht höher als in der Mitte des Glases liegen. Die Bestimmungenüber die
Höhenlageder Wasserstandsgläsergeltennicht für Kessel,derenvon den Heiz=
gasen berührteWandungen ausschließlichaus Wasserrohrenvon weniger als
100 Millimeter Lichtweiteoder aus solchenRohren und den zu ihrerVerbindung
angewendetenRohrstückenbestehen.

6. Es müssenEinrichtungenfür ständigegenügendeBeleuchtungder
Wasserstandsvorrichtungenwährend des Betriebs vorhandensein. Die Wasser=
standsvorrichtungenmüssenimGesichtskreisedesfür dieSpeisung verantwortlichen
Wärters liegenund von seinemStandorte leichtzugänglichsein.

SsK
Wasserstandsmarke.

1. An jedemSchiffskesselist der festgesetzteniedrigsteWasserstanddurch
einean derKesselwandunganzubringendefesteStrichmarkevon etwa30 Millimeter
Länge, die von den BuchstabenN. W. begrenztwird, dauerndkenntlichzu
machen. Die Strichmarke ist bei der Bauprufung des Schiffskesselsfestzulegen
und ihreHöhenlagedurchAngabeihresAbstandesvon einemjederzeiterreichbaren
Kesselteilin der über die AbnahmeprüfungaufzunehmendenBescheinigungdann
zu sichern,wenn die Marke nicht sichtbarbleibt.

2. WerdendieWasserstandsvorrichtungenunmittelbaran derKesselwandung
angebracht, so ist nebenoder hinter jedemWasserstandsglasin Höhe derStrich=
markeein Schild mit der Bezeichnung„NiedrigsterWasierstand"mit einembis
nahean dasWasserstandsglasreichendenwagerechtenZeigeranzubringen.Werden
dieWasserstandsvorrichtungenan besonderenWasserstandskörpernoderRohren be=
festigt,so ist mit diesenin Höhe derStrichmarkenebenoderhinterjedemWasser=
standsglasedas vorbezeichneteSchild mit demZeiger zu verbinden.

3. An jedemSchiffskesselist an derAußenwandoder,soferndieWasser=
standsgläserdurch Rohre mit dem Kesselverbundenwerden, an den Wasser=
standskörperndie Lage der höchstenFeuerzügenachderRichtungder Schiffs=
breite in leichterkennbarer,dauerhafterWeise durchdie auf einemSchilde an=
zubringendeBezeichnung„HöchsterFeuerzug"kenntlichzu machen.Bei Kesseln,
derenvon den HeizgasenberührteWandungen ausschließlichaus Wasserrohren
von wenigerals 100MillimeterLichtweiteoderaus derartigenRohrenund den
5zu ihrer Verbindung angewendetenRohrstückenbestehen,bedarf es der An=
bringungeinesSchildes nicht.

4. Für Schiffskesselmit weniger als 25 QuadratmeterHeizfläche kann,
wennes anPlatz mangelt,dieBezeichnung„NiedrigsterWasserstand“in N. W.
und „HöchsterFeuerzug“ in H. F. abgekürztwerden. Die Schilder sind dauer=
haft, aberwedermit den Schrauben der Armaturgegenständenoch an der Be=
kleidungzu befestigen.
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§9.
Sicherheitsventil.

1. Jeder Schiffskesselist mit wenigstenszwei zuverlässigenSicherheits=
ventilenzu versehen. Die Sicherheitsventilemüssenzugänglichund so beschaffen
sein, daß sie jederzeitgelüftetund auf ihrem Sitze gedrehtwerdenkönnen. Bei
Ventilen, die durchHebel und Gewichtbelastetwerden,darf der auf jedesVentil
durch den Dampf ausgeübteDruck 600 Kilogramm nicht überschreiten.Die
Belastungsgewichteder Ventile müssenje aus einem Stücke bestehen.Ihre
Belastungmuß unabhängigvoneinandererfolgen. Der Dampf darf denVentilen
nichtdurchRohre zugeführtwerden,die innerhalbdesKesselsliegen. Geschlossene
Ventilgehäusemüssenin ihrem tiefstenPunkte mit einer nicht abschließbaren
Entwässerungsvorrichtungversehensein. Bei Hebelventilenist die Stellung des
GewichtsdurchSplinte, beiFederventilendieSpannung derFederndurchSperr=
hülsenoder festeScheibenzu sichern. GeteilteScheibensind nur zulässig,wenn
sie unter Verschlußgehaltenwerden.

2. Die Sicherheitsventiledürfen höchstensso belastetwerden, daß sie bei
Eintritt der für den KesselfestgesetztenDampfspannungdenDampf entweichen
lassen. Ihr Gesamtquerschnittmuß bei normalemBetrieb imstandesein, soviel
Dampf abzuführen,daß die festgesetzteDampfspannung höchstensum ½ ihres
Betrags überschrittenwird. Anderungenin denBelastungsverhältnissen,die den
Druck des Ventilkegelsgegenden Sitz erhöhen,sind durchdie amtlichenSach=
verständigenvorzunehmen;jedochdürfen auf Seeschiffenin längerer Fahrt feder=
belasteteVentile von demleitendenMaschinistenunterAnwendungeinesKontroll=
manometersberichtigtwerden. Der Maschinist ist jedochverpflichtet,der zur
regelmäßigenBeaufsichtigungdesKesselszuständigenStelle hiervonungesäumt
schriftlicheMitteilungzu machen.

3. WenigstenseinemVentil ist, mit Ausnahme derKesselauf Seeschiffen,
einesolcheStellung zu geben,daß dievorgeschriebeneBelastungvomDeckaus
mit Leichtigkeituntersuchtwerdenkann. «

4. Uber jedeAnderung der bei der amtlichenAbnahme festgesetztenBe=
lastung ist von dem dazu Berechtigtenein Vermerk in das Revisionsbuch(( 19)
aufzunehmen.

10.
Manometer.

1. Mit demDampfraumejedesSchiffskesselsmüssenzweizuverlässige,nach
Atmosphären(6 12) geteilteManometerverbundensein.An demgifferblatteder
Manometer ist die festgesetztehöchsteDampfspannungdurcheineunveränderliche,
in dieAugenfallendeMarke zu bezeichnen.Die ManometermüssendieAblesung
des bei der DruckprobeanzuwendendenProbedrucks(§ 12 und 13) gestatten.
Sie sind so anzubringen,daß sie gegendie vom KesselausstrahlendeHitzemög=
lichst geschütztfind. Die Leitung zum Manometer muß mit einemWaseersacke
versehenund zum Ausblasen eingerichtetsein.
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2. Die Manometermüssenso angebrachtwerden,daß sichdas eineim
Gesichtskreisedes Kesselwärters,das andere,mit Ausnahme bei Seeschiffen,an
einer vom Deck aus leicht sichtbarenStelle befindenmuß. Sind auf einem
SchiffemehrereKesselvorhanden,derenDampfräumemiteinanderin Verbindung
stehen,so genügt es, wenn außer einem an jedemeinzelnenKesselbefindlichen
Manometerdie miteinanderverbundenenDampfräumeein gemeinsamesMano=
metererhalten,welchesvom Deck— bei Seeschiffenvom Maschinistenstand—
aus sichtbarist. Bei Schiffskesselmmit Feuerungenan beidenEnden muß an
jedemEndeeinManometerangebrachtsein.

11.
Fabrikschild.

1. An jedemSchiffskesselmuß die festgesetztehöchsteDampfspannung,der
Name und Wohnort des Fabrikanten, die laufendeFabriknummer, das Jahr
derAnfertigung und derMindestabstanddes festgesetztenniedrigstenWasserstandes
von der höchstenStelle der Feuerzügein Millimeter auf eine leicht erkennbare
und dauerhafteWeiseangegebensein.

2. Diese Angaben sind auf einemmetallenenSchilde (Fabrikschild)anzu=
bringen, das mit versenktvernietetenkupfernenStiftschraubenso am Kesselbe=
festigtwerdenmuß, daß es auchnach derUmmantelungoderEinmauerungdes
letzterensichtbarbleibt.

IV. Hrüfung.

*12.
Bauprüfung,Druckprobeund Abnahmeneu odererneutzu genehmigenderSchiffskefsel.

1. Jeder neu oder erneutzu genehmigendeSchiffskesselist vor der In=
betriebnahmevon einemzuständigenSachverständigeneinerBauprüfung, einer
Prüfung mit Wasserdruckund der nach§ 24 Abs.3 derGewerbeordnungvor=
geschriebenenAbnahmeprüfungzu unterziehen. Die Bauprüfung und Druck=
probemüssenvor derUmmantelungdesLeseels ausgeführtwerden;siesindmög=
lichstmiteinanderzu verbinden. Die Bauprüfung kann jedochauf Antrag des
FabrikantenauchwährendderHerstellungdesKesselsvorgenommenwerden. Bei
neu zu genehmigenden.Schiffskesselnkann, wenn seit der letzteninnerenUnter=
suchungnochnicht zwei Jahre verflossensind, nach dem Ermessendes Sachver=
ständigenvon derDurchführung dieserBestimmungeninsoweitabgesehenwerden,
als se erneutePrüfung für die Erneuerung derGenehmigung nicht erforder=
lich i

2. Die Bauprüfung erstrecktsichauf die planmäßigeAusführung derAb=
messungen,den Baustoff und die Beschaffenheitdes Kesselkörpers.Bei ihrer
Ausführung ist der Schiffskesseläußerlichund, soweites seineBauart gestattet,
auch innerlichzu untersuchen.Vor Ausführung der Prüfung ist demSachver=
ständigenbei neuenSchiffskesseinderNachweisdarüberzu erbringen,daß der
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zu denWandungen desKesselsverwendeteBaustoff nachMaßgabe derAnlage 1
geprüftworden ist. Uber die Bauprüfung hat der Sachpverständigeein Zeugnis
nachMaßgabe der Anlage 3 auszustellenund mit diesemden Materialnachweis.
und —falls nicht einebereitsgenehmigteZeichnungvorgelegtwird — dieden .
AbmessungendesSchiffskesselszu GrundegelegteZeichnungzu verbinden.Vom 2
Lieferersind im letzterenFalle zweiZeichnungendes Schiffskesselszur Verfügung
desSachverständigenzu halten. Bei erneutzu genehmigendenSchiffskesselnhat
derSachverständigein demZeugnis über dieBauprüfung zugleicheinGutachten
darüberabzugeben,mit welcherDampfspannungder KesselzumBetriebege=
eigneterscheint.

3. Die Waseerdruckprobeerfolgt bei Schiffskesselnbis zu 10 Atmosphären
Uberdruckmit dem1½fachenBetragt desbeabsichtigtenUberdrucks,mindestens
aber mit 1 AtmosphäreMehrdruck, bei Schiffskesselnüber 10 Atmosphären
Uberdruckmit einemDrucke,der denbeabsichtigtenum 5 Atmosphärenübersteigt.
Die Kesselwandungenmüssenwährendder ganzenDauer der Untersuchungdem
Probedruckewiderstehen,ohne undicht zu werden oder bleibendeFormverände=
rungenaufzuweisen.Sie sind für undichtzu erachten,wenn dasWasserbeidem
Probedruckin andererForm als der von feinenPerlen durchdieFugen dringt.
Über die Prüfung mit Wasserdruckhat der Sachverständigeein Zeugnisnach
MaßgabederAnlage4 auszustellen. 4,

4. Unter demAtmosphärendruckewird der Druck von einemKilogramm S—
auf das Quadratzentimeterverstanden. «

5. NachdemdieBauprüfungunddieWasserdruckprobemit befriedigendem
Erfolge stattgefundenhaben, sind die Niete des Fabrikschildes(§ 11) von dem
zuständigenSachverständigenmit dem amtlichenStempel zu versehen,der in dem
Prüfungszeugnis über die Wasserdruckprobe(sieheAnlage 4) abzudruckenist.
Einer Erneuerungdes Stempels bedarfes bei alten, erneutzu genehmigenden
Schiffskesselnnicht,wenn der alte Stempel nochgut erhaltenist und mit dem
amtlichenStempel des Sachpverständigenübereinstimmt.
6. Die endgültigeAbnahme der Schiffskesselanlagemuß unter Dampf

erfolgen. Dabei ist zu untersuchen,ob die Ausführung der Anlage den Be=
dingungender erteiltenGenehmigungentspricht. Nach dem befriedigendenAus=
falle dieserUntersuchungund der Behändigungder Abnahmebescheinigung(siehe
Anlage5) odereinerZwischenbescheinigungdarf dieKesselanlagein Betriebge ,
nommenwerden. rie

1.
DruckprobennachHauptausbesserungen.

1. Schiffskessel,die eine Hauptausbesserungerfahren haben oder durch
WassermangeloderBrandschadenüberhitztoderplötzlichim Betrieb unterWasser
gesetzt und abgekühlt worden sind, müssen vor der Wiederinbetriebnahme von
einemzuständigenSachverständigeneinerPrüfung mit Wasserdruckin gleicher
Reichs=Gesetzbl.1909. 9
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HöhewiebeineuaufzustellendeUSchissskesselnunterzogenwerdenDervölligen
Bloßlegung des Kesselsbedarfes in einemsolchenFalle in der Regel nicht.

2. Von der Außerbetriebsetzungeines Schiffskesselszum Zweckeeiner
Hauptausbesserungdes Kesselkörpershat der Kesselbesitzeroder sein Stellvertreter
der zur regelmäßigenPrüfung des SchiffskesselszuständigenStelle Anzeigezu
erstatten. Die gleichePflicht liegt dem Kesselbesitzeroder seinemVertreterob,
wenn ein SchiffskesseldurchWassermangeloder Brandschadenüberhitztoder
plötzlichim Betrieb unter Wassergesetztund abgekühltwird.

3. Auf SeeschiffskesselfindendieseBestimmungenmit der Maßgabe An=
wendung,daßderleitendeMaschinistbeiHauptausbesserungenoderBeschädigungen
der im Abs. 1 genanntenArt währendder Fahrt oderbei demAufenthaltedes
Schiffesaußerhalb-des DeutschenReichszur AusführungderDruckprobever=
pflichtetist, jedochungesäumtentsprechendeAnzeige an die zur regelmäßigen
Beaufsichtigungdes SchiffskesselszuständigeStelle zu erstattenhat. Diese hat
zu entscheiden,ob die DruckprobenachRückkehrdes Schiffes in einendeutschen
Hafenamtlichzu wiederholenist.

14.
Prüfungsmanometer.

1. Der bei der Prüfung ausgeübteDruck muß durchein von dem
zuständigenSachverständigenamtlichgeführtesDoppelmanometerfestgestelltwerden.

2. An jedemSchiffskesselmuß sichin der Nähe desManometers( 10)
am Manometerrohr ein mit einemDreiwegehahnversehenerStutzen zur An=
bringung des amtlichenManometers befinden, der einen ovalen Flansch von
60 MillimeterLängeund 25 MillimeterBreite besitzt.Die WeitederSchlitze
zur Einlegung der Befestigungsschraubenund die Offnungdes Stutzens muß
7 Millimeter, dieLängederSchlitze20 Millimeterbetragen.

. VU. Aufstellung.

15.
Die Schiffskesselsind sorgfältigim Schiffezu lagernund gegenseitliche

Verschiebungund DrehungsowiegegenVerschiebungnachvorn und hinten
gehörigzu sichern.

VI. AllgemeineBestimmungen.
16.

Aufbewahrung der Kesselpapiere.

1. Zu jedemSchiffskesselgehören:
a) EineAusfertigungderUrkundeüberseineGenehmigungnachMaßgabe
derAnlage6 nebstdenzugehörigenZeichnungenund Beschreibungen.
Die Urkundemuß einenLageplan über die Aufstellung des Schiffs=
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kesselsim Schiffe enthalten,der wenigstensden Schiffsteil, der zum
Einbau desKesselsdient,mit den benachbartenRäumen sowiedie
Art der Befestigungund Lagerungdes Kesselsund die Armaturen
umfaßt.

Mit derUrkundesinddieBescheinigungenüberdieBauprüfung,
dieWasserdruckprobeund dieAbnahme(6 12) zu verbinden.Letztere
Bescheinigungmuß einenVermerküber die zulässigeBelastungder
Sicherheitsventileenthalten. Gelangenin einerAnlagemehrereSchiffs⸗
kesselvon gleicherGröße, Form, Ausrüstung und Dampfspannung
gleichzeitigzurAufstellung,so ist für diesenur eineUrkundeerforderlich.

b) Ein RevisionsbuchnachMaßgabe derAnlage 7, das dieAngaben des
Fabrikschildes(§ 11) enthält. Die Bescheinigungenüber die im 9 13
vorgeschriebenenPrüfungen und dieperiodischenUntersuchungenmüssen
in das Revisionsbucheingetragenoderihm derartbeigefügtwerden,
daß sie nicht in Verlust geratenkönnen.

2. Die Genehmigungsurkundenebstden zugehörigenAnlagenoderbe=
glaubigteAbschriftendieserPapiere sowiedas Revisionsbuchsind an derBetriebs=
stättedes Schiffskesselsaufzubewahrenund jedemzur AufsichtzuständigenBeamten
oderSachverständigenauf Verlangenvorzulegen.

17.
# Entbindungvon einzelnenBestimmungen.

1. Bei Schiffskesseln,derenHeizfläche7)6Quadratmeternichtübersteigt,
ist es zulässig:

a) nur ein Speiseventilanzubringen,
b) von demzweitenManometerabzusehen,
) nur ein Wasserstandsglasund ProbierhähneoderProbierventileanzu=
bringen,

d) den Mindestabstanddes festgesetztenniedrigstenWasserstandesüber der
höchstenStelle der Feuerzügefür Schiffskesselauf 100 Millimeter zu
ermäßigen,wenn die Wasseroberflächedes Kesselsgrößerals das
19fachedergesamtenRostflächeist.

Die gleichenErleichterungensind zulässig bei Schiffskesselnder im § 3
Abs. 2 bezeichnetenArt, auchwennsiemit WasserkammernundOberkesselver=
sehensind, sofernihre Heizfläche10 Quadratmeternicht übersteigt.

2. Bei Schiffskesseln,derenHeizfläche25 Quadratmeternichtübersteigt,
ist es zulässig:

a nur ein Speiseventilanzubringen,
b) von derdrittenWasserstandsvorrichtungnebendenbeidenWasserstands=
gläsernabzusehen.

9
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3. Für Dampfkesselauf Baggern, Prähmen, Schutenund dergleichen,
derenHeizfläche15 Quadratmeternicht übersteigt,könnendieMaterialvorschriften
für LanddampfkesselAnwendungfinden.

4. Die Zentralbehördender einzelnenBundesstaatensind befugt, in
einzelnenFällen undfür einzelneKesselartenvonderBeachtungderBestimmungen
der 9§§2 bis 15 zu entbinden.

18.
Übergangsbestimmungen.

1. Bei Schiffskesseln,die zur Zeit des Inkrafttretens dieserBestimmung
auf Grund der bisher geltendenVorschriftengenehmigtsind, kann eineAb=
änderungihresBaues und ihrerAusrüstungnachMaßgabedieserBestimmungen
solangenichtgefordertwerden,als sieeinererneutenGenehmigungnichtbedürfen.

2. Im übrigen finden die vorstehendenBestimmungenfür die Fälle der
erneutenGenehmigungvon Schiffskesselnmit der Maßgabe Anwendung, daß
dabeivon der Durchführung der Bestimmungendes § 2 Abs. 1 und 4 und des

Abs.5 dritterSatz abgesehenwerdenkann. Bei derGenehmigungalter
Schiffskessel,derenMaterialbeschaffenheitnicht nachgewiesenwird, ist eineFestig=
keitvon höchstens30 Kilogramm auf das Quadratmillimeteranzunehmen.

§ 19.
Schlußbestimmungen.

1. Die Bekanntmachung,betreffendallgemeinepolizeilicheBestimmungen
überdieAnlegungvon Dampfkesseln,vom 5. August1890, wird aufgehoben,
insoweitsie nicht für bestehendeSchiffskesselanlagenGeltung behält.

2. Die Bestimmungendes § 18 Abs. 2 über die zulässigeMaterialbean=
spruchungalterSchiffskesseltretensofortin Kraft. Im übrigentretendie vor=
stehendenBestimmungenerst ein Jahr nach ihrer Veröffentlichungin Wirk.=
samkeit. Schiffskessel,die bereitsvor diesemZeitpunktenach den vorstehenden
Bestimmungengebautund angelegtwerden,sind nicht zu beanstanden.

Berlin, den17.Dezember1908.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.
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Anlage1.

Materialvorschriften für Schiffsdampfkessel.
e

ErsterTeil.

Allgemeine Bestimmungen.

I. Hrüfungen.
Alles zumBaue von SchiffskesselnbestimmteMaterial muß zuverlässigund von guter

Beschaffenheitsein; insbesonderemuß Schweiß=und FlußeisendennachstehendenAnforderungen
entsprechen.Für Blecheist der Nachweiszu erbringen, daßsiedurchSachverständigenachMaß=
gabe der nachstehendenBestimmungengeprüftsind. Dasselbegilt für alle übrigenMaterialien,
bei deneneinehöhereZugfestigkeitals 41 kgmm zugelassenist.

II. Jurichtung der Hroben.
1. Die ProbestäbemüssendasMaterial im ausgeglühtenZustandenthaltendieProbe=

streifensind, falls erforderlich,im rotwarmenZustandegeradezu richten.
2. FehlerhafteProbestäbedürfennichtgenommenwerden.
3. DickeundBreitederProbestäbewerdenmit derMikrometerschraubegemessen.
4. Die Probestreifenmüssenetwa400 mm lang und im unbearbeitetenZustande

mindestens50mm breitsein.
5. Sie müssenan denKantenderartbearbeitetwerden,daßdieWirkungdesScheren=

schnitts,AuslochensoderAushauenszuverlässigbeseitigtwird. Die Walzhautmußunterallen
Umständenam Probestabeverbleiben.

6. Die Streifenzu Zugproben sindauf dieMeßlängevon200mm an denKanten
sauberzu bearbeiten;darüberhinauskannderQuerschnittzunehmen.Die Stäbe sindsobreit
zu lassen,daßderQuerschnitttunlichst300qmmbeträgt").

7. Die Streifenzu Biegeproben müssenan denKantenetwasabgerundetseinund
dürfenüberdenzur BiegungangewandtenDorn in derBreitenichthervorragen.

*) Das Verhältnis der urspünglichenLänge7 desmittlerenStabstücks,für welchedieDehnungbestimmt
wird, zum ursprünglichenQuerschnitte.]desStabes ist von Einfluß auf die Dehnung. Daher wird es erforderlich,
mit der Dehnung die Größen! und)/ oder dochderen Verhältnis anzugeben.

Als normales Verhältnis gilt
7!—=11, W

Rücksichtenauf Herstellung der Probestäbeusw. veranlassenhäufig, von der Einhaltung diesesVerhält.
nissesabzusehen.
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III. Abnahmeder Materialien.
1. SämtlicheMaterialstückesindbeiderBesichtigungabzustempeln,undzwarmit dem

Stempel des abnehmendenBeamtenund einerNummer. Bei Blechensind zwei Stempel, etwa
400mm von denKanten entfernt,aufzuschlagen,bei allen übrigenMaterialiengenügtein
Stempel, welchernahe einemEnde anzubringenist.

2. Bei Rohrenist dieSchweißnahttunlichstdurcheinenStern zu kennzeichnen.Einer
Nummernbezeichnungbedarfes bei Rohren nicht.

3. Das Stempelzeichenist in demPrüfungsscheinabzudrucken.
4. In derRegelsinddieMaterialienauf demWalzwerkezuprüfen. WerdendieBleche

auf demWalzwerkabgenommen,somüssensiean zwei Seiten unbeschnittenbleiben, die beiden
anderenSeitendürfendagegenbeschnittensein, jedochnur soweit,daßProbestreifennochent=
nommenwerdenkönnen.

5. Die Dicke der Blecheist an allen vier Eckenmittels Mikrometerschraubezu messen.
Die Meßpunktesollenmindesteus40mm vom Randeundmindestens100mm von denEcken
entferntliegen.

6. Bei Blechenbis zu 1000mm Breite und solchenbis zu 10mm Dickebeliebiger
BreitesindUnterschreitungenderDickenichtzulässig.Bei größerenBreitenals 1000mmüber
10 mm starkerBlechesind folgendeUnterschreitungengestattet:

Blechdicken ZulässigeUnterschreitungenbeiBreiten
n aber1000bis1500m. Aber1500mm

—

nim

über 10 bis 20 2,0 Prozent 3,0 Prozent
»20 » 30 1 „ # 2,0
?* 30 1,0 : 1,5 1

7. Die Probestreifensind an den Rändern oder Endenzu entnehmen.Die Wahl der
Stücke,vondenenProbengenommenwerdensollen,bleibtdemabnehmendenBeamtenüberlassen.

8. FindensichnachdemZerreißen,Biegen, AufweitenoderBördelnanscheinendguter
ProbestückeFehlerstellen,so werdenbei ungünstigemAusfalle die Prüfungsergebnissesolcher
StückebeiderEntscheidungüberdieErfüllungderLieferungsbedingungennichtberücksichtigt.

9. Entsprichtdas PrüfungsergebnisdenvorgeschriebenenBedingungennicht, so ist auf
VerlangendesWerkes eine zweitePrüfung vorzunehmen,derenErgebnis maßgebendseinsoll.
Auf diesezweitePrüfung ist beiderEntnahmederProbenRücksichtzunehmen.

10. Die Zugfestigkeitwird für Längs-undQuerfaserin kg/ammangegeben.
11. Die Bruchdehnungwird entwederan eineram Stab angebrachtenTeilung oder

zwischendenEndmarkenderMeßstreckevon 200mm in Prozentenderletzterenermittelt.Erfolgt
beimletzterenVerfahrenderBruch desStabes in geringererEntfernungals 50mmvon den
Endmarken,soistdas ErgebnisbeiungünstigemAusfallenichtzu berücksichtigen.
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12. Bei denWarmproben sinddieStückekirschrotzumachen.
13. Bei derKaltbiegeprobe werdendieStäbe bis zu 25mmDickeumeinenDorn

oon 25 mm Durchmesser,im Falle größererDicke um einenDorn von höchstensderMaterial=
dickegebogen.

Bei derHartbiegeprobe sinddieStäbe gleichmäßigzu erwärmenund bei niedriger
Kirschrotglut (im dunkelnRaume beobachtet)in Wasservon 28°C abzukühlenund dann um
einenDorn derbestimmtenDickezu biegen.

14. Der Biegewinkelwird in Grad angegeben.Der Probestabgilt als gebrochen,
wennsichaufderAußenseitein derMitte derBiegungsstelleeindeutlicherBruchimMetallezeigt.

15. Bleche,WinkeleisenundRohremüsseneineglatteOberflächehaben;siedürfenkeine
erheblichenSchlackenstellenoderandereeingewalzteVerunreinigungen,keineBlasen, Risseoder
unganzeStellenenthalten.Bei Blechen,Winkel-undStabeisendürfenWalzsplitteroderkleine
Schalen durchAbmeißelnentfernt,auchgeringe,durchEinwalzenvon SchlackeentstandeneVer=
tiefungen ausgeebnetwerden,soweithierdurchdie Haltbarkeitnichtbeeinträchtigtwird.

16. Sämtliche Blechesind nachdemBeschneidenauszuglühen.

IV. Hrüfmaschinen.

1. Die Prüfmaschinenmüssenso gebautsein, daß sie bei achtsamerHandhabung
stoßfrei wirken.

2. Sie müssenauf ihreRichtigkeitleichtuntersuchtwerdenkönnen.
3. Sie müssen,falls sie vom abnehmendenBeamtennichtkurzerHand geprüftwerden

können, mindestensalle drei Monat einmal durchSachverständigeauf richtigesArbeiten aller
Teile untersuchtwerden. UberdieseUntersuchungenist einBefundberichtaufzunehmen,derbei
Materialprüfungenauf Verlangenvorzulegenist.

4. Die Einspannvorrichtungzu Zugversuchenmuß so beschaffensein, daß derProbestab
bei Beginn des Zuges sich selbsttätigeinstellt, damit die Zugkraft innerhalb der Meßstrecke
möglichstgleichmäßigüberdenQuerschnittverteiltwird.

SZaneiterTeil.

Schweißeisen.

A. Bleche.

I. Art der Proben.
1. Zugprobe(sieheA IV. 1).
2. Biegeprobe(sieheA IV. 2).
3. Schmiede-undLochprobe(sieheA IV. 3).

Cocgle



—66 —

II. Anzahl der Probestücke.

Von demMaterial einerLieferungsindin derRegelvonsämtlichenBlechenProbestücke
zu entnehmen.

Den BlechensindStückezuZug. und zuBiegeproben in Längs- und in QOuer=
faser zu entnehmen.

III. Bezeichnung der Bleche.
1. Es werdenunterschieden:

Feuerblech:

C.
Bördelblech:

C!
2. Dementsprechendist jedesBlech seitensdesWalzwerkesaußermit demStempel des

Werkesmit einem,demVordruckunterZiffer1 in Form undGrößegleichenQualitätsstempel
zubezeichnen. ·

3. Die Qualitätsstempelkönnenausnahmsweisefehlen, wenn in andererWeise der
Nachweiserbrachtwird, daßdasMaterialgeprüftistunddenAnforderungendesAbschnittsA IV.
entsprochenhat.

4. Die Teile der Kesselwandung,die im erstenFeuerzugeliegen,sind aus Feuerblech
zu fertigen. Zu allenanderenKesselteilenkannBördelblechverwendetwerden.

IV. Anforderungen.

1. Feuerblechdarf keinegeringereZugfestigkeitals 36 kgsammin derLängsfaserund
34kg/ammin derQuerfaserbeieinergeringstenDehnung.von20Prozentin derLängsfaserund
15 Prozent in der Querfaserhaben.

Bördelblechdarf keinegeringereZugfestigkeitals 35 kg/amm in der Längsfaserund
33kg/ummin derQuerfaserbeieinergeringstenDehnungvon15Prozentin derLängsfaserund
12Prozent in der Querfaserhaben.

Die Zugfestigkeit darf bei keinem Bleche 40 kgmm überschreiten.
Anm. Bleche über 25 mm Dicke pflegenweniger Jugfestigkeit zu haben, als aus demselbenMateriale

gefertigteBleche unter 25 mm Dicke, unk zwar rechnetman, daß auf je 2 mm Vergrößerung der Blechdickedie
Festigkeitum 0,5kg abnimmt.Demgemäßwird manbeiVerwendungvonBlechenüber25mmDickezuerwägen
haben, ob Feuerblechan Stelle von Bördelblech zu wählen ist.

2. Bei der Biegeprobe im warmen Justande müssensichProbestreifenvon Feuer=
und Bördelblechin beidenFaserrichtungenflach zusammenbiegenlassen, ohne zu brechen
(vergleicheersterTeil, AbschnittIII. Jiffer 14).
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Im kalten Zustande müssensichProbestreifenvon Feuer- und Bördelblechin beiden
Faserrichtungennach der folgendenJahlentafel um einenDorn von der bestimmtenDicke zu=
sammenbiegenlassen,ohnezu brechen(vergleicheersterTeil, AbschnittIII. Ziffer 14):

m Biegewinkel in Grad
Dickein Feuerblech Bördelblech

längs | quer längs quer

6—8 160 140 135 120
über 8—10 160 140 135 120
„ 10—12 160 140 135 120
?* 12—14 155 135 135 120
?7*14—16 150 130 130 110
7* 16—18 145 125 125 100
?* 18—20 140 120 120 95
? 20—22 135 115 115 85
* 22—24 130 110 110 75
? 24—26 125 105 105 65
?* 26—28 120 100 100 60
* 28—30 115 95 90 55
* 30—32 110 85 80 50
? 32—34 100 75 70 45
7?*34—36 90 65 60 40
?* 36—38 80 55 50 30
?*38—40 70 45 40 20

3. Bei derSchmiedeprobe müssenLängsstreifenvon ungefähr50mmBreiteim rot=
warmen Zustandemit der Hammerfinnequer zur Walzrichtung mindestensauf das 1½ fache
ihrer Breite ausgebreitetwerdenkönnen,ohnean denKanten und auf derFlächeRissezu erhalten.

Bei der Lochprobe dürfenStreifen, dieim rotwarmenZustandein einerEntfernung
vom RNandegleichder halbenDickedesStreifens mit einemkonischenLochstempelgelochtwerden,
vom Lochenachder Kante nichtaufreißen.

Der Lochstempelsoll bei etwa 50 mm Länge für alle Blechdickeneinen kleinstenDurch=
messervon etwa 10mm und einengrößerenDurchmesservon etwa 20 mm haben.

B. Winkeleisen.

I. Art der Proben.
1. Biegeprobe(sieheB III. 1).
2. Schmiede-und Lochprobe(sieheB III. 2).

II. Anzahl der Probestücke.
25 ProzentderabzunehmendenStücke.

Reichs=Gesetzbl.1909. 10
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III. Anforderungen.
1. Im kalten Zustande sollensichdieSchenkeldesWinkeleisensmindestensum 18%

unter der Presseauseinanderbiegenund abgeschnitteneLängsstreifen
beiDickenvon 8 bis 12mmum500,
2 * über 12 " 16 " ?„ 350,

22 : 16 21 „ 250,
r „ : 21 „ 25 150

zusammenbiegenlassen. Bei diesenProbendürfensichin derKehleund in denSchenkelnnur
Anfänge von Rissenzeigen.

2. Beim Schmieden und LochensollenSchenkelstreifendeuselbenAnforderungenwie
Blechstreifen(vergleicheA IV. 3) entsprechen.

C. Nieteisen.

I. Art der Proben.
1. Jugprobe (sieheC III. 1).
2. Biegeprobe(sieheC III. 2).
3. Stauch=undLochprobe(sieheC III. 3).

II. Anzahl der Probestücke.
4 ProzentderabzunehmendenStücke.

III. Anforderungen.
1. Jugfestigkeit 35 bis 40 kg/UmmbeieinerDehnungvonmindestens20 Prozent.
2. Im kalten Zustande soll das Nieteisen,ohneRissezu erhalten, so gebogenund

glattaufeinandergeschlagenwerdenkönnen,daßdiebeidenEndenderLängenachparallelliegen.
3. Im warmen Zustande soll sichein Stück Nieteisen,dessenLänge doppeltso groß

ist als derDurchmesser,auf ½ bis ¼ derLängeniederstauchenund dann lochenlassen,ohne
aufzureißen.

D. Niete.
I. Art der Proben.

Stauch-undLochprobe(sieheD III).

II. Anzahl der Probestücke.
Von je 1000Stück2 Stück.

III. Anforderungen.
Im warmen Zustande soll sicheinNietschaft,dessenLängedoppeltsogroß ist als

derDurchmesser,auf½ bis¼ derLängeniederstauchenunddannlochenlassen,ohneaufzureißen.
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E. Anker und Stehbolzen.

I. Art der Proben.
1. Jugprobe(sieheE III. 1).
2. Biegeprobe(sieheE III. 2).

II. Anzahl der Probestücke.
Von je 25 Stangen gleichenDurchmesserseineStange.

III. Anforderungen.
1. Zugfestigkeit35 bis 40 kgamm beieinerDehnungvonmindestens20 Prozent.
2. Im kalten Zustande soll einStab, ohneRissezuerhalten,sogebogenundglatt

aufeinandergeschlagenwerdenkönnen,daßdiebeidenEndenderLängenachparallelliegen.

F. Wasserrohre.

I. Art der Proben.
Aufweitprobe(sieheF III. 3).
Bördelprobe(sieheF III. 4).
Biegeprobe(sieheF III. 5).

4. Wasserdruckprobe(sieheF III. 6).
Diesen Prüfungen unterliegenWasserrohreunter 6 mm Wanddicke;solchevon 6 mm

Wanddickeund darüber werdennur derWasserdruckprobeunterzogen. Heizrohrebedürfender
Prüfung nicht.

—

II. Anzahl der Probestücke.
Etwa 2 ProzentderabzunehmendenRohre, mindestensaberzweiRohre.

III. Anforderungen.
1. Die Rohresolleninnenundaußenkalibriert,ohneZunder,Narben,Risseund

anderefür denBetriebschädlicheFehler,sowieglattundrechtwinkligabgeschnittensein.
2. Die WanddickederWasserrohresoll

bis 83mm äußerenDurchmessermindestens3,00mm
über 83 „ 102 „ 2 r » 3,25 »
m102 21212 1 3,75 »2,
m121 2 140 2 2 1 2 4,00 »
: 140 191 2 ⸗ 2 4,50 »,
: 191 „ 216 „ 1 ⸗ 5,50

betragen.
Die vorgeschriebeneWanddickesoll an keinerStelle um mehrals 20 Prozent unter=

schrittenwerden.
10“
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3. Rohrenden sollen sich im kalten Instand auf eine Länge von 30 mm auf=
weiten lassenund zwar:

Ka)beieinerWanddickederRohrebiszu4 mmum 5 ProzentdesinnerenDurchmessers,
b) beieinerWanddickederRohrebiszu 6 mmum 3 ProzentdesinnerenDurchmessers.
Das Aufweitender Rohrendenmuß durchHämmern über einemDorn erfolgen.

4. Nohrendensollensichim kalten Zustande nachaußenumbördeln lassen,undzwar:
a) bei Rohren bis 76 mm Weite und bis 3,5 mm Wanddickeum 750½,
b) beiNohrenüber76mmWeiteundbis 4,5mmWanddickeum45%,
I) beiRohrenüber4,5mmWanddickeum 300.

Die Breite des Bördels muß bei a 12 Prozent, bei b und c 8 Prozent des inneren
Rohrdurchmessersbetragen.

5. Rohrabschnittevon 100 mm Länge sollen sich im kalten Zustande bis auf ein
Drittel desDurchmesserszusammendrückenlassen,ohne daß sich in denam stärkstengebogenen
Teilen Anbrüchezeigen,dochsoll dieSchweißnahtnichtin denam stärkstengebogenenTeilen liegen.

6. Die Nohre sollen einemWasserdrucke von der 3 fachenHöhe des Betriebsüber=
drucks,mindestensaber von 30 atm Uberdruckwiderstehen,ohneeineFormveränderungoderUn=
dichtigkeitzu zeigen. Die Rohre sind, währendsieunterdemProbedruckestehen,abzuhämmern,
namentlichauchan der Schweißnaht.

Dritter Teil.

Flußeisen.

A. Bleche.
I. Art der Proben.

1. Jugprobe(sieheAlV. 1 bis4).
2. Hartbiegeprobe(sieheAlW. 5).
3. Schmiede-und Lochprobe(sieheAIV. 6).

II. Anzahl der Probestücke.
1. Von demMaterialeinerLieferungsollenin derRegelvon sämtlichenBlechenProbe=

stückeentnommenwerden.

2. Den BlechensollenStreifensowohlzuZug. als auchzuSchmiede-undLoch=sowie
Hartbiegeprobenin Längs- oderQuerfaserentnommenwerden.

3. Bei Blechenüber 4,5m Länge sind zwei Zugproben zu machen,und zwar ist eine
LängsprobevomFußendedesBlechesund eineQuerprobein derMitte der entgegengesetzten
schmalenSeite zu entnehmen.
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III. Bezeichnung der Bleche.
1. Bleche aus Flußeisen, welchesim Flammofen erzeugtwordenist, habendie Be⸗

zeichnung:

solcheaus Thomaseisen dieBezeichnung:

zu tragen.
2. Dementsprechendist jedesBlech seitensdesWalzwerkesaußermit demStempel des

Werkesmit einemdemVordruckunterZiffer 1 nachForm undGrößegleichenQualitätsstempel
zubezeichnen.

3. Die Qualitätsstempel können ausnahmsweisefehlen, wenn in anderer Weise der
Nachweiserbrachtwird, daß dasMaterial geprüftist und denAnforderungendesAbschnittsA IV.
entsprochenhat. .

IV. Anforderungen.
1. Flußeisendarf keinegeringereZugfestigkeitals 34 kg/mm und in der Regel keine

höhereZugfestigkeitals 51 kg/mm haben. In Bezugauf dieMindestdehnungallerBlecheist
folgendeZahlentafelmaßgebend:

Festigkeitin kcu/mm 51bis46 45 44 43 421 bis37 36 3534
GeringsteDehnungin Prozenten 20 21223244 2627 28

2. Für diejenigenTeile desKessels,welchegebördeltwerdenoderim erstenFeuerzuge
liegen,dürfennursolcheBlecheverwendetwerden,derenZugfestigkeit41kamm nichtübersteigt.

In besonderenFällen dürfenzu diesenTeilen ausnahmsweiseBlechemit einerFestigkeit
bis47kg/mm zugelassenwerden.

Für gebördelteBleche,dienichtvon denHeizgasenbestrichenwerden,kannin besonderen
FällenausnahmsweiseeineFestigkeitbis zu 51kg/Ammzugelassenwerden.

3. Aus Konstruktionsrücksichtenkannfür Bleche,die nichtim erstenFeuerzugeliegen,
ausnahmsweiseauchein Material von höhererFestigkeitals 51 kg'mm jedochmit mindestens
20 Prozent Dehnung zugelassenwerden. Bei solchenBlechenmuß von jedemEnde eineJug=
und-eineHartbiegeprobeentnommenwerden.

4. Der UnterschiedzwischenderMindest-undHcchstfestigkeitdarf bei einemeinzelnen
BlechesowiebeiBlechengleicherOualität innerhalbeinerLieferungbeiBlechlängen

bis 5m höchstens6 kg/mm,
über5 bis 10m höchstens7 kg/mm,
über10m höchstens8 kgmm

betragen,jedochnur innerhalbderfestgesetztenZugfestigkeitsgrenzen.
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5. Bei der Hartbiegeprobe muß sich der Probestreifen bei Blechen mit einer
Festigkeitbiszu41 kg/qmmeinschließlichin Längs· undQuerfaserflach,von41 bis 47kg/qmm
um einenDorn mit einemDurchmesservon der 2fachenBlechdiche,über 47 kg/mm um
einensolchenvon der 3fachenBlechdickebis 180° zusammenbiegenlassen.

6. Bei derSchmiedeprobe müssenStreifenvonungefähr50mmBreiteim rotwarmen
Zustandemit derHammerfinnequerzurWalzrichtungmindestensauf das 1½facheihrerBreite
ausgebreitetwerdenkönnen,ohnean denKanten und auf der FlächeRissezu erhalten.

Bei derLochprobe dürfenStreifen, die im rotwarmenZustandin einerEntfernung
vomRandegleichderhalbenDickedesStreifensmit einemkonischenLochstempelgelochtwerden,
vomLochenachderKantenichtaufreißen.

Der Lochstempelsoll bei etwa50mmLängefür alleBlechdickeneinenkleinstenDurch=
messervonetwa10mmundeinengrößtenDurchmesservon etwa20mmhaben.

B. Winkeleisen.

I. Art der Proben.
1. Biegeprobe (sieheB III. 1).
2. Hartbiegeprobe(sieheB III. 2).
3. Schmiede-undLochprobe(sieheB III. 3).

II. Anzahl der Probestücke.
25 ProzentderabzunehmendenStüäcke. 3

III. Anforderungen.
1. Im kalten ZJustandesollensichdieSchenkeldesWinkeleisensunterderPresseum

mindestens40%auseinanderbiegenund abgeschnitteneLängsstreifenbis zu einemWinkel von
180%zusammenbiegenlassen.Bei diesenProbendürfensichin derKehleund in denSchenkeln
nur AnfängevonRissenzeigen.

2. NachdemHärten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer13 und14)sollensich
Längsstreifenum einenDorn, dessenDurchmessergleichder 3fachenSchenkeldickeist, bis zu
1800 biegenlassen.

3. Beim Schmieden und Lochen sollenSchenkelstreifendenselbenAnforderungenwie
Blechstreifen(vergleicheA IV. 6) entsprechen.

C. Nieteisen.

I. Art der Proben.
Zugprobe(sieheC III. 1).

. Biegeprobe(sieheC III. 2).
Stauch- und Lochprobe(sieheC III. 3).
Hartbiegeprobe(sieheC III. 4).Keovv—
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II. Anzahl der Probestücke.
4 ProzentderabzunehmendenStücke.

III. Anforderungen.
1. Zugfestigkeit 34 bis 41 kg'Amm bei einerDehnungvonmindestens25 Prozent

und einerGütezahlvonmindestens62.
Soweit Bleche von höhererZugfestigkeitals 41 kgtomm verwendetwerden, darf das

Nietmaterial entsprechendbis zu 47 kafmm Zugfestigkeithaben, wenn dieDehnung mindestens
die gleichewie in der Zahlentafel für Bleche ist (vergleicheAIV. 1). Für solchesNieteisen
sindPrüfungsbescheinigungenbeizubringen.

2. Im kalten Zustande soll das Nietcisen,ohneRissezu zeigen,so gebogenwerden,
daß der AbstandderparallelgebogenenSchenkelvoneinandernichtmehrals ¼ desNietdurch=
messersbeträgt.

3. Im warmen Zustande soll sichein Stück Nieteisen,dessenLängedoppeltso
großist als derDurchmesser,auf ½bis¼ derLängeniederstauchenunddannlochenlassen,
ohneaufzureißen.

4. Nach dem Härten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer 13 und 14) soll sich
das NieteisenumeinenDorn, dessenDurchmessergleichder2fachenDickedesNieteisensist, bis
zu 180 biegenlassen.

D. Niete.

I. Art der Proben.
1. Stauch- und Lochprobe(sieheD III. 1).
2. Härteprobe(sieheDIII. 2).

II. Anzahl der Probestücke.

Von je 1.0000Stück2 Stück.

III. Anforderungen.

1. Im warmen Justande soll sicheinNietschaft,dessenLängedoppeltsogroßist als
derDurchmesser,auf½8bis¼derLängeniederstauchenunddannlochenlassen,ohneaufzureißen.

2. NachdemHärten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer13und14)soll sichein
Stück Nietschaft,dessenLängedoppeltso groß ist als derDurchmesser,um ½ derLänge
zusammenstauchenlassen,ohnedaßdieOberflächereißt.

E. Anker und Stebbolzen.
I. Art der Proben.

1. Jugprobe (sieheE III. 1).
2. Hartbiegeprobe(sieheE III. 2).
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II. Anzahl der Probestücke.

Von je 25 Stangen gleichenDurchmesserseineStange.

III. Anforderungen.

1. Zugfestigkeit 34 bis 41 kg'omm bei einerDehnung von mindestens25 Prozent
und einerGütezahl von mindestens62.

Ausnahmsweiseist einMaterial bis zu 47kg/AmmFestigkeitzulässig,wenndieDehnung
mindestensdie gleichewie in der Jahlentafelfür Blecheist (vergleicheA IV. 1). Für solches
Material sindPrüfungsbescheinigungenbeizubringen.

2. Nach dem Härten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Siffer13 und 14)soll sich
einStückAnker-oderStehbolzeneisenum einenDorn gleichder2fachenDickedesEisensbis zu
1800biegenlassen.

F. Wasserrohre.

I. Art der Proben.

1. Aufweitprobe(sieheF 1II. 3).
2. Bördelprobe(sieheFIII. 4).
3. Hartbiegeprobe(sieheFIII. 5).
4. Wasserdruckprobe(sieheFIII. 0).
DiesenPrüfungenunterliegenWasserrohreunter6 mm Wanddicke;solchevon 6 mm

Wanddickeunddarüberwerdennur derWasserdruckprobeunterzogen.Heizrohrebedürfender
Prüfung nicht.

II. Anzahl der Probestücke.

Etwa 2 ProzentderabzunehmendenRohre,mindestensaberzweiNohre.

III. Anforderungen.

1. Die Rohre sollen innen und außen kalibriert, ohne Zunder, Narben, Nisse und
anderefür denBetrieb schädlicheFehler, sowieglatt und rechtwinkligabgeschnittensein.

2. Die Wanddicke derWasserrohresoll

a. bei geschweißten Nohren:

bis 83 mm äußerenDurchmessermindestens3/00mm
über 83„ 102 „ v ↄ » 3,25 „ =„
„? 102 „ 121 )" 7 ¾ » 3/75
„ 121 140 „ r 1 ⸗ 4,00 »,
* 140 " 191 17: 2 1 4/50 „
„ 191 „ 216 „ 7 7 7 5,50 *
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b. bei nahtlosen Rohren:
bis 30 mm äußerenDurchmessermindestens1,somm,

über 30 „ 50 „ v v ? 2)0 v
„: 50 „ 57 " » » » 2,50 »
v 57 » 60 „ y ? v 2,75 *9
⸗ 60 „ 83 „ : v " 3/00 »

» 83 »102 » » » » 3,25—",
p1021e121v v » « 3,75«-s,
-121-7140v » v » 4,00»,
pl407191» » » » 4,50 »,
* 191 „ 216 „ » » » 5,50 »

betragen.
Die vorgeschriebeneWanddickesoll an keiner Stelle um mehr als 20 Prozent unter=

schrittenwerden.
3. Rohrendensollensichim kalten Zustand auf eineLänge von 30 mm aufweiten

lassen,und zwar:
#a)bei einerWanddickebis zu 4 mm bei geschweißtenRohren um 7 Prozent, beinaht=

losenRohren um 10 Prozent des innerenDurchmessers; .
b)beieinerWanddickeüber4mmbis6mmbeigeschwcißtenRohrennm4Prozent,

bei nahtlosenRohren um 6 Prozent des innerenDurchmessers.
Das Aufweitender Rohrendenmuß durchHämmernüber einemDorn erfolgen.
4. Rohrendensollensichim kalten Zustande nachaußenumbördeln lassen,und

zwar bei allenRohrdurchmessernundWanddickenum 900.
Die BreitedesBördelsmuß12ProzentdesinnerenRohrdurchmessersbetragen.
5. Nachdem Härten (vergleicheersterTeil, AbschnittIII Ziffer 13 und14) sollensich

RohrabschnittegeschweißterRohre von 100mmLängeganzzusammendrückenlassen,dochsoll
die Schweißnahtnichtin denamstärkstengebogenenTeilenliegen.

RohrabschnittenahtloserRohre von 100mmLängesollensichnachdemHärtensozu=
sammendrückenlassen,daßsiein derMitte aufeinanderliegen,währenddieEndeneinenBogen
bilden, dessenRadius gleichderdoppeltenWanddickeist.

6. Die Rohre sollen einemWasserdrucke von der 3 fachenHöhe des Betriebs=
Uberdrucks, mindestensaber von 30 Atmosphären, Uberdruckwiderstehen,ohne eine Form=
änderungoderUndichtigkeitzu zeigen. Die Rohre sind, währendsieunterdemProbedrucke
stehen,abzuhämmern,namentlichauchan derSchweißnaht.

Reichs=Gesetzbl.1909. 11
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Anlage2.

Bauvorschriften für Schiffsdampfkessel.

I. Material.

1. Für dieAnforderungenandaszumBauevonDampfkesselnzurVerwendungkommende
Schweiß=-und Flußeisensind die Materialvorschriftenfür Schiffsdampfkesselmaßgebend.

2. Für Kupferkann,wenngrößereFestigkeitnichtnachgewiesenwird, eineZugfestigkeit
von 22 kg/mm bei Temperaturenbis 120%C angenommenwerden. Im Falle höherer
TemperaturistdieZugfestigkeitfür je 200 C um 1kg/mm niedrigerzuwählen.

3. GegenüberüberhitztemWasserdampfevon 250° C und mehr ist dieVerwendungvon
Kupferzuvermeidien. 6

4. Für kupferneDampfrohrleitungenist innerhalbder bezeichnetenGrenzeeineMaterial=
beanspruchungvon höchstens½20der Zugfestigkeitzulässig.

5. Die ScherfestigkeitdesSchweißeisens,Flußeisensund desKupferskannzu 0,8 der
Zugfestigkeitangenommenwerden.

II. Vernietung, Schweißung und Bearbeitung im Feuer.
1. Die Nietnähtesollenstetsso ausgeführtwerden,daß der erforderlicheWiderstand

gegenGleitenvorhandenist und daß dieWiderstandsfähigkeitderNietegegenAbscherensich
nichtgeringerergibt,als die in Rechnungzu ziehendeFestigkeitdesBlechesin derNietnaht.
Hierbeidarf dieBelastungeinesNietesdurchdieScherkraftauf 1 qmmNietquerschnitthöchstens
J7kgsammbetragen,sofernkeinehöhereZugfestigkeitdesNietmaterialsals 38kg/mm nach=
gewiesenwird. Trifft dieseVoraussetzungzu, sokannderfür eineBelastungmit 7 kg/Amm
berechneteNietdurchmessermit derWurzel aus demQuotienten,dersichaus derZahl 38 und
der nachgewiesenenFestigkeitergibt, multipliziertwerden.

2. Bei LaschennietungsollendieLaschenaus Blechenvon mindestensgleicherGuͤtewie
dieMantelblechegeschnittenwerden.

3. Die Festigkeitgut und mittelsUberlappunggeschweißterNähte kannzu 0)7 der
FestigkeitdesvollenBlechesin Rechnunggesetztwerden.

4. Empfehlenswertist es, solcheNähte, welcheauf Biegung oderZug beansprucht
werden,nichtzu schweißen,und keineSchweißnahtherzustellen,wenndas geschweißteStück
nichtnachträglichausgeglühtwerdenkann.
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5. In besonderenFällen kannbei geschweißtenLängsnähtenin Kesselmäntelnverlangt
werden,daßSicherheittlaschenangebrachtwerden.

6. Jedes geschweißteStück ist, wenn irgendmöglich, gut auszuglühen.
7. Bleche die im Feuer bearbeitetworden sind, müssennach vollendeterFormgebung,

soweitdiesmöglichist, sachgemäßausgeglühtwerden. Dies gilt besondersfür solcheBleche,
welchewiederholteinerstellenweisenErhitzungausgesetztwordensind.

III. Berechnungder BlechdickenzplindrischerDampfkesselwandungenmit
inneremAberdruck

1. Bezeichnet
* dieBlechdickein mm,
dengrößteninnerenDurchmesserdesKesselmantelsin mm

êdbdengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
K die Zugfestigkeitdes zu demMantel verwendetenBleches,
2 einenZahlenwert,
* das VerhältnisderMindeftfestigkeitder LängsnahtzurZugfestigkeitdesvollen
Bleches,

7

dann ist

ober p 200K4
200 K-: Dæ

Hierin sindzuwählen:
X = 33 kg'amm beiSchweißeisen,
XK 36 . „Flußeisenvon34bis41kg/mm Zugfestigkeit,
X — die vomErbaueranzugebende,in dieKesselzeichnungoderBeschreibungein=

zutragendeMindestfestigkeit,sofern Flußeisen von höherer Festigkeit als
41kg/mm benutztwerdensoll,

#—4) 7° bei überlapptenodereinseitiggelaschten,handgenietetenNähten,
— 4 bei überlapptenoder einseitiggelaschten,maschinengenietetenNähten und

bei geschweißtenNähten (unterBeachtungvon AbschnittII Jiffer 3 bis 6),
— 435 bei zweireihigen,doppeltgelaschten,handgenietetenNähten,dereneine

Laschenur einreihiggenietetist,
#— 4,2 beidoppeltgelaschten,handgenietetenNähten,
— 4 bei zweireihigen,doppeltgelaschten,maschinengenietetenNähten, dereneine
Laschenur einreihiggenietetist,

#—4bei doppeltgelaschten,maschinengenietetenNähten.

r.

2. Die Werte : — 4,25 und ##—4 könnenauch dann in die Rechnung eingeführt
werden, wennbei drei-und mehrreihigenDoppellaschennietungendieeineLascheeineNietreihe
weniger besitztals die anderen.

3. Die Blechdickesoll nichtgeringerals 7 mm genommenwerden; nur beikleinenKesseln
sindallenfallsdünnereBlechezulässig.

11“
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4. UnterschreitungenderWanddicken,die innerhalb der in denMaterialvorschriftenfür
Schiffsdampfkessel,ersterTeil, AbschnittIII Jiffer 6, bezeichnetenzulässigenGrenzenbleiben,
werdenbei der Berechnungnichtberücksichtigt.

5. Die Zugbeanspruchungdes Bleches darf unter AnnahmegleichmäßigerSpannungs=

verteilungüber denQuerschnittin keinerNietreihedie Grenze überschreiten.

6. Hinsichtlichder zulässigenNietbeanspruchungvergleicheAbschnittII.
7. Bei BerechnungderWanddickenahtlos gewalzterMantelschüssekann —1 gesetzt

werden, sofernkeineSchwächungderWandung vorhandenist.
8. Es empfiehltsich,dieNietlöcherzu bohren. Die NietlöchervonBlechenüber41 kafmm

Zugfestigkeitund von solchenüber.27 mm Dickemüssengebohrtwerden. Werdendie Nietlöcher
schwächererBlechegelocht,so ist zu denvorstehendenWertenvonc einZuschlagvon 0),8 er=
forderlich. Bei gelochtenund mindestensum ¼ desDurchmessersder Nietlöcheraufgebohrten
LöchernkanndieserZuschlagauf 0,1 ermäßigtwerden.

9. UberschreitetdiePlattendicke12,56mm,sosinddieRundnähtedoppeltundbei25,0mm
und darüberdie mittlerenRundnähte dreifachzu nieten.

10. Sind in denMantelblechenStehbolzenangeordnet,so ist darauf zu achten,daß die
FestigkeitdesBlechesin denStehbolzenreihen(aufdieLängeeinesMantelschussesbezogen)nicht
geringerwird, als diejenigein derLängsnietungdesKesselmantels.

11. Die Dicke jederDoppellaschemuß mindestens¾ derWanddickedes Kesselmantels
betragen;einfacheLaschenmüssenmindestens3 mm stärkerals die Wanddickedes Kesselmantels
gewähltwerden.

12. Der Nietdurchmesserdarf nichtgrößerals 2 s und nichtkleinerals s sein, wobei die
ersteGrenzefür dünne,diezweitefür dickeBlechegilt.

13. Ulbberschreitetdie Nietteilung 8mal Mantelblech=oder Laschendicke,so müssendie
Laschenränderzickzackförmigausgeschnittenwerden,um einzuverlässigesVerstemmenzuermöglichen.

IV. Berechnung der Blechdicken von Dampfkesselslammrobren mit
äußeremAberdruck.

Glatte und versteifte Rohre.
1. Bezeichnet

* dieBlechdickein mm,
d den innerenDurchmesserzylindrischerFlammrohre, bei konischenFlammrohren
denmittlereninnerenDurchmesserin mm,

p dengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
7 die Länge des Flammrohrs in mm,zutreffendenfalls die größteEntfernung der
wirksamen Versteifungenvoneinander,

dannist * 0,0 vS Fp. J. . . .. 2.
Wenn 2 4 größer als 5 ist, so wird die Dicke des Flammrohrs nachder folgenden

Formelberechnet: . ·
1000 300
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Als wirksameVersteifungengeltennebendenStiruplatten und denRohrwändenvorzugs=
weisefolgendeKonstruktionen:

Fig. 1. Fig. 3.

Fig. 4. Fig. 5.
1

die letzterejedochnur unterderVoraussetzung,daß die Abkröpfungnichtwenigerals etwa
50 mm beträgt.

Wellrohre und gerippte Rohre nach Systemen:

—
Fig. 6. MVMM

S#esom.
dis 7.

T'

1. Bezeichnet
die Blechdickein mm,
d denkleinsteninnerenFlammrohrdurchmesserin mm,
#den größtenBetriebsüberdruckin atm,

dann ist beiFlammrohrennachFigur 6 bis 9

2. Die Dickeder FlammrohrenachdemPatent von Holmesberechnetsichnachder
Formel:

. 23,

worin p undcxdieselbeBedeutungwievorherhaben.

3. Die Blechdickedarf nicht geringerals 7 mm genommenwerden;nur bei kleinen
KesselnsindallenfallsdünnereBlechezulässig.
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V. Berechnungder BlechdickenebenerWandungen.

Ebene Platten.
1. Bezeichnet:

*die Blechdickein mm,
p dengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
a denAbstandderStehbolzenoderAnker innerhalb einerReihe voneinanderin mm,
5 denAbstandder Stehbolzen-oder Ankerreihenvoneinanderin mm,
JceinenZahlenwert,

dannist
(#:+ 5%) 4.

Hierin ist zuwählen:

0)0117beiMatten, in welchedieStehbolzenoderAnkereingeschraubtundver=
nietet sind, und welchevon denHeizgasenund vom Wasserberührtwerden,

ce OpolS,wenn solchePlatten nicht von denHeizgasenberührtwerden,
c — 0)ols5 bei Platten, in welchedie Stehbolzenoder Anker eingeschraubtund

außenmit Muttern odergedrehtenKöpfen versehensind, und welchevon den
Heizgasenund vom Wasserberührtwerden,

o 0,oiss, wennsolcheVlattennichtvon denHeizgasenberührtwerden,
0)014bei Mlatten, welchedurchAnkerröhrenversteiftsind.

2. Bei Platten,derenAnkermit MutternundVerstärkungsscheibenversehensind,ist in
derGleichung4

— 0))13,sofernderDurchmesserderäußerenVerstärkungsscheibe/8 derAnker=
entfernungund die Scheibendicke½ der Plattendicke,
0, 012, sofernderDurchmesserder äußerenVerstärkungsscheibe¾ derAnker=
entfernungunddieScheibendicke½ derPlattendicke,
0,,11, sofernderDurchmesserder äußerenVerstärkungsscheibe/ derAnker=
entfernung,auchdiesemit derPlattevernietetunddieScheibendickegleichder
Plattendickeist,

unddieDlattennichtvomFeuerberührtsind. Werdensiedagegenauf der einenSeite von
denHeizgasen,auf der anderenSeite vom Dampf berührt, dann sind sie, falls sienichtdurch
Flammbblechegeschütztwerden,um ½00stärkerzunehmenals dieRechnungergibt.

3. Bei Mlatten, die nichtdurchStehbolzenoderLängsanker,sonderndurchEckanker
oder in andererWeiseausreichendversteiftsind, ist in der Gleichung4

O0)113,soferndiePlattennichtvondenHeizgasenberührt,
c O%4,sofernsieeinerseitsvon denHeizgasen,anderseitsvomDampf berührt

werden.

Cocgle



4. Bei unrrgelmäßigverteiltenVerankerungen,wie in Figur 10,

—
r "„"dig.10. “

0.
6
7.

ist „e ½de.+d E 5
Der Wertvone ist jenachderArt derVerankerungausZiffer1 oder2 diesesAbschnitts

zu entnehmen.
5. Ist beiFeuerbüchsen dieDeckenichtdurchAnkeroderin andererWeisemit dem

Kesselmantelverbunden,sonderndurchBügel oderDeckenträger,welcheauf denRändernder
Rohrplattenstehen,unterstützt,danndarf dieDichederRohrwandnichtgeringerseinals

Hp#b 6
*1900 6—)

worin
rodieWeitederFeuerkammerin mm,
5 die Entfernung der Rohre voneinander, von Mitte zu Mitte gemessen,in mm,
d deninnerenDurchmesserderglattenRohrein mm bedeuten.

Wenn alle Rohre der oberstenReiheAnkerrohresind, gilt als c das arithmetischeMittel
aus dem innerenDurchmesserder glattenHeizrohreund demjenigender Ankerrohre.

6. Für die BerechnungderBlechdickes der ebenen Wände zwischen den Heiz=
rohrbündeln gilt dieFormel:

— c1* 7r *iee 7

worin
7den horizontalenAbstandder begrenzendenRohrreihenvoneinander,gemessen

von Mittelpunkt zu Mittelpunkt, in mm,
ci 0,o215,wennin denbegrenzendenRohrreihenjedesdritteRohr einAnker=

rohr ist,
cn= O0/020,wennin denbegrenzendenRohrreihenjedeszweiteRohr ein Anker=

rohr ist,
en= Opolss,wennin denbegrenzendenRohrreihenjedesRohr einAnkerrohrist,

bedeuten.
7. Für VerstärkungennichtdemerstenFeuerausgesetzterebenerPlatten durchDoppe=

lungsplattenkönnen12 /. Prozent von denfür die ebenenPlatten sichergebendenBlechdickenin
Abzug gebrachtwerden,wenndie DickederDoppelungsplattenmindestens/ der berechneten
BlechdickebeträgtunddieDoppelungengutmit denPlatten vernietetsind.

9. VorstehendeAusführungengeltennur für flußeiserneWandungen.
Durch StehbolzenoderAnkerunterstützteKupferplattenerhaltendie folgendenWand=

dicken,und zwarbeiregelmäßigverteiltenVerankerungen:

. 8
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bei unregelmäßigverteiltenVerankerungen(wie in Figur 10):

6b,s3ei (d,%14 9.

Die Werte von K (Zugfestigkeitdes Kupfers) sind aus AbschnittI, von je nachder
Art derVerankerungaus Ziffer1 oder2 diesesAbschnittszu entnehmen.

Gekrempte ebene Böden.
Bezeichnet:

* die Blechdickein mm,
p dengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
izedenWölbungshalbmesserder Krempein mm,
A deninnerenDurchmesserdesBodensin mm,
X dieZugfestigkeitdesMaterials in kg/amm,

dann ist
3 1 27" %% Ee. 5% 10

2§s00— 1 2
*!7 3 5

VI. Berechnung der Blechdickengewölbker voller Böden ohneVerankerung
gegenüberinneremAberdrucke.

oder

1. Bezeichnet
*die Blechdickein mm,
dyden größtenBetriebsüberdruckin atm,
ö8deninnerenHalbmesserin derMitte derWölbungin mm,
“ diezulässigeBelastungin kg/mm,

soist
200D —— 23061 oder p — .. . . 12.
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2. UnterderVoraussetzung,daßderKrempungshalbmesserausreichendgroßgewähltwird,
damitein allmählicherUbergangvon demzylindrischenTeile amUmfangedesBodens in den
gewoͤlbtenmittlerenTeil stattfindet,darf & gewähltwerden

bis zu5 kg/mm für Schweißeisen,
6,5 2 * Flußeisen,

·* * 4 r * Kupfer, sofern die Dampftemperatur 2000 C nichtüber=
schreitet.

VII. Anker und Stebbolzen.
1. Die Beanspruchungsoll

beigeschweißtenAnkernundStehbolzenaus Schweißeisen 3,5kg/qmm,
! ungeschweißtenAnkern und Stehbolzenaus Schweißeisen 5 i „
5 v v Flußeisen ....... 6 » /

»Ankern und Stehbolzenaus Kupfer für Dampftemperaturenbis
20000000. .. 4 »

nichtüberschreiten.
2. Es empfiehltsich,diemit MutternversehenenLängsankermitGewindein dieStirn=

platten oder Rohrplatten einzuschrauben,außerdemnicht nur außen, sondernauch innen mit
Unterlegscheibenund mit Muttern zu versehen.Die Ankerröhrensind mit Gewindeeinzuziehen
und aufzuwalzen.

3. Die Länge der Eckankersoll so groß wie irgendmöglichsein.
4. Es empfiehltsich, in Dampfkesselnmit Flammrohren diejenigenNiete, welchedie

Eckankermit derStirnplatteverbinden,mindestens200mm vomFlammrohrumfangabstehen
zu lassen.

5. Der Querschnittder Eckankersoll im Verhältnis ihrer Neigung zur Kesselachsegrößer
werdenals derjenigederLängsanker.

6. Die zur Befestigungder EckankerdienendenBolzen undNietesinddenwirkenden
Kräften entsprechendreichlichzu bemessen.

7. WerdenebeneStirnwändedurchAufnietenvonI.Trägern unddergleichenversteift,
so sollen dieseihre Belastungmöglichstunmittelbarauf denKesselmantelübertragen.

8. Bei derVersteifungfeuerberührterebenerFlächendurchStehbolzensolltederSteh=
bolzenabstandim allgemeinennichtgrößerals 200mm sein.

VIII. Deckenträgerder Feuerkammer.
1. Die Trägerfür dieflachenFeuerkammerdeckenwerden,wennsieausFlußeisenbestehen,

nachderfolgendenFormelbestimmt:
*r#i

5 = * **i 13,

worin
5 dieGesamtdickedesTrägersin mm,
#p#rdengrößtenBetriebsüberdruckin atm,
J dieEntfernungderTrägervoneinanderin mu,,

Neichs=Gesetzbl.1909. 12
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6m.dieEntfernungderStehbolzenvoneinanderim Trägerin mm,
! die innereWeiteder Feuerkammer,in derLängsrichtungderTräger gemessen,
in mm,
dieHöhedesTrägersin mm,

X — 480 beieinemStehbolzenin jedemTräger,
360 zwei ⸗ m * „

— 240 ., drei » » W—
— 200 „ vier r »2 * „
= 160 „ fünf 7 ? v * „

— 140= sechs * v

bedeuten.

Die Stehbolzen werden hierbei als über die ganzeLänge 7 gleichmäßigverteilt an=
genommen.

Die Randträgersind möglichstnahe demKrümmungsmittelpunktedes Randes an=
zuordnen.

WerdendieDeckenträgerausSchweißeisenhergestellt,sosinddienachobigerFormelbe=
rechnetenBlechdicken5 um 10 Prozent zu vergrößern.

Die Träger sindmit ihrenEndenauf dievertikalenWandungenderFeuerkammerauf=
zupassenundmüssenetwa40mmüberderDecckefrei liegen.

2. WerdendieDeckenträgeraufgehängt,sosindsiedenverändertenBelastungsverhält=
nissenentsprechendzu berechnen.

IX. Mannlöcher und sonstige Ausschnitte.

1. Im allgemeinensollendieovalenMannlöchermindestens300X 400wmhweitsein;
hiervon ist nur dann abzuweichen,wenndie Anbringung derartigerbemessenerMannlöcher mit
Schwierigkeitenverknüpft ist. Die geringste zulässigeWeite ist in diesem Ausnahmefalle
2800 380mm.

2. Die in den DampfdomführendenOffnungensind stets so zu bemessen,daß
das Innere des Domes sowie dessenDecken=und Randkrempender Untersuchungzu=
gänglichbleiben.

3. VerschlußdeckeloderMannlocheinfassungen(Rahmen)dürfennichtaus Gußeisenoder
Tempergußhergestelltwerden. Sie müssenso gestaltetsein, daß die Packungnichtheraus=
gedrücktwerdenkann.

4. Es empfiehltsich, dieSchraubenbolzender Mannlochdeckelbei Kesselnfür hohe
Dampfspannungmit Gewindeeinzusetzenundzu vernieten.

5. Die Ränder derMannloch=-und der sonstigenAusschnittesind stetsdann wirksam
zu versteifen,wenn durchdas Einschneidender LöchereineunzulässigeVerschwächungdesBleches
gegenüberdembeabsichtigtenDruckeeintritt,oderwennzu befürchtensteht,daßdasBlechdurch
dasAnziehenderBügel unddergleichendurchgespanntwird.
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X. Allgemeines.
Kesselarbeitkannnur dannals besteangesehenund die Sicherheitskoeffizientenfür die

Festigkeit der Mantelblechekönnennur dann nach AbschnittIII gewählt werden, wenn den
folgenden Anforderungenentsprochenist:

a) Das ZurichtenundBearbeitendesMaterials, wieBiegenundBördelnderBleche,
das Bohren der Löcherufw. ist mit möglichsterVorsichtund in sachgemäßerWeise
auszuführen. Nicht genau übereinanderliegendeNietlöcher sind durch Aufreiben
nachzuarbeiten.Die Vernietungsowohlwie das Abstemmender Nähte ist möglichst
sorgfältig vorzunehmen.

b) Blechemit eingerissenenKanten sowiefehlerhafteNiete sind zu entfernenund durch
fehlerfreiezu ersetzen.

c) Alle Nähte sind, wennmöglich,von innen und außenzu verstemmen.
d) Die Mantelblechevon zylindrischenKesselnmüssenmit der Cängsfasergebogensein.

Die Laschenmüssenvon Blechen gleicherQualität wie die der Mantelblechege=
schnittenseinund ihre Längsfasersoll mit derjenigender letzterengleichlaufen.

XI. Schlußbemerkung.

Ist esgegebenenfallsnichtmöglich,auf demWegederRechnungdieWiderstandsfäbig=
keit eines Kessels oder einzelnerTeile desselbenfestzustellen,so ist der Weg des Versuchszu
beschreiten.

Die Druckprobewird in solchenJällen zur Festigkeitsprobeund ist dann mit dem
2 fachenBetragedesbeabsichtigtenBetriebsüberdrucksauszuführen.

12°

Cocgle



Anlage3.

Besecheimigungüber die Bauprüfung eines
TDOampfkessels.

Der mit nachstehendenAngabenauf demFabrikschildebezeichneteDampfkessel:
festgesetztehöchsteDampfspannung:= Atmosphären Uberdruck,
Nameund Wohnort desFabrikanten:

laufendeFabriknummer:
Jahr der Anfertigun:
Mindestabstanddes fengeseztenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der
Feuerzügein Millimeter:

ist nach§ 12 der allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüberdieAnlegung d0v.
Dampfkesselnvom — der Bauprüfungunterzogenworden.

Dabei ist folgendesfestgestellt:

1. Die Ausführung des Kesselkörpersstimmt mit der — zur Genehmigungsurkunde
vom gehörigen— beigeheftetenZeichnung überein,
ausgenmhmemmmmmmmmm.. ,,-,

2. Die Prüfung der Beschaffenheitdes Kesselkörperserg.

3. Das zu den Wandungendes KesselsverarbeiteteMaterial ist laut beifolgende.
Zeugnisse. geprüftworden;

(Zusatz für erneut zu genehmigendeDampfkessel.) Der Kessel erscheinthiernach und gemäß
§ 12 Abs.2 der allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber dieAnlegungvon kesseln,
soferner derWasserdruckprobemit befriedigendemErfolgewidersteht,zur erneutenGenehmigungmit
AMUntmosphären Uberdruckgeeignet.

(Ort und Datum.) —-

(lwurschut);

Cocgle



Anlage4.

Bescheinigung über die Wasserdruckprobeeines
Dampfkessels.

9Der mit nachstehendenAngabenauf demFabrikschildebezeichneteDampfkessel:
festgesetztehöchsteDampfspannung: — AtmosphärenUlbberdruck,

Name und Wohnort des Fabrikaneten -, ,..............

Jahr derAnfertigung:—
Mindestabstand des festgesetztenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der

Feuerzügein Millimetere==
ist nach § 12 derallgemeinenpolizeilichenBestimmungenüberdieAnlegung v0. Dampfkesseln,

vom 4 mit einemWasserdruckevon — AtmosphärenUberdruckgeprüftworden.
Dabei hat der KesseldemProbedruckemit befriedigendemErfolge (§ 12 Abs.3) widerstanden.

Die Niete, mit denendas Fabrikschildam Kesselbefestigtist (§ 11), sind mit den —

—.p““8“2———— —Stempelversehenworden.

6

-...................................................(Ort und Datum.)

—–.. 2242442

(Unterschrift.)
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Anlage6.

Bescheinigungüber die Abnahmeuntersuchungeines
Dampfkessels.

Der mit nachstehendenAngabenauf demFabrikschilbebezeichneteDampfkessel:

festgesetztehöchsteDampfspannung: AtmosphärenUlerdruck,

Nameund Wohnort desFabrikanten

laufendeFabriknummer:

Jahr derAnfertigun: 2

Mindestabstanddes festgesetztenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der
Feuerzügein Millimeter: 3

ist einschließlichseinerAusrüstungsstückeheuteder Abnahmeprüfunggemäß§ 24 Abs. 3 der Gewerbe=

ordnung unter Dampf unterzogenworden.

Der Kessel ist nach den vorgelegtenPrüfungszeugnissenam —

derBauprüfung und am derWasserdruckprobeunterzogenund seineAn=

legung durchUrkunde des. zu vom

HgLgenehmigt worden.

Bei derAbnahmeist folgendesfestgestelltworden:
1. Die Feuerzügeliegenan ihrer höchstenStelle Millimeter unter dem festgesetzten

niedrigstenWasserstande,der am KesseldurcheineStrichmarkeerkennbargemachtist,

die sich —Millimeter .. befindet.
2. Der Kesselbesitzt. —Speiseventil , welche— durchdenDruck des Kesselwassers
geschlossen 4 und ein— Absperr zwischen demSpeiseventilunddemKessel.

3. Die Speisevorrichtungenbestehen.



4. Der Kesselist mit einer — versehen,mittels de #ener von derDampf=

leitung abgesperrtwerdenkann. Er ist fernermit eine
– versehen, mittels d—en er entleertwerdenkann.

5. Außer einemWasserstandsglase,welchesmit der vorgeschriebenenMarke für denfest=

gesetztenniedrigstenWasserstandversehenist, befinde— sicham Kessel— —

W

6. Der Kesselhat—— Sicherheitsventil—.de#enBelastungeinerDampfspannungvon

—. AbtmosphärenUberdruckenttprr.

Die Bauart, Abmessungund Belastungd—. Sicherheitsventil—sindaus nach=

stehendemerfichtlich:

7. Der Kesselistmit... Manometer versehen,an welch— die fest=

gesetztehöchsteDampfspannungdurcheineMarke bezeichnetist.

8. Der Kesselist mit einerEinrichtungzurAnbringungdesKontrollmanometersversehen.

Die Anlage entspricht den allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über die

Anlegungvon—. Dampfkesselnvom—.Und derGenehmigungsurkunde
mit Jubehör.

Ihrer Inbetriebsetzungstehtein Bedenkennichtentgegen.

– (Ort und Datum.)

(tershrit.)
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Anlage6.

Arkundeüber die Genehmigungzur Anlegung
Dampfkessel .

Auf Grund des § 24 der Gewerbeordnungund der allgemeinenpolizeilichenBestimmungenüber

die Anlegungvo Dampfkesseln v0vrrrr. wird de.... ,

die Genehmigungzur = HOonyfesfel –

nachMaßgabe der mit dieserUrkunde verbundenenSeichmng. nund Beschreibungunter den nach=

stehendenbesonderenBedingungenerteilt.
1. D.Kessel miteinemFabrikschildezuversehen,welchesnachstehendeAngabenenthält:

festgesetztehöchsteDampfspannung: AtmosphärenUlberdruck,
Name und Wohnort des Fabrikanten:

;

laufendeFabriknummer:

Jahr derAnfertigung:
MindestabstanddesfestgesetztenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der
Feuerzügein Millimetere:=

2. Die Inbetriebnahmed.Kessel.darf erst nach der Abnahme (§ 24 Abs. 3 derGewerbe=

ordnung)und Verbindungder darüberausgestelltenBescheinigung(§ 12 Abs.6 derallge=
meinenpolizeilichenBestimmungenüber die Anlegungvon Dampfkesseln)mit dieserUr=
kundeerfolgen.
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Anlage7.

Nevisionsbuch
für einen Dampfkessel.

Der Dampfkessel,zu welchemdiesesRevisionsbuchgehörtistmit demvorgeschriebenenFabrik.
schildeversehen,welchesnachstehendeAngabenenthält:

1. FestgesetztehöchsteDampfspannung:= AtmosphärenUberdruck,
2. Name und Wohnort des Fabrikantenn... -,

3. LaufendeFabriknummer:s
4. Jahr derAnfertigun:
5. Mindestabstanddes festgesetztenniedrigstenWasserstandesvon der höchstenStelle der
Feuerzügein Millimeter: —

Die Niete, mit denendas Fabrikschildbefestigtist, tragendenStempeld.

Das RevisionsbuchsowiedieGenehmigungsurkundenebstdenzugehörigenAnlagenoderbeglaubigte

AbschriftendieserPapiere sindan derBetriebsstättedesKesselsaufzubewahrenund jedemzurAufsicht
zuständigenBeamten oder Sachverständigenauf Verlangen vorzulegen.

+–... (Ort und Datum.)

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Reichs-Gesetzbl.1909. 13

Cocgle



Originalfrom
DigitizedbyCOOglc -- coRNELLUvaERSlTY



93 —

Reichs-Gesetzblatt.
&3.

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Eisenbahn-Verkehrsordnung.S. 93.

(Nr. 3558.) Bekanntmachung,betreffenddie Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 23. De=
zember1908.

G. dem vom Bundesrat in der Sitzung vom 17. Dezember1908 auf
Grund des Artikel 45 der ReichsverfassunggefaßtenBeschlussetritt mit dem
1. April 1909 an die Stelle der Eisenbahn=Verkehrsordnungvom 26. Oktober
1899 die nachstehendeEisenbahn=Verkehrsordnung.

Berlin, den23. Dezember1908.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Eisenbahn=Derkehrsordnung.

I.
Eingaugsbestimmungen.

7 .
Geltungsbereich.

Die Eisenbahn=Verkehrsordnung(abgekürzteBezeichnung:EVO.) gilt auf
allen dem öffentlichenVerkehredienendenHaupt=und NebeneisenbahnenDeutsch=
lands. Für den internationalenVerkehr gilt sie nur soweit, als er nicht durch
besondereBestimmungengeregeltist.
Reichs=Gesetzbl.1909. 14

Ausgegebenzu Berlin den 14 Januar 1909.
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s2.
Ausführungsbestimmungen.Abweichungen.Vorläufigeoder

vorübergehendeAnderungen.
ChAusführungsbestimmungenkönnenvonderEisenbahnmit Genehmigung

derLandesaufsichtsbehördegetroffenwerden.
(s) Abweichungenkönnenin BerücksichtigungbesondererVerhältnissevon

derLandesaufsichtsbehördenachZustimmungdesReichs=Eisenbahnamtsfür einzelne
Bahnstrecken,Stationen, Fahrzeuge,Züge oderZuggattungen,sowiefür gewisse
Abfertigungsartengenehmigtwerden.

(3) SolcheAusführungsbestimmungenund Abweichungenbedürfenzu ihrer
Gültigkeit der Aufnahme in den Tarif. Auch die Genehmigungmuß aus dem
Tarife zu ersehensein.

(4)Vorläufige oder vorübergehendeAnderungeneinzelnerVorschriftendieser
Ordnung können,sei es allgemein, sei es nur für bestimmteBahnstreckenoder
Verkehrsbeziehungen,vom Reichs-Eisenbahnamtim Einverständnissemit den
beteiligtenLandesaufsichtsbehördenverfügtwerden. Solche Verfügungenmüssen
im Reichs=Gesetzblatteveröffentlicht,auch sollen sie im Reichsanzeigerbekannt
gemachtwerden.

II.
Allgemeine Bestimmungen.

83.
Pflicht zur Beförderung.

CDie Beförderungkannnichtverweigertwerden,wenn
1. dengeltendenBeförderungsbedingungenund densonstigenallgemeinen
Anordnungender Eisenbahnentsprochenwird;

2. die Beförderung nicht nach gesetzlicherVorschrift oder aus Gründen
der öffentlichenOrdnung verbotenist;

3. dieBeförderungmit denregelmäßigenBeförderungsmittelnmöglichist;
4. dieBeförderungnicht durchUmständeverhindertwird, die als höhere
Gewaltzu betrachtensind.

(2)Gegenstände,die sichnach derAnlage oder demBetriebederbeteiligten
Bahnennichtzur Beförderungeignen,brauchtdie Eisenbahnzur Beförderung
nicht anzunehmen.

(a)Gegenstände,derenEin= oderAusladenbesondereVorrichtungener=
fordert,brauchtdieEisenbahnnur auf und nachsolchenStationenanzunehmen,
wo dieVorrichtungenvorhandensind.

"–#4.
Züge.

()Zur Beförderungdienendie regelmäßignach bestimmtemFahrplan
und dienachBedarf verkehrendenZüge.
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(:) Die Ausführungvon Sonderfahrtenauf Bestellungunterliegtdem
Ermessender Eisenbahn. .

55L
Haftung der Eisenbahn für ihre Leute.

Die Eisenbahnhaftetfür ihreLeuteund für anderePersonen,derensie
sichbei AusführungderBeförderungbedient.

(6.
Tarife.

() Die Eisenbahn hat Tarife aufzustellen,die über alle für den Be⸗
förderungsvertragmaßgebendenBestimmungen,überdieBeförderungspreiseund
die NebengebührenAuskunft geben. Die Tarife bedürfenzu ihrer Gültigkeit der
Veröffentlichung.Sie sind bei Erfüllung der darin angegebenenBedingungen
für jedermannin derselbenWeiseanzuwenden.

(2) Die BeförderungspreisemüssendemBetrage nach feststehen.
(3) Jede PreisermäßigungodersonstigeBegünstigunggegenüberdenTarifen

ist verbotenund nichtig.
(() Für milde oder öffentlicheZweckeoder im dienstlichenInteresseder

Eisenbahnsind Begünstigungenmit Genehmigungder Landesaussichtsbehörde
ulässig.

6h Die Tarife tretennicht vor ihrer Veröffentlichungin Kraft, Tarif.
erhöhungenoder andereErschwerungender Beförderungsbedingungenfrühestens
2 Monate nach der Veröffentlichung, wenn nicht der Tarif nur für eine
bestimmteZeit eingeführtwar.

87.
Beschwerden.

() Beschwerdenkönnenmündlichoderschriftlichangebrachtwerden.
(2)Auf Beschwerdenist sobaldwiemöglichein Bescheidzu erteilen.

58.
Meinungsverschiedenheiten.

Meinungsverschiedenheitenzwischendem Publikum und den Bediensteten
entscheidetauf den Stationen der Aufsichtsbeamte,während der Fahrt der
Zugführer. 9e.

Zahlungsmittel.
AußerdengesetzlichenLahlungsmittelnist, wo dasBedürfnisbesteht,auch

das in den NachbarländerngesetzlichenKurs besitzendeGold= und Silbergeld
anzunehmen. Den Annahmekurs hat die Eisenbahn festzusetzenund bei den
AbfertigungsstellendurchSchalteraushangzu veröffentlichen.

· 14°
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III.

Beförderung von Personen.

8 10.
Fahrpläne. -

Die Fahrplänesind vor ihremInkrafttretenzu veröffentlichenund rechtzeitig
auf denStationen auszuhängen.Aus ihnen müssenGattung, Wagenklassenund
Abfahrzeiten,für die größerenUbergangs=und dieEndstationenauchdieAn=
kunftszeitender Züge sowie die wichtigerenZuganschlüssezu ersehensein. Die
ausgehängtenFahrplänedeseigenenVerwaltungsbezirkesmüssenauf hellgelbem,
die andererinländischerVerwaltungenauf weißemPapiere gedrucktsein. Außer
Kraft getreteneFahrpläne sind sofort zu entfernen.

11.
Von derBeförderungausgeschlosseneodernur bedingungsweise

zugelassenePersonen.

) Personen, die die vorgeschriebeneOrdnung nicht beachten,sich den
Anordnungen der Bedienstetennicht fügen oder den Anstand verletzen,ins=
besonderebetrunkenePersonen, könnenvon der Beförderungausgeschlossen
werden.

(2) Personen, die wegeneinerKrankheit oder aus anderenGründen Mit=
reisendenlästig fallen würden, sind von der Beförderung auszuschließen,wenn
ihnen nicht ein besonderesAbteil angewiesenwerdenkann. Das Fahrgeld und
die Gepäckfrachtsind ihnen nach Abzug des Betrags für die durchfahrene
Streckezu erstatten.

(3) Pestkrankedürfen nichtbefördertwerden. An Aussatz(Lepra),Cholera
(asiatischer),Fleckfieber(Flecktyphus),Gelbfieberoder Pocken(Blattern) erkrankte
oder einer solchenKrankheit verdächtigePersonen dürfen nur dann befäördert
werden,wenn der für dieZugangsstationzuständigebeamteteArzt dieZulässigkeit
der Beförderung bescheinigt.Die an Aussatz erkranktenoder dieserKrankheit
verdächtigenPersonen sind in abgeschlossenemAbteile mit besonderemAborte,
die übrigenhier aufgeführtenPersonenin besonderemWagen zu befördern.

()Dersonen, die an Typhus (Unterleibstyphus),Diphtherie, Ruhr,
Scharlach, Masern oderKeuchhustenleiden, sind in abgeschlossenemAbteile mit
besonderemAborte zu befördern. Ist eine Person einer solchenKrankheit ver=
dächtig, so kann die Eisenbahndie Vorlegung eines ärztlichenZeugnissesver=
langen,aus demdieArt derKrankheithervorgeht.

(5)Für den besonderenWagen oder das Wagenabteilist die tarifmäßige
Gebühr zu entrichten.

(60)Wegen Rückgabedes Gepäcksvergleiche§ 34 Abs. (() und (5).
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* 12.
Fahrpreise. Ermäßigungfür Kinder.

Auf jederStation ist ein Tarifauszug auszuhängenoder auszulegen,
der die Preise der dort verkäuflichenFahrkartenenthält.

(2)Kinder bis zum vollendetenviertenLebensjahre,für die kein besonderer
Platz beanspruchtwird, sind frei zu befördern. Kinder vom vollendetenvierten
bis zum vollendetenzehntenLebensjahrund jüngereKinder, für die ein be=
sondererPlatz beanspruchtwird, sind zu ermäßigtenPreisen zu befördern.

13.
Fahrkarten.

e 1) Der Reisendemuß vor Antritt der Fahrt eine Fahrkarte erwerben;
der Tarif kann Ausnahmenzulassen.

(2)Die Fahrkartemuß Strecke,Zuggattung, Wagenklasseund Fahrpreis
angeben.

(63)Die Geltungsdauermuß im Tarife festgesetztwerden.

814.
Lösung der Fahrkarten.

(1)Die Fahrkartenschaltersind auf Stationen mit geringeremVerkehre
mindestens½Stunde,auf Stationenmit größeremVerkehremindestens1 Stunde
vor derAbfahrzeitoffenzu halten.

(1) 5 Minuten vor der AbfahrzeitdesZuges erlischtderAnspruchauf Ver=
abfolgungeinerFahrkarte.

(63)Die Eisenbahnkann verlangen,daß das Fahrgeld abgezähltent=
richtetwird. (

§15.
Vorausbestellungvon Abteilen oder einzelnenPlätzen.

C)hGanzeAbteilesinddenReisendenaufVerlangenfür dentarifmäßigen
Preis zur Verfügung zu stellen,wenn keineRücksichtendes Betriebs oder des
Verkehrs entgegenstehen.Die Bestellungmuß mindestens30 Minuten vor der
Abfahrzeit erfolgen.

(2)Für ein Abteil sind höchstensso viele Fahrkartenzu bezahlen,wie es
Plätze enthält. In das Abteil dürfen nicht mehr Personen aufgenommen
werden,als Fahrkartenbezahltsind.

(63)BestellteAbteilemüssendurcheineAufschriftkenntlichgemachtwerden.
(4)Ob für einzelneZüge bestimmtePlätze bestelltwerden können, hat

derTarif zu bestimmen.
E 16.

Prüfung der Fahrkarten. Fahrpreiszuschläge. Bahnsteigkarten.
Die Fahrkarteist auf VerlangenbeimEintritte in denWarteraum,

beim Betretenund beim Verlassen des Bahnsteigs, beim Einsteigen in den
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WagensowiejederzeitwährendderFahrt vorzuzeigenund je nachdenfür die
letzteFahrstreckebestehendenEinrichtungenkurzvor odernachBeendigungder
Fahrt abzugeben.

(2) Ein Reisender,der keinegültige Fahrkarte vorweisenkann, hat für
die von ihm zurückgelegteStrecke, wenn aber die Lugangsstationnicht sofort
unzweifelhaftnachgewiesenwird, für die ganze vom Zuge zurückgelegteStrecke
das Doppeltedes Fahrpreises,mindestensjedoch6 Mark zu entrichten. Dieser
Betrag ist auch zuzahlen,wennsichderZug nochnichtin Bewegunggesetzt
hat. Wer #zuussesbpden.dem Schaffner oder Zugführer meldet, daß er keine
Fahrkarte habe lösen können, hat einen Zuschlag von 1 Mark zu dem tarif=
mäßigenPreise, jedochnichtmehr als das DoppeltediesesPreises zu zahlen.

(63)Der Reisende,der die sofortigeZahlung verweigert, kann ausgesetzt
werden. Der Ausgesetztehat keinenAnspruchdarauf, daß ihm seinReisegepäck
auf eineranderenals der Bestimmungsstationzur Verfügung gestelltwird.

() Auf Stationen mit Bahnsteigsperrehaben Personen, die nicht im
Besitz einer gültigen Fahrkarte sind, vor Betreten der abgesperrtenTeile der
Station eineBahnsteigkartezu lösen. Die Karte ist beim Eintritte vorzuzeigen
und beimVerlassender abgesperrtenTeile abzugeben.Wer ohnegültigenAus=
weis die abgesperrtenTeile einerStation betritt, hat 1 Mark zu zahlen.

(5)Wer ohnedie Absichtmitzureisenin einemzur Abfahrt bereitstehenden
Zuge Platz nimmt, hat 6 Mark zu entrichten. .

(6) Den Eisenbahnenbleibt überlassen,mit Genehmigung der Landes=
aufsichtsbehördennach Zustimmung des Reichs=Eisenbahnamtsdie Fälle durch
den Tarif einheitlichzu regeln,wo aus Billigkeit von der Erhebungder in den
Abs. (2), (4)und (5)bezeichnetenBeträge ganz oder teilweiseabgesehenwird.

) In allen Fällen, wo eine Nachzahlunggeleistetwird, ist eine Be=
scheinigungzu verabfolgen.

§517.
Warteräume.

() Die Warteräumesindmindestens1 Stunde vor AbfahrzeitdesZuges
u öffnen.

(2)Auf Ubergangsstationenist es denangekommenenReisendengestattet,
sichin demWarteraumeder Bahn, die sie zur Weiterreisebenutzenwollen, bis
r Abfahrt ihresZuges aufzuhalten. Sie könnenaber nicht beanspruchen,daß
erWarteraum ihretwegenin derZeit von 11 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens
offengehaltenwird. Nur wenndieZeit von derAnkunftdes letztenbis zum
Abgangedes erstenZuges wenigerals 4 Stundenbeträgt,müssenauf Uber=
gangsstationenoder auf Stationen,wo Züge überNacht stehenbleiben,die
Warteräumefür angekommeneReisende,dieweiterfahrenwollen,geöffnetsein.

(s)Den im 9 11 aufgeführtenPersonenkannuntersagtwerden,sichin
denWarteräumenaufzuhalten.

(1)Das Rauchenin denWarteräumenkann verbotenwerden.

Cocgle -



§18.
Frauen-und Nichtraucherabteile.

) Jeder Zug muß mindestensje ein Frauenabteilzweiterund dritterKlasse
enthalten,wenn er drei odermehr Abteile der betreffendenKlasseführt.

(à) In FrauenabteiledürfenMänner nicht zugelassenwerden,selbstwenn
es die darin fahrendenFrauen zugeben. Die Mitnahme von Knaben bis zum
vollendetenzehntenLebensjahrist gestattet.

(63)In der erstenWagenklassedarf, soweit nicht besondereAbteile für
Raucher und Nichtrauchereingerichtetsind, nur mit Zustimmungaller Reisenden
desselbenAbteils gerauchtwerden. In Zügen, die Abteilezweiterund dritter
Klasse führen, müssenAbteile zweiter, und, soweit es die Beschaffenheitder
Wagen gestattet,auch dritter Klassefür Nichtrauchervorhandensein. In den
übrigen Abteilen dieserKlassenund in der viertenKlasse ist das Rauchenge=
stattet,sofernnicht auch für die vierteKlasseNichtraucherabteileeingerichtetsind.

(4)Nichtraucher-und Frauenabteilesind durcheineAufschrift kenntlichzu
machen.
h (6) In Nichtraucher-und Frauenabteilendarf selbstmit Zustimmungder

Mitreisendennicht geraucht, auch dürfen solcheAbteile nicht mit brennenden
Zigarren, Zigarettenoder Tabakspfeifenbetretenwerden.

(6) In Zügen, in denensich keineWagen mit geschlossenenAbteilen be=
finden, ist für gesonderteUnterbringungvon Nichtrauchernund von Frauen
tunlichstSorge zu tragen.

7919.
Einsteigenund Anweisungder Plätze.

C),Auf größerenStationen ist in denWarteräumen zum Einsteigenab=
zurufen.

(:) Die Bedienstetensind berechtigtund auf Verlangenverpflichtet,den
Reisendendie Plätze anzuweisen.

(6)Die mit durchgehendenFahrkartenangekommenenReisendenhabenden
Vorzug vor neuhinzutretenden.

(4) Der Reisendedarf beim Einsteigen für sich und für jedemit ihm
reisendePerson je einenPlatz belegen. Wer seinenPlatz verläßt, ohne ihn zu
belegen,verliert den Anspruchdarauf (vergleichejedoch§ 15 Abs. (4).

8 20.
Rücknahmeund Umtauschvon Fahrkarten.

hDerReisendehat nur dannAnspruchauf Beförderungin derWagen=
klasse,für dieseineFahrkartegilt, wennihm dort einPlatz angewiesenwerden
kann. Erhält er wederhier, noch— wenigstenszeitweilig— in einerhöheren
Klasse einenPtz, so kann er Beförderung in einer niedrigerenKlasse, in der
nochPlätzefrei sind, und ErstattungdesPreisunterschiedsverlangenoderdie
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Fahrt unterlassenund das Fahrgeldsowiedie Gepäckfrachtzurückfordern.Eine
Entschädigungstehtihm nichtzu.

(2)Auf derZugangsstationdarf derReisendebis 5 Minuten vor derAb=
fahrzeit des Zuges seineFahrkarte, wenn sie noch nicht durchlochtoder nach=
weislichnur zumBetretendesBahnsteigs benutztist, unterAusgleich desPreis=
unterschiedsgegeneineandereumtauschen.

(6)Für Teilstreckenkann, soweitderTarif nichts anderesbestimmt,gegen
ZahlungdestarifmäßigenZuschlagseinehöhereKlasseodereinZugmit höheren
Fahrpreisenbenutztwerden.

8 21.
Abfahrt. Versäumnis der Abfahrt durch den Reisenden.

G)Nach demAbfahrzeichendarf niemandmehrzur Mitfahrt zugelassen
werden.

(2)Wer die Abfahrt versäumt, hat keinenAnspruch auf Erstattung des
Fahrgeldesoderauf eineEntschädigung.

(6)Will er einen späterenZug benutzen,für den seineFahrkarte nicht
ohneweiteresgilt, so hat er sie ohneVerzug demAufsichtsbeamtenvorzulegen,
der sie für den gewähltenZug gültig schreibt. Die Geltungsdauerder Fahr=
kartenwird hierdurchnicht verlängert. Bei BenutzungeinesZuges mit höheren
oder niedrigerenFahrpreisenist der Unterschiedauszugleichen.

() WegenRückgabedes Gepäcks(Abs.(2))geltensinngemäßdie Vor=
schriftenim § 34 Abs. (4) und (5).

*22.
OffnenderFenster.

Nur mit Zustimmungaller in demselbenAbteile reisendenPersonendürfen
dieFensterauf beidenSeitendesWagensgleichzeitiggeöffnetsein. Im übrigen
entscheidet,wenn sichdie Reisendenüber das Offnen und Schließender Fenster
nichtverständigen,der Schaffner.

523.
Beschädigungvon Fahrzeugenoder Ausrüstungsstücken.

Die durch Beschädigungoder Verunreinigung der Fahrzeugeoder Aus=
rüstungsstückeentstandenenKosten sind zu erstatten. Die Eisenbahnkann so=
fortigeZahlung oderSicherheitsleistungverlangen. Die Entschädigungist, wenn
die Eisenbahndafür festeSätze bestimmthat, nach diesenzu bemessen.

§24.
Verfahren auf Iwischenstationen. Anhalten auf freier Bahn.

Bei Ankunft auf einerStation sind ihr Name und der etwa statt=
findendeWagenwechselauszurufen,außerdemdie Dauer des Aufenthalts, wenn
diesermehr als 4 Minuten beträgt. Sobald der Zug stillsteht,habendie Be=
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dienstetendie Türen der Wagen zu öffnen,aus denenReisendeauszusteigen
verlangen.

(2)Wird ausnahmsweiseaußerhalbeinerStation längereZeit angehalten,
so dürfendieReisendennur mit ausdrücklicherBewilligungdesZugführersaus=
steigen. Sie müssensichsofort von demBahngleis entfernenund auf das erste
ZeichendesZugführersihre Plätzewiedereinnehmen.

*.25.
Unterbrechungder Fahrt auf Zwischenstationen.

Der Tarif muß bestimmen,wie oft, wie lange und unter welchenBe=
dingungender Reisendedie Fahrt auf Zwischenstationenunterbrechendarf.

*26.
VerspätungoderAusfall von Zügen. Betriebsstörungen.

G)Die verspäteteAbfahrt oder Ankunft oder das Ausfallen einesZuges
begründenkeinenAnspruchauf Entschädigung.

(2)Wird infolge einerZugverspätungder Anschlußan einenanderenZug
versäumtoder fällt ein Zug ganz oder teilweiseaus, so kann der Reisendedas
Fahrgeld und die Gepäckfrachtfür die nicht durchfahreneStreckezurückfordern.

(3)Gibt der Reisendein einem solchenFalle die Weiterfahrt auf und
kehrtmit demnächsten,günstigstenZuge ohneFahrtunterbrechungzur Abgangs=
station zurück, so ist ihm Fahrgeld und Gepäckfrachtzu erstatten,auch freie
Rückbeförderungin der für die Hinreise bezahltenWagenklassezu gewähren;
führt derZug diesenicht, in der nächsthöherenKlasse. Seine Ansprüchehat der
Reisendebei Vermeidungdes Verlustes unter Vorlegung der Fahrkarte sogleich
nach Ankunft auf der Station, wo er die Reise aufgibt, und bei Rückkehrauf
der AbgangsstationdemAufsichtsbeamtenzu melden. Auf beidenStationen ist
die Meldung demReisendenzu bescheinigen.

(() Die Eisenbahnhat den Reisenden,der auf ErsatzdesFahrgeldesund
auf freie Rückbeförderungverzichtet,nebstseinemGepäckohnePreiszuschlagmit
dem nächsten,günstigsten,auf der gleichenoder auf einer anderenStreckenach
derselbenBestimmungsstationfahrenden,dem PersonenverkehredienendenZuge
zu befördern,wenn hierdurchdieAnkunft auf derBestimmungsstationbeschleunigt
wird. Der Rückgriff der Bahnen untereinanderwird dadurchnicht berührt.

(5)Die Eisenbahnist berechtigt,durchdenTarif einzelneZüge oderZug=
gattungenvon der hilfsweisenBenutzungauszuschließen.

(e)Wenn NaturereignisseoderanderezwingendeUmständedie Fahrt auf
einer Streckeverhindern,so hat die Eisenbahnfür dieWeiterbeförderungbis zur
fahrbarenStrecketunlichstauf andereWeise zu sorgen.

(7)Den Eisenbahnenbleibt überlassen,weitereErleichterungenmit Ge=
nehmigungderLandesaufsichtsbehördennachZustimmungdesReichs=Eisenbahn=
amts durchden Tarif einheitlichfestzusetzen.
Reichs=Gesetzbl.1909. 15
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(68)Zugverspätungen,die mehrals 15 Minutenbetragen,und Betriebs=
störungensind durchAnschlagbekanntzu machen.

827.
Mitnahmevon Tieren in die Personenzüge.

() Tiere dürfen in die Personenwagennichtmitgenommenwerden.
(#)Ausgenommensind kleineHunde und anderekleineTiere, dieauf dem

Schoßegetragenwerden,wennihrerMitnahmein dasAbteilvondenMitreisenden
nichtwidersprochenwird. Hunde jederGröße dürfen mitgeführtwerden,wenn
ihren Besitzernein besonderesAbteil zur Verfügung gestelltwerdenkann.

(„) Im übrigen geltenfür Hunde, die von Reisendenmitgeführtwerden,
folgendeVorschriften:

1. Hunde in genügendsicherenBehältern kann die Eisenbahnzur Beför=
derungin denGepäck-oderGüterwagenzulassen.

2. Nicht in Behältern verwahrteHunde sind in besonderenWagenräumen
#t befördern. Sind solchenicht vorhandenoder schonbesetzt,sokann
ie Beförderungnichtverlangtwerden.

3. Für das Ein= und Ausladen sowiefür das Umladen der Hunde auf
Übergangsstationenhat der Reisendezu sorgen.

4. Die Eisenbahnist nicht verpflichtet,Hunde) die nicht sofortnachAn=
kunftauf derBestimmungsstationabgeholtwerden,zuverwahren.

5. Eine Angabe des Interessesan der Lieferungist nicht gestattet.
(!) Im Tarif ist zu bestimmen,ob und für welcheTiere derReisendeeine

Beförderungsgebührzu bezahlenhat. Uber dieLahlung ist ihm einAusweis zu
erteilen.

(5)Für jedesgebührenpflichtigeTier, das ohnesolchenAusweismitgeführt
wird, ist zu entrichten:

bei rechtzeitigerMeldung(§16 Abs.()) einZuschlagvon 1 Mark zu
dem tarifmäßigenPreise, jedochnicht mehr als das Doppeltedieses
Preises; ohnesolcheMeldungdas DoppeltedesPreises,jedochmin=
destens6 Mark.

In anderenals den im Abs. (e) erwähntenFällen ist das Tier aus demPersonen=
wagenzu entfernen.Die Vorschriftim &16 Abs.(6)gilt sinngemäß.

(6)WegensonstigerBeförderungvon Tieren siehe§5 30 Abs.(6),40 ff.
und 48 ff.

72e.
Mitnahmevon Handgepäckin die Personenwagen.

(1) Leicht tragbareGegenstände(Handgepäck)dürfenin diePersonenwagen
mitgenommenwerden,wenndieMitreisendendadurchnichtbelästigtwerden,und
keineZoll., Steuer-oderPolizeivorschriftenentgegenstehen.
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(2) In der ersten,zweitenund drittenWagenklassestehtdemReisendennur
der Raum über und unter seinemSitzplatzefuͤr Handgepäckzur Verfügung.
Auf den Sitplätzen darf Handgepäcknicht untergebrachtwerden.

(3)In dievierteKlassedürfenauchHandwerkzeug,Tornister,Traglasten
in Körben,SäckenoderKiepenund ähnlicheGegenständemitgenommenwerden,
wie sieein Fußgängertragenkann.

(0) Der Reisendehat die von ihm mitgeführtenSachen selbstzu beauf=
sichtigen.Die Eisenbahnhaftetdafürnur,)wennsieein Verschuldentrifft.

8 29.
Von derMitnahmeausgeschlosseneGegenstaͤnde.

(1) GefährlicheGegenstände,insbesonderegeladeneSchußwaffen, ferner
explosionsgefährliche,leichtentzündliche,ätzende,übelriechendeStoffe und dergleichen
sindvon derMitnahmeausgeschlossen.

(:) Der Zuwiderhandelndehaftet für jedenhieraus entstandenenSchaden
und verwirkt außerdemdie bahnpolizeilichfestgesetzteStrafe.

(3)Die Bedienstetensindberechtigt,sichvon derBeschaffenheitder mit=
genommenenGegenständezu überzeugen.

(1) Personen, die in Ausübung des öffentlichenDiensteseine Schußwaffe
führen, sowieJäger und SchützendurfenHandmunition mitnehmen.Den Be=
gleiternvon Gefangenen,die mit diesenin besonderenWagen oderWagen=
abteilenfahren,ist gestattet,geladeneSchußwaffenmitzuführen.

IV.

Beförderung von Reisegepäck.
8 30.
Begriff.

□) Der ReisendekannGegenstände,derener zur Reisebedarf, zur Be=
förderungals Reisegepäckaufgeben.

(2)Das Reisegepäckmuß durchseineVerpackung— in Koffer,Reisekörbe,
Reisetaschen,Hutschachteln,handlicheKisten oder dergleichen— als solches
kenntlichsein.

(6)Ob und unterwelchenBedingungenGegenstände,die nichtzumReise=
bedarfezu rechnensind, sowieTiere in genügendsicherenBehältern und Fahr=
zeugeals Reisegepäckangenommenwerden,muß derTarif einheitlichbestimmen.

(() Die von der Beförderungals Frachtgutausgeschlossenenund die im
* 29 aufgeführtenGegenständedürfen bei Vermeidung der im 960 festgesetzten
Folgen nicht als Reisegepäckaufgegebenwerden.

(6)Ob und unter welchenBedingungen die im §&54 Abs. C) B Ziffer 1
enanntenGegenständeals Reisegepäckangenommenwerden,muß der Tarif
estimmen.

15“
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§31.

Verpackung.EntfernungältererBeförderungszeichen.
() Das Reisegepäckmuß sicherund dauerhaftverpacktsein. Unverpacktes

odermangelhaftverpacktesGepäckkann zurückgewiesenwerden. Wird es gleich=
wohl zur Beförderungangenommen,so ist dieEisenbahnberechtigt,auf denGe=
päckschein(§ 32) einen entsprechendenVermerk zu setzen.Die Annahme des
Gepäckscheinsmit demVermerkegilt als AnerkenntnisdiesesZustandes.

(e) Altere Bezeichnungen(Eisenbahnbeförderungszeichen,Postbeförderungs=
zeichenoder andereZeichen,die mit Eisenbahnbeförderungszeichenverwechselt
werdenkönnten)müssenvon den Gepäckstückenentferntsein.

32.
Auflieferung. Gepäckschein.

Das Reisegepäckist innerhalbder für die Lösung der Fahrkartenfest=
gesetztenZeit bei derAbfertigungsstelleaufzuliefern;indeßkanndieAnnahme von
Gepäckabgelehntwerden,das nichtspätestens15 Minuten vor Abgang desZuges
aufgeliefertwird. Der Tarif muß einheitlichbestimmen,ob bei derAuflieferung
des Gepäcksdie Fahrkartevorzuzeigenist.

(2)Will der Reisendedas Interessean der Lieferung angeben,so muß
diesunterZahlungdertarifmäßigenGebührspätestens½Stunde vor Abgang
des Zuges erfolgen. Ist die Ersatzpflichtnach§ 35 Abs.(4)auf einenHöchst=
betragbeschränkt,so ist eineAngabedesInteressesan derLieferungüberdiesen
Betrag hinausunzulässig.

(6)Als ReisegepäckzugelasseneFahrzeuge,die nichtim Packwagenunter=
gebrachtwerden können, sind auf der Anfangsstation des Zuges mindestens
2 Stunden,auf anderenStationenmindestens24 Stunden vor der Abfahrzeit
anzumeldenund spätestens1 Stunde vorher aufzuliefern.

(() Die Gepäckfrachtist bei der Aufgabe zu entrichten.
(6)Bei der Annahme ist dem Reisendenein Gepäckscheinauszuhändigen

und im Falle derAngabedesInteressesan derLieferungdarin auchdie an=
LecebeneSumme zu vermerken,anderenfallshat die Angabekeinerechtliche
irkung.

(6)Wird in dringendenFällen Gepäck ausnahmsweiseunter Vorbehalt
spätererAbfertigung befördertoder wird Gepäckauf Stationen ohneGepäck=
abfertigungangenommen,so gilt es gleichwohlmit demZeitpunktederAnnahme
als zur Beförderungübernommen.

(7)Für die Beförderungvon Fahrrädern könnendurchdenTarif besondere
Vorschriftengetroffenwerden.

l 33.
Zoll- oder steueramtliche,polizeilicheAbfertigung.

Die Reisendensind verpflichtet,der zoll=oder steueramtlichenund der
polizeilichenAbfertigung ihres Gepäcks beizuwohnen. Für eine durch Nicht=
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beachtungdieserVorschriftverursachtellberschreitungderLieferfrist(§37)wird
keinSchadensersatzgewährt.

34.
Auslieferung.

)Das Gepäckwird gegenRückgabedes Gepäckscheinsausgeliefert.Die
Eisenbahnist nicht verpflichtet,die Berechtigungdes Inhabers zu prüfen.

() Der Inhaber ist berechtigt,auf der Bestimmungsstationdie Aus=
lieferung des Gepäcksan der Ausgabestellezu verlangen,sobald nachAnkunft
des Zuges, zu dem es aufgegebenwar, die zur Bereitstellungund etwa zur
zoll- oder steueramtlichenoder polizeilichenAbfertigung erforderlicheZeit abge=
laufen ist. MüssenFahrzeuge,die nicht im Packwagenverladenwerdenkönnen,
unterwegsauf einenanderenZug übergehen,so kann ihreWeiterbeförderung
erstmit demnächstenPersonenzugeverlangt werden.

(s) Werden Gepäckstückenicht innerhalb 24 Stunden, Fahrzeuge nicht
innerhalb 2 Stunden nachAnkunft des Zuges abgeholt,so ist das tarifmäßige
Lagergeldoder Standgeldzu entrichten.Kommt das Fahrzeugnach 6 Uhr
Abends an, so wird dieAbholungsfristvomnächstenMorgen 8 Uhr ab gerechnet.

(4)In der Regel ist das Gepäcknur auf der Station auszuliefern,wo=
hin es abgefertigtwar. Auf Verlangen des Reisendenkann es jedoch,wenn
Zeit und Umständedies gestattenund keineZoll=, Steuer=oder Polizeivor=
schriftenentgegenstehen,gegenRückgabedesGepäckscheinsund Vorzeigungder
Fahrkarte auf der Aufgabestationzurückgegebenoder auf einer Zwischenstation
ausgeliefertwerden.

(8)Wird TderGepäckscheinnicht beigebracht,so ist die Eisenbahnzur Aus=
lieferungdesGepäcksnur verpflichtet,wenndieEmpfangsberechtigungglaubhaft
gemachtwird) auchkann Sicherheitsleistungverlangtwerden.

(6)Der Reisende,dem dasGepäcknicht rechtzeitigausgeliefertwird, kann
verlangen, daß ihm auf demGepäckscheineTag und Stunde der Abforderung
bescheinigtwerden.

35.
Haftung der Eisenbahn für Verlust, Minderung oder Beschädigung.

C) Für Reisegepäckhaftetdie Eisenbahn, soweitnicht in diesemAbschnitt
Abweichungenvorgesehensind, nach den Vorschriftenüber die Haftung für
Güter (AbschnittVII.

(2) Bei besonderenBetriebsverhältnissenkann die Eisenbahnmit Genehmi=
gung der Landesaufsichtsbehördenach Zustimmung des Reichs=Eisenbahnamts
die bei Verlust, Minderung oder Beschädigungvon Reisegepäckzu leistendeEnt=
schädigungim Tarif auf einenHöchstbetragbeschränken.Wegen Beschränkung
der Höhedes Schadensersatzesbei Gegenständendes 9§54 Abs. (2)B Ziffer1
gilt 9 89 Abs.(2). Wenn VorsatzodergrobeFahrlässigkeitvorliegt,kanndie
Beschränkungauf denHöchstbetragnichtgeltendgemachtwerden.
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(3)Für Verlust, MinderungoderBeschädigungvon Gegenständen,die
in befördertenFahrzeugen(§ 30 Abs. (6)) belassensind, haftet die Eisenbahn
nur, wennihr ein Verschuldenzur Last fällt.

g 36.
Verlust von Reisegepäck.

CFür den Verlust von Reisegepäckhaftetdie Eisenbahnnur, wenn das
Gepäckbinnen14Tagen nachder AnkunftdesZuges, zu demes aufgegeben
war, auf derBestimmungsstationabgefordertwird.

(2) Ein fehlendesGepäckstückgilt nachAblauf von 3 Tagen nachAnkunft
des Zuges, zu demes aufgegebenwar, als verloren.

(:) Wird das Gepäckspäterwiedergefunden,so ist der Reisende,wenn
sich sein Aufenthalt ermittelnläßt, hiervonzu benachrichtigen.Er kann inner=
halb 30 Tagen nach Empfang der Nachrichtverlangen, daß ihm das Gepäck
gegenRückzahlungdes Ersatzbetragsnach Abzug des gemäß § 37 für Uber=
schreitungder Lieferfristzu gewährendenSchadensersatzesauf einer inländischen
Station kostenfreiausgehändigtwerde. Bei der Rückgabeauf der Abgangs=
stationist demReisendendie Fracht zu erstatten.

5*37.
Haftungder Eisenbahnfür Uberschreitungder Lieferfrist.

C) Bei UberschreitungderLieferfristhat dieEisenbahndennachgewiesenen
Schaden zu ersetzen,und zwar: . «

a) wenn das Interessean der Lieferungnicht angegebenist, für je an=
gefangene24 Stunden der Fristüberschreitung— höchstensaber für
3 Tage— bis zum Betragevon 20 Pfennig für jedesKilogramm
des ausgebliebenenGepäcks,bei Fahrzeugenbis zum Betrage von
30 Mark für jedesausgebliebeneFahrzeug;

b) wenn das Interessean der Lieferungangegebenist, bis zum an=
gegebenenBetrage. Ist dieserniedrigerals die untera bestimmte
Entschädigung,so kann letzterebeanspruchtwerden.

(:) Ist ein Schadennicht entstandenodernichtnachgewiesen,so hat die
Eisenbahnzu zahlen:

a) wenndas Interessean derLieferungnichtangegebenist, für je an=
gefangene24 Stundender Fristüberschreitung— höchstensaber für
3 Tage — 10 PMennigfür jedesKilogramm des ausgebliebenen
Gepäcks,bei Fahrzeugen15Mark für jedesausgebliebeneFahrzeug;

b) wenn das Interessean derLieferungangegebenist, für je angefangene
24 Stunden der Fristüberschreitung— höchstensaber für 3 Tage —
20 Pfennig für jedesKilogrammdes ausgebliebenenGepäcks,bei
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Fahrzeugen30Mark für jedesausgebliebeneFahrzeug,jedochnicht
mehr als den angegebenenBetrag. Ist dieser niedriger als die
unter a bestimmteEntschädigung,so kann letzterebeanspruchtwerden.

(e) Die Laftung der Eisenbahn ist ausgeschlossen,wenn die Fristüber=
schreitungvon einem Ereignisseherrührt,das dieEisenbahnwederherbeigeführt
hat nochabzuwendenvermochte.

(!) Wegen derFälle, in denenvoller Ersatzzu leistenist, vergleiche&95.

838.
Gepäckträger.

Auf Stationen, wo das Bedürfnis besteht,sind Gepäckträgerzu
bestellen,die das Reise-und Handgepäckinnerhalb des Bahnhofsbereichsnach
den von den ReisendenbezeichnetenStellen zu bringenhaben.

(a) Die GepäckträgermüssendurchDienstabzeichenerkennbarseinund eine
edruckteDienstanweisungnebstGebührentarif bei sichtragen. Sie habenauf
erlangendenTarif vorzuzeigen,auch einemit ihrer Nummer verseheneMarke

zu verabfolgen.
(6) Der Tarif muß an den Gepäckannahme,und ausgabestellenund in

den zur GepäckaufbewahrungdienendenRäumen aushängen.
((1)Für das den GepäckträgernnachAbs. Q) übergebeneGepäckhaftet die

Eisenbahnwie für das ihr zur BeförderungübergebeneReisegepäck.

*&39.
AufbewahrungdesGepäcks.

Auf den Stationen, wo Reisegepäckabgefertigtwird, sind tunlichstVor=
kehrungenzu treffen,die es demReisendenermöglichen,seinGepäckgegeneine
durchAushang bekanntzu machendeGebühr zu vorübergehenderAufbewahrung
niederzulegen.Die Eisenbahnhaftetin diesemFalle als Verwahrer.

V.

Beförderung von Expreßgut.
40.
Annahme.

C0 Gegenstände,die sichzur Beförderungim Packwageneignen,sind
nach nähererBestimmungdes Tarifs als Expreßgutanzunehmen.

(2) Jedes Frachtstückmuß die genaueund dauerhaftbefestigteAdressedes
Empfängerstragen. Soll die SendungdemEmpfängernichtzugeführtwerden,
somußderAdressejedesFrachtstücksnochderVermerk„Zur Selbstabholung“
oder„Bahnlagernd“beigefügtsein.

(6) Expreßgutist beiden von derEisenbahnbestimmtenAbfertigungs=
stellenwährendderdurchAushang bekanntzumachendenDienststundenaufzuliefern.
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() Die Eisenbahnist verpflichtet,bei Annahme derSendung das Gewicht

gebührenfreifestzustellen.Dem Absenderoder dessenBeauftragtenstehtfrei,
der Feststellungbeizuwohnen.

(6) Auf Verlangen des Absendersist die Annahme des Gutes in einer
von der Versandbahnzu bestimmendenForm zu bescheinigen.

(41.
Beförderung.

) Expreßgut wird wie Gepäckbefördert. Wird für einzelneZüge die
Beförderungbeschränktoder ausgeschlossen,so sind diesebekanntzu machen.

() Wird derZug, mit demdas Gut befördertwerdensoll, nichtbei der
Aufgabe vom Absenderbezeichnet,so ist es mit demnächstengeeignetenZuge
zu befördern.

42.
Auslieferung.

C)Der Empfänger ist berechtigt,auf der Bestimmungsstationdie Aus=
lieferungdesExpreßgutsbei derAbfertigungsstellezu verlangen,sobaldnach
Ankunft des Zuges, womit es zu befördernwar, die zur ordnungsmäßigen
BereitstellungerforderlicheZeit verstrichenist.

() Holt der Empfängerdas Gut nachAnkunft des Zuges nicht ab und
ist das Gut nichtbahnlagerndgestellt,sowird esnachdemTarife derEmpfangs=
bahn demEmpfängerangemeldetoderzugeführt. Zur Selbstabholungbestimmtes
Gut ist demEmpfänger stets anzumelden. Die Anmeldung oder Zuführung
muß innerhalb der Fristen erfolgen,die in den 9§§.78 und 79 für Eilgut vor=
gesehensind.

543.
WeitereVorschriften.

Der Tarif muß einheitlichbestimmen,ob und inwieweitfür das Expreßgut
neben den hierfür zu treffendenbesonderenVorschriftendie Bestimmungenfür
Reisegepäck(AbschnittIV) oder für Güter (AbschnittVIII) gelten.

VI.
Beförderung von Leichen.

(44.
Auflieferung.

C) LeichensindzurBeförderungmit dendemPersonenverkehredienenden
Zügenanzunehmen;dieBenutzungvon Schnellzügenkannversagtwerden.

(2)Leichensendungenmüssenauf der AnfangsstationdesZuges mindestens
6 Stunden, auf anderenStationen mindestens12 Stunden vor der Abfahrzeit
angemeldetwerden.

Cocgle



— 109 —

(3) Jede Leichemuß in einemwiderstandsfähigenMetallbehälterluftdicht
verschlossenund dieserin einenhölzernenBehälter so festeingesetztsein, daß er
sichdarin nicht verschiebenkann.

ausgefolgtwird. Bei Leichensendungenaus ausländischenStaaten, mit denen
eineVereinbarungwegengegenseitigerAnerkennungderLeichenpässeabgeschlossen
ist, genügtein Leichenpaßder zuständigenausländischenBehörde. Die zur Aus=
stellung von Leichenpässenbefugten in= und ausländischenBehörden werden
besondersbekanntgemacht.Der Leichenpaßgilt für denganzenBeförderungsweg.

(5) Leichensind auf einen Beförderungsscheinabzufertigen,der von der
Eisenbahnauszustellenund demAbsenderauszuhändigenist.

(8)Das Verladenhat derAbsenderzu besorgen.
(7) Die Fracht ist bei der Aufgabe zu entrichten. Wer Leichenunter

unrichtiger Bezeichnungaufliefert, hat den Frachtunterschiedvon der Aufgabe-=
bis zur Bestimmungsstationnachzuzahlenund das Vierfache der Gesamtfracht
als Frachtzuschlagzu entrichten.

45.

Beförderung.

C)Leichen sind in bedecktenWagen zu befördern.Die Beiladungvon
Gütern, die nichtzur Leichegehören,ist verboten.MehrereLeichen,die gleich=
zeitig von derselbenVersandstationnachderselbenBestimmungsstationaufgegeben
werden, könnenzusammenin einenWagen verladenwerden. Leichen, die in
rings umschlossenenLeichenfuhrwerkenaufgeliefertwerden, dürfen in offenen
Wagenbefördertwerden.

(t) Jeder Sendung ist ein Begleiterbeizugeben,der eine Fahrkartezu
lösenund denselbenZug zu benutzenhat. Begleitungistnichterforderlich,wenn
der BestimmungsorteineEisenbahnstationist und derAbsenderbei derAufgabe=
station die schriftlicheoder telegraphischeErklärung des Empfängers hinterlegt,
daß er die SendungsofortnachEmpfangderNachrichtvon ihremEintreffen
abholenlassenwerde.Bei SendungenanBeerdigungs=undanLeichenverbrennungs=
anstaltenist dieseErklärung nicht erforderlich.

möglichstschnellund ohne Unterbrechungzu befördern. Läßt sich auf einer
Station ein längererAufenthalt nicht vermeiden, so ist der Wagen mit der
Leichetunlichstauf ein abseitsliegendesGleis zu stellen. Wird dieBeförderung

hat die Station, wo das Hindernis eintritt, demEmpfängerkostenfreitelegraphisch
mitzuteilen,mit welchemZugedie Beförderungerfolgt.
Meichs=Lesehbl.1909. 16
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46.
Auslieferung.

() Die Ankunft einer unbegleitetenLeicheam Bestimmungsort ist dem
Empfänger auf seineKosten ohneVerzug durchTelegramm,Fernsprecher oder
besonderenBoten mitzuteilen.

(2)Die Auslieferungvon Leichenkannzu demim & 34 Abs. () bestimmten
Zeitpunkteverlangtwerden.

() UberdieEmpfangnahmederLeichehatderEmpfängereineBescheinigung
auszustellen.

(() Der Empfänger hat innerhalb 6 Stunden nach Ankunft des Zuges
auf derBestimmungsstationdie Sendung auszuladenund abzuholen.Gescheh
dies nicht, so kann die LeichederOrtspolizeibehördeüberwiesenwerden. Kommt
dieLeichenach6 Uhr Abends an, so wird dieFrist vomnächstenMorgen 8 Uhr
ab gerechnet.Bei UberschreitungderAbholungsfristist dieEisenbahnberechtigt,
das tarifmäßigeWagenstandgeldzu erheben.

& 47.
Ausnahmebestimmungen.

C)Für dieBeförderungvon Leichennach demBestattungsplatzedesAuf=
gabeortskanndie Eisenbahnmit GenehmigungderLandesaufsichtsbehördeab=
weichendeBestimmungenerlassen.

(2)Bei Leichen,die von Polizeibehörden,Strafanstalten, Krankenhäusern
oder dergleichenan öffentlichehöhereLehranstaltengesandt oder von diesenweiter=
versandtwerden) ist Begleitung nicht erforderlich. Sie dürfen in dicht ver=
schlossenenKisten aufgeliefertund in offenenWagen mit Güterzügenbefördert
werden. Güter von festerBeschaffenheit(Holz, Metall oder dergleichen)oder in
festerVerpackung(Kisten,Fässernoderdergleichen)dürfen beigeladenwerden,es
ist aber Fürsorge zu treffen,daß dieLeichenkistennicht beschädigtwerden. on
der Beiladung sindausgeschlossen:Nahrungs=und GenußmittelsowiederenRoh=

stoffe, ferner die in der Anlage C aufgeführtenGegenstände. Von der Bei=
bringungeinesLeichenpasseskannmit GenehmigungderLandesaufsichtsbehörde
abgesehenwerden. Solche Leichensind aufFrahiblef abzufertigen.

VII.
Beförderung von lebendenTieren.

48.
Auflieferung.

ChDie Eisenbahnhat bekanntzu machen,mit welchenZügen Tiere be=
fördertwerden. Die BeförderungeinzelnerStücke kann abgelehntwerden,wenn
im ZugekeingeeigneterRaumvorhandenist, esseidenn,daßdieTieremindestens
24 Stundenvorherangemeldetwordensind.
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(2)An Sonn⸗·undFesttagenwerdenTierenichtangenommen.Ausnahmen
sinddurchAushangan denAbfertigungsstellenbekanntzu machen.

(6)Die BeförderungkrankerTiere kann abgelehntwerden.
(4)Zur BeförderungwilderTiere ist dieEisenbahnnur verpflichtet,wenn

dievon ihr im InteressederSicherheitvorzuschreibendenBedingungenerfüllt sind.
(6) Die Tiere müssenrechtzeitig,einzelneStückemindestens1 Stunde vor

AbgangdesZuges,auf die Station gebrachtwerden.
(6s)Der Absendermuß das Einladen der Tiere und ihre sichereUnter=

bringung im Wagen besorgen,auchdieerforderlichenBefestigungsmittelbeschaffen.
(7)Die Eisenbahnist berechtigt,Begleitung derTiersendungenzu fordern.

Bei kleinenTieren, die in tragbaren, gut verschlossenenBehältern aufgegeben
werden,kann Begleitung nicht verlangt werden.

(8)Die BegleiterhabendieTiere währendder Beförderungzu warten.
Der Aufsichtsbeamtehat den Begleiternauf VerlangeneinenPlatz im Pack=
wagenoderin einemPersonenwagenanzuweisen.Ist zur AbwendungvonBe=
triebsgefahrenihreGegenwartim Viehwagennotwendig,somühssensiesichauf
Verlangen des Aufsichtsbeamtenoder des Zugführers darin aufhalten.

(9)TiersendungensindjenachVorschriftdesTarifs aufBeförderungsschein,
den die Eisenbahnausstellt, oder auf Eilfrachtbriefabzufertigen.

uoo)Die AngabedesInteressesan der Lieferunghat bei denauf Be=
förderungsscheinabgefertigtenTieren nur dann rechtlicheWirkung, wenn sie von
derAbfertigungsstellederAbgangsstationim Beförderungsscheinevermerktist.

Ql) VorausbezahlungderFrachtkanngefordertwerden.

(6(49.
Beförderung.

U Der Absenderdarf denBeförderungswegvorschreiben.SolcheVor=
schriftenmuß die Eisenbahnbeachten,sie kann aber die Fracht für denvor=
geschriebenenWeg verlangen.

(e)Die näherenBestimmungenüberdieBeförderungvon lebendenTieren
sind in derAnlageB enthalten.

/ 50. *
Auslieferung.

0) Tiersendungensind nachAnkunft auf derBestimmungsstationmit tun=
lichsterBeschleunigungzur Abnahmebereitzu stellen. Meldet sichnach Eintreffen
unbegleiteterTiersendungenauf der Bestimmungsstationkein zumEmpfangeBe=
rechtigter,so ist der Empfängerunverzüglich,jedenfallsaber innerhalb der für
Eilgut festgesetztenFrist (§ 79 (2)),zu benachrichtigen.Der Empfänger hat die
Tiere spätestens2 Stunden nach der Bereitstellungauszuladenund abzutreiben.
Diese Frist beginnt,wenn derEmpfänger benachrichtigtwerdenmuß, frühestens
2 Stunden nach der Benachrichtigung(§ 79 ()). Nach Ablauf der Frist kann
die Eisenbahnauf Gefahrund KostendesVerfügungsberechtigtendieTiere in

16“
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Verpflegunggebenoder, wenn sie derenfernerenAufenthaltim Wagenoder
auf dem Bahnhofe gestattet,das tarifmäßigeStandgeld erheben. Die Frist
ruht währendeinerzoll· oder steueramtlichenoder polizeilichenAbfertigung, so⸗
weit diesenicht durchdenAbsender,EmpfängeroderBegleiterverzögertwird.

(2)Der Beförderungsscheinist beiEmpfangderSendungan dieEisen⸗
bahn zurückzugeben.War die Sendungauf Eilfrachtbriefabgefertigt,so ist
dieserdemEmpfängergegenBescheinigungüber denEmpfang der Sendung
auszuhändigen.

W51.
Lieferfrist.

Die LieferfristendürfennachstehendeHöchstfristennichtüberschreiten:
beieinerEntfernungbis zu 150Tarifkilometer1 Tag,
bei größerenEntfernungen für weitere angefangeneje 300 Tarif=
kilometer1 weiterenTag.

(2)Die Lieferfristbeginntfür Sendungen,diemit einemVormittagsab=
gehendenZuge befördertwerden,um 12 Uhr Mittags, bei Sendungen,die mit
einemNachmittagsabgehendenZuge befördertwerden,mit der auf dieAnnahme
folgendenMitternacht. Sie ist gewahrt,wenn vor ihremAblaufe dieTiere auf
derBestimmungsstationzur Abnahmebereitgestelltsind.

(3)Der Lauf der Lieferfrist ruht außer in den Fällen des 875 Abs. (7)
auch für die Dauer des Aufenthalts auf denTränkstationenund für dieDauer
der ärztlichenViehbeschau.

() Die Auslieferungdermit PersonenzügenbefördertenPferdeundHunde
kann zu dem im § 34 Abs.(2) bestimmtenZeitpunkteverlangt werden. Müssen
diePferdejedochunterwegsauf einenanderenZug übergehen,so kann ihre
Weiterbeförderungerstmit demnächstenPersonenzugeverlangtwerden.

* 52.
WeitereVorschriften.

Im übrigengeltenfür die Beförderungvon Tieren sinngemäßdie Vor=
schriftenim AbschnittVIlI.

VIII.
Beförderung von Gütern.

53.
DurchgehendeBeförderung.

Die Eisenbahnist verpflichtet,Güter zur Beförderungvon und nach allen
für denGüterverkehreingerichtetenStationenundGüternebenstellenanzunehmen,
ohne daß es für den Ubergang von einer Bahn auf die andereeiner Ver=
mittelungsadressebedarf.
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∆54.

Von der Beförderungausgeschlosseneodernur bedingungsweisezur Beförderung
zugelasseneGegenstände.

)Von derBeförderungausgeschlossensind:
A. die demPostzwangunterliegendenGegenstände;
B. soweitnicht im Abs.(e)A Ziffer 1 Ausnahmenzugelassensind:

1. explosionsgefährlicheGegenstände!):
« a)Sprengstoffe«),

b) Munition,
c) Zündwarenund Feuerwerkskörper,
c0 verdichteteund verflüssigteGase,
e) Stoffe, die in Berührungmit Wasserentzündlicheoderdie
VerbrennungunterstützendeGaseentwickeln;

2. selbstentzündlicheStoffe.
(2)Bedingungsweisesindzur Beförderungzugelassen:
A. nach den in der Anlage C enthaltenenVorschriften:

1. die in der AnlageC unterI und II aufgeführtenexplosions=
gefährlichenGegenständeundselbstentzündlichenStoffe(Abs.u)B)

2. die in der Anlage C unter III bis VI aufgeführtenbrennbaren
Flüssigkeiten,giftigen,ätzendenund fäulnisfähigenStoffe.
SolcheGegenständedürfenmiteinanderoder mit anderenGegen=

ständennur dann zusammengepacktwerden,wenndiesin derAnlageC
zugelassenist.

B. außerdem:
1. Gold- und Silberbarren, Platina, Geld, Münzen und Papiere
mit Geldwert,Dokumente,Edelsteine,echtePerlen, besonders
wertvolleSpitzen und besonderswertvolleStickereiensowieandere
Kostbarkeiten,fernerKunstgegenstände,wie Gemälde,Bildwerke,
Gegenständeaus Erzguß,Kunstaltertümer.

Die Beförderungsbedingungenfür dieseGegenständehat der
Tarif zu bestimmen.

Als Papiere mit Geldwert find nicht zu behandeln:Post=
freimarken, Stempelbogenund Stempelmarkensowie ähnliche
amtlicheWertzeichen.

1)Zu den explosionsgefährlichenGegenständenim Sinne diesesParagraphen
gehörenalleexplosionsfähigen Substanzen,vergleichejedochAnmerkung2).

2) ExplosionsfähigeSubstanzen, die nicht Schieß oder Sprengzweckendienen, durch
Flammenzündungnichtzur Explosiongebrachtwerdenkönnenund gegenStoß und Schlag
nicht empfindlichersind als Dinitrobenzol, gehörennicht zu den Sprengstoffenim Sinne
dieses Paragraphen.
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2. Gegenstände,derenVerladungoderBeförderungnachderAnlage
oder dem Betrieb einer beteiligtenBahn außergewöhnliche
Schwierigkeitverursacht. "

Ihre Beförderung kann die Eisenbahn von besonderszu
vereinbarendenBedingungn abhängigmachen.

3. Eisenbahnfahrzeuge,dieaufeigenenRädernbefördertwerdensollen.
Sie müssensich in lauffähigemZustandebefinden. Loko=

motiven,Tender,Dampf=und Kraftwagenmüssenvon einem
sachverständigenBeauftragtendes Absendersbegleitet sein.

8 55.
Frachtbrief; seineForm.

(Jede Sendungmuß von einemFrachtbriefebegleitetsein,der für ge=
wöhnlichesFrachtgutdemMuster der AnlageD, für Eilgut demMuster der
Anlage E zu entsprechenhat.

()) Zu den Frachtbriefenist weißes Schreibpapier in der vom Reichs=
EisenbahnamtefestgesetztenBeschaffenheitzu verwenden.Alle Güterabfertigungs=
stellensindverpflichtet,Frachtbriefezu den im Tarife festzusetzendenPreisenzu
verkaufen.

(6)Die Frachtbriefemüssenzum Nachweise,daß sie den Vorschriftenent=
sprechen,denPrüfungsstempeleinerinländischenEisenbahntragen.Die Stempelung
dernichtfür RechnungderEisenbahngedrucktenFrachtbriefeerfolgtgegeneine
im Tarife festzusetzendeGebühr; sie kann abgelehntwerden,wennnichtgleich=
zeitigmindestens100 Frachtbriefevorgelegtwerden.

(() Die stark umrahmtenTeile des Musters sind für die Eintragungen
derEisenbahn,die übrigenfür dieEintragungendesAbsendersbestimmt(ver=
gleichejedoch5 56 Abs. C) ).

(5)Für regelmäßigwiederkehrendeSendungenzwischenbestimmtenOrten
und für Sendungen,diezur WeiterbeförderungüberSee bestimmtsind, kann
die Landesaufsichtsbehördenach Zustimmungdes Reichs=EisenbahnamtsAb=
weichungenvon denvorstehendenBestimmungengenehmigen.

56.
Inhalt desFrachtbriefs.

C)Der Absenderhat in den Frachtbriefeinzutragen:
a) denNamenund denWohnortdessen,an den das Gut abgeliefert
werdensoll (des Empfängers);

b) die EisenbahnstationoderGüternebenstelle,bis zuderdasGut befördert
werden soll (Bestimmungsstation)

I) denBestimmungsort,wenndiesereinandererist als dieBestimmungs=
station;
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d) dieBezeichnungderSendungnachihremInhalte, beiStückgutauch
Anzahl, Art der Verpackungund Adresse(oderstattdieserdas Zeichen
und die Nummer) der Frachtstücke.Die Eisenbahn kann auch bei
Wagenladungendie Bezeichnungdes Inhalts nach Anzahl und Ver=
packungsartverlangen,wenndieBeschaffenheitderLadunges zuläßt.
Die in der AnlageC aufgeführtenGegenständesind mit der dort ge=
brauchtenBezeichnungzu benennen;

J%0)dasGewicht der Sendung (vergleichejedoch§&58 Abs.(2)und (6))oder
stattdesseneinedenVorschriftenderVersandbahnentsprechendeAngabe;

4) bei Gütern, die er selbstverladenhat, die Nummer und die Eigen=
tumsmerkmaledesWagens;

8) im Falle der Vorausbsbahling der Fracht den Freivermerk;
h) den etwaigenAntrag auf Ausstellung eines Frachtbriefduplikatsoder

Aufnahmescheins;
ddie etwaigeAngabedesInteressesan derLieferungund der auf dem
Gute lastendenNachnahme;

1) das etwaigeVerlangen,daß das Gut bahnlagerndzu stellenist. Bei
den in der AnlageC aufgeführtenGegenständenist ein solchesVer=
langenunzulässig;

0 die genaueBezeichnungder zur Erfüllung der Zoll=, Steuer=oder
PolizeivorschriftenbeigegebenenBegleitpapiere(§ 65 Abs. G)))

m) bei Sendungen, die einerzoll=oder steueramtlichenAbfertigungunter=
liegen,die berührendeAbfertigungsstelle,wenner einesolchezube=
zeichnenwiüscht (6 67 Abs. (2)))

n) denOrt und denTag derAusstellung;
O) die Unterschriftmit Namen oder Firma unter Angabe derWohnung.
Die BeifügungderTelegrammadresseundFernsprechnummeristgestattet.

G)Die Eisenbahnkann verlangen,daß jederWagenladungein besonderer
Frachtbriefbeigegebenwird.

(s) MehrereGegenstände dürfen in denselbenFrachtbrief aufgenommen
werden,wenn sienachihrer BeschaffenheitohneNachteil zusammengeladenwerden
könnenund keineZoll=, Steuer- oder Polizeivorschriftenentgegenstehen.

(() Den vom Absenderaufzuladendenodervom Empfänger abzuladenden
Gütern sowieden nach9 54 Abs.(6)bedingungsweisezur Beförderungzuge=
lassenenGütern sind besondere,andereGegenständenicht umfassendeFrachtbriefe
beizugeben.Eine Ausnahme hiervonist nur statthaft,wenndieGegenständeder
AnlageC nach den dort getroffenenVorschriftenmit anderenGütern zusammen=
gepacktaufgegebenwerden. In dem gemeinsamenFrachtbriefemüssendannaber
dienur bedingungsweisezugelassenenGüter besondersaufgeführtunddurchHin=
zufügungdesWortes„(bedingungsweise)“gekennzeichnetsein.

(6)Reicht der für die Beschreibungder Güter vorgeseheneRaum auf
der Vorderseitedes Frachtbriefsnicht aus, so ist die Rückseitezu benutzen;
nötigenfallssinddemFrachtbriefegleichgroßeBlätter anzuheftenund dannbe=
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sonderszu unterzeichnen.Im Frachtbrief ist auf sie zu verweisen.Wird das
GesamtgewichteinersolchenSendung angegeben,so ist es im Frachtbriefander
hierfürvorgesehenenStelle einzutragen.Bei Gütern verschiedenerTarifklassen
ist, wenn getrennteFrachtberechnungverlangt wird, das Gewichtfür jedeTarif=
klassebesondersanzugeben.

(6)Der Absenderdarf im Frachtbriefevorschreiben,daßdieGüter auf der
Bestimmungsstationnachgezähltund nachgewogenwerden;hierfürist die tarif=
mäßigeGebühr zu bezahlen.

) Bei Aufgabe von Gütern nach einemBestimmungsorte,wo keinefür
den GüterverkehreingerichteteEisenbahnstationoder Güternebenstellevorhanden
ist, kann der Absenderim Frachtbriefüber die WeiterbeförderungdesGutes von
der Bestimmungsstationbis zum BestimmungsorteVerfügung treffen(vergleiche
76 Abs.(9)).

(8)Auf die Rückseitedes Frachtbriefsdarf die Firma des Ausstellersge=
drucktwerden. Auch könnendort die Sendung betreffendeVermerkefür den
Empfängernachrichtlichangebrachtwerden,zumBeispiel„vonSendungdesN. N.“)
„im AuftragedesN. N.“) „zur Verfügungdes N. N.“/ I/r Weiterbeför=
derungan N.N.“) „für DampferN. N./, „versichertbeiN. N./)zur Aus=
fuhr nachN. N.//X. Für die Eisenbahnsind dieseVermerkeunverbindlich.

(6)Die Aufnahme andererErklärungen in den Frachtbriefund die Bei=
fügung andererSchriftstückezumFrachtbriefesindunzulässig,soweitesnichtdurch
dieseOrdnung oder— mit Genehmigungder LandesaufsichtsbehördenachZu=
stimmungdesReichs=Eisenbahnamts— im Tarifevorgeschriebenoderfür statthaft
erklärtist. Die Erklärungenund Schriftstückedürfennur das Frachtgeschäft
betreffen.

(no)Alle Eintragungenim Frachtbriefemüssenin deutscherSprachege=
schehen;sie dürfen auchdurchDruck oderStempel bewirktwerden. —

857.
Haftung für die Angaben im Frachtbriefe.

Der Absenderhaftet der Eisenbahn für die Richtigkeitund die Voll=
ständigkeitder in den FrachtbriefaufgenommenenAngabenund Erklärungenund
trägt alle Folgen, die aus unrichtigen,ungenauenoderungenügendenEintra=
gungenentspringen.

(58.
Prüfung desInhalts der Sendung. Feststellungvon Anzahlund Gewicht.
GDie Eisenbahnist berechtigt,dieUbereinstimmungderSendungmit

demFrachtbriefenachStückzahl,Gewichtund Inhalt jederzeitzu prüfen. Ge=
bührendürfen hierfür nicht erhobenwerden. Zur Prüfung desInhalts ist der
Verfügungsberechtigteeinzuladen,wennsie nichtauf Grund polizeilicherMaß=
regelnstattfindet,die derStaat im InteressederSicherheitoderder öffentlichen

Cocgle



—117 —

Ordnungzu ergreifenberechtigtist. ErscheintderBerechtigtenicht,sosindzwei
Zeugenzuzuziehen.Etwa entstehendeAuslagensind derEisenbahnzu ersetzen,
wenn die Frachtbriefangabensichals unrichtigerweisen.

(1)Bei Stückgütern,die von derEisenbahnverladenwerden(§59 Absu)),
ist dieseverpflichtet,Anzahl und Gewicht bei der Annahme gebührenfreifestzu=
stellen. Dem AbsenderoderdessenBeauftragtenstehtfrei, derFeststellungbei=
zuwohnen. Die Eisenbahn kann von der Verwägung absehenoder—bei
gleichartigenStücken— Probeverwägungenvornehmen,wennderAbsenderdas
Gewichtin denFrachtbriefeingetragenund die Nachwägungim Frachtbriefe
nicht verlangt hat.

(68)Bei allen anderenSendungenist die Eisenbahnauf Antrag desAb=
sendersim Frachtbriefeverpflichtet,das Gewicht und die Stückzahl festzustellen,
es sei denn, daß die vorhandenenWägevorrichtungennicht ausreichenoder die
Beschaffenheitdes Gutes oder die BetriebsverhältnisseeineFeststellungderStück=
zahlnicht gestatten. Das Gewichthat die EisenbahnauchohneAntrag festzu=
stellen,wenn es im Frachtbriefenicht angegebenist. Für dieseFeststellungenist
die tarifmäßigeGebühr zu zahlen. Ist die Feststellungdes Gewichts auf der
Versandstationnicht angängig, so erfolgt sie auf eineranderenStation.

(() Der Absenderkann bei der Aufgabe verlangen, daß ihm Gelegenheit
gebotenwerde, der Feststellungder Stückzahl und des Gewichts beizuwohnen,
wenn sie aufder Versandstation erfolgt. Stellt er ein solchesVerlangen nicht
oder versäumter die ihm geboteneGelegenheit,so hat er dietarifmäßigeGebühr
nochmals zuzahlen, wenn die Feststellungauf seinenAntragwiederholt wird.

(6) DieEisenbahnkanndieVerwägungderWagenladungsgüterauf der
Gleiswage vornehmenund der Gewichtsberechnungdas an den Eisenbahnwagen
angeschriebeneEigengewichtzu Grunde legen. Jedoch ist einemAntrage desVer=
fügungsberechtigtenauf Verwägung des leerenWagens zu entsprechen,wenn
es die Betriebsverhältnissegestatten.Ob und welcheGebühr zu erhebenist, hat
der Tarif zubestimmen.

(6) DieFeststellungdes Gewichts und der Stückzahl hat die Eisenbahn
auf demFrachtbriefezu bescheinigen.Erfolgt dieFeststellungauf derVersand=
station, so ist die Bescheinigungauch auf das Frachtbriefduplikatoder auf den
Aufnahmescheinzu setzen.

859.
BeladungderWagen. Ladegewicht.Tragfähigkeit.

Q) Ob die Güter durch dieEisenbahn oder durch den Absenderzu ver=
laden sind, hat der Tarif zu bestimmen,soweitnicht dieseOrdnungVorschriften
darüberenhält,odereinebesondereVereinbarungzwischendemAbsenderund
der EisenbahnimFrachtbriefe getroffenist.

E) Für die Beladung der Wagen ist das daran vermerkteLadegewicht
maßgebend.Eine Belastungbis zu deran denWagenangeschriebenenTrag
fähigkeit ist zulässig, wenn nach der natürlichenBeschaffenheitdesGutes nicht
Reichs=Gesetbl.1900. 17
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u befürchtenist, daß die Belastung infolge von Witterungseinflüssenwährend
Beförderung die Tragfähigkeitüberschreitenwerde. Eine die Tragfähigkeit

überschreitende Belastung— Uberlastung —ist in keinem Falle gestauet.
Bei außerdeutschenWagen,dienur eine, diezulässigeBelastungkennzeichnende,
demLadegewichteder deutschenWagenentsprechendeAnschrifttragen,darf die
angeschriebeneGewichtsgrenzebis zu 5 Prozentüberschrittenwerden

60.
Frachtzuschläge.

ChBei unrichtigerAngabe des Inhalts, des Gewichtsoder derStückzahl
einerSendung sowiebeiUußerachtlassungder Sicherheitsvorschriftenin Anlage C
sind ohneRücksichtdarauf, ob ein VerschuldendesAbsendersvorliegt odernicht,
Frachtzuschlägezu entrichten,für die folgendeBestimmungengelten:

a)Wenn die im § 54 Abs.) B und Abs. (e1)A aufgeführtenGegen=
ständeunter unrichtigerInhaltsangabezur Beförderungaufgegeben
oderwenn die Sicherheitsvorschriftenin AnlageC außer achtgelassen
werden,beträgtderFrachtzuschlagfür jedesKilogrammRohgewicht
desVersandstücks,worin ein solcherGegenstandenthaltenwar,

bei den gemäß # 54 Abs. u) B von der Beförderung ausge=
schlossenensowie bei den in AnlageC unter I und II auf=
Sefübrtenlosionsgefährlichenund selbstentzündlichenGütern:

rk,
bei den in Anlage C unter III, IV und V aufgeführtenbrenn=
baren Flüssigkeiten,gistigenund ätzendenStoffen: 3 Mark,

bei den in Anlage C unter VI aufgeführtenfüulnisfähigen
Stoffen: ½Mark.

b) In anderenFällen unrichtigerInhaltsangabebeträgtderFrachtzuschlag,
wenn sie keineFrachtverkürzungherbeiführenkann, 1 Mark für den
Frachtbrief, sonstdas Doppelte des Unterschiedszwischender infolge
derunrichtigenAngabeentstandenenund der richtigberechnetenFracht
von der Aufgabe-bis zur Bestimmungsstation.oe# Güter ver=
schiedenerDTarifklassenzu einerSendungvereinigt,undkannihr Einzel=
gewichtohnebesondereSchwierigkeitfestgestelltwerden, so ist der Er=
mittelungdes FrachtzuschlagsgetrennteFrachtberechnungzu Grunde
zu legen,sofernsie sich billiger stellt. Mindestenswird 1 Mark
erhoben.

e) Bei unrichtigerAngabeder StückzahloderdesGewichtseinervom
AbsenderverladenenSendung,wennhierdurcheineFrachtverkürzung
herbeigeführtwerdenkann, beträgtder Frachtzuschlagdas Doppelte
desUnterschiedszwischenderinfolgederunrichtigenAngabeentstandenen
und der richtigberechnetenFrachtvon derAufgabe-bis zur Bestim=
mungsstation.
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d) Bei UberlastungeinesWagensbeträgtderFrachtzuschlagdas Sechs=
facheder Fracht von der Aufgabe- bis zur Bestimmungsstationfür
das Gewicht, das die im 9 59 Abs. (6) festgesetztenBelastungsgrenzen
übersteigt.DieseBestimmunggilt sinngemäßauchfür Gegenstände,
derenFrachtnichtnachdemGewichteberechnetwird. Ist zumBeispiel
dieFrachtnach derLadeflächezu berechnen,so wird derFrachtzuschlag
derart ermittelt,daß die nach der Ladeflächedes verwendetenWagens
berechneteFracht als Fracht für das zulässigehöchsteBelastungsgewicht
angesehen,danachdie Fracht für das Ubergewichtberechnetund der
gefundeneBetrag sechsfachgenommenwird.

g) Die unter a#bis d festgesetztenFrachtzuschlägewerden nebeneinander
erhoben,wenn gegenmehreredieserVorschriftengleichzeitigverstoßen
wird. Trifft unrichtigeInhaltsangabe, die eineFrachtverkürzungber=
beiführenkann, mit unrichtigerAngabeder StückzahloderdesGe=
wichts der Sendung zusammenund handeltes sichnicht um Gegen=
ständeder im 9 54 Abs. (1)B undAbs. (2)A genanntenArt, so be=
trägt der Frachtzuschlagdas Doppelte des Unterschiedszwischender
Fracht für die angegebeneStückzahloder das angegebeneGewicht
und den angegebenenInhalt einerseitsund der Fracht für die er=
mittelte Stückzahl oder das ermittelteGewicht undund den ermittelten
Inhalt andererseits.

Außerdem ist der Frachtunterschiednachzuzahlenund der entstandene
Schaden zu ersetzen,auchsind die durchanderegesetzlicheoderpolizeilicheBe=
stimmungenvorgesehenenStrafen verwirkt.

Der Tarif muß einheitlichdie Grundsätzebestimmen,nach denenetwa
von Erhebung der im Abs. (#)festgesetztenFrachtzuschläge aus Billigkeit abgesehen
wird odergeringere Zuschlägeerhobenwerden.

(4) Ein Frachtzuschlagdarf nicht erhobenwerden:
a) beiunrichtigerGewichtsangabeoderbeiUberlastung,wenndie Eisen=
bahnzur Verwägungverpflichtetwar;

b) bei einerwährendder BeförderungeingetretenenGewichtszunabme
ohnelberlastung,wennder Absendernachweist,daß die Gewichts=
zunahmeauf Witterungseinflüssezurückzuführenistz

Tc)bei einer währendder BeförderungdurchWitterungseinflüssever=
ursachtenUberlastung,wennder Absendernachweist,daß er beider
Beladung des Wagens das angeschriebeneLadegewichtnicht über=
schrittenhat.

(0)Der Frachtzuschlagist verwirkt,sobaldderFrachtvertragabgeschlossen
ist 6 61). Zur Zahlung des Luschlags ist der Absenderverpflichtet. Hat der
EmpfängerdenFrachtbriefund dasGut angenommen,so hafteter gemäß§ 76
Abs. (())nebendemAbsenderals Gesamtschuldnerfür denZuschlag.

17“
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(5)Der Anspruchauf Zahlung oderRückzahlungdesFrachtzuschlagsver=
jährt in einemJahre. Die Verjährung beginnt bei Ansprüchenauf Zahlung
des Frachtzuschlagsmit der Zahlung der Fracht oderwenn eineFracht nicht zu
zahlen war, mit der Auflieferung des Gutes; bei den Ansprüchenauf Rück=
zahlung beginntsiemit derZahlung desZuschlags. Gehemmtoderunterbrochen
wird dieVerjährunggemäßdenBestimmungenim 5 71 Abs.(0.

1.
AbschlußdesFrachtvertrags.

()Der Frachtvertragist abgeschlossen,sobald die Abfertigungsstelledas
Gut mit dem Frachtbriefezur Beförderungangenommenhat. Als Zeichender
Annahme ist dem Frachtbriefeder Tagesstempelder Abfertigungsstelleaufzu=
drücken. Mit diesemStempel ist auch jedesder nach § 56 Abs. (6)demFracht=
brief etwa angefügtenBlätter zu versehen.

()) Die Abstempelunghat nachvollständigerAuflieferung des im Fracht=
briefe verzeichnetenGutes und nach Entrichtung der vom Absender voraus
zu bezahlendenBeträgeunverzüglich,auf Verlangendes Absendersin seiner
Gegenwart,zu erfolgen.

(3)Der abgestempelteFrachtbriefdient als Beweis für den Frachtvertrag.
(!) Bei den vom AbsenderverladenenGütern dienen die Angaben des

Frachtbriefsüber das Gewichtund die Anzahl derStückenur dann als Beweis
gegendie Eisenbahn, wenn sie die Stücke nachgewogenoder nachgezähltund
dies im Frachtbriefebeurkundethat.

(5)Die Eisenbahnist verpflichtet,auf Verlangen des Absendersdie An=
nahme des Gutes unter Angabe des Tages, an demes zur Beförderungan=
genommenist, auf einemihr mit demFrachtbriefevorgelegtenFrachtbriefduplikate,
das als solcheszubezeichnenist, zubescheinigen.Die AusstellungeinesDuplikats
ist auf demFrachtbriefedurchStempelaufdruckzu beurkunden.

(s) Das Duplikat hat nicht die Bedeutung des Frachtbriefs oder eines
Ladescheins.

() Bei Gütern, dienichtin ganzenWagenladungenaufgegebenwerden,
kannmit ZustimmungdesAbsendersan Stelle desDuplikats ein Aufnahme=
scheinausgestelltwerden,der dieselberechtlicheBedeutungwie das Duplikat hat.

(68)Auf Verlangendes Absendersist dieAnnahmedesGutes auchin
anderer Form, um Beispiel durch Unterstempelungeines Eintrags in einem
Quittungsbuchoder dergleichenzu bescheinigen.Eine solcheBescheinigunghat
nicht die BedeutungeinesFrachtbriefduplikats.

862.
Verpackungund Bezeichnung.

qDas Gut muß, soweites seineNatur erfordert,gegenVerlust,
MinderungoderBeschädigungsicherverpacktsein.

Cocgle



—121 —

(2) Ist dies nicht der Fall, so kann die Eisenbahndie Annahme des
Gutes ablehnenoder verlangen, daß der Absenderim Frachtbriefedas Fehlen
oder die Mängel der Verpackunganerkennt.Pflegt ein Absendergleichartige
derVerpackungbedürftigeGüter unverpacktodermit dengleichenMängelnder
Verpackungauf derselbenStation aufzugeben,so kann er ein für allemal eine
Erklärung nach demMuster der AnlageF abgeben.In diesemFalle muß
derFrachtbrief einenHinweis auf die allgemeineErklärung enthalten.

(3)Inwieweit die Eisenbahnfür den Schadenhaftet,der infolgeeinesim
Frachtbriefanerkanntenoder äußerlichnicht erkennbarenMangels derVerpackung
entsteht,ist in den §§ 86 und 84 bestimmt. Ist ein äußerlicherkennbarer
Mangel der Verpackungnicht im Frachtbriefanerkannt, so ist die Eisenbahn
von der Haftpflichtnur dann befreit,wenn der Absenderarglistig handelt.

(() Die Verpackungmuß ferner so beschaffensein, daß das Gut beie
ordnungsmäßigerBehandlung durch die Eisenbahnkeinen Schaden verursachen
kann. Anderenfalls ist dieEisenbahnberechtigt,wenn sie das Gut trotzdemzur
Beförderung annimmt, ein Anerkenntnis im Frachtbriefenach Maßgabe des
Abs. (2) zu verlangen. Für den Schaden, der aus so bescheinigtenoder aus
äußerlichnicht erkennbarenMängeln derVerpackungentsteht,haftetderAbsender.
Ist ein äußerlicherkennbarerMangel derVerpackungnichtanerkannt,so haftet
der Absendernur, wenn er arglistig handelt.

(5)Die Eisenbahnkannverlangen,daß kleineStückgüter(Kleineisenzeug
oder dergleichen),derenAnnahmeund VerladungnichtohneerheblichenZeit=
verlustmöglichist, durchVerbindungoderVerpackungzu größerenEinheiten
zusammengefaßtwerden. 6

(6) Den Eisenbahnenbleibtüberlassen,für Güter, dienichtzu denim
5 54 Abs.(2)A aufgeführtengehören,die aberwegenihrerEigenschaftenUn=
zuträglichkeitenwährendder Beförderungherbeiführenkönnen,mit Genehmigung
der Landesaufsichtsbehördennach Zustimmung des Reichs=Eisenbahnamtsdurch
den Tarif einheitlicheVorschriftenüber die VerpackungundVerladungzu treffen.

') Die Stückgüter sind haltbar, deutlichund in einerVerwechselungen
ausschließendenWeise zu bezeichnen.Diese Bezeichnungenmüssenmit den An=
gabenim Frachtbriefübereinstimmen.AltereBezeichnungen(Eisenbahnbeförderungs=
zeichen,Postbeförderungszeichenoder andere Zeichen, die mit den Eisenbahn=
beförderungszeichenverwechseltwerdenkönnten)müssenentfernt sein.

(6)Die Eisenbahnkann verlangen,daß Stückgütervom Absendermit
demNamenderBestimmungsstationdauerhaftbezeichnetwerden,wennes ihre
BeschaffenheitohnebesondereSchwierigkeitzuläßt.

563.
Annahme. #

Die Eisenbabn ist nur insoweitverpflichtet,Güter zur Beförderung
anzunehmen,als die Beförderungsoforterfolgenkann. Wenn es notwendig
wird, die Annahmevon Sendungenallgemeinoderfür bestimmteVersandbezirke
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oderfür bestimmteArten von Gütern einzustellen,weil zwingendeGründedes
Eisenbahnbetriebsoder das öffentlicheInteressedie sofortigeBeförderungnicht
gestatten,so bedarfes der Genehmigungder Landesaufsichtsbehörde.

() Die Güter müssenwährendderDienststundenaufgeliefertwerden,die
von der Eisenbahnfestzusetzenund durchAushang bekanntzu machenfsind.

(:) An Sonn=und Festtagenbrauchtdie EisenbahnFrachtgut nicht an=
zunehmen)Eilgut anzunehmenist sie verpflichtet,wenn seinerzoll=oder steuer=
amtlichenBehandlung keinHindernis entgegensteht.

(4()Wird die Annahme einerdurchdieEisenbahnzu verladendenSendung
vom Absenderdadurchverzögert,daß er nichtalle zumFrachtbriefegehörenden
Güter binnen 24 Stunden aufliefert oder daß er den wegenUnrichtigkeitoder
UnvollständigkeitbeanstandetenFrachtbriefnicht binnen24 Stunden nachBeginn
der Auflieferungberichtigtübergibtoder bei Freivermerkdie voraus zu zahlenden
Frachtbeträgeund Gebührennicht innerhalbderselbenFrist begleicht,sokanndie
Eisenbahnfür das eingelagerteGut das tarifmäßigeLagergelderheben.

(5)Die Bereitstellungder Wagen für Güter, die der Absenderzu ver=
laden hat, muß unter Angabe des Gutes, des ungefährenGewichts und der
Bestimmungsstationfür einenbestimmtenTag nachgesuchtwerden. Können die
Wagen nicht bereitgehaltenwerden,so ist der Besteller,soweittunlich, hiervon
kostenfreizu benachrichtigen.Werden schriftlichzugesagteWagen nicht rechtzeitig

gestellt, so hat die Eisenbahndie Kosten der vergeblichversuchtenAuflieferung,
mindestensaberdenBetrag desWagenstandgeldesfür einenTag zu erstatten.
Wird ein Wagen erst nach der Bereitstellung, aber vor Ablauf der Beladefrist
(Abs.(6)) wiederabbestellt,so hat der Bestellereine im Tarife festzusetzendeGe=
bühr zu entrichten,die jedochdasWagenstandgeldfür einenTag nichtübersteigen
darf. Geschiehtdie Abbestellungerst nach Ablauf der Beladefrist, so ist das
tarifmäßigeWagenstandgeldzu zahlen. Bei BestellungeinesWagenskanndie
EisenbahneineSicherheitin HöhederbezeichnetenGebührverlangen.

(6)Die VerladungdurchdenAbsenderhat in der Regel währendder
Dienststundenzu erfolgen;siemuß innerhalbder von derEisenbahndurchAus=
hangbekanntzumachendenFrist vollendetsein. Wird die Frist überschrittenoder
wird der wegenUnrichtigkeitoderUnvollständigkeitbeanstandeteFrachtbriefnicht
innerhalbder Ladefristberichtigtübergebenoderwerdenbei Freivermerkdie vor=
aus zu zahlendenFrachtbeträgeund Gebührennicht innerhalb derselbenFrist be=
glichen, so hat der Absenderdas tarifmäßigeWagenstandgeldzu zahlen. Für
Sonn= und Festtageist Wagenstandgeldnur dann zu zahlen, wenn die
Ladefrist schonam Tage vorher, Nachmittags 2 Uhr, abgelaufenist. Folgen
mehrereSonn=und Festtageaufeinander,so ist nur für einenTag Wagenstand=
geld zu erheben. Die Eisenbahn kann, wenn die Ladefrist um mehr als
24 Stunden überschrittenwird, auf Kostenund Gefahr des Absendersdas Gut
ausladenund auf Lager nehmenodereinemSpediteuroderöffentlichenLager=
hausübergeben.
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(7)DerLaufderFristenindenAbs.(4)und(s)ruhtanSonnsund
Festtagensowiefür dieDauer einer zoll- odersteueramtlichenoderpolizeilichen
Abfertigung, soweitdiesenicht durchden Absenderverzögertwird.

(8) Die Eisenbahnkann die Stückgüter innerhalb des Stationsorts oder
von benachbartenOrtengegeneinedurchAushangbekanntzumachendeGebühr
selbst anfahren oder Rollfuhrunternehmerdafür bestellen. Die hierbei ver—
wendetenPersonengeltenals Leuteder Eisenbahnim Sinne des§ 5. Die
RollfuhrleutehabenihrenGebührentarifbei sichzu tragenund auf Verlangen
vorzuzeigen. «

(9)DenAbsendernstehtfrei,vondieserEinrichtungGebrauchzumachen
odekdie Güter selbstanzufahrenoder sie durchandereUnternehmeranfahren
zu lassen.

(no)Für dieAbfertigungvonGüternkanndieEisenbahnGüternebenstellen
einrichten.

Cu) Die Eisenbahnkann im Tarife vorschreiben,daß das Uberladenvon
Gütern, die auf der Versandstationvon Schiffen unmittelbarauf die Eisenbahn
übergehensollen, gegenZahlung der im Tarif oder durch Aushang bekannt
zu machendenGebührenvon ihr selbstoder durch besondereUnternehmeraus=
geführtwird. Die hierbeiverwendetenPersonengeltenals Leute der Eisen=
bahnim Sinne des95.

64.

Vrrläufige EinlagerungdesGutes.

CGüter, die nicht sofort befördertwerdenkönnen,hat die Eisenbahn,
soweites die Räumlichkeitengestatten,gegenEmpfangsbescheinigungeinstweilen
in Verwahrung zu nehmen. Dabeikann sie vorbehalten,daß dieAnnahme zur
Beförderungersterfolgt,wenndieBeförderungmöglichist. Der Absenderhat
sein Einverständnisauf demFrachtbriefezu erklärenund auf demDuplikate
zu wiederholen. In diesemFalle haftet die Eisenbahnbis zum Abschlussedes
Frachtvertrags(&61 Abs.() nachdenGrundsätzenfür entgeltlicheVerwahrung.
Die Verwahrung leichtverderblicherGüter und der im 9 54 Abs.(1) auf=
geführtenGegenständekannabgelehntwerden.

G(a)Wenn die EisenbahnWagenladungsgüter,die nicht sofortbefördert
werdenkönnen, gleichwohlzur Beförderung annimmt, so ist sie mit Genehmi=
gung der Landesaufsichtsbehördeberechtigt,mit dem Absenderzu vereinbaren,
daß die Lieferfrist von dem Tage an läuft, an dem die Absendungerfolgt.
Der Absenderhat seinEinverständnisauf demFrachtbriefezu erklärenund auf
dem Duplikate zu wiederholen. Die Eisenbahnist verpflichtet,den Zeitpunkt
der Absendung auf demFrachtbriefedurch einen besonderenStempel ersichtlich
zu machenund diesenZeitpunktdemAbsenderohneVerzugmitzuteilen.
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(65.
Zoll.,Steuer.,Polizel=undstatistischeVorschriften.

)#Der Absenderist verpflichtet,dem Frachtbrief alle Bepgleitpapierebei=
ugeben,die zur Erfüllung derZoll=, Steuer=oderPolizeivorschriftenvor der
Kleeferung an den Empfängererforderlichsind; sie sind im Frachtbriefegenau
u bezeichnen.Die Eisenbahn ist nicht verpflichtet,diese Papiere auf ihre
Rüchtätei und Vollständigkeitzu prüfen. Der Absenderhaftet der Eisenbahn,
sofern sie nicht ein Verschuldentrifft, für alle Folgen, die aus demMangel,
der Unzulänglichkeitoder der Unrichtigkeitder Papiere entstehen;auch hat er
für die Dauer eineshierdurchverursachtenAufenthalts in der Beförderungvon
mehr als 48 Stunden das tarifmäßigeLager=oder Standgeld zu zahlen.
« (2)DieZoll-,Steuer-undPolizeivorschriftensind,solangedasGut
unterwegsist, gegendie tarifmäßigenGebührenvon der Eisenbahnzu erfüllen.
Sie kann diese Aufgabeunter ihrer Verantwortlichkeitauf Kosten des Ver=
fügungsberechtigteneinemSpediteur übertragen. In beidenFällen hat sie die
Pflichten einesSpediteurs.

(3)Wenn der Absendereineunzulässigeoder unausführbareArt der Ab=
fertigung beantragthat, so hat die Eisenbahndie Abfertigung zu veranlassen,
die sie als die vorteilhaftestefür den Absendererachtet. Dieser ist hiervon zu
benachrichtigen.

() Der Absenderkann im Frachtbrieferklären, daß er selbst oder ein
namhaftgemachterBevollmächtigterderZoll=oderSteuerbehandlungbeiwohnen
wolle. Auf Antrag und gegenErstatung der Kostenist der Absenderoder sein
Bevollmächtigtervon der Ankunft des Gutes auf der Station, wo dieseBe=
handlungstattfindet,zu benachrichtigen.Der AbsenderoderseinBevollmächtigter
ist berechtigt,die nötigenAufklärungenüber das Gut zu geben. Das Gut in
Besitzzu nehmenoder dieLollbehandlungselbstzu betreiben)sindsienichtbefugt.

(6)Auf derBestimmungsstationkann derEmpfängerdie zoll=oder steuer=
amtlicheBehandlung betreiben,wenn derAbsenderim Frachtbriefenichtsanderes
bestimmthat. Wird dieseBehandlung wederdurchdenEmpfängernoch gemäß
einerErklärung im Frachtbriefedurchden Absenderoder einenDritten betrieben,
so hat die Eisenbahnsie zu veranlassen;auch kann die Eisenbahndamit unter
ihrer Verantwortlichkeitauf Kosten des Verfügungsberechtigteneinen Spediteur
beauftragen.

(6)Bei denüber dieGrenzendes deutschenZollgebietsein=,aus- oder
durchzuführendenGütern hat der Absenderoder der Empfänger die nach den
Bestimmungenüber die Statistik des WarenverkehrsvorgeschriebenenAnmelde=
scheinezu beschaffen.Werden sie von der Eisenbahnbeschafft,so sind hierfür
die tarifmäßigenGebührenzu entrichten.Anmeldescheine,die nicht denStempel
des KaiserlichenStatistischenAmtes tragen) hat die Eisenbahngegendie tarif=
mäßigeGebührauf ihreUbereinstimmungmit demvorgeschriebenenMusterzu
prüfen und abzustempeln.
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/66.
VerwendungbedeckteroderoffenerWagen.

u) Der Absenderist, wenn nicht BestimmungendieserOrdnung oder
Zoll=, Steuer=oderPolizeivorschriftenoderzwingendeGründedesBetriebsent=
gegenstehen,berechtigt,im Frachtbriefezu verlangen:

1. daß Güter in bedecktenWagen befördertwerden,für die der Tarif
offeneWagenvorsieht

2. daß Güter in offenenWagen befördertwerden,für die derTarif
bedeckteWagenvorsieht.

(2) Im ersterenFalle kann die Eisenbahn eine im Tarife festzusetzende
höhereFracht erheben. -

(3)Ob und unterwelchenBedingungenDeckenfür offeneWagenmiet=
weiseüberlassenwerden;hat der Tarif zu bestimmen.

867.
Art und Reihenfolge der Beförderung.

)Das Gut ist je nach dem gewähltenFrachtbriefmusterals Frachtgut
oderals Eilgut zu befördern.Im Tarife kannmit GenehmigungderLandes=
aufsichtsbehördennachZustimmungdesReichs=Eisenbahnamtseinheitlichbestimmt
werden, ob und unter welchenBedingungenEilgut zu beschleunigterBeförderung
anzunehmenist (beschleunigtesEilgut, Schnellzugsgut).

(2) Die Eisenbahnhat dieAbfertigung vorzunehmen,die nachdenTarifen
den billigsten Frachtsatzund, bei gleichenFrachtsätzenüber mehrereWege, die
günstigstenBeförderungsbedingungenbietet. Der Absenderkann im Frachtbriefe
das Zoll= oder Steueramt für die zoll=oder steueramtlicheAbfertigung, bei Eil=
gitern auch den Beförderungswegvorschreiben. Solche Vorschriftenmuß die
isenbahnbeachten,sie kann aber die Fracht für den vorgeschriebenenWeg ver=

langen. AndereWegevorschriftensindungültig.
(6s)Die Güter sind in der Reihenfolgezu befördern,in der sie zur Be=

förderung angenommenwurden, wenn nicht zwingendeGründe des Eisenbahn=
betriebs oder das öffentlicheInteresseeine Ausnahme rechtfertigen. Eine Zu=
widerhandlunggegendieseVorschriftenbegründetden Anspruchauf Ersatzdes
daraus entstehendenSchadens.

68.
Berechnungder Fracht,Nebengebührenund Auslagen.

(Die tarifmäßigenBeträge für Fracht und für die in dieserOrdnung
oderim TarifezugelassenenNebengebührensindvon derEisenbahnin denFracht=
brief einzutragen.

(a) Außer diesenBeträgendarf dieEisenbahnnur bareAuslagenin Rechnung
stellen,zum Beispielvon ihr bezahlteAus⸗, Ein- oderDurchgangsabgaben,
Meichs=Gesetbl.1900. 18
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Kostenfür Aberführung,Ausgabenfür notwendigeAusbesserungenoder für
andereArbeitenzur ErhaltungdesGutes. Auch dieseBeträgesindunterBei=
fügungderBeweisstückeim Frachtbriefersichtlichzu machen.

(D Die Eisenbahndarf für bare Auslagen die tarifmäßigeGebühr
(Provision) erheben)ausgenommensind die von der Eisenbahn verauslagten
Rollgelder, die Fracht, die Nebengebührenund die Beträgefür Porto und
Frachturkundenstempel.

( 69.
Zahlung der Fracht.

O=Bei Gütern, die nach demErmessenderVersandbahnschnellverderben
oder derenWert die Frachtnicht sicherdeckt,kann Vorausbezahlungder Fracht
verlangtwerden. Die Eisenbahnist fernerberechtigt,bei Sendungen,die zu
ermäßigtenFrachtsätzen(Ausnahmetarifen)befördertwerdensollen, im Tarife zu
bestimmen,ob die Frachtbei AufgabedesGutes zu bezahlenoderob sieauf
denEmpfängerzu überweisenist.

(2)In allen anderenFällen hat der AbsenderdieWahl, ob er dieFracht
beiAufgabedesGutes bezahlenoderauf denEmpfängerüberweisenwill. Es
ist gestattet,auf die Fracht einenbeliebigenTeil anzuzahlen.

(3)Will der Absenderdie Fracht bezahlen,so hat er dies im Frachtbrief
an der vorgeschriebenenStelle zu erklären(Freivermerk). .

() Fügt der Absenderdem FreivermerkekeineEinschränkungbei, so ver⸗
pflichteter sichzur Bezahlung derganzenFracht einschließlichaller Nebengebühren
undAuslagen,die auf der Versandstationbis zurAnnahmedesGuteserwachsen
(unbeschränkterFreivermerh).

(6)Auf Nebengebührenund Auslagen, die erst nach der Annahme des
Gutes zur Beförderung erwachsen,beziehtsichder Freivermerknicht. Will der
AbsenderdieZahlungauchdieserKostenübernehmen,so hat er es im Fracht=
briefebesonderszu erklären.

(6)Die vom AbsenderübernommenenBeträge hat dieVersandstationaußer
im Frachtbrief auch im Duplikat oder im Aufnahmescheineinzelnaufzuführen.

() Wenn der nach demFreivermerkedes Absenderszu zahlendeBetrag
bei derAufgabe desGutes nicht berechnetwerdenkann, so ist dieVersandstation
berechtigt,die HinterlegungeinerdiesemBetragevoraussichtlichentsprechenden
Sicherheit zu verlangen. Ebenso kann für die vom Absenderübernommenen
Lollkostenund dergleichenSicherheitverlangt werden.

870.
Ansprüchewegenunrichtiger Frachtberechnung.

(1)Ist der Tarif unrichtig angewendetworden oder sind Fehler bei Be=
rechnungder Fracht oder der Nebengebührenvorgekommen,so ist das zu wenig
Gefordertenachzuzahlen,das zu viel Erhobenezu erstatten.Der Verpflichtete
oderderBerechtigteist unverzuglichzu benachrichtigen.
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(2)Die Nachzahlunghat der Absenderzu leisten,wennderFrachtbrief
nichteingelöstwird. Erfolgt die Einlösung,so hafteter für dieNachzahlung
nur nachMaßgabeseinesFreivermerkes.Im übrigenist derEmpfängerzur
Nachzahlungverpflichtet(§76 Abs.G)).

(32)Zur EmpfangnahmeerhobenerMehrfracht und zur Geltendmachung
vonFrachterstattungsansprüchenist berechtigt,wer dieMehrzahlungan dieEisen=
bahngeleistethat.

() Für die gerichtlicheGeltendmachungder Frachterstattungsansprüche
gegendie Eisenbahnbewendetes bei den Vorschriftendes § 100.

1.
VerjährungderAnsprüchewegenunrichtigerFrachtberechnung.

OAnsprüche der Eisenbahnauf Nachzahlungzuweng erhobenerFracht
oder zu wenigerhobenerGebührensowieAnsprüchegegen dieEisenbahnauf
Erstattungzu viel erhobenerFracht oderGebührenverjährenin einemJahre,
sofernder Anspruchauf eineunrichtigeAnwendungdes Tarifs oder auf Fehler
bei der Berechnunggestütztwird. Die Verjährungbeginntmit demAblaufe
desTages, an demdie Zahlungerfolgtist.

(2)Die Verjährung des Anspruchsauf Erstattungwird durchdie schrift=
licheAnmeldungdesAnspruchsbei derEisenbahngehemmt. Ergeht auf die
Anmeldung ein abschlägigerBescheid,so läuft die Verjährungsfrist von dem
Tage ab weiter, an demdie Eisenbahnihre EntscheidungdemAmmeldenden
schriftlichbekanntmachtund ihm die der Anmeldungetwa angeschlossenenBeweis=
stückezurückstellt.WeitereGesuche,die an die Eisenbahnoder an die vor=
gesetztenBehördengerichtetwerden,hemmendieVerjährungnicht. Wegender
Unterbrechung der Verjährungbewendetes bei den allgemeinengesetzlichen
Vorschriften.

§ 72.
NachnahmenachEingang. Barvorschuß.

Der Absenderkann das Gut bis zur Höhe desWertesmit Nach=
nahmenach Eingang belasten.

(„) Als BescheinigungüberdieBelastungmit Nachnahmedientder ab=
gestempelteFrachtbrief,das Duplikat oder die sonstzugelasseneBescheinigung
über die Auflieferung des Gutes. Auf Verlangen sind außerdembesondere
Nachnahmescheinegebührenfreiauszuhändigen.

(6)Die Eisenbahnhat, sobalddieNachnahmebezahltist, denAbsender
zu benachrichtigenund ihm die Nachnahmeauszuzahlen.Ist die Auszahlung
im Tarife vomAblauf einer bestinuntenFrist abhängiggemacht,so ist keine
besondereBenachrichtigungerforderlich.

Ist das Gut ohne Einziehungder Nachnahmeausgeliefertworden,so
hat die EisenbahndemAbsenderdenSchadenbis zumBetragederNachnahme
zu ersetzen,vorbehalllichihresAnspruchsgegendenEmpfänger.

18“
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(5)Die Eisenbahnkann einenBarvorschußgewähren,wenn er nach dem
Ermessender VersandstationdurchdenWert des Gutes sichergedecktwird.

(6)Der Betrag der Nachnahmeund des etwa gewährtenBarvorschusses
ist vom Absender in den Frachtbrief an der hierfür vorgesehenenStelle mit
Buchstabeneinzutragen.DieserEintrag ist auchbei einerAbweichungvon einem
Eintrag in Ziffern maßgebend.

C) Für die Belastung einer Sendung mit Nachnahmeoder mit Bar=
vorschußdarf die Eisenbahndie tarifmäßigeGebühr(Provision)erheben.

8 73.
NachträglicheVerfügungendesAbsenders.

Der Absenderkannverfügen, daß das Gut auf der Versandstation
zurückgegeben,unterwegsangehalten,auf der Bestimmungsstationzurückgehalten
oder an einenanderenEmpfänger oder an einemanderenOrte ausgeliefertoder
nach derVersandstationzurückgesandtwerde. EbensokannderAbsenderverfügen,
daß eine Nachnahmenach Eingang nachträglichaufgelegt, erhöht, gemindert
oder zurückgezogen,sowie daß die Sendung fracht=und gebührenfreiabgeliefert
werde. Die Eisenbahn darf die Ausführung solcherVerfügungen nur dann
ablehnenoder hinausschiebenoderdieVerfügungin veränderterWeiseausführen,
wenndurchihre Befolgungder regelmäßigeGüterverkehrgestörtwerdenwürde.
Sie hat in diesemFalle denAbsenderunverzüglichzu benachrichtigen.

(2)VerfügungenandererArt könnendurchdenTarif einheitlichzugelassen
werden.

(6)Die Verfügungenmüssensichauf die ganzeSendungbeziehen.Sie
sind schriftlichunter Verwendungeinesvon der Eisenbahndurchden Tarif ein=
heitlichfestzusetzendenMusters bei derVersandstationeinzureichen.Die Unter=
schriftdarf auchdurchDruck oderStempel bewirktwerden. Die Versandstation
hat die Verfügung sobald wie möglich, auf Wunsch des Absendersunter den
im Tarif einheitlichfestzusetzendenBedingungen auch durch Telegramm oder
Fernsprecher,weiter zu geben.

(4)EinembeiderBestimmungsstationunmittelbargestelltenAntrage, die
Sendungzurückzuhalten,kannvorläufigentsprochenwerden. Der Absenderhat
jedochdie vorgeschriebeneVerfügung innerhalbeiner angemessenenFrist beizu=
bringen. Anderenfalls ist nach 9 76 zu verfahren.

(5)Im Falle der Ausstellung eines Frachtbriefduplikatsoder einesAuf=
nahmescheinssteht demAbsenderdas Verfügungsrechtnur zu, wenn er diese
Urkundenvorlegtund auchdarin die Verfügungeneinträgt. Befolgt dieEisen=
bahndie VerfügungendesAbsenders,ohnedie VorlegungdesDuplikatsoder
Aufnahmescheinszu verlangen, so ist sie für den daraus entstehendenSchaden
demEmpfänger,demderAbsenderdie Urkundeübergebenhat, haftbar. Ist
ein Frachtbriefduplikatoder ein Aufnahmescheinnicht ausgestellt,so kann die
Eisenbahnverlangen,daß sichder Absenderentsprechendausweist.
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(6) Verweigertder Empfänger die Annahme desGutes, so stehtdemAb=
senderdas volle Verfügungsrechtauch dann zu, wenn er das Frachtbriefduplikat
oder den Aufnahmescheinnicht vorweisenkann.

.C) Verfügt der Absender, daß die Sendung unterwegsangehaltenoder
auf der Bestimmungsstationzurückgehaltenwird, so ist die Eisenbahnberechtigt,
für jedeVerzögerungüber 6 Stunden das tarifmäßige Stand= oder Lagergeld
zu erheben. Beträgt dieVerzögerungmehrals 24 Stunden, so kann dieEisen=
bahn das Gut auf Gesahr und Kosten des Absendersausladen und auf Lager
nehmenoder einemSpediteur oder öffentlichenLagerhaus übergeben.

(6) Die Eisenbahnkann, wenn die nachträglicheVerfügung nicht durchihr
Verschuldenveranlaßtist, für derenAusführung nebenErstattungdererwachsenden
Frachtkosten,Nebengebührenund Auslagen eine im Tarife festzusetzendeGebühr
verlangen. Bei leichtverderblichenGütern sowiebei Sendungen,derenWert
die entstehendenFrachtkosten,Nebengebührenund Auslagen nichtdeckt,kann
Vorausbezahlungverlangtwerden.

(0) Das Verfügungsrechtdes Absenderserlischt, wenn nach der Ankunft
des Gutes am Orte der Ablieferung der Frachtbrief dem Empfänger übergeben
oderwennvon demEmpfängergemäß§ 76 Abs.(2)Klage gegendieEisenbahn
erhobenwird. Die Eisenbahnhat dann nur die Anweisungendes Empfängers
zu beachten;verletztsie dieseVerpflichtung, so ist sie dem Empfänger für das
Gut verhaftet.

874.

Befoͤrderungshindernisse.

() Wird dieBeförderungeinesaufgeliefertenGutes auf demvom Ab=
senderin zulässigerWeise vorgeschriebenenoder auf dem von der Eisenbahnbe=
stimmtenWege verhindert,so hat die Eisenbahn das Gut ohne Erhebung von
Mehrfracht auf einemHilfswegeder Bestimmungsstationzuzuführen. Den
Bahnenbleibtüberlassen,gegeneinanderRückgriffzu nehmen.

(2)Ist keinHilfswegvorhanden)so hat die EisenbahndenAbsenderum
Verfügung zu ersuchen.Der Absenderkann in diesemFalle auch vom Vertrage
zurücktreten,muß dann aber der Eisenbahn, wenn sie kein Verschuldentrifft,
außer der Fracht für die etwa zurückgelegteEisenbahnstreckedie tarifmäßigen
Gebührenfür die Vorbereitungder Beförderungund für das Wiederausladen
entrichten.

(6)Verfügt der Absenderauf die Aufforderung der Eisenbahnüber das
Gut, legt aber das etwa ausgestellteFrachtbriefduplikatoder denAufnahmeschein
nicht vor, so darf er wederdiePerson desEmpfängers nochdenBestimmungs=
ort ändern.

(4) Verfügt derAbsenderderAufforderung ungeachtetnicht über das Gut,
so ist damitnachdenVorschriftenim § 81 zu verfahren.
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&§75.
Lieferfrist.

C) Die LieferfristendürfendienachstehendenHöchstfristennichtüberschreiten:

a) für Eilgut:
1. Abfertigungsfrft::n 1 Tag,
2. Beförderungsfristfür angefangeneje 300 Tarifkilometer. 1 Tag;

b) für Frachtgut:
1. Abfertigungsfrlftt:: .. . ... 2 Tage,
2. Beförderungsfristbei einerEntfernungbis zu 100 Tarif=
kilometerererer: 1 Tag,
bei größerenEntfernungenfür weitereangefangeneje

200Tarifkilometer . .. . . . .. 1 Tag.
(1)Die Abfertigungsfristwird ohneRücksichtauf die Zahl der beteiligten

Eisenbahnverwaltungennur einmalberechnet.Die Beförderungsfristwird nach
derGesamtentfernungzwischenderVersand=undderBestimmungsstationberechnet.

() Die Eisenbahnkann mit Genehmigungder Landesaufsichtsbehörde
Luschlagsfristenfestsetzen:

1. für dieBeförderungvon und nachGüternebenstellen,
2. für denUbergangauf Bahnenmit andererSpurweite,
3. für außergewöhnlicheVerkehrsverhältnisse,wobei die Zuschlagsfristen
ausnahmsweisevorbehaltlichder Genehmigungder Landesaussichts=
behördefestgesetztwerdendürfen.

() Die Abfertigungs=und Beförderungsfristen(Abs.u)) sowiedie Zu=
schlagsfristenim Abs. 12)Liffer 1 und 2 sind durch den Tarif festzusetzen.Die
Luschlagsfristenim Abs.(3)Ziffer3 sindbesonderszuveröffentlichenund treten
nicht vor der Veröffentlichungin Kraft. Aus der G.sstenrichung muß zu er=
sehensein,ob die Genehmigungerteiltodervorbehaltenist) wird die nachtäg=
licheGenehmigungvon derLandesaufsichtsbehördeversagtoderdieGenehmigung
nichtinnerhalb8 Tagen nachVeröffentlichungderZuschlagsfristenbekanntgemacht,
so ist dieFestsetzungwirkungslos.

(8)Die Lieferfristbeginntfür die im Laufe des Vormittags auf#gelieferten
Güterum 12Uhr Mittags, für die NachmittagsaufgeliefertenGuter umMitter=
nacht. Sie ist gewahrt,wennvor ihremAblaufedasGut demEmpfängerzu=
geführtist. Für Güter, dienachdenBestimmungenderEmpfangsbahnoder
nacheinerVerfügungdesEmpfängersnichtzugeführtwerden,ist die Lieferfrist
gewahrt,wennvor ihremAblaufederEmpfängervon derAnkunftbenachrichtigt
6 79 6)) und das Gut zur Auslieferung bereitgestelltist.

(6)Für bahnlagerndgestellteGüter, für die der Absender die Benach=
richtigung des Empfängers nicht im Frachtbriefevorgeschriebenhat, und für
Güter, derenEmpfängerauf dieBenachrichtigungschriftlichverzichtethat, ist die
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Lieferfristgewahrt,wennvor ihremAblaufe dieGüter auf derBestimmungs=
station zur Auslieferung bereitgestelltsind.

(:) Der Lauf der Lieferfristenruht für die Dauer der zoll= oder steuer=
amtlichenoderpolizeilichenAbfertigung,für dieDauer einerdurchnachträgliche
Verfügung des Absenders verursachtenVerzögerung und für die Dauer einer
ohneVerschuldenderEisenbahneingetretenenBeetosterung, durchdiederBeginn
oderdie FortsetzungderBefäörderungzeitweiligverhindertwird.

(6)Ist der auf die AuflieferungdesGutes folgendeTag ein Sonnta
oderFesttag,so beginntbeiNachmittagsaufgeliefertemFrachtgutedieEorfarfül
einenTag später. "

(o)JstderletzteTagderLicferfristeinSonntagoderFesttag,soläuft
bei Frachtgutdie Lieferfristerstmit der entsprechendenStunde des nächsten
Werktagsab.

76.
Ablieferung.

C)Die Eisenbahnist verpflichtet,am Orte derAblieferungdemEmpfänger
egenZahlungderdurchdenFrachtrertragbegründetenForderungenund gegen
Er#sesgsbescheinigungdenFrachtbriefund das Gut zu übergeben.Der Uber=
gabedesGutes an denEmpfängerstehtgleichdieUbergabean dieZoll=oder
Steuerverwaltungin derenAbfertigungsräumenoderNiederlagen,wenn diese
nicht unter Verschlußder Eisenbahnstehen,sowie die nach dieserOrdnung zu=
lässigeHinterlegungbei einemSpediteuroder in einemöffentlichenLagerhause.

C)Der Empfänger ist nach Ankunft des Gutes am Orte derAblieferung
berechtigt,die durch den FrachtvertragbegründetenRechtegegenErfüllung der
sichdarausergebendenVerpflichtungenim eigenenNamen gegendie Eisenbahn
geltendzu machen,ohneUnterschied,ob er hierbeiin eigenemoder in fremdem
Interessehandelt. Er ist insbesondereberechtigt,von derEisenbahndieUber=
gabedes Frachtbriefsund die Auslieferung desGutes zu verlangen,wenn nicht
derAbsenderder Eisenbahneinenach§ 73 nochzulässigeentgegenstehendeVer=
fügungerteilthat.

(3)Als Ort der Ablieferung im Sinne der Abs. (u) und (2)gilt, vorbe=
haltlichder Festsetzungenim § 78 Abs.), die vom AbsenderbezeichneteBe=
stimmungsstationoder Güternebenstelleauch dann, wenn im Frachtbriefein
anderer Bestimmungsortangegebenist.

(() Durch AnnahmedesFrachtbriefsund desGuteswird derEmpfänger
verpflichtet,der Eisenbahn nach Maßgabe des FrachtbriefsZahlung zu leisten
(vergleichejedoch§ 70 Abs.(0).

(s) Die Empfangsbahn hat bei der Ablieferung alle durch den Fracht=
vertrag begründetenForderungen,wie Fracht, Nebengebühren,Nachnahmen,
ZollgelderundandereAuslageneinzuziehen.Auchhat sieerforderlichenFallesdas
Pfandrechtan demGute geltendzu machen.
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(6)Ob die Güter durchdie Eisenbahnoder durch den Empfänger auszu⸗
laden sind, hat der Tarif zu bestimmen,soweitnicht dieseOrdnung Vorschriften
darüberenthält.

C) Der Eisenbahnstehtfrei, Stückgüter,die von ihr auszuladensind, dem
Empfänger auf seineKosten zuzuführen(§ 78) oder ihn von der Ankunft zu
benachrichtigen.Auf den Stationen, wo Stückgüter dem Empfänger zugeführt
werden,ist diesdurchAushangan den Abfertigungsstellenbekanntzu machen.
Von derAnkunftandererGüter ist derEmpfängerzu benachrichtigen(vergleiche
jedoch§ 79 Abs.(6)).

(6e)Die Eisenbahnkann im Tarife vorschreiben,daß das Uberladenvon
Gütern, die auf derBestimmungsstationvom Eisenbahnwagenunmittelbarin
Schiffeübergehensollen,gegenZahlungder im Tarif oderdurchAushangbe=
kannt zu machendenGebührenvon ihr selbstoder durch besondereUnternehmer
ausgeführtwird. Die hierbeiverwendetenPersonen gelten als Leute der Eisen=
bahnim Sinne des§ 5.

(6)Ist am BestimmungsortekeineGüterabfertigungs-oderGüterneben=
stellevorhanden,hat dieEisenbahnauchkeineallgemeinenEinrichtungenfür die
WeiterbeförderungderGüter dorthingetroffen (§ 78 Abs. )) und hat wederder
Absendernochder Empfängerfür dieunmittelbareWeiterbeförderunggesorgt,
so hat die Eisenbahnwegender Weiterbeförderungdie Pflichten des Spediteurs
85Abf.()).

Cno)Bei der Ablieferung dürfen außer der Empfangsbescheinigung weitere
Erklärungen,namentlichüber tadelloseoder rechtzeitigeAblieferung,nicht verlangt
werden. Vom Empfänger abzuholendeGüter sind ihm, wenn dieEisenbahnsie
auszuladenhat, auf denGüterböden,sonstauf denEntladeplätzenzurVerfügung
zu stellen. Der Empfängerhat deneingelöstenFrachtbriefvorzuzeigen.

§ 77.
Nachzählungund Nachwägungauf der Bestimmungsstation.

C)Der Empfängerkannbei derAblieferungverlangen,daß dieGüterin
seinerGegenwartauf demBahnhofenachgezähltund nachgewogenwerden;er
hat hierfürdie tarifmäßigeGebührzu zahlen(vergleicheauch§ 56 Abs.(6)).

CG)Die Eisenbahnist verpflichtet,beiWagenladungendiebeantragteNach=
wägungund Nachzählungvorzunehmen,es sei denn, daß die vorhandenenWäge=
vorrichtungennichtausreichenoder dieBeschaffenheitdesGutes oder dieBetriebs=
verhältnissedieFeststellungderStückzahl nicht gestatten. Wird dieNachwägung
abgelehnt,so kannderEmpfängerdas Gut auf der nächstengeeignetenWage
in Gegenwart eines Bevollmächtigtender Eisenbahn nachwägen. Er hat die
hierdurchentstehendenKosten einschließlichder Entschädigungfür den Bevoll=
mächtigtenzu zahlen.

(3)Für die Verwägungvon Wagenladungsgüterngeltendie Vorschriften
des§ 58 Abl. (3).
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() Wird bei derNachzählungoderNachwägungeineMinderzahloderein
Mindergewicht festgestellt,die von der Eisenbahn zu vertreten,aber noch nicht
anerkannt sind, so darf die Eisenbahn für die FeststellungkeineGebühren er—
hebenund hat dem Empfänger die ihm verursachtenKosten zu ersetzen.

8 78.
Zuführung.

() Die Eisenbahnkann die Stückgüter innerhalb des Stationsorts oder
nachbenachbartenOrtengegeneinedurchAushangbekanntzu machendeGebühr
selbstzuführenoder Rollfuhrunternehmerdafür bestellen(&76 Abs. (2) und (9)).
Die hierbeiverwendetenPersonengeltenals LeutederEisenbahnim Sinne des
§5. Die Nollfuhrleute haben ihren Gebührentarifbei sichzu tragen und auf
Verlangenvorzuzeigen. „

(„:)Auch auf den Stationen, wo die Eisenbahnfür die Zuführung sorgt,
sind die Empfänger berechtigt,ihre Güter selbstabzuholenoder sie durchandere
als dievon derEisenbahnbestelltenFuhrunternehmerabholenzu lassen. Wollen
sie von diesemRechteGebrauchmachen,so haben sie es der Abfertigungsstelle
vor derAnkunft des Gutes schriftlichanzuzeigen.Die Eisenbahnkann jedoch
im allgemeinenVerkehrsinteressemit Genehmigungder Landesaufsichtsbehörde
diesesRecht vorübergehendoder,wenn besondereVerhältnissees erfordern,auch
dauerndbeschränkenoderaufheben.

(3)MüssenGüter nachRäumenderZoll=oderSteuerverwaltunggebracht
werden;die außerhalbderBahnhäöfeliegen,so kann diesdie Eisenbahngegen
Erstattung derKosten selbstbesorgenoder unter ihrerVerantwortung auf Kosten
desVerfügungsberechtigtendurcheinenSpediteurbesorgenlassen,auchwennder
Empfänger sichdie Selbstabholungvorbehaltenhat.

(4) Die Fristen, innerhalb derendieGüter demEmpfänger von derEisen=
bahn zugeführtwerden,sind durchAushang an denAbfertigungsstellenbekannt
zu machen.

§ 79.
BenachrichtigungdesEmpfängersvon der Ankunft.

C) Die Benachrichtigungüber die Ankunft desGutes (§ 76 Abs. W)) ge=
schiehtnachWahl derEisenbahndurchdiePost, durchFernsprecheroderschriftlich
durchbesonderenBoten unterAngabeder Frist, innerhalbderendas Gut ab=
zunehmenist. Auf schriftlichenAntrag des Empfängers kann die Abfertigungs=
stelleeinebesondereArt derBenachrichtigungmit ihm vereinbaren.

(2)Die Benachrichtigunghat bei Frachtgut nach der Ankunft, spätestens
abersofortnachderBereitstellung,bei Eilgut binnen2 Stunden nachderAn=
kunft zu erfolgen. Bei Eilgut, das an Werktagennach 6 Uhr Abends, an.
Sonn=und Festtagennach 12 Uhr Mittags ankommt,kann dieBenachrichtigung
erst am folgendenMorgen verlangt werden.
Relchs-Gesenbl.1909. 19
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(3)Die Benachrichtigunggilt als bewirkt:
a) beiZustellungdurchdiePost 4 Stunden,durchTelegramm1 Stunde
nachderAufgabe,

b) bei ZustellungdurchFernsprechermit der Aufgabe,
e) bei andererZustellungmit der Aushändigung.
() Ausgefertigtwird dieBenachrichtigungunentgeltlich,für dieZustellung

kann die Eisenbahnden Ersatz ihrer Auslagen verlangen.
(6) Die Benachrichtigungunterbleibt,wenn derEmpfängerschriftlichdarauf

verzichtetund bei bahnlagerndgestelltenGütern, wenn der Absender sie im
Frachtbriefe.nicht ausdrücklichvorgeschriebenhat.

(6) Ist eineWagenladungwegenLaufunfähigkeitdes Wagens unterwegs
umgeladenworden,somuß das demEmpfängerbei der Benachrichtigungmit=
geteiltwerden. «

§80.
Fristen für die Abnahmeder nichtzugerolltenGüter.

CDie von der Eisenbahn auszuladendenGüter sind innerhalb der im
Darife festzusetzendenFristwährendderDienststunden(§63 Abs.(2))abzunehmen.
Die Frist beginntmit der Benachrichtigungvon der Ankunft desGutes und
mußmindestens24 Stundenbetragen. .

(2)Die Frist, innerhalb derendie vom Empfänger auszuladendenGüter
abzunehmensind, ist durchAushang an derAbfertigungsstelleoderdurchden
Tarif bekanntzu machen.Die Frist beginntmit derBenachrichtigungüberdie
Ankunft des Gutes. Sind die zu entladendenWagen nicht rechtzeitigbereit
gestellt, so beginnt dieEntladefrist erst mit dem Zeitpunkteder Bereitstellung.
Die Eisenbahnkannverlangen,daß die Güter währendderDienststundenaus=
geladenund abgefahrenwerden.

(6)Sind dieGüter bahnlagerndgestellt,und hat derAbsenderim Fracht=
briefedieBenachrichtigungdesEmpfängersnichtausdrücklichvorgeschriebenoder
hat der Empfänger auf die Benachrichtigungschriftlichverzichtetoder ist dieBe=
nachrichtigungnicht möglich, so beginntdie Abnahmefristmit der Bereitstellung
des Gutes.

)An Sonn=und Festtagenist nur Eilgut auszuliefern,vorausgesetzt,
daß seinerzoll- oder steueramtlichenBehandlungkein Hindernis entgegensteht.

(6)Der Lauf derAbnahmefristenruht währendderSonn=und Festtage,
fernerwährendeinerzoll- odersteueramtlichenoderpolizeilichenAbfertigung,so=
weit sie nicht durchden Absenderoder den Empfängerverzögertwird.

(6)Wird das Gut nicht innerhalb der festgesetztenFristen abgenommen,so
ist das tarifmäßigeLager- oderWagenstandgeldverwirkt. Auch kanndieEisen=
bahn die vom Empfänger nicht rechtzeitigausgeladenenGüter auf seineGefahr
undKostenausladen (vergleicheauch§ 81 Abs.(e)). Für Sonn=und Festtageist
Wagenstandgeldnur dann zu erheben,wenn dieEntladefristschonam Tage vor=
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her,Nachmittags2 Uhr, abgelaufenist. FolgenmehrereSonn⸗ undFesttageauf—
einander,so ist nur für einenTag Wagenstandgeldzu erheben.

() Meldet sichder benachrichtigteEmpfängerzur Abnahmedes Gutes
und kann es ihm nicht innerhalb1 Stunde nach seinemEintreffenbereitgestellt
werden, so hat die Eisenbahn ihm die Kosten der vergeblichversuchtenAb=
holungzu ersetzen.Auf VerlangendesEmpfängershat die Eisenbahndiever=
geblichversuchteAbholung auf dem Frachtbriefezu bescheinigen.

(s) Wenn die ordnungsmäßigeAbwickelungdes VerkehrsdurchGüter=
anhäufungengefährdetwird, so ist die Eisenbahnberechtigt,nachMaßgabe des
Bedarfs dieEntladefristenunddielagerzinsfreieZeit abzukürzensowiedasWagen=
standgeldund das Lagergeldzu erhöhen. Hierfür geltensinngemäßdie Vor=
schriftenim 9§75 Abs. ()) über Festsetzung,Genehmigungund Veröffentlichung
von Zuschlagsfristenfür außergewöhnlicheVerkehrsverhältnisse.

5 81.
Ablieferungshindernisse.VerzögerungderAbnahme.

Ist derEmpfängerdesGutes nichtzu ermitteln,verweigerter dieAn=
nahmeoder löst er den Frachtbrief nicht innerhalb der von der Eisenbahn im
Tarife festzusetzendenFrist ein, oderergibt sichein sonstigesAblieferungshindernis,
so hat die Bestimmungsstationunverzüglichden Absenderdurch die Versand=
station von der Ursachedes Hindernisseszu benachrichtigenund seineAnweisung
einzuholen(vergleicheauch§ 73 Abs.(6)). Der Absenderkannim Frachtbriefevor=
schreiben,daß er auf seineKostenunmittelbartelegraphischoder durchdie Post
benachrichtigtwerdef er ist in diesemFalle unter den im Tarife festzusetzenden
Bedingungenberechtigt,seineAnweisunggleichfallsunmittelbaran die Bestim=
mungsstationzu richten. Der Absenderkann unter den im Tarife festzusetzenden
Bedingungenim Frachtbriefauchvorschreiben,daßihmdasGut beiEintritt eines
Ablieferungshindernissesohne vorherige Benachrichtigungzurückgeschicktwerde.
Sonst darf das Gut nur zurückgeschicktwerden,wennes derAbsenderinfolge
derBenachrichtigungverlangt.

(i) Hat derEmpfängerdieAnnahmedes Gutes verweigertund ist der
Absendervon demHindernissebenachrichtigt,sodarf das Gut nur mit seinerZu=
stimmungnachträglichabgeliefertwerden. In allen übrigen Fällen wird das
Gut demnachträglichzur AnnahmebereitenEmpfängerabgeliefert,wennnicht
inzwischeneine andereVerfügung desAbsendersauf derBestimmungsstationein=
etroffenist.
9 (6) Ist die Benachrichtigungdes Absendersnicht tunlich oder ist der Ab=
sendermit derErteilung der Anweisungsäumigoder ist die Anweisungnicht
ausführbar, so hat die Eisenbahn das Gut auf Gefahr und Kosten des Ab=
sendersauf Lager zu nehmen;siehat in diesemFalle für die Sorgfalt eines
ordentlichenKaufmanns einzustehen.Die Eisenbahn ist jedochauch berechtigt,
unanbringlicheGüter unter Nachnahmeder darauf lastendenKostenund Aus=

19°"
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lagen bei einemSpediteuroderin einemöffentlichenLagerhausefür Rechnung
und GefahrdesVerfügungsberechtigtenzu hinterlegen.

((4)Die Eisenbahnist ferner berechtigt:
a) Güter, die nicht abgeliefertwerdenkönnen,wenn sie schnellemVer=
derbenunterliegenoder nach den örtlichenVerhältnissenweder einem
Spediteur übergebennocheingelagertwerdenkönnen,sofort,

b) Güter, die nicht abgeliefertwerdenkönnenund die vom Absendernicht
zurückgenommenwerden, 4 Wochen nach Ablauf der lagerzinsfreien
Zeit, wenn aber ihr Wert durch längeresLagern unverhältnismäßig
vermindertwürde oderwenn die Lagerkostenin keinemVerhältnisse
zum Werte des Gutesstehen würden, schonfrüher

ohneFörmlichkeitbestmöglichzu verkaufen.Von dem bevorstehendenVerkaufe
sind derAbsenderund derEmpfängerzu benachrichtigen,es seidenn,daß dies
untunlich ist. Die Eisenbahnkann, wenn sie denVerkauf selbstvornimmt, außer
den baren Auslagen eine im Tarife festzusetzendeGebühr erheben.

(5)Von derHinterlegungund vom erfolgtenVerkaufedesGutes hat die
Eisenbahnden Absenderund den Empfänger unverzüglichzu benachrichtigen,es
sei denn, daß dies untunlich ist; unterläßt sie es, so ist sie zum Schadensersatze
verpflichtet.Dem Absenderist derVerkaufserlösnachAbzugderAuslagenund
Gebührenzur Verfügungzu stellen.

(6)Wird derFrachtbriefvom Empfängereingelöst,das Gut abernichtinner=
halb der für die Abnahme festgesetztenFrist abgenommen,so ist der Empfänger
nochmals zur Abnahme aufzufordernund zu benachrichtigen,daß das Gut auf
seineGefahr und Kosten lagere. Für die Lagerung solcherGüter, für ihre
Überweisungan einenSpediteuroderan ein öffentlichesLagerhaussowiefür
ihrenVerkauf geltensinngemäßdie Vorschriftender Abs. (3) bis (s). Im Falle
desVerkaufs ist der Erlös nachAbzug derKostendemEmpfängerzur Ver=
fügungzu stellen.

ss 82.
Feststellungvon Minderung,BeschädigungoderVerlustdesGutes durchdie Eisenbahn.

GWird eineMinderung oder Beschädigungdes Gutes von der Eisen=
bahnentdecktodervermutetodervom Verfügungsberechtigtenbehauptet,so hat
die Eisenbahnden Zustand des Gutes, den Betrag des Schadens und, soweit
dies möglich, die Ursacheund den Zeitpunktder Minderung oder Beschädigung
ohneVerzug schriftlichfestzustellen.Eine Feststellunghat auch bei Verlust des
Gutes stattzufinden.

(e) Das Ergebnis ist den sichausweisendenam FrachtvertrageBeteiligten
auf Verlangenbekanntzu geben.

(3) Zur Feststellungin Minderungs- oder Beschädigungsfällensind unbe=
teiligteZeugenoderSachverständigeund, wennmöglich,auchderVerfügungs=
berechtigtezuzuziehen.
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(4) Ergibt die auf VeranlassendesVerfügungsberechtigtenvorgenommene

Untersuchungkeineoder nur einevon derEisenbahnschonanerkannteMinderung
oderBeschädigung,so hat er die entstandenenKostenzu tragen.

9833.
Feststellungvon Mängeln desGutes durchSachverständigeoderdurchdas Gericht.
Unbeschadetdes im § 82 vorgesehenenVerfahrens kann jeder Beteiligte

die BeschädigungoderMinderung des Gutes durch amtlich ernannteSachver=
ständige feststellenlassen. Zu dieserFeststellungist die Eisenbahneinzuladen.
Die VorschriftenderZivilprozeßordnungüberdieSicherungdesBeweisesbleiben
unberührt. "

6t.
Haftung der Eisenbahnfür Verlust, MinderungoderBeschädigungdesGutes

im allgemeinen.

Die Eisenbahnhaftetfür den Schaden,der durchVerlust, Minderung
oder Beschädigungdes Gutes in der Zeit von der Annahme zur Beförderung
bis zur Ablieferung entsteht,es sei denn, daß derSchaden durcheinVerschulden
oder eine nicht von der Eisenbahn verschuldeteAnweisung des Verfügungs=
berechtigten,durch höhereGewalt, durch äußerlichnicht erkennbareMängel der
Verpackungoder durchdie natürlicheBeschaffenheitdes Gutes, namentlichdurch
innerenVerderb,Schwinden)gewöhnlicheLeckageverursachtist.

85.
BeschränkungderHaftung hinsichtlichdesBestimmungsorts.

CIst auf demFrachtbriefein Bestimmungsortangegeben,wo sichkeine
für die AbfertigungdesGutes eingerichteteGüterabfertigungs=oderNebenstelle
befindet,so haftetdie Eisenbahnals Frachtführernur bis zur letztendafür ein=
erichtetenEisenbahnstationoderGüternebenstelle.Wegen der Weiterbeförderung
zanrsie die Pflichten des Spediteurs.

(i) Hat die EisenbahnEinrichtungenzur Weiterbeförderungdes Gutes
nachsolchenOrtengetroffen(§J78 Abs.(), so haftetsiebis zumBestimmungs=
ort als Frachtführer. gss "

86.
BeschränkungderHaftung bei besonderenGefahren.

() Die Eisenbahnhaftetnicht:
1. bei Gütern, die nach den VorschriftendieserOrdnung oder desTarifs
oder nach einer in den Frachtbrief aufgenommenenVereinbarungmit
dem Absenderin offenenWagen befördertwerden,

für den Schaden, der aus der mit dieserBeförderungsart ver=
bundenenGefahr entsteht;hierunterist auffallenderGewichts=
abgangoderderVerlust ganzerStückenichtzu verstehen;
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2. bei Gütern, die, obgleichihre Natur eine Verpackungzum Schutze
gegenVerlust,MinderungoderBeschädigungwährendderBeförderung
erfordert,nachErklärung desAbsendersim Frachtbriefunverpacktoder
mit mangelhafterVerpackungzurBeförderung aufgegebensind,

für denSchaden,der aus der mit demMangel odermit der
mangelhaftenBeschaffenheitder VerpackungverbundenenGe=
fahr entsteht;

3. bei Gütern, derenAuf- und Abladen nach der Vorschrift dieserOrd=
nung oderdesTarifs odernach einerin denFrachtbriefausgenommenen
Vereinbarungmit demAbsendervon diesemodervondemEupmfänger
besorgtwird,

für den Schaden, der aus der mit demAuf- und Abladen oder
mit einermangelhaftenVerladungverbundenenGefahrentsteht;

4. beiGütern, dievermögeihrer eigentümlichennatürlichenBeschaffenbeit
der besonderenGefahr ausgesetztsind,Verlust, Mindcrung oderBe=
schädigung,namentlichBruch, Rost, innerenVerderb,außergewöhn=
licheLeckage,Austrocknungund Verstreuungzu erleiden,

für den Schaden, der aus dieserGefahr entsteht;
5. bei lebendenTieren

für denSchaden,der aus derfür siemit derBeförderungver=
bundenenbesonderenGefahr entsteht;

6. bei Gütern, einschließlichder Tiere, denennach dieserOrdnung, nach «
demTcirisodernacheinerindcnFrachtbiiefaufgenommeneichreins
barungmit demAbsenderein Begleiterbeizugebenist,

für denSchaden,der aus derGefahr entsteht,derenAbwendung
durchdie Begleitungbezwecktwird.

( Konnte ein Schaden den Umständennach aus einer der im Abs. (1)
bezeichnetenGefahrenentstehen,so wird vermutet,daßer aus dieserGefahrent=
standensei.

) Eine Befreiung von der Haftung kann auf Grund dieserVorschriften
nichtgeltendgemachtwerden,wennderSchadendurchVerschuldenderEisen=
bahnentstandenist.

987.
BeschraͤnkungderHaftung bei Gewichtsverlusten.

() Bei Gütern, die nach ihrer natürlichenBeschaffenheitbei der Be=
förderungregelmäßigeinenGewichtsverlusterleiden,ist dieHaftungder Eisen⸗
bahn für Gewichtsverlustebis zu nachstehendenNormalsätzenausgeschlossen:

Bis 2 Prozent bei flüssigen,beifeuchten und bei folgendentrockenen
Gütern:

eraspeltenund gemahlenenFarbhölzern,Rinden,Wurzeln,Süß=
bob, geschnittenemTabak, Fettwaren,Seifen und erhärteten
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Olen, frischenFrüchten,frischenTabakblättern,Schafwolle,Häuten,
Fellen, Leder, getrocknetemund gebackenemObste,Tierflechsen,
HörnernundKlauen, Knochen(ganzundgemahlen),getrockneten
Fischen,Hopfen,frischenKitten;

bis 1 Prozent bei allen übrigen trockenenGütern der eingangs
bezeichnetenArt.

(:) Der Normalsatzwird, falls mehrereStücke auf denselbenFrachtbrief
befördertwerden,für jedesStück besondersberechnet,wenndas Gewichtder
einzelnenStückeim Frachtbriefeverzeichnetist odersonstfestgestelltwerdenkann.

(6)Die BeschränkungderHaftungtritt nichtein, soweitderVerlustden
Umständennach nicht infolge der natürlichenBeschaffenheitdesGutes entstanden
ist oder soweit der angenommeneSatz dieserBeschaffenheitoder den sonstigen
Umständendes Falles nicht entspricht.

) Ist das Gut verlorengegangen)so wird für Gewichtsverlustnichts
abgezogen.

(6)Die weitergehendeHaftbefreiungder Eisenbahngemäß§ 86 Abfk.Q)
Ziffer 4 wird hierdurchnicht berührt.

∆ 88.
HöhebesSchadensersatzesbei Verlust,MinderungoderBeschädigungdesGutes.
n) Muß auf Grund des Frachtvertragsvon der Eisenbahn für Verlust

oderMinderungdes Gutes Ersatzgeleistetwerden,so ist dergemeineHandels=
wert und in dessenErmangelungdergemeineWertzuersetzen,denGut derselben
Art und Beschaffenheitam Orte derAbsendungin demZeitpunktederAnnahme
ur Beförderunghatte;fernerist zu ersetzen,was anZöllenundsonstigenKosten
fowie an Fracht schonbezahltoder nochzu bezahlenist.

(e) Bei BeschädigungdesGutes ist für dieVerminderungdes im Abs.(1)
bezeichnetenWertesErsatzzu leisten.

(6)WegenderFälle, in denenvollerErsatzzu leistenist, vergleiche§ 95.

5*89.
Beschränkungder Höhe des Schadensersatzesdurch den Tarif.

C) Die Eisenbahn kann in besonderenBedingungen (Ausnahmetarifen)
einen im Falle des Verlustes, der Minderung oder der Beschädigungzu
erstattendenHöchstbetrag festsetzen,wenn diese Ausnahmetarife eine Preis=
ermäßigungfür die ganzeBeförderungsstreckegegenüberdengewöhnlichenTarifen
enthaltenund wennder gleicheHöchstbetragauf die ganzeBeförderungsstrecke
Anwendung findet. Verlangt der Absender die Anwendung eines solchen
Ausnahmetarifs, so hat er dies im Frachtbrief unter Bezeichnungdes Tarifs
zu vermerken.
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() Die Eisenbahn kann ferner die bei Verlust, Minderung oder Be⸗
schädigungvon Gegenständendes § 54 Abs. (2)B Ziffer1 zu leistendeEnt=
schädigungim Tarif auf einenHöchstbetragbeschränken.

G) WegenderFälle, in denenvollerErsatzzu leistenist, vergleiche§ 95.

8 90.
Vermutungfür denVerlustdesGutes.

Der zumEmpfangeBerechtigtekanndasGut ohneweiterenNachweisals
verlorenbetrachten,wennes nicht spätestensam dreißigstenTage nachAblauf
derLieferfristabgeliefertwerdenkann.

6 91.
WiederauffindendesGutes.

CDer Entschädigungsberechtigtekann bei Empfang der Entschädigung
für das verloreneGut in der Quittungverlangen,)daß er sofortbenachrichtigt
werde,wenn das Gut wiedergefundenwird. Hierüberist ihm eineBescheinigung
zu erteilen.

(2) Innerhalb 30 Tagen nach erhaltener Nachricht kann der Ent=
schädigungsberechtigtebeanspruchen,daß ihm das Gut nach seinerWahl auf der
im FrachtbriefangegebenenVersand=oder Bestimmungsstationkostenfreiaus=
geliefertwerde. Die erhalteneEntschädigunghat er nach Abzug des gemäß
§ 94 für die Uberschreitungder Lieferfristzu gewährendenSchadensersatzes
zurückzuzahlen.

(68)In allen anderenFällen kanndieEisenbahnüberdaswiederaufgefundene
Gut frei verfügen.

49#2.
AngabedesInteressesan derLieferung. ' ·

(1)DerAbsenderkanndaanteresseanderLieferungimFrachtbriefans
geben. Hierfür ist eine im Tarife festzusetzendeGebühr zu zahlen.

(2)Der Betrag, der das Interessean der Lieferungdarstellt, ist in den
Frachtbriefan derdafür vorgesehenenStelle mit Buchstabeneinzutragen.

(8)Die Gebührist für unteilbareEinheitenvonje 10Mark und10Tarif=
kilometerzu berechnenund darf 0): Pfennig für die Einheit nicht übersteigen.
ÜUberschießendeBeträgewerdenauf 10 Pfennig aufgerundet.Als Mindestbetrag
für dieBeförderungsstreckevon derVersand=bis zurBestimmungsstationwerden
40 Pfennig erhoben.

(() Ist die Ersatzpflichtnach § 89 auf einen Hoöchstbetragbeschränkt,so
ist eineAngabedes Interessesan der Lieferungüber diesenBetrag hinaus
unzulässig.
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8 93.
Höhe des Schadensersatzesfür Verlust, Minderung oder Beschädigungbei Angabe des

Interessesan der Lieferung.
Ist das Interessean der Lieferungangegeben,so kann bei Verlust,

MinderungoderBeschädigungdesGutes außerder im & 88 bezeichnetenEnt=
schädigungderErsatzdesweiterentstandenen.Schadensbis zu demangegebenen
Betragebeanspruchtwerden.

9 94.
Haftung für UberschreitungderLieferfrist.

C) Bei UlberschreitungderLieferfristhat dieEisenbahndennachgewiesenen
Schadenzu ersetzen,und zwar:

a) wenndasInteressean derLieferungnichtangegebenist,his zur Höhe
der Fracht,

b) wenn das Interessean der Lieferungangegebenist, bis zum an=
gegebenenBetrage. Ist dieserniedrigerals dieuntera bestimmteEnt=
schädigung,so kann letzterebeanspruchtwerden.

(2)Ist ein Schadennicht entstandenoder nicht nachgewiesen,so hat die
Eisenbahnzu zahlen:

a) wenndas Interessean derLieferungnichtangegebenitt,
bei einererFristüberschreitungbis einschließlich1 Tag ½0derFracht,

Tage% s-,
- 2 3 ⸗ ½% “"“ ⸗ /

⸗ 4 1 ⸗ ⸗Ê1
von längererDauer oo##

b) wennbas Interese an derLieferungangegebenist,
bei einerFristüberschreitungbis einschließlich1Tag %%derFracht,

2Taget% --,
s - - 3 ⸗ 5⅝% 2⸗ ⸗ /

2⸗ ⸗ 2 ⸗ 4 ⸗ 3% ⸗ 2

⸗ ⸗ von längererDauer die ganzeFracht,
jedochnicht mehr als den angegebenenBetrag. Ist dieserniedriger
als die unter a bestimmteEntschädigung,so kann letzterebeansprucht
werden.

G) Die aus diesenBestimmungensichergebendenAnsprüchekönnenauch
nebenetwaigenAnsprüchenwegenVerlustes,Mnderung oderBeschädigungdes
Gutes geltendgemachtwerden. Ist das Interessean derLieferungangegeben,
so kann außer dem nach § 88 zu berechnendenSchadensersatzals Ersatz für
den gesamtenweiterenSchaden 93), einschließlichdes durchdie Uberschreitung
der Lieferfrist entstandenen,höchstensder angegebeneBetrag des Interesstes ge⸗
fordertwerden.Sinngemäßgilt dieVorschriftdeszweitenSatzesim Abs.() b.
Reichs=Gesetzbl.1909. 20
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() Die Haftung der Eisenbahn ist ausgeschlossen,wenn die Fristüber—
schreitungvon einemEreignisseherrührt, das die Eisenbahnwederherbeigeführt
hat noch abzuwendenvermochte. «

(5)Wegen derFälle, in denenvoller Ersatz zu leistenist, vergleiche§ 95.

595.
SchadensersatzbeiVorsatz odergroberFahrlässigkeitder Eisenbahn.

Ist der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeitder Eisenbahn
herbeigeführt,so ist in allen Fällen der volle Schaden zu ersetzen.

5 96.
Verwirkungder Ersatzansprüche.

Werdin Gegenstände,derenBeförderungnachgesetzlicherVorschriftoder
aus GründenderöffentlichenOrdnung verbotenist oder die von derBeförderung
ausgeschlossenodernur bedingungsweisezur Beförderungzugelassensind, unter
unrichtigerBezeichnungaufgegebenoderwerdendie für dieseGegenständevor=
gesehenenSicherheitsmaßregelnvom Absenderunterlassen,so ist dieHaftung der
Eisenbahnauf Grund desFrachtvertragsausgeschlossen.

897.
ErlöschenderAnsprüchenachBezahlungder Frachtund AbnahmedesGutes.
C)Ist die Fracht nebst den sonstauf dem Gute haftendenForderungen

bezahltund das Gut abgenommen,so sindalle Ansprüchegegendie Eisenbahn
aus demFrachtvertragerloschen.

(2)Hiervonsindausgenommen:
1. Entschädigungsansprüchefür Schäden, die durchVorsatz oder grobe
Fahrlässigkeitder Eisenbahnherbeigeführtsind;

2. EntschädigungsansprüchewegenUberschreitungder Lieferfrist,wenn sie
spätestensam vierzehntenTage, den Tag der Abnahme nicht mit=
gerechnet,bei einer der nach 9 100 in Anspruchzu nehmendenEisen=
bahnenschriftlichangebrachtwerden;

3. EntschädigungsansprüchewegensolcherMängel, die nach§ 82 oder
3 vor derAbnahmedesGutes festgestelltwordensindoderderen

Feststellungentgegender Vorschrift im § 82 durch Verschuldender
Eisenbahnunterbliebenistz

4. EntschädigungsansprüchewegensolcherMängel, die bei derAbnahme
äußerlichnicht erkennbarwaren, wennderBerechtigteunverzüglichnach
der Entdeckungund spätestensbinneneinerWochenach der Abnahme
entwederschriftlichbei der Eisenbahn eine nach § 82 vorzunehmende
Untersuchungoder bei Gericht dieBesichtigungdes Gutes durchSach=
verständigebeantragtundbeweist,daß derMangel in derZeit zwischen
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derAnnahmeund derAblieferungentstandenist. Ist der Eisenbahn
der Mangel unverzüglichnach der Entdeckungund binnender be=
zeichnetenFrist angezeigt,so genügtes, wenn die Feststellungunver=
züglichnachdemZeitpunktebeantragtwird, bis zu demderEingang
einer Antwort der Eisenbahnunter regelmäßigenUmständenerwartet
werdendarf.

5. Ansprüchewegenzu UnrechterhobenerFrachtzuschlägeund unrichtiger
Berechnungvon Fracht und Gebühren.

(s)Der Empfängerkann dieAbnahmedesGutes auchnachAnnahme
desFrachtbriefsundBezahlungderFrachtsolangeablehnen,bis seinemAntrag
auf Feststellungder behauptetenMängel stattgegebenist. Vorbehaltebei der
AbnahmedesGutes sindnur wirksam)wennsieunterZustimmungderEisen=
bahn gemacht sind.

() Wennvon mehrerenim FrachtbriefeverzeichnetenGegenständeneiner
Sendung bei der Ablieferung einzelnefehlen, so kann sie der Empfänger in der
Empfangsbescheinigungals fehlendaufführen.

(98.
Verjährung der Ansprüchegegendie Eisenbahn wegenVerlustes, Minderung oder

BeschädigungdesGutes oderwegenUlberschreitungderLieferfrist.
G) Die Ansprüchegegendie EisenbahnwegenVerlustes,Minderungoder

Beschädigungdes Gutes oderwegenUberschreitungder Lieferfrist verjähren in
einemJahre.

(i) Die Verjährungbeginntbei BeschädigungoderMinderungmit dem
Ablaufe des Tages, an dem abgeliefertist, bei Verlust oder bei Uberschreitung
der Lieferfristmit demAblaufederLieferfrist.

(6) Die Verjährung wird durchdie schriftlicheAnmeldung des Anspruchs
bei der Eisenbahn gehemmt. Ergeht auf die Anmeldung ein abschlägiger
Bescheid,so läuft die Verjährungsfristvon demTage ab weiter, an demdie
EisenbahnihreEntscheidungdemAnmeldendenschriftlichbekanntmachtund ihm
die der Anmeldung etwa angeschlossenenBeweisstückezurückstellt.WeitereGe=
suche,die an die Eisenbahnoder an die vorgesetztenBehörden gerichtetwerden,
hemmendie Verjährungnicht.

(!) Wegender Unterbrechung der Verjährung bewendetes bei den
allgemeinengesetzlichenVorschriften.

(6)Die im Abs. G bezeichnetenAnsprüchekönnen nach der Vollendung
derVerjährung nur aufgerechnetwerden,wennvorherderVerlust, dieMinderung,
die Beschädigungoder dieUberschreitungderLieferfristder Eisenbahnangezeigt
oderdie Anzeigean sieabgesendetwordenist. Der Anzeigean die Eisenbahn
stehtes gleich,wenn gerichtlicheBeweisaufnahmezur Sicherungdes Beweises
beantragtoderwennin einemzwischendemAbsenderund demEmpfängeroder
einem späterenErwerber des Gutes wegen des Verlustes, der Minderung, der

20“

Cocgle



— 144 —

BeschädigungoderderFristüberschreitunganhängigenRechtsstreitederEisenbahn
derStreit verkündetwird.

(6)Die VorschriftendiesesParagraphen finden keineAnwendung, wenn
die Eisenbahnden Verlust, die Minderung, die Beschädigungoder die Frist=
überschreitungvorsätzlichherbeigeführthat. Sie finden ferner keineAmwendung
auf Rückgriffsansprücheder Eisenbahnenuntereinander(§ 100).

5*99.
Geltendmachungder Rechteaus dem Frachtvertrage.

)Zur Geltendmachung der Rechte aus dem Frachtvertrage gegenüberder
Eisenbahnist nur der befugt, dem das Verfügungsrechtüber das Gut zusteht
(vergleicheaber 9 60 und 70).

(2) Vermag der Absender,dem an sichdas Verfügungsrechtzusteht,das
Frachtbriefduplikat,den AufnahmescheinodereineBescheinigungder Versand=
station, daß einesolcheUrkundenicht ausgestelltist, nicht vorzuzeigen,so kann
er seinenAnspruchnur mit Zustimmung desEmpfängers geltendmachen,es sei
denn,er wiesenach,daß derEmpfängerdieAnnahmedesGutesverweigerthat.

(6) AußergerichtlicheAnsprüche sind schriftlichbei der nach 9 100 zu=
ständigenEisenbahngeltendzu machen. War der Frachtbrief dem Empfänger
übergeben,so ist er vorzulegen. Handelt es sichum eineEntschädigungwegen
Verlustes, MinderungoderBeschädigung,so ist eineBescheinigungüber den
Wert desGutes beizufügen.

(.) Die Eisenbahn hat die Ansprüchemit tunlichsterBeschleunigungzu
prüfen und den Antragsteller,wenn keineVerständigungerfolgt, schriftlichzu
bescheiden.

# 100.
Haftungmehrereran der BeförderungbeteiligterEisenbahnen.

C)Die Versandbahnhaftetfür dieAusführungderBeförderungbis zur
Ablieferung desGutes an denEmpfänger, ohneRücksichtdarauf, ob nur eigene
oder auchfremde Streckenbenutztwerden.

(2) Jede nachfolgendeBahn tritt dadurch, daß sie das Gut mit dem
ursprünglichenFrachtbriefannimmt, diesemgemäßin denFrachtvertragein und
übernimmtdie selbständigeVerpflichtung,dieBeförderungnach demInhalte des
Frachtbriefsauszuführen.

(6)Die Ansprücheaus demFrachtvertragekönnenjedoch— unbeschadet
desRückgriffsderBahnenuntereinander— im WegederKlage nur gegendie
Versandbahnoder gegen die Bahn, die das Gut zuletztmit dem Frachtbrief
übernommenhat, odergegendie Bahn, auf derenStreckesichder Schaden
ereignethat, gerichtetwerden. Unter diesenBahnenhat derKläger dieWahl.
Das Wahlrechterlischtmit ErhebungderKlage.
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() Durch WiderklageoderAufrechnungkönnenAnsprücheaus demFracht=
vertragauchgegeneineandereBahn geltendgemachtwerden,wennderenKlage
sichauf denselbenFrachtvertraggründet.

(s) Hat auf Grund dieser Vorschriften eine der beteiligten Bahnen
Schadensersatzgeleistet,so stehtihr derRückgriffgegendieBahn zu, die den
Schaden verschuldethat. Kann diesenicht ermitteltwerden, so haben die be=
teiligtenBahnen denSchadennachdemVerhältnis ihrer Streckenlängen,mit
denensiean derBeförderungbeteiligtsind, gemeinsamzu tragen,soweitnicht
festgestelltwird, daß derSchadennichtauf ihrenStreckenentstandenist. Die
Befugnis derEisenbahnen,überdenRückgriffim vorausoderim einzelnenFalle
andereVereinbarungenzu treffen,wird hierdurchnicht berührt.
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Anlage 4.

Ceichenpaß.

Die nachVorschrifteingesargteLeichede an# 109

in aaon 68P8ueonn rerstorbenen(a#ltojährigen

((zsung,VerzunZunamtdesVersterbenen,beiKindernStandderEter). soll mit der Eisenbahnvon

aüber ,, nach .

zanestattnngbefördertioerden.NachdemdieseüberführnngderLcichegenehinigt

wordenist, werdensämtlicheBehörden,derenBezirkedurchdenTransport berührt

werden,ersucht,ihn ungehindertund ohneAufenthaltweitergehenzu lassen.

E ,dent»11«.)

(Siegel.) (Unterschrift.)
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Anlage B.

Nähere Bestimmungenüber die Beförderung von
lebendenTieren.

I. Verladung.
81.

(1) Soweit die StationennachdemTarif unbeschränktoderbeschränktfür denVieh=
verkehr bestimmt sind, müssensie mit Vorrichtungen versehensein, die, den Abfertigungs=
befugnissenentsprechend,ein zweckmäßigesEin- und Ausladen der Tiere gestatten.

(2) Auf der OberflächehölzernerVerladerampenmüssenin angemessenenIwischen=
räumen schmaleLatten mit abgerundetenKanten angebracht sein, damit die Tiere sicher
fußenkönnen. - "

(3) Die OberflächefesterRampendarf höchstens1:8, diederbeweglichenVorrichtungen
höchstens1:3 geneigtsein.

(4) Die Ladebrückenmüssenhinreichendbreit und mit mindestens20 cm hohenSchutz=
leistenan beidenSeiten sowiemit Trittlatten (Abs.(2)) versehensein. AuchmüssenVor=
kehrungenzumSchutzegegenseitlichesAbdrängenderTiere getroffensein.

(5) Auf Stationen mit regelmäßigemgrößeremViehversandsowieauf den Tränk.
stationen(6 6) oder in derenNähe müssenzur vorübergehendenUnterbringungdesViehes
eingefriedigteRäume (Buchtenoder Bansen)vorhandensein, von denenein angemessener
Teil überdecktsein muß. Diese von der Eisenbahnzu schaffendenRäumemüssenBrunnen
oderWasserleitungsowieVorrichtungenzum Anbinden, Füttern und Tränkender Tiere
enthalten. Sie müssenin kleinereAbteilungen geteilt sein, in denendie Tiere verschiedener
Gattung und das Großvieh (Pferde, einschließlichPonys, auch Fohlen, ferner Rindvieh,
Maultiere, Eselund dergleichen),vomKleinvieh(Schweine,Kälber, Schafe,Ziegen,Hunde,
Geflügelund dergleichen)getrenntunterzubringensind; Muttertieremit saugendenJungen
bleibenzusammen.Der Fußbodenmußsobeschaffensein, daßeineordnungsmäßigeReinigung
möglichist. -

« (6) Für die vorübergehendeUnterbringungder Tiere in überdecktenNäumen kann
eineim Tarife festzusetzendeGebührerhobenwerden. Sie dientzugleichals Vergütungfür
die Benutzungder EinrichtungenzumFüttern und Tränken.

82.
() Die Tiere sind in bedecktenoder in hochbordigenoffenenWagen zu befördern.

In denMonatenJanuar, Februar, März, Novemberund DezemberdürfenoffeneWagen
nur auf Antrag des Absendersgestelltwerden. Geflügel darf nur in bedecktenWagen
befördert werden.
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(2) MehrbödigeWagendürfennur verwendetwerden,wennsiean denSeitenLatten=
wände haben; diesemüssensoweit aus dichtenBrettern bestehenoder mit dichtenKlappen
versehensein, daß die Tiere gegenZugluft von untengeschütztsindund das Herausfallen
von Kot und Streu verhindertwird. DieseBestimmunggilt nichtfür diemehrals zwei=
bödigenzur GeflügelbeförderungbestimmtenWagen. Doch müssenauchbei diesenWagen
dieSeitenwändeausLattenbestehenund mit Schutzleistenversehensein, diedasHerausfallen
von Kot und Streu verhindern.

(3) Die Unterkästender Wagen dürfen nur zur Beförderungeinzelnerunterwegs
erkrankterTiere benutztwerden.

(4) Die lichteBreite der zurBeforderung von Großvieh dienendenWagen muß
mindestens2,60m betragen.

(5) Bei VerwendungbedeckterWagenzur Viehbeförderungsind solcheWagenauszu=
wählen,die in derNähe derWagendeckean denLängs=oderStirnseitenje 2 verschließbare
Offnungenvon je mindestens0/10m Längeund 0)30m Breite habenund außerdeman
den Türen mit Vorrichtungen versehensind, die ihr Offenhalten in einer Breite von 0,35 m
bei Großviehund von 0/15m bei Kleinvieh ermöglichen.Bleiben die Türen währendder
JFahrtganzgeöffnet,so müssendie Türöffnungendurcheinen1,50m hohenBretterverschlag
oderdurchLattengitterverstelltsein.

(56)Die offenenWagenmüssenbeiVerwendung für Croßrieh eine Bordhöhe von
mindestens1,50m und bei Verwendungfür KleinvieheineBordhöhevon mindestens0,75m
überdemZußöoden haben.

(7) Zum FestbindenderTiere müssenVorrichtungen,wie eiserneRinge oder der=
gleichen,in denWagenangebrachtsein.

(3) Die Ladeflächeder zur Beförderungvon Tieren dienendenWagenmuß an der
Außenseiteangegebensein, und zwar bei mehrbödigenund bei den in mehrereAbteile
geteiltenWagen derart, daß die Größe eines jedenRaumes ersichtlichist.

(9) Bezüglichder vorhandenenalten Wagen könnenAbweichungenvon den Vor.
schriftenin Abs.(6#)und (5) von denLandesaufsichtsbehördennachZustimmungdesReichs=
Eisenbahnamtszugelassenwerden.

83.
(1) Die zur Beförderungvon Tieren dienendenKäfige, Kisten, Körbe, Säcke oder

anderenBehältermüssengeräumigund luftig sein. Die Tiere dürfen nicht geknebeltauf=
gegebenwerden.

(2) Käsige oder ähnlicheBehältermüsseneinen dichtenBoden und soweithinauf
dichteWändehaben,daß eineVerunreinigungdesWagens durchKot und Streu möglichst
ausgeschlossenist. Diese Vorschrift gilt nicht für Geflügel in Wagenladungen. Der Boden
der Behältermußmit Heu, Stroh, Sand, Torfmull oderSägespänenbedecktsein. Bei der
Verladungist daraufzu achten,daßzu denTierenausreichendfrischeLuft tretenkann; ins=
besonderedürfenandereGüter nichtauf die Behälterund diesenur dannübereinanderver=
ladenwerden,wenndurchLeistenoderdergleichendafür gesorgtist, daßzwischendemBoden
des oberen und dem Deckel des unteren Behälters ein Luftraum von mindestens3 cm
Höhe frei bleibt. Behälter, die ganz oder zumTeil aus Lattenbestehen,müssenso be=
schaffensein, daß die Tiere nicht einzelneKörperteilehindurchwängenkönnen,auchmüssen
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sieso hochsein, daß die Tiere zwanglosdarin stehenkönnen. GebrauchteKäfige, Kisten,
Körbe, Säckeoderdergleichendürfennur nachgründlicherReinigungwiederbenutztwerden.
FernermüssenKäfige oderähnlicheBehälter, wenndie Beförderungvoraussichtlichmehrals
36 Stunden dauert,mit zweckmäßigenVorrichtungenzumTränkenund bei Kleinvieh auch
zumFüttern der Tiere versehensein, sofern nicht der Absenderfür die Fütterung und
Tränkung auf Unterwegsstationenin andererWeise gesorgt hat.

(3) Bei Festsetzungder größtenZahl der in einenWagen zu verladendenTiere ist
zu berücksichtigen,daß Großvieh nicht aneinander und gegen die Wandung des Wagens
gepreßt stehen darf. Dieser Vorschrift ist genügt, wenn sich ein Mann zwischenden ein=
geladenenTieren hindurch bewegen kann. Bei der Querverladung muß außerdemzwischen
denTieren und denWagenwändenso viel Raum bleiben,daß eineVerletzungderTiere
durch Aufscheuernoder dergleichenam Kopfe oder am Hinterteile vermiedenwird. Kleinvieh
muß die Möglichkeithaben,sichzu legen. Die Entscheidungdarüber,ob diesenVorschriften
entsprochenist, stehtdemAufsichtsbeamtenzu.

(4) Großviehund Kleinvieh sowieTiere verschiedenerGattung dürfen in denselben
Wagennur dann verladenwerden,wenn jedeGattung durchSchranken,Bretter- oder
Lattenverschlägevon der anderengetrenntwird. Auch in Käfigen oderähnlichenBehältern
müssenTiere verschiedenerGattung durch Verschlägeoder dergleichenvoneinander getrennt
werden. Bei der Beförderung von Muttertieren mit saugendenJungen fallen dieseBe=
schränkungenweg.

(5) Die mit unverpacktemGeflügel beladenenWagen sind unter Bleiverschlußzu
befördern.

(6) Die Fußbödender offenenWagen und derjenigenbedecktenWagen, die Latten=
wändehaben,dürfennichtmit leichtentzündlichenStoffen bestreutwerden.

II. Beförderung.
84.

(0) LebendeTiere werdenin Viehzügenund Güterzügen,nachnähererBestimmung
der Eisenbahn auch in Personenzügenbefoördert.

(2) Viehzügemüssenauf Streckenmit regelmäßigemstarkemViehverkehran bestimmten
von der Eisenbahn bekanntzu machendenTagen — regelmäßig oder nur nach Bedarf —
nach den bei jedemFahrplanwechsel festzusetzendenFahrplänen verkehren; sie müssenderart
gelegt sein, daß der Aufenthalt für das auf den Anschlußlinien zu- und abgehendeVieh auf
das unbedingtnötigeMaß beschränktwird. Bei Aufstellungder Fahrpläne ist für die
Tränkstationen (§ 6) ein ausreichenderAufenthalt vorzusehen.

(3) Steht so viel Vieh zur Beförderung, daß zu seinerVerladung mindestens20 Achsen
erforderlichsind, so ist in ErmangelungandererBeförderungsgelegenheitenein besonderer
Viehzugabzulassen.

5.
(1) Die durchschnittlicheGeschwindigkeit der Viehzüge (§ 4 Abs. (2)) darf — vor.

behaltlichderBefugnisderLandesaufsichtsbehörde,beibesonderenVerhältnissennachGenehmigung
desReichs-EisenbahnamtsAbweichungenzugestatten—nicht wenigerals 25km in derStunde
Reichs=Gesehbl.1909. 21
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betragen. Soweit Bestimmungender Eisenbahn=Bau-und BetriebsordnungdieserGe=
schwindigkeitentgegenstehen,ist siezu ermäßigen.

(2) Die für die TränkstationenvorzusehendenAufenthalte(§4 Abs.(2)) bleibenbei
Berechnung der durchschnittlichenGeschwindigkeitaußer Betracht.

(3) Für die ViehzügederMilitärverwaltunggilt die Vorschriftim Abs. (1) nicht.

86.
(1) Alle Tiere, derenBeförderung24 Stunden oder länger in Anspruchnimmt,

sollenvor der Verladung vom Absendergefüttertund getränktwerden. Dauert die Be=
förderungin Viehzügenmehrals 36Stunden,sosinddieTierespätestensnachje 36 Stunden
zu fütternund zu tränken. Für die Beförderungvon Militärpferdenin Viehzügengelten
vorstehendeBestimmungennicht. "

(2) Für die unterwegserforderlicheFütterungund Tränkung sind nachBedarf be=
sondereStationenmit Einrichtungenzu versehen.DieseStationen(sogenannteTränkstationen)
werdenvomReichs=EisenbahnamtenachAnhörungder beteiligtenBundesregierungbestimmt
und sind in denTarifen bekanntzu machen.

87.
(1) Das Verschiebender mit Tieren beladenenWagen ist auf das dringendsteBe=

dürfnis zu beschränkenund stetsmit besondererVorsichtvorzunehmen;heftigesAnstoßenist
unbedingtzu vermeiden.

(2) Die Behälter mit Tieren dürfen beimEin= und Ausladen nicht gestoßen,ge=
worfenodergestürztwerden. 68

Bei BeförderungzurNachtzeitmüssendieBegleitervonViehsendungengut brennende
Laternenmit sichführen,wobeileichtentzündlicheBrennstoffe,wiePetroleumoderdergleichen,
verbotensind.
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Vorschriftenüber bedingungsweisezur Beförderung
zugelasseneGegenstände.

(554Abs.(2)A.)

I. Explosionsgefährliche Gegenstände.

Ia. Sprengskoffe.
Zur Beförderungsindzugelassen:

A. Sprengmittel.
ane 1.Gruppe.HandhabungssichereSprengstoffe,diein unbeschränktenMengenalsStückgutbefördert
Nt. werdendürfen. .

XXXVe a) Ammoniaksalpetersprengstoffe (vorwiegenderBestandteil:Ammoniaksalpeter),
die 48 Stunden bei 75° gelagertkeineStickoxydeabspalten,auchvor und nach
der LagerungbeiStoß, ReibungoderEntzündungsichnichtgefährlichererweisen
als Donarit von folgender Zusammensetzung: 80 Prozent Ammoniaksalpeter,
12 ProzentTrinitrotoluol,4 ProzentRoggenmehlund 4 Prozentmit Kollodium.
wolle gelatiniertemNitroglyzerin,und zwar:

Ammonkarbonit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,
höchstens10ProzentKalisalpeterundhöchstens4 Prozentmit Kollodium=
wolle gelatiniertemNitroglyzerin, auchmit Zusatz von Ruß).

Ammonfäördit (GemengevonAmmoniaksalpetermitZusätzenvonDiphenyl.
amin, Pflanzenmehlen,Glyzerin, Chlorkaliumund höchstens4 Prozent
mit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).

Ammon=Nobelit (GemengevonAmmoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,Alkali=
chloriden,Alkalioxalatenund höchstens4 Prozent mit Kollodiumwolle
gelatiniertemNitroglyzerin).

Ammon=Nobelit 1 (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Magnesit,Alkali=
chloriden,höchstens10 Prozent Kalisalpeter, höchstens12 Prozent Trini=
trotoluol und höchstens0)5Prozent Kaliumpermanganat).

Ammon.Tremonit oder Gesteins-Tremonit mit oder ohnedie an=
gehängtenZahlenI, II, III usw. (Gemengevon mindestens51 Prozent
Ammoniaksalpeter,höchstens5 ProzentgelatiniertemDinitroglyzerinund
höchstens5 Prozent Kali- oderNatron- oderBarytsalpeterodereinem
GemengedieserSalfpeterarten,fernervonflüssigenoderfestenaromatischen

21°“
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Nitrokörpern, nämlichNitrobenzol, Nitronaphthalin, Nitrotoluol —
davon höchstens20 Prozent Dinitrotoluol oder Mono=und Dinitro=
toluol oderhöchstens13 Prozent Trinitrotoluol —, fernervon Mehlen
aus Pflanzen oderMflanzenteilenoderMineralkohle,sowievon Alkali=
chloriden,Karbonaten,Phosphaten,OxalatenundSulfatenderAlkalien
und von höchstens3 Prozent Alkalichromaten. Enthalten die Gemenge
kein Trinitrotoluol, so darf der Gehalt an Kali= oder Natron- oder
BarytsalpeterodereinemGemengedieserSalpeterartenhöhersein,jedoch
15Prozent der Gesamtmengenichtübersteigen).

Anagon=-Sprengpulver (Gemengevon neutral reagierendenSalpeter=
artenund Aluminiumpulvermit Holzkohleund Alizarin odermit ver=
harztemLeinöl).

Neu-Anagon (Gemengevon mindestens70 Prozent Ammoniaksalpeter,
gepulverterZinkaluminiumlegierung und Holzkohle).

Anilit (Gemengevon mindestens70 Prozent Ammoniaksalpeter,Kupfer=
sulfatanilin oder Kupferoxalatanilin und höchstens5 Prozent Zucker).

Astralit 1 und II (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Holzkohle,Pflanzen=
mehlen,Paraffinöl, höchstens15 Prozent Trinitrotoluol oder Mono=
nitronaphthalinundhöchstens4 Prozentmit Kollodiumwollegelatiniertem
Nitroglyzerin). --

Wetter- Astralit (Astralit, worin ein Teil desAmmoniaksalpetersdurch
Kochsalzersetztist).

Bautzener Sicherheitspulver (Gemengevon mindestens70 Prozent
Ammoniaksalpeter,Barytsalpeterundhöchstens15ProzentTrinitrotoluol).

Bavarit 1 und II (Gemengevon 90 Prozent Ammoniaksalpeterund
nitriertemNaphthalin,auchmit Zusatzvon Holzkohle).

Dahmenit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Naphthalin und höchstens
15ProzentKalisalpeter). «

Dahmenit A (emenge von Ammoniaksalpeter,Naphthalinund höchstens
3 Prozent Kaliumbichromat).

Gesteins- auchNeu=Dahmenit (GemengevonAmmoniaksalpeter,Kohlen=
wasserstoffenEPCrNitrokohlenwasserstoffen,nämlich Nitronaphthalin, Di=
nitrobenzol,Nitrotoluolen, davon höchstens17 Prozent Trinitrotoluol,
fernervonKali=oderNatronsalpeter,höchstens3 ProzentAlkalichromaten,
ferner von Alkalichloriden,Alkalikarbonaten,Alkaliphosphaten,Alkali=
o"xalatenund Alkalisulfaten, ferner von Blutlaugensalz,Melasseoder
Leimgelatine(pflanzlichenoder tierischenUrsprungs), auchmit Zusatz
von Mehlenaus Pflanzen, PflanzenteilenoderMineralkohle).

Donarit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Planzenmehlen,höchstens
12Prozent Trinitrotoluol und höchstens4 Prozent mit Kollodiumwolle
gelatiniertemNitroglyzerin).

Dorfit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Kochsalz,Mehl, höchstens
17 Prozent Trinitrotoluol und höchstens5 Prozent Kalisalpeter).
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Alldorfit (GemengevonAmmoniaksalpeter,Mehl undhöchstens17Prozent
Trinitrotoluol).

Faviersche Sprengstoffe (Gemengevon Ammoniaksalpeterund Mono=
oder Dinitronaphthalin).

Fulmenit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,Holzkohle,
Paraffinöl, höchstens6 Prozent Trinitrotoluol und höchstens4 Prozent
Schießwolle). .

— Fulmenit 1 (Gemenge von Ammoniaksalpeter, Paraffinöl, höchstens
3 Prozent Kohle, höchstens15 Prozent Trinitrotoluol und höchstens
0,, Prozent Schießwolle).

Wetter. Zulmenit (Fulmenit, worin ein Teil des Ammoniaksalveters
durchKochsalzersetztist). —

Wetter=Fulmenit 1 (FulmenitI, worin ein Teil desAmmontakfaleters
durchAlkalichlorideersetztist).

Glückauf (Gemengevon Ammoniaksalpetermit Pflanzenmehlen oder mit
Lucker,Stärke, Harzen, fettenOlen oder mit mehrerendieserStoffe und
mit Kupferoxalat,auchmit Zusatzvon höchstens15ProzentKalisalpeter,
Natronsalpeter,Dinitrobenzol).

Minolite und Minolite 1 (Gemengevon Ammoniaksalpeterund Tri=
nitronaphthalin,mit oderohneDinitrotoluoh).

Monachit 1 (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens15Prozent Tri=
nitroxylol,höchstens4 ProzentgelatiniertemNitroglyzerinundmindestens
4 Prozent Pflanzenmehlen).

Monachit II (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens18 Prozent
Trinitroxylol, höchstens8 Prozent Kalisalpeter, höchstens1 Prozent
Kollodiumwolle, höchstens1 Prozent Kohle, mit Kohlenwasserstoffen,
Pflanzenmehlen,Ammoniumoxalatoderanderendie Gefährlichkeitnicht
erhöhendenneutralenSalzen).

Gestein 8S.-Plastammon(Gemengevon mindestens70 Prozent Ammoniar.
salpeter,Glyzerin, höchstens15ProzentNitrotoluolenoderNitrobenzolen
oderNitroxylolen, davon höchstens10 ProzentTrinitroveröindungen,
und von höchstens4 Prozent Nitrosemizellulose).

Steinkohlen=Plastammon (Gemengevon mindestens70prozent Am.
moniaksalpeter,höchstens25 ProzentKalisalpeter,Glyzerin, Mononitro=
toluol und höchstens4 Prozent Nitrosemizellulose).

Roburit (GemengevonAmmoniaksalpeter,Chlordinitrobenzolundhöchstens
17,6ProzentChlordinitronaphthalin).

Roburit I (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens7 Prozent Dinitro=
benzol und höchstens0)5 Prozent übermangansauremKali, auchmit
Zusatzvon Ammonsulfat).

Roburit IA und IC (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Ammonsulfat,
18ProzentDinitrobenzol,höchstens10ProzentKalisalpeterundhöchstens
0 Prozent Kaliumpermanganat).
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Roburit ID (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Dinitrobenzol, Ammon=
sulfat,Pflanzenmehlen,höchstens15Prozent Kalisalpeterund höchstens
0)5ProzentKaliumpermanganat).

Roburit IE oder Kronenpulver (GemengevonAmmoniaksalpeterund
höchstens16 Prozent Trinitronaphthalin oder Gemengevon Ammoniak=
salpeter, Ammonsulfat, Mlanzenmehlen, höchstens15 Prozent Kali=
salpeter,höchstens18ProzentTrinitronaphthalinundhöchstens0,5Prozent
Kaliumpermanganat).

Roburit IT oder Gesteins- Sicherheitspulver (Gemengevon Am=
moniaksalpeter,Natronsalpeter,höchstens15 Prozent Trinitrotoluol und
höchstens0,8Prozent Kaliumpermanganat).

Roburit II (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,Chlor=
natrium,höchstens12ProzentTrinitrotoluol, höchstens15 ProzentKali=
salpeterund höchstens0,5 ProzentKaliumpermanganat).

Roburit IIa (GemengevonAmmoniaksalpeter,höchstens15ProzentTri=
nitrotoluol, Pflanzenmehlen,Ammonsulfat, höchstens15 Prozent Kali=
salpeterund höchstens0,5Prozent Kaliumpermanganat).

Wetter=Roburite und Gesteins=Roburite (Gemengevon Ammoniak==
salpeter— mindestensjedoch65 Prozent—, Pflanzenmehlen,Pflanzen=
pulver,Holzkohle,Magnesit,Kochsalz,Salmiak,Alkalibikarbonat,Alkali=
oxalat,höchstens15 ProzentKalisalpeter,höchstens15ProzentTrinitro=
toluol und höchstens0,6 Prozent Kaliumpermanganat,auchmit Zusatz
von höchstens3 Prozent gepulvertemAluminium).

Sicherheitssprengpulver der Vereinigten Cöln=Rottweiler
Pulverfabriken (Gemengevon Ammoniaksalpetermit ganzgeringem
ZusatzoderohneZusatzvon doppeltkohlensauremAmmoniumoderkohlen=
saurem Baryum und einem pflanzlichen oder tierischenOle, das im
wesentlichenausKohlenstoff,WasserstoffundSauerstoffbesteht,mit oder
ohneSchwefel).

Sicherheitssprengstoff der Güttlerschen Pulverfabriken, be=
stehend aus Ammoniaksalpeter,überzogenmit Mastomenitlack, der aus
Harzen, Nitrotoluolenund höchstens0,25Prozent Kollodiumwollebe=
reitetist.

Siegenit (Gemengevon Amoniaksalpeter,Mehl und höchstens15 Prozent
Dinitrotoluol).

Thornit (Gemengevon Ammoniaksalpeterund Pflanzenmehl,auchmit
Zusatz von tierischenoder pflanzlichenFetten).

Titanit III (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens12 Prozent
Curcumakohleund höchstens8 Prozent Trinitrotoluol).

Titanit IV (Gemengevon Ammoniaksalpeterund höchstens12 Prozent
Curcumakohle).
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Westfalit und Westfalit A (GemengevonSalpeter,Harzen,Naphthalin
und rohenTeerölen,auchmit Zusatz von Lackenund Firnissen,von
Aluminiumund von höchstens3 Prozent Kaliumbichromat).

Gelatine=Westfalit (gelatiniertes oder pulverförmiges Gemenge von
Ammoniaksalpeter,höchstens10 Prozent Kalisalpeter oderNatronsalpeter
oder einesGemischesdieserbeidenSalpeterarten,höchstens50 Prozent
Dinitrochlorhydrin,höchstens2 ProzentKollodiumwolle,Kohlenwasser=
stoffen,Pflanzenmehlen,neutralenSalzen(wieChlorkalium,Chlornatrium
und Ogalaten) und Nitroverbindungender aromatischenReihe (wie
Nitrotoluol, Dinitrotoluol und Nitronaphthalin)).

Gesteins=Westfalit B (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Dinitrobenzol
und Aluminiumpulver). ·

Gesteins-Westfalitc(GeinengevonAmmoniaksalpeter,Dinitrotoluol
und Aluminiumpulver).

Neuwestfalit, auchGesteins=Westfalit (Gemengevon Ammoniaksalpeter
und Dflanzenmehl, auch mit Zusatz von Kohlenwasserstoffen* Nitro⸗
kohlenwasserstoffen,wieNitronaphthalin,Nitrotoluolen,davonhöchstens
13 Prozent Trinitrotoluol, auchmit Zusatz von höchstens10 Prozent
Baryt., Kali- oderNatronsalpeteroder derenMischungen,auchmit
Zusatzvon höchstens1 Prozent Kollodiumwollee 1 ProzentHolzkohle,

#lbber auchmit Zusatz von neutralen, beständigeninerten Chloriden, Oxalaten,
d Azetatenund ähnlichenSalzen).

XIV u. LIlla. b) Organische Nitrokörper, soweit sie bei Stoß, Reibung oder Entzündung
nicht gefährlicherals reine Pikrinsäure und 48 Stunden bei 750 gelagertbe=
ständig(gewichtsbeständig)sind (vergleicheauch2. Gruppe unter a), und zwar:
a) In Wasser unlöslich, keineexplosivenSalze bildend:

Trinitrotoluol, auchim Gemengemit Dinitrotoluol, Terpentin
und höchstens0)5Prozent Kollodiumwolle(Dlastroty.]),

Trinitroxylol,
Trinitromesitylen,
Trinitropseudokumol,
Trinitrobenzol,
Trinitrochlorbenzol,
Trinitroanilin,
Trinitronaphthalin,
Tetranitronaphthalin,
Hexanitrodiphenylamin.

6) In Wasser löslich:
Pikrinsäure,
Trinitrokresol,
Trinitronaphthol,
Tetranitronaphthol,

alle dieseStoffe (a und 5) auchim Gemengemiteinander.
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c) Nitrozellulose (Schießbaumwolle,Kollodiumwolle),sofernsie denStabilitäts=
anforderungengenügt,und zwar:

XL. a) Schießbaumwollein Flockenform und Kollodiumwolleungepreßt nit
mindestens25 Prozent Wasser-oder Alkoholgehalt(75 Teile Trockenstoff
und 25 Teile Flüssigkeit) ,

XXXK. 6) SchießbaumwolleundKollodiumwolle,gepreßt, mit mindestens15 Prozent
Wassergehalt(85Teile Trockenstoffund 15 Teile Wasser)(vergleicheauch
3. Gruppeunter b).

XXXVe. d) Schwarzpulverähnliche, handhabungssichere Sprengstoffe, soweitsie
sichunter demEinflussevon Stoß, Reibung oderEntzündungnicht gefährlicher
erweisenals Sprengsalpeter von folgenderZusammensetzung:75 Prozent Natron=
salpeter,10 Prozent Schwefel,15 Prozent Braunkohle,und zwar:

Cahücit (fest gepreßtesGemengevon höchstens70 Prozent Kalisalpeter,
8 ProzentRuß, etwa12 ProzentSchwefelblumen,mindestens10 Prozent
Zelluloseund geringenMengenEisenfulfat).

Petroklastit (Galoklastit)(GemengevonNatronsalpeter,Schwefel,Stein=
kohlenpech,höchstens5 Prozent Kalisalpeterund höchstens1 Prozent
Kaliumbichromat).

Sprengsalpeter (Gemengevon Natronsalpeter,Schwefel und Braun=
kohle).

2. Gruppe. Sprengstoffe,dienuurin Mengenbis zu 200kg als Stückgutbefördertwerden
dürfen, bei Aufgabein größerenMengenaber wie die Sprengstoffeder3. Gruppezu
befördernsind. «
a)OrganlscheNltrokbrper,inWasserunlösliche,nasse,miteinemGehalte
von mindestens25 ProzentWasser(75Teile Trockenstoffund 25 Teile Wasser),
soweitsiebei Stoß, Reibung oderEntzündungnichtgefährlicherals Tetranitro=

—* methylanilinund48Stundenbei75.°gelagertbeständig(gewichtsbeständig)sind
nege3 (vergleicheauch 1. Gruppe unter b).

XXXVg. b) Chlorat- und Perchloratsprengstoffe (Gemengevon ChloratenoderDer=
chloratenderAlkalien oderalkalischenErden mit kohlenstoffreichenVerbindungen,
wieKohle,Kohlenwasserstoffe,Harze,Ole, nitriertearomatischeKohlenwasserstoffe,
Pflanzenmehle,anorganischeSalze und ähnliche). Chloratmischungendürfen
keineAmmoniaksalzeenthalten.Unter demEinflussevon Stoß, Reibungund
Entzündungdürfen sichdie Sprengstoffenicht gefährlichererweisenals Cheddit
von folgenderZusammensetzung:79 Prozent Kaliumchlorat, 1 ProzentNitro=
naphthalin,15 ProzentDinitrotoluol, 5 ProzentRizinusöl, und zwar:

Cheddit (Gemengevon höchstens80 ProzentKaliumchloratoder höchstens
75 Prozent Natriumchlorat mit Nitronaphthalin, Dinitrotoluol und
mindestens5 ProzentRizinusöl, auchmit Zusatzvon Paraffin).

Gesteins=Permonit, Permonit ! (Gemengevonhöchstens32,5Prozent
Kaliumperchlorat,Ammoniaksalpeter,höchstens7 ProzentNatronsalpeter,
*1½**
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höchstens20 Prozent Trinitrotoluol, ferner von Mehl, Holzmehlund
von Melan — Gemischvon 1 Teil Glyzerin und 3,5Teilen Leim—).

Wetter-Permonit, Permonit ll (Gemengevon höchstens24,56Prozent
Kaliumperchlorat, Ammoniaksalpeter,höchstens7 Prozent Trinitrotoluol,
höchstens6 Prozent Nitroglyzerin, ferner von Mehl, Holzmehl, Kochsalz
und von Melan — Gemischvon 1 Teil Glyzerin und 3,5 Teilen Leim—).

Silesia (Gemengevon höchstens75 Prozent Kaliumchlorat und reinem
oder nitriertem Harze, auch mit Zusatz von nitriertem Pflanzenmehle).

XXXV'. „P)Nitrierte Chlorhydrine.

3. Gruppe. Sprengstoffe,die nur in Wagenladungenbefördertwerdendürfen.
a) Organische Nitrokörper und Gemenge von solchen,die den Anforderungen
unter 1b und 2a nicht entsprechen,aber bei Stoß, ReibungoderEntzündung
sichnicht nefährlicher erweisenals Tetranitromethylanilin, auch 48 Stunden bei
75° gelagertbeständig(gewichtsbeständig)sind.

XXXVa. Zif. 4. D) Nitrozellulose (Schießbaumwolle,Kollodiumwolle),sofernsiedenStabilitäts=
anforderungengenügt,und zwar:
a) Schießbaumwolle und Kollodiumwolle, ungepreßt, mit mindestens

15 Prozent Wassergehalt (85 Teile Trockenstoffund 15 Teile Wasser)
(vergleicheauch 1. Gruppe unter c a, 6).

6) Gemahlene Schießbaumwolle, auch mit Zusatz von 30 bis 50 Prozent
Kali. oder Barytsalpeter in Patronenform gepreßt, mit einem
Paraffinüberzug. "

Xxxvnsisä(,-)Ehlorat-uiidPerchloratstofse,diedenBedingungenunter2bnichtents
sprechen,abernichtgefährlichersind als Silesia, von folgenderZusammensetzung:
85 Mozent Kaliumchloratund 15Prozent Kolophonium,und zwar:

Alkalsite (Gemengevon höchstens80 Prozent Kalium= oder Natrium=
chloratoder80 Prozent Kalium=,Natrium- oderAmmoniumperchlorat
mit Nitrokohlenwasserstoffender aromatischenReihe und Zellulose=
nitraten— GesamtmengederorganischenNitrobestandteile19Prozent—,
Kohle, Kohlenwasserstoffenoder Kohlehydraten, in Verbindung mit allen
Salpeterarten. Chloratmischungendürfen keineAmmoniaksalzeenthalten).

Cheddit 1 (Gemengevon höchstens80 Prozent Kalium- oder Natrium=
chlorat, Dinitrotoluol, Nitronaphthalin und Rizinusöl, auchmit Zusatz
von Paraffin).

Kinetit (ein durch Nitrozellulose gelatiniertes Nitrobenzol, in das ein
Gemengevon salpetersauremund chlorsauremKali eingeknetetist).

Dermonite (Gemengevon je höchstens30 bis 40 Prozent Ammoniak.
salpeterund KaliumperchloratunterZusatzvon Leimgelatine,Natron=
salpeter,Pflanzenmehlund höchstens20 Prozent Trinitrotoluol).

Silesia 1 (Gemengevon höchstens85 Prozent Kaliumchloratund reinem
oder nitriertemHarze, auchmit Zusatzvon nitriertemPflanzenmehle).

Reichs.Gesetzbl.1909. 22
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XXXVa. Sif. 6. d) Schwarzpulver (GemengevonKalisalpeter,SchwefelundKohle)in Mehlform,
gekörntodergepreßt,fernerschwarzpulverähnliche Gemenge, die denBe⸗
dingungenunter 1cl nichtentsprechen.

XXXVa.#f. 6. e) Dynamite und dynamitähnliche Sprengstoffe aus einer zu ihrer Her=
stellung berechtigtendeutschenoder aus einer zum Versand auf deutschenBahnen
besondersermächtigtenausländischenFabrik. Sie dürfennicht ocsahrlichersein
als SprenggelatineoderGurdynamit.

Hierzugehöreninsbesondere:
Cosilit (Gemenge von höchstens30 Prozent Nitroglyzerin, mindestens
40 Prozent Pflanzenmehl, Natron- oder Kalisalpeter und Kochsalz).

Extra-Gummidynamit, Winterdynamit 1 und II —auch Bel.
gisches Winterdynamit genannt — (Gemengevon höchstens60 Pro=
zent Nitroglyzerin und höchstens8 Prozent Nitrobenzol, gelatiniert mit
Kollodiumwolle, mit Zusatz von Salpeterarten, denen auchHolzmehl
und indifferente,neutrale, beständige,färbendeStoffe beigemischt
seinkönnen).

Gelatinedynamit (Gemengevonmit KollodiumwollegelatiniertemNitro=
glyzerin, von Salpeter und kohlenstoffreichenVerbindungen).

Gurdynamit (Gemengevon Nitroglyzerin und mindestens25 Prozent
Kieselgur).

Schwergefrierbare Dynamite (Gemengevon mit Kollodiumwolle
gelatiniertem Nitroglyzerin, von Salpeter und kohlenstoffreichenVer=
bindungen,mit gänzlichemoderteilweisemErsatzedesNitroglyzerins durch
nitrierteChlorhydrine,durchNitrobenzoloderdurchDinitroglyzerinoder
ähnlicheStoffe).

Sicherheits=Gallerte=Dynamite (wasserhaltigesGemengevon gelati=
niertem Nitroglyzerin, kohlenstoffreichenVerbindungen, anorganischen
Nitraten und Alkalichloriden).

Wettersichere Gelatinedynamite ! bis V (Gemengevon Nitroglyzerin,
Salpetern, Mehlen — auch mit Zusatz von hochmolekularenKohlen=
wasserstoffen—, Seifen, aromatischenNitroverbindungen und stickstoff=
haltigenKohlenstoffträgernoderneutralenSalzen [Chloriden,Oxalaten,
Sulfaten, Phosphaten oder dergleichen)).

Fördite, gelatinöseund nicht gelatinöseKohlenfördite(Gemengevon
gelatiniertem oder nichtgelatiniertem Nitroglyzerin, Kohlehydraten,
Elyzerin, Nitrokohlenwasserstoffen,anorganischenNitraten und Alkali=
chloriden).

Gesilit mit oder ohne die Ziffern I, II und III (Gemengevon höchstens
30 Prozent durch Kollodiumwolle gelatiniertemNitroglyzerin mit
Salpeterarten,Kochsalzund Kohlehydraten,mit oder ohneZusatzvon
Dinitrotoluol).
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Karbonite (Gemengevon höchstens30 ProzentNitroglyzerinmit Salpeter,
Mehl und Zusätzen wie Kaliumbichromat, Glyzerin=Gelatine, höchstens
0,7 Prozent Kollodiumwolle und ähnlichenStoffen).

Nobelit (Gemengevon gelatiniertemNitroglyzerin, kohlenstoffreichenVer.
bindungen, anorganischenNitraten und Alkalichloriden).

Salite und Wittenberger Wetterdynamite (Gemengevon Nitro=
glyzerin — auchmit Jusatz von Kollodiumwolle—, Salpetern —
mit oder ohne aromatischeNitroverbindungen—, Mehlen, stickstoff=
haltigenKohlenstoffträgern[Melassegummioderdergleichen]undneutralen
Salzen [Chloriden, Karbonaten, Oxalaten, Azetaten oder dergleichen.).

Sprenggelatine (ein mit mindestens7 Prozent Kollodiumwollegelati=
niertesNitroglyzerin).

Tremonit, auchTremonit8 mit oderohnedieangefügtenJiffern J, II, III
(Gemengevon durchKollodiumwollegelatiniertemDinitroglyzerin mit
Salpeter [Ammoniaksalpeter,Barytsalpeter, Kalisalpeter, Natronsalpeter)]
und Mflanzenmehlen, auch mit Zusatz von festenKohlenwasserstoffen,
Alkalioxalaten, Alkalichromaten, Chlorammonium, Chlorkalium, Chlor=
natrium, Blutlaugensalz).

f) Proben anderer Sprengstoffe bis zum Gewichte von 15 kg, bei Auf=
gabean amtlichanerkanntePrüfungsstellenzur Untersuchung,soweit sienicht
gefährlichersind als SprenggelatineoderGurdynamit (vergleichejedochS. 160,
Eingang der Beförderungsvorschriften).

Die näheren Bestimmungen über das Verfahren bei Prüfung der
Snn Sprengstoffe trifft das Reichs=Eisenbahnamt.
AulageB
Nr. B. Schiefmittel.

XXXVd. 1. Gruppe. Schießmittel,die in unbeschränktenMengenals Stückgutbefördertwerdendürfen
(vergleicheauchdieBeförderungsvorschriftenunterB. Abs.(2)), und zwar:

RauchschwachegelatinierteNitrozellulosepulberund nitroglhzerinhaltigeNitrozellulosepulver
—auch in Form von Kartuschen—) soweitsienachstehendenAnforderungenentsprechen:

(1) Die verwendeteNitrozellulosemuß von besterBeschaffenheitsein und
folgendenStabilitätsbedingungen")genügen.

a) die Abspaltung von Stickoxyd bei 132° darf für 1 g Nitrozellulose
nicht mehr als 3 ccm betragen;

b) die VerpuffungstemperaturderNitrozellulosemuß über 180 liegen.
(2) Das verwendeteNitroglyzerin muß von bester Beschaffenheit, ins=

besonderevöllig säurefreisein.
(3) Das fertigePulver muß gut durchgelatiniertsein und folgendenAn=

forderungenentsprechen:
a) NitrozellulosepulvermüsseneineVerpuffungstemperaturvon mindestens
170%habenund bei der Stabilitätsprüfungmindestens3 Stunden

) Die Vorschriftenuntera und b geltennichtfür die vor dem23.Juni 1906 hergestelltenPulver.

22°
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auf 1320 erhitzt werden können, ohne deutlich erkennbaregelbrote
Dämpfe abzuspalten;

b) Nitroglyzerinhaltige Nitrozellulosepulver müssen eine Verpuffungs=
temperatur von mindestens 160% haben und bei der Stabilitats=
prüfung mindestens1½ Stunden auf 120° erhitzt werden können,
ohne deutlicherkennbaregelbroteDämpfe abzuspalten.

(4) Nitrozellulosepulverund nitroglyzerinhaltigeNitrozellulosepulverdürfen
bei derTrauzlschenBleiblockporobeim Vergleichemit einemnitroglyzerinhaltigen
Nitrozellulose=Würfelpulvervon2 mmSeitenlänge(aus 60 ProzentNitrozellulose
II2 ProzentStickstoffgehalt!und40 ProzentNitroglyzerinbestehend)einehöchstens
10Prozent stärkereAusbauchung ergebenals dieses.

(5) Die näheren Bestimmungen über das Verfahren bei Drü=
fung der Yulver und ihrer Ausgangsstoffe trifft das Reichs=
Eisenbahnamt.

LIIIa.

die BeförderungsvorschriftenunterB. Abs.(2)), und zwar:
RauchschwachegelatinierteNitrozellulosepulverundnitroglyzerinhaltigeNitrozellulosepulver,
die den Anforderungenfür die Pulver der 1. Gruppe nicht entsprechen.

Rauchschwachenicht gelatinierteNitrozellulosepulver(sogenannteMischpulber).
Schwarzpulver(gepreßtoder gekörnt)und äbnlichefür SchießzweckegeeignetePulvber.
Gut durchgelatiniertePulverfädenund darausbergestellteFabrikate.

C. Andere explosionsfähigeStoffe.
n) Explosionsfähige, nicht selbstentzündliche chemische Produkte, die

nicht unter A und B aufgeführt sind, müssen in trockenemZustand einer Prüfung
auf Schlagempfindlichkeitund Feuergefährlichkeitunterworfen worden sein, und sich dabei
nicht gefährlichererwiesenhabenals die zum Vergleicheherangezogenegepulvertereine
Pikrinsäure (Erstarrungspunktnicht unter 120).

(2) Die näheren Bestimmungen über das Verfahren bei dieser Prüfung
trifft das Reichs=Eisenbahnamt.

(3) Mechanische Gemenge explosiverNatur sindnicht zu diesenStoffen zu rechnen.

Beförderungsvorschriften.
Zur UntersuchungdurchamtlichanerkanntePrüfungsstellenkönnenals Stückgut

befördert werden Vroben neuer Sprengstoffe, die nicht gefährlichersind als der Ver=
gleichs=Donarit (sieheAbt. A. 1. Gruppe a), in kleinen Mengen (bis zu 5 kg), wenn sie
patroniert sind. Die Patronen müssendurch festesPapier zu Paketen bis zum Gewichte

lberkiste verpackt sein. Der Zwischenraum zwischen den Wandungen beider Kisten muß
mindestens5 cm betragenund mit KieselguroderSägemehlausgefülltsein. Dem Fracht=
briefe muß dieBescheinigungeinesvon derEisenbahnanerkanntenChemikersbeigefügtwerden,
daßArt und VerpackungderSendungdiesenVorschriftenentspricht.
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Für die Beförderung der unter A, B und C aufgeführten Sprengstoffe gelten

A.
Verpackung.

(1) Die Sprengstoffemüssenpatroniert sein. Die Patronen sind in luftdicht
verschlosseneBlechbüchsenund diesein haltbareHolzbehälterfestzu verpacken.

(2) Mit Paraffin oder Zeresin getränktePatronen können auch durch eine feste
Umhüllung von Papier zu Paketen vereinigt werden. Auch nicht getränktePatronen
bis zum Gesamtgewichtevon 2½ kg dürfen zu Paketen vereinigt werden, wenn diese
durch einen Uberzug von Zeresin oderHarz völlig von der Luft abgeschlossensind. Die
Pakete sind in starke, dichte,sicherverschlosseneHolzbehälter fest zu verpacken.

(3) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens50 kg betragen.
(4) Die Behälter müssendie deutlicheAufschrift „Ammoniaksalpetersprengstoff

(Rame), 1. Gruppe.“ tragen.

(1) Die Stoffe müssenin starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälterfestver=
packtsein. Statt der HolzbehälterkönnenauchsogenannteamerikanischePappefässer
verwendetwerden.

(2) Die Behälter müssendie deutlicheAufschrift „Nitrokörper. 1. Gruppe.“ tragen.
Zur Verpackungvon wasserlöslichenNitrokörperndarf keinBlei verwendetwerden.

(1) Schießbaumwollein Flockenformund Kollodiumwolle, ungepreßt,mit mindestens
25 ProzentWasser-oderAlkoholgehalt(a) müssenmit wasser-beziehungsweisealkohol=
dichtenUmhüllungenversehenund diesein starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälter
fest verpacktsein. Die Uberkistenmüssendie deutlicheAufschrift „Schießbaumwolle=
oder „Kollodiumwolle mit 25 Prozent Wasser=oder „mit 25 Prozent Alkohol.=
21.Gruppe.“ tragen.

(2) GepreßteSchießbaumwolleund Kollodiumwollemit mindestens15Prozent
Wassergehalt(6)müssenwasserdichtin starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälterfest
verpacktsein. Die Behälter müssendie deutlicheAufschrift -NassegepreßteSchieß=

die Ammoniaksalpetersprengstoffe(a) verpacktsein. Die Aufschrift auf denPackgefäßen
hat zu lauten: „SchwarzpulverähnlichehandhabungssichereSprengstoffe(Name).
1.Gruppe.= .

(1) Die mit WasserangefeuchtetenNitrokörpersind in haltbareHolzbehältermit
Zinkblecheinsatz,die zwischenDeckelund oberemRande eineGummidichtungbesitzen,
zu verpacken.
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(2) Der Inhalt einesBehältersdarf höchstens25 kg betragen.
(3) Die Behälter müssendie deutliche,gedruckteoder schablonierteAufschrift

„NasseNitrokörper.2. Gruppe.“ tragen.

u) Die Stoffe müssenpatroniert sein. Die Patronen müssenmit Paraffin oder
Zeresin überzogen oder in paraffiniertes oder zeresiniertesDapier eingeschlagenund
durcheinefesteUmhüllungvon Papier zu Paketenbis 2½ kg Gewichtvereinigtsein.
Die Paketemüssenin starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälterfestverpacktsein.
In demBehälteretwa leerbleibendeRäumemüssenmit geeignetenVerpackungsstoffen
derart ausgefüllt sein, daß sichdie Bakete nichtbewegenkönnen. Jum Zusammenfügen
derWändederBehälterverwendeteeiserneNägel müssenverzinktsein.

(2) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens25 kg betragen.
(3) Die Behälter müssen eine den Inhalt deutlich kennzeichnendeAufschrift

„Chloratsprengstoff(Name).=oder Perchloratsprengstoff(Name).- 2. Gruppe.= tragen.

packen,die nur bis zu 9/16ihresFassungsraumsgefüllt seinund nichtmehrals 25kg
nitrierteChlorhydrineenthaltendürfen. JedesGefäß ist einzelnin einenstarkenHolz=
behältermit Sägemehlso einzusetzen,daß esüberallvoneinermindestens10 cm starken
Schicht des Verpackungsstoffsumgeben ist. Die Aufschrift des Holzbehälters hat zu
lauten: „Nitriertes Chlorhydrin. 2. Gruppe.“

Organische Nitrokörper und Gemenge von solchen(a).
Verpackungwie bei den organischenNitrokörpern der 1. Gruppe (b). Die Auf=

schriftauf denGefäßenhat zu lauten: „Nitrokörper. 3. Gruppe.“ —

(1) Die Stoffe müssenwasserdichtin haltbareHolzbehälter,die keineeisernen
Reifen oder Bänder haben, so fest verpacktsein, daß derInhalt sichnicht reibenkann.
Außer den Holzbehälternsind auch sogenannteamerikanischePappefässerzulässig. Die
Behälter dürfen nicht mit eisernenNägeln verschlossensein.

(2) Mit Paraffin überzogenePatronen mit oder ohne Lusatz von 30 bis
50 ProzentKali= oderBarytsalpetersind vor demEinlegenin dieBehälterdurchfestes
Umschlagpapierzu Paketenzu vereinigen. «

(3) Die Behälter müssendie deutliche,gedruckteoder schablonierteAufschrift:
„Schießbaumwolle.(oder„Kollodiumwolle,oderSchießbaumwollpatronen.)3.Gruppe.
tragen.

(1) Die Stoffe müssenpatroniert sein. Die Patronen müssenmit Paraffin
oderZeresinüberzogenoderin paraffiniertesoderzeresiniertesPapier eingeschlagenund
durch eine festeUmhüllung von Papier zu Paketen bis 2½ kg Gewicht vereinigt sein.
Die Paketemüssenin starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälterfestverpacktsein.
In demBehälter etwa leerbleibendeRäumemüssenmit geeignetenVerpackungsstoffen
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derart ausgefülltsein, daß sichdie Paketenicht bewegenkönnen. Zum Zusammen=
fügenderWändederBehälterverwendeteeiserneNägel müssenverzinktsein.

(2) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens25 kg betragen.
(3) Die Behälter müssen eine den Inhalt deutlich kennzeichnendeAufschrift

!Chloratsprengstoff(Name).=oder Perchloratsprengstoff (Name).“ 3. Gruppe.= tragen.

(1) Die Stoffe müssenin haltbare, dichte,sicher verschlosseneHolzbehälterfestver=
packtsein, die das VerstreuenoderVerstaubendes Inhalts sicherverhindern. Auch
sogenannteamerikanischePappefässersind zulässig. Die Behälter dürfen keineeisernen
Nägel, SchraubenodersonstigeneisernenBefestigungsmittel(Reifen,Bänder oderder=
gleichen)haben. Auch metallenePackgefäße(mit Ausnahme von eisernen)sind zulässig,
wenn ihr Verschluß zwar völlig dicht ist, jedoch im Falle eines Brandes dem Drucke
der sich im Innern entwickelndenPulvergase nachgebenkann.

(2) Vor der Verpackungin Holzbehältermuß losesKornpulver in dichte, haltbare
Säcke, Mehlpulver in Lederbeutelgeschüttetwerden.

(3) Das Rohgewicht eines Behälters darf höchstens90 kg betragen.
(4) Die Behälter müssendie deutliche,gedruckteoder schablonierteAufschrift

„Sprengpulver. 3. Gruppe.=“tragen.

(1) Die Sprengstoffe müssenpatroniert sein. Die Patronen, zu derenHülsen
kein gefettetesoder geöltes (wohl aber paraffiniertes) Papier verwendet sein darf,
müssendurch festesUmschlagpapierzu Paketen vereinigt sein; in den Paketen müssen
sie mit Wellpappe so eingepacktsein, daß sie schichtweisein ihrer Lage festgehalten
werden. Die Pakete sind in starke, dichte, sicherverschlosseneHolzbehälter, die keine
eisernenReifen oder Bänder haben,so festeinzusetzen,daß sie sichnicht verschieben
können.

(2) Die Behältermüssenan zwei gegenüberliegendenStirnseitenmit zuverlässigen
Handgriffen oder Handleisten versehensein) bei Fässern und Tonnen sind Handgriffe
nicht erforderlich, wenn durch tief eingelasseneBöden und Deckeleine festeHandhabe
gegebenist.

(3) Auf die zur Ausfuhr in das Ausland bestimmtenSendungen von Stoffen
unter e findendieVorschriftenim Abs.(1) wegenderBenutzungvonWellpappesowie
derAbs. (2) keineAnwendung.

() Das Rohgewichtder Behälter mit Stoffen unter e darf höchstens35 kg
betragen.

(5) Die Behälter müssen die deutliche, gedruckteoder schablonierteAufschrift
„Dynamitpatronen usw. 3. Gruppe.= sowie die BezeichnungdesUrsprungsorts (Fabrik=
marke) tragen.

a) Für die 1. und 2. Gruppe gemeinsam.
Die Schießmittel — auch in Form von Kartuschen— müssenfest in haltbare Holz=
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Nägel, Schrauben oder sonstigeneisernenBefestigungsmittel(Reifsen,Bänder oder dergleichen)
haben.MetallenePackgefäße(mitAusnahmevon eisernen)sindzulässig,wennsievöllig dicht
und nachgiebiggenugsind, um dieEntstehungeineseineDetonationbedingendenInnendrucks
zu verhindern.

b) Für die 1. Gruppe.
Die Holzbehälterund metallenenGefäßemüssendie deutlicheund haltbareAufschrift

„RauchschwachesPulver. 1. Gruppe.=tragen.

c) Für die 2. Gruppe.
(1) LosesKorupulvermuß vor der Verpackungin Tonnen oderKisten in haltbare

dichteSäcke geschüttetsein. Zum Verpackenvon prismatischemPulver in einzelnenStücken
sindstarke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälterzu verwenden.Die WändederBehälter
müssengezinkt,Boden undDeckelmüssendurchverleimtehölzerneNägel oderdurchMessing=
schraubengut befestigtsein. Innerhalb desBehältersmüssensichzur FestlegungderPulver.
prismen zwei Platten von Filz oder einemähnlichenelastischenStoffe, die eine an einer
Kopfwand,die andereunter demDeckelbefinden.

(2) Das Rohgewicht eines Behälters darf höchstens90 kg betragen.
(3) Die Behältermüssendie deutliche,gedruckteoderschablonierteAufschrift—Schieß.

pulver. 2. Gruppe.=tragen.

d) Ausnahmen von den Vorschriften unter as bis c für Schieß.
mittel und für gut durchgelatinierte Pulverfäden sowie für
daraus hergestellte Fabrikate in Frachtstücken von höchstens

200 kg Gewicht.
(1) Die Stoffe müssenin dichteBeutel gefüllt sein, die dasVerstaubenund Aus=

streuenverhindern. Die Beutel müssenin Metallhülsen verpacktsein, derenVerschluß zwar
völlig dichtist, jedochim Falle einesBrandes demDruckeder sichim Innern entwickelnden
Pulvergase nachgebenkann. Das Schießmittel in jedemBeutel darf höchstens1 kg, die damit
beschickteHülse höchstens1,5 kg wiegen. Gut durchgelatinierteBulverfäden und daraus
hergestellteFabrikatewerdenohneMetallhülsenbefördert,auchkannder dichteBeutel weg=
fallen, wenn die zur VerpackungverwendetenHolzbehälter(vergleicheAbs.(2)) einenZink=
blecheinsatzhaben.

(2) Die Metallhülsenmit Schießmittelnoder die staubsicherenBeutel mit Mulver=
fäden oder daraus hergestelltenFabrikatenmüssenin haltbareHolzbehälterverpacktsein.
LeererRaum muß mit geeignetentrockenenVerpackungsstoffenso fest ausgefüllt werden, daß
jedesSchlotternwährendder Beförderungausgeschlossenist.

(3) In einemBehälter dürfen weder verschiedenartigeSchießmittel, nochSchießmittel
mit anderenexplosionsfähigenStoffen zusammengepacktsein.

(4) Die Behälter dürfen nur dann durch eiserneNägel verschlossensein, wenn diese
gut verzinkt sind. Die Behälter müsseneine den Inhalt deutlich kennzeichnendeAufschrift
tragen. Außerdem sind sie mit einemPlombenverschlußoder mit einemauf zwei Schrauben=
köpfendes DeckelsangebrachtenSiegel (AbdruckderMarke) oder mit einemüberDeckelund
Wändegeklebten,die SchutzmarkeenthaltendenZeichenzu versehen.
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Andereexploflons= « Zur Verpackungder explosionsfähigen Stoffe in Abt. C sind haltbare,dichte,
kähigeStoffe. sicher verschlosseneBehälter zu verwenden, die das Verstreuen, Verstauben oder Auslaufen

des Inhalts sicherverhindern.
B.

Aufgabe.
(1) Als Eilgut dürfennichtaufgegebenwerden:Sprengmittelder2. undder3.Gruppe

sowieSchießmittelder 2. Gruppe, die nichtnachderVorschriftunterA. d verpacktsind.
(2) Die Sprengmittel der 2. Gruppe sowiedie nach der Vorschrift unter

A. d verpackten Schießmittel der 1. und 2. Gruppe werden nur in Mengen bis
zu 200 kg als Stückgut angenommen.

(3) Für die Sprengmittel der 2. Gruppe in Mengen über 200 kg, für die
Sprengmittel der 3. Gruppe und für die Schießmittel der 2. Gruppe, die nicht
nach der Vorschrift unter A. d verpackt sind, ist noch folgendeszu beachten:

a) Diese Stoffe dürfen nicht nach Stationen und Bahnstreckenaufgegebenwerden,
wo ihre Beförderung verbotenist.

b) Die Annahmekann, wenndie Sendungnichtmit Sonderzügenbefördertwird,
von vornhereinauf bestimmteTage und Züge beschränktwerden. Die Bestimmung
der Tage und ZJügeunterliegt der Genehmigungder Landesaussichtsbehörde.

) Die Frachtgebührensindbei derAufgabezu entrichten.Mit Nachnahmebelastete
Sendungensind ausgeschlossen.Die Angabedes Interessesan der Lieferungist
unzulässig. «

d) JedeSendungmuß—vorbehaltlich besondererVereinbarungenmit derEisenbahn
im Einzelfalle— mindestens1 Tag vor der Aufgabe unter Vorlegungeiner
genauen und vollständigen Abschrift des Frachtbriefs bei der Abfertigungsstelle
angemeldetwerden. Die Sendung darf nur zu der von der Abfertigungsstelle
schriftlichbestimmtenTageszeit aufgeliefertwerden.

e) Sendungenin Sonderzügensind derAufgabebahnmindestens8 Tage vor der
Aufgabe unter Bezeichnungder Bestimmungsstationanzumelden.

C.
Bescheinigungen. Frachtbriefe.

n) Bei den Sprengmitteln der 1. und 2. Gruppe muß jedeSendung von
einerBescheinigungeinesvon der EisenbahnanerkanntenChemikersbegleitetsein, daß der
Sprengstoffden Bestimmungenunter I a der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
entsprechendzusammengesetztistunddiedortvorgeschriebenePrüfung bestandenhat. Außerdem
muß auf dem Frachtbriefe vom Absender unter amtlicher Beglaubigung der Unterschrift
bescheinigtsein, daß die VerpackungdesSprengstoffsdiesenVorschriftenentspricht.

(2) Bei den Nitrokörpern der 1. und 3. Sprengmittelgruppe muß im
Frachtbrief angegebensein, ob sie in Wasser löslich sind.

(3) Für die Sprengmittel der 2. Gruppe in Mengen über 200 kg und für
die Sprengmittel der 3. Gruppe ist folgendeszu beachten:

a) Die Frachtbriefe dürfen keine anderen Gegenständeumfassen. Die darin ent=
halteneBezeichnungdesSprengstoffsist mit roter Tinte zu unterstreichen.Die

Reichs-Gesetzbl.1909. 23
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Frachtbriefemuͤssenaußer Anzahl, Gattung, Zeichenund Nummer der Behälter
auchdas RohgewichtjedeseinzelnenBehältersenthalten;für Nitrozellulosesind
sie besondersauszufertigen.

b) Auf dem Frachtbriefemuß vom Absender bescheinigtsein, daß Beschaffenheitund
VerpackungderSprengstoffedenVorschriftenunter la derAnlage C zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung entspricht. Außerdem muß jeder Sendung von Patronen aus
Oynamit oder aus den übrigenin der 3. Gruppeuntere und k aufgeführten
Stoffen ein vom Fabrikanten ausgestelltes, amtlich beglaubigtes Ursprungs=
zeugnisund die Bescheinigungeinesvon der EisenbahnanerkanntenChemikers
überordnungsmäßigeBeschaffenheitund Verpackungbeigegebensein.

(4) Bei den Schießmitteln der 1. Gruppe muß auf dem Frachtbriefevon einem
von derEisenbahnanerkanntenChemikerbescheinigtsein, daß diePulver den für siegestellten
Anforderungen entsprechen. Bei der Weiterbeförderung von Teilsendungen durch andere
Absenderals die herstellendenFabrikenkannvon derBescheinigungeinesvon derEisenbahn
anerkanntenChemikers abgesehenwerden, wenn der Absender auf dem Frachtbrief erklärt,
daß das Pulver oder die damit gefüllten Kartuschen einer geprüftenund bescheinigtenLiefe=
rung entstammen.Auf Erfordernist dies glaubhaftnachzuweisen(vergleicheauchAbs. (6)).

(5) Für die Schießmittel der 2. Gruppe geltendie Vorschriftenfür die Spreng=
mittel der 3. Gruppeim Abs.(3), (vergleicheauchAbs.(6)).

(6) Bei Versendungvon Schießmitteln in Metallhülsen sowie von Pulver=
fäden und daraus hergestellten Fabrikaten in Mengen bis zu 200kg, die nach
der Vorschrift unter A. d verpacktsind, ist folgendeszu beachten:

a) JedemBehältermuß einbesondererFrachtbriefbeigegebensein, der keineanderen
Gegenständeumfaßt.

b) Der Absenderhat im Frachtbriefeine von ihm unterzeichneteErklärung abzu=
geben,worin auchdas Jeichender Plombe, desSiegels, der Siegelmarkeoder
der Schutzmarkeangegebenist. Die Erklärung hat zu lauten:

Der Unterzeichneteerklärt, daß die zu diesemFrachtbriefegehörige,
mit demZeichen verschlosseneSendung in Beschaffenheitund Ver=
packungden in der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnungunter La
getroffenenBestimmungenentspricht.=

(7) Bei den explosionsfähigen Stoffen unter Abt. C muß auf demFracht=
briefedurcheinenvon der EisenbahnanerkanntenChemikerbescheinigtsein, daß die Stoffe
nachdenVorschriftenunter Ia der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnunggeprüft sind
und den gestelltenAnforderungen entsprochenhaben.

D.
Beförderungsmittel.

(1) Zur Beförderung aller Sprengstoffe müssenbedeckteGüterwagen verwendet
werden.

(2) Mit Blei ausgekleideteoder mit Blei bedeckteWagen dürfen zur Beförderung
von wasserlöslichenNitrokörpern (1. und 3. Gruppe der Sprengmittel) nicht verwendetwerden
(vergleicheC. Abs.(2)).
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(3) Für die Sprengmittel der 2. Gruppe in Mengen über 200 kg, für die
Sprengmittel der 3. Gruppe und für die Schießmittel der 2. Gruppe, die nicht
nach A. d verpackt sind, gilt folgendes:

a) Nur Wagenmit federndenStoß- undZugvorrichtungenfester sichererBedachung,
dichterVerschalungundgut schließendenTüren, möglichstohneBremsvorrichtung,
dürfen verwendetwerden.

b) Wagen, in derenInnerm eiserneNägel, Schrauben,Muttern oder dergleichen
hervorstehen,dürfen nicht verwendetwerden.

e) WagentürenundFenstersind verschlossenzu halten und zu dichten. Papier
darf hierzu nicht verwendetwerden.

) Wagen,derenAchslagerkürzlicherneuertwordenoder die demnächstzur Unter=
suchungin der Werkstättebestimmtsind, dürfen nicht verwendetwerden.

e.)Die Sendungen müssenvon der Aufgabe- bis zur Bestimmungsstation in dem=
selbenWagen befördertund dürfen unterwegsnur bei unabweislicherNot=
wendigkeitumgeladenwerden.

s) Die beladenenWagenmüssenobenauf der Vorder- undHinterwand oderan
den beidenLängsseitendeutlichsichtbareviereckigeschwarzeFlaggenmit einem
weißen»Pa tragen.

E.
Verladung.

(1) Spreng⸗ und Schießmittel sowie explosionsfähige Stoffe der Abt. C
dürfennichtmit sprengkräftigenZündungen(Ib Ziffer 4) zusammenin denselbenWagen
verladen werden.

(2) Mit wasserlöslichen Nitrokörpern der 1. und 3. Gruppe der Spreng==
mittel darf Blei nicht in denselbenWagenverladenwerden(vergleicheC. Abs.(2)).

(3) Chlorat= und Perchloratsprengstoffe dürfen nicht mit Schwefel=,Salz.=
oder Salpetersäure zusammenin denselbenWagen verladen werden.

(4) Kleinere Sendungen von Sprengmitteln der 2. Gruppe dürfen nur in
Mengenbis insgesamt200 kg in denselbenWagen verladenwerden. Die Annahmezur
Beförderung kann demgemäßbeschränktwerden. "

(5) Für das Verladen der Sprengmittel der 2. Gruppe in Mengen über
200kg und der Sprengmittel der 3. Gruppe ist nochfolgendeszu beachten:

a) Die Behälter müssen in den Eisenbahnwagen so fest lagern, daß sie gegen
Scheuern,Rütteln, Stoßen, Umkantenund Herabfallenaus oberenLagen
gesichertsind. Insbesondere dürfen Tonnen nicht aufrecht gestellt, sie müssen
vielmehrgelegt, gleichlaufendmit den LängsseitendesWagens verladenund
durchHolzunterlagenunter HaardeckengegenjederollendeBewegunggesichert
werden.

b) Die Wagendürfennur bis zu zweiDritteln ihres Ladegewichtsbeladenwerden.
e) Es dürfen nur Mengen bis zu 1000 kg mit anderenGütern zusammenverladen
werden,vorausgesetzt,daß letzterenicht leichtentzündlichsind und nicht früher
als die Sprengmittelausgeladenwerden.

23°
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d) Die Sprengmittel dürfen nicht von den Güterbödenoder Gütersteigenaus,
sondernmüssenauf möglichstabgelegenenSeitensträngenund tunlichstkurz vor
Abgang desZuges, mit demsiebefördertwerdensollen,verladenwerden.Das
Verladen hat der Absenderunter sachverständigerAufsicht zu besorgen. Die
besonderenLadegeräteund Warnungszeichen(Decken,Flaggen oder dergleichen)
sind vom Absender herzugebenund werden dem Empfänger mit dem Gute
ausgeliefert.

e) Unberufenesind von dem Verladungsplatzefernzuhalten und dieser ist, wenn
ausnahmsweisebeiDunkelheitverladenwird, mit fest-und hochstehendenLaternen
zu erleuchten,die abernichtmit Petroleumgespeistseindürfen.

f) Beim Verladen,insbesonderevon Patronen aus Dynamit, sindErschütterungen
sorgfältig zu vermeiden;insbesonderedürfen die Behälter nicht gerollt oder
geworfenwerden.

(6) Schießmittel der 1. Gruppe dürfennicht von denGüterbödenoderGüter=
steigenaus verladenwerden.

(7) Schießmittel sowie gut durchgelatinierte Pulverfäden und daraus
hergestellteFabrikate nach der Vorschrift unter A. d verpackt, dürfen nur in Mengen
bis zu 200 kg Nohgewicht in einen Eisenbahnwagenzusammenverladen, andere Spreng=
stoffedürfen nicht beigeladenwerden. Die Annahmezur Beförderungkann demgemäß
beschränktwerden. .

(8) Für das Verladenvon Schießmitteln der 2. Gruppe, die nichtnachA. d
verpacktsind, geltendie VorschriftendesAbs.(5).

Für die Sprengmittel der 2. Gruppe in Mengen über 200 kg und für die Spreug⸗
mittel der 3. Gruppe sowie für Schießmittel der 2. Gruppe, die nicht nach der Vorschrift
unter A. d verpacktsind, ist nochfolgendeszu beachten:

F.
Vorsichtsmaßregeln in den Bahnhöfen und während der Fahrt.

(1) Weder beimVerladen noch währendder Beförderungdarf in oder an den
WagengerauchtoderFeueroderoffenesLichtgehaltenwerden.

(2) VorüberfahrendeLokomotivenhaben— tunlichstauch beimBegegnenauf freier
Strecke— Feuertür und Aschenklappengeschlossenzu halten, auchdarf das Blaserohrnicht
verengt sein. Während der Vorüberfahrt muß die Verladung unterbrochen,dieWagentüren
müssenverschlossenund der noch unverladeneTeil der Sendung muß mit einer Deckefeuer=
sichergeschütztsein.

(3) BeladeneWagen müssenvon ihrer Lokomotivemindestensdurch vier andere,
nicht mit feuergefährlichenStoffen beladeneWagen getrennt sein. Im Sinne dieser und
der Bestimmungunter G. Abs.(3) sind Steinkohlen,Braunkohlen,Koks und Holz nicht
feuergefährlich.

(4) Wagenmit Sprengstoffendürfenniemalsabgestoßenwerden,sind auchzumVer=
kuppelnmit größterVorsichtanzuschieben.
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.(6) Bei laängeremHalten auf Unterwegsstationensind dieWagen in möglichstab⸗
gelegeneNebengleisezu fahren. Dauert derAufenthaltvoraussichtlichlängerals 1 Stunde,
so ist der OrtspolizeibehördeAnzeigezu machen.

G
Bestimmung der Züge und Einstellung der mit Sprengstoffen

beladenen Wagen in die Züge.
(1) Sprengstoffe dürfen niemals mit Personenzügen, mit gemischtenJügen nur da

befördertwerden,wo keineGüterzügefahren.
(2) Güterzügenund gemischtenZügen dürfennicht mehr als 8 mit Sprengmitteln

der 2. Gruppe in Mengen über 200 kg, mit Sprengmitteln der 3. Gruppe oder mit Schieß=
mittelnder 2. Gruppe beladeneAchsenbeigegebenwerden. GrößereMengendürfennur in
Sonderzügenbefördertwerden. .

(3) Die Wagen mit solchenStoffen sind in die Züge möglichst entfernt von der
Lokomotive, jedoch so einzureihen, daß ihnen noch drei Wagen folgen, die nicht mit leicht
feuerfangendenStoffen beladensind. Mindestensvier solcherWagenmüssendenmit Spreng=
stoffen beladenenWagen vorangehen. Diese sind unter sich und mit den vorangehenden
und nachfolgendenWagenfest zu verkuppeln;die gehörigeVerbindungistauf jederZwischen=

sitation, wo derAufenthalt es gestattet,sorgfältig zu prüfen. Vor und nachWagen, worin
loses Pulver in Mengen von höchstens15 kg NRohgewichtoder andereSprengstoffein
Mengenvon höchstens35 kg Rohgewichtverladensind, ist dieEinstellungbesondererSchutz=
wagennichterforderlich.

(1) Weder an den mit Sprengstoffen beladenen,noch, wenn die Beförderung mit
den gewöhnlichenJügen erfolgt, an dem nächstenhinter und vor ihnen laufendenWagen
dürfen die Bremsenbesetztwerden. Dagegenmuß der am SchlussedesJuges befindliche
WageneinebedienteBremsehaben.

H.
Begleitung der Sprengstoff=Sendungen.

Bei AufgabemehrererWagenladungenist derAbsenderverpflichtet,zur Bewachung
der Ladung besondereBegleitung beizugeben.Die Begleiter dürfen währendder Fahrt
ihren Platz weder in, noch auf den beladenenWagen nehmen.

J.
Benachrichtigung der Unterwegsstationen und der an der

Beförderung beteiligten Verwaltungen.
(1) Sämtlicheauf derFahrt zu berührendenStationen und dasPersonal derZüge,

mit denenunterwegsgekreuzt wird oder die überholt werden, sind von Abgang und Ankunft
der Sendungenrechtzeitigzu benachrichtigen,damit jederunnötigeAufenthaltvermiedenund
jedeGefahrmöglichstausgeschlossenwird.

(2) Wenn eineSendung auf eineandereBahn übergehensoll, so ist derenVer=
waltungsobaldals möglichvon derZuführung in Kenntniszu setzen.
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Ankunft auf der Bestimmungsstation und Auslieferung der
Sendungen.

(1) Der Empfängermuß durch die Empfangsstationim voraus, außerdemaber
sofort nach Ankunft der Sendung, die Empfangsstation durch eine Vorstation unter Be=
zeichnungdes Juges von dem Eintreffen benachrichtigtwerden. Die Ubernahme hat inner=
halb 3 Tagesstunden,die Entladung innerhalbweiterer9 TagesstundennachAnkunft und
Anmeldungzu erfolgen.

(2) BegleiteteSendungen(vergleicheH.), die derEmpfängernichtinnerhalb3 Tages=
stundenübernimmt, sind ohne Verzug von den Begleitern zu übernehmen.

(3) Ist das Gut 12TagesstundennachderAnkunftnichtabgefahren,so ist es ohne
Verzug vom Bahnhofe zu entfernen und der Ortspolizeibehördezu weiterer Verfügung zu
übergeben. Die Ubergabe von Sprengstoffenaller Art an die Ortspolizeibehörde hat auch
dann — und zwar auch auf Unterwegsstationen— zu erfolgen, wenn die Sendung in
einen solchenZustand geraten ist, daß die weitere Aufbewahrung auf der Station oder die
Weiterbeförderungbedenklicherscheint.

(4) Bis zur Ubernahmeist die Ladungbesonderszu bewachen.
(5) Die Sprengstoffedürfennichtauf denGütersteigenoderin denGüterbödenent=

laden und gelagert werden, sondern nur auf möglichstabgelegenenSeitensträngenoder in
räumlich von den Güterböden getrennten, nicht gleichzeitig anderen Zwecken dienenden
Schuppenunter Beachtungder unter E und F gegebenenVorschriften.

Ib. Munition.
ZJurBeförderungsindzugelassen:

1. Leucht- und Signalmittel.
Raketen und geladene Raketenhülfen für Lwecke des Krieges oder
des Rettungswesens mit Treibsatz von so stark verdichtetemKornpulver,
daß es beim Abbrennen nicht mehr explodiert (wegenanderer Leucht- und
Signalmittel vergleichele Ziffer 3a und Ziffer 4; wegenSignalfeuerwerks
vergleicheZiffer 8).

2. Zündschnüre ohne Zünder.
a) Schwarzpulverzündschnüre (gesponneneHanfschnüremit Schwarzpulverseele
von geringemQuerschnitt)(wegenSicherheitszündervergleichele Ziffer 1c).

b) Schnellzündschnüre (Zündschnüreaus dickemSchlauchemit Schwarzpulverseele
von großemQuerschnittoder mit Seele aus nitrierten Baumwollefäden).

c) Detonierende Zündschnüre (dünnwandigeMetallröhren von geringemQuer=
schnittemit Seele aus Sprengstoffen von nicht größerer Gefährlichkeit als reine
Pikrinsäure).

d) Elektrische Zünder ohnesprengkräftigeZündung
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3. Nichtsprengkräftige Zündungen (Zündungen, die weder durch Spreng=
kapseln noch infolge sonstiger Einrichtungen eine brisante Wirkung
äußern).
a) Zündhütchen für Schußwaffen, Zündspiegel.
b) Schlagröhren, Zündschrauben, Sicherheitszündschnuranzünder
(Hebelzünder), Schlagzündschrauben oder ähnliche Zündungen mit
kleiner Schwarzpulverladung, die durch Reibung oder Elektrizität zur
Wirkunggebrachtwerden.

c) Geschoßzünder ohne Sprengkapseln oder Einrichtungen, die eine
brisante Wirkung hervorrufen. Zündmittel zu Geschoßzündern und
dergleichen.

d) Platz= (Manöver-) Patronen für Handfeuerwaffen.

4. Sprengkräftige Zündungen.
a) Sprengkapseln (Sprengzündhütchen).
b) Minenzündungen, die durchElektrizitätoderReibungoderdurchSicherheits=
zünder (vergleichele Ziffer lc) zur Wirkung kommen.

c) Geschoßzünder, in deneneine Sprengkapselund brisanterSprengstoffim
Gewichtevon höchstens20 g oderEinrichtungenfür brisanteZündung enthalten
sind, ähnlichwie sie durchSprengkapselund Sprengstoffhervorgerufenwird
(sogenanntebrisante Geschoßzünder ohne Detonatoren).

d) Zündladungen (gepreßteKörper aus brisanten,nicht gefährlicherals reine
Pikrinsäure sichverhaltendenSprengstoffenvon höchstens20 g Gewicht mit ein=
gesetzterSprengkapsel— Sprengzündhütchen—).

e) Geladene Gefechtspistolen für Torpedos ohne Zünder.

5. Brisante Sprengladungen für Geschosse, Torpedos und Minen, ferner
Sprengpatronen, Sprengbüchsen und dergleichen, sämtlich ohne Jünder.
a) Sprengladungen aus reiner DPikrin säure oderaus Sprengstoffen,die sich
bei der Prüfung nach Ia A. 1. Gruppe b nicht gefährlicherals reine Pikrin.
säure erwiesenhaben.

b) Petarden für Knallhaltsignale auf Eisenbahnenin Blechkapseln.
6. Patronen für Handfeuerwaffen.

a) Leere Patronenhülsen jeder Art mit JZündvorrichtungen.
b) Fertige Metallpatronen mit ausschließ lich aus Metall bestehenden
Hülsen. Die Geschossemüssenmit denHülsen so festverbundensein, daß sie
sichnichtablösenkönnenund ein Ausstreuender Pulverladungverhindertist.

c) Fertige Patronen, deren Hülsen nur zum Teil aus Metall bestehen.
Die ganzeMenge des Pulvers muß sich in demmetallenenPatronenunterteil
befindenund durcheinenPfropfen oderSpiegel abgeschlossensein. Die Pappe
muß so beschaffensein, daß ein Brechenbei der Beförderungausgeschlossenist.

d) Fertige Patronen in Papierhülsen, die einzelnin gut verschlosseneBlech=
hülseneingelegtsind.
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e) Fertige Zentralfeuerpappepatronen. Die Pappe muß eine Wandstaͤrke
von mindestens0,7 mm habenund so beschaffensein, daß ein Brechenbei der
Beförderungausgeschlossenist.

)Kugelzündhütchen (Flobertmunition).
8) Schrotzündhütchen (Flobertmunition).
h) Flobertzündhütchen ohne Kugel und Schrot.

7. Geladene Munition für Geschütze bis 15 cm Kaliber aus einer zu ihrer
Herstellung berechtigten deutschen oder aus einer zum Versand auf
deutschen Bahnen besonders ermächtigten ausländischen Fabrik.
a) Fertige Metallpatronen.

a) Granatpatronen (Schwarzpulver als Geschoßfüllung).
6) Schrapnellpatronen(Schwarzpulverin Form einerBodenkammerladungim
Geschoß, darüber Kugeln im Geschoß, mit Kolophonium oder dergleichen
odermit Schwarzpulverfestgelegt).

)) Manzergranatpatronen (Schwarzpulver als Füllung in dem mit massiver
Spitze versehenenGeschoß).

e) Kartätschpatronen,bei denendieKugeln in einerMetallbüchsemit einem
ungefährlichen,keineexplosivenEigenschaftenbesitzendenMittel festgelegtsind.

.) Schrapnellgranatpatronen (Granate und Schrapnell in sich vereinigende
Geschosseoder getrennter Granat- und Schrapnellteil; Zusammensetzung
ähnlichwie bei8 unterVerwendungeinesbrisantenSprengstoffs,der nicht
gefährlicherist als reine Pikrinsäure).

6) Sprenggranatpatronen (brisanter Sprengstoff, nicht gefährlicher als reine
Pikrinsäure, außerdemRauchentwickler).

b) Metallpatronen in getrenntem Zustande.
a) Geschützladungen(rauchschwachesPulver in Metall⸗ Zusammensetzung
kartuschen). wie bei den

6) Geschosse. « ·Patronenziia.
8. Signalfeuerwerk, wie Kanonenschlägeund dergleichenfür ZweckedesKriegesoder

des Rettungswesens, bestehendaus einer mit Bindfaden umschnürtenund geleimten
Papierhülse, die höchstens200 g Kornpulver mit Zündschnur, aber ohne Detonations-
zünder enthält (wegenSignalfeuerwerlsmit höchstens75g Kornpulververgleichele
iffer 4).

Beförderungevorschriften.
A.

Verpackung.
Zu l.

1) Leucht- und Signalmittel sind in haltbareHolzbehälteraus mindestens18 mm
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(2) HöchstesRohgewichteinesBehälters 100 kg.
(3) Die Anzündestellemuß so verwahrtsein, daß ein Ausstreuendes Satzes aus=

geschlossenist.
(4) Die Leucht-und Signalmittel sind in die Behälter dergestalteinzubetten,daß

jedeBewegungbei der Beförderungverhindertist. Die Behälter müssendie Aufschrift
tragen: =Leuchtmittel.Goder -Signalmittel. »Ib«.

Zu 2.
□) Zündschnüre ohne Zünder sind in haltbare,dichte,sicherverschlosseneHolz=

behälter (Kisten oder Tonnen) fest zu verpacken, die das Verstreuen oder Verstauben sicher
verhindernund die nicht mit eisernenReifen oderBändern versehensind. Statt der hölzernen
Behälter könnenauch sogenannteamerikanischePappefässerverwendetwerden. Die Behälter
dürfen nicht mit eisernenNägeln verschlossensein.

(2) Höchstgewichtder Zündschnüre in einemBehälter 60 kg, höchstesRobgewicht des
Behälters90 kg. Die Behältermüssendiedeutlicheundhaltbare,auf rotemPapier gedruckte
Aufschrift.Zündschnüre.Ibe tragen.

Zu 3.
(1) Nichtsprengkräftige Zündungen sind in starke, dichte, sicherverschlossene

Holzbehälter(Kisten)zu verpacken;bei denZündungenunter a sindauchHolzfässerzulässig.
(2) Höchstes Rohgewicht eines Behälters mit Zündungen unter a 200 kg, mit

Zündungenunterb und c 50 kg.
(3) Vor Einlegung in die Behälter sind die Jündungen unter a in Mengen bis

1.000Stück in Blechbehälter,HolzkistenodersteisePappschachtelnfestzu verpacken,Manöver=
patronenunter d in Schachteln,die höchstens100Stück enthalten.

(4) Die Zündungenunter b und c sind in die Behälter so zu verpacken,daß sie
sichnichtverschiebenkönnen.

(5) EiserneNägel dürfenzumVerschlussenur verwendetwerden,wenn sie gut ver.
zinkt sind.

(6) Die Behälter müssen eine den Inhalt deutlich kennzeichnendeAufschrift sowie
einen Plombenverschlußoder ein auf zwei Schraubenköpfendes Deckels angebrachtesSiegel
(AbdruckderMarke) oder ein über Deckelund Wände geklebtesZeichenmit der Schutz=
marketragen.

Zu 4.
a) Sprengkapseln.
() «) Höchstens100 Stück müssenstehendnebeneinandermit der Offnungnach

oben in starkenBlechbehältern so verpackt sein, daß eine Bewegung der
einzelnenKapseln (auchbei Erschütterungen)ausgeschlossenist.

8) Der leere Raum in den einzelnenKapseln und zwischenihnen muß mit
trockenemSägemehlodereinemähnlichensandfreienStoffe vollständigaus=
gefüllt sein,wennnichtdieEinrichtungderKapseln,zumBeispieleineden
Sprengsatz sicher abschließendeinnere Schutzkapsel, Gewähr dafür bietet,
daß der Sprengsatzbei der Beförderungnichtgelockertwird.

Reichs.Gesetzbl.1909. 24
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7) Der Boden und die innere Seite des Deckels des Blechbehältersmüssen
mit einer Filz= oder Tuchplatte, die inneren Wände der Behälter mit
Kartonpapier so bedecktsein, daß eine unmittelbareBerührung derSpreng=
kapselnmit dem Bleche ausgeschlossenist.

(a) a) Die so gefüllten Blechbehälter find mit je einem haltbaren Yapierstreifen
so zu umkleben, daß der Deckel fest auf den Inhalt gepreßt und ein
Schlottern der Sprengkapseln verhindert wird. Je 5 Blechbehältersind in
einem Umschlag aus starkem Packpapiere zu einem Pakete zu vereinigen
oder in eine PDappschachtelfest einzulegen.

60 Die Pakete oder Schachtelnsind in eine haltbare Holzkistevon mindestens
22 mm Wandstärkeoder in einenstarkenBlechbehälterso einzuschließen,
daß möglichstkeineHohlräumeim Innern der Behälter entstehen.In
jeder Schicht ist mindestensein Paket oder eine Schachtel mit einem festen
Bande zu umwinden;an diesemBandemuß das DaketoderdieSchachtel
ohneSchwierigkeitherausgenommenwerdenkönnen.

7) Hohlräume in den Behältern sind mit Dapier, Stroh, Heu, Werg, Holz=
wolle oder Hobelspänen—alles völlig trocken— auszustopfen, worauf
der Deckeldes Behälters, wenn dieseraus Blech besteht,aufgelötet, wenn
er von Holz ist, mit Messingschraubenoder verzinntenHolzschraubenbe=
festigtwird. Die Löcher für die Schrauben müssenim Deckelund in den
Wändenschonvor demFüllen derBehältervorgebohrtsein.

(3) Der Behälter, dessenDeckel den Inhalt so niederzuhalten hat, daß ein
Schlottern verhindert wird, ist in eine starke,dichteund mit Messingschrauben
oder verzinnten Holzschraubensicher zu verschließendehölzerneUberkiste von
wenigstens25 mm Wandfstärkemit dem Deckelnach aufwärts einzulegen.
Der Raum zwischenBehälter und Uberkistemuß allseitigmindestens30mm
betragenund mit Sägespänen,Stroh, Werg, Holzwolle oderHobelspänen
—alles völlig trocken— ausgefülltsein.

() Die Uberkistemuß die Aufschrift tragen: =Sprengkapseln.Ib. Nicht stürzene.
Sie ist mit einem Plombenverschluß oder mit einem auf zwei Schrauben=
köpfen des Deckels angebrachten Siegel (Abdruck oder Marke) oder mit einem
überDeckelund Wändegeklebtrn,die SchutzmarkeenthaltendenZeichenzu
versehen.

(5) Jede Kiste darf an Sprengsatznicht mehr als 20 kg enthalten) Kisten, deren
Gewicht 25 kg übersteigt, müssenmit Handhaben oder Ceistenversehensein.

b) Minenzündungen:
(1) ElektrischeQündungenmit kurzenDrähten oder festemKopfe sind zu höchnens

100 Stück aufrechtstehendin starkeBlechbehälteroder in starkePappschachteln
zu verpacken. Im übrigen gelten die Vorschriften unter a Abs. (1) und (2).

(2) ElektrischeJündungenan langenGuttaperchadrähtenoderbändern oderan
einemSchafteaus getränkterPappesind zu höchstens100Stück in Paketezu
vereinigen. In einemakete dürfenhöchstens10Stück zusammengebunden
sein. Die Zündungenmüssenabwechselndan das eineoderdas andereEnde
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des Dakets gelegt sein. Je hoͤchstens10 Palete sind in starkesPapier einzu⸗
wickeln, zu verschnürenund in eine starkeHolz- oder Blechkistezu verpacken,
in der siemittelsHeu, Stroh oderähnlichenStoffen—alles völlig trocken—

Fgegen Verschiebunggesichertsein müssen.
(3) ElektrischeLündungenan Holzstäbenfind zu höchstens100 Stück in hölzerne

Kisten von mindestens12 mm Deckel-,Boden- und Seitenwandstärkeund
mindestens20 mm Stirnwandstärke zu verpacken.Die Kistenmüssenmindestens
80 mm länger sein als die Jünder. An jeder Stirnwand muß die Hälfte
der Zünder mit Drähten sicherbefestigtsein, so daß keinZünder den anderen
oder die Wandungenberührenkann und jedesSchlottern verhindertist.
Höchstens10 solcherKisten sind in eine hölzernelberkiste zu verpacken.

(4) Friktionszündersindzu je höchstens50 Stück in ein Bündel zu vereinigen;
ihr Neiberdrahtendemuß mit einer über dieReiberdrahtösegreifendenPapier.
verklebung versehensein. Die Bündel sind am Zünderkopfendein Holzwolle
und dann in Mapier einzuschlagen;ihre umgebogenenReiberdrahtendensind
zuerst in eine aufgebundene,ungefüllte und dann in eine zweitemit Holzwolle
gefüllte Bapierkappe zu legen. Hierbei muß darauf gesehenwerden, daß die
Holzwolle nicht in unmittelbareBerührung mit den Reiberdrähten kommen
kann, damit der Reiberdraht beim Herausnehmen der Zünder oder beim Ab=
nehmen der Dapierkappe nicht hängen bleiben oder herausgerissenwerden kann.
Höchstens 20 Bündel sind in eine Kiste aus mindestens 22 mm starken ge=
zinktenBrettern von der änge der Zünder zu verpackenund mit Papier
oderHolzwolle— beidesvöllig trocken— gegenVerschiebungzu sichern.

(5) Zündermit Sicherheitszündschnüren(le ZJifferle) sindzu höchstens100Stück
in eine Holzkiste aus mindestens12 mm starkenBrettern zu verpacken,jeder
Zünder für sich zusammengerolltund höchstens10Zünder zu einem in starkes
Papier eingeschlagenenund verschnürtenYDaketvereinigt. Die Pakete müssen
unter sich und von den Kistenwandungenmindestens20 mm abstehenund
durch Hobelspäne,Holzwolle oderWerg — alles völlig trocken— gegenVer=
schiebunggesichertsein. Höchstens10 solcherKistendürfenzusammengepackt
werden.

(6) Die Behälter mit Minenzündungen der Abs. (1) bis (s) sind, wie unter à
Abs. (2) für dieBehältervonSprengkapselnvorgeschriebenist, zuverschließen
und nacha Abs.(s3)bis (s) in lberkistenzu verpacken,derenAufschrift zu
lantenhat: =Minenzündungen.Ib=.

) Sprengkräftige Geschoßzünder und
4) Zündladungen sind zu höchstens25 Stück in Holzkisten aus 22 mm starken

Bretternzu verpacken)die Kistenwändemüssengezinkt,Boden und DeckeldurchMessing=
oder verzinnte eiserneSchrauben verschlossensein. In den Holzkisten sind die Zünder und
Zündladungen mittels Einlagen aus Holz oder Metall derart zu lagern, daß sie unter sich
umdvon den Kistenwändenmindestens10 mm abstehenund gegenBewegung gesichertsind.
Bei Verwendungvon Hinkblecheinsätzenmuß die Holzkistemindestens17 mm Wandstärke
haben. Mehr als 4 Kistendürfennichtzusammengepacktwerden.

24“"
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Verschluß der Holzkistenwie zu a Abs. (2) für Sprengkapseln. Verpackungin Uber=

kistenwie zu a Abs.(3) bis (5), jedochlichterRaum zwischenKistenundUberkistemindestens
100 mm.

Die Aufschrift der Kisten hat zu lauten: -Sprengkräftige Geschoßzünder. Ib- oder
*Zündladungen.Iba.

e) Geladene Gefechtspistolen für Torpedos ohne Zünder sindzu höchstens
10Stück in Holzkistenaus 22mm starkenBrettern zu verpacken;die Kistenwändemüssen
gezinkt,Bodenund DeckeldurchMessing=oderverzinnteeiserneSchraubenverschlossensein.
Bei Verwendungvon Zinkblecheinsätzenmuß dieWandstärkederHolzkistemindestens17mm
betragen. In den Holzkistensind die Gefechtspistolenmittels Holzeinlagen derart zu lagern,
daß sie unter sichund von denKistenwändenmindestens20 mm abstehenund gegenVer=
schiebunggesichertsind. Mehr als 5 Kisten dürfen nicht zusammengepacktwerden.

Verschluß der Kisten wie zu a Abs. (2) für Sprengkapseln. Verpackungin llberkisten
wie zua Abs. (3) bis (5), jedochlichterRaum zwischenKistenund Uberkistemindestens100mm.

Die Aufschrift derKisten hat zu lauten: -GeladeneGefechtspistolenfür Torpedos. Iba.

Zu 5.
u) Für dieSprengladungen untera sind starke,dichtesicherverschlosseneHolz=

kistenzu verwenden;für die Petardenunter b Kisten aus mindestens26mm starken,ge=
spundetenBrettern, die durchHolzschraubenzusammengehalten,völlig dichtund von einer
dichtenUberkisteumgebensind. Letzteredarf höchstensO,oschm groß sein.

(2) Die Sprengladungen unter aà sindso zu verpacken,daß siesichnichtver=
schiebenkönnen. Die Petarden unter b müssenfest in Papierschnitzel, Sägemehl oder
Gips gebettetoder auf andereWeiseso festund getrenntgelegtsein, daß die Blechkapseln
sichwederuntereinander, noch die Kistenwändeberühren können.

(3) Die Aufschriftder Kistenhat zu lauten: -Brisante Sprengladungen.Ib- oder
„Petardenfür Haltsignale.Ib. k%

Zu 6.
(1) Die Patronen für Handfeuerwaffen sind in Behälter aus Blech, Holz

oder steiferPappe so fest zu verpacken,daß sie sichnicht verschiebenkönnen. Die Behälter
sinddichtneben-und übereinanderin starke,dichte,sicherverschlosseneUberkistenzu verpacken.
Iwischenräumesind mit Pappe, Papier, Werg, Holzwolle oder Hobelspänen—alles völlig
trocken— so fest auszufüllen, daß jedesSchlottern verhindert ist.

(2) Das RohgewichteinerKistedarf 200kg nichtübersteigen.
(3) EiserneNägel dürfenzumVerschlußnur verwendetwerden,wennsie gut ver=

zinkt sind. Die Kistenmüsseneine denInhalt deutlichkennzeichnendeAufschriftund einen
Plombenverschlußoder ein auf zwei Schraubenköpfendes DeckelsangebrachtesSiegel (Ab=
druckoderMarke)odereinüberDeckelundWändegeklebtesZeichenmit derSchutzmarketragen.

Zu 7.
1) Die Munition für Geschütze bis zu 15 cm Kaliber darf nicht mit Zündern

versehensein, sondernmuß an Stelle der ZünderZinkverschlußschraubenmit hohlenJapfen
enthalten. -
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(2) Die Patronenhülsen dürfen Zündschrauben oder Zündhütchen enthalten. In

diesemFalle muß das Zündhütchenentwederdurch eine wenigstens1 mm starkeMetallplatte
bedecktseinoderum wenigstens0,5mm gegendenBoden derPatronenhülseversenktliegen.
Die ZündschraubenoderZündhütchenmüssendurchMetallbügelmit Gummieinlage,diemit
dreiArmen denRand derPatronenhülseumgreifenund dadurchin ihrerLagegesichertsind,
gegenStoßwirkungengeschütztsein. Bei Munition von wenigerals 10 cm Kaliber können
stattderMetallbügelmit Gummieinlageauchmindestens3 mm starkePappscheibenverwendet
werden,die in denPackkistenzwischendenBöden derPatronen und denKistenwändenliegen
und an den Stellen für die Zündschraubenoder ZündhütchenentsprechendeAuslochungen
haben. Haben die Hülsen keineZündschrauben,so müssenZinkverschlußschraubenvorhanden
sein. In diesemFalle sind Pappscheibenoder Metallbügel nicht erforderlich.

(3) Die Munition ist in haltbareHolzkistenso festzu verpacken,daßeineVerschiebung
verhindert ist.

(4) Zum Schließender Kistendürfennur Schraubenverwendetwerden.
(5) Die Kisten müssen, wenn sie nicht mit Zinkblecheinsatzversehensind, innen und

außeneinenhaltbarenFirnißanstrichhaben. Sie sindmit sicherenHandhabenund mit der
deutlichen,gedrucktenoderschabloniertenAufschriftzu versehen:

„ZusammengesetzteMunition für Geschütze.
oder

»GetrennteMunition für Geschütze.«
oder

»GeladeneGeschossefür Geschütze.«
oder

»Geschützladungenin Metallkartuschen.«

Zu 8.
(1) Signalfeuerwerk muß in haltbareHolzbehälterfestverpacktsein, derenJugen

so gedichtetsind, daß keinAusstreuen stattfindenkann. Auch sogenannteamerikanischePappe=
fässersind zulässig. Die Behälter dürfen keineeisernenNägel, Schraubenoder sonstigen
eisernenBefestigungsmittel (Reifen, Bänder oder dergleichen)haben.

(2) Das Rohgewicht eines Behälters darf höchstens90 kg betragen.
(3) Die Behältermüssendie deutlicheAufschrift„Signalfeuerwerk.Ib- tragen.

B.
Aufgabe.

Geladene Munition für Geschütze (Ziffer 7) und Signalfeuerwerk (Siffer 8)
dürfen nicht als Eilgut aufgegebenwerden. Für die Gegenständeder Ziffer 7 und 8 gelten
bezüglich der Aufgabe außerdem die Vorschriften unter la B für die Sprengmittel der
3. Gruppe.

C
Bescheinigungen. Frachtbriefe.

(1) Bei denLeucht- und Signalmitteln der Ziffer 1 muß auf demFrachtbriefe
vom Absenderbescheinigtsein, daßBeschaffenheitund Verpackungder Sendung den unter 1b
Ziffer 1 der AnlageC zur Eisenbahn=VerkehrsordnunggetroffenenVorschriftenentsprechen.
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(2) Bei dendetonierenden Zündschnüren der Liffer 26 muß auf demFracht=

briefe durcheinen von derEisenbahnanrrfanntenChemikerbescheinigtsein, daß dieBeschaffen=
heitdesSpreugstoffsdenBedingungenunter15 Liffer2c in AulageC zur Eisenbahn
Verkehrsordnungentspricht.

(3) Bei den nicht sprengkräftigen Zündungen der Ziffer 3 hat der Absender
im Frachtbrief eine von ihm unterzeichneteErklärung abzugeben,worin auch das Zeichen der
Plombe, des Siegels, der Siegelmarke oder der Schutmarke angegebenist. Die Erklärung
hat zu lauten:

„Der Unterzeichneteerklärt, daß die zu diesemFrachtbriefe gehbrige, mit dem
Zeichen . verschlossene Sendung in Beschaffenheit und Verpackung den in Anlage C
zur Eisenbahn=-Verkehrsordnungunter lb für nicht sprengkräftigeZündungenge=
troffenen Vorschriften entspricht.
(4) Bei den sprengkräftigen Zündungen der GZiffer 4 mufßderFrachtbrief eine

vom Absender und von einem von der Eisenbahn anerkanntenChemiker ausgestellteBe=
scheinigungüber die Beachtung der in Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung unter Ib
für sprengkräftige JLündungen gerroffenen Verpackungsvorschriften enthalten. Bei den spreng=
kräftigen JZündungen unter Ziffer 4c bis e muß außerdem durch einen von der Eisen=
bahnanerkanntenChemikerbescheinigtsein,daßdieBeschaffenheitderSprengstoffedenBe=
stimmungenfür reine Dikrinsäure entspricht.

(5)Bei derMunition der Ziffer 5 hat derAbsenderim Frachtbriefezu be=
scheinigen,daß die Sendung nach der Vorschrift unter Ib in Anlage C zur Eisenbahn=Ver=
kehrsordnungverpacktist. Bei denSprengladungen unter a muß außerdemdurch einen
von der Eisenbahn anerkanntenChemikerauf dem Frachtbriefe bescheinigtsein, daß die Be=
schaffenheitder Sprengstoffe den Bedingungen unter lb bha entspricht. Bei der Weiter=
beförderung von Teilsendungen von Sprengladungen durch andere Absender als die her=
stellendenFabrikenkann von derBescheinigungeinesvon derEisenbahn anerkanntenChemikers
abgesehenwerden,wennderAbsenderauf demFrachtbrieferklärt,daßdieSprengladungeneinerge=
prüften und bescheinigtenLieferungentstammen.Auf Erfordern ist dies glaubhaft nachzuweisen.

(6) Bei den Datronen für Handfeuerwaffen der Ziffer 6 hat der Absender
im Frachtbrief eine Erklärung zu unterzeichnen,in der auch das Zeichen der Mombe, des
Siegels, der Siegelmarke oder der Schutzmarkeangegebenist. Die Erklärung hat zu lauten:

Der Unterzeichneteerklärt, daß die zu diesemFrachtbriefegehörige, mit
dem Zeichen . verschlosseneSendung in Beschaffenheitund Verpackungden in
der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnungunter Ib für Patronen für Hand=
feuerwaffengetroffenenVorschriften entspricht.=

(7) Bei geladener Geschützmunition der Ziffer 7 ist eine durch einen von der
EisenbahnanerkauntenChemikerausgestellteBescheinigungbeizufügen,daß die in derMunition
befindlichenSpreng oder Schießmittel von guter Beschaffenheitund Lagerbeständigkeitsind,
daß sie in den Geschossenund Hülsen sicher festgelegtsind, und daß die Verpackung der
Munition den in AnlageC zur Eisenbahn-Verkehrsordnungunter Ib zu 7 Abs. (2) bis (5)
getroffenenVorschriften entspricht. Außerdemmuß ein vom Fabrikantenausgestelltes,amtlich
beglaubigtesUrsprungszeugnisbeigefügtwerden.
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(8) Bei Signalfenerwerk der QZiffer 8 muß aeuf dem Rrachtbriefe vom Absender
bescheinigtsein, daß Urt und Verpackungder Sendung denVorschriftenin AnlageC zur
Eisenbahn=-Vertehrsordnungun#rerIb entspricht.

D.
Befbrderungömittel.

(1) Zur Beförderung aller Munitionsgegenstände müssen bedeckteGüterwagen
berwendetwerden.

(:) Für Geschützmunition (Qiffer 7) um Signalfeuerwerk (Ziffer 8) gelten
die Vorschriftenunter la D für die Sprengmittelder 3. Gruppe.

E.
Berladung.

(1) Die Jündungen der Zisfser 4 dürfennichtmit Sprengstoffen unter la
und nicht mit Geschützmunition oder mit Signalfeuerwerk (lb Jiffer 7 und 8)
in denselbenWagenverladenwerden.

(2) Für die Bertadung geladener Geschützmunition (Ziffer 7) und von Signal=
feuerwerk (Ziffer 8) geltendieBorschriftenunter18E für dieSprengmittelder3.Gruppe.

F.
Sonstige Vorschriften.

Bei der Beförderung von geladener Geschützmunition (ZQiffer 7) und von
Signalfeuerwerk (Ziffer 8) find die Vorsichtsmaßregelnunter la F bis K zu baachten.

Ic. Zändwaren und Fenerwerkskörper.

Lur Beförderungsindzugelasfen:
I. Zündkörper, Zündschnüre.

a) GewöhnlicheZQündhölzerund andere Reib- und Streichzünder.
b) PyrotechnischeZündhölzer, wie bengalischeZündhölzer, Goldregenhölzer, Blumen=
regenhölzerund dergleichen.

J) Sicherheitszünder(Qündschnüreaus dünnem, dichtemSchlauchemit Schwarz.
pulverseelevon geringemQuerschnitte)(wegenandererZündschnürevergleiche1b
iffer 2).

2. Pyrotechnische Scherzartikel, Zündbänder.
a) Knallbonbons,Blumenkarten,BlättchenvonKollodiumpapierundähnlicheSachen,
die ganz geringeMengenvon Kollodiumpapieroder kleineKnallsilberpünktchen
enthalten.

b) Knallerbsen,Knallgranatenund ähnlicheArtikel mit Knallsilber; 1000 Stück
dürfen nicht über 1g Knallsilber enthalten.

e) Konfettibomben, Boskozylinder, Kotillenfrüchte und ähnliche Artikel, die eine
kleineLadung von KollodiumwollezumAusstoßeneiner ungefährlichenFüllung
wie Wattekugeln,Konfetti und dergleichenenthalten.
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XLIIa. d) Zündblättchen(Amorces),Zündbänder, Paraffinzündbänder,enthaltendeinen

KnallsatzausKaliumchloratoderSalpeter, aus geringenMengenvon Phosphor,
ferneraus Schwefelantimon,Schwefel,Milchzucker,Ultramarin oderdergleichen.
In 1000 Zündpillendürfenim ganzenhöchstens7,5g Knallsatzverwendetsein.

XIIIb. g) SogenanntesspanischesFeuerwerk,wieRadauplätzchen,Krawallstangen,Gewitterhagel.
Der einzelneKörper darf höchstens2,5g wiegenund nebenGummi und

Farben höchstens6 Prozent gelbenPhosphor, höchstens23 Prozent amorphen
Phosphor und höchstens21 Prozent Kaliumchlorat enthalten.

3. Feuerwerkskörper. -
XXXVIII. a) Kunstfeuerwerkskörper,wie Raketen, römischeLichter, Fontänen, Feuerräder,

Sonnen und dergleichen.
desgleichen. b) Klein⸗ und Salonfeuerwerk,wie Frösche,Schwärmer,Silber- und Goldregen

und ähnlichein derHand abzubrennendeFeuerwerkskörper.
XIII. ) BengalischeFeuer, bengalischeFackeln,Signal blue-lights und dergleichen.

Für die Jusammensetzungder Feuerwerkskörpergilt folgendes:
(1) Sie dürfen keine erheblicheSprengwirkung hervorrufenkönnen, auch keine

Mischungenenthalten, die sichvon selbstoder durchReibung, Druck oderSchlag
leicht entzünden.

Es sindgestattet:
a) in Nitratsätzen und bei bengalischenMagnesiumfackelnein Zusatz von
höchstens3 Prozent Magnesiumpulver;

b) in besonderenkleinenLeuchtkörpern,dieim Feuerwerkskörpereingebettetsind,
Chloratmischungenmit einemGehaltevonhöchstens40ProzentKaliumchlorat;

„P)in PapierhülseneingefülltePfeifensätze,die pikrinsaureMagnesiaundchlor=
saures Salz enthalten. Die fertigen Pfeifensätzedürfen aber durch Stoß,
Schlag oderZündungnichtzur Detonationgebrachtwerdenkönnen.
Andre gelbenPhosphor, Jinkstaub,Magnesiumpulveroder Chlorateent=

haltendeMischungensind nicht zulässig.
(2) Die Körper unter a und b müssenhauptsächlichaus Mehlpulver bestehen,gemischt

mit Kohle, Metallpulver (Gußeisen,Gußstahlpulver),Aluminiumflitter, Bleiglätte
Bisher und anderenMineralpulvern in gepreßtemJustande. Von gekörntemSchwarz=
üne 3 pulverdarfdereinzelneKörperhöchstens30g enthalten.

XXXVIII. 4. Signalfeuerwerk, wie Kanonenschlägeund dergleichen,bestehendaus einer mit
Bindfadenumschnürtenund geleimtenPapierhülse,die höchstens75g Kornpulvermit
Zündschnur,aber ohneDetonationszünderenthält (wegenanderenSignalfeuerwerks
vergleicheIb. Ziffer8).

Beförderungsvorschriften.

A.
Verpackung.

(1) Zur Verpackungsind starke,dichte,sicherverschlosseneHolzkistenzu verwenden.
Bei den Gegenständender Ziffer 1a sind auch festeBlechgefäßezulässig. Bei
den Gegenständender Ziffern 2b bis e, 3 und 4 müssendie Kisten aus ge=
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fügten Brettern bestehen;ihre Seitenteile müssendurch Zinken oder Kopfleisten
miteinanderverbundensein (sogenanntefranzösischeKisten). Bei den Gegen=
ständen der Jiffern lc, 2b bis e, 3 und 4 müssendie Kisten eine Brettstärke
von mindestens18 mm haben) im Innern sind sie mit gutem, zähem Yapier
vollständigauszulegen;an Stelle desPapiers sind dünneZinkeinsätzezulässig.

(2) Vor dem Einlegen in die Kisten sind fest zu verpackendie Gegenstände:

a) der Ziffern 1a, 2a und 220
in starkePapierumschlägeoderSchachteln;

b) der Siffer 1b
in Schachtelnund je 10 bis 12 Schachtelnin einenPapierumschlag;

J%)der Ziffer 2b
in Holzkistchenoder in starkemit Papier umwickeltePappschachteln, wobei
jederBehälterhöchstens1000 Stück enthaltendarf) zur Festlegungist Säge=
mehlzu verwenden; 6 "

4) der Siffer 24
a) Zündblättchenin starkePappschachteln,von denenjedehöchstens100 Zünd=
pillen enthaltendarf. Je 12Schachtelnmit Zündblättchensind zu einer
Rolle und je 12 Rollen wieder zu einem festenPakete mit Papierumschlag
zu verbinden.

6) Zündbänder und Paraffinzündbänderentwederwie unter o oder in
zylindrischeBlechbüchsenmit oben und unten dicht aufgeschobenenDeckeln.
Jede Büchse darf höchstens12 gerollte Bandstreifenmit je 50 Zündpillen
enthalten.Höchstensje 30 Büchsensind durchPapierumschlagzu einem
festenPaketezu vereinigen;

e) der Ziffer 26
in Holzkistchen,von denenjedes nicht mehr als 144 Feuerwerkskörper,gut in
Sägemehlverpackt,enthaltendarf;

) der Ziffer 3
in starkePappschachteln;für die Gegenständeunter c dieserJiffer sind auch
Paopierbeutelzulässig; größereKunstfeuerwerkskörpersind in Papierumschläge
zu verpacken,wenn nicht ihre Anzündestellemit einer Papierkappe bekleidetist
—in beidenFällen muß einAusstreuendesSatzgemengesverhindertsein—;

g) der Ziffer 4
in starkeSchachteln,in die das Signalfeuerwerkfesteingebettetwerdenmuß,
die einzelnenKörper durch eine starkeSchicht Sägemehl oder einen ähnlichen
geeignetenStoff voneinandergetrennt.

(3) Ein Bewegender Paketein denKistenmuß ausgeschlossensein. Bei denGegen.
ständen der Jiffern 2b bis e, 3 und 4 müssen die Zwischenräumein den äußeren Be.
hälternmit geeignetentrockenenVerpackungsstoffen(Holzwolle,Papier oder dergleichen)fest
ausgestopftsein. FeuchtesHeu, Mutzwolleoder ähnlichezur Selbstentzündungneigende
Stoffe dürfen nicht verwendetwerden. Bei größeren Feuerbildern (Transparenten) genügt
sicheresBefestigenin der Kiste.
Reichs=Gesetzbl.1909. 25
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14)Auf denaͤußerenBehälternmußbeidenArtikeln der Ziffern1, 2b bis e, 3 und4
ihr Inhalt und bei denArtikeln derZiffern2b bis e, 3 und4 außerdemdie genaueAdresse
des Absenders deutlichund dauerhaft angegebensein.

(3) Das RohgewichteinerKiste mit Artikeln der Ziffern 2b bis e, 3 und 4 darf
100kg, ihr Gesamtgewichtan Feuersatz20 kg, das darin enthalteneFeuerwerkskornpulver
2/5kg nichtübersteigen. K

Sonstige Vorschriften.
(1) Zündhölzer der Liffer 1 a in Mengen bis zu 5 kg, die gemäßAbschnitt A ver=

packtsind, dürfenmit anderenGegenständen(ausgenommendie Stoffe unter la bis c, II
und III dieserAnlage) in ein Frachtstückvereinigt werden.

(2) Die Beförderung hat in bedecktenWagen zu geschehen.
(3) In den Frachtbriefenmuß bei den Gegenständender Ziffern 2b bis e, 3 und 4

vom Absender bescheinigtsein, dah Art und Verpackung der Sendung den Vorschriften
unter Ie der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnungentsprechen.

Id. Verdichtete und verflüssigte Gase.
itter Zur Beförderungsindzugelassen:
nlage VerdichteteGase:

XLIVb. 1. Kohlensäure und Grubengas.
d . Azetylen, in Azeton gelöstes und in porösen Massen aufgesaugtes.

XIV A undB. 3. Leucht- und Fettgas, letzteresauchmit einemZusatzevon höchstens30 Prozent
Azetylen (Mischgas), sowie Wassergas.

XIV A. 4. Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Preßluft.
VerflüssigteGase:

XIIV. 5. Kohlensäure, Stickoxydul, Ammoniak, Chlor, schweflige Säure, Chlor=
kohlenoxyd (Dhosgen).

XIVI. Chlormethyl und Chloräthyl.
XIIVa. 7. Flüssige Luft.

*

Beförderungevorschriften.
A.

Art der Packgefäße.
a) Bei den Stoffen der Ziffern 1 bis 6:

dicht verschlosseneGefäßeaus Schweißeisen,Flußeisenoder Gußstahl, die bei
Leuchtgas von mehr als 10 Atmosphären Uberdruck und bei den
Stoffen der Ziffern 2 und 4 nahtlosseinmüssen.Bei Chlorkoblenoxyd
(Phosgen), Chlormethyl und Chloräthyl auchkupferneGefäße. Als
Schutzumhüllungfür die GefäßedürfenKistenverwendetwerden.

b) Bei flüssigerLuft (Siffer 7):
a) Glasgefäßemit luftleerenDoppelwänden.

Sie müssenmit Filz umkleidet und mit einemFilzpfropfen so verschlossen
sein, daß die verdampfendenGaseentweichenkönnen,ohneim Innern einener=
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heblichenUberdruck zu erzeugen, daß aber ein Ausfließen des Inhalts ver=
hindert wird. Der Filzpfropfen muß so befestigtsein, daß er sichbeim Kippen
oder Umkehren der Flasche nicht lockert. Jede Flascheoder mehrereFlaschenge=
meinschaftlich müssen durch einen sicher stehenden Drahtkorb oder durch ein
ähnlichesGefäß gegenStöße geschütztsein. Die Drahtkörbe oder anderenGefäße
sind in Metallkästenoder in Holzkistenmit Blecheinsatzeinzustellen,die oben offen
oder nur durch ein Drahtnetz, einen mit Löchern versehenenDeckel oder eine
ähnlicheVorrichtung geschlossensind. Die MetallkästenoderHolzkistenmüssenan
dem unteren Teile bis zu einer solchenHöhe dicht sein, daß im Falle eines
Bruches der Flaschendie Flüssigkeitnicht auslaufen kann. In denKisten dürfen
sichkeineleichtbrennbarenVerpackungsstoffewie Sägespäne,Torf, Stroh, Heu
befinden,dagegenistHolzwollezulässig. "“

8) Gefäßeaus anderemStoffe.
Sie dürfennur dannverwendetwerden,wennsiegegenWärmedurchgang

so geschütztsind, daß sie nicht beschlagenoder bereisen. Eine weitereVerpackung
dieser Gefäße ist nicht erforderlich. Die Vorschriften für denVerschluß derGlas=
flaschenunter a gelten sinngemäßauch für solcheGefäße.

IP)Bei Azetylenlösungen(Liffer 2) muß das Gefäß mit feinporiger, gleichmäßigver=
teilter Masse ganz ausgefüllt sein. Es darf nur so viel von dem Cösungsmittel
(Azeton) eingefüllt werden, daß sichdie durchAufnahme des Ajetylens eintretende
Volumvergrößerung unbehindertvollziehenkann und daß bei einerSteigerung der
Außentemperaturauf 45° ein genügenderGasraumverbleibt.

B.
Beschaffenheit des Materials und Herstellung der Gefäße.

(1) Die Wandstärken neuer Gefäße aus Schweißeisen, Flußeisen, Gußstahl oder
Kupfer sind so zu bemessen,daß ihre schwächsteStelle durch den Probedruck nicht über ein
Fünftel ihrer Bruchfestigkeit,bei denGefäßenfür Stoffe der Ziffer 2 nichtüber8 kg (auf
das Quadratmillimetergerechnet)beanspruchtwird.

(3) Bei Flaschen(Gefäßen von höchstens21 cm inneremDurchmesserund von höchstens
Lm Länge) aus Schweißeisen, Flußeisen oder Gußstahl, mit Ausnahme der Gefäße für
Stoffe der Ziffer 2, sind höhereBeanspruchungenzugelassen,jedochmüssendie Wandstärken
neuer Flaschenmindestensso bemessensein, daß ihre schwächsteStelle bei der Druckprobe(C)
nicht über 30 kg auf das OQuadratmillimeterbeanspruchtwird. Dabei muß die aus der
schwächstenStelle der Wandung und dem Probedruckezu berechnendeMaterialbeanspruchung
mindestensum ein Drittel unter der Streckgrenzeliegen,die aus Probestreifender fertigen
Flaschen durch Jerreißversuchefestgestelltwird. Unzulässig ist Material, dessenStreckgrenze
höherals 45 kg (aufdasQuadratmillimetergerechnet)liegtoderdessenDehnungbei100mm
Lerreißlängewenigerals 12mm beträgt. Als Streckgrenzegilt im Jweifelsfall einebleibende
LängenveränderungdesProbestabsüberO0,o#derursprünglichenLänge. Die Wandstärkeder
Flaschendarf nichtwenigerals 3 mm betragen.

25“
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C.
Amtliche Prüfung der Gefäße.

(1) NeueGefäßeaus Schweißeisen,Flußeisen, Gußstahl oderKupfer müssenvor ihrer
Verwendungvon einemdurchdie zuständigeBehördeermächtigtenSachverständigenauf Be=
schaffenheitdes Materials und Herstellungsartgeprüft (Bh) sowie einer Wasserdruckprobe
unterzogenwerden. Gefäße für Azetylenlösungensind vor der Verwendung auch auf die
Beschaffenheitder porösenMasseund die zulässigeFüllung mit demCösungsmittel(sieheAc)
zu prüfen. Die Wasserdruckprobenmüssenan jedemGefäße, die anderenPrüfungen mindestens
an einem von je 200 Gefäßen vorgenommenwerden. Flaschen (sogenannteBomben) sind
vor derDrüfung sorgfältigauszuglühen.

(2) Der bei der Wasserdruckprobeanzuwendendeinnere Druck muß:
a) bei dem in Azeton gelösten und in porösen Massen aufgesaugten
Azetylen (Ziffer 2) mindestens40 Atmosphären betragen, bei den übrigen ver=
dichteten Gasen um 50 Prozent höherseinals derFüllungsdruck,diesenaber
mindestensum 5 Atmosphärenübersteigen;

b) bei denverflüssigten Gasen der Ziffern 5 und6 betragen:
beiKohlensäurrer 190Atmosphären,
» Stickoxydul.... .. . . . .. . .. . . . .. 180 ⸗ „
: Ammonaicck . . .. . . .. 30 » „
Chlor..... .. . .. . . . ... . . .. . ... 22

k5 schwefligerSiuer 12 »
: Chlorkohlenodd . . .. 30
» Chlormethyl...... . . . . . .. . . . . .. 16 l „
? ChloräthrBryy . . . . . .. 12 .

(3) Die Druckprobeist zu wiederholen:
a) alle 2 Jahre bei denGefäßenfür Chlor, schweflige Säure, Chlorkohlen.
oxyd, Chlormethyl und Chloräthyl;

b) alle 5 Jahre bei den Gefäßen für die übrigen Gase.
Bei derwiederholtenPrüfung ist es nichterforderlich,die Gefäßeauszuglühen.
Einer Wiederholung derPrüfung bedarf es nicht bei Gefäßen für Stoffe derZiffer 2.

Bei diesen Gefäßen sind nach 5jähriger Benutzung herausgreifendePrüfungen anzustellen,
wobei ½ Prozent der jährlich beschafftenGefäße, mindestensjedoch1 Gefäß, bereit zu stellen
ist. Von diesen Gefäßen muß der Sachverständigeeine ihm angemessenscheinendeAnzahl
auf Festigkeitund Abnutzung sowie auf Beschaffenheitder porösenMasse prüfen.

(4) Bei den DruckprobenmüssenEinrichtungen vorhanden sein, die ermöglichen,den
Druck stoßfreizu steigern.Die GefäßemüssendenProbedruckaushalten,ohnedie Form
dauerndzu ändernoderundichtzu werden.

D.
Ausstattung der Gefäße (Ventile, Vermerke).

(1) Die Gefäßefür Stoffe der Ziffern 1 bis 6 müssenmit mindestenseinemVentile
zum Füllen und Entleeren versehensein. Bei Azetylenlösungen (Ziffer 2) dürfen die mit
demGase in Berührung kommendenTeile der Ventile nicht aus Kupfer hergestelltsein. Bei
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Chlorkohlenoxyd, Fett- und Mischgas sind statt der Ventile eingeschraubteStopfen
zulässig;diesemüssenso dichtschließen,daßsichderInhalt desGefäßesnichtdurchGeruch
bemerkbarmacht.

(2) Auf denGefäßen müssenin dauerhafterund leicht sichtbarerWeise vermerktsein:
a) bei denverdichteten Gasen:

a) die HöhedeszulässigenDruckes,
6) der Tag der letztenPrüfung und der Stempel des Sachverständigen,der
die Prüfung vorgenommenhat;

b) bei den verflüssigten Gasen:
a) das Gewicht des leerenBehälters einschließlichder Ausrüstungsteile(Ventil,
Schutzkappe,Stopfen und dergleichen),

6) das zulässigeHöchstgewichtder Füllung,
)) der Tag der letztenPrüfung und der Stempel des Sachverständigen,der
die Prüfung vorgenommenhat.

E.
Füllung der Gefäße.

1() Der zulässigehöchsteFüllungsdruckder Gefäßefür verdichtete Gase beträgt
bei 17,55:

für gasförmigeKohlensäureund Grubengs. 20
„ in Azetongelöstesund in porösenMassenaufgesaugtes Atmosphären
Azetllen . . . . . .. . . .. Uoerdruck

* Fettgas,Mischgasund Wassergss. 10
„* Sauerstoff,Wasserstoff,Leuchtgas,StickstoffundPreßluft 200

(2) Die zulässigehöchsteFüllung derGefäßefür verflüssigte Gase der Siffern 5
und6 beträgt:

für Kohlensäure 1 kg Flüssigkeitfür je 1,34Liter
: Steickoxydul 1 " »21,34 „
: Ammoniak 1 7 »21,86 »
» Chlor 12 » » » 0,8 Fassungsraum

:„ schwefligeSäure 1= „ * „ 0,,„ desGefäßes.
: Chlorkohlenoxry) 1 „ * ? 0,, „
: Chlormethyl 1 » »21,25 »
»Chlorãthyl 1 ⸗ m215,25 2

F.
Sonstige Vorschriften.

(1) Werden Gefäße mit Gasen der Ziffer 5 (ausgenommenChlor) und der
Ziffer 6 in Kisten verpackt, so ist das Beipackenanderer Gegenständegestattet.

(2) Nichtin KistenverpackteGefäßemit verdichteten Gasen undmit verflüssigten
Gasen der Ziffern 5 und 6 müssenmit Vorrichtungenversehensein, die einRollen ver=
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hindern. Ihre Ventile müssenSchutzkappenaus Schmiedeeisen,Stahl oder schmiedbarem
Gusse tragen; bei Gefäßen aus Kupfer sind kupferneSchutzkappenzulässig. Keiner Kappe
bedürfenVentile, die im Innern desFlaschenhalsesangebrachtund durcheinenaufgeschraubten
gut sitzendenMetallstöpsel geschütztsind.

(3) Auf Kisten, worin Gefäße mit verdichteten Gasen und mit verflüssigten
Gasen der Ziffern 5 und 6 verpacktsind, muß der Inhalt deutlichangegebensein. Holz=
kisten und Metallkästen mit flüssiger Luft (Siffer 7) müssen die deutlichen Aufschriften
„FlüssigeCuft.=,.Oben., „;Unten.=,Sehr zerbrechlich.=tragen.

(4) Bei jederSendung von verdichteten Gasen (Qiffern1 bis 4) hat der Ab.
senderauf Verlangenden in denBehälternvorhandenenDruck durchein richtigzeigendes
Manometer nachzuweisen. Die Prüfung hat der Annahmebeamteim Frachtbriefe zu be=
scheinigen.

Für Fett. und Mischgas in Seebojen oder ähnlichenGefäßengilt dieseVor=
schrift nicht.

(5) Die Versandstückedürfen nicht geworfen, auch nicht denSonnenstrahlen oder der
Ofenwärmeausgesetztwerden. #

(6) Zur Beförderung sind zu verwenden:

a) offeneWagen
1. für die ver dichteten Gase bei Auflieferung in Fahrzeugen, die besondersfür
Landwegeeingerichtetund mit Planen ganzbedecktsind

2. für Chlormethyl und Chloräthylj) dieWagen müssenaber in denMonaten
April bis Oktobereinschließlichmit Deckenganzeingedecktsein,wenndie Gefäße
nichtin Holzkistenverpacktsind;

b) bedeckteWagen
für die verdichteten Gase (vergleichejedocha Ziffer 1 und c) und für die ver=
flüssigten Gase, mit Ausnahme von Chlormethyl und Chloräthyl
(vergleichea Siffer 2)) Kesselwagenmit verflüssigtenGasen müssenmit einem
hölzernenUberkastenversehensein;

P) offeneoderbedeckteWagen
für Fettgas, Mischgas und Wassergasz die offenenWagen müssenaber in
denMonatenApril bis Oktobereinschließlichmit Deckenganzeingedecktsein,
wenn die Gefäße nicht in Holzkistenverpacktsind.

(7) Die Behälter mit verdichteten oder verflüssigten Gasen sind im Eisenbahn=
wagen so zu lagern, daß sie nicht umfallen oder herabfallen können. Die Behälter mit
flüssiger Luft müssenaufrechtstehenund gegenBeschädigungendurch andere Frachtstücke
geschütztsein. Auch sindsienichtin unmittelbarerNähe von leichtbrennbarenkleinstückigen
oderleichtbrennbarenflüssigenStoffen zu verladen.

Cocgle



Bisber
UnlageB
Nr.

XVIIIa.

XLIXb.

XLIXa.

—187 —

G.
Ausnahmen von den Vorschriften unter 2 bis F.

(1) Die verflüssigten Gase der Ziffer 5 dürfen in kleinen Mengen, und zwar
KohlensäureundStickorydulbis 38, Ammoniakund Chlor bis 20 g, wasserfreieschweflige
Säure und Chlorkohlenoxyd(Dhosgen) bis 100 g auch in starken zugeschmolzenenGlas=
röhren unter folgendenBedingungen befördertwerden: Die Glasröhren dürfen für Kohlen=
säure und Stickoxydul nur bis zur Hälfte, für Ammoniak und Chlor nur bis zu zwei
Dritteln, für schwefligeSäure und Chlorkohlenoryd (Vhosgen) nur bis zu drei Vierteln
gefüllt sein. Jede Glasröhre muß in einer zugelötetenmit Kiefelgur gefüllten Blechkapsel
und diese in einer starkenHolzkiste verpacktsein. Es ist zulässig, mehrereBlechkapselnin
eine Kiste einzulegen, doch dürfen Röhren mit Ammoniak nicht mit Chlor enthaltenden
Röhren in dieselbeKiste gelegt werden. Den Blechkapselnmitverflüssigten Gasen (aus=
genommenChlor) dürfen auch andereGegenständebeigepacktwerden.

(2) Chlormethyl und Chloräthyl bis zu 100 g in Glasröhren bei einer Gesamt=
mengevon höchstens5 kg dürfen allein oder mit anderenGegenständenzusammenin starke
Kisten verpackt werden, wenn die Glasröhren darin fest eingebettet sind. Die Kisten müssen
auf rotem Grunde die gedruckteAufschrift „Feuergefährlich tragen. Enthalten die Kisten
nichtmehrals 100g Chlormethyloder Chloräthyl, so dürfen sie in bedecktenWagen be=
fördert werden.

(3) Metallene Kohlensäurekapseln (Sodor, Sparklet), die höchstens25g
flüssige Kohlensäure und höchstens1g Flüssigkeit auf 1,34 ccm Fassungsraum enthalten,
werden ohneBeschränkungbefördert, wenn die Kohlensäure nicht mehr als ½ Prozent Luft
enthält. f

(4) Zur Beförderung von verdichtetem Sauerstoff und verdichtetem Wasser—
stoff dürfen statt der nach AbschnittC geprüftenauch solcheBehälter benutztwerden,die laut
angebrachtemStempel nach den besonderenVorschriften derMilitärverwaltung amtlichgeprüft
und innerhalb der letzten5 Jahrenachgeprüft sind. In diesemFalle dürfen dieGase jedoch
nur auf höchstens150Atmosphärenverdichtetsein. Im übrigengeltendie Vorschriftender
AbschnitteA, B., D bis F.

Ie. Stoffe, die in Berührung mit Wasserentzündlicheoderdie Verbrennung.
unterstützendeGase entwickeln.

Jur Beförderungsindzugelassen:
1. Die Metalle der Alkalien und der alkalischen Erden, wie Natrium, Kalium,
Kalzium und dergleichensowieLegierungendieserMetalle miteinander:

2. Kalziumkarbid, auchimprägniert,Kalziumhydrür (Hydrolith).

3. Natriumsuperoxyd.
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Beförderungsvorschriften.

A.
Verpackung.

(1) Zur Verpackung sind starke, dichte, sicherverschlosseneGefaͤße aus Eisen (auch
Eisenblech)zu verwenden.Stoffe der Jiffer 1 bis zu 5 kg dürfenauch in starken,sicher
und dichtverschlossenenGlasgefäßenbefördertwerden. Die Gefäßemüssenvöllig trockenoder
mit Metroleumbeschicktsein.

(2) Die Packgefäßeder in denZiffern 1 und 3 aufgeführten Stoffe müssenin
Schutzumhüllungeneingesetztsein, und zwar:

a) die Gefäße aus Eisen oder Eisenblechmit Stoffen der Ziffer 1 in Holzkisten
oder in eiserneSchutzkörbe,

b) Glasgefäße mit Stoffen der Ziffer 1 oder Gefäße mit Stoffen der
Ziffer 3 in Holzkistenmit verlötetemBlecheinsatz.Die in solcheKisten ein=
gesetztenGlasgefäßesindmit trockenerKieselgurodermit ähnlichennichtbrenn=
barenStoffen fest einzubetten.Bei Glasgefäßenmit Mengen bis zu 250g
dürfen statt der Holzkisten sicherund dicht verschlosseneBlechgefäßeverwendet
werden.

(3) Auf denVersandstückenmuß ihr Inhalt festund dauerhaftangegebensein, auch
müssensiedie Aufschrifttragen: =Vor Nässezu schützen.=

B.
Sonstige Vorschriften.

(1) Mengenbis zu 5 kg, die gemäßAbschnittA verpacktsind, dürfenanderenGegen=
ständenbeigepacktwerden.

(2) Die Versandstückesind besonderssorgfältigzu behandeln.Sie dürfennichtge=
worfenund müssenim Wagen so festgelagertwerden, daß sie gegenScheuern,Rütteln,
Stoßen, Umkantenund Herabfallenaus denoberenLagengesichertsind.

(3) Zur BeförderungsindbedeckteWagenzu verwenden.

II. Selbstentzündliche Stoffe.
Zur Beförderungsindzugelassen:

1. Gewöhnlicher (weißer odergelber) Phosphor.
2. Amorpher (roter) Phosphor, Phosphorkalzium, Phosphorstrontium,
Phosphoreisen und ähnliche Verbindungen von Phosphor mit Metallen.

3. Mischungen von amorphem Phosphor mit Harzen oder Fetten, deren
Schmelzpunkt über 35° liegt.

4. Zinkäthyl, auch in ätherischer Cösung.
5. Frisch geglühter Ruß.
6. Frisch geglühte Holzkohle, gemahlen oder körnig.
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7. HochbeschwerteSeide (Cordonnet=,Souple=,Bourre deSoie- und Chappe-=Seide)
in Strängen.

8. FolgendeStoffe, gefettetodergefirnißt:Wolle, Haare, Kunstwolle, Baumwolle,
Seide, Flachs, Hanf, Jute — in rohem Zustand, als Abfälle vom Ver=
spinnen und Verweben, als Lumpen oder Lappen —; ferner Seilerwaren,
Treibriemen aus Baumwolle und Hauf, Weber-, Harnisch= und Geschirr.
litzen. s

9.GesetteteEiseniinidStahlspäne(Dreh-,Bohrspäneunddergleichen).
10. Mit Fett oder Ol getränktes Papier und daraus gefertigte Hülsen.
11. Pyrophorische Metalle.

Befäörderungevorschriften.

A.
Verpackung.

(1) Die Stoffe der Jiffern 1 und 2 müssenin starke,dichte,gut verlöteteBlech=
gefäßeverpacktund diesein starke,sicherverschlosseneHolzbehälterfesteingesetztsein. Bei
den Stoffen der Ziffer 2 in Mengen bis zu 2 kg dürfen statt der BlechgefäßeauchGlas=
gefäße, Kruken oder Kisten verwendetwerden. GewöhnlicherPhosphor muß mit Wasser
umgebensein. Auf den Kisten muß ihr Inhalt deutlichund dauerhaft angegebensein, bei
gewöhnlichemPhosphor ist die Bezeichnung=Oben. beizufügen. «

(2)DieStosfederJiffer3sindentwederinKistenzuverpacken,diekeinAusi
streuengestatten,oder sie müssenin ungeladeneGeschosseeingegossensein.

(3) Zin käthyl (Ziffer 4), auch in ätherischerLösung, ist in starke, dichte,gut ver=
schlosseneGefäßeaus Glas, Ton (Steinzeugoderdergleichen)oderMetall zu verpacken.

Gefäßeaus Glas oderTon sind einzelnoder zu mehrerenunter Verwendungvon
AscheodertrockenerKieselgurin starkeBlechgefäßeeinzusetzen,die dicht zu verlötensind.
Gefäßeaus Metall sind einzelnoderzu mehrerenunter VerwendunggeeigneterVerpackungs.
stoffein starkeUbergefäße(Weiden oderMetallkörbe,Kübel uderKisten)fest einzusetzen.
OffeneUbergefäßemüsseneineSchutzdeckehaben,die, wenn sie aus Stroh, Nohr, Schilf
oder ähnlichenleichtbrennbarenStoffen besteht,mit Lehm- oderKalkmilchoderdergleichen
unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein muß.

Jedes Versandstückmuß auf rotem Grunde die deutliche,gedruckteAufschrift tragen:
„Feuergefährlich Ubergefäßemit Glasballons müssenfernermit der deutlichenAufschrift
versehensein: =Vorsichtig tragen. Sie dürfen nicht auf Karren gefahren, auch nicht auf
der SchulteroderdemRückengetragenwerden. ·

(4) Die Stoffe der Ziffern 5 und 6 sind in dichte,gut verschlosseneBehälterzu
verpacken.Holzbehältermüssenim Innern mit dichtenStoffen ausgekleidetsein;siesind in
haltbareUbergefäße(Körbe,Kübel, Kisten)einzusetzen.

(5) Die Stoffe der Ziffer 7 müssenin starkeKisten verpacktsein. Sind die
Kistenhöherals 12 cm, so müssenzwischendeneinzelnenLagender Seide durchHolzroste
ausreichendeHohlräumegeschaffensein, die mit Offnungenin den Kistenwändenin Ver=
Reichs=Gesetzbl.1909. 26
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bindungstehen,so daßLuft durchziehenkann. An den äußerenKistenwändensind Leisten
anzubringen,die das Zustellender Luftlöcherverhindern.

(6) Von denStoffen derZiffer 8 sind gebrauchte Putzwolle und nicht trockene
Putzlappen (Dutztücher)in starke,dichte,sicherverschlosseneBehälterzu verpacken.

(7) Die Stoffe der Jiffer 9 sind in starke, dichte, sicherverschlosseneMetallgefäße
zu verpacken. Verpackungist nicht erforderlich, wenn eiserneDeckelwagenoder offeneeiserne
Wagenmit Deckenverwendetwerden.

(3) Die Stoffe der Ziffer 11 müssenin Glasröhren eingeschmolzenund diese in
verlöteteBlechgefäßeverpacktsein, die mit Kieselgurodermit anderengeeignetentrockenerdigen
Stoffen ausgefülltsind. 8

Sonstige Vorschriften.
(1) Mit anderenGegenständendürfen bei Beachtung der im Abschnitt A gegebenen

Vorschriften über die Behälter in einen starken, dichten, sicher verschlossenenHolzbehälter
zusammengepacktwerden:

a) die Stoffe der JZiffer 2 in Mengen bis zu 5 kg;
b) Zinkäthyl (HLiffer4) in Mengen bis zu 2 kg, wobeidie Gefäße in denBehälter
fest eingebettetsein müssen;jedochist das Jusammenpackenmit anderen selbst=
entzündlichenStoffen, sowie mit Sprengstoffen (la), Munition (lIb), Jünd=
waren und Feuerwerkskörpern(lc) und mit den unter III aufgeführten brenn=
baren Flüssigkeitennicht gestattet;

) die Stoffe der Jiffern 10 und 11 ohneBeschränkung.
(2) Ist in den Frachtbriefenbescheinigt,daß
a) Ruß (Siffer5) und gemahlene oder körnige Holzkohle (Hiffer6) nicht
frisch geglüht sind (das heißt mindestens48 Stunden gelagert haben),

b) Seide in Strängen (Biffer 7) nicht hochbeschwertist,
) Stoffe der in den Ziffern 8 und 9 bezeichnetenArt nicht gefettetoder
gefirnißt sind,

so werdendieseStoffe ohneBeschränkungbefördert.
(3) Die Stoffe der Ziffer 8 — ausgenommen gebrauchte Putzwolle und

nach AbschnittA. Abs. (6) verpackte Putzlappen (Putztücher)— müssentrockensein.
(4) Papierhülsen der Jiffer 10 dürfennur befördertwerden,wenn im Fracht.

briefebescheinigtist, daß sienachderTränkungmit Fett oderOl erhitztunddannin Wasser
völlig abgekühltsind.

(5) Zur Beförderungsindzu verwenden:
a) für Zin käthyl (Siffer4) offeneWagen;kleinereMengenbis zu 10 kg dürfen
allein oder nachAbs.(1)b mit anderenGegenständenzusammengepacktauch in
bedeckteWagenverladenwerden;

b) für die Stoffe der Ziffern 7, 8 und 10 sind nur bedeckteWagen oder offene
Wagenmit Deckenverschlußzu verwenden Putzwolle und nachAbschnittA.
Abs. (6) verpackte Putzlappen (Putztücher)dürfen auchinoffenen Wagen
befördertwerden.

(6) Für Zinkäthyl sindweiterdie Vorschriftenunter III B. Abs.(5) zu beachten.
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III. Breunbare Flüssigkeiten.
Kohlenwasserstoffe, und zwar
a) Petroleum, rohes und gereinigtes, wenn es bei 17/5°ein spezifisches
Gewicht von mindestens 0,780 hat, oder bei einem Barometerstande
von 760mm (auf die Meereshöhe reduziert) im Abelschen Apparate
nicht unter 21° entzündliche Dämpfe gibt (Testpetroleum).

Aus Braunkohlenteer bereitete Ole, Torf-= und Schieferöle,
Asphaltnaphtha und Destillate aus solchen, wenn diese Stoffe
mindestens das vorbezeichnete spezifische Gewicht haben (Solardl,
Photogenund dergleichen).

Steinkohlenteeröle, die bei 17,5 ein geringeres spezifisches
Gewicht als 0,950 haben (Benzol, Toluol, ylol, Kumol und dergleichen).

Kohlenwasserstoffe anderen Ursprunges, die bei 1756° ein
spezifisches Gewicht von mindestens 0,830 haben, mit Ausnahmevon
Schmierölen,die im Densky=MartensschenApparat erst bei einerWärme von
mindestens100° entzündlicheDämpfe geben;

b) Petroleum, rohes und gereinigtes, Braunkohlenteeröle, Torf- und
Schieferöle, Asphaltnaphtha sowie Destillate aus solchen, wenn
diese Stoffe bei 17,5“ ein spezifisches Gewicht von weniger als 0,780
und mehr als 0)680 haben.

Petroleumnaphtha und Destillate aus Petroleum und Petro=
leumnaphtha (Benzin, Ligroin, Putzölunddergleichen))wenn diese Stoffe
bei 17,5 ein spezifisches Gewicht von mehr als O0/680haben;

c) Petroleumäther (Gasolin,Gasäther,Neolin und dergleichen)und ähnliche
aus Petroleumnaphtha oder Braunkohlenteer bereitete, leicht ent=
zündliche Stoffe, wenn sie bei 17,55 ein spezifisches Gewicht von
höchstens0,68o haben.

ähnlichen leicht entzündlichen Flüssigkeiten, andererseits aus Harz,
Kautschuk, Guttapercha oder Seife.
Ester (Ather) aller Art, zum Beispiel Amylazetat (für Petroleumätherver=
gleicheZiffer lc, für SchwefeläthervergleicheZiffer 3).

mannstropfen), Lösungen von Nitrozellulose in Schwefeläther (Kollodium), in
Amylalkohol, in Athylalkohol, in Methylalkohol, in Essigäther, in Amyl=
azetat, in Azeton, in Nitrobenzol oderin Gemengen dieser Flüssigkeiten.

Lösung).

setzter Holzgeist).
26“
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XX bs. (s). 7. Nitrobenzol(vergleicheauchI.1.a.A. 1.Gruppebo).
XX abs. (3). Gemische von Holzgeist und Benzol (mit oderohneErdwachs, zum Beispiel Pansoh.

X. 8. Schwefelkohlenstoff.
XIX u. XXIII. 9. Fette Ole, Firnisse, mit Firnis versetzte Farben, Terpentinöl (Kienöl) und

andere ätherische Ole, absoluter Alkohol, Weingeist (Spiritus), sowiedaraus
bereiteteFlüssigkeiten(Spirituslacke,Sikkative, flüssigeSeifen und dergleichen)in
Mengen über 40 kg.

Beförderungevorschriften.
A.

Verpackung.
(1) Zur Verpackungsind starke,dichte,sicherverschlosseneGefäßeaus Glas, Ton

(Steinzeugoderdergleichen)oderMetall zu verwenden.Lösungen von Nitrozellulose
in Essigsäure dürfen nicht in Metallgefäßen versandt werden.

Für die Flüssigkeiten der Jiffern la und b, 2, 4, 5, 6, 7 und 9 sind auch
starke,dichte, sicherverschlosseneHolzbehälter (Fässer)zulässig.

(2) Gefäße aus Glas oderTon mit denFlüssigkeitender Jiffern 1 bis 9 sowieBlech=
gefäßemit Flüssigkeiten der Jiffern 3 und 8 sind einzelnoder zu mehrerenunter
Verwendung geeigneterVerpackungsstoffein starke lbergefäße (Weiden- oder Metallkörbe,
Kübel oder Kisten) fest einzusetzen;Ubergefäße (ausgenommenKisten) müssen mit guten
Handhabenversehensein. OffeneUbergefäßemüsseneineSchutzdeckehaben,die, wenn sie
aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichenleichtbrennbarenStoffen besteht,mit Lehm-oder
Kalkmilchoderdergleichenunter Jusatzvon Wasserglasgetränktist.

(3) Blech=oder andereMetallgefäßedürfen mit Flüssigkeiten der Jiffern 3
und 8 nur bis zu /10 (bei 15%gefülltwerden.

(4) JedesVersandstückmit Flüssigkeiten der Ziffern 1b und c, 3, 4 und 8
muß auf rotem Grunde die deutliche,gedruckteAufschrift: „Feuergefährlich. tragen. Körbe
und Kübel mit Glasballons müssenferner mit der deutlichenAufschrift: Vorsichtig tragen.
versehensein. Sie dürfen nicht auf Karren gefahren, auch nicht auf der Schulter oder dem
Rückengetragenwerden.

B
6 Sonstige Vorschriften.

(1) Die Flüssigkeiten der Ziffer 9 in Mengen bis zu 40 kg werdenohne
Beschränkungbefördert.

(2) Mit anderen Gegenständendürfen bei Beachtung der im AbschnittA gegebenen
Vorschriftenüber die Behälter in starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälterzusammen=
gepacktwerden:

a) die Flüssigkeiten der JZiffer 9 ohne Beschränkung;
b) die Flüssigkeiten der Ziffern 1 bis 7 in Mengen bis zu 10 kg;
c) Schwefelkohlenstoff (Hiffer8) in Mengenbis zu 2 kg.
Die Gefäßemit denFlüssigkeiten der Ziffern 1 bis 8 müssenin denBehälter

fest eingebettetsein.
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(3) Bei den Kohlenwasserstoffen der Ziffer 1a und b ist imFrachtbrief anzu=
geben,daß ihr spezifischesGewicht sich innerhalb der in Ziffer 14 und b vorgesehenen
Grenzenbewegt;bei Petroleum a genügtdie Angabe, daß es der Vorschriftüber den
Entflammungspunktentspricht.Fehlt einesolcheAngabe,so sind dieseStoffe wiePetroleum=
äther(Zifferlc) zu behandeln.

(4) Zur Beförderungsind zu verwenden:

offeneWagen
für die Flüssigkeiten der Ziffern 1 bis 8; kleinereMengender in denLiffern1 bis 7
aufgeführtenStoffe bis zu 10 kg und von Schwefelkohlenstoff(Ziffer 8) bis zu 2 kg dürfen,
allein oder nachAbs.(2)b und c mit anderenGegenständenzusammengepackt,auch in be=
deckteWagenverladenwerden.

(5) Für die Flüssigkeiten der Ziffern 1 bis 8 ist weiterzu beachten:
a) dieWagensind vor Beginn der Verladungauf beidenSeiten mit rotenZetteln
zu versehen,die deutlichdie Aufschrift:=Feuergefährlich.und Vorsichtig ver=
schieben.«tragen;

b) die Versandstückemüssenim Wagen sichergelagertwerden. OffeneKörbe und
Kübel sind am Wagen zu befestigen,auch dürfen sie nicht aufeinander gestellt
werden;

) währendder BeförderungschadhaftgewordeneBehälter sind sofort auszuladen
und können, wenn ihre Wiederherstellungnicht alsbald möglich ist, mit dem
vorhandenenInhalt ohne weiteres für Rechnung desAbsendersverkauft werden;

d) dichtverschlosseneleereBlechbehälter,worin solcheStoffe enthaltenwaren, dürfen
in bedecktenWagen, andereGefäßemüssenin offenenWagenbefördertwerden;
auf die frühereVerwendungder Behälterist im Frachtbriefehinzuweisen.

Bikher
urnr IV. Giftige Stoffe.
XXIV. 1. Nicht flüssige Arsenikalien, namentlicharsenige Säure (Hüttenrauch),gelbes

Arsenik (Rauschgelb,Auripigment), rotes Arsenik (Realgar), Scherbenkobalt
(Fliegenstein)und dergleichen.
Ferrosilizium, auf elektrischemWegegewonnen.
. JZyankalium und Jyannatrium in fester Form.
Flüssige Arsenikalien, insbesondereArsensäure.
Zyankaliumlauge und Jyannatriumlauge.
Giftige Metallpräparate:
a) Sublimat, weißes und rotes Präzipitat;
Kupferfarben, insbesondereGrünspan,grüneund blaueKupferpigmente;
Bleizucker.

b) AndereBleipräparate, insbesondereBleiglätte (Glätte,Massikot),Mennige,
Bleiweiß und andere Bleifarben)

Bleirückstände und sonstige bleihaltige Abfälle.

XXVIa.gif.1.
XXV.

XXVIa.gif.2.
XXVIabs.(0). ras
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XXVI Abs.(2). 7. Kupfervitriol (Blaustein) und Mischungen von Kupfervitriol mit Kalk,
Soda oderdergleichen(Pulver zurHerstellungvonBordelaiserBrüheoderdergleichen).

XIII. 8. Chlorfs##e Salze.

Beförderungsvorschriften.

A.
Verpackung.

(1) Die zur VerpackungbenutztenBehältermüssenhaltbar, dichtund so verschlossen
sein, daß keinVerstreuen,VerstaubenoderAuslaufendesInhalts möglichist.

(2) Di##Stoffe der Jiffern 1 und3 sindzu verpacken:
a) in starkeeiserneFässermit aufgeschraubtemDeckelund Rollreifen oder
b) in doppelteJässer aus festem, trockenemHolze mit Einlagereifen oder in eben=
solchedoppelteKisten mit Umfassungsbändern,wobei die innerenGefäßemit
dichtemStoffe ausgekleidetseinmüssen.Statt der innerenHolzbehälterkönnen
aus verlöteteBlechgefäßeoderGefäßeaus Glas oderTon verwendetwerden.
Die Glas- oderTongefäßemüssenin denUbergefäßen(Körben,Kübeln, Kisten)
mit geeignetenVerpackungsstoffenfestverpacktsein. Unter diesenBedingungen
können auch mehreresolcherBehälter zu einem Versandstückevereinigt werden.

) Die Stoffe der Jiffer 1 dürfen auch in Säcke von geteerterLeinwand ver=
packtsein, die in einfacheFässervon starkem,trockenemHolzeeinzuschließensind.

(3) Ferrosilizium (Hiffer2) ist zu verpacken:
in starkewasserdichteBehälteraus Holz oderMetall.

(4) Die Stoffe der Ziffer 4 sindzu verpacken:
a) in Metall-, Holz=oderGummigefäßemit gutenVerschlüssen,oder
b) in Glas=oderTongefäße,die unterVerwendunggeeigneterVerpackungsstoffein
starkeUbergefäße(Weiden-oder Metallkörbe,Kübel oder Kisten)fest eingesetzt
sind; Ubergefäße(ausgenommenKisten) müssenmit gutenHandhabenversehensein.

(5) Die Stoffe der Ziffer 5 sindzu verpacken:
#a)in gut verschlosseneeiserneGefäße,die in festeHolz=oder Metallbehältermit
Kieselgur,Sägemehl oder anderenaufsaugendenStoffen fest eingebettetsind

oder
b) in Kesselwagen.Die KesseldürfenkeineNietnähtehabenodermüssendoppel=
wandigsein. Sie dürfenan denunterenTeilen keineOffnungen(Hähne,Ven=
tile oder dergleichen)haben. Die Offnungenmüssenabgedichtetund durchfest
eingeschraubteMetallkappengeschütztsein.

(6) Die Stoffe der Ziffer 6 sindzu verpacken:
a) in eiserneFässeroder in Fässeraus festem,trockenemHolze mit Einlagereifen
oderin Kistenmit Umfassungsbändern

oder
5) in eiserneGefäße(sogenannteHobbocks)

oder
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) in Glas-=oderTongefäßeoder— bei Mengen bis zu 10kg —in doppelte,
starkeBapierumhüllungen(Beutel);dieBehälterundBeutel sind in starke,dichte,
sicherverschlosseneHolzbehältermit geeignetenVerpackungsstoffenfest einzubetten;

d) bei allen Bleifarben sindauchGefäßeaus Weiß- oderanderemEisenblechzu=
gelassen;

ee)bei allen Blei=, und Kupferverbindungen in wasserhaltigerLösung sind
auchdichteKesselundKesselwagenaus Stoffenzulässig,die vondenVerbindungen
nicht angegriffenwerden.

(7) Die Stoffe der Jiffer 7 sind zu verpacken:
in starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälter(FässeroderKisten)oder in starke,
dichte,gut verschlosseneSäcke.

(3) Die Stoffe der Ziffer 8 sind zu verpacken:
in starke,dichte,mit Papier ausgelegteund sicherverschlosseneHolzbehälter
(Jässer oder Kisten).

(90)Auf denVersandstückenund auf denKesselwagenmit Stoffen der ZJiffern 1
bis 8 muß ihr Inhalt deutlich und dauerhaft angegebensein. Sammelbezeichnungen,wie
Arsenikalien, Bleipräparate, Giftfarben sind zulässig. Außerdem ist bei den Stoffen der
Ziffern 1, 3 bis 5 sowie6a dieBezeichnung=Gift.=hinzuzufügen.

B.
Sonstige Vorschriften.

(u) Mit anderenGegenständendürfen bei Beachtungder im AbschnittA gegebenen
Vorschriftenüber die Behälterin einenstarken,dichten,sicherverschlossenenHolzbehälterzu=
sammengepacktwerden:

a) bis zu 5 kg die Stoffe der Ziffern 1, 3 und 8; dochist die Beipackungvon
Lyankalium,Lyannatriumund chlorsaurenSalzen zu Säuren verboten;

b) bis zu 10 kg die Stoffe derZiffer 6aj
J) in beliebigerMengedie Stoffe der Ziffern2, 6b und 7.
Der Behältermuß dieBezeichnung=GiftigeStoffe.“ tragen.
(2) Die Stoffe der Ziffern 1, 3, 4, 5 und 6a dürfen nicht mit Nahrungs=

oderGenußmittelnzusammenverladenwerden.
(3) Die Stoffe der Ziffern 3, 5 und 8 dürfen nicht mit Säuren, diejenigen

der Ziffer 5 auch nicht mit sauren Salzen zusammenverladen werden. Kesselwagenmit
Stoffen der Ziffer 5 sind in die Hügeso einzustellen,daß sievon Wagenmit flüssigen
Säuren mindestensdurcheinenWagengetrenntsind.

(4) Die Stoffe der Ziffer 5 dürfennur in Kesselwagenoder in offenenWagen
befördertwerden.

(5) Ferrosiliziumist trockenund in trocknenBehälternaufzuliefern.
(63)Leere Behälter, Säcke undKesselwagen, worin giftigeStoffederZiffern 1,

3, 4, 5 und 6a enthaltengewesensind, müssenvollkommendicht geschlossensein. Ihr
frühererInhalt muß auf ihnen und im Frachtbriefangegebensein. Die Vorschrift im
Abs.(2) ist ebenfallszu beachten.
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Bisher
UnlageB

IV #r V. AtzendeStoffe.
XVu. XVII. 1. Schwefelsäure (Vitriolöl),Salzsäure, Salpeter säure (Scheidewasser),Fluß säure.

XV. 2. Chlorschwefel sowiesalpetersaures und schwefelsaures Eisenoxyd (Ferrinitrat
oderFerrisulfat, Eisenbeize).

XVI. 3. Atzlauge (Natronlauge,Sodalauge,Kalilauge, Pottaschenlauge),Olsatz (Rückstände
vonderOlraffinerie).

XVI. 4. Brom.
XVIII. 5. Wasserfreie Schwefelsäure (Anhydrid, sogenanntesfestesOleum).

XIVIIu.XIVIII. 6. Phosphortrichlorid, Phosphorpentachlorid (Phosphorsuperchlorid), Phos=
phoroxychlorid und Azetylchlorid.

Beförderungsvorschriften.
A.

Verpackung.
(1) Zur Verpackungder Stoffe der Ziffern 1 bis 4 sind starke,dichte,sicher

verschlosseneGefäßezu verwenden,die durchdenInhalt nichtangegriffenwerden.Der Ver=
schlußmuß so beschaffensein, daß er wederdurchErschütterungennoch durch denInhalt
beschädigtwerdenkann. Bei VerwendungvonGefäßenausGlas oderTon istnachstehendes
zu beachten:

a) Bei den Stoffen der Ziffern 1 bis 3 sind die Gefäße unter Verwendung
geeigneterVerpackungsstoffein starkeUbergefäße(Weiden-oderMetallkörbe,Kübel
oder Kisten) fest einzusetzen;Ubergefäße(ausgenommenKisten) müssenmit guten
Handhabenversehensein.

b) Bei konzentrierter Salpetersäure mit einemspezifischenGewichtevon min=
destens1/48 bei 15%(46,° Baumeé)und bei roter rauchender Salpeter=
säure sinddieGlas=oderTongefäßein denUbergefäßenmit einerihremInhalte
mindestensgleichkommendenMengeKieselguroderanderergeeignetertrockenerdiger
Stoffe einzubetten.

) Verpackungsstoff(a) und(b) ist nichterforderlich,wenndieGlasgefäßein eiserne
Mantelkörbeeingesetztsindund durchgut federnde,mit AfbestbelegteSchließen
so gehaltenwerden,daß siesichin denKörbennicht bewegenkönnen.

4) Bei Brom (HLiffer4) sind die Glas- oder Tongefäße in starkeHolz=oderMetall=
behälterbis zumHalse in Asche,Sand oder Kieselgur oder in ährlichenicht
brennbareStoffe einzubetten. "

e) Die Vorschriften unter a bis d gelten nicht für Topfwagen.
(2) Feuerlöschvorrichtungen, die Säuren derZiffer1 enthalten,müssenso ge—⸗

baut sein, daß keineSäure ausfließen kann.
(3) Mit Schwefelsäure Giffer 1) gefüllte elektrische Sammler (Akku—

mulatoren) sind in einemBatteriekastenso zu befestigen,daß die einzelnenZellen sichnicht
bewegenkönnen. Der Batteriekastenist mit aufsaugendenVerpackungsstoffenin eineKiste
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festzu verpacken.Die Kistenmüssenauf denDeckelndie deutlichenAufschriften»Elektrische
Sammler (Akkumulatoren).«und »Oben.«tragen. Sind die Sammler geladen,so müssen
die Pole gegenKurzschluß gesichertsein.

(4) Wasserfreie Schwefelsäure (Hiffer5) ist zu verpacken:
a) in starke,verzinnteund verlöteteEisenblechgefäße

oder
b) in starkeEisen- oder Kupferflaschen,derenOffnungen sicher und luftdicht ver=

schlossensind.
Die Gefäßeund Flaschenmüssenmit Kieselgur oder ähnlichen,nicht brennbaren

Stoffen in starkeHolzkistenfestverpacktsein.
(5) Die Chloride (Hiffer6) sind zu verpacken:
a) in vollkommendichteund mit gutenVerschlüssenverseheneGefäßeaus Schweiß=
eisen,Flußeisen,Gußstahl,Blei oderKupfer

oder
b) in Glasgefäße. Für diesenFall geltenfolgendeVorschriften:

a) Die Glasgefäßemüssenstarkwandigund mit gut eingeschliffenen,gedichteten
und gegenHerausfallen gesichertenGlasstöpseln verschlossensein.

6) Wenn die Glasgefäße mehr als 5 kg enthalten, sind sie in metalleneGe=
fäße einzusetzen. Flaschenmit geringeremInhalte dürfen in starkeHolz=
behälterverpacktwerden, die durchZwischenwändein so viele Abteilungen
geteiltsind, als Flaschenversandtwerden. Ein Behälterdarf nichtmehr
als vier Abteilungenenthalten.

0) Die Glasgefäßesindin dieBehälterso einzusetzen,daßsiemindestens30mm
von den Wänden abstehen. Die Zwischenräumesind mit Kieselgur oder
ähnlichennicht brennbarenStoffen festauszustopfen;bei Azetylchlorid
dürfenauchSägespäneverwendetwerden.

2) Auf demDeckelder äußerenBehälter ist der Inhalt anzugebenund das
Glaszeichenanzubringen.

B.
Sonstige Vorschriften.

n) Mit anderenGegenständendürfen bei Beachtungder im AbschnittA gegebenen
Vorschriftenüber die Behälterin einenstarken,dichten,sicherverschlossenenHolzbehälterzu=
sammengepacktwerden:

a) bis zu 500 g Brom (iffer 4);
b) bis zu 5 kg Chloride (Siffer 6))
) bis zu 10kg die Stoffe der Ziffern 1, 2 und 3.

Dabei müssendieseStoffe in denBehälter festeingebettetsein.
(2) In denFrachtbriefenmuß
a) bei Salpetersäure (Hiffer1) in Glasgefäßen das spezifischeGewicht bei
15%vermerktsein; fehlt eine solcheAngabe, so ist die Säure als konzentriert
(A. Abs.(l) b und c) zu behandeln;

Reichs=Gesehbl.1909. 27
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b) bei Abfallschwefelsäure aus Nitroglyzerinfabriken bescheinigtsein,daß
sievollständigdenitriertist; anderenfallsist dieSäure von derBeförderungaus=
geschlossen.

Bei Abfallsäure aus Nitrozellulosefabriken bedarfes einersolchen
Bescheinigungnicht;ein geringerGehalt an NitrozellulosebleibtaußerBetracht.

(3) Die Stoffe der Ziffern 1 bis 5 sindin offenenWagenzu befördern.Brom
(Ziffer4) bis zu 500g und die Stoffe der Ziffern 1, 2 und 3 bis zu 10kg dürfen,
allein odermit anderenGegenständenzusammengepackt,auch in bedecktenWagen befördert
werden, wenn die Gefäße in starkeHolzbehälter fest eingebettetsind.

(4) Leere Gefäße, worinStoffe derZiffern1 bis 5 enthaltengewesensind,müssen
beiAufgabeals Stückgutdichtverschlossenodervollständiggereinigtsein. Ihr frühererIn=
halt muß im Frachtbriefangegebensein.

(5) Die VorschriftenderAbs. (3)und(4) geltennichtfür Feuerlöschvorrichtungen
und elektrische Sammler (A. Abs.(2) und (3)).

Bisher

kule VI. Fäulnisfähige Stoffe.
XXXII. 1. Frische Flechsen, nicht gekalktes frisches Leimleder und Abfälle von

beiden, frische Hörner und Klauen und frische Knochen sowie andere
fäulnisfähige oder übelriechende tierische Stoffe, soweit sie nicht in den
folgendenAbsätzengenanntsind.

desgleichen. 2. Ungesalzene frische Häute.
XXXII Zif. 1. 3. Gereinigte trockene Knochen, abgepreßter Talg, trockene Hörner und

Klauen.
LIII. 4. Frische, von allen Speiseresten gereinigte Kälbermagen.

XXXII Zif. 4. 5. Ausgepreßte Kesselrückständevon der Leimlederfabrikation (Leimkalk,Leim=
käseoderLeimdünger).

XXXII Zif. 4. 6. Nicht ausgepreßte Rückständeder in Jiffer 5 bezeichnetenArt.
LII. 7. Mit Streu durchsetzterStalldünger.

desgleichen. 8. Andere Fäkalien und Latrinenstoffe.
Llla. 9. Hausmüll.

XXXII Zif. 3a. 10. Zu unschädlicher Beseitigung bestimmte tierische Stoffe (ganze Körper,
Körperteile und Abfälle).

Für die Beförderunggilt folgendes:

A.
Verpackung.

(1) Bei Aufgabeals Stückgut müssenverpacktsein:
a) dieStoffe derJiffern 1, 5 und 6

in starke, dichte, sicherverschlosseneHolzbehälter(Fässer,Kübel, Kisten)
der Inhalt darf sichnicht in belästigenderWeise durchGeruchbemerkbar
machen;
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b) die Stoffe der Jiffer 2
in starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälter(Fässer,Kübel, Kisten)

oder
in starke,dichte,gut verschlosseneSäcke, diemit geeignetenDesinfektions=
mitteln, wie Karbolsäure, Formaldehyd, Lysol, so angefeuchtetsind, daß
der übleGeruchdesInhalts nichtwahrnehmbarist) dieVerwendungsolcher
Säckeist jedochauf dieMonateNovember,Dezember,Januar undFebruar
beschränkt;

Jc)die Stoffe der Ziffer 3
in dichteBehälter (FässeroderKübel) oderin starkeSäcke;

d) Kälbermagen (Siffer 4)
in starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälter(FässeroderKübel);während
der Monate April bis einschließlichSeptember müssendie Kälbermagen so
gesalzensein, daß für jedenMagen 15 bis 20g Kochsalzverwendetsind,
auch muß eine mindestens1 cm hohe Salzschichtauf den Boden des Be=
hälters und auf die obersteMagenschichtgestreutsein; im Frachtbriefist
die Beachtung dieserVorschrift zu bescheinigen;

e) Hundekot Giffer 8)
in starke,dichte,sicherverschlosseneMetall- oderHolzbehälter;

f) Taubendünger (Siffer 8)
in starke,dichte,sicherverschlosseneHolzbehälter(FässeroderKübel),
trockener Taubendüngerdarf auchin starke,dichteSäckeverpacktsein.

Den Packgefäßendürfen außen keineSpuren des Inhalts anhaften.
(2) Für Wagenladungen geltenfolgendeVorschriften:
a) Stoffe der Ziffern 1 und 2:

a) Vom 1. März bis zum 31. Oktobermüssensie in starke, dichteSäcke ver=
packtsein;diesesindmit geeignetenDesinfektionsmitteln,wie Karbolsäure,
Formaldehyd,Lysol, derart anzufeuchten,daß der faulige Geruchdes
Inhalts nicht wahrnehmbar ist. Jede Sendung muß mit einer aus starkem
Gewebe(sogenanntemHopfentuch)hergestellten,mit denvorbezeichnetenDes=
infektionsmitteln getränktenDeckeund diesewiedermit einergroßen,wasser=
dichten, ungeteertenWagenplane völlig bedecktsein.

8) Vom November bis Ende Februar sind Säcke nicht erforderlich. Die
Sendungmuß jedochebenfallsmit einerDeckeaus Hopfentuchund diese
wieder mit einer großen, wasserdichten,ungeteertenWagenplane völlig
bedecktsein. Die untereDeckeist nötigenfallsmit denunter a genannten
Desinfektionsmittelnso anzufeuchten,daß keinfauligerGeruchwahrnehm=
bar ist.

7) Sendungen,bei denender fauligeGeruchdurchDesinfektionsmittelnicht
beseitigtwerdenkann, müssenin starke,dichte,gut verschlosseneFässer
oderKübel so verpacktsein, daß sichder Inhalt desGefäßesnichtdurch
Geruchbemerkbarmacht.

27°
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b) Stoffe der Jiffern 3, 7 und 9 bedürfenkeinerbesondernVerpackung,müssen
aber, wenn unverpackt,mit dichtenWagendeckenvöllig eingedecktsein; Haus=
müll (Ziffer9) in besonderseingerichteten,das JerstäubenverhütendenWagen
bedarf keinerDecken.

c) Kälbermagen (Ziffer4) sind, wie Abs.(1) d angibt, zu verpacken.
d) Stoffe der Ziffer 5 müssenmit zweiübereinanderliegendengroßen,wasser=
dichten,ungeteertenWagenplanenvöllig bedecktsein. Die untereDeckeist mit
geeignetenDesinfektionsmitteln (Karbolsäure,Formaldehyd, Lysol oderdergleichen)
so zu tränken, daß kein fauliger Geruch wahrnehmbar ist. Zwischen den beiden
Deckenmuß sicheineSchichtvon trockenem,gelöschtemKalke, vonTorfmull oder
von gebrauchterLohebefinden.

e) Stoffe der Jiffer 6 müssennachAbs.(1) a verpacktsein.
f) Stoffe der Ziffer 8 sind in starke, dichte, sicherverschlosseneBehälter zu ver=
packen.Trockener Taubendünger darfauchin starke,dichteSäckeverpacktsein.

8) Stoffe der Ziffer 10 dürfen nur in besonderseingerichtetenWagen befördert
werden (vergleicheB. Abf. (9)).

B.
Sonstige Vorschriften.

. (1) Die Eisenbahn kann die Beförderung auf bestimmteZüge beschränken,auch be=
sondereVorschriftenüberZeit und Frist desAuf- und AbladenssowiederAn- undAbfuhr
treffen.

(2) Die Stoffe der Ziffern 7, 8 (mitAusnahmevonHundekot undTauben=
dünger), 9 und 10 werdennichtals Stückgutangenonmin.

(3) Behälter mit Hundekot dürfen nicht gerollt werden, sie sind aufrechtstehend
zu befördern.

(4) Bei Wagenladungenkann die Eisenbahnvon denAbsendernoderEmpfängern
die Reinigung der Ladestellenverlangen. Für die Verladungund Entladungvon Haus=
müll sindEinrichtungenzu treffen,die dasVerstäubentunlichstausschließen.Die Eisenbahn
kann die Herstellung dieserEinrichtungen von den Absendernund Empfängern verlangen.

(5) Die Eisenbahn muß Eisenbahnwagen, worin Ladungen von Stoffen der=
Ziffern 1, 2, 3 und 7 in losem ZustandeoderLadungenvon Stoffen der Ziffer 8
befördertwordensind, nachjedesmaligemGebrauchedemReinigungs=(Desinfektions.)Ver=
fahren unterwerfen, das für die Beseitigung von Ansteckungsstoffenbei derBeförderung von
Vieh auf Eisenbahnenvorgeschriebenist. Durch dieDesinfektionmüssendiedenWagenetwa
anhaftendenAnsteckungsstoffevöllig beseitigtwerden. Ausgenommenhiervon sind nur solche
Wagen, die bestimmungsgemäßausschließlichzur BeförderungdieserStoffe benutztwerden.
Die KostenderDesinfektionhat der Absenderoderder Empfängerzu ersetzen.

(6) Macht sichein lästigerGeruchwährendder Beförderungbemerkbar,so kanndie
Eisenbahndie Stoffe jederzeitauf KostendesAbsendersoderdesEmpfängersmit geeigneten
Mitteln zur Beseitigung des Geruchs behandelnlassen.

(7) Die Stoffe der Ziffern 3 und4 dürfenin bedecktenWagenbefördertwerden.
Ihr Zusammenladenmit Nahrungs=und Genußmittelnist verboten.Zur Beförderungvon
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Hausmüll sindbesonderseingerichtete,dasVerstäubenverhütendeWagenoderdichte,offene,
mit gut schließendenDeckenverseheneWagenzu verwenden.Die Stoffe der Ziffern 1,
2) 5, 6, 7 und 8 müssenin offenenWagenbefördertwerden.

(8) LeereBehälter und zurückgehendeWagendeckenmüssenvöllig gereinigtund mit
geeignetenDesinfektionsmittelnbehandeltsein, so daß siekeinenfauligenGeruchverbreiten.
Im Frachtbriefist auf ihre frühereVerwendunghinzuweisen.Sie müssenin offenenWagen
befördertwerden.

(9) Die Stoffe der Ziffer 10 müssenin luft- und wasserdichteneisernenWagen
befördertwerden. Diese müssenmit Ventilen versehensein, die bei zu hohemDruckeder
sichentwickelndenGase demAufreißenderWagenwändevorbeugen.Die Wagen sindnach
denVorschriftendesAbs.(5) zu desinfizieren,und zwar sofort nachder Entladung, wenn
ihr Inhalt vonTierenherstammte,diemit Rinderpest,Milzbrand, Tollwut, NotzoderMaul=
und Klauenseuchebehaftetwaren, anderenfallsalle 4 Wochen.

Schlußbestimmung.
Ergänzungenund Anderungender AnlageC verfügt das Reichs=Eisenbahnamt.Die

Verfügungenmüssenim Reichs=Gesetzblatteveröffentlicht,auch sollensie im Reichsanzeiger
bekanntgemachtwerden.
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Anlage F.

2s

AllgemeineErklärung über die Derpackung
des Gutes.

Ich erkennean, daß die von mir bei der Güterabfertigungsstelleder

Eisenbahnin ...... aufgelieferten Güter, und zwar:

unverpackt
in nachbeschriebenermangelhafterVerpackung)

aufgegebensind,

wenn im Frachtbriefauf dieseErklärungBezuggenommenist.

den te 19

(Unterschrift.)

*) Je nach der Beschaffenheitder Sendungen sind entwederdas Wort unverpackt“ oder die
Worte in nachbeschriebenermangelhafterVerpackungezu streichen.

Ceocgle



— 208 —

Auhang.

Besondere Vorschriften für die Beförderung von bedingungsweise
zugelassenenGegenständen der Anlage C auf elektrisch betriebenen.
Eisenbahnen mit oberer Stromzuführung, bei denen ein Bruch
der Oberleitung nicht durch besondere Vorrichtungen unschädlich

gemachtist.

(1) Werden die brennbarenFlüssigkeitenunter III in Kessel.(Bassin=) Wagen
befördert,so ist über demWagen eine starkeSchutzdeckeaus Holz oder einemanderen
isolierendenStoffe anzubringen,die es verhindert,daß ein herabgefallenerLeitungsdrahtden
Strom auf diemetallenenTeile desWagensüberträgt.

(2) Bei der Beförderungvon Leuchtgas,Fett=und Mischgassowievon Wassergas
(143), von Chlormethylund Chloräthyl(146), Zinkäthyl (II4), von brennbarenFlüssig=
keiten (III Ziffern 1 bis 8), von Terpentinöl sowie von absolutemAlkohol und Weingeist
(III Ziffer 9) sindüber denoffenen Wagen starkeSchutzdeckenausHolzodereinemanderen
isolierendenStoffe anzubringen, die es verhüten, daß ein herabgefallenerLeitungsdraht eine
Zündung herbeiführt.Die Schutzdeckendürfenden freienZutritt der Luft zumGute nicht
verhindern.

(3) Die breunbaren Flüssigkeiten(III) dürfen nicht in Wagen oder Wagenabteilen
befördertwerden, worin sich dem Betriebe dienendeelektrischeApparate, wie stromführende
ElektromotorenoderGeneratoren,Transformatoren,Blitzplatten,Widerstände,Sicherungen,
elektromagnetischeBremsen, Heizapparatebefinden.Jugelassensind Glühlampen, die in
besondersstarkeGlasschutzglockeneingeschlossensind, und derenAusschalter und Sicherungen
sichaußerhalb der Wagen oder Wagenabteile befinden; ferner sind isolierte Drahtleitungen
Lestattet,die gegenmechanischeBeschädigungengut geschütztsind.

(4) Die explosionsgefährlichenGegenständeunter la und Ib Ziffern 4, 5, 7 und 8
dürfennichtin Wagenbefördertwerden,die stromführendeoder unter Spannung stehende
elektrischeLeitungenoderApparate enthalten,also auchnicht in Wagen, die elektrischbe=
leuchtetsind.

(5) Die Vorschrift unter Ia F Abs. (2) gilt nicht für elektrischeLokomotiven ohne
JFeuerherd.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆA4.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den Eisenbabufracht=
verkehr beigefügteListe. S. 209. — Bekanntmachung, betreffenddenBefähigungsnachweis und
die Prüfung der Maschinisten auf Seedampfschiffender deutschenHandelsflotte. S. 210. —
Bekanntmachung, betreffendErgänzungderVorschriftenüberdieBesetzungderKauffahrteischiffe
mit Kapitänenund Schiffsoffizierenvom16.Juni 1903. S. 247.

(Nr. 3559.) Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 5. Jannar 1909.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Ausgabevom Januar 1908,
Reichs=Gesetzbl.1908 S. 39 ff.)) ist, wie folgt, geändertworden:

In der Abteilung
Osterreichund Ungarn.

AbschnittII. Ungarn.

ist dieZiffer9 „SchmalspurigeLokalbahnSegesvär-Szentägota“gestrichen.
Diese Bahn ist am 1. September1908 in den Betrieb der Königlich

UngarischenStaatseisenbahnenübernommenworden, dieStreckebleibtdaherdem
InternationalenUbereinkommenunterstellt.

Berlin, den5. Januar 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

. Schulz.

Reichs=Gesetbl.1909. " 30
Ausgegebenzu Berlin den15. Januar 1909.
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(Nr. 3560.) Bekanntmachung,betreffendden Befähigungsnachweisund die Drüfung der
Maschinistenauf Serdampfschiffender deutschenHandelsslotte. Vom
7. Januar 1909.

Auf Grund des § 31 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich hat der
Bundesrat die nachstehenden

Vorschriften über den Befähigungsnachweis und die Prüfung
derMaschinisten auf Seedampfschiffen der deutschenHandels=
flotte

erlassen.

I. Nachweis der Befähigung.

1.
Die Zulassung als Maschinist auf Seedampfschiffenwird bedingt durch

das BesteheneinerPrüfung gemäßdiesenVorschriften.

82.
Die für denUmfang derGewerbebefugnisderSeemaschinistenmaßgebende

Abgrenzungder Fahrten bestimmtsichnach der Bekanntmachung,betreffenddie
BesehungderKauffahrteischiffemit Kapitänenund Schiffsoffizieren,vom 16.Juni
1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 247).

3.
In Übereinstimmungmit derBekanntmachungvom 16. Juni 1903 und

demNachtragehierzuvom 7. Januar 1909 wird die Gewerbebefugnisder ein=
zelnenSeemaschinistenklassenwie folgt festgesetzt:

1. Ein Maschinist IV. Klasse ist befugtzur LeitungderMaschinen
in der Nahfahrt: von DampfschiffenjederArt und Größe,
in der Küstenfahrt: von Dammpfschiffen,die nicht zur Beförderung
von Reisendendienen,

in kleiner Fahrt: von Segelschiffen,die mit einer zur Fortbewegung
dienendenHilfsmaschineversehensind.

2. Ein Maschinist III. Klasse ist befugtzur LeitungderMaschinen
in der Küstenfahrt: von DampfschiffenjederArt und Größe,
in kleinerFahrt: von Dampfschiffen,die nichtzur Beförderungvon
Reisendendienen,

in mittlererFahrt: von Segelschiffen,die mit einer zur Fortbewegung
dienendenHilfsmaschineversehensind. -
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3. Ein Maschinist II. Klasse ist befugtzur LeitungderMaschinen
in kleiner und in mittlerer Fabrt,
in ostasiatischerFahrt innerhalb 11 Grad südlicherund 55 Grad
nördlicherBreite und 90 Grad und 150Grad östlicherLängevon
Greenwich
und

in ostafrikanischerund westafrikanischerKüstenfahrt:
von Dampfschiffen jeder Art und Größe, .

in großer Fahrt: von Segelschiffen,die mit einer zur Fortbewegung
dienendenHilfsmaschineversehensind.

4. Ein Maschinist J. Klasse ist befugtzur Leitung der Maschinen
in allen Fahrten: von DampfschiffenjederArt und Größe mit Aus=
nahme der zur Beförderung von mehr als 50 Reisendenin großer
Fahrt dienendenDampfschiffemit einerHeizflächeder Hauptkessel=
anlagevon mehrals 2000 Quadratmeterodervon einemBrutto=
raumgehaltevon mehrals 25 000Kubikmeter.

5. Ein Schiffsingenieur istbefugtzurLeitungderMaschinenvonDampf=
schiffenjederArt und Größe in allen Fahrten.

84.
1. Um zur MaschinistenprüfungIV. Klasse zugelassenzu werden, ist

erforderlich: .
einenachAblauf des 15.Lebensjahrszurückgelegte60monatigeDienst⸗
zeit entwederganz im Maschinenpersonalevon Dampfschiffenoder teil⸗
weisein diesem,teilweisein MaschinenschlossereienoderDampfmaschinen=
oder Motorwerkstätten.Mindestens24 Monate müssenim Maschinen=
personalin Fahrt befindlicherDampsschiffezugebrachtsein.

2. Um zur MaschinistenprüfungIII. Klasse zugelassenzu werden,ist
erforderlich: »

einenachAblauf des 15. Lebensjahrszurückgelegte60monatigeDienst=
zeit in einer Maschinenschlossereioder Dampfmaschinen=oder Motor=
werkstattund im Maschinenpersonalevon Seedampfschiffen.Mindestens
24 Monate müssenin Maschinenschlossereienoder Dampfmaschinen=
oder Motorwerkstättenund mindestens24 Monate im Maschinen=
personalin Fahrt befindlicherSeedampfschiffezugebrachtsein. ·

3. Um zur MaschinistenprüfungII. Klasse zugelassenzu werden,ist
erforderlich:

a) entwedereinenachAblauf des15. Lebensjahrszurückgelegte72monatige
Dienstzeit in Dampfmaschinen=oder Motor-Bauwerkstätten oder
Dampfmaschinen=oderMotor=Reparaturwerkstättenund im Maschinen=
personalevon Seedampfschiffen.Mindestens36 Monate müssenin

30“
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Dampfmaschinen-oder Motorwerkstättenund mindestens24 Monate
im Maschinenpersonalin Fahrt befindlicherSeedampfschiffeals Assistent
oderMaschinistzugebrachtsein;

b) oder eine mindestens24monatigenach Erwerb des Befähigungs=
zeugnissesIII. KlassezurückgelegteFahrzeit als Maschinistund eine
mindestens36 monatige, vor oder nachAblegung der Maschinisten=
prüfungIII. KlassezurückgelegteArbeitszeitin Maschinenschlossereien
oder in Dampfmaschinen=oderMotorwerkstätten.

4. Um zur MaschinistenprüfungI. Klasse zugelassenzu werden,ist
erforderlich:

eine24monatigenachErwerb des Befähigungszeugnissesals Ma=
schinistII. Klasse auf in Fahrt befindlichenSeedampfschiffenzurück=
gelegteFahrzeitals Maschinistin kleiner,mittlererodergroßerFahrt.

5. Um zur Vorprüfung für Schiffsingenieure zugelassenzu werden,
ist erforderlich:

einenachAblauf des15. Lebensjahrszurückgelegte66 monatigeDienst=
zeit in denMaschinenwerkstätteneinergrößerenBauanstalt für Schiffs=
dampfmaschinenund im Maschinenpersonalevon Seedampfschiffen.
Mindestens 36 Monate müssenin einer größerenDampfmaschinen=
bauanstalt,davonje 6 Monate in derSchmiedeund Keseelschmiede,
mindestens30 Monate im Maschinenpersonalin Fahrt befindlicher
Seedampfschiffeals Assistentoder in höherer Stellung in kleiner,
mittlereroder großerFahrt zugebrachtsein. Die Fahrzeit in kleiner
Fahrt ist nur bis zur Dauer von 12 Monatenanrechnungsfähig.

AußerdemistderBesucheineszweisemestrigenKursuseinerhierfür
staatlichanerkanntentechnischenLehranstalt(Seemaschinistenschule)nach=
zuweisen. « "

6. Um zur Hauptprüfung für Schiffsingenieure zugelassenzu
werden,ist erforderlich:

eine24 monatigenachErwerb desBefähigungszeugnissesI. Klasseoder
nachdemBestehender Vorprüfung für Schiffsingenieuremufin Fahrt
befindlichenSeedampfschiffenzurückgelegteFahrzeit als Maschinist in
mittlereroder großer Fahrt.

Außerdem ist der Besuch eineszweisemestrigenKursus der Ober=
klasseeiner hierfür staatlichanerkanntentechnischenLehranstalt (See=
maschinistenschule)nachzuweisen.

7. Die Anerkennungder technischenLehranstalten(Nr. 5 Abs. 2 und
r. 6 Abs.2) erfolgt durchdie Landes=Zentralbehördeim Einvernehmenmit
demReichskanzler.

Cocgle -



— 213 —

655.
Als Arbeitszeit in Werkstättenwird den Prüflingen IV. und III. Klasse

auch die Zeit in Maschinenschlossereienin der Beschäftigung als Schlosser,
Maschinenbauer,Dreher, Schmied,KupferschmiedoderKesselschmiedangerechnet.

Den Prüflingen II. Klassewird als Arbeitszeitin einerDampfmaschinen=
werkstattnur diejenigeZeit angerechnet,die in einer Dampfmaschinenbau=oder
in einer Reparaturwerkstattfür Dampfschiffsbetriebsmaschinenin der Beschäfti=
gungals Schmied,Kesselschmied,Schlosser,MaschinenbaueroderMonteur zu=
gebrachtist. Die Arbeitszeit als Schmied oder Kesselschmiedist nur bis zur
Dauer von je 6 Monaten anrechnungsfähig.Als Dampfmaschinenwerkstätten
im Sinne des§ 4 Nr. 3 geltennur solcheMaschinenfabriken,in welchenDampf=
maschinenals Hauptfabrikathergestelltoder in welchenDampfschiffsbetriebs=
maschinenregelmäßigrepariertwerden. Die VorschriftendiesesAbsatzesfinden
auf MotorwerkstättenentsprechendeAnwendung.

Auf dieArbeitszeitdieserdreiKlassenwird bis zu 12 Monatendiejenige
Arbeitszeitangerechnet,währendwelcherderPrüfling mit Instandhaltungs=und
Reparaturarbeitenan Bord nicht in Fahrt befindlicherSeedampfschiffebeschäftigt
ewesenist.

WelcheDampfmaschinenbauanstaltenim Sinne des § 4 Nr. 5 als größere
anzusehensind, bestimmtfür Deutschlandder Reichskanzlerim Einverständnisse
mit der beteiligtenLandesregierung.Die AnrechnungeinerArbeitszeitim Aus=
lande setztdie Genehmigungdes Reichskanzlersvoraus.

Auf die Fahrzeit im Maschinenpersonalewird eine Fahrzeit als Heizer,
Schmiererund Kesselschmiednur denPrüflingen IV. und III. Klasseangerechnet.

Die Fahrzeitim MaschinenpersonalederKaiserlichenMarine ist für einen
Maschinisten,derseinerDienstpflichtin derKaiserlichenMarine genügt,beider
Zulassungzur Prüfung II. und I. Klassenur bis zur Dauer von 18 Monaten
anrechnungsfähig. n

6.
Wer die Vorprüfungfür Schiffsingenieurebestandenhat, erhältdie Ge=

werbebefugnisderMaschinistenII. Klasseund nacheinerFahrzeitvon 24 Monaten
als Maschinistin kleiner,mittlereroder großer Fahrt ohneweiterePrüfung die
Gewerbebefugnisdes MaschinistenI. Klasse.
Anträge wegenErteilungderGewerbebefugniszumMaschinistenI. Klasse

sind unter Beifügung des Nachweisesüber das Bestehender Vorprüfung, des
Befähigungszeugnissesals Maschinist II. Klasse sowie der Fahrzeitnachweisean
einezur Ausstellungvon BefähigungszeugnissenzuständigeLandesbehördezu
richten.

87T.
EhemaligeAngehörigedes Maschinenpersonalsder KaiserlichenMarine,

welcheim berufsmäßigenaktivenDienste einen der nachbenanntenDienstgrade
bekleidethaben und ihre Befähigung durch eine Bescheinigungder Kaiserlichen
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Marinebehördenachweisen,könnenohneAblegungder im 9 1 vorgeschriebenen
Prüfung die Befugnis erhalten, als Maschinisten oder Schiffsingenieure zu
fahren, sofernsie eine Fahrzeitnachweisen,die der für dieMaschinistenoder
Schiffsingenieurevorgeschriebenengleichkommt.

Lugelassensind:
1. ehemaligeObermaschinistenanwärterals MaschinistenIV. Klasse,
2. ehemalige Maschinistenmaate und Obermaschinistenmaate, welche die
Maschinistenmaatenprüfungfür die Maschinistenlaufbahnbestanden
haben, sowie ehemaligeMarine-Ingenieuranwärterund Marine=
Ingenieuroberanwärter als Maschinisten III. Klasset

3. ehemaligeMaschinistenmaate,Obermaschinistenmaate,Maschinistenund
Obermaschinisten,welchedie Maschinistenprüfungfür die Maschinisten=
laufbahn oder die Maschinistenmaatenprüfung für dieMarine-Ingenieur=
laufbahn bestandenhaben,und Marine-IngenieurapplikantenoderMa=
rine-Ingenieuroberapplikanten, als Maschinisten II. Klasse,

4. ehemalige Marine-Ingenieuraspiranten und Marine-Ingenieurober=
aspiranten als MaschinistenII. Klasse mit der Vergünstigung der=
jenigen Maschinisten, welche die Vorprüfung zum Schiffeingenieur
bestandenhaben,

5. ehemaligeMaschinistenund Obermaschinisten,welche die Wach=
maschinisten-oder leitendeMaschinistenprüfungbestandenhaben,als
MaschinistenI. Klasse,

6. ehemaligeObermaschinistenund Marine-Ingenieuroberaspiranten,welche
dieMarine-Ingenieurprüfungbestandenhaben,undMarine-Ingenieure
als Schiffsingenieure.

Personen, welcheeinen der vorbenanntenDienstgradeerst bei der Ent=
lassung aus dem aktivenDienste oder aber nach Erfüllung ihrer Dienstpflicht
als Angehörige des Beurlaubtenstandeserhalten haben, kann die entsprechende
Befugnis erteiltwerden,wennsie in demerworbenenDienstgradeineUbung
bei derKaiserlicbenMarine durchgemachthabenund demnächstihreBefähigung
durch eineBescheinigungder KaiserlichenMarinebehördeüber das Bestehender
entsprechendenMarineprüfung nachweisen. Der Dienstgrad des Ingenieur=
aspirantenderReservestehtdabeidemjenigendesMaschinistengleich.

Auf Grund der von der MarinebehördeausgestelltenBescheinigungund
der nachgewiesenenFahrzeit wird den ehemaligenMarineangehörigenohne Ab=
legungeinerfür das MaschinenpersonalderHandelsflottevorgeschriebenenPrüfung
seitensder zuständigenLandesbehördenein Befähigungszeugnisder entsprechenden
Klasseausgestellt.

88.
EhemaligenAngehörigendesMaschinenpersonalsderKaiserlichenMarine,

die aus demDienste der KaiserlichenMarine erst zu einem späterenZeitpunkt
ausgetretensind, als zu demsiedurchihrenDienstgradnach&7 dieserVer=
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ordnungeinenAnspruchauf ein BefähigungszeugnisderHandelsflotteerworben
haben,wird dieFahrzeit zur See in dem betreffendenDienstgradebis zur Hälfte,
jedochim Höchstbetragenur bis zu 12 Monaten für die Ablegung der nächst⸗
höherenPruͤfung derHandelsflotteangerechnet.

89.
Anträge auf Zulassungzum Gewerbebetriebauf Grund des 87 sind

unterBeifügungder im Abs.1 daselbstvorgesehenenBescheinigungundder vom
Stamm-=MarineteilausgestelltenNachweiseüberdenbekleidetenDienstgrad,über
das BestehenderPrüfung in derKaiserlichenMarine sowieüber die geforderten.
Fahrzeitenan einezur Ausstellung von BefähigungszeugnissenzuständigeLandes=
behörde(§ 40) zu richten.

II. Zusammensetzungder Prüfungskommissionen und Verfahren
bei den Prüfungen.

s10. .
Zur Abnahmeder Prüfungen von MaschinistenIV. und III. Klasse

werdenvon denLandesregierungenKommissioneneingesetzt,die aus dreiMit=
gliedernbestehen.Der Vorsitzendeder Kommissionwird aus der Zahl der
Mitgliedervon der Landesregierungbestimmt.

Zwei MitgliedermüssenaktiveoderinaktiveMarine-Ingenieure,Schiffs=
ingenieureoderMaschinistenI. Klassemit mindestenseinjährigerin leitender
Stellung in kleiner, mittlerer oder großer Fahrt zurückgelegterSeefahrzeitoder
mit der Konstruktion und dem Betriebe von Schiffsdampfmaschinenvertraute
Ingenieure,diemindestens12Monate im Maschinenpersonalezur See gefahren
haben,sein. «

ZIL
Zur Abnahme der Prüfungen von MaschinistenII. und I. Klasse sowie

zur Abnahme der Vorprüfung und der Hauptprüfung für Schiffsingenieure
werdenvonderLandesregierungKommissioneneingesetzt,dieausfünfMitgliedern
bestehen.Der VorsitzendederKommissionwird aus derZahl derMitglieder
von der Landesregierungbestimmt.

Von denübrigenvierMitgliedernmuß einMitgliedeintechnischgebildeter,
einMitglied einmathematischgebildeterLehreran eineröffentlichenSeemaschinisten=
schuleoder an einer anderenhöherenLehranstaltsein. Bei der Abnahme der
Prüfung zumMaschinistenI. KlasseunddenbeidenPrüfungen für Schiffsingenieure
darf das eine dieserMitglieder nicht der am Sitze der Prüfungskommission
befindlichenSeemaschinistenschuleals Lehrer angehören.

ZLweiweitereMitglieder müssenaktive oder inaktiveMarine-Ingenieure,
Schiffsingenieureoder Maschinisten I. Klasse mit mindestenszweijährigerin
leitenderStellung in kleiner,mittlererodergroßerFahrt zurückgelegterSeefahr=
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zeit, oder mit der Konstruktionund dem Betriebe von Schiffsdampfmaschinen
vertrauteIngenieure sein, die mindestens12 Monate im Maschinenpersonalezur
See gefahren haben, und soweit die Hauptprüfung der Schiffsingenieurein
Betracht kommt, abgeschlosseneHochschulbildungbesitzen.Das eine dieserbeiden
Mitglieder darf demLehrkörperderSeemaschinistenschuleodertechnischenLehr=
anstaltam Sitze der Prüfungskommissionnichtangehören.

12.
Zur BeaufsichtigungderPrüflinge, zur Protokollführung und zu sonstigen

HilfsleistungensinderforderlichenFalles derPrüfungskommissionbesonderegeeignete
Kräftebeizuordnen.

f3.
Wer einemderPrüflinge behufsderVorbereitungzur Prüfung privaten

Unterricht erteilt hat, darf der Prüfungskommissionnicht angehörenund ihr
auchnicht als Hilfskraft beigeordnetwerden.

14.
Die Prüfungsterminewerdenvon demVorsitzendenderPrüfungskommission

angesetztundbekanntgemacht.GleichzeitigwirddemReichs=Prüfungsinspektor(G42)
hiervonKenntnisgegeben.

Beträgt die Zahl der zu einemTermin angemeldetenPrüflinge mehr
als 40, so sind die Prüflinge auf mehrereunmittelbar aufeinanderfolgende
Prüfungenangemessenzu verteilen.

815.
Die Meldungzur Prüfung geschiehtbei demVorsitzendenderPrüfungs=

kommissionunterBeifügungdesGeburtsscheinsoderdesBefähigungszeugnisses
einer niedrigerenMaschinistenklassesowiederNachweiseüberdiefür diebetreffende
Klasseim § 4 vorgeschriebeneArbeitszeitund Fahrzeit.

Bei derMeldung zur Vorprüfung und Hauptprüfungfür Schiffsingenieure
ist außerdemein amtlicherNachweisüberdenBesucheineszweisemestrigenKursus
einerstaatlichanerkanntentechnischenLehranstalt(Seemaschinistenschule)einzureichen.

Ein Prüfling hat nur dannAnspruchauf Zulassungzur nächstenPrüfung,
wenndieMeldungmindestens14 Tage vor demPrüfungsterminerfolgtist.

Der Vorsitzendeist berechtigt,bei nicht einwandfreienZeugnissenunmittel=
bar Erkundigungenan geeignetenStellen einzuziehen,entscheidet— im Zweifels=
falle nachAnhörungandererMitgliederder Prüfungskommission—über die
Zulassungund teilt das ErgebnismöglichstfrühzeitigdemAntragstellermit.
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S16.
Die Prüfungsgebührenmüssenvor Beginn der Prüfung eingezahlt

werden. Sie betrageneinschließlichdes etwaigenStempels und einer Schreib=
gebührfür

a) die Prüfung IV. undIII. Klase . . .. 10Mark
b) die Prüfung II. Klase . 20 „
) die Prüfung I. Klaseeee . 30 „
4) dieVorprüfungzum Schiffsingenirr 30 „
e) die Hauptprüfungzum Schiffsingenier . .. 50
In diesenGebührensind alle Kosten des Befähigungszeugnissesmit=

enthalten.

KE17.
Die Prüfung der vier Maschinistenklassenund dieVorprüfung für Schiffs=

ingenieureerstrecktsichauf die in denAnlagenI bis IV genanntenGegenstände
und zerfälltin

a) eine schriftliche,
b) einepraktischeund
) einemündlichePrüfung.
Die HauptprüfungfürSchiffsingenieureerstrecktsichaufdiein derAnlageV.

genanntenGegenständeund zerfälltin
a) eine schriftlicheund
b) einemündlichePrüfung.

Inischen diesenbeidenAbschnittenkannnachAnordnungdesVorsitzenden
einZeitraumbis zu 4 Wochengelegtwerden.

Die mündlichePrüfung bildetdenSchluß.
Die Prüfung in deneinzelnenAbschnittenwirdnachnähererAnordnung

desVorsitzendenvon denMitgliedernderPrüfungskommissionabgenommen.

*18. «
In der schriftlichenPrüfung erhält der Prüfling je eine Aufgabe aus

denin denAnlagenI bisV mit einemSterne (') bezeichnetenFächern.

0 1.
Für jedesFach derschriftlichenPrüfung (AnlagenI bisV) mit Ausnahme

dernachModellenanzufertigendenSkizzier-undZeichenaufgabenläßt derReichs=
kanzlereinegrößereAnzahl Aufgabenentwerfen.

Diesewerdenin geschlossenePaketevereinigt,so daß je eineAufgabeder
im § 18 bezeichnetenFächer darin enthaltenist.

Eine für denBedarf hinreichendeJahl dieserPaketesowiedie Lösungen
der Rechnungsaufgabenwerdenden Prüfungskommissionenzugesandt.
Reichs.Gesetzbl.1909. 31
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8 20.
Die Modelle für die Sbizzier=und Zeichenaufgabenwerden für die ein=

zelnenPrüfungen von derPrüfungskommissionausgesuchtund an diePrüflinge
durchdas Los verteilt.

Sie dürfenbei derVorbereitungzur Prüfung von denPrüflingennicht
benutztwordensein.

* 21.
Jeder Prüfling wählt unter wenigstens6 Paketen(6 19 Abs. 2) eins zur

Bearbeitungund vermerktdaraufseinenNamen.
Das Paket wird durch ein Mitglied der Prüfungskommissiongeöffnet

und auf die RichtigkeitseinesInhalts geprüft. Dem Prüflinge wird je ein
Aufgabenblattübergeben,auf welcheser die vollständigeLösungderAufgabe
und seinenNamenmit Tinte einzutragenhat, ohnedabeianderesPapier zum
SchreibenoderRechnenzu benutzen.

&22.
Die Skizzier-undZeichenaufgabensindauf besonderen,vonderPrüfungs.

kommissionzu lieferndenund mit demKommissionsstempelzu versehendenZeichen=
papierbogenanzufertigen.

Auf diesenBogen ist von demPrüflinge sogleichnachEmpfang der
Namemit Tinte einzutragen.

Bei denSkizzieraufgabenist die Benutzungvon quadriertemPapier und
von Zirkeln,für dieHauptachsenauchdieBenutzungvonLinealengestattet,im
übrigenist die Skizzeals Freihandzeichnunganzufertigen.

Die Zeichenaufgabensindau einemReißbrettunterBenutzungvonReiß=
schiene,Dreieckund Zirkel auszuführen,in Tuscheauszuziehenund mit Farbe
anzulegen.

62.
Die Nummer jeder Aufgabe sowiedie Zeit, zu welcherjede Lösung be=

gonnenund beendetist, wird durchein Kommissionsmitgliedin der dafürher=
gestelltenUbersichtvermerkt.

l
Der Prüfling hat jedeLösungnachihrer Beendigungan die Prüfungs=

kommissionabzugeben.Der Vorsitzendeist befugt,einemPrüflinge, welcher
ungebührlichlangean einerAufgabearbeitet,eineFrist zu setzen,innerhalbder
dieArbeit abgegebenwerdenmuß. «

§25.
Während der schriftlichenPrüfung ist durch geeigneteMaßnahmen,

namentlich durch steteAufsicht und durch Absonderungder Prüflinge vonein=
ander dafür Sorge zu tragen, daß sie keinerleifremdeHilfe und außer den
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seitens der Kommission gestattetenTafelwerken keine Bücher, Schriften und
Zeichnungen benutzenoder sonstigeTäuschungsversuchemachen.

Wer denihm angewiesenenPlatz ohneErlaubnis verläßt, gilt als von
derPrüfung zurückgetreten.

#26.
Je zwei Mitglieder der Prüfungskommission,die vom Vorsitzendenhierzu

bestimmtwerden, beurteilendie von den Prüflingen bearbeitetenLösungender
schriftlichenAufgaben unter Andeutung der Fehler mittels schriftlicherRand=
bemerkungenauf denPrüfungsblätternund auf denZeichenbogendurchdieBe=
zeichnungals „Genügend“oder„Nicht genügend“.

Wird eine Eini über das Urteil nicht erzielt, so entscheidetdie
Prüfungskommissionnach Stimmenmehrheit.

DiejenigenPrüflinge, derenArbeiten
in der Prüfung zumMaschinistenIV. Klasse
in der deutschenSprache,

in der Prüfung zum MaschinistenIII. Klasse
in mindestenszwei Aufgaben,

in der Prüfung zumMaschinistenII. Klasse
in mindestensdreiderAufgabenaus denFächern„Sprache“ und
J„Mathematik“und

mindestensvier derübrigenAufgaben,
in der Prüfung zum MaschinistenI. Klasse
in mindestensdrei derAufgabenaus denFächern„Sprache“ und
„Mathematik“und

mindestensfünf der übrigenAufgaben,
in derVorprüfungzumSchiffsingenieur
in mindestensvier derAufgabenaus denFächern„Sprache“ und
„Mathematik“und

mindestensfünfderübrigenAufgaben,
in derHauptprüfungzum Schiffsingenieur
in mindestenszweiderAufgabenaus denFächern„Sprache“ und
„Mathematik“und

mindestenssechsderübrigenAufgaben
mit „Genügend=beurteiltsind, erhaltenfür denGesamtausfallder schriftlichen
Prüfung das Prädikat WVestanden“.Die übrigenPrüflinge erhaltendas
Prädikat „Werl bestanden“.

827.
Die Lösungsblätter jedes Prüflings werden zusammenmit einem von

einemKommissionbmitgliedezu beglaubigendenMu## aus denNachweisenüber
die erfülltenZulassungsbedingumgensowiedenZusammenstellungenderErgebnisse
der Prüfung zu einemPrüfungsheftevereinigt.

31“
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8 28.
Während oder nach der schriftlichenPrüfung findet, abgesehenvon der

Hauptprüfung für Schiffsingenieure,nach nähererAnordnung des Vorsitzenden
die praktischePrüfung statt. Sie wird bei der IV. und III. Klasse von der
ganzenKommission,bei denübrigenKlassendurchdreiMitglieder,unterdenen
sichzwei Technikerbefindenmüssen,gemeinschaftlichabgenommen.

Die praktischePrüfung soll, wennangängig,an einerin derHandels
flotte üblichenSchiffsdampfmaschineund nur im Ausnahmefall an geeigneten
Modellenabgehaltenwerden. Sie soll sichan derHand der für die Prüfung
benutztenSchiffsmaschineoder der Modelle auf die in der Anlage durchge=
sperrtenDruck gekennzeichnetenGegenständebeschränkenund ist so lange fort=
zusetzen,bis die im Abs. 1 bezeichnetenMitglieder derKommissionsicheinUrteil
überdie BefähigungdesPrüflings gebildethaben.

Gleichzeitigdürfen nichtmehr als dreiPrüflinge praktischgeprüftwerden.
Uber den Ausfall der praktischenPrüfung wird nach Stimmenmehrheit

durch Erteilung eines der Prädikate „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“
entschieden.

629.
Nur wer in der schriftlichenund in der praktischenPrüfung das Prädikat

„„Bestanden“erhaltenhat, wird zur mündlichenPrüfung zugelassen.Den hier=
nachAusgeschlossenenwird diesvon demVorsitzendenzu Protokolleröffnet.

8 30.
An der mündlichenPrüfung nehmensämtlicheKommissionsmitgliederteil.

Diese habensichzu vergewissern,ob der Prüfling die Lehren seinesFaches,so=
weit sieGegenstandderPrüfung sind,wirklichverstanden,sichzu eigengemacht
und in ihrer AnwendungGeläufigkeiterworbenhat.

Die Prüfung kannsichauf alle in denAnlagenangeführtenGegenstände
erstrecken,siewirdso langefortgesetzt,bissichsämtlicheMitgliederderPrüfungs=
kommissionüberdie BefähigungdesPrüflings ein Urteil gebildethaben.

Gleichzeitigdürfennichtmehrals 12 Prüflinge mündlichgeprüftwerden.

/ 31.
Ob einemündlichePrüfung öffentlichabzuhaltenist, bestimmtdieLandes.

regierung.
5 32.

Uber den Ausfall der mündlichenPrüfung entscheidetdie Prüfungskom=
missionnachStimmenmehrheitdurchErteilung einesder Prädikate „Bestanden“
oder „)Nicht bestanden“. Die Abstimmung jedesKommissionsmitgliedsmuß im
Prüfungshefte vermerktsein.

Cocgle



— 221 —

g 33.
Prüflinge, die in dermündlichenPrüfungnichtbestehen,habendieganze

Prüfung nicht bestanden.Bei Wiederholung der Prüfung müssensie auchdie
schriftlicheund praktischePrüfung nochmalsablegen.

Für den Fall, daß die Wiederholungder Prüfung binnen 14 Monaten
vor derselbenPrüfungskommissionstattfindet,kann die nochmaligePrüfung in
denAbschnitten,welchederPrüfling früherbestandenhat, erlassenwerden. Dem
Prüfling ist beiderZurückweisungzu eröffnen,inwieweitihm ein solcherNachlaß
gewährtwird.

Wer die Prüfung III. oder II. Klasse oder die Vorprüfung zum Schiffs=
ingenieurnicht bestanden,aber im Laufe der Prüfung die für die Maschinisten
einerniedrigerenKlassevorgeschriebenenKenntnissenachgewiesenhat, kann auf
seinenAntrag ein BefähigungszeugnisdieserKlasseerhalten. «

534.
Die in jedemder PrüfungsabschnitteerteiltenPrädikatewerdenin das

Prüfungsheft eingetragenund danachwird das Gesamtprädikatfestgesetzt.
Die Prüfungskommissionkann nach StimmenmehrheitPrüflingen bei

hervorragendenLeistungenin allen Prüfungsabschnittenfür den Gesamtausfall
derPrüfung das Prädikat „Mit Auszeichnungbestanden“zuerkennen.

∆(35.
Wer diePrüfung bestandenhat, erhältein von derPrüfungskommission

ausgefertigtesPrüfungszeugnis.
DenjenigenPruflingen, die das Prädikat „Mit Auszeichnungbestanden“

erhaltenhaben,wird von derPrüfungskommissionhierüberein besonderesZeugnis
ausgefertigt.

36.
Wer diePrüfung nicht bestandenhat, kann zu ihrerWiederholunginner=

halb desReichsgebietserstnacheinervon derPrüfungskommissionfestzusetzenden
Frist wiederzugelassenwerden. DieseFrist ist demPrüflinge bei der Eröffnung
desPrüfungsergebnissesmitzuteilen. Sie darf beiPrüflingen IV. und III. Klasse
nicht unter einemMonate, bei den Prüflingen der anderenKlassennicht unter
dreiMonatenbetragen.

&37.
Einem Prüflinge, der währendder Prüfung aus stichhaltigenGründen

zurücktritt,kann,wenner nichtschonin einemPrüfungsabschnittenichtbestanden
hat, die Wiederholungder Prüfung ohneFristsetzunggestattetwerden.

Ist der Rücktritt erst nach dem Bestehender schriftlichenoderpraktischen
Prüfung erfolgt, so kanndemPrüflinge derim § 33 Abs. 2 vorgeseheneNachlaß
gewährtwerden.
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38.
Wer bei derPrüfung fremdeHilfe odernichtgestatteteBücher,Schriften

und ZeichnungenbenutztodersonstigeTäuschungsversuchemacht(§ 25), wird
von der Fortsetzungder Prüfung ausgeschlossenund zu einer neuenPrüfung
erstnachsechsMonatenwiederzugelassen.Derselbe Nachteiltrifft Prüflinge,
die ihren Mitprüflingenbei der Lösung der Aufgabenhelfenoderunerlaubte
Hilfe verschaffen.

6*39.
Uber jedePrüfung wird ein kurzes,von allen Kommissionsmitgliedern

zu unterschreibendesProtokoll aufgenommen,das nebstdenschriftlichenArbeiten
und denZeichnungenbei denKommissionsaktenverbleibt.

UÜberdiePrüfungsverhandlungendürfenanUnbeteiligtekeineMitteilungen
gemachtwerden.

(40.
Die Befähigungszeugnissewerdenauf Grund der Prüfungszeugnissenach

nähererBestimmungderLandesregierungenausgefertigt.
Im Falle derErteilunghöhererBefähigungszeugnissewerdendieniedrigeren

Befähigungszeugnissezurückbehalten.
Eine wiederholteAusfertigungverlorenerBefähigungszeugnissefindetnur

dann statt,wennderVerlustglaubhaftgemachtwird.

–("41.
Die Formularezu denPrüfungs=undBefähigungszeugnissenwerdenvom

Reichskanzlerfestgestellt.
Außer derAusfüllungdesVordrucksdürfen in dieBefähigungszeugnisse

keineEintragungengemachtwerden.

& 42.
Zur Beaufsichtigungdes Seemaschinisten=Prüfungswesensbestelltder

ReichskanzlernachAnhörungdesBundesratsausschussesfür HandelundVerkehr
die erforderlicheAnzahl von Inspektoren. (Reichs=Prüfungsinspektoren.)

Diesehabendaraufzuachten,daßdiein BezugaufdiePrüfungenerlassenen
Vorschriftenbefolgt, und daß überall gleichmäßigeAnforderungenan die Prüf=
lingegestelltwerden.

Sie sind insbesonderebefugt: -
1. gegendie denbestehendenVorschriftenzuwidererfolgteZulassungeines
Pratunge Einspruchzu erheben;

2. den Prüfungen und den Verhandlungender Prüfungskommissionen
beizuwohnenund von den schriftlichenArbeiten der Prüflinge Einsicht
zu nehmen;
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3. bei dermündlichenPrüfung einzelneGegenständezu bezeichnen,aus
welchenden Prüflingen Fragen vorzulegensind; dabei hat der Vor=
sitendeder Prüfungskommissionetwaigeauf VertiefungoderVer=
schärfung der Prüfung im Einzelfalle gerichtete,ihm kundgegebene
Wünschedes Neechö=Mäüfungeinspelvorsschonwährendder Prüfung
# erfüllen, sofern nicht sachliche,alsbald geltendzu machendeBe=
enkendagegenbestehen)

4. gegendieEntscheidungderPrüfungskommissionEinspruchzu erheben,
falls dieseeins der Prädikate„Bestanden“,„Mit Auszeichnungbe=
standen“oder „Nicht bestanden“den Vorschriften zuwider zu erteilen
beabsichtigt.

Wird in einemsolchenFalle eineVerständigungnichterzielt,so hat der
Reichs=Prüfungsinspektoran den Reichskanzlerzu berichten,welcher in der
Sacheentscheidet.Das Prüfungszeugnisist alsdannbis zurEntscheidungzurück=
zuhalten.

III. Allgemeine sowie übergangs=und Schlußbestimmungen.
„ (43.

Der Reichskanzlerkann im Einverständnissemit der beteiligtenLandes.
regierungin einzelnenFällen Ausnahmenvon diesenVorschriftenzulassen.

44.
Die vorstehendenVorschriftenfinden auf Hochzseefischereifahrzeugenur nach

Maßgabeder für sieergehendenbesonderenVorschriftenAnwendung.

*
Die auf Grund der bisherigenVorschriftenausgestelltenBefähigungszeug=

nissefür Maschinisten behalten auch nach dem InkrafttretendieserVorschriften
ihre Gültigkeitmit derMaßgabe,daß derUmfang derBefugnis der einzelnen
Gruppen sichkünftig nach § 3 dieserVorschriftenbestimmt. Der Ausstellung
einesneuenBefähigungszeugnissesbedarfes hierzunicht.

Die bisherigeGewerbebefugnisderjenigenMaschinistenI. Klasse,welcheein
Befähigungszeugnisals solcheschonvor demInkrafttretendieserVorschriften
erhaltenhaben,wird hierdurchnicht beschränkt.

MaschinistenI. Klasse, welchezweiJahre als solchezur See gefahrenund
beim InkrafttretendieserVorschriftendie Abschlußprüfungan einer vom Reichs=
kanzleranerkanntentechnischenLehranstaltbestandenhaben,erhaltenaufAntrag
das Befähigungszeugniszum Schiffsingenieur.
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646.
Die vorstehendenVorschriften tretenam 1. Oktober1910 an die Stelle

der geltendenVorschriften(Bekanntmachung,betreffenddie Vorschriftenüberden
Befähigungsnachweisund die Prüfung derMaschinistenauf Seedampfschiffen
derdeutschenHandelsflotte,vom 26. Juli 1891 — Reichs=Gesetzbl.S. 359—
und Bekanntmachung,betreffenddenBefähigungsnachweisund diePrüfung der
Maschinistenauf Seedampfschiffender deutschenHandelsflotte,vom 16. Oktober
1902—Reichs=Gesetbl.S. 265—.

Berlin, den7. Januar 1909.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.
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Anlage 1.

GegenständederHrüfung zumMaschinistenIV. Klasse.

* A, Sprache.
DeutscheSprache: Erstattungeiner Anzeigeüber einenVorgang aus dem

DienstkreiseinesMaschinistenIV. Klasse. Die Arbeit muß sowohldemInhalt als
auch demAusdruckenachgenügen.
« Die Landesregierungenkönnenin einzelnenFällen aus besonderenGründen
die gleicheKenntniseineranderenSprachefür genügenderklären.

B. Technik.
1. Maschinenlebre.

Benennung, Iweck und Bauart der einzelnen Kessel- und Maschinenteile
und der wichtigsten Rohrleitungen.
GebräuchlichsteSchiffskessel,und Maschinenartenund ihre einzelnenTeile.

Im besonderen:Kesselarmatur,Speise- und Sicherheitsvorrichtungen.Iylinder
mit Garnitur. Schieber. Kolben. Kolbenstangen.Kreuzköpfe.Pleuelstangen.
Wellen mit Lagern. GebräuchlichsteKulissen,und Lenkersteuerungen.Egezenter,
Kulissen,Lenker. EinfachsteUmsteuerungsapparate.Kondensatorenmit Garnitur.
Luft., Zirkulations=,Speise=und Lenzpumpen.EinfacheDampfspeisepumpen.
Injektoren. Ejektoren. Pulsometer. Rohrleitungen. Absperrventile.Droseel=
klappen. Wassersammlerund Entwässerungsvorrichtungen.Propeller: Schaufel=
räderundSchrauben.Dampfwinden.WegundArbeitsweisedesDampfes.

2. Maschinenbetrieb.
Untersuchung von Kessel und Maschine auf ihre Brauchbarkeit. Ver=

packungsarbeiten. Dampfaufmachen. Probieren der Kesselarma=
turen. Liegen unter Dampf. Anwärmen und Anlassen der Maschine.
Wasserschlag. Fahren unter Dampf. Maschinenmanöver und ihre
Einwirkung auf die Höhe des Wasserstandes und den Betrieb der
Kessel. Behandlung der Kesselfeuer. Messen des Salzgehalts.
Verhalten bei hohem Salzgehalt und hohem Dampfdrucke. Salz=
abblasen. Überkochen. Verhalten bei Wassermangel. Anlassen von

NB. Die mit bezeichnetenFächerwerdenschriftlichgeprüft.
Reichs-=Gesetzbl.1909. 32
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Injektoren und Hilfspumpen. Einfluß der Schmiermaterialien auf
die inneren Teile der Kessel und Maschinen. Reinigen und Instand=
halten der Kessel und Maschinen.

3. Reparaturen.
Beschreibung kleinerer Reparaturen,) soweit sie mit Bordmitteln aus=

führbar sind: Abdichten geplatzter Feuerrohre, Auswechseln der
Rohre. Abbohren von Rissen. Nachstemmenvon Nähten und Nieten.
Umlegen von Schellen um Flanschen. Nachpassen von Lagern und
Gleitflächen. Nachschleifen von Ventilen und Hähnen. Auswechse=
lung der Kuppelungsbolzen. Aufräumungs- und Instandsetzungs.
arbeiten bei leichten Maschinenschäden. Behandlung eingefrorener
Rohrleitungen und Maschinenteile. Einstellung der Maschine auf
den Totpunkt und Regulieren des Schiebers auf bestimmtes Vor=
öffnen.

4. GesetzlicheBestimmungen.
GesetzlicheBestimmungenundRevisionsvorschriften,welchezur Sicherheitdes

Betriebs der Schiffsdampfkesselerlassensind.
Unfallverhütungsvorschriftender Seeberufsgenossenschaft,soweitsie sichauf

KesselundMaschinenbeziehen.
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Anlage II.

GegenständederPrüfung zumMaschinistenIII.Klasse.

* A. Sprache.
DeutscheSprache: Erstattung einer Anzeige über einen Vorgang aus dem

DienstkreiseinesMaschinistenIII. Klasse. Die Arbeit muß sowohldemInhalt als
demAusdruckenachgenügen. «

* B. Rechnen.
Grundrechnungsartenmit gewöhnlichenund Dezimalbrüchen.EinfacheRegel=

detri. Prozentrechnung.Berechnungdes Inhalts einfachsterFlächenund Körper
nachgegebenenFormeln.

* C. Skizzieren.
Aufmessenund SkizzierenganzeinfacherKessel-und Maschinenteile.

D.Technit.
1. Maschinenlehre.

Benennung, Zweck und Bauart der einzelnen Kessel- und Maschinen⸗
teile, einschließlich der Hilfsmaschinen. Rohrleitungen.
GebräuchlichsteSchiffskessel-und Maschinenartenund ihre einzelnenTeile.

Im besonderen:Kesselarmatur.Speise-undSicherheitsvorrichtungen.Befestigung
der Kesselund Maschinenim Schiffe. Jylinder mit Garnitur. Schieber.Kolben.
Kolbenstangen.Kreuzköpfe.Pleuelstangen.Wellenmit Lagern. Gebräuchlichste
Kulissen, und Lenkersteuerungen.Exzenter, Kulissen, Lenker. Umsteuerungs=
apparate. Kondensatorenmit Garnitur. Luft-, Zirkulations=-,Speise=und
Lenzpumpen.EinfacheDampfspeisepumpen.Injektoren. Ejektoren.Pulsometer.
Rohrleitungen.Absperrventile.Drosselklappen.WassersammlerundEntwässerungs=
vorrichtungen.Propeller: SchaufelräderundSchrauben.Hilfsmaschinen:Dampf=
winden. Verdampfer. Speisewassererzeugerund vorwärmer. Dampfumsteuer=
maschinenund Handsteuerapparate.Weg und ArbeitsweisedesDampfes.

2. Maschinenbetrieb.
Untersuchung von Kessel und Maschine auf ihre Brauchbarkeit. Ver=

packungsarbeiten. Dampfaufmachen. Probieren der Kesselarma=
turen. Liegen unter Dampf. Einfluß der Schiffsschwankungen
und des dauernden Überliegens auf den Wasserstand. Anwärmen
und Anlassen der Maschine. Wasserschlag. Fahren unter Dampf.
Maschinenmanöver und ihre Einwirkung auf die Höhe des Wasser=

—
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standes und auf den Betrieb der Kessel. Behandlung der Kessel—
feuer. Messen des Salzgehalts. Verhalten bei hohem Salzgehalt
und hohem Dampfdrucke. Salzabblasen. Überkochen. Anlassen
von Injektoren und Hilfspumpen. Einfluß der Schmiermaterialien
auf die inneren Teile der Kessel und Maschinen. Reinigen und
Instandhalten der Kessel und Maschinen. Verhalten bei Betriebs—
störungen z. B. Wassermangel. Fahren mit beschädigten Kesseln
und Maschinen. Behandlung der Hilfsmaschinen: Verdampfer,
Speisewassererzeuger, Speisewasservorwärmer, Dampfumsteuer=
maschinen) Dampfwinden.

3. Reparaturen.
Beschreibung von Reparaturen, soweit sie mit Bordmitteln ausführbar

sind: Abdichten geplatzter Feuerrohre und Siederohre. Auswechseln
der Rohre. Abbohren von Rissen. Nachstemmenvon Nähten und
Nieten. Aufsetzen von Flicken. Absteifen von Beulen. Umlegen
von Schellen um Rohre und Flanschen. Nachpassen von Lagern und
Gleitflächen. Nachschleifen von Ventilen und Hähnen. Auswechseln
der Kuppelungsbolzen. Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten
bei Maschinenschäden. Behandlung eingefrorener Rohrleitungen und
Maschinenteile. Einstellung der Maschine auf den Totpunkt und
Regulieren des Schiebers auf bestimmtes Voröffnen. Einfachere
Reparaturen gebrochener Maschinenteile z. B. Exzenterstangen,
Kurbeln, Wellen. Ausschalten einzelner Jylinder. Aufsetzen von
Schrauben und Schraubenflügeln.

4. Elektrischer Betrieb.
Benennung und weck der Teile der Dynamomaschinen, des Schalt=

bretts und der Lampen. SBweck des Volt- und Amperemeters.
Behandlung der an Bord vorkommenden elektrischen Beleuchtungs.
anlagen z. B. Anlassen der Dynamomaschinen, Ein= und Aus.,
schalten des Leitungsnetzes und der Beleuchtungskörper, Einsetzen
von Sicherungen, Auswechseln der Glühlampen,) Einsetzen von
Kohlenstiften in Bogenlampen.

5. Technologie.
Heiz=und Schmiermaterialien.Unterbringungund Behandlungder Kohlen

an Bord.
6. GesetzlicheBestimmungen.

GesetzlicheBestimmungenund Revisionsvorschriften,welchezur Sicherheit
des Betriebsder Schiffsdampfkesselerlassensind. Unfallverhütungsvorschriftender
Seeberufsgenossenschaft,soweitsieauf KesselundMaschinenBezughaben. Führen
desMaschinentagebuchs.
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Anlage III.

GegenständederPrüfung zumMaschinistenII.Klasse.

A. Sprachen.

* 1. DeutscheSprache.
Beantwortungeiner gegebenenFrage aus dem Gebieteder Berufstätigkeit

einesMaschinistenII. Klasse. Die Arbeit muß sowohl demInhalt als auchdem
Ausdruckenachgenügen.

2. EnglischeSprache.
übersetzenleichterenglischerLesestücketechnischenInhalts ins Deutsche.

8. Mathematik.
* 1. Arithmetik.

a) Grundrechnungsartenmit gewöhnlichenBrüchen, Dezimalbrüchenund Buch=
staben. Rechnenmit Klammergrößen,positivenund negativenJahlen.

b) Proportionslehre. EinfacheGleichungenI. Grades mit einer Unbekannten.
Prozent-und Zinsrechnung.

Jc)Lehrevon denPotenzen,Wurzelnund Logarithmen.Ausziehenvon Ouadrat=
wurzeln. Berechnungvon LahlenwertennacheinergegebenenFormel.

* 2. Dlanimetrie.
a) Lehrsätzevon denWinkeln, vom Dreieck,Viereckund Kreis. Kongruenzund
Ahnlichkeitder Dreieckeund gradlinig begrenzterFiguren. Pythagoreischer
Lebrsatz. EinfacheKonstruktionen.

b) GleichmäßigesundeinseitigesVergrößernund Verkleinernvon Figuren in ver=
schiedenenMaßstäben.

T) Flächenberechnungdes Dreiecks,Parallelogramms, Trapezes,Kreises, Kreis=
sektorsund Kreissegments.Berechnungdes Flächeninhaltsbeliebigbegrenzter
Flächennachder Trapezformel.

) GraphischeDarstellungvon Tafelwerten.

* S. Stereometrie.
a) GegenfeitigeLagevon Geradenund Ebenen. Winkel zwischenEbenen.
b) Berechnungder Oberfläche,des Inhalts und des Gewichts von Prisma,
Iylinder, Pyramide, Kegel, Pyramiden-und Kegelstumpf,Kugel. Erklärung
von Kalotte und one. GewichtsberechnungeinfacherMaschinenteile.
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o) InhaltsberechnungbeliebigbegrenzterRäumemittelsderTrapezformel.Guldinsche
Regel in einfacherAnwendung.

* 4. Trigonometrie.
GoniometrischeGrundbegriffe. Grad, und Bogenmaß. Berechnungrecht=

winkligerDreiecke.

* C. Mechanik.

GleichförmigeBewegungauf geraderund kreisförmigerBahn. Gleichmäßig
beschleunigteBewegung,Fallgesetze.Kraft, Arbeit, Leistung,Nutzeffekt,Arbeits=
fähigkeitbewegterMassen (lebendigeKraft), Zusammensetzungund Berlegungder
Kräfte, Anwendungauf das Kurbelgetriebe.Kräftepolygon. StatischesMoment,
Schwerpunkt.Auflagerdruck.SpezifischerDruck.

Schiefe Ebene. Keil. Schraube. Hebel. Rolle. Nollen=und Näderver=
bindungen. Wellrad. Schnecke.Schneckenrad.Reibungskoeffizientund Reibungs=
winkel,Anwendungauf einfacheFälle.

Druck., Zug= und Scherfestigkeit. Festigkeitsberechnungder wichtigsten
Maschinen-und KesselteilenachdenVorschriftender Klassifikationsgesellschaftenauf
Grund gegebenerFormeln.

*D.Physik.
Raumerfüllung,Undurchdringbarkeit,Trägheit, Schwere,Porosität, Teilbar=

keit, Kohäsion,Adhäsion,Elastizitätund Festigkeit.
Dichteund spezifischesGewichtfester,flüssigerundluftförmigerKörper, Aräo=

meterund Salinometer.
KommunizierendeGefäße. FortpflanzungdesDruckesin Flüssigkeiten,Boden.

druck,Seitendruck,Auftrieb. .
Messung des Luftdrucks. Barometer. Mariottesches Gesetz. Manometer.

Saug.) Druck- und Zentrifugalpumpen. Heber. HydraulischerWidder.
AusdehnungderKörper durchdieWärme. Temperatur,Thermometer.Gay=

LussacschesGesetz. Wärmeeinheit,Wärmemenge.Underungdes Aggregatzustandes.
Verdampfung. Schmelzwärmeund Verdampfungswärme.Veränderungdes Siede=
punktsdurchdenDruck. Siedeverzug. LeidenfrostscherTropfen. Gesättigteund
überhitzteDämpfe. Flüssigkeitswärme,Dampfwärme. Gesamtwärme.Benutzung
der FliegnerschenDampftabellen. BeziehungzwischenWärme und Arbeit. Fort=
pflanzungderWärme. Brechungund JurückwerfungderWärmestrahlen.

Eigenschaftender Magnete. Begriff desmagnetischenFeldes.
Wirkungendes elektrischenStromes mit besondererBerücksichtigungder prak.

tischenAnwendungen:
Wärmewirkungen,Joules Gesetz,Glühlichtund Bogenlicht.
ChemischeWirkungen,)Erklärungder Einheit der Stromstärke.
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MagnetischeWirkungen,Rechte-Hand=Regel.Konstruktiondergebräuchlichsten
Strom- und Spannungsmesser.

Induktionswirkungen,OhmschesGesetz,Stromverzweigung)ElektrischeArbeit,
MechänischesAquivalentderElektrizität,Nutzeffekt.

E. Zeichnen.
* I. Projektionvon Punkten, Geraden,krummenLinien, begrenztenFlächen

und einfachenKörpern in rechtwinkligerund Parallelprojektion. EinfachsteDurch=
dringungenund Abwickelungenvon Mänteln, soweitsie im MaschinenzeichnenVer=
wendungfinden.

* 2. SkizziereneineseinfachenKessel-oderMaschinenteils,so daß auf Grund
der Skizzedie Neuanfertigungmöglichist.

F. Technik.
1. BeschreibendeMaschinenlehre.

Benennung, Bauart, Lweck und Wirkungsweise der einzelnen Kessel=
und Maschinenteile; einschließlich der Hilfsmaschinen. Eingehende
Kenntnis der Rohrleitungen.
Schiffskessel:Arten der Schiffskessel:Iylinder-, Lokomotiv-und Waseserrohr=

kessel,Hilfs= und Bootskessel.Die einzelnenKesselteileundderenJusammenbau.
Verankerung,Vernietung und Schweißung. Kesselarmatur,einschließlichVor=
richtung zum Zirkulieren und Anwärmendes Kesselwassers.Befestigungund
Fundamentierungder Kessel im Schiffe. Kesselbekleidung.Feuerungsanlagen.
Rauchfang,Schornsteinund BefestigungdieserTeile. Natürlicherund künstlicher
Zug. Uberhitzerund Dampftrockner.

Heiz=und Rostfläche. Verdampfungsflächeund ihr Einfluß auf das Über=
kochen. Ventilation der Heizräume. Aschheißmaschinen.Aschejektoren.Heiz=
vorrichtungenfür flüssigeBrennstoffe.

Schiffsmaschinen:Schrauben-und Radschiffsmaschinen.Auspuff=und Kon=
densationsmaschinen.Stehende,liegendeund oszillierendeMaschinen.Ein., Iwei=
und Mehrfachexpansionsmaschinen.Prinzip derDampfturbinen. Befestigungund
Fundamentierungder Maschineim Schiffe.

Konstruktionder einzelnenMaschinenteileund ihre Garnitur: Iylinder und
Schieberkasten,Stopfbüchsen,Ständer undGleitbahnen,Grundplattemit Lagern,
Kolben, Kolbenstangen,Kreuzköpfe,Pleuelstangen,Kurbelwellen,Drucklagerund
Druckwellen,Tunnel- und Schraubenwellen.Stevenrohr. Radschiffsmaschinen=
wellenund ihreLager. Kolben-undFlachschieberfür einenodermehrereKanäle.
Schieberentlastung.

Steuerungen:StephensonscheKulissensteuerung,Klug undMarshall-Steuerung,
Joy- Steuerung, HeusingervonWaldegg.Steuerung. Steuerung oszillierender
Maschinen. Hand- und Dampfumsteuerungsapparate.
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Kondensatorenund Pumpen:Haupt- und Hilfskondensatoren.Luftpumpen.
Zirkulationspumpen.Speise=und Lenzpumpen.Windkessel.Pulsometer, In=
jektoren,Ejektoren,Duplex.) Weirs- und Blakepumpen.

Hilfsapparate und Hilfsmaschinen:Speisewasservorwärmerund reiniger.
Verdampfer. Maschinendrehvorrichtungen.Dampfwinden. Ankerlichtmaschinen.
Dampfsteuerapparate.HydraulischeAkkumulatoren.Kräne. Destillierapparatefür
Trinkwasser,Eis- undKühlmaschinen.

Propeller: Schraubenmit festenaufgesetztenundbeweglichenFlügeln. Räder
mit festenund beweglichenSchaufeln.

Ausstattungsstücke:Maschinentelegraphen,Sprachrohre,Hubzähler,Schmier=
und Kühlvorrichtungen.Dampfdruckreduzierventile,Regulatoren,Indikatoren.

Einrichtungenzum Lenzenund Feuerlöschen:Lenzpumpenund Lenzrohr.
leitungen,Feuerlöscheinrichtungen.Dampfheizungen.

2. TbeoretischeMaschinenlehre.
*a) Verhältnis der Rostflächezur Heizflächeund denFeuerzuggquerschnitten.

Kohlenverbrauchfür das OuadratmeterRostflächeund die Stunde. Ver=
dampfungfür das Kilogramm Kohle. Kohlen=und Wasserverbrauchfür die
indiziertePferdestärkeund Stunde. Verhältnis zwischenPferdestärke,Kohlen=
verbrauchund Schiffsgeschwindigkeit.Kohlen- beziehungsweiseDampfverbrauch
beimExpandierenoderDrosseln. Kühlwassermenge.Normalschieber.Innere und
äußereUberdeckung.Voreilwinkel, linearesVoreilenundVoröffnen. Innen- und
Außenkantenabschlußdes Schiebersund Aufkeilungder Exzenter. Einfluß der
Einschaltungeines Hebels. Einfluß der Abweichungder Schubrichtungder
Exzenterstangevon der der Pleuelstange.

Das Dampfdruckdiagrammund die einzelnenDampfperioden.
Anderungdes Indikatordiagrammsdurch Verstellendes Exzenters sowie

durchHöher- und Niedrigerbringendes Schiebers,Einfluß undichterHochdruck=
schieberund Kolben auf das Dampfdruckdiagrammund denDruck in den nach=
folgendenReceivern.

Wirkungsweisedes Dampfes in Mehrfachexpansionsmaschinen.Einfluß der
Füllungsänderungbei Mehrfachexpansionsmaschinenauf dieVerteilungder Pferde=
stärkenauf die verschiedenenZylinder, BerechnungdesRücklaufs. Aufmessender
Schraubensteigung.

b) Berechnungder indiziertenPferdestärkenaus demDampfdruckdiagrammeines
Zylinders.

3. Maschinenbetrieb.
Untersuchung von Kessel und Maschine auf ihre Brauchbarkeit. Ver—

packungsarbeiten. Dampfaufmachen, Probieren der Kesselarma=
turen. Liegen unter Dampf. Einfluß der Schiffsschwankungen und
des dauernden Uberliegens auf den Wasserstand. Anwärmen und

—
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Anlassen der Maschine. Wasserschlag. Fahren unter Dampf.
Maschinenmanöver und ihre Einwirkung auf die Höhe des Wasser=
standes und auf den Betrieb der Kessel. Beaufsichtigung der
Kohlenbunker. Verhalten bei Selbstentzündung der Kohle. Behand=
lung der Kesselfeuer.

Messen des Salzgehalts. Gebrauch des Salinometers. Verhalten bei
hohem Salzgehalt und hohem Dampfdrucke. Salzabblasen.

Überkochen. Verhütung von Anfressungen im Kessel. Einfluß der
Schmiermaterialien auf die inneren Teile der Kessel und Maschine.
Anlassen von Injektoren und Hilfspumpen. Aufsuchen von Fehlern
am Kondensator.

Fahren mit beschädigtenKesseln und Maschinen. Verhalten bei Betriebs=
störungen) z. B. Wassermangel, Einbeulen der Flammrohre, Platzen
von Feuer- und Siederohren, Reißen von Ankern und Stehbolzen,
undichten Nieten und Nähten. Reduzieren des Dampfdrucks bei
beschädigter Maschine. «

Behandlung der Hilfsmaschinen: Verdampfer, Speisewassererzeuger,
vorwärmer und reiniger. Dampfumsteuermaschinen. Dampfsteuer=
apparate. Dampfwinden und Ankerlichtmaschinen.

Außerbetriebsetzung von Kesseln und Maschinen und ihre Behandlung
beim Aufliegen des Schiffes.

Einstellen der Steuerung auf bestimmte Füllung. Behandlung und Ver=
wendung des Indikators. Nehmen von Diagrammen.

4. Reparaturen.
Beschreibung von Reparaturen, soweit diese mit Bordmitteln ausführ.

bar sind: Abdichten geplatzter Feuerrohre und Siederohre, Aus=

stemmen von Nähten und Nieten,) Aufsetzen von Flicken, Absteifen
und Jurückbringen von Beulen, Umlegen von Schellen um Nohre
und Flanschen, Nachpassen von Lagern und Gleitflächen, Nach=
schleifen von Ventilen und Hähnen. Auswechseln der Kuppelungs=
bolzen. Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten bei Maschinen=
schäüden.Behandlung eingefrorener Rohrleitungen und Maschinen=
teile.

Einstellen der Maschine auf den Totpunkt und Regulieren des Schiebers
auf bestimmtes Voröffnen.

Reparaturen gebrochenerMaschinenteile, z. B. Exzenterstangen, Kurbeln,
Wellen, Deckel. Ausschalten einzelner Jylinder. Auswechseln ge=
brochener Maschinenteile. Ausrichten von Lagern und Wellen.
Aufsetzen von Schrauben und Schraubenflügeln. Reparaturen von
Rohrbrüchen. Arbeiten im Trockendock.

Reichs=Gesetzbl.1909. 33
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5. Elektrotechnik.
Benennung und Bauart der Dynamos und Motoren sowie ihrer Teile;

Reinigung und Behandlung, Inbetriebsetzen und Abstellen, Regu=
lierung der Antriebsmaschinen. Einstellen der Bürsten. Behand.=
lung des Kollektors. Beseitigung von Störungen an den Dynamos
und Motoren sowie im Leitungsnetze. Einrichtung und Behandlung
einfacherSchaltbretter und ihrer Teile. Verbindung der Dynamos
mit demSchaltbrett und die gebräuchlichsteVerteilung der elektrischen
Energie an Bord. Auswechseln von Lampen und Sicherungen.
Ausbessern der Leitungen. Herstellung einfacher Anschlüsse.

6. Technologie.
Die im Kessel-und MaschinenbauverwendetenMetalle und hauptsächlichsten

Legierungen.Verpackungsmaterialien.UntersuchungdesKesselwassersauf Säuren.
Festeund flüssigeHeizmaterialienund ihre Unterbringung.Verbrennungsvorgang.
Schmiermaterialien.
Behandlung und Verwendung der an Bord üblichen Werkzeuge.

Schweißen, Löten und Verzinnen.

7. Schiffbau.
Lweck und Benennung der wichtigsten Bauteile eines Schiffes.
Wasserdichte Schotten und Türen. Doppelböden. Ballasttanks, ihr

Probieren, Füllen und Leeren. Luft- und Peilrohre.

8. Gesethlicheund sonstigeBestimmungen.
Kessel-und Kesselrevisionsgesetze,soweit sie auf SchiffskesselBezughaben.

FührendesMaschinentagebuchs.Kesselrevisionsbuch.Unfallverhütungsvorschriften
der Seeberufsgenossenschaft.Sicherheitsvorschriftenfür elektrischeNiederspannungs=
anlagen.
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Gegenständeder Hrüfung zumMaschinistenI. Klasse
und der VDorprüfungzum Schiffsingenieur.

A. Sprachen.

1. DeutscheSprache.

* a) MaschinistI. Klasse:BeantwortungeinergegebenenFrage aus demGebieteder
BerufstätigkeiteinesMaschinistenI. Klasse. Die Arbeit muß sowohldemIn=
halt als auchdemAusdruckenachgenügen.

eb) VorprüfungzumSchiffsingenieur:DeutscherAufsatzüberein technischesThema,
welcherdemInhalt, Ausdruckund der Rechtschreibungnachgenügendist.

2. EnglischeSprache.

a) MaschinistI. Klasse:ÜbersetzungleichterenglischerLesestücketechnischenInhalts
ins Deutsche.

ÜbersetzungkurzerMitteilungengeschäftlichenInhalts ins Englische.
* b) Vorprüfung zum Schiffsingenieur: übersetzungleichter englicherLesestücke

technischenInhalts ins Deutscheund kurzerMitteilungengeschäftlichenInhalts
ins Englische.

LeichteUnterhaltungin englischerSpracheüber technischeFragen.

« B. Mathematik.
* J. Arithmetik.

a) Proportionslehre. EinfacheGleichungenI. und II. Grades mit einer Un=
bekannten.EinfacheGleichungenI. Grades mit zwei Unbekannten.Prozent=
und Zinsrechnung.

b) Lehrevon denPotenzen,Wurzeln und Logarithmen. BinomischesAusziehen
von Quadratwurzeln. Berechnungvon Zahlenwertennach einer gegebenen
Formel.

33“
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* 2. Hlanimetrie.
a) Lehrsätzevon denWinkeln, vom Dreieck, Viereckund Kreis, Kongruenzder
Dreieckeund geradlinigbegrenzterFiguren. PythagoreischerLehrsatz.Einfache
Konstruktionen.

b) Proportionalität geraderLinien. Ahnlichkeitder Dreieckeund geradlinigbe=
grenzterFiguren. Gleichmäßigesund einseitigesVergrößernund Verkleinern
von Figuren in verschiedenenMaßstäben.

J) Flächenberechnungdes Dreiecks, Parallelogramms,)Trapezes)geradlinig be=
grenzterFlächen, des Kreises, Kreissektorsund Kreissegments.Berechnung
des Flächeninhaltsbeliebig begrenzterFlächenmittels der Trapezregel,der
SimpsonschenRegel, sowiemit Hilfe des Planimeters. Integralkurven.

d) KonstruktionderKegelschnitteundihreInhaltsberechnung.GleichseitigeHyperbel.
e.)GraphischeDarstellungvon Tafelwerten.

* S. Stereometrie.
a) GegenseitigeLagevon Geradenund Ebenen. Winkel zwischenEbenen.
b) Berechnungder Oberfläche,des Inhalts und des Gewichts von Prisma,
Iylinder, Pyramide, Kegel, Pyramiden-undKegelstumpf,Kugel, Kalotteund
Jone. GewichtsberechnungeinfacherMaschinenteile.

c) GuldinscheRegel. Inhaltsberechnungbeliebig begrenzterRäume mittels der
Trapezregel,derSimpsonschenRegel sowiemit Hilfe desPlanimeters. Lasten=
maßstab.

* 4. Trigonometrie.
GoniometrischeGrundbegriffe.Grad=und Bogenmaß.
BerechnungrechtwinkligerundschiefwinkligerDreiecke.BerechnungdesDreiecks=

inhalts, des Kreissektorsund Kreissegments.

* C. Mechanik.
GrundgesetzederMechanik. Kraft, Masse, Beschleunigung,Arbeit, Leistung,

Nutzeffekt,ArbeitsfähigkeitbewegterMassen(lebendigeKraft).
Hebel, statischesMoment, Auflagerdruck,Schwerpunkt,Arten des Gleich=

ewichts.
8 Zusammensetzungund Zerlegungder Kräfte, Kräfte- und Seilpolygon, An=
wendungauf das Kurbelgetriebe,Ausbalanzierungder Maschinen.

Schiefe Ebene, Keil, Schraube, Nolle, Rollen- und Räderverbindungen.
Wellrad, Schnecke,Schneckenrad.

Bewegungswiderstände(Seilsteisigkeitund Reibung), Reibungskoeffizientund
Reibungswinkel.

PronyscherZaum, mechanischerWirkungsgradderMaschinen.
GleichförmigeBewegungauf geraderund kreisförmigerBahn. Zentrifugal.

kraft. Gleichmäßigbeschleunigteund verzögerteBewegung. Freier Fall.
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* D. Festigkeitslehre.

Formänderung,Spannung, Dehnung,Dehnungskoeffizient,Gütezahlen,Elasti—
zitätsmodul. Proportionalitätsgrenze.Fließgrenze. Bruchbelastung.Kontraktion.
Zugfestigkeit.Stangen, Ketten, Seile. Rohrwandungenund Kesselwandungenmit
inneremDrucke. Druckfestigkeit.Schubfestigkeit.

Nietverbindungen.EinfachsteFälle derBiegungsfestigkeit.EinfachsteTrägheits.,
Widerstands-und Biegungsmomente.GefährlicheQuerschnitte.GraphischeDar=
stellung der Momente. Körper von gleicherBiegungsfestigkeit.Knickfestigkeit,
Torsionsfestigkeit.EinfacheFälle der zusammengesetztenFestigkeit. Berechnungder
Festigkeitvon Kessel-und Maschinenteilenim allgemeinenund nachdenFormeln
der Klassifikationsgesellschaften.

* E. Physik.
Raumerfüllung,Undurchdringlichkeit,Trägheit,Schwere,Porosität,Teilbarkeit,

Kohäsion,Adhäsion)Elastizitätund Festigkeit.
Dichte und spezifischesGewicht fester, flüssigerund luftförmigerKörper.

Aräometerund Salinometer.
KommunizierendeGefäße. FortpflanzungdesDruckesin Flüssigkeiten.Boden=

druck, Seitendruck. HydraulischePresse. Auftrieb. Gleichgewichtschwimmender
Körper. Metazentrum. Stoß des Wassers. Kontraktiondes Flüssigkeitsstrahls.
Ausflußgeschwindigkeitund Ausflußmenge.

MessungdesLuftdrucks.Barometer.MariotteschesGesetz.Manometer.Saug.,
Druck- und Zentrifugalpumpen.Heber. HydraulischerWidder.

Ausdehnungder Körper durchWärme. Temperatur. Thermometer.Ppro=
meter. Gay=LussacschesGesetz. AbsoluteTemperatur. Kombinationder Gesetze
von Mariotte und Gay=Lussar.Wärmemenge.Wärmeeinheit.SpezifischeWärme.
Anderungdes Aggregatzustandes.Schmelzen. Schmelzpunktund Schmelzwärme.
Verdampfung. Siedepunkt. Verdampfungswärme.Veränderungdes Siedepunktes
durchdenDruck. Siedeverzug.LeidenfrostscherTropfen. Gesättigteund überhitzte
Dämpfe. Flüssigkeitswärme.Dampfwärme. Gesamtwärme.GebrauchderFliegner=
schenDampftabellen.VerflüssigungderGaseundderDämpfe. KritischeTemperatur.
Wirkungsweiseder Eis= und Kühlmaschinen.Fortpflanzungder Wärme. Quellen
derWärme. BeziehungzwischenWärme und Arbeit. MechanischesAquivalentder
Wärmeeinheit.

EinfacheSätze aus derWellenlehre.ErklärungderSchallwirkungderSirene,
der Dampfpfeife, des Nebelhorns und der Glocke. Messung der Lichtstärken.
Spiegelungs-und Brechungsgesetzfür Schall, Licht, Wärmeund Elektrizität.

EigenschaftenderMagnete. GesetzderAnziehungundAbstoßung.Magnetische
Kraftlinien und Felder. Feldstärke. RichtungdermagnetischenFelder.
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WirkungendeselektrischenStromesmit besondererBerücksichtigungderpraktischen
Anwendungen,und zwar:

Wärmewirkungen,Joules Gesetz,Glühlicht und Bogenlicht.
ChemischeWirkungen. Erklärungder Einheit der Stromstärke.
MagnetischeWirkungen. Elektromagnet.Galvanometer.Rechte=Hand=Regel

und Amperes Schwimmregel. Konstruktion der gebräuchlichstenStrom- und
Spannungsmesser.

Induktionswirkungen.Selbstinduktion.Wirbelströme.OhmschesGesetzund
seineAnwendung. Stromverzweigung.ElektrischeArbeit. Mechanisches#quivalent
der Elektrizität. Nutzeffekt.

F. Chemie.
Die wichtigstenchemischenElementeund ihreVerbindungen.Untersuchungdes

Kesselwassersund der Schmiermaterialienauf Säure. Verbrennungsvorgang.

6. Zeichnen.
* 1. ZeichneneinereinfachenDurchdringungund Abwickelung.
* 2. SkizziereneinesKessel-oderMaschinenteilsundAnfertigungeinermaß=

stäblichenJeichnungnachder Skizze.

H. Technik.
1. BeschreibendeMaschinenlebre.

Benennung, Bauart, JZweckund Wirkungsweise der einzelnen Kessel.
und Maschinenteile, einschließlich der Hilfsmaschinen. Eingehende
Kenntnis der Rohrleitungen.
Schiffskessel:Arten der Schiffskessel:Jylinder-, Lokomotiv-undWasserrohr=

kessel,Hilfs= und Bootskessel.Die einzelnenKesselteileund derenZusammenbau.
Verankerung,VernietungundSchweißung.KesselarmatureinschließlichVorrichtung
zumZirkulierenundAnwärmendesKesselwassers.BefestigungundFundamentierung
der Kesselim Schiffe. Kesselbekleidung.Feuerungsanlagen.Rauchfang,Schorn=
stein und BefestigungdieserTeile. Natürlicherund künstlicherJug. Uberhitzer
und Dampftrockner.

Heiz-=undRostfläche.Verdampfungsflächeund ihr Einflußauf das üÜber=
kochen.Ventilationder Heizräume. Aschheißmaschinen.Aschejektoren.Heizvor=
richtungenfür flüssigeBrennstoffe. « « «

Schiffsmaschinen:Schrauben-undRadschiffsmaschinen.Auspuff-undKonden=
sationsmaschinen.Stehende, liegendeund oszillierendeMaschinen. Ein., Iwei=
und Mehrfachexpansionsmaschinen.Prinzip der Dampfturbinen. Befestigung
und FundamentierungderMaschineim Schiffe. «
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Konstruktionder einzelnenMaschinenteileund ihre Garnitur: Zylinder und
Schieberkasten,Stopfbüchsen,Ständer und Gleitbahnen,Grundplattemit Lagern,
Kolben, Kolbenstangen)Kreuzköpfe,Pleuelstangen,Kurbelwellen,Drucklagerund
Druckwellen,Tunnel- und Schraubenwellen.Stevenrohr. Radschiffsmaschinen=
wellenund ihreLager. Kolben- undFlachschieberfür einenodermehrereKanäle.
Schieberentlastung.

Steuerungen: StephensonscheKulissensteuerung,Klug, und Marshall=
Steuerung, Joy- Steuerung, HeusingervonWaldegg. Steuerung. Steuerung
oszillierenderMaschinen. Hand-=und Dampfumsteuerungsapparate.

Kondensatorenund Pumpen: Haupt- und Hilfskondensatoren.Luftpumpen.
Zirkulationspumpen.Speise=und Lenzpumpen.Windkessel.Pulsometer,In=
jektoren,Ejektoren. Duplex=)Weirs- und Blakepumpen.

Hilfsapparate und Hilfsmaschinen: Speisewasservorwärmerund reiniger.
Verdampfer. Maschinendrehvorrichtungen.Dampfwinden. Ankerlichtmaschinen.
Dampfsteuerapparate.HydraulischeAkkumulatoren. Kräne. Destillierapparate
für Trinkwasser,Eis= und Kühlmaschinen.

Propeller: Schraubenmit festenaufgesetztenundbeweglichenFlügeln. Räder
mit festenund beweglichenSchaufeln.

Ausstattungsstücke:Maschinentelegraphen,Sprachrohre,Hubzähler,Schmier=
und Kühlvorrichtungen.Dampfdruckreduzierventile,Regulatoren)Indikatoren.

Einrichtungenzum Lenzenund Feuerlöschen:Lenzpumpenund Lenzrohr-
leitungen,Feuerlöscheinrichtungen.Dampfheizungen.FreihändigesSkizzierenein=
facherKessel,und Maschinenanordnungenund ihrer Teile.

2. TheoretischeMaschinenlebre.

* a) Verhältnis zwischenRostfläche,Heizfläche,Rohr= und Schornsteinquerschnitt.
Kohlenverbrauchfür das OuadratmeterRostflächeund die Stunde. Ver=
dampfungfür das KilogrammKohle. Kohlen-=und Wasserverbrauchfür die
indiziertePferdestärkeund Stunde. Verhältnis zwischenPferdestärke,Kohlen=
verbrauchund Schiffsgeschwindigkeit.

Kohlen- beziehungsweiseDampfverbrauchbeimExpandierenoderDrosseln.
Normalschieber.Innere und äußereUberdeckung.Voreilwinkel. Lineares

Voreilen und Voröffnen. Innen- und Außenkantenabschlußdes Schiebers.
Aufkeilungder Exzenter. Einfluß der EinschaltungeinesHebels. Einfluß der
Abweichungder Schubrichtungder Exzenterstangevon der der Plerelstange.
Schieberdiagramme.KinematischeDarstellungdesGerippesderStephensonschen
Kulissensteuerung,Klug, undMarshall. Steuerung,Joy. Steuerung)Heusinger
von Waldegg-Steuerung.

* b) Dampfdruckdiagramm.Ermittelungder Dampfperiodenaus demDiagramm.
Berechnungder indiziertenMaschinenleistungnach demDiagramm eines

Iplinders mittels des PlanimetersoderdurchAufmessen.
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Anderungdes IndikatordiagrammsdurchVerstellendesExzentersund des
Schiebers. Einfluß undichterHochdruckschieberund Kolben auf das Dampf.
druckdiagrammund den Druck in den nachfolgendenReceivern. Beurteilen
fehlerhafterDiagramme.

Wirkungsweise des Dampfes in einer Mehrfachexpansionsmaschineund
Zusammenlegenihrer Diagramme. Zweckund Einfluß der Receiverauf die
Gestalt der Diagramme. Kurbelfolge. Einfluß der Füllungsänderungbei
Mehrfachexpansionsmaschinenauf die Verteilungder Pferdestärkenauf die ver=
schiedenenIylinder. Schieberregulierung.Einfluß von Steuerungsänderungen
auf das Diagramm.

BerechnungdesRücklaufs. Aufmessender Schraubensteigung.Konstante
und variableSteigung.

5S.Maschinenbetrieb.

Untersuchung von Kessel und Maschine auf ihre Brauchbarkeit. Ver=
- packungsarbeiten. Dampfaufmachen. Probieren der Kesselarma=

turen. Liegen unter Dampf. Einfluß der Schiffsschwankungen
und des dauernden Überliegens auf den Wasserstand. Anwärmen
und Anlassen der Maschine. Wasserschlag. Fahren unter Dampf.
Maschinenmanöver und ihre Einwirkung auf die Höhe des Wasser=
standes und auf denBetrieb der Kessel. Beaufsichtigung der Kohlen=
bunker. Verhalten bei Selbstentzündung der Kohle. Behandlung
der Kesselfeuer.

Messen des Salzgehalts. Gebrauch des Salinometers. Verhalten bei
hohem Salzgehalt und hohem Dampfdrucke. Salzabblasen.

Überkochen. Verhütung von Anfressungen im Kessel. Einfluß der
Schmiermaterialien auf die inneren Teile der Kessel und Maschine.
Anlassen von Injektoren und Hilfspumpen. Aufsuchen von Fehlern
am Kondensator.

Fahren mitbeschädigten Kesseln und Maschinen. Verhaltenbei Betriebs.
störungen; z. B. Wassermangel, Einbeulen der Flammrohre,
Platzen von Feuer- und Siederohren, Reißen von Ankern und
Stehbolzen, undichten Nieten und Nähten. Reduzieren des Dampf=
drucks bei beschädigter Maschine.

Behandlung der Hilfsmaschinen: Verdampfer) Speisewassererzeuger,
vorwärmer und reiniger. Dampfumsteuermaschinen. Dampf-
steuerapparate. Dampfwinden und Ankerlichtmaschinen.

Außerbetriebsetzung von Kesseln und Maschinen und ihre Behandlung
beim Aufliegen des Schiffes.

Einstellen der Steuerung auf bestimmte Füllung. Behandlung und
Verwendung des Indikators. Nehmen von Diagrammen.
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4. Reparaturen.
Beschreibung von Reparaturen, soweit diese mit Bordmitteln ausführbar

sind: Abdichten geplatzter Feuerrohre und Siederohre, Auswechseln
der Rohre und Stehbolzen, Abbohren von Rissen, Nachstemmen
von Nähten und Nieten,) Aufsetzen von Flicken, Absteifen und
Zurückbringen von Beulen, Umlegen von Schellen um Nohre und
Flanschen, Nachpassen von Lagern und Gleitflächen, Nachschleifen
von Ventilen und Hähnen. Auswechseln der Kuppelungsbolzen.
Aufräumungs- und Instandsetzungsarbeiten bei Maschinenschäden.
Behandlung eingefrorener Rohrleitungen und Maschinenteile.

Einstellen der Maschine auf denTotpunkt und Regulieren des Schiebers
auf bestimmtes Voröffnen.

Reparaturen gebrochenerMaschinenteile) z. B. Exzenterstangen, Kurbeln,
Wellen) Deckel. Ausschalten einzelner Jylinder. Auswechseln
gebrochener Maschinenteile. Ausrichten von Lagern und Wellen.
Aufsetzen von Schrauben und Schraubenflügeln. Reparaturen von
Rohrbrüchen.

Havariefälle an Maschine und Schiff. Arbeiten im Trockendock.

5. Elektrotechnik.
Benennung, Iweck und Bauart der Dynamos und ihrer Teile. Regu=

lierung der Antriebsmaschinen. Einstellen der Bürsten. Behand=
lung des Kollektors. Reinigung, Behandlung) Inbetriebsetzen und
Abstellen. Verwendungder verschiedenenDynamos und ihr Verhaltenbei
wechselnderBelastungund Kurzschlüssen.Regulierung der Polklemmen==
spannung. Verluste in denDynamos und ihre Wirkungsweise.Wartung
des Schaltbretts. Parallelschalten der Dynamos. Abstellen von
Störungen während des Betriebs. Verbindung der Dynamos mit
dem Schaltbrett und die gebräuchlichsten Arten der Energiever=
teilung an Bord. Auswechseln von Lampen und Sicherungen. Er=
mittelung von Fehlern im Leitungsnetze. Ausbessern der Leitung.
Herstellung ein facher Anschlüsse. Glühlampen, Bogenlampen und
Scheinwerfer.

Bauart, Wirkungsweise und Verhalten der verschiedenen Motoren.
Anlassen, Abstellen und Wartung der Motoren. Wirkungsgradund
Grenzenihrer Belastung. Regulieren der Umdrehungszahl.

6. Technologie.
Die im Kessel-und MaschinenbauverwendetenMetalle und wichtigsten

Legierungen.Verpackungsmaterialien.Die festenund flüssigenHeizmaterialien
und ihr Heizwert. Unterbringungder Heizmaterialien. Beaufsichtigungder
Reichs-Gesetzbl.1909. , 34
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Kohlenbunker. Verhaltenbei Selbstentzündungder Kohle. Schmiermaterialien.
Strukturänderungder Metalle durchBelastungund Wärme.

Behandlung und Verwendung der an Bord üblichen Werkzeuge.
Schweißen, Löten und Verzinnen.

7. Schiffbau.
Wasserdichte Schotten und Türen. Doppelböden. Ballasttanks, ihr

Probieren, Füllen und Leeren. Luft-= und Peilrohre.
Allgemeine Kenntnisse vom Bau, der Einrichtung, Ausrüstung und

Konservierung von Dampfschiffen.

8. Gesetzlicheund sonstigeBestimmungen.
Kessel-und Kesselrevisionsgesetze,soweit sie auf SchiffskesselBezug haben.

Führen desMaschinentagebuchs.Kesselrevisionsbuch.Unfallverhütungsvorschriften
der Seeberufsgenossenschaft.Sicherheitsvorschriftenfür elektrischeNiederspannungs=
anlagen. is
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Anlage V.

Gegenständeder Hauptprüfung zumSchiffsingenieur.

A. Sprachen.
* 1. DeutscheSprache.

DeutscherAufsatzüber ein technischesThema) welcherdemInhalt, Ausdruck
und der Rechtschreibungnachgenügendist.

* 2. EnglischeSprache.
lbersetzunggeschäftlicherMitteilungenins Englische. Mündlichelbersetzung

aus englischenFachzeitschriften.LeichteUnterhaltungin englischerSprache über
technischeFragen.

B. Mathematik.
* 1. AnalptischeGeometrieder Ebene.

RechtwinkligeundPolarkoordinaten.BegriffeinerFunktionundihregraphische
Darstellung. GleichungderGeraden,desKreisesundderKegelschnitte.Berechnung
des Inhalts derEllipse sowiedesParabel-undHyperbelsegments.Parabelnund
HyperbelnhöhererOrdnung, Völligkeitsgrade,Integralkurven,GraphischesInter=
polieren. AuftragenvonTafelwerten,Betriebs-undBeobachtungsresultaten.Ein=
fache BeurteilungsolcherKurven.

C. Technik.
* 1. Berechnungder HauptabmessungeneinesDampfers von gegebenemDe=

placement,der indiziertenPferdestärkenfür diesenDampfer bei einer gegebenen

Hauptabmessungender Maschine.
* 2. Berechnungund Reinzeichnungin vorgeschriebenenMaßstäbenvon
Ka)demtheoretischenzusammengelegtenDiagrammeiner Schiffsmaschine,oder
b) demtheoretischenSchieberdiagramm,oder
c) der Steuerungmit zugehörigemSchieberdiagramm,oder
d) demTangentialdruckdiagrammunterBerücksichtigungdes Beschleunigungs.
drucksnachgegebenenIndikatordiagrammen.

34
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* 3. Berechnungund Reinzeichnungin vorgeschriebenenMaßstäbenvon
a) einemDampfzylindermit Schieberkastenund Schieber,oder
b) denübertragendenMaschinenteilenund ihren Lagern.
* 4. Berechnungund Reinzeichnungeines Schiffskesselsin vorgeschriebenem

Maßstabe.
* 5. BerechnungderÜbertragungswellenundSchraubenwellenmit Kuppelungen

und Bolzen.
Drucklagerfläche.
* 6. Berechnungund Reinzeichnungeiner

a) Luftpumpe,oder
b) Zirkulationspumpe, oder
) Speisepumpe.

* 7. Berechnungder Ouerschnitteund Wandstärkender Hauptrohrleitungen.
* 8. LösungeinereinfachenAufgabeaus demGebieteder anBord gebräuch=

lichenHebezeuge,als Ladewinden,Ankerlichtmaschinen,hydraulischeKräne. Bestim=
mung von Iylinderdurchmesser,Kolbenhubund Umdrehungszahlfür die Antriebs=
maschinenvon Zentrifugalpumpen,Gebläsen,Rudermaschinen.

9. BeschreibendeMaschinenlebre.
KenntnisderMaschinenanlagenvonSchnelldampfern,im spezielleneingehende

Kenntnisder allgemeinenKonstruktionund der einzelnenTeile. Wasserrohrkessel,
Dampfturbinen. GenaueKenntnisder auf SchnelldampferngebräuchlichenHilfs=
maschineneinschließlichder Lösch=und Ladeeinrichtungen.Schotten. Schließvor=
richtungenund mechanischeSignalapparate.

10. Reparaturen.
SchwereHavariefälleanMaschineundSchiff und derenErläuterungeventuell

durchfreie Skizzen.

11. Schiffsmaschinenbau.
Theoretischeund praktischeDiagrammevon Mehrfachexpansionsmaschinen,

derenEinteilungnachgleichenPferdestärken,gleichenTemperaturgefällen,gleichen
Füllungen, gleichenAnfangsdrucken,Änderungendes Diagramms durchAndern
des Kesseldrucks,der Gesamt=und der EinzelfüllungendurchAusfallen einzelner
Iylinder. Einfluß der Receivergrößeund der Kurbelfolge auf die Form der
Diagramme. Untersuchungund Beurteilungvon Diagrammen. Völligkeitsgrade.
Mechanischerund thermischerNutzeffekt.Kolbendruckdiagrammmit Berücksichtigung
desGestängegewichts.MechanikdesKurbelgetriebes,Schalendruckwechselunddessen
Veränderlichkeit.Tangentialdruckdiagramm(zusammengelegtfür mehrereKurbeln).
Gleichförmigkeitsgrad.Beschleunigungsdruckund Ausbalanzierungder Maschinen.
TheoretischesSchieberdiagramm,Zeuner, Müller=Reuleauxund Sinoiden=Dia=
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gramm. Berechnungder Hauptabmessungender Maschine. Wahl der Inylinder=
verhältnisseund Kolbengeschwindigkeit.Berechnungder Wandstärkenund Quer=
schnitteder einzelnenMaschinenteilenachallgemeinenFestigkeitsregelnund nach
denVorschriftender Klassifikationsgesellschaften,der Kanal- und Rohrgquerschnitte
und der Lagerflächen.BerechnungderGröße derKondensatorkühlfläche,der Luft.)
Zirkulations- und Speisepumpen.Berechnungder Kesselgröße,speziellder Heiz.
undNostfläche,derZugquerschnitte,der KesselwandstärkenundVerankerungen,des
Wasser=und Dampfraums. Theorie der Propeller. Berechnungder Haupt=
abmessungenund des Kraftverbrauchsder Hilfsmaschinen. Untersuchungvon
Maschinen,und Kesselanlagen.Analysieren von Probefahrtsresultaten. Ein=
richtungund Behandlungvon Explosionsmotoren-und Motorbooten.

12. Elektrotechnik.

Wirkungsweiseder Gleichstromdynamos.Ankerwicklungenund Konstruktion
desAnkersund desKollektors. ErregungderDynamos. Verlustein denselben.
Wirkungsgrad,Antriebsleistungund Nutzleistung. Verhalten der Rebenschluß=
dynamosmit wechselnderBelastung.Regulierungder Polklemmenspannung.Ver=
wendungder Nebenschluß-und Gleichspannungsdynamos.

WirkungsweisederMotorenmit Nebenschluß-und Hauptstromwickelung,ins=
besonderedie Eigenschaftenund das Verhalten beiderArten. Regulierungder
Tourenzahlbei konstanterBetriebsspannung.Anlassender Motoren und Um=
kehrungder Drehungsrichtung.Verlustein denMotoren und Bestimmungihrer
Leerlaufsarbeit. Bremsen und Verbindung derselbenmit den anzutreibenden
Maschinen.

ElektrischeBeleuchtung:Wirkungsweise,Energieverbrauch,Behandlungder
Glüh= und Bogenlampen.Scheinwerfer. Schaltung der Lampen. Isolierung
und Verlegungder Leitungen. Bestimmungdes Leitungsquerschnitts.Verteilung
der elektrischenEnergie und Verbindung der Dynamos mit dem Schaltbrette.
Wartung des Schaltbrettsund der Oynamos. Konstruktionder Strom- und
Spannungsmesser.

SicherheitsvorschriftenfürMicberspannungsanlagen.Isolationsmessungenam
Leitungsnetze.Erdschlußprüfer.

Wirkungsweiseund Aufbau der Dynamos für ein= und mehrphasigen
Wechselstrom.Verhaltenund Behandlungder Drehstrommotoren.

ElektrischeSignalapparate,Wecker-Tableau,Telephon.
Prinzip der Funkentelegraphie.

13. Technologie.
Gewinnungderfür denSchiffsmaschinenbauwichtigenMaterialien. Material=

prüfung. Untersuchungvon Wasser,Schmiermaterialienund Heizstoffen.Rauch=
analysen.

Kenntnisder auf denWerftengebräuchlichenWerkzeugmaschinen.
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14. Schiffbau.

Bedeutungder Bezeichnungen:Länge,Breite, Seitenhöhe,Raumtiefe,Tief=
gang,)Deplacement,Tragfähigkeit,Registertonnengehalt.Sprung) Bucht, Frei=
bord. Verhältniswerte. Formkoeffizienten. Schiffswiderstand. Berechnung der
Maschinenleistungfür gegebeneGeschwindigkeitennacheinfachenFormeln.

Die verschiedenenBauformender Dampfer. AllgemeineKenntnis folgender
Begriffe:BerechnungdesDeplacementsund seinesSchwerpunktes,Lastenmaßstab,
Systemschwerpunkt,Schiffseigengewicht.Trimmberechnung:Verschiebenund Fort=
schaffensowieHinzufügenvon Gewichten,Leckrechnung.Metazentrumund Sta=
bilität. Ruderdrehmoment.Schiffsvermessung.Vorschriftender Klassifikations=
gesellschaften.AllgemeineKenntnisseüberdenBau, die Einrichtungen,die Aus=
rüstungund Konservicrungvon Dampsschiffen.
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(Nr. 3561.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungder Vorschriftenüberdie Besetzungder
Kauffahrteischiffemit Kapitänenund Schiffsoffizierenvom 16.Juni 1903.
Vom 7. Januar 1909.

A# Grund des6 4 derSeemannsordnungvom2. Juni 1902(Reichs=Gesetzbl.
S. 175) hat der Bundesrat beschlossen:

Artikel 1.

Die Vorschriftenüber die Besetzungder Kauffahrteischiffemit Kapitänen
und Schiffsoffizierenvom 16. Juni 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 247) werdenwie
folgt geändert:

I. Im H7 treten an die Stelle des Abs. 3 die nachfolgendenAbs. 3
und 4:

Dampfschiffesind außerdem,soweitsie nicht unter dieVor=
schrift des Abs. 4 fallen, mit einemMaschinistenI. Klasse als
leitendemMaschinistenund mindestenszweiMaschinistenII. Klasse
zu besetzen.

Dampsschiffe,diezurBeförderungvonmehrals 50Reisenden
dienenund mit einerHeizflächederHauptkesselanlagevon mehr
als 2u000Quadratmeterausgestattetsind,odereinenBruttoraum=
gehaltvon mehr als 25.000Kubikmeterbesitzen,sind mit einem
Schiffsingenieurals leitendemMaschinistenund mindestensdrei
MaschinistenI. Klassezu besetzen.

Ferner tritt an Stelle des jetzigenAbs. 5 der nachfolgendeAbs.6:
Für Segelschiffe,diemit einerzur Fortbewegungdienenden

Hilfsmaschine versehensind, genügt ein Maschinist II. Klasse.
Ist bei Beginn der Reise anzunehmen,daß die Fahrt unter
Dampf längerals 16 StundenohneUnterbrechungdauernwerde,
so muß mindestensnochein MaschinistIII. Klassean Bord sein.

II. Hinter § 12 wird folgendeBestimmungeingefügt:

§ 12a.
Die Vorschriftenüber-dieBesetzungmit Maschinistenbeziehen

sich nur auf solcheSchiffe, welchedurch eine Dampfmaschine,
nicht aber durcheinenanderenMotor fortbewegtwerden.
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Artikel 2.
An Stelle des im 97 Abs. 4 vorgeschriebenenSchiffsingenieursdarf ein

Maschinist I. Klasse verwendetwerden, der ein Befähigungszeugnisals solcher
schonvor demInkrafttretendieserVorschriftenerhaltenhat.

Artikel 3.
Diese Vorschriftentretenam 1. Oktober1910 in Kraft.
Berlin, den7. Januar 1909.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
— 5.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der
Internationalen PhotographischenAusstellung zu Dresden 1909. S. 249. — Bekanntmachung,
betreffend benachbarteOrte im Wechsel- und Scheckverkehre.S. 24%. — Bekanntmachung,
betreffenddie Eisenbahnbeförderungvon Stickstofftetroryd. S. 258.

(Nr. 3562.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf der InternationalenPhotographischenAusstellungzu Dresden
1909. Vom 9. Januar 1909.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs⸗Gesetzbl.S. 141) vorge=
seheneSchutz von Erfindungen,Mustern und Warenzeichentritt ein für die in
diesemJahre in Dresden stattfindendeInternationalePhotographischeAusstellung.

Berlin, den9. Januar 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.
—.— —

(Nr. 3563.) Bekanntmachung,betreffendbenachbarteOrte im Wechsel-und Scheckverkehre.
Vom 9. Januar 1909.

A#= Grund desArtikel 91a Abs. 2 der Wechselordnung(Reichs=Gesetzbl.1908
S. 327) sowiedes§ 16 Abs.2 und des§ 30 Abs.2 desScheckgesetzesReichs=
Cesetzbl.1908 S. 70) hat derBundesratbeschlossen,daßdie in demnachstehen=
den Verzeichnisunter einerNummer aufgeführtenOrte als benachbartim Sinne
derVorschriftendesArtikel 91a Abs. 1 derWechselordnungsowiedes 9 16 Abs.2
und des 9 30 Abs. 2 des Scheckgesetzesanzusehensind.

Berlin, den9.Januar 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Nieberding.

Reichs=Gesetbl.1909. 35
Ausgegebenzu Berlin den 16. Januar 1909.
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Verzeichnisder benachbartenOrte.

Preußen.

Drovinz Ostpreußen.
Memel, LandgemeindenBommelsvitte, Söme, GutsbezirkJanischken.
Tilsit, LandgemeindenKallkappen,Karlberg, Splitter, Stolbeck,Tilftt=
Preußen.
LandgemeindenCyntionischken,Szibben, GutsbezirkAdlig Heydekrug,
MarktfleckenHeydekrug.

Hrormz Westpreußen.
Danzig, LandgemeindenEmaus(KreisDanzigerhöhe),Ohra,Schellmühl.
Graudenz,GutebezirkFesteCourbière.
Marienburg, LandgemeindenHoppenbruch,Sandhof, Schloß Kalthof.
Marienwerder(Stadt),LandgemeindenMareese,Marienau,Schäferei.
Thorn, LandgemeindePodgorz.

Hrovinz Brandenburg,. Stadtkreis Berlin.
Berlin, Charlottenburg,DeutschWilmersdorf, Lichtenberg(Stadt), Rix=
dorf, Schöneberg,LandgemeindenBoxhagen-=Rummelsburg,Friedenau,
Grunewald,Pankow, Reinickendorf,Schmargendorf,HohenSchönhausen,
NiederSchbnhausen,Steglitz,Stralau, Treptow,Weißensee,Gutsbezirk
Plötzensee.
Brandenburg,LandgemeindeDom Brandenburg,GutsbezirkBurg Bran=
denburg.
Frankfurta.d.Oder,LandgemeindeTzschetzschnow.
Jüterbog,LandgemeindenDamm, Neumarkt.
LandgemeindenMariendorf,Steglitz.
Potsdam (Stadt),LandgemeindeNowawes.
LandgemeindenReinickendorf,Tegel.

Drovinz Dosen.
Bromberg, LandgemeindenBleichfelde,GroßBartelsee,KleinBartelsee,
NeuBeelitz(LandkreisBromberg),Jägerhof(LandkreisBromberg),Prin=
zenthal,Schleusenau,Schöndorf(LandkreisBromberg),)Schröttersdorf,
Schwedenhöhe.

Cocgle



— 251 —

Provinz Schlesien.

LandgemeindenAltwasser(KreisWaldenburg),OberSalzbrunn, Weiß=
stein,GutsbezirkAltwasser(Kreis Waldenburg).
Beutheni. Oberschlesien,Landgemeindeund GutsbezirkRoßberg.
LandgemeindenBismarckhütte,Schwientochlowitz,GutsbezirkSchwien=
tochlowitz.
Landgemeinden Blumenau (OberTannhausen), Erlenbusch (Nieder Tann=
hausen),Tannhausen(Mittel Tannhausen),GutsbezirkTannhausen(sämtlich
KreisWaldenburg).

OberWüstegiersdorf.

LandgemeindeGnadenfrei, AmtsbezirkeMittel Peilau, NiederPeilau
Schlössel,OberPeilau 1, OberPeilau II.
LandgemeindenGompersdorf,Schreckendorf,Seitenberg,GutsbezirkSei.
tenberg.
Hirschberg,LandgemeindeKunnersdorfim Riesengebirge.

witz, Lalenze.

Chorzow.

Siemianowitz.
Leobschütz,LandgemeindeTaumlitz.
Neusalza. d.Oder, LandgemeindeAlttschau. -
Oppeln,Landgemeindeund GutsbezirkKgl. Neudorf.

bezirkePeterswaldau(KreisReichenbach),Steinkunzendorf.

35“
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Provinz Sachsen.
LandgemeindenAlthaldensleben,Neuhaldensleben.
Genthin,LandgemeindeAltenplathow.
Groß Salze, Schönebeck,LandgemeindeFrohse.
Halberstadt,LandgemeindeWehrstedt(LandkreisHalberstadt).
Halle a. d. Saale, LandgemeindenBöllberg,Büschdorf,Diemitz.
Magdeburg,LandgemeindenDiesdorf (KreisWanzleben),Fermersleben,
Krakau (Kreis Jerichow 1I),Olvenstedt,Groß Ottersleben,Klein Otters=
leben. -
LandgemeindenSalbke,Westerhüsen.
Staßfurt, LandgemeindeLeopoldshall(Anhalt).
LandgemeindeStützerbach(Preußen),GemeindeStützerbach(Sachsen=
Weimar).
LandgemeindeSuderode (Kreis Aschersleben),Gernrode(Anhalt).
Wernigerode,LandgemeindeNöschenrode,GutsbezirkSchloßWernigerode.

Drovinz Schleswig=Holstein.

Altona,Wandsbek,LandgemeindenBlankenese,Dockenhuden,KleinFlottbek,
Nienstedten,Stellingen=Langenfelde,Freie und HansestadtHamburg, ham=
burgischeLandgemeindenAlsterdorf,Billwärdera.d.Bille, Eroß=Vorste,
Klein=Borstel,Fuhlsbüttel,Langenhorn,Moorfleth,Ohlsdorf.
Eckernförde,LandgemeindeBorby.
Hadersleben(Stadt),LandgemeindenAlt Hadersleben,Ladegaard1,Süder
Otting.
Kiel, VondgemeindenGaarden(Kreis Bordesholm),Hassee.
LandgemeindeSande (Kreis Stormarn),Bergedorf(Hamburg).

Provinz Sannover.
LandgemeindenAumund,Fähr, Grohn, bremischeStadt Vegesack.
LandgemeindenBeckedorf(KreisBlumenthal),Blumenthal,Farge,Rekum,
Neu Rönnebeck,Hammersbeck.
LandgemeindenBurgdamm,Lesum.
Celle, LandgemeindenKlein Hehlen,Westercelle.
Clausthal (Stadt), Zellerfeld (Stadt).
Emden,LandgemeindeWolthusen.
Geestemünde,Lehe, LandgemeindeWulsdorf, Bremerhaven(Bremen).
Hannover,Lindeni. Hannover,LandgemeindenLimmer,Ricklingen.
LandgemeindeHemelingen,LandgemeindeHorn (Bremen).
Hildesheim,LandgemeindenHimmelsthür, Moritzberg.
Lüneburg,LandgemeindenHagen(LandkreisLüneburg),Lüne.
Osnabrück,LandgemeindenHaste (LandkreisOsnabrück),Lüstringen,
Schinkel (LandkreisOsnabrüch.
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Stade, LandgemeindeKampe(Kreis Stade).
Wilhelmshaven,Heppens(Oldenburg),LandgemeindenBant und Neu=
ende(Oldenburg).

Hrovinz Westfalen.

Dortmund,Hoörde.

LandgemeindenLütgendortmund,Somborn.

Recklinghausen,LandgemeindenHerten,Recklinghausen.

kirchen).

Drovinz Hessen=Nassau.

Allendorf a. d. Werra (Stadt), Sooden.
Cassel,LandgemeindeHarleshausen.
Cassel,LandgemeindenIhringshausen,Wolfsanger.
Cassel,LandgemeindeNiederZwehren.
Frankfurt a. Main, LandgemeindenEckenheim,Eschersheim,Ginnheim.
Frankfurt a. Main, LandgemeindeSchwanheim.
LandgemeindenGrenzhausen,Höhr.
LandgemeindeHerrenbreitungen,meiningischeGemeindenAltenbreitungen,
Frauenbreitungen.
Höchsta. Main, LandgemeindeUnterLiederbach.
Homburgv. d.Höhe,LandgemeindenDornholzhausen,Gonzenheim.
LandgemeindeKlein Schmalkalden(Preußen),GemeindeKlein Schmal=
kalden(Sachsen=Coburgund Gotha).
Wiesbaden,Biebrich,LandgemeindenAmöneburg,Bierstadt,Dotzheim,
Sonnenberg(LandkreisWiesbaden).
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Hrovinz Rbeinland.
Barmen, Elberfeld.
Barmen,LandgemeindeLangerfeld(Kreis Schwelm).
Bonn, LandgemeindeFriesdorf (LandkreisBonn).
Coblenz,LandgemeindeMetternich.
Cöln, Kalk.

Stadt und LandgemeindeDülken.
Düren, LandgemeindeGürzenich.
Duisburg, LandgemeindeHamborn.
Elberfeld,LandgemeindeVohwinkel.
Gräfrath, Höhscheid,Ohligs, Solingen, Wald.
Hückeswagen,LandgemeindeNeu Hückeswagen. »
Malstatt=Burbach,Saarbrücken,SanktJohann a. Saar, Landgemeinden
Brebach,Gersweiler.
Stadt und LandgemeindeMünchen=Gladbach.
Neunkirchen,LandgemeindeNiederneunkirchen.
LandgemeindeRilchingen=Hanweiler,Saargemünd(Elsaß=Lothringen),
LandgemeindeNeunkirchen(Elsaß=Lothringen).
Steele, LandgemeindeKönigssteele(Kreis Hattingen).
Stolberg (LandkreisAachen),LandgemeindenBüsbach,Eilendorf.
Trier, LandgemeindenEuren,Heiligkreuz(LandkreisTrier),Kürenz,Sankt
Mathias=Medard=Feyen,Olewig,Pallien.

Bayern.
Augsburg,Göggingen,Oberhausen,Pfersee.
Stadt und Bad Brückenau.
Deggendorf,Schaching.
Bad Dürkheim, Grethen.
Freilassing,Salzburghofen.
Freyung,Bannholz,Buchbergmühle,Ortmöhle.
Garmisch, Partenkirchen.
Georgensgmünd,Friedrichsgmünd.
Haidhäuser(GemeindeFrauenberg),Haidmühle(GemeindeLeopoldsreut).
Hartmannshof, Hunas.
Hersbruck,Altensittenbach.
Homburg,Erbach,Reiskirchen.
Lindau, Aeschach,Reutin.
Marktbreit,Segnitz.
München,Freimann,Milbertshofen.
Neudeutenbach,Stein a. R.
Neu=Ulm,Ulm (Württemberg).
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Nürnberg,Fürth.
Pasing, Obermenzing.
Passau,Beiderwies,Grubweg,Hacklberg,Heidenhof.
Pfronten, Berg, Steinach.
Regen,Heiligengeist.
Regensburg,Stadtamhof,Reinhausen,Steinweg.
Bad Reichenhall,Kirchberg.
Schillingsfürst, Frankenheim.
Schweinfurt,Oberndorf.
Traunstein,Au, Wegscheid.
Würzburg,Heidingsfeld,Zell a. M.

« Sachsen.
Annaberg, Buchholz.
Aue, Auerhammer.
Auerbach,Mühlgrün, Rodewisch.
Bautzen,Seidau, Strehla.
Chemnitz, Borna (Bez. Chemnitz,),Ebersdorf, Furth, Glösa, Harthau,
Helbersdorf,Niederhermersdorf,Rottluff, Schönau.
Ceimmüschan,Frankenhausen,Naundorf,Neukirchen,Schiedel,Schweins=
urg.
Deuben,Coßmannsdorf,Döhlen,Hainsberg,Niederhäslich,Potschappel.
Döbeln,Kleinbauchlitz. . «
Dresden,Blasewitz,Briesnitz,Bühlau,Coschütz,Döltzschen,Gorbitz,
Kemnitz,Leubnitz=Neuostra,Loschwitz,Radebeul,Reick,Rochwitz,Stetzsch,
Tolkewitz,Weißer Hirsch. .
Heidenau,Mügeln.
Kirchberg,Saupersdorf.
Klingenthal,Brunndöbra,Georgenthal,Obersachsenberg,Oberzwota,Unter=
sachsenberg,Zwota.
Leipzig, Abtnaundorf,Barneck,Böhlitz=Ehrenberg,Dölitz, Gaschwitz,
Gautzsch,Großstädteln,Großgschocher=Windorf,Leutzsch,Mockau,Möckern,
Mölkau, Oetzsch,Paunsdorf,Raschwitz,Schönefeld,Stahmeln,Stötteritz,
Stünz, Wahren.
Leuben,Großzschachwitz,Kleinzschachwitz,Laubegast,Niedersedlitz,Tolkewitz.
Limbachi. S., Kändler (BezirkChemnitz))Mittelfrohna,Oberfrohna,
Pleißa, Röhrsdorf.
Mittweida, Altmittweida.
Mylau, Retzschkau,Obermylau.
Neusalza,Spremberg.
Olsnitz,Lauterbach,Raschau,Voigtsberg.
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Radebeul,Kötzschenbroda,Niederlößnitz,Oberlößnitz.
Riesa,Gröba, Weida.
Schneeberg,Neustädtel,Niederschlema,Oberschlema.
Schönheide,Schönheiderhammer.
Werdau, Langenhessen,Leubnitz,Ruppertsgrün, Steinpleis.
Wilkau, Cainsdorf, Friedrichsgrün,Niederhaßlau,Rosenthal,Vielau.
Zwickau, Bockwa, Cainsdorf, Niederplanitz,Oberhohndorf, Oberplanitz,
Pöhlau, Reinsdorf, Schedewitz.

Württemberg.

(WegenUlm zu vergleichenNr. 140.)

Baden.
Lahr, Dinglingen.

Hessen.
Auerbach,Bensbeim.
Mainz, Bretzenheim,Kostheim,Weisenau.
Nieder=und Ober=-Ingelheim.

Oldenburg.

(WegenHeppens,Bant, Neuendezu vergleichenNr. 75.)
Idar, Oberstein.
Oldenburg,Osternburg.

Sachsen=Weimar.

(WegenStützerbachzu vergleichenNr. 54.)
Jena, Wenigenjena,Lichtenhain(Sachsen=Meiningen).
Kranichfeld(Sachsen=Weimar),Kranichfeld(Sachsen=Meiningen).
Ruhla (Sachsen=Weimar),Ruhla (Sachsen=Coburgund Gotha).

Braunschweig.

Braunschweig,Olper, Gliesmarode.
Bad Harzburg, Bündheim, Schlewecke.
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Sachsen-Meiningen.
(WegenAltenbreitungen,Frauenbreitungen,Kranichfeldund Lichtenhain
zu vergleichenNr. 100,186,185.)

Neustadta. R. (Sachsen=Meiningen),Neustadta.R. (Schwarzburg=Son=
dershausen).
Sonneberg,Bettelhecken,Oberlind.

Sachsen=Coburg und Gotha.
(WegenKlein Schmalkaldenund Ruhla zu vergleichenNr. 103,187.)

Anhalt.
(WegenGernrodeund Leopoldshallzu vergleichenNr. 55, 53.)

Schwarzburg=Sondershausen.
(WegenNeustadta. R. zu vergleichenNr. 190).
Sondershausen,Bebra.

Reuß älterer Linie.
Greiz, Irchwitz,Pohlitz.

Reuß jüngerer Linie.
Gera, Debschwitz,Pforten,Untermhaus.

Lübeck.
Lübeck,Vorwerk.

Bremen.
(WegenBremerhaven,Horn undVegesackzu vergleichenNr.68,70,62.)
Bremen,Horn.

Hamburg.
(WegenBergedorf,Hamburg,Alsterdorf,Billwärdera.d.Bille, Groß=
Borstel,Klein=Borstel,Fuhlsbüttel,Langenhorn,Moorflethund Ohls=
dorf zu vergleichenNr. 61)57.)
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Elsaß=Lothringen.
(WegenSaargemündund Neunkirchenzu vergleichenNr. 120.)
Algringen,Hayingen,Kneuttingen,Nilvingen.
Colmar,Horburg,Logelbach(GemeindeWinzenheim).
Diedenhofen,Niederjeutz.
Diedenhofen,Terwen.
Forbach,NeueGlashütte(GemeindeStieringen=Wendel).
Gebweiler,Bühl (Oberelsaß).
Gebweiler,Isenheim.
Gebweiler,Sulz (Oberelsaß).
Metz, Bau=St.Martin, Borny, Montigny, Sablon.
Mülhausen, Brunstatt, Dornach, Illzach, Riedisheim.
Rothau, Schirmeck,Vorbruck.
Straßburg, Bischheim,Hönheim, Schiligheim

Vom 9. Januar 1909.

Berlin, den 9. Januar 1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
7½6.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie ünderungderFormulareB und C der Wandergewerbescheine.
S. 2509.— Bekanntmachung, betreffenddie Anlegung von Mündelgeld in Schuldverschreibungen
der Jivilhospizien der Stadt Straßburg im Elsaß. S. 260.

(Nr. 3565.) Bekanntmachung,betreffenddie Anderung derFormulare B und C derWander=
gewerbescheine.Vom 13.Januar 1909.

Au# Grund des§960 Abs.4 derGewerbeordnunghat derBundesratin Ab=
änderungder durchBekanntmachungvom 27. November1896,betreffendAus=
führungsbestimmungenzurGewerbeordnung,(Reichs=Gesetzbl.S. 745) veröffent=
lichtenFormulareB und C der Wandergewerbescheinebeschlossen:

In iffer 4 des Formulars B und in Liffer 5 desFormulars C
der Wandergewerbescheineist, erstmalig bei den Formularen für das
Jahr 1910, hinterdemWorte „Umherziehen“einzuschalten:)) wenn
dieWaren gleichzeitigmitgeführtwerden,“.

Berlin, den 13.Januar 1909.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Reichs.Gesetzbl.1009. 37
Ausgegebenzu Berlin den22. Januar 1909.
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(Nr. 3566.) Bekanntmachung, betreffend die Anlegung von Mündelgeld in Schuldver=
schreibungender Zivilhospizien der Stadt Straßburg im Elsaß. Vom
16. Januar 1909.

A#½#Grund des 8 1807 Abs.1 Nr. 4 des BürgerlichenGesetzbuchshat der
Bundesrat beschlossen,

die von den Hivilhospiziender Stadt Straßburg zum Zneckeder Er=
weiterung des Bürgerspitals ausgegebenenund noch auszugebenden
Schuldverschreibungenim Betrage von 3 100000 Mark sowie die
Schuldverschreibungen,die künftigbinvon diesenHospizienzu dem
gleichenZweckeund unter den gleichenVoraussetzungenwerdenaus=
gegebenwerden,zurAnlegungvonMündelgeldfür geeignetzuerklären.

Berlin, den16.Januar 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Nieberding.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerer.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
— 7.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendErgänzungderNr. XXXV b derAnlageB zurEisenbahn=Verkehrs=
ordnung. S. 2601.— Bekanntmachung, betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.S. 262.

(Nr. 3567.) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Nr. XXXVh der Anlage B zur
Eisenbahn-Verkehrsordnung.Vom 19.Jannar 1909.

A## Grund des Abs. (2) der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird in Ergänzungund teilweiserAbänderungderBekanntmachung
vom 29. Dezemberv. J. (Reichs=Gesetzbl.von 1909 S. 1) die Anlage B
Nr. XXXV b untera wie folgt gefaßt: «

I. Unter a.
1. Ziffer 3 Abs. (2) lautet:

() Der Raum zwischenKiste und Uberkistemuß mindestens
30 Millimeter betragenund mit Sägespänen, Stroh, Werg, Holz=
wolle oderHobelspänenausgefüllt sein (vergleicheauchZiffer Ga).

2. Ziffer 4 erhält am Ende den Zusatz:
(vergleicheauchZiffer 6c.

3. Ziffer 5 lautet:
5. Die einzelneKiste darf an Sprengsatznichtmehr als 20 Kilogramm
enthalten; Kisten, derenGewicht25 Kilogramm übersteigt,müssenmit
HandhabenoderLeistenversehensein (vergleicheauchZiffer 6b).

4. Als neueZiffer 6 wird eingeschaltet:
6. Sprengkapselndürfennicht mit Stoffen derNummernXIV, XXXVa
Ziffer 4, 5 und 6, XXXVe bis XXXVh, XXXIX, XI. und Lllla
zusammenin denselbenWagenverladenwerden;nur dasZusammenladen
mit handhabungssicherenAmmoniaksalpetersprengstoffenderNr. NXXVe#
ist unter folgendenBedingungengestattet:
a) Zwischender innerenKiste und der Uberkistemuß überall ein
Zwischenraumvon mindestens12 Zentimeter vorhanden sein,
der mit trockenemHolzmehl oder Sägemehl fest ausgefüllt ist.

Reichs=Gesetzbl.1909. 38
Ausgegebenzu Berlin den28. Januar 1909.
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Durch geeigneteVorrichtungenmuß sichergestelltsein, daß sich
dieserZwischenraumdurchRütteln währendder Beförderung
nicht ändernkann.

b) Die einzelneKiste darf höchstens2 KilogrammKnallquecksilber=
Sprengsatzodereinein ihrerWirkunggleichwertigeMengeeiner
anderen Sprengsatzmischungenthalten. Kisten, deren Gewicht
25 KilogrammSbersteigt,müssenmit HandhabenoderLeisten
versehensein.

e) Die Uberkistemuß die deutlicheund haltbareAufschrift tragen:
„Sprengkapselnmit 2 KilogrammSprengsatz,nachNr. XXXVbh
Abschnitta Ziffer6 verpackt.Nicht stürzen“.

5. Die bisherigeZiffer6 erhältdieBezeichnungZiffer7.

II. Unter b.
Liffer 3 lautet:

Im übrigenfindendie Bestimmungenunter a 3 bis 5 und 7 sinn=
gemäßAnwendung.

Berlin, den19.Januar 1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
In Vertretung:
von Misani.

— —

(Nr. 3568.) Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.Vom
A 21. Januar 1909.

uf Grund des§ 12 Abs.2 desScheckgesetzesvom 11.März 1908 Welchs=
Gesetzbl.S. 71) hat derBundesratbeschlossen:

Abrechnungsstelleim Sinne desScheckgesetzesist dieAbrechnungs=
stellebei der Reichsbankin Karlsruhe in Baden.

Berlin, den21.Januar 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
N 8.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken.S. 263.

(Nr. 3569.) Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken.Vom
30. Januar 1909.

G. § 3 Abs. 1 des Gesetzes,betreffenddieBekämpfungderReblaus, vom
6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 261) wird nachstehendeineUbersichtderEin=
teilungder am WeinbaubeteiligtenGebietedes Reichs in Weinbaubezirkebe=
kanntgemacht.

Berlin, den30. Januar 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Abersicht der Weinbaubezirke.

Bundesstaat Lau= Name
und fende UmfangdesWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

I. Preußen. Unverändert.
1 bis VergleicheBekanntmachung,betreffenddieBildung

I. Bapern. +59 von Weinbaubezirken,vom 27. März 1906
10. (Reichs=Gesetzbl.S. 449).

RegierungsbezirkUnterfranken 8. Vom RegierungsbezirkUnterfrankenund Aschaffen.B. Fränkischer
undAschaffenburg. burg: Die BezirksämterAlzenau,Aschaffenburg,Weinbaubezirk.

Gemünden, Lohr, Marktheidenfeld, Miltenberg
und Obernburgsowiedie Stadt Aschaffenburg.
Außerdemdie GemeindeFreudenbergim badischen
Kreise Mosbach.

III. Königreich Sachsen. Unverändert.
VergleicheBekanntmachung,betreffenddie Bildung
von Weinbaubezirken,vom 22. Februar 190

« (Reichs=Gesetzbl.S. 31).
Neichs=Gesetzbl.1900. · » 39

Ausgegebenzu Berlin den6. Februar 1909.
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Bundesstaat Lau⸗ Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Kr. Weinbaubezirkes.

IV. Württemberg. Unverändert.
VergleicheBekanntmachung,betreffenddie Bildung
von Weindaubezirken, vom 12. Februar 190“
(Reichs-=Gesetzbl.S. 28).

V. Baden. 1. KreisMosbachmitAusnahmederGemeindeFreuden=
berg(vergleicheII. Bayern laufendeNr. 8).

2 . Unverändert.
bis N. VergleicheBekanntmachung,betreffenddie Bildung
6 von Weinbaubezirken,vom 27. März 1906
« (Reichs=Gesetzbl.S. 449).

VI. Hessen. bis Unverän dert.
16,Vergleiche Bekanntmachung,betreffenddieBildung
18bis von Weinbaubezirken,vom 22. Februar1908
23. (Reichs=Gesetzbl.S. 31). 4

Kreise Oppenheimund Alzey.7..Gemarkungen Armsheim (Kreis Oppenheim),Born-Flonheim.
heim, Eckelsheim,Flonheim, Uffhofen und
Wendelsheim(Kreis Alzey).

VII. GroßherzogtumSachsen. Unverändert.
.„Meistaser VergleicheBekanntmachung,betreffenddieBildung

VIII. Sachsen · von Weinbaubezirken,vom 27. März 1906
(Reichs=Gesetzbl.S. 449). -

Ix.ctsaßicotbrtngeii 1.StadtkreisStraßburg,GemarkungenAltdorf,AvolssStraßburg-Meis-
iheim,Dachstein,Dahlenheirn,ErgTsheim,Ekiheim-

nolsheim, Molsheim, Sulzbad und Wolxheim
1 des Kreises Molsheim, ferner v###Landkreise

Straßburg dieKantone Brumath und Schiltig=
beim,mit AusnamederGemarkungenIttenheim

D und Breuschwickersheim.
12. Kanton Hochfelden. Hochfelden.
3. Kanton Truchtersheimsowie GemeindenIttenheimTruchtersheim.
#Inmtd BuuschwickersheimdesKantons Schiltigheim.

4. Gemarkungen Bischofshrim und Griesheim des Erstein.
Kreises Moltzheim, sowie GemarkungenHeiligen=
stein und Gertweiler des Kreises Schlettstadt,
fernerKreis Ersteinmit Ausnahmeder Gemar=
kungenBernhardsweiler nud Oberehnheim.



Bundesstaat Lau⸗ Name
und feude UmfangdesWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch: IX. Elsaß-Lothringen.) 5. Kreis Hagenau. Hagenau.
6.Gemarkung Mutzig. Mutzig.
7. GemarkungenDorlisheim, Rosheim undRosenweiler.Rosheim.
8.Gemarkungen Barr, Bernhardsweiler, Börsch und Barr.

Oberehnheim.
9. KantoneSaales undSchirmeck,sowieGemarkungenSaales=Schirmeck.

Grendelbruch,Mollkirch, Mühlbach, Ottrott und
St. Nabor des Kantons Rosheim.

10.#emarkungenDinsheim, Greßweiler,Heiligenberg,Wasselnheim.
Lützelhausen,Niederhaslach,Oberhaslach,Still
und Urmatt desKantons Molsheim sowieKanton
Wasselnheimmit Ausnahme der Gemarkungen
Dahlenheim, Odratzheimund Scharrachbergheim.

11. #emarkungenOdratzheimund Scharrachbergheim.Odratzheim.
12. —— Eichhofen,Epfig,St. PeterundStotz. Epfig.

eim.
13.Gemarkungen Andlau, Bernhardsweiler,Bliensch.Nothalten.

weiler, Hohwald, Ittersweiler, Mittelbergheim,
Nothaltenund Reichsfeld.

14. Kanton Markolsheim. Markolsheim.
15.Gemarkungen Dambach, ODiefenthal,Ebersheim,Schlettstadt.

Ebersmünster,Kestenholz,Kinzheim,Scherweiler,
Schlettstadtund Orschweiler.

16. KantonWeiler. Weiler.
17. Kanton Weißenburg sowieGemarkungenBirlenbach, Weißenburg.

Bremmelbach, Drachenbronn, Hofen, Hunspach
und IngolsheimdesKantons Sulz u.W.

18. KantoneLauterburg,Selz, Wörth undSulz u.W.,Wörth-=Lauter=
ausschließlich der Gemarkungen Birlenbach,burg.
Bremmelbach,Drachenbronn,Hofen, Hunspach
umdIngolsheim.

19. Kantone Buchsweiler,Drulingen, Lützelsteinund Buchsweiler=
Saarunion. Saarunion.

20. KantoneMaursmünsterund Zabern. Mser
abern.

21. Kreis Altkirch mit Ausnahmeder GemarkungenAltkirch.
Fröningen,Hochstattund Illfurt.

22. |KantonNeubreisachsowieKanton Andolsheimmit Andolsheim=
Ausnahme der GemarkungHausen. Neubreisach.

23. GemarkungenColmar,Hausenund Heiligkreuz. Colmar.



Bundesstaat Lau= Name
und fende Umfang des Weinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:IX. Elsaß=Lothringen.)4.Kanton Münster. Münster.
25. GemarkungenHattstadt, Obermorschweierund Vök. Vöklinshofen.

linshofen.
( 26. GemarkungenEgisheim, Häusern, Herlisheim,Egisheim.

Wettolsheimund Winzenheim.
27.GemarkungenIngersheim,Niedermorschweier,Türk. Türkheim.

heim,Walbachund Zimmerbach.
28.NGemarkungBollweiler. Bollweiler.
29.GemarkungenSulzmatt und OsenbachdesKantons Sulz.

Rufach,KantoneGebweilerund Sulz, mit Aus=
nahmeder GemarkungenBergholz=QZell,Boll=
weiler,Bühl, Gebweilerund Wünheim.

30. Kanton Ensisheim,sowieGemarkungenBaldersheim, Ensisheim.
Banzenheim,Battenheim,Eichwald,Homburg,Ill=
zach,Kingersheim,Klein=Landau,Niffer, Ottmars=
heim, Reichweiler,Rülisheim, Sausheim und
WittenheimdesKreisesMülhausen.

31.GemarkungenBergholz=Zell,Bühl und Gebweiler.Gebweiler.
32.GemarkungenGundolsheim,RufachundWesthalten.]Rufach.
33.Gemarkungen Geberschweierund Pfaffenheim. Geberschweier.
34.] GemarkungenBrubach, Brunstatt, Dietweiler,Mülhausen.

Eschenzweiler,Habsheim,Illfurt, Landser, Lutter=
bach,Mülhausen, Pfastatt, Riedisheim, Rixheim,
Zillesheim und Zimmersheim.

35.|GemarkungenHäsingenund Hegenheim. Segenheim.
36. Gemarkung Flachslanden, Kanton Hüningen mit Hüningen.

Ausschluß derGemarkungenHäsingenund Hegen=
heim; ferner Kanton Landser mit Ausnahme der
GemarkungenDietweilerund Landser.

37. GemarkungenAmmerschweier,Kaysersberg,Katzenthal, Kaysersberg=
Kienzheim,Sigolsheim,sowieKantonSchnierlach.Schnierlach.

38.] GemarkungenBeblenheim, Bergheim, Gemar, Rappoltsweiler.
Hunaweier, Illhäusern, Mittelweier, Ostheim,
Rappoltsweiler,Reichenweier,Rodern, Rohrsch=
weier,St. Pilt, Thannenkirchund Zellenberg.

39. GemarkungBennweier. Bennweier.
40. Kanton Markirch. Markirch.
41. GemarkungenSteinbach,Ufhoh, Wattweilerund Uffholz.

Wünheim.
42. GemarkungenAlt-Thann und Thann. Thann.
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Bundesstaat
und

Verwaltungsbezirk.

Lau=
fende
Nr.

UmfangdesWeinbaubezirkes.
Name
des

Weinbaubezirkes.

1909.

43.

44.
45.

46.
47.

48.

Kantone Masmünster und St. Amarin, Kanton
SennheimmitAusnahmederGemarkungenStein=
bach,UffholzundWattweiler, sowieKanton Thann
mit AusnahmederGemarkungenThann, Alt=Thaun
undGewenheim.AußerdemGemarkungenDiden=
heim, Dornach, Halfingen, Heimsbrunn, Nieder=
morschweiler,Reiningen des Kreises Mülhausen,
sowieHochstattund Fröningen desKreisesAltkirch.

GemarkungGewenheim.
Kanton Gorze,GemarkungMetz, sowieGemarkungen
Amanweiler, Augny, Ban=St. Martin, Borny,
Chieulles, Devant-les=Ponts, Longeville, Lorry
bei Metz, Maxe, Mey, Montigny, Moulins,
Norroy=le=Veneur,Plantières, Plappeville, Bles=
nois, Sablon, St. Julien, Saulny, Sch, Vallières,
Vantouxr,Vany und Woippy des Kantons Metz,
sowie Gemarkungen Cheminot, Chesny, Coin
a. d. Seille, Coin bei Cupry, Cuvry, Fey, Fleury,
Lorry. Mardigny, Louvigny, Magny, Marieulles,
Marly, Peltre, Pommerieux, Vouilly, Pournoy=
la=Chetive, Sillegny und Verny des Kantons
Verny und Antilly, Argancy, Chailly, Charly,
Failly, Malroy, Noisseville,Nouilly, Ste. Barbe,
Sanry, Servigny und Vremy desKantons Vigy.

GemarkungCherisey.
GemarkungenBronvaux, Féeves,Hagendingen,Hau=
concourt,MaizièresbeiMetz,Malancourt,Marange=
Silvange, Montois-la=Montagne, ierrevillers,
Rombach,Roncourt, Ste. Marie=aux=Chenes,St.
Privat, Semécourt, Stahlheim und Talingen.

Kantone Delme undChäteau.Salins, sowieKanton
Bange nebst den GemarkungenAchätel, Buchy,
Foville, Goin, Jury, Liehon,Mecleuves,Moncheux,
Orny, Bagny, Vontoy, Bournoy'la=Grasse,Sailly,
St. Jure, Secourt, Silly-#en-Saulnois, Solgne,
Vigny und Vulmont des Kantons Verny, sowie
Kanton Vic mit Ausnahme der GemarkungViec;
ferner Kanton Dienze, sowie Kanton Albesdorf,
ausschließlichder GemarkungenMontdidier und
Nebing; außerdem Gemarkungen Baronweiler,
Brülingen, Buschdorf, Destrich, Enschweiler,
Harprich,Landorf,Mörchingen,Rakringen,Sülzen,
Walleringenund Weiler desKreisesForbach.

St. Amarin.Senn=
heim.

Gewenheim.
Verseuchungsgebiet
bei Metz.

Cherisey.
Marange=
Silvange.

Chäteau Salins=
Dienze.
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Bundesstaat Lau= Name
und fende UmfangdesWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

(Noch:IX. Elsaß=Lothringen.)Gemarkungen Ay, Brittendorf, Charleville,Ennery, Vigy.
Flévy,Glatigny,Haiß,Tennschen,Tremery,Vigy,
Villers=Bettnachund Vry.

50.Gemarkung Reimeringen. Reimeringen.
51. Kreis BolchenausschließlichReimeringen. Bolchen.
52. GemarkungMontdidier. Montdidier.
53.DGemarkungNebing. Nebing.
54. GemarkungViec. Vic.
55. Kreis Diedenhofen=Ostmit Ausschlußder Gemar-Diedenhofen=Ost.

kungenApach,Kemplich,Mallingen, Niederkontz,
Oberkontz,Rettel,Rüsdorf,SierckundWeckringen. '

56.GemarkungenKemplichundWeckringeu. Kemplich.
57. GemarkungenMallingen und Rettel. Mallingen.
58. GemarkungenApach,Niederkontz,Oberkontz,Rüsdorf Sierck.

und Sierck.
59. Kreis Diedenhofen=West. Diedenhofen=West.
60. Kreis Forbach,ausgenommendie im 48. Bezirkzu- Forbach.

geteiltenGemarkungendiesesKreises, und zwar:
Baronweiler, Brülingen, Buschdorf,Destrich,
Enschweiler,Harprich,Landorf,Mörchingen,Rak=
ringen, Sülzen,Walleringenund Weiler.

61.Kreis Saarburg. Saarburg.
62. Kreis Saargemündmit AusnahmederGemarkungSaargemünd.

Saarseinsmingen.
63. GemarkungSaareinsmingen. Saareinsmingen.

Herausgegebenin Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
—9.

Inhalt: Geset, betreffend die Preisfeststellung beim Markthandel mit Schlachtvieh. S. 239. — Ver=
ordnung, betreffendden Handel mit südwestafrikanischenDiamanten. S. 270. — Bekannt=
machung, betreffendAnderung der Anlagen V und VI zurMilitär=Transport- Ordnung. S. 272.
— Bekanntmachung, betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.S. 274. — Bekannt=
machung, betreffendAnderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 275.

(Nr. 3570.) Gesetz,betreffenddiePreisfeststellungbeimMarkthandelmit Schlachtvieh.Vom
8. Februar 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Die Landeszentralbehördensind befugt, für SchlachtviehmärktezumZwecke

der Feststellungvon Preis und Gewicht der Tiere Vorschriftenzu erlassenund
Einrichtungenanzuordnen.

Die hierdurchentstehendenKostenfallen demUnternehmerdesMarktes
zur Last; der§ 68 der GewerbeordnungfindetAnwendung.

Vorschriften,durchwelchedieFeststellungvonPreisennachSchlachtgewicht
verbotenwird, dürfen, sofern dieseFeststellungenauf tatsächlichenUnterlagen
und nicht lediglichauf Schätzungenberuhen,auf Grund diesesGesetzesnicht
erlassenwerden.

Schriftstücke,derenAusstellungauf Grund des Abs.1 angeordnetist,
sind stempelfrei.

82.
Die Landeszentralbehördensindbefugt,für Orle, an deneneineRegelung

auf Grund des & 1 getroffenist, und für derenUmgebungmarktähnlicheVer=
anstaltungenfür Vieh zu untersagenund den Handel mit Vieh außerhalbdes
Marktplatzeswährend des Markttags sowie an dem voraufgehendenund dem
nachfolgendenTage zu verbieten.
Reichs=Gesetzbl.1909. 41

Ausgegebenzu Berlin den15.Februar 1909.

Cocgle
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83.
Wer den auf Grund der g81 und2 erlassenen Vorschriften zuwider⸗

handelt,wird mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark und im Unvermögens=
falle mit Haft bis zu vier Wochenbestraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 8. Februar 1909.

(#.S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3571.) Verordnung, betreffendden Handel mit südwestafrikanischenDiamanten. Vom
16. Januar 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c. «

verordnenfürdasSüdwestafrikanischeSchutzgebietaufGrunddessldes
Schutzgebietsgesetzes(Reichs-Gesetzbl.1900S.813)imNamendesReichs,
was folgt:

81.
Zum Schutzedes Handels mit südwestafrikanischenDiamanten wird den

Förderern dieserEdelsteinedie Verpflichtung auferlegt, ihre gesamteFörderung
der von demReichskanzler(Reichs=Kolonialamt)odermit seinerZustimmung
demGouverneurbezeichnetenBehördeoderPersonzwecksVermittelungderVer=
wertungzu übergeben.

Die Verwertungerfolgtin der nachdem freienErmessenderKolonial=
verwaltungfür dieKürderergünstigstenWeise.

Der durchdieVerwertungderDiamantenerzielteErlös ist an dieBe=
rechtigtenabzuführen.

Für die bei derVerwertungaufzuwendendeMühewaltungund die ent=
stehendenKosten ist eineangemesseneGebühr zu entrichten,welchederReichs=
kanzlerGeichs=Kolonialamt)hfestsetzt.

82.
Der Reichskanzler(Reichs=Kolonialamt)ist ermächtigt,soferner es im

Interesseder ErhaltungeinesgesundenHandelsmit Diamantenfür erforderlich
erachtet,ein jährlichesHöchstmaßder zur Verwertung gelangendenDiamanten

Google —
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für jedenFörderer festzusetzen.Hinsichtlichder diesesHöchstmaßübersteigenden
Förderung ist es dem freien Ermessender Kolonialverwaltung überlassen,in
welchemSeiwunkteineVerwertungeintretensoll. Die Verpflichtungzur über=
gabederDiamantenwird dadurchnichtberührt.

83.
Wer es unternimmt,Diamantender im #1 vorgesehenenVerwertungzu

entziehen,wird mit Gefängnisbis zu einemJahre bestraft,nebenwelchemauf
Geldstrafebis zu einhunderttausendMark erkanntwerdenkann. Sind mildernde
Umständevorhanden)so kannausschließlichauf die Geldstrafeerkanntwerden.

Neben der gemäßAbs. 1 verwirktenStrafe ist auf Einziehungder
Diamanten,in Bezug auf welchedas Vergehenbegangenwordenist, zu er=
kennen.Kann ihre Einziehungnicht vollzogenwerden,so ist auf Erlegung ihres
Wertes, undwenn sichdiesernicht genau feststellenläßt, auf Zahlung einerdem
wahrscheinlichenWerte entsprechendenGeldsummezu erkennen.

Eingeborenengegenüberfinden außer den vorstehendangedrohtenStrafen
auchdiejenigenStrafmittelAnwendung,die in denallgemeinen,dieStrafrechts=
pflegegegenüberdenEingeborenenregelndenVorschriftenfür zulässigerklärtsind.

*4.
Der Reichskanzler(Reichs=Kolonialamt)und mit seinerZustimmung der

Gouverneurhabendie zur Sicherstellungder den FörderernobliegendenVer=
pflichtungzur ÜbergabederDiamantenund zur AusführungdieserVerordnung
erforderlichenBestimmungenzu erlassen.

(5.
Den ZeitpunktdesInkrafttretensdieserVerordnungbestimmtderReichs=

kanzler(Reichs=Kolonialamt)odermit seinerZustimmungder Gouverneur.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den16.Januar 1909.

(L. S.) Wilhelm.
Dernburg.

41“
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)Bekanntmachung, betreffendAnderung der AnlagenV und VI zur Militär=

Transport-=Ordnung.Vom 2. Februar 1909.

Ar Grund derVorschriftim § 54,18derMilitär=Transport.Ordnung
ie vereinigtenAusschüssedes Bundesrats für das Landheer und die

a) lfd.

b) lfd.

.

dhd.

I. Abschnitt A.
Nr. 2. Hinter „Kammerhülsen“"ist einzuschalten:
„Kammerhülsenladungen,.

Nr. 3. Die Nummer ist zu streichenund dafür zu setzen:
„ 3.Sprengpatronen, Sprengbüchsen,Sprengpatronen 51/03 mit eingesetztergeladener

Detonationsbüchseoder letzterefür sich allein, andereKörper aus gepreßter(ge.
mahlener), trockener,wasserdichtüberzogenerSchießbaumwolle(Schießwolle)ohne
Zünder.“

Nr. 5. Hinter „C/88“ ist einzuschalten=
„oder mit Füllpulver 02“.

Nr. 8. Die Nummerist zu streichenund dafür zu setzen:
„ 8. Fertig geladeneund verlöteteSprengbüchsen,sowie fertig geladeneund verpackte

Ersatzdetonationsladungenfür Gefechtspistolen."

Ka)lfd.

b) Ifd.

I) lfd.

d) Ifd.

) Ifd.

9.. Fertig geladene,durchScherstifteund Sicherheitsbolzengesicherteund einzeln in vor.
geschriebenePackgefäßeverpackteNetzscherenn#/II.“

II. Abschnitt B.
Nr. 1. Die Fassung ist wie folgt zu ändern:
„ 1. ] RauchschwachePulver und Berutelkartuschenmit solchen, sowieKanonenschläge05.“

Nr. Ib. Hinter C/88 ist einzuschalten:
oder mit Füllpulver02.

Nr. 4 und 5. Die Nummern sind zu streichen;dafür ist zu setzen:
„ 4. |eschosse,derenKugelfüllung durchPulver oder sonstigenSprengstoff festgelegtist,

ohneSprengladung und ohneZünder oder derartigeGeschosse(auch solcheohne
Sprengstoffin derKugelfüllung) mit gepreßterBodenkammerfüllung,ohneKammer=.
hülsenladungund ohneZünder, aber mit abdichtenderVerschlußschraube.

5.Granatfüllung 88, Füllpulver 02, Sprengladungenaus Granatfüllung 88 oder Füll=
pulver02 und Sprengmunition88.7/

Nr. 6. Hinter „Wassergehalt“ist anzufügen:
„, Sprengpatronen9/03 ohneDetonationsbüchse.“

Nr. 9. Hinter „C/88“ ist einzuschalten:
„oderFällpulver02“.

Cocgle —
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1) Ifd. Nr. 15. Die Nummer ist ganz zu streichen.
8) Ifd. Nr. 18. Hinter „Torpedoausstoß“ ist anzufügen:

fertige Pistolenschlösserder Gefechtspistolenfür Torpedos, Zündpatronen für Tor=
pedos,Abzugspatronenfür elektrischenAbzug, Zeitzünder,Glühzünderund Pulver=
patronen für Torpedoausstoß.“

h) Ifd. Nr. 19. Die Angaben sind zu streichen;dafür ist zu setzen:
5 19. |Fertigetransport- und rohrsichereGeschoßzündermit Sprengkapselund Zündladungs=

körpern, ferner Sprengkapselnund sonstigeZündungen für brisante Sprengstoffe
(ausschließlichZündladungenzu Geschoßzündern,sieheunter & 4).“

i) Ifd. Nr. 32. Die Nummer ist ganz zu streichen.

2. Ferner hat auf Grund derselbenVorschrift der Königlich Preußische
Kriegsministerbestimmt,daß die AnlageVI zur Militär=Transport=Ordnung
in folgenderWeisegeändertwird:

I. Abschnitt A.
a) IId. Nr. 2. Hinter „Kammerhülsen“ ist einzuschalten:

„Kammerhülsenladungen,“.

b) Ifd. Nr. 3, 5, 6 und 7 sindzu streichen,dafür ist aufzunehmen:
„ 3.Sprengpatronen, Sprengbüchsen, Sprengpatronen M/03 mit eingesetzter ge=

ladener Detonationsbüchse oder letztere für sich allein, andere Körper aus
gepreßter (gemahlener), trockener, wasserdicht überzogener Schießbaum=-
wolle (Schie–wolle) ohne Zünder.

4.Fertig geladene und verlötete Sprengbüchsen, sowie fertig geladene und ver=
Packte Ersatzdetonationsladungen für Gefechtspistolen.

5.Fertig geladene, durch Scherstilie und Sicherheitsbolzen gesicherte und einzeln
in vorgeschriebenePackgefäßeverpackteNetzscherenn/M.“

II. Abschnitt B.
a) In derUlerschriftist hinter„22a“ hinzuzufügen:

und 22b“.
b) Ifd.Nr. 1. Hinter „Solchen“ ist hinzuzufügen:

usowie Kanonenschläge 05“.

I) Ifd. Nr. 1b, 2, 3, 4 und 5. Die Nummern sind zu streichen;dafür ist
zu setzen:

„ Ib. Geladene Geschosse mit Zünder oder mit Zünder und Zünd=
ladung, oder geladene Geschosse ohne Zünder und
ohne Zündladung,

2.cladene Gefechtsköpfe für Torpbedos ohne geladene Ge=
fechtspistole,

3.ladene Minen ohne Sprengbüchsen,
4.Geschosse, deren Kugelfüllung durch Pulver oder sonstigen Sprengstoff fest=

gelegt ist, ohne Sprengladung und ohne Zünder oder derartige Geschosse
(auch solche ohne Sprengstoff in der Kugelfüllung) mit gepreßter Boden=
kammerfüllung, ohne Kammerhäülsenladung und ohne Zünder, aber mit
abdichtender Verschlubschraube.

5.EGranatfüllung 88, Füllpulver 02. Sprengladungenaus Granatfüllung 88 oder
Füllpulver 02 und Sprengmunition88."

mit sicherndem
Abschlusse der
Sprengladung?).
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d) Ifd.Nr. 6. Hinter „Wassergehalt“ ist einzufügen:

„ , Sprengpatronen M/03 ohne Detonationsbüchse.“

e) Ifd.Nr. 9. Die Angabensindzu streichen;dafür ist zu setzen:
„ 9.Fertige Patronen für Kanonen, Patronen für Kanonen mit ungeladenem Ge=

schoß, Patronen mit geladenem Geschoß, ohne Zünder und ohne Zünd=
ladung mit sicherndem Abschlusse der Sprengladung“).“

s) IId.Nr. 15. Die Nummerist ganzzu streichen.
8) Ifd.Nr. 18. Hinter „Torpedoausstoß“ ist hinzuzufügen:

%fertige PistolenschlösserderGefechtspistolenfür Torpedos,Zündpatronenfür
Torpedos,Abzugspatronenfür elektrischenAbzug,Zeitzünder, Glühzünder
und Pulverpatronen für Torpedoausstoß.“

h) Ifd.Nr. 19. Die Nummerist zu streichenund dafür zu setzen:
„ 19. Fertige transport- und rohrsichere Geschoßbzünder mit Sprengkapsel und

Zündladungskörpern, ferner Sprengkapseln und sonstige Zündungen für
brisante Sprengstoffe.“

) Ifd.Nr. 32. Die Nummerist ganzzu streichen.
Berlin, den2. Februar1909.

Der Reichskanzler.
ImAuftrage:
Schulz.

(Nr. 3573.) Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.Vom 4. Fe=
bruar 1909.

Auf⸗ Grund des §912 Abs. 2 des Scheckgesetzesvom 11. März 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 71) hat derBundesratbeschlossen:

Abrechnungsstelleim Sinne des Scheckgesetzesist die Preußische
Zentralgenossenschaftskassezu Berlin.

Berlin,den4.Februar1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wermuth.

Cocgle
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(Nr. 3574.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 6. Februar 1909.

A# Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:
1. In Nr. VII wird Abs.() gefaßt:

() Gebrauchte eisen- oder manganhaltige Gasreini=
gungsmasse wird — sofern sie nicht in dichte Blechbehälter
verpackt zur Aufgabe gelangt — in bedecktenWagen oder in
offenenWagenuntergewöhnlichenWagendeckenbefäördert.

2. In Nr. XV wird Ziffer 1 Abs. CG)gefaßt:
(1)Wenn dieseStoffe in dichten, gut verschlossenenBallons,

Flaschenoder Kruken verschicktwerden,so müssendie Behälter unter
Verwendung geeigneterVerpackungsstoffein starke,mit gutenHand=
habenverseheneUbergefäße(Weiden-oderMetallkörbe,Kübel oder
Kisten)fest eingesetztsein.

3. In Nr. XXIII:
a) Im Abs.() werdendieWorte„findet nur in ollenenWagen statt“
ersetztdurch„findet in der Regel in offenen Wagen statt“.

Am Schlussewird hinzugefügt:
BedeckteWagen dürfennur dann verwendetwerden,wenn die

Packgefäßefest und völlig dicht sind, so daß sich ihr Inhalt nicht
durchGeruchbemerkbarmacht. VergleicheauchAbs. (3).

b) Der EingangdesAbs.(0)wird folgendermaßengefaßt:
„Die Vorschriftenim Abs.(1)geltensinngemäßauch «

(usw.wie bisher).

4. In Nr. XXXVa, A zu 6 Abs.(1)wird dervorletzteSatz gefaßt:
Zum VerschlußderKistendürfeneiserneNägel nur verwendetwerden,
wenn sie verzinntoder verzinktsind.

5. In Nr. XXXVe wird hinterdemmit „Wetterastralit“beginnendenAb=
satzeingeschaltet: »

Gelatine-Astralit (einemgelatiniertenoderpulverförmigenGemenge
von Ammoniaksalpeter,Kali= oder Natronsalpeteroder einemGe=
mischevonbeiden,höchstens50 ProzentDinitrochlorhydrin,höchstens
5 Prozent Trinitroglyzerin,höchstens2 Prozent Kollodiumwolle,
Kohlenwasserstoffen,Pflanzenmehlen und Nitroverbindungen der
aromatischenReihe (wie Nitrotoluol, Dinitrotoluol und Nitro=
naphthalin)).
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Gelatine=Wetterastralit (einemgelatiniertenoderpulverförmigen
Gemengevon Ammoniaksalpeter,Kali= oder Natronsalpeteroder
einem Gemischevon beiden,höchstens50 ProzentDinitrochlorhydrin,
höchstens5 ProzentTrinitroglyzerin, höchstens2 ProzentKollodium=
wolle, Kohlenwasserstoffen,Pflanzenmehlen, fettemOle, Nitrover=
bindungen der aromatischen Reihe (wie Nitrotoluol, Dinitrotoluol
und Nitronaphthalin)und neutralenSalzen (wie Chlorkalium,
Chlornatrium und Oxalaten)).

6. In Nr. XXXVd. Abs. () Jiffer 1 wird am Schlussehinzugefügt:
Die Vorschriftenuntera und b geltennicht für die vor dem23. Juni
1906 hergestelltenPulver.

7. In denNummernXIV Abs.Gü),XXXVa, B Abs.(), XXXVb, a Ziffer6,
XXXVe Ziffer 3 Abs.ü), XXXVd. Abs. u) und Abs.(), XXXV
Abs.()f, XL Abs.(), XLIIaZiffer5, XLIIbZiffer4, XIIII Ziffer4
und L.IIIa Abs. ) werdendie Worte:

einem vereidetenChemiker“
oder

„einesvereidetenChemikers“
oder

HeinemvereidetenSachverständigen“
ersetztdurch:

Ve von derEisenbahnanerkanntenChemiker“
oder

aeinesvon der EisenbahnanerkanntenChemikers"
oder

„einemvon der EisenbahnanerkanntenSachverständigen“.
Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den6. Februar1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Cocgle



— 277 —

Reichs-Gesetzblatt.
10.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellungeines fünftenNachtragszum Reichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1908. S. 277.

(Nr. 3575.) Gesetz,betreffenddie Feststellungeines fünften Nachtrags zumReichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr 1908. Vom 13. Februar 1909.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesratsund
desReichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtefünfteNachtrag zum Reichshaus=

halts=Etat für das Rechnungsjahr1908 tritt dem Reichshaushalts=Etatfür
das Rechnungsjahr1908hinzu.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittelder Reichshauptkasseüber den im § 3 des Gesetzes,
betreffenddieFeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür das Rechnungsjahr1908,
vom 31.März 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 87) angegebenenBetrag hinausnach
Bedarf noch weitereeinhundertfünfzigMillionen Mark Schatzanweisungenaus=
zugeben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den13.Februar1909.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetbl.1909. 42
Ausgegebenzu Berlin den 15.Februar 1909.
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g Für das
» g’

J» Ausgabe und Einnahme. n sohr
—2# treten hinzu

Mark.

Ausgabe.

A. OrdentlicherEtat.
a. FortdauerndeAusgaben.

XI. Reicheschuld.

72. 4. Verzinsig 4 500000

b. EinmaligeAusgaben.

3. 31. III. Reichsamt des Innern. . . ... 1718329

Einnahme.

21. — XI. Matrikularbeiträse ... 6 218 329

Berlin, den13.Februar1909.

(L. S.) Wilhelm.
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Reichs-Gesetzblatt.
11.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungderAnlageB zurEisenbahn=Verkehrsordnung.S. 2779.—
Bekanntmachung, betreffendeine neueAusgabe der demInternationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. S. 280.

(Nr. 3576.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
A ordnung. Vom 27. Februar1909.

uf Grund des Artikel 45 derReichsverfassunghat der Bundesrat folgende
Anderungender Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

1. In Nr. XXXVewird eingeschaltet:
a) vor demmit „Ammon=Carbonit“beginnendenAbsatze:

Ammoncahücit mit oder ohne Beifügung von Ziffern und
Buchstaben(Gemengevon mindestens65 ProzentAmmoniak=
salpeter,höchstens10 ProzentKali=, Natron=oderBaryt=
salpeteroderMischungendavon,höchstens15 ProzentTri=
nitrotoluoloderTrinitronaphthalin,die teilweiseoderganz
durchMono=undDinitrotoluol,Mono=undDinitrobenzol
oderNitronaphthalin ersetztwerdendürfen, fernervon Mehl
oder höchstens2 Prozent Ruß,),

5bb)vor demmit „Minolite“ beginnendenAbsatze:
Luxit 1 (GemengevonAmmoniaksalpeter,höchstens17 Prozent
Trinitrotoluolund höchstens5 ProzentHolzmehl),

2. Im Eingange der Nr. XXXV9g ist der mit „Silesia“ beginnende
Absatzzu fassen:

Silesia (Gemengevonhöchstens80 ProzentKaliumchloratund
vonHarz, vondemhöchstens4 Prozent nitriert seindürfen)

3. In Nr. XI.V wird dieZiffer6, wie folgt, gefaßt:
6. Zur Beförderung von verdichtetemSauerstoff und verdichtetem
Wasserstoffdürfen statt der nachLiffer Ià und b geprüftenauch
solcheBehälter benutztwerden,die laut angebrachtemStempel
nach den von derMilitärverwaltung hierfürgetroffenenbesonderen
Vorschriften amtlich geprüft und innerhalb der letzten3 Jahre
nachgeprüftsind. In diesemFalle dürfen dieGasehöchstensauf
170 Atmosphärenverdichtetsein. Bei Behältern,die nachder

Reichs=Gesetzbl.1909. 43

Ausgegebenzu Berlin den 13. März 1909.
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amtlichenPrüfung mit einemBetriebsdruckevon höchstens
150Atmosphärenin Anspruchgenommenwerdendürfen,ist die
Verdichtungder Gase nur bis zu dieserGrenzezulässig. Im
übrigen finden die Vorschriftenunter 1 bis 5 Anwendung.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den27. Februar1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

———

(Nr. 3577.) Bekanntmachung,betreffendeineneueAusgabeder demInternationalenUber=
einkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. Vom
3. März 1909.

D. demInternationalenUbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtverkehrvom
14. Oktober 1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf die diesesÜlber=
einkommenAnwendungfindet(Ausgabevon 1908, Reichs=Gesetzbl.von 1908
S. 39ff.), ist unterBerücksichtigungder inzwischeneingetretenenAnderungenin
der nachstehenden,vom Zentralamtefür deninternationalenEisenbahntransport
mitgeteiltenFassungneuaufgestelltworden:

KistederEisenbahnskrecken,
auf welche

das InternationaleUbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet.

Ausgabevom 15. Februar1909.

Deutschland.
A. Von deutschenVerwaltungen bekriebeneBabnen und

Bahnstrecken.
I. Staats=und unterStaatsverwaltungstehendeEisenbahnen.

1. Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen.
2. Militäreisenbahn.
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mit ihnen betriebenenGroßherzoglichHessischenStaatseisenbahnen— sowie
die unter preußischerStaatsverwaltungstehendenPrivatbahnen,mit
Ausschluß:
der OberschlesischenschmalspurigenZweigbahnen.

Königlich BayerischeStaatseisenbahnennebstden von ihnen betriebenen
LokalbahnenAugsburg—Haunstetten,Lam—KötztingundRöthenbachb.L.—
Weiler, jedochmit AusschlußderLokalbahnen:
a) Augsburg—Göggingen—Pfersee;
b) AugsburgerLokalbahn.
Königlch SächsischeStaatseisenbahnen.
KöniglichWürttembergischeStaatseisenbahnen.
GroßherzoglichBadischeStaatseisenbahnenund die unterStaatsverwal==
tung stehendenPrivatbahnen.
GroßherzoglichMecklenburgischeStaatseisenbahnen,einschließlichderDampf=
fährenverbindungüber die OstseezwischenWarnemünde und Giedser;
wegendieserDampffährenverbindungsieheB. VI, 136.
GroßherzoglichOldenburgischeStaatseisenbahnen.

II. Privateisenbahnenunter eigenerVerwaltung.
Achern—OttenhöfenerNebenbahn.
Altona-KaltenkirchenerEisenbahn.
Die von den BadischenLokaleisenbahnen(Aktiengesellschaft)betriebenen
Nebenbahnen:
a)Bruchsal-Ubstadt—Hilsbach—

Menzingen?
b) Bühl—Oberbühlerthal(Bühlertalbahn);

e) KarlsruheEttlingen—Herrenalb (Abtalbahn);
PMorzheim

4)Neckarbischofsheim—-Hüffenhardt;
. Meckesheim
iesloch

W loch Waldangelloch.
Die bayerischenvon der Lokalbahn=Aktiengesellschaftin Münchenbe=
triebenenLokalbahnen:
a) Bad Aibling-Feilnbach;
b) Fürth—Lirndorf—Cadolzburg;
Jc)Markt Oberdorf-Füssen;
d) München—Wolfratshausen—Bichl)
e) Murnau—Oberammergau;
f)Sonthofen—Oberstdorf;
8) Stadtamhof—Donaustauf—-Wörth;
h) Türkheim—Wörishofen.

43°7
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BentheimerKreisbahn.
Biberach—OberharmersbacherNebenbahn.
BrandenburgischeStädtebahn.
BraunschweigischeLandeseisenbahn.
Braunschweig—SchöningerEisenbahn.
Bröltaler Eisenbahn.
Brohltal=Eisenbahn.
Butzbach—LicherEisenbahn.
Cöln—Bonner Kreisbahnen.
CrefelderEisenbahn.
CronbergerEisenbahn.
DahmeUckroerEisenbahn.
Deggendorf—Mettener Lokalbahn.
Dessau—WörlitzerEisenbahn.
Diedenhofen—MondorferEisenbahn.
Eisern—Siegener Eisenbahn.
Elmshorn—Barmstedt—OldesloerEisenbahn.
Erstein —Oberehnheim-Ottrotter Nebenbahn.
Eutin—LübeckerEisenbahn.
FrankfurterVerbindungsbahn(Frankfurt am Main).
Freien Grunder Eisenbahn.
Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.
Gera—Meuselwitz-WuitzerEisenbahn.
Gernrode—HarzgeroderEisenbahn.
Gotteszell—ViechtacherLokalbahn.
Greifswald —-GrimmenerEisenbahn.
Halberstadt—-BlankenburgerEisenbahn.
Haltingen-KandernerNebenbahn.
Hildesheim—PeinerKreiseisenbahn.
HoyaerEisenbahn(Hoya—Eystruy).
Kahl—SchoellkrippenerLokalbahn. 6
KaysersbergerTalbahn, einschließlichderBahn Colmar-Winzenheim.
Kerkerbachbahn.
Königsberg—CranzerEisenbahn.
Kreis Altenaer Schmalspurbahn.
KreisbahnEckernförde-Kappeln.
Kreis BergheimerNebenbahnen.
Kremmen—Neu=Ruppin—WittstockerEisenbahn.
Krozingen—Staufen—SulzburgerNebenbahn.
LahrerStraßenbahn.
LausitzerEisenbahn(Rauscha-FreiwaldaufMuskau-Teuplitz-Sommerfeld;
Hansdorf-Priebus).
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Liegnitz-RawitscherEisenbahn.
Löwenberg- Lindow-RheinsbergerEisenbahn.
Lübeck—-BüchenerEisenbahn.
Ludwigs=Eisenbahn(Nürnberg—-Fürth).
Meckenbeuren—TettnangerNebenbahn.
MecklenburgischeFriedrichWilhelm=Eisenbahn.
Meppen—HaselünnerEisenbahn.
Möckmühl—DörzbacherNebenbahn.
Mödrath—Liblar—BrühlerEisenbahn.
Mosbach-MudauerEisenbahn.
Mühlhausen—EbelebenerEisenbahn.
Nauendorf—GerlebogkerEisenbahn.
Neubrandenburg—FriedländerEisenbahn.
NeuhaldenslebenerEisenbahn.
Neustadt—-GogolinerEisenbahn.
NiederlausitzerEisenbahn.
Nordhausen—WernigeroderEisenbahn.
Oschersleben—SchöningerEisenbahn.
Osterwieck—WasserlebenerEisenbahn.
Paulinenaue—-Neu=RuppinerEisenbahn.
Peine—IlsederEisenbahn.
PrignitzerEisenbahn.
Reinickendorf—Liebenwalde-Groß=SchönebeckerEisenbahn.
Rhein—EttenheimmünstererLokalbahn.
Rhene—Diemeltal=Eisenbahn(Bredelar-Martenberg).
Rinteln—StadthagenerEisenbahn.
Rosheim—-St.Naborer Nebenbahn.
RuppinerKreisbahn.
Schaftlach-Gmund-TegernseerLokalbahn.
Stendal—TangermünderEisenbahn.
Stralsund-Tribseer Eisenbahn.
StraßburgerStraßenbahnen.
Die von der SüddeutschenEisenbahngesellschaftbetriebenenNebenbahnen:
a) Frei=Weinheim-Jugenheim=Partenheim(Selztalbahn);
b) Hetzbach-Beerfelden;
c) Hüfingen—Furtwangen(Bregtalbahn);
d) Mannheim—Weinheim—Heidelberg—-Mannheim;
e) Osthofen—Westhofen; ·
HReinheim-Reichelsheim,«
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Breisach
Gottenheim(Kaiserstuhlbahn);

b) Sprendlingen—Fürfeld;
i) Worms—Offstein;

8) Riegel—

Südharz=Eisenbahn.
Teutoburger=Wald=Eisenbahn.
Die unter der BetriebsverwaltungThüringischerNebenbahnenstehenden
Linien:
a) Arnstadt—Ichtershausen;
b) Esperstedt—Oldisleben;
e) Greußen—Ebeleben—Keula;
d) Hohenebra—Ebeleben;
e) Ilmenau-Großbreitenbach/
)Weimar-Berka—Blankenhain;
8) Weimar-Rastenberg;
h) Wutha—Ruhla.
Vorwohle—EmmerthalerEisenbahn.
WestfälischeLandeseisenbahn.
Wittenberge—PerlebergerEisenbahn.
Die von der Direktionder MürttembergischenEisenbahngesellschaftbe=
triebenenNebenbahnen:
a) Amstetten—Gerstetten;
b) Amstetten—Laichingen;
c) Ebingen—Onstmettingen;
d) Gaildorf—Untergröningen;
e) Jagstfeld-Neuenstadt(Kocher);

4) Nürtingen—Neuffen;
8) Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.

Nebenbahnen:
a) Aalen—Ballmertshofen;
b) Ballmertshofen—Dillingen;
e) Reutlingen- Gönningen.

Die württembergischenNebenbahnen:
a) Filderbahn;
b) Korntal—Weissach(Strohgäubahn).
Ischipkau—FinsterwalderEisenbahn.
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98.

deutscherEisenbahnverwaltungen besinden.
I. RussischerVerwaltungen.

Die von den NordwestbahnenbetriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenze bei Eydtkuhnenbis Eydtkuhnen.
Die von den WeichselbahnenbetriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenzebei Prostkenbis Prostken.
Die von denWeichselbahnenbetriebeneStreckevon derrussisch=deutschen
Grenzebei Illowo bis Illowo.
Die von der Warschau—-WienerEisenbahnbetriebeneStreckevon der
russisch=deutschenGrenzebei Skalmierzycebis Skalmierzyce.
ie von derHerbyCzenstochauerEisenbahnbetriebeneStreckevon der

russisch-deutschenGrenzebeiHerbybis Preußisch=Herby.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Myslowitzbis Myslowitz.
bei Hennersdorfbis Ziegenhals.
bei Niklasdorf bis Ziegenhals.
bei Heinersdorfbis Heinersdorf(in Oberschlesien).
beiJohanngeorgenstadtbis Johanngeorgenstadt.
bei Adorf bis Adorf.
bei Furth i. W. bis Furth i. W.
bei Passau bis Passau. -
bei Braunau bis Simbach.
bei Lochaubis Lindau.

Die von der OsterreichischenNordwestbahnbetriebeneStreckevon
der österreichisch=deutschenGrenze:

beiWichstadtlbis Mittelwalde.
Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaft
betriebeneStreckevon der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Mittelsteinebis Mittelsteine.
Die vonderSüdnorddeutschenVerbindungsbahnbetriebenenStrecken
von derösterreichisch=deutschenGrenze:

bei Liebaubis Liebau.
bei Seidenbergbis Seidenberg.

Die von der BöhmischenNordbahnbetriebenenStreckenvon der
österreichisch=deutschenGrenze:

bei Ebersbachbis Ebersbach.
bei Sebnitzbis Sebnitz.
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Die von der BuschtehraderEisenbahnbetriebenenStreckenvon der
österreichisch=deutschenGrenze:

bei Reitzenhainbis Reitzenhain.
beiKlingenthalbisKlingenthal.

III. SchweizerischerVerwaltungen.

Die von denschweizerischenBundesbahnenbetriebenenStreckenvon
der schweizerisch=deutschenGrenze:

bei Konstanzbis Konstanz.
beiRielasingenbis Singen.
bei Waldshut bis Waldshut.
beiLottstettenbis zur deutsch=schweizerischenGrenzebeiAltenburg=Rheinau.

IV. FranzösischerVerwaltungen.
Die denReichseisenbahnenin Elsaß=Lothringengehörigen,von der
FranzösischenOstbahnmitbetriebenenStreckenvon der französisch=
deutschenGrenze:

bei Altmünsterolbis Altmünsterol.
bei Avricourt bis Deutsch=Aoricourt.
bei Chambrey bis Chambrey.
beiNovéantbis Novéant.
beiAmanweilerbis Amanweiler.
bei Fentschbis Fentsch.

V. NiederländischerVerwaltungen.

Die von der Nord=Brabant=DeutschenBahn betriebeneStrecke von der
niederländisch=deutschenGrenzebei Gennepbis Wesel.
Die von der Gesellschaftfür denBetriebvon niederländischenStaatseisen=
bahnenbetriebenenStreckenvon der niederländisch=deutschenGrenze:
a) beiElten bis Welle;
b) beiHerzogenrathbis Herzogenrath;
q bei Aachenbis Aachen!);
) beiDalheimbisDalheim ))
e) bei Gronau bis Gronaut).
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133. Die von derGesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaatseisen—
bahnenbetriebeneund von derHolländischenEisenbahngesellschaftmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenze bei Elten bis
Emmerich.

134. Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneund von der
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenze bei Gildehaus
bis Salzbergen. -

135. Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke von
der niederländisch=deutschenGrenze bei Alstätte bis Ahaus.

VI. DäuischerVerwaltungen.
136. Die von den DänischenStaatsbahnen in Gemeinschaftmit den Groß=

herzoglichMecklenburgischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffähren=
verbindungWarnemündeGijedser.

Aumerkung. Betreffend dieBahnstrecken,welchevon deutschenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 29 bis und mit 52.
Dänemark, Jiffer 3, 4.
Frankreich,Ziffer 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Luxemburg, Ziffer 2, 3.
Niederlande,Ziffer 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Rußland, Ziffer 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
Schweiz,Jiffer 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Osterreich und Ungarn (nebst Bosnien=Herzegowina).
I. Im KeichsratevertreteneKönigreicheundLänder(einschließlich

Diechkenskein). .
A.SämtlicheciniemdtedurchdienachbenanntenBahnverwal-
tungen und Gesellschaftenmit demSitze in Osterreichoder in

Angarn betrieben werden.
1. K. K. OsterreichischeStaatsbahnen,mit Einschlußder auf Fürstlich
LiechtensteinschemGebietegelegenenStreckederLinie Feldkirch-Buchs; —
dagegenmit Ausschluß:
a) folgenderdalmatinischenLinienderK. K. OsterreichischenStaatsbahnen:

a) Spalato—Siverié-Knin,
62)Perkovic=Slivno—Sebenico,
5) Spalato—Sinz; «

b) der schmalspurigenLokalbahnUnzmarkt-Mauterndorf (Murtalbahn).
2. LokalbahnAujezd=Luhatschowitz-Luhatschowitz.
3. Außig—TeplitzerEisenbahn.

Reichs-Gesetzbl.1909. 44
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4. BöhmischeKommerzialbahnen.
5. LokalbahnBrünnSösch.
6. BuschtèhraderEisenbahn.
7.8 LokalbahnFriedland—-Bild.
8. FriedländerBezirksbahnen,bestehendaus den Lokalbahnen:

Friedland-ReichsgrenzenächstHermsdorf;
Friedland-Reichsgrenzenächst Heinersdorf (Strecke bis Heiners=
dorf a. T.) und

Raspenau—-Weißbach.
9. Gablonzer elektrischeBahnen.
10. Kaschau—OderbergerBahn (auf österreichischemGebietebetriebeneLinien).
11. Mährisch=SchlesischeLokalbahn=Aktiengesellschaft(Lokalbahn Hruschau=

Polnisch=Ostrau).
12. NeutitscheinerLokalbahn.
13. NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehendaus den Linien:

Gänserndorf—Mistelbach;
Gmünd—Litschau—Heddenreichsteinund Gmünd Groß=-Gerungs;
Korneuburg—Ernstbrunn-Hohenau und Dobermannsdorf-Poysdorff
St. Pölten—Kirchberga. d. P.-Mank—Mariazell-Gußwerk mit der
AbzweigungOber=Grafendorf—-Ruprechtshofen.

14. OsterreichischeNordwestbahn.
15. Osterreichisch=UngarischeStaatseisenbahngesellschaft.
16. Privoz=Mährisch=Ostrau—WitkowitzerLokalbahn.
17. SalzburgerEisenbahn=und Tramway=Gesellschaft.
18. Salzkammergut=Lokalbahn.
19. Steyrtalbahn.
20. Südbahngesellschaft(auf österreichischemGebietebetriebeneLinien), mit

AusschlußderLokalbahnen:
) Bruneck—Sandi. T. (mit elektrischemBetriebe),
4) Grobelno—Rohitsch(RohitscherLokalbahn);
e) Kapfenberg—Seebach—-—Au
) Kühnsdorf—Eisenkappel;
8) Mödling—HinterbrühlnächstWien (mit elektrischemBetriebe);
h) Pöltschach—Gonobitz;
i) Preding=Wieselsdorf—Stainz /
k) Rittnerbahn(LokalbahnBahn- Klobenstein);
1) Uberetscherbahn(Lokalbahn Bozen—Kaltery und die elektrischbe=
triebeneKleinbahn Kaltern—Mendel(Mendelbahn);

m) Virglbahn (elektrischbetriebeneDrahtseilbahnvon Bozen auf die
Virgl=Warte)

Mn)Windisch=FessteitS. B.-Stadt Windisch=Feistritz.
21. SüdnorddeutscheVerbindungsbahn.

*)Mit Wirkung vom 4. März 1909.
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Stauding—StrambergerLokalbahn.
EisenbahnWien—Aspang, mit Ausschluß:
) der ZahnradstreckePacherg- Hoachschneebergder Schneebergbahn.

Die vondenKöniglichUngarischenStaatseisenbahnenbetriebenenStrecken
der K. K. OsterreichischenStaatsbahnen von Lawochnebis zur ungarischen
Landesgrenze,von Fchring bis zur ungarischenLandesgrenzeund von
Sianki bis zur ungarischenLandesgrenze,sowiederOsterreichisch=Ungarischen
Staatseisenbahngesellschaftvon Marcheggbis zur ungarischenLandes=
grenze, endlichdie von der Györ—Sopron—EbenfurterEisenbahngesell=
schaftbetriebeneStreckeder im BetriebederSüdbahngesellschaftstehenden
Wien —Pottendorf—Wiener=NeustädterBahn von Ebenfurt bis zur
ungarischenLandesgrenze.

Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Derwaltungen besfinden.

I. ItalienischerVerwaltungen.
Die durch die italienischenStaatsbahnen betriebenenStreckenvon
der italienisch=SsterreichischenGrenze:

bei Cormons bis Cormons.
bei Pontebba bis Pontafel in der Richtung aus Jtalien.
bei Peri bis Ala.

Die durchdie italienischeEisenbahngesellschaft„Societä Veneta per
costruzioneed eserciziodi ferroviesecondarieitaliane" betriebene
Streckevon der italienisch=österreichischenGrenze:

bei Cervignanobis Cervignano.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die durchdie KöniglichBayerischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Kiefersfeldenbis Kufstein.
bei Salzburg bis Salzburg.
beiWaldsaffenbis Eger.
bei Schirndingbis Eger.
bei Asch bis Eger.

Die durch die Königlich SächsischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon derdeutschösterreichischenGrenze:

bei Brambachbis Eger.
bei Bärensteinbis Weipert.
bei Markersdorf bis Hermsdorfi. B.
beiMoldau bis Moldau.
bei Schönabis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.

447
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bei Neusalza⸗Sprembergbis zurösterreichisch-deutschenGrenzebeiTauben⸗
heim.
bei Alt= und Neu=Gersdorf bis zur österreichisch=deutschenGrenze bei
Ebersbach.
bei Seifhennersdorfbis Warnsdorf.
bei Groß=Schönaubis Warnsdorf.
beiZittau bis Reichenberg.

Die durch die Königlich PreußischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

bei Heinersdorfa. T. bis Heinersdorfa. D
bei Grünthal bis Grünthal.
bei Neusorgebis Halbstadt.
bei Jägerndorf bis Jägerndorf.
bei Troppau bis Troppau.
bei Oderbergbis Oderberg.
bei Goczalkowitzbis Dzieditz.
beiNeuberunbis Oswiecim.

III. NussischerVerwaltungen.
Die durch die Verwaltung der russischenSüdwestbahnenin der
Richtung aus Rußland betriebenenStrecken von der russisch=
österreichischenGrenze:

bei Radziwilöw bis Brody.
bei Woloczyskbis Podwoloczyska.
bis Osterreichisch=Nowosielitza.

IV. RumänischerVerwaltungen.
Die durch die Königlich RumänischenStaatseisenbahnenin der
Richtungaus RumänienbetriebeneStreckevon der rumänisch=
österreichischenGrenze:

bei Itzkanybis Itzkany.

winischen Staatsbahnen befsinden.
Gravosa (Gruz)-Landesgrenzebei Uskoplje.
LandesgrenzebeiGlavska-LandesgrenzebeiNagumanac.
Landesgrenzebei Igalo—Zelenika.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon österreichischenVer=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Jiffer 103 bis und mit 120.
Italien, Jiffer 9.
Rumänien, Giffer 3.
Rußland, Ziffer 42, 43, 44, 45.
Schweiz,Ziffer 24, 25.
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II. Angarn.
SZämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Bahn=

i=is

oderin Österreichbetriebenwerden.
Königlich UngarischeStaatseisenbahnenund die im Betriebe derselben
stehendenLokalbahnenund Linien andererBahnen,mit Ausnahme:

derschmalspurigenLinie Garam=Berzencze-Selmeczbäny.
dernormalspurigenLokalbahnSoroksär—Szt.Lörinczund
der schmalspurigenLokalbahnim Taracgtal.

Südbahngesellschaft(auf ungarischemGebietebetriebeneLinien) und die
im BetriebederselbenstehendenLokalbahnen.
Kaschau—-OderbergerBahn (auf ungarischemGebiete betriebeneLinien)
und die im BetriebederselbenstehendenLokalbahnenund Linien anderer
Bahnen,mit Ausnahme:

derschmalspurigenStreckeGölnichbänya—-Szomolnokder Lokalbahn
im Gölnicztal,

dernormalspurigenFlügelbahnTarpatak—Tätra=Lomniczund
der ZahnradbahnCsorba-Csorbato.

derselbenstehendeLokalbahnFertövidék.
VereinigteArader und CsanäderEisenbahnen,mit Ausnahme:

der schmalspurigenLokalbahnBorossebes-Menyhäzaund derErsten
Alfölder schmalspurigenlandwirtschaftlichenEisenbahn.

Eisenbahnim Szamostal und die im BetriebederselbenstehendeLokal=
bahnIsibé—Nagybänya,sowiedieStreckeBethlen—KisilvaderNaszöd=
videkerLokalbahn.
EisenbahnMohäcs—-Peécs.
SlavonischeDrautalbahn.
BudapesterLokalbahnenund die im BetriebederselbenstehendeLinie
HarasztiJ-Räczkeve. «»
Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnen betriebenenStreckender
Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon Mezölaborczbis zur
österreichischenLandesgrenze, von Körösmezö bis zur österreichischen
Landesgrenze,die der Kaschau-OderbergerBahn von Orlé bis zur
österreichischenLandesgrenze,die derHolics—GödingerLokalbahnvon
Holics bis zur österreichischenLandesgrenzeund die der im übrigen im
Betriebe der Königlich UngarischenStaatsbahnen stehendenungarischen
Nordwest=Lokalbahnvon Kutti bis zur österreichischenLandesgrenze.
Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftbe=
triebenenStreckenderKöniglichUngarischenStaatseisenbahnenvonHölak=
Trencsentepliczbis zur österreichischenLandesgrenzeam Vlärapaß, von
Bruck=Kirälyhidabis zur österreichischenLandesgrenzeund vonSzakolcza
bis zur österreichischenLandesgrenze.
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B. Bahnstrecken, welche sich im Mitbetrieb auswärtiger
- Verwaltungen befinden. «

RumänischerVerwaltungen.
Die von den Königlich RumänischenStaatseisenbahnenin der
Richtungaus RumänienbetriebenenStreckenvon derungarisch=
rumänischenGrenze:

12. bei Veriorova bis Orsova.
13. bei Riul Vadului bis Verestorony.
14. beiGyimesbis Gyimes.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon ungarischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Rumänien,ZJiffer4, 5, 6.

III.Boßnien-Herzegowina.
1. K. und K. MilitärbahnBanjaluka—Doberlin.
2. Bosnisch=HerzegowinischeStaatsbahnen,einschließlichdervondenselbenbe=
triebenenelektrischenStadtbahn in Sargjevo.

Aumerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon den Bosnisch=Herze=
gowinischenStatsbahnen in Osterreichbetriebenwerden,ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 57,58, 59.

Belgien.
A. Von belgischenDerwaltungen betriebeneBahnen und

Bahnstrecken.
BelgischeStaatsbahnverwaltung.
BelgischeNordbahn.
Gent-Terneuzen.
Mecheln—Terneuzen.
Eisenbahnvon Chimay.
Hasselt-Maeseyck.

B. Bahystrecken,welchesichimBetrieboderMitbetriebaus=
wärtiger Derwaltungen besinden.

J. FranzösischerVerwaltungen.
Die von der französischenNordbahnbetriebenenStreckenvon der
belgisch==französischenGrenze:

7. bei Comines bis Comines.
8. bei Halluin bis Menin.
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II. LuxemburgischerVerwaltungen.
9. Die von der luxemburgischenPrinz Heinrich-Bahn betriebeneStrecke
von der belgisch⸗luxemburgischenGrenzebei Rodange bis Athus.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevonbelgischenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Frankreich, Jiffer 14, 15, 16, 17.
Niederlande,Ziffer 11, 12.

Dänemark.

A. Don dänischen Derwaltungen betriebeneStrecken.
1. Die DinischenStaatsbahnen, einschließlichder von denselbenbetriebenen
Dampffährenverbindungen: "
a)überdenLimssord(OddesundNord-OddesundSydunthkjøbing
paaMors-Glyngore),s

b)überdenKleinenslillelBelt(Fredericia-Strib),·
o)überdenGroßen[store1Belt(Nyborg-Korsor),s
d) über den Oresund (Helsingor—Helsingborg und Kopenhagen
[Kiebenhavn]—-Malmo— wegen der Dampffährenverbindung
Kopenhagen—Malmesieheunter B. II. 5);,

e) überdenMasnedsund(Masnedo—Orehoved);
s) zwischenGjedserund Warnemünde— wegen dieserDampffähren=
verbindungsieheunter B. I. 4;

aber mit Ausschluß:
dervon derSüdfünenschenEisenbahngesellschaftbetriebenenStaats=
bahnstreckeNyborg—Faaborgund

der DampfschiffstreckeKorser—Kiel.
2. FolgendeunterStaatsverwaltungstehendePrivateisenbahnstrecken:

a) Orehoved—-Giedser;
b) Aalestrup—Viborg;
Jpc)Sore-Vedde.

B. Babistrecken, welchesich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Derwaltungen besinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckevon
der deutsch=dänischenGrenzebei Farris bis Vamdrup.

4. Die in Gemeinschaftmit den GroßherzoglichMecklenburgischenStaats=
bahnenbetriebeneDampffährenverbindungGjedser—-Warnemünde.
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II. SchwedischerVerwaltungen.

SchwedischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffährenstreckezwischendem
FreihafenKopenhagenund Malme.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon dänischenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Siffer 136.
Schweden,iffer 8.

Frankreich.
Von französischenverwaltungen betriebeneBahnen und

Babustrecken.
Die Linien von allgemeiner Bedeutung:

Linien, nämlichderLinie von WassynachSaint-Dizier und derLokal=
bahnliniendesDepartementsderArdennen(CarignannachMessempré,
MontherménachMonthermé[Laval=Dieul, Vrigne=MeusenachVrigne=
aux=Bois),von Rambervillers nachCharmes, von Igney=Auricourtnach
Blamont und Cirey.

KonzessionärebetriebenenLinie des alten Hafens in Marseille und der=
jenigenvon Arles nachSaint=Louis.
Der Orléansbahn.
Der Südbahn.
Der Staatsbahnen, einschließlichder für Rechnung des Departements
Indre=et=LoirebetriebenenLokalbahnvon Ligré=RivierenachRichelieu.

von Valenton nachMassy=Palaiseau.
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.

Grenze.
Der Gesellschaftdes Medoc.

Die Linien von lokaler Bedeutung:
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
Von Marlieux nach Chätillon=sur=Chalaronne.
Von Castelnaunach Margaux und von Mauillac nachPort desPilotes
(Gesellschaftdes Médoch.
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Bahnstrecken,welchesich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Verwaltungen befinden.

1. BelgischerVerwaltungen.
Die von der BelgischenStaatsbahnverwaltungbetriebenenStrecken
von der belgisch=französischenGrenze:

bei Doischebis Givet. ·
bei Abeelebis Hazebrouck.
Die von der BelgischenNordbahnbetriebeneStreckevon der französisch=
belgischenGrenzebeiHeer=Agimontbis Givet.
Die von der Eisenbahngesellschaftvon Chimay betriebeneStrecke von
der französisch=belgischenGrenze bei Momignies bis Anor.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die derfranzösischenOstbahngehörigen,von denReichseisenbahnen
in Elsaß=LothringenmitbetriebenenStreckenvon der deutsch=
französischenGrenze:

beiAltmünsterolbis Petit=Croix.

bei Chambreybis Moncel.
beiNovéantbis Pagny=sur=Moselle.
bei Amanweiller bis Batilly.
beiFentschbis Audun-le=Roman.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den SchweizerischenBundesbahnen betriebenenStrecken
von derfranzösischschweizerischenGrenze:

bei Delle bis Delle.
bei Vallorbe bis Pontarlier.
beiLesVerrières=Suissebis Pontarlier.
bei Crassierbis Divonne=les=Bains.
beiLe Chätelardbis Vallorcine.

IV. JtalienischerVerwaltungen.
Die von den italienischenStaatsbahnenbetriebene Strecke von der
italienisch=französischenGrenzebeiModanebis Modane.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken, welche von französischenVer=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zuvergleichen:

Deutschland,Ziffer 125, 126, 127, 128, 129, 130.
Belgien, Ziffer 7, 8.
Italien, Liffer 6.
Schweiz,Ziffer 32, 33, 34, 35.
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Italien.
A. Von italienischen Verwaltungen betriebeneBahnen und

Bahnstrecken.
1. Die sämtlichenvonderGeneraldirektionderStaatsbahnenbetriebenenLinien.
2. Die von der Societä Veneta per costruzioneed eserciziodi ferrovie
secondarieitaliane betriebenenLinien:
a) Cividale—Portogruaro,mit Abzweigungvon S. Giorgiodi Nogaro
bis zur italienisch-österreichischenGrenzebei Cervignano,

b) Parma-Suzzara,
c) BolognaS. V.—Portomaggiore,mit AbzweigungvonBudrio nach
Massalombarda,

4)Arezzo-PratovecchioStia,
ee)Conegliano—Vittorio,
fsCamposampiero—-CastelfrancoVeneto—Montebelluna(Gemeinschafts=
bahnhöfeder Linien Padova-Bassano,Treviso—Vicenzaund
Treviso—Belluno der Staatsbahnen),

8) Thiene-Rochhetteund
h) Ferrara—Copparo.

3. Die Nord=Milano=Eisenbahnenin Mailand, nämlich:
i) Milano—BovisaSevesoS. Pietro—MeronePontenuovo(Gemein=
schaftsbahnhofderLinieComo-LeccoderStaatsbahnen)—Incino=Erba,
mitAbzweigungenvonBovisanachMilano—Librera(Staatsbahnen)
und von SevesoS. Pietro nachCamnago(Gemeinschaftsbahnhof
derLinie Chiasso-MilanoderStaatsbahnen))

k) Milano—Bovisa-Saronno,
1)Saronno-Malnate-VareseNord-LavenoNord,mit Abzweigungen
von VareseNord nachVarese(Staatsbahnen)und von LavenoNord
nach Laveno Mombello (Staatsbahnen),

m) Saronno—-Grandate,
n) ComoLagoNord—Camerlata—-Grandate-Malnate,mit Abzweigung
von Camerlata nachAlbate Camerlata (Staatsbahnen),

) Novara Nord—Busto ArsizioNord—Saronno —Seregno (Gemein=
schaftsbahnhofder Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen), mit
Abzweigungenvon Novara Nord nach Novara (Staatsbahnen)
und von Busto ArsizioNord nachBusto Arsizio (Staatsbahnen),

p) Castellanza—CairateLonate Ceppino in Val dOlona.
4. Die von derGesellschaftderMittelmeerbahnenbetriebenenLinien:

Varese—PortoCeresiound Roma-Viterbo, mit Abzweigungvon
Capranica nach Ronciglione.

5. Die von der Gesellschaftder römischenNebenbahnenbetriebeneLinie
Roma-Albano-Nettuno.
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B. Bahnstrecken,welchesichim Betrieb oderMitbetrieb aus⸗
wärtiger Verwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
6. Die von der Paris—Lyon=MittelmeerbahnbetriebeneStreckevon der
italienisch=französischenGrenze bei Ventimiglia bis Ventimiglia.

II. SchweizerischerVerwaltungen.
7. Die von derGotthardbahnbetriebeneStreckevon der italienisch-schweize=
rischenGrenzebei Pino bis Luino. —

8. Die von den SchweizerischenBundesbahnenbetriebeneStreckevon der
italienisch=schweizerischenGrenzebei Iselle bis Domodossola!).

III. OsterreichischerVerwaltungen.
9. Die von den K. K. OsterreichischenStaatsbahnen in der Richtung nach
Italien mitbetriebeneStreckevon der italienisch=österreichischenGrenze bei
Pontafel bis Pontebba.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon italienischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer25, 26, 27, 28.
Frankreich, Jiffer 29.
Schweiz,Jiffer 36.

Luxemburg.
A. Von luxemburgischenDerwaltungen betriebeneBabnen und

Babnstrecken.
1. Prinz Heinrich=Bahn.

B. Bahistrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Verwaltungen besinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
2. Die von denReichseisenbahnenin Elsaß=Lothringenbetriebenensämt=
lichenLinien der Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahn.

3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnenbetriebeneStreckevon
der deutsch=luxemburgischenGrenze bei Ulflingen bis Ulflingen.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon luxemburgischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Belgien, Ziffer9.

1) Die SchweizerischenBundesbahnenbesorgenab Iselle transit den Zugsdienst (Zug=
förderungund Zugsbegleitung)auf Rechnungder italienischenStaatsbahnen,der Stations=
dienstwird von denletzterenselbstbesorgt.

45“
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Niederlande.
A. Von niederländischenVerwaltungen betriebeneBabnen und

Bahnstrecken.
1. Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnen.
2. HolländischeEisenbahngesellschaft.
3. NiederländischeZentral=Eisenbahngesellschaft.
4. Nord=Brabant=DeutscheEisenbahngesellschaft.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Verwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
5. Die von den GroßherzoglichOldenburgischenStaatsbahnen betriebene
Streckevon derdeutsch=niederländischenGrenzebeiNeuschanzbis Neuschanz.

Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der deutsch=niederländischenGrenze:

6. bei Borken bis Winterswyk.
7. bei Bocholt bis Winterswyk.
8. bei Straelen bis Venlo.
9. bei Kaldenkirchenbis Venlo.
10. beiDalheim bis Vlodrop.

II. BelgischerVerwaltungen.
11. Die von derMecheln—Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke

von derbelgisch=niederländischenGrenze bei LaClinge bis Terneuzen.
12. Die von der Gent-Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke

von derbelgisch=niederländischenGrenzebei Selzaetebis Terneuzen.
Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon niederländischenVer=

waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Jiffer 131, 132, 133, 134, 135.

Numänien.
A. Von rumänischenVerwaltungen betriebeneBahnen und

Bahnstrecken.
1. KöniglichRumänischeStaatseisenbahnen.

B. Bahnstrecken, welche sich im Mitbetrieb auswärtiger
Verwaltungen besfinden.
I. RussischerVerwaltungen.

2. Die von den Königlich RumänischenStaatseisenbahnenbetriebeneund
von den russischenSüdwestbahnenmitbetriebeneStreckevon der russisch=
rumänischenGrenzebei Ungheni bis Rumänisch=Ungheni.
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I. OsterreichischerVerwaltungen.
3. Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenin derRichtungaus
OsterreichbetriebeneStreckevon der österreichisch⸗rumänischenGrenzebei
Burdujenibis Burdujeni.

II. UngarischerVerwaltungen.
Die von den Königlich UngarischenStaatseisenbahnenin der
Richtungaus Ungarn betriebenenStreckenvon der ungarisch=
rumänischenGrenze: «

4. bei Verciorova bis Verciorova.
5. beiRiul Vadului bis Caineni.
6. bei Palanca bis Palanca.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon der rumänischenVer=
waltung im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 56.
Ungarn, Ziffer 12, 13, 14.
Rußland, Ziffer 46.

Rußlanud.

A. Dom Staate betriebeneBahnen und Babnstrecken.

1. Nicolaibahn (mit Zweigbahnnach demHafen und denEisenbahnenvon
Nowotorshokund Rshew—Wjasma)unter Ausschluß der Sektion nach
Borowitschi.
Nordwestbahnen. ·
Moskau-BresterEisenbahn.
Moskau—-Kursk,Moskau—Nishninowgorodund Muromer Eisenbahnen.
Sysran—Wijasma=Eisenbahn.
Catherine=Eisenbahn.
Riga—Orel-Eisenbahn(mit der Riga-Tuckumer Eisenbahn).
Libau-Romny Eisenbahn.
Weichselbahnen.
Südbahnen.

11. Ssamara—StlatousterEisenbahn.
12. PolessierEisenbahnen.

13. Südwestbahnen.
14. Perm=Eisenbahn.
15. Sibirische Eisenbahn.
16. TranskaukasischeEisenbahnen.
17. Nordbahnen.
18. Taschkent=Eisenbahn.

*—PSSSRRFEN
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19. MittelasiatischeBahn, mit den Linien:
Krasnowodsk—Andishan,
Merw--Kuschka,
Tschernjajewo—Taschkentund
GortschakowoMargelan.

20. Transbaikal=Bahn.

B. Don Hrivatverwaltungen betriebene Bahnen und
Babustrecken.

21. Warschau—Wien=Eisenbahn.
22. WladikaukaserEisenbahn.
23. LodserEisenbahn.
24. Moskau—-Kiew-Woronesch=Eisenbahn.
25. Moskau—Kasan=Eisenbahn.
26. Moskau—Windau—RybinskerEisenbahn.
27.Rjasan- Uralsk=Eisenbahn.
28. Südostbahnen.
29.Belgorod- Ssumy=Eisenbahn.
30. Die Lokalbahnender I. Gesellschaftfür Lokalbahnenin Rußland:

Pernau-Reval, mit den Linien:
Walk-Pernau,
Meoisekull-Fellin,
Fellin—Reval=Hafen,
Allenkull-Weißenstein;

Swjenzjany;
Südbahnen,mit denLinien:
Rudniza—Olwiopol,
Dochno—Tschetschelnik,
Berschad-Berschad=Fabrik,
Shitomir—Gaiworon,
Cholonewskaja—Ssemka,
Woronowizy-Winniza.

31. Die LokalbahnNowosybkow.
32. Herby—CzenstochauerEisenbahn.
33. LivländischeLokalbahn(Walk—Marienburg—Stockmannshof).

C. Grenzstrecken,welche sich im Mitbetrieb auswärtiger
Verwaltungen befinden.
I. Deutscher Verwaltungen.

Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von derdeutsch=russischenGrenze:

34. bei Eydtkuhnenbis Wirballen.
35. beiOttlotschinbis Alegandrowo.
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II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebeneStrecke
von der österreichisch=russischenGrenze:

bei Szczakowabis Granica und
die in der Richtung nach Rußland betriebenenStrecken von der
österreichisch=russischenGrenze:

bei Brody bis Radziwilöw.
bei Podwoloczyskabis Woloczysk.
bei Nowosielitzabis Nowosielitza.

II. Rumaͤnischer Verwaltungen.
Die von den Südwestbahnenbetriebeneund von den Königlich
Rumänischen StaatseisenbahnenmitbetriebeneStrecke von der
rumänisch=russischenGrenze:

beiUnghenibis Russisch=Ungheni.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevonrussischenVerwaltungen

im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Jiffer 98, 99, 100, 101, 102.
Osterreich,Biffer53,54,66.
Rumänien,Ziffer 2.

Schweden.
A. Von schwedischenVerwaltungen betriebeneStrecken.
Die SchwedischenStaatseisenbahnen,mit Ausnahme der von denselben
betriebenenStreckeLule-Reichsgrenzemit denAbzweigungenGelliware-
Malmberg und Gelliware-Koskulls kulle).
Die Boräs=Eisenbahn.
Die EisenbahnKristianstad-Heßleholm.
Die EisenbahnLund-Kieflinge.

1)Auf den von denSchwedischenStaatseisenbahnenbetriebenenStreckenvon der
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Die EisenbahnLundTrelleborg. .
DieEisenbahnTrelleborg—Rydsgärd.
DieEisenbahnUddewalla—Wenersborg—Herrljunga.

—

dre—
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Verwaltungen befinden.
I. DänischerVerwaltungen.

und demFreihafenKopenhagen.

tungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Dänemark,Jiffer 5.

Schweiz. .
Von schweizerischenVerwaltungen betriebene Bahnen und

Bahnstrecken.

SeilbahnCossonayBahnhof S. B. B. -CossonayStadt.
Gotthardbahn.
NeuenburgerJurabahn.
Emmentalbahn.
Langenthal—Huttwilbahn.
Tößtalbahn.
SchweizerischeSeetalbahn.
SchweizerischeSüdostbahn.
Rorschach—-Heidenbahn.
Sihltalbahn.
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B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Derwaltungen befinden.
I. OsterreichischerVerwaltungen.

Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=schweizerischenGrenze:

24. bei Buchs bis Buchs,
25. bei St. Margrethenbis St. Margrethen.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die von denGroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=schweizerischenGrenze:

26. beiGottmadingenbis zur schweizerisch=deutschenGrenzebei Wilchingen.
27. bei Stetten bis Basel badischeBahn.
28. bei Leopoldshöhebis Basel badischeBahn.
29. bei Grenzachbis Basel badischeBahn.
30. Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenmitbetriebene

VerbindungsbahnzwischenBasel badischeBahn und Basel schweizerische
Bundesbahn.

31. Die von denReichseisenbahnenin Elsaß=LothringenbetriebeneStrecke
von derdeutsch=schweizerischenGrenzebeiSt. Ludwig bis Basel schweizerische
Bundesbahn.

II. FranzösischerVerwaltungen.
Die von derGesellschaftderParis Lyon=Mittelmeerbahnbetriebenen
Streckenvon der französisch=schweizerischenGrenze:

32. bei St. Gingolphbis Bouveret.
33. beiChene=Bourgbis Genf=Eaux=Vives.
34. bei La Plaine bisGenf. Cornavin.
35. bei Col=des=Rochesbis Le Lockle.

IV. IatalienischerVerwaltungen.
36. Die von denitalienischenStaatsbahnenbetriebeneStreckevonderitalienisch=

schweizerischenGrenze bei Chiassobis Chiasso.
Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon schweizerischenVer=

waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland, Jiffer 121, 122, 123, 124.
Frankreich, Ziffer 24, 25, 26, 27, 28.
Italien, Jiffer 7, 8.

Berlin, den3. März 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStücke desReichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Reichs=Sesetzbl.1909. 46

Cocgle



Originalfrom
DigitizedbyCOOglc — CORNELLUNIVERSITY



— 305 —

Reichs-Gesetzblatt.
12.

Inhalt: Gesetz wegenAUnderungdes Gesetzes,betreffenddieWechselstempelsteuer.S. 3o5. — Bekannt=
machung des Textes desWechselstenpelgesetes. S. 310.

(Nr. 3578.) GesetzwegenAnderungdesGesetzes,betreffenddieWechselstempelsteuer.Vom
4.März1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1. ·

Das Gesetz, betreffenddie Wechselstempelsteuer,vom 10. Juni 1869
Gundes⸗Gesetzbl.S. 193) wird dahin geändert:

I. Der 9§1 erhält folgendeFassung:

1.
Gezogeneund eigeneWechselunterliegendemWechselstempel
Von derStempelabgabebefreitbleiben:
1.die vomAuslandauf das Auslandgezogenenunddieim Ausland
ausgestellteneigenenWechsel,wennsienur im Auslandezahlbarsind;

2. die vom Inland auf dasAusland gezogenen,nur im Ausland,
und zwar auf Sicht oderspätestensinnerhalbzehnTagennach
dem Tage der Ausstellung zahlbarenWechsel, sofern sie vom
Ausstellerunmittelbarin das Ausland versendetwerden.

II. Im &64 werdendieWorte„Bundeskasse“,„Bundesgebiet““und„solidarisch“
durchdieWorte „Reichskaffet,„Inland“ undHalsGesamtschuldner“ersetzt.

III. Im I7 Abs.2 wird das Wort „Bundesgebiet“durchdasWort „Inland“,
ersetzt.

Neichs=Gesetzbl.1900. 47
Ausgegebenzu Berlin den 15.März 1909.
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IV. An die Stelle des 9 12 tretenfolgendeVorschriften:
Ein zurAnnahmeversandtesWechselexemplardarfvomVerwahrer

gegenVorlegung eines nicht versteuertenExemplars oder einer nicht
versteuertenAbschrift desselbenWechselsunversteuertnur ausgeliefert
werden,wenn diesesunversteuerteExemplar oder dieseunversteuerte
Abschriftzuvor auf derRückseitedergestaltdurchkreuztist, daß dadurch
dieBenutzungzumIndossierenausgeschlossenwird. Ist dies nicht der
Fall) sohaftetderVerwahrer, der das mit demAnnahmevermerkever=
seheneExemplarunversteuertausliefert,für die Stempelabgabeund
verfällt, wennsienicht rechtzeitigentrichtetwird, in die im &15
bestimmteStrafe.

V. Im 913 werdendieWorte „Bundesstempel“,„Bundesstempelmarke“und
„Blanket“ durchdie Worte „Wechselstempel“",„Wechselstempelmarke“und
„Vordruck“ersetzt. ·

vLHinterdem814werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:
§14u.

Der Anspruchauf EntrichtungdesWechselstempelsverjährtin
fünf Jahren.

Die Verjährungbeginntmit demSchlussedesJahres, in welchem
der Wechselfällig gewordenist.

Die Verjährung wird unterbrochendurchjedevon derzuständigen
Behördezur Geltendmachungdes Anspruchsgegenden Zahlungs=
pflichtigengerichteteHandlung. Wird die Verjährungunterbrochen,
so beginnteineneueVerjährung nicht vor dem Schlussedes Jahres,
in welchemdie Unterbrechungstattgefundenhat.

Die Unterbrechungder Verjährungwirkt nur gegendenjenigen,
gegenwelchendie Unterbrechungshandlunggerichtetworden ist.

Ist auf Grund des § 15 gegeneine der dort bezeichnetenPer=
sonenein Strafverfahren wegenHinterziehungeingeleitet,so verjährt
der Anspruchauf Entrichtungdes Wechselstempelsgegenüberdieser
Person nicht früher als die Strafverfolgung.

14b.½
In Beziehungauf dieVerpflichtungzurEntrichtungdesWechsel=

stempelsist derRechtswegzulässig. Die Vorschriftendes &70 des
Reichsstempelgesetzesvom 3. Juni 1906 findenAnwendung.

VII. Im &15 Abs.1 wird das Wort „Geldbuße“durch„Geldstrafe“ersetzt.
Der 9 15 Abs.3 wird durchfolgendeals §&16c einzuschaltendeVor=

schriftenersetzt:
Die UmwandelungeinernichtbeizutreibendenGeldstrafein eine

Freiheitsstrafefindetnichtstatt. Auch ist, wennderVerurteilteein
Deutscherist, die Zwangsversteigerungeines Grundstücksohne seine
Zustimmungnichtzulässig.
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VIII. Hinter dem§&16 werdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

5§16.
Ergibt sichin den Fällen der I§ 15, 16 aus denUmständen,

daß eine Hinterziehungder Stempelababe nicht hat verübt werden
könnenoder nicht beabsichtigtworden5 so tritt eineOrdnungsstrafe
bis zu einhundertfünfzigMark ein.

5*165b.
Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen find bei

offenenHandelsgesellschaften,Kommanditgesellschaftenund Kommandit=
gesellschaftenauf Aktiengegendiezur VertretungderGesellschaftbe=
rechtigtenGesellschafter,bei Gesellschaftenmit beschränkterHaftung
gegendieGeschäftsführer,beiGenossenschaften,Aktiengesellschaftenund
sonstigenrechtsfähigenVereinengegendieVorstandsmitgliedernur im
einmaligenBetrage, jedochunter Haftbarkeit jedeseinzelnenals Ge=
samtschuldnerfestzusetzen.Ebensoist in anderenFällen zu verfahren,
in denenmehrerePersonengemeinschaftlichoderals Vertreterdesselben
Teilnehmers am Umlaufe des Wechselsbeteiligtsind. «

Die Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 findetKfprehhendeAnwendung
im VerhältnissedesVollmachtgeberszu demBevollmächtigten,welcher
innerhalbder ihm zustehendenVertretungsmachtim NamendesVoll=
machtgeberseineder in den 9§#6 bis 12 bezeichnetenHandlungenvor=
nimmt, bevor der Verpflichtungzur Entrichtungdes Stempels
genügtist.

IX. An die Stelle des§ 17 tretenfolgendeVorschriften:
Die Strafverfolgungvon Hinterziehungendes Wecchselstempels

& 15) verjährt in fünf Jahren, von anderenZuwiderhandlungen
(6 16a) in einemJahre.

Die Verjährungbeginntmit demSchlussedesJahres in welchem
der Wechselfällig gewordenist.

Wird die Verjährung unterbrochen,sobeginnt eine neue Ver=
jährungnichtvor demSchlussedes Jahres, in welchemdieUnter=
brechungstattgefundenhat.

X. Im / 18 Abs. 1 werdendieWorte „In betreffderFeststellung“bis Qim
Gnadenwege“durchdieWorte ersetzt„HinsichtlichdesVerwaltungsstaaf
verfahresb derStrafmilderung und desErlassesderStrafe im Gnaden=
wegesowiehinsichtlichder Strafvollstreckung“.

m 8 18 Abs. 2 werdendie Worte, 2 im § 15 vorgeschriebenen
Geldkuften ersetztdurch die Worte „die in den88 15, 168 vorgeschrie⸗
benenGeldstrafen“.

XI. Der § 19 wird aufgehoben.
47
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XII. Im 9•20 werdendieWorte „Staaten des Bundes“ und „der Bundes=
Stempelabgabe“durchdie Worte „Bundesstaaten“und „des Wechpsel=
stempels“ersetzt.

XIII. Der § 22 wird durch folgendeals Abs. 2 des 928 einzuschaltende
Vorschriftenersetzt.

Der Bundesrat erläßt insbesonderedie Anordnungenwegender
Anfertigungund desVertriebsder nachMaßgabediesesGesetzeszu
verwendendenStempelmarkenund gestempeltenVordrucke sowie die
Vorschriften über die Art der Verwendung der Marken. Er stellt
die Bedingungenfest,unter welchenfür verdorbeneMarken und Vor=
druckeErstattungzulässigist.

XIV. An die Stelle des § 24 tretenfolgendeVorschriften:
Die VorschriftendiesesGesetzesfindenentsprechendeAnwendung:
1. auf VerpflichtungsscheineüberdieZahlungvonGeld, sofern
siedurchIndossamentübertragenwerdenkönnen,

2. auf Anweisungenüber dieZahlung von Geld,sofern sie
durchIndossamentübertragenwerdenkönnenoder auf den
Inhaber lauten oder soferndie Zahlung an jedenInhaber
bewirktwerdenkann.

Es macht keinenUnterschied,ob die im Abs. 1 bezeichnetenUr=
kundenin Form von Briefen oder in andererForm ausgestelltwerden.

Befreit von der Stempelabgabesind Schecksmit der im § 29
Abs. 2 des ScheckgesetzesvorgesehenenAusnahme sowie die statt der
Barzahlung dienendenauf Sicht zahlbarenPlatzanweisungen,die nicht
Scheckssind. Eine auf dieUrkundegesetzteAnnahmeerklärungmacht
denScheckoder diePlatzanweisungsteuerpflichtig,sofernderAnnahme=
erklärungrechtlicheWirkungzukommt.DieVersteuerungmußerfolgen#ehe
derAkzeptantdenScheckoderdiePlatzanweisungaus denHändengibt.

In welchenFällen Anweisungen,die an einemNachbarortedes
Ausstellungsortszahlbarsind,denPlatzanweisungengleichzu achtensind,
bestimmtder Bundesrat nachMaßgabe der örtlichenVerhältnisse.

XV. Der §925 erhältfolgendeFassung:
Urkunden,welchenachdiesemGesetzestempelpflichtigsind oder auf

welchedie in diesemGesetzevorgesehenenStempelbefreiungenAnwen=
dungfinden,sind in deneinzelnenBundesstaatenkeinerAbgabeunter=
worfen.

Auch von den auf derartigeUrkundengesetztenUbertragungs=
vermerken,Quittungenund sonstigenauf die Leistungenaus diesen
PapierenbezüglichenVermerkendürfenlandesgesetzlicheAbgabennicht
erhobenwerden. Auf Protestefindet dieseVorschriftkeineAnwendung.

XVI. Der § 26 wird aufgehoben.
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XVII. An dieStelle des§.27 tretenfolgendeVorschriften:
Der Ertrag des Wechsselstempelsfließt in die Reichskasse.
Jedem Bundesstaatewird von der jährlichenEinnahme, welche

in seinemGebiet aus demVerkaufevon Stempelmarkenoder ge=
stempeltenVordruckenerzieltwird, derBetrag von zweivomHundert
aus derReichskassegewährt.

Artikel 2.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denText desim Artikel1 bezeichneten

Gesetzes,wieer sichaus denAnderungenergibt,dieim § 2 desEinführungs=
gesetzeszum Strafgesetzbuchefür das DeutscheReich (Bundes=Gesetzbl.1870
S. 195), in demGesetzevom 4. Juni 1879 wegenAbänderungdesGesetzes,
betreffenddie Wechselstempelsteuer(Reichs=Gesetzbl.S. 151), im § 2 desGesetzes,
betreffenddieErleichterungdesWechselprotestes,sowiein demvorliegendenGesetze
vorgesehensind,in fortlaufenderNummernfolgederParagraphenals „Wechsel=
stempelgesetz“"mit dem Datum des vorliegendenGesetzesdurchdas Reichs=
Gesetzblattbekanntzu machen.

Soweit in Reichsgesetzenoder Landesgesetzenauf VorschriftendesWechsel=
stempelsteuergesetzesverwiesenist, tretendie entsprechendenVorschriftendesvom
ReichskanzlerbekanntgemachtenTextesan dieStelle.

Artikel 3.
Dieses Gesetztritt mit dem 1. April 1909 in Kraft.
Auf die vor diesemTage ausgestellteninländischenoder von demersten

inländischenInhaber aus den Händen gegebenenausländischenWechselfinden
die Vorschriftendes § 14a mit der MaßgabeAnwendung,daß dieVerjährungs=
frist von demTage desInkrafttretensdiesesGesetzesan gerechnetwird, falls
die Wechselvor diesemZeitpunktefällig waren.

Für das GebietderInsel Helgolandwird derZeitpunktdesInkrafttretens
des GesetzesdurchKaiserlicheVerordnungunterZustimmungdes Bundesrats
festgesetzt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHelgoland,den4. März 1909.

(. S)) Wilhelm.
FürstvonBülow.
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(Nr. 3579.) BekanntmachungdesTextesdesWechselstempelgesetzes.Vom 10. März 1909.

A# Grund desArtikel 2 desGesetzesvom 4. März 1909 wegenAnderung
des Gesetzes,betreffenddie Wechselstempelsteuer,wird der Text des Wechsel=
stempelgesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den10.März1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Sydow.

Wechsfelstempelgesetz.
Vom 4. März 1909.

& 1.
Gezogene und eigeneWechselunterliegendemWechselstempel.

Von derStempelabgabebefreitbleiben:
1. die vom Ausland auf das Ausland gezogenenund die im Ausland
ausgestellteneigenenWechsel,wenn sienur im Auslande zahlbar sind;

2. die vom Inland auf das Ausland gezogenen,nur im Ausland, und
zwar auf Sicht oder spätestensinnerhalb zehnTagen nach dem Tage
der Ausstellung zahlbarenWechsel,sofernsie vom Ausstellerunmittel=
bar in das Ausland versendetwerden.

8 2.
Die Stempelabgabebeträgt:
von einerSumme
von 200Mark undweniger 0,10Mark,
über200 bis 400 Marr . . 0/20
é. 400 600 ½%
". 606000 800 oo
. 800 s 1000 — ... ... .. . 0,s0 ⸗

und von jedemferneren1000 Mark der Summe 0,soMark mehr, dergestalt,
daß jedesangefangeneTausendfür voll gerechnetwird.
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83.
Die zumZweckeder BerechnungderAbgabevorzunehmendeUmrechnung

der in einer anderenals derReichswährungausgedrücktenSummen erfolgt,
soweitder Bundesratnicht für gewisseWährungenallgemeinzu Grunde zu
legendeMittelwerte festsetztund bekanntmacht, nach Maßgabe des laufenden

Kurses.
84.

Für die Entrichtung der Abgabe sind der ReichskassesämtlichePersonen,
welchean demUmlaufe desWechselsim Inlande teilgenommenhaben, als Ge=
samtschuldnerverhaftet.

5.
Als Teilnehmer an dem Umlauf eines Wechsels wird hinsichtlichder

Steuerpflichtigkeitangesehen:der Aussteller,jederUnterzeichneroderMitunter=
zeichnereinesAkzepts,einesIndossamentsodereineranderenWechzselerklärung,
und jeder,der für eigeneoderfremdeRechnungdenWechselerwirbt,veräußert,
verpfändetoder als Sicherheit annimmt, zur Zahlung präsentiert, Zahlung
darauf empfängtoder leistet,odermangels ZahlungProtest erhebenläßt, ohne
Unterschied,ob derNameoderdieFirma auf den Wechselgesetztwird odernicht.

#6.
Die Entrichtungder Stempelabgabemuß erfolgen,eheein inländischer

Wechselvon demAussteller, ein ausländischerWechselvon demersteninländischen
Inhaber (§ 5) aus denHändengegebenwird.

87.
Dem AusstellereinesinländischenWechselsund demersteninländischen

Inhaber einesausländischenWechselsist gestattet,denmit eineminländischen
Indossamentenoch nicht versehenenWechselvor Entrichtungder Stempelabgabe
lediglichzumZweckederAnnahmezu versendenundzurAnnahmezupräsentieren.
Der Akzeptanteines unversteuertenWechselsist verpflichtet,vor der Rückgabe
oderjederanderweitenAushändigungdesWechselsdieVersteuerungdesselbenzu
bewirken. «

Wird jedochein nicht zumUmlauf im Inlande bestimmtesExemplar eines
in mehrerenExemplarenausgefertigtenWechselszurEinholungdesAkzeptsbenutzt,
so bleibt derAkzeptantvon derVerpflichtungzur Versteuerungbefreit,wenn die
RückseitedesakzeptiertenExemplarsvor derRückgabedergestaltdurchkreuztwird,
daß dadurchdie weitereBenutzungdesselbenzumIndossierenausgeschlossenwird.

« 88.
Wird derselbeWechselin mehreren,im Kontextals Prima, Sekunda,

Tertia usw.bezeichnetenExemplarenausgefertigt,so ist unterdiesendasjenigezu
versteuern,welcheszum Umlaufebestimmtist.
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49.
Außerdemunterliegt der Versteuerungjedes Exemplar, auf welcheseine

Wechselerklärung— mit Ausnahme des Akzepts und der Notadressen—gesetzt
ist, die nicht auf einemnachVorschrift diesesGesetzesversteuertenExemplaresich
befindet.Die Versteuerungmuß erfolgen,ehedasbetreffendeExemplarvondem
AusstellerderdieStempelpflichtigkeitbegründendenWechselerklärung,oder,wenn
letztereim Ausland abgegebenist, von demersteninländischenInhaber aus den
Händen gegebenwird.

Soll ein unversteuertesWechselduplikatohneAuslieferung einesversteuerten
Exemplars desselbenWechselsbezahltoder mangels Zahlung protestiertwerden,
so ist dieVersteuerungdesselbenzu bewirken,ehedie Zahlung oderProtest=
aufnahmestattfindet.

Der Beweis des Vorhandenseinseines versteuertenWechselduplikatsoder
desEinwandes, daßdie auf ein unversteuertesExemplar gesetzteWechselerklärung
auf einemversteuertenDuplikat abgegebensei, oderdaß bei Bezahlungeines
unversteuertenDuplikats auch ein versteuertesExemplar ausgeliefertsei, liegt
demjenigenob, welcherwegenunterlassenerVersteuerungeinesWechselegemplars
in Anspruchgenommenwird.

810.
Die Bestimmungenim 99 findengleichmäßigauf WechselabschriftenAn=

wendung,welchemit einemOriginal-Indossamentodermit eineranderenurschrift=
lichenWechselerklärungversehensind. Jede solcheAbschriftwird hinsichtlichder
BesteuerungeinemDuplikatedesselbenWechselsgleichgeachtet.

SII.
Ist die in den §9 6 bis 10 vorgeschriebeneVersteuerungeinesWechsels,

einesWechselduplikatsoder einerWechselabschriftunterlassen,8 ist der nächste,
und, solangedie Versteuerungnichtbewirktist, auchjederfernereinländische
Inhaber verpflichtet,denWechselzu versteuern,eheer denselbenaufderVorder=
oderRückseiteunterzeichnet,veräußert,verpfändet,zurZahlungpräsentiert,Zahlung
daraufempfängtoderleistet,eineQuittungdaraufsetzt,mangelsZahlungProtest
erhebenläßt oder denWechselaus denHänden gibt. Auf die von denVorder=
männernverwirktenStrafenhat die EntrichtungderAbgabedurcheinenspäteren
Inhaber keinenEinfluß.

* 12.
Ein zur AnnahmeversandtesWechselexemplardarf vomVerwahrergegen

Vorlegung eines nicht versteuertenExemplars oder einer nicht versteuertenAb=
schrift desselbenWechselsunversteuertnur ausgeliefertwerden,wenn diesesun=
versteuerteExemplar oder dieseunversteuerteAbschrift zuvor auf der Rückseite
dergestaltdurchkreuztist, daß dadurch die Benutzung zum Indossieren ausge=
schlossenwird. Ist dies nicht der Fall, so haftet der Verwahrer, der das mit
demAnnahmevermerkeverseheneExemplarunversteuertausliefert,für dieStempel=
abgabeund verfällt, wenn sienicht rechtzeitigentrichtetwird, in die im § 17
bestimmteStrafe.
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813.
Die Verpflichtungzur EntrichtungderStempelabgabewird erfüllt:
1. durch Ausstellung des Wechselsauf einem mit dem erforderlichen
WechselstempelversehenenVordruck,

oder
2. durch Verwendung der erforderlichenWechselstempelmarkeauf dem
Wechsel,wenn hierbeidie von demBundesrat erlassenenund bekannt
gemachtenVorschriftenüberdieArt undWeisederVerwendungbeob=
achtetwordensind.

14.
Stempelmarken,welchenichtin dervorgeschriebenenWeiseverwendetworden

sind, werdenals nicht verwendetangesehen.

15.
Der Anspruchauf EntrichtungdesWechselstempelsverjährtin fünfJahren.
Die Verjährungbeginntmit demSchlussedesJahres, in welchemder

Wechselfällig gewordenist.
Die Verjährungwird unterbrochendurchjedevonderzuständigenBehörde

zur GeltendmachungdesAnspruchsgegendenZJahlungspflichtigengerichteteHand=
lung. Wird dieVerjährung unterbrochen,so beginnteineneueVerjährungnicht
vor dem Schlussedes Jahres, in welchemdie Unterbrechungstattgefundenhat.

Die Unterbrechungder Verjährungwirkt nur gegendenjenigen,gegen
welchendieUnterbrechungshandlunggerichtetwordenist.

Ist auf Grund des 9 17 gegeneine der dort bezeichnetenPersonen ein
Strafverfahren wegenHinterziehungeingeleitet,so verjährt der Anspruch auf
Entrichtung des WechselstempelsgegenüberdieserPerson nicht früher als die
Strafverfolgung.

16.
In Beziehung auf die Verpflichtungzur Entrichtung des Wechselstempels

ist der Rechtswegzulässig. Die Vorschriftendes § 70 des Reichsstempelgesetzes
vom 3. Juni 1906 finden Anwendung.

§ 17.
Die NichterfüllungderVerpflichtungzur EntrichtungderStempelabgabe

wird mit einerGeldstrafebestraft,welchedem fünfzigfachenBetrage der hinter=
zogenenAbgabegleichkommt.

DieseStrafe ist besondersund ganzzu entrichtenvon jedem,welcherder
nach den §#4 bis 12 ihm obliegendenVerpflichtungzur EntrichtungderStempel=
abgabe nicht rechtzeitiggenügt hat, ingleichenvon inländischenMaklern und
Unterhändlern,welchewissentlichunversteuerteWechselverhandelthaben=
Reichs·Gesehbl.1909.
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8 18.
Der Akzeptanteinesgezogenenund derAusstellereinestrockenenWechsels

könnendaraus, daß der Wechselzur Zeit derAnnahmeerklärungbeziehungsweise
derAushändigungmangelhaftgewesensei, keinenEinwandgegendie gesetzlichen
FolgenderNichtversteuerungdesselbenentnehmen.

+¾l19.
Ergibt sich in den Fällen der 95 17, 18 aus den Umständen, daß eine

Hinterziehungder Stempelabgabenichthat verübtwerdenkönnenodernichtbe=
absichtigtwordenist,sotritteineOrdnungsstrafebis zueinhundertfünfzigMark ein.

8 20.
Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen sindbei offenen

Handelsgesellschaften,Kommanditgesellschaftenund Kommanditgesellschaftenauf
Aktien gegendie zur VertretungderGesellschaftberechtigtenGesellschafter,bei
Gesellschaftenmit beschränkterHaftung gegendie Geschäftsführer,bei Genossen=
schaften,Aktiengesellschaftenund sonstigenrechtsfähigenVereinengegendieVor=
standsmitgliedernur im einmaligenBetrage, jedochunter Haftbarkeitjedesein=
zelnen als Gesamtschuldnerfestzusetzen.Ebenso ist in anderenFällen zu ver=
fahren, in denenmehrerePersonengemeinschaftlichoder als Vertreter desselben
Teilnehmersam Umlaufe des Wechselsbeteiligtsind.

Die Vorschrift desAbs.1 Satz! findet entsprechendeAnwendung im Ver=
hältnissedesVollmachtgeberszu demBevollmächtigten)welcherinnerhalbderihm
zustehendenVertretungsmachtim NamendesVollmachtgeberseinederin den996
bis 12 bezeichnetenHandlungenvornimmt,bevorderVerpflichtungzurEntrichtung
desStempelsgenügtist.

* 21.
Die Umwandelungeiner nicht beizutreibendenGeldstrafein eineFreiheits=

strafe findet nicht statt. Auch ist, wenn der Verurteilte ein Deutscherist, die
Zwangsversteigerungeines GrundstücksohneseineZustimmungnicht zulässig.

i

(22.
Die Strafverfolgungvon HinterziehungendesWechselstempels(&17) ver=

jährt in fünf Jahren, von anderenZuwiderhandlungen(§ 19) in einemJahre.
Die Verjährungbeginntmit demSchlussedesJahres, in welchemder

Wechselfällig gewordenist.
Wird dieVerjährung unterbrochen,so beginnteineneueVerjährung nicht

vor dem Schlussedes Jahres, in welchemdie Unterbrechungstattgefundenhat.

(23.
Hinsichtlichdes Verwaltungsstrafverfahrens,der Strafmilderung und des

Erlassesder Strafe im Gnadenwegesowiehinsichtlichder Strafvollstreckung
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kommendieVorschriftenzur Anwendung,nachwelchensichdas Verfahrenwegen
Vergehen gegendie Zollgesetze— in den von der gemeinschaftlichenZollgrenze
ausgeschlossenenBezirkenaberdasVerfahrenwegenVergehengegendieStempel=
gesetze— bestimmt.

Die in den §§817, 19 vorgeschriebenenGeldstrafen fallen dem Fiskus
desjenigenStaates zu, von dessenBehörden die Strafentscheidungerlassenist.

624.
Die in den einzelnenBundesstaatenmit derBeaufsichtigungdesStempel=

wesensbeauftragtenBehördenund Beamtenhabendie ihnenobliegendenVer=
pflichtungenmit gleichenBefugnissen,wie sie ihnen hinsichtlichder nach den
Landesgesetzenzu entrichtendenStempelabgabenzustehen,auch hinsichtlichdes
Wechselstempelswahrzunehmen.

* 25.
Außer denSteuerbehördenhabenalle diejenigenStaats- oderKommunal=

behördenund Beamten,deneneinerichterlicheoderPolizeigewaltanvertrautist,
sowiedieNotare, die Postbeamtenund andereBeamte, welcheWechselproteste
ausfertigen,die Verpflichtung,die Besteuerungder bei ihnen vorkommenden
WechselundAnweisungenvonAmts wegenzu prüfenund diezu ihrerKenntnis
kommendenZuwiderhandlungengegendiesesGesetzbei der nach § 23 zuständigen
Behördezur Anzeigezu bringen.

Auf dernachderWechselordnungzurückzubehaltendenAbschriftdesProtestes
ist ausdrücklichzu bemerken,mit welchemWechselstempeldie protestierteUrkunde
versehenoderdaß siemit einemWechselstempelnichtversehenist.

( 26.
Die VorschriftendiesesGesetzesfindenentsprechendeAnwendung:
1. auf Verpflichtungsscheineüber die Zahlung von Geld, sofernsie durch
Indossamentübertragenwerdenkönnen,

2. auf Anweisungenüber dieZahlung von Geld, sofernsie durchIn=
dossamentübertragenwerden könnenoder auf den Inhaber lauten
oder soferndie Zahlung an jedenInhaber bewirktwerdenkann.

Es macht keinenUnterschied,ob die im Abs. 1 bezeichnetenUrkunden in
Form von Briefen oder in andererForm aussgestelltwerden.

Befreit von derStempelabgabesindSchecksmit der im §J29 Abs. 2 des
ScheckgesetzesvorgesehenenAusnahme sowie die statt der Barzahlung dienenden
auf Sicht zahlbarenPlatzanweisungen,die nicht Schecks sind. Eine auf die
Urkunde gesetzteAnnahmeerklärungmacht den Scheck oder die Platzanweisung
steuerpflichtig,sofernderAmnahnkeerklärungrechtlicheWirkung zukommt.Die
Versteuerungmuß erfolgen,ehederAkzeptantdenScheckoderdiePlatzanweisung
aus den Händen gibt.
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In welchenFällen Anweisungen, die an einem Nachbarortedes Aus=
stellungsortszahlbarsind, denPlatzanweisungengleichzu achtensind, bestimmtder
Bundesrat nach Maßgabe der örtlichenVerhältnisse.

827.
Urkunden, welchenach diesemGesetzestempelpflichtigsind oder auf welche

diein diesemGesetzevorgesehenenStempelbefreiungenAnwendung finden, sind in
den einzelnenBundesstaatenkeinerAbgabe unterworfen.

Auch von den auf derartigeUrkunden gesetztenUbertragungsvermerken,
Quittungenund sonstigenauf die Leistungenaus diesenPapierenbezüglichen
Vermerkendürfen landesgesetzlicheAbgabennicht erhobenwerden. Auf Proteste
findet dieseVorschrift keineAnwendung.

∆28.
Der Ertrag des Wechselstempelsfließt in die Reichskasse.
Jedem Bundesstaatewird von der jährlichenEinnahme, welchein seinem

Gebiet aus dem Verkaufe von Stempelmarken oder gestempeltenVordrucken
erzieltwird, derBetrag von zweivom Hundertaus der Reichskassegewährt.

*29.
Die zur Ausführung diesesGesetzesnötigenBestimmungenwerdenvom

Bundesrate getroffen.
Der BundesraterläßtinsbesonderedieAnordnungenwegenderAnfertigung

und des Vertriebs der nachMaßgabe diesesGesetzeszu verwendendenStempel=
markenund gestempeltenVordruckesowiedie Vorschriftenüber die Art derVer=
wendungder Marken. Er stellt die Bedingungenfest, unter welchenfür ver=
dorbeneMarken und VordruckeErstattung zulässigist.

* 30.
Dieses Gesetztritt mit dem 1. April 1909 in Kraft.
Auf die vor diesemTage ausgestellteninländischenoder von dem ersten

inländischenInhaber aus den Händen gegebenenausländischenWechsel finden
die Vorschriftendes§ 15 mit derMaßgabeAnwendung,daß dieVerjährungs=
frist von demTage desInkrafttretensdiesesGesetzesan gerechnetwird, falls die
Wechselvor diesemZeitpunktefällig waren.

Für das GebietderInsel Helgolandwird derZeitpunktdesInkrafttretens
des Gesetzesdurch KaiserlicheVerordnung unter Zustimmung des Bundesrats
festgesetzt.

———————— — —

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesebblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt
K 13.

Inhalt: Gesetz zur Ergänzung der Gesetze, betreffend Postdampfschiffsverbindungenmit überseeischen
Ländern. S. 317. — Bekanntmachung, betreffenddie Hinterlegung der Ratifikationsurkunde
Spaniens zu deram 3. Dezember1903 in Paris abgeschlosseneninternationalenUbereinkunftüber
Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber. S. 318. — Bekanntmachung, betreffenddie Fest=
stellung des Börsenpreises für Jucker. S. 318.

(Nr. 3580.) Gesetzzur Ergänzungder Gesetze,betreffendPostdampfschiffsverbindungenmit
überseeischenLändern. Vom 8. März 1909. ·

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c. ·

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der Reichskanzlerwird in Abänderungdes Gesetzesvom 3. Juni 1908
(Reichs⸗Gesetzbl.S. 361) ermächtigt,demUnternehmerder auf Grund desGe—⸗
setzesvom 13.April 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 163) eingerichtetenPostdampf=
schiffsverbindungmit Ostasienund Australien für den Betrieb

a) einer vierwöchentlichenVerbindungzwischendem SchutzgebieteNeu=
Guinea einerseitsund Hongkong sowie dem australischenFestland
anderseitsund

b) derwiedereinzurichtendenin demVertragemit demNorddeutschenLloyd
30.Oktober . .vom1 Scptenber 1898 (Zentralblattfür das DeutscheReichS. 453)

im Artikel 1 Abs. 1 unterA4 vorgesehenenAnschlußlinievon Singapore
nach dem SchutzgebieteNeu=Guinea

vom 1. April 1909 ab an Stelle der in dem Gesetzevom 3. Juni 1908 vor=
gesehenenErhöhungderReichsbeihilfeum jährlich 230 000 Mark einesolcheum
500 000Mark jährlichzu bewilligen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den8. März 1909.

L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesetzbl.1909. 49

Ausgegebenzu Berlin den16.März 1909.
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(Nr. 3581.) Bekanntmachung,betreffenddieHinterlegungderRatifikationsurkundeSpaniens
zu der am3. Dezember1903 in Paris abgeschlofsseneninternationalenUber=
einkunft über Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber. Vom
8. März 1909.

D. am 3. Dezember1903 in Paris abgeschlosseneUbereinkunft,betreffend
MaßregelngegenFeu, CholeraundGelbfieberGeichs=Gesetzbl.1907 S. 425), ist
von Spanien ratifiziertworden. Die Hinterlegungder Ratifikationsurkundeist
am 9. Februar1909 in Paris erfolgt.

Berlin, den8. März 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Schoen.

— — —

(Nr. 3582.) Bekanntmachung,betreffenddie Feststellungdes Boͤrsenpreisesfuͤr Zucker.
Vom 11. März 1909.

A## Grund des§ 35 Abs.1 Ziffer3 desBörsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.1908
S. 215) hat derBundesratbeschlossen,

denBeschluß,wonachderFeststellungdesBörsenpreisesfür Zuckerall=
gemeindieGewichtseinheitvon 100 Kilogrammzu Grundeu legen
ist (Bekanntmachungvom 6. Mai 1902),Reichs=Gesetzbl.S. 166),
wiederaufzuheben.

Berlin, den11.März 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wermuth.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
=

Inhalt: Gesetz, betreffend die Einwirkung von Armenunterstützungauf öffentlicheRechte. S. 310. —
Geses, betreffenddie KontrolledesReichshaushalts,desLandeshaushaktsvon Elsaß=Lothringen
und des Haushalts der Schutzgebiete. S. 320. — Bekanntmachung, betreffendden Schutz
deutscherWarenbezeichnungenin Argentinien. S. 320. — Berichtigung. S. 320.

(Nr. 3583.) Gesetz,betreffenddie Einwirkung von Armenunterstützungauf öffentlicheRechte.
Vom 15. März 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußenx.

verordnenim Namen des Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Einziger Paragraph.
Soweit in Reichsgesetzender Verlust öffentlicherRechtevon demBezug

einer Armenunterstützungabhängig gemachtwird, sind als Armenunterstützung
nicht **

die Krankenunterstützung;
1 die einemAngehörigenwegenkörperlicheroder geistigerGebrechenge=
währteAnstaltspflege;

3. Unterstützungenzum Zweckeder Jugendfürsorge,der Erziehung oder
der Ausbildung für einenBeruf;

4. sonstigeUnterstützungen,wennsienur in derForm vereinzelterLeistungen
zur Hebung eineraugenblicklichenNotlage gewährtsind;

5. 1nterstützungen,die. erstattetsind.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUntetschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den15.März 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs=Gesetzbl.1909. 50

Ausgegebenzu Berlin den23.März 1909.
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(r. 3584.) Gesetz,betreffenddie KontrolledesReichshaushalts,desLandeshaushaltsvonElsaß=
Lothringenund desHaushaltsder Schutzgebiete.Vom 17.März 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Die Kontrolledes gesamtenReichshaushalts,desLandeshaushaltsvon
Elsaß=Lothringenund desHaushaltsder Schutzebietefür das Rechnungsjahr
1908 wird von der PreußischenOber=Rechnungskammerunter der Benennung
„Rechnungshofdes DeutschenReichs“ nachMaßgabe der im Gesetzevom
11.Februar1875 (Reichs.Gesetzbl.S. 61), betreffenddie KontrolledesReichs=
haushalts und des Landeshaushaltsvon Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1874,
enthaltenenVorschriftengeführt.

Ebenso hat die PreußischeOber=Rechnungskammerin bezug auf die
Rechnungender Reichsbankfür das Jahr 1908 die gemäß§529 desBank=
gesetzesvom 14.März 1875 (Reichs=Gesetztl.S. 177) demRechnungshofedes
DeutschenReichs obliegendenGeschäftewahrzunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 17. März 1909.

L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

—.“.——

(Nr. 3585.) Bekanntmachung,betreffendden SchutzdeutscherWarenbezeichnungenin Ar=
gentinien. Vom 13.März 1909.

U# Bezugnahmeauf § 23 des GesetzeszumSchutzederWarenbezeichnungen
vom 12. Mai 1894 (Reichs=Gesetzbl.S. 441) wird hierdurchbekanntgemacht,
daß in Argentinien deutscheWarenbezeichnungenin gleichemUmfange wie in=
ländischeWarenbezeichnungenzumgesetzlichenSchutzezugelassenwerden.

Verlin, den13.März 1909.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
von Bethmann Hollweg.

Berichtigung.
In denVorschriftenüberdenBefähigungsnachweisund diePrüfung der

Maschinistenauf SeedampfschiffenderdeutschenHandelsflotte— Bekanntmachung
vom 7. Januar 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 210f.) — ist auf S. 212 im §+4
unterNr. 5 in Zeile4/5 oonobenstatt„Bauanstaltfür Schiffsdampfmaschinen“
zu setzen:„Dampfmaschinenbauanstalt“.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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15.

die Bezeichnungen: durch: «

im Verzeichnisder Ab=
kürzungen

im §18 Jif. 1

in derTabelleA. zu§ 31
(Sprengstoffeusw.)
Spalte 3

Spalte 7

im §50 Zif. 6

Verk.O.
Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Vom26.Oktober1899(Reichs=
Gesetzbl.S. 557).

Verk.O.

gemäß Verk. O. Anlage B
XXXVa B (7/).
54, 1

Verk.O.
(Verk.O.§51f.)
(Verk.O. §5lf.)

Verk.O. (AnlageB. XXXVa.
D. (5)
(Verk.O. AnlageB. XXXVa.
D. (6))

Verk.O.

EVO. .
Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Vom 23. Dezember1008
(Reichs.Gesetzbl.von 1909
S. 93).
EVO.

gemäßEVO. Anl. C. la. B.
Abs. (3) d.
§ 51,19.B. Zu B. Aufgabe.c.

EVO.
(EVO.g65ff.)
EVO. ð65)

EVO.(Anl.C.Ia.E.Abs.5)0)

(EVO.Anl.C.Ia.E.Abs.(50)

EVO.

51
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die Bezeichnungen: durch:

7. im§54
#

Lif.3 letzterAbs.

Zif. 6
Zif. 5 Anm.“)

Zif.8

Zif.17

UberschriftA (A)

UberschriftBu(3)

9. im657Zif.2 Abs.3

Verk.O. 50 B mit An=
lageB)
XXXVa B. G) derAnlageB
der Verk.O.
Zif. 19. Zu Zif. XXXVa. e
ledernenTaschenmit Spreng=
patronen

AnlageB zu § 50 B1 der
Verk.O. unter XXXVa.

AnlageB zur Verk.O.

A. NachAnlageB zurVerk.O.
Zif. XXX Va sindals dieser
Gefahrklasseangehörigzu be=
handeln:

B. NachAnlageB zurVerk.O.
Lif.II,IV,XXXV ,
XXXVIAundB,XXXVIII,
XXXIX oderXII.II sindals
nicht der Gefahrklasseange=
hörig bzw. gemäß§ 54, 20,
21, 22 und 228 je nach ihrer
Beschaffenheitzu behandeln:

(Verk.O.§60,)

E#O. (§ 54 Abs.(2)A mit
Anl. C.)
Ia. B. Abs.G)h derAnl. C
zur EVO.
Zif. 19B. Zu B. Aufgabe. c.
Sprengpatronentaschen und
Ledertaschenmit Riemen zur
Blechbüchsefür Zünder und
Sprengkapseln
Anl. C zur EVO. unter La. A.
3. GruppeundB. 2. Gruppe
sowie Ib. Zif. 7 und 8.
Anl. C zur Eu#

A. Folgende Gegenständege=
hören derGefahrklasse an
und sinddaher nachdenVor=
schriftenderAnl. C zur EVO.
Ia. A. 3. Gruppe und B.
2.Gruppe, Ib. Zif.7 und8
zu behandeln:
B. Folgende Gegenständege=
hören nicht zur Gefahrklasse;
diesindnachdenVorschriften
er Anl. C zur EVO. Ia. A.
1. Gruppe b und c und B.
1. Gruppe sowie 2. Gruppe
gemäßA. d, Ib. Zif. 1 bis 6
und le. Zif. 1, 3 und 4 so=
wie II Zif. 3 zu behandeln.
(EVO. 868 Abs.(2).

Beförderung
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b) wennsiederGefahrklassenichtangehören,je nachihrerBeschaffenheit,
gemäßE#0. Anl. C. Ia. A. 1. Gruppeb und c, B. 1. Gruppe
und 2. Gruppeunter den Bedingungenin A. d, Ib. Zif. 1 bis 6,
Ic. Zif. 1, 3 und 4, sowieII. Zif. 3.

(2)Welchevon denin derArmeeundMarine eingeführtenSprengstoffen
und Munitionsgegenständenzu derGefahrklasseund welchenichtzu der Gefahr=
klassezu rechnensind, wird bestimmt

für den Frieden durch die vereinigtenAusschüssedes Bundesrats für das Land=
heerund dieFestungenund für Eisenbahnen,Post undTelegraphen,in Bayern
durch das Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenund das bayerische
Kriegsministerium,

für den Krieg lediglich durch die Militärverwaltung. WelcheSprengstoffe
und Munitionsgegenständehiernachder Gefahrklasseangehörenund welchenicht,
ist aus den Anlagen V und VI zu ersehen.

2 2

II. Im8 54 sinddieZiffern19 bis 23 zu streichen;an ihreStele
tretendie nachstehendenZiffern19 und 20.

19. Für die Beförderungvon SprengstoffenundMunitionsgegenständenAbweichungen
in PackgefäßenwerdenfolgendeAbweichungenvondenVorschriftenderEV. Eisenbab=
Anl. C festgesetzt: ertehrsorbnung.

A. GemeinsameBestimmungenfür alle Gegenstände.
Verpackung.

a) Alle SprengstoffeundMunitionsgegenständederMilitärverwaltungwerden
in der von ihr vorgeschriebenenVerpackung, mit der militärischenBe=
zeichnungoder Bezettelungsowiein den angeliefertenGewichtsmengen
befördert. «

Bescheinigungen.

b) Die vorschriftsmäßigeAnmeldungundAufgabedurchdieMilitärbehörde
ersetztdie in der EVO. Anl. C unterIa. C., Ib. C. und le. B. vor=
geschriebenenbesonderenBescheinigungenund Erklärungen.

Beförderungsmittel.
J0)Geladene Geschosse ohne Zünder und ohne Zündladung mit
sicherndem Abschlusse der Sprengladung in ihren vorschrifts=
mähigen Transportbehältern können in Ermangelung gedeckter
Güterwagen auf offenenEisenbahnwagenuntergebrachtwerden,
unter Umständen auch als Beifracht (C. z. B. & 45, 1.).

51“
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B. Besondere Bestimmungen für die Gegenstände
der Gefahrklasse.

Zu E#. Aul. C. Ia. A. 3. GruppeundB. 2. GruppesowieIb. Jif. 7 und 8.
Zum Verzeichnis der Sprengstoffe.

a) Zur NitrozelluloseunterLa. A. 3. Gruppeb rechnenauchdie Zünd=
ladungenzu Geschoßzündernaller Arten.

Zu A. Verpackung.

b) () Geschoßkörpersind als zulässigePackgefäßefür Sprengladungenan=
zusehen. Eine Aufschrift auf den Packgefäßenmit Geschoßkörpernist
sicht erforderlich,es genügtdie Angabe auf dem Frachtbriefusw.

„GeladeneGeschosse,zur Gefahrklassegehörig.“
() Die Packgefäßeder zur GefahrklassegehörigenPatronen für

Geschützesind mit einemZettel:
„Metallpatronenfür Geschütze,zur Gefahrklassegehörig.“

zu versehen.

Zu B. Aufgabe.
) () Die zurBeseitigungelementarer Gefahren, z.B. beiEisstopfungen,
Hochwasseru. dgl. nötigenSprengbüchsenin geladenemLustandeoder
die zu ihrem Füllen erforderlichenSprengstoffe,auch die zu verwendende
Schießbaumwolle(Schießwolle)oder Sprengmunition, dürfen in dring=
lichen Fällen als „Eilgut“ aufgegebenund mit allen Arten von Zügen,
einschließlichder nur zur Personenbeförderungdes öffentlichenVerkehrs
dienenden,befördertwerden,mit letzterenjedochin der Regel nur, wenn
siezur Mitnahme von Eilgütern bestimmtsind, und nur untermilitärischer
Begleitung. In Personenzügenmuß die Fortschaffungin einemund,
wenn Sprengbüchsenoder das zumFüllen erforderlicheSchwarzpulver
und Schießbaumwolle(Schießwolle)oder Sprengmunitionmitgeführt
werden,in zweibesonderenWagenerfolgen,und zwarSchießbaumwolle
(Schießwolle)oderSprengmunitionin einemWagenfür sich. In den
Wagen ist je ein abgeschlossenerRaum zu benutzen,in denandereGegen=
stände oder Personen nicht mit aufgenommenwerden dürfen. Die
Sprengmittel müssenvorschriftsmäßig verpackt, die Packgefäße
fest verladen und unter, auf und zwischendie letzterenHaarde ge⸗
legt sein'). Die Fensterund sonstigenOffnungen der mit den Spreng=

*) Die zurSchießbaumwolle (Schießwolle) und Sprengmunition gehörigenBünder
sind von der Begleitmannschaftin denhierfür besonderseingerichtetenTaschen oderin den
Tornisternmitzunehmen.
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mitteln beladenenWagenräumemüssenverschlossengehaltenwerden; die
BeleuchtungderRäumehat zu unterbleiben.Die in demselbenWagen
untergebrachteBegleitungdarf nichtrauchen.

(2)Auf elektrischbetriebenenEisenbahnenmit obererStromzuführung,
bei denenein Bruch derOberleitungnicht durchbesondereVorrichtungen
unschädlichgemachtist, dürfennur solcheWagenverwendetwerden,die
keinestromfuͤhrendenoderunterSpannung stehendenelektrischenLeitungen
oderApparate enthalten,auch nicht mit elektrischerBeleuchtungaus=
gerüstetsind.

(s) Wenn Sprengmittel in Packgefäßenaus dem im Abf. () er=
wähntenAnlaß in einemPersonenzugedes öffentlichenVerkehrsbefördert
werdensollen, so ist der Wagen als vorletzterin den Zug einzustellen
und der Schluß durch einen Wagen mit bedienterBremse zu bilden.
Bei gleichzeitigerFortschaffungvon Schießbaumwolle(Schießwolle)oder
Sprengmunitionin einemzweitenWagen ist dieservor den zuerster=
wähnteneinzufügen.Die EinstellungbesondererSchutzwagenvor und
hinterdieWagenmit denSprengmittelnist nichterforderlich.

d) üu)Die in Abs. () und G) a bis e vorgesehenen Beschränkungen
fallen bei eintretender Mobilmachung weg.

Zu Abs. (r). Wie unter Hif. 8.

() Zu Abs. (63)d und e. Die Auflieferung darf in der Regel
erstkurz vor Abgang des zur BeförderungbestimmtenZugeserfolgen.
Der Zeitpunktist zwischender absendendenund der abfertigendenStelle
vorherzu vereinbaren.

Zu D. Beförderungsmittel.
e) Zu Abs. (z) c. Die Gebühr für das Dichten der Türen und Fenster
der gedecktenGüterwagen, einschließlichHergabe der dazu erforderlichen
Materialien,ist in denSätzendesMiltrfs. mitenthalten.

Zu E. Verladung.

f) Zu Abs. u). Sündladungenzu Geschoßzünderndürfenmit Schieß=
baumwolle(Schießwolle)zusammenin denselbenWagenverladenwerden.

(:) In Militärzügen dürfen die Geschosse mit den Kartuschen
in denselben Wagen verladen werden, desgleichen kleine Mengen
Zündungen, einschlieBlich der sprengkräftigen Geschoßzünder, mit
Kartuschen, Geschossen, Patronen und Signalleuerwerk.

(s) Die Packgefülze mit Zündungen sind von der übrigen
Munition räumlich zu trennen, diejenigen mit sprengkräftigen Ge=
schoßzündern außerdem durch aufgeschraubte Holzleisten festzu=
legen.
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Zu Abs.(5)e. Die SendungensindwährendihresVerbleibensauf
derAbgangsstationdurchMilitärpersonenzu bewachen.

Zu F. Vorsichtsmaßregeln in den Bahnhöfen usw.
9) Zu Abs.(6).Wie unterZif. 12.

Zu G. Bestimmung der Züge usw.
h) Zu Abs. (), (3)und ((). Mit Militärzügen dürfen Sprengstoffeusw.
jederMengein Packgefäßenzugleichmit PersonenoderanderenTrans=
portenbefördertwerden.

In Militärzügen sind nur die Bremsen an den mit Spreng=
stoffen beladenen Wagen von der Besetzung und Bedienung aus=
zuschlielßen.

« Zu H. Begleitung.
) ZugpersonalundBegleitungdürfendiemit Sprengstoffenusw.in Pack=
gefaͤßenbeladenenEisenbahnwagennur zumNachsehenderWagen und
derVerladungbesteigen.Ein OffnenderWagen darf, wenndie Be=
förderungunter militärischerBegleitunggeschieht,nur in Anwesenheit
des Transportführers stattfinden.

Die BeförderungderBegleiterin einemals Schutzwageneingestellten
Personen-oderGüterwagenist zulässig.

Zu K. Ankunft auf der Bestimmungsstation usw.
kh)Diese Bestimmungengeltennicht bei Militärzügen. Im übrigenwie
unterZif. 16.

C. BesondereBestimmungen die nicht zur
fahrklasse gehörigen Ghesnch

Zu E#. Anl. C. Ia. A 1. Gruppeb undc sowieB. 1. Gruppe.
Zum Verzeichnis.

a) Die Vorschriftenfür Nitrozelluloseunter Ia. A. 1. Gruppec 8 gelten
auch für gepreßteSchießbaumwolle(Schießwolle)derMarine mit 12 und
mehrProzentWaseergehalt. "

Zu A. Verpackung.
b) Packgefäßemit Geschossen,die SchießbaumwollkörperohneZündladung
und ohneZünderenthalten,Packgefäßemit Gefechtsköpfenfür Torpedos
odermit Minen bedürfenkeiner Aufschrift,es genügtdieAngabein der
Anmeldung:

„GeladeneGeschosseodergeladeneGefechtsköpfefür Torpedosoder
geladeneMinen, nichtzur Gefahrklassegehörig.“
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c) Granatfüllung 88, Füllpulver 02,Sprengladungen aus Granat⸗
füllung oder aus Füllpulver 02 und Sprengmunition in Pack=
gefäßenoder auch in GeschoßkörpernohneZünder und ohneZündladung
mit sicherndemAbschlusseder Sprengladung werdenwie gewöhnliches
Militärgut befördert. Jedes Packgefäß muß die Aufschrift „Granat=
füllung88 usw.“tragen. Eine BezeichnungderPackgefäßemit Geschoß=
körpernist entbehrlich;es genügtdieAngabein derAnmeldung: -

»GeladeneGeschosse,nichtzurGefahrklassegehörig«.
d) Jedes Packgefäßmit rauchschwachemPulver der Armee und derMarine
(a B. 1. Gruppe) muß die Aufschrift tragen:

„RauchschwachesPulver derArmee“oder„derMarine“.

Zu E0. Anl. C.Ib Jif. 1 bis 6.
Zum Verzeichnis.

a) Die nicht zur GefahrklassegehörigenMetallpatronenundMetallkartuschen
für GeschützewerdenwieMetallpatronenfür Handfeuerwaffen(lb Zif. 6b)
behandelt.

Zu A. Verpackung.
b) ) Eine Inhalts-Bezeichnung ist entbehrlichbei den Gefäßen mit Ge=
schossen,derenKugelfüllung durchPulver oder sonstigenSprengstofffest=
gelegtist, ohne Sprengladungund ohneZünder oder derartigenGe=
schossen(auchsolchenohneSprengstoffin derKugelfüllung)mit gepreßter
Bodenkammerfüllung,ohneKammerhülsenladungund ohneLünder, aber
mit abdichtenderVerschlußschraube.Es genügt,dieseGeschossein der
Anmeldungzu bezeichnen:

„GeladeneGeschosse,nichtzur Gefahrklassegehörig“.
(1)Die Packgefäßemit Patronen für Handfeuerwaffensind, wenn

sieals Stückgutaufgegebenwerden,mit einerüberDeckelund Seiten=
wandgeklebtenStempelmarkeder absendendenBehördezu versehen;bei
WagenladungengenügteinePlombierungderbeidenWagentüren.Das
Gleichegilt für nichtzur Gefahrklassegehörige„Metallpatronen,Metall=
kartuschenund geladeneGeschossefür Geschütze“.

Zu E. Verladung.
e) () In Militärzügen dürfen kleine Mengen sprengkräftiger Zün=
dungen einschließlich der sprengkräsftigenGeschoBbzündermit Kar=
tuschen, Geschossen und Signalfeuerwerk zusammen in denselben
Wagen verladen werden.

(2)Die Packgefüäßemit den Zündungen sind von der übrigen
Munition räumlich zu trennen, die mit sprengkräftigen Zündungen
außerdemdurch aufgeschraubteHolzleisten festzulegen.

Cocgle



—328 —

Beförderungvon 20. Die derMilitärverwaltunggehörigenGasbehälterfür Wasserstoffgas
Wasserstofgas.(EVO. Anl. C. Id Zif. 4) dürfen,wennsielaut angebrachtemStempelnachden

für dieseVerwaltung bestehendenbesonderenVorschriftengeprüftund abgenommen
und innerhalb der letzten3 Jahre nachgeprüftsind, mit 170 AtmosphärenGas=
druckversandtwerden.

Sind die zur VersendungverwendetengedecktgebautenWagen mit be=
sonderenGestellenzur Lagerung der Gasbehälter versehen,so kann von der
SicherungderVentiledurchSchutzkappenabgesehenwerden.

Außerdemist im Militärtarif, Tarif=Nr. 28 der Hinweis auf Verk. O.
AnlageB XXXVa FC) zu berichtigenin EV0O.Anl. C. Ia. G. Abs.(6).

Die Anderungentretenam 1. April d. Is. in Kraft.
Verlin, den19.März 1909.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
16.

Inhalt: Gesetz zur AbänderungdesReichsgesetzeswegenBeseitigungderDoppelbesteuerungvom13.Mai
1870. S. 3229.— Bekanntmachung, betreffenddie Fassung desDoppelsteuergesetzes.S. 831.
— Bekanntmachung, betreffenddie Ratifikation des am 21. Dezember1904 im Haag unter,
zeichnetenAbkommensüber die Lazarettschiffedurch Persien und den Beitritt Schwedens zu diesem
Abkommen. S. 333. — Bekanntmachung, betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern
und Warenzeichenauf der Internationalen Luftschiffahrt=Ausstellungin Frankfurt am Main 1909.
S. 334. — Bekanutmachung, betreffendErgänzung der Nr. XXXII/# der Anlage B zur Eisen=
bahn=Verkehrsordnung.S. 334.— Bekanntmachung, betreffendAbrechnungsstellenim Scheck=
verkehre. S. 334.

(Nr. 3587.) GesetzzurAbänderungdesReichsgesetzeswegenBeseitigungderDoppelbesteuerung
vom 13.Mai 1870. Vom 22.März 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.
Das ReichsgesetzwegenBeseitigungderDoppelbesteuerungvom 13.Mai

1870 (Bundes=Gesetzbl.S. 119) in der dem 82 Abs. 2 des Gesetzesvom
16. April 1871 (Bundes=Gesetzbl.S. 63) entsprechendenFassungwird wie folgt
abgeändert:

I. Im § 1 Abf. 1 tretenan dieStelle derWorte „in den 9983 und 4“
die Worte
„im § 37.

II. &2 Abs.3 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
In Reichs-oderStaatsdienstenstehendeDeutschedürfen,sofernsie so=

wohl in demjenigenBundesstaat, in welchemsich ihr dienstlicherWohnsitz be=
findet,als auchin einemanderenBundesstaateinenWohnsitzim Sinne des
& 1 Abs. 2 diesesGesetzeshaben, nur in dem ersterenBundesstaate,sofernsie
aber in keinemBundesstaat einenWohnsitz im Sinne des 9 1 Abs. 2 diesesGe=
setzes,sondernnur einendienstlichenWohnsitzhaben, nur in dem Bundesstaate
des dienstlichenWohnsitzeszu den direktenStaatssteuernherangezogenwerden.
Reichs=Gesetzbl.1909. 52

Ausgegebenzu Berlin den29.März 1909.
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III. § 3 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Der Grund=und Gebäudebesitzund derBetriebeinesstehendenGewerbes

sowiedas aus diesenQuellenherrührendeEinkommendürfennur in demjenigen
Bundesstaatebesteuertwerden,in dessenGebieteder Grund=und Gebäudebesitz
liegtoderdieBetriebsstättezurAusübungdesstehendenGewerbesunterhaltenwird.

Betriebsstätteim Sinne diesesGesetzesist jedefesteörtlicheAnlage oder
Einrichtung,die der Ausübungdes BetriebseinesstehendenGewerbesdient.
Außer demHauptsitzeinesBetriebs geltenhiernachals Betriebsstätten:

Zweigniederlassungen,
Fabrikationsstätten,Ein=und Verkaufsstellen,
Niederlagen,
Kontore
und sonstigezurAusübungdesGewerbesdurchdenUnternehmerselbst,
dessenGeschäftsteilhaber,Prokuristen oder andereständigeVertreter
unterhalteneGeschäftseinrichtungen.

Befinden sich BetriebsstättendesselbengewerblichenUnternehmensin
mehrerenBundesstaaten,so darf dieHeranziehungzu dendirektenStaatssteuern
in jedemBundesstaatenur anteilig erfolgen.

Die Besteuerungdes Gewerbebetriebsim Umherzieheneinschließlichdes
WanderlagerbetriebsbleibtdemjenigenBundesstaatevorbehalten,in dessenGebiete
der Betrieb stattfindetoder stattfindensoll.

IV.#4fälltweg.
IVa. Hinter § 3 wird eingeschaltet:

84.
Wird ein Steuerpflichtigerfür denselbenZeitraum, für den er in einem

Bundesstaatedie von ihm dort eingefordertedirekteStaatssteuerentrichtethat,
in einemanderenBundesstaatezu einer gleichartigendirektenStaatssteuerheran=
gezogen,so ist ihm dieseauf Antrag bis zur endgültigenEntscheidungüberdas
Recht und das Maß der Besteuerungzu stunden.

V. Hinter 9 5 wird eingeschaltet:
lba.

Beschwerdenüber eineinfolgeVerletzungder VorschriftendiesesGesetzes
eingetreteneDoppelbesteuerungsind innerhalb einesJahres nach der endgültigen
FeststellungderDoppelbesteuerunganzubringen.Solche Beschwerdendürfennicht
aus demGrundezurückgewiesenwerden,daß derSteuerpflichtigedie in Landes=
gesetzenvorgesehenenordentlichenRechtsmittelgegendieVeranlagungnichtinner=
halb bestimmterFristen eingelegtoder den Antrag auf Erstattung nicht inner=
halb landesgesetzlichvorgeschriebenerFristengestellthabe
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Artikel II.
DiesesGesetztritt am 1. April 1909 in Kraft.

Artikel III.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denText desReichsgesetzeswegenBe⸗
seitigung der Doppelbesteuerung,wie er sich aus den im Artikel I vorgesehenen
Anderungenergibt,unterderBezeichnung„Doppelsteuergesetz“mit demDatum
diesesAbänderungsgesetzesunter fortlaufenderNummernfolgeder Paragraphen
durch das Reichs=Gesetzblattbekanntzu machen.

Soweit in Reichsgesetzenoder in Landesgesetzenauf Vorschriftendes
ReichsgesetzeswegenBeseitigungderDoppelbesteuerungBezug genommenwird,
treten die entsprechendenVorschriften des durch den Reichskanzlerbekanntge=
machtenTextesan ihre Stelle.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. .

GegebenBerlin im Schloß, den22.März 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3588.) Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des Doppelsteuergesetzes.Vom
24. März 1909.

A## Grund desArtikelIII desGesetzesvom 22.März 1909zurAbänderung
desReichsgesetzeswegenBeseitigungderDoppelbesteuerungvom 13.Mai 1870
wird derText des am 1. April 1909 in Kraft tretendenDoppelsteuergesetzes
nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den24.März 1909.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.
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Doppelsteuergesetz.
Vom 22. März 1909.

SI.
Ein DeutscherdarfvorbehaltlichderBestimmungenim § 3 zu dendirekten

Staatssteuernnur in demjenigenBundesstaateherangezogenwerden,in welchem
er seinenWohnsitzhat. ·

Einen Wohnsitzim Sinne diesesGesetzeshat ein Deutscheran demOrte,
an welchemer eineWohnungunterUmständeninnehat, welcheauf dieAbsicht
der dauerndenBeibehaltungeinersolchenschließenlassen.

582.
Ein Deutscher,welcherin keinemBundesstaateinenWohnsitzhat, darf

nur in demjenigenStaate, in welchemersichaufhält,zudendirektenStaatssteuern
herangezogenwerden.

Hat ein Deutscherin seinemHeimatsstaatund außerdemin anderen
Bundesstaateneinen Wohnsitz, so darf er nur in dem ersterenzu den direkten
Staatssteuernherangezogenwerden.

In Reichs=oder StaatsdienstenstehendeDeutschedürfen, sofern sie so=
wohl in demjenigenBundesstaat, in welchemsich ihr dienstlicherWohnsitzbe=
findet,als auchin einemanderenBundesstaateinenWohnsitzim Sinne des§ 1
Abs. 2 diesesGesetzeshaben,nur in demersterenBundesstaate,sofernsieaber
in keinemBundesstaateinenWohnsitzim Sinne des9 1 Abs.2 diesesGesetzes,
sondernnur einen dienstlichenWohnsitzhaben, nur in demBundesstaatedes
dienstlichenWohnsitzeszu dendirektenStaatssteuernherangezogenwerden.

l 3. .
Der Grund⸗ und Gebäudebesitzund derBetriebeinesstehendenGewerbes

sowiedas aus diesenQuellen herrührendeEinkommendürfen nur in demjenigen
Bundesstaatebesteuertwerden,in dessenGebietederGrund=und Gebäudebesitz
liegt oder die Betriebsstättezur Ausübung des stehendenGewerbesunter=
haltenwird.

Betriebsstätteim Sinne diesesGesetzesist jedefesteörtlicheAnlage oder
Einrichtung,die der Ausübungdes BetriebseinesstehendenGewerbesdient.
Außer demHauptsitzeinesBetriebsgeltenhiernachals Betriebsstätten:

Zweigniederlassungen,
Fabrikationsstätten,Ein=und Verkaufsstellen,
Niederlagen, .
Kontore
und sonstigezur Ausübung desGewerbesdurch den Unternehmer
selbst, dessenGeschäftsteilhaber,Prokuristen oder andere ständige
Vertreter unterhalteneGeschäftseinrichtungen.
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Befinden sich BetriebsstättendesselbengewerblichenUnternehmensin
mehrerenBundesstaaten, so darf die Heranziehungzu den direktenStaats=
steuernin jedemBundesstaatenur anteiligerfolgen.

Die Besteuerungdes Gewerbebetriebsim Umherzieheneinschließlichdes
Wanderlagerbetriebsbleibt demjenigenBundesstaatevorbehalten,in dessen
GebietederBetriebstattfindetoderstattfindensoll.

(4.
Wird ein Steuerpflichtigerfür denselbenZeitraum, für den er in einem

Bundesstaatedie von ihm dort eingefordertedirekteStaatssteuer entrichtethat,
in einemanderenBundesstaatezu einergleichartigendirektenStaatssteuerheran=
gezogen,so ist ihm dieseauf Antrag bis zur endgültigenEntscheidungüberdas
Recht und das Maß der Besteuerungzu stunden.

85.
An denWirkungen, welcheder Wohnsitz oder Aufenthalt außerhalb des

Reichsgebietsauf die SteuerpflichtigkeiteinesDeutschenäußert, wird durchdas
gegenwärtigeGesetznichtsgeändert.

86.
BeschwerdenübereineinfolgeVerletzungder VorschriftendiesesGesetzes

eingetreteneDoppelbesteuerungsind innerhalb einesJahres nach der endgültigen
FeststellungderDoppelbesteuerunganzubringen.SolcheBeschwerdendürfennicht
aus demGrundezurückgewiesenwerden,daß derSteuerpflichtigedie in Landes=
gesetzenvorgesehenenordentlichenRechtsmittelgegendieVeranlagungnichtinner=
halb bestimmterFristeneingelegtoderdenAntrag auf Erstattungnichtinnerhalb
landesgesetzlichvorgeschriebenerFristengestellthabe.

—..—

(Nr. 3589.) Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation des am 21.Dezember1904 im
Haag unterzeichnetenAbkommensüberdie LazarettschiffedurchPersienund
denBeitritt Schwedenszu diesemAbkommen.Vom 11.März 1909.

A den in der Bekanntmachungvom 9. September1907 (Reichs=Gesetzbl.
S. 730) aufgeführtenStaaten hat auch Persien das im Haag am 21. De=
ember1904 von seinemVertreterunterzeichneteAbkommenüber die Lazarett=
schiff. (Reichs=Gesetzbl.1907 S. 722) ratifiziert. Die Ratifikationsurkundeist
gemäßArtikel4 Abs.2 desAbkommensam 26. Februar1908 im Haag hinter=
legtworden.

Gemäß Artikel 5 des Abkommens ist von Nichtsignatarmächtenferner
Schwedenam 1. Januar 1908 demAbkommenbeigetreten.

Berlin, den11.März 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Schoen.
Melchs-Cesetbl.1909. 53
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(Nr. 3590.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf der InternationalenLuftschiffahrt=Ausstellungin Frankfurt
am Main 1909. Vom 19.März 1909.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
indiesemJahre in Frankfurt am Main stattfindendeInternationaleLuftschiffahrt=
Ausstellung.

Berlin, den19.März 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.
—.

(Nr. 3591.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungder Nr. XXXII5/#derAnlageB zur
M Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 23. März 1909.

it Bezugnahmeauf die Bekanntmachungvom 9. März 1908 unterII
(Reichs=Gesetzbl.S. 69) wird gestattet,daß im VerkehrezwischenKiel und Eidel=
stedteinerseitsund Rendsburg und Torneschandererseitsbis zum 31. März 1910
ungereinigteKnochenunwerpacktin besonderseingerichtetenbedecktenPrivatgüter=
wagenbefördertwerden. Die Wagen müssenmit Vorrichtungenversehensein,
die einewirksameDurchlüftungder Ladung gewährleisten.

Berlin, den23. März 1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

(Nr. 3592.) Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.Vom
24.März 1909.

Auf Grund des § 12 Abs. 2 des Scheckgesetzesvom 11. März 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 71) hat der Bundesrat beschlossen:

Die Abrechnungsstellebei der Reichsbankin Düsseldorf ist Abrechnungs=
stelleim Sinne des Scheckgesetzes.

Berlin, den24.März 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Wermuth.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
X17. *

Jnhalt: Verordnung, betreffenddie EinführungdesGesetzesüberdie Freizügigkeitund desGesetzesüber
denUnterstützungswohnsitzin Helgoland. S. 335. — Bekanntmachung, betreffendÄnderungder
Militär-Transport=Ordnung. S. 336.

(Nr. 3593.) Verordnung,betreffenddieEinführungdesGesetzesüberdieFreizügigkeitund des
Gesetzesüber denUnterstützungswohnsitzin Helgoland. Vom 29. März 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund der Bestimmung im §96 des Gesetzes,betreffenddie Ver=
einigungvon Helgoland mit dem DeutschenReiche, vom 15. Dezember1890
(Reichs=Gesetzbl.S. 207) im NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrats,was folgt:

Die nachstehendenReichsgesetze
1. das Gesetzüber die Freizügigkeitvom 1. November1867 (Bundes=
Gesetzbl.S. 55),

2. das GesetzüberdenUnterstützungswohnsitzvom 6.Juni 1870 (Bundes=
Gesetzbl.S. 360, Reichs=Gesetzbl.1908 S. 381)

tretennebstdenzu ihrerAbänderungergangenenGesetzenam1. April 1909 auf
der Insel Helgoland in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den29.März 1909.

d. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs-Gesetzbl.1909. 54
Ausgegebenzu Berlin den31.März 1909.
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(Nr.3594.)Betauntniachung,betreffendAnderungderMilitärsTrausportsOrdnung.Vom
27.März1909.

Ar= Grunddes§2 derVerordnung,betreffenddieMilitär=-Transport=Ordnung.
für Eisenbahnen,vom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) bestimmeich,
daß in dieserOrdnung folgendeAnderungenvorzunehmensind:

1. Im § 32 Ziff. 46eam EndedeserstenSatzesund im drittenAbsatze
hinterdemWorte„Lielstation“ist einzufügen:

C. jedoch die Fulnote 1) im Militärfahrschein, Anl. IV.)
2. In derAnlageIV:

a) auf der Titelseiteist nachzutragenals neueZiffer:
3. Fahrt-Nr. des Transports bei Zügen mit Kriegs=
transporten . .. . ...

und als Erläuterungin demKlammerausdruckunterWeglassung
derKlammerhinterdemWorte „Militär=Eisenbahnbehörde“:

Nr. 3 nur bei Zügen mit Kriegstransporten.)

b) im Kontrollzettelist überdemWorte „Von“ einzufügen:
Fahrt-Nr. des Transports bei Zügen mit Kriegstransporten

I) unterdenVordruckdesAbschnitts1 istfolgendeFußnotezusetzen:
+X)Bei Zügen mit Kriegstransporten ist die Zielstation,

wenn sie nicht von der absendendenMilitärbehörde angegeben
ist, spätestens im Ausladegebiete von dem Transportführer
einzutragen. «

d) dieselbeFußnote ist unter den Vordruck des Kontrollzettelsund
desAbschnitts2 (fortlaufendüberbeideTeile)zu setzen.

e) auf dieseFußnoteist in denAbschnitten1, 2 und im Kontroll=
zetteldurchEinfügung desZeichens+—)hinter demWorte „nach“
hinzuweisen.

Berlin, den27. März 1909.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ18.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendErgänzungund Anderungder AnlageC zur Eisenbahn.Berkehrs.
ordnung. S. 337.

(Nr. 3595.) Bekanntmachung,betreffendErgänzung und Anderung der Anlage C zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 1.April 1909.

A## Grund der Schlußbestimmungin derAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage, wie folgt, ergänztund geändert:

Nr. Ia. Sprengstoffe.
I. Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel.

1. In der 1. Gruppe erhälta folgendeFassung:
a) Ammoniaksalpetersprengstoffe (vorwiegenderBestandteil: Ammo=
niaksalpeter),)und zwar, sofernsie 48 Stunden bei 755 gelagert
keineStickopydeabspalten,auchvor und nachderLagerungbeiStoß,
Reibung oder Entzündung sichnicht gefährlichererweisenals Donarit
vonfolgenderZusammensetzung:80 ProzentAmmoniaksalpeter,12Pro=
zent Trinitrotoluol, 4 ProzentRoggenmehlund 4 ProzentNitro=
glyzerin:

Ammoncahücit mit oder ohneBeifügung von Ziffern und
Buchstaben(Gemengevon mindestens65 Prozent Ammoniaksalpeter,
höchstens10ProzentKali=,Natron=oderBarytsalpeteroderMischungen
davon, höchstens15 PcczentTrinitrotoluol oderTrinitronaphthalin,
die teilweiseoderganzdurchMono=und Dinitrotoluol, Mono=und
Dinitrobenzol oder Nitronaphthalin ersetztwerdendürfen, ferner von
Mechloderhöchstens2 ProzentRuß).

Ammonfördit (GemengevonAmmoniaksalpetermit Zusätzenvon
Diphenylamin,Pflanzenmehlen,Glyzerin, Chlorkaliumund höchstens
4 Prozentmit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin).

Ammonkarbonit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzen=
mehlen,höchstens10 ProzentKalisalpeterundhöchstens4 Prozentmit
KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin,auchmitLusatz vonRuß).

usw. wie bisher.
Reichs=Gesetzbl.1909. 55

Ausgegebenzu Berlin den 1. April 1909.
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Hinter demmit „Wetter-Astralit“beginnendenUnterabsatzewird ein=
geschaltet:

Gelatine-=Astralit (einemgelatiniertenoderpulverförmigenGe=
mengevon Ammoniaksalpeter,Kali= oder Natronsalpeteroder einem
Gemischevon beiden,höchstens50 ProzentDinitrochlorhydrin,höchstens
5 Prozent Trinitroglyzerin,höchstens2 ProzentKollodiumwolle,Kohlen=
wasserstoffen,Pflanzenmehlenund Nitroverbindungender aromatischen
Reihewie Nitrotoluol,Dinitrotoluolund Nitronaphthalin)).

Gelatine=Wetterastralit (einemgelatiniertenoder pulverför=
migenGemengevon Ammoniaksalpeter,Kali oderNatronsalpeteroder
einemGemischevon beiden,höchstens50 Prozent Dinitrochlorhydrin,
höchstens5 Prozent Trinitroglyzerin, höchstens2 Prozent Kollodium=
wolle, Kohlenwasserstoffen,Pflanzenmehlen,fettemOle, Nitroverbin=
dungender aromatischenReihe (wieNitrotoluol, Dinitrotoluol und
Nitronaphthalin!und neutralenSalzen (wie Chlorkalium, Chlor=
natriumund Oxalaten)).

Hinter demmit „Bavarit I und I/ beginnendenUnterabsatzewird
eingeschaltet:

Chromammonit (Gemengevon mehr als 50 Prozent Ammo=
niaksalpeterundanderenSalpeterarten,höchstens19)6ProzentTrinitro=
toluol, ChromammoniakalaunoderChromalaunund Vaseline).
Hinter demmit „Glückauf“beginnendenUnterabsatzewird

eingeschaltet:
Luxit 1 (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens17 Prozent

Trinitrotoluolund höchstens5 ProzentHolzmehl).
Der mit „Gelatine=Westfalit“beginnendeUnterabsatzwird

efaßt: «
gf Gelatine=Westfalit (gelatiniertesoderuwverfärmigesGemenge

von Ammoniaksalpeter,höchstens10 Prozent KalisalpeteroderNatron=
salpeteroder einesGemischesdieserbeidenSalpeterarten,höchstens
50 Prozent Dinitrochlorhydrin,höchstens5 ProzentTrinitroglyzerin,
höchstens2 Prozent Kollodiumwolle, Kohlenwasserstoffen,Pflanzen=
mehlen,neutralenSalzen swie Chlorkalium, Chlornatrium und Oxa=
laten]undNitroverbindungender aromatischenReihewie Nitrotoluol,
Dinitrotoluolund Nitronaphthalin)). 6
Hinter demmit „Gesteins=WestfalitC“ beginnendenUnterabsatzewird

eingeschaltet: ,
Kohlen=Westfalit oder Gesteins=Westfalit mit den ange=

hängtenQahlenI, II, III usw.(Gemengevon Ammoniaksalpeter,auch
mit ZusatzandererSalpeterarten, von höchstens13 Prozent aromati=
schenNitrokohlenwasserstoffen,Pflanzenmehlen,auchmit anderenKohlen=
stoffträgern,von neutralenSalzen und höchstens4 ProzentNitro=
glyzerin,auchmit Kollodiumwollegelatiniert).
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Der Eingangdesmit „Neuwestfalit“beginnendenUnterabsatzeswird
Fgefaßt:

Neuwestfalit, auchGesteins=Westfalit mit denangehängten
BuchstabenD, E, F usw.(Gemengevon . . . .) usw.wie bisher.

. In der 1. Gruppe unter d wird der mit „Petroklastit“ beginnende
Unterabsatzgefaßt:

Petroklastit (Haloklastit)(festgepreßtesGemengevon Natron=
salpeter,Schwefel,Steinkohlenpech,KalisalpeterundKaliumbichromat).

und hinter dem mit „Sprengsalpeter“beginnendenUnterabsatzenach=
getragen: - —

CastroperSprengsalpeter(festgepreßtesGemengebonKali-
salpeter,Natronsalpeter,Schwefel,Holzmehl,kohlehaltigenStoffen [wie
um BeispielBrikettpulver,mineralischeKohle usw.],Sauerstoffsalzen
mniezum Beispiel Braunstein, Bichromat.).

. In der 2. Gruppe.

eingeschaltet:
in trockenemZustande

Unterb lautetder Schluß: «
5 Prozent Rizinusöl. Diese Sprengstoffesind:
Alkalsit 1 (Gemenge,das als Basis Kaliumperchloratund

Ammoniaksalpeter— etwain dengleichenMengen—neben anderen
SalpeterartensowienitrierteKohlenwasserstoffe,Kohlenwasserstoffeoder
Kohlenhydrateund Harz enthäll). -

Der mit „Silesia“ beginnendeUnterabsatzwird gefaßt:
Silesia (Gemengevon höchstens80 Prozent Kaliumchloratund

von Harz, von demhöchstens4 Prozentnitriertseindürfen).

Hinter c wird ein neuerAbsatzeingeschaltet:
4) Triplastit (Gemengevon 50 bis 60 Prozent Trinitrotoluol, 10 bis
14 Prozent flüssigemDinitrotoluol, 04 bis 2 Prozent Schieß=oder
Kollodiumwolle und 25 bis 40 ProzentBleinitrat).

In der 3. Gruppe wird d gefaßt:
4)Schwarzpulver (Gemengevon Kalisalpeter,Schwefelund

Kohle) in Mehlform, gekörntoder gepreßt,fernerschwarzpulver=
ähnliche Gemenge, die denBedingungenunter1d nichtentsprechen,
sichaberunterdemEinflussevonStoß, ReibungoderEntzündungnicht

65°
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gefährlichererweisenals staubfeingemahlenesJagdpulvervonfolgender
Zusammensetzung:75 ProzentKalisalpeter,10 ProzentSchwefelund
15 Prozent Faulbaumkohle.

In f lautetderEingang:
Proben anderer) neuer Sprengstoffe bis .. .. usw.wie bisher.

II. Eingangsbestimmungen. B. Schießmittel.
In der 1. Gruppe wird: »
1. im Abs.() derUnterabsatza gefaßt:

a) Die Abspaltungvon StickoxydwährendeinerzweistündigenEr⸗
hitzungauf 132 darf für 1 g Nitrozellulosenichtmehr als
3 ccm betragen;

und
2. im Abs.(6)a) stattderWorte „mindestens3 Stunden“ gesetzt:

mindestens1 Stunde

III. Beförderungsvorschriften.
Im erstenAbsatzeder Eingangsbestimmungen wird vor dem letzten
Satzeeingeschaltet:

Die Uberkistemuß diedeutliche haltbareAufschrift„Sprengstoff=
proben.1. Gruppe.“ tragen.

Im Abschnitt A. Verpackung. „2. Gruppe der Sprengmittel.“
wird folgendeneueZiffer 4 eingeschaltet:
4. Triplastit d muß in starke, dichte, sicherverschlosseneHolzbehälter
fest verpacktsein. Statt der Holzbehälterkönnenauchsogenannte
amerikanischePappefässerverwendetwerden. Der Inhalt des Be=
hälters darf höchstens25 kg betragen. Die Behälter müssendie deut=
liche,haltbareAufschrifttragen:„SprengstoffTriplastit. 2. Gruppe.“

Im Abschnitt A. Verpackung. „Schießmittel.“ hat die Aberschrift
bei d zu lauten:
d) Ausnahmen von den Vorschriften unter a und für Schieß=
mittel der 2. Gruppe und für gut durchgelatinierte Pulver=
fäden, sowie für daraus hergestellte Fabrikate in Fracht=
stückenvon höchstens200 kg Gewicht.

. Im Abschnitt A. Verpackung. „Andere explosionsfähige Stoffe.“,
wird als Abs.(0)hinzugefügt:

(2)Die Behältermüssendie deutliche,haltbareAufschrifttragen:
„„Explosionsfähige,nichtselbstentzündlichechemischeProdukte.“

Abschnitt C. „Bescheinigungen. Frachtbriefe.“ Abs. G) wird am
Schlussedurch folgendenZusatzergänzt:

Bei nitriertenChlorhydrinenist nur die letztereBescheinigunger=
forderlich.
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Im Abs.(6)wird hinterdenWorten„von Schießmitteln“eingeschaltet:
der 2. Gruppe .

6. Abschnitt E. Verladung. Abs. () erhält am Ende folgendenZusatz:
Jedoch ist die Zusammenladung handhabungssichererAmmoniak.=
salpetersprengstoffea. A. 1. Gruppe à mit Sprengkapseln(Lb.
Ziffer 4a) zulässig, wenn diesenach den VorschriftenunterIb. zu 4
Abs. (6)e und Abs. (6)# verpacktsind.

Im Abs.() wird hinterdemWorte „Schießmittel"eingeschaltet:
der 2. Gruppe

Nr. Ib. Munition.
I. In Jiffer 3b der Eingangsbestimmungen

wird hinterdenWorten „kleinerSchwarzpulverladung"eingeschaltet:
um BeispielAlzünder)

II. Abschnitt A. Verpackung.
1. Zu 4. „a) Sprengkapseln“ werdendie Abs. (3) (() und (5),wie folgt,
gefaßt:

§

(8)Der Behälter,dessenDeckeldenInhalt so niederzuhaltenhat,
daß ein Schlotternverhindertwird, ist in einestarke,dichteund mit
MessingschraubenoderverzinntenHolzschraubensicherzu verschließende
hölzernelberkiste von wenigstens25 mm Wandstärkemit dem
Deckelnachaufwärtseinzulegen.ZwischendeminnerenBehälterund
derUberkistemuß überall ein Zwischenraumvorhandensein, der be=
tragenmuß:
ea)mindestens12 cm, wenn die Sprengkapselnmit Ammoniak=
salpetersprengstoffen(la. A. 1. Gruppe a) zusammenin denselben
Wagen verladen werden sollen. Der Zwischenraummuß mit
trockenemHolzmehloderSägemehlfestausgefülltsein. Durch
eeigneteVorrichtungen muß sichergestelltsein, daß sich der
wischenraumdurch Rütteln währendder Beförderungnich
ändernkann. «

Gniindestens30mmbeiallenübringprengkapselsendungen.
Der Zwischenraummußmit Sägespänen,Stroh, Werg, Holz=
wolle oderHobelspänen— alles völlig trocken— festaus=
Jefüllt sein.
() Die Uberkisteder im Abs.(6)c behandeltenSprengkapseln

mußdieAufschrifttragen„SprengkapselnIb., nachAbs.(6)# verpackt.
Nicht stürzen.“,Die UberkistedernachAbs.(6)6 verpacktenSpreng=
kapselnmußdieAufschrifttragen:„Sprengkapseln.Ib. Nichtstürzen.“
Jede Ülberkisteist mit einemPlombenverschlußodermit einemauf
zwei SchraubenköpfendesDeckelsangebrachtenSiegel (Abdruckoder
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Marke)odermit einemüberDeckelundWändegeklebten,dieSchutz=
markeenthaltendenZeichenzu versehen.

(„) Eine Kistedarf höchstensenthalten:
a) wenndie Sprengkapselnzusammenmit Ammoniaksalpeterspreng=
stoffenbefördertwerdensollen(vergleicheAbs.(a)c),

2 kg Knallquecksilber=Sprengsatzodereinein ihrerWirkung
gleichwertigeMengeeineranderenSprengsatzmischung;

6) wennsienachAbs.(9)6 verpacktist,
20 kg Sprengsatz.

Kisten,derenGewicht25 kg übersteigt,müssenmit Handhaben
oderLeisten versehensein.

2. Zu 4. Db) Minenzündungen“ wird Abs.(0) wie folgt, gefaßt:
(6)Die Behälter mit Minenzündungender Abs. (() bis (5) sind,

wieuntera Abs.(2)für dieBehältervon Sprengkapselnvorgeschrieben
ist, zu verschließenund nach a Abs. (6)8, (() und (s) in Uberkisten
u verpacken,derenAufschriftzu lautenhat: „Minenzündungen.Ib.R
ichtstürzen.“

3. Zu 4. 0) Sprengkräftige Geschoßzünder und c) Zündladungen.“
sowie„e) Geladene Gefechtspistolen für Torpedos ohne Zünder.“,
wird in den beidenletztenUnterabsätzenam Ende hinzugefügt:

„Nicht stürzen.“
III. Abschnitt E. Verladung.

Abs. G) erhält am Ende folgendenZusatz:
Jedoch ist die Zusammenladungvon Sprengkapseln(HLiffer4a) mit
Ammoniaksalpetersprengstoffen(la. A. 1. Gruppea) zulässig,wenn die
Sprengkapselnnach der Vorschrift zu 4. Abs. (3)6eund Abs. (6)« ver⸗
packtsind. · -

- Nr.Ic.Jündwarenundseuerwerkøkörper.
1. In den Eingangsbestimmungen Ziffer 3b, wird hinter denWorten
Jwie Frösche, eingeschaltet:

Fire crackers.
2. Unter „Beförderungsvorschriften. Abschnitt A. Verpackung.“ wird
im Absk.(24)beif hinterdenWorten„in starkePappschachteln“eingeschaltet:

oder Holzkistchen

Nr. Id. Verdichtete und verflüssigte Gase.
1. Abschnitt F. Sonstige Vorschriften. Abs. (6)wird gefaßt:

(6)Zur Beförderungsindzu verwenden:
a) offeneWagen

1. für die verdichteten Gase bei Auflieferung in Fahrzeugen,die be=
sondersfür Landwegeeingerichtetund mit Planen ganzbedecktsind
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2. für Chlormethyl und Chloräthyl; die Wagen müssenaber in
denMonatenApril bis Oktobereinschließlichmit Deckenganz ein=
gedecktsein,wenn die Gefäßenicht in Holzkistenverpacktfind;

3. Kesselwagenfür die verflüssigten Gase der Ziffer 5 müssenmit
hölzernenUberkästenversehensein.

- b) bedeckteWagen
1. für dieverdichtetenGase (vergleichejedocha Ziffer1 undc Liffer1);
2. für die verflüssigten Gase der Ziffer 5 während der Monate
April bis Oktobereinschließlich;

3. für flüssige Luft.
I) offeneoderbedeckteWagen

1. für Fettgas Mischgas und Wassergas) die offenenWagenmüssen
aberin denMonatenApril bis Sbobcheinschließlichmit Deckenganz
eingedecktsein,wenndie Gefäßenichtin Holzkistenverpacktsind;

2. für die verflüssigten Gase der Ziffer 5 währendder MonateNo=
vemberbis Mätz einschließlich.

2. Abschnitt G. Ausnahmen von denVorschriften unter A bis F.
Abs.(4)erhältfolgendeFassung:

(4)Zur Beförderung von verdichtetem Sauerstoff und ver=
dichtetem Wasserstoff dürfen statt der nach AbschnittC geprüften
auchsolcheBehälter benutztwerden, die laut angebrachtemStempel
nachdenbesonderenVorschriftenderMilitärverwaltungamtlichgeprüft
und innerhalbder letzten3 Jahre nachgeprüftsind. In diesemFalle
dürfen die Gase auf 170 Atmosphärenverdichtetsein. Bei Behältern,
die nach der amtlichenPrüfung mit einemBetriebsdruckvon höchstens
150Atmosphärenin Anspruchgenommenwerdendürfen,ist dieVer=
dichtungder Gase nur bis zu dieserGrenze zulässig. Im übrigen
geltendie VorschriftenderMWschntteA, B, D bisF.

Ur. III. Brennbare Flüssigkeiten.
Ziffer 3 der Eingangsbestimmungen erhält am Ende hinter

„Flüssigkeiten“folgendenZusatz:
um BeispielZaponlacke).

Ur. IV. Giftige Stoffe.
I. Abschnitt A. Verpackung.

1. Im Abs. (6)b habendie Schlußworte zu lauten:
fest aufgeschraubteMetallkappengeschütztsein.

2. Im Abs.(6)a lautetder Eingang:
a) in eiserneFässeroderin dichteFässeraus usw.wie bisher.
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3. Im Abs.(9)lautetder letzteSatz:
Außerdemist bei den Stoffen der Ziffern1, 3 bis 5 sowieGa die Be=
zeichnung„Gift.“, bei Ferrofilizium(Ziffer2) dieAufschrift„Vor Nässezu
bewahren.Nicht stürzen.“hinzuzufügen.

II. Abschnitt B. Sonstige Vorschriften.
1. Im Abs.(1)a wird hinter„Säuren“ eingeschaltet:

odersaurenSalzen .
-2.JmAbs.(i)lautetderletztellnterabsatz:

DerBehältermuß,wennerStoffederZiffern1,3,4,50dersa
enthält,dieBezeichnung„Giftige Stoffe.“ tragen.

3. Abs. (5) lautet:
(5)Ferrosiliziumist völlig trockenund in völlig trockenenBe=

hälternaufzuliefern;wennes in offenenWagenbefördertwird,müssen
diesemit wasserdichtenDeckeneingedecktsein.

4. Der Eingangdes Abs. (6)lautet:
(6)LeereBehälter, Säckeund Kesselwagen,woringiftige

Stoffe derLiffern 1, 3, 4, 5 oder6a enthaltengewesensind, usw.
wie bisher.

Ur. VI. Säulnisfähige Stoffe.
Abschnitt A. Verpackung.

In denAbsätzen) b und(t)aa ist hinterdenWorten „wie Karbol=
säure“zu streichendas Wort:

Formaldehyd,
Anbang.

BesondereVorschriftenfür dieBeförderungvon bedingungsweisezugelassenen.
Gegenständender Anlage C auf elektrischbetriebenenEisenbahnenufw.

Der Eingang desAbs.(2)lautet:
(2)Bei der Beförderungvon Leuchtgas,Fett- und Mischgas,

sowievonWassergas(Id. 3), vonverflüssigtenGasenunterId. 5, von
Chlormethylusw.wie bisher.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den1. April 1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=esetzblatts sind an die Postanstalten zu richten.

Cocgle



Reichs-Gesetzblatt
19.

Inhalt: Geseh, betreffenddieFeststellungdesReichshaushalts=Etats für dasRechnungsjahr1909. S. 345.—
Gesetz, betreffenddie FeststellungdesHaushalts- Etats für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr
1909. S. 37s.

(Nr. 3596.) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür dasRechnungs=
jahr 1909. Vom 4. April 1909.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushalts=Etatfür das

Einnahme auf 2 850 013863 Mark festgestellt,und zwar:
im ordentlichenEtat
auf 2221 703099 Mark an fortdauerndenund
auf 393 693619 Mark an einmaligenAusgaben sowie
auf 2615396718 Mark an Einnahmen,

im außerordentlichen Etat
auf 234617145Mark an Ausgabenund
auf 234 617 145 Mark an Einnahmen.

8 2.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=

ordentlicherAusgabendieSumme von 202391629 Mark imWegedesKredits
flüssigzu machen.

83.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkassenach Bedarf, jedochnicht über
den Betrag von sechshundertMillionen Mark hinaus, Schatzanweisungenaus—
zugeben.
Reichs=Gesebl.1909. 56

Ausgegebenzu Berlin den7. April 1909.
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84.
Der diesemGesetzals zweiteAnlagebeigefügteBesoldungs=Etatfür das

—

festgestellt.
85.

DiejenigenStellen des Landheeres,der Marine und des Reichsmilitär=
gerichts, welcheunterA1 bis 8 des durchdas Gesetz,betreffenddenServistarif
und dieKlasseneinteilungderOrte, vom 6. Juli 1904 Geichs=Gesetzbl.S. 272)
festgestelltenServistarifs fallen, sindaus der drittenAnlageersichtlich.

86.
Der nochin China verbliebene,aus Militärpersonendes Friedens=und

des Beurlaubtenstandesder einzelnenHeereskontingentebestehendeTeil des Ost=
asiatischenExpeditionskorps,das OstasiatischeDetachement,wird im Laufe des
Rechnungsjahrs1909 durcheinevon derMarine zu bildendeNeuformationer=
setzt,nachDeutschlandzurückgeführtund hier aufgelöst.Die Verwaltungwird
durchden BundesstaatPreu#engeführt.

Die nachDeutschlandzurückkehrendenOffiziere,Unteroffiziere,Kapitulanten,
Mannschaftenund Beamten des Detachementswerden, soweit sie nicht sofort
in offeneetatsmäßigeStellungen einrückenkönnen, zunächstüberetatsmäßigver=
pflegtund rückenbeimFreiwerdenetatsmäßigerStellen in solcheein.

87T.
Die bis zur gesetzlichenFeststellungdesReichshaushalts=Etats(&1) und

der zweitenAnlage dazu(§4) innerhalbderGrenzenderselbengeleistetenAus=
gabenwerdenhiermitnachträglichgenehmigt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den4. April 1909.

(L. S.) Wilhelm.
Fürstvon Bülow.
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Leichshaushalts-Etat

für das Rechnungsjahr

1909.

56“
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Betrag
E für das
Z3 Ausgabe. Rechnungs⸗

85 jahr 1909.
* - Mark.

A. Ordentlicher Etat.
a. FortdauerndeAusgaben.

1. I. Bundesrat.
Die erforderlichenAusgabenwerdenfür jetztaus den unter
Kapitel7 ausgesetztenFonds mitbestritten.

1/13. II. Reichsttaaa . .. . . .. . ... 1956880
1/10. III. ReichskanzlerundReichskanzlill. 300985

IV. AuswärtigesAmt.
4. 1/12.Auswärtiges 1nt4t:: . . . . . . . . .. 2844170
5. 1/173. Gesandtschaftenund Konsulate .. . . ... 11024400
6.122.Allgemeine Fopoddss. 3 890995

SummeIw7 .. 17759 565
V. ReichsamtdesInnern.

7. 1/12. ReichsamtdesInnen. 1564 980
7a. 1/23.Allgemeine ods . . . .. . . . .. 62 156630
7b./7. Reichskommissariatttteee . . . . . . . . . . .. 71800
7c.HBundesamt für das Heimatwesen 35740
74. ½%.Schiffsvermessungsnt:. 77934
8. EntscheidendeDisziplinarbehördien 6 000
9. 1/3. Behäördenfür dieUntersuchungvon Seeunfällen 38 500
10. 1/8.Statistische iinnitt .. . . ... . . . . . ... 1 980595
11. 1/7..,Normal=Eichungskommisson: . . ... 251625
12. 1/7.Gesundheitattt:t::: . . .. .. .. .. . . . .. 754050
12a. 1/7. JBiologischeAnstalt für Land- und Forstwirtschaft..... . . . . . . 231 546
13. 1/8. Patenintt. 4 736 850
13a. 1/11.IReichs=Versicherungsnt:: . . . . . . . . . .. 2280 240
13b. 19.Physikalisch=TechnischeReichsanstaltt . . . . . . . . . .. 491758
löc. 119. Kanalzztttteeee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 853 462
13d. 1/9. JAufsichtsamtfür Privatversicherung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4627 340

SummieV .... 77 999050



Aberhaupt
E Preußen Sachsen. Württem= für das
— 2 Ausgabe. usw. berg. Rechnungs=
E8 jahr 1909.

Mark. Mark. Mark. Mark.

UerwaltungdesReichsherres.

14. 1/12. Kriegsministerium.. . . . . . . .. 30217381 439 0601 272042 3732840

15. 1/5.Militärkassenwesen 37805880 140 48 050 506248
16. 1/10.]Militärintendanturen 3 790 8360 393 07483 S88½367 758

17. 1/5. Militärgeistlichkit 1 188 046 89 038 28 112 1 305 196

18. 1/5.Militärjustizverwaltung 2 062 436171 7044 327 2342 467

19. 1/2.HöhereTruppenbefehlshaber34876231 3177181165600970 950
20. 1/3.Gouverneure, Kommandanten

und Platzmajore.... .. . . . . 683 429 31 661 23 716 738 806

21.1/5. Adjutanturoffiziereund Offiziere
in besonderenStellungensowie
Beamte bei denselbben 963 036 496% 1JG 66C

22.1/24.|Generalstabund Landesvermes=
sungswesen 3977906 311 659 92959 4382521

23. 1/3. Ingenieur=und Pienieroffizier4# 2 5 58182496 597
24. 1/26.|Geldverpflegungder Truppen.134 674013|12866080066830919154 371012
25. 1/7. Naturalverpflegung 146 376 540 13 788 78117° 369 833|167 535 160
26.1/11.BekleidungundAusrüstungder ·

Truppen................ 340073643747436192984439684644
27.1X22.GarnisonverwaltungssundSer-

visivesen................ 511366225175535212027758432434
28.1-5.Militärbauwesen........... 20194761811211046052305202
29.1/18.Militärmedizinalwesen 11 387856100573 2 4633 036051
30.]|1/6. VerwaltungderTraindepotsund

InstandhaltungderFeldgerät 12 203914 12 653

Seite 402 973 84289 100 269|20 197 609/462 271 720

Cocgle



350
— —

· Aberhaupt
Preußen Sachsen. Württem= für das

Ausgabe. usw. berg. Rechnungs=
6# jahr 1909.

Marc. Mnt. Vart. Mark.

· Ubertrag4029738423910026920197609462271720
31.1s2.Ersahund Reservemannschaf

tenusw............. 37817081 194562 88 3561/ 4064 626
32.1/6. ferdebeschaffung 131593751291920|7261415 177444
33./3. VerwaltungderRemontedepots 3550 2165571588141 544
34.1/2. Reisegebührnisse,Umzugskosten,

Vorspann=undTransportkosten12 119 425673 29443702113229 740
35. 1/60.|Militär=Erziehungs=und Bil=

dungswesen 8 70622444 92 809504 358
36.1/6. Militärgefängniswesen 707220 76 381 33521 817 122
37. 1/16. Artillerie=undWaffenwesen 4871882233977144 852087| 53968623
38.1/7. TechnischeInstitue 2391 6900188 997 1152581 839
39.|1/20. Festungen,Ingenieur-, Pionier=

und Verkehrswesen 10234334482 092 85 993] 10502419
40. Wohnungsgeldzuschüsse 11303541 18280 6574833143 833
41.1|/6. UnterstützungenanMilitärs des

aktivenundBeurlaubtenstandes,
für die an anderen Stellen
Unterstützungsfondsnicht an=
gesetztsind. Unterstützungenund
außerordentlicheVergütungen
für aktiveBeamtemit Aus=
nahmederjenigendesKriegs=
ministerimm 1 31880q9130 685 668388 516332

4. Zuschußzur Militärwitwenkasse2 995000 320000 137500 3452 500
43.] 19. VerschiedeneAusgaben 2 90294441 35694 3097722

SummeKapitel14 bis 43|52486315048160 299/24553747|597577 196

Seite für sich. ·

Cogle



Betrag
E für das
— Ausgabe. Rechnungs=
S8 jahr 1909.

Mark.

Übertrag . 597577196
Mart.

44. Militärverwaltungvon Bahhen 95470 140

Ab: Mark

der auf die fortdauerndenAusgaben
Kapitel44a Reichsmilitärgericht)mit 27 655
Kapitel74 (AllgemeinerPensionsfonds)
mit......................... 10 850 136
Kapitel 75 (Reichsmilitärgericht)mit. 329
Kapitel79 (desgleichen mnit 3215
Kapitel81 (desgleichenmnit 42 001
undauf dieeinmaligenAusgabendes
ordentlichenEtats— Kapitel5— mit10 664310

entfallendeTeil obigerQuote... .... . . . . . ... 21 587646

Bleibben3882 494

Außerdemkann an Bayern im Laufe des Rechnungsjahrsein
Vorschußbis zu 9 858428 Mark gewährtwerden.

SummeWWI. 671459690

44a. 1|. VIa. Reichsmilitärgerichbt .. . . . .. . .. . . .. . 555296
14.AnBayern...................................·.... 27655

Summe VIa .... 582951

Cocgle



Betrag
— für das
— —W Aus ga be. Rechnungs=

S 8 jahr 1909.
Mark.

VII. DerwaltungderKaiserlichenMarine.
45. 1/14.Reichs=Marineamtund Marinekabintt . . . . . .. 2167 630
46. 1/5. AdmiralstabderMarine....... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 316340
47. 1/5. Seewarteund Observatorrren . . .. 384584
48. 1/5.] Intendantutten. 763318
49.]1/3. Rechtspfleggen ... 192375
50. 1/3. Seelsorgeund Garnisonschulwesen 180 083
51. 1/36.GeldverpflegungderMarineteill . . . . . . . . . .. 32 812991
52. 1/4. Indiensthaltaungen . . . . .. 39 141206
53.]1|5.]Naturalverpflegng . . . . . . .. 3319524
54.1/4.Bekleidgggg . . . ... 429 138
55. ½5.Garnisonverwaltg . . . . .. 1189306
55a. 1/7.Garnisonbauwesen . . . . . .. 751879
56.1|3.Servis und Wohnungsgeldzuschs 2 887341
57.]|/.. Sanitätswesen ......................... 2723255
58.1-3.Reise-,MarschsundFrachtkosten................·....... 3562780
59.I7.Bildungswesen................·..................... 553882
60. 1/10. Instandhaltungder Flotteund derWerstn. 34702 280
61. 1/23.]Waffenwesenund Befestigungen . .. 13972607
62. 1/5.|Kassen=undRechnungswesen . .. 1 036658
63.1/11.Küsten= und Vermessungsweesen . .. 790474
64. 1/12.|VerschiedeneAusgaggeen .. 1 678601

Summe Marineverwaltung .143 556252
Hierzu:

64af 1/6.entralverwaltung für das SchutzgebietKiautschoe 142 430

SummeVII. .143 698682

VIII. kReichs-Justiverwaltung.
65. 1/12.|Reichs=Justigntt:::: .. . . . . . .. . . .. 399690
66.1/15.Reichsgerichtt:: . . . . . . . . . 2 075 015

SummeVII. 75

Cocgle
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Betrag
E für das
* Ausgabe. Rechnungs=
S jahr 1909.

Mark.

XX. Reichsschatzamt.
67. 1/19.Reichsschaunt:::: . . . . . . . .. 872245
68.1/11.Allgemeine Foddddsss . . . . . . .. 29 305703
68a. 1/2. Uberweisungenan die Bundesstaaten..... .... . . ... . .. . ... 195178250
68b.. 1. JZur KapitalsansammlungbehufsErleichterungderDurchführung

einerWitwen=und Waisenversorgng 40 000000
68c. 1. JZurErgänzungdesdenBundesstaatenverbleibendenAnteils an

derReichserbschaftssteerr . . . . . . ... 10 000000
68d.. 1.ZurVerminderung der Reichsschud. 25 337249
68e. 1/8. TechnischePrüfungsstellleeell . ... 77 020
69. 1/14. UnmittelbareAusgaben des Reichs für dieVerwaltung derBölle,

Steuernund Gebüten 3 969210
SummeIX. 4 739677

Ka.-Reichs-Kolonialamt.
69a. 1/18. Zivilverwaltgngngng . ... .. . . . .. 1271880
69b.1/12.Militärverwalttngngngng .. .. . . .. . . . . . .. 427168
69c. 1/5. GemeinsameFonds... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 307900
694.] 1. SBahlungan die Deutsch=OstafrikanischeGesellschaft 600 000

SummeLXa . . ..! 26606948

70. 1|13. X. Reichs-Eisenbahnamt......... .. .. .. .. .. . . . . . .. 443935

XI. Reichsschuld.
71.1X3.Berwaltuiig..................·...........·.......... 447 800
72.1X5.Verzinsung.......·................................. 171005000

Sunnnexl»..171452800

73. 1/11. XI. Rechnungshof.. .. ... .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . ... 1138 186

Reichs⸗Gesetzbl.1909. « 57

Cocgle
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Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs.
jahr 1909.

d
Mark.

XIII. AlgemeinerPensionsfonds.
74.1/10. VerwaltungdesReichsheeres:

a) Preußen u1i1iw.... . .. 77771 080
b) Sachen . . .. . ... 5 989 610
c) Württembre ... 3997495

87758185
d) an Bahen . .. . . ... 10850 136

98 608 321
75. 1/7. Reichsmilitärgericht4 un bz===== .. . . . .. 30 082

C. an Bahent 329
— 30 411

76.1/8.Verwaltung derKaiserlichenMarin . . . . .. 9 093104
76a./2. Kommandoder Schutztrupren 13 275
76b.1/11.Invalidenpensionen usw. infolge der Expedition nach Ostasien 3 738 830
77. 1/5.Zivilverwallttngng . .. .. . . . . . .. 2 958 094
78. Ehrenzulagean die Inhaber desEisernenKreuzesvon 1870/71

(Gesetzvom 2. Juni 1878):
a) Preußenuisfsfsfrrr. 17 748
b)Sachhn ... 648
c) Württembergggg . . .. 180
d) Bahen ... 144

=— 18720
79. Pensionenfür ehemaligefranzösischeMilitärpersonen.

1.Pensionen für ehemaligefranzösischeMilitärpersonenund deren
Angehörieennnnnn ..... ... . . .. 26000

2. An Bahen 3215
= 29 215

Seite 1114 489 970
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Betrag
E für das
* ## Ausgabe. Rechnungs=

S jahr1909.
Mark.

Abertrag... . 114489970
80.Sonstige Bewilligungen . .. 238 000
81.] 1/11. Invalideninstitute:

a) Preußen1i1KWWWWWW. 339714
b) Sachhen . . .. . . ... —
c) Württembe . . .. . . . .. —
d) an Bahen . . . .. 4001

381 715
SummeXIII .. . . 115109685

XIV.Reichs-Invalidenfonds.
82. 1/9. VerwaltungdesReichs=Invalidensods. 69 860
83. 1/4. Invalidenpensionenusw. infolge des Kriegesvon 1870/71 im

Bereicheder
Verwaltung des Reichsheeres:
#a)Preußen1i. 24160000
b)Sachhen .... 2119000
c) Württembrregg .. .. . . .. 942000
chBayem..................................... 7934000

-35155000
84.1J4.Invalidenpensionenusw.infolgedesKriegesvon1870s71im

Bereicheder
Verwaltung der Kaiserlichen Marine .. . . . .. . . . . . . 17 137

SummeXIV .35241 997

85. XV. KReichs-Post-undTelegraphenverwaltung.
1/16a. Zentralverwalltngngngng . .. . . . . . .. 3 629890
17/66. Betriebsverwaltttngg . .... ... 564 42422

Summe KWVW.568 054118

86. 1|15.XVI. Reichsdruckerii . . . . . .. .. 8029245
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Betrag
E für das
—=7 Ausgabe. Rechnungs=

jahr 1909.
Mark.

87. XVII. Reichs-Eisenbahnverwaltung.
1/12. Zentralverwaltung..... . . . . .. . . . . . .. . . . .. ... 127760
13/23. Betriebsverwaltung... .... . .. . . . . . . . . . . . . ... 98526240

SummeXVII .. 98 654000
Anmerkung.

Zu Kapitel 1 bis 87. Ersparnisse,welchebeidenFonds
zuBesoldungenundzusonstigenDiensteinkünftenetatsmäßiger
Beamten,Offiziereund Arzte dadurchentstehen,daß Stellen
zeitweilignicht besetztsind oder von ihren Inhabern nicht
versehenwerdenkönnen,sind der Reichskassezuzuführen.

Wiederholungder fortdauerndenAusgaben.
Summe I. Bundesrnrtt . .. . . ... —

⸗ II. Reichstag.. . .. .... . .......... ... . .. ... 1 956880
III. Reichskanzlerund Reichskanzlll. 300985

IV. AuswärtigesAmt ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. 17759 565
- V.ReichsamtdesJnnern................... 77999050
-VI.VerwaltungdesReichsheeres.............. 671459 690
Vila. Reichsmilitärgericht . . . . . . .. 582951

MDVII.VerwaltungderKaiserlichenMarinn 143698682
VDVIII.Reichs=Justizverwaltnnyng .. . . .. 2 474705
ILX. Reichsschatzamt. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . ... 304739677
HXa.Reichs=Koloniallt . . . . . . . .. 2 606948

" X. Reichs-Eisenbahnamt... .. .. . . . . . . . .. . ... 443 935
XI. Reichsschlddd .. . . . . . . . .. 171452800
XII. Rechnungshof.. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 138186

TTlII. AllgemeinerPensionssods. 115 109 685
TXIV. Reichs=Invalidenfods ... 35 241 997

XV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltaung 568054118
DTXIVI.Reichsdruckeitt: . .. . . . . . .. 8 029245
XVII. Reichs=Eisenbahnverwaltuing . . . . .. 98 654000

Summe der fortdauerndenAusgaben.221 703 099

Google —
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Betrag
7v für das
“ Ausgabe. Rechnungs=
8 jahr 1909.

Mark.

b. EinmaligeAusgaben.
1. I. Reichstaaaaa .. . . .. . .. —
2. 1/8. EEIIIIEEEEIE 934960
3. 14 III. Reichsamtdes Innen. 11988400
4. 16. IV. Reichs-Post-undCelegraphenverwaltung4 16889907
4a. 1. IVa. Keichsdruckeerien . . ... 87084
5. V. DerwaltungdesPeichsheeres. «

1/145. a) Preußen 1 1iifffd. 73 118959
159/206. b)Sachen 8550111
207/243. c) Württembrreegg . . . ... . . . . .. 4 586118

86255 188
Preußen ufw.

146/158.|Garnisonbautenin Elsaß=Lothringgien 1999900
244. Quote an Bahen. 10664310

Summe W.919 398

Sa.) 1. Va. Reichsmilitärgercict .. . ... 850000
6. 1/162. VI. VerwaltungderKaiserlichenMarint......... .... 230855363

Davon ab:
ZuschußdesaußerordentlichenEStatts . . .. 84 980000

Bleibenn 145 875 363

Ga. Zuschußzur Bestreitungder Verwaltungsausgabenim Schutz=
gebieteKiautscth . ... . . . . . ... 8545 005

6b. Zuschuß in Höhe der Unterhaltungskostendes Ostasiatischen
Marinedetachemenss ... . . . .. . . . ... 630000

Cocgle
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Betrag
fuͤr das

2 Ausgabe. Rechnungs=
2 3 jahr1909.

Mark.

7. 1. VII. Reichs-Justiwerwallng .. 22500

8. 1.]VII. Peichsschant: . ... 24541673

9. 1/16. IXX Keichs-Kolonialnt 25056435

10. X keichssculdd . . .. —

11.1|16. XI. Reichs-Eisenbahnverwalllyn 3015070

12.125. XII. ExpeditionnachOstasin 940491

13. IIII. Jur BechungdesFehlbetragsim ordentlichenHaus=
haltefür dusRechunngsjahr1007 13842652

14. IXIV. Jur Bechungder für dasUechnungsjahr1907 be=
willigtenausterordentlicheneinmaligengeihilsffee 1512001

15. IV. ZurDechungderfündasNechnungsjahr1906ge=
stundetenMatrikularbeitrüün 2840 680
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SummedereinmaligenAusgaben
HierzuSumme der fortdauerndenAusgaben
Summe derAusgabedes ordentlichenEStats

Cocgle

3 — —

Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs=
jahr1909.

Mark.

WiederholungdereinmaligenAusgaben.
Summe I. Reichstea .. . .. —

II.Auswärtigesüt4: ... .. 934960
III. ReichsamtdesInnern . . ... 1 988400
[IV. Reichs=Post=undTelegraphenverwaltng 16889907
[IVa.CReichsdruckr .. . . .. . . . ... 87 084
V. VerwaltungdesReichsheeres 98919398

Va. Reichsmilitärgericht .... .. . . .. 850000
MDV.I.VerwaltungderKaiserlichenMarien ... 155050368

VI. Reichs=Justizverwaltntntntg . . . . ... 22 500
V II. Reichsschatcnt: . .. . .. 24541673

L. seeichs-Kolonialamt. ..... .... .. .... .. .. . . . . .. . . ... 25 056435
X. Reichsschldd .. .. .. . . . . . .. —
XI.Reichs· Eisenbahnverwaltung....... . . . . . . . . . . . . . . .. 3 015070
TXIlI.ExpeditionnachOstafen 940491

XIII. Fehlbetragfür 1907..... . . .. .. . . . ... . . . .. . .. . . . .. 13842652
IXIV.Beihilfenfür1100000 .. . .... 23151001
TXTV.GestundeteMatrikularbeiträgefür 106.. 28403680

2 615 396 718
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Betrag
E für das
222 Einnahme. Rechnungs=
S 8 jahr 1909.

Mark.

r* I. Sölle, Steuernund Gebühren.

1. Sölllllllllll. 629626000
2.Tabaksteuer . . . . . . . . .. 10814 000
3. Zigarettenstuetaaa . . .. 15298000
4. Zuckersteeererrrrrr . .. . . .. 141463 000
5.Salzsteuer........................................ 57206000
6Branntweinsteuer:

n)Maischbottichsteuer............................ 11449750
b)VerbrauchsabgabeundZuschlag................. 109 047 500
Jc)Brennsteeerr . .. . . . . . . .. —

7. ISchaumweinsteuer................ . . . . . . . .. .. . . . . . .. 5 437800
8. sBrausteuerundUbergangsabgabevonBier ....... ... . ... 55216000
9. Spielkartenstemhemmnnnnm . . . . . . .. 1785 960
10. Wechselstempelsteerrr . . . . . . . . .. 17 000 000

11. Reichsstempelabgaben:
I. Uberweisungssteuern:

A. von Aktien,Kuxen,Renten-undSchuldverschreibungen
24 990000 Mark

B. vonKauf-undsonstigenAnschaffungs= .
geschäften....................10090000-

C. von Lotterielosen:
a) für Staatslotterteen 32 741 000
b) für Privatlottereien 9360 000

zusamme . .. 77181 000
Seitefürsich.

Cocgle
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Betrag
— für das
*= Einnahme. Rechnungs=

—*i jahr1909.
Mart.

(1.) (11.) Ubertrag77181 000
II. Reichseigene Steuern:

A. von Frachturkunen 15680000 Mark
B. von Personenfahrkarten . 19 600 000
C. von Erlaubniskartenfür Kraft=
fahrzeuge.. . .. . . .... . . . . . . . .. 1 568000

D. von Vergütungenan Mitglieder
von Aufsichtsräten 3 430 000

zusammenII . .. . 40 278000

ZusammenTitel 17117 459 000

12.Erbschaftssteier . . . .. . . . . . . . . .. 30000000
13. StatistischeGebbhbhbr. 1 474970

Summe I. 1 2203277980

2. II. Abfindungen(Zversa)fürZölleundSteuernvonden
außerhalbdesZoll= und Brausteuergebietsbelegenen
Gebietsteilender zur Joll- oderBrausteuergemein=
schaftgehörigenBundesstaaten.

1. Abfindungen, an denen sämtlicheBundesstaatenteilnehmen
(Lölle, Tabaksteuer,Zigarettensteuer,Zuckersteuer,Salzsteuer
und Schaumweinsteuerrn 87 800

2. Wblindungean,an denenBayern, Württemberg,Baden und
Elsaß=LothringenkeinenTeil haben (Brausteuerund Uber=
gangsabgabevon Bieeer 9320

SummeII . .. . 97 120

3. 1710. III. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung 672647600

Meichs=Gesetzbl.1909. 58

Cocgle
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Betrag
E für das
3 ʒ Einna hme. Rechnungs=
S 9 . jahr 1909.

Mark.

3a. 1. U. Reichsdruckeir . . . . . . . .. 11922500

4. 16. V. Reichs-Eisenbahnverwaltug 123291,000

5. VI. SBankwesen.
1. Anteil desReichsan demReingewinnederReichsbank(Gesetz

vom 7. Juni 1899 — Reichs=Gesetzbl.S. 311—)28781 000
2. Steuer von dendurch entsprechendenBarvorrat nicht gedeckten

Banknotennach** desBankgesetzesvom 14.März 1875 .
(Retchs-Gesetzbl1-7)....................·.... 4103000

SummeVl....32884000

MVerschiedeneVerwaltungseinnahmm
6.1X4.Reichstag........................................ 17416
6Ga.Reichskanzler und Reichskanzlei................ . .. .. ... 1313
7. 1/6. AuswärtigesAmt.... ... . ... . .... .... .... ..... ... 1650010
7a. 1. JAusAnlaß der ExpeditionnachOstasien.. .. ... ,......... 10743755
8. 1/16. ReichsamtdesInnen 13803744
9. 1½/5.EinnahmenderMilitärverwaltungfür RechnungderBundes=

staatenmit Ausschlußvon Bayern:
Preußen u1iffrrr. 64433981
Sacsen 389 350
Württembbegegegegegegegegg ... 1 911900

9a. 1/5. EinnahmenderMilitärverwaltungfür RechnungderGesamt=
heitaller Bundesstaaten:

Preußen 11iKKKK.. . . . . . 1642622
Sachsen................................... —-
Württemberg................................ —

9b. 1/2. Reichsmilitärgerict . . . . . . . .. 150

Seite .36594 241
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Betrag
E « für das

2# Einnahme. Rechnungs=
i jahr1909.

—

Übertrag 36594241
10.]1/10.Verwaltung derKaiserlichenMarien 1 324727
11. 1/5. Reichs=Justizverwaltinngngg .. . . ... 935235
12. 1/5. Reichsschatzamt..... ......... ... . . . .. ... . .. ... . . . .. 22 424 710
12a| 1/2. Reichs=Koloniallt:: . . . . . ... ... 28 780
13. 1/2. Reichs=Eisenbahnntt .. .. . . . . .. 4256
14.14. Reichsschuldllll... . . . . . . .. 3 908385
15., . Rechnunggsbbeegg ... . . . .. 385
16. AllgemeinerPensionsfods= 10776
17. BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringenzu denAusgaben

für das Reichsschatent 3150 Mark
für denRechnungshoo .. 52259 55409

17a. EinnahmenundAusgabenaus derPrüfung derRechnungen. 529800

SummeVU. 6516 704

18. 13. VIII. Aus demKReichs-Jupalidenfonds........... .... 35242007

19. L. ZumAusgleichefür die nichtallenGundesstaaten
gemeinsamenEinnahmen.

1. Für die Brausteuer:
von Bahhen . ... ·............. 7508122
vonWürttemberg.·.......................... 2649 303
von Bdden 2 313 907
von Elsaß=Lothrinen .. . . ... 2 088165

zusammen(Titel 0) 559 497
Seite für sich.

58°
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Betrag
S für das
6a— Einnahmee. Rechnungs=
5 jahr 1909.

Mark.

(19.) Übertrag559 497
2. Für denUberschußderReichs=Post=undTelegraphenverwaltung:

vonBayern................................ 11043400
vonWürttemberg...............·............ 3896756

zusammen(Titel2)....14940156

3.FürdieeigencnEinnahmenderVerwaltungdesReichsheeres:
vonBayern.............................. 1054425

Summe .30554 078
Anmerkung. Die Ausgleichungsbeträgeunterliegen

der Berichtigungnach dem wirklichenErgebnisseder auf=
kommendenEinnahmen.

20. X. Matrikularbeiträge.

— —

—155

————SS

—————

Wüuͤrtlemberg
Baden.........·.................................
Hcssen......................·..................·.
MecklenburgiSchwcrin..............................
Sachsen-Weimar.....................·.............
MecklenburgiStrelitz..............................
Oldenburg..........·............................·
Braunschweig.·...................................
Sachsen-Mciningen........................·........
Sachsen-Altenburg.................................
Sachsen-CoburgundGotha..........................
Anhalt..........................................
Schwarzburg-Sondershausen..........................

254 293 068
42 637 420
30 725 298
15 309 445
13 709 678
8250 550
4267 082
2 646 781
705 927

2 989 597
3 315 608
1 834 185
1 409 032
1 653 779
2239 182
581 191
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Betrag
E für das

S Einna h me. Rechnungsjahr
S 1909.
St * .

Mark.

(20.) Ubertragg386 567823
17.Schwarzburg=Rudolstaoaoatt ... .. .. . ... 660976
18. Waldkedkennnnnnnn .. 403 805
19. Reuß ältererLiniieeee v................. 481975
20. Reuß jüngererLinieeeeee . ... 986920
21.SSchaumburg=Lieern . .. . .. .. 307098
22.Lippe............................................ 993679
23. Lübbegagaaa . .. 721 791
24. Blmzmeemmmmmmmm . . .. 1793 684
25.HHambreg .. .. . . . .. 5 961166
26.Elsaß=Lothringennga .. . . . .. 12381132

Summe X . . .. 411260049,

21 XI. Lon denBundesstaatenan gestundetenMatrikular-
beiträgenfür 1906 —. 2222222222424

Wiederholungder Einnahmen.
Summe I. Sölle, Steuernund Gebühren

II. Abfindunen . . . . . ..
III. Reichs=Post-und Telegraphenverwaltung

IV. Reichsdruckerei...... .. . . . . . . . . . . . . . . . ...
V. Reichs=Eisenbahnverwaltng
Vl. Bankwesen ..
VII. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen .
VIII. Aus dem Reichs⸗Invalidenfonds... .. .. . . . . .

ILX. Ausgleichungsbeträge...... ..... . . . . . . . . ..
X. Matrikularbeiträge......... .. ....... . . ...
XI. GestundeteMatrikularbeiträgefür 1906 .. . .. .
Sunmme der Einnahme des ordentlichenEtats ....

Die AusgabedesordentlichenEtats beträgt

Cocgle

28 403 680

1 203 2771930
97 120

672 647600
11922500
123 291 000
32 884 000
65 816 704
35242 007
30 554 078
411 260 019
28 403 680

2 615 396 718
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Betrag
5 für das

= Ausgabe. Rechnungs=
S jahr 1909.

Mark.

B. AußerordentlicherEtat.
J. I. Auswärtiges t4 .. . . . . . .. —

2. /. II. ReichsamtdesInnnernrn 14000000

3. III. VerwallungdesReichsheeres.
Preußen usw.

1/4.Festunenn . . . .. . . . . . .. 34260200
5. Für die Vervollständigungdes deutschenEisenbahnnetzesim

InteressederLandesverteidiging . . . . . .. 7 456 000
Summe III .. . . 41716 200

4.1 IV. VerwaltungderKaiserlichenKariin 24806545
38. Zuschußzu deneinmaligenAusgabenim ordentlichenEtat.4 980000

SummeIV .. . . 109786545

5.. V. keichs-Kolonialant «..................· 3600000

6. 1. VI. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung 45000oc0

7. 1/21. VII. Reichs-Eisenbahnverwaltunngg ... ... 20514400
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Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs=
jahr1909.

Mark.

Wiederholungder Ausgaben.
Summe I. Auswärtiges iit4t4t4WW. —

II. ReichsamtdesInnen 14 000000
.III. VerwaltungdesReichsheeress . . . . . . .. 41 716200

H[V.VerwaltungderKaiserlichenMariennn 109786545
V. Reichs=Kolonialnt::: . . . . . .. 3600 000

MDV..Reichs=Post=undTelegraphenverwaltng 45 000000
DVII.Reichs=Eisenbahnverwaltg . . . .. 20514400

234 617 145Summe der Ausgabe des außerordentlichenEtats
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Betrag
— « für das
2 Einnahme. Rechnungs.
S 0 jahr 1909.

Mark.

**2
1. I. RüchzahlungenundTilgungsratenausderVerwendung

desFondszur körderungderHerstellunggeeigneter
leinwohnungenfür Arbeiterund geringbesoldete
Geamtein SetriebenundVerwaltungendes Reichs
(Kapitel2 Titel1 derAusgabedesaußerordentlichen
Etats):
a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten 91.200
b) für dieBundesstaatenmit AusschlußvonBayern
undWürttemberg... .. . . ... ...... .. . ... 165800

SummeKapitel 1 . 257000

2. 1/7. II. ErlöseausdemVerkaufevonfreiwerdendenFestungs=
grundstückenundFestungsbaulichleitten 3818413

3. 1 III. Aus Anlaßder ExpeditionnachOstaseen 1 167469

4. IV. Rücherstattungenauf die aus demReichs-Festungs=
baufondsgeleistetenVorschüffe 42014

5. V. VondemSchutzgebieteTogozurTilgungdesReichs=
darlehns,fünfteKatititr ... 45525

6. 1/. VI. Tilgungsrateder Verwaltungder Keichseisenbahnen5190.500

7. VII. Cilgungsrateder Reichs-Post-und Telegraphenver-
waltuunngagaaa 1 162360

8. VIII. Zur VerminderungderReichsschuldaus denMitteln
« desordentlichenEtats....................... 25337249
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Betrag
— « für das

= Einnahme. Rechnungs.
— jahr 1909.

Mark.

2 KX.AusberAnleihe.
1. LZueinmaligenAusgabenfür Rechnungder Gesamtheitaller

Bundesstatoooen .. . . . ... 156015175
2. Zu einmaligenAusgaben für Rechnungder Bundesstaatenmit

Ausschlußvon Bahen . . . .. —
3. JZu einmaligenAusgaben für Rechnungder Bundesstaatenmit

Ausschlußvon Bayern und Württemberg.......... . . .. 46 252 440

Anmerkung. Die Einnahmendes Kapitel9 über=
tragen sich innerhalb der einzelnenTitel mit den noch
offenenKrediten aus früherenAnleihebewilligungen.Die
solchergestaltsichergebendenGesamtkreditewerdenum den
Betrag der bei den entsprechendenAusgabefondsetwa
eintretendenErsparnissegekürzt.

Summe Kapitel9 . . .. 202267 615

Meichs=Oesebbl.1900. 59
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Betrag
für das

Einnahme. Rechnungs=
jahr 1909.
Mart.

Wiederholungder Einnahmen.
Summe I. Aus derVerwendungderFondsfür Kleinwohnungen 257000

II. Für Festungsgrundstücke........ .. .......... . .. . . . .. 3818413
[III. Aus Anlaß der ExpeditionnachOstasen 1 167 469
[IV. Rückerstattungenauf die aus demReichs=Festungsbaufonds

geleistetenVorschüsseee ... . . .. 42 014
.. V. Von demSchutzgebieteoggododoaa . . . . .. 45 525
VI. Von der Verwaltung der Reichseisenbahnmen 519 500
V.II. Von derReichs=Post=und Telegraphenverwaltung 1 162360
.VIII. ZLurVerminderungder Reichsschuidl n—.. 25 337249
.IX. AusderAnleie . . . .. . . .. 202267615

Summe derEinnahmedesaußerordentlichenEStats 234617 145
Die AusgabedesaußerordentlichenEtats beträgt.. 234617145

Abschluß.
2 850013863
2 850 013863
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ZweiteAnlagezumEtatsgesetze.

Besoldungs⸗Etat
fuͤr das

Reichsbankdirektoriumauf das Rechnungsjahr1909.

Betrag
für das

Titel. Ausgabe. Rechnungsiahr
1909.

Vart.

Besoldungen.
1.Der Präsident,einschließlich10 000Mark Repräsentationskosten 40 000

(AußerdemfreieWohnungundGeräteausstattungimBark.
gebäude,Lichtund Heizung.)

2. Ein Vizepräsident18000 Mark, achtMitgliedermit 9000Mark
bis 15000 Nlrkkkkkeee .. 114 000

Summe Titel 1 und2 154000

3. Mietsentschädigung 4irbnusce je 1 500 Mark für
die BeamtenunterTitell . . .... 13 500

4. JZunichtpensionsfähigenZulagen an den Vizepräsidentenund die
Mitgliederbis zumBetragevon je 3.000Mark jährlich 24 500

5.Zu Pensinnen . .. ....... 36 519
6. Zu Witwengelden. 4290

Summe 232809

59
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Derzeichnis

Landheer:

a.

Marine:

Landheer:

b.
Marine:

Landheer:

C.

Marine:

Co

A1. Generale.

General derInfanterieoderKavallerie,Kriegsminister,kom=
mandierenderGeneral, Generalinspekteurder Kavallerie,
Generalinspekteurder Fußartillerie, Chef des Ingenieur=
und Pionierkorps usfw., Chef des Generalstabsder Armee,
Präsidentdes Reichsmilitärgerichts.

Admiral.

Generalleutnant,DivisionskommandeurundOffizierim Range
desselben,Departementsdirektorim Kriegsministerium,Feld=
zeugmeister,InspekteurderFeldartillerie, Kavallerieinspekteur,
Fußartillerieinspekteur,InspekteurderVerkehrstruppen,General=
stabsarztderArmeemit demRangeeinesGeneralleutnants.

Vizeadmiral,Kontreadmiralals Stationschef,alsDepartements=
direktor im Reichs=Marineamtoder als Chef des Marine=
kabinetts;GeneralstabsarztderMarine mit demRangeeines
Vizeadmirals.
Generalmajor,BrigadekommandeurundOffizierim Rangedes=
selben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,Ingenieur=
inspekteur,Pionierinspekteur,Präses desIngenieurkomitees,
Präses der Artillerieprüfungskommission,Inspekteur der
Jäger und Schützen, Inspekteur der Infanterieschulen,
Inspekteur der TechnischenInstitute, Inspekteurder Feld=
telegraphie,Traininspekteur,Artilleriedepotinspekteur,General=
stabsarztder Armee, Sanitätsinspekteur,Feldpropst,Senats=
präsidentdesReichsmilitärgerichts,Obermilitäranwaltbeim
Reichsmilitärgerichte.

Kontreadmiral,Inspekteurder Marineinfanterieals General=
major oder mit demRange einesBrigadekommandeurs,
GeneralstabsarztderMarine.

gle —
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A 2. Stabsoffiziere.

Abteilungschefim Kriegsministerium,im GroßenGeneral=
staboderin derFeldzeugmeisterei,Chef derZentralabteilung
dessächsischenGeneralstabsals Oberst,Chef desGeneralstabs
bei einemGeneralkommandooderin einerFestung, Vorstand
derAbteilungfür LandesaufnahmedessächsischenGeneralstabs,
ChefdesStabes derGeneralinspektionder Fußartilleriesowie
der Generalinspektiondes Ingenieurkorpsusw.),Festungs=
inspekteur,Kommandeur der Pioniere eines Armeekorps,
Kommandeurder Pioniere bei demsächsischenMilitärkontin=
gent,Inspekteurder Telegraphentruppen,Artilleriedepot=oder
Traindirektor,Generalarzt,Intendant, Oberintendanturrat,
Reichsmilitärgerichtsrat,Militäranwalt beim Reichsmilitär=
gericht, Oberkriegsgerichtsrat,Militäroberpfarrer, Chefkon=
strukteur beim Artilleriekonstruktionsbureau,Direktor des
Militärversuchsamts,BetriebsdirektorersterKlassebei den
technischenInstituten.

Kapitän zurSee, InspekteurderMarineinfanteriemit demRange
einesRegimentskommandeurs,Generalarzt,wiederangestellter,
als Kapitän zur See pensionierterOffizier,Intendant,Werft=
verwaltungsdirektor,Oberintendanturrat,Oberkriegsgerichtsrat,
Oberpfarrer,Ressortdirektorfür SchiffbauoderMaschinenbau.

Oberst,Oberstleutnant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Intendanturrat, Kriegsgerichtsrat als Rat
vierter Klasse, BetriebsdirektorzweiterKlasse im Kriegs=
ministerium,bei der Feldzeugmeistereiund den technischen
Instituten, Abteilungsvorstandbeim Militärversuchsamt,
Konstrukteurersterund zweiterKlassebeim Artilleriekon=
struktionsbureau,WissenschaftlichesMitglied beimMilitär=
versuchsamt,Betriebsleiter bei den technischenInstituten,
OberstabsapothekersowieOberingenieurimKriegsministerium.

Fregatten=oder Korvettenkapitän, Kommandeur eines See=
bataillons, Vorstand eines Bekleidungsamtsals Stabs=
offizier, Chefingenieur,Oberstabsingenieur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Torpedo-Oberstabsingenieur,wiederangestellter,
als Fregatten-oderKorvettenkapitänpensionierterOffizier,
Intendanturrat,Kriegsgerichtsratals Rat vierterKlasse,Be=
triebsdirektorfür SchiffbauoderMaschinenbau,Baurat für
SchiffbauoderMaschinenbau.
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AZ. Die übrigen Offiziere.
Landheer: HauptmannoderRittmeister,Kompagnie=,Eskadron=oder

Batteriechef,Bezirksoffizier,Pferde=Vormusterungskommissar,
Stabsarzt,Intendanturassessor,Kriegsgerichtsrat,Divisions=
und Garnisonpfarrer, Erster Armeemusikinspizient,Ober=
sekretär(Militärgerichtsschreiber)beim Reichsmilitärgerichte,
Korpsstabsapotheker,Stabsapothekermit demBefähigungs=
ausweise für Nahrungsmittelchemiker,Korpsstabsveterinär,
Oberingenieur(Elektrotechniker)imKriegsministerium,Bureau=
vorsteherbeimGeneralstabe.

Marine: Kapitänleutnant,Hauptmann,Stabsingenieur,Stabsarzt,Feuer=
werkskapitänleutnant,Torpederkapitänleutnant,Torpedostabs=
ingenieur, wieder angestellter,als Kapitänleutnant pensio=
nierterOffizier, wiederangestellter,als Stabsingenieurpen=
sionierterIngenieur, Intendanturassessor,Kriegsgerichtsrat,
Parrer, OberstabsapothekerbeidenSanitätsämtern,Stabs=
apothekermit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittel=
chemiker,Baumeisterfür SchiffbauoderMaschinenbau,Stabs=
zahlmeister,Lotsenkommandeur.

Landheer: Oberleutnant,Leutnant,Oberjägerund Feldjägerim Dienste
desReitendenFeldjägerkorps,Oberarzt,Assistenzarzt,Inten=
dantursekretariats-und Registraturbeamter,Oberzahlmeister,
Zahlmeister, Festungsoberbauwartund Festungsbauwart,
Telegraphenbauwart,Militärgerichtsschreiber,Stabsveterinär,
Oberveterinär,StabsapothekerohnedenBefähigungsausweis
für Nahrungsmittelchemiker,JZweiterArmeemusikinspizient.

Marine: Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, Oberleutnant,Leut=
nant, wiederangestellter,als OberleutnantoderLeutnant
pensionierterOffizier,Oberingenieur,Ingenieur,Oberassistenz=
arzt,Assistenzarzt,Feuerwerksleutnant,Torpederleutnant,Tor=
pedooberingenieur,Torpedoingenieur,wiederangestellter,als
OberingenieuroderIngenieurpensionierterIngenieur,In=
tendantursekretariatsbeamter,Intendanturregistraturbeamter,
Militärgerichtsschreiber,Apotheker ohne den Befähigungs=
ausweisals Nahrungsmittelchemiker,Oberzahlmeister,Zahl=
meister,Oberlotse,SchiffsführerbeimLotsen-undSeezeichen=
wesen.

A . Feldwebel.
Landheer: Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiber bei den

Armeeinspektionen,etatsmäßigerSchreiber und Registrator
bei den Generalkommandos,dem Generalinspekteurder
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Kavallerie, denGeneralinspektionenderFußartillerie und des
Ingenieurkorpsund der Festungen,derInspektionderFeld=
artillerie,etatsmäßigerSchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
komitee, etatsmäßigerRegistrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiberbei denGouvernements,
den größerenKommandanturen(Kommandantenmit den
Gebührnisseneines Generalmajors), der Feldzeugmeisterei,
den Divisions=und Brigadekommandos,denFußartillerie=,
Ingenieur=und Plionierinspektionen,der Inspektionder
Verkehrstruppen,der Inspektionder Jäger und Schützen,
demReitendenFeldjägerkorps,denInspektionenderInfan=
terie- und der Kriegsschulen,bei den Kavallerieinspekteuren,
dem Militärreitinstitute, beim Traininspekteur, bei der
Artillerieprüfungskommission,beimLandwehrinspekteur,beim
Stabe der Feldartillerieschießschule,bei der Militärtechnischen
Akademie,etatsmäßigerRegistrator, Zeichnerund Schreiber
beiderEisenbahnbrigade,etatsmäßigerZeichnerundSchreiber
beiderInspektionderFeldtelegraphie,Unterzahlmeister,etats=
mäßigerSchreiberbeidenSanitätsinspektionen,Proviantamts==
unterassistent,Bekleidungsamtsunterassistent,Unterinspektorim
Garnisonverwaltungsdienst,Lazarettunterinspektor,Festungs=
baufeldwebel,Oberwallmeister,Wallmeister,Wallmeisterals
SchirrmeisterbeidenPionierbataillonen,Zeugfeldwebel,Unter=
arzt, Unterapotheker,Unterveterinär,Stabshoboist, Stabs=
hornist, Stabstrompeter,Sanitätsunteroffizierusw. bei dem
Kriegsministerium,Sanitätsfeldwebelbei größerenGarnison=

leazaretten. "„
Marine: Oderdeckoffiziere,Deckoffiziere,Feldwebel,Wachtmeister,Unterarzt,

Stabshoboisten, etatsmäßigeSchreiber, und zwar 32 bei
denStationskominandos,4 beidenMarineinspektionen,6 bei
derInspektiondesBildungswesens,3 beiderInspektiondes
Torpedowesens,3 bei der Inspektionder Schiffsartillerie,
2 bei der Inspektion der Küstenartillerieund des Minen=
wesens,1 beiderMarineakademie,2 beiderKommandantur
von Wilhelmshaven,1 bei derKommandanturvon Cux=
haven und 3 (Sanitätsunteroffiziere)bei der Medizinal=
abteilungdesReichs=Marineamts.

Ab. Fähuriche.
Landheer: Vizefeldwebelund Vizewachtmeister,Feuerwerker,Sanitäts=

vizefeldwebel,etatsmäßigerRegiments=,Bataillons= und
Abteilungsschreiber,etatsmäßigerSchreiberbei denFestungs=
inspektionen,etatsmäßigerSchreiberbei den Inspektionen
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derTelegraphentruppen,etatsmäßigerSchreiberbeimKom⸗
mandeurder Pioniere einesArmeekorps,beim Kommandeur
der Pioniere bei dem sächsischenMilitärkontingent, beim
Bezirkskommando,bei dem Luftschifferbataillon,der Ober=
feuerwerkerschule,der Gewehrprüfungskommission,den
Artilleriedepot=und Traindirektoren, der Inspektion der
Militärischen Strafanstalten, der Inspektion des Militär=
veterinärwesens,den Inspizienten des Artilleriematerials
und derWaffen, demInspizientendesTruppen=undTrain=
feldgeräts,derDirektionderArtillerie-undIngenieurschule,der
Festungsbauschule,den Kriegsschulen,der Infanterieschieß=
schuleund den Artillerieschießschulen,den Offizierreitschulen,
den Unteroffizierschulen,den Unteroffiziervorschulen,den
Sanitätsämtern, den Divisionsärzten, dem Garnison=
repräsentantenvon Berlin, demKontingentsältestenin Ulm,
den kleinerenKommandanturen (Kommandantenmit den
GebührnisseneinesRegiments-oderBataillonskommandeurs),
den Schießplatzverwaltungenund den Linienkommandanten,
denEisenbahnbataillonen,denTelegraphenbataillonenunddem
Luftschifferbataillon,Postenschreiberund Festungsterrainauf=
nehmerbei denFortifikationen,etatsmäßigerZeichnerbeiden
Eisenbahnregimentern,etatsmäßigerKammerunteroffizierund
Quartiermeister,Furier, Schießunteroffizier,Schirrmeisterund
etatsmäßigerSchreiberderTraindepots,etatsmäßigerSchreiber
der Bekleidungsämter,Beständeverwalterbei der Kavallerie=
telegraphenschule,Zahlmeisteraspirant,Zeugsergeant,Lazarett=
rechnungsführer,BeständeverwalterderTelegraphenbataillone,
Sergeantmit den GebührnisseneinesVizefeldwebelsoder
Vizewachtmeisters.

Marine: Bizefeldwebel,Fähnrichzur See, Kammerunteroffizier,Furier,
Schießunteroffizier,etatsmäßigeSchreiber,und zwar54 bei
den Matrosendivisionenund ihren Abteilungen, 36 bei
den Werftdivisionenund ihren Abteilungen,2 bei der
Schiffsjungendivision(im Falle derAusschiffung),24 beiden
TorpedodivisionenundihrenAbteilungen,12beidenMatrosen=
artillerieabteilungen(einschließlich4Verwaltungsschreiber),3bei

der Minenabteilung,4 bei den Seebataillonen(2 zulage=
berechtigteKommando=und2 Verwaltungsschreiber),1 beider
InspektionderMarineinfanterie,4 beiderInspektiondesTor=
pedowesens,3 beiderMarinedepotinspektion,5 beiderMarine=
akademie(einschließlichBibliothekdesBildungswesens)und der
Marineschule,3 beiderSchiffsartillerieschulein Sonderburg,
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5 bei den Kommandanturen,1 bei der Schiffsprüfungs=
kommission,2 bei demTorpedoversuchskommando(im Falle
der Ausschiffung),2 bei der Schiffsbesichtigungskommission,
4 bei den Bekleidungsämtern,6 bei den Stationskassen,
6 beidenAbwickelungsbureaus,6 beidenKüstenbezirksämtern,
10 bei den Marinegerichtenin Kiel und Wilhelmshaven,
3 beiderDeckoffizierschule,1 beidemHafenkapitänvonKiel,
6 (Sanitätsunteroffiziere)bei denSanitätsämtern,geprüfter
Zahlmeisterapplikant,Depotvizefeldwebel,Zeugobermaat,Ober=
maat oder Sergeant mit den GebührnisseneinesVize=
feldwebels.

A 6. Unteroffiziere.
Landheer: Sergeant, Oberjäger, Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Re=

giments=und Bataillonstambour, Sanitätssergeantund
Sanitätsunteroffizier, etatsmäßigerHoboist, Hornist und
Trompeter,Oberbäcker,sächsischeObermüller.

Marine: UberzähligerPortepeeunteroffizier,UnteroffizierohnePortepee.

A7. Gemeine.
Landheer: Obergefreiter,Gefreiter,überzähliger(Hilfs=)Hoboist,Hornist

und Trompeter,Spielleute, Sanitätsgefreiter,Sanitäts=
soldat, Okonomiehandwerker,Militärkrankenwärter,Militär=
bäcker,sächsischeMilitärmüller.

Marine: Gemeinemit Obermatrosen-und Matrosenrang.

As. Militärküster, Büchsenmacher, Sattler.
Landheer: Divisions- und Garnisonküster,Büchsenmacher,Waffenmeister,

Sattler, Zeughausbüchsenmacher,Botenmeisterund Bote
beimReichsmilitärgerichte,Militärgerichtsbote.

Marine: Gerichtsbote,Küster, Büchsenmacher,Steuermann, Maschinist
und„Untermaschinistfür Dampffahrzeuge,LotseI. Klasse,
Hefemlotse, LotseII. Klasse, Untersteuermann,Materialien=
verwalterbeimLotsen=und Seezeichenwesen,Vorsteherdes
Brieftaubenwesens.

—— — — ——

Reichs. Gesetzbl.1900. " 600
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(Nr. 3597.) Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Haushalts-Etats für die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1909. Vom 4. April 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

§ 1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushalts-Etat der Schutz=

m gebieteauf das Rechnungsjahr1909 wird in Einnahmeund Ausgabe auf
98 938 530 Mark festgestellt,und zwar

im ordentlichenEtat
auf 68 623530Mark

im außerordentlichenEtat
auf 30 315000Mark.

&#2.
Der im Wege desKrcdits flüssig zumachendeBetrag beläuftsichau

26 644930 Mark. 83 st sih auf

53.
Die bis zur gesetzlichenFeststellungdes Haushalts-Etats innerhalb seiner

GrenzengeleistetenAusgabenwerdenhiermitnachträglichgenehmigt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den4. April 1909.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Cocgle
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Haushalts-Etat der Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr

1909.—

60“
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Betrag
— " für das
s Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
SE S. » jahr 1909.

Mark.

A. Ordentlicher Stat.
I. Ostafrikanisches Schutzgebiek.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/16.Zivilverwaltngngngagaa . . . .. . . . . . .. 7505701
2.1½/8.Militärverwaltig. . . . . . .. 3 431 604
3. 1/7. Slottille... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. ... 621412
4. 1|3.Eisenbanhen . . . . . . . . . .. 56 400
5. — Hafenanlgen . . . . . . . . .. 20 000
6. 1/2. JAuf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

gemeineLasen . . .. 791783
7. — Lur Ausstattung einesAusgleichssfodgggss 1241 617

SummeI. FortdauerndeAusgaben3 668517

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/7. JZivilverwaltungund Flottille .. . . . . . . . .. 492920
2. 1/4. Militärverwaltung....... . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 147200

SummeII. EinmaligeAusgaben 640 120
Summe derAusgabe.4 308637

2. Einnahme.
1. Eigene Einnahmen des Schutzgebiets:

1/7. a) FortdauerndeEinnahmen 8 238050 Mark
1/3. b) Ei i ·.......... 2/ Einmalige Einnahmen 491783 10729833

2. — Reichszuschp) . .. . . . . . . . . . . ... 3578804
Summe der Einnahme. . . . 14308 637
Die Ausgabebeträgt. . .. 14308637

Cocgle -
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Betrag
» für das

Z3 Ausgabe und Einnahme. Rechnungs⸗
E jahr 1909.

Mark.

II. SchuhgebietRamerun.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/15.Livilverwaltngngngagagagagaga . . . . . . . . . . .. 3321728
2. 1/8.Militärverwalttnnn .. .. .. . . . . . . . . . . . .. 2214707
3. 1/3. JFlottille.... .. ...... . .. .......... ..... . . . .. .. . . . . .. 447 655
4. 1/2.Auf öffentlich=oderprivatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

gemeineLassn . . . 35 152
5. — Zur AusstattungeinesAusgleichsfonds... .. ......... .. . ... 601824

SummeI. FortdauerndeAusgaben 66621066

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/4. Givilverwaltingngng. 509900
2. 1/2.Militärverwaltingngng .. . . . . .. . .. 52400

SummeII. EinmaligeAusgaben. . ..! 562300
Summe der Ausgabe 7 183366

2. Einnahme.
1. 1/3. EigeneEinnahmendesSchutzgebeetss . . . . . . . . . .. 4 400000
1n. —Ersparnis aus demRechnungsjahr1906 . . . . . . . . . . . . . . . .. 516259
2. — Reichszusch)). .. 2267 107

Summe der Einnahme 36

Die Ausgabebeträüt. 183366

Cocgle
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Betrag
* s für das
* 11# Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=

5 jahr 1909.
Mark.

III. SchutzgebietTogo.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1 116. SZivbilverwaltͤnngßg 1433295
2. 1/3. JHafenanlagenund Eisenbahnen.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125 000
3. 1/2. JAuf öffentlich-oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall—

gemeineLastenennn — 305910
4. — JZurAusstattungeinesAusgleichssodddsss. 32191

SummeJ. FortdauerndeAusgaben. . .. 1896396

II. EinmaligeAusgaben.
1.1 18. Fur verschiedeneZwecten 206150
1a. — Sur DeckungeinesFehlbetragsaus demRechnungsjahr19006.141 944
2. — KosteneinerExpeditionzur FestlegungderGrenzezwischenTogo

hhb.Wahniih—————————t“ 90 000
SummeII. EinmaligeAusgabern. 438094

Summe derAusgabe 2334 490

2. Einnahme.
1.1/4. EigeneEinnahmendesSchutzgebeetets . . . . . 2 334490
2.Ss . —

Summe der Einnahme. . . . 2334 490

Die Ausgabebeträgt.. .. 2334490
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Betrag
E « für das
— Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=

— -5 jahr 1909.
Mark.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/15.8ivilverwaltingngngngngngngngagagag . . . . . . . . . . 7 013860
2. 1/8. illitärverwaltngngagaga . . . . . . .. 16725
3.5/2. Eisenboanhen . . . . . . . 2 398 000
4. 1|2Hafenanlgen . . . . . .. 330000
5. — Auf öffentlich-oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall—⸗

gemeineLsastcn.................................... 91800

Sammel.FortdauerndeAusgaben....26206016

II. EinmaligeAusgaben.
1.1/9. Zivilverwaltung......... .. .... .. ... .. .. .. ... ... .. . ... 1 223800

SummeII. EinmaligeAusgabren223 800

Summe derAusgabe.7429 816

2. Einnahme.
1. 1/6.Eigene EinnahmendesSchutzgebitts . . . . .. 8 348050
18 — rsparnisseaus denRechnungsjahren1905 und 1006 1 956852
2. 1/2. Reichszusch . . .. . . . .. ·............· 17 124914

Summe der Einnahme 429816
Die Ausgabebeträüt.7 429816

Cocgle
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Betrag
-“i » für das
F S Ausgabe und Einnahme. Rechnungs⸗

—E 7 «
S jahr 1909.

Mark.

V. Schutzgebiet Neuguinea.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1 1/8 Zivilderwaltüung.. 701478
ottt—. hf—————————. 207800
3. 1/7.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFondsds . . .. 188900

SummeI. FortdauerndeAusgaben 098 178

II. EinmaligeAusgaben.
1.. 12. Fir verschieden:eIseck.t— 289 700
La. — JZur Deckung der Fehlbeträgeaus den Rechnungsjahren1905

und1906..·..................................... 316 897
2. — Kur FestlegungderOstgrenzezwischenBritisch-undDeutsch=Neu=

guinea.......................................... 17 500

SummeII. EinmaligeAusgaben 624097

Summe derAusgabe 1 722275

2. Einnahme.
1 1/3.Eigene Einnahmen des Schutzgebits . . . .. 744 000
!1S3. — Luschußder Verwaltung der Karolinen, Palau, Marianen und

Marschallinselnzu denVerwaltungsausgabenvon Neuguinea 62215
2 — Nieichszuschuß s 916060

Summe der Einnahme. . .. 1722275
17Die Ausgabebeträgt. . ..

Oriqinel from

22 275



Betrag
E für das

E Ausgabe und Einnahme. Rechnungs⸗
8 « jahr19095 jahr .

Mark.

VI. Verwaltung der Rarolinen, Palau, Marianen und
Marschallinseln.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/7. Zivilverwaltung.... . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2282093
2. 1/3.Flottilll . .... . . . .. . .. ... 108900
3. 1/7.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds . . .. 90 900

SummeI. FortdauerndeAusgaben 4381893

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/3. SummeII. EinmaligeAusgabgrn7565

Summeder Ausgahe609 458

2. Einnahme.

1. 1/3.Eigene EinnahmendesSchutzgebets 577275
1a. — sErsparnisaus demRechnungsjahr1906 . ... . . . . . . . . . . . . .. 32 183

Summe der Einnahm*09 458

Die Ausgabebeträgüt 609458
—...

Reichs.Gesetzbl.1000. 61

Google
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Betrag
E für das
— Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
1.x jahr 1909.

S #
Mark.

VII. SchutzgebietSamoa.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 1/15.Zivilverwaltinngng . . .. . . ... 593528
2 — ur AusstattungeinesAusgleichssodss . . . .. 57932

SummeI. FortdauerndeAusgabern 651460

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/6. SummeII. EinmaligeAusgaben 112070

Summe derAusgabe63 30

2. Einnahme.

1. 1/3..Eigene Einnahmen des Schutzgebettss . . . . . .. 607 700
1a.. — Ersparnisaus demRechnungsjahr1906...... .. . . . . . . . ... 155830

Summe der Einnahme 763 530

Die Ausgabebeträüt..6t3 530

Co gle —
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Betrag
E für das

= Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
8 jahr1909.

Mark.

VIII. Schutzgebiet RKiautschou.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.-#i,verwaltigngngngngnana . . . . . . .. 1 301105
2/5.. — Militärverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3556 449
6/12.. — JCSGemeinsameAusgaben für Zivil- und Militärverwaltung .. . . . 2 769 031
13/16.— HVerwaltungderErwerbsbetribee . . . . . .. 1802717
17,— DPensionssodddddsss. 75 000

SummeI. FortdauerndeAusgabrnn9 5f4 302

II. Einmalige Ausgaben.
1. ½. SummeII. EinmaligeAusgaben ..2 661300

Summe der Ausgabe 42 165602

2. Einnahme.
1.15Eigene EinnahmendesSchutzgebetts . . . . . ... 3620597
2. — Reichszuschuß.. ... -.......................·........... 546 005

Summe der Einnahme 165 602
Die Ausgabebeträgt 12 165602

IX. Schutzgebietsschuld.
1. Ausgabe.

1. — HLurHerstellungvonSchuldpapierensowiezu sonstigenAusgaben
derVerwaltnga .. 9 000

22 Verzinnggg .. . 2 097356
Summe derAusgabe. 106356

2. Einnahme.
Summe derEinnahme. 106356
Die Ausgabebeträüt 106356

61“
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Betrag
für das

Einnahme und Ausgabe. Rechnungs=
jahr1909.
Mart.

Wiederholung.
Die Einnahmenund AusgabendesordentlichenEtats betragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebttt. 14 308637
II. für Kamenn. . . .. 7 183 366
III. für oognaaa .. . . . . . .. 2334490
IV. für das SüdwestafrikanischeSchutzgebtktt . . . . . .. 27 429 816
V. für Neuguinen . . . . . . 1722275
VI. für die Karolinen, Palau, Marianen und Marschallinseln 609 458
VII. für Sidmddegns: . ... . . . . .. 763 530
VIII. für Kiautschrrornrnrnrnrn . .. . . . . . . .. . .. 12 165602

IX. für die Schutzgebietsschuddd .. . . ..
· zusammen

A. Zu Abschnitt I bis VIII.
1. Soweit sichaus derUbersichtderEinnahmenund Ausgabeneine

Ersparnis am Reichszuschußergibt, ist siespätestensin denEtatsentwurf
für dasjenigeRechnungsjahreinzustellen,welchesauf das Rechnungsjahr
folgt, in demnach §#2 desGesetzesüber dieEinnahmenund Ausgaben
der Schutzgebietevom 30.März 1892 dieUbersichtvorzulegenist.

2. Ersparnisse,welchebeidenFondszuBesoldungenundzusonstigen
DiensteinkünftenetatsmäßigerBeamten und Militärpersonen dadurch
entstehen,daß Stellen zeitweilignicht besetztsind oder von ihren In=
habernnicht versehenwerdenkönnen, sind der Schutzgebietskassezuzu=
führen.

B. Zu Abschnitt I bis VII.
1. Für dieAufrückungszeitenunddieAufrückungsstufenbezüglichder

Auslandsgehälter, für die Höhe der Kolonialdienstzulagensowie für

gelten die Bestimmungender Denkschriftzum Haupt=Etat der Schutz=
gebieteauf das Rechnungsjahr1900 mit der Maßgabe, daß die Aus=

der Höchstbetragerreichtwird.

Cocegle
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Einnahme und Ausgabe.

2. Die mit der Wahrnehmungder richterlichenGeschäfteerster
Instanz beauftragtenBeamten erhalten,sofernsiewenigstensfünf Jahre
als Richter tätig gewesensind, einenichtpensionsfähigepersönlicheZulage
von jährlich 600 Mark bis 1200 Mark zahlbaran die etatsmäßigen
Beamten aus Kapitel 1 Titel 1, an die nichtetatsmäßigenBeamtenaus
Kapitel1 Titel 4 der fortdauerndenAusgaben. Auf diesenZeitraum
kanneineaußerhalbdesRichterdiensteszugebrachteamtlicheBeschäftigung
sowieeinederFortbildunggewidmeteTätigkeitbis zur Dauer von drei
Jahren angerechnetwerden, sofern sie nach demZeitpunkteliegt, mit
welchemdieBefähigungzum Richteramtin einemderBundesstaaten
erlangt war. »

3. Sämtliche Gouvernementsangehörigen,diejenigender Flottille
während des Landaufenthalts,könnenin den Schutzgebietenfreie
Wohnung und an derenStelle nötigenfallseine angemesseneMiet=
entschädigungerhalten.

4. Den nichtetatsmäßigenSchutzgebietsbeamtenkönnen in den
Fällen der Ausreisenach demSchutzgebietebeimDienstantritte,der
Heimreisebeim Austritt aus demSchutzgebietsdienstund derVersetzung
nacheinemanderenSchutzgebietebeiMitnahmevonFamilienmitgliedern
Beihilfenzur Deckungder sämtlichendadurchwirklichentstandenenBe=
förderungskostenbewilligtwerden,jedochnichtüberdie für etatsmäßige
Beamte mit Familien zulässigenBeträge hinaus. Soweit später für
die betreffendenUmzugsreisenderFamilien besondereUmzugskostenzu=
ständigwerden,ist darauf die für Mitnahme der Familie gewährte
Beihilfein Anrechnungzu bringen.

5. Den Militärpersonen, Beamten und sonstigenAngestelltender
Schutzgebietekönnen,gleichvielob sieetatsmäßigangestelltsindodernicht,
für ihreFamilienmitgliederauchaußerhalbdesFalles einesUmzugsReise=
beihilfengewährtwerdenundzwarsowohlbeiBeurlaubungendesFamilien=
haupts als auch,wenn dieFamilienangehörigenwegenErkrankungoder
wegenandereraußerordentlicherVerhältnisseallein reisenmüssen. Die
Reisebeihilfebeträgt für jedenFamilienangehörigen, für welchenBe=
förderungskostenzu zahlensind, die Hälfte der bestimmungsmäßigen

Co gle

Betrag
für das
Rechnungs=
jahr 1909.

Mark.
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Einnahme und Ausgabe.

UrlaubsbeihilfedesFamilienhaupts.Der Abzug, welchendie Gouver-

freieSchiffsverpflegungerleiden,ist zwecksBemessungderReisebeihilfen
der Familienmitgliedervon der vollen Urlaubsbeihilfeauchdann zu
machen,wenn das Familienhauptim SchutzgebietefreieVerpflegung
erhält.

6. Militärpersonen, Beamte und sonstigeAngestellte, welchesich
nach Beendigung ihres Dienst= oder Beschäftigungsverhältnissesim
Schutzgebieteniederlassen,könnendenBetrag der ihnenfür die Heim=
reisezustehendenVergütung als Ansiedelungsbeihilfeerhalten.

Personen,welchenach demAusscheidenaus derSchutztruppeeinst=
weilenim Schutzgebieteverbleiben,kann,wennsiespäterin dieHeimat
zurückkehrenund bis dahin eineAnsiedelungsbeihilfenichterhaltenhaben,
bis zum Ablaufe der erstendrei Jahre nach der Entlassungaus der
Schutztruppeim Falle derBedürftigkeiteineHeimreisebeihilfebis zur
HöhederwirklichenSchiffsbeförderungskostenzu LastenderReisekosten=
fonds gewährtwerden.

7. Den nichtetatsmäßigenBeamten der Schutzgebietedarf neben
der ihnenetwa nach § 37 desReichsbeamtengesetzesbewilligtenPension
eine Pensionserhöhungbis auf Höhe der für die entsprechendenetats=
mäßigenBeamtenzulässigenSätzegewährtwerden.
· 8. Die Hinterbliebenender nichtetatsmäßigenBeamten könnendie
volle Vergütungdes Verstorbenenbis zur Dauer von drei Monaten
nachAblauf des Sterbemonatsund fernerVersorgung in dem gleichen
Maße erhalten,wie die Hinterbliebenender etatsmäßigenSchutzgebiets=
beamten.

9. Den wegenTropendienstunfähigkeitin denStaatsdienstzurück=
getretenenSchutzgebietsbeamtenund derenHinterbliebenenkann ein
Zuschußzu den landesgesetzlichzuständigenPensions=und Hinter=
bliebenenbezügeninsoweitbewilligtwerden,als letzterehinterden Be=
zügenzurückbleiben,welchesichbei Berücksichtigungdeszur Zeit des
Ausscheidensaus dem SchutgebietsdienstegeltendenRechtesergeben
würden.

Google —
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Einnahme und Ausgabe.

10. WerdenbeweglicheGegenständefür die Zweckeeinesanderen
Etatsfondsals desjenigen,aus welchemsiebeschafftsind,abgegeben,so
ist derWert dieserGegenstände,wenner im einzelnenFalle insgesamt
mehr als 3000 Mart beträgt,aus demersterenFonds zu vergüten,
sofernnicht in denSpezialetats etwas anderesbestimmtist. Die Ver=
gütungkannauchbeiAbgabevon Gegenständenerfolgen,welcheeinen
geringerenWert haben. Sie muß aber in diesemFalle und auch bei
eistungenallgemeinstattfinden,wenn die Militärverwaltung oder ein
Verwaltungszweigbeteiligtist, welcher, wenn auch nicht ausschließlich,
gewerbliche1nnternehmungenzumGegenstandehat. Bei Leistungenist
die Erstattung in Bauschsummenzulässig.

11. Rückeinnahmenaus VerkaufserlöseneinschließlichdesZuschlags
für Zoll und NebenkostenfließendemjenigenFonds zu, beiwelchemdie
Kostenfür dieBeschaffungder betreffendenGegenständeverrechnetsind.

Cocgle
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Betrag
E » für das

=.I Ausgabe und Einnahmee. Rechnungs=
2 8 jahr 1909.
S

Mark.

B. AußerordentlicherStat.
I. Ostafrikanisches Schutzgebict.

1. 1/4.Ausgaben aus der Anleihe für die Schutzgebiete .. ... 17.450 000
1. — Einnahmeaus der Anleihefür die Schutzgebieste ... 17.450000

II. SchutzgebiekKamerun.
1. — Ausgabenaus derAnleihefür die Schutzgebiette . . . .. 5 000000
1. — Einnahmeaus derAnleihefür die Schutzgebitte . . . . . .. 5 000000

III. Schutzgebiet Togo.
1. 1/2. Ausgabenaus derAnleihefür die Schutzgebieste . ... 4265 000
11. — Einnahmeaus derAnleihefür die Schutzgebiette ... 4 265000

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.
1. — Ausgabeaus demDarlehendesReichsfür das Schutzgebilt600 000
1. — Einnahmeaus demDarlehendesReichsfür dasSchutzgebitt. 600000

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebiet . . .. 17450 000
II. für Kameennn . . .. 5 000000
III. für RTooooaoaoo . . . . . ... 4265 000
IV. für das SüdwestafrikanischeSchutzgebiet.. . . ... 83600000

Summe desaußerordentlichenEStats 30315 000

Abschluß.
Die Einnahmenund Ausgabendesordentlichenund desaußer=

ordentlichenEtats betra en . . . ... 98 938 530

Neues Palais, den 4. April 1909.

. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
—20.

Juhalt: Weingesetz. S. 393.

(Nr. 3598.) Weingesetz.Vom 7. April 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c. ·

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Wein ist das durch alkoholischeGärung aus demSafte der frischenWein=

traubehergestellteGetränk.
82.

Es ist gestattet,Wein aus ErzeugnissenverschiedenerHerkunft oderJahre
herzustellen(Verschnitt). Dessertwein(Süd⸗, Süßwein) darf jedochzum Ver=
schneidenvon weißemWeineandererArt nichtverwendetwerden.

83.
Dem aus inländischenTraubengewonnenenTraubenmostoderWeine, bei

Herstellungvon Rotwein auch der vollen Traubenmaische,darf Zucker, auch in
reinemWassergelöst,zugesetztwerden,um einemnatürlichenMangel an Zucker
beziehungsweiseAlkoholodereinemUbermaßan Säure insoweitabzuhelfen,als
es der Beschaffenheitdes aus Trauben gleicherArt und Herkunft in gutenJahr—
gängenohneZusatzgewonnenenErzeugnissesentspricht. Der Zusatz an Lucker=
wasserdarf jedochin keinemFalle mehr als ein Fünftel der gesamtenFlüssigkeit
betragen.

8 Die Zuckerungdarf nur in derZeit vom BeginnederWeinlesebis zum
31.DezemberdesJahresvorgenommenwerden;sie darfin derZeitvom1.Oktober
bis 31. DezemberbeiungezuckertenWeinenfrühererJahrgängenachgeholtwerden.

Die Zuckerungdarf nur innerhalbder am WeinbauebeteiligtenGebiete
des DeutschenReichs vorgenommenwerden.

Die Absicht,Traubenmaische,Most oderWein zu zuckern,ist der zu=
ständigenBehördeanzuzeigen.
Reichs-Gesetbl.1909. 62

Ausgegebenzu Berlin den 16. April 1909.
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Auf die Herstellungvon Wein zur Schaumweinbereitungin denSchaum=
weinfabrikenfinden die Vorschriftender Abs. 2, 3 keineAnwendung.

In allenFällendarf zurWeinbereitungnur technischreinernichtfärbender
Rüben=,Rohr=,Invert=oderStärkezuckerverwendetwerden.

84.
Unbeschadetder Vorschriftendes § 3 dürfenStoffe irgendwelcherArt dem

Weine bei der Kellerbehandlungnur insoweitzugesetztwerden, als diesees er=
fordert. Der Bundesrat ist ermächtigt,zu bestimmen,)welcheStoffe verwendet
werdendürfen,und Vorschriftenüberdie Verwendungzu erlassen.Die Keller=
behandlungumfaßtdienachGewinnungderTraubenauf die Herstellung,Er=
haltungund Zurichtungdes Weines bis zur Abgabean denVerbraucherge=
richteteTätigkeit.

Versuche,diemit Genehmigungder zuständigenBehördeangestelltwerden,
unterliegendiesenBeschränkungennicht.

55.
Es ist verboten,gezuckertenWein untereinerBezeichnungfeilzuhaltenoder

zu verkaufen,die auf Reinheit des Weines oder auf besondereSorgfalt bei der
Gewinnung der Trauben deutet;auch ist es verboten,in der Benennung anzu=
gebenoderanzudeuten,daß derWein WachstumeinesbestimmtenWeinbergs=
besitzerssei.

WerWein gewerbsmäßigin Verkehrbringt, istverpflichtet,demAbnehmer
auf Verlangenvor derUbergabemitzuteilen,ob derWein gegzuckertist, und sich
beimErwerbevonWein die zurErteilungdieserAuskunfterforderlicheKenntnis
zu sichern.

86.
Im gewerbsmäßigenVerkehremit Wein dürfengeographischeBezeichnungen

nur zur KennzeichnungderHerkunftverwendetwerden.
Die Vorschriftendes § 16 Abs. 2 des Gesetzeszum Schutzeder Waren=

bezeichnungenvom 12. Mai 1894 (Reichs=Gesetzbl.S. 441) und des §&1 Abs. 3
desGesetzeszur BekämpfungdesunlauterenWettbewerbesvom 27. Mai 1896
(Reichs=Gesetzbl.S. 145) finden auf dieBenennungvon Wein keineAnwendung.
Gestattetbleibtjedoch,dieNameneinzelnerGemarkungenoderWeinbergslagen,
die mehr als einer Gemarkung angehören,zu benutzen,um gleichartigeund
gleichwertigeErzeugnissebenachbarterodernahegelegenerGemarkungenoderLagen
zu bezeichnen.

87.
Ein Verschnittaus ErzeugnissenverschiedenerHerkunft darf nur dann nach

einemderAnteileallein benanntwerden,wenndieserin derGesamtmengeüber=
wiegt und die Art bestimmt;dabei findet die Vorschrift des H6 Abs. 2 Satz2
Anwendung. Die Angabe einerWeinbergslageist jedoch,von demFalle des
§6 Abs. 2 Satz 2 abgesehen,nur dann zulässig,wenn der aus der betreffenden
LagestammendeAnteil nichtgezuckertist.
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Es ist verboten,in derBenennunganzugebenoderanzudeuten,daß der
Wein WachstumeinesbestimmtenWeinbergsbesitzerssei.

Die Beschränkungender Bezeichnungtreffen nicht den Verschnitt durch
Vermischungvon Trauben oder Traubenmostmit Trauben oder Traubenmost
gleichenWertes derselbenoder einer benachbartenGemarkungund denErsatzder
Abgänge,die sichaus der Pflegedes im FasselagerndenWeinesergeben.

88.
Ein Gemischvon Weißwein und Rotwein darf, wenn es als Rotwein in

denVerkehrgebrachtwird, nur unter einerdieMischungkennzeichnendenBe—
zeichnungfeilgehaltenoder verkauftwerden.

80.
Es ist verboten,Wein nachzumachen.

810.
Unter dasVerbotdes 9 fällt nichtdieHerstellungvondemWeineähn=

lichenGetränkenaus Fruchtsäften,Pflanzensäftenoder Malzauszügen.
Der Bundesrat ist ermächtigt,die VerwendungbestimmterStoffe bei der

HerstellungsolcherGetränkezu beschränkenoderzu untersagen.
Die im Abs. 1 bezeichnetenGetränke dürfen im Verkehr als Wein nur

in solchenWortverbindungenbezeichnetwerden, welchedie Stoffe kennzeichnen,
aus denensie hergestelltsind.

SII.
Auf die Herstellungvon Haustrunk aus Traubenmaische,Traubenmost,

RückständenderWeinbereitungoderaus getrocknetenWeinbeerenfindendieVor=
schriftendes 9 2 Satz 2 und der 99 3, 9 keineAnwendung.

Die Vorschriftendes § 4 finden auf die Herstellungvon Haustrunk ent=
sprechendeAnwendung.

Wer Wein gewerbsmäßigin Verkehrbringt, ist verpflichtet,derzuständigen
BehördedieHerstellungvon HaustrunkunterAngabeder herzustellendenMenge
und der zur VerarbeitungbestimmtenStoffe anzuzeigen)die Herstellungkann
durchAnordnungderzuständigenBehördebeschränktoderunterbesondereAuf=
sichtgestelltwerden.

Die als HaustrunkhergestelltenGetränkedürfennur im eigenenHaus=
halte desHerstellersverwendetoderohnebesonderenEntgelt an die in seinem
BetriebebeschäftigtenPersonenzumeigenenVerbrauchabgegebenwerden. Bei
AuflösungdesHaushaltsoderAufgabedesBetriebskanndiezuständigeBehörde
dieVeräußerungdesetwavorhandenenVorrats von Haustrunkgestatten.

12.
Die Vorschriftender§§ 2, 4 bis 9 findenauf Traubenmost,dieVorschriften

der 9&4 bis 9 auf TraubenmaischeAnwendung.
62“
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813.
Getränke,die denVorschriftender§§2, 3, 4, 9, 10 zuwiderhergestellt

oderbehandeltwordensind, fernerTraubenmaische,die einennachdenBestim=
mungendes § 3 Abs. 1 oderdes §&4 nichtzulässigenZusatzerhaltenhat, dürfen,
vorbehaltlichderBestimmungendes§ 15, nichtin denVerkehrgebrachtwerden.
Dies gilt auch für ausländischeErzeugnisse,die denVorschriftendes § 3 Abs. 1
und der 9#.4, 9, 10 nicht entsprechen;der Bundesrat ist ermächtigt,hinsichtlich
der Vorschriftendes § 4 und des § 10 Abs. 2 Ausnahmen für Getränkeund
Traubenmaischezu bewilligen,die denim UrsprungslandegeltendenVorschriften
entsprechendhergestelltsind.

§ 4.
Die Einfuhr von Getränken, die nach § 13 vom Verkehr ausgeschlossen

sind, fernervon Traubenmaische,die einennachden Bestimmungendes§ 3
Abs. 1 oder des § 4 nicht zulässigenZusatzerhaltenhat, ist verboten.

Der Bundesraterläßtdie Vorschriftenzur SicherungderEinhaltungdes
Verbots, er ist ermächtigt,die Einfuhr von Traubenmaische,Traubenmostoder
Wein zu verbieten,diedenamOrtederHerstellunggeltendenVorschriftenzuwider
hergestelltoder behandeltwordensind.

15.
Getränke,die nach§ 13 vom Verkehr ausgeschlossensind, dürfenzur

Herstellungvon weinhaltigenGetränken, Schaumwein oder Kognak nicht ver=
wendetwerden.Zu anderenZweckendarfdieVerwendungnurmit Genehmigung
der zuständigenBehörde erfolgen.

16.
Der Bundesrat ist ermächtigt,die VerwendungbestimmterSoffe bei der

Herstellungvon weinhaltigenGetränken,Schaumweinoder Kognak zu be=
schränkenoderzu untersagensowiebezüglichderHerstellungvon Schaumwein
undKognakzu bestimmen,welcheStoffe hierbeiVerwendungfindendürfen,und
VorschriftenüberdieVerwendungzu erlassen.

817.
Schaumwein, der gewerbsmäßigverkauft oder feilgehaltenwird, muß

eineBezeichnungtragen, die das Land erkennbarmacht, wo er auf Flaschen
gefülltwordenist; beiSchaumwein,dessenKohlensäuregehaltganzoderteilweise
auf einemZusatzefertigerKohlensäureberuht,muß dieBezeichnungdieHer—
stellungsart ersehenlassen. Dem Schaumwein ähnlicheGetränkemüsseneine
Bezeichnungtragen, welcheerkennenläßt, welchedemWeine ähnlichenGetränke
zu ihrer Herstellungverwendetwordensind. Die näherenVorschriftentrifft der
Bundesrat.

Die vom Bundesrate vorgeschriebenenBezeichnungensind auch in die
Preislistenund Weinkartensowie in die sonstigenim geschäftlichenVerkehr
üblichenAngebotemit aufzunehmen.
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18.
Trinkbranntwein,dessenAlkohol nicht ausschließlichaus Wein gewonnen

ist, darf im geschäftlichenVerkehrenicht als Kognak bezeichnetwerden.
Trinkbranntwein,dernebenKognakAlkoholandererArt enthält,darfals

Kognakverschnittbezeichnetwerden,wennmindestens½0desAlkoholsausWein
gewonnenist.

Kognak und Kognakverschnittemüssenin 100 Raumteilenmindestens
38 RaumteileAlkoholenthalten.

Trinkbranntwein, der in Flaschenoder ähnlichenGefäßenunterderBezeich=
nungKognakgewerbsmäßigverkauftoderfeilgehaltenwird, muß zugleicheine
Bezeichnungtragen,welchedasLanderkennbarmacht,wo er für denVerbrauch
fertiggestelltwordenist. Die näherenVorschriftentrifft der Bundesrat.

Die vom BundesratevorgeschriebenenBezeichnungensind auch in die
Preislisten und Weinkartensowie in die sonstigenim geschäftlichenVerkehr
üblichenAngebotemit aufzunehmen.

19.
Wer Traubenzur Weinbereitung,Traubenmaische,TraubenmostoderWein

gewerbsmäßigin Verkehrbringt odergewerbsmäßigWein zu Getränkenweiter
verarbeitet,ist verpflichtet,Bücherzu führen,aus denenzu ersehenist:

1. welcheWeinbergsflächenerabgeerntethat, welcheMengenvon Trauben=
maische,TraubenmostoderWein er aus eigenemGewächsegewonnen
odervon anderenbezogenund welcheMengener an andereabgegeben
oderwelcheGeschäfteüber solcheStoffe er vermittelthat;

2. welcheMengen von Zuckeroder von anderenfür dieKellerbehandlung
desWeines(§4) oderzur Herstellungvon Haustrunk(§ 11) bestimmten
Stoffen er bezogenund welchenGebraucher von diesenStoffen zum

Zuckern (8 3) oderzur Herstellungvon Haustrunkgemachthat;
3. welcheMengen der im § 10 bezeichnetendemWeineähnlichenGetränke
er aus eigenemGewächsegewonnenodervon anderenbezogenund
welcheMengen er an andereabgegebenoder welche Geschäfteüber
solcheStoffe er vermittelthat.

Die Zeit des Geschäftsabschlusses,die Namen der Lieferantenund, soweit
es sich um Abgabe im Fasse oder in Mengen von mehr als einemHektoliter
im einzelnenFalle handelt,auchderAbnehmer,sindin denBücherneinzutragen.

Die Bücher sind nebstdenauf die einzutragendenGeschäftebezüglichen
Geschäftspapierenbis zum Ablaufe von fünf Jahren nach der letztenEintragung
aufzubewahren.

Die näherenBestimmungenüber die Einrichtung und die Führung der
Bücher trifft derBundesrat) er bestimmt,in welcherWeiseund innerhalbwelcher
Frist die bei dem Inkrafttreten diesesGesetzesvorhandenenBestände in den
Büchernvorzutragensind.
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9/20.
Werden in einemRaume, in demWein zum Zecke des Verkaufs her=

gestelltodergelagertwird, in Gefäßen,wie siezur HerstellungoderLagerung
von Wein verwendet werden, Haustrunk (§ 11) oder andere Getränke als Wein
oder Traubenmostverwahrt, so müssendieseGefäße mit einer deutlichenBe=
zeichnungdesInhalts an einerin die AugenfallendenStelleversehensein.

Bei FlaschenlagerunggenügtdieBezeichnungderStapel.
Personen,diewegenVerfehlungengegendiesesGesetzwiederholtoderzu

einerGefängnisstrafeverurteiltwordensind, kanndieVerwahrung andererStoffe
als Wein oderTraubenmostin solchenRäumen durchdie zuständigePolizei=
behördeuntersagtwerden.

§ 21.
Die Beobachtungder VorschriftendiesesGesetzesist durchdie mit der

HandhabungderNahrungsmittelpolizeibetrautenBehördenundSachverständigen
zu überwachen. ·

Zur UnterstützungdieserBehördensind für alle Teile des ReichsSach—
verständigeim Hauptberufezu bestellen.

8 22.
Die zuständigenBeamtenundSachvperständigen(§21) sindbefugt,außer=

halb derNachtzeitund,)falls Tatsachenvorliegen,welcheannehmenlassen,daß
zur Nachtzeitgearbeitetwird, auchwährenddieserZeit, in Räume, in denen
Traubenmost,Wein oderdemWeine ähnlicheGetränkehergestellt,verarbeitet,
feilgehaltenoderverpacktwerden,und bei gewerbsmäßigemBetriebauchin die
zugehörigenLager- und Geschäftsräume,ebensoin die Geschäftsräumevon
Personen,diegewerbsmäßigGeschäfteüberTraubenmaische,Traubenmost,Wein,
Schaumwein, weinhaltige,demWeine ähnlicheGetränkeoderKognak vermitteln,
einzutreten,daselbstBesichtigungenvorzunehmen,geschäftlicheAufzeichnungen,
Frachtbriefeund Bücher einzusehen,auch nach ihrer Auswahl Proben zum
Lweckeder Untersuchungzu fordern oder selbstzu entnehmen. Uber die Probe=
nahmeist eineEmpfangsbescheinigungzu erteilen. Ein Teil derProbe ist amt=
lich verschlossenoder versiegeltzurückzulassen.Auf Verlangenist für die ent=
nommeneProbe eine angemesseneEntschädigungzu leisten.

Die Nachtzeitumfaßtin demZeitraumevom 1. April bis 30. September
dieStunden von 9 Uhr Abendsbis 4 Uhr Morgens und in demZeitraume
vom 1. Oktoberbis 31. März die Stunden von 9Uhr Abendsbis 6 Uhr
Morgens.

(23.
Die Inhaber der im 9§22 bezeichnetenRäume sowie die von ihnen be=

stelltenBetriebsleiterund Aufsichtspersonensind verpflichtet,den zuständigenBe=
amtenund Sachverständigenauf ErforderndieseRäume zu bezeichnen,siebei
derenBesichtigungzu begleitenoderdurchmit demBetriebevertrautePersonen
begleitenzu lassenund ihnenAuskunftüber das VerfahrenbeiHerstellungder
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Erzeugnisse,über den Umfang des Betriebs, über die zur Verwendungge=
langendenStoffe, insbesondereauchüberderenMengeundHerkunft,zuerteilen
sowie die geschäftlichenAufzeichnungen,Frachtbriefeund Bücher vorzulegen.
Personen,diegewerbsmäßigGeschäfteüberTraubenmaische,Traubenmost,Wein,
Schaumwein, weinhaltige oder dem Weine ähnlicheGetränkevermitteln, sind
verpflichtet,Auskunft über die von ihnen vermitteltenGeschäftezu erteilensowie
die geschäftlichenAufzeichnungenund Bücher vorzulegen.Die Erteilungvon
Auskunft kann jedochverweigertwerden,soweitderjenige,von welchemsiever=
langt wird, sich selbstoder einemder im 9 51 Nr. 1 bis 3 der Strafprozeß=
ordnung bezeichnetenAngehörigen die Gefahr strafgerichtlicherVerfolgung zu=
ziehenwürde.

. §24.
DieSachverständigensind,vorbehaltlichderAnzeigevonGesctzwidrig-

keiten,verpflichtet,über dieEinrichtungenund Geschäftsverhältnisse,welchedurch
die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen,Verschwiegenheitzu beobachtenund sich
derMitteilungund VerwertungderGeschäfts=oderBetriebsgeheimnissezu ent=
halten. Sie sindhieraufzu beeidigen.

*25.
Der Vollzug desGesetzesliegt denLandesregierungenob.
Der Bundesratstelltdie zur Sicherungder Einheitlichkeitdes Vollzugs

erforderlichenGrundsätze,insbesonderefür die Bestellung von geeignetenSach=
verständigenund dieGewährleistungihrerUnabhängigkeitfest. Er ist ermächtigt,
Vorschriftenfür die jährlicheFeststellungder Traubenerntesowieüber Zeitpunkt,
Form und Inhalt dernach§ 3 Abs.4 vorgeschriebenenAnzeigezu erlassen.

Die weiter erforderlichenVorschriftenzur Sicherung des Vollzugs werden
durch die Landeszentralbehördenoder die von diesenermächtigtenLandesbehörden.
erlassen.

Die Landeszentralbehördensind außerdemermächtigt,im Einvernehmen
mit demReichskanzlerdie Grenzender am WeinbauebeteiligtenGebietezu be=
stimmen (§ 3 Abs. 3).
« Der Reichskanzlerhat die AusführungdesGesetzeszu überwachenund
insbesondereauf GleichmäßigkeitderHandhabunghinzuwirken.

8 26.
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafe bis zu drei=

tausend.Mark odermit einer dieserStrafen wird bestraft:
I. wervorsätzlichdenVorschriftendes§ 2 Satz 2, des§ 3 Abs.1 bis 3,

5, 6, der 9##4, 9, des § 11 Abs.4, der 99 13, 15 oder den gemäß
*12 für die Herstellung und Behandlung von Traubenmost oder
TraubenmaischegeltendenVorschriften oder den auf Grund des § 4
Abs. 1 Satz 2, des § 10 Abs. 2, des § 11 Abs.2 oder des § 16 vom
BundesraterlassenenVorschriftenzuwiderhandelt;
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2. wer wissentlichunrichtigeEintragungenin die nach§ 19 zu führenden
Bücher macht oder die nach Maßgabe des § 23 von ihm geforderte
Auskunftwissentlichunrichtigerteilt,desgleichenwer vorsätzlichBücher
oder Geschäftspapiere,welchenach 9 19 Abs. 3 aufzubewahrensind,
vor Ablauf der dort bestimmtenFrist vernichtetoder beiseiteschafft;

3. wer Stoffe, derenVerwendungbei derHerstellung,Behandlungoder
Verarbeitungvon Wein, Schaumwein,weinhaltigenoderweinähnlichen
Getränkenunzulässigist, zu diesenZweckenankündigt,feilhält, verkauft
oder an sichbringt, desgleichenwer einendiesenZweckendienenden
VerkaufsolcherStoffe vermittelt.

Stellt sich nach den Umständen, insbesonderenach dem Umfange der
Verfehlungenoder nach der Beschaffenheitder in Betracht konnnendenStoffe,
der Fall als ein schwererdar, so tritt Gefängnisstrafebis zu zwei Jahren ein,
nebender auf Geldstrafebis zu zwanzigtausendMark erkanntwerdenkann.

Auf die im Abs.2 vorgeseheneStrafe ist auch dann zu erkennen,wenn
derTäter zur Zeit derTat bereitswegeneinerder im Abs.1 mit Strafe be=
drohtenHandlungen bestraftist. Diese Bestimmung findet Anwendung, auch
wenn die frühereStrafe nur teilweiseverbüßt oder ganz oder teilweiseerlassen
ist, bleibt jedochausgeschlossen,wenn seit der Verbüßung oder dem Erlasseder
letztenStrafe bis zur Begehung der neuenStraftat drei Jahre verflossensind.

In denFällen desAbs.1 Nr. 1 wird auchderVersuchbestraft.
§&27.

Mit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark odermit Gefängnis bis
zu drei Monaten wird bestraft,wer den Vorschriftendes § 24 zuwiderVer=
schwiegenheitnicht beobachtet,oder derMitteilung oderVerwertungvon Geschäfts=
oderBetriebsgeheimnissensichnicht enthält.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag desUnternehmersein.
8 28.

Mit Geldstrafe bis zu sechshundertMark oder mit Haft bis zu sechs
Wochenwird bestraft,wervorsätzlich oder fahrlässig.

1. denVorschriftendes§5 Abs.1, des§7 Abs.2, des§ 8, des§ 10 Abf. 3
oder des § 18 Abs. 1 zuwiderhandelt;

2. den Vorschriftendes 8#6 oder des §7 Abs. 1 zuwider bei der Be.
nennungvon Wein einederHerkunftnichtentsprechendegeographische
Bezeichnungverwendet;

3. Schaumwein oder Kognak gewerbsmäßigverkauftoder feilhält, ohne
daß denVorschriftendes§ 17 und des§ 18 Abs.4, 5 genügtist;

4. außer denFällen des § 26 Nr. 2 denVorschriftenüber die nach § 19
zu führendenBücher zuwiderhandelt.

8 29.
Der im § 28 bestimmtenStrafe unterliegtferner
1. wer vorsätzlichdie nachMaßgabe des § 5 Abs. 2 zu erteilendeAus=
kunft nicht oder unrichtigerteilt;
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. wer vorsätzlichdie nachH3 Abs.4 und nach § 11 Abs.3 vorge=
schriebenenAnzeigennichterstattetoder den auf Grund des§ 11 Abf. 3
erlassenenAnordnungenzuwiderhandelt;

3. wer vorsätzliches unterläßt, an Gefäßenoder Flaschenstapelndie nach
5 20 Abs. 1),2 vorgeschriebenenBezeichnungenanzubringen,odereinem
auf Grund des § 20 Abs. 3 ergangenenVerbote zuwiderhandelt;

4. wer vorsätzlichden von denLandeszentralbehördenoder den von diesen
ermächtigtenLandesbehördenauf Grund des 9§25 Abf.3 erlassenen
Vorschriftenzuwiderhandelt;

5. wer den Vorschriftender I§#22, 23 zuwider das Betreten oder die
Besichtigungvon Räumen, dieBegleitungderBeamtenoderSach=
verständigenbei derBesichtigungderRäume,dieVorlegungoderdie
Durchsichtvon Geschäftsbüchernoder papieren,die Abgabe oder die
Entnahmevon Proben verweigert,desgleichenwer die von ihm ge=
forderteAuskunft nicht oder aus Fahrlässigkeitunrichtigerteilt;

6. wer eineder im 9 26 Abs.1 Nr. 1 bezeichnetenHandlungenaus
Fahrlässigkeitbegeht.

□%

830.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft,

ver hane der im 9 29 Nr. 1 bis 4 bezeichnetenHandlungenaus Fahrlässigkeit
egeht.

l31.
In denFällendes§ 26 Abs.1 Nr. 1 ist nebenderStrafe aufEinziehung

derGetränkeoderStoffe zu erkennen,welchedendortbezeichnetenVorschriftenzu=
wider hergestellt,eingeführtoder in den Verkehr gebrachtworden sind, ohne
Unterschied,ob sie demVerurteiltengehörenodernicht; auchkann die Vernich=
tung ausgesprochenwerden. In den Fällen des § 28 Nr. 1, 2, 3 und des
§29 Nr. 6 kann auf EinziehungoderVernichtungerkanntwerden.

In denFällen des§ 26 Abs. 1 Nr.3ist nebenderStrafe auf Einziehung
oderVernichtungderStoffe zu erkennen,die zumZweckeder Begehungeiner
nach den VorschriftendiesesGesetzesstrafbarenHandlung bereitgehaltenwerden.

Die Vorschriftendes Abs. 1),2 finden auchdann Anwendung,wenn die
Strafe gemäß§ 73 des Strafgesetzbuchsauf Grund einesanderenGesetzeszu
bestimmenist.

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmtenPerson nicht aus=
führbar, so kann auf die Einziehungselbständigerkanntwerden.

6*32.
Die Vorschriftenandererdie Herstellungund den Vertrieb von Wein

treffenderGesetze,insbesonderedesGesetzes,betreffenddenVerkehrmit Nahrungs=
mitteln,GenußmittelnundGebrauchsgegenständen,vom 14.Mai 1879 (Reichs=
Gesetzbl.S. 145), desGesetzeszumSchutzederWarenbezeichnungenvom12.Mai
1894 (Reichs=Gesetzbl.S. 441) und desGesetzeszur Bekämpfungdes unlauteren
Reichs=Gesetzbl.1909. 63
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Wettbewerbesvom27.Mai 1896(Reichs=Gesetzbl.S. 145)bleibenunberührt,soweit
nichtdieVorschriftendiesesGesetzesentgegenstehen.Die Vorschriftender§9 16, 17
desGesetzesvom 14.Mai 1879 findenauchbei Strafverfolgungenauf Grund
der VorschriftendiesesGesetzesAnwendung. Durch die Landesregierungenkann
jedochbestimmtwerden, daß die auf Grund diesesGesetzesauferlegtenGeld=
strafenin ersterLinie zur Deckungder Kostenzu verwendensind, die durchdie
Bestellungvon Sachverständigenauf Grund des§ 21 diesesGesetzesentstehen.
Die Verwendungerfolgtin diesemFalle durchdiemit demVollzugedesGesetzes
betrautenLandeszentralbehörden,durch welchedie etwa verbleibendenUberschüsse
auf die nach § 17 desGesetzesvom 14.Mai 1879 in Betrachtkommenden
Kassenzu verteilensind.

33.
Der Bundesratist ermächtigt,im GroßherzogtumeLuxemburggewonnene

ErzeugnissedesWeinbauesdeninländischengleichzustellen,falls dort ein diesem
GesetzentsprechendesWeingesetzerlassenwird.

"34.
DiesesGesetztritt am 1. September1909 in Kraft.
Mit diesemZeitpunktetritt das Gesetz,betreffenddenVerkehrmit Wein,

weinhaltigenund weinähnlichenGetränken,vom24.Mai 1901 Ceichs=Gesetzbl.
S. 175) außerKraft. -

Der Verkehrmit Getränken,die bei der VerkündungdiesesGesetzesnach=
weislich bereitshergestelltwaren, ist jedochnach den bisherigenBestimmungen
zu beurteilen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. ·

GegebenNeuesPalais, den7. April 1909.

d. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
21.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Ausfuhr von Angoraziegenaus demSchutzgebieteDeutsch=Südwest=
afrika. S. 403. — Verordnung, betreffend die Ausfuhr von Straußen und Straußeneiern aus
dem SchutzgebieteDeutsch-Südwestafrika. S. 404.

(Nr. 3599.) Verordnung, betreffenddie Ausfuhr von Angoraziegenaus demSchutzgebiete
Deutsch=Südwestafrika.Vom 15.Februar 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenfür das Deutsch=SüdwestafrikanischeSchutzgebietauf Grund 9§§#1/6 des
Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 813) im Namen desReichs,
was folgt:

SI.
Die Ausfuhr von Angoraziegenaus demSchutzgebietist verboten.

82.
Wer entgegenderVorschriftdieserVerordnungAngoraziegenausführt,

wird mit einemJahreGefängnisundeinerGeldstrafevon10000Mark bestraft.
83.

Die Bestimmung des 9 1 findet keineAnwendungauf die Ausfuhr von
AngoraziegennachbenachbartenStaatenund Kolonien, in denengleichfallsein
gesetzlichesVerbot für die Ausfuhr von Angoraziegenunter Androhungent=
sprechenderStrafen und mit der Maßgabe besteht,daß durcheine gleichartige
AusnahmebestimmungdieAusfuhrin dasDeutsch=SüdwestafrikanischeSchutzgebiet
gewährleistetwird.

84.
Den Zeitpunktdes InkrafttretensdieserVerordnung bestimmtder Reichs=

kanzler(Reichs=Kolonialamt)odermit seinerZustimmungderGouverneur.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den15.Februar1909.

(I. S) Wilhelm.
Dernburg.

Reichs=Gesetzbl.1909. 64

Ausgegebenzu Berlin den20. April 1909.
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(Nr.3600.) Verordnung,betreffenddieAusfuhr von StraußenundStraußeneiernaus dem
SchutzgebieteDeutsch=Südwestafrika. Vom 15.Februar 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenfür das Deutsch=SüdwestafrikanischeSchutzgebietauf Grund 9§1, 6 des
Schutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbdl.1900 S. 813) im Namen des Reichs,
was folgt:

* 1.
Die Ausfuhr von Straußenund Straußeneiernaus demSchutzgebietist

verboten.
82.

Wer entgegender Vorschrift dieserVerordnung Strauße und Straußen=
eier ausführt, wird mit einemJahre Gefängnis und einerGeldstrafevon
10 000 Mark bestraft.

s 3.
Die Bestimmungdes § 1 findetkeineAnwendungauf die Ausfuhr von

Straußen und Straußeneiernnach benachbartenStaaten und Kolonien, in denen
gleichfallsein gesetzlichesVerbot für die Ausfuhr von Straußen und Straußen=
eiern unter Androhung entsprechenderStrafen und mit der Maßgabe besteht,
daß durch eine gleichartigeAusnahmebestimmungdie Ausfuhr in das Deutsch=
SüdwestafrikanischeSchutzgebietgewährleistetwird.

84.
Den Zeitpunktdes InkrafttretensdieserVerordnung bestimmtder Reichs⸗

kanzler(Reichs=Kolonialamt)odermit seinerZustimmungder Gouverneur.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den15.Februar1909.

(L. S.) Wilhelm.
Dernburg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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(Nr. 3601.) Handelsvertrag zwischen dem
Deutschen Reiche und dem
Freistaat El Salvador. Vom
14. April 1908.

Seine Majestätder DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichsundSeineExzellenzder
Präsident des Freistaats El Salvador,
von demWunschegeleitet,daszwischen
dem DeutschenReiche und dem Frei=
staat El Salvador glücklicherweisebe=
stehendegute Einvernehmenzu erhalten
und denHandelsverkehrzwischenden
beidenLändernzu fördern,habenbe=
schlossen,zu diesemZweckeeinenVer=
trag abzuschließenund habenhiermit

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstseinenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei dem FreistaatEl
Salvador, GrafenUlrich von
Schwerin,

Seine Exzellenz der Präsident
des Freistaats El Salvador:

denStaatssekretärderauswärtigen
AngelegenheitenDr. Salvador
Rodriguez Gonzälez

Reichs=Gesetzbl.1909.

([No.3601.) Tratado de Comercio entre
el Imperio Alemän y la Re=
püblica de El Salvador. De
14 de Abril de 1908.

JSuMajestadelEmperadorAlemän,
Rey de Prusia, en nombre del Lm=
pPerio Alemän y Su Excelencia el
Presidente de la Repüblica de El1
Salvador, animados del deseo de
conservar las relaciones de buena
armonia felizmente existentes entre
el Inperio Alemän y la Repüblica
de El Salvador y de favorecer el
träfico comercial entre ambos Paises,
han resuelto celebrar con este fin
un Tratado y han encargado para
tal objeto:
Su Majestad el Emperador
Alemän, Rey de Prusia:
al Seüor Conde Ulrico de
Schwerin, Su Enviado
Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario cerca de la
Repüblica de El Salvador,

Su Excelencia el Presidente
de la Repüblica de El Sal=
vador:
al Sefor Doctor Salvador
Rodriguez González, Se=
cretario de Estado en el Des=
PachodeRelacionesExteriores,

65
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beauftragt,welchesichüber folgende
Artikelgeeinigthaben:

Artikel J.
Die vertragschließendenParteien
verpflichtensich,sichgegenseitigdieBe=
handlung der meistbegünstigtenNation
in Handels-,Schiffahrts=undKonsular=
sachenzu gewähren;behufsdessenver=
stehtes sich, daß jedeArt von Recht,
Freiheit oder Vorteil, die einer von
ihnen einer dritten Nation gewährt,
durch die Tatsacheselbst(ipso facto)
dem anderen vertragschließendenTeile
zugestandenist.

Artikel II.
Jede Art von Recht,Freiheitoder

Vorteil,welcheEl Salvadordenübrigen
Freistaaten von Zentral=Amerikaoder
irgendeinemvon ihnen gewährt hat
oder in der Zukunft gewährenwird,
soll nicht auf Grund der Bestimmung
im ArtikelI als demDeutschenReiche
gewährtangesehenwerden,es seidenn,
daßsieaucheinerdrittenNationzu=
gestandenist.

Artikel II.
Der gegenwärtigeVertragsollrati=

fiziert und es sollendie Ratifiations=
urkundensobaldals möglichausgetauscht
werden.

Derselbesoll 10 Jahre vom Tage
des Austausches der Ratifikationsur=
kundenin Geltungbleibenund, wenn
keinerdervertragschließendenTeilezwölf
Monate vor Ablauf dieserFrist dem
anderendurch eine aus#drücklicheEr=
klärung seineAbsicht ankündigt,die
WirksamkeitdiesesVertrags aufhören

Cocgle

duienes han convenido en los arti=
culos signientes:

Articulo I.
Las Partes Contratantesse obli=

gan à concedersereciprocamenteel
tratamiento de la Naciön mas favo=
recida en asuntos comerciales, mari=
timos y consulares; y al efecto,
cualquier derecho, franquicia 6 fa=
vor due una de ellas conceda 4A
una tercera Naciön, por el mismo
hecho (ipso facto) se entiendeotor=
gado & la otra Parte Contratante.

Articulo I.
Cualquier derecho, franquicia 6

favor due El Salvador haya conce=
dido 6 en lo sucesivo concediere 4
las demäs Repüblicas de Centro=
Amcérica 6 f cualquiera de ellas, no
#seentenderá concedido al Imperio
Alemän con arreglo dàlo dispuesto
en el Articulo I, sino cuando tam=
bien se haya otorgado á una tercera
Nacicn.

Articulo III.

El presente Tratado será ratifi=
cado y las ratificaciones se canjearän
eenel término mas corto posible.

Quedará vigente durante diez
allos contados desde el dia del
canje de las ratificaciones, y, si
ninguna de las Partes Contratantes,
doce meses antes de cumplirse este
termino, hubiese declarado d la
Ootrasu intenciön de hacer cesar los
efectos de este Tratado, continuaraá



zu lassen,für ein weiteresJahr in
Kraft bleibenund so fort bis zumAb=
lauf eines Jahres, nachdem die er=
wähnteAnkündigungerfolgtseinwird.

Zu Urkunddessenhabendiebeider=
seitigenBeauftragtendengegenwärtigen
Vertrag unterzeichnetund ihre Siegel
beigedrückt.

So geschehenzu San Salvador in
zwei Originalen in deutscherund
spanischerSpracheam vierzehntenApril
tausendneunhundertund acht.

(L. S.) Schwerin.

obligatoriopor otro aflo mäs; y asi
sucesivamente, hasta un afio mäs
despuésdehecha la susodicha decla=
raciön.

En fé de lo cual, los Encargados
respectivoshan firmado el presente
Tratado y sellado con sus sellos
Correspondientes.

Hecho en dos originales en los
idiomas alemän y castellano en San
Salvador, el catorce de Abril de
mil novecientos ocho.

(L. S.) Salvador Rodriguez.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ23.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddas Außerkrafttretendes Abkommenszur Regelung von Fragen des
internationalen Privatrechts vom 14. November 1896 und des Jusatzprotokolls vom 22. Mai 1897
sowie das Inkrafttreten des Abkommens über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905. S. 40% —
Gesetz zur Ausführung des Abkommensüber den Zivilprozeß. S. 430.

(Nr. 3602.) Bekanntmachung,betreffenddas AußerkrafttretendesAbkommenszurRegelung
von Fragen des internationalen Privatrechts vom 14. November1896 und
des Zusatzprotokollsvom 22.Mai 1897 sowiedas InkrafttretendesAb=
kommensüber den Jivilprozeß vom 17. Juli 1905. Vom 24. April 1909.

D. Abkommenzur Regelungvon Fragen des internationalenPrivatrechts
vom 14.November1896 (Reichs=Gesetzbl.1899S. 285)unddasZusatzprotokoll
vom 22. Mai 1897 (Reichs=Gesetzbl.1899 S. 295) werdeninfolgeihrerKün=
digung von seitendes Reichs für diesesam 27. d. M. außer Kraft treten.

An ihrer Stelle wird an demselbenTage das nachstehendabgedruckteAb=
kommenüber den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905 gemäß den Bestimmungen
seines Artikel 28 in Kraft treten. Das Abkommen ist von Deutschland,
Osterreich,Ungarn,Belgien,Dänemark,Spanien,Frankreich,Italien,Norwegen,
denNiederlanden,Portugal, Rumänien,Rußland, Schwedenund derSchweiz
ratifiziertworden; dieHinterlegungderRatifikationsurkundenist am 24. d.M.
im Haag erfolgt.

Berlin, den24. April 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherr von Schoen.

Reichs=Gesetzbl.1909. « . 66
Ausgegebenzu Berlin den26. April 1909.
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conventionrelativoålaprocödukooivilo.
Du17juiuet1905.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de PEmpire
Allemand; Sa Majeste IEmpereur
d'’Autriche, Roi de Bohéme, etc. et
Roi Apostolique de Hongrie, pour
I Autriche et pour la Iongrie; Sa
Majesté le Roi desBelges; Sa Majesté
le Roi de Danemark; Sa Majesté le
Roi d’Espagne; le Président de la
République Française; Sa Majesté le
Roi T’talie; Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxembourg, Duc
de Nassau; Sa Majesté le Roi de
Norvöge; Sa Majestéela Reine des
Pays-Bas; Sa Majeste le Roi de
Portugal et des Algarves, etc., etc.;
Sa Majesté le Roi de Roumanie;
Sa Majesté Empereur de Toutes
les Russies; Sa Majesteéle Rei de
Sueède, et le Conseil Fédéral Suisse,

Desirant apporter à la Convention
du 14 novembre 1896 les améliora=
tions suggérées par Texpérience,

Ont résolu de conclure une nou=
velle Convention à cet effet et ont,
eenconséquence,nommépour Leurs
Plénipotentiaires, sawoir:
Sa Majesté I'Empereur d'Alle=
magne, Roi de Prusse, au
nom de IEmpire Allemand:
M. M. de Schloezer, Son En=
VvoyK Extraordinaire et Ministre

Cocgle

(Ubersetzung.)

Abkommenüber den Zivilprozeß.
17.Juli 1905.

SeimeMajestätderDeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, Seine Majestätder
KaiservonOsterreich,KönigvonBöhmen
u. s.w. und ApostolischerKönig von
Ungarn, für Osterreichund für Ungarn,
Seine MajestätderKönig derBelgier,
Seine Majestät der König von Däne=
mark, Seine MajestätderKönig von
Spanien,derPräsidentderFranzösischen
Republik,SeineMajestätderKönigvon
Italien, Seine Königliche Hoheit der
GroßherzogvonLuremburg)Herzogzu
Nassau, Seine Majestät derKönig von
Norwegen, Ihre Majestät die Königin
der Niederlande,Seine Majestät der
König von Portugal und Algarvien
u.s.w., SeineMajestätderKönig von
Rumänien, Seine Mazjestätder Kaiser
allerReußen,SeineMajestätderKönig
von Schwedenund derSchwehzerische
Bundesrat,
von demWunsche geleitet,an dem

Abkommenvom 14. November1896
die durchdie Erfahrung eingegebenen
Verbesserungenvorzunehmen,
habenbeschlossen,zu diesemZwecke

ein neuesAbkommenzu treffen,und
haben infolgedessenzu Ihren Bevoll=
mächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen,
im Namen desDeutschenReichs:
Herrnvon Schlözer, Allerhöchst=
ihrenaußerordentlichenGesandten

Vom



PlénipotentiaireprèsSaMajests
la Reine des Pays-Bas, et le
Docteur Johannes Kriege,
Son Conseiller Intime de Lé.
gation;

Sa Majesté I’Empereur d’Au=-
triche, Roi de Bohéme, etc.
et Roi Apostolique de lon=
Frie:

Pour 1'Autriche et
pour la Hongrie:

M. le Comte Christophe de
Wydenbruck, Son Conseiller
intime et Chambellan, Son En=
VoyGéExtraordinaire etMinistre
PlénipotentiairepresSaMajesté
la Reine des Pays-Bas,

Pour 1°'Autriche:
M. le Chevalier Robert Holz=
knecht de Hort, Chef de
section au Ministere Impcrial
Royal autrichien de la Justice,
Pour la Hongrie:

M. Gustave Töry, Secrétaire
d’Etat au Ministere Royal hon=
grois de la Justice;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. M. le Baron Guillaume,
Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire pres
Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas et A. van den Bulcke,
Son Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire,Direc=
teur-Généralau Ministere des
Affaires Etrangeres;
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und bevollmächtigtenMinister bei
Ihrer MajestätderKöniginder
Niederlande,und Herrn Dr.
Johannes Kriege, Allerhöchst=
ihrenGeheimenLegationsrat;

Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich,König von Böhmen
u.s. w.und ApostolischerKönig
von Ungarn:

Für Osterreichund für
Ungarn:

Herrn Grafen Christoph von
Wydenbruck, Allerhöchstihren
GeheimenRat undKammerherrn,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei Ihrer Majestät der
Königin derNiederlande,

Für Osterreich:
Herrn Ritter Robert Holzknecht
von Hort, SektionschefimKaiser=
lichKöniglichOsterreichischenJustiz=
ministerium,

Für Ungarn:
Herrn Gustav Töry, Staats=
sekretärim KöniglichUngarischen
Justizministerium;

Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn Baron Guillaume, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande,und
Herrn A. van den Burlcke,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister,Generaldirektorim Mi=
nisteriumder auswärtigenAnge=
legenheiten;

66°



Sa Majesté le Roi de Dane=
mark:
M. J. W. de Grevenkop
Castenskjold, Son Cham=
bellan, Son Ministre-Résident
Dres sa Majesté la Reine des
Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi d'’Espagne:

M. Arturo de Baguer, Son
Envoyé Extraordinaire et Mli=
nistre Plenipotentiaire pres Sa
Majesté la Reine de Pays-Bas;

Le Président de la Républidue
Française:
M. M. de Monbel, Envoyé
Extracordinaireet MinistrePlé=
nipotentiaire de la Républiqdue
Française près Sa Majeste la
Reine des Pays-Bas, et Louis
Renault, Prolesseur de Droit
International à IUniversité de
Paris, Jurisconsulte du Mi=
nistere des Affaires Etrangeres;

Sa Majesté le Roi d’Iltalie:

M. Salvatore Tugini, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire près Sa,
Majesté la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Grand=-
Duc de Luxembourg, Duc
de Nassau:
M. le Comte de Villers, Son
Chargé d'’Affairesà Berlin;
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Seine Majestät der König von
Dänemarkt:
Herrn J. W. von Grevenkop
Castenskjfjold, Allerhöchstihren
Kammerherrn, Allerhöchstihren
Ministerresidentenbei Ihrer Ma=
jestätderKöniginderNiederlande;

Seine Majestät der König von
Spanien:
HerrnArturo deBaguer, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister bei Ihrer Majestät der
Königin derNiederlande;

Der Präsident der Französi=
schenRepublik:
Herrn de Monbel, außerordent=
lichenGesandtenund bevollmäch=
tigten Minister der Französischen
Republik bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande,und
HerrnLouis Renault, Professor
desinternationalenRechtesan der
Universität in Paris, Justitiar
desMinisteriumsderauswärtigen
Angelegenheiten;

Seine Majestät der König von
Italien:
HerrnSalvatore Tugini, Aller=
böchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMi=
nister bei Ihrer Majestät der
Königin derNiederlande;

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Lugxemburg,
Herzog zu Nassau:
Herrn Grafen von Villers,
AllerhöchstihrenGeschäftsträgerin
Berlin;



Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. F. Hagerup, Son Envoyé
Extraordinaire etMinistre Pléni=
Potentiaireprès Sa Majestéla
Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
M. M. le Jonkheer W. M. de
Weede de Berencamp, Son
Ministre des Affaires Etran=
gères, J. A. Loeff, Son Mi=
nistre de la Justice, et T. M.
C. Asser, Ministre d’Etat,
Membre du Conseil d'Etat,
President de la Commission
Royale de Droit International
Privé, Président des Confé=
rences de Droit International
Prive;

Sa Majesté le Roi de Portugal
et des Algarves, etc., etc.:
M. le Comte de Sélir, Son En=
Voyé Extraordinaire etMinistre
Plenipotentiaire pres Sa HMla=
jesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Rou=
manie:
M. E. Mavrocordato, Son En=
voynéExtraordinaire etMinistre
Plenipotentiaire pres Sa Bla=
jeste la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté I'Empereur de
Toutes les Russies:
M. N. Tcharykow, Son En=
Voyé Extraordinaire etMinistre
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Seine Majestät der König von
Norwegen:
Herrn F. Hagerup, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
undbevollmächtigtenMinisterbei
Ihrer Mgjestät derKönigin der
Niederlande;

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
HerrnJonkheerW. M. deWeede
de Berencamp, Allerhöchstihren
Minister der auswärtigenAnge=
legenheiten,Herrn J. A. Loeff,
Allerhöchstihren Justizminister,und
Herrn T. M. C. Asser, Staats=
minister,MitglieddesStaatsrats,
PräsidentenderKöniglichenKom=
missionfür internationalesPrivat=
recht,PräsidentenderKonferenzen
über internationalesPrivatrecht;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvienu. s.w.:
HerrnGrafendeSkélir,Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
undbevollmächtigtenMinisterbei
Ihrer Majestät derKönigin der
Niederlande;

Seine Majestät der König von
Rumänien:
HerrnE. Mavrocordato, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenundbevollmächtigtenMi=
nister bei Ihrer Majestät der
Königin derNiederlande;

Seine Majestät der Kaiser aller
Reußen:
HerrnN. Tcharykow, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten



Plénipotentiaire près Sa Ma=
jesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Sueède:

M. le Baron Falkenberg, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plenipotentiaire près Sa
Majestéla ReinedesPays-Bas;

Le Conseil Fédéral Suisse:

M. G. Carlin, Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Plénipo=
tentiaire de la Confedération
SuisseprèsSaMajestéla Reine
des Pays-Bas,

lesquels, après sétre communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouyés en.
bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes:

L. Communicationd’actesjudiciaires
et extrajudiciaires.

Article 1.

En matière civile ou commerciale,
es significations Tactes à destina=
tion de personnes se trouvant à
Tétranger se feront, dans les Etats
contractants, sur une demande du
consul de TEtat requérant adressée
à,Tautorité dui sera designéepar
TEtat requis. La demande conte=
nant Tindicationde Tautoritéde qdui
GCmaneTacte transmis, le nom et la
dualitédesparties,PFadressedudesti=
nataire, la nature de Tacte dont il
F'agit, doit étre rédigée dans la
langue de Tautorité requise. Cette
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undbevollmächtigtenMinisterbei
Ihrer MajestätderKönigin der
Niederlande;

Seine Majestät der König von
Schweden:
HerrnBaron Falkenberg, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister bei Ihrer Majestät der
Königin derNiederlande;

Der SchweizerischeBundesrat:
Herrn G. Carlin, außerordent=
lichenGesandtenund bevollmäch=
tigtenMinister derSchweizerischen
EidgenossenschaftbeiIhrer Maje=
stätderKönigin derNiederlande,

welche,nachdemsiesichihreVollmachten
mitgeteiltunddiesein guterundgehöriger
Form befundenhaben, über folgende
Bestimmungenübereingekommensind:

I. Mitteilung gerichtlicherundaußer=
gerichtlicherArkunden.

Artikel 1.
In Sivil= oderHandelssachenerfolgt

die Zustellung von Schriftstücken,die
für eineim Auslande befindlichePerson
bestimmtsind, innerhalbderVertrags=
staatenauf einenAntrag, dervomKonsul
des ersuchendenStaates an dievon dem
ersuchtenStaatezubezeichnendeBehörde
erichtetwird. Der Antraghat dieBe=
Korde,von derdasübermittelteSchrift=
stückausgeht,denNamenunddieStellung
derParteien,dieAdressedesEmpfängers
sowie die Art des in Rede stehenden
Schriftstücksanzugebenund muß in der
SprachederersuchtenBehördeabgefaßt



autorité enverra au consul la pièce
Prouvant la signification ou indi=
duant le fait qui Ta empechee.

Toutes les diflicultés qui s’élève=
raientà Toccasionde la demandedu
Consul seront réglées par la voie
diplomatique.
Chaque Etat contractant peut deé=

clarer, par une commnunication
adresséeaux autres Etats contrac=
tants, qu’l entend que lá#demande
de signilication à faire sur son terri=
toire, contenant les mentions indi=
quces à Talinéa 1, lui scit adressée
Par la voie diplomatique.
Les dispositionsdui précèdentne
opposent pas à ce qduedeux Etats
contractants Fentendent pour ad=
mettre lacommunication directe entre
leurs autorités respectives.

Article 2.

La signification se fera par les
soins de Tautorité compétente de
IEtat requis. Cette autorité, sauf
les cas prévus dans Tarticle 3, pourra
se borner à efflectuerla signification
par la remise de Tacte au destina=
taire qui Taccepte volontairement.

Article 3.
Si Tacteà signifierest rédigé,scit

dans la langue deTautoritérequise,
soit dans Ja langue convenue entre
1esdeux Etats intéressés,ou §'ll est
accompagné Tune traduction dans
Fune de ces langues, Tautoerité re=
quise, au cas on le désir lui en
serait exprimé dans la demande, fera

Cocgle

DieseBehördehat demKonsul
dieUrkundezu übersenden,welchedie
Zustellungnachweistoder ben die Lu=
stellunghinderndenUmstandergibt.
Alle Schwierigkeiten,die etwa aus

Anlaß des Antrags des Konsuls ent=
stehen,werdenauf diplomatischemWege
geregelt.
JederVertragsstaatkannin eineran

die anderenVertragsstaatengerichteten
Mitteilung das Verlangenausdrücken,
daßderAntrag auf einein seinemGe=
bietezu bewirkendeZustellung,derdie
im Abs. 1 bezeichnetenAngaben zu ent=
haltenhat, auf diplomatischemWege
an ihn gerichtetwerde.
Die vorstehendenBestimmungenhin=

dernnicht,daßsichzweiVertragsstaaten
über die Zulassung des unmittelbaren
Verkehrs zwischenihren beiderseitigen

sein.

Artikel 2.
Für dieZustellunghat diezuständige

Behörde des ersuchtenStaates Sorge
zu tragen. Diese Behörde kann sich;,
abgesehenvon den im Artikel 3 vor=
esehenenFällen, darauf beschränken,die
HustellungdurchÜbergabedesSchrift=
stücksan denEmpfängerzu bewirken,
soferner zur Annahmebereitist.

Artikel 3.
Ist das zuzustellendeSchriftstückin

derSprachederersuchtenBehördeoder
in der zwischenden beiden beteiligten
StaatenvereinbartenSpracheabgefaßt
oderist esvoneinerÜbersetzungin eine
dieserSprachen begleitet,so läßt die
ersuchteBehörde, falls in dem Antrag
eindahingehenderWunschausgesprochen



signifier Tacte dans la forme pres=
crite par sa Llgislation intérieure
pour Texécution de significations
analogues, ou dans une forme spe=
ciale, pourvu qu’elle ne scit pas
Contraire à cette législation. Si un
Pareil desir n’est pas exprimé, l'au-
torité requise cherchera Tabord à
eflectuer la remise dans les termes
de Tarticle2.
Sauf entente contraire, latraduction

Prévue dans Talinéa précédentsera
certifée conforme par Tagent diplo=
matique ou consulaire de I’Etat re=
duérant ou par un traducteur asser=
menté de I’Etat requis.

Article 4
Dexécution de la signification

Prévue par les articles 1, 2 et 3 ne
Pourra étre refusée due si TEtat, sur
le territoire duquel elle devrait étre
faite, la juge de nature à porter
atteinte à sa souverainetéou à sa
securité.

Article 5.

La preuve de la signification se
fera au mopyen,scoit d’un récépissé
daté et IéEgalisédu destinataire, scit
d'une attestation de Tautorité de
TEtat requis, constatant le fait, la
forme et la date de la signification.

Si Tacte à signifier a été transmis
en double exemplaire, le récépissé
Ou Tattestation doit se trouver sur
Tun des doubles ou y étre annezxé.

Cocgle

ist, das Schriftstückin der durch ihre
innereGesetzgebungfür die Bewirkung
gleichartigerZustellungenvorgeschriebenen
Form oder in einer besonderenForm,
soferndieseihrer Gesetzgebungnicht zu=
widerläuft, zustellen. Ist ein solcher
Wunsch nicht ausgesprochen,so wird
die ersuchteBehörde zunächstdie llber=
gabenachdenVorschriftendesArtikel2
zu bewirkensuchen.
VorbehaltlichanderweitigerUberein=

kunft ist die im vorstehendenAbsatze
vorgeseheneUbersetzungvon demdiplo=
matischenoder konsularischenVertreter
des ersuchendenStaates odervon einem
beeidigtenDolmetscher des ersuchten
Staates zu beglaubigen.

Artikel 4.
Die Ausführung der in den Ar=

tikeln1, 2, 3 vorgesehenenLustellung
kannnur abgelehntwerden,wennder
Staat, in dessenGebiete sie erfolgen
soll, sie für geeignethält, seineHoheits=
rechteoderseineSicherheitzu gefährden.

Artikel 5.
Der NachweisderZustellungerfolgt

entwederdurcheinmit Datum versehenes
und beglaubigtes Empfangsbekenntnis
desEmpfängersoderdurcheinZeugnis
derBehördedesersuchtenStaates,aus
dem sich die Tatsache,die Form und
dieZeit derZustellungergibt.
Ist das zuzustellendeSchriftstückin

zweigleichenStückenübermitteltworden,
so ist das Empfangsbekenntnisoderdas
Zeugnisauf eins derbeidenStückezu
setzenoder damit zu verbinden.



Article 6.

Les dispositions des articles qui
Dréccdent ne sFopposentpas:
1°. à la facultéed’adresser dirccte-

ment par la voie de la poste
des actes aux intéressésse trou=
vant à Tétranger;

2%à la faculté pour les interessés
de faire faire des significations
directement par les soins des
ofliciers ministériels ou des
fonctionnaires compcetents du
pays de destination;

3. à la faculté pour chaque Etat
de faire faire directement,par
les soins de ses agents diplo=
matiques ou consulaires, les
significationsdestinéesaux per=
sonnes se trouvant à T’étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté
Préyue M’existedue si desconventions
intervenues entre les Etats intéressés
Fadmettent ou si, à defaut de con=
ventions, IEtat sur le territoire du=
duel la signification doit étre faite
ne #y oppose pas. Cet Etat ne
Pourra §y opposer lorsque, dans le
Ccas de Talinéa 17, numéro 3, Tacte
doit étre signifié sans contrainte à
un ressortissant de IEtat requérant.

Article 7.
Les significations ne pourront

donner lieu au remboursement de
taxes ou de frais de quelque nature
due ce soit.
„Toutefois, sauf entente contraire.

TEtat requis aura le droit Texiger
de IEtat requérant le remboursement
desfraisoccasionnésparTintervention.
Reichs=Gesetzbl.1909.

Cocgle

Artikel 6.
Die Bestimmungender vorstehenden

Artikel lassenunberührt:
1. die Befugnis, den im Ausland=
befindlichenBeteiligtenSchriftstücke
unmittelbarauf demPostwegezu=
zusenden;

2. die Befugnis der Beteiligten,die
Zustellungenunmittelbardurchdie
zuständigenVollziehungsbeamten
oder sonst zuständigenBeamten
des Bestimmungslandesbewirken
zu lassen;

3. die Befugnis jedesStaates, Zu=
stellungenan die im Auslande
befindlichenPersonen unmittelbar
durch seine diplomatischenoder
konsularischenVertreterbewirkenzu
lassen.

In jedemdieserFälle bestehtdie vor=
geseheneBefugnis nur dann, wennAb=
kommenzwischendenbeteiligtenStaaten
sieeinräumenoderwenn in Ermange=
lung von Abkommender Staat, in
dessenGebietedieZustellungzu erfolgen
hat, nichtwiderspricht.Dieser Staat
kann nichtwidersprechen,wennim Falle
desAbs.1 Nr. 3 dasSchriftstückohne
Anwendungvon Zwang einem An=
gehörigendes ersuchendenStaates zu=
gestelltwerdensoll.

Artikel 7.
Für Zustellungen dürfen Gebühren

oderAuslagenirgendwelcherArt nicht
erhobenwerden.

Jedochist,vorbehaltlichanderweitiger
Ubereinkunft,der ersuchteStaat be=
rechtigt, von dem ersuchendenStaate
die Erstattungder Auslagenzu ver=
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d'un officier ministérielou par l'em-
ploi d'une forme spéciale dans les
cas de Tarticle 3.

II. Commissionsrogatoires.

Article 8.
En matiere civile ou Commerciale,

Pautorité judiciaire d’un Etat con=
tractant pourra, conformément aux
dispositionsdesalégislation. adresser
Par Commissionrogatoire à T’autorité
compétente d’'un autre Etat contrac=
tant pour lui demanderde faire, dans
son ressort, Soit un acte d’instruction,
soit Tautres actes judiciaires.

Article 9.
Les commissions rogatoires seront

transmises par le consul de I’Etat.
requérant à, Tautorité qui sera dé=
signéeparTEtatrequis. Cetteautorité

Texccution dela commissionrogatoire
ru indiquantle fait qui ena empêché
Texécution.
Toutes les difficultes qui s'élève-

raient à Toccasion de cette trans=
mission seront réglées par la voie
diplomatique,
Chaque Etat contractant peut

declarer, par une communication
adresséeaux autres Etats contrac=
tants, quil entend que les com=
missions rogatoires à exéecutersur
son territoire lui soient transmises
Par la voie diplomatiquc.
Les dispositionsqui précèdentne

#opposent pas à ce due deux Etats
contractants sentendent pour ad=

Coccle

langen,die durchdieMitwirkungeines
VollziehungsbeamtenoderdurchdieAn=
wendungeinerbesonderenForm in den
Fällen desArtikel3 entstandensind.

II. Ersuchungeschreiben.

Artikel 8.
In Zivil= oder Handelssachenkann

sichdieGerichtsbehördeeinesVertrags=
staats gemäßden Vorschriftenihrer
Gesetzgebungmittels Ersuchensan die
zuständigeVehärte einesandernVer=
tragsstaatswenden,um die Vornahme
einerProzeßhandlungoderandererge=
richtlicher Handlungen innerhalb des
GeschäftskreisesdieserBehördenachzu=
suchen.

Artikel 9. »
Die Ersuchungsschreibenwerdendurch

denKonsul des ersuchendenStaates der
von dem ersuchtenStaate zu bezeich=
nendenBehördeübermittelt.DieseBe=
hördehat demKonsul dieUrkundezu
übersenden,aus dersichdieErledigung
desErsuchensoderder die Erledigung
hinderndeUmstandergibt.
Alle Schwierigkeiten, die etwa aus

Anlaß dieserUlbermittelungentstehen,
werdenauf diplomatischemWege ge=
regelt.
JederVertragsstaatkannin eineran

die anderenVertragsstaatengerichteten
Mitteilung das Verlangenausdrücken,
daß ihm die in seinemGebietezu er=
ledigendenErsuchungsschreibenauf diplo=
matischemWege übermitteltwerden.

Die vorstehenden Bestimmungen
schließennicht aus, daßsich zwei Ver=
tragsstaatenüberdieZulassungderun=



mettre la transmission directe des
commissions rogatoires entre leurs
autoritésrespectives.

Artiele 10.
Sauf entente contraire, 1la com=

mission rogatoire doit étre redigée,
soit dans la langue de Tautorité
requise, soit dans la langue convenue
entre les deux Etats intéressés, ou
bien elle doit étre accompagnéed’'une
traduction faite dans une de ces
langues et certifiéce conforme par
un agent diplomatique ou consulaire
deEtat requérant oupar un traduc=
teur assermenté de IEtat requis.

Article 11.
Lautorité judiciaire à laquelle la

commission rogatoire est adressée
scra obligée d'y satisfaire en usant
desmémesmoyens de contrainte due
Pour TexécutiondG’une commission
des autoritesde lIEtat requis ou d’une
demandeforméeà cet effetpar une
partie intéressce. Ces moyens de
ContraintenesontDasnécessairement
employés Fil Fagit de la comparu=
tion de Parties en causc.
L’autorité requérante sera, i elle

Ie demande, informée de la date et
du lieu ouil seraprocédéà la mesure
sellicitée, afin due la partie inté=
ressée soit en état d'y assister.

Diexécutionde la commissionro=
gatoire ne pourra étre refusée due:
1%si Tauthenticitc du document

m'estpasCtablie;
20. si, dans I’Etat requis, Texécution

de la commission rogatcire ne
rentre pas dans les attributions
du pouvoir judiciaire;

Cocgle

mittelbarenUbermittelungvon Er=
suchungsschreibenzwischenihren beider=
seitigenBehördenverständigen.

Artikel 10.
VorbehaltlichanderweitigerUberein=

kunft muß das Ersuchungsschreibenin
derSprache der ersuchtenBehördeoder
in der zwischenden beidenbeteiligten
StaatenvereinbartenSpracheabgefaßt
oderdochvon einerUbersetzungin eine
dieserSprachen begleitetsein, die durch
einendiplomatischenoder konsularischen
Vertreter des ersuchendenStaates oder
einenbeeidigtenDolmetscherdesersuchten
Staates beglaubigtist.

Artikel 11.
Die Gerichtsbehörde,an die das Er=

suchengerichtetwird, ist verpflichtet,ihm
zuentsprechenunddabeidieselbenZwangs=
mittelanzuwenden,wiebeiderErledigung
eines Ersuchensder Behörden des er=
suchtenStaatesodereineszumgleichen
ZweckegestelltenAntragseinerbeteiligten
Partei. Diese Jwangsmittel brauchen
nicht angewendetzu werden,wenn es
sichum das persönlicheErscheinenstrei=
tenderParteienhandelt.
Die ersuchendeBehördeist auf ihr

Verlangenvon derZeit und demOrte
der auf das Ersuchenvorzunehmenden
Handlungzu benachrichtigen,damitdie
beteiligtePartei ihr beizuwohnenin der
Lage ist.
Die Erledigung des Ersuchenskann

nur abgelehntwerden:
1. wenndieEchtheitderUrkundenicht
festsehtt

2. wenn in dem ersuchtenStaate die
ErledigungdesErsuchensnichtin
denBereichderGerichtsgewaltfällt
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3·’.sil’Etat«surleterritoireduquel
Texécution devrait avoir licu la
juge de nature à porter atteinte
à Sa souverainetc ou à Sa 8sc=
curité.

Article 12.
En cas d’incompétencede Tau=

torité requise, la commission roga=
toire sera transmise T’olfice à Tau=
toritéjudiciaire competenteduméme
Etat, suivant les règles établies par
In Iégislation de celuiei.

Article 13.
Dans tous les cas ou la commission

rogatoire n'est pas exécutéepar ’au=
toritẽ requise, celle-ci en insormera
immTcdiatementTautorité requérante,
en indiquant, dans le cas de Tar=
tiche 11, les raisons pour lesquelles
Texécution de la commission roga=
toire a été refusce et, dans le cas
de Farticke 12, Tautorité à#laquclle
la commission est transmisc.

Article 14.
Dautorité judiciaire qui procede

à Texeécutiond’une commission roga=
toire appliquera les lois de son pays,
en ce qui concerne les formes à
suivre.

· Toutefois,jlseradåfåröålade-
mande de Tautorité requérante, ten=
dant à ce du’il soit procédésuivant
une forme spéciale, pourvu que cette
forme ne scit pas contraire à la lẽgis-
lation de I’Etat requis.

Article 15.
Les dispositions des articles qui

-précèdent mexcluent pas la faculté
Pour chaque Etat de faire exécuter

Cocgle

3. wenn der Staat, in dessenGebiete
die Erledigung stattfindensoll, sie
für geeignethält, seineHoheits=
rechteoder seineSicherheitzu ge=
fährden.

Artikel 12.
Im Falle derUnzuständigkeitderer=

suchtenBehörde ist das Ersuchenvon
Amts wegenan diezuständigeGerichts=
behördedesselbenStaates nachdenvon
dessenGesetzgebungaufgestelltenRegeln
abzugeben.

Artikel 13.
In allen Fällen, in denendas Er=

suchenvon der ersuchtenBehörde nicht
erledigtwird, hat diesedie ersuchende
Behörde hiervon unverzüglichzu be=
nachrichtigenund zwar im Falle des
Artikel11 unterAugabeder Gründe,
aus denendieErledigungdesErsuchens
abgelehntwordenist, und im Falle des
Artikel12 unter Bezeichnungder Be=
hörde, an die das Ersuchenabgegeben
wird.

Artikel 14.
Die Gerichtsbehörde,die zur Erledi=

gung eines Ersuchensschreitet,hat in
Ansehungder zu beobachtendenFormen
die GesetzeihresLandesanzuwenden.

Jedoch ist demAntrage der ersuchen=
denBehörde, daß nacheinerbesonderen
Form verfahrenwerde, zu entsprechen,
soferndieseForm der Gesetzgebungdes
ersuchtenStaates nicht zuwiderläuft.

Artikel 15.
Nicht ausgeschlossenwird durch die

Bestimmungender vorstehendenArtikel
dieBefugnisjedesStaates,dieErsuchen



directement par ses agents diploma-
tiques ou consulaires les CKommissions
rogatoires, si des conventions inter=
venuss entre lesEtats intéressesTad=
mettent ou si IEtat sur le territoire
duquel la commission rogatoire doit
étre exécutéene 8y opposepas.

Article 16.
Liexécution des commissions ro=

gatoires ne pourra donner lieu au
remboursement de taxes ou de frais
de duclque nature que ce scit.
„Toutelois, sauf entente contraire,

TEtat requis aura le droit d'exiger
de IEtat requérant le rembourse=
ment des indemnités payéCesaux té=
moins ou aux experts, ainsi due des
frais occasionnéspar Tintervention.
FTun oflicier ministériel, rendue né=
Cessaire parce quc les témoins D’ont
Pas Ccomparuvolontairement, ou des
frais résultant de Tapplicationéven=
tuelle de Tarticle 14, alinéa 2.

M. Cautionjudicatumsolv.

Article 17.
Aucune caution ni dépôt, sous

duelque dénomination que ce soit,
ne peut étre imposé, à raison soit
de leur qualité d’étrangers,soit du
defaut de domicile ou de résidence
dans le pays, aux nationaux d’'un
des Etats contractants, ayant, leur
domicile dans l'un de ces Etats,
dui seront demandeurs ou inter=
venants devant les tribunaux d’un
autre d##ces Etats.
La méme reègles’applique au ver=

sement qui serait exigé des de=

Cocgle

unmittelbar durch seinediplomatischen
oder konsularischenVertreter erledigen
zu lassen,wennAbkommenzwischenden
beteiligtenStaaten dies zulassenoder
wennderStaat, in dessenGebietedas
Ersuchenerledigtwerdensoll, nicht
widerspricht.

Artikel 16.
Für die Erledigung von Ersuchen

dürfenGebührenoderAuslagenirgend
welcherArt nichterhobenwerden.

Jedochist, vorbehaltlichanderweitiger
Ubereinkunft,derersuchteStaat berech=
tigt, von dem ersuchendenStaate die
Erstattung der an Zeugen oder Sach=
verständigegezahlten Entschädigungen
sowiederAuslagenzuverlangen,welche
für diewegenNichterscheinensderZLeugen

Vollziehungsbeamtenoderdurch die

Abs. 2 entstandensind.

III. Sicherheitsleistung für die
Drozeßkosten.

Artikel 17.
KeineSicherheitsleistungoderHinter=

legung, unter welcherBenennunges
auch sei, darf denAngehörigeneines
derVertragsstaaten,die in einemdieser
Staaten ihrenWohnsitzhabenundvor
denGerichteneinesanderendieserStaaten
als Kläger oder Intervenienten auf=
treten,wegenihrerEigenschaftals Aus=
länderoderwegenMangels einesin=
ländischenWohnsitzesoder Aufenthalts
auferlegtwerden.
Die gleicheRegel findetAnwendung

auf die Vorauszahlung,die von den



mandeurs ou intervenants pour ga-
rantir les frais judiciaires.
Les conventions par lesquelles des
Etats contractants auraient stipulé
Pour leurs ressortissants Ia dispense
de la caution judicatum solvi ou
du versement des frais judiciaires
sans condition de domicile continue=
ront à Fappliquer.

Article 18.

Les condamnations aux frais et
dépens du Procès, prononcées dans
un des Etats contractants contre le
demandeur ou Tintervenant dis=
Pensés de la caution, du dépot ou
du versement en vertu scit de Tar=
ticle 17, alinéas 1 et 2, scit de la
loi de IEtat ou Taction est intentée,
seront, sur une demande faite par
la voie diplomatique, rendues gra=
tuitement exécutoires par Tautorité
Ccompetentedans chacun des autres
Etats contractants.
La mémerögle sapplique aux dé=

cisions judiciaires par lesquelles le
montant des frais du proccèsest fixé
ultérieurement.
Les dispositions dui préceèdentne

Opposent pas à ce due deux Etats
Contractants sentendent pour per=
mettre due la demande dexéquatur
sit aussi faite directement par la
Dartie intéressce.

Article 19.

Les décisions relatives aux frais
et dépens seront déclarées exéccu=
toires sans entendre les parties, mais
sauf recours ultérieur de la partie

Cocgle

KlägernoderIntervenientenzurDeckung
der Gerichtskosteneinzufordernwäre.
Die Abkommen,wodurchetwaVer=

tragsstaatenfür ihreAngehörigenohne
Rücksichtauf den WohnsitzBefreiung
von der Sicherheitsleistungfür die
Prozeßkostenoder von der Voraus=
zahlung der Gerichtskostenvereinbart
haben,findenauchweiterAnwendung.

Artikel 18.
Ergehtin einemderVertragsstaaten

eineVerurteilungin die Prozeßkosten
gegeneinenKläger oderIntervenienten,
dervonSicherheitsleistung,Hinterlegung
oder Vorauszahlung auf Grund des
Artikel17 Abs. 1, 2 oder eines im
Staate der Klageerhebunggeltenden
Gesetzesbefreitist, so ist dieseVer=
urteilunggemäßeinemauf diplomati=
schemWege zu stellendenAntrag in
jedemder anderenVertragsstaatendurch
die zuständigeBehörde kostenfreifür
vollstreckbarzu erklären.
Die gleicheRegelfindetAnwendung

auf gerichtlicheEntscheidungen,durch
die derBetrag derKostendesProzesses
späterfestgesetztwird.
Die vorhergehendenBestimmungen

hindernnicht, daß sichzweiVertrags=
staatendahin verständigen,auch die
Stellung einesAntrags auf Vollstreck=
barkeitserklärungunmittelbardurchdie
beteiligtePartei zu gestatten.

Artikel 19.
Die Kostenentscheidungenwerdenohne

Anhörungder Parteien, jedechunbe=
schadeteinesspäterenRekursesder ver=
urteiltenPartei,gemäßderGesetzgebung



oondamnöe,conformömentälalögis-
lation du pays ou T’exécution est
Poursuiwie.
T’autoritécompétentepour statuer

sur la demande d’exéquatur se
bornera à examiner:

1 si, Taprès la loi du pays oU
Ia condamnation a eté pro=
noncée, PTexpéditionde la dé=
cision réunit les conditions né=
Cessaires à son authenticité;

2. si, d’après laumémeloi, la dé=
cision est passée en force de
chosejugée; 6

3e, si le dispositif de la décision
est rédigé, soit dans la langue
de Tautorité requise, scit dans
la langue convenue entre les
deux Etats intéresses, ou bien

duction, faite dans une de ces
langues et, sauf entente con=
traire, certifée Conforme par un
agent diplomatique ou consu=
laire de IEtat requrant ou par
un traducteur assermentéde
TEtat requis.

Pour satisfaire aux conditions
Prescritespar PTalinéa2, numéros1
et 2, il suffira d’une déclarationde
Tautorité compétentede 1Etat re=
duérant constatant due la décision
est passéeen force de chosejugée.
La compétence de cette autorité sera,
sauf enteme contraire, certifice par
le plus haut fonctionnaire préposé
à Tadministrationde la justice dans
TEtat requérant.
le certificatdont il vient d’étreparlé
doivent étre redigés ou traduits con=
formément à la règle contenue dans
Palinéa 2, numéro 3.
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des Landes, wo die Vollstreckungbe=
triebenwird, für vollstreckbarerklärt.

Die für die Entscheidungüber den
Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung
wuständigeBehörde hat ihre Prüfung
arauf zu beschränken:
1. ob nach demGesetzedes Landes,
wo dieVerurteilungausgesprochen
ist, die Ausfertigung der Entschei=
dung die für ihre Beweiskrafter=
forderlichenBedingungenerfüllt;

2. ob nachdemselbenGesetzedieEnt=
scheidungdie Rechtskrafterlangt
hat;

3.obderentscheidendeTeilderEnt=
scheidungin derSpracheder er=
suchtenBehördeoderin derzwischen
denbeidenbeteiligtenStaatenver=
einbartenSpracheabgefaßtistoder
dochvon einerUbersetzungin eine
dieserSprachenbegleitetwird, die
vorbehaltlichanderweitigerUberein=
kunft durch einen diplomatischen
oder konsularischenVertreter des
ersuchendenStaates oder einenbe=
eidigtenDolmetscherdes ersuchten
Staates beglaubigtist.

Den ErfordernissendesAbs.2 Nr. 1,2
wird genügtdurcheineErklärungder
zuständigenBehörde des ersuchenden
Staates, daß die Entscheidungdie
Rechtskrafterlangthat. Die Zuständig=
keit dieser Behörde ist, vorbehaltlich
anderweitigerUbereinkunft,durch den
höchstenJustizverwaltungsbeamtendes
ersuchendenStaates zubescheinigen.Die
Erklärungund die Bescheinigung,die
soebenerwähntsind, müssennachMaß=
gabedes Abs.2 Nr. 3 abgefaßtoder
übersetztseen. -



IV. Assistancejudiciairegratuite.
Article 20.

%Les ressortissants de chacun des
Etats contractants seront admis dans
tous les autres Etats contractants au
bénéficedeTassistancejudiciaire gra=
tuite, comme les nationaux eux=
mémes, en se conformant à la lgis=
lation de IEtat on Tassistancejudi=
ciaire gratuite est reclamée.

Article 21.
Dans tous les cas, le certificat ou

la declaration d’indigence doit étre
délivré ou recue par les autorités
de la résidence habituelle de Tetran=
ger, ou, à deéfaut de celle-ci, par
les autorités de sa résidenceactuelle.
Dans le cas ou Ces dernières auto=
rites n’appartiendraient pas à un
Etat contractant et ne recevraient
Pas ou ne deélivreraientpas des cer=
tillcats ou des declarations de cette
nature, il suflfira d’un certificat ou
Fune declaration, delivré ou recue
Par un agent diplomatique ou con=
sulaire du pays auquel T’étranger
appartient.

Si le requérant ne réside pas dans
le pays ou la demande est formée
le certifücatou la déclaration dindi=
gence sera légalisé gratuitement par
un agent diplomatique ou consulaire
du pays ou le document doit étre
produit.

Article 22.
T’autorité compétentepour délivrer

le certilicat ou recevoir la déclara=-

Cocgle

IV. Armenrecht.

Artikel 20.
Die AngehörigeneinesjedenderVer=

tragsstaatenwerdenzur Wohltat des
Armenrechtsin allenanderenVertrags=
staatenebensowie die eigenenStaats=
angehörigenzugelassen,sofernsie sich
nach der Gesetzgebungdes Staates
richten wo das Armenrechtnachgesucht
wird.

Artikel 21.
In allen Fällen muß die Bescheini=

gung oder die Erklärung des Unver=
mögensvon denBehördendesgewöhn=
lichenAufenthaltsortsdes Ausländers
oder, in Ermangelungeines solchen,
von den Behördenseinesderzeitigen

gegengenommensein. Gehören diese
BehördenkeinemVertragsstaatan und
werdenvon ihnensolcheBescheinigungen
oder Erklärungennicht ausgestelltoder
entgegengenommen,so genügtdieAus=
stellungoderEntgegennahmeder Be=
scheinigungoder der Erklärung durch
einendiplomatischenoder konsularischen
Vertreterdes Landes, dem der Aus=
länderangehört.
Hält der Antragsteller sich nicht in

dem Lande auf, wo das Armerrecht
nachgesuchtwird, so ist die Bescheini=
gung oder die Erklärung des Unver=
mögens kostenfreivon einem diplo=
matischenoder konsularischenVertreter
desLandes,wo dieUrkundevorgelegt
werdensoll, zu beglaubigen.

Artikel 22.
Die zur Ausstellung der Bescheini=

gungoderzur Entgegennahmeder Er=



tion d’indigence pourra prendre des
renseignements sur la situation de
fortune du requérant auprès des
antorites des autres Etats contrac=
tants. «
Lfautorité chargée de statuer sur

la demande T’assistance judiciaire
gratuite conserve, dans les limites
de ses attributions, le droit de con=
tröler les certilicats declarations, et
renseignements qui lui sont fournis.

Article 23.
Si le bénéiccede T’assistancejudi=

ciaire gratuite a été accordé au res=
SsortissantTun des Etats contractants,
les significations relatives au memec
Prochèsqui seraient à faire dans un
autre de coesEtats ne pourront don=
ner lieu quau remboursement par
T’Etat requérant à TEtat requis des
frais occasionnéspar Pemploi d’une
forme spécidle en vertu de Tarticle 3.
Dans le méme cas, T’exécution de

commissions rogatoires ne donnera
lieu qu’an remboursement Par I’Etat
requérant à IEtat requis des indem=
nites payées aux temoins ou aux
experts, ainsi due des frais nécessi=
tés par Tapplication Fentuelle de
Tarticle 14, alinéa 2.

V. Contrainte par corps.

Article 24.
La contrainte par corps, soit comme

moyen d’exécution, soit romme me=
sure simplement conservatoire, ne
Pourra pas, en matière civile ou
commerciale, etre appliquse aux
4rangers appartenant à un desEtats
contractants dans les cas ouelle ne
serait pas applicable aux ressor=
Reichs=Gesetzbl.1909.
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Behördekann bei denBehördender
anderenVertragsstaatenAuskünfteüber
die Vermögenslagedes Antragstellers
einziehen.
Die Behörde,die über denAntrag

auf Bewilligung des Armenrechtszu
entscheidenhat, behältin denGrenzen
ihrerAmtsbefugnissedas Recht,die ihr
vorgelegtenBescheinigungen,Erklärungen
und Auskünfteeiner Nachprüfungzu
unterziehen.

Artikel 23.
Ist dieWohltat desArmenrechtsdem

Angehörigeneinesder Vertragsstaaten
bewilligtworden,so werdenfür Zu=
stellungen,die sichauf denselbenProzeß
beziehenund diein einemanderendieser
Staaten zu bewirkensind, von demer=
suchendenStaate dem ersuchtenStaate
nur die Auslagenerstattet,diedurchdie
AnwendungeinerbesonderenForm auf
GrunddesArtikel3 entstandensind.
In demselbenFalle werden für die

ErledigungvonErsuchendemersuchten
Staate von demersuchendenStaate nur
die an Zeugen oder Sachverständige
gezahlten Entschädigungensowie die
durchdie etwaigeAnwendungdesAr=
tikel 14 Abs. 2 erforderlichgewordenen
Auslagenerstattet.

V. Dersonalhaft.

Artikel 24.
In Zivil= oder Handelssachendarf

die Personalhaft sowohl als Mittel der
Zwangsvollstreckungwie auch lediglich
als Sicherungsmaßregelgegendieeinem
derVertragsstaatenangehörendenAus=
ländernur in den Fällen angewendet
werden,in denensieauchgegenLandes=
angehörigeanwendbarseinwürde. Eine
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tissants du pays. Un fait qui peut
étre invoqué par un ressortissant
domicilié dans le pays, pour obtenir
a levée de la contraintepar corps,
doit produire le méme effet au profit
du ressortissantd’'unEtat contrac=
tant, méme si ce fait §Festproduit
à Tétranger.

VI. Dispositions finales.
Article 25.

La PrésenteConvention sera rati=
fice et les ratificationsen serontdé=
poséesà La Haye, des due six des
Hautes Parties Contractantes seront
eenmesurede le faire.
II sera dressé de tout dépôt de

ratiftcations un prochès-verbal, dont
une copie, certilée conforme, sera
remise par Ia voie diplomatique à
chacun desEtats contractants.

Article 26.
La présenteConventionsapplique

de plein droit aux territoires euro=
Péens des Etats contractants.
Si un Etat contractant en Gdsire

la mise en vigueur dans ses terri=
toires, possessions ou colonies, situés
hors de IEurope, ou dans ses cir=
Conscriptions consulaires judiciaires,
i. notifiera son intention à cet effet
Par un acte, qduisera débosédans
les archives du Gouvernement des
Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par
Tavoie diplomatique, une copie,,cer=
tilée conforme, à chacun des Etats
Contractants. La Convention entrera
eenvigueur dans les rapports entre les
Etats qui répondront Pparunedéclara=
tion affirmative à cette notification
et les territoires, possessionsou co=
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Tatsache,aufGrund derenein im In⸗
landewohnhafterInländerdieAufhebung
derPersonalhaftbeantragenkann,soll
zu GunstendesAngehörigeneinesVer=
tragsstaats die gleicheWirkung auch
dann haben)wennsichdieseTatsache
im Ausland ereignethat.

VI. Schlußbestimmungen.

Artikel 25.
DiesesAbkommensoll ratifiziertund

dieRatifikationsurkundensollenimHaag
hinterlegtwerden,sobaldsechsderHohen
Vertragsparteienhierzuin derLagefind.

Über jede Hinterlegung von Rati=
fikationsurkundensoll einProtokollauf=
genommenwerden;von diesemsolleine
beglaubigteAbschrift einem jeden der
VertragsstaatenaufdiplomatischemWege
mitgeteiltwerden.

Artikel 26.
DiesesAbkommenfindetauf dieeuro=

päischenGebiete der Vertragsstaaten
ohneweiteresAnwendung.
Wünscht ein Vertragsstaat die In=

kraftsetzungdes Abkommensin seinen
außereuropäischenGebieten,Besitzungen
oder Kolonien oder in seinenKonsular=
gerichtsbezirken,so hat er seinehierauf
gerichteteAbsichtin einerUrkundekund=
zugeben,die im ArchivederRegierung
der Niederlandehinterlegtwird. Diese
wird einebeglaubigteAbschriftdavon
einem jeden der Vertragsstaatenauf
diplomatischemWegeübersenden.Das
Abkommentritt in Kraft für die Be=
jichungenzwischendenStaaten, dieauf
ieseKundgebungmiteinerzustimmenden
Erklärung antworten, und den außer=
europäischenGebieten,Besitzungenoder



lonies,situöshorsdel’lcurope,et
les circonscriptions consulaires judi=
ciaires, pour lesquels la notification
aura été faite. La declarationaffir=
mative sera déposée, de méme, dans
les archives du Gouvernement des
Pays-Bas, qui en enverra, par la
voie diplomatique, une copie, cer=
tifice conforme, à chacun des Etats
Contractants.

Article 27.
Les Etats représentesà la qua=

trieme Conférence de droit inter=
national privé sont admis à signer
la présenteConvention jusqu’au dépot
desratifications prévu par Particle 25,
alinéa1“.
Apres ce dépet, ils seront toujours

admis à y adhérer purement et
simplement. L’Etat qui désire ad=
hérer notille son intention par un
acte qduisera déposédans les ar=
chives du Gouwernement des Pays=
Bas. Celui-ci en enverra, par la
voie diplomatique, une copie, cer=
tifce conforme, à chacun des Etats
Contractants.

Article 28.
La présenteConventionremplacera

a Convention de droit international
Privé du 14novembre 1896 et le Pro=
tocole Additionnel du 22 mai 1897.
Elle entrera en vigueur le soixan=

tième jour à partir de la date ou
tous les Etats signataires ou adhé=
rents de la Convention du 14 no=
vembre 1896 auront déposé leurs
ratifications de la présente Conven=-
tion, et au plus tard le 27 ayril 1909.

DanslecasdeTarticle26,alinéa2,
elle entrera en vigueur qduatremois

Cocgle

Kolonien sowie den Konsulargerichts=
bezirken,für welchedieKundgebunger=
folgt ist. Die zustimmendeErklärung
wirdPeichfall im ArchivederRegierung
der Niederlandehinterlegt,die einebe=
glaubigte Abschrift davon einem jeden
derVertragsstaatenauf diplomatischem
Wegeübersendenwird.

Artikel 27.
Die Staaten,dieaufderviertenKon=

ferenzüber internationalesPrivatrecht
vertreten waren, werden zur Zeichnung
diesesAbkommensbis zuderimArtikel25
Abs. 1 vorgesehenenHinterlegungder
Ratifikationsurkundenzugelassen.
Nach dieserHinterlegung soll ihnen

der vorbehaltloseBeitritt zu demAb=
kommenstetsfreistehen.Der Staat,
der beizutretenwünscht,gibt seineAb=
sichtin einerUrkundekund, die im
Archive der Regierung der Nieder=
landehinterlegtwird. Diesewird eine
beglaubigteAbschriftdavoneinemjeden
derVertragsstaatenauf diplomatischem
Wegeübersenden.

Artikel 28.
DiesesAbkommentritt an die Stelle

des Abkommensüber internationales
Privatrechtvom14.November1896und
desZusatzprotokollsvom22.Mai 1897.
Es tritt in Kraft am sechzigstenTage

nach demZeitpunkte,wo alle Staaten,
diedasAbkommenvom 14.November
1896 gezeichnethabenoder ihm bei=
getretensind,ihreRatifikationsurkunden
zu demvorliegendenAbkommenhinter=
legt habenwerden,spätestensaber am
27. April 1909.
Im Falle des Artikel 26 Abs.2 tritt

es vier Monate nach demZeitpunkte
68“



apresla-datedeladäclarationakürs
mativeet,dansleoasdel’arti01927,
alinéa 2, le soixantièmejour apres la
date de la notification des adhésions.
IIest entendu que les notifications

Prévues Par Tarticle 26, alinéa 2,
ne pourront avoir lieu qu’apres due
la Presente Convention aura 6t6
mise en vigucur conformément à
Talinda2 du présentarticle.

Article 29.
La présente Convention aura une

durde de 5 ans à partir de la date
indiqusée dans Tarticle 28, alinéa 2,
Pour sa mise en vigueur.
Ce terme commencera à courir de

cette date, méme pour les Etats qui
auront fait le dépot apres cette date
ou qdui auront adhéré postcrieure-
mmentet aussi en ce qdui concerne
les declarations allirmatives faites en
vertu de Tarticle 26, alinéa 2.
La Convention sera renouvclée

tacitement de cind ans en cinq ans,
sauf dénonciation.
La dénonciationdevra étre noti=

1ficc, au moins sik mois avant Tex=
DPirationdu termevisé aux alindas2
et 3, au Gouvernement des Pay’s=
Bas, dui en donnera connaissance
à tous les autres Etats.
La dénonciation peut ne appli=

duer du’aux territoires, possessions
ou colonies, situés hors de IEurope,
ou aussi aux circonscriptions con=
sulaires judiciaires, compris dans
une notification faite en vertu de
Tarticle26, alinéa2.
La dénonciationne. Produira son

eflet qu’s Pégard de IEtat qui l'aura
notiliéce. La Convention, restera exé=
cutoire pour les autres Etats contrac=
tants.
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der zustimmendenErklärung und im
Falle des Artikel 27 Abs. 2 am sech=
zigstenTage nachdemZeitpunkteder
KundgebungdesBeitritts in Kraft.
Es verstehtsich, daßdieim Artikel26

Abs.2 vorgesehenenKundgebungenerst
erfolgen können, nachdemdieses Ab=
kommengemäßAbs. 2 desvorliegenden
Artikelsin Kraft gesetztwordenist.

Artikel 29.
DiesesAbkommengilt für dieDauer

von fünf Jahren, gerechnetvon dem
im Artikel28 Abs.2 angegebenenZeit=
punkteseigerInkraftsetzung.
Mit demselbenZeitpunktebeginntder

Lauf dieserFrist auch für dieStaaten,
welchedie Hinterlegungerst nach dem
Zeitpunktebewirkenoder erst nachträg=
lich beitreten,und ebensoin Ansehung
der auf Grund des Artikel 26 Absl..2
abgegebenenzustimmendenErklärungen.
In ErmangelungeinerKündigun

gilt das Abkommenalssillschwrigens
von fünf zu fünf Jahren erneuert.
Die Kündigung mußwenigstenssechs

MonatevordemAblaufederimAbs.2,3
bezeichnetenFrist der Regierung der
Niederlandeerklärtwerden,die hiervon
allen anderenStaatenKenntnisgeben
wird.
Die Kündigung kann auf die außer=

europäischenGebiete,Besitzungenoder
Kolonienoderauchauf die Konsular=
gerichtsbezirkebeschränktwerden,die in
einerauf Grund desArtikel 26 Abs. 2
erfolgtenKundgebung aufgeführt sind.

Die Kündigungsoll nur in Ansehung
des Staates wirksam sein, der sie er=
klärt hat. Für die übrigenVertrags=
staatenbleibtdasAbkommenin Kraft.



En soi de quoi, les plénipotenti-
aires respectifsont signé la présente
Convention et Tont revétue de leurs
Sccaux.
Fait à La Haye, le 17 juillet Mlil

Neuf Cent Cinqd, en un seul exem=
plaire, qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement desPays=
Bas et dont une copie, certifiée con=
forme, sera remise par Ia voie diplo=
matique à chacun des Etats qui ont
44éreprésentés à la quatrieme Con=
förencede Droit InternationalPrivé.

Pour FAllemagne:
(L. S.) #onSchloerer.
(L. S.) Irege.

PourI’Autricheet pourla Hongrie:
(L. S.) (.A.Wddenbruc,

Ministre d'’Autriche-Hongrie.

Pour FAutriche:
(L. S.))Holzinecht,

Chei de section au Ainistère JImpeérial
Royal autrichiende la Justice.

Pour la Hongrie:
(L. S.) Fo#,

Secrétaire d’Etat au Ministere Royal
hongrois de la Justice.

Pour Ia Belgique:
(L. S.) Gullaume.
(L. S.) AredvandenBulcke.
PTourle Danemark:

(L. S.) W.Cre#enkop(astenswkold.
PourI’Espagne:
(L. S.) K dehageer.
PourIa France:
(L. S.) Nonbel.
(L. S.) l. Renaul.
PöurFtalle:
(L. S.) lugul.
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Zu Urkunddessenhabendie Bevoll=
mächtigten dieses Abkommen unter=
zeichnetundmit ihrenSiegelnversehen.

Geschehenim Haag am 17. Juli
neunzehnhundertfünfin einer einzigen
Ausfertigung,die im ArchivederRe=
gierungderNiederlandezu hinterlegen
ist undwovon einebeglaubigteAbschrift
auf diplomatischemWege einem jeden
derStaaten übergebenwerdensoll, die
auf der viertenKonferenzüber inter=
nationales Privatrecht vertretenwaren.

Für Deutschland:
(L. S.) vonSchlözer.
(L. S.) fKriege.

Für Osterreichundfür Ungarn:
(L. S.) C. A. Wydenbruch,

Ssterreichisch=UngarischerGesandter.

Für Osterreich:
(L. S.) Holzhnecht,

Sektionschefim Kaiserlich Königlich
ÖsterreichischenJustizministerium.

Für Ungarn:
(L. S.) Cöry,

Staatssekretärim Königlich Ungarischen
Justizministerium.

Für Belgien:
(I..S.) Guillaume.
(L. S.) AlfredvandenLulche.

Für Dänemark:
(L. S.) W. GrevenkopCastenskiold.

Für Spanien:
(L. S.) A. beBaguer.
Für Frankreich:
(L. S.) Monbel.
(L. S.) I. Renautt.
Für Italien:
(L. S.) Cugini.
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Pourle Luxembourg:
(L. S.) C#deMiess.
Pour la NorVege:
(L. S.) F.Hagerup.
PourlesPays-Bas:
(L. S.) W.M.deWeece.
(L. S.) J.A.leel.
(L. S.) I.L (.Avver.
Pour le Portugal:
(L. S.) (oudedebelir.
Pourla Roumanie:
(L. S.) Fg.Hanrocordalo.
Pour la Russie:
(L. S.) . Icharjlov.
Pour la Sucde:
(L. S.) 6.Palenberg.
Pour la Sulsse:
(L. S.) (aun.

Für Luxemburg:
(L. S.) GrafvonVillers.
Für Norwegen:
(L. S.) F. Hagerup.
Für die Niederlande:
(L. S.) W.M. deWerde.
(L. S.) J. A. Coef.
(L. S.) C. M. C. Asser.

Für Portugal:
(L. 8.) GrafdeSilit.
Für Rumänien:

(L. S.) Edg.Marrocordato.
Für Rußland:

(L. S.) N.Cchargkow.
Für Schweden:

(L. S.) G. Falkenberg.
Für die Schweiz:
(L. S.) Carlin.

(Nr. 3603.) GesetzzurAusführungdesAbkommensüberdenZivilprozeßvom17.Juli 1905.
Vom 5. April 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,zur AusführungdesAbkommensüberdenivilprozeß vom
17.Juli 1905 (ReichsGesetzbl.1909 S. 410), was folgt:

I. Mitteilung gerichtlicher und außergerichtlicherUrkunden (Artikel 1 bis 7
des Abkommeng).

1.
Innerhalb des Reichs ist für die Entgegennahmedes im Artikel 1 Abs. 1

des AbkommensvorgesehenenZustellungsantragseinesausländischenKonsuls der
Präsident desLandgerichtszuständig,in dessenBezirkedieZustellungerfolgensoll.

Für dieBesorgungdergemäßArtikel2, 3 zu bewirkendenZustellungenist
innerhalbdesReichs derGerichtsschreiberdesAmtsgerichtszuständig)in dessen
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Bezirkedie Zustellung zu bewirkenist. Der Gerichtsschreiberhat auch das im
Artikel5 bezeichneteEmpfangsbekenntnismit einemBeglaubigungsvermerkezu
versehenoder das dort erwähnteZustellungszeugnisauszustellen;ebensohat er
die im Artikel1 Abs.1 vorgeseheneUrkundeaufzunehmen)welchedendieZu=
stellunghinderndenUmstandergibt.

8 2. .-
Für eineZustellung im Auslande, die von dem darum ersuchtenKonsul

des Reichs auf dem im Artikel 1 Abs. 1 des Abkommens vorgesehenenWege
bewirktwird, beträgtdieGebühr1,50Mark. f

Die gleicheGebühr wird für eine vom Konsul gemäß Artikel 6 Abs.1
Nr. 3 unmittelbarbewirkteZustellungerhoben;dieseVorschrift findet keineAn=
wendungin den Konsularbezirken,in denendie Zustellungender Regel nach
auf einemder im Artikel 1 Abs. 3, 4 vorgesehenenWege zu erfolgenhaben.

II. Ersuchungeschreiben(Artikel 8 bis 16 des Abkommene).

. SZi
Innerhalb des Reichs ist für die Erledigungder im Artikel8 desAb=

kommensvorgesehenenErsuchenausländischerGerichtsbehördendas Amtsgericht
zuständig,in dessenBezirkedie Amtshandlung vorgenommenwerdensoll.

Für die Entgegennahmeder gemäßArtikel9 Abs.1 durcheinenaus=
ländischenKonsul übermitteltenErsuchungsschreibenist innerhalb des Reichs der
PräsidentdesLandgerichtszuständig,in dessenBezirkedie ErledigungdesEr=
suchenserfolgensoll. r! «

-— §4.
Für die demKonsuldesReichsgemäßArtikel9 Abs.1 desAbkommens

in Ansehung eines ErsuchungsschreibensobliegendenVerrichtungen beträgt die
Gebühr1,50Mark; die Gebührwird nichterhoben,wenn das Ersuchenkeine
Erledigungfindet. «

M-Sicherheitsleistungfürdieprozeszkosten(Artikel17bis19desAbkommens).
Z5.

Die Vollstreckbarkeitserklärungfür die im Artikel18 desAbkommensbe=
zeichnetenKostenentscheidungenausländischerGerichteerfolgt durchBeschlußdes
Amtsgerichts. « .

Zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der Kostenschuldnerseinen all=
gemeinenGerichtsstandhat, und in Ermangelung einessolchendas Amtsgericht,
beiwelchemin Gemäßheitdes§ 23 derZivilprozeßordnunggegendenSchuldner
Klage erhobenwerdenkann. Fehlt es auchan diesemGerichtsstande,so ist, sofern
derKostenschuldnereinemBundesstaatangehört,das Amtsgerichtfür dieHaupt=
stadt seinesHeimatstaats,sofern er keinemBundesstaat angehört, das Amts=
gerichtfür dieStadt Berlin zuständig;soweitdieseOrte in mehrereAmtsgerichts=
bezirkegeteiltsind, ist das Amtsgerichtfür den durchallgemeineAnordnung
gemäß§ 15 Abs.1 Satz 2) 3 derZivilprozeßordnungbestimmtenBezirk zuständig.
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st der Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärungauf diplomatischemWege
gestellt,so hat das Amtsgerichteinevon Amts wegenzu erteilendeAusfertigung
seinesBeschlussesder Landesjustizverwaltungeinzureichen;die Ausfertigung ist,
soferndemAntragestattgegebenwird, mit derVollstreckungsklauselzu versehen.

Im Falle desArtikel18 Abs.3 desAbkommensist derBeschlußbeiden
TeilenvonAmtswegenzuzustellen.

87.
GegenBeschlüsse,durchdiederAntrag aufVollstreckbarkeitserklärungab⸗

gelehntwird, findet die BeschwerdenachMaßgabe der 9§8568 bis 571, 573 bis
575 der Zivilprozeßordnungstatt. Die Beschwerdesteht,sofernderAntrag auf
diplomatischemWege gestelltist, demStaatsanwalt, im Falle desArtikel 18
Abs. 3 des Abkommensdem Antragstellerzu.

Gegen Beschlüsse,durch die dem Antrag auf Vollstreckbarkeitserklärung
stattgegebenwird, stehtdemKostenschuldnerdie sofortigeBeschwerdenachMaß=
gabeder9§ 568 bis 575, 577 derZivilprozeßordnungzu.

88.
Aus den für vollstreckbarerklärtenKostenentscheidungenfindetdieZwangs⸗

vollstreckunggemäßdenVorschriftenderZivilprozeßordnungstatt;dieVorschrift
des § 798 findetentsprechendeAnwendung.

. §9.
Für die gerichtlichenEntscheidungen,die über den Betrag der Gerichts=

kostennachArtikel18 Abs.2 desAbkommenszur HerbeiführungderVollstreck=
barkeitserklärungim Auslande zu erlassensind, ist das Gericht der Instanz zu=
ständig;dieEntscheidungenergehenauf Antrag der für dieBeitreibungderGe=
richtskostenzuständigenVeherd «

Gegen die Entscheidungfindet sofortigeBeschwerdenach Maßgabe des
§ 567 Abs.2 und der §#/8568 bis 575, 577 der Zivilprozeßordnungstatt. Die
Einlegung kann durch Erklärung zum Protokolle des Gerichtsschreibersoder
schriftlichohneMitwirkung einesAnwalts erfolgen.

IV. Schlußbestimmung.
E10.

6. DiesesGesetztritt gleichzeitigmit demAbkommenüber denZivilprozeß
in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den5. April 1909.
(L. S.) Wilhelm.

Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs,Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
——

Juhalt: AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Anrechnungder Jahre 1907 und 1908 als Kriegsjahreaus
Anlaß von militärischen Unternehmungenin Südwestafrika und Kamerun. S. 433. — Bekannt=
machung,betreffend die dem Internationalen UÜbereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehrbei=
gefügte Liste. S. 434.

—

(Nr. 3604.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Anrechnungder Jahre 1907 und 1908 als
KriegsjahreausAnlaß von militärischenUnternehmungenin Südwestafrika
und Kamerun. Vom 1.April 1909.

*u bestimme,daß die folgendenvon Teilen derSchutztruppenfür Südwest=
affrika und Kamerun in denJahren 1907/1908 ausgeführtenmilitärischenUnter=
nehmungenim Sinne der&917 desOffizierpensionsgesetzesund 7 desMannschafts=
versorgungsgesetzesals Kriegeanzusehensind. Fällt dieUnternehmungin zwei
Kalenderjahre,so ist dieAnrechnungnur einesKriegsjahrszulässig,und zwar
desjenigen,in welchesdie längereBeteiligungfällt, es seidenn,daß diesesauch
aus Anlaß eineranderenUnternehmungdoppeltzur Anrechnungkommt.

« A. Südwestafrika.
Kalahariexpedition1908 und die entsprechendenVorbereitungendazu, die

letzterenjedochnur, soweitsie zu Zusammenstößenmit demFeindegeführthaben.

B. Kamerun.
Alkasom=Muntschi=Bascho=Expeditionvom 28. Oktober1907 bis

3. Juni 1908. —-
Als Kriegsteilnehmerhabenzu gelten:
1. bei den durchdie Vorbereitungenzur Kalahariexpeditionveranlaßten
Zusammenstößenmit demFeinde die durchdie UberfällebeiKowisekolk
am 5. Dezember1907, bei Nanib am 19. Januar 1908 und bei
Kububam 8. März 1908 Betroffenen;

2. bei derKalahariexpeditionselbstdiejenigenTeile der Schutztruppe,die
in derZeit vom 1. bis 31.März 1908 in demGebietetätig waren,
das begrenztwird durchdenAuob von seinemSchnittpunktemit der

Reichs-Gesetzbl.1909. 69

Ausgegebenzu Berlin den 1.Mai 1909.
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östlichenLandesgrenzeaufwärtsbisKalkfontein,vondaüberAwadaob,
Aminuis in geraderLinie ostwärtszur Landesgrenze(sämtlicheOrte
einschließlich); -

3. bei der Unternehmungin Kamerun die im Gefechtskalenderder Schutz=
truppenamentlichaufgeführtendeutschenMilitärpersonen.

Neues Palais, den 1. April 1909.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

An den Reichskanzler(Reichs=Kolonialamt).

— ——— — —

(Nr. 3605.) Bekanntmachung,betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 26. April 1909.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet(Ausgabevom Februar 1909,
Reichs=Gesetzbl.1909 S. 280 ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

Im Abschnitte„Deutschland. A. II./ istmitWirkungvom15.Mai d. J.
nachgetragen:

„90a. TrossingerLokalbahn.“
Berlin, den 26. April 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke desReichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Cocgle



— 435 —

Reichs-Gesetzblatt.
AÆ25.

Inhalt: Bekanntmach ung, betreffenddie Zulassungvon Börsentermingeschäftenin Anteilen von Bergwerks=
und Fabrikunternehmungen. S. 435. — Bekanntmachung, betreffendErgänzung der Anlage O
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. 435.

(Nr. 3606.) Bekanntmachung,betreffenddie Zulassungvon Börsentermingeschäftenin An=
teilen von Bergwerks- und Fabrikunternehmungen. Vom 29. April 1909.

A½# Grund des 9 63 des Börsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.1908 S. 215) hat
der Bundesrat beschlossen:

Börsentermingeschäftein Anteilen des EschweilerBergwerks=Vereins in
Eschweiler=Pumpesind zulässig.

Berlin, den29.April 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Wermuth.

(Nr. 3607.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 1.Mai 1909.

Auf Grund derSchlußbestimmungin derAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage,wie folgt, ergänzt:
I. In Nr. Ia — Eingangsbestimmungen— A. 1. Gruppe a wird ein=
geschaltet:
1. Hinter demmit „Monachit II beginnendenAbsatze:

Pastanil (Gemengevon mindestens70 ProzentAmmoniaksalpeter,
höchstens25 Prozent Kalisalpeter,höchstens15 ProzentNitro=

Reichs.Gesetbl.1909. 70
Ausgegebenzu Berlin den6. Mai 1909.
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kohlenwasserstoffen(wovon höchstens10 Prozent Trinitrover⸗
bindungen)und höchstens4 ProzentNitrosemizellulose,von
Glyzerin,Anilinmetallsalzverbindungenund Mehl).

2. Hinter demmit „Steinkohlen=Plastammon“beginnendenAbsatze:
Pniowit mit denkennzeichnendenBeifügungenA) I, II undIII
(Gemengevon Ammoniaksalpeter,Trinitrotoluol, Holzmehl
und höchstens4 Prozent Kaliumperchlorat, auch mit Zusatz
von Natronsalpeter,Nitronaphthalinund Alkalichlorid).

II. In Nr. le — Eingangsbestimmung— wird als iffer 4 nachgetragen:
4. Natriumazid.
Die Ergänzungentretensofortin Kraft.

Berlin, den1. Mai 1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblatissindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
3½426.

Inhalt: Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. S. 437.

(Nr. 3608.) GesetzüberdenVerkehrmit Kraftfahrzeugen.Vom 3. Mai 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

I. Derkehrsvorschriften.

/ 1.
Kraftfahrzeuge,die auf öffentlichenWegenoderPlätzenin Betriebgesetzt

werdensollen, müssenvon der zuständigenBehörde zumVerkehrezugelassensein.
Als Kraftfahrzeugeim Sinne diesesGesetzesgeltenWagenoderFahrräder,

welchedurchMaschinenkraftbewegtwerden,ohnean Bahngleisegebundenzu sein.

82.
Wer auf öffentlichenWegenoderPlätzenein Kraftfahrzeugführenwill,

bedarfder Erlaubnis der zuständigenBehörde. Die Erlaubnis gilt für das
ganzeReich; sie ist zu erteilen,wennderNachsuchendeseineBefähigungdurch
eine Prüfung dargetanhat und nicht Tatsachenvorliegen, die die Annahme
rechtfertigen,daß er zumFührenvon Kraftfahrzeugenungeeignetist.

Den Nachweisder Erlaubnis hat der Führer durcheineBescheinigung
(Führerschein)zu erbringen.

Die Befugnis der Ortspolizeibehörde,auf Grund des § 37 der Reichs=
GewerbeordnungweitergehendeAnordnungenzu treffen, bleibt unberührt.

83.
Wer zum Zweckeder Ablegung der Prüfung G2 Abs. 1 Satz 2) sichin

der Führungvon Kraftfahrzeugenübt, muß dabeiauf öffentlichenWegenoder
Pätzen von einermit demFührerscheinversehenen,durchdiezuständigeBehörde
Reichs=Gesetzbl.1909. 71

Ausgegebenzu Berlin den 12. Mai 1909.
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zur Ausbildungvon Führern ermächtigtenPerson begleitetund beaussichtigt
sein. Das Gleichegilt für die Fahrten,die bei Ablegungder Prüfung vor=
genommenwerden.

Bei denUbungs-und Probefahrten,die gemäßderVorschriftdesAbs.1
stattfinden,gilt im Sinne diesesGesetzesder Begleiterals Führer desKraft.
fahrzeugs.

84.
WerdenTatsachenfestgestellt,welchedie Annahmerechtfertigen,daß eine

PersonzumFührenvon Kraftfahrzeugenungeeignetist, so kannihr die Fahr=
erlaubnis dauerndoderfür bestimmteZeit durchdiezuständigeVerwaltungsbehörde
entzogenwerden;nachderEntziehungistderFührerscheinderBehördeabzuliefern.

Die EntziehungderFahrerlaubnisist für das ganzeReichwirksam.

l5.
Gegen dieVersagung derFahrerlaubnisist, wennsieaus anderenGründen

als wegenungenügendenErgebnissesderBefähigungsprüfungerfolgt,derRekurs
zulässig. Das Gleiche giltvon der EntziehungderFahrerlaubnis;derRekurs
hat keineaufschiebende Wirkung.

Die Zuständigkeitder Behörden und das Verfahren bestimmensichnach
denLandesgesetzenund, soweitlandesgesetzlicheVorschriftennichtvorhandensind,
nachden§5 20, 21 derReichs=Gewerbeordnung. -

§6.
Der Bundesraterläßt:
1. die zur Ausführung der §#§1 bis 5 erforderlichenAnordnungensowie
dieBestimmungenfür dieZulassungderFührer ausländischerKraft=
fahrzeuge/

2. die sonstigenzur Erhaltung der Ordnung und Sicherheitauf den
öffentlichenWegen oder Plaͤtzen erforderlichenAnordnungen über den
Verkehrmit Kraftfahrzeugen,insbesondereüber die Prüfung und
KennzeichnungderFahrzeugeund überdas VerhaltenderFührer.

Soweit auf Grund der Anordnungendes Bundesratsdie Militär- und
PostverwaltungPersonen,die sie als Führer von Kraftfahrzeugenverwenden,
dieFahrerlaubnisversagtoderentzogenhaben,findendieVorschriftendes§ 5
keineAmwendung.

Soweit der Bundesrat Anordnungen gemäßAbs. 1 nicht erlassenhat,
könnensolchedurchdie Landeszentralbehördenerlassenwerden.

Die Anordnungendes Bundesratssind durchdas Reichs=Gesetzblattzu
veröffentlichen.Sie kommenin Bayern nach nähererBestimmung des Bünd=
nisvertragsvom 23.November1870 (Bundes=Gesetzbl.1871 S. 9)unterIII
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# 4, 5, in WürttembergnachnähererBestimmungdesBündnisvertragsvom
25.November1870 (Bundes=Gesetzbl.1870 S. 654) unterArtikel2 Nr. 4 zur
Anwendung.

II. Haftpflicht.

« 87.
Wird bei demBetrieb einesKraftfahrzeugseinMenschgetötet,derKörper

oder die Gesundheiteines Menschenverletztoder eine Sache beschädigt,so ist
der Halter des Fahrzeugs verpflichtet,dem Verletztenden daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen.

Die Ersatzpflichtist ausgeschlossen,wennderUnfall durchein unabwend⸗
baresEreignis verursachtwird, das wederauf einemFehler in der Beschaffenheit
desFahrzeugsnoch auf einemVersagenseinerVerrichtungenberuht. Als unab=
wendbargilt ein Ereignis insbesonderedann, wennes auf das Verhaltendes
Verletztenoder einesnicht bei dem BetriebebeschäftigtenDritten oder eines
Tieres zurückzuführenist und sowohl der Halter als der Führer des Fahrzeugs
jedenach den Umständendes Falles geboteneSorgfalt beobachtethat.

Wird das Fahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeughaltersvon
einemanderenin Betrieb gesetzt,so ist dieseran Stelle desHalters zum Ersatze
desSchadensverpflichtet. »

88.
Die Vorschriftendes§ 7 findenkeineAnwendung:
1. wenn zur Zeit des Unfalls der Verletzteoder die beschädigteSache
durch dasFahrzeug befördertwurde oder der Verletztebei demBe=
triebedesFahrzeugstätig war;

2. wenn der Unfall durch ein Fahrzeug verursachtwurde, das nur zur
BeförderungvonLastendientundauf ebenerBahn eineauf 20 Kilo=
meterbegrenzteGeschwindigkeitin der Stunde nichtübersteigenkann.

∆9.
Hat bei derEntstehungdesSchadensein VerschuldendesVerletztenmit=

gewirkt, so finden die Vorschriften des § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
mit der MaßgabeAnwendung,daß im Falle der BeschädigungeinerSache
das Verschuldendesjenigen,welcherdie tatsächlicheGewalt über die Sache aus=
übt, demVerschuldendes Verletztengleichsteht. f

§10.
Im Falle derTötung ist derSchadensersatzdurchErsatzderKosteneiner

versuchtenHeilung sowie des Vermögensnachteilszu leisten,den der Getötete
dadurcherlittenhat, daß währendder KrankheitMeineErwerbsfähigkeitaufge=

71“
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hoben oder gemindertoder eineVermehrungseinerBedürfnisseeingetretenwar.
Der Ersatzpflichtigehat außerdemdie Kostender Beerdigungdemjenigenzu
ersetzen,demdie Verpflichtungobliegt,dieseKostenzu tragen.

Stand der Getötetezur Zeit derVerletzungzu einemDritten in einem
Verhältnisse,vermögedessener diesemgegenüberkraft Gesetzesunterhaltspflichtig
war oder unterhaltspflichtigwerdenkonnte,und ist demDritten infolgeder
Tötung das Recht auf Unterhalt entzogen,so hatder ErsatzpflichtigedemDritten
insoweitSchadensersatzzu leisten,als derGetötetewährenddermutmaßlichen
Dauer seinesLebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtetgewesensein
würde. Die Ersatzpflichttritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der
Verletzungerzeugt,abernochnichtgeborenwar.

11.
Im Falle derVerletzungdesKörpersoderderGesundheitistderSchadens=

ersatzdurchErsatzderKostenderHeilungsowiedesVermögensnachteilszu leisten,
den derVerletztedadurcherleidet,daß infolgederVerletzungzeitweiseoderdauernd
seineErwerbsfähigkeitaufgehobenodergemindertodereineVermehrungseiner
Bedürfnisseeingetretenist.

§ 12.
Der Ersatzpflichtigehaftet:
1. im Falle der Tötung oder Verletzung eines Menschennur bis zu
einemKapitalbetragevon fünfzigtausendMark oder bis zu einem
Rentenbetragevon jährlichdreitausendMark,

2. im Falle derTötung oderVerletzungmehrererMenschendurchdasselbe
Ereignis, unbeschadetder in Nr. 1 bestimmtenGrenze,nur bis zu
einemKapitalbetragevon insgesamteinhundertfünfzigtausendMark
oderbis zu einemRentenbetragevon insgesamtneuntausendMark,

3. im Falle derSachbeschädigung,auchwenndurchdasselbeEreignismehrere
Sachenbeschädigtwerden,nur bis zumBetragevon zehntausendMark.

Übersteigendie Entschädigungen,die mehrerenauf Grund desselbenEr=
eignissesnachAbs.1 Nr. 1, 3 zu leistensind,insgesamtdie in Nr. 2,3 bezeich=
netenHöchstbeträge,so verringernsichdieeinzelnenEntschädigungenin demVer=
hältnis, in welchemihr Gesamtbetragzu demHöchstbetragesteht.

¾193.
Der SchadensersatzwegenAufhebungoderMinderung derErwerbsfähigkeit

und wegenVermehrungderBedürfnissedesVerletztensowiedernach§ 10 Abs.2
einemDritten zu gewährendeSchadensersatzist für dieZukunftdurchEntrichtung
einerGeldrentezu leisten.

Die Vorschriftendes § 843 Abs. 2 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
und des§ 708 Nr. 6 derZivilprozeßordnungfindenentsprechendeAnwendung.

4
⸗
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Das Gleichegilt für die demVerletztenzu entrichtendeGeldrentevon derVor=
schriftdes§ 850 Abs.3 und für die demDritten zu entrichtendeGeldrentevon
derVorschriftdes§ 850 Abs.1 Nr. 2 derZivilprozeßordnung.

Ist bei derVerurteilungdesVerpflichtetenzur EntrichtungeinerGeldrente
nicht auf Sicherheitsleistungerkanntworden, so kann der Berechtigtegleichwohl
Sicherheitsleistungverlangen,wenndieVermögensverhältnissedesVerpflichteten
sicherheblichverschlechterthaben; unter der gleichenVoraussetzungkann er eine
Erhöhungder in demUrteilebestimmtenSicherheitverlangen.

14.
Die in den §97 bis 13 bestimmtenAnsprücheauf Schadensersatzver=

jähren in zweiJahren von demZeitpunktan, in welchemder Ersatzberechtigte
von dem Schaden und von der Person des ErsatzpflichtigenKenntnis erlangt,
ohneRücksichtauf dieseKenntnisin dreißigJahren von demUnfall an.

Schweben zwischendem Ersatzpflichtigenund dem ErsatzberechtigtenVer=
handlungenüberdenzu leistendenSchadensersatz,soistdieVerjährunggehemmt,
bis der eineoderder andereTeil dieFortsetzungderVerhandlungenverweigert.

Im übrigenfindendieVorschriftendesBürgerlichenGesetzbuchsüberdie
VerjährungAnwendung.

15.
Der Ersatzberechtigteverliert die ihm auf Grund der Vorschriftendieses

GesetzeszustehendenRechte, wenn er nicht spätestensinnerhalb zweierMonate,
nachdemer von dem Schaden und der Person desErsatzpflichtigenKenntnis er=
halten hat, dem Ersatzpflichtigenden Unfall anzeigt. Der Rechtsverlusttritt
nicht ein, wenn die Anzeigeinfolge einesvon demErsatzberechtigtennichtzu
vertretendenUmstandesunterbliebenist oder der Ersatzpflichtigeinnerhalb der be=
zeichnetenFrist auf andereWeise von dem Schaden Kenntnis erhaltenhat.

16.
Unberührt bleibendie reichsgesetzlichenVorschriften,nachwelchenderFahr=

zeughalterfür den durchdas FahrzeugverursachtenSchadenin weiteremUm=
fang als nach den Vorschriften diesesGesetzeshaftet oder nach welchenein
andererfür den Schaden verantwortlichist.

17.
Wird ein SchadendurchmehrereKraftfahrzeugeverursachtund sinddie

beteiligtenFahrzeughaltereinemDritten kraft GesetzeszumErsatzedesSchadens
verpflichtet,so hängt im Verhältnisseder Fahrzeughalterzueinanderdie Ver=
pflichtung zum Ersatzesowie der Umfang des zu leistendenErsatzesvon den
Umständen,insbesonderedavonab, inwieweitder Schadenvorwiegendvon dem
einenoderdem anderenTeile verursachtwordenist. Das Gleichegilt, wenn
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der Schaden einem der beteiligtenFahrzeughalterentstandenist, von der Haft=
pflicht,die für einenanderenvon ihneneintritt.

Die VorschriftendesAbs.1 findenentsprechendeAnwendung,wenn der
SchadendurcheinKraftfahrzeugund einTier oderdurcheinKraftfahrzeugund
eineEisenbahnverursachtwird.

18.
In denFällen des §7 Abs.1 ist auchderFührer desKraftfahrzeugs

zum Ersatzedes Schadens nach den Vorschriftender §9)8 bis 15 verpflichtet.
Die Ersatzpflichtist ausgeschlossen,wenn der Schaden nicht durch ein Ver=
schuldendes Führers verursachtist.

Die Vorschrift des § 16 findet entsprechendeAnwendung.
Ist in denFällen des §&17 auchderFührer einesFahrzeugszumEr=

satzedes Schadens verpflichtet,so finden auf dieseVerpflichtungin seinemVer=
hältnissezu denHalternund Führernder anderenbeteiligtenFahrzeuge,zu dem
Tierhalter oder Eisenbahnunternehmerdie Vorschriften des§ 17 entsprechende
Anwendung.

5§19.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oderWider=

klage ein Anspruch auf Grund der VorschriftendiesesGesetzesgeltendgemacht
ist, wird die Verhandlung und EntscheidungletzterInstanz im Sinne des§98
des Einführungsgesetzeszum Gerichtsverfassungsgesetzedem Reichsgerichtezu=
gewiesen.

8 20.
Für Klagen, die auf Grund diesesGesetzeserhobenwerden,ist auchdas

Gerichtzuständig,in dessenBezirkedas schädigendeEreignis stattgefundenhat.

III. Strafvorschriften.
8 21.

Wer denzur ErhaltungderOrdnungundSicherheitauf denöffentlichen
WegenoderPlätzenerlassenenpolizeilichenAnordnungenüber denVerkehrmit
Kraftfahrzeugenzuwiderhandelt,wird mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzig
Mark odermit Haft bestraft.

*22.
Der FührereinesKraftfahrzeugs,dernacheinemUnfalle(6&7) es unter=

nimmt, sich der Feststellungdes Fahrzeugsund seinerPerson durchdie Flucht
zu entziehen,wird mit Geldstrafebis zu dreihundertMark odermit Gefängnis
bis zu zwei Monaten bestraft. Er bleibt jedochstraflos, wenn er spätestensam
nächstfolgendenTage nach demUnfall Anzeigebei einer inländischenPolizei=
behördeerstattetund die Feststellungdes Fahrzeugs und seinerPerson bewirkt.
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Verläßt der Führer des Kraftfahrzeugs eine bei dem Unfalle verletzte
Person vorsätzlichin hilfloserLage, sowird er mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
bestraft. Sind milderndeUmständevorhanden,so kann auf Geldstrafebis zu
dreihundertMark erkanntwerden.

* 23.
Mit Geldstrafebis zu dreihundertMark odermit Gefängnisbis zu zwei

Monaten wird bestraft,wer auf öffentlichenWegen oder Plätzen ein Kraftfahr=
zeugführt, das nichtvon derzuständigenBehördezumVerkehrezugelassenist.

Die gleicheStrafe trifft den Halter einesnicht zum Verkehrezugelassenen
Kraftfahrzeugs, wenn er vorsätzlichoder fahrlässig dessenGebrauch auf öffent=
lichenWegenoderPlätzengestattet.

(24.
Mit Geldstrafebis zu dreihundertMark odermit Gefängnisbis zu zwei

Monatenwird bestraft:
1. wer ein Kraftfahrzeugführt, ohneeinenFührerscheinzu besitzen;
2. wereinKraftfahrzeugführt, obwohlihmdieFahrerlaubnisentzogenist;
3. wer nicht seinenFührerscheinder Behörde, die ihm die Fahrerlaubnis
entzogenhat, auf ihr Verlangen abliefert.

Die gleicheStrafe trifft denHalter desKraftfahrzeugs,wenn er vorsätzlich
oder fahrlässigeine Person zur Führung des Fahrzeugs bestelltoder ermächtigt,
die sichnichthuch einenFührerscheinausweisenkann oder der die Fahrerlaubnis
entzogenist.

lr
Wer in rechtswidrigerAbsicht
1. ein Kraftfahrzeug,für welchesvon der Polizeibehördeein Kennzeichen
nicht ausgegebenoderzugelassenwordenist, mit einemZeichenver=
sieht, welchesgeeignetist, den Anschein der polizeilich angeordneten
oder zugelassenenKennzeichnunghervorzurufen,

2. ein Kraftfahrzeugmit einer anderenals der polizeilichfür das Fahr=
zeugausgegebenenoder zugelassenenKennzeichnungversieht,

3. das an einemKraftfahrzeugegemäßpolizeilicherAnordnung ange=
brachteKennzeichenverändert,beseitigt,verdecktodersonstin seiner
Erkennbarkeitbeeinträchtigt,

wird, sofernnicht nach den Vorschriftendes Strafgesetzbuchseine höhereStrafe
verwirktist, mit Geldstrafebis zu fünfhundertMark odermit Gefängnisbis
zu dreiMonatenbestraft.

Die gleicheStrafe trifft Personen, welcheauf öffentlichenWegen oder
Plätzenvon einemKraftfahrzeugeGebrauchmachen,von demsiewissen,daßdie
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Kennzeichnungin der im Abs.1 unterNr. 1 bis 3 bezeichnetenArt gefälscht,
verfälschtoderunterdrücktwordenist.

/ 26.
DiesesGesetztritthinsichtlichderVorschriftenüberdieHaftpflicht— Teil 11—

mit dem1. Juni 1909, im übrigenmit dem1. April 1910 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenAchilleion,Corfu, den3. Mai 1909.

(. S.) Wilhelm.
FürstvonBülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
—

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der
Wanderausstellungder DeutschenLandwirtschafts.Gesellschaftin Leipzig 1909. S. 445. — Bekannt⸗
machung, betreffendBesetzungder Kauffahrteischiffemit Kapitänen und Schiffsoffizieren. S. 446.—
Bekanntmachung, betreffendKrankenfürsorgeauf Kauffahrteischiffen. S. 446.

(Nr. 3609.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf derWanderausstellungderDeutschenLandwirtschafts=Gesellschaft
innLeipzig1909. Vom 12.Mai 1909.

D. durch das Gesetzvom 18.März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in LeipzigstattfindendeWanderausstellungderDeutschenLand=
wirtschafts=Gesellschaft.

Berlin, den12.Mai 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3610.) Bekanntmachung,betreffend Besetzungder Kauffahrteischiffemit Kapitänen und
Schiffsoffizieren.Vom 21.Mai 1909.

A## Grund des § 4 der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 (Reichs=
Gesetzbl.S. 175) hat der Bundesratbeschlossen:

Die Vorschriftenüber die BesetzungderKauffahrteischiffemit Kapitänen
und Schiffsoffizierenvom 16. Juni 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 247)werdenwie
folgt geändert.

I. Im §4 ist der dritteAbsatzzu streichen.
Reichs=Gesetbl.1909.

Ausgegebenzu Berlin den26.Mai 1909.
13

Cocgle



— 446 —

II. Der 8 12 erhältfolgendenWortlaut:
„DieseVorschriftenfindenauf,SHochseefischereifahrzeugeund

auf CustfahrzeugekeineAnwendung.“
Berlin, den21.Mai 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

—.—

(Nr. 3611.) Bekanntmachung,betreffendKrankenfürsorgeauf Kauffahrteischiffen.Vom
21.Mai 1909.

A## Grund des § 56 Abs. 2 derSeemannsordnungvom 2.Juni 1902 (Reichs⸗
Gesetzbl.S. 175) hat der Bundesrat beschlossen:

DasBerkeichnisIII zu derBekanntmachung,betreffendKranken=
fürsorgeauf Kauffahrteischiffen,vom 3. Juli 1905 (Reichs=Gesetzbl.
S. 568) wird bezüglichder in nachstehenderListeunterAbschnitt3
bezeichnetenGegenständeallgemein,bezüglichder unterAbschnitt3
aufgeführtenHilfsmittel für solchemit einemArzteversehenenSchiffe
ergänzt,derenReisensichnachSüden überden30.Grad nördlicher
Breite hinauserstrecken.

Berlin, den21.Mai 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.
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Anlage.

Ergänzungsliste zum VerzeichnisseIIl der Bekanntmachung, betreffendKranken⸗
fürsorge auf Rauffabrteischiffen, vom 3. Juli 1905.

(Reichs-=Gesetzbl.S. 568.)

Zu: 3. AndereHilfsmittel zur Krankenpflege.

Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

Zu: d. ArztlicheGSeräteundInstrumente.
Einfacher Sterilisierapparat "n 1 Stück zur Sterilisierung der Instrumente. Er soll so groß

- sein, daß auch die geburtshilflichenInstrumente darin
sterilisiert werden koͤnnen.

Blutentnahmefedern(Impffedernzur Blut= 50 Stück —
untersuchung)

f. Hilfemittel zu mikroskopischenund chemischenAntersuchungen").
Mikroskop mit Gehäuseund Jubehhr 1 Stück mit umlegbarem Stativ, Abbescher Beleuchtungsvor=

richtung, Irisblende,Trieb amTubus, Mikrometer.
schraube, 3 Objektiven (1 schwachenund 1 stärkeren
Trockensystem,1 Olimmersionssystem),3 Okularen von
2, bis 8facher Vergrößerung. «

Mikroskopiertischmit Vorrichtung zur Fest= 1 Stück —
stelung des Mikroskops und mit Rahmen
für Gläser und Schalen

Mikroskopierlampe 1 Stück —
FeststehenderSchemel mit drehbaremSitze 1 Stück —
Präpariernadeln 12 Stäück —
Präpariernadelhalter 2 Stück —
Mikroskopierpinzetten 2 Stück —
Pinzetten nach Cornet 2 Stück —
Pinzetten nach Ehrlich 2 Stück —
Anatomische Pinzetten 2 Stück —
Skalpelle 2 Stück —
Scheren 2 Stück 1 große,1 kleine.
Platinösen 2 Stück —
HohlgeschliffeneObjektträger 12 Stück aus gutemGlase.
GewöhnlicheObjektträger 200 Stäck aus gutemGlase.
Deckgläschen 400 Stück · in mehrerenmit Alkohol gefülltenund mit Korkpfropfen

verschlossenenGläsern.
Poliertücherfür Deckgläschen 2 Stück —
BaumwolleneTüchnzumPuseaberObjekti 2 Stück —
träger

uyhrggoshchen 6 Stück —
Blockschälchen 3 Stäck . —
Doppelglasschalen nach Petri 6 Stück —
Graduierte Pipetten 10 Stück zu je 1 ccm.
Tropfflaschen 3 Stück zu je 30 com.

*) Nur bei Reisensüdlichdes30.GradesnördlicherBreite.
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Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

ErlenmeyerscheKolben 6 Stück 3 zu je 100, 3 zu je 200cem.
Kolbenbürste 1 Stück —
Glasbüretten 2 Stäck zu je 20 cem.
Stativ dazunebstKlemme 1 Stück —
Büreitenbürste « 1 Stück —
Reagenzgläser 12 Stück mit Gestell.
Reagenzglasbürste 1 Stück —
Spritzflasche 1 Stück —
Wassergläser 3 Stück —
Eimer 1 Stück emailliert.
Spirituslampe 1 Stück —
Dreifuß mit Drahtnetz und Dreieck 1 Stück
Fettfarbstifte 2 Stäck —
Fließpapier 200 Bogen · —
Filtrierpapier 5 Bogen —
Pappkasten für mikroskopischePräparate 1 Stück —
WeithalsigePräparatengläser 6 Stück mit kräftigenKorkpfropfen,davon 1 zu 100cem mit

208Chlorkalzium am Boden zwischendickenFließ=
papierschichtenund mit darüber angebrachtemdurch=
lochtenKorke.

AbsoluterAlkohol 1000 g —
Azur=Methylenblau=EosinlösungnachGiemsa 100 g
Borax. MethylenblaulösungnachManson 100 g
KarbolfuchsinlösungnachLiehl. Neelsen 100 g
Salzsäurealkohol im Verhältnisse von 3 Ge= 100 g in Flaschen mit Glasstöpsel und in ge=
wichtsteilenSalzsäure auf 97 Gewichtsteile meinsamenStativ (zum Feststellen).
Alkohol

Jod==Jodkalilösungnach Lupol 100 g zur Färbung
Karbolgentianaviolettlösung 100 g nachGram.
Aylol 200 g —
Kanadabalsam 50 g. in Tuben.
Ledernöl 50 g —
Terpentinöl 100 g —
Guajakharz 10 g. — ·
Methylenblau 50 5
Fuchsin 50 8 6 Substanz.
Gentianaviolett 50 8
Spritze nachSeitz zu 15 cem mit einerkürzeren 1 Stück —
feinenund einerlängerenstarkenKanüle;
dazunoch2 KanülenmitMandrin in Glas=
röhren

Hämoglobinskala nach Talquist 1 Stück
Typhus.DiagnostikumnachFickermitZubehör 1 Stück —
Paratyphus=Diagnostikum B nach Ficker mit 1 Stück —
Zubehör

LanghalsigeStandflascheaus braunemGlase 1 Stück —
zu 200 cem mit Marke nach Giemsa

ZugeschmolzeneGlasröhrchen,enthaltendje 10 Stück —
g Silbernitrat in 5 cemdestilliertem

Wasser, nach Giemsa
Kaliumchromatpulver 30 8 —
Kaliumquecksilberjodidloͤsungnach Tanred⸗ 100 g —
Giemsa

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
28.

Inhalt: Gesehk über die Sicherung der Bauforderungen. S. 44%.— Bekanntmachung, betreffendden
Beitritt des AustralischenBundes zu der internationalen Ubereinkunftüber Maßregeln gegenPest,
Cholera und Gelbfieber, vom 3. Dezember1903. S. 468.

(Nr. 3612.) Gesetzüberdie Sicherungder Bauforderungen.Vom I. Juni 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

ErsterAbschnitt.

Allgemeine Sicherungsmaßregeln.

81.
Der Empfängervon Baugeld ist verpflichtet,das Baugeld zur Befriedigung

solcherPersonen, die an der Herstellungdes Baues auf Grund einesWerk-,
Dienst- oderLieferungsvertragsbeteiligtsind,zu verwenden.Eine anderweitige
VerwendungdesBaugeldesist bis zu demBetragestatthaft,in welchemder
Empfänger aus anderen Mitteln Gläubiger der bezeichnetenArt bereits be=
friedigt hat.

Ist der Empfänger selbst an der Herstellung beteiligt, so darf er das
Baugeld in Höhe derHälfte des angemessenenWertes der von ihm in denBau
verwendetenLeistung, oder, wenn die Leistungvon ihm nochnicht in den Bau
verwendetwordenist, der von ihm geleistetenArbeit und dervonihmgemachten
Auslagen für sichbehalten.

Baugeld sindGeldbeträge,die zumZweckederBestreitungder Kosten
einesBaues in derWeisegewährtwerden,daß zur SicherungderAnsprüche
des GeldgeberseineHypothekoder Grundschuld an dem zu bebauendenGrund=
stückedientoderdieUbertragungdesEigentumsan demGrundstückerstnach
Meichs-Gesetbl.1900. 73

Ausgegebenzu Berlin den7. Juni 1909.
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gänzlicheroderteilweiserHerstellungdesBaues erfolgensoll. Als Geldbeträge,
die zumZweckederBestreitungderKosteneinesBaues gewährtwerden,gelten
insbesondere:

1. solche,derenAuszahlungohnenähereBestimmungdesZweckesder
VerwendungnachMaßgabe desFortschreitensdesBaues erfolgensoll,

2. solche,die gegeneineals BaugeldhypothekbezeichneteHypothek& 33)
gewährtwerden.

&2.
Zur Führung einesBaubuchsist verpflichtet,wer die Herstellungeines

Neubaues unternimmt und entwederBaugewerbetreibenderist oder sichfür den
Neubau Baugeld gewährenläßt. ÜUberjedenNeubau ist gesondertBuch
u führen. -
zf hNeubauim Sinne diesesGesetzesist die ErrichtungeinesGebäudesauf
einerBaustelle,die zur Zeit derErteilungderBauerlaubnisunbebautodernur
mit BauwerkenuntergeordneterArt odermit solchenBauwerkenbesetztist, welche
zum Zweckeder Errichtung des Gebäudesabgebrochenwerdensollen.

Aus demBaubuchemüssensichergeben:
1. die Personen, mit denenein Werk., Dienst=oder Lieferungsvertrag
abgeschlossenist, die Art der diesenPersonen übertragenenArbeiten
und die vereinbarteVergütung;

2. die auf jede Forderung geleistetenZahlungen und die Zeit dieser
Zahlungen;

3. dieHöheder zurBestreitungderBaukostenzugesichertenMittel unddie
Person des Geldgeberssowie Zweckbestimmungund Höhe derjenigen
Beträge,die gegenSicherstellungdurchdas zu bebauendeGrundstück
(#d Abs.3), jedochnicht zur Bestreitungder Baukostengewährt
werden;

4. die einzelnenin Anrechnungauf die unterZiffer3 genanntenMittel
an denBuchführungspflichtigenoder für seineRechnunggeleisteten
Zahlungen und die Zeit dieserZahlungen;

5. Abtretungen,Pfändungen odersonstigeVerfügungenüberdieseMittel;
6. die Beträge, die derBuchführungspflichtigefür eigeneLeistungenin
den Bau aus diesenMitteln entnommenhat.

Das Buch ist bis zumAblaufevon fünf Jahren) von derBeendigung
des letzteingetragenenBaues an gerechnet,aufzubewahren.

83.
Die Vorschriftendes§ 2 findenauchauf UmbautenAnwendung,wenn

für denUmbauBaugeldgewährtwird.
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§4.
Bei Neubauten ist der Bauleiter verpflichtet,an leicht sichtbarerStelle

einen Anschlaganzubringen,welcherden Stand, den Familiennamenund
wenigstenseinen ausgescheiebenenVornamen sowie den Wohnort des Eigen=
tümers, und, falls dieserdieHerstellungdesGebäudesodereineseinzelnen
Teiles desGebäudeseinemUnternehmerübertragenhat, desUnternehmersin
deutlichlesbarerund unverwischbarerSchrift enthaltenmuß. Wird derBau
von einerFirma als EigentümeroderUnternehmerausgeführt,so ist dieseund
derenNiederlassungsortanzugeben.

85.
Baugeldempfänger,welcheihre Zahlungeneingestellthabenoder über

derenVermögen das Konkursverfahreneröffnet worden ist und derenim § 1
Abs.1 bezeichneteGläubigerzur Zeit derZahlungseinstellungoderderKonkurs=
eröffnungbenachteiligtsind, werdenmit Gefängnisnichtunter einemMonate
bestraft, wenn sie vorsätzlichzum Nachteileder bezeichnetenGläubiger den Vor=
schriftendes § 1 zuwidergehandelthaben. Sind milderndeUmständevorhanden,
so kanndie Strafe bis auf einenTag Gefängnisermäßigtoderauf Geldstrafe
bis zu dreitausendMark erkanntwerden.

6.
Zur Führung einesBaubuchs verpflichtetePersonen, welcheihreZahlungen

eingestellthabenoder über derenVermögendas Konkursverfahreneröffnetworden
ist und derenim 9#2 Abs.3 iffer 1 bezeichneteGläubigerzurZeitderZahlungs=
einstellungoder der Konkurseröffnungbenachteiligtsind, werdenmit Gefängnis
bis zu einemJahre odermit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft,wenn
siedas vorgeschriebeneBaubuchzu führenunterlassen,oderesverheimlicht,vernichtet
oderso unordentlichgeführthaben,daßeskeinegenügendeUbersicht,insbesondere
über gie Verwendungder zur Bestreitungder BaukostenzugesichertenMittel,
gewährt.

&7.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark und im Unvermögensfalle

mit Haft bis zu vier Wochenwird bestraft,wer denVorschriftendes§ 4 zu=
widerhandelt.

g8.
Die VorschriftendiesesAbschnittsfindenauf Bauten, die bereitsvor dem

InkrafttretendesGesetzesbegonnensind,keineAnwendung.
73.
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ZweiterAbschnitt.

Dingliche Sicherung der Bauforderungen.

Erster Titel.

Geltungebereich diesesAbschnitts.

89.
In den durch landesherrlicheVerordnung bestimmtenGemeindenfindetim

Falle einesNeubaueseine Sicherung der Bauforderungennach denVorschriften
diesesAbschnitts statt. Vor Erlassung der landesherrlichenVerordnung ist die
Gemeinde, die amtlicheHandelsvertretung,die Handwerkskammerdes Bezirkes
und die gesetzlicheArbeitervertretungzu hören.

In den Gemeinden, in denendieseSicherung der Bauforderungenstatt=
findet, sindBauschöffenämternachdenVorschriftendessechstenTitels zu errichten.

6 10.
Die Landeszentralbehördekann bestimmen,daß und unter welchenBe=

dingungendie VorschriftendiesesAbschnittsauf einenNeubau keineAnwendung
finden,wenn der Neubau an Stelle eineszerstörtenund gegendie Zerstörung
versichertenGebäudeserrichtetwird und der Versicherernach den Versicherungs=
bedingungennur verpflichtetist, die Entschädigungssummezur Wiederherstellung
desversichertenGebäudeszu zahlen.

Zweiter Titel.

Baubeginn.

1I.
Vor demBeginne des Baues ist auf demGrundbuchblatteder Baustelle

der Vermerk, daß das Grundstückbebautwerdensoll (Bauvermerh),einzutragen.
Bildet die Baustelle nur einenTeil einesGrundstücks,so ist sievon demGrund=
stückabzuschreibenund als selbständigesGrundstückeinzutragen.

Mit der Eintragung desBauvermerkeserwerbendie Baugläubigerden
Anspruchauf Eintragung einerHypothekfür ihreBauforderungen(Bauhypothek)
derBauvermerkhatdieWirkungeinerVormerkungzurSicherungdiesesAnspruchs.

* 12.
Die Eintragung eines Bauvermerkesunterbleibt,wenn in Höhe eines

Betrags, dernachdemErmessendesBauschöffenamtsdendrittenTeil dervor=
aussichtlichentstehendenBaukostenerreicht,SicherheitdurchHinterlegungvon Geld
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oderWertpapierengeleistetist. Mit Wertpapieren, die von der Reichsbankin
der erstenLombardklassebeliehenwerden, kann Sicherheit in Höhe von neun
Zehnteln ihres Kurswerts geleistetwerden.

Die EintragungeinesBauvermerkesunterbleibtfernerbeiGrundstückendes
Fiskus und solchenGrundstücken,welcheeinerKörperschaft,Stiftung oderAnstalt
des öffentlichenRechtesgehörenoder einemdemöffentlichenVerkehredienenden
Bahnunternehmengewidmetsind, bei Grundstücken,die nach landesherrlicher
Verordnung einGrundbuchblattnur auf Antrag erhalten,sowiebeiGrundstücken
einesLandesherrnund denGrundstücken,welchezumHausgut oderFamiliengut
einer landesherrlichenFamilie, der FürstlichenFamilie Hohenzollern,derFamilie
des vormaligenHannoverschenKönigshauses, des vormaligenKurhessischen,des
vormaligen HerzoglichNassauischenoder des HerzoglichHolsteinischenFürsten=
hausesgehören.

Die Eigentümerder im Abs. 2 bezeichnetenGrundstückehaftenin Höhe
des drittenTeiles der aufgewendetenBaukostendenBaugläubigernin gleicher
Weise, wie wenn in Höhe diesesBetrags Sicherheitgeleistetwäre.

* 13.
Die Baupolizeibehördedarf die Bauerlaubnisnur erteilen,wenn nach

* 12 die EintragungeinesBauvermerkeszu unterbleibenhat oderwennder
Bauvermerk eingetragenist und entwederdie demBauvermerkevorgehendenoder
ihm gleichstehendenBelastungendreiVierteiledesBaustellenwertsnichtübersteigen
oder in Höhe des UberschussesSicherheit durch Hinterlegung von Geld oder
Wertpapierengeleistetist. GleichstehendeBelastungenwerdenbei derBerechnung
der Sicherheitnur insoweitberücksichtigt,als ihr Kapitalbetragein Vierteil des
Baustellenwertsübersteigt.

Wird nachErteilung derBauerlaubnisdie baupolizeilicheGenehmigung
solcherAnderungendesBauplans beantragt,welchenachdemErmessenderBau=
polizeibehördedieBaukostennichtunwesentlicherhöhen,sobedarfesvor Erteilung
derGenehmigung,wennnach§ 12 Sicherheitgeleistetist, einerentsprechenden,
vom BauschöffenamtefestzusetzendenErhöhung dieserSicherheit.

14.
Bei der FeststellungderBelastungenkommennur in Ansatz:
1. Hypothekenund Grundschuldenmit ihrem Kapitalbetrag und zwei=
zjährigen Zinsen;
2. Rentenschuldenund solcheReallasten, welchedie Leistungvon Geld=

rentenzum Gegenstandehaben,mit ihrer Ablösungssumme;
3. nicht ablösbareGeldrentenmit ihrem nach § 9 derZivilprozeßordnung

zu berechnendenWerte;
4. die nach dem öffentlichenRechte auf dem GrundstückelastendeVer=

pflichtungzur Leistungvon Beiträgenfür dieKostenderHerstellung
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einerStraße odereinesAbzugskanals;der Betrag dieserLastenwird
von der Baupolizeibehördegeschätzt,sofern er nicht bereitsin einem
amtlichenVerfahren festgestelltist.

Rechte,die durchEintragungeinerVormerkungodereinesWiderspruchs
gesichertsind,steheneingetragenenRechtengleich.

Zu einerRangänderung,durch die demBauvermerkederVorrang vor
anderenRechtenoder der gleicheRang mit ihnen eingeräumtwird, genügt an
Stelle der Einigung des zurücktretendenund desvortretendenBerechtigtendie
ErklärungdeszurücktretendenBerechtigtengegenüberdemGrundbuchamte.

8 16.
Die Feststellungdes Baustellenwertserfolgt durchdas Bauschöffenamt.
Als Baustellenwertgilt derWert der unbebautenBaustelle. Ist dieBau=

stellezur Zeit derErteilungderBauerlaubnismit Bauwerkenbesetzt,welchezum
ZweckederErrichtung einesGebäudesabgebrochenwerdensollen, so ist derBau=
stellemwertin derWeisezu ermitteln,daß zunächstder nachFertigstellungdes
Neubaues sich ergebendeWert des Grundstücksgeschätztwird und von diesem
WertedieKostendesNeubauesund desAbrissesabgezogenwerden.

Im übrigenwerdendieGrundsätzefür die BemessungdesBaustellenwerts
und das FeststellungsverfahrendurchlandesherrlicheVerordnungbestimmt.

§ 16.
Die EintragungdesBauvermerkeserfolgtauf Ersuchender Baupolizei=

behörde.
Von der Eintragunghat das GrundbuchamtderBaupolizeibehördeMit=

teilung zu machen. In der Mitteilung ist der Gesamtbetragder im 5 14
Abs.1 Nr.1 bis 3 bezeichneten,demBauvermerkevorgehendenoderihmgleich=
stehendenBelastungenanzugeben.

§ 17.
Der Bauvermerkwird gelöscht,wenn dem Grundbuchamteine Be=

scheinigungder Baupolizeibehördevorgelegtwird, daß vor demBeginnedes
Baues die Bauerlaubnis erloschenoder daß nachträglichvor dem Beginne des
Baues gemäß§912 Sicherheitgeleistetworden ist. Das Gleichegilt, wenn
dieBaupolizeibehördedas auf EintragungdesBauvermerkesgerichteteErsuchen
vor demBeginnedesBaues zurücknimmt.

Dritter Titel.
Baugläubiger.

8 18.
Baugläubigersinddie an derHerstellungdesGebäudesaufGrund eines

Werk=oderDienstvertragsBeteiligtensowiediejenigen,welchezur Herstellung
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desGebäudesSachengelieferthaben,soferndieWerk=,Dienst=oderLieferungs=
verträgevon dem Eigentümerder Baustelle oder für seineRechnung geschlossen
wordensind. Dem Eigentümerder Baustellestehtgleich,wer denBau mit
ZustimmungdesEigentümersals Bauherr ausführt.

19.
Hat der Eigentümerdie HerstellungdesGebäudesoder eineseinzelnen

Teiles desGebäudeseinemUnternehmerübertragen,so sinddie im § 18 Satz 1
bezeichnetenPersonen auch dann Baugläubiger, wenn die Verträge von dem
Unternehmeroder im Falle der Weiterübertragungder Herstellungan andere
Unternehmervon einemsolchengeschlossenwordensind. Den von einemUnter=
nehmergeschlossenenVerträgenstehenVerträgegleich, die für seineRechnung
geschlossenwordensind.

Die Vorschriftendes Abs. 1 finden keineAnwendung, wenn dem ersten
Unternehmerdie zur HerstellungerforderlichenMittel zu Gebotestandenund er
dieAbsichthatte,die aus derHerstellungfür ihn erwachsendenVerbindlichkeiten
in vollem Umfange zu erfüllen. Die Beweislast für dieseUmständetrifft den
Eigentümer, es genügt jedoch statt des Nachweisesdes Vorhandenseinsaus=
reichenderMittel oder derAbsicht,die Verbindlichkeitenzu erfüllen,der Nach=
weis, daß dem Eigentümer das NichtvorhandenseinausreichenderMittel oder
jener Absichtohne grobeFahrlässigkeitunbekanntwar.

Hat ein Bauherr, der den Bau mit Zustimmungdes Eigentümersaus=
führt, die Herstellung des GebäudeseinemUnternehmerübertragen,so finden
die Vorschriftender Abs. 1, 2 entsprechendeAnwendung. Jedoch ist zum Ersatze
des Nachweisesdes Vorhandenseins ausreichenderMittel oderder Absicht, die
Verbindlichkeitenzu erfüllen, der Nachweiserforderlich,daß sowohl dem Eigen=
tümer als auch dem Unternehmerdas NichtvorhandenseinausreichenderMittel
oderjenerAbsichtohnegrobeFahrlässigkeitunbekanntwar.

*
Als Bauforderunggilt nur derAnsprucheinesBaugläubigersauf die

in Geld vereinbarteVergütung;derAnspruchkommtnur insoweitin Betracht,
als dieLeistung in denBau verwendetwordenist. Ist dieseVerwendungnicht
vollständig erfolgt, so ist die vereinbarteVergütung in dem Verhältnisseherab=
zusetzen,in welchembei demAbschlussedes Vertrags der Wert der vereinbarten
Leistungzu dem Werte der in den Bau verwendetenLeistunggestanden
habenwürde.

Der Verwendungder Leistungin denBau stehtes gleich,wennin den
Bau einzufügendeSachen fertiggestelltund abgeliefertsind oder wenn die Ver=
wendungin den Bau infolgeAnnahmeverzugsdesEigentümersoderBau=
unternehmersunterbliebenist.
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ZU-
Wird bei derVereinbarungeinerVergütungdieüblicheVergütungoffen⸗

bar in erheblichemMaße überschritten,so hat das Bauschöffenamtauf Ver=
langen einesBeteiligtenzu bestimmen,daß dieForderungnur in Höhedes
Betrags berücksichtigtwird, welcherdem üblichenPreise entspricht,und diesen
Betrag festzusetzen.

Soweit nach § 29 Abs. 2, 3 eineUmwandlung der Bauhypothekeinge=
tretenoder im Verteilungsterminein Widerspruchgegendie Bauforderungen
nicht erhobenist, findet eineHerabsetzungdes Betrags einer Bauforderung nach
Abs.1 nichtmehrstatt.

* 22.
Sobald festgestelltist, daß baupolizeilicheBedenken,das Gebäudein Ge=

brauchzu nehmen) nicht bestehen,hat die Baupolizeibehördedies binnen zwei
Wochenin dem für ihreBekanntmachungenbestimmtenBlatte zu veröffentlichen.
In gleicherWeisehat dieBaupolizeibehörde,wennaufAntrag einesBeteiligten
festgestelltist, daß die Bauerlaubnis nach demBeginne desBaues erloschenist,
dieszu veröffentlichen.

Ist ein Bauvermerkeingetragen,so hat dieBaupolizeibehördedie gemäß
Abs. 1 erfolgteVeröffentlichungdemBauschöffenamtunverzüglichmitzuteilen.

Innerhalb einerFrist von einemMonate, die mit der Einrückung der
Bekanntmachungin das zu ihrer VeröffentlichungdienendeBlatt beginnt, können
die Baugläubiger auf Grund des Bauvermerkesihre Bauforderungenbei dem
Bauschöffenamtanmelden)in derBekanntmachungsoll hieraufhingewiesenwerden.

(23.
Die AnmeldungeinerBauforderungistnurwirksam,wennbis zumAblaufe

der Anmeldungsfristdie schriftlicheZustimmungdes Eigentümerszur Anmeldung
odereinegegendenEigentümerergangene,dieAnmeldungzulassendeeinstweilige
Verfügung bei demBauschöffenamteingereicht wird. Das Bauschöffenamthat,
sobaldeineAnmeldungwirksamgewordenist,demAnmeldendeneineBescheinigung
über die Anmeldung zu erteilen.

Für die Erlassungder einstweiligenVerfügungist das Amtsgerichtzu=
ständig,in dessenBezirkedieBaustellegelegenist. Glaubhaftzu machensind:

1. der von dem AnmeldendengeschlosseneVertrag;
2. dieVerwendungseinerLeistungenin denBau oderdiederVerwendung
nach § 20 Abs. 2 gleichstehendenTatsachenund bei teilweiserVer=
wendungder nach9•20 zu berechnendeBetrag der Bauforderung);

3. wenn der Vertrag nicht mit dem Eigentümergeschlossenist, die Vor=
aussetzungen,unter denennach den 9§ 18) 19 derVertrag einemmit
demEigentümergeschlossenenVertrage gleichsteht.Im Falle des §19
ist vor derErlassungder einstweiligenVerfügungderEigentümerzu

Google —



— —

— 457 —

hören. Die Erlassungder einstweiligenVerfügung ist abzulehnen,
falls der Eigentümer diejenigenTatsachenglaubhaft macht, deren
Nachweisihm nach§ 19 obliegt.

d24.
Die JurücknahmeeinerAnmeldungbedarfderfür Eintragungsbewilligungen

in derGrundbuchordnungvorgeschriebenenForm.
Der ZurücknahmeeinerAnmeldungstehtes gleich,wenndemBauschöffen=

amte nachgewiesenwird, daß für die angemeldeteForderung Sicherheit durch
Hinterlegungvon Geld oderWertpapierengeleistetist.

Das Bauschöffenamthat auf Antrag demAnmeldendeneineFrist zu be=
stimmen, binnen welcherdieser dem Bauschöffenamtedie Einwilligung in die
Rückgabeder Sicherheit zu erklärenoder die Erhebung der Klage wegenseiner
Forderung nachzuweisenhat. Nach dem Ablaufe der Frist hat das Bauschöffen=
amt auf Antrag dieRückgabederSicherheitanzuordnen,wennnichtinzwischen
die Erhebung der Klage nachgewiesenist. Auf das Verfahren finden die Vor=
schriftendes Gesetzesüber die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitent=
sprechendeAnwendung. Die Abänderung der Entscheidungendes Bauschöffen=
amts kann beidem Amtsgericht, in dessenBezirke das Bauschöffenamtseinen
Sitz hat, unter entsprechenderAnwendung der §9 20 bis 25 des bezeichneten
Gesetzesnachgesuchtwerden;die Beschwerdefindetgegendie Entscheidungendes
Amtsgerichtsstatt. Eine AnfechtungderEntscheidung,durchwelchederAntrag auf
BestimmungeinerFrist abgelehntwird, stehtnur demAntragsteller¾êin diesem
Falle sowieim Falle derAnfechtungderEntscheidungüberdieRückgabederSicher=
heitmuß dieAnfechtungin derfür sofortigeBeschwerdenbestimmtenFrist erfolgen.
Die EntscheidungüberdieRückgabetritt erstmit derRechtskraftin Wirksamkeit.

6525.
AnmeldungensowiediedieWirksamkeitoderdieZurücknahmeeinerAnmeldung

betreffendenUrkunden,welchebeiderzuständigenBaupolizeibehördeoderdemzustän=
digenGrundbuchamteingereichtwerden,sindvondiesenBehördendemBauschöffen=
amt unverzüglichvorzulegen.

5 26.
Auf Antrag einesBeteiligtenhat dasBauschöffenamt,falls Anmeldungen

erfolgtoderbeabsichtigtsind,einegütlicheEinigungzu vermitteln.Es kannzu
diesemZweckeeinenTermin zur mündlichenVerhandlungbestimmen,zu diesem
Termine die Beteiligten vorladen und derenpersönlichesErscheinennötigenfalls
durchOrdnungsstrafenbis zumGesamtbetragevon zweihundertMark erzwingen.
Erfolgt nachträglichgenügendeEntschuldigung,so kann die Verurteilungganz
oderteilweisezurückgenommenwerden.GegendieEntscheidungendesBauschöffen=
amts überOrdnungsstrafenfindetBeschwerdean das Amtsgerichtstatt, in dessen
Bezirkedas BauschöffenamtseinenSitz hat; das Verfahren richtetsichnach den
Vorschriftender Strafprozeßordnung. -
Reichs=Gesetzbl.1909. 74
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Vierter Titel.
Bauhypothek. Baugeldhypothek.

827.
LiegenbeidemAblaufederAnmeldungsfristwirksameAnmeldungennichtvor,

d wird derBauvermerkauf Ersuchendes Bauschöffenamtsgelöscht. Mit dieser
Ein erlischtderAnspruchderBaugläubigerauf EintragungderBauhypothek.

Sind bis zumAblaufederFrist Bauforderungenwirksamangemeldet,so
wird für sievon Amts wegenunterLöschungdesBauvermerkeseineals Bau=
hypothekzu bezeichnendeHypothekeingetragen.Mit der Eintragungentstehtdie
ypothek. Die Bauhypothekgilt als Sicherungshypothek,auch wenn sie im
rundbuchenicht als solchebezeichnetist.

Bei der Eintragung derBauhypotheksind außer ihremGesamtbetragedie
den einzelnenBaugläubigern zustehendenTeilbeträgeanzugeben.

Bei der Berechnungder Höhe der BauforderungenwerdenZinsen nicht
berücksichtigt.Auchdürfendie Bauforderungennichtals verzinslicheeingetragen
werden) die nach § 1118 des BürgerlichenGesetzbuchsbestehendeHaftung des
Grundstücksfür die gesetzlichenZinsenderBauforderungenwird hierdurchnicht
berührt.

Ist gemäß§&13 Sicherheitgeleistet,so vermindertsichderBetrag der
Bauhypothekum denBetrag derSicherheitunterverhältnismäßigerHerabsetzung
der deneinzelnenBaugläubigernzustehendenTeilbeträge.

(28.
Soweit im Falle des§ 19 dievon einemUnternehmerangemeldeteBau=

forderungdie Vergütung für Leistungenmitumfaßt, für welcheauch von einem
Nachmannedes UnternehmerseineBauforderungangemeldetist, gebührtnur
demNachmann einAnteil an derBauhypothek. Ist ungewiß,ob hiernachdem
Vormann ein Anteil an der Bauhypothekgebührt, so hat das Grundbuchamt
für den Vormann und für den Nachmann einenAnteil an der Bauhypothek
und gleichzeitigeinenWidersprucheinzutragen.

Wird ein Nachmann durch einenVormann befriedigt,so geht in Höhe
desgezahltenBetrags derAnteil desNachmannsan derBauhypothekauf die
BauforderungdesVormannsüber. v

629.
MehrerebeiderEintragungderBauhypothekberücksichtigteBauforderungen

habenuntersichgleichenRang; soweitjedochdieBauhypothekfür Lohnrückstände
von Bauarbeitern besteht,gebührt diesenbis zur Höhe des auf zwei Wochen
entfallendenLohnesderVorrang vor denübrigenBauforderungen.Der Vor=
rang der Lohnrückständeist bei der Eintragungder Bauhypothekim Grund=
buchezu vermerken;ist ungewiß,ob und in welcherHöhe derVorrang für eine
Bauforderungbesteht,so ist einWidersprucheinzutragen.
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Verwandeltsichein Teil der Bauhypothekin einedemEigentümerdes
GrundstückszufallendeGrundschuld,so kann diesenichtzumNachteileder den
BaugläubigernverbleibendenBauhppothergeltendgemachtwerden. -

Die Vorschrift des Abs. 2 findetentsprechendeAnwendung, wenn einTeil
der Bauhypothekin eine gewöhnlicheHypothek, eineGrundschuldoder Renten⸗
schuldumgewandeltoderwennan die Stelle einerBauforderung,für welche
die Bauhypothekbesteht,eineandereForderunggesetztwird.

8 30.
Behufs EintragungderBauhypothekhat das Bauschöffenamtnachdem

Ablaufe der Anmeldungsfristdem GrundbuchamtedieAnmeldungenund die die
Wirksamkeit oder die Zurücknahmeeiner Anmeldung betreffendenUrkunden zu
übersenden. Soweit nach Mitteilung des Bauschöffenamtseine Einigung der
Beteiligtenüber denGesamthetragder Bauhypothek,die Anteile der einzelnen
Baugläubigerund denVorrang derBauforderungenvon Bauarbeiternerfolgt
ist, hat das Grundbuchamtdie Eintragungder BauhypotheknachMaßgabe
dieserMitteilungvorzunehmen.

SchwebenVerhandlungenübereinegütlicheEinigung, so kanndasBau=
schöffenamtdie Ubersendungder im Abs. 1 bezeichnetenUrkunden bis zum
AbschlussederVerhandlungen,jedochspätestensbis zumAblauf einesMonats
nachdemAblaufederAnmeldungsfristaussetzen.

/31.
Haben Bauarbeiter im Akkord gearbeitet,so hat das Bauschöffenamtfest=

zustellen,welcherLohnrückstandihremzweiwöchigenAkkordlohnentspricht.

(32.
Der Rang derBauhypothekgegenüberanderenRechtenbestimmtsich,un=

beschadetder Vorschriftenüber Baugeldhypotheken,nach der Eintragung des
Bauvermerkes.Nießbrauchs=und WohnungsrechtestehenjedochderBauhypo=
thekim Rangenach. -

Der Rang derBauhypotheksoll bei ihrer Eintragungersichtlichgemacht
werden.

/33.
Wird einedem Bauvermerkim Range nachstehendeHypothekzu Gunsten

einesGläubigerseingetragen,welcherdieGewährungvonBaugeldübernommen
hat, so geltenfür dieseHypothek,falls sie bei der Eintragungals Baugeld=
hypothekbezeichnetist, die Vorschriftender §§ 34 bis 36.

Eine Baugeldhypotheksoll nur eingetragenwerden,wenn der Baugeld=
vertrag bei dem Grundbuchamt eingereichtist. Das Grundbuchamt soll eine
AbschriftdesBaugeldvertragsdemBauschöffenamtemitteilen.

74.
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8 34.
Der BaugeldhypothekgebührtderVorrang vor derBauhypothekund den

dem BauvermerkegleichstehendenBelastungen 13 Abs. 1), soweit durch eine
in Anrechnungauf das Baugeld geleisteteZahlung eineBauforderunggetilgt
wordenist; dasGleichegilt in AnsehungeinerZahlung, die in Anrechnungauf
das Baugeldan denEigentümerin Höheeinervon diesemgetilgtenBauforde=
rung bewirktworden ist. Hat dieBauforderung nicht bestanden,so gebührtder
BaugeldhypothekgleichwohlderVorrang, es sei denn, daß demBaugeldgeber
zur Zeit seinerZahlung bekanntoder infolge groberFahrlässigkeitunbekannt
war, daß die Forderung nicht bestandenhat; dem Nichtbesteheneiner Bau=
forderung stehtes gleich, wenn ein Nachmann für dieselbeLeistungeineBau=
forderunghat und derVormann nichtüberausreichendeMittel zurBefriedigung
der Forderungen seinerNachmännerverfügt oder nicht die Absicht hat, diese
Forderungenin vollemUmfangezu befriedigen.

Der Vorrang der Baugeldhypothekerstrecktsichauf Zinsenbis fünf vom
Hundert und auf die im § 1118 desBürgerlichenGesetzbuchsbezeichnetenKosten.

In Ansehung des fünften Teiles des Baugeldes finden die Vorschriften
des Abs.1 keineAnwendung,wennbinneneinerFrist von zweiWochenseit
dem Beginne der Anmeldungsfrist ein Baugläubiger Widerspruch gegen die
Auszahlung erhobenhat. Wird Widersprucherhoben,so ist der Baugeldgeber
berechtigt,denfünftenTeil desBaugeldesmit derWirkungzu hinterlegen,daß
die Baugeldhypothekin Höhe des hinterlegtenBetrags den im Abs.1 bestimmten
Vorrang erhält. Auf denhinterlegtenBetrag findendieVorschriftendesfünften
Titels über einenach § 13 geleisteteSicherheitentsprechendeAnwendung.

Der WiderspruchgegendieAuszahlung ist demBaugeldgeberdurcheinen
Gerichtsvollzieherzuzustellen.Der Widerspruchverliert seineWirkung, wenn
nicht demBaugeldgebervor demAblaufe der Anmeldungsfristdie im § 23
Abs.1 Satz 2 bezeichneteBescheinigungdes Bauschöffenamtsvorgelegtwird.
Wird derWiderspruchzurückgenommen)so gilt er als nichterfolgt.

∆l35.
Auf Antrag desBaugeldgebersbestelltdas Amtsgericht,in dessenBezirke

die Baustelle gelegenist, einenTreuhänder. Als Treuhänder soll tunlichstein
Bausachverständigerbestelltwerden. Uber diePersonender zu bestellendenTreu=
händer ist die Handwerkskammerdes Bezirkeszu hören.

Die durch Vermittelung oder auf Anweisung desTreuhändersgeleisteten
Zahlungen begründenden Vorrang vor der Bauhypothek. Der Treuhänder
darf die Zahlung nur vermitteln oder anweisen,soweitder Baugeldgebernach
Maßgabe des 9 34 zur Zahlung mit Wirkung gegendieBaugläubiger berechtigt
ist. Dem Treuhänderist an Stelle desBaugeldgebersderWiderspruchgegen
dieAuszahlungdesfünftenTeiles desBaugeldeszuzustellenund die Bescheini=
gung desBauschöffenamtsvorzulegen.
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Der Treuhänderhat die rechtlicheStellung einesPflegers;an die Stelle
des Vormundschaftsgerichtstritt das im Abs. 1 bezeichneteAmtsgericht. Der
Treuhänder ist für die Erfüllung der ihm obliegendenPflichten allen Beteiligten
verantwortlich)auf ErsuchendesBauschöffenamtshaterdiesemAuskunft zuerteilen.

Eine Pflicht zur Ubernahmedes Amtes bestehtnicht. Der Treuhänder
kann von dem Baugeldgeberfür die Führung seinesAmtes eine angemessene
Vergütungverlangen.Vor derFestsetzungsoll das AmtsgerichtdenVaugchd
geber,soweittunlich, hören.

Durch AnordnungderLandesjustizverwaltungkönnendie demAmtsgericht
in AnsehungderTreuhänderobliegendenVerrichtungenfür mehrereAmtsgerichts=
bezirkeeinemAmtsgerichtübertragenwerden.

6.
Soweit von dem Treuhänder in öffentlichbeglaubigterForm bescheinigt

wird, daßJahlungendurchseineVermittelungoderauf seineAnweisunggeleistet
wordensind, oder daß eineHinterlegungnach § 34 Abs. 3 erfolgt ist, hat das
Grundbuchamtauf Antrag desBaugeldgebersdenVorrang derBaugeldhypothek
vor derBauhypothekin das Grundbucheinzutragen.

537.
Wird dieZwangsversteigerungoderdieZwangsverwaltungdesGrundstücks

angeordnet,ehedie Bauhypothekeingetragenist, so kann jederBaugläubiger,
welcherseine Bauforderung wirksam angemeldethat, Befriedigung aus dem
Grundstückeverlangen,wie wenn die Bauhypothekeingetragenwäre.

Einer Sicherheitsleistungnach H67 des Gesetzesüber die Zwangsver—⸗
steigerungundZwangsverwaltungbedarfes nicht,soweitdurchdas Geboteine
wirksamangemeldeteBauforderungganzoderteilweisegedecktwird.

38.
Der Versteigerungstermindarf nichtauf einenfrüherenZeitpunktals zwei

WochennachdemAblaufe derAnmeldungsfristbestimmtwerden. Hatte zur Zeit
der Veröffentlichungdes Versteigerungsterminsdie Anmeldungsfrist noch nicht
begonnen,so beginntsie mit dieserVeröffentlichung.

Ist eine dieserVorschriftenverletzt,so ist derZuschlagzu versagen. Gegen
di: Erteilung des Zuschlags ist Beschwerdezulässig.

- §39.
Solange der Bauvermerkeingetragenist, hat dasGrundbuchamtvon der

Eintragung des Vollstreckungsvermerkesdem BauschöffenamteMitteilung zu
machen.Das Bauschöffenamthat demVollstreckungsgerichtalsbaldund,wenn
bei dem Eingange der Mitteilung die Anmeldungsfristnochnicht abgelaufenist,
nach dem Ablaufe dieserFrist eine beglaubigteAbschrift der wirksamenAnmel=
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dungenzu erteilen.Baugläubiger,für die einewirksameAnmeldungvorliegt,
stehenfür das VollstreckungsverfahrenGläubigern,die zur Zeit der Eintragung
desVollstreckungsvermerkesim Grundbucheingetragenwaren,gleich.

40.
Soweit durch.ein Urteil derWidersprucheinesBaugläubge gegendie

Aufnahme der Forderung eines anderenBaugläubigers in den Verteilungsplan
rechtskräftigals begründetanerkanntist, wirkt das Urteil für alle Baugläubiger.
Der widersprechendeBaugläubigerkannErstattungderjenigenProzeßkosten,die
von demProzeßgegnernichtbeizutreibensind, aus dembei derVerteilun7 auf
dieBaugläubigerentfallendenBetrag insoweitverlangen,als infolgedes Wider=
spruchsder Anteil des Prozeßgegnersan diesemBetrage weggefallenoder ver=
mindert ist. Ist der Prozeßgegnerein Nachmann, so kann die Erstattung nur
denjenigenBaugläubigerngegenüberverlangtwerden,denenderWegfall oder
dieVerminderungdesAnteils desNachmannszumVorteilegereicht.

Fünfter Titel.
Sicherheitsleistung.

*41.
Eine gemäß§912 oder§&13 geleisteteSicherheithaftetdenBaugläubigern

in der gleichenWeise, wie ihnen im Falle der Eintragung einer Bauhypothek
kraft dieserHypothek das Grundstückhaftet. Im Falle des § 13 bemißt sich
der auf die einzelnenBauforderungenentfallendeAnteil an der Sicherheitnach
dem bei der Eintragung der BauhyppothekberücksichtigtenBetrag auch dann,
wenndieBauforderungnachder EintragungzumTeil getilgtwordenist.

§*42.
Ist nach 9 12 Sicherheit geleistet,so kann jederBeteiligte die Eröffnung

einesVerteilungsverfahrensin AnsehungderSicherheitbeantragen,sobalddie
im § 22 Abs. 1 bestimmteVeröffentlichungder Baupolizeibehördeerfolgt ist.
Wird derAntrag von einemBaugläubigergestellt,so hat der Gläubigerdie
schriftlicheZustimmung des Eigentümersbeizubringenoder seineBauforderung
nachMaßgabedes§ 23 Abs.2 glaubhaftzu machen.

43.
Für dasVerteilungsverfahrenist das Amtsgerichtzuständig,in dessenBe=

zirkedieBaustelle gelegenist. Auf das Verfahren findendie für die Verteilung
desErlösesim Falle derZwangsversteigerungeinesGrundstücksgeltendenVor=
schriftenaausrechendeAnwendung.

Eröffnung des Verteilungsverfahrensund der Verteilungstermin
müssendarg das für BekanntmachungendesGerichts bestimmteBlatt öffentlich
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bekanntgemachtwerden. Der Eröffnungsbeschlußsowiedie Terminsbestimmung
sollenaußerdemdemAntragstellerunddemEigentümervonAmtswegenzugestellt
werden.

Wird WiderspruchgegeneineBauforderungerhoben,so bleibtdieForderung
bei derAusführungdesVerteilungsplansunberücksichtigt,wennnichtderBau=
gläubiger binnen einer Frist von einemMonate, welchemit dem Terminstage
beginnt,demGerichtenachweist,daß er gegendie BeteiligtenKlageerhobenhat.

44.
Sind Wertpapierehinterlegt,so hat das Gerichtdie Veräußerungder

Papiere nachMaßgabe derVorschriftenüberdieZwangsvollstreckunganzuordnen;
der Erlös ist zu hinterlegen. Gegen die Anordnung der Veräußerungstehtdem
Eigentümerdie sofortigeBeschwerdezu; die Veräußerung erfolgt erst nach dem
Eintritteder RechtskraftderAnordnung.

Der Verteilungsterminsoll nicht vor der Hinterlegungdes Erlöses
stattfinden.

*
NachAblauf einerFrist von einemMonate, diemit demim § 22 Abfk.3

bezeichnetenZeitpunktebeginnt,hat das Gerichtauf Antrag die Rückgabeder
Sicherheitanzuordnen,wenneinAntragauf EröffnungdesVerteilungsverfahrens
nicht gestelltoder wenn der gestellteAntrag zurückgenommenoder rechtskräftig
zurückgewiesenist und nicht andereBauforderungeninzwischenangemeldetworden
sind. Die Vorschriftendes § 24 Abs. 2, 3 finden entsprechendeAnwendung.

Die RückgabederSicherheitist auchdannanzuordnen,wenndemGericht
eineBescheinigungder Baupolizeibehördevorgelegtwird, daß die Bauerlaubnis
versagtoder vor dem Beginne des Baues erloschenist.

" 46.
Wird demGerichtedurch öffentlicheoder öffentlichbeglaubigteUrkunden

nachgewiesen,daß sichdie BeteiligtenüberdieVerteilungderSicherheitgeeinigt
haben,so hat es dieAuszahlungder SicherheitnachMaßgabedieserEinigung
anzuordnen. Auf die Vermittelungeiner solchenEinigung findendieVorschriften
des§ 26 entsprechendeAnwendung.

§ 47.
Haftet der Eigentümernach§ 12 Abs.3 den Baugläubigernin Höhe

des dritten Teiles der Baukosten, so erfolgt die Bestimmungder den
einzelnenBaugläubigernauszuzahlendenBeträgedurchein Verteilungsverfahren.
Auf das Verteilungsverfahrenfinden die Vorschriftender §#§43, 45, 46 ent=
sprechendeAnwendung. An die Stelle derAnordnung derRückgabederSicher=
beit tritt die Feststellung,daß die im § 12 Abs.3 bestimmteHaftung er=
schenist. —
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"(48.
Ist nach § 13 Sicherheitgeleistet,so kannnachdemAblaufederAn=

meldungsfristjederBeteiligtedie EröffnungeinesVerteilungsverfahrensin An=
sehungderSicherheitbeantragen.

Die Vorschriftendes§ 43 Abs.1 und der§§44, 46 findenAnwendung.
Wird derAntrag auf EröffnungdesVerteilungsverfahrenszugelassen,8

hat das Gerichtgleichzeitigdas BauschöffenamtumErteilungeinerbeglaubigten
AbschriftderwirksamenAnmeldungenzu ersuchen.Ansprüche,für dienachder
Mitteilung desBauschöffenamtseinewirksameAnmeldungvorliegt,stehenfür
das VerteilungsverfahrenAnsprüchengleich, die zur Zeit der Eintragung des
Vollstreckungsvermerkesaus demGrundbuchersichtlichwaren.

Sind ein Verteilungsverfahrenin Ansehungder Sicherheitund ein Ver=
teilungsverfahrenüber denErlös des mit derBauhypothekbelastetenGrundstücks
gleichzeitiganhängig)so hat das GerichtbeideVerfahrenzu verbinden.Die
Verbindung findet nicht mehr statt, sobald in einem der Verfahren der Ver=
teilungsterminabgehaltenist.

* 49.
Wird derBauvermerknach§ 17 odernach§927Abs.1 gelöscht,so hat

dasBauschöffenamtauf Antrag dieRückgabedergemäß§13 geleistetenSicher=
heit anzuordnen. Das Gleichegilt, wenn dem Bauschöffenamtenach demAb=
laufederAnmeldungsfristdieZustimmungallerBaugläubiger,für welchewirk=
sameAnmeldungen vorliegen, in der für Eintragungsbewilligungendurch die
GrundbuchordnungvorgeschriebenenForm nachgewiesenwird.

Sechster Titel.
Bauschöffenamt.

∆(50.
Die Errichtung eines Bauschöffenamts(6 9 Abs. 2) erfolgt durch Orts=

statutnachMaßgabedes& 142 derGewerbeordnung.Vor derAbfassungdes
Statuts ist die Handwerkskammerdes Bezirkesanzuhören.

Mehrere Gemeindenkönnen sich durch übereinstimmendeOrtsstatute zur
Errichtung eines gemeinsamenBauschöffenamtsfür ihre Bezirkevereinigen. Für
die Genehmigungder übereinstimmendenOrtsstatuteist die höhereVerwaltungs=
behördezuständig, in derenBezirkedas BauschöffenamtseinenSitz habensoll.

Die Errichtung desBauschöffenamtserfolgt durchAnordnung derLandes=
zentralbehörde,wennungeachteteinervon ihr an dieGemeindeergangenenAuf.
forderunginnerhalb der gesetztenFrist die Errichtung auf dem im Abs. 1, 2 be=
zeichnetenWegenichterfolgtist. Alle Bestimmungen,welchediesesGesetzdem
Statute vorbehält,erfolgenin diesemFalle durchdieAnordnungder Landes=
zentralbehörde.
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∆l51.
Das Bauschöffenamtbestehtaus einemVorsitzendenund mindestenseinem

Stellvertreter sowie der erforderlichenZahl von Bauschöffen; die Zahl der
letzterensoll mindestensvier betragen.

Bei Amtern,die aus mehrerenAbteilungenbestehen,könnenmehrereVor=
sitzendebestelltwerden.

5+52.
Als Bauschöffesoll nur berufenwerden,wer zumAmte einesSchöffen

fähig ist (66 31, 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes),das dreißigsteLebensjahr
vollendethat und in demBezirkedesAmteswährendmindestensdreiJahren
gewohnthat oderbeschäftigtgewesenist.

MindestensdieHälfte derBauschöffensoll aus Bausachverständigenbestehen.

- §53.
Die Mitgliederdes BauschöffenamtswerdendurchdenMagistrat und,

wo ein solchernicht vorhandenist oder das Statut dies bestimmt,durch die
Gemeindevertretungauf mindestensdrei Jahre nachAnhörungderHandwerks=
kammerdesBezirkesgewählt.

Sind Wahlen innerhalb der durchdas Ortsstatut zu bestimmendenFrist
nichtzustandegekommen,so ist die höhereVerwaltungsbehördebefugt,dieMit—
gliederdesAmtesselbstzu ernennen.

Namen und Wohnort der Mitglieder des Amtes werdennach näherer
BestimmungdesStatuts öffentlichbekanntgemacht.

4.
Das Amt derBauschöffenist einEhrenamt. Die Ubernahmekannnur aus

denGründenabgelehntwerden,welchezur AblehnungeinesunbesoldetenGemeinde=
amts berechtigen.Wo landesgesetzlicheBestimmungenüberdiezurAblehnungvon
GemeindeämternberechtigendenGründenichtbestehen,darf dieUbernahmenur
aus denselbenGründenverweigertwerden,auswelchendasAmt einesVormundes
abgelehntwerdenkann. Wer das Amt einesBauschöffensechsJahre versehen
hat, kann währendder nächstensechsJahre dieUbernahmedesAmtes ablehnen.
Über den Ablehnungsantragentscheidetdie im § 53 Abs. 1 bezeichneteStelle.

Die BauschöffenerhalteneineEntschädigungfür Zeitversäumnisund Ver=
gütungderReisekosten.Die HöhederEntschädigungist durchdasStatut fest=
zusetzen;eineZurückweisungderselbenist unstatthaft.

(55.
4 Auf die Vorsitzendendes Bauschöffenamtsund derenStellvertreter finden
die für GemeindebeamtegeltendenDisziplinarvorschriftenAnwendung.Inwieweit
gleichartigeVorschriftenauf die BauschöffenAnwendung finden, bestimmtsich
nach den Landesgesetzen.
Reichs=Gesetzbl.1909. 75
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Für die Entfernung eines Bauschöffenvon seinemAmte gelten, soweit
nicht nach Abs. 1 ein anderesbestimmtist, folgendeVorschriften. Ein Bau—
schöffe,hinsichtlichdessenUmständeeintretenoder bekanntwerden, welcheseine
Wählbarkeit nach Maßgabe diesesGesetzesausschließen,ist des Amtes zu ent=
heben;die Enthebungerfolgtdurchdie höhereVerwaltungsbehördenach An=
hörung des Beteiligten. Ein Bauschöffe,der sicheinergrobenVerletzungseiner
Amtepflichtschuldigmacht, kann seinesAmtes entsetztwerden. Die Entsetzung
erfolgt durchdas Landgericht,in dessenBezirke das BauschöffenamtseinenSitz
hat. Hinsichtlichdes Verfahrens und der Rechtsmittelfinden die Vorschriften
entsprechendeAnwendung, welchefür die zur Zuständigkeitder Landgerichtege=
hörigenStrafsachengelten. Die Klage wird von derStaatsanwaltschaftauf
Antrag derhöherenVerwaltungsbehördeerhoben.

g 66.
Der Vorsitzendedes Bauschöffenamtsund dessenStellvertreter sind vor

ihrem Amtsantritte durchden von der höherenVerwaltungsbehördebeauftragten
Beamten,die Bauschöffenvor dererstenDienstleistungdurchdenVorsitzenden
auf die Erfüllung der Obliegenheitendes ihnenübertragenenAmtes eidlichzu
verpflichten.

857.
Die Vorschriftenüber die Beschlußfähigkeitund den Geschäftsgangdes

Bauschöffenamtssindim Ortsstatutezu treffen.
Durch das Statut kannbestimmtwerden,daß für gewisseFälle, ins—

besonderebei EinwendungengegendieFeststellungdesBaustellenwertsund die
HöhederBaukosten,einegrößereZahl von Mitgliedernzuzuziehenist.

5s.
Zur Deckungder Kostendes Bauschöffenamtssind für die Tätigkeit des=

selbenGebührenzu entrichten,derenHöhe durch das Statut bestimmtwird.
Die Gebührenfallen demEigentümerzur Last.

Die GebührenbildenEinnahmendes Bauschöffenamts;ihre Einziehung
erfolgt nach den für die Einziehungder GemeindeabgabengeltendenVorschriften.
Im Falle der Zwangsversteigerungsind sie aus demGrundstückemit dem
Range der öffentlichenLastendes Grundstückszu befriedigen.

Die Gebühren sollen nicht höher bemessenwerden, als es zur Deckung
derKosten derEinrichtung und derUnterhaltungdesBauschöffenamtsnotwendig
ist; soweitdieseKostenin den Einnahmendes Bauschöffenamtsihre Deckung
nichtfinden,sindsievon derGemeindezu tragen.

Wird das Bauschöffenamtnicht ausschließlichfür eineGemeindeerrichtet,
so ist in demStatute zu bestimmen,zu welchenAnteilendieeinzelnenGemeinden
an derDeckungderKostenteilnehmen.
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§59.
Die ZentralbehördenderBundesstaatenbestimmen,von welchenOrganen

derGemeindedieStatuten überErrichtung von Bauschöffenämternzu beschließen
und von welchenStaats- oder Gemeindeorganendie übrigen in diesemGesetze
denStaats=oderGemeindebehördensowiedenVertretungenderGemeindenzu=
gewiesenenVerrichtungenwahrzunehmensind. Mit den von der höherenVer=
waltungsbehördewahrzunehmendenGeschäftendürfenjedochnur diejenigenhöheren
Verwaltungsbehördenbetraut werden, welchenach Landesrechtdie Aufsicht oder
Oberaufsichtin Gemeindeangelegenheitenwahrzunehmenhaben.

" 60.
Durch landesherrlicheVerordnung könnenvon denVorschriftender 9§ 50

bis 59 Abweichungenzugelassenwerden.

Siebenter Titel.

Schlußbestimmungen.
6 61.

Soll das Gebäudevon einemErbbauberechtigtenerrichtetwerden, so ist
der Bauvermerk auf demGrundbuchblattedes Erbbaurechtseinzutragen. Der
Wert des Erbbaurechtstritt an die Stelle des Baustellenwerts.

Bei derFeststellungderBelastungensind sowohl die auf demErbbaurecht
als dieauf demGrundstückehaftenden,demErbbaurechtevorgehendenBelastungen
zu berücksichtigen.

Die sichauf denEigentümerbeziehendenVorschriftendiesesGesetzesfinden
auf denErbbauberechtigtenAnwendung.

62.
Auf die durch diesesGesetzden Baugläubigern gewährtenRechte kann

erst nach dem Beginne der im 922 Abs. 3 und im § 45 Abs.1 bestimmten
Frist odernachder AnordnungderZwangsversteigerungoderderZwangsver=
waltungverzichtetwerden. .

63.
Durch landesherrlicheVerordnungkönnenVerrichtungen,)die nachdiesem

Gesetzedem Bauschöffenamtobliegen, einer anderenBehörde, einemBeamten
oder einemNotar, ingleichenkanndie Zuständigkeitfür das Verteilungsverfahren
eineranderenBehörde,einemBeamtenodereinemNotar übertragenwerden.
Ebenso können durch landesherrlicheVerordnung,die Verrichtungender Bau=
polizeibehördeoder der TreuhänderdemBauschöffenamtübertragenwerden.

4.
Die zur AusführungdiesesGesetzeserforderlichenVorschriftenüber die

KostenwerdendurchlandesherrlicheVerordnungerlassen.
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65.
Die im 9 9 vorgesehenelandesherrlicheVerordnungkannzurückgenommen

werden.
Auf Neubauten,für die bereitsein BauvermerkodereineBauhypothek

eingetragenoder gemäß§ 12 Sicherheitgeleistetist, finden die Vorschriften
diesesGesetzesungeachtetder ZurücknahmeAnwendung.

/66. ·
DiejenigenGegenstände,welchein diesem.Gesetzeder Regelungdurch

landesherrlicheVerordnungvorbehaltensind,werdenin denfreienHansestädten
durchVerordnungderLandeszentralbehördegeregelt.

867.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oderWiderklage

ein Anspruch auf Grund diesesGesetzesgeltendgemachtist, wird die Verhand=
lung und EntscheidungletzterInstanz im Sinne des § 8 desEinführungsgesetzes
zum Gerichtsverfassungsgesetzedem Reichsgerichtezugewiesen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den1. Juni 1909.

(L. S.) Wilhelm.
Fürstv.Bülow.

(Nr. 3613) Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt desAustralischenBundes zu der inter=
nationalenUbereinkunftüberMaßregeln gegenPest, Choleraund Gelb=
fieber, vom 3. Dezember1903 (Reichs=Gesetzbl.1907 S. 425). Vom
26.Mai 1909.

D. KöniglichGroßbritannischeRegierunghat derRegierungderFranzösischen
Republik angezeigt,daß die Bestimmungender internationalenUbereinkunft,be=
treffendMaßregelngegenPest, CholeraundGelbfieber,vom 3. Dezember1903
auf den AustralischenBund anwendbarsind.

Berlin, den26.Mai 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
von Koerner.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
29.

Inhalt: Geseh, betreffenddieVerwaltungdesReichs-InvalidenfondsunddesHinterbliebenen=Versicherungs=
fonds. S. 46% — Allerhöchster Erlaß, betreffend Abänderung der Verordnung vem
13. Juli 1898 zur Ausführung desGesetzesüber die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im
Frieden. S. 470. —Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung unddenBetrieb von Steinbrüchen
undSteinhauereien(Steinmetzbetrieben).GS.471. — Bekanntmachung, betreffenddiedemInter=
nationalen Ubereinkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 474.

(Nr. 3614.) Gesetz,betreffenddie VerwaltungdesReichs-Invalidenfondsund desHinter=
bliebenen=Versicherungsfonds.Vom 1. Juni 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c. .

verordnenim Namen desReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Das Gesetz,betreffenddie Gründung und Verwaltung des Reichs=Inva=

lidenfonds, vom 23. Mai 1873(Reichs=Gesetzbl.S. 117) und das Gesetz,be=
treffenddenHinterbliebenen=Versicherungsfondsund denReichs=Invalidenfonds,
vom 8.April 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 89) werdenwie folgt geändert:

Die Verwaltung des Reichs=Invalidenfondsund des Hinterbliebenen=Ver=
sicherungsfondsnach denfür dieseFonds geltendenVorschriftenwird demReichs=
kanzlermit folgendenMaßgabenübertragen:

1. Eine Außerkurssetzungvon SchuldverschreibungendesReichs=Invaliden=
fondsfindetnichtmehrstatt. Die bishererfolgtenAußerkurssetzungen
verlierenihreWirkung.

2. Der § 5 desGesetzesvom 23.Mai 1873 wird aufgehoben.
3. Bei demgemeinsamenVerschlussederWertpapierewirkenzweiMit=
Lider der Reichsschuldenkommissionmit, von denendas eine dem
undesrate,das anderedemReichstagangehört.

4. EineBilanz überdenReichs=Invalidenfondsistnichtmehraufzustellen.
Reichs· Gesehbl.1909. 76
Ausgegebenzu Berlin den10.Juni 1909.
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82.

DiesesGesetztritt mit dem1. Oktober1909 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den1.Juni 1909.

— Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3615.) AllerhöchsterErlaß, betreffendAbänderungderVerordnungvom13. Juli 1898
(Reichs=Gesetzbl.S. 921) zur Ausführung desGesetzesüberdie Natural=
leistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden. Vom 27.Mai 1909.

Auf denBerichtvom 22.Mai 1909 will Ich die anliegendeAbänderungder
Verordnung vom 13. Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 921) zur Ausführung des
Gesetzesüber dieNaturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Friedenhierdurch
genehmigen.

Der gegenwärtigeErlaß istnebstderAnlagedurchdasReichs=Gesetzblattzu
veröffentlichen.

NeuesPalais, den27.Mai 1909.
Wilhelm.

von Bethmann Hollweg.
An denReichskanzler(ReichsamtdesInnern).

Abänderung
der

Verordnung vom 13. Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 921) zur Aus=
führungdesGesetzesüber dieNaturalleistungenfür die bewaffneteMacht

im Frieden.

In demMusterBeilageE ist in Spalte7 im Textestatt
set „Hektoliter! „Doppelzentner“

zu setzen.
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(Nr. 3616.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung und den Betrieb von Steinbrüchen
und Steinhauereien(Steinmetzbetrieben).Vom 31.Mai 1909.

Auf Grund des9 120e derGewerbeordnunghat derBundesrat die nach=
stehenden

BestimmungenüberdieEinrichtungunddenBetriebvon Steinbrüchen
und Steinhauereien(Steinmetzbetrieben)

erlassen:

Allgemeine Bestimmungen.

SI.
In solchenSteinbrüchenund Steinhauereien, in denen regelmäßigfünf

odermehr Arbeiter beschäftigtwerden, müssenfür die im Freien beschäftigten
Arbeiter zur UnterkunftwährendderArbeitspausenausreichendgroßeundwetter=
dichteRäumevorhandensein,welchegenügenderhellt,mit einemdichtenFuß=
bodenversehenund beikalterWitterunggeheiztsind; siemüssenfür jedendauernd
beschäftigtenArbeiter einenSitzplatz enthalten. Auch müssenVorrichtungenzum
WärmenderSpeisenvorhandensein.

Die Unterkunftsräumesindtäglichzu reinigen;siedürfennichtals Lager=
oderAufbewahrungsräumebenutztwerden.

&#2.
In den im §91 bezeichnetenBetrieben müssenden Anforderungender

Gesundheitspflegeund des Anstandes entsprechendeBedürfnisanstalten in aus=
reichenderZahl vorhandensein.

l 3.
Für solcheSteinbrücheund Steinhauereien,in denenregelmäßigweniger

als fünf Arbeiter beschäftigtwerden,behält es bei derBefugnis der zuständigen
Behörden,im Wege der Verfügungoder Anordnungoder durchPolizeiver=
ordnungen(9§ 1204, 120e der Gewerbeordnung)Einrichtungender in §9 1, 2
bezeichnetenArt vorzuschreiben,sein Bewenden.

84.
In Steinbrüchenund Steinhauereienmüssenfür die im Freien arbeitenden

Steinhauer, Schrottschläger,Kleinschläger,Klarschläger und Pflastersteinkipper
(Pflastersteinschläger)zum Schutze gegendie Unbilden der Witterung entweder
Schutzdächerüber den Arbeitsplätzenoder Arbeitsbudenerrichtetwerden. Die
Arbeitsbudenmüssennach drei Seiten hin, insbesonderenach derjenigender
Hauptwindrichtung,geschlossenwerdenkönnen.
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(5.
In SteinbrüchenundSteinhauereiensindfür dieArbeitergesundesTrink=

wasseroderanderegeeigneteGetränkevom Arbeitgeberin ausreichenderMenge
zur Verfügungzu stellen.

Die im 93 bezeichnetenBehördenkönnenanordnen,daß dieArbeitgeber
denArbeiternnichtgestattendürfen, Branntweinin denBetrieb einzubringen.

Besondere Bestimmungen für Sandsteinarbeiter.

86.
In Steinbrüchenund SteinhauereienmüssendieArbeiter bei demBossieren

oderderweiterenBearbeitungvonSandsteinmindestenszweiMetervoneinander
entferntsein.

87.
Zur tunlichstenVermeidungder Staubentwickelungmüssenin Stein=

hauereienbei der Sandsteinbearbeitung,sofern dies nicht aus technischenRück=
sichtenunzulässigist, die Werkstückeund bei warmer und trockenerWitterung
auch dieArbeitsplätzeund dieFußbödender Arbeitsbudenund Werkstättenfeucht
gehaltenwerden.

Die Arbeitsbuden und Werkstättensind täglich von Abfall und Schutt,
ihre Fußbödenebensounter ausreichenderAnfeuchtungvon Staub zu reinigen.

Das erforderlicheWasserist vomArbeitgeberzur Verfügungzu stellen.

88.
Den im 93 bezeichnetenBehördenbleibtes überlassen,gleicheBestim=

mungenwie die hinsichtlichder Sandsteinarbeitervorgesehenenauch für Arbeiter
zu treffen,welchebei derGewinnungvon Dolerit oderähnlichenGesteinsarten,
die scharfkantigenStaub entwickeln,beschäftigtwerden.

Beschäftigung erwachsenerArbeiter.

6 9.
In SteinbrüchendürfenArbeiter,diebeiderSteingewinnung(demBrechen,

demUnterschrämen,demHohlmachen,demHerstellenund Besetzenvon Bohr=
löchern,dem Sprengen und dergleichen),wenn auch nur währendeinesTeiles
des * ) verwendetwerden,nichtlängerals zehnStundentäglichbeschäftigt
werden.

In Steinbrüchenund SteinhauereiendürfenArbeiter, die beidemBossieren
oderder weiterenBearbeitungvon Sandstein,wenn auch nur währendeines
Teiles des Tages, verwendetwerden,nicht länger als neun Stunden täglich
beschäftigtwerden.
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Ausnahmenvon den vorstehendenBestimmungenkönnenvon der unteren
Verwaltungsbehördezugelassenwerdenfür Arbeiten,welchein Notfällen oder im
öffentlichenInteresseunverzüglichvorgenommenwerdenmüssen. Die Erlaubnis
darf nicht für mehr als zwei Stunden täglich und höchstensauf dieDauer von
vierzehnTagenerteiltwerden.

Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichenArbeitern.

&10.
In Steinbrüchendürfen Arbeiterinnenund jugendlicheArbeiter nicht bei

Abräumungsarbeiten,bei der Steingewinnung(§9 Abs.1) oder der Rohauf=
arbeitung von Steinen beschäftigtwerden. Als Rohaufarbeitungvon Steinen
im Sinne dieserBestimmungengilt auch die Herstellung von Chauseseesteinen
(Schotter,Klarschlag,Knackschlag,Kleinschlag)in solchenBetrieben.Die höhere
Verwaltungsbehördekann für ihren Bezirk oder Teile desselbengestatten,daß
Arbeiterinnenüber achtzehnJahre mit der Herstellungvon Chausseesteinenbe=
schäftigtwerden; die Dauer der Beschäftigungim Steinbruchedarf in diesem
Falle sechsStunden täglichnicht übersteigen.

In Steinhauereiendürfen jugendlicheArbeiter nicht bei der trockenenBe=
arbeitung von Sandstein, Arbeiterinnenauch nicht mit anderenArbeiten be=
schäftigtwerden, bei denensie der Einwirkung von Steinstaub ausgesetztsind.
Falls jugendlicheArbeiter,wennauchnur währendeinesTeiles desTages,zur
Bearbeitungvon feuchtemSandsteineverwendetwerden,sodürfensienichtlänger
als neunStundentäglichbeschäftigtwerden.

Außerdemdürfen in Steinbrüchenund SteinhauereienArbeiterinnenund
jugendlicheArbeiter nicht beim Transport oder Verladen von Abraum, Steinen
oder Abfall beschäftigtwerden. Für SchieferbrüchekanndiehöhereVerwaltungs=
behördeAusnahmen dahin zulassen,daß jugendlicheArbeiter beim Transport
oderVerladenvon Steinenmit ihrenKräften angemessenenArbeitenbeschäftigt
werdendürfen.

Schlußbestimmungen.

S II.
Als Steinhauereiengeltenim Sinne der vorstehendenBestimmungenauch

solcheBetriebe, in welchendie über die RohaufarbeitunghinausgehendeBear=
beitungderWerkstückeim Steinbrucherfolgt.

Die Bestimmungender §§ 1, 2, 12 findenauf solcheFälle keineAn=
wendung, in welchenSteinhauer außerhalb einer regelmäßigenBetriebsstätte,
z. B. auf Bauten,vorübergehendbeschäftigtwerden.
Reichs=Gesetzbl.1909. 77
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(12.
In Steinbrüchenund Steinhauereienist an einer in die Augen fallenden

Stelle eineTafel auszuhängen,welchein deutlicherSchrift die Bestimmungen
der9§91 bis 5, 9 bis 11 wiedergibt.

In solchenSteinbrüchenund Steinhauereien,in denenSandstein gewonnen
oderbearbeitetwird, muß dieTafel (Abs.1) außerdemdie Bestimmungender
§5 6) 7 wiedergeben.

E13.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Juli 1909 in Kraft und

an dieStelle derBekanntmachungvom 20.März 1902(eichs=Gesetzbl.S. 78).
Berlin, den31.Mai 1909.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

— —

(Nr. 3617.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 2. Juni 1909.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleUbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet (Ausgabevom Februar 1909,
Reichs=Gesetzbl.1909 S. 280ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

I. Im Abschnitte„Schweiz.A.“ istdieZiffer2 „Gotthardbahn“gestrichen.
II. Im AbschnittOItalien. B. II.“/ sindunterZiffer7 dieWorte „der

Gotthardbahn“ ersetztdurch:
„den SchweizerischenBundesbahnen“.

Berlin, den2. Juni 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
30.

Inhalt: Gesetz, betreffendAnderungendesGerichtsverfassungsgesetzes,der Jivilprozeßordnung,desGerichts.
kostengesetzesund der Gebührenordnung für. Rechtsanwälte. S. 475.

(Nr. 3618.) Gesetz,betreffendAnderungendes Gerichtsverfassungsgesetzes,der Jivilprozeß=
ordnung, desGerichtskostengesetzesund derGebührenordnungfür Rechts=
anwälte. Vom 1.Juni 1909.

Wir Wilhelm)vonGottes.GnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namendes Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel J.
Das Gerichtsverfassungsgesetzwird dahin geändert:
1. Im §923 Nr. 1 wird dasWort „dreihundert“durchdas Wort „sechs-
hundert“ersetzt.

2. Der § 58 erhält folgendenAbs. 2
Die MitgliederkönnengleichzeitigAmtsrichterim BezirkedesLand=

gerichtssein.
3. Im 6H71 werdenhinter den Worten „die Zivilkammern“die Worte
5)) einschließlichderKammernfür Handelssachen,“eingestellt.

4. Als § 100a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Ist bei einemLandgerichteineKammerfür Handelssachenge=

bildet, so tritt für HandelssachendieseKammeran die Stelle der
ZivilkammernnachMaßgabeder folgendenVorschriften.

5. Im 9101 werden
a) dieWorte: „Vor die Kammer für HandelssachengehörennachMaß=
gabeder folgendenVorschriftendeejerigenden Landgerichtenin erster
Instanz zugewiesenen“durch folgende Worteersetzt:

„Handelssachenim Sinne diesesGesetzessind diejenigen“
Reichs=Eesetbl.1909. 78

Ausgegebenzu Berlin den 11. Juni 1909.
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b) in Nr. 3e die Worte „aus demRechtsverhältnissezwischendem Pro=
kuristen,Handlungsbevollmächtigten,HandlungsgehilfenoderHandlungs=
lehrlingund demInhaber desHandlungsgeschäfts,sowie' gestichen,

J) hinterNr. 3 folgendeRummerneingeschaltet:
4. auf Grund des Gesetzeszur BekämpfungdesunlauterenWett=
bewerbesvom 27. Mai 1896 (Reichs=Gesetzbl.S. 145);

5. aus den§#845 bis 48 desBörsengesetzes(Reichs-Gesetzbl.1908
S. 215);

6. aus demReeichssienpelgesetze(Reichs=Gesetzbl.1906S. 695) in
Beziehungauf die VerpflichtungzurEntrichtung der in diesem
Eesen=festgestelltenAbgaben.

6. Als § 105a wird folgendeVorschrifteingestellt:
Die §§ 102 bis 105 findenauf dasVerfahrenin derBerufungs=

instanzvor denKammern für HandelssachenentsprechendeAnwendung.
7. Im 5 108 werdendie Worte „des § 101/“ durch die Worte „der

100a, 101 ersetzt.
8. Als § 108a wird folgendeVorschrifteingestellt:

Wird dieKammerfür Handelssachenals Beschwerdegerichtmit
einervor diesenicht gehörigenBeschwerdebefaßt, so ist dieBeschwerde
von Amts wegenan die Livilkammer zu verweisen. Ebensohat die
Zivilkammer, wenn sie als Beschwerdegerichtin einerHandelssachemit
einer Beschwerdebefaßtwird, diesevon Amts wegenan die Kammer
für Handelssachenzu verweisen.Die Vorschriftendes§ 107 Satz1, 2
findenentsprechendeAnwendung.

Eine Verweisung der Beschwerdean eine andereKammer findet
nicht statt, wenn bei der Kammer, welchemit der Beschwerdebefaßt
wird, dieHauptsacheanhängigist,oder dieseKammerbereitseineEnt=
scheidungin der Hauptsacheerlassenhat.

9. Im 9 109 Abs.3 werdenhinterdemWorte „Entscheidung“dieWorte
O#inersterInstanz““eingeschaltet.

10.Im§9202erhält
a) derSchlußdesAbs.2Nr. 4a folgendeFassung:

. . . . . .. sowiedieim § 4 Abs.1 Nr. 1 bis4 desGewerbe=
gerichtsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1901 S. 353) und im § 5 Nr. 1
bis4 desGesetzes,betreffendKaufmannsgerichte,vom6.Juli 1904
(Reichs=Gesetzbl.S. 266) bezeichnetenStreitigkeiten
Ferner wird

b) im Abs. 2 als Nr. 4b folgendeVorschrift eingestellt:
Ansprücheaus demaußerehelichenBeischlafe;
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c) derAbs.3 durchfolgendeVorschriftenersetzt:
In demVerfahrenvor denAmtsgerichtenhat das Gericht

auf Antrag auch andereSachen als Feriensachenzu bezeichnen.
Werden in einer Sache, die durch Beschluß des Gerichts als
Feriensachebezeichnetist, in einemTermine zur mündlichenVer=
handlung einanderwidersprechendeAnträge gestellt, so ist der
Beschluß aufzuheben,sofern die Sache nicht besondererBe=
schleunigungbedarf.

In demVerfahrenvor den Landgerichtensowiein dem
Verfahren in den höherenInstanzensoll das Gericht auf
Antrag auchsolcheSachen, welchenicht unter dieVorschrift des
Abs. 1 fallen, soweitsie besondererBeschleunigungbedürfen,als
Feriensachenbezeichnen.Die Bezeichnungkannvorbehaltlichder
Entscheidungdes Gerichts durch den Vorsitzendenerfolgen.

11. Der Eingang des 9 204 erhält folgendeFassung:
Auf das Kostenfestsetzungsverfahren,das Mahnverfahren

Arttikel I.
Die Zivilprozeßordnungwird dahingeändert:

1. Im 9 91 werdenim Abs. 1 die Worte „nach freiem Ermessendes Ge=
richts“ und im Abs. 2 die Worte „nach dem Ermessendes Gerichts“]
gestrichen.

2. An die Stelle der 9§ 103 bis 106 tretenfolgendeVorschriften:

v103.
Der Anspruchauf Erstattungder Prozeßkostenkann nur auf

Grund eineszurZwangsvollstreckunggeeignetenTitels geltendgemacht
werden.

Das Gesuchum Festsetzungdes zu erstattendenBetrags ist bei
dem Gerichtsschreiberdes Gerichts ersterInstanz anzubringen. Die
Kostenberechnung,die zur Mitteilung an den Gegner bestimmte
Abschrift derselbenund die zur Rechtfertigungder einzelnenAnsätze
dienendenBelegesindbeizufügen. -

§104.
Die Entscheidungüber das Festsetzungsgesucherfolgtdurchden

Gerichtsschreiber.Sie ist denParteien von Amts wegenzuzustellen,
dem Gegner des Antragstellersunter Beifügung der Abschriftder
Kostenberechnung.

Zur BerücksichtigungeinesAnsatzesgenügt,daß dieserglaubhaft
gemachtist.

78“
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Über Erinnerungengegenden Festsetzungsbeschlußentscheidetdas
Gericht, dessenGerichtsschreiberden Beschluß erlassen hat. Die
Erinnerungensind binneneinerNotfrist von zweiWochen, welchemit
der Zustellung des Beschlussesbeginnt, zu erheben. Die Entscheidung
kannohnevorgängigemündlicheVerhandlungerfolgen.Das Gericht
kann vor der Entscheidunganordnen, daß die Vollstreckungdes Fest=
setzungsbeschlussesauszusetzensei. Gegen dieEntscheidungdesGerichts
findet sofortigeBeschwerdestatt.

* 105.
Der Festsetzungsbeschlußkann auf das Urteil und die Ausferti⸗

gungengesetztwerden,sofernbei derAnbringungdesGesuchseine
AusfertigungdesUrteils nochnicht erteiltist und eineVerzögerung
der Ausfertigungnicht eintritt. Eine besondereAusfertigungund
Zustellung des Festsetzungsbeschlussesfindet in diesemFalle nicht statt.
Den Parteienist der festgesetzteBetrag mitzuteilen,demGegnerdes
Antragstellers unter Beifügung der Abschrift derKoftenherechung.
Die Verbindung des Festsetzungsbeschlussesmit dem Urteile soll
unterbleiben,sofern dem Festsetzungsgesuchauch nur teilweisenicht
entsprochenwird.

Der Anbringung eines Festsetzungsgesuchsbedarf es nicht, wenn
diePartei vor derVerkündungdesUrteilsdieBerechnungihrerKosten
eingereichthat; in diesemFalle ist die dem Gegner mitzuteilende
AbschriftderKostenberechnungvon Amts wegenanzufertigen.

W106.
Sind die Prozeßkostenganz oder teilweisenachQuoten verteilt,

so hat in den in ersterInstanz vor einemLandgerichteverhandelten
SachendiePartei denGegnervorAnbringungdesFestsetzungsgesuchs
aufzufordern,die BerechnungseinerKosten binnen einer einwöchigen
Frist bei demGerichtsschreibereinzureichen.In den in ersterInstanz
vor einemAmtsgerichteverhandeltenSachen ist dieAufforderungnach
Anbringung eines Festsetzungsgesuchsvon dem Gerichtsschreiberzu
erlassen. ie Vorschriftendes § 105 findenkeineAnwendung.

Nach fruchtlosemAblaufe der einwöchigenFrist erfolgt die Ent=
scheidungohneRücksichtauf die Kosten des Gegners, unbeschadetdes
Rechtesdes letzteren,denAnspruchauf Erstattung nachträglichgeltend
zu machen.Der Gegnerhaftetfür dieMehrkosten,welchedurchdas
nachträglicheVerfahrenentstehen.

3. Im §9107 werden
a) im Abs. 1 Satz 2 die Worte „das Gericht ersterImems durch die
Worte „der GerichtsschreiberdesGerichtsersterInstanz“,
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b) im Abs.2 Satz 1 dieWorte „beidemGericht“durchdieWorte „bei
demGerichtsschreiber“ersetzt.

Fernerwird
I)der zweiteHalbsatzim Abs. 2 Satz 1 gestrichenund
) derAbs.3 dahingeändert:

Die Vorschriftendes§ 104 Abs.3 findenAnwendung.
4. Der 9141 erhält folgendenAbs. 2:

Wird das Erscheinenangeordnet,so ist die Partei von Amts
wegenzu laden. Die Ladungist der Partei selbstzuzustellen,auch
wenn sie einenProzeßbevollmächtigtenbestellthat.

5. Der 9§157 erhältfolgendeFassung:
Das Gericht kann Bevollmächtigteund Beistände, welchedas

mündlicheVerhandelnvor Gerichtgeschäftsmäßigbetreiben,zurückweisen.
Das Gericht kann Parteien, Bevollmächtigtenund Beiständen,

denendie Fähigkeitzum geeignetenVortragemangelt, denweiteren
Vortrag untersagen.Einer Partei, welcheeinenihr abgetretenenAn=
spruchgeltendmacht, kann der Vortrag auchuntersagtwerden,wenn
die Partei das mündliche Verhandeln vor Gericht geschäftsmäßig
betreibtund ihr nach der Uberzeugungdes GerichtsderAnspruch
abgetretenist, um eineZurückweisungauf Grund derVorschriftdes
Abs.1 zu vermeiden.

Eine AnfechtungdieserAnordnungenfindetnicht statt.
Die Vorschriften der Abs. 1, 2 finden auf Rechtsanwälte, die

VorschriftdesAbs.1 auf Personen,denendasmündlicheVerhandeln
vor Gericht durch eine seitens der Justizverwaltung getroffeneAn=
ordnunggestattetist, keineAnwendung. Die Justizverwaltungsoll
für Gerichte,bei denenzur Vertretungder Parteien durchRechts=
anwälte ausreichendeGelegenheitgebotenist, eine solcheAnordnung
nicht treffen.

6. Der § 179 wird gestrichen.
7. Als § 210a wird folgendeVorschrift eingestellr:

Ein Schriftsatz,durchwelchenein Rechtsmitteleingelegtwird, ist
dem ProzeßbevollmächtigtenderjenigenInstanz, deren Entscheidung
angefochtenwird, in Ermangelung eines solchendem Prozeßbevoll=
mächtigtenersterInstanz zuzustellen.Ist von der Partei bereitsein
Prozeßbevollmächtigterfür diehöhere,zurVerhandlungund Entscheidung
über das RechtsmittelzuständigeInstanz bestellt,sokanndieZustellung
auchan diesenProzeßbevollmächtigtenerfolgen.

Ist ein Prozeßbevollmächtigter,welchemnachMaßgabedesAbs. 1
zugestelltwerdenkann, nicht vorhandenoder ist sein Aufenthalt un=
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bekannt,so erfolgtdie Zustelungan denvon derPartei, wenngleich
nur für die ersteInstanz bestelltenZustellungsbevollmächtigten,in Er=
mangelungeinessolchenan diePartei selbst,und zwaran diesedurch
Aufgabezur Post, wennsie einenSussellungebevollmächtigtenzu be=
stellenhatte,die Bestellung aber unterlassenhat.

8. Der 9218 erhältfolgendeFassung:
Zu Terminen,welchein verkündetenEntscheidungenbestimmt

sind, ist eine Ladung der Parteien unbeschadetder Vorschriftendes
&141 Abs.2 nichterforderlich.

9. Im §9235 wird
a) der Abs. 2 gestrichen.

Ferner erhält
Pb)der bisherigeAbs. 3 folgendeFassung:

Die Wiedereinsetzungmuß innerhalbeinereinmonatigenFrist nach
Ablauf der versäumtenNotfrist beantragtwerden.

10. Der 9 236 Abs.1) 2 erhältfolgendeFassung:
Die Form des Antrags auf Wiedereinsetzungrichtetsichnachden

Vorschriften, welchefür die versäumteProzeßhandlunggelten. Der
Antrag muß enthalten:
1. die AngabederdieWiedereinsetzungbegründendenTatsachen)
2. die Angabe der Mittel für derenGlaubhaftmachung;
3. dieNachholungder versäumtenProzeßhandlung, odet wenn diese
bereitsnachgeholtist, die Bezugnahmehierauf.
Im Falle der Versäumungder im §9466 bezeichnetenNotdfrift

ist der Antrag auf Wiedereinsetzungund Abnahme des Eides
auchdannbei demProzeßgerichteinzureichen,wenndieAbnahmedes
Eides durcheinenbeauftragtenoderersuchtenRichtererfolgensollte.

11. Der 9 238 erhält folgendenAbt. 4
Wird dieWiedereinsetzunggegendie im 9 466 bezeichneteNot=

frist beantragt,so ist derTermin zur mündlichenVerhandlungüber
die Zulässigtet derWiedereinsetzungvor demProzeßgerichtevon Amts=
wegenzu bestimmenund denParteien bekanntzumachen. Sollte die
Abnahme desEides vor demProzögerict erfolgen,so ist derTermin
zugleichzur nachträglichenAbnahme desEides undweiterenmündlichen
Verhandlungzu bestimmen.

12. Dem § 296 Abs.2 wird folgenderSatz hinzugefügt:
Wird das Erscheinenangeordnet,so findendieVorschriftendes#141
Abs.2 Anwendung.
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13. Im &297 wird hinterAbs.3 folgendeVorschriftals Abs.4 eingestellt:
Die VerlesungkanndurcheineBezugnahmeauf diedieAnträge

enthaltendenSchriftsätzeersetztwerden,soweitdasGerichtes für aus=
reichenderachtet.

14. Der §9313 erhältfolgendenAbf. 3:
Wird durchVersäumnisurteiloderAnerkenntnisurteilnach dem

AntragedesKlägers erkannt,so kanndasUrteil in abgekürzterForm
auf die bei den Akten befindlicheUrschrift oder Abschrift der Klage
oder auf ein damit zu verbindendesBlatt gesetztwerden. In diesem
Fall ist das Urteil als Versäumnisurteil oder Anerkenntnisurteilzu
czeichnen.Des Tatbestandes,der Entscheidungsgründeund der Be=
zeichnungdermitwirkendenRichterbedarfes nicht. Der Bezeichnung
derParteien,ihrer gesetzlichenVertreterundderProzeßbevollmächtigten
bedarfes nur insoweit,als von denAngabender Klageschriftabge=
wichenwird. In der Urteilsformelkann auf die KlageschriftBezug
eenommenwerden. Wird das Urteil auf ein Blatt gesetzt,das mit
er Klageschriftverbundenwird, sosoll dieVerbindungsstellemit dem
Gerichtssiegelversehenoderdie Verbindungmit Schnur und Siegel
bewirktwerden.

15.Der 316 erhällfolgendenAbs.32
Die VorschriftenderAbs.1, 2 findenauf die im 9 313 Abs.3

bezeichnetenUrteilekeineAnwendung.

16. Der § 317 erhältfolgendenAbf. 4:
Ist dasUrteil nach§ 313 Abs.3in abgekürzterFormhergestellt,

so erfolgtdie Ausfertigungin gleicherWeiseunter Benutzungeiner
beglaubigtenAbschriftder Klageschriftoder in der Weise, daß das
Urteil durchAufnahme der im 5 313 Abs. 1 Nr. 1) 2, 5 bezeichneten
Angabenvervollständigtwird. Die Abschriftder Klageschriftkann
durchdenGerichtsschreiberoderdurchden RechtsanwaltdesKlägers
beglaubigtwerden.

17. Der #&/340 erhältfolgendeFassung:
Die Einlegung des Einspruchserfolgt durch Einreichungder

Einspruchsschriftbei demProzeßgerichte.
Die Einspruchsschriftmuß enthalten:

1. die Bezeichnungdes Urteils, gegenwelchesder Einspruchge=
reichtet wird;
2. die Erklärung,daß gegendiesesUrteilEinsprucheingelegtwerde.
Die Einspruchsschriftsoll zugleichdasjenigeenthalten,was zur

VorbereitungderVerhandlungüberdieHauptsacheerforderlichist.

Cocgle



1

21.—

* 1

—482 —

Als § 340a wird folgendeVorschrift eingestellt:
Der Termin zur mündlichenVerhandlungüber den Einspruch

und die Hauptsacheist von Amts wegenzu bestimmenund den
Parteienbekanntzumachen.Mit derBekanntmachungist derGegen=
partei dieEinspruchsschriftvon Amts wegenzuzustellen.Die erforder=
licheZahl von beglaubigtenAbschriftensoll die Partei mit der Ein=
spruchsschrifteinreichen.

Jeder Zeuge ist, soweit nicht ein anderesbestimmtist, zu be=
eidigen.

Der § 392 erhält folgendeFassung:
Die BeeidigungerfolgtnachderVernehmung.MehrereZeugen

könnengleichzeitigbeeidigtwerden. Die Eidesnormgehtdahin, daß
der Zeuge nach bestemWissen die reineWahrheit gesagtund nichts
verschwiegenhabe.

Der § 393 Abs. 1 Nr. 4 erhält folgendeFassung:
4. Personen, welcheein rechtlichesInteressedaran haben, daß in dem
Rechtsstreitedie eine Partei obsiege,Personen, welcheeinenin dem
RechtsstreitegeltendgemachtenAnspch übertragenhaben,auchdann,
wenn sie zur Gewährleistungnichtverpflichtetsind

Ferner wird
im Abs.2 das Wort „nachträgliche"gestrichen.

Der §&408 erhält folgendenAbs. 3:
Wer bei einerrichterlichenEntscheidungmitgewirkthat, soll über

Fragen, die den Gegenstandder Entscheidunggebildethaben, nicht
als Sachverständigervernommenwerden.

Der § 410 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
Die BeeidigungdesSachverständigenerfolgtvor odernachEr=

lattung des Gutachtens. Die Eidesnorm geht dahin, daß derSach=
verständigedas von ihm erforderteGutachtenunparteiischund nach
bestemWissenund Gewissenerstattenwerdeoder erstattethabe.

Der § 481 erhält folgendeFassung:
Der Eid wird in derWeisegeleistet,daß derRichterdieEides=

norm mit der Eingangsformel:
„Sie schwörenbeiGott demAllmächtigenundAllwissenden“

vorsprichtund derSchwurpflichtigehieraufdieWorte spricht(Eides=
formel):

„Ichschwörees,sowahrmirGotthelfel“
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Der Schwörendesoll bei der Eidesleistungdie rechteHand er=
heben.

Sollen mehrerePersonen gleichzeitigeinenEid leisten, so wird
die Eidesformelvon jedemSchwurpflichtigeneinzelngesprochen.

25. Im §9482 werdendieAbs.1, 2 gestrichen.
26. An die Stelle des zweitenAbschnittsdes zweitenBuches der Zivil=

prozeßordnungtretenfolgendeVorschriften:

Verfahren vor den Amtsgerichten.
495.

Auf das Verfahren vor denAmtsgerichtenfindendie Vorschriften
über das Verfahrenvor denLandgerichtenAnwendung,soweit nicht
aus denallgemeinenBestimmungendeserstenBuches,aus dennach=
folgendenbesonderenBestimmungenund ausderVerfassungderAmts=
gerichtesichAbweichungenergeben.

*496.
Die ZustellungenerfolgenunbeschadetderVorschriftdes§ 317

Abs.1 von Amts wegen.
Die KlagesowiesonstigeAnträgeundErklärungeneinerPartei,

die zugestelltwerdensollen, sind bei demGerichteschriftlicheinzureichen
odermündlichzum Protokolledes Gerichtsschreibersanzubringen. Die
Partei soll den Schriftsätzen,welchesie bei dem Gericht einreicht,die
für die Zustellung erforderlicheZahl von Abschriftenbeifügen.

Soll durchdie Zustelung eineFrist gewahrtoderdie Verjährung
unterbrochenwerden,so tritt dieWirkung, soferndie Zustellung dem=
nächsterfolgt,bereitsmit derEinreichungoderAnbringungdesAntrags
oderderErklärungein.

Wird einePartei durcheinenAnwalt vertreten,so genügtzum
Nachweiseder Zustellungdas mit Datum und Unterschriftversehene
schriftlicheEmpfangsbekenntnisdesAnwalts.

Auf BestimmungdesGerichtskanndieMitteilungvonAnträgen
und Erklärungen ohnebesondereForm erfolgen.

Die Ausfertigung derUrteile erfolgt, sofernnicht von der Partei
ein anderesbeantragtwird, unterWeglassungdesTatbestandesund
der Entscheidungsgründe.Die ZustellungeinersolchenAusfertigung
stehtin denWirkungenderZustellungdesvollständigenUrteils gleich.

&#497.
Ladungen durch die Parteien finden nicht statt. Die Termine

werdenvon Amts wegenbestimmt.NachBestimmungdesTermins
ist die LadungderParteiendurchdenGerichtsschreiberzu veranlassen.
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Die Ladung einer Partei ist nicht erforderlich,wenn derTermin
der Partei bei EinreichungoderAnbringungderKlage oderdesAn⸗
trags, auf Grund dessendieTerminsbestimmungstattfindet,mitgeteilt
wordenist. Die erfolgteMitteilung ist zu denAlten zu vermerken.

(498.
Dem Beklagtenist mit derLadungdieKlageschriftoderdas die

Klage enthaltendeProtokoll zuzustellen.
Die Klage gilt unbeschadetder Bestimmungim §9496 Abs.3

erstmit derZustellungan denBeklagtenals erhoben.

"*499.
Die Einlassungsfristbeträgtmindestensdrei Tage, wenn dieQu=

stellungan einemOrte erfolgt, der Sitz desProzeßgerichtsist oder
im BezirkedesProzeßgerichtsliegt odervon demein Teil zu diesem
Bezirkegehört;mindestenseineWoche,wenndie Zustellungsonstim
Inland erfolgt; in Meß- und Marktsachenmindestens24 Stunden.

Ist dieZustellungim Auslandevorzunehmen,sohatdasGericht
bei FestsetzungdesTermins die Einlassungsfristzu bestimmen.

/ 500.
An ordentlichenGerichtstagenkönnen die Parteien zur Ver=

handlung des Rechtsstreitsohne Terminsbestimmungvor Gericht
erscheinen.

Die Erhebung der Klage erfolgt in diesemFalle durch den
mündlichenVortrag. Die Klage ist zu Protokoll zu nehmen, falls
dieSachestreitigbleibt.

|(501.
Das GerichtkannAnordnungen,die nachderKlageschriftoder

denvorbereitendenSchriftsätzenzur Aufklärungdes Sachverhältnisses
dienlich erscheinen,schon vor der mündlichenVerhandlung treffen.
Das Gerichtkanninsbesondere:
1. den Parteien die Vorlegung der in ihren Händenbefindlichen
Urkunden,auf welchesiesichbezogenhaben,sowiedieVorlegung
von Stammbäumen, Plänen, Rissenund sonstigenZeichnungen
aufgeben;

2. öffentlicheBehörden oder öffentlicheBeamte um Mitteilung von
Urkunden,auf welcheeinePartei sichbezogenhat, ersuchen;

3. amtlicheAuskünftevon öffentlichenBehördenoder öffentlichen
Beamteneinziehen;

4. Zeugen,auf welcheeinePartei sichbezogenhat, sowieSach=
verständigezur mündlichenVerhandlungladen;
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5. das persönlicheErscheinenderParteienanordnen)
6. die Einnahme des Augenscheinssowie die Begutachtungdurch
Sachverständigeanordnen.
Bevor einemündlicheVerhandlungstattgefundenhat, in der

von beidenParteien einanderwidersprechendeAnträge gestelltworden
sind, soll eineAnordnung der unter Nr. 4 bis 6 bezeichnetenArt nur
arehen, wenn der Beklagte in einem vorbereitendenSchriftsatzedem
Klageantragewidersprochenhat. —

Die Barteiensindvon derAnordnungzu benachrichtigen.Wird
das persönlicheErscheinenderParteienangeordnet,so findendieVor⸗
schriftendes§ 141 Abs.2 Anwendung.

502.
In der mündlichenVerhandlunghat das Gericht2 Sach=

und Streitverhältnis mit den Parteien zu erörtern und dahin zu
wirken, daß dieParteien über alle erheblichenTatsachensichvollständig
erklärenund die sachdienlichenAnträge stellen.

Eine Bezugnahmeauf Schriftstückeist zulässig, soweit keineder
Parteien widersprichtund das Gericht sie für angemessenhält.

∆503.
Erscheinenin einemTerminezur mündlichenVerhandlungbeide

Parteien nicht, so ruht das Verfahren, bis dieAnsetzungeinesneuen
Verhandlungsterminsbeantragtwird.

504.
Die Vorschrift,daß prozeßhinderndeEinredengleichzeitigund

vor der Verhandlung zur Hauptsachevorzubringensind, findetnur
insoweitAnwendung,als dieEinredederUnzuständigkeitdesGerichts
und dieEinrede,daßdieEntscheidungdesRechtsstreitsdurchSchieds=
richterzu erfolgenhabe,vor derVerhandlungzur Hauptsachegeltend
zu machensind. «

Ist das Amtsgerichtsachlichunzuständig,so hat es vor derVer=
handlungdesBeklagtenzur Hauptsachedenselbenauf dieUnzuständig=
keitaufmerksamzu machen.

Auf Grund prozeßhindernderEinredendarf dieVerhandlungzur
Hauptsachenicht verweigertwerden; das Gericht kann jedochdie ab=
gesonderteVerhandlungüberdieseEinredenanordnen.

*505.
Ist auf Grund derBestimmungenüberdieörtlicheodersachliche

Zuständigkeitder Gerichtedie Unzuständigkeitdes Gerichts auszu=
79°
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sprechen,so hat das angegangeneGericht,soferndaszuständigeGericht
bestimmtwerdenkann, auf Antrag des Klägers durchBeschluß sich
für unzuständigzu erklärenund den Rechtsstreitan das zuständige
Gerichtzu verweisen.Sind mehrereGerichtezuständig,so erfolgtdie
Verweisungan das vom Kläger gewählteGericht.

Eine Anfechtungdes Beschlussesfindetnicht statt; mit der Ver=
kündungdesBeschlussesgilt derRechtsstreitals beidemim Beschlussebe⸗
zeichnetenGerichtanhängig. Der Beschlußist für diesesGerichtbindend.

Die im Verfahren vor dem angegangenenGericht erwachsenen
KostenwerdenalsTeil derKostenbehandelt,welchebeidemimBeschlusse
bezeichnetenGericht erwachsen. Dem Kläger sind die entstandenen
Mehrkostenauchdannaufzuerlegen,wennerin derHauptsacheobsiegt.

8506.
Wird durchWiderklageoderdurchErweiterungdesKlagantrags

(6268Nr. 2, 3) einAnsprucherhoben,derzurZuständigkeitderLand=
erichtegehört,oderwird in Gemäßheitdes§ 280 dieFeststellungeines
echtsverhältnissesbeantragt,für welchesdieLandgerichtezuständigsind,

sohat das Amtsgericht,soferneinePartei vor weitererVerhandlung
zurHauptsachedaraufanträgt,durchBeschlußsichfür unzuständigzu
erklärenund den Rechtsstreitan das Landgerichtzu verweisen.

Die Vorschriftendes§ 505 Abs.2, Abs.3 Satz 1 findenent=
sprechendeAnwendung.

* 507.
Die Vorschriften des § 297 und der §9F348 bis 354 finden

keineAnwendung.
6 508.

Der Gerichtsschreiberhat die Zustellung des Versäumnisurteils
zu vermitteln, sofern nicht die Partei, welchedas Urteil erwirkt hat,
erklärthat, selbsteinenGerichtsvollziehermit derZustellungbeauftragen
zu wollen.

Die im § 339 Abs. 1 bezeichneteFrist beträgteineWoche.
Eine Verweisung des Rechtsstreitsan ein anderesGericht nach

§#505, 506 findet nur statt, wenn das Amtsgerichtden Einspruch
für zulässigerachtet. Das Gericht, an welchesder Rechtsstreitver=
wiesenwird, ist an die EntscheidungdesAmtsgerichts,durchwelche
derEinspruchzugelassenwird, gebunden.

∆50g.
Beschließtdas Gericht eine Beweiserhebung,so soll die Auf=

nahmedesBeweises,soweitdiestunlichist, soforterfolgen,insbesondere
sollen Zeugenund Sachverständige,falls sie zur Stelle sind oder ihre
unverzüglicheGestellungmöglichist, sofortvernommenwerden.
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¾510.
WegenunterbliebenerErklärung ist eineUrkundenur dannals

anerkanntanzusehen,wenndiePartei durchdasGerichtzurErklärung
überdie EchtheitderUrkundeaufgefordertist.

510Z
AnträgesowiedieErklärungenüberAnnahmeoderZurückschiebung

zugeschobenerEide sind durchdas Sitzungsprotokollfestzustellen;anstatt
der Feststellunggenügt die Bezugnahmeauf den Inhalt einesvorbe=
reitendenSchriftsatzes.

Sonstige Erklärungen einer Partei, insbesondereGeständnisse,
sind durch das Protokoll insoweitfestzustellen,als das Gerichtbeidem
Schlusseder mündlichenVerhandlung die Feststellungfür angemessen
erachtet.

&510b.
Erfolgt dieVerurteilungzurVornahmeeinerHandlung,sokann

der Beklagte zugleichauf Antrag des Klägers für den Fall, daß die
Handlung nicht binneneiner zu bestimmendenFrist vorgenommenist,
zur Zahlung einerEntschädigungverurteiltwerden;das Gerichthat
die Entschädigungnach freiemErmessenfestzusetzen.

510c.
Wer eineKlage zu erhebenbeabsichtigt,kannunterAngabedes

GegenstandesseinesAnspruchsbei demAmtsgerichte,vor welchemder
GegnerseinenallgemeinenGerichtsstandhat, beantragen,daß zum
ZweckeeinesSühneversuchsTermin bestimmtwerde.

ErscheinenbeideParteienund wird ein Vergleichgeschlossen,so
ist der Vergleichzu Protokoll festzustellen.Kommt einVergleichnicht
zustande,so wird auf Antrag beiderParteien der Rechtsstreitsofort
verhandelt;die Erhebung der Klage erfolgt in diesemFalle durchden
mündlichenVortrag. Die Klage ist zu Protokoll zu nehmen, falls
die Sachestreitigbleibt. «

Ist der Gegner nicht erschienen,oder der Sühneversucherfolglos
geblieben,so werdendie erwachsenenKostenals Teil derKostendes
Rechtsstreitsbehandelt.

27. Im 9 516 Abs.2 wird der Satz: „Die Berufung kann gleichzeitigmit
derZustellungdesUrteils eingelegtwerden.“gestrichen.

28. Der 9§518 erhält folgendeFassung:
Die EinlegungderBerufung erfolgtdurchEinreichungderBe=

rufungsschriftbei dem Berufungsgerichte. —
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Die Berufungsschriftmuß enthalten:
1. die Bezeichnungdes Urteils, gegenwelchesdie Berufung

erichtetwird;
2. dieErklärung, daß gegendiesesUrteil Berufung eingelegt
werde.

Mit derBerufungsschriftsoll eineAusfertigungoderbeglaubigte
Abschriftdes Urteils, gegenwelchesdie Berufung sich richtet,dem
Berufungsgerichtevorgelegtwerden.

29. Der 9 520 erhält folgendeFassung:
Der Termin zur mündlichenVerhandlungüberdieBerufungist

von Amts wegenzu bestimmenund denParteien bekanntzu machen.
Mit der Bekanntmachungist die Berufungsschrift dem Berufungs=
beklagtenvon Amts wegenzuzustellen.Die erforderlicheZahl von
beglaubigtenAbschriftensoll derBeschwerdeführermit derBerufungs=
schrifteinreichen. In derBekanntmachungsoll derBerufungsbeklagte,
soferndieZustellungnichtan einenRechtsanwalterfolgt,daraufhin=
gewiesenwerden, daß er sich vor demBerufungsgerichtedurch einen
bei diesemGerichtezugelassenenRechtsanwaltals Bevollmächtigten
vertretenlassenmuß.

In betreffderFrist, welchezwischendemZeitpunktederBekannt=
machungdesTerminsund dermündlichenVerhandlungliegenmuß,
finden die Vorschriftendes § 262 entsprechendeAnwendung.

30. Im 6544 Abs. 1 werdendieWorte „zumZweckederTerminsbestimmung“
gestrichen.

31. Der § 577 Abf.3 erhältfolgendeFassung:
Das Gerichtist zu einerAnderungseinerderBeschwerdeunter=

liegendenEntscheidungnichtbefugt.
32. Im 9 584 Abs.2 werdendieWorte „das Amtsgericht,welches“durch

dieWorte „das Amtsgericht,dessenGerichtsschreiber"ersetzt.
33. Im §604 erhält

a) derAbs.2 Satz 1 folgendeFassung:
e Die Einlassungsfristbeträgt mindestensvierundzwanzig

Stunden, wenndieKlage an demOrte, der Sitz desProzeß=
gerichtsist, zugestelltwird; mindestensdreiTage, wenndieKlage
an einemanderenOrte zugestelltwird, derim BezirkedesProzeß=
gerichtsoder, falls dieseseinAmtsgerichtist, im Bezirkedesdem
AmtsgerichtübergeordnetenLandgerichtsliegt,odervondemein
Teil zu diesemBezirkegehört;mindestenseineWoche,wenndie
Klage sonstim Inlande zugestelltwird.
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Ferner wird
b) derAbs.3 dahingeändert:

In den höherenInstanzenbeträgtdie Einlassungs-und
LadungsfristmindestensvierundzwanzigStunden,wenndieZu=
stellungderBerufungs-oderRevisionsschriftoderderLadungan
demOrte erfolgt, der Sitz des höherenGerichts ist; mindestens
dreiTage, wenndieZustellungan einemanderenOrte erfolgt,
der ganz oder zum Teil in dem Landgerichtsbezirkeliegt, in
welchemdas höhereGerichtseinenSitz hat; mindestenseine
Woche, wenn die Zustellungsonstim Inland erfolgt.

34. Im 8##609Abs.1 werdendieWorteund zu diesemTerminedenBe=
klagtenzu laden“gestrichen.

35. Im 9610 Abs.2 Satz 1 werdendie Worte „und den Beklagtenzu
demTermineladen“gestrichen.

36. Der § 689 Abs.2 erhältfolgendeFassung:
Zuständig ist das Amtsgericht,welchesfür die im ordentlichen

Verfahren erhobeneKlage zuständigsein würde, wenn die Amts=
gerichtein ersterInstanz sachlichunbeschränktzuständigwären.

37. Der 9691 Abs.2 erhält folgendeFassung:
Das Gesuchist auch dann zurückzuweisen,wenn der Zahlungs=

befehl nur in Ansehung eines Teiles des Anspruchs nicht erlassen
werdenkann) vor der Zurückweisungist der Gläubiger zu hören.

38. Im §#692 werdenhinterdenWorten„zu befriedigenoder“dieWorte
„ ) wenner EinwendungengegendenAnspruchhabe, eingestellt.

39. Der §9693 erhält folgendeFassung:
Die Zustellungdes Zahlungsbefehlsan den Schuldnererfolgt

von Amts wegen.
Mit der Zustellung des Zahlungsbefehlstreten die Wirkungen

derRechtshängigkeitein.
Soll durchdieZustellung eineFrist gewahrtoderdieVerjährung

unterbrochenwerden, so tritt die Wirkung, wenn die Qustellung
demnächsterfolgt, bereitsmit der Einreichung oder Anbringung des
Gesuchsum Erlassung des Jahlungsbefehlsein.

Der Gerichtsschreiberhat von derZustellungdesZahlungsbefehls
den Gläubiger in Kenntnis zu setzen.

40. An dieStelle der §§ 696, 697 tretenfolgendeVorschriften:

696.
Wird rechtzeitigWidersprucherhoben,so ist dieKlage als mit

der Zustellung des Zahlungsbefehlsbei dem Amtsgerichterhobenan=
zusehen,welchesdenBefehl erlassenhat.
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Termin zur mündlichenVerhandlungist nur auf Antrag einer
Partei zu bestimmen;derAntrag kannschonin demGesuchum Er=
lassungdesZahlungsbefehlsgestelltwerden;dieLadungsfristbeträgt
mindestns dreiTage.

Zur HerstellungeinesUrteils in abgekürzterForm (§313Abs.3,
* 317 Abs.3) kann der Zahlungsbefehlan Stelle der Klageschrift
benutztwerden.

9697.
Ist ein Ansprucherhoben,der zur Zuständigkeitder Landgerichte

gehört, so hat das Amtsgericht,soferneine Partei vor der Verhand=
lung zur Hauptsachedarauf anträgt, durch Beschluß sich für unzu=
ständigzu erklärenund denRechtsstreitan das Landgerichtzu ver=
weisen;die Vorschriftendes § 505 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 findenAn=
wendung.

Ist der Antrag auf Verweisung schonin dem Gesuchum Er=
lassungdesZahlungsbefehlsgestelltodermit demWiderspruchever=
bundenworden, so kann die Entscheidungüber denAntrag ohnevor=
gängigemündlicheVerhandlungerfolgen.Wird dieVerweisungbe=
schlossen,so gilt derRechtsstreitmit derZustellungdesBeschlussesals
bei demLandgerichtanhängig. ·

41.Der§698·Abs.2wirdgestrichen.
42.Jm§699werden

a) im Abs. 1 Satz 2 hinter den Worten „erfolgt durch einen“ die
Worte „von demGerichtsschreiber“eingefügt,

b) demAbs.1 folgendeSätzehinzugefügt:
Die Zustellung des Vollstreckungsbefehlserfolgt auf Betreiben
desGläubigers. Der Gerichtsschreiberhat dieZustellungzu ver=
mitteln, sofernnichtderGläubiger erklärthat, selbsteinenGerichts=
vollziehermit derZustellungbeauftragenzu wollen.

Ferner wird
) der Abs.2 durchfolgendeVorschrift ersetzt:

Will der GerichtsschreiberdemGesuchedesGläubigers nicht
entsprechen,so hat er das Gesuchdem Gerichtezur Entscheidung
vorzulegen. Gegen denBeschlußdes Gerichts, durchwelchendas
Gesuchzurückgewiesenwird, findet sofortigeBeschwerdestatt.

43. Der § 700 erhältfolgendeFassung:
Der Vollstreckungsbefehlsteht einem für vorläufig vollstreckbar

erklärten auf Versäumnis erlassenenEndurteile gleich. Gegen den
Vollstreckungsbefehlfindet der Einspruch statt; die Vorschriftenüber
denEinspruchgegenein von demAmtsgerichterlassenesVersäumnis=
urteil finden entsprechendeAnwendung. Gehört der Anspruchnicht
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vor dieAmtsgerichte,so findeteineVerweisungdesRechtsstreitsan
das Landgerichtnach9 697 nur statt, wenn das Amtsgerichtden
Einspruch für zulässig erachtet. Das Landgericht ist an die Ent=
scheidungdes Amtsgerichts,durchwelcheder Einspruchzugelassen
wird, gebunden.

Im 9706 werden
a) im Abs. 2 die Worte gein Schriftsatzzum Zweckeder Termins=
bestimmung“durchdieWorte eine Rechtsmittelschrift“ersetzt.

Ferner wird
b) der Abs. 3 gestrichen.

Im 9 759 werdendie Worte „zwei großjährigeMänner" durchdie
Worte „zwei erwachsenePersonen“ersetzt.
Der § 788 Abs.1 erhältfolgendenSatz 2:
Als Kostender JwangsvollstreckunggeltenauchdieKostender Aus=
fertigungund derZustellungdesUrteils.

Im §#794 wird hinter Nr. 2 folgendeneueNummer eingeschaltet:
2a. aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen.

Im 9 795 werdendieWorte „in den §&9796 bis 800 ersetztdurch
dieWorte „in den99 795a bis 800.

Hinter § 795 wird folgendeVorschrifteingestellt:

* 795.
Die Zwangsvollstreckungaus einemKostenfestsetzungsbeschlusse,der

gemäß9 105 auf das Urteil gesetztist, erfolgt auf Grund einer voll=
streckbarenAusfertigungdes Urteils; einer besonderenVollstreckungs=
klauselfür den Festsetzungsbeschlußbedarf es nicht.

Im §P796 Abs.3 erhält der Schluß des Satzes1 folgendeFassung:
.. . . . .. das Amtsgerichtzuständig,dessenGerichtsschreiberden

Vollstreckungsbefehlerlassenhat.

51. Im 9797 Abs.1 werdendie Worte „aufgenommenhat“ durchdas
Wort „verwahrt“ ersetzt.

52. Der § 798 erhältfolgendeFassung:
Aus einemKostenfestsetzungsbeschlusse,der nicht auf das Urteil

gesetztist, und den nach 9 794 Nr. 5 aufgenommenenUrkundendarf
dieZwangsvollstreckungnur beginnen,wenrderSchuldtitelmindestens
drei Tage vorherzugestelltist.

Reichs=Gesetzbl.190. 80

Cocgle



—492 —

53. Im §9866 erhältderAbs.3 folgendeFassung:
Auf Grund einesvollstreckbarenSchuldtitels darf eineSicherungs=

hypotheknur für einedenBetrag von dreihundertMark übersteigende
Forderungeingetragenwerden. Die Vorschriftender 9# 4 und 5
finden entsprechendeAnwendung.

54. Hinter § 888 wird folgendeVorschrifteingestellt:

"S88K
Ist im Falle des§ 510b derBeklagtezur ZahlungeinerEnt=

schädigungverurteilt,so ist die Iwangsvollstreckungauf Grund der
Vorschriftender §§ 887, 888 ausgeschlossen.

55. Der § 900 Abs.1 erhältfolgendeFassung:
Das Verfahrenbeginntmit demAntragedes Gläubigersauf

BestimmungeinesTerminszurLeistungdesOffenbarungseides.Dem
Antrage sind der Vollstreckungstitelund die sonstigenUrkunden, aus
denensichdieVerpflichtungdes Schuldnerszur LeistungdesEides
ergibt,beizufügen.

56.Im J915 tritt
a) an die Stelle desAbs.2 folgendeVorschrift:

Sind seit demSchlussedes Jahres, in welchemdie Ein=
tragung in das Verzeichnisbewirktist, fünf Jahre verstrichen,so
ist dieEintragungdadurchzu löschen,daßderNameunkenntlich
gemachtoderdas Verzeichnisvernichtetwird.

Ferner wird
b) derAbs.3 durchfolgendeVorschriftersetzt:

Die EinsichtdesVerzeichnissesist jedemgestattet,auchhat
derGerichtsschreiberauf Antrag über das BestehenoderNicht=
besteheneinerEintragungAuskunftzu erteilen.

57. Im 9924 wird demAbs.2 folgenderSatz 2 hinzugefügt:
Ist das Arrestgerichtein Amtsgericht,so ist der Widerspruchunter
AngabederGründe, welchefür dieAufhebungdesArrestesgeltend
emachtwerdensollen, schriftlichoder zum Protokolledes Gerichts=
sreiverz zu erheben;das Gerichthat Termin zur mündlichenVer=
handlungvon Amts wegenzu bestimmen.

58. Im § 929 Abs 2 werdendie Worte „zwei Wochenverstrichenfind““
durchdieWorte ein Monat verstrichenist"“ersetz.
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Artikel II.
Das Gerichtskostengesetzwird dahingeändert:
1. Als 9§22 wird folgendeVorschrift eingestellt:

Für eine auf Grund des 9 501 derZivilprozeßordnunggetroffene
Anordnungdes Gerichtswird dieBeweisgebührnur dann erhoben,
wenn auf Grund der Anordnungvor der mündlichenVerhandlung
eineBeweisaufnahmestattgefundenhat.

2. Der §930 wird durchfolgendeVorschriftersetzt:
VerweistdasAmtsgerichteinenRechtsstreitan einanderesGericht

(Zivilprozeßordnung§#§505,506, 697), sobildetdasweitereVerfahren
vor demanderenGerichtemit demVerfahrenvor demAmtsgericht
im Sinne des § 28 Eine Instanz.

3. Im §#38 werdenin Nr. 1 die Worte „sofern dieselbeim besonderen
Verfahrenerfolgt(Zivilprozeßordnung§ 105),“ gestrichen.

4. Im 9 39 Abs.3 werdendieWorte „im besonderenVerfahrenerfolgte“
gestrichen.

5. Im H41 werdendieWorte #.510“durchdieWorte,§ 510 ersetzt.
6. Im §&47 Abs.1 wird
a) hinterNr. 5 folgendeVorschrifteingestellt:
5a) über Erinnerungengegenden KostenfestsetzungsbeschlußGivil.

prozeßordnung9 104 Abf. 3)
fernerwerden

b) in Nr. 16 die Worte ein Schriftsatz zum Zweckeder Termins=
bestimmung“"durchdieWorte ein Rechtsmittelschriftsatz“ersetztund
dieWorte oder um BestimmungeinerFrist zumNachweisederZu=
stellungeinesSchriftsatzes“gestrichen.

Endlichwird
e) im Abs.2 zwischendenZahlen„5“ und „G6“ die Jahl J5a“ ein=
geschaltet.

7. Im 979 erhalten
a) dieNr. 1, 2 folgendeFassung:

1. Schreibgebührenfür solcheMusferigungenundAbschriften,welche
nur auf Antrag erteiltwerden, oderwelcheangefertigtwerden,
weildiePartei esunterläßt,einemvonAmts wegenzuzustellenden
Schriftsatzedie erforderlicheQahl von Abschriftenbeizufügen;

2. Telegraphengebührenunddieim FernverkehrezuentrichtendenFern=
sprechgebühren;

80“=
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fernerwird
b) als Abs.2 folgendeVorschrifteingestellt:

Wird ein Urteil nach § 317 Abs. 3 unter Benutzung einer dem
GerichtevorgelegtenbeglaubigtenAbschriftderKlageschriftoder des
Zahlungsbefehlsausgefertigt,so sindfür dieAusfertigungkeineSchreib=
gebührenzu entrichten.

8. An die Stelle der 9680, 80a, 80b tretenfolgendeVorschriften:

80.
Die Schreibgebührbeträgtfür dieSeite,welchemindestenszwanzig

Zeilenvon durchschnittlichzwölfSilben enthält,zwanzigPfennig, auch
wenndieHerstellungauf mechanischemWegestattgefundenhat. Jede
angefangeneSeite wird als voll berechnet.Für Schriftstücke,die in
fremdenSprachenabgefaßtsind, für Schriftstückein tabellarischerForm
sowiefür Verzeichnisse,Listen,Rechnungen,Handzeichnungenundder=
gleichenkann die Höhe der Schreibgebührvon der Landesjustiz=
verwaltunganderweitbestimmtwerden.

§580a.
Für die von Amts wegenbewirktenZustellungenwerdennur

diejenigenbaren Auslagen erhoben),welchedurch die Zustellung im
Ausland oder bei der öffentlichenZustellung durch Bekanntmachung
in öffentlichenBlättern entstehen.

8 806b.
Zur Deckung der von den Parteien nicht zu ersetzendenbaren

Auslagen werdenPauschsätzeerhoben. Der einzelnePauschsatzbeträgt
zehnvom HundertderzumAnsatzegelangendenGebühr,jedochnicht
mehr als fünfzigMark. Die Vorschriftdes § 7 Abs.2 findetAn=
wendung.

In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenbeträgtim Falle derErhebung
einerKlage dieSumme der in einerInstanz anzusetzendenPauschsätze
mindestensfünfzigPfennig und höchstenseinhundertMark; die Vor=
schriftendes § 32 Abs. 1 und des § 33 sowiedieVorschrift des§ 39
Abs. 1, soweitsie sichauf die in den9§536, 38 Nr. 1, 2 bestimmten
Gebührenbezieht,finden keineAnwendung. Der Elrhebungeiner
Klage stehtes gleich,wennnachErhebungdes Widerspruchsgegen
einenZahlungsbefehlzur mündlichenVerhandlunggeladenwird oder
wenn gegen einen VollstreckungsbefehlEinspruch eingelegtwird; in
diesemFalle geltendas Mahnverfahrenund der entstehendeRechts=
streit als Eine Instanz.
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9. Der §986 Abs. 2 erhält folgendeFassung:
SchuldnerderSchreibgebührist derAntragstelleroderdiePartei,

welchees unterläßt,einemvon Amts wegenzuzustellendenSchriftsatze
die erforderlicheZahl von Abschriftenbeizufügen.

10. Der § 97 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
Die Schreibgebührenwerdensofort nachAnfertigung derSchrift=

stückefällig.
11. Als § 97a wird folgendeVorschrift eingestellt:

Die Entrichtungvon Kosten kann nach nähererAnordnung der
LandesjustizverwaltungdurchVerwendungvon Marken erfolgen.

Beträgebis zu zwanzigMark könnendurchPostnachnahmeein=
gibogenwerden. Im Falle derEinlösung derNachnahmesendungträgt
die Staatskassedie KostendesPortos für denNachnahmebriefund die
Vorzeigegebühr.Durch dieEinlösungwird dasRechtderErinnerung
gegendenKostenansatznichtberührt; zuvielgezahlteBeträgesindporto=
frei zu erstatten.

Artikel IV.
Die Gebührenordnungfür Rechtsanwältewird dahin geändert:
1. Der 9 18 wird gestrichen.
2. Der 9 19 erhält folgendeFassung:

Für die Vertretung im Urkunden=oder Wechselprozesse(Zivil=
prozeßordnung§§ 592 bis 605) erhältderzumProzeßbevollmächtigten
bestellteRechtsanwaltnur sechsZehnteilederProzeßgebühr,wenn eine
kontradiktorischeVerhandlung nicht stattfindet. Auch stehtihm dieim
§ 16 Abs. 1 Satz 1 bestimmteGebühr nur zu sechsZehnteilenzu.

3. Im 9•.20werdendieWorte „§8#§13 bis 18“ durchdieWorte „§8913
bis 17¼und dieWorte „§ 26 Nr.1 bis 107 durchdieWorte „d 26
Nr. 1 bis 8, 10 ersetzt.

4. Im 9 23 werdendieWorte „§9#813 bis 18“ durchdieWorte 989 13
bis 17“ und die Worte 0/9.35 Nr. 1, 3“ durchdie Worte „& 35
Nr. 1¼ersetzt.

5. Im #•24 werdendieWorte „§8813 bis 187 durchdieWorte 99 13
bis 17¼ersetzt.

6. Im 926 werdendie Worte „der 9#§30, 31/ durchdie Worte „des
§ 30 ersetzt.

7. Der § 27 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
Im Falle der Zurückverweisungeiner Sache an das Gericht

unterer Instanz (Zivilprozeßordnung§##538, 539, 565) gilt das
weitereVerfahren vor diesemGerichte für die Gebührender Rechts=
anwälte,mit Ausnahmeder Prozeßgebühr,als neueInstanz. Das
Gleichegilt im Falle der ZurücknahmeoderVerwerfungdesgegen
ein VersäumnisurteileingelegtenEinspruchsfür das Verfahrenüber
denEinspruch.
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8. Der 9 28 erhältfolgendeFassung:
Das VerfahrenübereinenAntrag aufAnordnung,Abänderung

oderAufhebungeinesArrestesodereinereinstweiligenVerfügunggilt,
auchwenn es mit demVerfahren über die Hauptsacheverbundenist,
für die Berechnungder Gebühren des Rechtsanwalts als besonderer
Rechtsstreit.Das Gleichegilt für das ordentlicheVerfahren,welches
nachderAbstandnahmevomUrkunden=oderWechselprozessesowienach
dem mit Vorbehalt in demselbenerlassenenUrteil anhängigbleibt
(Zivilprozeßordnung9§596,600). Der Rechtsanwaltmuß sichjedoch
die in demVerfahrenüber einenArrest odereineeinstweiligeVer=
fügung erwachsenenGebühren in Höhe von fünf Zehnteilenauf die
ihm in demVerfahren über die Hauptsachezustehendenentsprechenden
Gebühren und die Prozeßgebührdes Urkunden=oderWechselprozesses
auf die gleicheGebühr des ordentlichenVerfahrens anrechnen.

Das Verfahren über einen Antrag auf Abänderung oder Auf=
hebungeinesArrestesoder einereinstweiligenVerfügungbildetmit
dem Verfahren über den Antrag auf Anordnung des Arrestes oder
der einstweiligenVerfügungEine Instanz.

9. Im 929 Abs.2 Nr. 4 werdendieWorte „über einenAntrag aufAn=
ordnungoderAufhebungeinesArrestesodereinereinstweiligenVerfügung,
sowie“gestrichen.

10. Im 630 werden
a) im Abs.1 Nr. 2 dieWorte „über einenAntrag aufAnordnungoder
AufhebungeinesArrestesodereinereinstweiligenVerfügung,sowie“

b) im Abs.7 dieWorte „im besonderenVerfahrenerfolgte“
gestrichen.

11. Im 9§937 Abs.1 und Abs.3 wird die Zahl /510“ durchdie Lahl
/510% ersetzt.

12. Der 9 38 erhältfolgendeFassung:
Im MahrnverfahrenerhältderRechtsanwalt:
1. die Sätzedes 9§9 für die VertretungdesGläubigers,
2. zwei Zehnteileder Sätze des §9 für die Erhebung des Wider=
spruchs.
Auf die in dem nachfolgendenRechtsstreitezustehendeProzeß=

gebührwird die Gebühr in Nr. 1 zu siebenZehnteilen,die Gebühr
in Nr. 2 voll angerechnet.

13. Im § 41 Abs.1 werdendieWorte /88§13 bis 187 durchdie Worte
„S§ 13 bis 17¾ersetzt. -

14.Der§52erhaltfolgendeFassung
In der Berufungsinstanzund in der Revisionsinstanzerhhen

sichdie Gebührensätzeum dreiZehnteile.
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15. An dieStelledes§76 tritt folgendeVorschrift:

§ V7.
Für dieHerstellungdesSchreibwerkessowiezumErsatzederPost=

gebührenseinerSendungen erhält der Rechtsanwalt Pauschsätze,so=
weit Schreibwerk und Postsendung innerhalb des Rahmens einer
gebührenpflichtigenTätigkeitvorkommen.

Der einzelnePauschsatzbeträgtzwanzigvom Hundertderzum
AnsatzegelangendenGebühr, jedochhöchstensdreißig Mark und min=
destensfünfzigPfennig, in derZwangsvollstreckungsinstanzmindestens
zweiMark. Die Vorschriftdes §7 Abs.2 desGerichtskostengesetzes
findetAnwendung.

Steht dem als ProzeßbevollmächtigtenbestelltenRechtsanwalte
nach § 13 Nr. 1, 9§ 19) 52 die Prozeßgebührzu, so beträgt die
Summe der in einer Instanz anzusetzendenPauschsätzemindestens
vier Mark und höchstensfünfzig Mark und, wenn demRechtsanwalt
auchnach § 13 Nr. 4, 95 19, 52 die Beweisgebühroder nach § 13
Nr. 3, 98 19, 52 dieVergleichsgebührzusteht,mindestenssechsMark
und höchstenssechzigMark; die Vorschriftendes § 27 Abs. 1, des
&28 und des§ 30 Abs.1 Nr. 3 findenkeineAnwendung.

In den Fällen der 9#§#43 und 45 der Gebührenordnungfür
Rechtsanwälte werdendiedemProzeßbevollmächtigtenund dem anderen
RechtsanwaltezustehendenPauschsätzenach der Summe der beiden
Anwälten zustehendenGebühren berechnet.Von dem Betrage dieser
Pauschsätzeerhält der Prozeßbevollmächtigtezwei Dritteile, der andere
Rechtsanwaltein Dritteil.

Steht demals Verteidigeroderals VertretereinesPrivatklägers,
einesNebenklägersoder einer VerwaltungsbehördebestelltenRechts=
anwaltedie im 9 63 bestimmteGebührzu,)so beträgtder Pauschsatz
mindestensvier Mark.

Nebenden Pauschsätzenstehendem RechtsanwalteSchreibge=
bührenzu:
1. für die auf besonderesVerlangengefertigtenAbschriften;
2. für einevon ihm gefertigtebeglaubigteAbschrift derKlageschrift,
falls diesezur HerstellungeinerAusfertigungdesUrteils (§&317
Abs. 3 der Zivilprozeßordnung)benutztwird

3. für ein Schreibwerk,soweites außerhalbdes Rahmenseiner
gebührenpflichtigenTätigkeitentsteht.

Für dieHöhederim Abs.5 erwähntenSchreibgebührensind
die Vorschriftendes§ 80 desGerichtskostengesetzesmaßgebend.

Der Ansatzder im 9 79 Nr. 2 desGerichtskostengesetzesbe=
zeichnetenGebührenwird durchdenPauschsatznichtausgeschlossen.
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Artikel V.
Der Bundesrat kann bestimmen,daß benachbarteOrte im Sinne der

55499, 604 derZivilprozeßordnungals Ein Ort anzusehensind;dieBestimmung
ist im Reichs=Gesetzblattebekanntzu machen.

Artikel VI.
Soweit in Reichsgesetzenoder in Landesgesetzenauf Vorschriftender in den

Artikeln 1Ibis IV bezeichnetenGesetzeverwiesenist, welchedurch diesesGesetz
geändertwerden,tretendieentsprechendenVorschriftendiesesGesetzesan ihreStelle.

Artikel VII.
Dieses Gesetztritt am 1. April 1910 in Kraft.

Artikel VIII.
Innerhalb einesJahres nachdemInkrafttretendiesesGesetzesfindetbei

notwendigerEinziehung von Richterstellendie Vorschrift des § 8 Abs. 3 des
Gerichtsverfassungsgesetzesmit der Maßgabe Anwendung, daß Mitglieder eines
Landgerichtsan das am Sitze des LandgerichtsbefindlicheAmtsgericht versetzt
werdenkönnen.

Artikel IXK.
Eine Frist, die zur Zeit desInkrafttretensdiesesGesetzesläuft, wird nach

den bisherigenVorschriftenberechnet.
Die Frist zur ErhebungdesEinspruchsgegenein Versäumnisurteiloder

einenVollstreckungsbefehlrichtetsichnach den bisherigenVorschriften,wenn das
Versäumnisurteil oder der Vollstreckungsbefehlvor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzeserlassenist.

Artikel X.
Die Schreib=und Postgebührensind in den vor dem Inkrafttretendieses

GesetzesanhängiggewordenenRechtssachenbis zurBeendigungderInstanznach
den bisherigenVorschriftendes Gerichtskostengesetzesund derGebührenordnung
für Rechtsanwältein Ansatzzu bringen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den1. Juni 1909.

(#.S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
31.

Inhalt: Gesetz gegendenunlauterenWettbewerb.S. 490.

(Nr. 3619.) Gesetzgegenden unlauterenWettbewerb. Vom 7. Juni 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Wer im geschäftlichenVerkehrezu ZweckendesWettbewerbesHandlungen

vornimmt, die gegendie gutenSitten verstoßen,kannauf Unterlassungund
Schadensersatzin Anspruchgenommenwerden.

&#2.
Unter Waren im Sinne diesesGesetzessind auch landwirtschaftlicheEr=

zeugnisse,unter gewerblichenLeistungenund Interessenauch landwirtschaftliche
zu verstehen.

83.
Wer in öffentlichenBekanntmachungenoderin Mitteilungen,diefür einen

größerenKreis von Personenbestimmtsind, über geschäftlicheVerhältnisse,ins=
besondereüber die Beschaffenheit,denUrsprung,die Herstellungsartoder die
Preisbemessungvon Waren oder gewerblichenLeistungen,überdieArt desBe=
zugs oder die BezugsquellevonWaren, über den Besitz von Auszeichnungen,
über den Anlaß oder den ZJweckdes Verkaufs oder über dieMenge derVorräte
unrichtigeAngabenmacht, diegeeignetsind,denAnscheineinesbesondersgünstigen
Angebotshervorzurufen,kann auf Unterlassungder unrichtigenAngaben in An=
spruchgenommenwerden.

4.
Wer in der Absicht, den Anscheineines besondersgünstigenAngebots

hervorzurufen,in öffentlichenBekanntmachungenoder in Mitteilungen, die für
einengrößerenKreis von Personenbestimmtsind, über geschäftlicheVerhältnisse,
Reichs=Gesetzbl.1909. « 81

Ausgegebenzu Berlin den14.Juni 1909.
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insbesondereüber die Beschaffenheit,denUrsprung, die Herstellungsartoder die
Preisbemessungvon Waren odergewerblichenLeistungen,überdie Art desBe⸗
ugs oderdie Bezugsquellevon Waren, über denBest von Auszeichnungen,
überdenAnlaß oderdenZweckdesVerkaufsoderüberdieMengederVorräte
wissentlichumwahreund zur IrreführunggeeigneteAngabenmacht,wird mit
Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünftausendMark oder
mit einerdieserStrafen bestraft.

Werdendie im Abs.1 bezeichnetenunrichtigenAngabenin einemgeschäft=
lichen Betriebe von einem Angestelltenoder Beauftragten gemacht,so ist der
Inhaber oder Leiter des Betriebs nebendemAngestelltenoderBeauftragten
strafbar,wenndieHandlungmit seinemWissengeschah.

5.
Die Verwendungvon Namen, die im geschäftlichenVerkehrezur Be=

nennunggewisserWaren odergewerblicherLeistungendienen,ohnederenHerkunft
bezeichnenzu sollen,fällt nichtunterdieVorschriftender I# 3, 4.

Im Sinne der Vorschriftender 66 3, 4 sind den dort bezeichnetenAn=
abenbildlicheDarstellungenund sonstigeVeranstaltungengleichzu achten,die
Raraufberechnetund geeignetsind,solcheAngabenzu ersetzen.

86.
Wird in öffentlichenBekanntmachungenoderin Mitteilungen,diefür einen

größerenKreis vonPersonenbestimmtsind,derVerkaufvonWarenangekündigt,
die aus einerKonkursmassestammen,abernichtmehrzumBestandederKonkurs=
massegehören,so ist dabeijedeBezugnahmeauf dieHerkunftderWaren aus
einerKonkursmasseverboten.

ZuwiderhandlungengegendieseVorschriftwerdenmit Geldstrafebis zu
einhundertfünfzigMark odermit Haft bestraft.

87.
Wer in öffentlichenBekanntmachungenoderin Mitteilungen,diefür einen

größerenKreis von Personenbestimmtsind, denVerkaufvonWaren unterder
BezeichnungeinesAusverkaufsankündigt,ist gehalten,in derAnkündigungden
Grund anzugeben,der zu demAusverkaufAnlaß gegebenhat.

Durch diehöhereVerwaltungsbehördekannnachAnhörungderzuständigen
gelthlichenGewerbe=und Handelsvertretungenfür die Ankündigungbestimmter
rten von Ausverkäufenangeordnetwerden,dat zuvor bei dexvon ihr zu
bezeichnendenStelle AnzeigeüberdenGrund des AusverkaufsunddenZeitpunkt
seinesBeginns zu erstattensowieein VerzeichnisderauszuverkaufendenWaren
einzureichenist. Die EinsichtderVerzeichnisseist jedemgestattet.
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88.
Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu fünftausend

Mark odermit einerdieserStrafenwirdbestraft,werim Falle derAnkündigung
einesAusverkaufsWaren zum Verkaufestellt, die nur für denZweckdes Aus=
verkaufs herbeigeschafftworden sind (sogenanntesVorschiebenoder Nachschieben
von Waren). "

89.
Der AnkündigungeinesAusverkaufsim Sinne des§ 7 Abs.2 und des

d stehtjedesonstigeAnkündigunggleich,welchedenVerkaufvonWarenwegen
eendigungdes Geschäftsbetriebs,AufgabeeinereinzelnenWarengattungoder

Räumung einesbestimmtenWarenvorratsaus demvorhandenenBestande betrifft.
Auf Saison- und Inventurausverkäufe,die in derAnkündigungals solche

bezeichnetwerdenund im ordentlichenGeschäftsverkehrüblich sind, finden die
Vorschriftender 9§ 7 und 8 keineAnwendung. Uber Zahl, Zeit und Dauer
der üblichenSaison= und Inventurausverkäufekann die höhereVerwaltungs=
behördenach Anhörung der zuständigengesetzlichenGewerbe=und Handelsver=
tretungenBestimmungentreffen.

8 10.
b Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark oder mit Haft wird
estraft:

fun. wer der Vorschrift des§ 7 Abs. 1 zuwideres unterläßt, in der Ankün=
digungeinesAusverkaufsden Grund anzugeben,der zu demAus=
verkaufAnlaß gegebenhat;

2. wer denauf Grund des§7 Abs.2 erlassenenAnordnungenzuwider=
handeltoderbei BefolgungdieserAnordnungenunrichtigeAngaben
macht;

3. werden von der höherenVerwaltungsbehördeauf Grund des 5 9
Absl.2 Satz 2 getroffenenBestimmungenzuwiderhandelt.

E11.
Durch Beschlußdes Bundesratskann festgesetztwerden,daß bestimmte

Waren im Einzelverkehrenur in vorgeschriebenenEinheitenderZahl, desMaßes
oder des Gewichts oder mit einer auf der Ware oder ihrer Aufmachunganzu=
bringendenAngabeüberZahl,Maß, Gewicht,überdenOrt derErzeugungoderden
Ort derHerkunftderWare gewerbsmäßigverkauftoderfeilgehaltenwerdendürfen.

Für denEinzelverkehrmit Bier in FlaschenoderKrügen kanndie Angabe
desInhalts unterFestsetzungangemessenerFehlergrenzenvorgeschriebenwerden.

Die durchBeschlußdesBundesrats getroffenenBestimmungensind durch
das Reichs=Gesetzblattzu veröffentlichenund dem Reichstagesogleichoder bei
seinemnächstenZusammentrittevorzulegen.

Zuwiderhandlungengegendie BestimmungendesBundesratswerdenmit
Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft bestraft.

81°
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12.
Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu fünftausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird, soweitnichtnachanderenBestimmungen
eineschwerereStrafe verwirktwird, bestraft,wer im geschäftlichenVerkehrezu
ZweckendesWettbewerbesdemAngestelltenoderBeauftragteneines geschäftlichen
Betriebs Geschenkeoder andereVorteile anbietet,versprichtoder gewährt, um
durchunlauteresVerhaltendesAngestelltenoderBeauftragtenbei demBezuge
vonWaren odergewerblichenLeistungeneineBevorzugungfür sichodereinen
Dritten zu erlangen.

Die gleicheStrafe trifft denAngestelltenoderBeauftragteneinesgeschäft=
lichenBetriebs,der im geschäftlichenVerkehreGeschenkeoder andereVorteile
fordert,sichversprechenläßt oderannimmt,damiter durchunlauteresVerhalten
einemanderenbei demBezugevon Waren oder gewerblichenLeistungenim
WettbewerbeineBevorzugungverschaffe.
. Im Urteil ist zuerklären,daßdasEmpfangeneoderseinWert demStaate
verfallensei.

*l13.
In denFällen der 9§ 1, 3 kannderAnspruchaufUnterlassungvonjedem

Gewerbetreibenden,der Waren oder Leistungengleicheroder verwandterArt
herstelltoderin dengeschäftlichenVerkehrbringt,odervonVerbändenzurFörde=
rung gewerblicherInteressengeltendgemachtwerden,soweitdie Verbändeals
solchein bürgerlichenRechtsstreitigkeitenklagen können. Auch könnendieseGe=
werbetreibendenundVerbändedenjenigen,welcherden9#§6, 8, 10, 11, 12 zu=
widerhandelt,auf Unterlassungin Anspruchnehmen.

Zum Ersatzedes durchdie ZuwiderhandlungentstehendenSchadensist
verpflichtet:

1. wer im Falle des § 3 dieUnrichtigkeitder von ihm gemachtenAngaben
kannteoder kennenmußte. Gegen Redakteure,Verleger, Drucker oder
Verbreiter von periodischenDruckschriftenkann der Anspruch auf
Schadensersatznur geltendgemachtwerden,wennsiedieUnrichtigkeit
der Angaben kannten; 6

2. wer gegendie §#6, 8, 10, 11, 12 vorsätzlichoder fahrlässigverstößt.
Werdenin einemgeschäftlichenBetriebeHandlungen,dienach§§1,3,6,

8, 10, 11, 12 unzulässigsind, von einemAngestelltenoderBeauftragtenvor=
genommen,soistderUnterlassungsanspruchauchgegendenInhaberdesBetriebs
begründet.

¾114.
Wer zuZweckendesWettbewerbesüberdas Erwerbsgeschäfteinesanderen,

über die Person des Inhabers oder Leiters desGeschäfts,über die Waren oder
gewerblichenLeistungeneines anderenTatsachenbehauptetoder verbreitet, die
geeignetsind, den Betrieb des Geschäftsoder denKredit des Inhabers zu
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schädigen,ist, soferndieTatsachennichterweislichwahr sind,demVerletztenzum
Ersatze des entstandenenSchadens verpflichtet. Der Verletztekann auch den
Anspruchgeltendmachen, daß die Behauptung oder Verbreitung der Tatsachen
unterbleibe.

Handelt es sichum vertraulicheMitteilungen und hat derMitteilendeoder
derEmpfängerderMitteilung an ihr ein berechtigtesInteresse,so ist derAn⸗
spruchauf Unterlassungnur zulässig,wenndie TatsachenderWahrheitzuwider
behauptetoderverbreitetsind. Der Anspruchauf Schadensersatzkannnur geltend
gemachtwerden,wennderMitteilendedieUnrichtigkeitderTatsachenkannteoder
kennenmußte.

Die Vorschriftdes§ 13 Abs.3 findetentsprechendeAnwendung.

015.
Wer wider besseresWissen über das Erwerbsgeschäfteines anderen,über

die Person desInhabers oderLeitersdesGeschäfts,überdieWaren oderge=
werblichenLeistungeneinesanderenTatsachenderWahrheitzuwiderbehauptet
oderverbreitet,die geeignetsind, denBetrieb desGeschäftszu schädigen,wird
mit Gefängnisbis zu einemJahre und mitGeldstrafebis zu fünftausendMark
odermit einerdieserStrafen bestraft.

Werdendie im Abs. 1 bezeichnetenTatsachenin einemgeschäftlichenBetriebe
von einemAngestelltenoderBeauftragtenbehauptetoderverbreitet,so ist der
Inhaber desBetriebsnebendemAngestelltenoderBeauftragtenstrafbar,wenn
die Handlung mit seinemWissengeschah.

&16.
Wer im geschäftlichenVerkehr einenNamen, eineFirma oderdiebesondere

BezeichnungeinesErwerbsgeschäfts,eines gewerblichenUnternehmensoder einer
Druckschriftin einerWeise benutzt,welchegeeignetist, Verwechselungenmit dem
Namen, der Firma oder der besonderenBezeichnunghervorzurufen,derensich
ein andererbefugterweisebedient,kann von diesemauf Unterlassungder Be=
nutzungin Anspruchgenommenwerden.

Der Benutzendeist demVerletztenzum Ersatzedes Schadens verpflichtet,
wenn er wußte oder wissenmußte, daß die mißbräuchlicheArt der Benutzung
geeignetwar, Verwechselungenhervorzurufen.

Der besonderenBezeichnungeinesErwerbsgeschäftsstehensolcheGeschäfts=
abzeichenund sonstigenzur UnterscheidungdesGeschäftsvon anderenGeschäften
bestimmtenEinrichtungen gleich, welcheinnerhalb beteiligterVerkehrskreiseals
KennzeichendesErwerksgeschäftgelten. Auf denSchutzvonWarenzeichenund
Ausstattungen(§§ 1, 15 des Gesetzeszum Schutzeder Warenbezeichnungenvom
12. Mai 1894, Reichs=Gesetzbl.S. 441) findendieseVorschriftenkeineAn=
wendung. ·

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findetentsprechendeAnwendung.
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17. .
MitGefängniöbiszueinemJahreundmitGeldstrafebiszufünfs

tausendMark odermit einerdieserStrafen wird bestraft,wer als Angestellter,
Arbeiter oder Lehrling einesGeschäftsbetriebsGeschäfts-oderBetriebsgeheimnisse,
die ihm vermöge des Dienstverhältnissesanvertraut oder sonst zugänglich ge=
worden sind, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnissesunbefugt an
anderezu ZweckendesWettbewerbesoder in der Absicht, dem Inhaber desGe=
schäftsbetriebsSchadenzuzufügen,mitteilt.

GleicheStrafe trifft denjenigen,welcherGeschäfts=oderBetriebsgeheimnisse,
derenKenntniser durch eine der im Abs. 1 bezeichnetenMitteilungenoder
durcheinegegendas Gesetzoder die guten Sitten verstoßendeeigeneHandlung
erlangthat, zu ZweckendesWettbewerbesunbefugtverwertetoder an andere
mitteilt.

18.
Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünftausend

Mark odermit einer dieserStrafen wird bestraft,wer die ihm im geschäftlichen
Verkehr anvertrautenVorlagen oder Vorschriften technischerArt, insbesondere
Zeichnungen,Modelle, Schablonen,Schnitte,Rezepte,zu Zweckendes Wett=
bewerbesunbefugtverwertetoderan anderemitteilt.

19.
Zuwiderhandlungengegendie Vorschriftender I§ 17, 18 verpflichten

außerdemzumErsatzedesentstandenenSchadens. MehrereVerpflichtetehaften
als Gesamtschuldner.

20.
Wer zu ZweckendesWettbewerbesesunternimmt,einenanderenzu einer

Zuwiderhandlunggegendie Vorschriftendes § 17 Abs. 1, § 18 zu bestimmen,
wird mit Gefängnisbis zu neunMonatenundmit Geldstrafebis zu zweitausend
Mark odermit einerdieserStrafen bestraft.

*21.
Die in diesemGesetzebezeichnetenAnsprücheauf Unterlassungoder

Schadensersatzverjährenin sechsMonaten von demZeitpunktan, in welchem
der Anspruchsberechtigtevon der Handlung und von der Person des Ver=
pflichtetenKenntniserlangt, ohneRücksichtauf dieseKenntnis in dreiJahren
von der Begehungder Handlung an.

Für die Ansprücheauf Schadensersatzbeginnt der Lauf der Verjährung
nichtvor demZeitpunkt,in welchemein Schadenentstandenist.

*§22.
Die Strafverfolgungtritt mit Ausnahmeder in den§&96, 10, 11 be=

zeichnetenFälle nur auf Antrag ein. In denFällen der 9§84, 8) 12 hat das
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Recht,denStrafantrag zu stellen,jederder im § 13 Abs. 1 bezeichnetenGe=
werbetreibendenund Verbände.

Die Zurücknahmedes Antrags ist zulässig.
StrafbareHandlungen,derenVerfolgungnur aufAntrag eintritt,können

vondenzumStrafantrageBerechtigtenim WegederPrivatklageverfolgtwerden,
ohnedaß es einervorgängigenAnrufung der Staatsanwaltschaftbedarf. Die
öffentlicheKlagewird von derStaatsanwaltschaftnur dannerhoben,wenndies
im öffentlichenInteresseliegt.
» GeschiehtdieVerfolgungim WegederPrivatklage,so sinddie Schöffen—
gerichtezuständig.

823.
Wird in denFällen der §#I4, 6, 8, 12 auf Strafe erkannt)so kannan=

geordnetwerden,daß die Verurteilungauf KostendesSchuldigenöffentlichbe=
kannt zu machensei.

Wird in denFällen des§ 15 auf Strafe erkannt,so ist zugleichdem
Verletztendie Befugnis zuzusprechen,die Verurteilung innerhalb bestimmterFrist
auf KostendesVerurteiltenöffentlichbekanntzu machen.

Auf Antrag des freigesprochenenAngeschuldigtenkann das Gerichtdie
öffentlicheBekanntmachungder Freisprechunganordnen;die Staatskasseträgt
dieKosten,insofernsienicht demAnzeigendenoderdemPrivatklägerauferlegt
wordensind.

Ist auf Grund einer der VorschriftendiesesGesetzesauf Unterlassung
Klage erhoben,so kannin demUrteileder obsiegendenPartei die Befugnis zu=
gesprochenwerden,denverfügendenTeil desUrteils innerhalbbestimmterFrist
auf KostenderunterliegendenPartei öffentlichbekanntzu machen.

Die Art derBekanntmachungist im Urteil zu bestimmen.

§ 24.
Für Klagen auf Grund diesesGesetzesist ausschließlichzuständigdas

Gericht,in dessenBezirkederBeklagteseinegewerblicheNiederlassungoder in
Ermangelung einer solchenseinenWohnsitzhat. Für Personen, die im Inlande
wedereinegewerblicheNiederlassungnocheinenWohnsitzhaben,ist ausschließlich
zuständigdas Gerichtdes inländischenAufenthaltsorts,oderwennein solcher
nichtbesienntist, das Gericht,in dessenBezirkedieHandlungbegangenist.

· 825.
Zur Sicherungder in diesemGesetzebezeichnetenAnsprücheauf Unter=

lassungkönneneinstweiligeVerfügungenerlassenwerden,auchwenndie in den
§&935, 940 derZivilprozeßordnungbezeichnetenVoraussetzungennichtzutreffen.
Zuständig ist auch das Umtsgerich, in dessenBezirke die den Anspruch be=
gründendeHandlungbagangenist; im übrigenfindendieVorschriftendes§ 942
derZivilprozeßordnungAnwendung.
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*#26.
NebeneinernachMaßgabediesesGesetzesverhängtenStrafe kann auf

VerlangendesVerletztenauf einean ihn zu erlegendeBuße bis zum Betrage
von zehntausendMark erkanntwerden. Für dieseBuße haftendie dazuVer=
urteiltenals Gesamtschuldner.Eine erkannteBuße schließtdie Geltendmachung
einesweiterenEntschädigungsanspruchsaus.

*27.
BürgerlicheRechtsstreitigkeiten,in welchendurchdieKlage ein Anspruch

auf Grund diesesGesetzesgeltendgemachtwird, gehören, sofern in ersterIn=
stanzdieLandgerichtezuständigsind, vor dieKammernfür Handelssachen.

In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurchKlage oderWider=
klageein Anspruchauf Grund diesesGesetzesgeltendgemachtist, wird dieVer=
handlungundEntscheidungletzterInstanzim Sinne des§ 8 desEinführungs=
gesetzeszumGerichtsverfassungsgesetzedemReichsgerichtezugewiesen.

*28. -
Wer im Inland eineHauptniederlassungnicht besitzt,hat auf den Schutz

diesesGesetzesnur insoweitAnspruch, als in dem Staate, in welchemseine
Hauptniederlassungsich befindet,nach einer im Reichs=Gesetzblattenthaltenen
BekanntmachungdeutscheGewerbetreibendeeinen entsprechendenSchutz genießen.

8 29.
WelcheBehördenin jedemBundesstaatunter der Bezeichnunghöhere

Verwaltungsbehördeim Sinne diesesGesetzeszu verstehensind, wird von der
Zentralbehoͤrdedes Bundesstaatsbestimmt.

g 30.
Dieses Gesetztritt am 1. Oktober1909 in Kraft.
Mit diesemZeitpunktetritt das Gesetzzur Bekämpfungdes unlauteren

Wettbewerbesvom 27.Mai 1896 (Reichs=Gesetzbl.S. 145) außerKraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den7. Juni 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Neichs-Gesetzbatt.
½32.

— — — — —

Inhalt: Münzgesetz. S. 607. — Bekanntmachung, betreffenddie Ausführungsbestimmungenzu den
bisherigen Münzgesetzen. S. 612. — Bekanntmachung, betreffendben Austritt der nieder⸗
ländischenKolonien in Westindien aus demVerbande der internationalen Ubereinkunft über Maß=
regelngegenPest, Choleraund Gelbsieber,vom3. Dezember1903. S. ö12.

(Nr.3620.) Münzgesetz.Vom I. Juni 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

71.
Im DeutschenReichegilt die Goldwährung. Ihre Rechnungseinheit

bildetdie Mark, welchein hundertPfennigeeingeteiltwird.

82.
Als Reichsmünzensollenausgeprägtwerden,und zwar
1. als Goldmünzen:

Zwanzigmarkstückeund
Zehnmarkstücke;

2. als Silbermünzen:
Fünfmarkstücke,
Dreimarkstücke,
Zweimarkstücke,
Einmarkstückeund
Fünfzigpfennigstücke

3. als Nickelmünzen:
Fünfundzwanzigpfennigstücke,
Zehnpfennigstückeund
Fünfpfennigstücke;

4. als Kupfermünzen:
Zweipfennigstückeund
Einpfennigstücke.

Reichs-=Gesetzbl.1909. « 82

Ausgegebenzu Berlin den16.Juni 1909.
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83.

Bei AusprägungderGoldmünzenwerdenauseinemKilogrammfeinenGoldes
139½Zwanzigmarkstückeund
279 Zehnmarkstücke,

beiAusprägungderSilbermünzenaus einemKilogrammfeinenSilbers
40 Fünfmarkstücke,
66⅜Dreimarkstücke,
100 Zweimarkstücke,
200 Einmarkstücke,
400 Fünfzigpfennigstücke

ausgebracht.
Das Mischungsverhältnisbeträgtbei den Goldmünzen900 Teile Gold

und100TeileKupfer,beidenSilbermünzen900TeileSilber und100TeileKupfer.

84.
Das Verfahren bei den Ausprägungenwird vom Bundesrategeregelt.

Es soll die vollständigeGenauigkeitderMünzen nachGehalt und Gewichtsicher=
stellen. Soweit dieseGenauigkeitbei dem einzelnenStücke nicht innegehalten
werdenkann, soll dieAbweichungin Mehr oderWenigerbei denGoldmünzen
im Gewichtenicht mehr als zweiundeinhalbTausendteile,im Feingehaltenicht
mehr als zweiTausendteile,bei denSilbermünzenim Gewichtenichtmehrals
zehn Tausendteile, im Feingehalte nicht mehr als drei Tausendteilebetragen.
In der Masse aber müssenGewicht und Gehalt der Gold= und Silbermünzen
den Vorschriftendes § 3 entsprechen.

85.
Die Goldmünzenund die Silbermünzenzu mehrals einerMark tra=

auf der einen Seite den Reichsadlermit der Inschrift „DeutschesReich“ und
mit der Angabe des Wertes in Mark sowie mit der Jahreszahl der Aus=
prägung,auf der anderenSeite das Bildnis desLandesherrnbeziehungsweise
das Hoheitszeichender freien Städte mit einerentsprechendenUmschriftund dem
Münzzeichen. Die sonstigeVerzierung und der Durchmesserder Münzen sowie
die Beschaffenheitder Ränder werdenvom Bundesrate festgestellt.

Der Bundesrat wird ermächtigt,Fünf=, Drei= und Iweimarkstückeals
Denkmünzenin andererPrägung herstellenzu lassen.

. 86.
Die übrigenSilbermünzen,die Nickel- und Kupfermünzentragen die

Wertangabe,die Inschrift „DeutschesReich““,die Jahreszahl,denReichsadler
und das Münzzeichen. Die näherenBestimmungenüber die Verteilung dieser
Geprägemerkmaleauf die beidenMünzseiten,über derenVerzierungund die
Beschaffenheitder Ränder sowie über Zusammensetzung,Gewicht und Durch=
messerdieserMünzenwerdenvom Bundesratefestgestellt.
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287T.

Die MünzenwerdenfürRechnungvesReichsaufdenMünzstättenderjenigen
Bundesstaaten,welchesichdazubereiterklären,ausgeprägt.Das Verfahrenbei
derAusprägungunddieAusgabederMünzenunterliegenderAufsichtdesReichs.

Privatpersonen haben das Recht, auf diesenMünzstättenZwanzigmark=
stückefür ihre Rechnungausprägenzu lassen, soweitdie Münzstättennicht für
das Reichbeschäftigtsind. Die für solcheAusprägungenzu erhebendeGebühr
wirdvomReichskanzlermitZustimmungdesBundesratsfestgestellt,darf aberden
Betrag von 14 Mark auf dasKilogrammfeinenGoldesnichtübersteigen.Der
UnterschiedzwischendieserGebührundderVergütung, welchedie Münzztättefür die
Ausprägung in Anspruch nimmt, fließt in die Reichskasse;er muß für alle
deutschenMünzstättenderselbesein. Die Münzstättendürfenfür dieAusprägung
keinehöhereVergütung in Anspruch nehmen, als die Reichskassefür die Aus=
prägung von Zwanzigmarkstückengewährt.

Im übrigenbestimmtder ReichskanzlerunterZustimmungdesBundes=
rats die auszuprägendenBeträge,dieVerteilungdieserBeträgeauf dieeinzelnen
Münzstättenund diedenletzterenfür diePrägung jedereinzelnenMünzgattung
gleichmäßigzu gewährendeVergütung. Die Beschaffungder Münzmetalle für
dieMünzstättenerfolgtauf AnordnungdesReichskanzlers.

S8.
Der Gesamtbetragder Silbermünzen soll bis auf weitereszwanzigMark,

derjenigederNickel-undKupfermünzenzweiund einehalbeMark für denKopf
der Bevölkerungdes Reichs nicht übersteigen.

6 9.
Niemandist verpflichtet,Silbermünzenim Betragevon mehrals zwanzig

Mark, Nickel=und Kupfermünzen im Betrage von mehr als einer Mark in
Zahlung zu nehmen.

Von denReichs=undLandeskassenwerdenSilbermünzenin jedemBetrag
in Zahlung genommen.Der Bundesrat bezeichnetdiejenigenKassen,welche
GoldmünzengegenEinzahlungvon Silbermünzenin Beträgenvon mindestens
200 Mark odervon Nickel=und Kupfermünzenin Beträgenvon mindestens
50 Mark aufVerlangenverabfolgen.Er setztzugleichdienäherenBedingungen
des Umtauschesfest. «

ZW.
DieVerpflichtungzurAnnahnieundzumllmtausche(§9)sindetauf

durchlöcherteund anders als durch den gewöhnlichenUmlauf im Gewichte
verringertesowieauf verfälschteMünzstückekeineAnwendung.

S II..
Goldmünzen, derènGewicht um nicht mehr als fünf Tausendteilehinter

dem Sollgewichte(&3) zurückbleibt(Passiergewicht)und die nicht durchgewalt=
same oder gesetzwidrigeBeschädigungim Gewichteverringert sind, sollen bei
allen Zahlungenals vollwichtiggelten.

Cocgle



—5l0——

Goldmünzen,die das Passiergewichtnicht erreichenund an Zahlungs
Statt von den Reichs=,Staats=, Provinzial- oder Kommunalkassensowievon
Geld=und Kreditanstaltenund Bankenangenommenwordensind, dürfenvon
diesenKassenund Anstaltennichtwiederausgegebenwerden.

Die Goldmünzenwerden,wenn sie infolge längerenUmlaufs und Ab=
nutzung am Gewichteso viel eingebüßthaben, daß sie das Passiergewichtnicht
mehr erreichen,für Rechnung des Reichs eingezogen.Auch werdendergleichen
abgenutzteGoldmünzenbei allen Kassendes Reichs und der Bundesstaatenstets
voll zu demjenigenWerte,zu welchemsieausgegebensind, angenommen.

7 12.
Silber=, Nickel-und Kupfermünzen,die infolge längerenUmlaufs und

Abnutzungan GewichtoderErkennbarkeiterheblicheingebüßthaben, werden
war noch von allen Reichs=und Landeskassenangenommen,sind aber auf
RechnungdesReichseinzuziehen.

13.
Zur Eichung und Stempelung sollenGewichtsstückezugelassenwerden,die

das Sollgewichtund das Passiergewichtder nachMaßgabediesesGesetzesaus=
zuprägendenGoldmünzensowieein VielfachesdieserGewichteangeben. Auf die
Eichungund StempelungdieserGewichtsstückefindendie VorschriftenderMaß=
und GewichtsordnungentsprechendeAnwendung.

14.
Der BVundesratist befugt:
1. einzuziehendeMünzenaußerKurs zu setzen,
2. die zur Aufrechterhaltungeines geregeltenGeldumlaufs erforderlichen
polizeilichenVorschriftenzu erlassen,

3. den Wert zu bestimmen,über welchenhinaus fremdeGold= und
Silbermünzennichtin Zahlungangebotenund gegebenwerdendürfen,
sowieden Umlauf fremderMünzen gänzlich zuuntersagen

4. zu bestimmen,ob ausländischeMünzen von Reichs=oderLandeskassen
zu einemöffentlichbekanntzu machendenKurseim inländischenVerkehr
in Zahlung genommenwerdendürfen, in solchemFalle auchden
Kurs festzusetzen.

Bei der Anordnung der Außerkurssetzung(Nr. 1) erläßt der Bundesrat
die für sie erforderlichenVorschriften; die Einlösungsfrist muß zwei Jahre be=
tragen. Die Bekanntmachungüber die Außerkurssetzungist durchdas Reichs=
Gesetzblattsowiedurchdie zu den amtlichenBekanntmachungender unterenVer=
waltungsbehördendienendenTageszeitungenzu veröffentlichen.

GewohnheitsmäßigeodergewerbsmäßigeZuwiderhandlungengegendievom
Bundesrat in Gemäßheitder Bestimmungenunter Nr. 2 und 3 getroffenenAn=
ordnungenwerdenmit Geldstrafebis zu 150Mark odermit Haft bis zu sechs
Wochenbestraft.
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l15. ,
1. Alle Zahlungen,die vor Eintritt derReichswährungin Münzeneiner

inländischenWährung oder in landesgesetzlichden inländischenMünzen gleich=
gestelltenausländischenMünzen zu leistenwaren, sind vorbehaltlichder Vor=
schriftendes § 9 in Reichsmünzenzu leisten.

2. Die UmrechnungsolcherGoldmünzen,für welcheein bestimmtesVer=
hältnis zu Silbermünzengesetzlichnicht feststeht,erfolgt nachMaßgabe desVer=
hältnissesdes gesetzlichenFeingehaltsderjenigenMünzen, auf welchedieZahlungs=
verpflichtunglautet,zu demgesetzlichenFeingehaltederReichsgoldmünzen.

Bei der UmrechnungandererMünzen werden
derTaler zumWertevon 3 Mark,
derGuldensüddeutscherWährungzumWertevon 13/1Mark,
die Mark lübischeroder hamburgischerKurantwährung zum Werte
von 11/8Mark,

die übrigen Münzen derselbenWährungen zu entsprechendenWerten
nach ihrem Verhältnissezu den genanntenberechnet.

Bei derUmrechnungwerdenBruchteilevonPfennigenderReichswährung
zu einemPfennig berechnet,wenn sie einenhalbenPfennig odermehr betragen,
Bruchteileunter einemhalbenPfennig werdennicht gerechnet.

3. WerdenLahlungsverpflichtungennachEintritt derReichswährungunter
ZugrundelegungvormaligerinländischerGeld=oderRechnungswährungenbegründet,
so ist die Jahlung vorbehaltlichder Vorschriftendes § 9 in Reichsmünzenunter
Anwendungder Vorschriftender Nr. 2 zu leisten.

4. In allen gerichtlichodernotariell aufgenommenenUrkunden,welcheauf
einenGeldbetraglauten,desgleichenin allen zu einemGeldbetrageverurteilenden
erichtlichenEntscheidungenist dieserGeldbetrag, wenn für ihn ein bestimmtes
erhältnis zur Reichswährunggesetzlichfeststeht,in Reichswährungauszudrücken,

wonebenjedochdessengleichzeitigeBezeichnungnach derjenigenWährung, in
welcherursprünglichdie Verbindlichkeitbegründetwar, gestattetbleibt.

16.
Das Gesetz,betreffenddie Ausprägungvon Reichsgoldmünzen,vom

4. Dezember1871 (Reichs=Gesetzbl.S. 404), das Münzgesetzvom 9. Juli 1873
(Reichs=Gesetzbl.S. 233), das Gesetz,betreffendAnderungenim Münzwesen,vom
1.Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 250) und das Gesetz,betreffendAnderungen
im Münzwesen,vom 19. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 212) werdenaufgehoben.
Soweit in bestehendenVorschriftenauf Vorschriftender aufgehobenenGesetzever=
wiesenist, tretendieentsprechendenVorschriftendiesesGesetzesan die Stelle.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den1.Juni 1909.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesehbl.1909, 83
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(Nr. 3621.) Bekanntmachung, betreffenddie Ausführungsbestimmungenzu den bisherigen
Münzgesetzen.Vom 9. Juni 1909.

D. Bundesrat hat beschlossen,daß die zu demGesetze,betreffenddie Aus=
prägungvon Reichsgoldmünzen,vom 4. Dezember1871 (Reichs=Gesetzbl.S. 404),
zu demMünzgesetzevom 9. Juli 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 233), zu demGesetze,
betreffendAnderungenim Münzwesen,vom1. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 250)
und zu demGesetze,betreffendAnderungenim Münzwesen,vom 19. Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 212) erlassenen,zur Zeit noch geltendenAusführungs=
bestimmungenauchnach demInkrafttretendesMünzgesetzesvom 1. Juni 1909
in Geltungbleibensollen.

Berlin, den9. Juni 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Sydow.

(Nr. 3622.) Bekanntmachung,betreffenddenAustritt der niederländischenKolonienin West=
indien aus demVerbandeder internationalenUbereinkunftüberMaßregeln
gegenPest, Cholera und Gelbfieber,vom 3. Dezember1903 (Reichs=
Gesetzbl.1907 S. 425). Vom 7. Juni 1909.

D. KöniglichNiederländischeRegierunghat derRegierungderFranzösischen
Republik die Kündizung der internationalenUbereinkunft,betreffendMaßregeln
gegenPest, Cholera und Gelbfieber,vom 3. Dezember1903 für die nieder=
ländischenKolonien in Westindienzugehenlassen.

Verlin, den7. Juni 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Koerner.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
3333.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen UÜbereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr beigefügteListe. S. ö#13.— Bekanntmachung, betreffendden Beitritt von Britisch=
Indien zu der internationalen Ubereinkunft über Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber,
vom3.Dezember1903. S. ö14.

(Nr. 3623.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
D EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 14.Juni 1909.

ie Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (AusgabevomFebruar 1909,
Reichs=Gesetzbl.1909 S. 280 ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

I. 1. Unter„Deutschland A. I.“ hat die Ziffer3 folgendeFassunger=
halten:
„3. KöniglichPreußischeStaatseisenbahnen—einschließlichdergemeinschaftlich

mit ihnen betriebenenGroßherzoglichHessischenStaatseisenbahnenund
einschließlichder Dampffährenverbindungüber dieOstseezwischenSaßnitz
und Trelleborg— sowiedie unter preußischerStaatsverwaltungstehenden
Privatbahnen,mit Ausschluß:
derOberschlesischenschmalspurigenZweigbahnen)— wegen derDampf=
fährenverbindungsieheB. VII. 137 —.“

2. Unter B. ist zwischenZiffer 136 und der Anmerkungfolgenderneuer
Abs.VII mit der Ziffer 137 eingeschaltet:

VII. SchwedischerVerwaltungen.
137. Die von denKöniglich PreußischenStaatseisenbahnenin Gemeinschaft

mit denSchwedischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffährenverbindung
Saßnitz-Trelleborg.“
3. In der Anmerkung ist zwischenRußland und Schweiz eingeschoben:

„Schweden,Jiffer 9/.

II. 1. Unter„SchwedenA. 1.“ ist am Schlussehinzugefügt:
Qjedocheinschließlichder Dampffährenverbindungen:
a) über denOresundzwischenMalmö und Kopenhagen—siehe unter

B. I.8
b) über ""„ OstseezwischenTrelleborg und Saßnitz — siehe unter

B. II. 9./“
Reichs=Gesetzbl.1909. 84

Ausgegebenzu Berlin den26. Juni 1900.
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2. Unter B. ist zwischenZiffer 8 und der Anmerkung folgenderneuer
Abs.II eingeschaltet: » -

( „II. DentscherVerwaltnngen.
9. Die von den SchwedischenStaatseisenbahnengemeinschaftlichmit den
KöniglichPreußischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffährenverbindung
Trelleborg—Saßnitz.“
3. In der Anmerkungist vor Dänemark eingeschaltet:

„Deutschland,Ziffer 137./ "
Die unter I und II aufgeführtenAnderungentretenmit der voraussichtlich

im Juli d. J. stattfindendenEröffnung desFährbetriebsauf der StreckeSaßnitz—
Trelleborgin Kraft.

III. Unter„Italien A.“ ist mit Wirkungvom 3. Juli d.J. neuhinzu=
gefügt:
5a. Die von derSocietäper le ferroviedell’Alta ValtellinabetriebeneLinie

Sondrio—Tirano.
Berlin, den14.Juni 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

— —

(Nr. 3624.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt von Britisch-Indien zu der inter⸗
nationalenÜbereinkunftüberMaßregelngegenPest,CholeraundGelbfieber,

D vom3.Dezember1903(Reichs⸗Gesetbl.1907S. 425). Vom15. Juni 1909.

ie KöniglichGroßbritannischeRegierunghat derRegierungderFranzösischen
RepublikdenBeitritt von Britisch-Indienzu der internationalenAbereinkunft
über MaßregelngegenPest, Choleraund Gelbfiebervom 3. Dezember1903
angezeigt,mit demVorbehalte,daß dieBestimmungendieserUbereinkunftin
Indien nur für die Pest anwendbarsein sollen, während die Bestimmungen
der Pariser Ubereinkunftvon 1894 für die Cholera auch ferner anwendbar
bleiben. Die Regierung von Britisch=Indien hat ausdrücklicherklärt, daß sie
die in der lbereinkunft von 1903 vorgeseheneVerpflichtung, Cholerafällean=
zuzeigen,oder die Verpflichtung,die sonstigenVorschriftendieserUbereinkunft
für die Cholera so zu beobachtenwie die Vorschriftenfür die Pest, nicht über=
nehmenkönne.

Berlin, den15.Juni 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
von Koerner.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
34.

Inhalt: Gesek, betreffendAnderungdesBankgesetzes.S. ö15.— Viehseuchengesetz. S. ö15.

(Nr. 3625.) Gesetz,betreffendAnderungdesBankgesetzes.Vom 1. Juni 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKalsen,König
von Preußen�r.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
§&24 des Bankgesetzesvom 14.März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177)

erhält unter Aufhebungdes Artikel 2 des Gesetzesvom 7. Juni 1899 (Reichs=
Gesetzbl.S. 311) nachstehendeFassung:

Aus dembeimJahresabschlussesichergebendenReingewinneder
Reichsbankwird:
1. zunächstden Anteilseignerneine ordentlicheDividende von drei=
undeinhalbvom HundertdesGrundkapitalsberechnet,

2. von demverbleibendenRestedenAnteilseignernein Viertel, der
Reichskassedrei Viertel überwiesen;jedochwerden von diesem
RestezehnHundertsteldemReservefondszugeschrieben)die je zur
Hälfte auf Anteilseignerund Reich entfallen.
ErreichtderReingewinnnichtvolle dreiundeinhalbvom Hundert

des Grundkapitals, so ist das Fehlende aus dem Reservefondszu
ergänzen.

Das bei Begebungvon Anteilsscheinender Reichsbanketwazu
gewinnendeAufgeldfließtdemReservefondszu.

Dividendenrückständeverjährenbinnen vier Jahren, von dem
- Tage ihrer Fälligkeitan gerechnet,zumVorteileder Bank.

Reichs=Gesetzbl.1909. · 85

Ausgegebenzu Berlin den5. Juli 1909.
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Artikel 2.
An die Stelle des Artikel 5 des Gesetzesvom 7. Juni 1899 (eichs=

Gesetzbl.S. 311) tritt folgendeVorschrift:
Der nachMaßgabederAnlage zum § 9 desBankzeschesder

ReichsbankzustehendeAnteil an demGesamtbetragedes derSteuer
nicht unterliegendenungedecktenNotenumlaufs,einschließlichder ihr
inzwischenzugewachsenenAnteile der unter Nr. 2 bis 12, 15 bis 17
und 20 bis 33 bezeichnetenBanken, wird auf fünfhundertundfünfzig
Millionen Mark festgesetzt,unter gleichzeitigerErhöhung des Gesamt=
betragsauf sechshundertachtzehnMillionen siebenhunderteinundsiebzig=
tausendMark.

Für die auf Grund der Nachweisungenfür denLetztendesMärz,
desJuni, desSeptemberund desDezemberjedesKalenderjahrsauf=
zustellendeSteuerberechnung(510 desBankgesetzes)tritt eineErhöhung
des Anteils der Reichsbank auf siebenhundertundfünfzigMillionen
Mark und eineErhöhungdesGesamtbetragsauf achthundertachtzehn.
Millionen siebenhunderteinundsiebzigtausendMark ein.

Artikel 3.
Die Noten der Reichsbanksind gesetzlichesJahlungsmittel. Im übrigen

bleibendieVorschriftendes § 2 desBankgesetzesunberührt.

Artikel 4.
I. Im 65618 desBankgesetzeswerdendieWorte „kursfähigesdeutsches

Geld“ ersetztdurchdieWorte:
deutscheGoldmünzen“.

II. § 19 Abs.1 desBankgesetzeserhältfolgendeFassung:
Die Reichsbankist verpflichtet,dieNotendervom Reichskanzler

nach der Bestimmungim J 45 diesesGesetzesbekanntgemachten
Banken sowohl in m=als auch bei ihren Zweiganstaltenin
Städtenvon mehrals 80000 Einwohnernoderam Sitze der Bank,
welchedieNotenausgegebenhat, zum vollenNennwertin Zahlung
zu nehmen, solangedie ausgebendeBank ihrer Noteneinlösungspflicht
pünktlichnachkommt.

Unter der gleichenVoraussehung ist die Reichsbankverpflichtet,
die Noten jeder der vorbezeichnetenBankeninnerhalb des Staates,
der ihnendieBefugniszurNotenausgabeerteilthat, bei ihrenZweig=
anstalten, soweit es deren Notenbeständeund Zahlungsbedürfnisse
gestatten,dem Inhaber gegenReichsbanknotenumzutauschen.

Die nach Abs. 1 und 2 angenommenenoder eingetauschten
Notendürfenvon derReichsbanknur entwederzurEinlösungpräsen=
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tiert oder zu Zahlungenan diejenigeBank, welchesie ausgegeben
hat, oderzu Zahlungenan demOrte, wo dieBank ihrenHauptsit
hat, verwendetwerden.

Artikel 5.
I. Im §8 Abs. 2 des Bankgesetzeswerden in der Nr. 2 nach den

Worten„anWechseln“eingefügtdieWorte:
Q#undSchecks“.

II. Im §913 des Bankgesetzeswerden in der Nr. 2 nach dem Worte
„haften,“ eingeschaltetdieWorte:

ebenso Schecks,aus welchenmindestenszwei als zahlungsfähig
bekannteVewpflichtetehaften,“.

III. Im §17 desBankgesetzeswerdenhinterdemWorte „haften,“ein=
geschaltetdieWorte:

oder Schecks,aus welchenmindestenszwei als zahlungsfähigbe=
kannteVerpflichtetehaften,.

IV. Im 932 Abs.1 desBankgeseteswird nachdenWorten„über den
An- und Verkaufvon Gold) Wechseln“eingefügt:

5Schecks“.
V. Hinter § 47 des Bankgesetzeswird als §&47a folgendeVorschrift

eingestellt:
§ 47a.

Für Privatnotenbanken, auf welchedie beschränkendenBestim=
mungendes § 43 keineAnwendungfinden, geltenhinsichtlichder
Deckung ihrer im Umlaufe befindlichenNoten die Vorschriften
des&17.

Artikel 6.

I. Artikel 6 des Gesetzesvom 7. Juni 1899 (Reichs=Geschbl.S. 311)
erhältnachstehendeFassung:

Dem § 13 desBankgesetzesNr. 3 wird unterb nachdenWorten
des Kurswertes)“folgenderSat beigefügt:

„diesenPfandbriefenstehengleichdie auf denInhaber lautenden
SchuldverschreibungenöffentlichrechtlicherBodenkreditinstitutedes
Inlandes sowie diejenigenauf den Inhaber lautendenSchuld=
verschreibungender übrigen vorbezeichnetenInstitute und Banken,
welcheauf Grund von Darlehnen ausgestelltwerden, die an
inländischekommunaleKorporationen oder gegenUbernahmeder
GarantiedurcheinesolcheKorporationgewährtsind.

85“
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gestellt:

verkehrauchgegenVerpfändungvonForderungen,diein demReichs=
schuldbuchoder in dem Staatsschuldbucheines deutschenStaates ein=
getragensind, zu höchstensdreiViertel des Kurswerts derumge=
wandeltenSchuldverschreibungenzu erteilen.

20 a.
Soll zu GunstenderReichsbankein Pfandrechtan einerForderung,

die im Reichsschuldbuchoder im Staatsschuldbucheines deutschen
Staates eingetragenist G 13 Nr. 9), in das Schuldbucheingetragen
werden,so genügt für den Antrag die Beglaubigungdurch die
Personen, durch welchegemäß§938 die Reichsbankverpflichtetwird.
Soweit dieseVorschrift dieUnterschriftenvon zweiMitgliederndes
Reichsbank=Direktoriumserfordert, sind an Stelle der letzterenauch
andere von dem Reichsbank=Direktoriumder Schuldbuchverwaltung
bezeichneteBeamte derReichsbankzur VornahmederBeglaubigung
befugt.

** die Beglaubigungfinden die Vorschriftendes § 183 des
Gesetzesüber die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitent=
sprechendeAnwendung.

8206b.
Ist zu Gunsten derReichsbankein Pfandrechtin das Schuld=

bucheingetragen(6 13 Nr. 9), so erwirbt die Reichsbankdas Pfand=
rechtauch dann, wenn die Forderung einemDritten zusteht,und geht
das Pfandrecht dem vor der Verpfändung begründetenRechteeines
Dritten an der Forderungvor, es sei denn, daß das Rechtdes
Dritten zu der Zeit der Eintragung des Pfandrechts im Schuldbuch
eingetragenoder in diesemZeitpunkte der Reichsbank bekanntoder
infolgegroberFahrlässigkeitunbekanntwar.

Ist der Schuldner mit der Erfüllung der durchdas Pfandrecht
gesichertenForderungim Verzuge, so ist die Schuldbuchverwaltung
auf schriftlichesVerlangen der Reichsbankberechtigtund verpflichtet,
derReichsbankauchohneNachweisdesVerzugsgegenLöschungderein=
getragenenForderung oder einesentsprechendenTeiles dieserForderung
auf den Inhaber lautendeSchuldverschreibungenauszureichen,es sei
denn, daß einegerichtlicheAnordnung vorliegt, welchedieAusreichung
an die Reichsbankuntersagt, oder in dem SchuldbuchesolcheRechte
Dritter oder Verfügungsbeschränkungenzu GunstenDritter vermerkt
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sind, welche früher als das Pfandrecht der Reichsbankeingetragen
wordenwaren. Das Pfand haftetauchfür die durchdieAusreichung
entstehendenKosten.

Die SchuldbuchverwaltunghatspätereEintragungenbeiderAus=
reichungder SchuldverschreibungenderReichsbankmitzuteilen.

Auf die Befriedigung der Reichsbankaus den von der Schuld=
buchverwaltungausgereichtenSchuldverschreibungenfinden die Vor=
schriftendes9§20 entsprechendeAnwendung.

Artikel 7.
§ 22 des Bankgesetzeswird durch folgendeVorschrift ersetzt:

Die Reichsbankist verpflichtet,dieGeschäfteder Reichshauptkasse
unentgeltlichzu besorgen.

Sie ist berechtigt,entsprechendeKassengeschäftefür die Bundes=
staatenzu übernehmen.

Artikel 8.
Die Artikel 3, 4, 5 und6 diesesGesetzestretenam 1. Januar 1910 in

Kraft. Im übrigentritt diesesGesetzam 1. Januar 1911 in Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel. .
GegebenNeuesPalais, den1.Juni 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3626.) Viehseuchengesetz.Vom 26. Juni 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Das nachstehendeGesetzregeltdasVerfahrenzurBekämpfungübertragbarer

Viehseuchen,mit Ausnahme der Rinderpest.
Vieh im Sinne diesesGesetzessind alle nutzbarenHaustiere einschließlich

derHunde,derKatzenund desGeflügels.
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Schlachtviehim Sinne diesesGesetzesist Vieh, von demanzunehmenist,
daß es behufsVerwendungdes Fleischeszum Genussefür Menschenalsbald
geschlachtetwerdensoll. ·

Als verdächtigeTiere geltenim Sinne diesesGesetzes:
Tiere, an denensichErscheinungenzeigen,diedenAusbrucheiner

übertragbarenSeuchebefürchtenlassen(derSeucheverdächtigeTiere);
Tiere, an denensichsolcheErscheinungenzwarnichtzeigen,rück=

sichtlichderenjedochdie Vermutung vorliegt, daß sie denAnsteckungs⸗
stoffaufgenommenhaben(derAnsteckungverdächtigeTiere).

82.
Die Anordnungund dieDurchführungderBekämpfungsmaßregelnliegen

denLandesregierungenund derenOrganenob.
Die MitwirkungderTierärzte,die vom Staate angestelltsindoderderen

Anstellungvom Staate bestätigtist (beamteteTierärzte),richtetsichnachden
VorschriftendiesesGesetzes.An Stelle der beamtetenTierärztekönnenim Falle
ihrer Behinderungoderaus sonstigenGründenandereapprobierteTierärztezu⸗
gezogenwerden. Diesesind innerhalbdes ihnenerteiltenAuftrags befugtund
verpflichtet,alle Amtsverrichtungenwahrzunehmen,die in diesemGesetzeden
beamtetenTierärztenübertragensind.

Die näherenBestimmungenüber das Verfahren, über die Form, von
derenBeobachtungdie Gültigkeit der auf Grund diesesGesetzeszu erlassenden
Anordnungenabhängt, über die Zuständigkeitder Behörden und Beamten und
überdieBestreitungderdurchdas VerfahrenentstehendenKostensind von den
Einzelstaatenmit derMaßgabezu treffen,daßgegendieAnordnungenderPolizei=
behördenzur Bekämpfungder Viehseuchenim Inlande (§§9ff.) einBeschwerde=
verfahrenzuzulassenist.

5
RücksichtlichdereigenenViehbeständederMilitärverwaltung,in denRemonte=

depotsnur rücksichtlichder eigenenPferdebestände,bleibendie Maßregelnzur
Ermittlung und Unterdrückungvon Seuchen,soweitdavonnur das Eigentum
dieserVerwaltungbetroffenwird, denMilitärbehördenüberlassen.

Die gleichenBefugnissehabendasKaiserlicheGesundheitsamtunddiejenigen
zur wissenschaftlichenErforschungübertragbarerKrankheitenbestimmtenstaatlichen
Anstalten,bei denenein Tierarzt angestelltist, rücksichtlichaller eigenenVieh=
bestände.

Ferner können
1. denVorständender landesherrlichenund Staatsgestüte,
2. n VorständendertierärztlichenLehranstaltenundderzudiesengehörigen

nstitute. #
3. mit Zustimmung des Reichskanzlersden VorständenandererAnstalten
vonähnlicherArt wie die im Abs.2 und im Abs.3 Nr. 2 bezeichneten
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von den Landesregierungendie gleichenBefugnisserücksichtlichaller dort auf=
gestelltenViehbeständeübertragenwerden.

In den Fällen der Abs. 1 bis 3 finden die fernerenBestimmungendieses
GesetzessinngemäßeAnwendung,in den Fällen des Abs.2 und des Abf. 3
Nr. 2, 3 jedochnur mit den Einschränkungen,die sichaus demZweckeder
wissenschaftlichenArbeitenergeben.

Die Militärbehördenhabendie PolizeibehördenderStand=, Unterkunfts=
und Marschortevon demAuftreteneinesSeuchenverdachtsund von demAusbruch
einerSeuche, sowiebeiSeuchenausbrüchenin nicht kasernenmäßiguntergebrachten
Biehbeständenauch von dengetroffenenSchutzmaßregeln,sofortzu benachrichtigen
und von dem Verlaufe sowie dem Erlöschender Seuche in Kenntnis zu setzen.

Die Pflicht derBenachrichtigungderPolizeibehördenvom Verdacht,Aus=
bruch, Verlauf und ErlöscheneinerSeuche liegt auch den im Abs. 2 genannten
Anstaltenund dennachAbs. 3 mit selbständigenBefugnissenversehenenVorständen
ob, falls dieSeucheoderderSeuchenverdachtnicht das Ergebnis wissenschaftlicher
Versucheist, diezu denAufgabender Anstaltenund Institutegehören.

84.
Dem Reichskanzlerliegtob, dieAusführungdiesesGesetzesund derauf

Grund desselbenerlassenenAnordnungenzu überwachen.
Tritt die Seuche in einem für den inländischenViehbestandbedrohlichen

Umfangim Ausland auf, so hat derReichskanzlerdieRegierungenderbeteiligten
BundesstaatenzurAnordnungund einheitlichenDurchführungdernachMaßgabe
diesesGesetzeserforderlichenAbwehrmaßregelnzu veranlassen.

Tritt die Seuchein einersolchenGegenddesReichsgebietsoderin einer
solchenAusdehnungauf, daß von denzu ergreifendenMaßregelnnotwendigdie
GebietemehrererBundesstaatenbetroffenwerdenmüssen,so hat derReichskanzler
oder ein von ihm bestellterReichskommissarfür Herstellungund Erhaltung der
Einheitin denseitensderLandesbehördenzu treffendenodergetroffenenMaßregeln
zu sorgenund zu diesemBehufe das Erforderlicheanzuordnen,nötigenfalls auch
dieBehördenderbeteiligtenBundesstaatenunmittelbarmitWeisungenzuversehen.

85.
Die BehördenderBundesstaatensindverpflichtet,sichbei derBekämpfung

der Viehseuchengegenseitigzu unterstützen.

I. Abwehr der Einschleppung aus dem Auslande.
86.

Die Einfuhr von Tieren, die an einer übertragbarenSeuche leiden, und
von verdächtigenTieren (5 1 Abs. 4) sowie von ErzeugnissensolcherTiere ist
verboten.Dasselbegilt für die Kadaverund Teile von Tieren, die an einer
übertragbarenSeuchegefallensind oder zur Zeit des Todes an einersolchen
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gelittenhabenoder seuchenverdächtiggewesensind, endlichfür Gegenständejeder
Art, von denennach denUmständendes Falles anzunehmenist, daß sieTräger
des Ansteckungsstoffssind.

ST.
Zum Schutzegegendie Gefahr der Einschleppungvon übertragbaren

SeuchenderHaustiereaus demAuslandekanndieEinfuhr lebenderodertoter
Tiere, tierischerErzeugnisseoderRohstoffesowievon Gegenständen,die Träger
des Ansteckungsstoffssein können,allgemeinoder für bestimmteGrenzstrecken
verbotenoder beschränktwerden. «

ZudemselbenZweckekannderVerkehrmitTierenimGrenzbezirkesolchen
Bestimmungenunterworfenwerden,diegeeignetsind, im Falle derEinschleppung
einerWeiterverbreitungderSeuchevorzubeugen.Die Bestimmungensind, so=
weit erforderlich,auch auf tierischeErzeugnisseund Rohstoffe sowie auf solche
Gegenständeauszudehnen,die Träger von Ansteckungsstoffensein können. Auch
kannfür die GrenzbezirkeeineRevisiondesvorhandenenViehbestandesund eine
regelmäßigeKontrolleüberdenAb- und Zugangvon Vieh angeordnetwerden.

Die nach Abs. 2 zulässigenBestimmungenkönnennur getroffenwerden,
wennund solangegegenüberdem angrenzendenAusland Einfuhrverboteoder
BeschränkungengemäßAbs.1 angeordnetsind.

. 88.
Von demErlasse,der AufhebungoderVeränderungeinerder im § 7

bezeichnetenAnordnungenistunverzüglichdemReichskanzlerMitteilung zumachen.
Die verfügtenVerbote und Beschränkungensind ohne Verzug öffentlich

bekanntzu machen.

II. Bekämpfung von Viehseuchenim Inlande.
1. AllgemeineDorschriften.

a) Anzeigepflicht.
9.

Bricht eineSeuche aus, auf diesich die Anzeigepflichterstreckt(&10),
oder zeigensichErscheinungen,die den Ausbruch einer solchenSeuchebefürchten
lassen,so hat der Besitzerdes betroffenenViehes unverzüglichder Polizeibehörde
odereineranderenvon derLandesregierungzu bezeichnendenStelle Anzeigezu
machen, auch die krankenund verdächtigenTiere von Orten, an denen die
Gefahr der AnsteckungfremderTiere besteht,fernzuhalten.

Die gleichenPflichtenhat, wer in VertretungdesBesitzersderWirtschaft
vorsteht,wer mit der Aufsicht über Vieh an Stelle des Besitzersbeauftragtist,
wer als Hirt, Schäfer, Schweizer,Senne entwederVieh von mehrerenBesitzern
oder solchesVieh einesBesitzers,das sichseitmehr als vierundzwanzigStunden
außerhalbder Feldmark des Wirtschaftsbetriebsdes Besitzersbefindet,in Obhut
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hat, fernerfür die auf demTransportebefindlichenTiere derenBegleiterund
für die in fremdemGewahrsam befindlichenTiere der Besitzerder betreffenden
Gehöfte,Stallungen,KoppelnoderWeideflächen.

Zur unverzüglichenAnzeigesind auch die Tierärzteund alle Personen
verpflichtet,die sichmit derAusübung derTierheilkundeoder gewerbsmäßigmit
derKastration von Tieren beschäftigen,ingleichendie Fleischbeschauereinschließlich
der Trichinenschauer,ferner diePersonen) die das Schlächtergewerbebetreiben
sowiesolche,die sichgewerbsmäßigmit derBearbeitung,VerwertungoderBe=
seitigunggeschlachteter,getöteteroderverendeterTiere odertierischerBestandteile
beschäftigen,wennsie,bevorein polizeilichesEinschreitenstattgefundenhat, von
demAusbrucheiner der AnzeigepflichtunterliegendenSeuche(§ 10) odervon
Erscheinungen,die denAusbruch einer solchenSeuche befürchtenlassen,Kenntnis
erhalten.

8 10.
Seuchen, auf die sichdie Anzeigepflichterstreckt,sind:

Milzbrand, Rauschbrand,Wild⸗ und Rinderseuche;
Tollwut;
Rotz
Maul- und Klauenseuche;
LungenseuchedesRindviehs;
Pockenseucheder Schafej;
Beschälseucheder Pferde, Bläschenausschlagder Pferde und des
Rindviehs;
Räude der Einhufer und der Schafe;
Schweineseuche,sofern sie mit erheblichenStörungen des Allgemein=
befindensder erkranktenTiere verbundenist, und Schweinepest;

10. Rotlauf der Schweineeinschließlichdes Nesselfiebers(Backsteinblattern);
11. Geflügelcholeraund Hühnerpest;
12. äußerlicherkennbareTuberkulosedes Rindviehs, sofern sie sichin der

Lunge in vorgeschrittenemZustandebefindetoder Euter, Gebärmutter
oderDarm ergriffenhat.

Der Reichskanzlerist befugt, die Anzeigepflichtauch für andereSeuchen
einzuführenund für einzelneSeuchenwiderruflichaufzuheben.

SNlss—

b) Ermittlung der Seuchenausbrüche.
E 11.

Ist eineAnzeigeerfolgt(6&9, 10) oderderAusbrucheinerSeucheoder
der Verdacht eines Seuchenausbruchssonst zur Kenntnis der Polizeibehördege=
langt, so hat diesesofort den beamtetenTierarzt zuzuziehen(vgl. jedoch§ 14)
undinzwischendafür zu sorgen,daß die krankenund, abgesehenvon derTuber=
kulose(§ 10 Abs.1 Nr. 12), auchdie verdächtigenTieremit Tierenausanderen
Ställen nichtin Berührungkommen.Der beamteteTierarzthat dieArt, den
Reichs=Gesetbl.1909. 86
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Stand und die UrsachenderKrankheitzu ermittelnund seinGutachtendarüber
abzugeben,ob durchdenBefund derAusbruchderSauchefestgestelltoderder
VerdachteinesSeuchenausbruchsbegründetist und welchebesonderenMaßregeln
zur Bekämpfungder Suucheerforderlicherscheinen. ,

In eiligenFällen kannderbeamteteTierarztschonvor polizeilichemEin=
schreitendie sofortigevorläufigeEinsperrungund Absonderungder erkrankten
und verdächtigenTiere, nötigenfalls auch derenBewachung sowie nach Vor=
schriftderLandesregierungensonstigedringlicheMaßnahmenzur Verhütungder
Weiterverbreitungder Seucheanordnen.Die getroffenenvorläusigenAnord=
nungen sind dem Besitzerder Tiere oder dessenVertreter entwederzu Protokoll
oder durchschriftlicheVerfügungzu eröffnen,auchist davonderPolizeibehörde
unverzüglichAnzeigezu machen.

Auf Ersuchendes beamtetenTierarzteshat derVorsteherdesSeuchen=
orts für die vorläufigeBewachungder erkranktenund verdächtigenTiere sowie
für dieDurchführungder dringlichenMaßregelnzu sorgen.

12.
Wenn über denAusbruch einerSeuchenach demGutachtendesbeamteten

Tierarztesnur mittels Tötung und ZerlegungeinesverdächtigenTieres oder
nur mittelsImpf= oderBlutprobeGewißheitzu erlangenist, so könnendiese
Maßregelnvon derPolizeibehördeangeordnetwerden.

¾13.
Auf die gutachtlicheErklärung des beamtetenTierarztes,daß derAus=

bruchderSeuche festgestelltsei, oder daß der begründeteVerdachteinesSeuchen=
ausbruchs vorliege, hat die Polizeibehördedie erforderlichenSchutzmaßregeln
nachdiesemGesetzund denzu dessenAusführungerlassenenVorschriftenG#79)
zu treffenundwirksamdurchzuführen.

14.
Ist derAusbruchder Maul=undKlauenseuche,des Bläschenausschlagsder

Perde oderdesRindviehs,desRotlaufs derSchweine,derGeflügelcholeraoder
der Hühnerpest(6 10 Abs.1 Nr. 4, 7, 10, 11) durch das Gutachtendes
beamtetenTierarztesfestgestellt,so kanndiePolizeibehördeauf dieAnzeigeneuer
Seuchenausbrüchein dem Seuchenorteselbstoder in unmittelbar angrenzenden
Ortschaftensofort die erforderlichenSchutzmaßregelnanordnen,ohne daß eseiner
nochmaligenZuziehungdesbeamtetenTierarztesbedarf. Dieser ist jedochdurch
die Polizeibehördevon jedemweiterenSeuchenfallezu benachrichtigen.

Das Gleiche kann für die Schweineseuche(§ 10 Abs. 1 Nr. 9) und für
diejenigenSeuchen,auf die gemäß§&10 Abs.2 die Anzeigepflichtausgedehnt
wordenist, von denLandesregierungenbestimmtwerden.
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&15.
In allenFällen, in denendembeamtetenTierarztedie Feststellungdes

KrankheitszustandeseinesverdächtigenTieres obliegt,ist es demBesitzerun=
benommen,dasGutachteneinesanderenapprobiertenTierarzteseinzuholen.Die
Anordnungund die Ausführung derSchutzmaßregelnwerdenhierdurchnicht
aufgehalten.Bei Ermittlung einerSeuchedurchZerlegungeinesTieres sind
aber die für die Feststellungder SeucheerforderlichenTeile aufzubewahren,falls
derBesitzeroderdessenVertreterbeiMitteilung desamtstierärztlichenBefundes
sofort erklärt, daß er das Gutachteneines anderenapprobiertenTierarztesein=
zuholen beabsichtigt. Die Aufbewahrung hat unter sicheremVerschluß oder
unter lUberwachungauf Kosten des Besitzers so zu geschehen,daß eineVer=
schleppungvon KrankheitskeimennachMöglichkeitvermiedenwird.
Die vorgesetzteBehörde hat im Falle erheblicherMeinungsverschiedenheit

zwischendem beamtetenTierarzt und dem von dem Besitzerzugezogenenappro=
biertenTierarzt über den Ausbruch oder Verdacht einer Seuche,oder wenn aus
sonstigenGründen erheblicheZweifel über die RichtigkeitderAngabendes be=
amtetenTierarztes obwalten, sofort ein tierärztlichesObergutachteneinzuziehen
und dementsprechenddas Verfahrenzu regeln.

8 16.
Alle Viehmärkte sowie die Viehhöfe und Schlachthöfe einschließlichder

öffentlichenSchlachthäusersind durch beamteteTierärzte zu beaufsichtigen.
Jahr= undWochenmärkte,auf denenVieh nur in geringemUmfange

gehandeltwird, könnenvon denLandesregierungenausnahmsweisevon der
Beaufsichtigungbefreitwerden.

Die Beaufsichtigungkannauf diezuHandelszweckenoderzumöffentlichen
Verkaufe zusammengebrachtenViehbestände,auf die zu uchtzweckenöffentlich
aufgestelltenmännlichenZuchttiere, auf öffentlicheTierschauen,auf die durch
obrigkeitlicheAnordnung veranlaßtenQusammenziehungenvon Vieh, auf private
Schlachthäuserund Gastställe,auf Ställe und Betriebevon Viehhändlernund
Abdeckernsowieauf gewerblicheViehmästereienausgedehntwerden.

c) Schutzmaßregeln gegen Seuchengefahr.
817.

Zum Schutzegegendie ständigeGefährdungderViehbeständedurchVieh—
seuchenkönnenfolgendeMaßnahmen angeordnetwerden:

1. Amtstierärztlicheoder tierärztlicheUntersuchungvon Vieh vor dem
Verladenund vor odernachdemEntladenim Eisenbahn=undSchiffs=
verkehre;

2. Verbot der BeschränkungdesTreibens von Vieh, das sichim Besitze
von Viehhändlern befindet,auf öffentlichenWegen und des Treibens
von Vieh auf demWegezumodervomMarkte sowieBeschränkung
desTreibensvon Wanderherden;

86“
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Beibringungvon Ursprungs=und Gesundheitszeugnissenfür das im
Besitzevon Viehhändlern befindlicheund für das auf Märkte oder
öffentlicheTierschauengebrachteVieh;
Führung von Kontrollbüchern durch die Viehhändler und Kenn=
zeichnungvon Viehj
Regelungder Einrichtungund des Betriebs von Molkereien,ins=
besonderefür Sammelmolkereiendas Verbot der Abgabeoder der
sonstigenVerwertungvon Magermilchund anderenMilchrückständen,
sofernnicht vorher eine Erhitzung bis zu einem bestimmtenWärme=
grad und für einebestimmteZeitdauerstattgefundenhat;

und Beschränkungdes Handels mit Vieh, der ohne vorgängige
BestellungentwederaußerhalbdesGemeindebezirkesder gewerblichen
NiederlassungdesHändlersoderohneBegründungeinersolchenstatt=
findet;

beimGewerbebetriebim UmherziehenbenutztenZugtiere;

ort oderWohnungdesBesitzers)

öffentlichenVerkehr;
Reinigung und Desinfektionder zur Beförderung von Vieh, tierischen
ErzeugnissenodertierischenRohstoffendienendenFahrzeugemitEinschluß
von Schiffen sowie der bei einer solchenBeförderung benutztenVe=
hältnisseund Gerätschaftenund derLadeplätze;
Regelungder Einrichtungund des Betriebsvon Viehausstellungen,
Viehmärkten, Viehhöfen, Schlachthöfenund gewerblichenSchlacht=
stätten, insbesondereauch räumlicheTrennung der Viehhöfe von den
Schlachthöfen,Anlegung getrennterZu- und Abfuhrwegefür Vieh=
märkte,Viehhöfeund SchlachthöfesowieVerbot des Abtriebsvon
Vieh vonSchlachtviehmärktenzu anderenZweckenals zurSchlachtung
oder zum Auftrieb auf andereSchlachtviehmärkte;
Regelungder Einrichtungund des Betriebs von Gastställenund
Ställen von Viehhändlern;
Regelungder Einrichtungund des Betriebs von Adbdeckereienein=
schließlichder Anlagen zur gewerbsmäßigenBeseitigung oder Ver=
arbeitungvon Kadavernund tierischenTeilen;
Regelungder Beseitigungoder der Reinigungvon Abwässernund
Abfällenin Gerbereien,Fell=und Häutehandlungen)
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16. Regelung des Verkehrs mit Viehseuchenerregernund ihrer Auf—
bewahrungsowieBestimmungder Vorsichtsmaßregeln,die bei der
Ausführung wissenschaftlicherArbeiten mit solchenErregern zu be=
obachtensind; »

17. RegelungderHerstellungund VerwendungvonImpfstoffen,die zum
SchutzegegenViehseuchenoderzu derenHeilungbestimmtsind;

18. RegelungdesGewerbebetriebsderViehkastrierer.

8S
Zum Schutzegegeneine besondereSeuchengefahrund für derenDauer

könnenunterBerücksichtigungder beteiligtenWirtschafts=und Verkehrsinteressen
die nachstehendenMaßregeln (§0 19 bis 30) angeordnetwerden.

* 19.
1. Absonderung,Bewachungoder polizeilicheBeobachtungder an der

Seucheerkrankten,derverdächtigenund der für dieSeucheempfänglichenTiere.
BeschränkungendesPersonenverkehrsinnerhalbderRäumlichkeiten(Gehöft,

Stall, Standort, Hofraum,Weidefläche,Viehausstellung,Marktplatzusw.),in
denensichderartigeTiere befinden,und auf öffentlichenWegen.
Für Räumlichkeiten, in denensichnicht krankeoder verdächtige,sondern

npr für die SeucheempfänglicheTiere befinden,und auf öffentlichenWegen
darf die Beschränkungdes Personenverkehrsnur angeordnetwerden, soweitsie
in diesemGesetzausdrücklichvorgesehenist.

Der Besitzereinesder Absonderungoder polizeilichenBeobachtungunter=
worfenenTieres ist verpflichtet,solcheEinrichtungenzu treffen, daß das Tier
für die Dauer derAbsonderungoderBeobachtungdie ihm bestimmteRäumlich=
keit nicht verlassenkann und außer aller Berührung und Gemeinschaftmit
anderenTieren bleibt. Auch dürfendieKadaverabgesonderter,bewachteroder
polizeilichbeobachteterTiere nichtohnepolizeilicheGenehmigunggeöffnetoderbe=
seitigtwerden.

8 20.
2. BeschränkungenderBenutzung,derVerwertungoderdesTransports

krankeroder verdächtigerTiere, ihrer Kadaver, der von ihnen stammendenEr—
zeugnisseoder solcherGegenstände,die mit krankenoder verdächtigenTieren oder
ihren Kadavern in Berührung gekommenoder sonst geeignetsind, die Seuche
zu verschleppen.

Beschränkungendes Transports und der Benutzungder für die Seuche
empfänglichenund solcherTiere, die geeignetsind, die Seuchezu verschleppen.

Verbot oderBeschränkungdesHandelsmit Tieren, der ohnevorgängige
BestellungentwederaußerhalbdesGemeindebezirkesdergewerblichenNiederlassung
desHändlersoderohneBegründungeinersolchenstattfindet.
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821.
3. Verbot des gemeinschaftlichenWeidegangesvon Tierenaus denVieh=

beständenverschiedenerBesitzer und der Benutzung bestimmterWeideflächen,
fernerder gemeinschaftlichenBenutzungvon Brunnen, Tränkenund Schwemmen
und des Verkehrs mit seuchenkrankenoder verdächtigenTieren auf öffentlichen
oder gemeinschaftlichenStraßen und Triften.

Verbot des freienUmherlaufensder Haustieremit Ausnahme der Katzen
und desGeflügels.

* 22.
4. Sperre desStalles odersonstigenStandorts seuchenkrankeroderver=

dächtigerTiere, desGehöfts, desOrtes, der Weidefläche,der Feldmarkoder
einesohneRücksichtauf Feldmarkgrenzenbestimmten,tunlichstengzu bemessenden
GebietsgegendenVerkehrmit Tierenund mit solchenGegenständen,dieTräger
des Ansteckungsstoffssein können.

Die Sperre der Feldmark oder eines über die Feldmark hinausgehenden
Gebietsdarf erst dann verfügtwerden,wennderAusbruchder Seuchedurch
das Gutachtendes beamtetenTierarztes festgestelltist und wenn dieSeucheihrer
Beschaffenheitnach eine größereund allgemeinereGefahr einschließt.

Die Sperre kann auf einzelneStraßen oderTeile desOrtes oderder
Feldmark beschränktwerden.

Die Sperre einesStalles odersonstigenStandorts, einesGehöftsoder
einerWeideflächeverpflichtetdenBesitzer,die zur wirksamenDurchführungder
Sperre vorgeschriebenenEinrichtungenzu treffen.

23.
5. Impfung der für die SeucheempfänglichenTiere, tierärztlicheBe=

handlungder erkranktenund derverdächtigenTiere sowieBeschränkungenin der
Befugnis zur Vornahmevon Heilversuchen.

6*24.
6. Täötungder an der Stuche erkranktenoder verdächtigenTiere.
Die Tötung darf nur in denFällen angeordnetwerden,die in diesem

Gesetzausdrücklichvorgesehensind.
Die VorschriftunverzüglicherTötung der an einerSeucheerkranktenoder

verdächtigenTiere findet, wo sie in diesemGesetzenthaltenist, keineAnwendung
auf Tiere, die einer der StaatsaufsichtunterworfenenhöherenLehranstaltüber=
gebensind, um dort für derenZweckeverwendetzu werden, ferner auf Tiere,
die unterstaatlicherAufsichtfür die ErforschungoderBekämpfungvonSeuchen
benutztwerden. «

§25.
7.TötungvonTieren,diebesiininitenVerkehrs-oderNutzungsbeschräns

kungenoderderAbsperrungunterworfensindund in verbotswidrigerBenutzung
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oder außerhalb der ihnen angewiesenenRäumlichkeit oder an Orten betroffen
werden,zu denenderZutritt verbotenist.

5*26.
8. UnschädlicheBeseitigung derKadaver oderKadaverteile(FleischHäute,

Blut, Eingeweide,Hörner, Klauenusw.),der Streu, desDüngersoderanderer
Abfälle von krankenoderverdächtigenTirren.

27.
9. ReinigungundDesinfektionderStälle, Standorte,Ladestellen,Markt=

plätzeund Wege,die von krankenoderverdächtigenodervonzusammengebrachten
und für die SeucheempfänglichenTierenbenutztsind.

Reinigungund Desinfektionoder, falls dieseMaßnahmensichnichtwirksam
durchführenlassen,unschädlicheBeseitigungdesDüngers,derStreu=undFutter=
vorräte, der Gerätschaften,Kleidungsstückeund sonstigenGegenstände,diemit
krankenoderverdächtigenTierenin Berührunggekommensind odervon denen
sonstanzunehmenist, daß sieAnsteckungsstoffeenthalten.

ErforderlichenfallsauchReinigung und Desinfektionvon Tieren,die Träger
desAnsteckungsstoffsseinkönnen,und von Personen,diemit krankenoderver=
dächtigenTierenin Berührunggekommensind.

Die DurchführungdieserMaßregelnerfolgtunterBeobachtungetwaiger
AnordnungendesbeamtetenTierarztesund unterpolizeilicherlberwachung.

*28.
10. EinstellungoderBeschränkungderViehmärkte,derJahr- undWochen=

märkte,derKörungen,Viehversteigerungenund öffentlichenTierschauen.Vieh=
versteigerungenauf demeigenennichtgesperrtenGehöftedesBesitzerskönnennur
dann verbotenwerden,wenn Tiere zum Verkaufekommen,die sichwenigerals
drei Monate im Besitzedes Versteigerersbefinden.

* 29.
11. Amtstierärztlicheoder tierärztlicheUntersuchungder am Suuchenort

oderin dessenUmgegendvorhandenen,für die SeucheempfänglichenTiere.

30.
12. OffentlicheBekanntmachungdes Ausbruchsder Seuche. Ist diese

Bekanntmachungerfolgt, so muß auchdas Erlöschender Seucheunverzüglich
öffentlichbekanntgemachtwerden.

2. BesondereVorschrutn für einzelne Seuchen.

83
Bei dennachbenanntenSeuchengain folgendebesonderenVorschriftenmit

derMaßgabePMatz,daß außerdemalle nach sonstigenVorschriftendieses
GesetzeszulässigenMaßregelnangeordnetwerdenkönnen.
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a) Milzbrand, Rauschbrand, Wild- und Rinderseuche.
l 32.

Tiere, dieanMilzbrandoderRauschbranderkranktodereinerdieserSeuchen
verdächtigsind, dürfen nicht geschlachtetwerden.

6 33.
Die VornahmeblutigerOperationenan Tieren, die an Milzbrand oder

RauschbranderkranktodereinerdieserSeuchenverdächtigsfind,istnur approbierten
Tierärztengestattet.

Eine Offnungdes Kadavers darf ohnepolizeilicheErlaubnis nur von
approbiertenTierärztenvorgenommenwerden.

∆34.
Die KadavergefallenerodergetöteterTiere,diemitMilzbrandoderRausch=

brand behaftetwaren oder bei denender Verdacht einer dieserSeuchenvorliegt,
müssensofort nach Anweisung des beamtetenTierarztes unschädlichbeseitigt
werden. Bis dahin ist für eineAufbewahrungSorge zu tragen,durchdie eine
Verschleppungvon KrankheitskeimennachMöglichkeitvermiedenwird.

Das Abhäuten derKadaver ist verboten. Jedoch kann das Abhäutenvon
Rauschbrandkadavernunter ausreichendenVorsichtsmaßregelngestattetwerden.
Diie gleichenVorschriftenfindenbeimAusbruchedes Milzbrandesoder

RauschbrandesunterWildständenaufdasgefalleneodergetöteteWild Anwendung.

. ∆ 35.
Die Vorschriftender§§ 32 bis 34 könnenauf dieWild=undRinderseuche

ausgedehntwerden.
b) Tollwut.

6l 36.
Hunde oder sonstigeHaustiere, die derSeucheverdächtigsind, müssenvon

demBesitzeroderdemjenigen,unterdessenAufsichtsiestehen,sofortgetötetoder
bis zu polizeilichemEinschreitenin einemsicherenBehältnis eingesperrtwerden.

*
Vor polizeilichemEinschreitendürfenbeiwutkrankenoderder Seuchever=

dächtigenTieren keinerleiHeilversucheangestelltwerden.

∆38.
Das SchlachtenwutkrankeroderderSeucheverdächtigerTiere und jeder

Verkauf oder VerbraucheinzelnerTeile, der Milch oder sonstigerErzeugnisse
solcherTiere sindverboten.
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839.
Für Tiere, bei denendie Tollwut festgestelltist, ist die sofortigeTötung

polizeilichanzuordnen,für Hundeund Katzenauchdann, wenndas tierärztliche
Gutachtennur auf Verdacht der Seuche lautet. Wenn ein der Suuche ver=
dächtigerHund oder eine der Seuche verdächtigeKatze einenMenschengebissen
hat, so kanndas Tier eingesperrtund bis zurBestätigungoderBeseitigungdes
Verdachtspolizeilichbeobachtetwerden.
Für Hundeund Katzen,von denenanzunehmenist, daß siemit wutkranken

Tieren oder der Seuche verdächtigenHunden oder Katzen(Abs.1) in Berührung
gekommensind),istgleichfallsdie sofortigeTötungpolizeilichanzuordnen.Andere
Tiere sindunterder gleichenVoraussetzungsofortder polizeilichenBeobachtung
zu unterstellen. Auch kann für Hunde statt der Tötung ausnahmsweiseeine
mindestensdreimonatigeEinsperrunggestattetwerden,falls sie nach demErmessen
der Polizeibehördemit genügenderSicherheitdurchzuführenist, und der Besitzer
des Hundes die daraus und aus der polizeilichenUberwachungerwachsenden
Lastenträgt. "

40.
Ist ein wutkrankeroderderSeucheverdächtigerHund frei umhergelaufen,

so muß für die Dauer der Gefahr die Festlegungaller in dem gefährdetenBe=
zirkevorhandenenHunde polizeilichangeordnetwerden. Der Festlegungist das
Führen der mit einemsicherenMaulkorbe versehenenHunde an der Leine gleich
zu erachten. Auch kann für mindergefährdeteBezirksteilezugelassenwerden,daß
die Hunde entwederohne Maulkorb an der Leine geführtwerdenoder mit
Maulkorb unter gewissenhafterUberwachungfrei laufen dürfen. Es kann ange=
ordnetwerden,daßHunde, die diesenVorschriftenzuwiderumherlaufendbetroffen
werden,sofortzu tötensind.

41.
Die Kadaver der gefallenenodergetötetenwutkrankenoderder Seuche

verdächtigenTiere müssensofort unschädlichbeseitigtwerden.
Das Abhäuten solcherKadaver ist verboten.

c) Rotz.
*42.

Sobald derRotz beiTieren festgestelltist, muß derenunverzüglicheTötung
angeordnetwerden.

43.
VerdächtigeTiere unterliegenderAbsonderungund polizeilichenBeobach=

tung mit den nach Lage des Falles erforderlichenVerkehrs=und Nutzungs=
beschränkungenoderderSperre (§919 bis 22).

Das Schlachtenrotzkrankeroder derSeucheverdächtigerTiere ist verboten.
Reichs=Gesetzbl.1909. 87
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8 44.
Die Tötung verdächtigerTiere muß von der Polizeibehördeangeordnet

werden
wenn von dem beamtetenTierarzte der Ausbruch der Rotzkrankheit
auf Grund der vorliegendenAnzeichenfür wahrscheinlicherklärt
wird oder

wenndurchanderweite,den VorschriftendiesesGesetzesentsprechende
Maßregelnein wirksamerSchutzgegendie VerbreitungderSeuche
nachLagedesFalles nichterzieltwerdenkann

siedarf außerdemangeordnetwerden,
wenndiebeschleunigteUnterdrückungderSeucheim öffentlichenInteresse
erforderlichist. "

s45.
Die Kadavergefalleneroder getöteterrotzkrankeroder der Seuchever=

dächtigerTieremüssensofortnachAnweisungdesbeamtetenTierarztesunschädlich
beseitigtwerden.Bis dahin ist für eineAufbewahrungSorge zu tragen,durch
die eineVerschleppungvon KrankheitskeimennachMöglichkeitvermiedenwird.

Das AbhäutensolcherKadaverist verboten.

"46.
Die Polizeibehördehat von jedemerstenSeuchenverdachtund von jedem

erstenSeuchenausbruchin einerOrtschaftsowie von demVerlauf und von dem
Erlöschender SeuchedemGeneralkommandodesjenigenArmeekorpssowiedem
Vorstandedesjenigenlandesherrlichenoder Staatsgestüts, in dessenBezirke der
Seuchenortliegt, sofortschriftlichRitteilung zu machen. Ist der Seuchenort
einTruppenstandort,soistdieMitteilung auchdemGouverneur,Kommandanten
oder Garnisonältestenzu machen.

4) Maul. und Klauenseuche.
&47.

Für einenverseuchtenOrt odereinenbestimmtengefährdetenBezirkkann
der Verkehr von Personen auch in Räumlichkeiten(Gehöft, Stall, Standort,
Hofraum, Weidefläche,Viehausstellung,Marktplatzusw.), in denensichfür die
Seuche empfänglicheTiere befinden, beschränktoder insoweit ausgeschlossen
werden,als er nichtzurWartung undPflegedesViehessowiezurEinbringung
der Ernte erforderlichist.

Innerhalb einesgefährdetenBezirkesdürfen, unbeschadetder nachden
allgemeinenVorschriften zulässigenBeschränkungendes Verkehrs mit Tieren,
öffentlicheWegevorübergehendgegendenVerkehrauchvon Personengesperrt
werden,wenn dadurchdieBenutzungvon Tieren, die einerSperre (#22) unter=
liegen,zur FeldarbeitoderderAuftrieb solcherTiere auf dieWeide ermöglicht
odererleichtertwird.
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X «
Das WeggebenroherMilch ausSammelmolkereienund die sonstigeVer=

wertungsolcherMilch könnenin ZeitenderSeuchengefahrund für derenDauer
verbotenwerden. » s-

Ist der Ausbruch der Maul⸗ und Klauenseuchefestgestellt,so muß das
Weggebenvon Milch aus dem Seuchengehöftan dieBedingung der vorherigen
Erhitzungbis zu einembestimmtenWärmegradund für eine bestimmteZeit⸗
dauer geknüpftwerden. Kann einewirksameErhitzung nichtgewährleistetwerden,
so ist dasWeggebenvon Milch aus demSeuchengehöftezu verbieten. Für die
Abgabevon Milch an Sammelmolkereien,in deneneinewirksameErhitzungder
gesamtenMilch gewährleistetist, könnenAusnahmenzugelassenwerden.

Für Gehöfte, in denen die Seuche nicht herrscht, die jedochin einem
Sperrgebiete(622) liegen, könnendie nachAbs.2 zulässigenAnordnungenge=
troffenwerden.

§ 49.
Wenn die Maul- und Klauenseuchein einersonstseuchenfreienGegend

nur vereinzeltherrscht, so kann die Tötung der seuchenkrankenund der ver=
dächtigenTiere angeordnetwerden,sofern anzunehmenist, daß die Seuche da=
durchgetilgtwerdenkann.

e) Lungenseuchedes Rindviehs.
850.

Die Vorschriftdes§ 47 Abs.2 findetsinngemäßeAnwendung.

*51.
Die Polizeibehördehat dieTötung der nach demGutachtendes beamteten

Tierarztes an der LungenseucheerkranktenTiere anzuordnenund kann auch die
Tötung verdächtigerTiere anordnen.

Außerin demFalle polizeilicherAnordnungdarfeineLungenseuche=Impfung
nichtvorgenommenwerden.

M Pockenseuche der Schafe.
( 22.

Die Vorschriftdes§ 47 Abs.2 findetsinngemäßeAnwendung.

(55.
Ist die Pockenseuchein einerSchafherdefestgestellt,so muß dieImpfung

aller zur Zeit nochseuchenfreienStücke der Herde angeordnetwerden.
Auf den Antrag des Besitzersder Herde oder seinesVertreters kann für

die VornahmederImpfung eineFrist gewährtwerden,wenn nachdemGut=
achtendesbeamtetenTierarztesdie sofortigeImpfung nichtzweckmäßigist.

87“
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Auch kann auf den Antrag des Besitzersoder seinesVertreters von der
Anwendungder Impfung ganz Abstandgenommenwerden,soferndie Ab=
schlachtungder noch seuchenfreienStücke der Herde innerhalb 10 Tagen nach
FeststellungdesSeuchenausbruchsgesichertist.

654.
Gewinntdie SeucheeinegrößereAusdehnungoderist nachdenörtlichen

Verhältnissendie Gefahr einer Verschleppungder Seuche in die benachbarten
Schafherdennicht auszuschließen,so kann die Impfung der von derSeuchebe=
drohtenHerdenund aller in demselbenOrte befindlichenSchafe polizeilichan=
geordnetwerden.

55.
Die geimpftenSchafe sind rücksichtlichderpolizeilichenSchutzmaßregelnden

pockenkrankengleichzu behandeln.
∆56.

Außer in demFalle polizeilicherAnordnung(9853)54) darfeinePocken=
impfungderSchafenichtvorgenommenwerden.

8) Beschälseuche der Pferde und Bläschenausschlag der Pferde und
des Rindviehs.

*57.
Perde, die an der Beschälseuche,und Pferde oderRindviehstücke,die an

dem Bläschenausschlageder Geschlechtsteileleiden, sowie Tiere der genannten
Arten, die einer dieserSeuchenoder der Ansteckungverdächtigsind, dürfen so
lange nicht zur Begattung zugelassenwerden,als nichtdurchdenbeamtetenTier=
arzt die vollständigeHeilung und Unverdächtigkeitder Tiere festgestelltist.

§58.
Tritt die Beschälseuchein einemBezirk in größererAusdehnung auf,) so

kanndie ZulassungderPferdezur Begattungfür dieDauer derGefahr allge=
gemeinvon einervorgängigenUntersuchungdurchden beamtetenTierarzt ab=
hängiggemachtwerden.

h) Räude der Einhufer und der Schafe.
859.

Wird die Räude bei Einhufern(sarcoptes-oderdermatocoptes-Räude)
oderSchafen(dermatocoptes-Räude)festgestellt,so kannderBesitzerangehalten
werden,die räudekrankenund verdächtigenTiere und die Schafherden,in denen
die Räude herrscht, sofort dem Heilverfahren eines approbiertenTierarztes zu
unterwerfen,soferner nichtdie Tötung der Tierevorzieht.
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Bei Schafherden,in denendie Räude herrscht,soll dieAuswahl desHeil⸗
verfahrensdem Besitzerauf dessenVerlangen zunächstüberlassenwerden. Wird
durch das vom Besitzer gewählteHeilverfahren die Räude nicht binnen drei
Monaten nach ihrer Feststellunggetilgt, so kann die Polizeibehördedie An⸗
wendungeines bestimmtenHeilverfahrensvorschreiben.

i) Rotlauf der Schweine einschließlich des Nesselfiebers
(Backsteinblattern).

g 60.
Gewinntder Rotlauf der SchweineeinegrößereAusdehnung,sokanndie

Impfung der gefährdetenSchweinebeständeeines Gehöfts, einer Ortschaftoder
einesgroͤßerenBezirkesangeordnetwerden.

Den Landesregierungenbleibtdie Bestimmungüberlassen,ob und unter
welchenBedingungeneineSchutzimpfungin anderenFällenpolizeilichangeordnet
werdendarf.

k) Tuberkulose des Rindviehs (§ 10 Abs. 1 Nr. 12).

g 61.
Die Tötung von Tieren, bei denendas Vorhandenseinder Tuberkulose

im Sinne des § 10 Abs.1 Nr. 12 festgestelltoder in hohemGrade wahr=
scheinlichist, kann polizeilichangeordnetwerden.

Wird dieTötung nicht angeordnetoder wird sie aufgeschoben,so sind
gegendie Weiterverbreitungder KrankheitSchutzmaßregelnzu erlassen(9819,
20, 27)j)insbesondereist dieKennzeichnungderTiere anzuordnen.

Die Milch von Kühen, bei denendas VorhandenseinderTuberkuloseim
Sinne des§ 10 Abs.1 Nr. 12 festgestelltoder in hohemGradewahrscheinlich
ist, darf nichtweggegebenoderverwertetwerden,bevorsie bis zu einembe=
stimmtenWärmegrad und für eine bestimmteZeitdauererhitztworden ist.

Die Milch der mit EutertuberkulosebehaftetenKühe darf auch nach dem
Erhitzenwederals Nahrungsmittelfür Menschenweggegebennoch zur Her=
stellungvon Molkereierzeugnissenverwendetwerden.

3. BesondereVorschriftenfür Diehhöfeund Schlachthöfeeinschließlich
öffentlicher Schlachthäuser.

*W2.
Auf die Viehhöfeund Schlachthöfeeinschließlichder öffentlichenSchlacht=

häuser und auf das daselbstaufgestellteVieh finden die vorstehendenBe=
stimmungendiesesGesetzesmit den AnderungenAnwendung, die sich aus den
nachfolgendenbesonderenVorschriftenergeben.
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g 63.
Wird unter dem daselbstaufgestelltenVieh der Ausbruch einer übertrag=

baren Seuche ermitteltoder zeigensichbei solchemVieh Erscheinungen,die nach
demGutachtendes beamtetenTierarztes den Ausbruch einer solchenSeuchebe=
fürchtenlassen,sosinddieerkranktenund alle verdächtigenTiere sofortin polizeiliche
Verwahrungzu nehmenundvonjederBerührungmit denübrigenauszuschließen.

4.
Nach Feststellungdes SeuchenausbruchskönnenViehhöfeund Schlacht=

höfe einschließlichder öffentlichenSchlachthäuserganz oder teilweise für die
Dauer derSeuchengefahrgegendenAbtriebder für die Seucheempfänglichen
Tiere gesperrtwerden.

§l65.
Soweit Schlachtviehin Frage kommtund dieArt derKrankheites gestattet

(vgl. §§ 32, 35, 38, 43 Abs. 2), kann der Besitzerder erkranktenoderver=
dächtigenTiere oderseinVertreterangehaltenwerden,diesofortigeSchlachtungunter
AufsichtdesbeamtetenTierarztesin dendazubestimmtenRäumenvorzunehmen.

Die Schlachtungkann in dringendenFällen auchohne vorherigeBenach=
richtigung des Besitzers oder seines Vertreters vorgenommenund auf alles
anderein der betreffendenRäumlichkeitvorhandene,für die Seuche empfängliche
Schlachtviehausgedehntwerden. Den Besitzernderso geschlachtetenTiere ist
unverzüglichvon der SchlachtungMitteilung zu machen. (

4. Entschädigungfür Viehverluste.

6 66.
Vorbehaltlichder in diesemGesetzebezeichnetenAusnahmenist eineEnt=

schädigungzu gewähren:
1. für Tiere,die auf polizeilicheAnordnunggetötetodernachdieserAn=
ordnungan derjenigenKrankheitgefallensind,die zu derAnordnung
Veranlassunggegebenhat;

2. für Tiere, die nachrechtzeitigerstatteterAnzeigeanRotz oderLungen=
seuchegefallensind, wenn die Voraussetzungengegebenwaren, unter
denendiepolizeilicheAnordnungder Tötung erfolgenmuß;

3. für Tiere, von denenanzunehmenist, daß sie infolge einer polizeilich
angeordnetenImpfung eingegangensind;

4. für Rinder und Pferde,die an Milzbrand oderRauschbrandgefallen
sindoder an denennachdemTode eine dieserKrankheitenfestgestellt
worden ist.
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867.
Die Bestimmungendarüber:
1. vonwemdieEntschädigungzu gewährenund wie sie aufzubringenist,
2. wie die Entschädigungim einzelnenFalle zu ermittelnund festzu=
stellenist,

sind von denEinzelstaatenzu treffen,jedochmit derMaßgabe, daß die Ent=
schädigungenfür Tiere, die auf polizeilicheAnordnunggetötetwordensind, aus
Staatsmitteln bestrittenwerdenmüssen:

a) in vollemUmfange,wenn die Tiere nichtmit der Stuche behaftet
waren,derentwegendieTötung angeordnetwordenist,

b) mindestenszurHälfte, wennsiemit Maul- undKlauenseuchebehaftet
waren,

Ip)mindestenszu einemDrittel, wenn sie mit Tuberkulose(§ 10 Abs. 1
Nr. 12) behaftetwaren,

und wenn in denFällen zu b und c die Tötung wegender
dort genanntenSuaucheerfolgtist.

Mit diesenMaßgabenbleibendie in dieserHinsichtin denEinzelstaaten
bestehendenVorschriftenunberührt. Mit der gleichenEinschränkungund insoweit
solcheVorschriftennicht entgegenstehen,sind die Landesregierungenbefugt,zu
bestimmen,daß die Entschädigungenbis zum Eintritt einer anderweitenlandes=
verfassungsmäßigenRegelungdurchBeiträgederBesitzerder betreffendenTier=
gattungennach Maßgabe der über die Verteilung und Erhebung der Beiträge
von derLandesregierungzu treffendennäherenAnordnungaufgebrachtwerden.

In allen Fällen sollenjedochdie Vorschriftender §#68 bis 73 dieses
Gesetzesdabeimaßgebendsein.

g 68.
Der Entschädigungwird der gemeineWert desTiereszu Grundegelegt,

und zwar, abgesehenvon derTuberkulose(6 10 Abs.1 Nr. 12), ohneRücksicht
auf denMinderwert, den das Tier dadurcherlittenhat, daß es von derSeuche
ergriffenoder derImpfung unterworfenworden ist. Die Entschädigungbeträgt
bei denmit Rotz behaftetenTierendreiViertel, bei denmitMilzbrand, Rausch=
brand, Lungenseucheoder Tuberkulose(6+10 Abs. 1 Nr. 12) behaftetenTieren
vier Fünftel, im übrigendie volle Höhedes in der angegebenenWeiseberech=
netenWertes.

Auf diezu leistendeEntschädigungwerdenangerechnet:
1. die aus PrivatverträgenzahlbareVersicherungssumme,und zwar bei
Rotz zu drei Viertel, bei Milzbrand, Rauschbrand,Lungenseucheund
Tuberkulose(§ 10 Abs. 1 Nr. 12) zu vier Fünftel, in allen anderen
Fällen zumvollenBetrage;
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2. der Wert derjenigenTeile des getötetenTieres, welchedemBesitzer
nachMaßgabeder polizeilichenAnordnungenzur Verfügungbleiben.

g 609.
Die zu leistendeEntschädigungwird, sofernein andererBerechtigternicht

bekanntist, demjenigengezahlt, in dessenGewahrsamoder Obhut sichdas Tier
zur Zeit desTodesbefand.

Mit dieserZahlung ist jederEntschädigungsanspruchDritter erloschen.

870.
KeineEntschädigungwird gewährt:
1. für Tiere, die dem Reiche, den Einzelstaatenoder zu den landesherr=
lichenGestütengehören;

2. für Tiere, die der Vorschrift des § 6 zuwider in das Reichsgebietein=
geführt sind;

3. für Tiere, die innerhalbeinerbestimmtenFrist vor der Feststellung
der Seuche in das Reichsgebieteingeführtsind, wenn nicht der Nach=
weis erbrachtwird, daß ihre Ansteckungerst nach der Einführung in

c dasReichsgebietstattgefundenhat. DieseFrist beträgtbeiMilzbrand,
Rauschbrandund bei Maul= und Klauenseuche14 Tage, bei Rotz
90 Tage, bei Lungenseuche180 Tage und bei Tuberkulose 10
Abs.1 Nr. 12) 270Tage.

8 7I.
Durch Landesrechtkann die Entschädigungversagtwerden:
1. für Tiere, die an einer ihrer Art oder demGrade nach unheilbaren
und unbedingttödlichenKrankheit gelitten haben, es sei denn, daß
dieseKrankheit bestandenhat in Milzbrand, Rauschbrand,Rotz,
Lungenseuche,Maul- und KlauenseucheoderTuberkulose(5 10 Abs. 1
Nr. 12), oderdaß das Tier an einerinfolgepolizeilichangeordneter
Impfung aufgetretenenKrankheit verendetist,
für das in Viehhöfenoderin Schlachthöfeneinschließlichder öffentlichen
SchlachthäuseraufgestellteSchlachtvieh,

3. für Hunde und Katzen,die aus Anlaß der Tollwut getötetsind
(§812, 36, 39, 40).

8 72.
Der Anspruchauf Entschädigungfällt weg:
1. wenn der Besitzerder Tiere oder derVorsteherderWirtschaft, der die
Tiere angehören,oderdermit derAufsichtüber dieTiere an Stelle
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des BesitzersBeauftragte vorsätzlichoder fahrlässig den Vorschriften
der§§#9, 10 zuwiderdie ihm obliegendeAnzeigeunterläßtoderlänger
als vierundzwanzigStunden, nachdemer von der anzuzeigendenTat=
sacheKenntniserhaltenhat, verzögert,es sei denn,daß dieAnzeige
von einemanderenVerpflichtetenrechtzeitiggemachtwordenist;

2. wennderBesitzereinesderTieremit derSeuchebehaftetgekauftoder
durchein anderesRechtsgeschäftunterLebendenerworbenhat und von
diesemkrankenZustandebeim Erwerbe des Tieres Kenntnis hatte;
im Falle des § 25, oder wenn dem Besitzer oder dessenVertreter
dieNichtbefolgungoderUbertretungder angeordnetenSchutzmaßregeln
zur Abwehrder Seuchengefahrzur Last fällt.

%

§ 73.
Wenn zur Bestreitungder EntschädigungenBeiträgenachMaßgabedes

vorhandenenTierbestandeserhobenwerden, dürfen dieseBeiträge für Tiere, die
dem Reiche, den Einzelstaatenoder zu den landesherrlichenGestütengehören,
und im Falle des § 71 Nr. 2 für das in Viehhöfen oder in Schlachthöfenein=
schließlichöffentlicherSchlachthäuseraufgestellteSchlachtviehnicht beansprucht
werden.

III. Strafvorschriften.

874.
Mit Gefängnisbis zu zweiJahren odermit Geldstrafevon fünfzehnbis

zu dreitausendMark wird bestraft:
1. wer vorsätzlichdenVorschriftender §§ 6, 32 bis 34, 36 bis 38, 41,
des§ 43 Abs. 2, des § 45, des9 51 Abs. 2) der99 56, 57, des§ 61
Abs.3, 4 zuwiderhandelt;

2. wer vorsätzlichden Vorschriften der §§P9, 10 zuwider die ihm ob=
liegendeAnzeigeunterläßtoder länger als vierundzwanzigStunden,
nachdemer von der anzuzeigendenTatsacheKenntniserhaltenhat,
verzögertoder es unterläßt, die krankenund die verdächtigenTiere
von Orten, an denendie Gefahr derAnsteckungfremderTiere besteht,
fernzuhalten;die Strafverfolgungwegenunterlasseneroderverzögerter
Anzeigetritt nichtein, wenndie Anzeigevon einemanderenVer=
pflichtetenrechtzeitiggemachtworden ist;

3. wer vorsätzlichden auf Grund des 5 7 Abs. 1, des § 11 Abs. 1, 2,
der 9§ 19 bis 23, 26 bis 28, 35, 39, 40, des 5 43 Abs.1, der

Reichs=Gesetzbl.1909. 88
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5547, 48, 58, 59, des § 61 Abs.2, der 9§963, 64, 78 von der
zuständigenBehörde oder dem beamtetenTierarzte getroffenenAn=
ordnungenzuwiderhandelt;

4. wer vorsätzlichdie gemäß§ 17 Nr. 4, § 61 Abs.2 angebrachten
Kennzeichenunbefugterweisebeseitigtoder verändert;

5. wer vorsätzlichKadaver,die aufpolizeilicheAnordnungvergrabensind,
oder Teile von solchenunbefugterweiseausgräbt oder wer vorsätzlich
Kadaver,die auf polizeilicheAnordnungvergrabenwaren,oderTeile
von solchenunbefugterweisean andereüberläßtoderan sichbringt.

Neben derGefängnisstrafekann auf Geldstrafebis zu eintausendfünfhundert
Mark erkanntwerden.

5 75.
Mit Geldstrafevon zehnbis einhundertfünfzigMark odermit Haft nicht

unter einerWochewird bestraft,wer den im § 74 Abs. 1 Nr. 1)2 bezeichneten
Vorschriftenaus Fahrlässigkeitzuwiderhandelt.

EineBestrafungwegenfahrlässigerVerzögerungder in den§#89, 10vor=
geschriebenenAnzeigefindetnur statt,wenndieAnzeigelängerals vierundzwanzig
Stunden nach erhaltenerKenntnis von der anzuzeigendenTatsache verzögert
worden ist. Die Strafverfolgung wegen fahrlässigerUnterlassungoder Ver=
zögerungderAnzeigetritt nichtein, wenndie Anzeigevon einemanderenVer=
pflichtetenrechtzeitiggemachtwordenist.

§ 76.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft:
1. wer außerdenFällen des§ 74 Abs.1 Nr. 3 den auf Grund dieses
GesetzesgetroffenenAnordnungenzuwiderhandelt;

2. wer eineder im 9 74 Abs.1 Nr. 4, 5 bezeichnetenHandlungenaus
Fahrlässigkeitbegeht.

§ 77.
Im Falle derZuwiderhandlunggegendieVorschriftendes § 6 odergegen

die auf Grund des §7 Abs. 1 getroffenenAnordnungen ist nebender Strafe
auf dieEinziehungderverbotswidrigeingeführtenTiere, KadaverundTeile von
Tieren, tierischenErzeugnisseund Rohstoffesowie der Gegenstände,die Träger
des Ansteckungsstoffssein können, zu erkennen,ohne Unterschied,ob sie dem
Verurteilten gehörenoder nicht.

Ist dieVerfolgungoderVerurteilungeinerbestimmtenPersonnichtaus=
führbar, so kann auf die Einziehungselbständigerkanntwerden.
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IV. Schlußbestimmungen.

s.
Zur wirksamenAusführung der in den 9#l7, 16, 17, 19 bis 29 be=

zeichnetenMaßregelnkanneineAnzeigeüberdas Vorhandensein,denAb=und
Zugang oderüberOrtsveränderungenvon Tieren oderüber die in den§§8.16
und 17 aufgeführtenBetriebe, Unternehmungenund Veranstaltungenvor=
geschriebenwerden.

79.
Die näherenVorschriftenüber die Anwendungund Ausführung der nach

den§§816bis30 zulässigenMaßregelnerläßtderBundesratunterBerücksichtigung
der in den §§ 32 bis 65 gegebenenbesonderenBestimmungen. Das Gleiche
gilt für die nach § 78 zulässigenMaßregeln, soweit sie sichauf die vorstehend
bezeichnetenParagraphenbeziehen.

WeitergehendeVorschriftenüber die Anwendung und Ausführung der im
Abs.1 bezeichnetenBestimmungenkönnendie oberstenLandesbehördenodermit
derenErmächtigungdie höherenPolizeibehördeninnerhalbderSchrankendieses
Gesetzesanordnen.

Vor demErlasseder im Abs. 1 bezeichnetenVorschriftenund vor derEnt=
scheidungder oberstenLandesbehördenüber solchenach Abs. 2 zulässigeweiter=
gehendeVorschriften, die auf Grund der §9 16, 17 ergehen,sind Vertretungen
der beteiligtenBerufsständezu hören. Bei Gefahr im Verzuge kann die vor=
herigeAnhörungunterbleiben;die Anhörung muß alsdann aber sobald als
möglichnachgeholtwerden. WelcheVertretungenzu hören sind, wird im Falle
des Abs. 1 vom Bundesrat, im Falle des Abs. 2 von den oberstenLandes=
behördenbestimmt. Die GültigkeitderVorschriftenhängt von dervorgeschriebenen
Anhörungnichtab.

# 80.
BeschwerdendesBesitzersgegenAnordnungen,die auf Grund der 99 7,

11 bis 15, 18 bis 65, des § 78, soweit diesersich auf die vorstehendbezeich=
netenParagraphen bezieht,oder der dazu erlassenenAusführungsbestimmungen
getroffensind, habenkeineaufschiebendeWirkung.

BeschwerdengegenAnordnungenauf Grund andererBestimmungenhaben
nur dann aufschiebendeWirkung, wenn die Ausführung ohneNachteil für das
Gemeinwohlausgesetztbleibenkann.

∆81.
Das Gesetz,betreffenddie Beseitigungvon Ansteckungsstoffenbei Vieh=

beförderungenauf Eisenbahnen,vom 25. Februar 1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 163)
wird durchdas gegenwärtigeGesetznichtberührt.
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g 82.
Der ZeitpunktdesInkrafttretensdiesesGesetzeswird durchKaiserliche

Verordnungmit ZustimmungdesBundesratsbestimmt.
Mit demselbenZeitpunktetritt das Gesetzvom ann betreffend

dieAbwehrund Unterdrückungvon Viehseuchen(Reichs=Gesetzbl.1894S. 409),
außerKraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKiel an Bord M. Y. „Hohenzollern“)den26.Juni 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Verlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
35.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendUnderungderMilitär=Transport. Ordnung. S. 843. — Bekannt=
machung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb gewerblicherAnlagen, in denenThomas=
schlackegemahlen oder Thomasschlackenmehlgelagert wird. S. s43.

(Nr. 3627). Bekanntmachung,betreffendAnderungderMilitär-Transport- Ordnung. Vom
30. Juni 1909.

A## Grund des § 2 der Verordnung, betreffenddie Militär=Transport=Ord=
nung für Eisenbahnenvom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15), bestimme
ich, daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungvorzunehmenist:

Im 954 erhält Ziffer 3 Abs. 3 folgendeFassung:
Die Annahmeder zur GefahrklassegehörigenSprengstoffeund

Munitionsgegenständezur Beförderung ist nicht auf bestimmteTage
und Züge (vgl. E. V. O. Anl. C, Ia) BeförderungsvorschriftenB (3)
b) beschränkt.

Berlin) den30.Juni 1909.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3628). Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund denBetrieb gewerblicherAn=
lagen, in denenThomasschlackegemahlenoderThomasschlackenmehlgelagert
wird. Vom 3. Juli 1909.

A## Grund des 9 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesratüber die
Einrichtung und den Betrieb gewerblicherAnlagen, in denenThomasschlacke
gemahlenoderThomasschlackenmehlgelagertwird, folgendeVorschriftenerlassen:

SI.
Die Arbeitsräume, in denenThomasschlackezerkleinertodergemahlenwird,

und die Niederlagenvon Thomasschlackenmehl,in denendiesesnicht dauerndin
Reichs-=Gesetzbl.1909. 89

Ausgegebenzu Berlin den6. Juli 1909.
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geschlossenenSäckenverbleibt,müssengeräumigund so eingerichtetsein, daß in
ihnen ein ausreichenderLuftwechselstattfindet.

Sie müssenmit einemdichtenund festenFußbodenversehensein, der eine
leichteBeseitigungdesStaubesgestattet.

82.
Die VorzerkleinerungderSchlackevon Hand darf nichtin denAufgabe=

räumenfür dieFeinmühlen,sondernmuß entwederim Freienoderin Schuppen
vorgenommenwerden,die auf allen Seitenoffensind.

g3.
Die zur maschinellenVorzerkleinerungder SchlackedienendenApparate

sowiedieFeinmühlenund anderenApparate,diebeiderHerstellungvonThomas=
schlackenmehlVerwendung finden, müssenso eingerichtetsein, daß ein Austritt
desStaubes in dieArbeitsräumetunlichstvermiedenwird. Sie müssen,sofern
nicht durch andereVorkehrungen eine Verstäubung nach außenverhindertist,
mit wirksamenVorrichtungenzur Absaugungund zumAuffangendesStaubes
versehensein.

84.
Die ZuführungdesMahlguts sowiedessenAufgebenan die im 83 be—

zeichnetenApparate und an die Feinmühlen muß so eingerichtetsein, daß eine
Staubentwickelungtunlichstverhütetwird.

Wird dieSchlackedenFeinmühlenin Transportgefäßenzugeführt,somuß
die Beschickungso eingerichtetsein, daß die Transportgefäßeunmittelbarüber
denAufgabetrichternentleertwerdenund daß, z. B. durchteilweiseUmmantelung
derAufgabestellenund durchStaubabsaugung,das Eindringenvon Staub in
die Arbeitsräumetunlichstverhindertwird.

85.

Die Außenwandungenund FugenderMühlen, der Zerkleinerungs⸗und
sonstigenstaubentwickelndenApparate,der Staubleitungen,Staubkammernund
Filteranlagenmüssenstaubdichtsein; entstehendeUndichtigkeitensind sofort zu
beseitigen.

Die Staubleitungen,Staubkammernund Filteranlagenmüssenso ein=
gerichtetsein,daß sieim regelmäßigenBetriebevon außengereinigtund entleert
werdenkönnen.

§ .
Reparaturarbeitenan denim § 5 bezeichnetenApparatenundEinrichtungen,

bei denendieArbeiterder Einwirkungvon Schlackenstaubausgesetztsind, darf
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der Arbeitgebernur von solchenArbeiternausführenlassen,welchevon ihm
gelieferte,zweckmäßigeingerichteteRespiratorenoderandere,Mund und Nase
schützendeVorrichtungen,wie feuchteSchwämme,Tücherusw.,tragen.

87T.
Das Schlackenmehldarf nur unterVorsichtsmaßregelnsoausdenMühlen

und Staubkammernentleertund in die zur LagerunglosenMehles dienenden
Räume (Silos) verbrachtwerden, daß eine Staubentwickelungtunlichst ver—
hindertwird.

88.
Die Abfüllung desMehles in Säcke(Absackung)an denAusläufender

Mühlen, der Transporteinrichtungenund Staubkammern darf nur unter der
Wirkung einerausreichendenAbsaugevorrichtungerfolgen.

.
Säcke,in denendas Mehl transportiertund in Stapeln gelagertwird,

dürfenkeinegeringereStärke undDichtigkeithabenals diejenigen,dieim Handel
mit dem Gewichtevon vierzehnUnzen bezeichnetwerden; Säcke, in denendas
Mehl in Stapeln von mehr als 3/5Meter Höhegelagertwird, dürfennicht
unterfünfzehnUnzenhaben.

Die Lagerungvon Mehl in Säckenmuß, sofernsienichtbloß vorüber=
gehenderfolgt, in besonderen,von anderenBetriebsräumengetrenntenRäumen
geschehen.In denMühlräumendürfenhöchstensdie Säckeder letztenTages=
produktionverbleiben.

Sackstapeldürfennur auf festem,ebenemFußbodenunduntersachkundiger
Aufsichtodervon sachkundigenPersonenaufgebautwerden. Die Stapel sind
an freiliegendenEckenin der äußerenLage tunlichstim Verband, im übrigen
in Stufen von nichtmehrals 5 Sack odermindestensunterInnehaltungeines
Böschungswinkelsauszuführen.Das Abtragender Säckeist von obenherab
und gleichfallsnur unter sachkundigerAufsicht oder von sachkundigenPersonen
stufenförmigoderunterInnehaltungeinesBöschungswinkelszu bewirken.Das
Herausziehenvon Säckenaus unterenLagenist zu verbieten. .

§10.
Als loseMasse darf Mehl nur in besonderenLagerräumen (Silos) auf=

bewahrtwerden,die gegenalle anderenBetriebsräumedichtabgeschlossensind.
Es müssenEinrichtungendahin getroffensein, daß ein BetretenderSilos

bei ihrer Entleerungund beim Abfüllen des in ihnen losegelagertenMehles in
Säcke vermiedenwird.

Die AbsackungdesMehlesdarf nur unterderWirkungeinerausreichenden.
Absaugevorrichtungerfolgen.
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SII.

Die Fußbödender im 91bezeichnetenRäume sind, sofernArbeiter darin
beschäftigtwerden,vor Beginn jederArbeitsschichtoder währendjederSchicht in
einerArbeitspausezu reinigen. Währenddes Reinigensdarf den damit nicht
beschäftigtenArbeitern der Aufenthalt in diesenRäumen nicht gestattetwerden.

Wird die Reinigung auf trockenemWege vorgenommen,so darf sie der
Arbeitgebernur von solchenArbeiternausführenlassen,welchevon ihm gelieferte,
zweckmäßigeingerichteteRespiratoren oder andere, Mund und Nase schützende
Vorrichtungen,wie feuchteSchwämme,Tücher usw., tragen.

*12.
Der Arbeitgeberdarf nichtgestatten,daßdieArbeiterBranntweinmit in

die Anlage bringen.
5 13.

In einemstaubfreienTeile der Anlage muß für die Arbeiter ein Wasch=
und Ankleideraumund getrenntdavon ein Speiseraumvorhandensein. Diese
Räume müssensauberund staubfreigehaltenund währendder kaltenJahreszeit
geheiztwerden.

In demWasch=und AnkleideraumemüssenWasser,Seife und Hand=
tüchersowieEinrichtungenzurVerwahrungderjenigenKleidungsstücke,welchevor
Beginn derArbeit abgelegtwerden,in ausreichenderMengevorhandensein.

Der Arbeitgeberhat seinenArbeitern Gelegenheitzu geben,täglichvor dem
Verlassender Arbeit in eineminnerhalb der Betriebsanlagegelegenen,während
der kälterenJahreszeitgeheiztenBaderaumeinwarmesBad zu nehmen.

¾14.
In denjenigenRäumen derAnlage, in welcheThomasschlackeoderThomas=

schlackenmehlloseeingebrachtwird, darfArbeiterinnensowiemännlichenArbeitern
unter achtzehnJahren dieBeschäftigungund derAufenthaltnichtgestattetwerden.

Ferner dürfen zum Klopfen gebrauchterSäcke Arbeiter unter achtzehn
Jahren nicht verwendetwerden.

15.
Die BeschäftigungderArbeiter,welchebeimZerkleinernoderMahlen der

Thomasschlackesowiebeim Abfüllen, dem losenLagern oder dem Verladen des
Thomasschlackenmehlsverwendetwerden,darf täglichdieDauer von zehnStunden
nicht überschreiten.Zwischenden ArbeitsstundenmüssenPausen von einerGe=
samtdauervon mindestenszwei Stunden, darunter eine Pause von mindestens
einer Stunde gewährtwerden.

Sofern die Arbeitertäglich nicht länger als siebenStunden beschäftigt
werden, und die Dauer ihrer durcheine Pause nicht unterbrochenenArbeitszeit
vier Stunden nicht überschreitet,braucht nur eine Pause von mindestensein=
stündigerDauer gewährtzu werden.
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r16.
Der Arbeitgeberdarf zu den im §15 bezeichnetenArbeitennur solche

Personeneinstellen,welchedieBescheinigungeinesvon derhöherenVerwaltungs=
behördedazuermächtigten,demGewerbeaufsichtsbeamten(§ 139b derGewerbe=
ordnung)namhaftzumachendenArztesdarüberbeibringen,daßbeiihnenKrank=
heitender Atmungsorganeoder Alkoholismus nicht nachweisbarsind. Die Be=
scheinigungensindzu sammeln,aufzubewahrenund demAufsichtsbeamten(§ 139b
der Gewerbeordnung)auf Verlangen vorzulegen. DiesemArzte hat der Arbeit=
geberauch die dauerndeUberwachungdes GesundheitszustandesderArbeiter der=
gestaltzu übertragen,daß der Arzt mindestenseinmalmonatlichdie Arbeiter
im Betrieb aufzusuchenund bei ihnen auf Anzeichenetwa vorhandenerErkran=
kungen derAtmungsorganeund auf AnzeichendesAlkoholismuszuachtenhat.

Der Arbeitgeberdarf Arbeiter, die nach ärztlichemUrteil solcherEr=
krankungenoderdesAlkoholismusverdächtigsind, zur Beschäftigungmit den
im §15 bezeichnetenArbeitennichtzulassen.Arbeiter, die sichgegenüberden
Einwirkungen des Thomasschlackenstaubsbesondersempfindlicherweisen,sind
dauerndvon jenenBeschäftigungenauszuschließen.

&17.
Der Arbeitgeberist verpflichtet,zur Kontrolleüber denWechselund Be=

standsowieüber den Gesundheitszustandder Arbeiter ein Buch zu führen oder
durch einen Betriebsbeamtenführen zu lassen. Er ist für die Vollständigkeit
und Richtigkeitder Eintragungen,soweitsienichtetwavon einemArztebewirkt
werden,verantwortlich.

DiesesKontrollbuchmuß enthalten:
denNamendessen,der das Buch führt;
denNamendesmit der Uberwachungdes Gesundheitszustandesder
ArbeiterbeauftragtenArztes;
Vor- und Zunamen, Alter, Wohnort, Tag desEin=und desAustritts
jedesArbeiterssowiedieArt seinerBeschäftigung;
denTag und dieArt der ErkrankungeinesArbeiters;
den Tag der Genesungoder des Todes;
die Tage und Ergebnisseder im 9 16 vorgeschriebenenallgemeinen
ärztlichenUntersuchungen.

Das KontrollbuchistdemGewerbeaussichtsbeamten(6139bderGewerbe=
ordnung)sowiedemzuständigenMedizinalbeamtenauf Verlangenvorzulegen.

ES.—

18.
Der Arbeitgeberhat für die ArbeiterverbindlicheBestimmungendarüber

zu erlassen,daß dieArbeiterwederBranntweinin dieAnlage nochNahrungs=
Reichs=Gesetzbl.1909. 90
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mittel in die Arbeitsräume mitnehmendürfen, und daß das Einnehmen der
Mahlzeiten nur außerhalbder Arbeitsräumegestattetist.

In den zu erlassendenBestimmungenist vorzusehen,daßArbeiter, die trotz
wiederholterWarnung diesenBestimmungenzuwiderhandeln,vor Ablauf der
vertragsmäßigenZeit und ohneAufkündigungentlassenwerdenkönnen.

Ist für einenBetrieb eineArbeitsordnungerlassenG 134a der Gewerbe=
ordnung),so sind dieseBestimmungenin die Arbeitsordnungaufzunehmen.

19.
In jedemArbeitsraume sowie in dem Ankleide=und dem Speiseraume

muß eineAbschriftoder einAbdruckder §§ 1 bis 18 dieserVorschriftenan einer
in die Augen fallendenStelle aushängen.

*l20.
Die vorstehendenBestimmungentretensofort in Kraft und an dieStelle

der durchdieBekanntmachungendes Reichskanzlersvom 25.April 1899 und
15. November1903 verkündetenVorschriftenüber die Einrichtung und denBe=
trieb gewerblicherAnlagen, in denenThomasschlackegemahlenoderThomas=
schlackenmehlgelagertwird.

Soweit zur DurchführungderVorschriftender §#§#3, 8, 10 Abs.3, §13
Abs. 3 baulicheVeränderungenerforderlichsind, kann hierzu von der höheren
VerwaltungsbehördeFrist bis längstenszum 1. Oktober1910 gewährtwerden.

Säcke zum Transport von Thomasschlackenmehlkönnen, auch wenn sie
denVorschriftendes § 9 Abs. 1 nichtentsprechen,nochbis zum 1.Januar 1910
verwendetwerden.

Berlin, den3. Juli 1909.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
36

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend Bestimmungenzur Ausführung des Weingesetzes. S. 540.

(Nr. 3629.) Bekanntmachung,beterffendBestimmungenzur Ausführung desWeingesetzes.
Vom 9. Juli 1909.

Auf Grund der §#§3, 4, 10 bis 14, 17 bis 19 des Weingesetzesvom
7. April 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 393) hat der Bundesrat die nachstehenden
Ausführungsbestimmungenbeschlossen:

Zu &3 Abk. 4.
Die Absicht,Traubenmaische,Most oderWein zu zuckern,ist nachMaß=

die Eintragungin Listengestatten,die diesenMusternnachzubildenund an ge=
eignetenStellen aufzulegensind.

Für dieneueErnte ist dieAnzeigevorBeginn desZuckernsnachMuster1
zu erstatten;dabei braucht die Menge der zu zuckerndenErzeugnissesowie der
ZeitpunktdesZuckernsfür die gesamteErnte vom 1. Septemberdes betreffenden
Jahres ab nichtangegebenzu werden. Für Wein frühererJahrgängeist jeder
einzelneFall desZuckernsspätestenseineWoche zuvor nachMuster 2 anzuzeigen.

Zu 4, 11,12.
Bei derKellerbehandlungdürfenunbeschadetdernach§ 3 desGesetzeszu=

lässigen Zuckerung der Traubenmaische,dem Traubenmost oder dem Weine
Stoffe irgendwelcherArt nur nachMaßgabeder folgendenBestimmungenzu=
gesetztwerden.

Gestattetist
A. Allgemein:

1. die Verwendung von frischer, gesunder,flüssigerWeinhefe(Drusen)
odervon Reinhefe,um dieGärung einzuleitenoder8 fördern;die
Reinhefe darf nur in Traubenmost gezüchtetsein. er Zusatzder
flüssigenWeinhefedarf nichtmehr als zwanzigRaumteileauf ein=
tausendRaumteile der zu vergärendenFlüssigkeitbetragen;doch darf
dieseHefemengezuvor in einemTeile desMostesoderWeinesver=
mehrtwerden;dabei darf derWein mit einerkleinenMengeZucker
versetztund von Alkoholbefreitwerden;

Reichs=Gesetzbl.1909. 91
Ausgegebenzu Berlin den10. Juli 1909.
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Mängel von Farbe oderGeschmackdesWeineszu beseitigen.Der Zusatz
darfnichtmehralseinhundertundfünfzigRaumteileaufeintausendRaum=
teile Wein betragen;ein Zusatzvon Zuckerist hierbeinicht zulässig
die Entsäuerungmittels reinen, gefälltenkohlensaurenKalkes;
das Schwefeln,sofernhierbeinur kleineMengen von schwefliger
Säure oder Schwefelsäurein die Flüssigkeitengelangen. Gewürz=
haltigerSchwefeldarf nichtverwendetwerden;
die Verwendungvon reinergasförmigeroderverdichteterKohlensäure
oderder bei derGirung von Wein entstehendenKohlensäure,sofern
hierbeinur kleineMengendesGasesin denWein gelangen;

a) in Wein gelösterHausen=,Stör= oderWelsblase,
b) Gelatine,
) Tannin bei gerbstoffarmemWeine bis zur Höchstmengevon
100Gramm auf 1000 Liter in Verbindungmit denuntera) b
genanntenStoffen,

d) Eiweiß,
e) Käsestoff(Kasein),Milch,
1) spanischerErde,
8) mechanischwirkenderFilterdichtungsstoffe(Asbest,Zelluloseund
dergleichen)

dieVerwendungvon ausgewaschenerHolzkohleundgereinigterKnochen=
kohle;

gefäßemit aus Wein gewonnenemAlkohol oder reinemmindestens
90 RaumprozenteAlkohol enthaltendenSprit, wobeijedochderAlkohol
nachderAnwendungwiedertunlichstzu entfernenist;beidemVersandin
FässernnachtropischenGegendenauchderZusatzvon solchemAlkohol bis
zu einemRaumteilaufeinhundertRaumteileWein zurHaltbarmachung.
B. Bei ausländischem Dessertwein (Süd=, Süßwein):
der Zusatzvon kleinenMengengebranntenZuckers(Luckercouleur);

90 RaumprozenteAlkoholenthaltendenSprit bis zu derim Ursprungs=
landegestattetenAlkoholmenge.
C. Bei der Herstellung von Haustrunk (6 11 des Gesetzes):
dieVerwendungvonZitronensäurebeiderVerarbeitungvongetrockneten
WeinbeerenaußerhalbsolcherBetriebe,aus denenWein gewerbsmäßig
in den Verkehr gebrachtwird.

Die Landeszentralbehördekann dieVerwendungvon Zitronensäure
auchbei derVerarbeitungvonRückständenderWeinbereitungund für
Betriebezulassen,aus denenWein gewerbsmäßigin denVerkehrge=
brachtwird.
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Zu §#8l10, 16.
Die nachbezeichnetenStoffe:

löslicheAluminiumsalze(Alaun unddergleichen),Ameisensäure,Baryum=
verbindungen,Venzossäure Borsäure, Eisencyanverbindungen(Blut=
laugensalze),Farbstoffe mit Ausnahme von kleinen Mengen ge=
brannten Zuckers (Zuckercouleur),Fluorverbindungen,Formaldehyd
und solcheStoffe, die bei ihrerVerwendungFormaldehyd abgeben,
Glyzerin, Kermesbeeren,Magnesiumverbindungen,Oxalsäure,Salizyl=
säure, unreiner (freienAmylalkohol enthaltender)Sprit, unreiner
Stärkezucker,Stärkesirup,Strontiumverbindungen,Wismutverbin=
dungen, Zimtsäure, Zinksalze, Salze und Verbindungen der vor=
bezeichnetenSäuren sowieder schwefligenSäure (Sulfite, Meta=
sulfiteund dergleichen)

dürfenbei der Herstellungder im § 10 des GesetzesbezeichnetendemWeine
ähnlichenGetränke,von weinhaltigenGetränken,derenBezeichnungdie Ver=
wendungvon Wein andeutet,von Schaumweinoder von Kognak nicht ver=
wendetwerden.

Zu 13.
Traubenmaische,Traubenmostoder Wein ausländischenUrsprunges, die

den Vorschriftendes § 4 des Gesetzesnicht entsprechen,werden zum Verkehre
zugelassen,wennsiedenfür denVerkehrinnerhalbdesUrsprungslandesgeltenden
Vorschriftengenügen.

Vom Verkehrausgeschlossenbleibenjedoch:
a) roterWein, mit AusnahmevonDessertwein,desgleichenTraubenmost
oderTraubenmaischezu rotemWeine, derenGehalt an Schwefelsäure
in einemLiter Flüssigkeitmehr beträgt, als zwei Gramm neutralen
schwefelsaurenKaliums entspricht;

b) Traubenmaische,TraubenmostoderWeine, die einenZusatzvon Alkali=
karbonaten(Pottascheoder dergleichen),von organischenSäuren oder
deren Salzen (Weinsäure, Zitronensäure,Weinstein, neutraleswein=
sauresKalium oder dergleichen)oder eines der in den Bestimmungen
zu 9 10 des GesetzesgenanntenStoffe erhaltenhaben.

Zu §914.
Traubenmaische,TraubenmostoderWein dürfen nur überbestimmteZoll=

ämtereingeführtwerden. Der Bundesratbezeichnetdie Amter sowiediejenigen
Zollstellen,beiwelchendieUntersuchungvonTraubenmaische,Traubenmostoder
Wein stattfindenkann. -

Die aus demAusland eingehendenSendungenunterliegenbeiderEinfuhr
einer amtlichenUntersuchungunterMitwirkung derZollbehörden.Die Kosten
derUntersuchungeinschließlichderVersendungderProben hat der Verfügungs=
berechtigtezu tragen.

Die Untersuchungist staatlichenFachanstaltenoder besondershierzu ver=
pflichtetengeprüftenNahrungsmittelchemikernzuübertragen.Ausnahmsweisekann

91°
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sie auch anderenPersonen übertragenwerden, welchegenügendKenntnisseund
Erfahrung besitzen.

Bei derUntersuchungist nachderAnweisungdesBundesrats zur chemischen
UntersuchungdesWeineszu verfahren;derUmfangderUntersuchungbleibtdem
Ermessendes untersuchendenSachverständigenüberlassen.

Das ErgebnisderUntersuchungist derZollstellealsbaldschriftlichmitzu=
teilen. Die etwaigeBeanstandungist ausführlichzu begründen.

Soweit die Sendung beanstandetwird, ist sie durch die Zollbehördevon
derEinfuhr zurückzuweisen.DemVerfügungsberechtigten,der unterAngabedes
Grundes alsbald zu benachrichtigenist, steht frei, innerhalb dreierTage nach
Empfang der Nachrichtbei der die JurückweisungverfügendenZollstelle dieEnt=
scheidungeiner von der Landesregierunghierfür zu bezeichnendenhöherenVer=
waltungsbehördezu beantragen.DieseBehärdeentscheidetendgültig.

Von derUntersuchungbefreitsind:
a) Packstückeim Einzelrohgewichtevon nichtmehrals 5 Kilogramm;
b) Mengenvon nichtmehrals 10KilogrammRohgewicht,dieim kleinen
Grenzverkehreingehen;

J%)zur Verpflegungvon Reisenden,Fuhrleutenoder Schiffernwährend
derReisemitgeführteMengen;

d) Erzeugnisse,dieals Umzugsguteingehenundnichtzumgewerbsmäßigen
Absatzebestimmtsind;

e) zur unmittelbarenDurchfuhrbestimmteSendungen.
Die Untersuchungkann unterbleiben,wenn die Einfuhrfähigkeit einer

Sendung durchdas Zeugnis einerwissenschaftlichenAnstalt des Ursprungslandes
nachgewiesenwird, derenBerechtigungzur AusstellungsolcherZeugnissedurch
den Reichskanzleranerkanntist.

Auch ohne solchesZeugnis kann ausnahmsweisebei hochwertigemWeine
in Flaschenmit Genehmigungder von derLandeszentralbehördebestimmtenBe=
hördevon derUntersuchungabgesehenwerden,wenn dieBeibringung desZeug=
nissesaus Gründen,dienichtin derBeschaffenheitderWare liegen,untunlich
ist und die Einfuhrfähigkeitauf andereWeise glaubhaft gemachtwird.

Im übrigen wird das Verfahren bei der Einfuhr durch die Weingoll=
ordnunggeregelt.

Zu 817.
Schaumwein und ihm ähnlicheGetränke,die gewerbsmäßigverkauftoder

feilgehaltenwerden,sind wie folgt, zu kennzeichnen:
a) Bei Schaumwein muß das Land, in dem der Wein auf Flaschen
gefüllt ist, in derWeisekenntlichgemachtwerden,daß auf denFlaschen
die Bezeichnung
. In Diuutschlandauf Flaschengefüllt,
In Frankreichauf Flaschengefüllt,
In Luxemburgauf Flaschengefüllt

usw. angebrachtwird; ist der Schaumweinin demjenigenLande, in
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welchemer aufFlaschengefülltwurde,auchfertiggestellt,so kannan
Stelle jenerBezeichnungdieBezeichnung «

Deutsckäer(Französischer,Luxeniburgischerusw.)Schaumwein
oder

Deutsches(Französisches,Luxemburgischesusw.)Erzeugnis
treten.

b) Bei Schaumwein, dessenKohlensäuregehaltganz oder teilweiseauf
einemZusatzefertigerKohlensäureberuht, sind der unter a vorge=
schriebenenBezeichnungdieWorte

Mit Zusatzvon Kohlensäure
hinzuzufügen.

e) Bei dendemSchaumweinähnlichenGetränkensinddiezurHerstellung
verwendeten,demWeineähnlichenGetränkein derWeisekenntlichzu
machen,daß auf denFlaschenin Verbindungmit demWorte Schaum=
wein eine die benutzteFruchtart erkennbarmachendeBezeichnung,wie
Apfel=Schaumwein,Johannisbeer=Schaumwein,angebrachtwird.

An Stelle dieserBezeichnungenkönnendieWorteFrucht=Schaum=
wein, Obst=Schaumwein,Beeren=Schaumweintreten.

d) Die untera, b, c vorgeschriebenenBezeichnungenmüssenin schwarzer
Farbe auf weißemGrunde, deutlichund nicht verwischbarauf einem
bandförmigenStreifen in lateinischerSchrift aufgedrucktsein. Die
Schriftzeichenauf dem Streifen müssenbei Flaschen, welcheeinen
Raumgehaltvon 425 odermehrKubikzentimeterhaben,mindestens
0), Zentimeterhochund sobreit sein, daß im Durchschnitteje 10 Buch=
stabeneineFlächevon mindestens3)5ZentimeterLänge einnehmen.
Die Inschrift darf, falls sie einenStreifen von mehrals 10 Zentimeter
Länge beanspruchenwürde, auf zwei Zeilen verteiltwerden. Die
Worte „Mit Zusatzvon Kohlensäure“ sind stets auf die zweiteZeile
zu setzen.Der Streifen, dereineweitereInschrift nichttragendarf,
ist an einer in die Augen fallenden Stelle der Flasche, und
zwar gegebenenfallszwischendemdenFlaschenkopfbedeckendenÜberzug
und derdieBezeichnungderFirma und derWeinsorteenthaltendenIn=
schriftdauerhaftzu befestigen.Wird derStreifen im Zusammenhange
mit dieseroder einer anderenInschrift hergestellt,so ist er gegendiese
mindestensdurcheinen1 MillimeterbreitenStrich deutlichabzugrenzen.

Zu § 18.4
Kognak,der in Flaschengewerbsmäßigverkauftoderfeilgehaltenwird, ist

nach dem Lande, in dem er fertiggestelltist, als
Deuutscher,Französischerusw.Kognak(Cognac)

zu bezeichnen.
Hat im Auslande hergestellterKognak in DeutschlandlediglicheinenZusatz

von destilliertemWasser erhalten,um unbeschadetderVorschrift des § 18 Abs. 3
desGesetzesdenAlkoholgehaltauf dieüblicheTrinkstärkeherabzusetzen,so ist er als

Französischerusw.Kognak(Cognac)in Deutschlandfertiggestellt
zu bezeichnen.
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Die Bezeichnungmuß in schwarzerFarbe auf weißemGrunde deutlich
und nicht verwischbarauf einembandförmigenStreifen in lateinischerSchrift
aufgedrucktsein. Die Schriftzeichenmüssenbei Flaschen,welcheeinen Raum=
gehaltvon 350Kubikzentimeterodermehrhaben,mindestens0)6Zentimeterhoch
und so breit sein, daß im Durchschnitteje 10 BuchstabeneineFläche von min=
destens3/,58ZentimeterLänge einnehmen. Die Inschrift darf, falls sie einen
Streifenvonmehrals 10 ZentimeterLängebeanspruchenwürde,auf zweiZeilen
verteiltwerden. Der Streifen, der eineweitereInschriftnichttragendarf, ist
an einer in die Augen fallendenStelle derFlasche,und zwar gegebenenfalls
zwischendemden FlaschenkopfbedeckendenUberzugund der die Bezeichnungder
Firma enthaltendenInschrift dauerhaft zu befestigen.Wird der Streifen im
Zusammenhangemit dieseroder einer anderenInschrift hergestellt,so ist er gegen
diesemindestensdurcheinen1 MillimeterbreitenStrich deutlichabzugrenzen.

Zu § 19.
Wer durch&19 desGesetzesverpflichtetist, Bücherzu führen, hat sich

hierbeisowiebei allenmit derBuchführungzusammenhängendenAufzeichnungen
der deutschenSprachezu bedienen.Die Landeszentralbehördekann die Ver=
wendungeiner anderenSprache gestatten.

Ve Büchermüssengebundenund Blatt für Blatt oderSeite für Seite
mit fortlaufendenZahlenversehensein. Die Zahl derBlätter oderSeiten ist
vor Beginn desGebrauchsauf der erstenSeite des Buches anzugeben.Ein
Blatt aus demBuche zu entfernenist verboten.

An Stellen, die der Regel nach zu beschreibensind, dürfen keine leeren
Zwischenräumegelassenwerden. Der ursprünglicheInhalt einerEintragung darf

nicht mittelsDurchstreichensoderauf andereWeiseunleserlichgemacht,es darf
nichts radiert, auchdürfensolcheVeränderungennicht vorgenommenwerden,
derenBeschaffenheites ungewißläßt, ob siebei der ursprünglichenEintragung
oder erstspätergemachtwordensind.

Die Bücherund Belegesindsorgfältigaufzubewahrenund auf Verlangen
sederzeitden nach§ 21 des Gesetzeszur Kontrolle berechtigtenBeamtenoder
Sachverständigenvorzulegen. Sind die Geschäftsräumevon den Kellereienoder
sonstigenLagerräumengetrennt,so sinddie Bücherauf Verlangenauchin den
zu kontrollierendenRäumenvorzulegen.

Im einzelnenist denVorschriftendesGesetzesnach dendenMusternA
e. bis G beigefügtenAnweisungenmit folgenderMaßgabezu genügen:
“ Es habenBuchzu führen:

a) Winzer, die in der HauptsacheeigenesGewächsin den Verkehr
bringen,auchwennsienachErfordernis im Inlande gewonneneTrauben
oder Traubenmaischezum Keltern zukaufen,nach Muster A.

Winzer, die im DurchschnittederJahre bei einerErnte mehr als
30 000 Liter Traubenmost einlegen, danebenauch nach Muster C
oderD, jedochjedenfallsnachMusterC, wennsiemehrals 10000Liter
TraubenmostoderWein einerErnte zuckern;

33
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b) Schankwirte,die ausschließlichfür den eigenenBedarf oder Ausschank
im Inlande gewonneneTrauben keltern,auch wenn sie nicht zu den
Winzern gehören,soferndie im Durchschnitteder Jahre hergestellte
Menge3000 Liter nichtübersteigt,nachMusterA;

J) Schankwirte,Lebensmittelhändler,Krämerund sonstigeKleinverkäufer,
die TraubenmostoderWein nur in fertigemZustandebeziehenund
unverändertwiederabgeben,nachMuster F

) GeschäftsvermittlerüberdievonihnenvermitteltenGeschäftenachMusterE.
Geschäftsvermittler,diefür RechnungihrerAuftraggeberTrauben=

maische,TraubenmostoderWein einlegenoder behandeln,habenhier=
überin gleicherWeisewie übereigeneGeschäfteBuch zu führen;

e) Weinhändler, Winzergenossenschaftenoder andereGesellschaften,auch
wenn sienur die Erzeugnisseihrer Mitgliederverwerten,endlichalle
übrigen zur Buchführung Verpflichteten,soweitnicht die Vorschriften
unter a bis d etwas anderesergeben,nachMuster B und daneben
nach Muster C oder D, jedenfalls jedochnach Muster C, wenn sie
Traubenmaische,TraubenmostoderWeinzuckern;

4) alle zur BuchführungVerpflichtetenüberdenBezugunddieVerwen=
dung von Zuckeroderanderenfür dieKellerbehandlungdesWeines
oder zur Herstellungvon Haustrunk bestimmtenStoffen (§ 19 Abs. 1
Nr. 2 desGesetzes)nachMusterG.

Die beidemInkrafttretendesGesetzesvorhandenenBeständefindlängstens
bis zum 1. Oktober1909 in den Büchernvorzutragen.Mit Rücksichtauf die
Vorschrift des § 34 Abs. 3 des Gesetzesist bei Getränken, soweitsichdies nicht
aus demEintrag ohneweiteresergibt, in der Spalte für Bemerkungenanzu=
geben,wann sie hergestelltsind. «

Den zur BuchführungVerpflichtetenist gestattet,nachBedarf ihrerBetriebe
die Bücher auch zu anderen, in dem Vordruckeder Muster nicht vorgesehenen
geschäftlichenAufzeichnungenzu benutzenund den Vordruck entsprechendzu
ergänzen,soweites unbeschadetder Ubersichtlichkeitgeschehenkann.

Für Lager unter Zollverschlußersetztdie von der Zollbehördeangeordnete
und überwachteBuchführung die Buchführung nach Muster B, C, D.

Die Verwendung der Muster A bis GCdarf außerdemunterbleiben,wenn
die vorgeschriebenenAngabenin Bücher andererForm eingetragenwerden,die
nach den GrundsätzenordnungsmäßigerBuchführung geführtwerden,dochsind
dieMuster zu verwenden,wenndievon derLandeszentralbehördehierfürbestimmte
Behäördefestgestellthat, daß die geführtenBücher keinegenügendeUlersichtge=
währen. Die Behördeentscheidethierüberauf AnrufendesBetriebsinhabersoderdes
nach§ 21 Abs.2 desGesetzeszurKontrollebestelltenSachverständigenendgültig.

Berlin, den9. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.
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Muster 1.
Zu#3 Abs.4.

Tag der Des Anzeigepflichtigen Es soll gezuckertwerden Die Räume, in denen
anege gezuckertwerdensoll, befinden
rstattung,Ju-undVornam, Wohnort, eigenes fremdes sich

Beruf Wohnung Gewächs Gewächs (Ort,Straße,Hausnummer)

1 2 3 4 5 6

6. 10.7909 MModausSchmiz, Eleim, ja — Eheoim,Haouptstraße16
Winzer Haupistraße16

gez.Nikolaus Schmsez.

Anlage 2. Muster 2.
Zu&4bf. 4.

Suckerungsanzeigefür Wein früherer Jabre')

Tag DesAnzeigepflichtigenEs sollgezuckertwerden DerWeinist Die Zuckerung
der soll erfolgen

Anzeige.Zu- und BezeichnungdesWeines### 2Wohnort E fremdes Wos
er⸗ Vorname, Nenge nachJahrgang, z23 Z ort, S

stattungStand,Beruf Wohnung Serkunft,Sorte Gewächs 8 aohe
1 2 3 4 5 6 7 8 9

76.77.,|4Cobnar i. E.5000 Rapposz— ja 26. ERufachi.E.
1909] Leonlardt, Pogesen= weilerRieslin� 11. HausNo.101

einliundler straße 19 1909
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Muster 4. Anlage 3.

[Seite 11

Kellerbuch.

Gültig für dieKellerräumezu

Namedes Besitzers

Anweifung für die Eintragungen.
1. Bei derAnlagedesBuchesfind die vorhandenenBeständeunter=Eingang=nachSorten hintereinandereinzutragen

Diese Eintragungen sind von den nachfolgendenEintragungen durcheinen Querstrichzu trennen.
2. Die Eintragungen sindspätestens8 Tage nach demEin- oderAusgange zu bewirken, jedochgenägtfür denVerbrauch

im eigenenHaushalt oder eigenenAusschankemonatlicheEintragung. Wird Wein vom Fasseverzapft, so genügt
es, wenn der Ausgang des ganzenFassesauf denTag desAnstichs gebuchtund derTag der Leerung in Spalte 16
angegebenwird.

3. In jedemJahre ist das Buch einmal abzuschließen. Der Abschluß ist unter Angabe des Tages zu unterschreiben.

4. Mit demAbschlussedesBuchesisteineBestandsaufnahmezuverbinden.Die BeständesindwiebeiAnlagedesBuches
als „Eingang=neueinzutragen. «

5.JndenSpalten4,5,12und14genügtdieAngabederMengeinrundenZahlea,«auchisteszulässtg,dieMcnge
in ortsũblichemMaße (Stück, Halbstück,Fuder, Logel usw.) anzugeben.

6. Wird Traubenmaischegleich nach der Einlagerung abgepreßt, so genügt in Spalte 4 die Angabe der gewonnenen
Mostmenge.

7. Bei jeder Juckerung, auchzur HerstellungdesHaustrunkes, ist in Spalte 2 einzutragen,ob Zuckerwasseroder welche
Urt trockenenJuckers zugesetztwird. Erfolgt die Zuckerungkurz nach Einlagerung eines Erzeugnisses,so ist sie un=
mittelbar unter der Eintragung desselbenzu buchenund das Erzeugnis in Spalte 8 als =gezuckertezu bezeichnen)
erfolgt die Juckerungerst später, so ist das Erzeugnis zunächstals rungezuckertezu bezeichnenund der Juckerungs.
vorgang besonderseinzutragen. Unter die ursprünglicheAngabe wungezuckerteist alsdann zu setzen#nachträglich
gezuckerte.

8. Abgänge an Hefe oder Trub find als Ausgang zu buchen.

Reichs.Gesetzbl.1909. 92
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Seite2 Eingang
Groͤßeder Menge Lager= Bemerkungen,1½8 65erkunft und Sorte ue Marsche Haustrunk Lucker bezeichnung insbesondere

e (Eentejahr,Gemarkung,Wenbergslage,Farbe, Weinberas. Most, Wein, und sonstige(Lilgramy) obWein,Most
Ein⸗ Benngesiema) (wiurheesc)weinühnlichein Jucker. Daßde= nerrMeisch=

s wie Tag desGeschäftsabschlusses Trauben Getränke wasser gezuckertoderganges) sowie Tagdes Geschäftsabschlusse(ierzeru). Eraube, en 5* 607) ele WeinRr. ungeguckert
1 2 xR 4 5 " 7 8

1909
7. 70Bestandesaufnalme:

790e#rBodendeimerSpiepelbery,weiß; 7000 Hof kelle 1.2,3 geæuckert
ogcgeleimer Verschnict
Hölle- Hochberg,weiß 5001 ·: 4 ungerucher!

1905 NierateinerRehbach,weiß —
Haustrunk 3007 Straßenkeller6
Apfelein (Harimann,Frankfurta.M) 1501 ⸗ 130

1.10. 1909er Bodenheim,Spiegelber�,weiß 75Ar 25001 Hofkeller 9 4
1. 10. Zuckeriwasser 100%in 300 2* 9
6.10. Bböodenheim,Hölle,weib— 68Ar 2001 (8) 10
5.10. —. 75104001 %
5. 70. „: Hockenheim,Hochherg,soes,

Trauben 15Ar 60019
10.10. Apselbein (Hartmann, Frankfurt a.M., 5007

3. 10.09
. . Was-abst,

IZJCIMIEBOMAMXkWYWF 164 —-
pEoMeckqtzxieFeEerszF löJr 80 Strafenkellerlõ——

7. 70. Bbodenheim,Kapellenideg, ieiß 79 Ar 260007 2 18ungezucekert
18.12. Weiber Kandiaæucker 30 4 2 15

[Seite 3r Ausgang

Tag Art desAusganges Menge rr "Lager= hemektangen,
(NameundWohnort desUb= i ötru i onder

des Herkunft und Sorte — * ¾ heischek⅜0Wein aesie ezeichnung or%Mein, Wen
Aus.(eintejahr, Gemarkung,Weinbergslage, u. dergl.) in weinöhnli4 5a rr. oderMaische

6 Vorbe) sowieTagdesGeschäfts.Traub, Flaschen 2 oder ezuckertodergange rauben etränke Wein Nr gezu
abschlusses (Klogramn) Gah) elteroderHlaschen) in Nr. ungezuckert

10 11 r*i= 12 14 15 16

1909
6. 10. 1908er BodenheimerSpiegelber�, Verluuf an 5007 Haofkeller3geruckeri

weiß ERichardMeyer,Muneter
G.Stein (I. 10.09)

6. 70. 7909r Bodenleimer Hochberpy, Verkauf an W. Klinger,, 600 k�
weib, Trauben Bodenheim(25.9. 09)

10.10. 1908er BodenheimerVerachnitt Unentgeltlich abgegebenan] 5001 4nunngeruchkert
Hõlle- Hochberg, weib EKurt Schmitt, Creuenach

7.11. Haustrunkverbrauch EigenerVerbrauch er#ca60 7 S’Genkeller 6
Oktober 7009 ·

27.72.Jb·7myckwc,ssgjs 507 Hofkellor 10
30.12. 1908erBodenheimerSpiegelber, In Zap�fgenommen 1001 2 1

weiß geloert
30. 1. 70.
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Muster B. Anlage 4.

lSeite 11

Kellerbuch.

Guͤltig für dieKellerräumezu 4
NamedesBesitzers -,

Anwelfung für die Sintragungen.
1. Bei der Anlage des Buches sind die vorhandenenBeständeunter =Eingang= nachSorten hintereinandereinzutragen,

wobei der Inhalt eines jedenFasses— bei Führung desBuchesD jedeWeinnummer— und jedeFlaschenweinsorte
einzeln aufzuführensind. Die Eintragung der Flaschenweinedarf unter der Voraussetzungsummarischerfolgen, daß
der Bestand an einzelnenSorten aus anderenBüchern genau zu ersehenist.

2. Die Eintragungen sind spätestens8 Tage nach demEin oderAusgange zu bewirken,jedochgenügtfür denVerbrauch
im eigenenHaushalt oder eigenenAusschankemonatlicheEintragung. Wird Wein vomFasseverzapft, so genügtes,
wenn der Ausgang des ganzenFasses auf den Tag des Anstichs gebuchtund der Tag der Leerung in Spalte 25
angegebenwird. 6

Werden Nebenbücher(Expeditionsbücherusw.) ordnungsmäßiggeführt, so genügt es, wenn die Eintragungen
in diesesBuch unterHinweis auf die Nebenbücherspätestensbis zum 10. Tage des auf den Geschäftsvorgang
folgendenMonats erfolgen.
In jedemJahre ist das Buch einmal abzuschließen.Der Abschluß ist unter Angabe desTages zu unterschreiben.
Mit demAbschlussedesBuchesist eineBestandsaufnahmezu verbinden.Die Beständesindwie bei Aulage des
Buches als Eingange neu einzutragen.
Wird Traubenmaischegleich nach der Einlagerung abgepreßt, so genügt in Spalte 5 die Angabe der gewonnenen
Mostmenge.
Bei jederZuckerung,auchzur Herstellungdes Haustrunkes, ist in Spalte 2 einzutragen,ob Juckerwasseroder welche
Art trockenenJuckers zugesetztwird. Erfolgt die Juckerung kurz nach Einlagerung eines Erzeugnisses,so ist sie
unmittelbar unter der Eintragung desselbenzu buchenund das Erzeugnis in Spalte 8 als Sgezuckertzu bezeichnen;
erfolgt die Zuckerungerst später, so ist das Erzeugnis zunächstals -ungezuckert=zu bezeichnenund der Luckerungs=
vorgang besonderseinzutragen. Unter die ursprünglicheAngabe ungezuckerteist alsdann zu setzen#nachträglich
gezuckert=. «

7. In den Spalten 12 und 24 sind je nachBenutzungdes BuchesC oder D entwederdie Nummern der Lagerfässer
oder die Weinnummern, unter denendie Erzeugnissegeführt werden, einzutragen.

8. Bei BenutzungdesVuchesD darf an Stelle derHerkunftsangabein Spalte 15 die betreffendeWeinnummerange=
ebenwerden.

9. * Eingang von gleichemWeine in Flaschenist mit einer Flaschenlagernummerzu versehen,die in Spalte 12 zu
verzeichnenist. Unter dieserNummer ist der Wein in ein Flaschenlagerbucheinzutragen. Aus diesemBuche müssen
die Ausgänge der einzelnenSorten ersichtlichsein.

10. Es ist gestattet, die Ausgänge in Flaschenwährend eines Monats nicht nach Sorten getrennt, sondern summarisch
einzutragen. In diesemFalle muß Spalte 25 einen Hinweis auf das Flaschenlager-oder Flaschenverkaufsbuchent.
halten, aus welchemdie einzelnenWeinsorten, die abgegebenenMengen und bei Abgabe in Mengen von mehr als
einemHektoliter im einzelnenFalle auch die Abnehmerzu ersehenfind.

11. Wird Faßwein auf Flaschen gefüllt, so ist der Wein in Ausgang — die Menge in Litern — zu bringen und die
Anzahl der Flaschenals neuer Eingang einzutragen.

12. Abgänge an Hefe oder Trub find als Ausgang zu buchen.

*.
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[Seite2) Eingang.

Herkunft undSorte Größe Maische Wein,M Angabe, Sonstige Zucker Lager=
Tag (Erntejahr, Gemarkung, der e (Liter) — ob Haus= wein= (Kilo, bezeich=
des Weinbergslage,Farbe, ernteten - i gezuckert ähnlichegramm) nung
Ein. Bezugsfirmo)sowie Eist Trauben 2 rvder trunkGetränkeJucker.JoßRr. —
Azs Tag des Geschäfts= süchen (Kilo= Västrn Flaschen unge= (Liter) (Literoder wasser oder

abschlusses (Sektar,ue)gramm) (Liter)½194½ zuckert —— (Eiter) WeinNr.

1 2 3 4 5 67 s o ro 11 12 13
79%
2. 70. Nachkenleimer, Verschnitt 50007 ger. Haus-

rerrdd.Lapen,790/7005, Keller 72
0%16(E. Lange, Mlan,
28.9.00)

3. 70. Dienlenner 7908, Ver= 77007 FHer. Haus-
schnitt, versch. Lagen, keller 10
weiß (C. Simon, Dien-
heim, 27. 9. 09)

3. 10. EZuchertcasser. 3007 Haus-
keller10

31. 10. Niersteiner 1909, eigenes 62 Ar 76007 Fer. Postkeller
Geuãchs, Verschnitt 18
versch. Lagen, ueiß

37.70. Zucherkosser 2007 Postteller
18

30. I1. Hlaschenfllunq,Nachken- 546 ges. Hofkeller
heimer,Perschnilt versch. 775
TLagen,7904/7905,ce16
(F. Lange, Mainæ)

5. 12. Apfehvein 10001 Hoskeller
. Heræ,Frankfurta. M. 29
20.72.00) 1

(Seite3 Ausgang.
Art desAusganges · . Sonstige Lager=

Tag Herkunft undSorte (RameundWohnortdes s — — *8* Haus, wein=bolich.
des Abnehmers,eigener (Liter) » · ähnliche nung
* (Erntejahr,Gemarkung, Verbrauch,Flaschen. Trauben in in 8 trunk Getränke *r*1 Bemerkungen

185 1 2 *
P " Weinbergslage,Farbe) En= — vergl. (Kilo Fässern Flaschen unge. (Oiter) ge oder
nge « oder .

Ceschästsabschlusesgramm)(Cite)#l/#eh,zuckt Flüschen,WeinRr.
14 15 16 17 18 19 20 . 22 23 24 28
7909
50.77. Nachkemeimer,Verschnitt 4½/FlaschengHefüll 4707 Fer. Haus- Hlasehenlager

versch.Lagen, 1904/1905, kellerI2 r. 775
weiß (F. Lange, Maine)

2. 12. Oppenheimer1907, Ver- Versandan 10001 ges. Haus-
chnitt versch. Lagen, H. Werner, Main- keller 15
#rei (15. 77.09)

16.12. Dienheimer,Kapellenberqdesgl.an Julius 8500l 500 unges. Haus- — *
1907, ueiß— Krause, Berlin keller 2 Mr. 1

(I.72.00)
75.72. Walporseimer, Kreuz desyl. 780 unyer. Hauskelle

#shh1906, vot Flascken=
lager16
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Muster C. Anlage 5.

(Seite1.

Faßlagerbuch.

Name des Besitzrs.

Gültig für die Kellerräumez

Anweisung für die Eintragungen.

Bei der Anlage desBuches ist der Inhalt eines jedenFassesgenau zu bezeichnenund einzutragen(Spalten 1 bis 6).

Alle Eintragungensindspätestens8 TagenachdemEin=oderAusgangevorzunehmen.
Bei ausgedehntenKellereien ist gestattet,für jede Kellerabteilungein besonderesBuch anzulegen.

4 Haustrunk, weinähnlicheGetränkeoder sonstigeFlüssigkeitensind im Faßlagerbuchenicht nachzuweisen.

. Ist ein Faß völlig geleert worden, so ist ein Strich unter Ein- und Ausgang zu ziehen. Die Eintragungen der
neuenFüllung könnenbei hinreichendemPlatze unterhalb desTrennungsstrichsvorgenommenwerden, andernfalls ist
eine neueSeite zu verwenden.

6. Entstammtder eingefüllteWein einemanderenFasse,so ist in Spalte 2 neben den dort vorgesehenenEintragungen
zu vermerkenzaus Faß Nr. .«.

In Spalte 11 könnenHinweiseauf die Eintragungen im Kellerbuche(MusterA oder B) vermerktwerden.

GSKWer=d—

i
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[Seite 2
Lager=AbteilungNr. 3 Lag aß

Ranmgehalt

Singang

Farbe Angabe Luckerzusatz
Tag Setkunft Jahrga desWeines obgeguckert Menge (trockenoderin

besEinganges (Gemarkung,Weinbergslage,Traubensorte, ahrgang (weiß,rot oder in Litern Wassergelößt)
Bezugsfirma) oderSchiller) nichtgezuckert »

Kilogrammin Litern
1 2 2 B " 6 7

3. 10. 09 Mirstaier Keiri 1908 cren ger. 1900
(v. F. Friedrich, Nieratein)

10. 10. 09 OppenheimerFalkenber� 7908 deagl. unges. 5 100
(deagl

15. 77. 09 OppenheimerVerachnilt 7909 weiß unger. 5800
Holle und Hinteriey
(W. S###,Cppeniemn)
4us Faß Nr. 50

16. 77. 09 “m——— 240 k # 70007

[Seite31Tr. 310
7 000 Liter.

..l........A&&"öAI

Ausgang

Tag Menge AngabenüberVersand,Ab- undUmfüllung,
„ Bemerkungen.

desAusganges in Litern Verschnitt,Kellerbehandlungund dergl.

8 ¾ 10 11

7. 77. 09 7000 in Persanck/aiserFealt. Veryl. Buch B Fol 113
an R. HMansch,Bingen

4.I. 0 500 aufFlaschengeruiii Vergl.BuckB Fol.114
6 Flaschen,Laper M. 660)

6. 77. 09 5 000 auf Versandsũssergesuillt, Vergl.Buch B Fol. 116
an M. Nacken, Maine

6. 77. 09 50 umgesülltin Lagerfaß 61
(eum 4 ½/ullen)

6. 77. 09 750 Verlust dureh Trub, Schiound uo.

77. 2. 70 6700 abgestochenin Lagerfaß 14

7. 2. 10 400 abgestochenin Lagerfab 31
77. 2. 70 300 Verlust darch H Schecund unc. Hafe Fa 9 peulle

Formulars dar.
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[Seite 11

Weinlagerbuch.
(Für BezeichnungderWeinenachWein=Nummern.)

Gültig für die Kellerraume744242424.

Name des Besitzrrrs.

Anweisungfür die Eintragungen.

Bei der Anlage des Buches find die WeinbeständenachNummern einzutragen.
Alle Eintragungen find spätestens8 Tage nach dem Ein- oder Ausgange vorzunehmen. Werden Nebenbücher
(Expeditionsbücherusw.) ordnungsmäßiggeführt, so genügtes, wenn die Eintragungen in diesesBuch unter Hinweis
auf die Nebenbücherje für einenMonat summarisch,spätestensbis zum 10. Tage des folgendenMonats erfolgen.

Bei ausgedehntenKellereien ist gestattet,für jede besondereKellerabteilungein besonderesBuch anzulegen.

Unter einer Wein-Nummer darf nur der gleicheWein eingetragenwerden, wobei es gleichgültigist, ob er in
einemoder mehrerenGebinden lagert oder ganz oder teilweiseauf Flaschengefüllt ist.

Die Gesamtmengedes in mehrerenFässerneingehendenWeines ist in Spalte 6 zu buchen,die Anzahl der einzelnen
Fässerin Spalte 7.

Werdenunter verschiedenenNummerngeführteWeine ihrer ganzenMenge nach oder nur teilweisemiteinander
verschnitten,so ist der Verschnittunter einer neuenNummer zu führen, die einen Hinweis auf die alten Nummern
enthaltenmuß.

Bei Flaschenfüllungenist der Wein — die Menge in Litern — in Ausgang zu bringen und die Flaschenzahlunter
Eingang neu einzutragen.

In Spalte 10 und 16 könnenHinweiseauf die Eintragungenim Kellerbuche(MusterA oderB) vermerktwerden.
In jedemJahre ist das Buch einmalabzuschließen.Die vorhandenenBeständesind unterEingangvorzutragen.

Cocgle
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[Seite2]

Wein=
Bordeaur-

Eingang

Farbe Angabe, Gesamt=
Tag Herkunft Jahr. des ob mengein Anzahl
des (Gemarkung,Weinbergslage, as ot. 9uert hitern der Flaschenzahl Bemerkungen

7“

Einganges Traubensorte,Bezugsfirma) gang oder nicht Gebinde.ebinde ½ Sl.4
Schiller) gezuckert einheiten 19./26

1 2 3 4 5 6 7 8 Bx 10

18. 3. 09 BordeauæPomeroi 1905 rot unger. 22 5007 700 LagerkellerB
d. Fred. Beauvite, Orhoft

Pordeau
0 O)

30. 5. 09 deayl. 1905 rot unger. 71770 573 Fluschenbeiler3,
Plasckhenullung Abt. 13.

(Seite3T

UMummer#1.
Pomerol.

Ausgang

Tag Menge in AngabenüberVersand,Ab- und Umfüllung,
des Litern Flaschen Bemerkungen

9 oder Verschnitt,Kellerbehandlungund dergl.Ausganges Gebinde= *i= 5 at

einheiten Sll. 1 N.
11 12 — 15 10

70. 4. 09 7507 durehAuhüllung verbraucht

30. 5. 09 7725 7 auf Flaschen gesüllt

70. 6. 00 900 2? versandt an E. Schmitz, Poscn

73. 6. 09 300 versandt an R. Körner, Polsdam vgl. Flaechenvereandbuch Fol. 116
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Muster E. Aulage 7.

lSeite 1)

Buch für Geschäftsvermittler.

NamedesGeschäftsinhabrs í , :-

Anweisungfür die Eintragungen.

1. In das Buch sind nur vermittelteGeschäfteeinzutragen.

2. Bei derAnlage desBuchesfind die angekauften,abernochnichtabgeliefertenErzeugnissein denSpalten1 bis 9
einzeln einzutragen.

3. Alle Eintragungenhaben spätestens8 Tage nach jedemGeschäftsvorgangezu erfolgen.

4. Jeder Weinankauf ist mit einer besonderenAnkaufnummerzu bezeichnen,die in Spalte 2 und bei Ablieferung der
Ware in Spalte 11 einzutragenist.

5. In jedemJahre ist das Buch einmal abzuschließen.Die angekauften,aber noch nicht abgeliefertenErzeugnissefind
für das folgendeBetriebsjahrin den Spalten1 bis 9 gesondertmit den früherenAnkaufnummernvorzutragen.
Der Abschluß ist unter Angabe des Tages zu unterschreiben.

Relchs=Gesetbl.1909, 93
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(Seite2)

Ankauf

4 Mengeder Trauben,
TagdesAntauf BezeichnungderWare Maische,desMostesoderWeines uur un e 9

Herkunft, Gemarkung, Lage, Jahrgang, ohnort de ohnort deAukaufsNr. "%r Cage, 1
L t Farbe des Weines u. dergl.) Ungezuckert Gezuckert Verkäufers Käufers

Liter FlaschenLiter Fleschen
2 — 3 4 B 6 7 8 ¾l

i
7900

7 72. 16 15608er Oppenliæimer,versch.Lagen, 8600 J. Kircner, R. Kupser,
�reiß Oppendein -Maine

56.12. 17 7008er Niersteiner, versch. Lagen, 50000 K. Gaul, F. Schwacb,
tweiß Nierstein Cochem

i
l

[Seite3]

Ablieferung

Mengeder Trauben,
TagderAnlauf NameundWohnort Maische,desMostesoderWeines
Ab. n des Bemerkungen

lieferung 1 Empfängers Ungezuckert Gezuckert

Liter Flaschen Liter Floschen
o I 2 413 I 1 15 1 17

7700

75. 72. 70 Loe.Kuer, Maine 705#0
l

18. 2. 77 EF’ Kan, Leipæiq 79 450

in Namen desKusers

21. 12 77 F. Schtratb, Cochem 1 30 275
T Ü 6

Anmerkung Die in Kursi#schrist gedrucktenEintragungen stellen Beispiele für die handschristlichvorzunehmendeAusfüllung
des Formulars dar.

Ceocgle



— 567 —

Muster F. Anlage 8.

(Seitel!

Weinbuch
für

Schankwirte,Lebensmittelhändler,Krämer und sonstigeKleinverkäufervon Wein.

Gültig für die Keller- und Geschäftsräume 111717171717. -,

Name des Geschäftsinhabrs í ,,

Anweisung für die Eintragungen.

1. Bei der Anlage desBuches sind die vorhandenenMengen in denSpalten 2 bis 7, nachSorten gesondert,einzutragen.

2. Bei Abgabe von Wein in Flaschendarf dieGesamtzahlder währendeinesMonats abgegebenenFlaschen, nachWein=
sorten gesondert, summarischeingetragenwerden. Der Eintrag hat spätestensbis zum 10. Tage des folgenden
Monats zu erfolgen.

3. Wird Wein vom Fasseverzapft, so ist derAusgang des ganzenFassesauf denTag desAnstichszu buchenund der
Tag der Leerung in Spalte 15 anzugeben.

4. Alle übrigen Eintragungen sind spätestens8 Tage nach dem Ein= oder Ausgange zu bewirken.

5. Wird Faßwein auf Flaschengefüllt, so ist dieFlaschenfüllungin Spalte 11, dieLiterzahl in Spalte 12 zu vermerken;
die Jahl der Flaschenist unter =Eingang= zu buchen.

6. Das Buch ist in jedemJahre einmal abzuschließen.Die vorhandenenVorräte sind unter -Eingang=) nachWein=
sorten gesondert,neu einzutragen.

Cocgle
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[Seite 2)

Eingang.

Bezugsfirma Gezuckert Menge

ves Bezeichnung der Getränke sewie edet Bemerkungen
Einganges s TDagdes Geschäfts= nichtge. Liter Flaschen 6

· abschlusses zuckert
½ ½

1 2 3 4 5 6 7 8
19000
*s Trabhener ges. 25
r Zeltinger " 25
⸗ Brauneberger ⸗ 25
⸗ Ober· Emmeler H. ½ *“—in*I 2 25
1 Caseler (. 11.09 ⸗ 25

OAligsberger ⸗ 25
v Niersteiner 2 25

J. 72. Rudesheimer W. Schillin, Main- : 250
(I5. 77.09)

20. 72. "„ 4½“Flaschengefule r 330
21. 12. Johannisbeeridein 8. Schrõder-æErfuri 2

(11.12.09)
22. 12. Kempfälrer K. Searkx,Wenstackta. 77. 2 50

(13.12.09)

(Seite 3r

Ausgang.

Art des Ausganges Menge
Tag des (obverkauft,imAusschankoder
Ausganges Bezeichnung der Getränke imeigenenHaushalteverbraucht)ter Foaschen Bemerkungen

auf Flaschen gefüllt usw.)
½1 ½

9 10 11 12 13 14 15
7#09 6

7. 72. Trabener 12
H. W. Ver# «Brauneberger (von agner er aust im Laden 13
Coblen) (Monat November09)

Wiersteiner 16

20. 12. Rudesheimer(W. Schillinq,Mainæ) 4½ Flaschengesüllt 250

25. 12. Rheinpfũlaer(K. Stark, Neustadta. H.) In Zapf genommen 50 Geleert6. 1. 10.



— Anlage 9.

[Seite 1]

Kontrollbuch
für

die Verwendungvon Suckerund anderenStoffen bei der Jubereitung
und weiterenBehandlungvon Wein und Haustrunk.

Name desGeschäftsinhabers:

Anweisung für die Sintragungen.

1. Bei der Anlage des Buches sind die vorhandenenBeständeunter „Eingange — jeder Stoff auf einer besonderen
Seite — einzutragen.

Alle Eintragungen sind spätestens3 Tage nach dem Tage des Einganges oder Verbrauchs zu bewirken.
#. Die Menge der Stoffe ist in handelsüblicherWeise nach Stückzahl, Maß oder Gewicht einzutragen, die Menge des
Juckers in Kilogramm.

4. In Spalte 6 ist die Verwendung von Jucker und derjenigenStoffe einzutragen, die zur Bereitung von Haustrunk
(511, Abs.1 des Gesetzes)gedienthaben. Es sind— für jeden Tag besonders— Verwendungsart und verwendete
Menge genau anzugeben. Für andereStoffe bedarf es einer solchenEintragung nicht. In den Spalten 4 bis 6
sind auch diejenigenMengen — unter Angabe des Empfängers— abzuschreiben,die an andereabgegebenwerden.

5. Am 31. Dezembereines jeden Jahres ist das Buch abzuschließen.Die vorhandenenVorräte sind unter =Eingang=
neu einzutragen. Bei hiureichendemPlatze könnendie neuenEintragungen für den gleichenStoff auf der gleichen
Buchseiteunterhalb eines Trennungsstrichsvorgenommenwerden,andernfalls ist eine neueSeite zu wählen.

142

NReichsGesetzbl. 1909. 94

—.—
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[Seite2
1909/10.

Bezeichnungder Zuckerart:WeißerKandisaucker.
Bezeichnungdes zur KellerbehandlungdesWeinesoder
zur Herstellungvon HaustrunkbestimmtenStoffes (außerZucker):

Eingang Abschreibungder verbrauchtenMenge

Name und Wohnort
Tag des Menge des Verkäuferschsbnor des Tag bes Menge Art der VerwendungEinganges D Geschäftsabschlufes Verbrauchs

1 2 ¾lv *

7. 9. 09 880 ky Beatand 2. 70. 09 200 4 uZurZucherungvon Most
70.90% 200%%Kahn Ce.,Mars (7.9.0%0 . 20.09 25040 desgl.

8. 10. 09 90 4 Zur Haustrunkbereitun�
5. 77. 09 500 # Verauft an W. Nar, Adem

3. 12. 09 300 49 Zur Zucherungvon Weim
13. 12.09 400 4 deegl.

1910/1911.

1.9. 110 1080kbestand
i l

ISeiter
HGB-10.

Bezeichnungder Juckerart:
Bezeichnungdeszur KellerbehandlungdesWeinesoder
zur Herstellungvon HaustrunkbestimmtenStoffes (außerZucker):Weingelatine.

ein gan 6 Ubschreibungder verbrauchtenMenge

23 d Wohnedes ame und Wohnort des
Tag Menge des Verkäufers sowie Tag des das de Menge Art der VerwendungEinganges Geschäftsabschlusses Verbrauchs

222 3 !;½ 4 5 66E
1 1

1. 9.09 —es.
I. 10.09 20kg G.Henniq,Neuetadt(20.9.09)

1910/1971.

7. 9. 10 5 4 Hestand

Anmerkung. Die in Kurst#schrintgedrucktenEintragungenstellenBeispiele für die handschriftlichvorzunehmendeAuss
des Formulars dar.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesehblatt.
JInhalt: Bekanntmachung, berreffenddie Eisenbahnbeförderungvon Stickstofftetroryd. S. 571. — Be=

kanntmachung, betreffendSchaffung von Rayons sowie Erweiterung von Festungsanlagen und
deren Nayons. S. 571.

(Nr. 3630.) Bekanntmachung,betreffenddie Eisenbahnbeförderungvon Stickstofftetroxyd.
« Vom 3. Juli 1909.

Auf Grund des9 2 Abs.(4)derEingangsbestimmungenzurEisenbahn=Verkehrs=
ordnung wird unter Aufhebung der Bekanntmachungvom 9. Januar d. J.
(Reichs=Gesetzbl.S. 258) versuchsweisegestattet,„reines Stickstofftetroxid“im
Verkehrevon Griesheim a. M., Badisch=Rheinfeldenund Ludwigshafena. Rh.
nachCöln=Deutzunterdenfür „flüssigesChlor“ in Nrl d Ziffer5 derAnlageC
zur Eisenbahn=VerkehrsordnungvorgesehenenBedingungenzu befördern.

Berlin, den3. Juli 1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

(Nr. 3631.) Bekanntmachung, betreffendSchaffung von Rayons sowie Erweiterung von
Jestungsanlagenund derenRayons. Vom 4. Juli 1909.

A## Grund des §935 des Gesetzes,betreffenddie Beschränkungendes Grund=
eigentumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459)wird bekanntgemacht,daßeineNeubefestigungderInsel Borkum
und eineErweiterungder FestungsanlagenbeiThorn und Swinemündesowie
derenRayons in Aussichtgenommenist.

Berlin, den4. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
Fürstvon Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke desReichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Reichs=Gesetzbl.1909. 95

Ausgegebenzu Berlin den10.Juli 1909.
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Reichs-Gesetzblatt.
½6 38.

Inhalt: Besoldungsgesetz. S. ö73.

(Nr. 3632.) Besoldungsgesetz.Vom 15.Juli 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterQustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

I. Gehalt und Zulagen.

1. Dorschriften für Reichsbeamte.

1.
Die GewährungdesGehalts erfolgt an die etatsmäßigenReichsbeamten

mitAusnahmeder im Abs.2 genanntenaufGrund derbeiliegendenBesoldungs=
ordnungI. »

De= GewährungdesGehalts an die etatsmäßigengesandtschaftlichenund 1
Konsularbeamtenerfolgt auf Grund desReichshaushalts=Etats,während für die
Bewilligung des bei Berechnungder Pensionzu Grunde zu legendenGehalts
die beiliegendeBesoldungsordnungII maßgebendist.

- §2.
Beamten,welchegleichzeitigmehrals eineder in derBesoldungsordnung

vorgesehenenStellen bekleiden,wird das Gehalt nur einmal gewährt, und zwar
für diejenigeStelle, für welchedas höchsteGehalt vorgesehenist.

. 83.
Diensteinkommenfür Nebenämterund Nebenbeschäftigungenkönnenebenso

wie Zulagen nur insoweit bewilligt werden, als der Reichshaushalts=Etatdies
bestimmtoder besondereFonds dazu zur Verfügung stellt.
Reichs=Gesetzbl.1909. 96

Ausgegebenzu Berlin den19.Juli 1909.

—
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4.
Die Gehälter der etatsmäßigenBeamtenmit Ausnahmederjenigender

BeamtenderReichskanzleiwerden,soweitsie nichtEinzelgehältersind, nach
Dienstaltersstufengeregelt.

6 Das Gleichegilt für diebeiBerechnungderPension zu Grunde zu legenden
Gehälter der gesandtschaftlichenund der Konsularbeamten.

86.
Bei denBeamtenderReichskanzleierfolgtdieEinweisungin dieGehalts.

stufennachdemErmessendesReichskanzlers.

86.
Das Besoldungsdienstalterbeginntmit demTage derAnstellungin der

jeweiligenetatsmäßigenStelle. Von diesemZeitpunktab sind die Zeitabschnitte
für das Verbleibenin der unterstenGehaltsstufeund für das Aufsteigenin die
höherenGehaltsstufenzu rechnen.Als Tag derAnstellunggilt derTag, von
demab das DiensteinkommenderStelle bezogenwird.

Bei der Festsetzungdes Besoldungsdienstaltersfür die höherenBeamten
ist von der im außeretatsmäßigenReichsbeamtenverhältnissebei dem gleichen
DienstzweigezwischenderErlangungderBefähigungzur BekleidungdesAmtes
und der erstenetatsmäßigenAnstellungverbrachtenZeit, soferndas Anfangs=
gehaltder Stelle 3 000Mark nichtübersteigt,der übervier Jahre) sofernes
3 600Mark nichtübersteigt,derübersiebenJahre und im übrigender über
zehnJahre hinausgehendeTeil bis zur Höchstdauervon zweiJahren auf das
Besoldungsdienstalteranzurechnen.

Bei denmittlerenBeamten,die in einemAmtemit einemAnfangsgehalt
über2 100 Mark Anstellungfinden, kommtdie zwischendemBeginne des
Diätariats in dem gleichen Dienstzweigund der erstenetatsmäßigenAnstellung
liegendeZeit, insoweitsie achtJahre übersteigt,bei den übrigenmittleren
Beamten mit Ausnahme derPost- und Telegraphengehilfinnen,bei denKanzlei=
beamtensowiebei denUnterbeamten,insoweitsie fünf Jahre, bei den Post=
und Telegraphengehilfinnen,insoweitsieneunJahre übersteigt,unbeschränktin
Anrechnung. Bei den Landbriefträgern darf jedoch die Anrechnung des
Diätariats nicht dahin führen, daß das Höchstgehaltfrüherals zehnJahre nach
der erstenetatsmäßigenAnstellungerreichtwird. .

Das Besoldungsdienstalterder technischenund Elementarlehrerwird von
derDelendung einer vierjährigen Dienstzeit im öffentlichenSchuldienst ab
gerechnet.
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87.

Den Militäranwärtern,die neunJahre und darüberim Heereoder in
der Marine gedienthaben, wird bei dererstenetatsmäßigenAnstellungdie
Militär- und Marinedienstzeit v

#a)soweitdieseund die nachfolgendeZivildienstzeitzwölf Jahre übersteigt,
bis zu drei Jahren,) mindestensjedochmit einemJahre,

b) soweitdieMilitär- und Marinedienstzeitund die nachfolgendeZivil=
dienstzeitzwölfJahre nichtübersteigt,mit einemJahre

auf das Besoldungsdienstalterangerechnet.
Den Militäranwärtern, die wenigerals neunJahre im Heereund in der

Marine gedienthaben, wird die tatsächlichabgeleisteteDienstzeit bei der ersten
etatsmäßigenAnstellungals mittlereBeamteoderKanzleibeamtebis zurDauer
einesJahres auf das Besoldungsdienstalterangerechnet.

Die vor demvollendeten17.LebensjahreliegendeMilitär= und Marine=
dienstzeitbleibt außer Betracht.

88B.
WerdenUnterbeamteaus derKlasseder ehemaligenMilitäranwärterals

mittlereBeamte oderKanzleibeamteangestellt,so findeteineAnrechnungder
Militär- undMarinedienstzeitinsoweitstatt,als nichtschondiebeiderAnstellung
als UnterbeamtestattgehabteAnrechnungzu einer gleichenVerbesserungdes
Diensteinkommensin derneuenKlasseführt. .

.§9.
Beim UbertrittederBeamtenaus eineretatsmäßigenKlassein eineandere

infolgeBeförderungoderinfolgeVersetzungaus dienstlichenRücksichten— wozu
auchVersetzungenaus Anlaß von Verwaltungsänderungen,dagegennicht die
wegenunbefriedigendenVerhaltens erfolgtenVersetzungenzu rechnensind — soll
das Besoldungsdienstalterfür die neueKlasse, sofernnicht derenAnfangsgehalt
höher ist, als der Gehaltssatz,welchender Beamte in der alten Klassezur Zeit
desUbertritts beziehtoder beim nächstennormalmäßigenAufsteigenerreichthaben
würde, wie folgt, festgesetztwerden: Der Beamte tritt sogleichin die seinem
Normalgehaltin der früherenKlasseentsprechendeGehaltsstufederneuenKlasse
oder, wenn ein diesemGehalt entsprechenderGehaltssatzin der neuenKlassenicht
besteht,in die nächsthöhereStufe ein. Er verbleibt in ihr die volle für das
weitereAufsteigenim GehaltevorgeschriebeneZeit. Wäre er jedochin derfrüheren
KlassebereitsvorAblauf dieserZeit in die nächsthöhereGehaltsstufeaufgestiegen
und damitin denBezugeinesGehalts gelangt,welchesüber das ihm in der
neuenKlassegewährtehinausgeht, so steigt er in letztererbereits zu derjenigen
Heit in die nächsthöhereGehaltsstufe, zu welcherer in der früherenKlasse auf.
gestiegenseinwürde. Eine weitereBerücksichtigungder beimVerbleibenin der
bisherigenKlosseerreichbargewesenenBezügefindetnichtstatt.

96.
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∆10.
Soweit dieGehälter nachDienstaltersstufengeregeltsind, sollendieDienst=

altersstufenvondreizu dreiJahren biszurErreichungdesHöchstgehaltsbewilligt
werdenund zwar dergestalt,daßBeamte, die im Laufe einesKalendervierteljahrs
einehöhereDienstaltersstufeerreichthaben,die Gehaltszulagevom erstenTage
des folgendenKalendervierteljahrsab erhalten. ErreichenBeamteam erstenTage
eines Kalendervierteljahrseine höhereDienstaltersstufeso ist die Gehaltszulage
schonvon diesemTage ab zu bewilligen.

¾11.
Der Beamte ist über die FestsetzungseinesBesoldungsfienstalterssowie

über die GewährungoderVersagungeinerDienstalterszulageschriftlichzu be=
nachrichtigen. » .

Auf die vorgeschriebeneGehaltsfestsetzungund die GewährungderDienst=
alterszulagenhabennur die richterlichenBeamteneinenRechtsanspruch.Der
Anspruchruht, so lange ein Disziplinarverfahrenoder wegen einesVerbrechens
oder Vergehensein Hauptverfahrenoder eineVoruntersuchungschwebt. Führt
das Verfahren zum Verluste desAmtes, so findet eineNachzahlungdes zurück=
behaltenenMehrgehaltsnichtstatt.

∆12.
Eine Dienstalterszulagekann versagtwerden,wenngegendas dienstliche

oder außerdienstlicheVerhalten des Beamten eine erheblicheAusstellung vorliegt.
Vor derVerfügungist demBeamtenGelegenheitzu geben,sichüberdie

Gründeder beabsichtigtenMaßregelzu äußern. Wird die Versagungverfügt,
so sind dem Beamten die Gründe hierfür zu eröffnen.

Gegen dieVerfügung stehtdemBeamten, sofernsie nicht von der obersten
Reichsbehördeerlassenist, die Beschwerdean diesezu.

NachBehebungderAnständeist dievorläufig versagteZulage zu gewähren,
und zwar,wenndieBewilligungsverfügungan demerstenTage einesKalender=
vierteljahrsergeht,von diesemTage, andernfalls von dem erstenTage des fol=
endenKalenderviertel#ahrsab. Nur aus besonderenaktenkundigzu machenden
ründen ist die Gewährung von einem früherenZeitpunkt ab zulässig. Eine

Nachgewährungfür rückliegendeRechnungsjahrebedarf der Genehmigungder
oberstenReichsbehörde.

Die einstweiligeVersagung einer Zulage hat für sich allein nicht die
Wirkung, daß dadurchder Zeitpunktfür das Aufsteigenin die nächstfolgende
Gehaltsstufehinausgeschobenwird.

0l13.
Die Bezüge der nichtetatsmäßigenBeamten bestimmtder Neichskanzler.
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2. Vorschriften für Offiziere einschließlich der Sanitätsoffiziere und der
Marine⸗-Ingenieure.

i
Die Gewährungdes Gehalts erfolgt an die etatsmäßigenOffizieredes

Reichsheeres,desReichsmilitärgerichts,der KaiserlichenMarine sowiean dieetats=
mäßigenSchutztruppenoffizierebeimReichs=Kolonialamtauf Grund derbeiliegenden
BesoldungsordnungIII.

SoweitStellengehältervorgesehensind,erfolgtdieGewährungdesGehalts
spätestensvon demerstenTage deszweitenMonats nachder dauerndenUber=
tragungder Stelle ab.

#5.
Dienstzulagen sind insoweit zu gewähren, als sie in der Besoldungs=

ordnungIII aufgeführtsind. Im übrigenfindet9 3 entsprechendeAmvendung.

8 16.
Für die nachDienstaltersstufenaufrückendenOffizierebeginntdas Besol⸗

dungsdienstaltermit demerstenTage des erstenMonats, in welchemsie eine
etatsmäßigeStelle bekleidenund ein Patent des dieserStelle entsprechenden
Dienstgradsbesitzen.

817.
Den LeutnanksdesReichsheeresund der Marineinfanterie,die Abitu=

rienteneinesGymnasiums,RealgymnasiumsodereinerOberrealschulewaren,
wird das Besoldungsdienstalterum 2 Jahre, denjenigen,dieAbiturientendes
Kadettenkorpswaren, um ein Jahr siebenMonate vorgerückt.

Für Leutnants, die der Selekta des Kadettenkorpsangehört haben und
als Offiziere in das Reichsheeroder die Marineinfanterie eingetretensind, be=
ginnt das Besoldungsdienstaltererst drei Monate nach ihrem Einrücken in eine
etatsmäßigeStelle ihres Dienstgrads.

Das Besoldungsdienstalterder Leutnants zur See wird um dreiJahre
vorgerückt.Außerdemwird vom Jahrgang1909 ab für diejenigenLeutnants
zur See, welcheAbiturienteneinesGymnasiums,Realgymnasiums,einerOber=
realschuleoder des Kadettenkorpswaren und die in ihrer Gesamtbeurteilungals
Fähnrichs zur See mindestensdas Prädikat „gut“ erhalten haben, das Be=
soldungsdienstalterum ein weiteresJahr vorgerückt.

Das Besoldungsdienstalterdarf jedochnicht aufeinen früheren Tag fest=
gesetztwerden,als auf den erstenTag desjenigenMonats, in welchemdas
17.Lebensjahrvollendetwordenist.
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§18. «
Das Besoldungsdienstalterder aus der KaiserWilhelms=Akademieher=

vorgegangenenAssistenzärzte,welchelängerals ein Jahr zur Dienstleistungin
derCharitékommandiertwaren,wird um so vieleMonatevorgerückt,als das
Charitekommandoein Jahr überschrittenhat.

719.
PatentierteHauptleuteoderRittmeister,deneneineetatsmäßigeStelle nicht

sogleichdauerndübertragenwerdenkonnte,erhaltennachdemEinrückenin eine
solcheStelle ein Besoldungsdienstaltervom Ersten des Monats ab, in dem
einemdemDienstalternach jüngerenHauptmannoderRittmeister,der in der
Reihezu diesemDienstgrademit Patent befördertwurde,eineetatsmäßigeStelle
verliehenworden ist.

( 20.
Für aus besonderenDienststellungenin den Heeres=oder Marinedienst

zurücktretendeOffiziere, die bis dahin ihre Gebührnissenicht aus demMilitär=
oder Marine=Etat erhieltenund denen nicht bereitsim Heereoder der Marine
ein Besoldungsdienstalterbeigelegtwar,

für sshieredesBeurlaubtenstandes,die im aktivenDiensteangestellt
werden

fürOffiglere,die außerDienst warenund im aktivenDienstewieder
angestelltwerden,

für aus BeamtenstellenübergetreteneOffiziere
wird das BesoldungsdienstalternachMaßgabederallgemeinenDienstaltersver=
hältnissegeregelt.

Wo bei Anwendungder vorstehendenGrundsätzeim einzelnenFalle sich
Härten ergebensollten sowie in sonstigenbesonderenFällen wird das Be=
soldungsdienstalternachMaßgabederallgemeinenDienstaltersverhältnissegeregelt.

(21.
Die VorrückungdesPatents hat auf ein bereitsfestgesetztesBesoldungs=

dienstalterkeinenEinfluß. ·

§22.
Von demTage desBesoldungsdienstaltersab sinddie Zeitabschnittefür

das Verbleiben in der unterstenGehaltsstufeund das Aufsteigenin die höheren
Gehaltsstufenzu rechnen.

Die Dienstalterszulagensollenin denin der BesoldungsordnungIII an=
gegebenenFristenbis zur ErreichungdesHöchstgehaltsbewilligtwerden.
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g 23.

Auf die vorgeschriebeneGehaltsfestsetzungund dieGewährung von Dienst=
alterszulagensowie das Aufrücken in höhereGehaltsstufenhaben die Offiiere
keinenRechtsanspruch. .

Eine Dienstalterszulageoder das Aufrücken in eine höhereGehaltsstufe
kann versagtwerden,wenn gegendas dienstlicheoder außerdienstlicheVerhalten
desOffizierseineerheblicheAusstellungvorliegt. Uber dieVersagungentscheidet
bei den Offizieren des Reichsheeresdie obersteMilitärverwaltungsbehördedes
Kontingents, bei den übrigenOffizierendie obersteReichsbehörde.

achBehebungderAnständeist die vorläufig versagteZulage zu ge=
währen,und zwar vom erstenTagedes Monats ab, in welchemdieBe=
willigungsverfügungergeht.

3. Vorschriften für Anteroffiziere.
§ 24.

Die GewährungdesGehalts und der Löhnung erfolgt an dieUnter=
offiziere des Reichsheeres,der KaiserlichenMarine sowie an die Schutztruppen=
unteroffizierebeimReichs=Kolonialamtauf Grund derbeiliegendenBesoldungs=
ordnungIV.

"7.l25.
Das Besoldungsdienstalterder Unteroffiziere,welcheGehalt nach Dienst=

altersstufenbeziehen,beginntmit demerstenTage deserstenMonats, in dem
sie eine etatsmäaßigsStelle ihrer Besoldungsgruppebekleiden.

26.
Soweit Löhnungsempfängernach Ablauf einer bestimmtenDienstzeitin

höhere Löhnungssätzeaufrücken,ist hierfür die gesamteaktive Dienstzeit im
Reichsheer,in der KaiserlichenMarine und in den Schutztruppenmaßgebend.

Das Gleichegilt beidenGehaltsempfängernhinsichtlichderGehaltszuschüsse.

827.
Die §§815, 22, 23 findenentsprechendeAnwendung.
Im Falle des §23. Abs.2 kann die obersteMilitärverwaltungsbehörde

des Kontingentsund die obersteReichsbehördeihre Befugnisseauf andere
Behördenübertragen.

II. Wohnungsgeldzuschüsse.
(28.

Die etatsmäßigenReichsbeamtenundOffizieredesReichsheeres,desReichs=
militärgerichts,der KaiserlichenMarine einschließlichder Sanitätsoffiziereund
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derMarineingenieuresowiedie etatsmäßigenSchutztruppenoffizierebeim Reichs=
Kolonialamt erhalten, wenn sie ihren dienstlichenWohnsitzim DeutschenReiche
haben, einenWohnungsgeldzuschußnachMaßgabe des als BeilageV beige=
fügtenTarifs.

Nur die etatsmäßigenBeamtender Betriebsverwaltungder Reichseisen=
bahnenerhaltendenWohnungsgeldzuschußauchdann, wenn sie ihren dienst=
lichenWohnsitzaußerhalbdes DeutschenReichs haben.

KeinenWohnungsgeldzuschußerhaltendiejenigenReichsbeamtenundOffiziere,
denenauf Grund des Reichshaushalts=Etatsein Anspruchauf freie Dienst=
wohnungeingeräumtwerdenkann.

KeinenWohnungsgeldzuschußerhaltendiejenigenReichsbeamten,welcheim
Reichsdienstenur ein Nebenamtbekleiden.

§(20.
WelcheBeamtenund Offizieredenim Tarif angegebenenTarifklassenbei=

zuzählensind, bestimmendieBesoldungsordnungen.

30.
Für die EinteilungderOrte in Ortsklassen,auf welchederTarif Bezug

nimmt, ist das als Beilage VI beigefügteOrtsklassenverzeichnismaßgebend.
WelcherOrtsklasseein außerhalbdesDeutschenReichsgelegenerOrt zu=

zuweisenist, bestimmtder Reichskanzler. «
Militärische Anstalten, die außerhalb des Gemeindebeprkesdes Garnison=

orts liegen,zu demsiegehören,fallenderOrtsklassedes letzterenzu, sofernder
Ort, in dessenBezirke sie sichbefinden,nicht selbstGarnisonort ist.

Die nächsteRevision desOrtsklassenverzeichnisseserfolgt mit Wirkung vom
1. April 1918. In der Zwischenzeitist der Bundesrat ermächtigt,bei hervor=
tretendemBedürfnis in besonderenAusnahmefällen die Einreihung einzelner
Orte oderOrtsteilein eineandereOrtsklasseanzuordnen.

Die auf Grund derAbs.2 und 4 getroffenenAnordnungensinddem
Reichstagemitzuteilen.

31.
Der Wohnungsgeldzuschußwird nachdemOrtssatzedes dienstlichenWohn=

sitzesgewährt.
Bei einerVersetzungerlischtder Anspruch auf den dem bisherigendienst=

lichenWohnsitz entsprechendenSatz des Wohnungsgeldzuschussesmit demZeit=
punkte,mit welchemder Bezug des Gehalts der bisherigenDienststelleaufhört.

Bei Kommandos,die eineVerlegungdesdienstlichenWohnsitzeszurFolge
haben(Versetzungskommandos),wird derWohnungsgeldzuschußvomErstendesauf
die Anderung des dienstlichenWohnsitzesfolgendenMonats nach dem Ortssatze
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desKommandoortsgezahlt.Findetdie AnderungdesdienstlichenWohnsitzesam
Ersten einesMonats statt, so tritt der Wechselim Ortssatzeschonmit diesem
Monat ein.

Hat die Versetzungan einenOrt, der zu einer niedrigerenOrtsklassege—
hört, eineVerminderungdesWohnungsgeldzuschusseszur Folge, so wird hier=
durchein Entschädigungsanspruchnichtbegründet.

* 32.
BeamteoderOffiziere,welchemehrals eineStelle bekleiden,erhaltenden

Wohnungsgeldzuschußnur einmal, und zwar für diejenigeStelle, welcheauf
den höchstenSatz Anspruchgibt.

/ 33.
Wird einGehalt teils aus Reichsmitteln,teils aus Staatsmitteln bestritten,

so erhält der Empfängervon demtarifmäßigen Wohnungsgeldzuschusseseiner
Stelle (§ 28) aus Reichsmittelnnur einendem auf dieReichskasseübernommenen
GehaltsteilentsprechendenTeilbetrag.

∆34.
Beamtenund Offizieren,welcheeineDienstwohnunginnehaben,wird der

Wohnungsgeldzuschußnichtgewährt.
Beamteund Offiziere,denennachdemReichshaushalts=EtateineDienst=

wohnung gewährt werden könnte, erhalten, sofern dies nicht geschieht,vor=
behaltlicheineretwa weitergehendenErmächtigungdurch den Reichshaushalts=
Etat nur denWohnungsgeldzuschuß.

Haben sie Anspruch auf Dienstwohnung,so erhalten sie, solangeihnen
einesolchenicht gewährt werdenkann, vorbehaltlicheiner etwa weitergehenden
ErmächtigungdurchdenReichshaushalts=Etateine den Wohnungsgeldzuschuß
um ½ übersteigendeMietentschädigung.

Haben sie Anspruch auf freie Dienstwohnung, so erhalten sie, solange
ihnen einesolchenicht gewährtwerdenkann, Mietentschädigung,derenHöhe der
Reichshaushalts=Etatbestimmt.

∆ 35.
Bei Bemessungder Pension wird der DurchschnittssatzdesWohnungs=

eldzuschussesfür sämtlicheOrtsklassenin Anrechnung gebracht. Dies gilt auch
8 diejenigenBeamtenund Offiziere,welcheeine Dienstwohnunginnehaben
oder eine Mietentschädigungbeziehen,jedochnicht für Admirale und für die=
jenigen Beamten und Offiziere, welchenach § 28 Abs. 3 keinenWohnungs=
geldzuschußzu erhaltenhaben.

Abgesehenvon der Pensionierunggilt der tatsächlichbezogeneWohnungs=
geldzuschußmit der im § 31 bestimmtenMaßgabe als Bestandteil des Gehalts,
soweitnicht Abweichendesausdrücklichbestimmtist.
Reichs=Gesetzbl.1909. 97

Cocgle



— 582 —

III. übergangsvorschriften.

. §36.
Die zur Zeit des Inkrafttretens diesesGesetzesim Dienste befindlichen

Beamten, OffiziereundUnteroffiziereerhaltenvon diesemZeitpunktab diediesem
GesetzentsprechendenDiensteinkünfte.

&37.
Die Beamten behaltenihr bisherigesBesoldungsdienstaltermit den aus

dennachstehendenVorschriftensichergebendenAusnahmen.

6l 38.
DiejenigenBeamten, welchesichnicht mehr in derEingangsstellebefinden

und derenBesoldungsdienstaltermit Rücksichtauf die seit dem1. April 1906
eingetretenenBesoldungsaufbesserungenin einer von ihnen früher bekleidetenoder
einer anderenStelle festgesetztworden ist, erhalten das Besoldungsdienstalter,
das ihnenbeizulegengewesensein würde, wenn die für die Festsetzungmaß=
gebendenStellen schonzur Zeit der Aufbesserungoder bei spätererBeförderung
zur Zeit derBeförderungmit den in diesemGesetzebestimmtenGehälternaus=
gestattetgewesenwären.

∆39.
Das Besoldungsdienstalterderjenigenvor dem1. April 1908 beförderten

oder im dienstlichenInteresseversetztenBeamten, welcheam 1. April 1908 ein
geringerespensionsfähigesGehalt als in der vorher von ihnen bekleidetenStelle,
falls sie in dieserverbliebenwären, nach den neuenGehaltssätzenzu beziehen
haben würden, oder welchein der vorher bekleidetenStelle bei dem nächsten
AufrückeneinehöhereGehaltsstufeerreichthabenwürden,als dies in derneuen
Stelle derFall seinwürde, ist so festzusetzen,als wenndie Beamtenerstam
1. April 1908 in dieneueGehaltsklassebefördertoderversetztwären.

Hierbei wird für die Beamten der höherenLaufbahn bei derReichs=Post=
und Telegraphenverwaltungunterstellt, daß das Anfangsgehalt der den jetzigen
Ober=PostpraktikantenentsprechendenKlassenschonzur Zeit ihrer Beförderung in
diese2500Mark betragenhat. «

§40.
Den Beamtenaus derKlasseder ehemaligenMilitäranwärter,auchwenn

siesichin Beförderungsstellenbefinden,wird das Besoldungsdienstalterinsoweit
vorgerückt,wie eineVorrückungerfolgtwäre, wenndie §9.7 und 8 schonzur
Zeit der erstenetatsmäßigenAnstellung oder der Uberführungaus einerUnter=
beamtenstellein eineStelle des mittlerenoderKanzleidienstesin Geltung ge=
wesenwären.
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/41.
Allen Beamten,auchwennsiesichin Beförderungsstellenbefinden,wird

das Besoldungsdienstalterinsoweitvorgerückt,wie eineVorrückungerfolgtwäre,
wenn§96 Abs.2, 3 und 4 schonzur Zeit der erstenetatsmäßigenAnstellung
in Geltunggewesenwäre.

§ 42.
Für diejenigenBeamtengruppen,derenAnfangsgehalt in der Besoldungs=

ordnung gegenüberdem früheren herabgesetztist oder für welchebis zur Ver=
kündung diesesGesetzesEinzelgehältervorgesehenwaren, bestimmtder Reichs=
kanzler,ob undinwieweiteineVorrückungdesBesoldungsdienstalterserfolgensoll.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denjenigenBeamten, welcheinfolge der
vorstehendenVorschriftenein geringerespensionsfähigesGehalt beziehenals bis
zur VerkündungdiesesGesetzes,das Mehr überdie in derBesoldungsordnung
angegebenenStufen hinaus bis zu ihrem normalmäßigenAufrückenin eine
höhereStufe zu bewilligen.

/"(43.
Das Besoldungsdienstalterder vor dem 1. April 1908 zu Hauptleuten,

Rittmeistern,Leutnants, Stabsärzten,Assistenzärztenmit Patent beförderten
Offiziereund Sanitätsoffiziererechnetvom erstenTagedesMonats ab, ausdem
das Patent datiert,welchessie am 31. März 1908 besaßen.Den beimInkraft=
treten diesesGesetzesvorhandenenLeutnants und Oberleutnantszur See wird
das Besoldungsdienstalterum 3 Jahre vorgerückt.

§ 44.
Den Leutnants des Reichsheeresund der Marineinfanterie, die seit dem

1. April 1908 zu diesemDienstgradebefördertsind und als Abiturienteneines
Gymnasiums,RealgymnasiumsodereinerOberrealschulegemäß9 17 im Be=
soldungsdienstaltervorzurückensind,wird die Vorrückungderartgekürzt,daß sie
vor denbis zum 31.März 1908 als Zivilabiturientenim Patentevorgerückten
LeutnantskeinenVorteil erhalten.

* 45.
Uber die FestsetzungdesBesoldungsdienstaltersfür diejenigenUnteroffiziere,

welchebereitsGehaltsempfängersind oder es durch diesesGesetzwerden, wird
durchden Reichskanzler,beim Reichsheeredurchdie obersteVerwaltungsbehörde
desKontingents,Bestimmunggetroffen.

(46.
Der Reichskanzlerund auf demGebietederMilitärverwaltungdie oberste

MilitärverwaltungsbehördedesKontingentswerdenermächtigt,Beamten,Offizieren
97.
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und Unteroffizieren,welchein denRechnungsjahren1908 oder1909 infolgedieses
Gesetzessowiedeszu seinerAusführungverkündetenNachtrags=EtatsanGehalt,
Löhnung, Zulagen, Wohnungsgeldzuschußoder Mietentschädigungzusammen
wenigerbeziehenwürden, als ihnensonstan Gehalt, Löhnung,Zulagenein=
schließlichder nichtmehrzu gewährendenServiszulagenund Naturaliendeputate
und im Rechnungsjahr1908 auch einschließlichder durchden Reichshaushalts=
Etat für 1908 bereitgestellteneinmaligenTeuerungsbeihilfen,an Wohnungsgeld=
zuschußoderMietentschädigungzu gewährengewesenwäre, denUnterschiedals
nichtpensionsfähigenZuschuß über den Etat zu bewilligen. Der bewilligteZu=
schußwird bis zu demZeitpunktegewährt,mit demdurchGehalts=oderLöhnungs=
erhöhungoderdurchAufsteigenin demGehaltoderderLöhnunh,durchZulagen,
durchhöherenWohnungsgeldzuschußoder höhereMietentschädigungeinAusgleich
eintritt. HierbeibleibenErhöhungendesWohnungsgeldzuschussesoderderMiet=
entschädigunginsoweitaußer Anrechnung,als sie lediglichinfolge der Versetzung
an einenOrt einer höherenOrtsklasseeintreten.

In gleicherWeise kann den Pensionären, welcheim Reichsdienstewieder
angestelltworden sind, ein etwaigerAusfall an Pension und Diensteinkommen
bis zu demangegebenenZeitpunktüberetatsmäßigersetztwerden.

IV. Schlußvorschriften.

847.
Dieses Gesetztritt mit Wirkung vom 1. April 1908 in Kraft.
Nebenden den Beamten,)Offizierenund Unteroffizierenfür 1908 zukom=

mendenNachzahlungenan Gehalt, Löhnung und Wohnungsgeldzuschußoder
MietentschädigungsindauchdieZulagenzu gewähren,welchein demNachtrags=
Etat für 1909 vorgesehensind.

Auf die den BeamtenzukommendenNachzahlungensind alle sonstigen
Zulagen, die auf Grund der fortan geltendenVorschriftenund Bestimmungen
nebendenerhöhtenGehälternnichtmehrgezahltwerdendürfen,in Anrechnung
zu bringen; auf die Nachzahlungenfür 1908 außerdemdie auf Grund des
Reichshaushalts=Etatsfür 1908 gewährteneinmaligenTeuerungsbeihilfen.

Sind Beamte, Offiziereund Unteroffiziere,die am 1. April 1908 im
Dienstewaren,seitdemin denRuhestandgetretenoderverstorben,sowerdenihre
Pensionen oder Renten und die Versorgungsansprücheihrer Hinterbliebenenso
festgesetzt,wie wenn sie die ihnen nach diesemGesetzezustehendenDiensteinkünfte
noch bezogenhätten, soferndies für sie günstigerist.

§ 34 Abs.1 tritt für die Beamtender Betriebsverwaltungder Reichs=
eisenbahnenmit Ausnahme des Präsidenten der Generaldirektion erst am
1. April 1917 in Kraft. Bis dahin bestimmtder Reichskanzler,wieviel den
Dienstwohnungsinhabernvom Wohnungsgeldzuschußeinzubehaltenist.
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48.
Die Ausführungsbestimmungenzu diesemGesetzewerdenfür das gesamte

Reichsgebiet,mit AusschlußBayerns, durchVerordnungdesKaisers, für Bayern
durchKöniglicheVerordnungerlassen. »

In dieserVerordnung ist insbesondereüber die Berechnungdes Normal=
gehalts, die Anrechnungvon Militärdienstzeitbei den Zivilanwärtern, die Fest=
setzungdes Besoldungsdienstaltersbeim Ubertritt eines Landesbeamtenoder
Offiziers in denReichsdienstoder in sonstigenähnlichliegendenFällen sowieüber
die Vorrückung des Besoldungsdienstaltersaus Billigkeitsrücksichtenund über die
vorübergehendeZahlungvon Gehalt überdie in denBesoldungsordnungenvor=
gesehenenStufen hinauszurVermeidungvonEinkommensausfällenBestimmung
zu treffen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den15. Juli 1909.

d. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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Beilage 1

Besoldungsordnung J.

A. Aufsteigende Gehälter.

Klasse 1.
100 — 1140 — 1180 — 1210 — 1240 — 1270 —1300 M.

Bahnwärterund Nachtwächterbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 2.
1100 — 1150 — 1200 — 1250 — 1300 — 1350 — 1400 M.

verwaltung.
Klasse Za.

1100 —1160 — 1220 — 1290 — 1360 — 1430 — 1500 AM.

Schaffner,Bremserbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 3b.
1100 —I180 —1260 — 1340—1420 —1500 .

Klasse 4a.
1100— 1180—1250 —1320— 1390 —1460 — 1530 — 1600 M.

Magazinwächter,Pförtner, Bureaudienerbei denProviantämtern.
Bureaudiener, Pförtner, Hausdiener, Nachtwächter,Lagerdiener bei den Ve=

kleidungsämtern.

Cocgle

Woh=-
mungsgeld=
muschuß.
Tarif=
klasse.

VI
VI

VI

VI

VI

VI
VI
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Totengräberin Metz.
Kasernenwärter.
Zivilkrankenwärter,Hausdienerbei denLazaretten.
Pförtner, KutscherbeimGenesungsheimin Falkenstein.
Futtermeisterbei denRemontedepots.
Kanzleidiener,Pförtner, Tafeldecker,Aufwärter, Klassendiener,Lampenwärter,

Gärtner, Hilfsmaschinisten,Heizer, Badewärter, Küster, Kirchendiener,
Lazarettwärter,Nachtwächter,Sanitätsmannschaftenund andereUnter=
beamtebei denKadettenanstaltenin Preußenund beimKadettenkorpsin
Dresden. ,

Hausmänner,Krankenwärter,Gärtner,Röhrmeister,Aufseherbei denMilitär=
Knabenerziehungsanstaltenin Annaburgund in Kleinstruppen.

Hausdienerbei denMilitärlehrschmieden.
Pförtner, Nachtwächter,Hausdienerbei den technischenInstitutender Heeres=

verwaltung.
Hauswärter,JivilkrankenwärterbeimInvalidenhause.
NachtwächterbeimTraindepot,beimArtillerie=und Waffenwesen.
Schulwärter,Gefängniswärter,Heizerbei denGarnisonverwaltungen,Lazarett=

wärter, Heizerbei einemLazarett,Werftkrankenhauswärter)Leuchtturm=
wärter bei der Marineverwaltung.

Klasse 4b.
1100 — 1190 — 1280 — 1360 — 1440 — 1520 — 1600 M.

bahnverwaltung.

RKlasse5
1100 —1190 — 1280 — 1370 —1 460 — 1540 — 1620 —1700 4.

UnterbeamtederSchaffnerklassebeiderReichs=Post-undTelegraphenverwaltung.

Rlasse Ca.
1200 —1 280 — 1350 — 1420 —1490 — 1560 — 1630 —1700 J.

Botenmeister,Kastellane,Kanzleidiener,Pförtner, Hauswarte, Laboratorien=
diener, Hausdienerbei den demReichsamtedes Innern nachgeordneten
Behördenund bei der TechnischenPrüfungsstelle.

Bureaudiener,Drucker, Leitungsaufseher,Magazinaufseher,Gaser, Schleusen=
wärter,Brückenmeister,Fährwärter,WeichenwärtergehilfenbeimKanalamte.

Cocgle

Woh=
nungsgeld=
zuschuß.
Tarif=
klasse.

VI
VI
VI
VI
VI
VI

VI

VI
VI

VI
VI
VI

VI

VI

VI

VI
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Unterbeamtebei der Heeresverwaltungund der Marineverwaltung,soweitsie
nicht anderweitaufgeführtsind.

Die vom vormaligenOber=KommandoderMarine in denAdmiral.
stabübernommenenUnterbeamtenerhaltendie Gehälterder entsprechenden
BeamtenbeimReichs=Marineamte.

Botenmeister,Pförtner, Kassenbotenbei der Reichsdruckerei.
Fahrkarten-undSteindrucker,Magazinaufseher,Bureau- undHauptkassendiener

bei der Reichseisenbahnverwaltung.

» Klasse6b.
l200—l290——l380--—l460—l540—l620—l700.-Æ.

UnterbeamtebeimPostmufeum,beimPostamveisungsmnte,beimTclegraphen-«
Versuchsamte,beiderTelegrapheniApparatwerkstatt,beidenObersPosti
direktionen,beimPostsZeitungsamte.

Rlasse7.
1200 —1300 — 1400 — 1500 — 1600 — 1700 — 1800 M.

Lokomotivheizerbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 8.
1300 — 1430 — 1560 — 1680 — 1800 J.

Post- und Telegraphengehilfinnen.

Klasse 9.
1 400 — 1480 — 1560 — 1620 — 1680 — 1740 —1 800 .

Maschinenwärterbei der Heeres.)Marine- und Reichseisenbahnverwaltung.
NebelsignalwärterII. Klasse.
Packmeister,Stellwerksweichenstellerbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 10.
1400 — 1500 — 1600 — 1680— 1760 — 1840 —1920 — 2 000 A.

soweit sie nichtanderweitaufgeführtsind.
MaschinistenundHeizerbei derHeeres-undMarineverwaltung,soweitsienicht

anderweitaufgeführtsind.
Gärtner beimGenesungsheimin Falkenstein.

Cocgle

Woh=
nungsgeld=
uschuß.
Tarif=
klasse.

VI

VI
VI

VI

VI

IV

VI
VI
VI

VI

VI



11. HausaufseherbeimBildungswesender Marineverwaltung.
12. Dockwärter,Brückenwärterbei denWerften.

Klasse 11a.
1400 —1520 — 1640 — 1760 — 1880 — 2000 — 2 100 .

1. Steuermänner,Maschinistenassistenten,Telegraphisten,WeichenwärterbeimKanal.
amte.

2. Materialienverwalter(Unterbeamte))LotsenII. Klasse, Untersteuerleute,Unter=
maschinistenbeim Lotsenwesen,Parkgärtnerbei der Garnisonverwaltung
in Wilhelmshaven,wofern er nicht die Prüfung zumObergärtneroder
einegleichwertigePrüfung abgelegthat.

3. Unterbeamtebei der Reichs=Post.und Telegraphenverwaltungin gehobenen
Dienststellungen. ·

4. Telegraphisten,Lademeister,Schirrmeister,Wagenmeister,Bahnhofsaufseher,
WeichenstellerJ. Klassebei der Reichseisenbahnverwaltung.

5. Zugführerund Oberpackmeisterbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Rlasse11b.
1400 — 1600 — 1800 — 1950 —2 100 M.

1. Werkführerbei der Reichseisenbahnverwaltung(darunterTelegraphenmechaniker).

Rlasse 12.
1 600 —1700— 1800 —1900 — 2000 —2 100 —2200 JF.

1. Waffenmeister,Regimentssattler,Backmeisterbei der Heeresverwaltung.
2. Büchsenmacher.
3. Sattler bei der Kolonialverwaltung.
Reichs=Gesetzbl.1909. 98

Kassendienerbei derGeneral=Militärkasse,bei denKriegszahlämternin Dresden
und in Stuttgart, beiderVerwaltungdesReichs.Juvalidenfonds,bei der
General.Postkasse.

Küster, soweitsienichtanderweitaufgeführtsind.
Fabrik.Oberaufseher,Magazin-Oberaufseherbei denProviantämtern.
Werkmeisterund Maschinenaufseherbei den technischenInstituten der Heeres=

verwaltung.
Magazinaufseherbei der Marineverwaltung.
Wasserwerksaufseher,Bauaufseherbei der Marineverwaltung.

Bildungswesen,beimWaffenwesen,bei denLeuchtfeueranlagenderMarine=
verwaltung.

Cocgle

Woh⸗
nungsgeld⸗
zuschutz.
Tarif=
klasse.

VI

VI
VI
VI

VI
VI
VI

VI
VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI
VI
VI
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Klasse13.
1650 — 1 800 — 1950 — 2 100 — 2200 — 2300 “.

ZweiterHausinspektor,MaschinistenbeimReichstage.
Hausinspektorbei der Reichskanzlei.
KastellanbeimAuswärtigenAmte.
Oberdrucker.
WerkführerbeimKanalamte,bei denWerften,beimMinenwesen.
PräparatorenbeimGesundheitsamtund bei der BiologischenAnstalt.
HofinspektorbeimGesundheitsamte. ·
Materialienverwalterbei der BiologischenAnstalt.
Galvanoplastiker (Unterbeamter)bei der Heeresverwaltung.
Kartendruckerbei der Heeresverwaltungund der Marineverwaltung.

Jeughausbüchsenmacher.

wesen.
NebelsignalwärterI. Klasse.

Klasse 14.
1400 — 1650 — 1900 — 2 100— 2 300 — 2500 .

Schleusenmeister,OberwerkführerbeimKanalamte.
Lotsenbeim Kanalamte,LotsenI. Klasseund Hafenlotsenbeim Küsten-und

Vermessungswesen.
MaschinistenbeimKanalamte,bei denWerften, bei der Schiffsartillerieschule,

beimWaffenwesen,beim Torpedowesen,bei den Leuchtfeueranlagender
Marineverwaltung.

SchiffsführerbeimKanalamte,bei denWerften,beimWaffenwesenderMarine-
verwaltung.

Steuerleute,Maschinisten,Vorsteherdes BrieftaubenwesensbeimKüsten und
Vermessungswesen.

Lehrerinbei der Garnisonschulein Friedrichsort.
Lokomotivführerbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 15.
1500 — 1700— 1850 —2 000 —2150 —2 300 —2450 —2 600 .K.

Förster,Waldmeisterbei der Heeresverwaltung.
Obergärtnerbei der Marineverwaltung.
Garnisonbaukanzlistenbei der Marineverwaltung.

Cocgle

Woh=
nungsgeld=
mischuß.
Tarif=
llasse.

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

VI

2
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Klasse 16.
1400 — 1650 — 1900 —2150 — 2 400 — 2 600 — 2 800 — 3000 ..

Klasse 17.

1650 —1 850 —2050 — 2250 —2450 —2650 — 2850 — 3000 =.

Kanalschreiber,KanalmeisterbeimKanalamte.
MaterialienverwalterbeimKanalamtund Militärversuchsamte.
KanzlistenbeimKanalamte,bei den Intendanturen,bei der Soldaten=Knaben=

erziehungsanstaltin Kleinstruppen,bei der Reichseisenbahnverwaltung.
Kanzleisekretäre,Kassensekretärebei derOber-Militär=Prüfungskommission,bei

derKriegsakademie,bei demKommandodesKadettenkorpsundderHaupt.
Kadettenanstalt,beimKadettenkorpsin Dresden.

Zeichnerfür dasGarnisonhauwesen,Kanalmeister,Woerftschreiber.Verftkanzlisten
bei der Marineverwaltung.

Rlasse 18.
1800 — 2000 —2200 — 2 400 — 2600 — 2 800 — 3000 — 3200 M.

beidenGeneralstäbenund demLandesvermessungswesen,beimAdmiralstabe,
beimObservatoriumin Wilhelmshaven,beim Reichs=Justizamte(Straf.
register))beiderTechnischenPrüfungsstelle.

Die vom vormaligenOberkommandoderMarine in denAdmiralstab
übernommenenKanzleisekretäreerhaltendieGehälterderentsprechendenBe=
amtenbeimReichs=Marineamte.

BaggermeisterbeimKanalamte.
Maschinistenbei der Physikalisch=TechnischenReichsanstalt.
SeemännischtechnischerAssistent,Hafenmeister,Ober=Schleusenmeister,Erste

MaschinistenbeimKanalamte.

Klasse 19.

2 400 — 2700 — 3 000 — 3200 .

98“

Cocgle

Woh=-
nungsgeld-
zuschuß.
Tarif⸗
Uasse.

“4

**
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Rlasse 20.
2500 — 2700 —2900 - 3100 - 3200 M.

ObermaschinistenbeimKanalamte.
Kupferstecher,Lithographen,Photographen,Faktorenund Galvanoplastikerbei

der Landesaufnahme,beimReichs=Marineamtund beimAdmiralstabe.
Meister, Meisterund Revisoren,Revisionsbeamtebei dentechnischenInstituten

der Heeresverwaltungund bei der elektrischenZentralein Leipzig.
Vorsteherder Hauptagenturender Seewarte.
Werftinspektoren,WerftmaschinistenI. Klasse.
SchiffsführerbeimKüsten-und Vermessungswesenund beimBildungswesender

Marineverwaltung.

Rlasse21.
1800 —2 050 —2 300 —2500 —2700—2900 — 3 100 —3300 M.

TechnischeSekretärebei der Physikalisch=TechnischenReichsanstalt.
Sekretariatsassistentenbeim Kanalamte.
Militärgerichtsschreibergehilfen.
Werkstättenvorsteherbei der Militär-Eisenbahn, Maschinenmeisterbei denVer=

kehrsoffizierenund MaterialienverwalterbeimLuftschiffer-Bataillon.
RechnerbeimReichs=Marineamtund beimObservatoriumin Wilhelmshaven.
Wasserwerksinspektor,WerkmeisterbeimGarnisonbauwesenderMarineverwaltung.
Bibliotheksassistentenbei der Marineakademieund schule und bei der Marine=

stationder Nordsee.
Werfttechniker,Werftbuchführer,Torpedotechniker,Minentechniker.

LagerverwalterundBauschreiberbeiderReichs=Post-undTelegraphenverwaltung.
Ober=Postassistenten,Ober=Telegraphenassistenten,Postassistenten,Telegraphen=

assistenten,Postverwalter.
Werkmeister,Revisoren, Betriebsassistenten,Bureauassistentenbei der Reichs=

druckerei.
Betriebssekretäre,technischeund nichttechnischeBureauassistenten,Bahnhofsver=

walter und Stationsassistenten,Bahnmeister, Telegraphenkontrolleure,
Materialienverwalterbei derReichseisenbahnverwaltung.

Klasse 22.
1800 — 2050 — 2300 — 2550 — 2 800 — 3050 — 3300 M.

Sekretariats=AssistentenbeimSchiffsvermessungsamtundbeimStatistischenAmte.

Cocgle

Woh·
nungsgeld
zuschuß.
Tarif=
klasse.

3·7·
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Rlasse 23.
1800 — 2 100 — 2 400 — 2 700 — 3000 — 3300 — 3600 AM.

Bausekretärebei derHeeresverwaltungundBauregistratorenbei derHeeres-und
der Marineverwaltung.

Klasse 24.
2 000 —2250 —2500 —2750 —3000 —3200 —3 400 —3600 AM.

kleidungsämtern,bei den Garnisonverwaltungen,bei den Lazarettender
Heeresverwaltungund derMarineverwaltung,beidenSanitätsdepotsder
Marineverwaltungund bei denRemontedepotsder Heeresverwaltung.

KanzleisekretärebeiderGeneral-InspektiondesMilitär-Erziehungs-undBildungs.=
wesens.

Inspektorenbei derKriegsakademiederMilitärtechnischenAkademie,derMilitär=
Veterinär=Akademie,beim Invalidenhause,bei den Kadettenanstaltenin
PreußenunddemKadettenkorpsin Sachsen,denMilitär=Knabenerziehungs.
anstaltenin Annaburgund in Kleinstruppen.

Klasse25a.
2 100 — 2350 — 2 600 —2 850 — 3100 — 3350 — 3600 M.

Registratoren,Registratorenund Journalistenbei der Ober=Militär-Prüfungs.
kommission,bei der Kriegsakademie,beimKommandodesKadettenkorps,
bei der Feldzeugmeistereiund der Artilleriedepotinspektion,bei der
Artillerieprüfungskommission,bei denInspektionender technischenInstitute,
bei der Zeugmeistereiin Dresdenund beimKadettenkorpsin Dresden.

ZeichnungenverwalterbeimArtilleriekonstruktionsbureau.

Klasse 25b.
2 100 — 2500 — 2900 — 3300 — 3600 .

SekretärebeiderGeneral=Militärkasseund bei denKriegszahlämternin Dresden
und in Stuttgart.

Buchhalterbei der Jahlungsstelledes 14. Armeekorps.
Werftbetriebssekretäre.

Klasse 26a.
1800 —2 200 — 2 600 — 3000 — 3 400 — 3 700 — 4000 MA.

Cocgle

.

“

1
1

Woh·
nungsgeld=
zuschuß.
Tarif=
klasse.
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Kanzleisekretärebei denoberstenReichsbehördenundbeimReichsgerichtemit Aus=
nahmeder in Klasse18 und in Klasse33 aufgeführten.
Konstruktionszeichner,BibliothekassistentbeimReichs=Marineamte.

Rlasse26b.
1800 — 2 300 — 2 300 — 3200 — 3600 — 4000 4K.

Klasse 27.
2 000 — 2 400 — 2 800 — 3 100 — 3400 — 3700 — 4000 M.

WerkmeisterbeimKanalamtund bei denWerften.
Bahnhofsvorsteher,Gütervorsteher,Kassenvorsteher,BahnmeisterI. Klasse,Werk.

meisterbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Mlasse28.
2 600 — 3000 — 3300 — 3600 — 4000 K.

OberlotsenbeimKanalamtund bei der Marineverwaltung.
Werkstättenvorsteherbei demLuftschiffer-Bataillonund der Artillerieprüfungs.

kommission.
Rlasse 29a.

1800 —2 100 —2 400 —2 700 —3 000 —3 300 —3 600 —3 800 —
4000 — 4200 ##

und der Marineverwaltung.

Rlasse29b.
1800 —2200 —2600 — 3000 —3 400 —–3700—4000 —4200 “.

BauzeichnerbeimReichs-Postamte.
Post- undTelegraphensekretäre.

Klasse 30.
2 500 — 2 6800— 3 100 — 3 400 — 3 700 — 4000— 4200 .

Cocgle

Woh=
nungsgeld=
zuschuß.
Tarif·
lasse.

2
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Klasse 31a.
2 800 — 3 100 — 3 400 — 3 700 — 4 000 — 4200 ..

Oberzahlmeisterund Zahlmeisterbei der Heeresverwaltungund beim Reichs=
Kolonialamte.

Rlasse 31b.
2 800 — 3 300 — 3 800 — 4200 JX.

Rendantenbei der Heeresverwaltung,soweitsie nichtanderweitbesondersauf=
geführtsind.

SekretärbeimKommandodes Kadettenkorps.
Kassenkontrolleurbei der HauptKadettenanstalt.
Werftoberinspektoren.

Klasse 32.
3 000 — 3600— 4200 .

Intendanturassessoren.
Klasse 33.

2 400 — 2 300 — 3 200 — 3500 — 3 800 — 4 100— 4 400 4.

Kanzleisekretärebeim AuswärtigenAmte undbeimReichs=Kolonialamte)letztere
soweitsiedemAuswärtigenAmtevor derAbtrennungdesReichs=Kolonial-
amts angehörthaben.

Klasse 34.
1 800 —2 100 — 2500 —2 900 — 3300 — 3 600 — 3900 —

4200 —4500 4.

Kommandantenund bei denKriegsgerichtender Marineverwaltung.

Rlasse 35a.
2 100 —2500 —2900 —3300 —3600 —3900 — 4200 — 4500 M.

Obergärtnerbei der BiologischenAnstalt.
Ober- Intendantur-undIntendantur-Sekretäreund Registratoren.
Militär=GerichtsschreiberbeidenkommandierendenGeneralenunddemGouverneur

von Berlin und bei denOberkriegsgerichtender Marineverwaltung.
Intendantur-Bausekretäre.
SekretärundRegistratorbei derGeneralinspektiondesMilitär=Erziehungs-und

Bildungswesens.

Cocgle

l Woh=
nungsgeld=
zuschuß.
Tarif=
Lasse.

—
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KonstruktionszeichnerbeimArtilleriekonstruktionsbureau.
Festungsoberbauwarteund Festungsbauwarte,Telegraphenbauwart.
SekretärbeimKriegsarchivin Dresden.
Die vor dem 1. April 1904 angestelltenSekretärebeimKriegszahlamtin

Sachsen.
Werftverwaltungssekretäreund Werftregistratoren,Vorständeder Lohnbureaus

bei denWerften.
NichttechnischeEisenbahnsekretäre,MaterialienverwalterI. Klasse,Oberbahnhofs=

vorsteher,Obergütervorsteher,Oberkassenvorsteher,Eisenbahn=Betriebs=
kontrolleurebei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 35b.
2 100 — 2500 — 2900 — 3300 — 3700 — 4100— 4500 .

Bureaubeamtebeim Reichsamtedes Innern, beim Reichs=Justizamte,beim
Reichs=Eisenbahnamte.

Sekretariats.)Registratur-,Kassenassistentenbei oberstenReichsbehörden,beim
Reichstageund beimReichsgerichte.

Leiter der Hausdruckereibeim Reichstage.
SekretärebeimKanalamte.

und beimReichs=Marineamte.
TechnischeSekretärebei denWerften, beimTorpedowesen,beimMinenwesen,

beim Reichs=Postamte,technischeEisenbahnsekretäre(darunterWerkstätten=
vorsteher),Oberbahnmeister.

Buchhalterbei derGeneral Postkasse.
Bureau=und RechnungsbeamteI. Klassebei derReichs=Post.undTelegraphen=

verwaltungundOber Postkassenbuchhalter.
Bausekretärebei der Reichs=Post-und Telegraphenverwaltung.
BureaubeamtebeimReichs Postamte.
KartenzeichnerbeimReichs Postamte.
Ober=Postsekretäreund Ober=Telegraphensekretäre.
Maschinenmeisterder Reichs=Post-und Telegraphenverwaltung.
Postmeister.

Die Beamtenunter denZiffern7, 8, 10, 12 und14 erhalten,wenn
sie aus der früherenElevenklassehervorgegangen,aber zur Ablegungder
höherenVerwaltungsprüfungnichtmehrberechtigtsind,einepensionsfähige
Zulage von 300 J4) insoweitsie eine solchenicht schonaus anderen
Gründenbeziehen.

Cocgle

Woh=
nungsgeld.
zuschuß.
Dorif=
klasse.

V
V

V

V

v

V

V

V
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Woh=
nungsgeld-
zuschuß.
Tarif.
klasse.

Rlasse 36.

2 500 — 2 900 — 3 300 — 3 700 — 4100— 4500 M.

1. Ober Postpraktikanten. III
l

Rlasse 37. «

2700 — 3300 — 3900 — 4500 J. 1

1. Stabsapotheker. III

Rlasse 38.

3 000 — 3 400 — 3800 — 4200 —4500 M. "

1. Garnisonverwaltungsoberinspektoren. V
2. Lazarettoberinspektoren. I
3. Ober=ostkassenkassiere. V
4. Hauptkassenkassierbei der Reichseisenbahnverwaltung. V.

Die Beamten unter 3 erhalten, wenn sie aus der früheren Eleven=
klassehervorgegangen)aber zur Ablegung der höherenVerwaltungsprüfung
nicht mehr berechtigtsind, eine pensionsfähigeZulage von 300 //% in=
soweitsie einesolchenicht schonaus anderenGründenbeziehen.

Klasse 39.
2700 — 3100 — 3500 — 3900 — 4200 — 4500 — 4800 .

1. Landmesserbei der Reichseisenbahnverwaltung. V
2. Chemikerbei der Reichreisenbahnverwaltung. V.

Klasse40.
3600 — 4000 — 4400 — 4800 J.

1. Kassierebei der Militärpensionskasseund beimKriegszahlamtin Stuttgart. III
2. Buchhalterbei derGeneralmilitärkasseund bei denKriegszahlämternin Dresden III

und in Stuttgart. "
3. Rendantbei der Zahlungsstelledes 14. Armeekorps. Ill
4. Archivar für das Kriegsarchivdes Generalstabs. III
5. Buchhalterbei derGeneral-Postkasse. Ill
Reichs=Gesetzbl.1909. 99

Cocgle
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Klasse 41.
2 100 — 2 600 — 3 00 — 3600 — 4 100 — 4600 — 5 000 M.

BureauvorsteherbeimStatistischenAmte,PatentamtundReichs=Versicherungsamte.
Die zu 1 nicht genanntenBureauvorsteher,sowieBureaubeamte(Sekretäre),

KanzleivorsteherbeidendemReichsamtedesInnern nachgeordnetenBehörden
mit AusnahmedesKanalamtsund bei der TechnischenPrüfungsstelle.

ExpedientenundRegistratorenbeidenGeneralstäbenunddemLandesvermessungs=
wesen. ·

Bureauvorsteher,Sekretäreund RegistratorenbeimAdmiralstabe.
Die vom vormaligenOber-Kommandoder Marine übernommenen

BeamtenerhaltendasEinkommender entsprechendenBeamtenbeimReichs=
Marineamte.

Kartographen,Trigonometer,Topographen,TechnischeInspektoren,Vorstand
der Druckerei,Oberphotographbei denGeneralstäbenund bei derLandes=
aufnahme, im Reichs=Marineamtund beim Admiralstabe, nautische
InspektorenbeimReichs=Marineamte.

TechnischerInspektorbei der Artillerieprüfungskommission.
Sekretäre,TechnischeSekretäre,ErsterKupferstecherundErsterGraveur, Ober=

werkmeisterbei der Reichsdruckerei.

Rlasse 42.
2 500 — 3000 — 3500 — 4000 — 4500 —5 O000J.

Post- und Telegrapheninspektoren.
Hilfsreferentenbei denOber=Postdirektionen.

Klasse 43a.
3200 — 3600 — 4000 — 4400 — 4700 —5000 K.

Zweiter Armeemusikinspizient.
Rendantenbei der KaiserWilhelms-Akademie,derHaupt=Kadettenanstalt,dem

Kadettenkorpsin Dresden.
Hilfskonstrukteurebei dentechnischenInstitutender Heeresverwaltung.
Konstruktionssekretärebei denWerften.

Klasse 43b.
3200 — 3800 — 4400 —5000 J.

Ingenieurebei denArmee=Konservenfabriken.
Proviantmeister,Rendantenbei denVerpflegungsämtern.

Cocegleo

Woh=
nungsgeld=
zuschuß.
Tarif=
klasse.

III

V

III
III
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Rendantenbei denBekleidungsämtern.
Lazarettverwaltungsdirektoren.
TechnischerBeamterbei der Gewehrprüfungskommission.
Betriebsinspektorenund ErsteRevisionsbeamte,Obermeisterund Oberrevisoren

bei dentechnischenInstitutender Heeresverwaltung.
Obermeisterund Maschinenmeisterbei denWerften.
Rendanten bei den Werften.
KassierbeimPost ·Zeitungsamte.

Klasse 44.
3 400 — 4000 — 4600 — 5 100 J.

Klasse 45a.
4400 — 4800 — 5 200 — 5500 .

Administratorenbei denRemontedepots.

Klasse 45b.
4400 — 5 000 — 5 500 .

RendantbeimLandesvermessungswesen.
Proviantamts-und Garnisonverwaltungsdirektoren.
Magazindirektorenbei der Marineverwaltung.
KontrolleurbeimPost=Zeitungsamte.

Rlasse 46.

4800 —5 200—5 500 .
Marine-Stabszahlmeister.

Klasse 47.
2700 — 3200 — 3700 — 4200 — 4700 —5200 — 5700 ..

der KanalbauinspektionenbeimKanalamte.
Oberrevisorbei der Reichsdruckerei.

90“

Cocgle

Woh=
nungsgeld-
zuschuß.
Tarif=
klasse.
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V

V
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Klasse48.
3 000 — 3600 — 4200 — 4800 — 5 400 — 6000 N

Ober=Postinspektoren. «
Post-undTelegraphendirektorenbeikleinerenZivilämtern1.Klosse.
Vizedirektorenbei Post=und TelegraphenämternI. Klasse.
Inspektordes Post=Zeitungsamts.
Vorstehervon Militär=Postämtern.

Klasse 49.
4800 —5 400 — 6 000 J.

Kassierebei den Oberbuchhaltereiender Generalmilitärkassein Preußen und
des Kriegszahlamtsin Dresden.

Rendantbei derMilitärpensionskasse.
Rendantenbei denOber=Postkassenund der Reichsdruckereikasse.
Hauptkassenrendantbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 50.
5400 — 5700 — 6 000 .

Korpsstabsveterinäre.

Klasse 51.
2700 — 3300 — 3900 — 4500 — 5 100 — 5 600 — 6 100 — 6 600 J.

Behörden.
Ober- Rechnungsrevisorbeim Reichs=Versicherungsamte.
Assistentenbei der Seewarteund demObservatoriumin Wilhelmshaven,Phy=

sikerfür das Torpedowesen.
StändigeMitarbeiterbei der TechnischenPrüfungsstelle.
Chemikerbei der Reichsdruckerei.

Rlasse 52.

3000 — 3600 — 4200 — 4800 — 5 400 — 6 000 — 6600 ..

RegistratorenundKalkulatoren,VorsteherdesStenographenbureausundSteno=
graphen,IngenieurbeimReichstage.

Cocgle

Woh ·
nungsgeld-
zuschuß.

Tarif=
klassc.
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Expedienten)expedierendeSekretäre, expedierendeSekretäreund Kalkulatoren,
Konstruktionssekretäre,Obersekretäre,Registratoren,Kassenbeamte,Bi=
bliothekaremit Ausnahmeder beim Reichstagund beim Reichsgerichte,
Chiffreure,Kanzleivorsteherbei den oberstenReichsbehördenund beim
Reichsgerichtemit Ausnahmedes Vorstandesder GeheimenKanzlei des
AuswärtigenAmts.

GeheimerKanzleiinspektorbei demAuswärtigenAmte.
Militär= und Marinepfarrer.
Expedientenbei dem sächsischenund bei demwürttembergischenMilitärbevoll=

mächtigtenin Berlin.
Revisorenund RegistratorenbeimRechnungshofe.

Postmuseums.
Telegrapheningenieure.
Oberbuchhalterund Kassierbei derGeneralPostkasse.

Klasse 53.

3 600 — 4200 — 4800 —5400 — 6 000 — 6 600 .

TechnischeRechnungsbeamtebeimReichs-Versicherungsamte.
HafenkapitänebeimKanalamte.
VersicherungsrevisorenbeimAufsichtsamtefür Privatversicherung.
Vorständeder Verkehrsinspektionenbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 54.

4200 — 4300 — 5 400 — 6 000 — 6 600 ..

Erster Armeemusikinspizient.
Rechnungsdirektorbei der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 55.

5400 — 6000 — 6 600 ..

Vorstandder GeheimenKanzlei des AuswärtigenAmts.
Rendantenbei der Legationskasseund derKolonial=Hauptkasse,Bureauvorsteher

und Rendantbei der Verwaltungdes Reichs=Invalidenfonds.

Cocgle

Wob=
nungsgeld=
zuschuß.
Tarif ·
klasse.
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Kriegszahlmeisterund Oberbuchhalterbei der Generalmilitärkasse.
Oberbuchhalterbei demKriegszahlamtin Dresden.
BureauvorsteherbeimGeneralstabe.
Vermessungsdirigentenbei der Landesaufnahme.
Plankammerinspektorbei der Landesaufnahme.
Lotsenkommandeur.

Klasse56.
2700 —3400 —4100 —4800 —5 400 —6 000 —6 600 —7200 A.

Oberlehrer bei der Heeresverwaltung.

Klasse 57.

3 000 —3600 — 4200 — 4800 —5 400—6 000 —6 600 —7200 J.

Oberingenieur(Elektrotechniker)beimKriegsministerium.
Kriegsgerichtsräte.
Korpsstabsapotheker.
KonstrukteureII. Klassebei der Heeresverwaltung.
Betriebsleiterbei den technischenInstitutender Heeresverwaltungund bei der

elektrischenJentrale in Leipzig.
WissenschaftlicheMitglieder desMilitärversuchsamts.
Oberstabsapothekerbei denMarine-Sanitätsämtern.
Baumeisterfür Schiffbauund für Maschinenbauund für Hafenbau.
Vorsteherdes technischenBaubureausim Reichs=Postamte.

Post=Zeitungsamte.

Bauinspektoren.

Klasse 58.

3600 — 4200 — 4800 —5 400 — 6 000 — 6 600 — 7200 M.

Mitglied für mechanisch=technischeAngelegenheitenbei der Normal=Eichungs=
kommission. —

Cogle

Woh=
nungsgeld=
zuschuß.
Tarif=
klasse.
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Mitglied (Werkstattvorsteher)bei der Physikalisch=TechnischenReichsanstalt.
Oberlehrerbei der Marineverwaltung.
Eisenbahn=Bau-und Betriebsinspektoroder Eisenbahn=-Bauinspektorbei der

Zentralverwaltungder Reichseisenbahnen.
VorständederBetriebs=,Maschinen=,WerkstätteninspektionenundderTelegraphen=

inspektion,Stellvertreterder Vorsteherdes betriebstechnischen,des bau=
technischenund des maschinentechnischenBureaus sowie Leiter der Kon=
struktionsabteilungdes letzterenBureaus der Reichseisenbahnverwaltung.

Klasse 59.
4200 — 4800 — 5 400 — 6 000 — 6600 — 7200 J.

Oberintendanturräte,Intendanturräte,Intendantur-und Bauräte.
Militär= und Marine=Oberpfarrer.
Konstrukteurfür Seezeichenwesen.
Astronom,PhysikerbeimReichs=Marineamte.
Abteilungsvorständeder Seewarte.
VorständedesObservatoriumsin Wilhelmshaven,desChronometer=Observatoriums

in Kiel und des Torpedolaboratoriums.
BetriebsdirektorenundBaurätefür Hafenbau,für SchiffbauundfürMaschinenbau.
Gewerberätebei der Marineverwaltung.
Ober-Posträte,Posträte,Postbauräte.
Verwaltungsmitglieder,Abteilungsvorsteher)Betriebsinspektorenbei der Reichs=

druckerei.
MitgliederderGeneraldirektionundBetriebsdirektorenbei derReichseisenbahnver=

waltung.
Die Oberintendanturrätesowiedie Betriebsdirektorenfür Hafenbau,

für Schiffbauund für Maschinenbauerhaltenje 1200 — pensionsfähige
Zulage.

Die nachstehendaufgezähltenBeamten:
Intendanturräte,Intendantur-und Bauräte bei der Heeres-und
Marineverwaltung,Bauräte für Hafenbau)für Schiff, und für
Maschinenbau,

Militär- und Marine=Oberpfarrer,
Gewerberätebei der Marineverwaltung,
Verwaltungsmitglieder)Abteilungsvorsteher,Betriebsinspektorenbei der
Reichsdruckerei.

Cocgle

Woh=
nungsgeld.
zuschuß.
Tarif=
klasse.
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Konstrukteurfür Seezeichenwesen,
Vorstanddes Torpedolaboratoriums

erhaltenbis zu einemDrittel deretatsmäßigenStellen je 600 M pensions-
fähigeZulage.

Die Ober-Posträteerhaltenals Abteilungsdirigentenje 1200 .
pensionsfähigeZulage; diePosträteundPostbauräteerhaltenbis zu einem
Drittel der etatsmäßigenStellen je 600 MAcpensionsfähigeZulage.

Von denMitgliedernder Generaldirektionder Reichseisenbahnener=
halten Oberräte je 1200 —), der ständigeVertreter des Präsidenten
außerdem600 4 pensionsfähigeJulage; die übrigen erhaltenbis zu
einemDrittel der etatsmäßigenStellen je 600 J/¼pensionsfähigeJulage.

Klasse 60.
5 400 — 6000 — 6 600 — 7200 ..

Studienrätebei denKadetten-Voranstaltenin Preußen.
StudiendirektorbeimKadettenkorpsin Dresden.

Die Beamtenzu 1 erhaltenje 600 pensionsfähigeZJulage.

Klasse 61.
5 800 — 6300 — 6 800 — 7200 M.

Akademie.

Klasse 62.
6 000 — 6600 — 7200 J.

OberstabsapothekerbeimKriegsministerium.
Studiendirektorenbei der HauptKadettenanstalt.
BetriebsdirektorenII. Klassebei der Heeresverwaltung.
Abteilungs=Vorständeund KonstrukteureI. Klassebei den technischenInstituten

der Heeresverwaltung.
Der Oberstabsapothekerund die Studiendirektorenbei der Haupt=

kadettenanstalterhaltenje 6000—, dieBeamtenunterZJiffer3 und4 bis
zu einemDrittel deretatsmäßigenStellen je 600 / pensionsfähigeJulage.

Cocgle

Woh=.

nungsneld=
zuschuß.
Tarif.

klasse.
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Rlasse63.
4500 — 5 100— 5 700 — 6 300 — 6 900 — 7500 4.

Mitglied der Jentraldirektionder MonumentaGermaniaeHistorica.
Mitglieder der demReichsamtedesInnern nachgeordnetenBehörden,soweitsie

nichtdenKlassen58 und 67 angehören.
Reichsinspektorenfür die Steuermanns-und Schifferprüfungen.
Vorsteherund Mitglieder der Rechnungsstelledes Reichs=Versicherungsamts.
BetriebsdirektorendesKanalamts. «
Mitglieder der TechnischenPrüfungsstelle.

Iwei Mitglieder des Gesundheitsamts,die die Stellen von Labora=
toriumsvorstehernbekleiden,erhaltenje 1200 .4 pensionsfähigeJulage)
die übrigenBeamtendieserKlasseerhaltenbis zu einemDrittel deretats=
mäßigenStellen je 600 .“¾pensionsfähigeJulage.

Rlasse 64.
4200 — 4800 — 5 400 — 6 000 — 6600 — 7200 —7 800 J.

Beamtedes ZentralbureausdesAuswärtigenAmts.

Klasse 65.
5400 — 6 000 — 6600 — 7200 — 7 800 .

StändigeHilfsarbeiterbei denZentralbehörden.
BautechnischerHilfsarbeiterbeimReichsamtedes Innern.
Ober-Telegrapheningenieure.

Rlasse 66.
6 600 — 7200 — 7800 #.

Klasse 67.
7000 — 7800 — 8500 — 9200 (K.

Direktor beimMilitärversuchsamte.
BetriebsdirektorenI. Klassebei den technischenInstitutenderHeeresverwaltung.

Cocgle

Woh=
nungsgeld=
uschuß.
Tarif=
klasse.
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Rlasse 68.

6 000 — 9000 — 10 O00 — 11000M.

Mitglied beimBundesamtefür Heimatwesen.
Direktorenbei den demReichsamtedes Innern nachgeordnetenBehörbenmit

AusnahmedesReichs-Versicherungsamtsund der BiologischenAnstalt.
SenatsvorsitzendebeimReichs=Versicherungsamte.

Klasse 69.
8 000 — 9500 —11000 — 12 000 K.

Abteilungschefsbei denKriegsministerienund demReichs-Marineamte.
VortragendeRäte.
Vorsitzenderder Zentraldirektionder Monumenta Germaniae Historica.
Intendanten.
Werftverwaltungsbirektoren. .
Ressortdirektorenfür Schiffbau, für Maschinenbauund für Hafenbau. Der

Ressortdirektorfür Hafenbaubei der KaiserlichenWerft in Danzig erhält
—künftig wegfallend— ein Gehalt von 6 000 — 6500 — 7000 —
7500 .¾ mit demWohnungsgeldzuschusseder TarifklasseIII.

Ober=Postdirektoren.
Direktor der Reichsdruckerei.

Klasse 70.
14000 — 15500 — 17 000 M.

DirektorenbeimReichsamtedesInnern, beimReichs-Marineamte,beimReichs=
Justizamte, beim Reichsschatzamte,beim Reichs=Kolonialamtund beim
Reichs=Postamte.

Päsident des StatistischenAmts.
⸗ : Gesundheitsamts.

: Patentamts.
: Reichs=Versicherungsamts.
der Physikalisch=TechnischenReichsanstalt.
des Aufsichtsamtsfür Privatversicherung.*#.Ss

Google —

Woh·
nungsgeld=
—
Tarif=
tasse.
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Woh=
unngsgeld=
luschuß.Tarff.
llasse.

B. Einzelgehälter.
1. 600 4

KirchhofsverwalterbeimInvalidenhausin Berlin. VI

2. 2 000 #
Zivilerzieherbei denKadettenanstalten. V

3. 2400A
KatholischerGeistlicherbeiderMilitär=Knabenerziehungsanstaltin Annaburg. I

4. 2700A
ErsterHausinspektorbeimReichstage. VI
ObermaschinenmeisterbeimReichstage. VI

5. 4000
KanzleivorstandbeimMarinekabinett.
Bibliothekarbei der Kriegsakademie. *

6. 6 600 4
BureauvorsteherbeimReichsamtedes Innern.
Kriegszahlmeisterund Rendantin Dresdenund in Stuttgart.
BureauvorsteherbeimReichs=Militärgerichte.
BureauvorsteherbeimReichs=Marineamte.
BureauvorsteherbeimReichs=Justizamte.
BureauvorsteherbeimReichsgerichte.
BureauvorsteherbeimReichsschatzamte.
Vorsteherder HauptbuchhaltereibeimReichsschatzamte.
BureauvorsteherbeimJoll- und Steuer=RechnungsbureaudesReichsschatz=

amts.
BureauvorsteherbeimReichs=Kolonialamte. III
BureauvorsteherbeimReichs=Eisenbahnamte. III

SEESEEEE

7. 7200 4
Vorstanddes Chiffrierbureausdes AuswärtigenAmts. III

100“

Cocgle
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7500 +

GeneralPostkassenrendant.

7800 4
Vorstanddes Jentralbureausdes AuswärtigenAmts.

9300 4
Ober-StudiendirektorbeimKommandodes Kadettenkorps.

10000 4

Direktor beimReichstage.

I1 000
Direktor bei der BiologischenAnstalt.
Iweiter Direktor beimReichs=Versicherungsamte.

12000 4
ErsterDirektor beimReichs=Versicherungsamte.
PräsidentdesKanalamts.
Direktor der Seewarte.

125001 ,
Feldpröpsteder Armee.

13000
Reichsmilitärgerichtsräte.
Militäranwälte.
Reichsgerichtsräte.
Reichsanwälte.

14000 4

Vorsitzenderder VerwaltungdesReichs=Invalidenfonds.
Präsident des Bundesamts für Heimatwesen.
DirektorenbeimRechnungshofe.
Präsidentder Generaldirektionder Reichseisenbahnen.

Cocgle

nungsgeld·
zuschuß

lasse.

III

III

III

III
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II
II
II
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15000 4
SenatspräsidentenbeimReichsmilitärgerichte.
Obermilitäranwalt.
SenatspräsidentenbeimReichsgerichte.
Oberreichsanwalt.

20 000 4
PräsidentdesReichs=Eisenbahnamts.
Unterstaatssekretärbei der Reichskanzlei.
UnterstaatssekretärbeimReichsamtedesInnern
UnterstaatssekretärbeimReichsschatzamte.
UnterstaatssekretärbeimReichs=Kolonialamte.
UnterstaatssekretärbeimReichs=Postamte.
DirektorenbeimAuswärtigenAmte.

25 000 4
UnterstaatssekretärbeimAuswärtigenAmte.

26 000 4
PräsidentdesReichsgerichts.

30 000
Staatssekretärdes Reichs=Marineamts.
Staatssekretärdes Reichs=Justizamts.
Staatssekretärdes Reichsschatzamts.
StaatssekretärdesReichs-Kolonialamts.
Staatssekretärdes Reichs=Postamts.

Reichskanzler.
Staatssekretärdes Auswärtigen Amts.
Staatssekretärdes Innern.

—

Cocgle

Woh⸗
nungsgeld⸗
zuschuß.
Tari
klasse.
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Beilage II

BesoldungsordnungII.

Klasse1.
1400 — 1500 — 1600 — 1680 — 1760 — 1 840 — 1920 —2 000 M.

Rlasse 2.

2 400 — 2 800 — 3200 — 3600 — 3900 — 4200 — 4500 4.

Bangkok,Belgrad,BukarestundSt. PetersburgsowiebeidennichtunterKlasse3
bezeichnetenKonsularbehörden,nichtmit selbständigemExequaturverseheneVize=
konsuln,Kanzleivorstandbei demGeneralkonsulatin Warschau,Kassierbeidem
Generalkonsulatin St. PetersburgsowieKanzlerund Sekretäre.

Klasse 3.
2 500 — 3000 — 3500 — 4000 — 4500 — 5 000 —5500 MA.

dragomanin Constantinopel,ZweiteDolmetscherin Peking, TangerundTokio,
Dragomans, Dolmetscherund Kanzlerdragomansbei den Generalkonsulaten
und Konsulaten in Ostasien,den Generalkonsulatenin Constantinopelund
Kairo, denKonsulatenin Beirut, Casablanca,Fes, Jerusalem)Salonik, Smyrna
undJanzibar sowieKassierbei demGeneralkonsulatin New Vork undKanzlei=
vorständebei denGesandtschaften.

Rlasse 4.
3000 — 3600 — 4200 — 4800 — 5 400 — 6 000 ..

in Constantinopel,Dragomanin Teheran,ErsteDolmetscherin Peking, Tanger
undTokio, Kanzleivorständebei denBotschaften.

Cocgle —
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Rlasse 5.

5400 — 6 000 — 6 600 — 7200.4.

Direktor des DeutschenInstituts für egyptischeAltertumskundein Kairo.

Klasse 6.

4800—5 a400 S0 – 600—7200—7800M.
Konsulnu.

Klasse 7.

63Jo0#%.
ErsteBotschaftssekretäreund ErsterBotschaftsdragomaninConstantinopel.

Klasse 8.

s ooo —9000 — lo doo — 11dd — 1200 M.

DiplomatischeAgentenund Generalkonsuln,Ministerresidenten.

Rlasse 9.

18000 M.
Gesandte.

Klasse 10.

20 000 M.
Botschafter.

Bei BerechnungdespensionsfähigenDiensteinkommenstritt für die Beamten
zu Klasse1 bis 8, auchwennsie Anspruchauf freie Dienstwohnunghaben,dem
erdientenGehalte der pensionsfähigeTeil des Wohnungsgeldzuschussesfür die In=
landsbeamtenhinzu, und zwar

für die Beamtenzu Klasse1 nachTarifklasseVI,
für dieBeamtenzu Klasse2 und 3 nachTarifklasseV,
für die Beamtenzu Klasse4 bis 7 nachTarifklasseIII,
für dieBeamtenzu Klasse8 nachTarifklasseII.

Cocgle
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(Offiiere.)

efd. Gehalt
L eldzuschuß.Nr. Dienststellung zulage —

Mark Mark

A. Verwaltung des Reichsbeers,des Reichs=
militärgerichtsund desNeichs=Rolonialamts.

1. Kompagnie-usw. Offiziere: Leutnants,Oberleutnants IV.
vom 1. bis 3. Jahre 1 500

4. 6 1 700
7. .- 9. 1 900

. 10. 12. 2 100
"13. Jahre ab. 2 400

2. Nssistenzärzte,Oberärztevom 1. bis 3. Jahre 1 700 IV
4. 6 2 100
7. Jahre ab. . .. .... 2 400

3.#ZFeldjägerbeimReitendenFeldjägerkons 1 700 IV
4. Oberjägerdaselbt . ... 2 400 IV.
5. Zeug=-und Feuerwerks=Leutnantsund Oberleutnants, V

Festungsbau=Leutnantsund Oberleutnants
vom 1. bis 3. Jahre 2 000

4. 65 2 300
. 7. 9. 2 600
é.10. 120 2 900
13. Jahre ab ... . . .. 3100

Google —



Lfd.
ir.

Dienststellung Gehalt

Mark

Dienst=
zulage
Mark

Wohnungs=
geldzuschuß.
Tarifklasse

IweiteOffizierebei denTraindepotsvom1. bis3.Jahre
2 * r 6. "

. 7. 9

.10. 12
13. Jahre ab

Kompagnie) Eskadrons=und Batteriechefsuspw.—
Hauptleute, Nittmeister—, Stabsärzte

vom 1. bis 4. Jahre

!. 9. Jahre ab.
1. Bei Belassungin ihren Stellen erhaltendas Stabs=
offiziergehalt (lfd. Nr. 8)
a) die Hauptleute oder Rittmeister als 2., 3. und
4. Direktionsmitgliedbei der Kriegsakademie,
wenn sie nach ihrem Dienstalter zum Empfange
desStabsoffiziersgehalts,

b) die Hauptleute als Referenten bei der Feldzeug=
meisterei, der Artilleriedepotinspektionund den
InspektionendertechnischenInstitute, wenn siezur
BeförderungzuStabsoffizierenan derReihesind.

2. WerdenHauptleutein der Stellung als vortragende
Räte im sächsischenoderim württembergischenKriegs=
ministeriumunterBelassungin derStelle zumMajor
befördert, so kann ihnen — im sächsischenKriegs=
ministerium jedoch an höchstens3 Stelleninhaber —
das Stabsoffiziergehalt (lfd. Nr. 8) gezahlt werden.

3. Wird derals VorstanddessächsischenFestungsgefängnisses
verwendeteHauptmann und der ältestederHauptleute
bei dem württembergischenPionier=Bataillon in den
Stellen belassen,nachdemsie ihremDienstaltergemäß
zu Stabsoffizierenbefördertsind, so erhaltensiedas
Stabsoffiziergehalt(fd. Nr. 8).

Bataillons=)Abteilungskommandeureund Offiziere in
Stellen mit gleichenGebührnissen)Oberstleutnants,
Oberstabsärzte,Generaloberärzkztttt:t . . ...

Es erhaltendasGehalteinesRegimentskommandeurs
(Ifd.Nr. 9):
a) der Stabsoffizier als 1. Direktionsmitgliedbei
der Kriegsakademie,wenn er im Range eines
Regimentskommandeurssteht,

Cocgle

S=#ed1——5SJSONS————

3 400
4 600
5 100

101

IV

III

III
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Efd.
Nr.

Dienststellung Gehalt

Mark

Dienst=
zulage
Mark

—

Wohnungs·
geldzuschuß.
Tarifklasse

G.)

10.

11.

b) die Stabsoffiziereals InspizientendesTruppen
und Trainfeldgeräts,des Artilleriegerätsund
der Waffen, wenn sie nach ihremDienstalter
zur BeförderungzumRegimentskommandeuran
der Reihe sind.

Regimentskommandeureund Offiziere in Stellen mit
gleichenGebührnissen,Generalärztt
a) Werden die Chefs der Stäbe derGeneral. Inspektion
der Jußartillerie und der General-Inspektion des
Ingenieur- und ionierkorps und der Festungenin
ihren Stellungen belassen,wenn sie zu General.
majoren ernannt odernachihremDienstalter innerhalb
ihrer Waffe zum EmpfangederBrigadekommandeur=
Gebührnissean derReihe sind, so erhalten sie die Ge=
bührnissederBrigadekommandeure.

b) Wird einer derAbteilungschefsdessächsischenKriegs=
ministeriums in seiner Stelle belassen,wenn ein dem
Patente nach jüngererOffizier als Brigadekommandeur
oderbeauftragtmitFührung einerBrigadedieBrigade=

GebührnisseeinesBrigadekommandeurs.
c) Der Chef bei der Zentralabteilungdes sächsischen
Generalstabserhältals Oberst8772 Mark Gehalt,als
Oberstmit denGebührnisseneinesBrigadekommandeurs
die GebührnisseeinesStthooffiiers als Brigadekom=
mandeur—einschließlich 1200 Mark als nichtpensions=
fähigenGehaltszuschuß—, nach seinerBeförderung
zum Generalmajor die GebührnisseseinesDienstgrads
mit einerDienstzulagevon 900Mark.

#) Der sächsischeOberzeugmeistererhält als Oberst die
GebührnisseeinesBrigadekommandeurs,wennein dem
Patente nach jüngerer Oberst als Kommandeur oder
Führer einer Brigade dieseGebührnisseempfängt.

KommandeurdesRegimentsder GardesduCorps
BrigadekommandeureundOffizierein Stellenmitgleichen
Gebührnissen,Sanitäts=Inspekteuer
a) Der Eisenbahn=Brigadekommandeur,die Ingenieur=
Inspekteure,die Pionier-Inspekteure,der Präses des
Ingenieur=Komitees,derVorsitzendederOber=Militär=
Prüfungskommission,derDirektorderMilitärtechnischen
Akademie,der Inspekteurder Kriegsschulenund der
Präses derArtillerie=Prüfungskommissionbeziehendas

Google —

8772

9 084

10 260 900
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Lfd.
Nr.

Dienststellung Gchalt

Mark

Dienst.
zulage
Mark

Wohnungs=
geldzuschuß.
Tearifklasse.

Gehalt ihres Dienstgrads,als Obersten9060 Mark.
Sie erhalten als Generalmajoreein Gehalt von
10554Mark und eine Dienstzulagevon 4 500Mark
(anstatt900Mark), wenn ein demPatente nachjüngerer
Generalals Divisionskommandeuroderbeauftragtmit
Führung einer Division dieseZulage empfängt.

b) Die Oberquartiermeisterund der Generalquartiermeister
beziehendas Gehalt ihres Dienstgrads. Sie erhalten
als Generalmajore ein Gehalt von 10 554 Mark und
eineDienstzulagevon 4 500 Mark (anstatt900 Mark),
wenn ein dem Matentenach jüngererGeneral als
Divisionskommandeuroder Kavallerie=Inspekteuroder
beauftragtmit FührungeinerDivision odermitWahr=
nehmung der Geschäfteeines Kavallerie-Inspekteurs
dieseZulage empfängt.

JP)Der Inspekteur der Jäger und Schützen beziehtdas
Gehalt seines Dienstgrads, als Oberst 9 060 Mark.

Kommandantenvon Berlin und M—i)4)4 .

Generalstabsarztder Armee und Abteilungschefbeim
Kriegsministeimm . . . . . . . . ...

Sobald ihm der Rang einesGeneralleutnants
verliehenist . .. . .... ... . ... . . . . . . . .. . ..

Direktor der Kriegsakademime . ..
Er erhälteineDienstzulagevon 4 500Mark (anstatt

3 600 Mark), wenn ein dem Patente nach jüngerer
Generalals Divisionskommandeuroderbeauftragtmit
Führung einerDivision dieseZulage empfängt.

DepartementsdirektorendesKriegsministeriums,Divisions=
kommandeure,Kavallerie=Inspekteure,Fußartillerie=
Inspekteure)Inspekteurder Verkehrstruppen,Land=
wehr-=Inspekteurin Berlin, Chef desMilitär=Reit=
instituts, Feldzeugmeister,Gouverneurevon Cöln,
Thorn und iinn.
a) Der Landwehr. Inspekteur in Berlin erhält als Ge.
neralmajor 10 260 Mark Gehalt und 900 Mark (anstatt
4500 Mark) Dienstzulage,

b) die Dienstzulage des Gouverneurs von Ulm darf bis
auf 7 500Mark erhöhtwerden.

Cocgle

10 260

10 260

13 554

13 554

13 554

101“

1 800

4 500

4500

3600

4500
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efd.
Nr.

Dienststellung Gehalt

Mark

Dienst.
zulage
Mark

Wohnungs=
geldzuschuß.
Tarifklasse

2 1

Inspekteurder Feldartillerie, General.Inspekteurdes
Militär-Erziehungs=und Bildungswesens l

Sie erhalten ein Gehalt von 13980 Mark und
eineOienstzulagevon12000Mark (anstatt6000Mark),
wenn ein demPatente nach jüngererGeneral als kom=
mandierenderGeneral oder beauftragt mit Führung
einesArmeekorpsdie zuständigeZulage empfängt.

Gouverneurevon Mainz, Metz und Straßburg.

Gouverneurvon Berlnn . ...

General-InspekteurderKavallerie, General-Inspekteur
derFußartillerie,Chef desIngenieur-und Pionier=
korpsund General-Inspekteurder Festungen,Chef des
Generalstabsder Armee

Sie erhalten eine Dienstzulage von 18.000Mark
(anstatt 12000 Mark), wenn sie dieseZulage bereits
empfangenhaben,oder wenn ein demBatentenach
jüngererGeneral als kommandierenderGeneral oder
beauftragtmit Führung einesArmeekorpsdieseZulage
empfängt.

Adjutanturoffiziereund Offiziere in besonderenStel.
lungen,insoweitals derReichshaushalts=EtatMittel
hierzuzur Verfügungstelllt . . ....

KommandierendeGenerale,PräsidentdesReichsmilitär.
gerichts,Armee-Inspekternrte . .. ....

Der Kriegsminister(ohneRücksichtauf denDienstgrad)
in Württembreeg ...

Er erhält einenGehaltszuschußvon 9 000 Mark, so=
bald eindemPatente nachjüngererGeneralals komman=
dierenderGeneral oder beauftragt mit Führung eines
Armeekorpsdie Gebührnisseeines kommandierenden
Generals empfängt.

*) Bis zu der auf den I. April 1900 eintretendenAusstattung der
Dienstwohnung mit Grräten und Gewährung der Feucrungsmaterialien
beträgt das Gehalt des württembergischenKriegsministers 22 980 Mark

Cocgle

13554

13 554

13 554

13 980

1 500
bis 13980

13980

210009

6 000

12 000

900
bis 18 000

18 000

IV
bis 1
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Dienststellung Gehalt

Mark

zulage
Mark

Wohmmgs=
geldzuschuß.
Tarifklasse

Der Kriegsminister(ohneRücksichtauf denDienstgrad)
in Sachen . . . ..

Er erhält einenGehaltszuschußvon 6 000 Mark, so=
bald eindemPatente nachjüngererGeneral als komman=
dierenderGeneral oder beauftragt mit Führung eines
Armeekorpsdie Gebührnisseeines kommandierenden
Generalsempfängt.

Der Kriegsminister(ohneRücksichtauf denDienstgrad)
in Preußen

Zu A.
1. Offiziere,diedendemetatsmäßigenGehaltederStelle ent=
sprechendenDienstgradnochnichtbesitzen,beziehendas
Gehalt ihres Dienstgrads (als Oberstenmit denGebühr=
nissenderBrigadekommandeure9060Mark),alsGeneral⸗
majore in Stellen mit denGebührnissenderDivisions=
kommandeure10554Mark) und außerdemdenUnter=
schiedzwischendiesemGehaltunddemdesnächsthöheren
Dienstgrads (als Oberstenin Stellen mit denGebühr=
nissen der Divisionskommandeure 10554 Mark) als
nichtpensionsfähigenZuschuß.

2. Für das Festungspersonalin Ulm sind Gehaltsaus=
gleichungenzulässig, wenn bei den Besatzungsverhält=
nissen dieser Festung die dienstlichenRücksichtenes
erfordern,Offiziere, die nach ihrem Dienstalter in
Stellen mit höheren Gebührnissenaufrückenwürden,
zeitweisein ihren Stellen zu belassen.

B. Verwaltung der RaiserlichenMarine.

Leutnants und Oberleutnants der Marineinfanterie
vom I. bis 3. Jahre

4. 6
— 7. . 9.
. 10. 12.
l13. Jahre . . . . . ..

Cocgle

24 000

36 000

1 500
1 700
1 900
2 100
2 400

IV
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Wohnungs=
l Dienststellung Gehalt Dienstzulage geldzuschoß.
T. Tarifklasse

Mark Mark

2. Assistenzärzteund Oberassistenzärzte IV
vom1.bis 3. Jahre.. . ... 1700

4. 6 2 100
77. Jahreab . . . . . . .. 2 400

3. LeutnantszurSee undOberlentnantszurSce IV
vom 1. bis 3. Jahre . . .. 1500
„ 4. 6. 1 700

7. 9. 1 900 160Mart 14 .
-10.-12.. 2100 nichtpensionsfähige
13. Jahre . . . . . .. 2400

4. Feuerwerks=Leutnantsund Oberleutnants, V
Torpeder=Leutnants und Oberleutnants

vom 1. bis 3. Jahre 2500
4. 6. 2 700

7. 9. 2 900
!. 10. Jahre ab. 3 100

5. Marine- Ingenieure,TorpedoIngenieure 4200 IV

6. Marine=Oberingenieure,TorpedoOber= IV
ingenierer 5200

7. Oauptleute der Marineinfanterie, Feuer= III
werkskapitänleutnants,Torpederkapitän.
leutnantsvom 1. bis 4. Jahre 3 400

. 5." S8S8. 4 600
D. Jahre ab.. 5 100

Die VorständederBekleidungsämter
erhalten,wennsie nachihremDienst.
alter in der Armee zum Bezugedes
Stabsoffiziergehaltsan derReihesind,
aberaus dienstlichenRücksichtenin der
Stelle verbleibenmüssen,den Mehr=
betrag der Gebührnisseeines Stabs=
offiziersüber denEtat.

Cocgle —
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« Wohnungs·ESsd. Dienststellung Gehalt Dienstzulage uucnusanl.
Nr. Tarifklasse

Mark Mark

8. Stabsärzte40% derGesamtzahlm 3400 III
40% 4 600
20% D 5 100

9. Kapitänleutnants 40% der Gesamtzahl 3 400 360MarknichtpensionsfähigeIII
Lulage.

40% * " 4 600 300Mark nichtpensionsfähige
20% 5 100 Zulage.

10. Marine-Stabsingenieure, Torpedo-Stabs.=
ingenieurter . . .. 6 800 III

11. Generaloberärzte,Kommandeureder See—
bataillone,Obersiabsärztt 6 552 III

12. Fregatten-Kapitäne,Korvetten=Kapitäne 6552 zogF nichtpensionsfaͤhige]III
ulage.

13. Marine=Chefingenieure,Marine-=Oberstabs.
ingenieure,Torpedo=Oberstabsingenieur. 7 302 III

14. Inspekteurder Marineinfanterie, General.
arztte 8772 I

Der Inspekteurder Marineinfanterie
bezieht,wenn er nachseinemDienst=
alter in der ArmeezumGeneralmajor
ernanntist, das Mehr derGebührnisse
einessolchen— Gehalt 10260 Mark,
Dienstzulage900 Mark, Wohnungs.
geldzuschuß1 desTarifs — überden
Etat. Ist ihm nur der Rang eines
Brigadekommandeursverliehen,soerhält
er außerdemGehalteseinesDienstgrads
einenBesoldungszuschußvon288 Mark,
eineDienstzulagevon900 Mark sowie
dasMehrdersonstigenGebührnisseeines
BrigadekommandeursüberdenEtat.

15. Kapitänezur ee 8 7725600 Marknichtpensionsfähige

Cocgle

Sulage.



Dienststellung Gehalt

Mark

Dienstzulage

Mark

Wohnungs⸗
geldzuschuß.
Tarifklasse

Kontre⸗-Admirale ... . .. ....... .. . ...
Kontre⸗Admiraleals ChefdesMarine⸗

Kabinettsoderals Departementsdirektor
4500 Mark Besoldungszuschuß(anstatt
900 Mark Dienstzulage).In Stellen
eines Stationschefs, des Chefs des
Marine Kabinetts odereinesDeparte=
mentsdirektorserhalten sie außerdem
einenBesoldungszuschußvon294 Mark.

Generalstabsarztder Marine ... .. . ...
Sobald ihm der Rang eines2

Admirals verliehenit

Vize⸗Admirale.. .. . . . . .. . . . . . . . . ...
Zu lfd. Nr. 16 und 18. Bis

zur anderweitenRegelung durch den
Etat darf einemDepartementsdirektor
im Reichs=Marineamtedas Mehr der
GebührnisseeinesVize=Admirals unter
AnrechnungseinerStelle auf denEtat
derKontre=Admirale,einemAbteilungs=
chefimReichs. Marineamtesowieden
Oberwerftdirektorenin KielundWilhelms=
havendas Mehr derGebührnisseeines
Kontre=AdmiralsunterAnrechnungihrer
Stellen auf denEtat derKapitänezur
See über den Etat gewährtwerden.
HattendievorbezeichnetenStelleninhaber
zurZeit ihrerErnennungnochnichtetats.
mäßigeVize=Admiral.beziehungsweise
Kontre-Admiralstelleninne)so tretensie
in denBezugder höherenGebührnisse
dieserDienstgrade erst ein, wenn ein
demPatentenachjüngererAdmiral in
derenGenußgelangtist.

Admirale . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ...

10 260

10 260

13554

13554

13 980

900 Mark Dienstzulage.

4500 Mark Dienstzulage.

4 500MarkDienstzulageoder
Besoldungszuschuß.

18 000 Mark Dienstzulage.
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Beilage IV

(AUnteroffiziere).

Lfd. Gehalt
gr. Dienststellung oderLöhnung Bemerkungen.

Mark

A. Verwaltung desReichsheeresund Ju A. SämtlicheUntereffiziere
" - b nterkunf

des Reichs=Rolonialamts. beobennse q aufUnterlanit

a. Unteroffiziereals Löhnungsempfänger.

Hoboisten,Hornistenund Trompeter 187/20 Sul bis 6. Erhaltenneben
der Löhnung noch Natural.

2. Fähnricheeee . . . . . .. . ... 302,40 Vesgebührnff und

3 Unteroffiziereund Bataillonstamboursmit Zu1.HalbinvalideHoboistenusw.
wenigerals5½jährigerDienstzit. 4 ncr n

4. Sergeanten,Unteroffiziereusw.nach5½ähri. Zu3.UnteroffizierederCauen.
ger Dienstzeieit . . . . . ... 475,20 gowaln0 aer ν.

5. Vizefeldwebel,Vizewachtmeister, geanten4/9/20MarkCöhnung.
Sergeanten,Unteroffiziereusw.nach9jähriger
Dienstzit . . . . . . . . .. 565,20

Feldwebelund Wachtmeister 745,20 u#6. 1FeldwebelGeldwebel=
· leutnant)bei der württembergi,

Unterärztelin offenenAssistenzarztstellen).. 745,20 ler hoßgerdee
Mit Wahrnehmungeiner offenen lage.

Oberarzt-oderAssistenzarztstellebeauf= 8u7.ErhaltennehenderLöhnung
tragteUnterärztebeziehenaus demer. bech,##bttrahvepahigungege.
spartenGehalt als einzigeGebührnis dergeld.

als Selbstmieter 1 700Mark,
als Kasernenquar=
tierinhaber. . .. 1355

Reichs⸗ Gesetbl.1809. 102

Cocgle



Ad« « Gehalt
Nr Dienststellung oderLoͤhnung Bemerkungen.

Mark

8. Unterveterineer . . . . . . . .. 1206 Juzue
gebührnisse.

b. Unteroffiziereals Gehaltsempfänger.

9.Feuerwerker
vom 1. bis 3. Jahre 1 000

4. Jahre sb. 1 100

10. Unterzahlmeister;Unterinspektoren:bei den
Proviantämtern,bei den Bekleidungs=
ämtern, bei den Garnisonverwaltungen
und bei den Lazaretten,Zeugfeldwebel,
Oberfeuerwerker,Festungsbaufeldwebel

vom1. bis 3. Jahre 1 300
„ 4. 6. 1 550

NJ.Jahre ab.. 1 800

1. .« ZudenSchirrmeisterngehören:

I1. Schemefeervom1.bis 3.Jahre 1200 tuoie
6 4. 6. 1 300 = beidenTrain=

" 10. " 12. " 1100 “N“b)I Vorsteher
⸗ . » ⸗ rie tionen un

. 13. 15 1 600 ree nn Pese ud,
" « " a onen.

168. 18. 1700 4% %L
- Iggg⸗ . . ⸗ .... ark jährlich.

. 25. Jahre b 2 000 -

Schirrmeisterals Panzerturmwärtererhalten
pensionsfähigeGehaltszuschüsse:
nach12 jähriger Dienstzeit100Mark,

15 200
⸗ 18 ⸗ ⸗ 300

. 21 " 400

Cocgle



Efd. Di Gehalt
g. ien ststellung oderLöhnung Bemerkungen.

Mark

12. Obermusikmeisterund Musikmeister
vom 1. bis 3. Jahre 1 050

4. 6 1 230
9. 1 410

. 10. 12. 1590

. 13. 15. 1770

. 16. 18. 1950

. 119. 21. 2130
22. Jahre ab . . . . . . . . 2250

13. Oberwallmeisterund Wallmeister
vom 1. bis 3. Jahre 1260

4. 6. 1 410
7.K 9. 1 530V

" 10. 12. 1 660
. 13. 15. 1 760
. 16. 18. 1 860
19. 21. 1 960

. 22. 24 2 0660

. 25. Jahre ab. 2 160

14. Kompagnieverwalterbei der Hauptkadetten. Ju 14. DenKompagniever=
anstaltund bei denVoranstaltensowie raternsaideranpkobe
bei demKöniglich SächsischenKadetten= dasbisherigeHöchstgehaltvon
korps “—ts —

vom 1. bis 3. Jahre 1 600 gurert, Aens tn
⸗ 4. 6. 1 700 sichergebendenJeitpunktenim
6r 7. 9. 1800 das Ghalt von2100Mark ein=

. 10. 12. 1 900

. 13. 15. 2 000

.16. 18. 2 100
2 200⸗19. Jahre ab.. . . . . . .

Cocgle

102“



L«d Gehalt
I· Dien ellung oderLöhnun Bemerkungen.
Nr. hnung

Mark

B. Verwaltung der Kaiserlichen
Marine.

a. Unteroffiziereals Löhnungsempfänger: Zua. SämtlicheUnteroffiziere

- - HgkmgsIsksxschIII-Fässka1.DerMar1ne-Infanter1e. ährmbexrzöhwngwchwtw
1.Unterofsizicremitwenigeralsölxzjährigcr Zzhszzpthgkxgjcgkkkxbäth»Ur

Dicnstzeit»..................... 349,2046,80Makt.

2.Sergeanten, · VII-FZJIZDMZTIEMLTZELTI
Unteroffizierenach572jährigerDienstzc1t«. 522 freieBekleidung.

3.iezefeldwebel,
Sergeantennach9jährigerDienstzeit 612

4. Feldweem . 792

2. Der Marineteile usw. ausschließlich
Marineinfanterie.

5. Nattte 583,20 Zu bis 7und10. Einschließ=

Abteilungstambouredürfenin die lich108MarkKleidergelb.
Obermaatenlöhnungaufrücken,wenn
Maate jüngerenOienstaltersdesselben
MarineteilsdieObermaatenlöhnungbe=
ziehen. Sie erhaltendas Mehr ihrer
LöhnunggegendiejenigeeinesMaaten
über denEtat.

6. Obermaat . . ... 792
Divisions=undAbteilungstamboure,

letzterenur, wennsieObermaatesind,
die in der drittenAnlage zumEtats=
gesetzaufgeführtenetatsmäßigenSchrei=
ber, die Handwerksmeisterder Be=
kleidungsämtersowiedieObersanitäts=
maatedürfennach9jähriger Dienst=
zeit in dieVizefeldwebelgebührnisseauf=
rücken.

7.Vizefeldwebeml . . . . . . . . .. 792

Cocgle



Gehalt
Nr. D i en st st e l l Un g oder Löhnung Bemerkungen.

Mark

8. Unterärzte(in offenenAssistenzarztstellen) 792 3½.8 S wuer ul.

Mit Wahrnehmungeiner offenen
AssistenzarztstellebeauftragteUnterärzte
beziehenaus dem erspartenGehalt
als einzigeGebührnis

als Selbstmieter 1 700 Mark
"Kasernenquar=.

tierinhaber. 1 395

9. FJähnrichezur eee . . . . .. 835,20 3 h.E—Wnnm360Mart

10. JFeldwebelund Wachtmeister,etatsmaßige
Sanitätsfeldwebel.......... ... .... 900

b. Unteroffiziereals Gehaltsempfänger. wur i A=

11.Artilleriewarte wei seutnicheheene
vom 1. bis 3. Jahre 1 476

4. 6 1 576
VV. 9. 1 676

. 10. 12. 1 776
* 13. 15. 1 876

é. 16. 18. 1 976
. 19. 21. 2 076
22. Jahre sb. 2 126

Artilleriewarte als Panzerturm.
wärtererhaltenpensionsfähigeGehalts=
zuschüsse:
nach12jährigerDienstzeitvon100Mark,
é. 15 200
⸗ 18 ⸗ ⸗ ⸗ 300 "“

. 21 . 400

Cocgle



n Dienststellung Therelan Bemerkungen.

Mark

12. ObermusikmeisterundMusikmeisterderMarine=
Infanterie

vom 1. bis 3. Jahre 1260
4. 60. 1 440

7. 9. 1620
. 10. 122. 1 800
!. 13. 15. 1980
. 16. 18. 2 160
é. 19. 21. 2340
. 22. Jahre . . . . . .. 2 460

13.Obermusikmeister und MusikmeisterderMa=
trosendivisionenundderMatrosenartillerie=
Abteilungen

vom 1. bis 9. Jahrte 1 620
. 10. 12. 1 800
. 13. 15. 1 980
. 16. 18. 2 160
é. 19. 217. 2340
. 22. Jahre b 2 460

14. Deckoffizirer 2 100

15. Oberdeckoffizires 2 580

Cocgle —



Beilage V

zumBesoldungsgesetze.

Jabressätze an Wohnungsgeldzuschuß.

4 Jahresbetrag für Tarifklasse

Ortsklasse 1 Il III IV v v1
Mark Mark Mark Mark Mark Mart

A 2100 1 680 1 300 570 800 480

B 1 680 1260 920 440 630 360

·0 1260 1 020 800 360 520 290

D 1 080 900 720 300 450 220

F 900 810 630 220 330 150

Penslonsfähig 1404 1134 874 378 546 300

Cocgle



Ldkr.Bochum.

Cocgle

I franken.

zumBesoldungsgesetze.

Klasseneinteilung der Orte.

Namen #rts. Namen Onts.
der Staaten klasse der Staaten klasse

derOrte undVerwaltungsbezirke derOrte undVerwaltungsbezirke

A Altenburg . . . Bachsen=Altenburtg □C
Altenessen .. Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,

Aachen Vreußen,Reg.=Bez.Aachen B Ldkr.Essen.
Aalen Württemberg,JagstkreesDAltenkirchen i. Preußen,Reg.=Bez.Coblez.
Achern . . Baden 4Westerwald
Adelnau Preußen,Reg.=Bez.PoseDAltenvörde s.
Adlershof b. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam., Vörde.
Berlin Kr. Teltow. Alt=Glienicke Preußen,Reg.=Bez.Potsdom,D

Adorf i. Vogtland Sachsen,Kreishptm.Zwickauls! Kr. Teltow.
Ahlbeck(Seebad)Preußen,Reg.=Bez.Stettin; #ltheikendorf Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,

Kr. UsedomWollin. Kr. Bordesholm.
Ahleen Preußen,Reg.=Bez.Münster, Alt=Landsberg. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,

Kr. Beckum. . Kr. Niederbarnim.
Ahrensburg Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,DEAltona Preußen,Reg.=Bez.Schleswig.

Kr. Stormarn. Alt=Rahlstedt.. reußen, Reg.=Bez.Schleswis
Ahrweiler Preußen,Reg.=Bez.Coblen0 Kr. Stormarn.
Alfeld Preußen,Reg.=Bez.HildesheinD Altwasser . Preußen,Reg.=Bez.Breslau
Algringen Elsaß=Lothringen,Bez. Loth! Kr. Waldenburg.

ringen. Alzey Hessen,Prov. RheinhessenD
Allenstein. Preußen,Reg.=Bez.AllenstinCCAmberg Bayern,Reg.=Bez.Oberpfalz.
Alsfeldl. Hessen,Prov. Oberhessen. Andernach Preußen,Reg.=Bez.Coblenz,
Alstaden Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor,,.# Kr. Mayen.

Lder.Mülheima. d.Ruhr. Angerburg Preußen,Reg.=Bez.GumbinnenD
Alt=Breisach f. Angermünde reußen, Reg.=Bez.PotsdaD
Breisach. Anklam . . . . .. Preußen,Reg.=Bez.StettinD
Altdamm.. . .. Preußen,Reg.=Bez.Stettin!Annaberg .. Sachsen,Kreishptm.Chemmi C

Kr. Randow. Annen=Wullen. Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
Altenai. WestfalenPreußen,Reg.=Bez.Arnsberg □ Kr. Hörde.
Altenbochum.. Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg Ansbach .. Bayern, Reg.=Bez. Mittell!0



*o . Staaten rrte: *o r urr Staaten Ore=
derOrte undVerwaltungsbezirketlase derOrte undVerwaltungsbezirkellase

Anzelingen Elsaß-Lothringen,Bez.Loth. B
ringen.

Apenrade Preußen,Reg.=Bez.SchleswigD Babenhausen Hessen,Prov. Starkenburgß
Apolda GroßherzogtumSachsen 1) vBaden Baden .. B
Appenweier Badern . ... D Badisch=Rhein=Badnn D
Argenau . . ... Preußen,Reg.=Bez.Bromberg, Dfelden(Ldg.Nol=

Klr. Hohensalza. lingen)
Arnsberg Preußen,Reg.=Bez.Arnsberge DBalingen Wrtember,, Schwarzwaldfr.
Arnstadt Schwarzburg=SondershausernBallenstedt. Anhalt ..... D
Arnswalde Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt Bamberg Bayern,Reg.=Bez.Oberfranken
Arolsen Waldck 1)% Ban=St.Marü Elsaß=Lothringen,Bez. Loth C
Artern . . .. .. . Preußen,Reg.· Bez.Merseburg,/D ringen.

Kr. Sangerhausen. Bansin (Seebad)Preußen,Reg.=Bez.Stettin,
Arys . .. . ... Preußen,Reg.=Bez.Allenstein1.,. 1 Kr. Usedom=Wollin.

Kr. Johannisburg. Bant. . . . . ... OldenbuiSrg B
Asbach Preußen,Reg.=Bez.Coblez, Barmen Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor C

Kr. Neuwied. Barop . . . . .. Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg
Aschaffenburg. Bayern,Reg.=Bez.Unterfranken Kr. Hörde.
Aschersleben. Preußen,Reg.=Bez.Magde, Dartenstein Preußen,Reg.=Bez.Königs.

burg. berg,Kr. Friedland.
Aterns Oldenburg... .......... D Barth . . . . ... Preußen,Reg.=Bez.Stralsund,
Attendorn ... Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, Kr.Franzburg.

Kr. Olpe. Bautzen Sachsen,Kreishptm.Bautzen
Auee Sachsen,Kreishptm.Zwickau. D Bayreuth .. . . Bayern,Reg.⸗«Bez.Oberfranken]D
Auerbachi. Vogt· Sachsen,Kreishptm.Zwickau. D Beeskow.. ... Preußen,Reg.=Bez.PotsdoamD
land #Belgard Preußen,Reg.=Bez.Köslin
Augsburg ... Bayern, Reg.=Bez.Schwaben Belzig .. Preußen,Reg.=Bez.PotsdomD
Augustenburg Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,) VBenrat. Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkfr.D

Kr. Sonderburg. 3 Düsseldorf.
Aumez ElsaßLothringen, Bez. Loth, De iBensberg Preußen, Reg.=Bez. Cöln,

ringen. Ldkr.Mülheima. Rhein.
Aumund Preußen, Reg.=Bez.Stade, ) Bensheim ... Pessen,Prov. Starkenburg!D

Kr. Blumenthal. Bentheim.. Preußen,Reg.=Bez.Osnabrückh
Aurich Preußen,Reg.=Bez.Aurich Bentschen Preußen,Reg.=Bez.Posen!.

. Kr. Meseritz.
Berent... . ... Preußen,Reg.=Bez.Danzig5
Bergedorf..Hamburgeg □6

1909. 103Reichs=Oesehl.

Cocgle
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derOrte der Staaten * *“ n Staat Orts=.
undV er Staaten

erwaltungsbezirke derOrte undVerwaltungsbezirketlasse

Bergen Preußen, Reg.= E— 8
“ senurhBez. Cassel!l0ingerbrück Preußen,Reg.=Bez.Coblenz,

ergen auf Preußen,Reg.=Bez.S « Kr. Kreuznach.
Nühen . "nzns. ez.Stralsund,Birkenfeld SOldenburg,FürstentumBirken D

Bergheima.b. « · feld.
pra egts ·Ber Cöln,D esrbee Preußen,Reg.=Bez.Oppeln.)

Bergisch=Glad=¶ Preu Nea⸗ Irzezinka Ldkr.Kattowitz.
r P ien N hen, Birkenwerder reußen, Reg.=Bez.Potsdam,

erleburg ·· " » Kr. Niederbarnim.
9 wPer#6 zocd Arnsbergh., Birnbaum ... Preußen,Reg.=Bez.Posen

Baelne=..... Preußen.............. ABlschham«« ETIIqEßOthrivgswBeinnteriD
n....reußen,ng«-Bkz,zkankspktD . aß.

Bernau Kr. Soldin. " Bischofsburg . ge Bez. Allenstein,/D

reußen,Reg.=Bez.Potsdam - - ’e·
B Kr. Niederbarnim. vV Sschasoheim. .Hessen,Prov. Starkenburgß10

Dernburg ... Anhalt D ischweiler.. .. Elsaß· Lothringen,Bez.Unter

ernkastel·Cues Preußen,Reg.· Bez.Trier. . D ,, Elsaß.

Bernstadt rrufen“Rah.-Bel.Breiicu, BiskupitEand.¶Mrußen,Neg-Bez.Oppeln,/D
Schlesien Kr. Ols. gemeinde) Kr. Jabrze. J

Betzdorf .. ... Preußen,Reg.=Bez.Coblenz, Bismarckhütte Dreußen,Reg.=Bez.Oppeln.

s Kr.Altenkirchen. Bi Odktr.Beuthen.

—ut" reu
-I-.·.·.

⸗

ßen, Reg.«Bez.Oppeln.. C * Bez.Loth.□

Biallnn Preußen,Reg.=Bez.Allenstein, Bitterfeld# Preußen,Reg.=Bez.MerseburgD

Z„ Kr. Johannisburg. Blankenbur Bra
Bib · g unschweig.......... D

a ..... Württemberg,DonaukreisD a.Harz "

iebrich Preußen,Reg.=Bez.u. Lder. C Blankenburg Preußen,Reg.=Bez. Potsd

Bielefeld Wiesbaden. I.d.Mark keeeen Motdanb
ielefelddD Preußen, Reg.=Bez. Minden C Blankenbur S wa

· . rh-

Bielschowitz Pruben„Reg.Bez. Oppeln,/ D chwariburg·Rubolstabt. ... D

. Zabrze. lankenese "]
Biesdorf .. ... preußen,Reg.-Bez.Potstam,D

K i Schleswig,

« Kr.Niederbarnim. . « ·-
chdstocks.gkisd-HW Slaleri Sachsen,Kuishptm.Oresden.B
richsthal. eren. “—êw“"·⅜f Oldenbutrt ... D

Bingen . Hessen,Prov. Rheinhessen.# 0 Bliersheim ... rauhenn* Düsseldorf,,

6 ' .rs.

Cogle



Nam Staate d Ramrrr Staat 38er Staaten er Staaten
derOrte undVerwaltungsbezirke llase derOrte undVerwaltungsbezirkeklase

Blumenthal Preußen,Reg.=Bez.StadesD Brandenburg Dreußen,Reg.=Bez.Potsdam.
i. Hannover a. d. Havel
Bocholt .. . . .. Preußen,Reg.=Bez.Münster,Braunsberg Preußen,Reg.=Bez.Königs D

Kr. Borken. Ii.Ostpreußen berg.
Bochum . .. .. Preußen,Reg.«Bez.Arnsbergj B Braunschweig . Braunschweig...... ..... □
Böhlitz=Ehren= Sachsen,Kreishptm.Leipptg. D Brebach Preußen,Reg.=Bez.Trier,Kr
berg Saarbrücken.
Bövinghausen Pra#ßen,Reg.=Bez.Arnsberg, Bereisach(Alt- Baden... .. . . .... . ... D
b. Kastrop Ldkr. Dortmund. Breisach)
Bövinghausenb. Preußen,Reg.=Bez.ArnsbergWv Bremen Bremen B
LütgendortmundLdkr.Dortmund. Bremerhaven. . Bremen..... . . . . . . . ... □
Bogutschütz(mit Preußen, Reg.=Bez.Oppeln,Breslau . Preußen,Reg.=Bez.Breslan. B
Zawodzie) Ldkr.Kattowitz. Bretten Baden D
Bojanowo . Preußen, Reg.=Bez.Boseno, Brieg Preußen,Reg.=Bez.Bresla C

Kr. Rawitsch. Briesen Preußen,Reg.=Bez.MarienD
Bolkenhain .. . Preußen,Reg.«Bez.Liegnitz.. D werder.
BommelsvitteN. Preußen,Reg.=Bez.KöniggssBriesnit Sachsen,Kreishptm.Dresden

berg,Kr. Memel. Britz . .. Preußen,Reg.=Bez.Potsdom.,B
Bonn . .. Preußen,Neg.«Bez.Cͤln . . . B Kr. Teltow.
Boppard Preußen,Reg.=Bez.Coblez)D Brockau. Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr.

Kr. St. Goar. Breslau.
Borbeck...... Preußen,Reg.«Bez.Düsselborf,/ CBrösen .. . ... Preußen,Reg.=Bez.Danzig,

Ldkr.Essen. Kr. DanzigerHöhe.
Borrna Sachsen,Kreishptm.LeippdigBromberg . Preußen,Reg.=Bez.Bromberg
Bornstedt . . Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,Bruchsal. Baden □

Kr. Osthavelland. Bruck Bayern,Reg.=Bez.Oberbayern
Borsdorf .... Sachsen,Kreishptm.Leipzig. . D Brühl .. . . . .. Preußen,Reg.=Bez.u. Ldfr.
Borsigwalde Cöln.
s.Wittenau. Brunshaupten Mecklenburg-Schwerin D
Bottrop Preußen,Reg.=Bez.Münster, (Seebad)

Ldkr.Recklinghausen. Buch . ... Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Bous Preußen,Reg.=Bez.Trier,Kr. Kr. Niederbarnim.

Saarlouis. Buchholz Sachsen,Kreishptm.ChemntzD
Borxhagen= Preußen,Reg.=Bez.Potsdam, B Budenheim Hesfsen,Prov. Rheinhessen
Rummelsburg Kr. Niederbarnim. Bückeburg Schaumburg.Lipde“ D
Brackle Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,,EBüdingen Hessen,Prov.Oberhesser

Ldkr.Dortmund. BühHl. Badern D

Cocgle



Nam Staaten dus Nam Staaten Orts.
derOrte undVerwaltungsbezirkeklase derOrte undVerwaltungsbezirkelasse

Bühlau (mit Sachsen,Kreishptm.Dresden Celle Preußen,Reg.=Bez.LüneburgC
Quohren) Charlottenburg Preußen,Reg.=Bez.Potsdoa A
Bünde . Preußen,Reg.=Bez.MindenChemnitz Sachsen,Kreishptm.Chemnit C

Kr. Herford. Chorzow .. ... Preußen,Reg.«Bez.Oppeln,,D
Buer (mit Hugo) Preußen,Reg. Bez. Muͤnster,/ D Ldkr. Kattowitz.

« Ldkr.Recklinghausen. Christburg Preußen, Reg.=Bez.Marien.
Bütow . . .... Preußen,Reg.=Bez.Kösli werder,Kr. Stuhm.
Bützow . . . . .. Mecklenburg· Schwerin.. ... Chropaczow Preußen,Reg.=Bez.Oppeln1
Buk . . . . . .. . Preußen,Reg.=Bez.Posen Ldkr.Beuthen.

Kr. Grätz. Coblenz Preußen,Reg.=Bez.Coblee C
Bunzlau Preußen,Reg.=Bez.Liegniz. D Coburg Sachsen=Coburgu.Gotha.. ./ D
Burg . . . . ... Bremen ... DCochem . . . . .. Preußen,Reg.⸗«Bez.Coblenz.D
Burg a. d. Ihle Preußen,Reg.=Bez.Magdeburg,Cöln a. Rhein . Preußen,Reg.=Bez.Cöh4

Kr. JerichowI. Cöpenick. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam
Burgdamm ... Preußen,Reg.=Bez.Stade,ß.? Kr. Teltow.

Kr. Blumenthal. Cöthen Anhalt .... D
Burgstädt .. . . Sachsen,Kreishptm.Leipzjig. D Colmar . . . ... Elsaß-Lothringen,Bez.Ober.
Burgsteinfurt. Preußen,Reg.=Bez.Münster, Elsaß.

Kr. Steinfurt. Conz Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr. D
Busendorf. Elsaß-Lothringen,Bez.Loth. Trier.

ringen. Copit Sachsen,Kreishptm.Dresden
Butzbach Hessen,Prov.Oberhesse DCorrrny . . . Elsaß-Lothringen,Bez. Loth.

ringen.
Cossebaude Sachsen, Kreishptm.DresdenD
Coswig Sachsen,Kreishptm.DresdenD

C Crailsheim... Wirttemberg,Jagsterisp
Crefeld. Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor C

i Creuzthal
Calau Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt s. Ernsdorf.
Callnberg . . . . Sachsen,Kreishptm.Chemnitzz;D Crimmitschau.. Sachsen,Kreishptm.JIwickaullZ.
Calw . . . . ... Württemberg,Schwarzwald Cumm. Preußen,Reg.=Bez.Marien

kreis. werder.
Carlsbrunn .. Preußen,Reg.=Bez.Trier,Kr.0 Culmsee . Preußen,Reg.=Bez.Marien D

Saarbrücken. I werder,Ldkr.Thorn.
Cassel ... ... . Preußen,Reg.=Bez.Casslll. 6Cuxhaven Hambureg □
Castellaun.. Preußen, Reg.=Bez.Coblenz,,Czarnikau Preußen, Reg.=Bez. BromD

Kr. Simmern.

Cocgle
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ringen. Kr. Höxter.

Namen onuts. Namen Ous.
der Staaten klasse der Staaten klasse

derOrte undVerwaltungsbezirke derOrte undVerwaltungsbezirke

Diez Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden
D Unterlahnkreis.

Dillenburg ... Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden
Dahlem . . .. . Preußen,Reg.=Bez.PotsdamG Dillkreis.

Kr. Teltow. Dillingen. Bayern,Reg.=Bez.SchwabenD
Dahlhausen... Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg!V a d.Donau

Kr.Hattingen. Dillingen .. . . Preußen,Reg.«Bez.Trier,Kr.
Dallgow . . ... Preußen, Reg.=Bez.Potsdoam,D a. d. Saar Saarlouis.

Kr. Osthavelland. Oill=Weißen= Baden D
Danzig Preußen,Reg.=Bez.Danzign0- B stein
Darkehmen.. . Dreußen,Reg.=Bez.Gumbinnen inslaken ... . Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor
Darmstadt. Hessen,Prov. Starkenbuog Dirschau.. Preußen,Reg.=Bez.Danzig
Daun . . . . ... Preußen,Reg.=Bez.Trier. .. DDittersbach . . . Preußen,Reg.«Bez.Breslau,/ D
Debschwitz.. . . Reußj. L.............. D Kr.Waldenburg.
Delitzsch... ... Preußen,Reg.=Bez.MerseburgD Doberan Mecklenburg.Schwerin D
Delme Elsaß=Lothringen,Bez.Loth. D Dockenhuden.. Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,

ringen. Kr. Pinneberg.
Delmenhorst.. Oldenburg.......... ... D Döbeln Sachsen,Kreishptm.Leipzig D
Demmin . . ... Preußen,Reg.«Bez.Stettin.. D Dölitz Sachsen,Kreishptm.Leipzig
Dessau.. . ... Anhalt.. .. .... .. .. . .. CDömitz .. Mecklenburg·Schwerin..... D
Detmold . . ... Lippe...... .... .. . . .. Dom Branden=Preußen,Reg.=Bez.Potsbom,
Deuben Sachsen,Kreishptm.DresdgenD burg Kr. Westhavelland.
Deutsch=Eylau. Preußen,Reg.=Bez.MarienwerDonaueschingen Badden D

der,Kr.Rosenbergi.Westpr. Dornach .. ... Elsaß=Lothringen,Bez.Ober.
Deutsch=Krone.Preußen,Reg.=Bez.Marien Elsaß.

werder. Dornap
Deutsch=Lissa. Preußen,Reg.=Bez.Breslaul s.Wülfrath.

Kr. Neumarkt. Dorsten Preußen,Reg.=Bez.Münster,
Deutsch=Oth.. Elsaß=Lothringen,Bez.Loth. Ldkr.Recklinghausen. .

ringen. Dorstfeld..... Preußen,Reg.⸗Bez.Arnsberg,/D
Deutsch.Wil. Preußen,Reg.=Bez.PotsbdsoA 1 Ldkr.Dortmund.
mersdorf Dortmund Preußen, Reg.=Bez.Arns.B
Dieburg ..... Hessen,Prvv.Starkenburg..D berg.
Diedenhofen .. Elsaß=Lothringen,Bez.Loth.□ Dramburg Dreußen,Reg.=Bez.Köslin.

ringen. Dresden Sachsen,Kreishptm.DresdenB
Dieuze ....... ClsaßsLothringen,Bez.LothsD Driburg ..... Preußen, Reg.=Bez. Minden,D

Cocgle



Namen
der Staaten

und Verwaltungsbezirke der Orte

Namen
der Staaten

und Verwaltungsbezirke

Orts=
klasse

.. 4Düren
Düsseldorf. .. .
Duisburg
Durlach

E
Eberbach
Eberswalde

Eckenheim.

Eckernförde
Ehrenbreitstein.

Eidelstedt

Eilenburg

Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt,
Kr. Friedebergi.d.Neumark.

Preußen, Reg.=Bez.Frankfurt,
Kr. Weststernberg.

Preußen,Reg.=Bez.Trier, Kr.
Saarbrücken.

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Kr. Kempeni. Rheinland.

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Ldkr. Mülheim a. d. Ruhr.

Breußen,Reg.=Bez.Aachen.
Preußen, Reg.=Bez.Düsseldorf
Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf
Baden

Baden
Preußen, Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Oberbarnim.

Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
Ldkr.Frankfurta.Main.

Preußen,Reg.=Bez.Schleswig
Preußen, Reg.=Bez.u. Ldkr.
Coblenz.

Sachsen,Kreishptm.Zwickau.
Bayern, Reg.=Bez. Mittel=
franken.

Kr. Teltow.
Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
Ldkr. Gelsenkirchen.

Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Pinneberg.

Preußen, Reg.=Bez.Merseburg,
Kr. Delitzsch.

Cocgle
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Einbeck
Einsiedel
Eiringhausen
(Ldg.Mlettenberg)
Eisenach
Eisleben

=

—

sssss

-------

Elbing
Ellefeld
Ellerbek

Ellwangen
Elmschenhagen

Elmshorn

Eltville

Emden
Emmendingen.
Emmerich . . ..

EE

EEII

EE

.. “

E

Erfurt

Preußen, Reg.=Bez.Hildesheim
Sachsen,Kreishptm.Chemnitz
Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
Kr. Altena.

GroßherzogtumSachsen
Preußen, Reg.=Bez.Merseburg,
Mansfelder Seekreis.

Preußen,Reg.=Bez.Cöln,Sieg=
kreis.

Preußen, Reg.=Bez.Düsseldorf
Preußen,Reg.=Bez.Danzig
Sachsen,Kreishptm. Zwickau.
Preußen, Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Mön.

Württemberg,Jagstkreis.
Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Plön.

Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Pinneberg.

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Kr. Rees.

Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
Rheingaukreis.

Preußen,Reg.=Bez.Aurich
Baden
Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Kr. Rees.

Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
Unterlahnkreis.

Preußen, Reg.=Bez.Coblenz,
Kr. Neuwied.

Preußen,Reg.-Bez.Trier, Kr.
Saarlouis.

reußen, Reg.=Bez.Wiesbaden,
Obertaunuskreis.

Preußen, Reg.=Bez.Erfurt.
Preußen,Reg.=Bez.Aachen

. 2222242
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— 635—

*% vrrAStaaten Ons.
derOrte undVerwaltungsbezirketlase derOrte

Erkner.... .. . Preußen,Reg.· Bez.Potsdam,/C Fentsch .. . . ..
Kr. Niederbarnim.

Erlangen Bayern,Reg.=Bez.Mittel= D Feudenheim.
franken. Filehne

Ernsdorf(mit Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg; insterwalde
Creuzthal) Kr. Siegen.
Eschersheim.. Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden;Fischhausen

Ldkr.Frankfurta.Main. Flatow ......
Eschwege Preußen,Reg.=Bez.Casel.!
Eschweiler . Dreußen,Reg.=Bez.u. Lolr.. C Flensburg

Aachen. Flöh)n
Essen Preußen,Reg.=Bez.DüsseldoroFüörde (mit
Eßlingen Württemberg,NeckarkreisP.GGurevenbrück)
Ettlingen Baden CForbach
Eupen Preußen,Reg.=Bez.Aachen
Euskirchen.. . . Preußen,Reg.«Bez.Cöln . ../ D orst i. d. Lausitz
Eutin ... . . . . Oldenburg.......... ... Frankenberg
Erving Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,01.Sachsen

Ldkr.Dortmund. Frankenberg
Exin ... .... Preußen,Reg.=Bez.Bromberg, (Bez.Cassel)

Kr. Schubin. Frankenstein
Eydtkuhnen Preußen,Reg.=Bez.Gumbinnen.E i. Schlesien

Kr. Stallupönen. Frankfurta.Main
Frankfurt

F a.d.Oder
Framosish⸗

Fahrnau . . ... Babden..... ...... .... D Buchholz
Falkenberg .. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,Frauendorf.

Kr. Oberbarnim.
Falkenhagen.. . Preußen,Reg.=Bez.Potsbam,)Fraulautern .

Kr. Osthavelland.
Falkenstein Sachsen,Kreishptm.ZwickaulD Fraustadt
in Sachsen Fredersdorf

Falkenstein Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,D
a.Taunus Kr. Obertaunus Freiberg
Fechenheim.. . Preußen,Reg.=Bez.Cassel,Otdr.. Freiburg

Hanau. i. Breisgau

Cocgle

Elsaß- Lothringen,Bez. Loth=
ringen.

Baden
Preußen,Reg.=Bez.Bromberg
Preußen, Reg.=Bez.Frankfurt,
Klrr. Luckau.
Preußen,Reg.=Bez.Königsberg
Preußen, Reg.=Bez.Marien=
werder.

Preußen, Reg.=Bez.Schleswig.
Sachsen,Kreishptm. Chemnitz.
Prcußen, Reg.=Bez.Arnsberg,
Kr. Olpe.

Elsaß=Lothringen,Bez. Loth-
ringen.

Preußen, Reg.=Bez.Frankfurt
Sachsen,Kreishptm.Chemnitz.

22222222242

Preußen,Reg.=Bez.Cassel.

Preußen,Reg.=Bez.Breslau.

Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden
Preußen, Reg.=Bez.Frankfurt

Preußen, Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Niederbarnim.

Preußen, Reg.=Bez. Stettin,
Kr. Randow.

Preußen,Reg.=Bez.Trier, Kr.
Saarlouits.

Preußen, Reg.=Bez.Posen
Preußen, Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Niederbarnim.

Sachsen,Kreishptm.Dresden.
Baden

S
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Freiburg Preußen,Reg.=Bez.Breslau D
i. Schlesien Ldkr. Schweidnitz. G

Freienwalde Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,D
a. d.Oder Kr. Oberbarnim. Gaarden (Land. Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,□
Freisenbruch. reußen, Reg.=Bez.Arnsberg,0 H gemeinde) Kr. Bordesholm.

Kr.Hattingen. Gadderbaum . Preußen,Reg.=Bez.Minden,DD
Freising Bayern,Reg.=Bez.Oberbayner/ C Odkr.Bielefeld.
Freudenstadt . Wirttemberg,Schwarzwaldkreis Gardelegen Preußen,Reg.=Bez.MagdeburgD
Friedberg Hessen,Prov.Oberhessen C0artz a. d.OderPreußen,Reg.=Bez.Stettin.
Friedeberg Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt Kr. Randow.
i. d.Neumark Gau=Algesheim Hessen,Prov. Rheinhessen
Friedenau .... Preußen,Reg.«Bez.Potsdam,/ A Gebweiler .. .. Elsaß-Lothringen,Bez.Ober. D

Kr. Teltow. Elsaß.
Friedland Mecklenburg.Strelitz ... ... D I Geestemünde..Preußen,Reg·-Bez.Stade-.C
Friedrichroda..Sachsen-Coburgu.Gotha...DsGeiIenkirchcnsPreußen,Neg.-Bez.Aachen,D
Friedrichsdorf..Preußen,Reg.-Bez.Wiesbaden,D Hünshoven Kr. Geilenkirchen.

Obertaunuskreis. Geisenheim ... Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,D
Friedrichsfelde Preußen,Reg.=Bez.Potsdam, Rheingankreis.
b.Berlin(mit Kr.Niederbarnim. Geislingen.. .. ürttemberg,DonaukreisD
Karlshorst) Geistingen(Cand-Preußen,Reg.=Bez.Cöln,Sieg D
Friedrichshagen Preußen,Reg.=Bez.Potsdam, gemeinde)außer kreis.
b. Berlin Kr. Niederbarnim. Hennef
Friedrichsort .. Preußen,Reg.=Bez.Schleswig, eisweid f. Kla=

Kr. Eckernförde. feld.
Friedrichsthal Preußen,Reg.=Bez.Trier,KrGeithaun. Sachsen,Kreishptm.Leipzig D
(mitBildstock) Saarbrücken. Geldern.. . ... Preußen,Reg.·«Bez.Duͤsseldorf]D
Friemersheim.. Preußen,Reg.«Bez.Düsseldorf,“ De Gelnhausen. . . Preußen,Reg.=Bez.Cassll.D

Kr.Mörs. Gelsenkirchen. reußen,Reg.=Bez.ArnsbergB
Fritzlir Preußen,Reg.«Bez.Casscll... D Gemünden. . . . Bayern,Reg.«Bez.Unterfranken]D
Fürstenberg Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt, enthin Preußen,Reg.=Bez.Magde,D

a. d. Oder Ldkr.Guben. burg,Kr. JerichowII.
Fürstenwalde Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt, eraa ... Reußj. L........... ... C

Kr. Lebus. Gerdauen .. . . reußen,Reg.=Bez.KönigsbergD
Fürth . .. .... Bayern,Reg.·Bez.MittelfrankennC Germersheim. . Bayern,Reg.=Bez.Pfalsl□
Fuhlsbüttel.. . Hamburg............. D Gernsheim.. . Hessen,Prov.Starkenburg
Fulda Preußen,Reg.=Bez.Casell.erolstein Preußen,Reg.=Bez.Trier,Kr. D
Furtwangen.. Baden D Daun.
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Gerresheim.

Gevelsberg

Giesenberg.So=
dingen
Gießen
Gladbeck

Glatz
Glauchau . . ..
Gleiwitz
Glogau
Glowno......

Glücksburg

Glückstadt

..“

E

Godesberg

Göppersdorf
b. Burgstädt
Göppingen
Görbersdorf

Görlitz
Göttingen
Goldap
Gollnow

Preußen, Reg.=Bez. u. Ldkr.
Düsseldorf.

Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
Kr. Schwelm.

Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
Ldkr. Dortmund.

Hessen,Prov. Oberhessen=
Preußen, Reg.=Bez.Münster,
Ldkr. Recklinghausen.

Preußen, Reg.=Bez.Breslau.
Sachsen, Kreishptm. Chemnitz
Preußen, Reg.=Bez. Oppeln.
Preußen, Reg.=Bez.Liegnitz
Preußen, Reg.=Bez. Posen,
Kr. PosenOst.

Preußen, Reg.=Bez.Schleswig,
Ldkr.Flensburg.

Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Steinburg.

Württemberg,Jagstkreis.
Preußen, Reg.=Bez.Bromberg
Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Kr. Kleve.

Preußen, Reg.= Bez. Cöln,
ULdkr.Bonn.

Sachsen,Kreishptm.Leipzig

Württemberg,Donaukreis
Preußen, Reg.=Bez. Breslau,
Kr. Waldenburg.

Preußen,Reg.=Bez.Liegnitz
Preußen,Reg.=Bez.Hildesheim
Preußen, Reg.=Bez.Gumbinnen
Preußen, Reg.=Bez. Stettin,
Kr. Naugard.

Preußen, Reg.=Bez.Marien=
werder,Kr. Briesen.

Cocgle
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Gotzlow . . . .. .

Gräbschen

Gräfrath

Grätz
Graudenz.

Greifenbergi.
Pommern
Greifenhagen.
Greifswald.
Grei ..

Grenzach
Grevenbroich..
Grevenbrück s.
Förde.
Griesheim. ...
Griesheima.
Main
Grimma
Grohn

Gronau
i. Westfalen
Großenhain. . .
Groß=Flottbek

Hessen,Prov. Rheinhessen..
Sachsen, Kreishptm. Dresden
Preußen, Reg.=Bez.Hildesheim
Preußen, Reg.=Bez.Posen
Sachsen=Coburgu. Gotha
Preußen, Reg.=Bez.Breslau,
Kr. Waldenburg.

Preußen, Reg.=Bez.Stettin,
Kr. Randow.

Preußen, Reg.=Bez.u. Ldkr.
Breslau.

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Odkr.Solingen.

Preußen, Reg.=Bez.Posen
Preußen, Reg.=Bez. Marien=
werder.

Preußen, Reg.=Bez.Stettin.

Preußen,Reg.=Bez.Stettin
Preußen,Neg.=Bez.Stralsund
Reußä.L.. . .. . . .. .. ...
Oldenburg, FürstentumLübeck
Badern
Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf

Hessen,Prov.Starkenburg.
Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
Kr. Höchst.

Sachsen,Kreishptm. Leipzig
Preußen, Reg.=Bez. Stade,
Kr. Blumenthal.

Preußen,Reg.=Bez.Münster,
Kr. Ahaus.

Sachsen, Kreishptm. Dresden
Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Pinneberg.
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Orts.
klasse

Groß=Gerau.
Groß=Lichter=
felde
Groß.Moyeuvre

Groß=Strehlitz.
Grottkau
Grünau
i. d. Mark
Grünberg
i. Schlesien
Grunewald(Ko=
lonie) b. Berlin
Guben
Güstrow
Gütersloh....

Gumbinnen
Gummersbach.
Gunzenhausen.

Gustavsburg.
Guttstadt

S
Habelschwerdt.
Hächenburg

Hadamar

Hadersleben
Hageni.Westfalen
Hagenau 42

Hessen,Prov. Starkenburg
Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Teltow.

ringen.
Preußen, Reg.=Bez.Oppeln#
Preußen, Reg.=Bez.Oppeln#
Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Teltow.

Preußen,Reg.=Bez.Liegnitz

Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Teltow.

Preußen, Reg.=Bez.Frankfurt
Mecklenburg=Schwerin
Preußen, Reg.=Bez.Minden,
Kr. Wiedenbrück.

Preußen,Reg.=Bez.Gumbinnen
Preußen,Reg.=Bez.Cöiln.
Bayern, Reg.=Bez. Mittel=
franken. .

Hessen,Prov. Starkenburg
Preußen, Reg.=Bez. Königs=
berg, Kr. Heilsberg.

Preußen, Reg.=Bez. Breslau.
Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
Oberwesterwaldkreis.

Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden)
Kr. Limburg.

Preußen, Reg.=Bez.Schleswig
Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg
Elsaß=Lothringen,Bez. Unter=
Elsaß.
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Hagendingcn..

Hainichen

Hall
Halle a.d.Saale
Halstenbeke

Halver (#dg.
Halver)
Hamborn . . ..

Hamburg
Hameln
Hamm i. West.
falen

Hanau Kessel=
stadt ·
Hannover

ssssss

Hardenberg(mit
Nevigesu.Tönis=
heide)
Hartlibb

Harzburg(Bad)
Haspe

Hattingena. d.
Ruhr
Hausen

Elsaß=Lothringen,Bez. Coth=
ringen.

Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
Dillkreis.

Sachsen,Kreishptm.Leipzig
Preußen, Reg.=Bez.Magde=
burg.

Württemberg,Jagstkreis 4
Preußen, Reg.=Bez.Merseburg
Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Pinneberg.

Preußen, Reg.=Bez.Arnsberg,
Kr. Altena.

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Kr. Dinslaken.

Hamburg
Preußen,Reg.=Bez.Hannover
Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg

Preußen,Reg.=Bez.Cassel.

Preußen, Reg.=Bez.Hannover
Preußen,Reg.=Bez.Lüneburg
Preußen, Reg.=Bez.Düsseldorf,
Kr. Mettmann.

Preußen, Reg.=Bez.u. Ldkr.
Breslau.

Braunschweig
Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
Ldkr.Hagen.

Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Bordesholm.

Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg

——.————

Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
Ldkr.Frankfurta. M.
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derOrte undVerwaltungsbezirkellase derOrte undVerwaltungsbezirketlase

Havelberg.. . . Preußen,Reg.⸗«Bez.Potsdam,, D Heppenheima.d. Hessen,Prov. Starkenburg.. D
Kr. Westprignitz. Bergstraße

Hayingen .. lsaß=Lothringen,Bez. LothHeppens Oldenbutig B
ringen. Herborn . . ... Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden!)

Haynau Preußen,Reg.=Bez.Liegnig Dilllreis.
Hechingen Preußen,Reg.=Bez.Sigmaßt " Herdecke Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg

ringen. Lokr.Hagen.
Heddernheim.. Preußen,Reg.«Bez.Wiesbaden,/De Herford.. . ... Preußen,Reg.«Bez.Minden.D

Lodkr.Frankfurta.Main. Heringsdorf Dreußen,Reg.=Bez.Stetti,
Heerdt (mitOber. Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf, C(Seebad) Kr. Usedom=Wollin. -
Kassel) Kr. Neuß. Herischdorf. . .. Preußen,Reg.«Bez. Liegnitz,,D
Heidei. Holstein.Preußen,Reg.=Bez.Schlesig,U Kr. Hirschberg.

Kr. Norderdithmarschen. Hermsdorf i. d. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Heidelberg.. . . Baden..... .... ... ... BMark Kr. Niederbarnim.
Heidenau Sachsen,Kreishptm.Dresgen,Hermsdorf Preußen,Reg.=Bez.Liegnitz,/D
Heidenheim. . . Württemberg,Jagstkreis... / D unterm Kynast Kr. Hirschberg.
Heidesheim Hessen,Prov.Rheinhessen D " Hermülheim . Dreußen,Reg.=Bez.u.Ldkr.CölnD
Heilbronn .... MWrttemberg,NeckarkreissCHerre .. Preußen,Reg.=Bez.ArnsbergC
Heiligenbei .. Preußen,Reg.=Bez.KöniggsPHerrenberg .. Wirttemberg,Schwarzwaldkreisl

berg. Hersfeld. . Preußen,Reg.=Bez.Cassell. D
Heiligenhaus.. Preußen,Reg.«Bez.Düsseldorf,/ Herten Preußen,Reg.=Bez.Münster,

Kr. Mettmann. I Ldkr. Recklinghausen.
Heiligenstadt.. Preußen,Reg.=Bez.Erfurt Herzogenrath . Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr.
Heilsberg Preußen,Reg.=Bez.Königsberg I Aachen.
Heinersdorf... Preußen,Reg.=Bez.Potshdam,CCHeumarimit Dorz Preußen, Reg.=Bez. Cöln,D

Kr. Niederbarnim. 1 u. Urbach) Ldkr. Mülheim a. Rhein.
Heißgen Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,0 Heydekrug . . . . Preußen, Reg. Bz. Gum- D

Lokr.Mülheima. d. Ruhr. I ’ binnen.
Helgoland(Insel)Preußen,Reg.=Bez.Schleswig, Hiesfeld ...... Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,o

Kr. Süderdithmarschen. l Kr. Dinslaken.
Helmstedt.. ... Braunschweig Hildburghausen Sachsen=Meiningen D
Hemelingen .. .Preußen,Reg.=Bez.Stade,e Hilden Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr.

Kr. Achim. 4 Düsseldorf.
Hemer (Ober-u. Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, Hildesheim .. Preußen, Reg.=Bez.Hildes.□
Nieder.) Ldkr. Iserlohn. 1 heim.
Hennef(Cdg. Preußen,Reg.=Bez.Cöln,Sieg= Hillesheim .. . .. Preußen,Reg.«Bez. Trier,/ D
Geistingen) kreis. I Kr. Daun.
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Hirschberg Preußen,Reg.=Bez.Liegni CHomberg Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor,
i. Schlesien a. Rhein Kr. Mörs.
Hoch⸗Emmerich Preußen,Reg.«Bez.Düsseldorf,,DeJ Homberg Preußen,Reg.=Bez.Casse..

Kr. Mörs. (Bez.Cassel)
Hochheim.. ... Preußen,Reg.=Bez.u. Lrdrr Homburg v. d. Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden

Wiesbaden. Häöbhe Obertaunuskreis.
Höchsta.Main. Preußen, Reg.· Bez. Wies.. C Honnef . . . ... Preußen, Reg.·Bez. Cöln,/ D

baden. Siegkreis.
Hönheim. . ... Elsaß· Lothringen,Bez.Unter. De Horb . . . . . .. Württemberg,Schwarzwald!

Esaß. s kreis.
Hörde Preußen,Reg.⸗«Bez.Arnsberg/ BHorn . . . . . .. Brememm D
Höxter Preußen,Reg.=Bez.MindenHorsta. d.EmscherPreußen,Reg.=Bez.Münster,
— Bayern, Reg.=Bez. Ober.0 Ldkr.Recklinghausen.

franken. Horst a. d.Ruhr Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,F
Hofgeismar. . . reußen, Reg.=Bez.Casslll D Kr. Hattingen.
Hofheim ... Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden;Hoyerswerda Preußen,Reg.=Bez.Liegnit.D

Kr. Höchst. Hüningen .. . lsaß=Lothringen,Bez. Ober
Hohenbudberg=Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf Elsaß.
Kaldenhausen Kr.Mörs. Hünshoven
Hohenlimburg Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, s.Geilenkirchen.

Ldkr.Iserlohn. Hugo f. Buer.
Hohenlinde Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,D Hultschin Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,i
(früherOber-und Ldkr. Beuthen. Kr. Ratibor.
Mittel-=Lagiewnik) Husum Preußen,Reg.=Bez.Schles!D
Hohen=Neuen=Preußen,Reg.=Bez.Potsdam, D wig.
dorf Kr. Niederbarnim.
Hohensalza . . Preußen,Reg.=Bez.Bromberg□ J
Hohenschön= Preußen,Reg.=Bez.Dotsdam,B
hausenb.Berin Kr. Niederbarnim. Janow. Preußen,Reg.=Bez.Oppely1

Hohenstein Preußen,Reg.=Bez.Allenstein.1,) Ldkr.Kattowitz.
i. Ostpreußen Kr. Osterodei. Ostpr. Jarotschin. Dreußen, Reg.=Bez.Moser

Hohenstein= Sachsen,Kreishptm.Chemnui Jauer Preußen,Reg.=Bez.Liegnisg=
Ernstthal Idar . . . . . . .. Oldenburg,FürstentumBirken1
Hoherlöhme. . Dreußen,Reg.=Bez.Potsdam., feld.

Kr. Teltow. Idstein . . Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden
Holtenau Preußen,Reg.=Bez.Schleswig, Untertaunuskreis.

Kr. Eckernförde. Jena GroßherzogtumSachhse

Cocgle
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Illingen=Genn= reußen, Reg.=Bez.Trier,Kr. IIKamem».... Sachsen,KreishpttnBautzekkD
weiler Ottweiler. Kammin Preußen,Reg.=Bez.Stettin.
Ilmenau GroßherzogtumSachser C i. Pommern
Ilversgehofen. Preußen,Reg.=Bez.u. Ldfr. Kandern Baden ... D

Erfurt. I Kandrzin=Po= Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,
Ingelheim gorzelletz Kr.Kosel.
s.Ober-u.Nieder= I Karf........ Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,
Ingelheim. Ldkr.Beuthen.
Ingolstadt ... Bayern,Reg.=Bez.Oberbayer C WiW–? #
Insterburg. .. Breußen, Reg.=Bez. Gum= □ s. Friedrichsfelde

binnen. b. Berlin.
Johannisburg Preußen, Reg.=Bez. Allen. IKarlsruhe Baden B

stein. Karnap ...... Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,,D
Johannisthal HPreußen,Reg.=Bez.Potsdam,B Ldkr.Essen.
b.Berlin Kr. Teltow. *= Preußen,Reg.=Bez.Danzig D
Iserlohn Preußen, Reg.=Bez.Arns.□ i. Westpreußen

berg. Kastrop.. . ... Preußen,Reg.⸗Bez.Arnsberg,/D
Itzehoe ... . . . Preußen,Reg.=Bez.Schleswig Ldkr.Dortmund.

Kr. Steinburg. Katernberg .. reußen, Reg.=Bez.Düsseldorft,
Jülich . . . Preußen,Reg.=Bez.Aachen.. D Ldkr.Essen.
Jüterbog mit Preußen,Neg.=Bez.Potssom, D Kattowitzi.Ober. Preußen,Reg.=Bez.Oppell.
Schießplatz schlesien
Jugenheim Hessen,Prov. Starkenburg.DKaukehmen Preußen, Reg.=Bez. Gum D

binnen,Kr. Niederung.
Kaulsdorflll Dreußen,Reg.=Bez.Potsdam,

K Kr. Niederbarnim.
Kehl (Stadt) Baden □

ssieheauchO) Kehl(Dorf).. . Baden.... ... . .. . . . .. ·
Kaiserslautern. Bayern,Reg.=Bez.Pfalsz . Kellinghusen reußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kalbe a.d.Saale Preußen,Reg.=Bez.Magde. Kr. Steinburg.

burg. Kemnitz Sachsen,Kreishptm.Dresden
Kalkmit BahnhofPreußen,Reg.=Bez.u. Ldhkdr.,RKempen i. PosenPreußen,Reg.=Bez.Posen

Cöln. Kempen i Rhein=Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor
Kalkberge Preußen,Reg.=Bez.Potsdoam,Z land
i. d.Mark Kr. Niederbarnim. Kempten Bayern, Reg.=Bez.Schwaben)
Kamen Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, DKettwig Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor,

od2r.Hamm. Lobkr.Essen.

Cocgle
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Keuschberg.. . . Preußen,Reg.·Bez.u.Kr.Merse. D Königsbrück... Sachsen,Kreishptm.Bautzen./ D
burg. Königshütte Preußen,Reg.=Bez.Oppel.

Kevelaur Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf, i. Oberschlesien
Kr. Geldern. Königssteele .. Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,

Kiel Preußen,Reg.=Bez.Schleswi Kr. Hattingen.
Kirchberg . . Sachsen,Kreishptm.Zwickau../ D Königstein Sachsen,Kreishptm.DresdenD
Kirchen Preußen,Reg.,Bez.Coblenz, dd. Elbe

Kr.Altenkirchen. KHKoönigstein Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden
Kirnn . .. Preußen,Reg.=Bez.Coblenz, Taunus Obertaunuskreis.

Kr. Kreuznach. Königswinter Preußen,Reg.=Bez.Cöln,Sieg
Kissingen(Bad). Bayern,Reg.=Bez.Unterfranken kreis.
Kitzingen Bayern,Reg.=Bez.UnterfrankenD Königs=Wuster=Preußen,Reg.=Bez.Potsda
Klafeld (mit Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, ausen Kr. Teltow.
Geisweid) Kr. Siegen. IKösen(Bad).·.Preußen,Reg.-Bez.Merseburg,D
Klausthal...·Preußen,Reg.·Bez.Hilde-3heim,D I Kr. Naumburg.

Kr. Zellerfeld. Koesfeld Preußen,Reg.=Bez.Münster.D
Klein=Flottbek reußen,Reg.=Bez.Schlesdig,CG #Köslin . . Preußen,Reg.=Bez.KösliD

Kr. Pinneberg. KoötzschenbrodaSachsen,Kreishptm.Dresden.D
Klein=MochbernPreußen,Reg.=Bez.u. Lhor.. Kolberg Preußen,Reg.=Bez.Köslin

Breslau. Kolmar i. PosenPreußen,Reg.=Bez. Brom.
Klein=SchönebeckPreußen,Reg.=Bez.Potshdom,d berg.

Kr. Niederbarnim. Konitz ... .... Preußen, Reg.⸗«Bez.Marien· D
Klein=TschanschPreußen,Reg.=Bez.u.Odkr. werder.

Breslau. Konstadt Preußen,Reg.=Bez.OppelnD
Kleinzschachwitz.Sachsen,Kreishptm.DressenD Kr. Kreuzburg.
Klettendorf . . . Preußen,Reg.=Bez.u. Ltor. DKonstanz Baden B

Breslau. Koschmin Preußen,Reg.=Bez.DosenD
Kleve Preußen,Reg.=Bez.Düssell!CKosel. Preußen,Reg.=Bez.Oppell.

dorf. Kosten Preußen,Reg.=Bez.PosenD
Klingenthal .. Sachsen,Kreishpim.Zwickau. D sKostheim.. .. . Hessen,Prov. Rheinhessen... D
Klotzsche Sachsen,Kreishptm.Dresgsen D Kottbus Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt
Kneuttingen. Elsaß=Lothringen,Bez. LothD Krakau Preußen,Reg.=Bez.Magde..,

ringen. . burg,Kr. JerichowI.
Königsberg Preußen,Reg.=Bez.Frankkurt Kranz (Seebad).Preußen,Reg.=Bez.KönigsB
i. d.Neumark II berg,Kr. Fischhausen.
Königsberg Preußen,Reg.=Bez.Königgs•ß Krappitz .. Preußen,Reg.=Bez.u. Lder.
i. Preußen berg. Oppeln.
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Kratzwiek(Ldg.Preußen,Reg.-Vez.Stettin,D IILabiau...... Preußen,Reg.-Bez.Königss
Stolzenhagen) Kr. Randow. berg.
ay Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorfst Labbe ... Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,

Odkr.Essen. Kr. Plön.
Kreuzburg Preußen,Reg.=Bez.OppelnnCLadenburgBaden . ... D
i. Oberschlesien Laer ... .. ... Preußen,Reg.«Bez.Münster,/D
Kreuznach .. . Preußen,Reg.=Bez.Cobllengz0 Klr. Steinfurt.
Kronberg Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden;,Lahr Baden □

Obertaunuskreis. Lampertheim Hessen,Prov. Starkenbungp
Kronenberg . Preußen,Reg.=Bez.Düsseldort 0Landad Bayern,Reg.=Bez.Pfauz C

Kr. Mettmann. Landecki.SchlesienPreußen,Reg.=Bez.Breslau)
Krossena.d.OderPreußen, Reg.=Bez.Frank10 Kr. Halbelschwerdt.

furt. Landeshut Preußen,Reg.=Bez.Liegnig.
Krotoschin.. .Preußen, Reg.=Bez.Posen i. Schlesien
Küppersteg Landsberga. LechBayern,Reg.=Bez.Oberbayern
s.Wiesdorf. Landsberga. d. Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt
Kürenz Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr. Warthe

Trier. Landsbergi. Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,
Küstrin Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt, Oberschlesien Kr.Rosenbergi.Oberschlesien.

Kr. Königsbergi. d. Neu.= Landshut.. . .. Bayern, Reg.=Bez.Nieder.
mark. bayern.

Kupferdreh.. . . Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf, Langebrück Sachsen,Kreishptm.Dresden
Ldkr.Essen. Langen Hessen,Prov.Starkenburg.: 1D

Kupferhammer= Sachsen,Kreishptm.Chemmiz0 Langenberg Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor,
Grünthal I Kr. Mettmann.
Kyllburg Preußen,Reg.=Bez.Trier,Kr.Lagenbielau Preußen,Reg.=Bez.Breslau⅛

Bitburg. Z Kr. Reichenbach.
Kyritz . .. Preußen,Reg.=Bez.Potsdoam,,D Langendreer Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,.

Kr. Ostprignitz. D Odkr.Bochum.
, Langenhorn. Hamburg ... D
Langensalza. . . Preußen,Reg.⸗«Bez.Erfurt.. D

L . Langenschwall:Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden.
bach Untertaunuskreis.

Laasphe Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, Langerfeld . . Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
Kr. Wittgenstein. , Kr. Schwelm. «

Labes....... Preußen, Reg.=Bez. Stettin, Preußen, Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Regenwalde.

Cocgle
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Namen Namen
Orts⸗ Orts=

der Staaten klasse der Staaten klasse
derOrte undVerwaltungsbezirke I derOrte undVerwaltungsbezirke

Lauban Preußen,Reg.=Bez.Liegniz4 IILichtenstcin»..Sachsen,Krei8hptm.ChemnitzD
Laubegast....Sachsen,KreishpttnDresden.D ILiebau....... Preußen,Reg.-Bez.Liegnitz,Kr.D
Lauenburg Preußen,Reg.=Bez.Köslin Landeshut.
i. Pommern Liegni .. . Preußen,Reg.=Bez.Liegnit C
Laurahütte Preußen, Reg.=Bez.Oppelnyn;CLimbach Sachsen,Kreishptim.Chemnit D

Ldkr.Kattowitz. Limburg Preußen,Reg.=Bez.WiesbadeO
Lausigk . Sachsen,Kreishptm.Leipzjig a.d.Lahn
Lauterbach . .. Hessen,Prov.Oberhessen ILindaui.BodeuseeBayern,Reg.=Bez.Schwaben
Lebach Preußen,Reg.=Bez.Trier,Kr DLinden Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,.

Saarlouis. Kr. Hattingen.
Leeri. OstfrieslandPreußen,Reg.=Bez.Aurich, DLindeni.HannoverPreußen,Neg.=Bez.Hannove
Lehe . .. Preußen,Reg.Bez.StadeCLingen Preußen,Reg.=Bez.OsnabrückD
Lehrte Preußen,Reg.=Bez.Lüneburtg))innich Preußen,Reg.=Bez.Aachen,

Kr. Burgdorf. I , Kr. Jülich.
Leipzig Sachsen,Kreishptm.Leipzig)B Linz a. Rhein . Preußen,Reg.=Bez.Coblenz,
Leisnig Sachsen,Kreishptm.Leipaig D Kr. Neuwied.
Lengenfeld Sachsen,Kreishptm.Jwicka I Lipine....... Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,
i. Vogtland. Ldkr.Beuthen.
Lennep... . . .. Preußen,Reg.«Bez. Düssel/ C Lippstadt.. .. . Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg.D

dorf. Lissa Preußen,Reg.=Bez.PosensC
Leobschütz.. . .. Preußen,Reg.«Bez.Oppeln.. DILittenweiler . . . Baden.. ....... . .. ... D
Leonberg Württemberg,Neckarkreess0öbau Preußen,Reg.=Bez.Marien.
Leopoldshall Anhalt . . ... D i. Westpreußen werder.
Leopoldshöhe Baden Löbau (Sachsen)Sachsen,Kreishptm.Bauzen!D
(6dg.Weil) Lörrach Baden C
Lesum. . . . . .. Preußen,Reg.=Bez.Stade,!|sßnitz= Sachsen,Kreishptm.Zwickau. D

Kr. Blumenthal. Lötzen Preußen,Reg.=Bez.Allenstein
Letmathe Preußen,Reg.=Bez.ArnsbergWöwenberg Preußen,Reg.=Bez.Liegnigs.t

Ldkr. Iserlohn. i. Schlesien
Leuben Sachsen,Kreishptm.Dresde DLokstedt Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,,
Leutkirch.. ... Württemberg,DonaukreisH Kr.Yinneberg.
Leutzsch.. . ... Sachsen,Kreishptm.LeipzigßDo gexville b.Metz Elsaß=Lothringen,Bez.Loth.
Lich Hessen,Prov. Oberhessen D ringen.
Lichtenberg Preußen,Reg.«Bez.Potsdam] BLorsch .. . . . .. Hessen,Prov. Starkenburg
b.Berlin Loschwitz . Sachsen,Kreishptm.Dresdgen!
Lichtennade. reußen, Reg.=Bez.Potsdamw,Loslau Preußen, Reg.=Bez.Oppelnun+00

Kr. Teltow.

Cocgle
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Nam Staaten aru= Ram Staaten
derOrte undVerwaltungsbezirke « derOrte undVerwaltungsbezirke

Lublinitz Preußen,Reg.=Bez.Oppell)alchin Mecklenburg=Schwerin D
Luckaun .. Preußen,Reg.=Bez.FrankturtAalente Oldenburg,FürstentumLübec
Luckenwalde. Preußen,Reg.=Bez.PotssomtMalmedy ... Preußen,Reg.=Bez.AacheD
Ludwigsburg . Wrttemberg,NeckarkreisCMannheim Baden. .... . .. . . . ... B
Ludwigshafen Bayern,Reg.=Bez.Pfalh0arburg Preußen,Reg.=Bez.Casll.
a. Rhein Marggrabowa- Preußen, Reg.=Bez.Gum.|b
Ludwigslust...Mecklenburg=Schweri D binnen,Kr. Oletzko.
Lübars#(mitWaid=Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,!Marienberg Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
mannslust). Kr. Niederbarnim. i. Westerwald Oberwesterwaldkreis.
Lübbecke Preußen,Reg.=Bez.MindenMarienberg Sachsen,Kreishptm.Chemni
Lübben Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt (Sachsen) #
Lübbenau reußen, Reg.=Bez.Frankfurt, arienburg Preußen,Reg.=Bez.Danzig.

Kr. Calau. i. Westpreußen
Lübeck.... ... Lübcccc CNMariendorf Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,B
Lüben i. SchlesienPreußen,Reg.=Bez.Liegnig.D b.Berlin Kr. Teltow.
Lüdenscheid Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg;,arienfelde Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
(Stadt,) b. Berlin Kr. Teltow.
Lüneburg Preußen, Reg.=Bez. Lüne! D Marienwerder Preußen,Reg.=Bez.Marien C

burg. werder.
Lünen Preußen,Reg.⸗Bez.Arnsberg,, De Markirch .. .. . Elsaß=Lothringen,Bez.Ober.□

Ldkr. Dortmund. Elsaß.
Lütgendort= Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,)Markneukirchen Sachsen,Kreishptm.Jwickau
mund Ldkr.Dortmund. Mayen Preußen,Reg.=Bez.Coblez D
Lüttringhausen. Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorfteerane Sachsen,Kreishptm.ChemnitD

Kr. Lennep. Mehlem. . . . .. Preußen,Reg.⸗Bez.Cöln,Ldkr.
Lugau . . . . ... Sachsen,Kreishptm.Chemnitz D Bonn.
Luschwitz Preußen,Reg.=Bez.Posen,Kr Meiningen Sachsen=Meiningen D

Fraustadt. Meißen Sachsen,Kreishptm.Dresden
Lyock Preußen,Reg.=Bez.AllensteitMeldorf Preußen,Reg.=Bez.Schleswigh

I Kr. Süderdithmarschen.
Memel Preußen,Reg.=Bez.Königsberg

M Menden Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
I Ldkr.Jserlohn.

Magdeburg..Preußen,Reg·-Bcz·MagdeburgC IMengede Preußen,Reg=Bez.Arnsbergb
Mainz Hessen,Prov. Rheinhesse Lèdkr.Dortmund.
Maizieres ElsaßLothringen,Bez. Loth. Mengling= Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
b. Metz ringen. I hausen Kr. Hörde.
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Namen Orts— Namen Orts.
der Staaten klasse der Staaten klasse

derOrte undVerwaltungsbezirke derOrte undVerwaltungsbezirke

Meppen Preußen,Reg.=Bez.Osnabrükckkb Montjoie Preußen,Reg.=Bez.Aachen
Mergentheim .. Württemberg,Jagstkreis D Moorfleth Hambunrnreg D
Merklinde .. . . Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,Moritzberg ... Preußen, Reg.=Bez.Hildes D

Ldkr.Dortmund. heim,Kr. Marienburgi. Han=
Merseburg. Dreußen,Reg.=Bez.MerseburgD nover.
Merzig Preußen,Reg.=Bez.TrierMosbach Baden
Merzlich .. ... Preußen,Reg.=Bez.u. Lokr.. D Moschin . . ... Preußen,Reg.=Bez.Posen

Trier. . Kr. Schrimm.
Meschede(Stadt) Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg IMoulinstetzElsaßiLothringen,Bez.LothiD
Meseritz..... Preußen,Reg.-Bez.Pofen..Dv ringen.
Mettmann. . . . Preußen,Reg.«Bez.Düsselborf]D IMudersbach Preußen,Reg.· Bez. Coblenz,/D
Metz ........ ElsaßLothringen,Bez. LothB Kr. Altenkirchen.

ringen. Mügeln .. Sachsen,Kreishptm.DresdenD
Mewe Preußen,Reg.=Bez.u. KKr DMühlhausen Preußen,Reg.=Bez.Erfurtt.D

Marienwerder. Iie. Thüringen
Miechowitz Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,NMilhausen Elsaß-Lothringen,Bez. Ober.

Ldkr. Beuthen. Ii. Elsaß Elsaß.
Mikultschütz... Preußen,Reg.=Bez.Oppell,üheim Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor

Kr. Tarnowitz. aa.. d. Ruhr
Militsch (Stadt),.Preußen,Reg.=Bez.BreslausDVMülheim Preußen,Reg.=Bez.CS..
Minden Preußen,Reg.=Bez.Minden,D ein
i. Westfalen Müllheim .. Baden D
Misdroy“'Seebad)Preußen,Reg.=Bez.Stetti, DMünchen. Bayreren A

Kr. Usedom=Wollin. München=Glad= Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor□
Mittel-Neuland Preußen,Reg.=Bez.Oppeln, · boach(Stadt)

Kr. Neisse. München=Glad=Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor,
Mittweida .. . . Sachsen,Kreishpim.Leipzig bach,Land= Kr. Gladbach.
Möckern... ... Sachsen,Kreishptm.Leipzig. D gemeinde(Ober=
Mörchingen.. Elsaß-Lothringen,Bez. Loth. geburth)

ringen. Münden Preußen,Reg.=Bez.Hildesheim,D
Mör Preußen,Reg.=Bez.Düsseldofr D a. d.Werra
Mogilno Preußen,Reg.=Bez.Bromberg DMünster a.Stein Preußen,Reg.=Bez.Coblenz,
Mohrungen. . Preußen,Reg.=Bez.Königsber (Bad) Kr. Kreuznach.
Montabaur Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden, nnster i. Elsaß Elsaß=Lothringen,Bez. Ober10

Unterwesterwaldkreis. · Elsaß.
Montigny b.MetzElsaß=Lothringen,Bez. Loth. 1Münster i. West.Preußen,Reg.=Bez.Münster

ringen.
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derOrte undVerwaltungsbezirkease derOrte undVerwaltungsbezirketlase

Münstecbeng Preußen,Reg.=Bez.Breslan D Neuenbürg ... Württemberg,Schwarzwald-
i. lesien kreis.
Muskau Preußen,Reg.=Bez.Liegniz,, Neuenburg Preußen,Reg.=Bez.Marien=

Kr. Rothenburgi. Ob.=Lausitz. i. Westpreußen werder,Kr. Schwetz.
Mutig .. Elsaß-Lothringen,Bez.Unter, 6Neuende Oldenburg..... ........ B

Elsaß. Neuendorf s.
Myslowitz .. . . Preußen,Reg.«Bez.Oppeln,/ C Nowawes

Ldkr.Kattowitz. Neuenhagen. Preußen,Reg.=Bez.Potsdamh
Kr. Niederbarnim.

N Neugersdorf. Sachsen,Kreishptm.Bauzen!D
INeuhaldens= Preußen,Reg.=Bez.Magdeburg

Nakel Preußen,Reg.=Bez.Blomberg, leben
Kr.Wirsitz. Neuhaus i. West.Preußen,Reg.=Bez.Minden.

Namborn .. . Preußen, Reg.=Bez. Trieralen Kr. Paderborn.
Klrr. St. Wendel. Neu=Heiduk. Dreußen,Reg.=Bez.Oppeln.

Namslau Preußen,Reg.=Bez.Breslann Ldrr.Beuthen.
Nassau. Preußen,Reg.=Bez.Wies. Neu-Isenburg- Hessen,Prov.Starkenburg

baden,Unterlahnkreis. Neukuhren Preußen,Reg.=B 7g..Bez.Königsbergr
Naunn Preußen,Reg.=Bez.Potsdam, ai Kr. Fischhaufen. 7

Kr. Osthavelland. Neumark i. West. Preußen, Reg.=Bez. Marien.,
Naugard ..... Preußen,Reg.-Bez.Stetttn..D preußen werder,Kr. Löba.

Nauheim(Bad). Hessen,Drov.Oberhessen. Neumarkt Bayern,Reg.=Bez.Oberpfal)
Naumburg Preußen,Reg.=Bez.MerseburgD #.b.Oberpfalz
. b.Saale Neumarkt reußen,Reg.=Bez.Breslau

Neckarelz ..... Baden............... D i. Schlesien Preußen, Reg. Veʒ
Neckargemünd s Baden .. D Neumühlen= Preußen, Reg.=Bez. Schleswig, □C

Neheim.. . ... Preußen,Reg.=Bez.undKr. Dietrichsdorf Kr. Bordesholm.
Amsberg. Neumünster Preußen,Reg.=Bez.S i· · ... g.·ez.chle8wcgc

Netdenburg...Preußen,Reg.-Bez.AllenstemD «Neisse#. Preußen,Reg.=Be. Oypen. Neunkirchen Preußen,Reg-=Bez.Trier,Kr.

Neubrandenburg Mecklenburg-Strelig. ## Neurode p .Bez. Breslau. D
Neubreisach.. . Elsaß· Lothringen,Bez.Ober10 «,«««« g«z« ·

Esaß. 6Neu=Ruppin. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam
Neuburg Bayern, Reg.=Bez. SchwabenU Neusalz #.d.Oder Preußen, Reg.=Bez. Liegniz D
a.d.Donau Kr.Freystadt. 4
Neuenahr . Preußen,Reg.=Bez.Coblez, Neuiff Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor

Kr. Ahrweiler. Neustadt Sachsen,Kreishptm.DresdenD
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« der Staaten klasse der Staaten klasse

derOrte undVerwaltungsbezirke derOrte undVerwaltungsbezirke

Neustadt Preußen,Reg.=Bez.OppelllCCNieder=Schelden Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg
i. Oberschlesien Kr. Siegen.
Neustadt Baden Niederschlema Sachsen,Kreishptm.Zwickau. D
i. Schwarzwald Nieder=Schöne=Preußen,Reg.=Bez.Potsdom,B
Neustadt Preußen,Reg.=Bez.Danzig weide Kr. Teltow. .
i. Westpreußen « Nieder-Schön-Preußen,Reg.-Bcz.Potsdam,B
Neustettin....Preußen,Reg.·Bez.Köslin. Dhausen Kr. Niederbarnim.
Neustrelitz.. . . Mecklenburg-Strelitz. . . . ... DNiedersedlitz . Sachsen,Kreishpim.Dresden]D
Neuteich.. .. . Preußen,Reg.=Bez.Danzig,DNieder=Wüste= Preußen,Reg.⸗«Bez.Breslau,/ D

Kr. Marienburgi. Westpr. giersdorf Kr. Waldenburg.
Neutomischel .. Preußen,Reg.“Bez.Posen D Nienburg Preußen,Reg.⸗Bez.Hannover/ D
Neu-Ulm . . . . Bayern,Reg.=Bez.Schwabe I a. d.Weser
Neu⸗Welzow.. Preußen,Reg.«Bez.Frankfurt,, DeNienstedten .. . reußen,Reg.=Bez.Schleswig,

Kr. Spremberg. I Kr. Pinneberg.
Neuwied . .. .. Preußen,Reg.«Bez.Coblenz. D Nierstein.. ... Hessen,Prov. Rheinhessen... D
Neviges Niesky. ...... Preußen,Reg.«Bez.Liegnitz,/D
s. Hardenberg. Kr. Rothenburg i. Ober=
Nidd Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden, Lausitz.

Kr. Höchst. Nikolai Preußen,Reg.=Bez.Oppelyt1
Nieder=Dollen=Preußen,Reg.=Bez.Cöln,Sieg= Kr. Meß.
dorf kreis. Nikolassee.. . . Preußen,Reg.«Bez.Potsdam,/C

Nieder=Hemer Kr. Teltow.
s.Hemer. Nilvingen Elsaß=Lothringen,Bez. Loth.
Nieder=Herms=Preußen,Reg.=Bez.Breslau40 ringen.
dorf Kr. Waldenburg. Norden Preußen,Reg.=Bez.Aurich D
Nieder=Jeutz . Elsaß=Lothringen,Bez. Loth, Nordenham Oldenbureg D

ringen. Norderney(Insel)Preußen, Reg.«Bez.Aurich,/D
Nieder⸗-Ingel- Hessen,Prov. RheinhesserD Kr. Norden.
heim I Nokdhausen...Preußen,Reg·«Bcz-Erfurt..D
NiederlahnsteinPreußen,Reg.-Brz.Wicsbadcn,DINortheim..... Preußen,ch.-Bez.Hildes-D

Kr. St. Goarshausen. heim.
Niederlößnitz . Sachsen,Kreishptm.Dresgden D| Novkant ElsaßLothringen, Bez. Loth.D
Nieder=Mendig Preußen,Reg.=Bez.Coblenz, ringen.

Kr. Mayen. Nowawes (mit Preußen,Reg.«Bez.Potsdam,/ C
Niederpoyritz . Sachsen,Kreishpim.Dre2se Nerendorf) Kr. Teltow.
Nieder=Salz= Preußen,Reg.=Bez.Breslaus! Nürnberg ... Bayern, Reg.=Bez.Mitte..6
brunn Kr. Waldenburg. I franken.
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O Oderan . . . . . . Sachsen,Kreishptm.Chemnitz,D
Ohringen Wöärttemberg,Jagstkreis D

Ober Dollen= Preußen,Reg.=Bez.Cöln,Sieg= 1Olde .. . . . . .. Preußen, Reg.«Bez.Muͤnster,,D
dorf kreis. Kr. Beckum.
Oberfrohna . Sachsen,Kreishptm.ChemnizD E i. Schlesien. Preußen,Reg.«Bez.Breslau. / D
Obergeburth Olsnig Sachsen,Kreishptm.Zwickau. D
s.München=Glad= Oettingen Elsaß=Lothringen,Bez. Loth.
bach(Ldg.). ringen.
Ober=Glogau. Dreußen,Reg.=Bez.Oppeln,| Otssch Sachsen,Kreishptm.Leipzig D

Kr. Neustadti. Oberschlesien. Oynhausen (Bad) Preußen, Reg.=Bez. u. Kr.
Oberhausen. Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf Minden.
Ober=Hemer Offenbach.. . . Hessen,Prov. Starkenburg. . B
s.Hemer. Offenburg.. . . Babden.......... . . ... D
Ober-⸗-Jeutz.. . . Elsaß- Lothringen,Bez.Loth- Ohlau .. . . . .. Preußen,Reg.⸗«Bez.Breslau. / D

ringen. Ohligs Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,,.
Ober=IngelheimHessen,Prov.Rheinhessen D Ldkr.Solingen.
Ober=Kassel Preußen,Reg.=Bez.Cöln,Siegß D sOhlsdorf.. . .. Hamburg. . . . . .. .. . ... D
(Siegkreis) kreis. Ohra. . . . . . .. Preußen,Reg.=Bez. Danzig,
Ober=Kassel(Kr. Kr. DanzigerHöhe.
Neuß)s.Heerdt. Olbernhau. . .. Sachsen,Kreishptm.Chemnitz;D
Oberkirch.. .. . Baden........ ... . . .. D denburg. .. . Oldenburg... .. .. .. . ... D
Oberlahnstein.. Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden!. Oldesloe ..... Preußen,Reg.-Bez.Schleswig,D

Kr. St. Goarshausen. Kr. Stormarn.
Oberlößnit. Sachsen,Kreishptm.DresgenD IIOliva....... Preußen,Reg.·Bez.Danzig,D
Obeklungwitz..Sachsen,Kreishptm.Chcnmitz.DI Kr. DanzigerHöhe.
Oberndorf .... Wärttemberg,Schwarzwaldkreis Olpe (Stadt) . Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg
Ober=SalzbrunnPreußen,Reg.=Bez.Breslau,, D DOpalenitza= Preußen,Reg.=Bez. Posen,D
(BadSalzbrunn) Kr. Waldenburg. Kr. Grätz.
OberschöneweidePreußen,Reg.=Bez.Potsdam,BOpladen. Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,

Kr. Niederbarnim. Ldkr.Solingen.
Oberstein Oldenburg,FürstentumBirken. Oppeln ...... Preußen,Neg.-Bez.Oppcln..C

feld. Oppenheim. Hessen,Prov.RheinhessenD
Ober=Ursel... Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden;Oranienburg . Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,

Obertaunuskreis. I Kr. Niederbarnim.
Obornik . . . ... Preußen,Reg.=Bez.Pose IIOtb......... Preußen,Reg.-Bez.Cassel,D
Odenkirchen...Preußen,Reg.-Bez.Düsseldorf,DIE Kr. Geluhausen.

Kr. Gladbach. I Ortelsburg....Preußen,Reg.-Bez.AllensteinD
« l
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Orzegow(Gut) Preußen,Reg.=Bez.Oppel1) —Pegau . . . . .. Sachsen,Kreishptm.Leipzig.. D
mit Bahnhof Ldkr.Beuthen. Peine Preußen,Reg.=Bez. Hildes D
Morgenroth heim.
Oschatz. Sachsen,Kreishptm.Leipzig DPenig Sachsen,Kreishptm.Leipzig.
Oschersleben. Preußen,Reg.=Bez.MagdeburgD Herleberg Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Osnabrück .Preußen, Reg.=Bez.Osnabrükc C Kr. Westprignitz.
Osterfeld K Preußen,Reg.=Bez.Münsterfaffendorf Preußen,Reg.=Bez.u. Ldfr.
6 Ldkr.Recklinghausen. « Coblenz.
Osterholz..... Preußen,Reg.=Bez.Stade Dfalzburg Elsaß-Lothringen„Begz. Loth- D
Osterodea.Harz. Preußen,Reg.=Bez.Hildeshei D ringen.
Osterodei. Ost. Preußen,Reg.=Bez.Allensti, CsPforten Reußjs. D
preußen Pforzheim.. . . Baden............ ... □6
Osthofen Hessen,Prov.RheinhessenDBfungstadt . . Hessen,Prov. Starkenbung D
Ostrovo Preußen,Reg.=Bez.Pose Pcheesodorf . .Dreußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Otterndorf.. . . Preußen,Reg.«Bez.Stade,Kr. D Kr. Osthavelland.

Hadeln. Pillau....... Preußen,Reg.«Bez.Koͤnigs- D
Ottmachau.. . . Preußen,Reg.=Bez.OppelnnD berg,Kr. Fischhausen.

Kr. Grottkau. Pillkallen Preußen, Reg.=Bez.Gum-⸗ D
Ottweiler Preußen,Reg.=Bez.Trierr D I binnen.

Pillnitz Sachsen,Kreishptm.Dresden
Pinne Preußen, Reg.=Bez.Posen.

3 Kr. Samter.
„inneberg .Dreußen, Reg.=Bez.Schles D

Paderborn . . Preußen,Reg.=Bez.Minden wig.
Pakosch Prußen,Reg.=Bez.Blombergh,irnrna ... Sachsen,Kreishptm.Dresdenn

Kr. Mogilno. Mlauen i. Vogt. Sachsen,Kreishptm.Jwickan. B
Pankowb. Berlin Preußen,Reg.=Bez.Potsdam n land

Kr. Niederbarnim. Bleschen Preußen,Reg.=Bez.PosenD
Papenburg . . Preußen,Reg.=Bez.Osnabrük, sPle Preußen,Reg.=Bez.Oppel.

Kr. Aschendorf. eettenberg Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,D
Parchim . . ... Mecklenburg· Schwerin.. . .. D(Stadt) mit Kr. Altena.
Pasewallk Preußen,Reg.=Bez.Stetin)Bahnhof

Kr. Uckermünde. Plön . . . . . .. Preußen,Reg.=Bez.Schles,.)
Passau. . . ... Bayern,Reg.=Bez.Nieder= wig.

Bayern. Plötzensee Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Patschkau Preußen,Reg.=Bez. Oppel10 (b.Berlin)mit Kr. Niederbarnim.

Kr. Neisse. Jungfernheide

Cocgle
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Podgorz Preußen,Reg.=Bez.MarienPutbus Preußen,Reg.=Bez.Stralsund,
4% werder,Ldkr.Thorn. Z„ Kr. Rügen.

Pößneck Sachsen.„Meiningen . DPUtztg....... Preußen,Reg.-Bez.Danzig-.D
Polch....... Preußen,Reg.=Bez.Coblen, BDyrit .. Preußen,Reg.=Bez.Stetti..
Pen Kr. Mayen. Pyrmont Waldcckk D
orz s.Heumar.

Posen Preußen,Reg.=Bez.Pose B
W 22 ... Fachgen,greishåtnnKästen B O.
otsdam reußen, Reg.=Bez.Potsdam

Praunheim . . . Preußen,Reg.«Bez.Wiesbaden,/ D Quedlinburg . Preußen,Reg.=Bez.Magbebung
Ldkr.Frankfurta.Main. „Quohren

Preet (Stadt). reußen,Reg.=Bez.Schleswig, s.Bühlau.
Kr. Plön.

Prenzlau.. Preußen,Reg.=Bez.PotsdoaD
Preungesheim Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden.) N

Ldkr. Frankfurta. Main.
Preußisch=EylauPreußen,Reg.=Bez.Königgs Radeberg... Sachsen,Kreishptm.Dresden

berg. Radebeul .. Sachsen,Kreishptm.Dresdgen
Preußisch= Preußen,Reg.=Bez.MarienRadevormwald reußen,Reg.=Bez.Düsseldort,
Friedland werder,Kr. Schlochau. Kr. Lennep.
Preußisch=Hol=#reußen,Reg.=Bez.KönigsberDRadolfzell .. Badern D
land Ragnit Preußen,Reg.=Bez.Gumbinne
Preußisch=Star=Preußen,Reg.=Bez.DanzigCRahnsdorf (mit Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
gard Wilhelmshagen) Kr. Niederbarnim.
Pries Preußen,Reg.=Bez.Schleswig, DRappoltsweiler. Elsaß-Lothringen,Bez.Ober=

Kr. Eckernförde. Elsaß.
Prinzenthal . . Preußen,Reg.=Bez.u. Lhokr. Rastatt..# Badern .. .. ·
" Bromberg. Rastedde Oldenbug D

Pritzwalkk Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,)Rastenburg Preußen,Reg.=Bez.Königs.
Kr. Ostprignitz. berg "

Prostken Preußen,Reg.· Bez.Allenstin,/ D Rath . . . . . ... Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr.
» Kk.Lyck. I Düsseldorf.

Prüm . .. .... Preußen,Reg.=Bez.Trier NRathenow. Preußen,Reg.=Bez.Potsdan,
Pudewitz Preußen,Reg.=Bez.Dosen,Kr Kr. Westhavelland.

PosenOst. Ratibor ... . .. Preußen,Reg.=Bez.Oppell.
Püttlingen.. Dreußen,Reg.=Bez.Trier,Kr Ratingen Preußen,Reg.=Bez.u. edtr. D.

Saarbrücken. Düsseldorf.

Cocgle
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Ratzeburg

Rauschen
(Seebad)
Ravensburg
Rawitsch
Recklinghausen
(Stadt)
Recklinghausen
(Landgemeinde)
Rees
Regensburg
Reichenbach
i. Schlesien
Reichenbach
i. Vogtland
Reichenbrand.
Reichersberg

Reinbek

Reinerz(Bad)

Reinfeld

Reinickendorf
b. Berlin
Reisholz
b.Düsseldorf
Rellingen

-----

Rellinghausen.

Remagen.....

Remilly . “

Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. HerzogtumLauenburg.

Preußen, Reg.=Bez. Königs.=
berg,Kr. Fischhausen.

Württembereg
Preußen,Reg.=Bez.Poseny
Preußen, Reg.=Bez.Münster.

Preußen, Reg.=Bez.Münster

Preußen, Reg.=Bez.Düsseldorf.
Bayern, Reg.=Bez.Oberpfalz
Preußen,Reg.=Bez.Breslau.

Sachsen,Kreishptm.Zwickan.

Sachsen, Kreishptm. Chemnitz
Elsaß=Lothringen, Bez. Loth-=
ringen.

Preußen, Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Stormarn.

Preußen,Reg.=Bez.Breslau,
Kr. Elatz.

Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Stormarn.

Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Niederbarnim.

Preußen, Reg.=Bez.u. Lokr.
Dusseldorf.

Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Kr. Pinneberg.

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Udkr.Essen.

Preußen, Reg.=Bez. Coblenz,
Kr. Ahrweiler.

Elsaß=Lothringen, Bez. Loth-
ringen.

Cocgle
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Remscheid
Rendsburg
Reutlingen

Rheinau(dg.
Seckenheim)
Rheinberg

Richtersdorf.

Riedisheim..

Riesa
Riesenburg

Rilchingen=Han=
weiler
Rixdorf

Rochlitz
Rödelheim. ...

22242

ssssss

·······

-----

I

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf
Preußen,Reg.=Bez.Schleswig
Württemberg, Schwarzwald=
kreis.

Baden

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Kr. Mörs.

Preußen,Reg.=Bez.Münster,
Kr. Steinfurt.

Preußen, Reg.=Bez. Düssel=
dorf.

Preußen, Reg.=Bez.u. Ldkr.
Nachen.

Kr.Tost-Gleiwitz.
Elsaß=Lothringen, Bez. Ober=
Elsaß.

Sachsen, Kreishptm. Dresden
Preußen, Reg.=Bez.Marien=
werder, Kr. Rosenbergi.
Westpreußen.

Preußen,Reg.=Bez.Trier,
Kr. Saarbrücken.

Preußen, Reg.=Bez. Pots=
dam.

Sachsen,Kreishptm.Leipzig8
Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden,
Ldkr.Frankfurta.Main.

Preußen, Reg.=Bez.Allenstein
Preußen, Reg.=Bez. Posen,
Kr. Obornik.

Elsaß=Lothringen,Bez. Loth=
ringen.

Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,
Kr. Lennep.

□Seat

S
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der Staaten Orck Ram Staaten orte.. kl

derOrte undVerwaltungsbezirkease derOrte undVerwaltungsbezirkellase

Rosenberg Preußen,Reg.=Bez.Oppell S
i. Oberschlesien

Rosenberg Preußen,Reg.=Bez.MarienD Saalfeld Sachsen=Meiningen D
i. Westpreußen werder. Saarbrücken .. Preußen,Reg-=Bel.Trier. . . B
Rosenheim. . . . Bayern,Reg.«Bez.Oberbayern/ C Saarburgi. Loth. Elsaß=Lothringen,Bez. Loth= ·
Roßberg Preußen,Reg.=Bez.Oppeln ringen ringen.
Nol Ldkr.Beuthen. Saarburg (Bez. Preußen,Reg.=Bez.Trier.
oßlau Anhalt ... . . .... . . . ... D Trier)

Refurn m= reide, Leipzig b ISaargemünd..ElsaßsLothringen,Bez.Loth-C
oo...... ecnurgswerin..... ’I ringen.

Rothenbach.. . Preußen,Reg.«Bez.Liegnitz,,DeSaarlouis .. . . Preußen,Reg.=Bez.Trier.
Kr. Landeshut. Sablon . . . . .. Elsaß=Lothringen,Bez.Loth..

Rothenfelde Preußen,Reg.=Bez.Osnabrük D ringen. "
(Bad) Kr. Iburg. Säckingen .. .. Baden ... D
Rotthausen . Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,0D Sagan... Preußen,Reg.=Bez.Liegnis

# Ldkr.Essen. Saint=Julien... Elsaß=Lothringen,Bez. Loth.
Rottweil Württemberg,Schwarzwalzd]hU! ringen.

freis. Salzbrunn(Bad)
Ruda . . . . . .. wrßen ., Oppeln,/ D SberSalz⸗

r. Zabrze. runn.
Rudolstadt. . . . Schwarzburg⸗Rudolstadt.... D JSalzuflen .. . . Lippe......... ... . . .. D
Rüdersdorfer Salzwedel .. . . Preußen,Reg.«Bez.Magdeburg]D
Kalkberge Samter. .. . .. Preußen,Reg.=Bez.Posen
s. Kalkberge. Sangerhausen Preußen,Reg.=Bez.Mersebur.

Rüdesheim Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden, Sankt Avold. Elsaß=Lothringen,Bez. Loth.
a. Rhein Nheingaukreis. ringen.
Rüsselsheim .. Hessen,Prov. StarkenburgßSankt Georgen Badden . . .. D
Ruhla . . . . . .. GroßherzogtumSachsen.. D i. Breisgau
Nuhleben Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,Sankt Georgen Badern . . .. D

Kr. Teltow. i. Schwarzwald
Rummelsburg reußen, Reg.=Bez.Köslinankt Goar Preußen,Reg.«Bez.Coblenz. D
i. Pommern Sankt Goars= Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden
Ryhbnik Preußen,Reg.«Bez.Oppeln.. D hausen

Sankt Ludwig. Elsaß-Lothringen,Bez. Ober D
Elsaß.

Sankt Magnus Preußen,Reg.=Bez.Stade,Kr.

Cocgle
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SanktMatthias=Preußen,Reg.=Bez.u. Ldrr,DSchmiegel . Dreußen,Reg-=Bez.PoscnD
Medard=FeyenTrier. Schmöckwitz. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,D
Sankt Mauritz. Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkfr. Kr. Teltow.

Münster. ISchmölln....SachsmiAltenburg.-..... D
SankkWendeLPreußm,Reg.-Bez.Trier-»D-;Schneebetg...Sachsen,Kreishpttn-8wickan.D
Saßnitz(Seebad)Preußen,Reg.-Bes.Stralfunb,D«Schneidemühl.Preußen,ng.-Bez.Broml-etg,C

Kr. Rügen. # Kr. Kolmar i. Posen.
Schandau. Sachsen,Kreishptm.DresdenDSchnelsen .. . Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,D
Scharmbeck . . reußen,Reg.=Bez.Stade,Kr. D Kr. Pinneberg.

Osterholzl. Schocken(Stadt) Preußen,Reg.=Bez.Bromberg,,
Schedewitz.. . . Sachsen,Kreishptm.Zwickau. Kr.Wongrowizz.
Schierstein.... Preußen,Reg.=Bez.u. Ldlrr,Schönau Sachsen,Kreishptm.ChemnitzsD

Wiesbaden. b. Chemnitz
Schiffbek.. ... Preußen,Reg.«Bez.Schleswig D Schoöͤnaui. Wie⸗ Babden............... D

Kr. Stormarn. sental
Schildberg .. . Preußen,Reg. Bez.Posen. . D Schönebeck . Preußen,Reg. Bez.Magde· D
Schiltigheim.. Elsaß·Lothringen,Bez.Unter O burg,Kr.Kalbe.

Elsaß. Schöneberg Dreußen,Reg.=Bez.Potsdam A
Schkeuditz.. . . Preußen,Reg.Bez.u. Kr. D b.Berlin

Merseburg. Schöneck Sachsen,Kreishptm.Zwickau]D
Schlawe Preußen,Reg.=Bez.Köslit,Schönefeld Sachsen,Kreishptm.LeipzigD
i. Bommern b. Leipzig
Schleswig.. . . Preußen,Reg.=Bez.Schles. Schönlanke Preußen,Reg.=Bez.Bromberg

wig. (Stadt)mit Ober= Kr. Czarnikau.
Schlettstadt.. Elsaß=Lothringen,Bez.UnterD farsterei

Elsaß. Schopfheim Baden D
Schleusenau.. . Preußen,Reg.⸗«Bez.u. Lokr. / D ISchoppinitz...Prmßen,Reg.-Bez.0ppeln,D

Bromberg. Ldkr.Kattowitz.
Schlochau reußen, Reg.=Bez.Marien,Schotten Heffen,Prov.Oberhessen D

werder. Schreiberhau Preußen,Reg.=Bez.Liegniz,
Schlüchtern. . . reußen,Reg.=Bez.Cassee. D Kr. Hirschberg.
Schlutu Lübeckg ... Schrimm.. Preußen,Reg.=Bez.Posen
Schmalkalden. reußen, Reg.=Bez.Casse..Schrodd# Preußen,Reg.=Bez.Dosen[D
Schmargendorfreußen,Reg.=Bez.Potsdam,- TSchüttorf.. .. Preußen,Reg.=Bez.Osnabrüch,4
b. Berlin Kr. Teltow. Kr. GrafschaftBentheim.
Schmiedeberg. Sachsen,Kreishptm.DressenDchwarzenberg. Sachsen,Kreishptm.IwickauuD
Schmiedeberg Preußen,Reg.=Bez.Liegniz,dMY SchwedenhöhePreußen,Reg.=Bez.u. Ldkfr.
i. Schlesien Kr. Hirschberg. Bromberg.

Cocgle
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Schwedta. d.OderPreußen,Reg.·Bez.Potsdam,/ D J Sinzig. .. .. .. Preußen,Reg.=Bez.Coblenz.
Kr. Angermünde. “ « Kr. Ahrweiler.

Schweidnitz. . Preußen,Reg.· Bez.Breslau. C kalmierzyce Preußen,Reg.=Bez.Posen,D
Schwelm. . ... Preußen,Reg.·Bez.Arnsberg/De Kr. Ostrowo.
Schwerin Mecklenburg.Schweri CSobernheim. Preußen,Reg.=Bez.Coblenz,
Schwersenz Pu#ußen,Reg.=Bez.Posen,Kr. D Kr. Kreuznach.
(Stadt) PosenOst. Soden (Bady).reußen, Reg.=Bez.Wiesbaden.,
Schwerte Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, « Kr. Höchst.

Kr. Hörde. Sölde Prrußen,Reg.=Bez.Arnsberg0
Schwetz(Stadt) Preußen, Reg.=Bez.Marien= Kr. Hörde.
a.d.Weichsel werder. JSoest .. . . . .. Preußen,Reg.=Bez.ArnsbergD
Schwetzingen. Badernn . ... oldau i. Ost. reußen,Reg.=Bez.Allenstein D
Schwiebus ... Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt preußen Kr. Neidenburg.
Schwientochlo= Preußen, Reg.=Bez.Oppeln, d Solingen ... Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor
witz Ldkr.Beuthen. Sommerfeld . Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt,,)
Sebaldsbrück Bremenm 5 Kr. Krossen.
Sebnitz Sachsen,Kreishptm.DresdenDSommerfeld Sachsen,Kreishptm.Leipzdig D
Seegefeld. Dreußen,Reg.=Bez.Potsdam,Sonderburg.. Preußen,Reg.=Bez.SchleswigsD

Kr. Osthavelland. SondershausenSchwarzburg=SondershausenD
Seelze Preußen,Reg.=Bez.Hannovereberg... Sachsen-Meiningen D

Ldkr.Linden. Sonnenberg . .Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr.
Segeberg Preußen,Reg.=Bez.Schles Wiesbaden.

wig. Soraui. d.NiederPreußen,Reg.=Bez.Frankfurtle
Seligenstadt. Hessen,Proy,Starkenburgz ausitz
Senftenberg. reußen, Reg.=Bez.Frankfurt, Sßnitzgga Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,D

Kr. Calau. Kr. ZJabrze.
Sensburg . . . Preußen,Reg.=Bez.Allenstei,CSpandad Preußen,Reg.=Bez.PotsdamnB
Siegburg Preußen,Reg.=Bez.Cöln,SiegDpeygen. Bayern,Reg.=Bez.Mfalhlz.

kreis. Spremberg Preußen,Reg.=Bez.Frankfurt
Siegen Drcußen,Reg.=Bez.Arnsberg□ . d.Lausitz
Siegmar .. ... Sachsen,Kreishptm.Chemnitz,prottau# Preußen,Reg.=Bez.Liegnis
Siemianowitz. Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,CeStade Preußen,Reg.=Bez.Stade D

Ldkr.Kattowitz. Stahnedorf Preußen,Reg.=Bez.Potsdap,
Sigmaringen .. Preußen, Reg.=Bez.Sigma. Kr. Teltow.

ringen. Stallupönen Preußen, Reg.=Bez.Gum.
Simmern . . . . Preußen,Reg.=Bez.Coblenzz. binnen.
Singen Baden Stargard Preußen,Reg.=Bez.Stetti..
Sinsheim ... Baen DI i. Pommern
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Staßfurt Preußen,Reg.=Bez.Magdeburg,, Strehlen Preußen,Reg.=Bez.BreslaunD
Kr. Kalbe. i. Schlesien

Staufen Baden,AmtsbezirkFreiburg Steluo .. Preußen, Reg.=Bez.BromD
Steell Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf, berg.

Ldkr.Essen. Striegau ..... Preußen,Reg.=Bez.Bresla..D
Steglitz Preußen,Reg.«Bez.Potsdam,, A Stuhm . . . . .. Preußen,Reg.=Bez.Marien D

Kr. Teltow. werder.
Stellingen.. . Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,nStuttgart ....Württemberg B

Kr. Pinneberg. Suhl Preußen,Reg.=Bez.Erfurt,Kr.D
Stendall Preußen,Reg.=Bez.Magdeburg Schleusingen.
Stenschewo. . . Preußen,Reg.«Bez. Posen,, D Sulz . . . . . . .. Elsaß· Lothringen,Bez.Ober· D

Kr. PosenWest. Elsaß.
Sterkrade Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor,,,iSulzbach Bayern, Reg.=Bez.Oberpfaz.

Kr. Dinslaken. (Oberpfalz)
Sternberg .. . . Mecklenburg· Schwerin.. ... Surlzbach(Kr. Dreußen,Reg.=Bez.Trier,Kr. D
Stettin Preußen,Reg.=Bez.StetinnrB Saarbrücken) Saarbrücken.
Stetzsch... ... Sachsen,Kreishptm.Dresdes D Swinemünde Preußen,Reg.=Bez.Stettin,□
Stötteritz Sachsen,Kreishpim.Leipzig Kr. Usedom=-Wollin.
b. Leipzig
Stolberg Preußen,Reg.=Bez.u. Lder. T
b. Aachen Aachen.
Stollberg .. . . Sachsen,Kreishptm.Chemnit D Tangermünde Dreußen,Reg.=Bez.Magde
Stolp Preußen,Reg.=Bez.Köslin burg,Kr. Stendal.
i. Pommern Tapiau .. . ... Preußen,Reg.=Bez.Königs D
Stolpmünde reußen, Reg.=Bez.Köslin1 berg,Kr. Wehlau.

Ldkr.Stolp. Tarnowitz .. Preußen, Reg.=Bez.Oppelll.
Stoppenberg . Dreußen,Reg.=Bez.Düssell D| Tasdorf Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,

dorf, Ldkr.Essen. Kr. Niederbarnim.
Stralau.Berlin] Preußen,Reg.=Bez.Potsdom,BTauberbischofs Badrn D

Kr. Niederbarnim. heim
Stralsund Dreußen,Reg.⸗«Bez.Stralsund)/O Taucha . . . . .. Sachsen,Kreishptm.LeipzsgP
Strasburg Preußen,Reg.=Bez.Marien KTegel(#nd= Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,B
i. Westpreußen werder. gemeinde)mit Kr. Niederbarnim.

Straßburg Elsaß=Lothringen,Bez.Unter B TegelSchloßund
i. Elsaß Elsaß. forstfiskalischem
Straubing. Bayern,Reg.=Bez.NiederbayernD Gutsbezirk,außer
Strausberg . Preußen, Reg.=Bez.Potsdam,D Plötzensee und

Kr. Oberbarnim. Jungfernheide

Cocgle
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Teltow .. .... Preußen,Reg.=Bez.Potshsom,D Treptow a. d. Preußen,Reg.=Bez.Stettin,
Tempelhof Preußen,Reg.=Bez.Potsdom, Rega Kr. Greifenberg.
b.Berlin Kr. Teltow. Treptowb. Berlin Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Templin Preußen,Reg.=Bez.PotsdaD Kr.Teltow.
Teterow . .... Mecklenburg.Schwerin DTriberg . Baden D
Thalea.Harz.Preußen, Reg.=Bez.MagdeDTrier Preußen,Reg.=Bez.Trier

burg,Kr. Quedlinburg. Troisdorf.. ereußen,Reg.=Bez.Cöln,Sieg.
Thann Elsaß=Lothringen,Bez. Ober1ß kreis.

Elsaß. Tuche Preußen,Reg.=Bez.Marien
Tharandt . . Sachsen,Kreishptm.Dresdenp werder.
Thießo. .. Preußen,Reg.=Bez.Stralsund,E Tübingen ... Württemberg,Schwarzwaldkreissl.

Kr. Rügen. Tuttlingen. . Waürttemberg,Schwarzwaldkreis.
Thornn Meußen,Reg.=Bez.Marien C

werder. 1

Tiegenhof.reußen, Reg.=Bez.Danzig, trDlöbqAIAIA
Marienburgi. Westpreußen. Überlingen. Baden D

Tilsit Preußen,Reg.=Bez.Gum,Dckermünde .. Preußen,Reg.=Bez.Stettin..
binnen. Ueckingen Elsaß=Lothringen,Bez. Lothh D

Todtmoos.... Badgden D ringen.
Todtnau Baden Dluzen Preußen,Reg.=Bez.LüneburD
Tönisheide Urdingen Dreußen,Reg.=Bez.Düsseldorff,
s.Hardenberg. Ldkr.Crefeld.

Tönning (Stadt) Preußen, Reg.=Bez.Schleswig, Uktoa Preußen, Reg.=Bez.Allenstein,D
Kr. Eiderstedt. Kr. Sensburg.

Tonden Preußen,Reg.=Bez.SchleswdigD Ulm . . . . . . . . Württemberg,Donankreis C
Torgau . .. ... Preußen,Reg.=Bez.MersebungD Unkel=ScheuernPreußen,Reg.=Bez.Coblenz,
Tosft Preußen, Reg.=Bez.OppelnD Kr. Reuwied.
Traben=Trar= Preußen, Reg.=Bez.Coblenz, Unna Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg C
bach Kr. Zell. Lder.Hamm.
Traunstein. . . Bahern,Reg.=Bez.Ober= HUntermhaus. Neußi. 941 D

bayern. Urach . . . . ... Wärttemberg,Schwarzwaldkreisl
Travemünde. Lübek ... Drbachs. Heumar.
Trebbin... ... Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,

Kr. Teltow. V
Trebnitz Preußen,Reg.=Bez.Breslau. ·
i. Schlesien Vacha ...... GroßherzogtumSachfen..-D
Tremessen....Preußen,Neg.-Bez.Brombkrg, IValhmgena-d.Wütttembekg,Neckarkreis«.D

Kr. Mogilno.

Cocgle
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Vegesack Brezmem D WaldshutBaden D
Velbert .. . . .. Preußen,Reg.=Bez.Düsseldort,,N Waltersdorf... reußen, Reg.=Bez.Potsdam,

Kr. Mettmann. Kr. Teltow.
Velten Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,D Wealtershausen. Sachsen=Coburgu. Goto . D

Kr. Osthavelland. Wandsbek .. . . Dreußen,Reg.=Bez.Schleswis C
Verden i. Han. Preußen,Reg.=Bez.Stadees DWanne Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg.,
nover Ldkr. Gelsenkirchen.
Viernheim.. . . Hessen,Prov. Starkenburg.. D Wannsee. . ... Dreußen,Reg.=Bez.Potsdomn,B
Viersen Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf, Kr. Teltow.

Kr. Gladbach. Waren Mecklenburg· Schwerin.. ... D
Vigy . . . . . .. Elsaß-Lothringen,Bez. Lath, Warendorf .. . Dreußen,Reg.=Bez.Münster.D

ringen. Warmbrunn... reußen, Reg.=Bez.Liegnitz“,
Vilbbe Hessen,Prov. OberhessseD Kr. Hirschberg.
Vilich (mitBeuel) Preußen, Reg.=Bez. Cöln,Warnemünde..Mecklenburg=Schwerin D

Ldkr.Bonn. Warruß (Waruß)Preußen, Reg.=Bez.Gum
Billingen Baden D binnen,Kr. Heydekrug.
BVingst Preußen,Reg.=Bez.u.Odkr.CölnWeattenscheid . Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg
Völklingen .. . Preußen,Reg.=Bez. Trier, Ldkr.Gelsenlirchen.

Kr. Saarbrücken. Wedel .. .. . .. Preußen,Reg.=Bez.Schleswig,
Vörde (mitAlten=.Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg, Kr. Pinneberg.
vörde) Kr. Schwelm. Wehlau... ... Preußen,Reg.=Bez. Königs.D
Vohwinkel ... Preußen,Reg.=Bez.Düsseldor,, berg. «

" Kr. Mettmann. Wehrden Preußen, Reg.=Bez.Trier,
Kr. Saarbrücken.

Weichselmünde.Preußen,Reg.=Bez.Danzig,o
W Kr. DanzigerNiederung.

Weiden Bayern, Reg.=Bez.OberpfaD
Wachwitz .. Sachsen,Kreishptm.Dreszen)Weidenau .. . Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,
Wahren Sachsen,Kreishptm.LeipzigD Kr. Siegen.
Waidmannslust Weilburg Preußen,Reg.=Bez.Wiesbaden
s. Lübars. Oberlahnkreis.
Walde Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf, Weilheim.. Bayern,Reg.=Bez.OberbaynernD

Odkr.Solingen. 6Weimar GroßherzogtumSachsen□C
Waldbröl .. . Preußen,Reg.=Bez.CIölelnWeingarten ... Wurttemberg,Donaukreis D
Waldenburg Preußen,Reg.=Bez.Brezlauu1Weinhei Badeen .. ... D
i. Schlesien Weischlitz(Ober=Sachsen,Kreishptm.Iwickau..
Waldheim.. Sachsen,Kreishpim.LeipzigD undUnter.)
Waldkirch ...] Badden Weisenau Hessen,Prov. Rheinhesssen D
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Weißenburg .. Elsaß-Lothringen,Bez.Unterr. Prrußen,Reg.=Bez.CoblenzD
Elsaß. ... Wiuürttemberg,Donaukrei D

Weißenfels... Preußen,Reg.=Bez.MerseburgeD Wiedenbrück. .reußen, Reg.=Bez.Minden.P
Weißensee Preußen,Reg.=Bez.Potsdamn, Wiesbaden ....Preußen, Reg.=Bez. Wies.A
b.Berlin Kr. Niederbarnim. Ü baden.
Weißenthurm.. Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr.“.iesdorf (mit reußen,Reg.=Bez.Düsseldorß,

Coblenz. T Küppersteg) Ldkr. Solingen.
WeißerHirsch Sachsen,Kreishptm.Dre2ben8 Wiesloch Badnn D
Weisstein (Weiß- Preußen, Reg.=Bez.BreslauD WildungenBad) Waldccck D
stein) Kr. Waldenburg. Wilhelmsburg. Preußen,Reg.«Bez.Luͤneburg,/C
Weißwasser ... Preußen,Reg.=Bez.Liegnitz, Kr.D I Ldkr.Harburg.

Rothenburgi. d.OberLausitz Wilhelmshagen
Weitmar. .. .. Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,t. Nahnsdorf.

Ldkr.Bochum. Wilhelmshaven Preußen,Reg.=Bez.Aurich,
Wellingdorf... reußen,Reg.=Bez.Schleswig., Kr. Wittmund.

Kr. Bordesholm. Wilhelmshöhe Dreußen,Reg.=Bez.u. Ldkr.
Werdau.. . ... Sachsen,Kreishptm.Zwickau. D (Schloß) Cassel.
Werdena. d.Ruhr Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf,ipperfürth ..Preußen,Reg.=Bez.Coͤln. . . D

Ldkr.Essen. Wirsitz Preußen,Reg.=Bez.Bromberg
Werdera.d. HavelPreußen,Reg.=Bez.Dotsdom, Wismar# Mecklenburg.Schwerin D

Kr. Zauch· Belzig. Witkowo (Stadt))Preußen,Reg.=Bez.BrombergD
Werdohl (Ldg. Dreußen,Reg.=Bez.Arnsberg,., "Witten Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg
Werdohl) Kr. Altena. Wittenau (mit Preußen,Reg.=Bz.Potsdam,
Wermelskirchen Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorf, Borsigwalde) Kr. Niederbarnim.

Kr. Lennep. Wittenberg .. . reußen,Reg.=Bez.MerseburgD
Werne (Land. Hreußen,Reg.=Bez.Arnsberg iWittenberge. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
gemeinde) edtt.Bochum. II Kr.Westprignitz
Wernigerode . Preußen,Reg.=Bez.Magde, iWittlich Preußen,Reg.=Bez.Trier.

burg. Wittstock Preußen,Reg.=Bez.Potsda,
Wertheim.. Badn D Kr. Ostprignitz.
Wesel Preußen,Reg.=Bez.Düsseldorttl Witzenhausen Preußen,Reg.=Bez.Cassle.

Kr. Rees. Wohlau Preußen,Reg.=Bez.Breslauun
Wesselburen... reußen,Reg.=Bez.SchleswigWolfach .. Baden D

Kr. Norderdithmarschen. Wolfenbüttel Braunschweig D
Westerland Preußen,Reg.=Bez.Schleswig Wolgast .. reußen,Reg.=Bez.Stralsund.
a. Sylt. Kr. Tondern. Kr. Greifswald.
Wettr Preußen,Reg.=Bez.Arnsberg,) Wollstein Preußen,Reg.=Bez.Posen,Kr.

Ldkr. Hagen.
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Woltersdorf Preußen,Reg.«Bez.Potsdam,/ D Zehdenick.. . .. Preußen,Reg.=Bez.Potsda,
b. Erkner Kr. Niederbarnim. Kr. Templin.
Wongrowitz .Preußen, Reg.=Bez.Bromberg IZehlendorf Preußen,Reg.=Bez.Potsbom,.
Worms Hessen,Prov. RheinhessenC Kr. Teltow.
Wreschen Preußen,Reg.=Bez.Poser D Seitz Preußen,Reg.=Bez.Mersebunr D
Wriezen Preußen,Reg.=Bez.Potsdom,ell a. d.Mosel. Preußen,Reg.=Bez.CoblenzsD

Kr. Oberbarnim. Zell i. Wiesentall Bden D
Wronkk Preußen,Reg.=Bez.Posen,Kr.JZellerfeld Preußen, Reg.=Bez. Hildes..

Samter. heim.
Wulfrath (mit Dreußen,Reg.=Bez.Düsseldorpf, Zerbst .... ... Anhalt ... D
Dornap) Kr. Mettmann. Ziegenhals Preußen, Reg.⸗«Bez.Oppeln,/D
Würselen Preußen,Reg.=Bez.u. Ldkr. Kr. Neisse.

Vachen. Zinten Preußen, Reg.=Bez.König.
Würzburg . .. Bayern,Reg.=Bez.Unter= · berg,Kr. Heiligenbeil.

franken. Zittau . . . ... Sachsen,Kreishptm.Bautzen
Wulsdorf .. . . Preußen,Reg.=Bez.Stade,rDZSnin . . Preußen,Reg.=Bez.Bromberg

Geestemünde. Zoppot Preußen, Reg.=Bez.Danzig0
Wurzen Sachsen,Kreishptm.Leipzsigl) Kr. Reustadti. Westpreußen.

Zossen .. Preußen,Reg.=Bez.Potsdam,
Kr. Teltow.

3 Zschopau. .. . . Sachsen,Kreishptm.Chemnitz.
Züllchow . . .. . Preußen,Reg.=Bez.Stettin

Zabern .. Elsaß-Lothringen,Bez.UnterD Kr. Randow.
Elsaß. Züllichau. . . .. Preußen,Reg.«Bez.Frankfurt]D

Zaborze Preußen,Reg.=Bez.Oppeln,,#Bseibrücken .. Bayem,Neg.=Bez.Pfaz□
Kr. Jabrze. Zwickau . Sachsen,Kreishptm.Swickaul

Jabrze . . Preußen,Reg.=Bez.OppeelC#Lwönig Sachsen,Kreishptm.Chemmitz.
Zalenze.. . ... Preußen,Reg.=Bez.Oppeln D ·

Ldkr.Kattowitz.
Zawodzies.Bo= Alle übrigenOrtschaftendesReichsgebiets!
gutschütz. Ü

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
39.

Inhalt: Branntweinsteuergesetz. S. 661. — Gesetz wegenAnderung des Brausteuergesetzes.S. 606.

(Nr. 3633.) Branntweinsteuergesetz.Vom 15.Juli 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

ErsterAbschnitt.
Branntweinverbrauchsabgabe.

SI.
Gegenstand.

Der im Inlande hergestellteBranntweinunterliegteinerin dieReichskasse
fließendenVerbrauchsabgabe.

8 2.
Höhe.

Die Verbrauchsabgabebeträgtvon der innerhalbdesKontingents(6§24
bis 41) hergestelltenAlkoholmenge1,05Mark, von deraußerhalbdesKontingents
hergestelltenMenge126Mark für das Liter Alkohol.

Obstbrennereien(§ 12) und Brenner der im § 41 bezeichnetenArt ent=
richten für Branntwein, den sie aus selbsterzeugtemObst, Wein, Most oder
aus Rückständendavon (Trester,Hefe) oder aus Beeren undWurzeln herstellen,
bei einerJahreserzeugungvon nicht mehr als 30 Liter Alkohol eineum zwei
Zehntel ermäßigteVerbrauchsabgabe.Die Vorschriftenim § 40 Abs. 1 und 9 41
sindentsprechendanzuwenden.
Reichs-Gesehbl.1909. 107
AusgegebenzuBerlin den20. Juli 1909.

Cocgle



— 662 —

&3.
Befreiung.

Von derVerbrauchsabgabebefreitbleibt:
1. Branntwein,der ausgeführtwird;
2. Branntwein, derzu gewerblichenZweckeneinschließlichderEssigbereitung,
zu Putz=, Heizungs=,Koch-=oderBeleuchtungszweckenverwendetuß
nachnähererBestimmungdes Bundesrats;

3. derSchwundbei derunteramtlicherUberwachungerfolgtenReinigung,
Lagerungund Versendungvon Branntwein.

Die Befreiungvon derVerbrauchsabgabetritt nachnähererBestimmung
des Bundesrats auch dann ein, wenn durchelementareEreignisseoder unver=
schuldeteVorgänge Branntwein vernichtetworden oder unbrauchbargeworden
ist, sowiein allenFällen, in denenüberwiegendeGründederBilligkeit für eine
Befreiungsprechen.

Der Bundesrat wird ermächtigt,auch solchenBranntwein von der Ver=
brauchsabgabefreizulassen,der in öffentlichenKranken=,Entbindungs-und ähn=
lichenAnstaltenoder in öffentlichenwissenschaftlichenLehranstaltenverwendetwird.

"(4.
Vergütung.

Bei der Ausfuhr von Trinkbranntweinenaus dem freienVerkehresowie
von Erzeugnissen,zu deren Herstellung Branntwein aus dem freienVerkehre
verwendetworden ist, wird nach nähererBestimmungdesBundesrats eineVer=
gütungderVerbrauchsabgabegewährt.

"5.
Fälligkeit.

Die Verbrauchsabgabeist zu entrichten,sobaldder Branntwein aus der
amtlichenlberwachungin denfreienVerkehrtritt.

86.
Person desZahlungspflichtigen.

Zur Entrichtungder Abgabe ist verpflichtet,wer denBranntweinzur
freienVerfügungerhält.

87.
Stundung.

Die Abgabe kann gegen Sicherheitsbestelungauf sechsMonat, ohne
Sicherheitsbestellungauf dreiMonategestundetwerden.

Als Sicherheitist auchdieVerpfändungvon Branntweinanzusehen,der
sichin einemBranntweinlager unter amtlichemMitwverschlussebefindet.
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88.
Haftung desBranntweins.

Der Branntwein haftet ohne Rücksichtauf die RechteDritter für die
darauf ruhendeVerbrauchsabgabeund kann, solangediesenicht entrichtetist,
von der Verwaltungsbehördemit Beschlagbelegtoder zurückbehaltenwerden.

89.
Verjaͤhrung.

Ansprücheauf Zahlung und Erstattungvon Verbrauchsabgabeverjähren
in einemJahre von demTage desEintritts derZahlungspflichtoderderZahlung
ab. Der Anspruchauf NachzahlunghinterzogenerGefälleverjährtin dreiJahren.

Die Verjährung wird durch jedevon derzuständigenBehördezur Geltend=
machungdes Anspruchsgegenden ZahlungspflichtigengerichteteHandlung
unterbrochen.

8 10.
LandwirtschaftlicheBrennereien.

Als landwirtschaftlicheBrennereien geltenBrennereien, die ausschließlich
Kartoffeln oder Getreideverarbeitenund bei derenBetriebedie sämtlichenRück=
ständein einer odermehrerenden EigentümernoderBesitzernder Brennerei
gehörendenoder von ihnen betriebenenWirtschaftenverfüttertwerdenund der
erzeugteDünger vollständigauf dem den Eigentümernoder Besitzernder
Brennereigehörendenoder von ihnen bewirtschaftetenGrund und Bodenver=
wendetwird.

In den nach dem 1. September1902 betriebsfähighergerichtetenBrenne=
reienmüssenaußerdemdiezur VerarbeitungkommendenRohstoffeanKartoffeln
und Getreide,mit Ausnahmevon Roggen, Weizen, Buchweizen,Hafer und
Gerste,in derHauptsachevon denEigentümernoderBesitzernderBrennerei
selbstgewonnensein. Bei Genossenschaftsbrennereien,die als solchenach dem
1. September1902 entstandensind, müssenferner die so gewonnenenRohstoffe
in der Hauptsachevon den einzelnenTeilnehmernnachVerhältnis ihrer Be=
teiligung an der Brennerei geliefert und außerdemdie sämtlichenBetriebs=
rückständevon den Teilnehmern in diesemVerhältnisseverfüttert werden. Der
Bundesratwird ermächtigt,im Falle von Mißerntenund für Genoseenschafts=
brennereien,die vor dem 1. September1907 als solchebestandenhaben, Aus=
nahmenzu gestatten.

& 1E
Nach nähererBestimmungdes Bundesrats kann der Brennereibetriebals

landwirtschaftlicherauch dann behandeltwerden, wenn Schlempe oder Dünger
vorübergehendveräußertoderwenn nebenKartoffeln und Getreide im wischen=
betriebenichtmehligeStoffe allein verarbeitetwerden.

107=
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12.

Obstbrennereien.

Als ObstbrennereiengeltenBrennereien,dieausschließlichObst, Beerenoder
Rückständedavonverarbeiten.

Die für ObstbrennereiengegebenenVorschriftensind in gleicherWeiseauf
Brennereienanzuwenden,dieWein, Weinhefe,Most, WurzelnoderRückstände
davon odervon der BierbereitungausschließlichodernebenObst, Beerenoder
Rückständendavon verarbeiten.

6§13.
GewerblicheBrennereien.

Als gewerblicheBrennereiensindalle Brennereien,welcheHefe erzeugen,
sowiediejenigenanzusehen,welchewederzu den landwirtschaftlichenBrennereien
nochzu denObstbrennereienund den diesengleichgestelltenBrennereiengehören.
JedochgeltensolcheBrennereien,die bereitsvor dem1. April 1909 als land=
wirtschaftlicheBrennereienmit Hefenerzeugungbetriebensind, auch fernerhinals
landwirtschaftlicheBrennereien, solange sie die Bedingungen der §§.10, 11
erfüllen.

14.
Verschlußbrennereien.

Die Brennereien sind gemäß den §#§82 bis 88 einzurichten(Verschluß=
brennereien),soweitnicht in den 9§ 15, 17 Ausnahmen vorgesehensind.

15.
AbfindungderBrennereien.

Brennereien,die in einemBetriebsjahrenicht mehr als 10 Hektoliter
Mlkoholherstellen(Kleinbrennereien),könnenabgefundenwerden,sofernsievor
demInkrafttretendiesesGesetzesbetriebsfähighergerichtetsind; auf siefinden
alsdann die Vorschriftender 9§ 5, 6, 82 bis 93 keineAnwendung. Die Ver=
brauchsabgabeist nach näherer Bestimmung des Bundesrats von derjenigen
Alkoholmenge,welcheaus demangemeldetenMaischbottichraumoderderzurVer=
arbeitung auf Branntwein angemeldetenStoffmenge hergestelltoder welche
während der erklärtenAbtriebszeitmit der zum GebrauchebestimmtenBrenn=
vorrichtung nach ihrer Leistungsfähigkeitgewonnenwerden kann, im voraus
durch die Verwaltungsbehördebindend festzusetzenund, soweit nicht Stundung
eintritt, drei Monate nachHerstellungdesBranntweinsvom Brennereibesitzer
zu entrichten.Die sofortigeEinziehnngist zulässig,wennderZahlungspflichtige
in Vermögensverfallgerät.

In gleicherWeisekönnennachnähererBestimmungdesBundesratsauf
Antrag vor dem Inkrafttreten diesesGesetzesbetriebsfähighergerichteteBrenne=
reienabgefundenwerden,die in einemBetriebsjahremehr als 10 Hektoliter,
abernichtmehrals 30 HektoliterAlkoholerzeugen.
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16.
Die Landesregierungkann gestatten,daß der in einer abgefundenen

Brennerei erzeugteBranntwein unterAbstandnahmevon der Erhebung der Ver=
brauchsabgabeunteramtlicheUberwachunggestelltwird.

§ I7.
In besonderenFällen ist Abfindung mit der Maßgabe zulässig, daß die

Mindestmengedes zur AbfertigungvorzuführendenAlkohols (99 97) 98) fest=
gesetztwird. ·

§18.
AmtlicheUberwachung.

Der Branntwein und seineHerstellungunterliegenzum Zweckeder Er=
hebungder Verbrauchsabgabeder amtlichenUberwachung.

819.
Unter amtlicherUberwachungstehenderBranntwein darf mit Begleitschein

versendet,in amtlich zu verschließendeLager aufgenommenund in amtlich über=
wachtenAnstaltengereinigtwerden. Der Bundesrat ordnetdie Ausführung
und bestimmtauch dieBedingungenund lberwachungsmaßnahmen,unter denen
derBranntweinzumZweckederAusfuhr weiterbearbeitetwerdendarf.

* 20.
Die amtlicheUberwachungderBrennereien,Lager,derReinigungsanstalten

und sonstigenGewerbsanstalten,in denenunter amtlicherUberwachungstehender
Branntwein verarbeitetwird, erfolgt, unbeschadetder Vorschriften in den
§ 103 bis 105, gebührenfrei.

Für die lberwachung der Arbeiten in einemBranntweinlager unter amt=
lichemMitverschlussewerdenGebührennicht erhoben.

8 21.
Vergällung. des Branntweins.

Die Vergällung(Denaturierung)desBranntweinserfolgtunteramtlicher
Aberwachung;sie ist entwedervollständig, das heißt eine solche,die an sichals
genügenderachtetwird, den Branntwein zum Trinkgebrauchunverwendbarzu
machen,oder unvollständig,das heißteinesolche,nebender weitereMaßnahmen
zurVerhütungdermißbräuchlichenVerwendungdesBranntweinszu treffensind.

* 22.
Übergangsabgabe.

Von dem aus dem freien VerkehrederjenigenTeile des deutschenZoll=
gebiets,welchenicht zur Branntweinsteuergemeinschaftgehören,eingehenden
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Branntweinewerden, soweit er nicht nachweislichverzollt wordenist, an
Übergangsabgabe1,0Mark für dasLiterAlkoholerhoben.Die Abgabewird
nicht gekundet

( 23.
Verwaltungskosten.

Für die Erhebungund Verwaltung der Verbrauchsabgabewird den
Bundesstaatennach nähererBestimmung des Bundesrats eineVergütung von
8 HundertteilenderGesamteinnahmegewährt.

Jweiter Abschnitt.
Kontingent.

#24.
Cesamkontingent.

Das im Brennereibetriebsjahr1006 nachdenVorschriftendesbisherigen
BranntweinsteuergesetzesfestgesetzteGesamtkontingentbleibtbis zum 30. September
1918 in Geltung. Anderwett festgesetztwird das Gesamtkontingentzuerst im
Betriebsjahr1917/18und demnächstin jedemzehntenJahre für die folgenden
zehnBetriebsjahre(Kontingentsabschnitt)nach demDurchschnittederBrannwein=
mengen,die innerhalb der letztendrei Jahre in den verbrauchsabgabenpflichtigen
Inlandsverbrauchübergegangensind.

(*25.
Ubersteigtin einemBetriebsjahredieMengedesunterAnrechnungauf

das KontingenthergestelltenBranntweinsdie MengedesgegenEntrichtungder
Verbrauchsabgabein denInlandsverbrauchgelangtenBranntweins,so kannder
BundesratdasGesamtkontingentfür das folgendeBetriebsjahr,erforderlichenfalls
auchje für ein weiteresBetriebsjahrdesselbenKontingentsabschnitts,auf die
zuletztbezeichneteBranntweinmengeherabsetzen.

826.
Von dernach§#924, 25 zumniedrigerenAbgabensatzezugelassenenJahres=

mengeBranntwein(Gesamtkontingent)wird derAnteil, derim KönigreicheBayern,
im KönigreicheWürttemberg,im GroßherzogtumeBaden und in denHohen=
ollernschenLandenhergestelltwerdendarf, in der Weiseermittelt,daß jedem
d bezeichnetenStaaten und Landesteileauf denKopf seinerBevölkerungzwei
Drteh derjenigenLitermengeAlkohol zugeteiltwerden,welchesichauf den Kopf
derGesamtbevölkerungderBranntweinsteuergemeinschaftergibt,wenndasGesamt=
kontingentnachderKopfzahl der letzterenverteiltwird. Bei denhiernacherforder=
lichenBerechnungensind die bei der letztenVolkszählungermitteltenBevölkerungs=
ziffernzu Grundezu legen. "
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Die FestsetzungderJahresmenge,dievon der einzelnenBrennereizu dem
niedrigerenAbgabensatzehergestelltwerdendarf (Einzelkontingent),erfolgt durch
die Landesbehörden.

827.
Einzelkontingente.

1. AllgemeineVorschriften.
LandwirtschaftlicheBrennereienund Obstbrennereien,diezum gewerblichen

Betriebe (5 13) übergehen,dürfen Branntwein zu dem niedrigerenAbgabensatze
nicht herstellen. Bei landwirtschaftlichenBrennereien, die zur Hefenerzeugung
übergehen,tritt jedochnur eineKürzungdesKontingents(9933, 39) ein.

8 28.
LandwirtschaftlicheBrennereienund Obstbrennereien,die in einemBetriebs=

jahre nichtmehr als 10HektoliterAlkohol herstellen,werdenzumKontingente
nichtveranlagtund dürfenihr gesamtesErzeugniszumniedrigerenAbgabensatze
herstellen.

5*29.
2. Festsetzungder Einzelkontingente.

Die im Betriebsjahr1907/08 nachdenVorschriftendes bisherigenBrannt=
weinsteuergesetzesfestgesetztenKontingente bleiben, unbeschadetder Vorschriften in
den99 25, 39, bis zum 30. September1918 in Geliung. Für denfolgenden
Kontingentsabschnitterfolgt die Neufestsetzungim Betriebsjahr1917/18. Dem=
nächstwerdenvon zehnzu zehnJahren für die einzelnenam Kontingentebereits
beteiligtenBrennereien und für die inzwischenentstandenenlandwirtschaftlichen
Brennereien(§ 10) undObstbrennereien(9 12),mit AusnahmederKleinbrennereien,
dieJahresmengenBranntwein,die siezu demniedrigerenAbgabensatzeherstellen
dürfen, neu bemessen.Die Neufestsetzungerfolgt im Laufe des letztenJahres
des jeweiligenKontingentsabschnittsfür die folgendenzehnBetriebsjahre.

830.
RegelmaͤßigesVerfahren.

Für die am KontingentebereitsbeteiligtenBrennereienwerdendie von
ihnenin denletztenzehnBetriebsjahrendurchschnittlichzumniedrigerenAbgaben=
satzehergestelltenAlkoholmengenin Rechnunggestellt.

/ 31.
Bei Brennereien,diein einemodermehrerenderzehnJahre ihreKontingente

überhauptnicht oder nicht vollständighergestellthaben, werdenfür dieseJahre
gleichwohldievollendenKontingentenentsprechendenAlkoholmengenals hergestellt
angenommen,wennwenigstensin zweivon denzehnJahren dieKontingente
vollständighergestelltwordensind.
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(322.
Bei Obstbrennereienwerdendie ihren KontingentenentsprechendenAlkohol=

mengenauchdann als hergestelltangenommen,wenn diesein den letztenzehn
Betriebsjahrenüberhauptnichtodernichtvollständighergestelltwordensind.

533.
Die für die einzelneBrennereiin Rechnungzu stellendeAlkoholmengewird,
1. wenn eine dickmaischendeGetreidebrennereiwährend der letztenzehn
Betriebsjahrezur HefenerzeugungnachdemWienerVerfahrenüber=
gegangenist, um drei Siebentel,wennsie zur Hefenerzeugungnach
dem Würzeverfahren(Lüftungsverfahren)übergegangenist, um zwei

* rittel,
2. wenneineBrennerei,die zuvorandereStoffe als Getreideverarbeitet
hat, in dieserZeit zur HefenerzeugungnachdemWienerVerfahren
übergegangenist, um die Hälfte, wenn sie zur Hefenerzeugungnach
demWürzeverfahrenübergegangenist, um zweiDrittel, und wennsie
zur GetreideverarbeitungohneHefenerzeugungübergegangenist, um
ein Achtel,

3. wenneineBrennereiin dieserZeit von derHefenerzeugungnachdem
Wiener Verfahren zur Hefenerzeugungnach demWürzeverfahrenüber=
gegangenist, um die Hälfte

gekürzt.Hat derUbergangnur teilweisestattgefunden,so erfolgtKürzungzu
einementsprechendenTeile. Bei Wiederholung einesBetriebswechselsderselben
Art findeteinenochmaligeKürzungnur insoweitstatt, als die Anderungder
Betriebsartbei der früherenKürzungnochnichtberücksichtigtist.

5*34.
VeranlagungzumKontingente.

Die VeranlagungzumKontingentefindetstatt:
1. für die bis zumBeginnedesletztenJahres desjeweiligenKontingents=
abschnittsneu entstandenenund betriebsfähighergerichtetenlandwirt=
schaftlichenBrennereienund Obstbrennereien;

2. für diejenigenam Kontingente bereits beteiligtenlandwirtschaftlichen
Brennereien,derenwirtschaftlicheLagedurchVerringerungoderVer=
größerung der regelmäßig beackertenoder sonst landwirtschaftlich
gemoen Flächewährendder letztenzehnBetriebsjahreeinewesentliche
eränderungerfahrenhat;

3. für diejenigenlandwirtschaftlichenBrennereien,welcheals dickmaischende
Getreidebrennereienam Kontingentebeteiligtwarenund im Laufeder
letztenzehnJahre dauerndzur Verarbeitungvon Kartoffelnüber=
gegangensind;
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4. für diejenigen landwirtschaftlichenBrennereien, bei deren früherer
Veranlagung wesentlicheVeränderungender landwirtschaftlichgenutzten
Flächeunberücksichtigtgebliebensind; "

5. auf Antrag des Brennereibesitzersfür diejenigenlandwirtschaftlichen
Brennereien, deren Kontingent in einem besondersstarken Miß=
verhältnissezu ihrer landwirtschaftlichgenutztenFläche, zu demwirt=
schaftlichenBedürfnis und zu dem Kontingentewirtschaftlichgleich=
gestellterBrennereien,welchein demselbenVerwaltungelegrk gelegen
sind, steht.

*35.
Für die im § 34 bezeichnetenBrennereienist nach dem Umfang ihrer

Betriebseinrichtungen,bei landwirtschaftlichenBrennereienunter Berücksichtigung
der beackertenoder sonst landwirtschaftlichgenutztenFläche und der gesamten
wirtschaftlichenVerhältnissesowiedes Betriebsumfangesandereram Kontingente
beteiligterBrennereien,nach Anhörung von zwei Sachverständigenaus den
Kreisen der Besitzer landwirtschaftlicherBrennereien diejenigeAlkoholmengezu
ermitteln, derenjährlicheHerstellungals angemessenzu erachtenist. Von dieser
Menge ist derjenigeTeil in Rechnung zu stellen, welcher dem Verhältnis
entspricht, das in den ohne Veranlagung am Kontingente zu beteiligenden
Brennereien derselbenArt zwischenihrerGesemterzeugm und der von ihnen
zumniedrigerenAbgabensatzehergestelltenAlkoholmengewährendder letztenzehn
Jahre durchschnittlichbestandenhat.

(36.
Falls die auf Grund der9§#.30 bis 35in Rechnungzu stellendeAlkohol=

menge150000 Liter übersteigt,wird sie um einZehntel, falls sie100000 Liter
übersteigt,wird sie um ein Zwanzigstel,jedochnichtunter den Betrag von
100000 Liter herabgesetzt.Bei landwirtschaftlichenGenossenschaftsbrennereien,
die als solchebereitsam 1. April 1895 bestandenhaben,)wird die in Rechnung
zu stellendeAlkoholmenge,auchwenn sie 150000 Liter übersteigt,nur um ein
Zwanzigstel,jedochnichtunterdenBetrag von 100000 Liter herabgesetzt.

&37.
Die auf Grund der §§ 34, 35 in Rechnung zu stellendeAlkoholmenge

darf im Falle einer Neubeteiligungam Kontingentoder einerKontingents=
erhöhung für eine landwirtschaftlicheBrennerei 40 000 Liter, für eine Obst=
brennerei6 000 Liter nicht überschreiten.

(38.
Die aufGrund der9F.33 bis 37 neuzugeteiltenKontingentesindbei der

nächstenNeubemessungauchfür dasletzteJahr desvorangegangenenKontingents=
abschnittsin Rechnungzu stellen.
Reichs=Oesetzbl.1909. 108
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Die im #&33 für denFall derNeufestsetzungderEinzelkontingentevor=
esehenenKontingentsminderungensind, unbeschadetder endgültigenFestsetzung
er Kontingenteam SchlussejedesAbschnitts,nach den dort bezeichnetenGrund=
sätzenschonam SchlussejedesBetriebsjahrsvorzunehmen.

"40.
Obstbrennereien,denenein Kontingentüberhauptnichtodernur in Höhe

von 10 HektoliterAlkoholzugewiesenist, dürfenfür jedesJahr desKontingents=
abschnittsbis zu 10 HektoliterAlkoholzumniedrigerenAbgabensatzin beliebigen
Jahren diesesAbschnittsherstellen.

Obstbrennereiender im § 12 Abs.1 angegebenenArt, die einKontingent
von mehr als 10, aber nicht mehr als 50 HektoliterAlkohol haben, dürfen
diejenigeKontingentsmenge,welchesie in einemBetriebsjahrenichtabgebrannt
haben,im nächstenodernächstfolgendenBetriebsjahrinnerhalbdesKontingents=
abschnittsmitabbrennen. EbensodürfenObstbrennereiendieserArt das Kontingent
einesJahres mit demderfolgendenzweiJahre innerhalbdesselbenKontingents=
abschnitts,unbeschadetderVorschriftim § 25, im vorausabbrennen.

& 41.
Branntweinerzeugungauf einer fremdenBrennvorrichtung.

WollenBesitzervon selbsterzeugtemObste,Weineodervonselbstgewonnenen
Tresternsowievon Beeren und WurzelndieseStoffe auf einer fremdenBrenn=
vorrichtung verarbeiten,weil sie eine eigeneBrennvorrichtungnicht haben, so
darf ihnen dazu nach näherer Bestimmung des Bundesrats gestattetwerden,
für jedesJahr desKontingentsabschnittsbis zu 50 LiterAlkoholzumniedrigeren
Verbrauchsabgabensatzin beliebigenJahren diesesAbschnittsherzustellen.

Dritter Abschnttt.

Betriebsauflage.
42.

Höhe.

Außer der Verbrauchsabgabewird von der erzeugtenAlkoholmengeeine
Betriebsauflageerhoben,und zwar für die Erzeugung:

bis zu 50 Hektolitrern 4/%%Mark
über 50 bis 100 -............. 4,so-
s100s150 -............. 5,oo-.
-150-200 ·............. .5,50-
s200s300-............. 6,00 ⸗
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uͤber 300 bis 400 Hektoliter............. 6/50Mark
400 600 I 7/00
600 800 7“0

= 800 1000 -............. 8,00 ⸗
. 1000 1200 8/0%
. 1200 1400 -............. 9,oo-
-1400-1600 -.......... «...9,so-
-1600-1800 -............. 10,00 ⸗
. 1800 2000 10“%
2000 2 200 -............. 11,00 ⸗

. 2200 2400 11,0
k. 2400 2600 12/00
. 2600 2800 -............. 12,so-
s2800i3000 -............. 13,00 ⸗
.3000 Hektolitr 140%

vom HektoliterAlkohol.
*43.

Die Betriebsauflage(§42) erhöhtsich:
1. währendder Monate, in deneneineBrennereimit Hefenerzeugung
betriebenwird, um 3 Mark,

2. bei landwirtschaftlichenBrennereien,die im Laufe des Betriebsjahrs
KartoffelnoderMais verarbeiten,fürdenin derZeit vom 16.Juni
bis einschließlich15.SeptemberhergestelltenBranntwein,unbeschadet
derVorschriftin Nr. 1, um 3 Mark,

3. bei gewerblichenBrennereien,unbeschadetderVorschriftin Nr. 1, um
4 Mark

für das HektoliterAlkohol;
4. bei solchenam Kontingente beteiligtenBrennereien, die Rübenstoffe
(Melasse,Rüben oder Rübensaft)oderZellstoffeverarbeiten,sofernsie
in einemBetriebsjahreineAlkoholmengeherstellen,die das im Be=
triebsjahr 1894/95 innegehabteKontingent um mehr als ein Fünftel
übersteigt,unbeschadetderVorschriftenin Nr. 1 und 3, um 3 Mark
für jedesweitereHektoliterAlkoholj

5. bei den nach dem 30. Juni 1895 betriebsfähighergerichtetenund den
neu entstehendenBrennereien,die Rüben=oderZellstoffeverarbeiten,
unbeschadetder Vorschriftenin Nr. 1 und 3, um 5 Mark für das
HektoliterAlkohol.

44.
Vor dem1. Oktober1908 betriebsfähighergerichteteKleinbrennereiensind

für eineJahreserzeugungvon nicht mehr als 10 Hektoliter,die im § 41 bezeich=
netenBrennersindfür eineJahreserzeugungvonnichtmehrals 50 LiterAlkohol,

108“
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nach dem 30. September1908 betriebsfähighergerichteteKleinbrennereien,die in
einem Betriebsjahrenicht mehr als 30 Liter Alkohol erzeugen,sind für diese
Jahreserzeugungvon der Betriebsauflagebefreit.

* 45.
Die in den§#42, 43 vorgeseheneBetriebsauflagewird ermäßigt:
1. für dievor dem1.Oktober1908 betriebsfähighergerichtetenBrennereien
mit einerJahreserzeugung

von mehr als 10, aber nichtmehr als 50 HektoliterAlkohol auf
ein Zehntel,

von mehr als 50, aber nicht mehr als 100 HektoliterAlkohol
auf zwei Zehntel,

von mehr als 100, aber nicht mehr als 200Hektoliter Alkohol
auf drei Zehntel,

von mehr als 200, aber nicht mehr als 300 HektoliterAlkohol
auf achtZehntel;

2. für dievor dem1.Oktober1908betriebsfähighergerichtetenBrennereien,
die ausschließlichRoggen,Weizen,Buchweizen,Hafer oderGerstever=
arbeiten,bei einerJahreserzeugungvon mehr als 300, aber nicht
mehr als 600 Hektoliterauf achtZehntel;

3. für landwirtschaftlicheGenossenschaftsbrennereien,die als solchebereits
vor dem1.April 1895bestandenhaben,für denUmfangdesdamaligen
Betriebs auf achtZehntel.

8 46.
Die im §43 unterNr. 2 vorgeseheneErhöhungfindetauchstatt,soweit

der Betrieb vom 16. September bis einschließlich15. Juni 8½ Monate über=
schreitet.

&47.
Die im §&43 unter Nr. 4 vorgeschriebeneErhöhung tritt auch bei solchen

vor dem 1.Juli 1895 betriebsfähighergerichtetenRübenstoff. und Zellstoff=
brennereienein, die ein Kontingentnichterhaltenhaben,soweitihre Erzeugung
der besonderenBrennsteuernach § 43a Abs. 5 des bisher geltendenBranntwein=
steuergesetzesunterlegenhat.

Geht einedieserBrennereienzur Erzeugungvon Hefeüber, sowird von
dem betreffendenBetriebsjahr ab die Alkoholmenge,welche der um 3 Mark
erhöhtenBetriebsauflagenichtunterliegt,um dieHälfte gekürzt.

(48.
Uberbrand.

Für denaußerhalbdesDurchschnittsbrandes(§961ff. hergestelltenBrannt=
wein (lberbrand) erhöhtsichdie auf Grund der §#42, 43 und 45 bis 47 für
die einzelneBrennereiberechneteBetriebsauflageum fünf Zehntel,jedoch

1. bei dengewerblichenBrennereienmindestensauf 22 Mark,
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2. bei denübrigenBrennereien,mit Ausnahmederjenigen,welcheaus=
schließlichWein, Weinhefe, Weintrester,Lwetschenoder Kirschenver=
arbeiten,mindestensauf 18Mark,

3. währendder Monate, in deneneineBrennereimit Hefenerzeugung
betriebenwird, mindestensauf 25 Mark

für das HektoliterAlkohol.
Wird derDurchschnittsbrandauf Grund des §69 gekürzt,so erhöhtsich

die Betriebsauflagefür denUberbrandfür jedesHundertteil,um das gekürzt
wird, auf die Dauer der Kürzung um 1 Mark, jedochim ganzenum nicht
mehrals 6 Mark für das HektoliterAlkohol.

(9.
Kleinbrennereienunddieim &41 bezeichnetenBrennerhabeneineBetriebs=

auflagevon 0)/20Mark für das Liter Alkohol zu entrichten,soweitsieBrannt=
wein herstellen,derdemhöherenVerbrauchsabgabensatzunterliegt.

850.
Fälligkett.

Die Betriebsauflageist zu entrichten,sobalddie erzeugteAlkoholmengein
derBrennereiamtlichfestgestellt(6897, 98) oderdie abgabenpflichtigeAlkohol=
mengeberechnetist (§ 15).

51.
Zur Entrichtung der Betriebsauflageist der Brennereibesitzerverpflichtet.

Eine Stundung findetnichtstatt.

852.
Verwaltungund Verwendungder Betriebsauflage.

Die Einnahmenaus derBetriebsauflagesind für sichzu verwaltenund
nachMaßgabeder99 54ff. zu verwenden.

553.
Für dieErhebungundVerwaltungderBetriebsauflagewirdeinebesondere

Vergütungnichtgewährt.

854.
VergütungderBetriebsauflage.

Aus denEinnahmenan Betriebsauflageund demdarausangesammelten
Geldbestande(§ 59) werdenfür vollständigvergällten,für den mit anderen
Mitteln als Essig unvollständigvergälltenund für ausgeführtenBranntwein
Vergütungengezahlt.
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*55.

Der Vergütungssatzfür vollständigvergälltenBranntweinist doppeltso
hochzu bemessenwie für denmit anderenMitteln als Essig unvollständigver=
gällten Branntwein. Im Falle der Ausfuhr soll der Vergütungssatzden Satz
für unvollständig vergälltenBranntwein nicht übersteigen;sofern indessenim
Ausland eine höhereVergütung gewährt wird, kann er nach nähererBestim=
mung desBundesratsfür die Dauer dieserBegünstigungentsprechenderhöht
werden.

Die Vergütungssätzesind vom Bundesrate mindestenseinmal im Jahre
nachzuprüfenund gegebenenfallsdergestaltzu erhöhenoder zu ermäßigen, daß
die Ausgabennicht üuberdie verfügbarenGeldmittel hinausgehen.

Für das Betriebsjahr1909/10 werdendie Vergütungssätzefür vollständig
vergälltenBranntweinauf 18Mark und für unvollständigvergälltenBrannt=
wein auf 9 Mark festgesetzt.

*656.
Der Bundesratwird ermächtigt,denVergütungssatzfür vollständigver=

gälltenBranntweinzu gewähren:
1. für Branntwein, der zur Herstellungvon Bleiweiß und essigsauren
Salzen mit einemanderenMittel als Essigunvollständigvergälltwird;

2. bei der Ausfuhr von Likör und aus fposschen oder Kirschen her=
gestelltemBranntwein in Flaschenbis zu einemLiter oder in Fässern
bis zu 100 Liter Raumgehalt.

( 57.
Bei der Ausfuhr von Trinkbranntweinenaus dem freien Verkehresowie

von Exrzeugnissen,zu derenHerstellungBranntwein, auchunvollständigver=
gällter Branntwein,verwendetworden ist, kann nach nähererBestimmung des
BundesratseineVergütungaus derBetriebsauflagein gleicherHöhe wie bei
derAusfuhr von Branntweingewährtwerden.

g 658.
Für Branntwein, der unter amtlicherUberwachungdurchVerdunstung

odersonstdurchnatürlicheEinflüsseverlorengeht, kannnachnähererBestim=
mungdesBundesratseineVergütungin derselbenHöhewie für vollständig
vergälltenBranntweingewährtwerden.

((59.
Aus denEinnahmenan BetriebsauflagekanneinGeldbestandangesammelt

werden,der40 Millionen Mark nichtüberschreitensoll. Die näherenBestim=
mungentrifftder Bundesrat.
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" 60.
Die in den 9§ 9, 18 und im siebentenAbschnittehinsichtlichderBrannt=

weinverbrauchsabgabegegebenenVorschriften sind auf die Betriebsauflageent=
sprechendanzuwenden. ·

Vierter Abschnitt.
Durchschnittsbrand.

6 61.
1. BestehendeBrennereien.RegelmäßigesVerfahren.

Für die vor dem 1. Oktober1907 betriebsfähighergerichtetengewerblichen
Hefebrennereienwird die ihren BetriebsumfangdarstellendeJahresmengenach
dem Durchschnitteder von ihnen in den Betriebsjahren1902/03 bis 1906/07
erzeugtenAlkoholmengenermitteltund nachMinderung um 10 Hundertteileals
Durchschnittsbrandfestgesetzt.

Bei solchenam KontingentebeteiligtenBrennereien,welcheRübenstoffe
verarbeiten,und bei den vor dem 1. Juli 1895 betriebsfähighergerichteten
BrennereiendieserArt, die am Kontingentenichtbeteiltsind, wird derDurch=
schnittsbrandin Höhe derjenigenMenge abzüglich10 Hundertteilefestgesetzt,
welchedieseBrennereienbisher auf Grund der Vorschriftendes &43a 9 5
desbishergeltendenBranntweinsteuergesetzesals der besonderenBrennsteuernicht
unterliegendherstellendurften.

Für alle übrigenvor dem 1. Oktober1907 betriebsfähighergerichteten
Brennereien,mit Ausnahme derKleinbrennereien,wird die ihrenVetreßeunfang
darstellendeJahresmengenach demDurchschnitteder von ihnen in denBetriebs=
jahren139% bis 1906/07 erzeugtenAlkoholmengenunter Weglassung der
höchstenund der geringstenJahresziffer,auf Antrag unter Weglassungder
beidenhöchstenund der beidengeringstenJahresziffern, ermittelt und, soweit
nichtin den§§ 62ff. Ausnahmenvorgesehensind,als Durchschnittsbrandfestgesetzt.

Jahre, in deneneinBetrieb nichtstattgefundenhat, bleibenin den Fällen
desAbs.1 und 3 außerAnsatz. E

Für landwirtschaftlicheBrennereien,die an denBetriebseinschränkungen
der Mehrzahl der Brennereienin den Betriebsjahren1902/03und 1906/07
teilgenommenhaben,werdenbeiBerechnungdesDurchschnittsbrandes& 61) die
erzeugtenAlkoholmengendieserbeidenJahre mit einer Erhöhung um je
10 Hundertteilein Ansatzgebracht.

g 63.
Veranlagung.

Für landwirtschaftliche,vor dem1. Oktober1907 betriebsfähighergerichtete
Brennereien,

1. derenwirtschaftlicheLage durchVerringerung oder Vergrößerungder
regelmäßig beackertenoder sonst landwirtschaftlichgenutztenFläche
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währendder Betriebsjahre1897/98 bis 1906/07 einewesentlicheVer=
änderungerfahrenhat, oder

2. die erst nach dem 30. September1897 betriebsfähighergerichtet
worden sind,

ist die den DurchschnittsbranddarstellendeJahresmengenach demUmfang ihrer
Betriebseinrichtungenunter Berücksichtigungder beackertenoder sonst landwirt=
schaftlichgenutztenFläche und der gesamtenwirtschaftlichenVerhältnissesowie
des Betriebsumfangesanderer auf Grund der Vorschriften in den §#61, 62
am Durchschnittsbrandezu beteiligenderBrennereiennach Anhörung von zwei
Sachverständigenaus denKreisender BesitzerlandwirtschaftlicherBrennereienzu
ermitteln. Im Falle der Vergrößerungder Ackerflächeerfolgt die Veranlagung
nur auf Antrag. Der Durchschnittsbrandsoll die Jahresmenge nicht über=
schreiten,die durchschnittlichin den Jahren, in denenein Betrieb stattgefunden
hat, erzeugtworden ist.

Eine wesentlicheVeränderung der wirtschaftlichenLage der Brennerei ist
nur in denFällen anzunehmen,in deneneinesolchebei derVeranlagungzum
Kontingentin denJahren 1902/03 oder1907/08 berücksichtigtwordenist.

Die Grundsätzefür dieVeranlagungbestimmtderBundesrat.

( 4.
Für Brennereien,denenauf Grund des bisher geltendenBranntwein=

steuergesetzeseinKontingentzugeteiltist,wird derDurchschnittsbrandmindestens
in HöhediesesKontingentsfestgesetzt. »

Bei den nach dem 30. September1902 betriebsfähighergerichtetenland=
wirtschaftlichenBrennereien soll der Durchschnittsbrandüber 1400 Hektoliter
Alkohol nicht hinausgehen.

65.
Für gewerblicheBrennereien,dieihrenBetrieberstnachdem30. September

1905),abervor dem1.Oktober1908 aufgenommenhaben,wird derDurchschnitts=
brand unter Berücksichtigungihrer gewerblichenAnlagen und ihres Gewerbe=
betriebssowiedes für anderegewerblicheBrennereienfestgesetztenDurchschnitts=
brandesnachAnhörung von Sachverständigenaus den Kreisen der Besitzerge=
werblicherBrennereienfestgesetzt.

g 66.
Ergebensich für einzelneBrennereienaus der Bemessungdes Durch=

schnittsbrandesnach denVorschriftenin den 9§ 61 bis 65 besondereHärten, so
kann der Bundesrat zu ihrer Beseitigung eine Erhöhung des Durchschnitts=
brandesvom 1. Oktober1911 ab eintretenlassen. Der Gesamtbetragder Er=
höhungen darf 50 000 HektoliterAlkohol nicht übersteigen;auch durfen nur
Anträgeberücksichtigtwerden,dievor dem1.Oktober1910 bei derzuständigen
Verwaltungsbehördeeingegangensind.
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867.
Der Bundesratwird ermächtigt,für die nachdem30.September1907,

aber vor dem InkrafttretendiesesGesetzesbetriebsfähighergerichtetenBrennereien
aus Gründen der Billigkeit einen Durchschnittsbrandfestzusetzen.Gründe der
Billigkeit sindin derRegelnichtals vorliegendzu rachten,wenndieVerträge
überdenBau desBrennereigebäudessowieüberdieLieferungdererforderlichen
Maschinenund Brenngeräteerstnach dem 31. März 1908 rechtsverbindlichab=
geschlossenoderwenn das Brennereigebäudeerstnach dem 30. September1908
fertiggestelltoderdieMaschinenund BrenngeräteerstnachdiesemTage geliefert
wordensind.

68.
Der Durchschnittsbrandwird in den Fällen der 9§#61 bis 67 ohnezeit=

licheBegrenzungfestgesetzt.
69.

Der Bundesratkann unterBerücksichtigungder angesammeltenBrannt=
weinbeständeund des Verbrauchs an Branntwein im Vorjahre festsetzen,um
wieviel Hundertteileder Durchschnittsbrandder einzelnenBrennereien für die
Dauer desBetriebsjahrszu erhöhenoderunbeschadetdesKontingentszu kürzenist.

870.
2. Neu entstehendeBrennereien.

Nach dem 30. September1907 betriebsfähighergerichteteBrennereien
haben, unbeschadeteines auf Grund der 99 65, 67 für sie festgesetztenDurch=
schnittsbrandes,für allen außerhalbdes Kontingents(9§ 24ff.) hergestellten
BranntweindieBetriebsauflagefür denUberbrand(§48) zu entrichten.Sofern
indessender gemäß§§ 61 bis 67 festgesetzteDurchschnittsbrandauf Grund des
6#69in deneinzelnenJahren über 100 Hundertteilehinaus erhöhtwird, nehmen
sie an der Erhöhung in demselbenVerhältnisseteil, wie die älterenBrennereien.

S 71.
Wechselim Betriebe.

LandwirtschaftlicheBrennereienund Obstbrennereien,die zum gewerblichen
Betrieb übergehen,verlierenihren Durchschnittsbrandzur Hälfte.

5 77.
– - Vergällungspflicht.

Vollständig zu vergällenist:
1. bei den Brennereien, die Hefe nach dem Würzeverfahrenherstellen,
derjenigeTeil ihrerErzeugung,welcherüber35 HundertteiledesDurch=
schnittsbrandeshinausgeht;

2. bei den übrigenBrennereienderjenigeTeil der Erzeugung,welcher
über 70 Hundertteiledes Durchschnittsbrandeshinausgeht.

Raichs-Oesetbl.1900. 109
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Bei denam KontingentebeteiligtenBrennereienist jedochmindestensder
Branntwein vonderVergällungspflichtfreizulassen,der innerhalbdesKontingents
erzeugtwordenist.
Bei denBrennereien,die ihr Erzeugnisganz oder zum überwiegenden

Teil zu gebrauchsfertigemTrinkbranntweinevon nichtmehr als 50 Hundert=
teilenAlkoholgehaltverarbeitenund selbstvertreiben,ist auf Antrag an Stelle
der nach Abs. 1 oder 2 freibleibendenAlkoholmengender Branntwein von der
Vergällungspflichtfreizulassen,dereinerAlkoholmengegleichkommt,welchevon
diesenBrennereienselbstim DurchschnittederBetriebsjahre1903/04 bis 1907/08
nachweislichzu Trinkbranntwein weiter verarbeitetund vertriebenworden ist.
Anträge dieserArt dürfen nur berücksichtigtwerden, wenn sie vor dem 1. Juli
1910 gestelltwordensind.

Die Vergällungspflichtgilt in denFällen desAbs.1 Nr. 2 als erfüllt,
wenn der vergällungspflichtigeBranntweinausgeführtoderwennnachgewiesen
wird, daß eine gleicheMenge Branntwein, die der Vergällungspflichtnicht
unterlag) vollständig vergällt oder ausgeführtworden ist. Als Ausfuhr von
Branntwein giltnachnähererBestimmungdesBundesratsauchdie Ausfuhr
vonErzengnisen, zu derenHerstellungBranntweinverwendetwordenist.

Von derVergällungspflichtbefreitist Branntwein
1. aus Brennereienmit einer Jahreserzeugungvon nicht mehr als
100HektoliterAlkohol)

2. aus Obstbrennereien;
3. aus Brennereien,bie ausschließlichRoggen, Weizen, Buchweizen,
HaferoderGersteverarbeitenund nichtHefenachdemWürzeverfahren
herstellen.

Die näherenBestimmungentrifft derBundesrat;er wird ermächtigt,die
von derVergällungspflichtbefreiteBranntweinmengein denFällen desAbs.1
zu erhöhenoder herabzusetzen.

Fünfter Abschnitt.
Überwachungder Brauntweinerzeugung.

§ 73.
Anzeigeüberdie Brenn- und Wiengeräte.

Die Anfertigung, derErwerb und derBesitzvon Brenn= oderWiengeräten
ist der Verwaltungsbehördeanzuzeigen,soweit dies nicht schonauf Grund der
bisherigenVorschriftengeschehenist.

§*74.
AnmeldungderBrennerei.

Wer eineBranntweinbrennereierrichtenwill, hat die Baupläne, bevor
mit ihrerAusführungbegonnenwird, derVerwaltungsbehördevorzulegen.Die
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Verwaltungsbehoͤrdebestimmtbei Verschlußbrennereieninsbesondere,welchebau⸗
lichenEinrichtungenzur Sicherungder Verbrauchsabgabenach Maßgabeder
§ 82 bis 88 getroffenwerdensollen. Diese Vorschriftensind entsprechendan=
zuwenden,wennderUmbaueinerBrennereibeabsichtigtwird. Für Abfindungs=
brennereienkönnenAusnahmen zugelassenwerden.

75.
SpätestensvierzehnTage vor der erstmaligenEröffnung des Betriebs

einer Brennerei hat der Brennereibesitzer,soweitdies nicht schonauf Grund der
bisherigenVorschriftengeschehenist, derVerwaltungsbehördedieBrennereiräume
und diemit derBrennereiin Verbindungstehendenoderunmittelbaran siean=
grenzendenRäume unter EinreichungeinesGrundrissessowiedie Brennvor=
richtungen,die Gefäße, in denender Branntwein bis zu seinerAbnahme (§ 97)
aufbewahrtwird, die Meßuhrensowiedie MaischbotticheunterAngabe ihrer
Stellung und aufVerlangenderVerwaltungsbehördeauchdenEinzelraumgehalt
der Gefäße nachLitern schriftlichanzumelden.

Der Bundesratwird ermächtigt,Erleichterungenzuzulassenund für Ab=
findungsbrennereiennochandereGerätederAnmeldepflichtzu unterwerfen.

76.
Vermessungund Fn. der Brennereigeräte.

Die angemeldetenGefäße könnenamtlichvermessenund gestempeltwerden;
siefsindvom BrennereibesitzernachnähererAnordnungderVerwaltungsbehörde
mit einerRummer und derAngabedesRaumgehaltszu versehen. DieseBe=
zeichnungist gehörigzu erhaltenund nötigenfallszu erneuern.

77.
Austewahrungbe Brennereigeräte.

Die angemeldetenBrennereigerätesindin denBrennereiräumenan den
im Grundrissedafür angegebenenPlätzen aufzubewahren.Die Verwaltungs=
behördekannAusnahmenzulassen.

78.
—. im Gerätestande.

Besitzervon BrennereiendürfenanmeldepflichtigeBrennereigeräte,andere
PersonendürfenBrenn=undWiengerätewederganz noch teilweiseaus den
Händen geben,bevorsiederVerwaltungsbehördedenEmpfängerangezeigtund
eineBescheinigunghierübererhaltenhaben.

879.
Sollen angemeldeteBrennereigeraͤtean einemanderenPlatze aufgestellt

odergeändertwerdenoderkommenanmeldepflichtigeBrennereigerätein Zugang,
so hat der Brennereibesitzerdies der Verwaltungsbehördeanzuzeigen. Gleiche
Anzeigeist erforderlichüber jedeAnderungin AnsehungderangenieldetenRäume.

109“
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8 80.
Wechselim Besitzeder Brennerei.

JederWechselim BesitzeinerBrennerei ist derVerwaltungsbehördebinnen
einerWochevom neuenund in denFällen freiwilligerBesitzübertragungauch
vom bisherigenBesitzeranzuzeigen.

S SI.
Außergebrauchsetzenvon Geräten.

MaischgeräteundBrennvorrichtungendürfenfür dieZeit, für diesienicht
um Brennereibetriebangemeldetsind, amtlichgegenBenutzunggesichertoder
durg,AnordnungderVerwaltungsbehördeaußerGebrauchgesetztwerden.

5∆82.
SicherunggegenheimlicheEntnahmevon Branntwein.

In denBrennereiensindnachnähererAnordnungderVerwaltungsbehörde
mit denBrennvorrichtungenin festerVerbindungstehendeSammelgefäßeaufzu=
stellen,in diedergesamtegewonneneBranntweingeleitetwird, sowieallesonstigen
Einrichtungenzu treffen,welchedieVerwaltungsbehördezur Sicherunggegen
heimlicheAbleitungoderEntnahmevon alkoholhaltigenDämpfenoderBrannt=
wein für erforderlicherachtet.

# 883.
Die Räume zur AufstellungderSammelgefäßemüssendenAnforderungen

derVerwaltungsbehördeentsprechen.Der Zugangmußmit Vorrichtungenzur
Anlegung von amtlichenKunstschlössernversehensein. -

884.
In Fällen, in denengeeigneteRäume zur Aufstellungvon Sammel=

gefäßennicht odernur mit unverhältnismäßighohenKosteneingerichtetwerden
können,sind auf Anordnung derVerwaltungsbehördezuverlässigemit derBrenn=
vorrichtungin festerVerbindungstehendeMeßuhrenstatt derSammelgefäße
aufzustellen.

∆85.
Die Meßuhren sollen die Menge des aus derBrennvorrichtungfließenden

Branntweins und des darin enthaltenenAlkohols fortlaufendanzeigenoder die
Menge des Branntweins anzeigenund die spätereamtlicheErmittelungder
Stärke durchZurückbehaltungvon Probenermöglichen.

6.
Die Verwaltungsbehördekann dieAufstellungvon Sammelgefäßenund

zugleichvon Meßuhrenverlangen;siekanndieMindestmengedeszur Abferti=
gungvorzuführendenAlkohols(9§97, 98) im vorausbindendfestsetzen.
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# 87.
Die Brennvorrichtungen,SammelgefäßeundMeßuhrensowiedie siever=

bindendenRohrleitungenund dieSammelgefäßräumesind amtlich so zu sichern,
daß alkoholhaltigeDämpfe oderBranntweinnicht heimlichabgeleitetoderent=
nommenwerdenkönnen.

# 88.
Der Bundesratwird ermächtigt,für Brennereien,die bis zumInkraft=

tretendiesesGesetzesder Abfindung unterlegenhaben, sowiefür neu entstehende
ObstbrennereienAnordnungen zu treffen, die von den Vorschriften der §#82
bis 87 abweichen. «

§89.
Die Verwaltungsbehördekann den Betrieb einerBrennereiuntersagen,

flange die nach9#82 bis 88 erforderlichenamtlichenSicherungennichtgetroffen
ind die amtlichenAnordnungenin dieserHinsichtnicht befolgtsind.

6*0. «
Der Brennereibesitzerist verpflichtet,die Brennerei auf seineKostenden

& 82 bis 88 entsprechendherzurichtenund in einemdiesenVorschriftenent=
srechendenZustandezu erhalten.

891.
Kosten der Anschaffungvon Sammelgefäßen.

Für die vor dem1. Oktober1908 entstandenenBrennereien,die bis zum
Innafttreten diesesGesetzesderAbfindung unterlegenhaben, sowiein denFällen
des§&86 werdendieKostender erstmaligenAnschaffungvon Sammelgefäßen,
Mchuhren,Uberrohrenund Kunstschlössernaus der Reichskasseerstattet.

(92.
Der Bundesratwird ermächtigt,in denFällen des§J91 aus Gründen

derVilligkeitauchdieKostender auf VerlangenderVerwaltungsbehördeaus=
gefühttenbaulichenAnderungenbis zurHälfte aufdieReichskassezuübernehmen,
soferndie AnderungeninnerhalbzweierJahre nach dem Inkrafttretendieses
Gesetzsausgeführtwerden.

· 893.
l Maischbotticheund Nebengeräte.
In,den Verschlußbrennereienunterliegtdie EinrichtungderMaischbottiche

keinenBschränkungen,auchdürfenaußerdenMaischbottichenandereGerätezur
Bereitungund Aufbewahrungvon MaeischeohneBeschränkungauf einebestimmte
Zahl, Göße oder Beschaffenheitund ohnebesondereErlaubnis benutztwerden.
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94.
Betriebsanmeldung.

Die Eröffnung des Betriebs einer Brennerei ist der Hebestelleim voraus
anzumelden. Die Anmeldung ist von derHebestellezu prüfen und) wenn dabei
sichnichtszu erinnernfindet,zu genchmizen

Soll derBetrieb geändert,nachA lauf desangemeldetenZeitraumsfort=
esetztoder nach einer Pausewiederaufgenommenwerden,so ist eineneue
Herdi cgammeldungin gleicherWeiseeinzureichen.

Die näherenBestimmungenüber Form, Inhalt, Aufbewahrungund
Befolgung der Betriebsanmeldungsowieüber die Einmaischungs=,Gär- und
Brennfristen(Abtriebszeiten)trifft der Bundesrat, indessensollenin Verschluß=
brennereiendie Behandlungder Maischein denBottichenund Maischbehältern
sowiedie GärfristenkeinenBeschränkungenunterliegen.

695. .
Betriebsunterbrechung)Verschluß- und Geräteverletzung.

Wird der Brennereibetriebunterbrochenoderein amtlicherVerschlußoder
einerderjenigenTeile der Brennereigeräteeinschließlichder Sammelgefäßeun
derMeßuhr verletzt,aus denenalkoholhaltigeDämpfeoderBranntweinheimlih
abgeleitetoderentnommenwerdenkönnen,odertritt eineStörung im Ganze
derMeßuhr ein, so hat derBrennereibesterdiesalsbaldderVerwalkungsbchrle
anzuzeigen.

96.
Ist durchdieVerletzungein Zugangzu demAlkoholermöglichtoderoie

elmäßigeTätigkeit der Meßuhr beeinflußtworden, so hat die Verwaltunzs=
Ss die sorkrrlchen Maßnahmenzu treffen;äußerstenfallskannsieanordren,
daß derBrennereibetriebvorübergehendeingestelltwird. Das Gleichegilt bei*
anderenin der regelmäßigenTäligkeitderMeßuhr eintretendenStörung.

97.
Branntweinabnahme.

Soweit nichtim § 15 Ausnahmenvorgesehenfind, ist dieAkoholnenge
deserzeugtenBranntweinsin derBrennereiamtlichfestzustellenundderBaannt=
weinabzufertigen(Branntweinabnahme).Der Branntweinbleibtunterantlicher
berwachung, bis er abgabenfreigelassen& 3) oderbis dieVerbrauch#bgabe
gezahltodergestundetist.

&98.
Bleibt in denFällen, in deneneineMeßuhrbenutztwirdoderdleMindest=

mengedeszurAbfertigungvorzuführendenAlkoholsfestgesetztwordenit, diebei
der Branntweinabnahme vorgefundeneAlkoholmengehinter der Arzeige der
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Meßuhr oder hinter der auf Grund dieserAnzeigefestgestelltenAlkoholmengeoder
hinterder festgesetztenMindestmengezurückund ist eineEntnahmevon Brannt=
wein ausgeschlossen,so bleibt die Fehlmengeabgabenfrei.

*99.
Amtliche Aufsicht.

Die Beamtensind befugt,eineBrennerei,sobaldsiezumBetriebange=
meldetist, zu jederZeit, sonstvon Morgens 6 bis Abends9 Uhr zu besuchen.
Die Brennerei muß ihnen zu diesemZweckesogleichgeöffnetwerden. Die Zeit=
beschränkungfällt weg, wenn Gefahr besteht. Die Befugnis erstrecktsich auf
alle angemeldetensowieauf diejenigenRäume, in welchenBrennereigeräteoder
Teile von außerGebrauchgesetztenBrennereigerätenoderzumBrennereibetriebe
bestimmtenichtmehligeStoffe aufbewahrtwerden.

10o.
Solange in derBrennereigearbeitetwird oderjemandsichdarinbefindet,

müssendie Zugängezu ihr sowiezum Brennereigrundstückunverschlossenund
unbehindertsein. DieVerwaltungsbehördekannAusnahmenzulassen.

.
Innerhalb der der amtlichenAufsicht unterliegendenRäume dürfen keine

Maßnahmengetroffenwerden,welchedieAusübungderAufsichthindernoder
erschweren.

*102.
Der Brennereibesitzerhat denBeamtenjedefür die amtlicheAufsichtoder

statistischenZweckenerforderlicheAuskunft über den Betriebau erteilenund
2 die zum Zweckeder Aufsichtund Abfertigung stattfindendenAmtshandlungen
dienötigenBorkehrunzenzu treffen,dieGerätschaftenzu stellenunddieerforder=
lichenMsedienste zu leisten.

Den Oberbeamtensind die Bücher und Schriftstückeüber die Herstellung
des Branntweins und bei landwirtschaftlichenBrennereienüber den Wirtschafts=
betriebauf Erfordernzur Einsichtvorzulegen.

1103.
Ist derBrennereibesitzerwegenHinterziehungbestraftworden, so kann die

Brennerei besonderenAufsichtsmaßnahmenunterworfenwerden.
Die Kosten fallen dem Brennereibesitzerzur Last; die Einziehung erfolgt

gegebenenfallsnachdenVorschriftenüberdasVerfahrenfür dieBeitreibungder
Zölle und mit demVorzugsrechteder letzteren.
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8104.
Betriebsleiter.

Brennereibesitzer,diedenBetriebnichtselbstleiten,habenderVerwaltungs=
behördediejenigenPersonenzu bezeichnen,die als Betriebsleiterin ihremNamen
zu handelnbefugtsind.

Die im 8102 und 8 103 Abs.1 für denBrennereibesitzergegebenen
Vorschriftengeltenauchfür denBetriebsleiter.

* 105.
Reinigungsanstaltenund Lager.

Die Vorschriftenin den9§899 bis 104 sindauf dieamtlicheUberwachung
der Branntweinreinigungsanstaltenund Branntweinlagerunter amtlichemMit=
verschlussesinngemäßanzuwenden.

SechsterAbschnitt.

Besondere Vorschriften.
106.

Einfuhr aus demAuslande.
Der Eingangszollfür denDoppelzentnerbeträgtvom 10.Juli 1909 ab:

für Branntwein aller Art einschließlichdesWeingeistes„für Arrak,
Rum, Kognakund versetzteBranntweinesowiefür Mischungen
von Weingeistmit Atherund Lösungenvon Ather in Weingeist
1. in Fässern

a) Likkersee .. .. .. . . .. 350 Mark,
b) anderenBranntwein . . . . .. 275

2. in anderenBehältnisen 350a
für Ather aller Art, einfacheund zusammengesetzte,auchKognaköl
(Weinbeeröl)
1. in Fässen. 275Mark,
2. in anderenBehältnissen 350

für äther=oderweingeisthaltigeRiechmittel(Parfümerien)undSchön=
heitsmittel(kosmetischeMittel, zum Beispiel Haarfärbemittel sowie
Haut-undandereVerschönerungsmittel))füräther=oderweingeisthaltige
Kopf., Mund= und Zahnwässer; für wohlriechendeoder zur Ver=
breitungvon Wohlgeruchdienendeäther=oderweingeisthaltigeAus=
züge(Essenzen,Extrakte,Tinkturen)undWässer;für wohlriechenden
Efiggaaa 400Markf

für Essigsäure,auchkristallisiert(Eisessig),und Essigsäureanhydridbei
einemGewichteder unmittelbarenUmschließungnebstInhalt
von mindestens20 Kilogramm. . . ... . . . . . . . . . . .. 42 Mark,
von wenigerals 20 Kilognieer . . . ... 786
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Der Bundesrat wird ermächtigt,die im Abs. 1 vorgesehenenZollsätze
für Branntwein usw.
1. in Fässern

a) Likör von 350 bis auf 300Mark,
b) anderenBranntweinvon 275 bis auf 225Mark,

2. in anderenBehältnissenvon 350 bis auf 300Mark,
für Atherusw.auchKognaköl
1. in Fässernvon 275 bis auf 225 Mark,
2. in anderenBehältnissenvon 350 bis auf 300Mark,

für äther- oder weingeisthaltigeRiech=und Schönheitsmittel, Kopf.,
Mund- und Lahnwässer,wohlriechendeusw. Auszügeund Wässer,
wohlriechendenEssig von 400 bis auf 350 Mark

vom 10. Juli 1909 ab herabzusetzen.

8107.
Branntweinhandel.

Die VerwendungvonBranntweinschärfenist untersagt.Die Bestimmungen,
die hierübervom Bundesrategetroffen werden,sind dem Reichstagemitzuteilen.

Unter der Bezeichnung Kornbranntweindarf nur Branntwein feilgehalten
werden,der ausschließlichaus Roggen, Weizen, Buchweizen)Hafer oder Gerste
hergestelltist.
" #108.
Der Bundesratwird ermächtigt:
1. denKleinhandelmit vergälltemBranntwein abweichendvon denVor=
schriftendes§ 33 derGewerbeordnungzu regeln;

2. zu bestimmen,daß beim Kleinhandelmit vergälltemBranntweine die
AlkoholstärkedurchAushang in derVerkaufsstelleersichtlichgemachtwird.

109.
Vollständig vergällterBranntwein darf im Kleinhandel nur in Behält=

nissenvon 50, 20, 10, 5 und einemLiter Raumgehaltefeilgehaltenwerden,die
verschlossenund mit einerAngabe des Alkoholgehaltsversehensind.

8110.
Essigsäureverbrauchsabgabe.

Essigsäure,die im Inland aus Holzessigoder essigsaurenSalzen gewonnen
ist, unterliegteiner in dieReichskassefließendenVerbrauchsabgabe,die 0,80Mark
für das Kilogramm wasserfreierSäure beträgt. Die Verbrauchsabgabeist durch
Abfertigung festzustellenund vom Herstellerzu entrichten,sobald die Essigsäure
die Erzeugungsstätteverläßt.
Reichs-Gesetzbl.1909. 110
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DerHerstellerdarfEssigsäurenur an dendazuangemeldetenStättenlagern,
behandelnund verpacken. «

Von der Verbrauchsabgabebefreit bleibt nach nähererBestimmung des
Bundesrats Essigsäure, die ausgeführtoder zu gewerblichenZweckenverwendet
wird. Gewerbtreibende,dieEssigsäureausschließlichzu gewerblichenZweckenoder
für die Ausfuhr herstellen,sind nur insoweiteiner amtlichenUberwachungzu
unterwerfen,als diesenotwendigist, um sicherzustellen,daß Essigsäurenichtzu
Genußzweckenverwendetwird. .

Sdæss7Abe1,8,9,18,20,22,23,94,99bæ104,145,148,155
sind nachnähererBestimmungdes Bundesratssinngemäßanzuwenden,und
zwar die 9#§89.22,145 mit der Maßgabe, daß dieUbergangsabgabeund die
Nachsteuerje 0/80Mark für das Kilogramm wasserfreierEssigsäurebetragenund
daß Essigsäurein Mengen von nicht mehr als 10 Kilogramm wasserfreierSäure
im Besitzevon Gewerbtreibendenund Haushaltungsvorständensowie Essigsäure
zu gewerblichenLweckenvon der Nachsteuerbefreitbleibt.

Siebenter Abschnitt.

Strafvorschriften.

A. Branntweinverbrauchsabgabe.

111.
Hinterziehung.

Wer es unternimmt,demReichedie Branntweinverbrauchsabgabevorzu=
enthalten,machtsichderHinterziehungschuldig.

112.
Der Tatbestanddes§&111 wird insbesonderedann als vorliegendan=

genommen:
1. wenn ohnedie vorgeschriebene,von derHebestellegenehmigteBetriebs=
anmeldungoderan anderenTagen, in anderen Räumenoderunter
Benutzungvon anderenBrennvorrichtungenals den in dergenehmigten
Betriebsanmeldungangegebenen,Branntwein hergestelltwird;

2. wenn für Abfindungsbrennereien(§§ 15 bis 17) vorgeschriebeneBrenn=
büchernichtoderunrichtiggeführtwerden;

3. wennalkoholhaltigeDämpfeoderBranntweinunbefugtabgeleitetoder
entnommenwerden;

4. wenn über den unter amtlicherUberwachungstehendenBranntwein
unbefugtverfügtwird.
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+ 13.
Der Hinterziehungwird es gleichgeachtet:
1. wennin einerabgefundenenBrennereiohnedie vorgeschriebene,von
derHebestellegenehmigteBetriebsammeldungoderan anderenTagen,
in anderenRäumenoderunterBenutzungvon anderenGerätenals
den in der genehmigtenBetriebsanmeldungangegebenen,oderunter

Verwendung nichtangemeldeterStoffe eineEinmaischungvorgenommen
oderMaischezubereitetoderaufbewahrtwird;

2. wenn Brennvorrichtungen,die durchamtlicheSicherungenoder durch
AnordnungenderVerwaltungsbehördeaußerGebrauchgesetztworden
sind, unbefugtin Betrieb genommenwerden;

3. wenn ein auf Grund der 9I.82 bis 88 oder der dazu erlassenenVer=
waltungsbestimmungenangelegteramtlicherVerschluß oder einer der=
jenigenTeile der Brennereigeräteeinschließlichder Branntweinsammel=
gefäßeund derMeßuhr, aus denenalkoholhaltigeDämpfe oderBrannt=
weinabgeleitetoderentnommenwerdenkönnen,unbefugtverletztwird;

4. wenn in einer Brennerei) in der eineMeßuhr aufsgestelltist, Hand=
lungenvorgenommenwerden,die ihre regelmäßige„Täiet zu stören
geeignetsind, odereineMeßuhr, die unrichtiggeig, fortbenutztwird;

5. wenn jemandBranntwein, von dem er weiß oder denUmständennach
annehmenmuß, daß in Beziehungauf ihn eineHinterziehungverübt
wordenist, erwirbtoderin Verkehrbringt.

114.
Wird in den Fällen der 9§8112, 113 festgestellt,daß eineVorenthaltung

derAbgabe nicht stattgefundenhat oder nicht beabsichtigtworden ist, so tritt nur
eineOrdnungsstrafenach§ 130 ein.

&115.
Strafmaß.

Wer eineHinterziehungbegeht,wird mit einerGeldstrafein Höhe des
vierfachenBetrags derAbgabe, mindestensaber in Höhevon zehnMark für
jedeneinzelnenFau bestraft. Außerdemist dieAbgabenachzuzahlen.

( 116.
Die Strafe wird, wenn eineBrennvorrichtungunbefugtin Betriebge=

nommenwordenist, nachder Alkoholmengeberechnet,die bei unausgesetztem
Betriebewährendder demZeitpunkteder Entdeckungvorhergegangenendrei
Monate damitgewonnenwerdenkonnte,sofernnichtnachgewiesenwird, daßdie
Brennvorrichtung in einem größeren oder einem geringerenUmfange benutzt
worden ist.

110“
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*s117.
Sind alkoholhaltigeDämpfe oder Branntweinunbefugtabgeleitetoder

entnommenoder ist die Meßuhr absichtlichgestörtworden, so werdendie Ver=
brauchsabgabeund die Strafe in der Art berechnet,daß für die demZeitpunkte
der EntdeckungvorhergehendendreiMonate der ununterbrocheneBestandder
Ableitung,EntnahmeoderStörung angenommenwird) sofernnicht eineandere
Dauer odereinegrößereHinterziehungnachgewiesenwird.

Nebender Geldstrafeist gegendenTäter und denTeilnehmerzusätzlich
auf eineGefängnisstrafebis zu einemJahre zu erkennen.

&118.
Soweit derBetragdervorenthaltenenAbgabenichtfestgestelltwerdenkann,

tritt eineGeldstrafebis zu zwanzigtausendMark ein.

¾119.
Liegt eineUbertretungvor, so werdendieBeihilfe und dieBegünstigung

mit Geldstrafebis zu hundertfünfzigMark bestraft.

6*120.
Strafverschärfung beimRückfalle.

Im Falle derWiederholungderHinterziehungnachvorausgegangenerBe=
strafungwerdendie in den§§ 115 bis 118 angedrohtenStrafen verdoppelt.

Jeder fernereRückfall ziehtGefängnis bis zu zweiJahren nach sich,doch
kann, unbeschadetder Vorschrift des § 117, nach richterlichemErmessenmit Be=
rücksichtigungaller Umständeund der vorangegangenenFälle auf Haft oder auf
Geldstrafenichtunter demDoppeltender für denerstenRückfall vorgesehenen
Geldstrafeerkanntwerden.

Die Rückfallstrafetritt ein, auch wenn die frühereStrafe nur teilweise
verbüßtoder ganz oder teilweiseerlassenist, siebleibtdagegenausgeschlossen,
wenn seit der Verbüßung oder dem Erlasse der früherenStrafe bis zur Be=
gehungder neuenStraftat drei Jahre verflossensind.

* 121.
Strafe derErwirkungeinerVergünstigung.

Die Vorschriften über die Hinterziehung sind auf die Erwirkung einer
Steuerbefreiung,Steuervergütungoder Steuervergünstigungsinngemäßanzu=
wenden, soferndie Befreiung, Vergütung oder Vergünstigungüberhauptnicht
oder nur in geringeremBetrage zu beanspruchenwar. Der zu Ungebühr
empfangeneBetrag ist zurückzuzahlen.
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8 122.
Strafen für Brennereibesitzerund Brennereileiter.

Der BesitzereinerBrennerei,in der alkoholhaltigeDämpfeoderBrannt=
wein unbefugtabgeleitetoderentnommenwerdenoderdieMeßuhr absichtlichge=
störtist, wird als solchermit Geldstrafevon fünfzigbis zu fünfhundertMark
bestraft.

8 123.
Werden in einer Brennerei aus besonderenAnlagen bestehendeheimliche

Vorrichtungengetroffen,um alkoholhaltigeDämpfe oder Branntwein abzuleiten
oderzu entnehmenoderdieMeßuhr zu stören,so verfälltderBrennereibesitzer
als solcherin eineGeldstrafevon fünfhundertbis zu fünftausendMark.

∆s124.
Wird in einer Brennerei ein amtlicherVerschluß oder einer derjenigen

Teile der Brennereigeräte(§113 Nr. 3), aus denenalkoholhaltigeDämpfe oder
Branntwein abgeleitetoder entnommenwerdenkönnen,unbefugtverletzt,sotrifft
denBrennereibesitzerals solcheneineGeldstrafevon fünfundzwanzigbis zu zwei=
hundertfünfzigMark.

125.
Brennereibesitzer,die denBetrieb nicht selbstleiten,könnendieUbertragung

der ihnen gemäß 9§8.122bis 124 obliegendenstrafrechtlichenVerantwortlichkeit
auf den Betriebsleiter (§ 104) bei der Verwaltungsbehördebeantragen. Falls
derAntrag genehmigtwird, geht die strafrechtlicheVerantwortlichkeit,unbeschadet
der im § 131 vorgesehenenVertretungsverbindlichkeitdes Brennereibesitzers,auf
den Betriebsleiterüber. Die Genehmigungist jederzeitwiderruflich.

=
Die Strafe in denFällen der99I.122 bis 124 tritt nur dannein,wenn

festgestelltist, daß dieZuwiderhandlungmit Willen oderWissendesBrennerei=
besitzers,in den Fällen des § 125 nur dann, wenn festgestelltist, daß die
Zuwiderhandlungmit Willen oderWissendes Betriebsleitersverübtwordenist.

¾s127.
Werden BrennereibesitzerwegeneinerHinterziehungverurteilt, die durch

unangemeldeteBranntweinbereitung,durchunbefugteAbleitungoderEntnahme
von alkoholhaltigenDämpfen oder Branntwein (5 112 Nr. 1, 3) oder durch
absichtlicheStörung der Meßuhr begangenist, so kann ihnen nachRechtskraft
derEntscheidungvon der oberstenLandesfinanzbehördeuntersagtwerden,das
Brennereigewerbejemals selbstwiederauszuübenoderdurchanderezu ihrem
Vorteil ausübenzu lassen.
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7128.
Strafe der unterlassenenAnmeldungderBrenn=oderWiengeräte.

Wer Brenn- oderWiengeräteanfertigt,erwirbtoderan anderePersonen
überläßt,ohne derVerwaltungsbehördedie vorgeschriebeneAnzeigegemachtzu
haben, wird mit einerGeldstrafevon zehnbis zu dreitausendMark bestraft.

5 129.
Strafe der Juwiderhandlungen gegendie Bestimmungenüber den Branntweinhandel.

Wer denVorschriftendes § 107 oder denvom Bundesratedazuerlassenen
Bestimmungenzuwiderhandelt,wird von derzuständigenPolizeibehördemit einer
Geldstrafevon zehnbis zu zehntausendMark bestraft.

8 130.
Ordnungsstrafen.

Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesGesetzessowiedie dazu
erlassenenund öffentlichoder denBeteiligtenbekanntgemachtenVerwaltungs=
bestimmungenwerden, sofern sie nicht nach 9P 115 ff. mit einer besonderen
Strafe bedrohtsind, mit einerOrdnungsstrafevon einer bis zu dreihundert
Mark geahndet.

6l 131.
Haftung für anderePersonen.

Inhaber der nach Maßgabe diesesGesetzesunter amtlicherUberwachung
stehendenBetriebeund Lagereinrichtungen(§ 18 bis 20) haftenfür die von
ihren Verwaltern, Geschäftsführern,Gehilfen und sonstigenin ihrem Dienste
oder Lohne stehendenPersonen sowie von ihren Familien=oder Haushaltungs=
mitgliedernverwirktenGeldstrafenund KostendesStrafverfahrens, sowiefür die
nachppgahlendeVerbrauchsabgabeim Falle des Unvermögensder eigentlich
Schuldigen,wennnachgewiesenwird:

1. daß dieZuwiderhandlungmit ihremWillen oderWissenverübtist, oder
2. daß sie bei Auswahl und Anstellung der Verwalter, Geschäftsführer,
Gehilfen und sonstigenin ihremDiensteoderLohnestehendenPersonen
oder bei Beaufsichtigungdiesersowie der bezeichnetenHausgenossen
nicht mit derSorgfalt einesordentlichenGeschäftsmannszu Werke
gegangensind.

Wird weder das eine nochdas anderenachgewiesen,so haftensie für die Ver=
brauchsabgabe,auch soweitsie nichtohnehinzu derenEntrichtungverpflichtetsind.

d132.
Als Verletzung der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäftsmanns(9 131

Nr. 2) gilt insbesonderedieAnstellungoderBeibehaltungeineswegenBrannt=
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weinsteuerdefraudationim Sinne des bisher geltendenBranntweinsteuergesetzes
oder wegen Hinterziehung bereits bestraftenVerwalters, Geschäftsführersoder
Gewerbegehilfen,falls nicht die obersteLandesfinanzbehördedie Anstellungoder
Beibehaltunggenehmigthat.

#133.
Läßt sichdie Geldstrafevon dem Schuldigen nicht beitreiben,so kann die

Verwaltungsbehördedavon absehen,den für dieGeldstuofeHaftenden in Anspruch
4. nehmen, und die an die Stelle der GeldstrafetretendeFreiheitsstrafean
eemSchuldigenvollstreckenlassen.

* 14.
Zwangsmaßregeln.

NebenderFestsetzungvon OrdnungsstrafenkanndieVerwaltungsbehörde
die Beobachtungder auf Grund diesesGesetzesgetroffenenAnordnungen durch
Androhung und Einziehungvon Geldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auch,wenn einevorgeschriebeneEinrichtung nicht getroffenwird, dieseauf Kosten
er Pflichtigen herstellenlassen. Die Einziehungder hierdurcherwachsenenAus=
lagen und derGeldstrafenerfolgt nachdenVorschriftenüberdas Verfahren
für dieBeitreibungderZölle und mit demVorzugsrechteder letzteren.

*135.
UmwandelungderGeldstrafein Freiheitsstrafe.

Bei derUmwandelungder nicht beizutreibendenGeldstrafenin Freiheits.
strafen darf die Freiheitsstrafebei einerHinterziehung im erstenFalle sechs
Monate, im erstenRückfall ein Jahr und im fernerenRückfallezwei Jahre,
bei einer mit OrdnungsstrafebedrohtenZuwiderhandlungsowie in den Fällen
des § 134 drei Monate nicht überschreiten.Im Falle des § 118 bleibt ein
Fünftel derGeldstrafebei derUmwandelungaußerBetracht.

§ 136.
Strafverjährung.

Die Strafverfolgungvon Hinterziehungenverjährtin drei Jahren, von
denmit OrdnungsstrafebelegtenZuwiderhandlungenin einemJahre.

Die Strafverfolgungauf Grund derVorschriftender 9§ 122 bis 126
verfährt zugleichmit demEintrittederVerjährunggegendeneigentlichenTäter.

*s137.
Die Geldstrafenfallen demStaate zu, von dessenBehördendie Straf=

entscheidungerlassenwordenist.
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*138.
Strafverfahren.

In Ansehung des Verwaltungsstrafverfahrens,der Strafmilderung und
desErlassesderStrafe im Gnadenwegesowiein AnsehungderStrafvollstreckung
kommen,abgesehenvon denFällen des § 129, die Vorschriftenzur Anwendung,
nach denen sich das Verfahren wegenZuwiderhandlungengegendie Zollgesetze
bestimmt.

8 139.
Im Falle des § 118 ist von demBetrage der Geldstrafeder fünfte Teil

an Stelle desnichtfestgestelltenAbgabenbetragsan dieReichskasseabzuführen.

E 140.
Ein im StrafverfahreneingegangenerGeldbetragist zunächstauf dieVer=

brauchsabgabeund sodannauf dieBetriebsauflagezu verrechnen.

B. Essigsäureverbrauchsabgabe.
141.

Wer es unternimmt,demReichedie Essigsäureverbrauchsabgabe(&110
Abs. 1) vorzuenthalten,machtsichder Hinterziehungschuldig.

#142.
Der Hinterziehungwird es gleichgeachtet,wenn jemandEssigsäure,von

der er weiß oderden Umständennachannehmenmuß, daß in Beziehungauf
sie eineHinterziehung verübtwordenist, erwirbt oder in Verkehr bringt.

143.
Wird in den Fällen des § 142 festgestellt,daß eineVorenthaltung der

Abgabenicht stattgefundenhat odernicht beabsichtigtworden ist, so tritt nur eine
Ordnungsstrafenach § 130 ein.

Im übrigenfindendieVorschriftenin denI§ 115, 118 bis 121, 131,
133 bis 140 Anwendung.

Achter Abschnitt.
Übergangsvorschriften.

∆144.
Nachsteuer.

Branntwein,der sicham 1.Oktober1909 unterSteuerkontrollebefindet,
unterliegt, soweiter nicht auf Grund des & 3 abgabenfreigelassenwird, außer
den nach dembishergeltendenBranntweinsteuergesetzauf ihm ruhendenAb=
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gaben einerNachsteuervon 0/35Mark für das Liter Alkohol. Die Nachsteuer
ist zu entrichten,sobaldder Branntwein in den freien Verkehr tritt.

Hat abgabenfreiabgelassenerBranntwein der Meischbottichsteuerunter=
legen,so wird diesemit 0/16Mark für das Liter Alkoholvergütet.

145.
Branntweine aller Art und Branntweinfabrikateunterliegen,sofernsie sich

beim Inkrafttreten diesesGesetzesim freien Verkehrebefindenund nicht nach=
weislichzu denim § 106 angegebenenSätzenverzolltwordensind, nachnäherer
Aebimimnn des Bundesrats einer Nachsteuervon 0/65Mark für das Liter
llkohol.

8 146.
Von der Nachsteuerbefreitist Branntwein des freienVerkehrs im Besitze

von Gewerbtreibenden,die die Erlaubnis zum Ausschänken von Branntwein oder
zumKleinhandelmit Trinkbranntweinhaben, in Mengenvon nichtmehrals
20 Liter, im Besitzevon anderenHaushaltungsvorständenin Mengen von nicht
mehr als 10 Liter Alkohol.

147.
Von derNachsteuerbefreitist aller Branntwein, der auf Grund derbisher

geltendenVorschriftenvon der Verbrauchsabgabebefreitwar.

148.
Die Nachsteuerkann ohne Sicherheitsbestellungauf sechsMonate ge=

stundetwerden. Die Vorschriften in den 9§98, 9, 23 und im siebentenAb=
schnittunter A sind auf die Nachsteuersiungemäßanzuwenden.

* 149.
Kürzung der Einzelkontingente.

Die im Betriebsjahr1907/08 festgesetztenKontingentewerden,wenn sie
über 100000 Liter hinausgehen,unbeschadetder Vorschriften im § 25, vom
1. Oktober1913 ab um ein Lwanzigstel, jedochnicht unter den Betrag von
100 000 Liter herabgesetzt.Bei landwirtschaftlichenGenossenschaftsbrennereien,
die als solchebereitsam 1. April 1895 bestandenhaben,beträgtdieKürzung
nur ein Vierzigstel.

* 150.
VollständigvergällterBranntwein.“

Der Bundesratwird ermächtigt,für die DurchführungderVorschriftim
§ 109 eineFrist bis zum 1.Oktober1910 zu bewilligen.
Relchs.Gesetzbl.1909. 111
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Die zum Feilhalten vollständigvergälltenBranntweins vor dem Inkraft=
tretendiesesGesetzesim GebrauchebefindlichenGefäße dürfen bis zum 30. Sep=
tember1912 weiterbenutztwerden,sofernsieverschlossenwerdenkönnen(5109).

7s151.
Kürzung desDurchschnittsbrandes.

Der Durchschnittsbrand(6&61ff.) wird für das Betriebsjahr1909/10
um 14 Hundertteilegekürzt,jedochnichtunter das Kontingentder Brennerei
Krabgescht.Die Betriebsauflagefür denUberbranderhöhtsichgemäß§948
Abfk. 2.

7152.
BesondereBetriebsauflage. .

Von dem in der Leit vom 15. bis einschließlich30. September1909 er=
zeugtenBranntweinewird nebenden bestehendenBranntweinsteuerneinebe=
sondereBetriebsauflagevon 6 Mark für das HektoliterAlkohol erhoben. Auf
dieseBetriebsauflagefindendie I9 43b und 434 des bisher geltendenBrannt=
weinsteuergesetzesAnwendung. Die Einnahmen find dem im §59 bezeichneten
Geldbestandezuzuführen.

Der in Kleinbrennereienundvon denim § 41 bezeichnetenBrennernzum
niedrigerenVerbrauchsabgabensatzedes bishergeltendenBranntweinsteuergesetzes
erzeugteBranntweinunterliegtdieserbesonderenBetriebsauflagenicht.

*i
Soweit beimInkrafttretendiesesGesetzesvertragsmäßigeBestimmungen

überLieferungvon Essigsäure(§ 110 Abs.1) bestehen,ist der Abnehmerver=
pflichtet, dem LieferereinenZuschlagzum Preise in Höhe der auf die gelieferte
Menge fallendenVerbrauchsabgabezu zahlen,wenn demnicht ausdrückliche
Vertragsbestimmungenentgegenstehen.

UeunterAbschnitt.
Schlußvorschriften.

5 154.
Die Vorschriftenim § 26 könnennur mit Zustimmung der Königreiche

Bayern undWürttembergund desGroßherzogtumsBaden geändertwerden.

* 155.
Vereinbarungenmit anderenStaaten.

Der ReichskanzlerkannunterZustimmungdesBundesratswegenHerbei=
führung einer den VorschriftendiesesGesetzesentsprechendenBehandlung des
Branntweinsin dendemZollgebietangeschlossenenStaaten und Gebietsteilen,
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wegenUberweisungder Einnahmenfür den im gegenseitigenVerkehrüber=
gehendenBranntwein oder wegenBegründungeiner Gemeinschaftmit den
fremdenRegierungenVereinbarungentreffen.

156.
InkrafttretendesGesetzes.

DiesesGesetztritt, unbeschadetderVorschriftenin den966106,152, mit
dem1. Oktober1909 in Kraft. Gleichzeitigtretendie bishergeltendenGesetze
überdieBesteuerungdesBranntweinsund überdie SteuerfreiheitdesBrannt=
weins zu gewerblichenZweckenaußer Geltung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den15.Juli 1909.

G. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3634.) GesetzwegenAnderungdesBrausteuergesetzes.Vom 15.Juli 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.
Das Brausteuergesetzvom 3. Juni 1906 (eichs=Gesetzbl.S. 675) wird

wiefolgtgeändert: «
1.JmslAszistdasWort»steuerfreie«zustreichmundstatt»(89)«
ZUICDMyyCZSAbs-4)«·

FernersinddemslfolgendeVorschriftenalsAbs.4und5bei-
zufügen:

UnterderBezeichnungBier — allein oderin Zusammen⸗
setzung— dürfen nur solcheGetränkein den Verkehr gebracht
werden,die gegorensind und den Vorschriftender Abs. 1 und 2
entsprechen.Bier, zudessenHerstellungaußerMalz,Hopfen,

111“
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Hefe und Wasser auchZuckerverwendetworden ist, darf unter
derBezeichnungMalzbieroderuntereinersonstigenBezeichnung,
die das Wort Malz enthält, nur in Verkehrgebrachtwerden,
wenn die Verwendung von Zucker in einer dem Verbraucher
erkennbarenWeise kundgemachtwird und die verwendeteMalz=
mengenicht unter die festgesetzteGrenze herabgeht.Das Nähere
bestimmtder Bundesrat.

Der Zusatzvon Wasserzum Biere durchBrauer, Bier=
händler oderWirte nachAbschlußdesBrauverfahrens außerhalb
der Brauereien ist untersagt.
§2 erhält folgendeFassung:

Die Brausteuerwird vondemzurBierbereitungverwendeten
Malze und Zuckererhoben.

UnterMalz wird alles künstlichzumKeimengebrachteGe=
treideverstanden. Als Zuckerim Sinne diesesGesetzessind die
im § 1 Abs.1 bezeichnetenZuckerstoffeeinschließlichder daraus
hergestelltenFarbmittel zu verstehen.

Jucker, der zur Herstellungvon obergärigenBieren ver=
wendetwird, bleibt insoweit steuerfrei, als er nach 9 5 AbkK.3
bei der Feststellungdes für die Höhe der Steuer (6 6) maß=
gebendenGesamtgewichtsder verwendetensteuerpflichtigenBrau=
stoffenicht zur Anrechnungkommt.
6 erhält folhendeBeischrift:
BierähnlicheGetränkeund zur Bereitung von solchenoder von
Bier bestimmteZubereitungen.

4. Der

Zur Herstellungvon Bier oderbierähnlichenGetränkenbe=
stimmteZubereitungen,mit Ausnahme der am Schlussedes §1
Abs. 1 bezeichneten,aus Zucker hergestelltenFarbmittel und der
nur aus Malz, Hopfen, Hefeund WasserhergestelltenFarbebiere,
dürfennicht in den Verkehr gebrachtwerden.

Die Verwendungder im Abs.2 bezeichnetenFarbebierezur
Bereitung von Bier oder bierähnlichenGetränken ist gestattet,
unterliegt jedoch den vom Bundesrat anzuordnendenUber=
wachungsmaßnahmen.
§4 mit Beischrift erhält folgendeFassung:

84.
Besteuerungder Essig=und Malzextraktbereitung.

Ist mit der steuerpflichtigenBereitungvon Bier oderbier=
ähnlichenGetränkenzugleicheineBereitung von Essig oder von
Malzextraktund sonstigenMalzauszügenverbundenoderwerden
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dieseErzeugnisseaus Malz in eigensdazu bestimmtenAnlagen
zum Verkauf oder zu gewerblichenZweckenbereitet,so muß die
Brausteuerauchvondemzu ihrerHerstellungverwendetenMalze
entrichtetwerden.

5. Der 95erhält folgendeFassung:

Steuerpflichtiges Gewicht. .
DieVersteuerungderim§2genanntenStoffeerfolgtnach

dem Reingewichte. Die Ermittelung des Reingewichtsder zu
einemGebräueverwendetenGesamtmengesteuerpflichtigerBrau=
stoffehat bis auf 100 Gramm zu erfolgen. Gewichtsteile,die
dieseGrenze nicht erreichen,bleibenaußer Betracht.

Hat das Malz durch eine andereBearbeitung als durch
Reinigen oder Schroten (z. B. Enthülsen) eine wesentlicheGe=
wichtsverminderungerfahren, so ist diesenach besondererBe=
stimmung des Vundesrats dem steuerpflichtigenGewichtezuzu=
rechnen.Bei Luckergilt als steuerpflichtigesGewichtdas Gewicht
des Zuckers in demZustand, in dem er in die Brauerei ein=
gebrachtwird (&18 Abf. 1).

Bei der Feststellungdes für die Höhe der Steuer (§ 0)
maßgebendenGesamtgewichtsder verwendetensteuerpflichtigen
Braustoffe ist ein DoppelzentnerZuckergleicheineinhalbDoppel=
zentnerMalz undeinDoppelzentnerWeizenmalzgleichvierfünftel
DoppelzentnerGerstenmalzzu rechnen.Dabei wird jedochinso=
weit,als zurHerstellungobergärigerBiere auf 100Doppelzentner
Malz nichtmehr als 25 DoppelzentnerZuckerverwendetwerden,
der Zucker,welcherauf die ersten150 DoppelzentnerdesJahres=
verbrauchsan Malz entfällt, außerAnsatzgelassen,der auf die
folgenden100 DoppelzentnerMalz entfallendeZuckerwird nur
mit derHälfte, der auf dieweiteren100 DoppelzentnerMalz ent=
fallendenur mit demEinfachenseinesGewichtsin Rechnunggestellt.

6. An dieStelle des§6 Abs.1 und2treten folgendeVorschriften:
6.

—. derBrausteuer.
Die Steuer beträgtfür jedenDoppelzentnerdes nach9 5

Abs.3 berechnetenGesamtgewichtsder in einem Brauereibetrieb
innerhalbeinesRechnungsjahrssteuerpflichtiggewordenenBraustoffe

von denersten 250 Doppelzentnern... ... 14 Mark,
folgenden 1250 -...... 15
*’ ⸗ 1500 -...... 16
7 ⸗ 2000 -...... 18-
-demReste..........·.............. 20
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Für neueBrauereien,welchenachdem1. August1909 in
Betriebgenommenwerdenund mit derenBau nichtbereitsvor
dem 1. Januar 1909 begonnenwar, sowiefür Brauereien,
welchenach dem 1. August 1909 wieder in Betrieb genommen
werden, nachdemsie mehr als 2 Jahre außer Betrieb waren,
erhöhensich die Steuersätzedes Abs. 1 in der Zeit bis zum
31. März 1915 um 50 vom Hundert, in der Zeit vom
1. April 1915 bis 31.März 1918 um 25 vom Hundert.

Für die vor dem1. Oktober1908 betriebsfähighergerichteten
Brauereienwird, sofernin ihnen im DurchschnittederRechnungs=
jahre 1906, 1907 und 1908 nicht mehr als 150 Doppelzentner
Malz verarbeitetwordensind,dieSteuervondenersten150Doppel=
zentnerndes in einemRechnungsjahreverwendetenMalzes auf
12 Mark für denDoppelzentnerermäßigt. DieseVergünstigung
erlischtmit dem Ablaufe des Rechnungsjahrs,in dem die
Brauerei mehr als 150 DoppelzentnerMalz verwendethat.
Die verwendeteZuckermengeund das verwendeteWeizenmalzsind
nach den Vorschriftendes § 5 als Malz anzurechnen.

Für Personen,die obergärigesBier nur für ihren Haus=
bedarfbereiten,wird, wenndas Gesamtgewichtder steuerpflichtigen
Braustoffe (& 5 Abs. 3) in einem Rechnungsjahrenicht über
5 Doppelzentnerbeträgt, die Steuer für den Doppelzentnerauf
4 Mark ermäßigt. Es ist verboten,Bier, das unterInanspruch
nahmeder Steuerermäßigunghergestelltist, an nicht zumHaus=
haltegehörigePersonengegenEntgeltabzugeben.Bierverkäufer
habenauf dieErmäßigungkeinenAnspruch.

Für Malz,daszurBereitungvonEssigverwendetwird(&4),
beträgtdie Steuer drei Zehntel der im Abs. 1 bezeichnetenSätze.

Mehrere Brauereien, die für Rechnungeiner und derselben
Person oder Gesellschaftbetriebenwerden, sind im Sinne des
Abs. 1 als ein Brauereibetriebanzusehen.Sind mehrerezur
Zeit des Inkrafttretens diesesGesetzesfür Rechnungeiner und
derselbenPerson oder GesellschaftbetriebenenBrauereien bisher
steuerlichgetrenntbehandeltworden,sosindsieauchnachInkraft=
tretendiesesGesetzesgetrenntzu behandeln.

Abs. 3 des § 6 desGesetzeswird Abs. 7 und erhältfolgendeFassung:
Wurde eineBraustätte von mehrerenfür eigeneRechnung

brauendenPersonengemeinsambenutzt,so ist für die Höhe des
Steuersatzesnicht die in der Brauerei insgesamt verbrauchte
Menge an Braustoffen, sonderndie Menge entscheidend,die jede
einzelnedieserPersonen zur Bierbereitungverwendet. Neu er=
richteteBrauereiendieserArt erhaltendieseVergünstigungnicht.
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6. a) § 8 Abs. 2 erhält folgendeFassung:
Gegen Sicherheitsbestellungist die Steuer für eineFrist von

sechsMonaten zu stunden; ohne Sicherheitsbestellungkann die
Steuer auf dreiMonate gestundetwerden.

7. Der 99 fällt weg.
7. a) Hinter §912 sind mit der Beischrift: „Anzeige der Betriebsleiter

undUbertragungderstrafrechtlichenVerantwortlichkeitauf solche.“
folgende§9 12a und 12b neu einzuschalten:

12.
Brauereibesitzer,die den Betrieb nicht selbstleiten,habender

VerwaltungsbehördediejenigenPersonen zu bezeichnen,die als
Betriebsleiterin ihremNamen zu handelnbefugtsind.

12b.
Brauereibesitzer,die den Betrieb nicht selbstleiten, können

die Ubertragungder ihnen obliegendenstrafrechtlichenVerant=
wortlichkeitauf den Betriebsleiter(§ 12a) bei der Verwaltungs=
behördebeantragen. Falls der Antrag genehmigtwird, gehtdie
strafrechtlicheVerantwortlichkeitunbeschadetder im § 50 vorge=
sehenenVertretungsverbindlichkeitdes Brauereibesitzersauf den
Betriebsleiterüber. Die Genehmigungist jederzeitwiderruflich.

8. Im §13 sindim Abs.1 dieWorte:gohnevon derSteuerbefreitzu
sein“ zu streichenund im Abs. 3 in Zeile 1 die Worte: „Lu dieser
Anmeldung“durchdieWorte: „Zu diesenAnmeldungen“zu ersetzen.

9. Im Eingangedes § 20 kommendieWorte: gabgesehenvon denin
den§&§9 und 32 gedachtenFällen“ in Wegfall.

Ferner ist hinter dem erstenSatze des §520 folgendeVorschrift
einzuschalten:

Als Bier in diesemSinne ist dienochnichtvergoreneab=
gekühlteWürzeanzusehen.

10. Der § 22 Abs.2 wird aufgehoben.
11. Im § 26 Abs.1 Hiffer1b ist in Zeile1 statt„§ 5 Abs.2)J zusetzen:

/5 Abs.3)/
An die Stelle desAbs.2 tretenfolgendeVorschriften:

Die Verpflichtung entstehtfür die Inhaber der Brauereien
zu 1à am 1. April 1908, für die Inhaber der Brauereien
zu lb und 2 am 1. OktobernachAblauf desjenigenRechnungs=
jahrs, in demdas GesamtgewichtdersteuerpflichtigenBraustoffe
zuerst2000 oder500 Doppelzentnerübersteigt.Bei einervor=
aussichtlichnicht andauerndenUbersteigungdieserGrenzenoder
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wenn die räumlichenVerhältnisse den Einbau der Malzsteuer⸗
mühlen ohneAufwendung erheblicherKostennicht gestatten,soll
die Steuerbehördedie Verpflichtungerlassen.

Die Inhaber anderer als der im Abs. 1 bezeichneten
Brauereiensind zur Aufstellungvon Malzsteuermühlenmit selbst=
tätigenVerwiegungsvorrichtungenin ihren Brauereienund zur
BestreitungderdurchdenEinbau dieserMühlen entstehendenKosten
verpflichtet,wenn die räumlichenVerhältnisseden Einbau ohne
AufwendungerheblicherKostengestattenunddieMalzsteuermühlen
vom Reichekostenlosgeliefertwerden.

Die Abs.3 bis 6 werden4 bis 7.
In derBeischriftzu § 31 sind dieWorte: „Julassungandererals
der im § 26 bezeichnetenBrauer zur EntrichtungderVermahlungs=
steuer;““zu streichen.Der Abs.1 wird aufgehoben.

Im Abs.2 ist in Zeile1 das Wort „ferner“ zu streichenund
am Ende an Stelle der Verweisung(/§6 Abs.3“ die Verweisung
8 6 Abs.77 zu setzen.
Der §937 Abs.3 erhältfolgendeFassung:

Neben der Geldstrafe hat die Einziehung der Ersatz=oder
Zusatzstoffeund des mit solchenStoffen bereitetenoder versetzten
Bieres und der Umschließungen,soweitdieseGegenständenoch
vorhanden sind, einzutretenohne Rücksichtdarauf, wem sie
gehören.

Der Abs. 4 erhält am Anfange folgendeFassung:
Seind dieGegenständenicht mehr vorhandenoder stehender
EinziehungsonsttatsächlicheHindernisseentgegen,so ist usw.(wie
im Gesetze).

Im §#46 Abs.2 Hiffer2 ist statt„Malz“ zu setzen:„Malzschrot“
fernerwird dieFassungderLiffer6 wie folgt geändert:
6. wennjemand,der dieBrausteuerzumSatze von 4 Mark für
den Doppelzentnerentrichtet,Bier an nicht zumHauszaltege=
hörigePersonengegenEntgeltabläßt;

Der § 48 Abfs.1 fällt weg.

∆50.
Vertretungsverbindlichkeitfür verwirkteGeldstrafen.

Wer Brauerei als Gewerbe betreibt, haftet für die von seinen
Verwaltern, Geschäftsführern,Gehilfen und sonstigenin seinemDienste
oder Lohne stehendenPersonensowievon seinenFamilien=oderHaus=
haltungsmitgliedernauf Grund diesesGesetzesverwirktenGeldstrafen
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und Kosten des Strafverfahrens sowie für die nachzuzahlendeSteuer
im Falle desUnvermögensder eigentlichSchuldigen,wenn nach=
gewiesenwird: ·
1. daß die Zuwiderhandlungmit seinemWissenverübt ist oder
2. daß er bei Auswahl und Anstellung der Verwalter, Geschäfts=
führer, Gehilfen und sonstigenin seinemDienste oder Lohne
stehendenPersonen oder bei Beaufsichtigungdieser sowie der
bezeichnetenFamilien=oderHaushaltungsmitgliedernichtmit der
Sorgfalt einesordentlichenGeschäftsmannszuWerkegegangenist.

Als Verletzung der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäfts=
manns gilt insbesonderediewissentlicheAnstellungoderBeibe=
haltung eines wegen Brausteuerdefraudationbereits bestraften
Verwalters, Geschäftsführersoder Gehilfen, falls nicht die Ver=
waltungsbehördedieAnstellungoderBeibehaltunggenehmigthat.

Wird wederdas eine nochdas anderenachgewiesen,so
haftet der Brauereitreibende,auchsoweit er nicht ohnehinzur
Entrichtungder Steuer verpflichtetist, für dieSteuer.

50a.
Läßt sichdieGeldstrafevon demSchuldigen nichtbeitreiben,

so kann die Verwaltungsbehördedavon absehen,den für die
GeldstrafeHaftenden in Anspruch zu nehmen und die an die
Stelle der GeldstrafetretendeFreiheitsstrafean demSchuldigen
vollstreckenlassen.

16. Hinter § 54 ist folgendeVorschrifteinzufügen:
54an.

Strafe bei VerfehlungengegendieVorschriftenüberdie Erhebung
derBierübergangsabgabe.

Auf die BestrafungvonHinterziehungender Ubergangs=
abgabevom Biere sowievon sonstigenZuwiderhandlungengegen
die Bestimmungen über den Verkehr mit übergangsabgabe=
pflichtigemBiere finden die Vorschriften über die Bestrafung
der Zollhinterziehungen(§8135ff. desVereinszollgesetzesvom
1. Juli 1869 — Bundes=Gesetzbl.S. 317 —) und der Holl=
ordnungswidrigkeiten(6 152 daselbst)Anwendung.

16a. An die Stelle des§55 tretenfolgendeVorschriften:
Abgabenerhebungvon Bier für Rechnungvon Gemeinden.
HinsichtlichderAbgabenerhebungvonBier, EssigundMalz

für Rechnung von Gemeinden kommen die Bestimmungenim
Artikel 5II .97 desVertragsvom 8. Juli 1867),dieFortdauer
des DeutschenZoll= und Handelsvereinsbetreffend,mit den im
Abs.2 bis 5 enthaltenenAnderungenin Anwendung.

Reichs=Gesetzbl.1909. 112
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Die Grenze, bis zu der das Bier für Rechnungvon
Gemeinden besteuertwerden darf, wird auf 65 Pfennig für
1 HektoliterBier festgesetzt.Für Bier mit einemAlkoholgehalte
von höchstens1¾vomHundert derMenge darf die Abgabe
nicht mehr als 30 Pfennig für 1 Hektoliterbetragen.

Soweit auf Grund der bisherigenVorschriftenGemeinden
höhereAbgabenvon denBraustoffenoder demBiere erheben,
dürfen diesehöherenAbgabenbis zum 1.Oktober1915 fort=
erhobenwerden.

Soweit dieBierabgabevon dem zur Biererzeugungver=
wendetenMalze erhobenwird, ist sie auf den Doppelzentner
ungeschrotetenMalzes in einemsolchenVerhältnissezu bestimmen,
daßdieHöhedesMalzabgabesatzesderHöhederAbgabeentspricht,
die von dem in die GemeindeeingeführtenBiere erhobenwird.
Die FestsetzungdiesesVerhältnissesunterliegt der Genehmigung
derLandesregierungen.

Abgabenvon Bier für Rechnungvon Gemeindensindbei
demUbergangedesversteuertenBieresnachanderenOrtenvon
denGemeindenin demnachweislichgezahltenBetragezuerstatten.
In Fällen, in denen bisher eine solcheErstattung nicht statt=
gekundenhat, kann die obersteLandesverwaltungsbehördeden
isherigenZustandbis zur Dauer von 10 Jahren nochfort=
dauern lassen.

Für dieFälligkeit, Einzahlungund Stundung der von
GemeindenerhobenenAbgabenvomBiere geltendie im 9 8 fest=
gesetztenFristen.

Artikel II.
Beitritt Elsaß-Lothringens zur Brausteuergemeinschaft.

Durch BeschlußdesBundesratskanndieEinbeziehungElsaß=Lothringens
in denGeltungsbereichdesBrausteuergesetzeserfolgen.

Artikel III.
Verhältnis zu Luxemburgin Ansehungder Brausteuer.

Der Reichskanzlerist befugt,für den Fall, daß das Großherzogtum
Luxemburgeinemit diesemGesetzübereinstimmendeBesteuerungderBraustoffe
nicht einführt oder den mit ihm wegenBeitritts zur norddeutschenBrausteuer=
gemeinschaftabgeschlossenenVertrag vom 2. März 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 149)
kündigt, mit der GroßherzoglichLuxemburgischenRegierung unter Zustimmung
desBundesratsdiewegenandecweiterRegelungdesVerhältnissesin Ansehung
derBesteuerungderBraustoffeund des wechselseitigenVerkehrsmit Bier er=
forderlichenVereinbarungenzu treffen.
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Artikel IV.
AnderungendesZollvereinigungsvertragsvom8. Juli 1867.

Die Bestimmungenim Artikel5 II 62 Abs.2 und 87 Abs.s desZoll⸗
vereinigungsvertragsvom 8. Juli 1867 werdenin Ansehungdes Bieres auf=
ehoben.
6 Die Grenze,bis zu derdas Bier für RechnungvonGemeindenbesteuert
werdendarf, wird auf 65 Pfennig für 1 HektoliterBier festgesetzt.Soweit auf
Grund der bisherigenVorschriftenGemeindenvor dem 1. Oktober1908 höhere
Abgaben von den Braustoffen oder dem Biere erhoben haben, dürfen diese
höherenAbgabenbis aufweiteresforterhobenwerden,falls nichtdurchdieLandes=
gesetzgebungein anderesbestimmtwird.

Artikel V.
Joll.

Die Nummer186 desZolltarifs vom 25.Dezember1902 erhältfolgende
Fassung:

Bier aller Art; Malzextraktin dünnflüssigemZustand, auchmit
Heilmittelzusagen ... 9/6 Mark.

Anmerkung.
Der Bundesrat kann für Bier in amtlich geeichtenFässern, auf

denender Eichstempel,das Jahr der Eichung und der Raumgehalt
nach Litern deutlichund dauerhaft angegebensind, wenn seit der
Eichung nicht mehr als fünf Jahre verflossensind, die Verzollung
nachdemRaumgehaltederFässerzumZollsatzevon 12),70Mark für
einHektoliterzulassen.

Artikel Va.
Zur technischenundwissenschaftlichenFörderungdesBrauereigewerbesdarf

aus der Brausteuereinnahmeein Betrag bis zur Höhe von 30000 Mark pro
Jahr nachnähererBestimmungdesBundesratsverwendetwerden.

Artikel VI.
Ubergangsvorschriften.

Soweit beimInkrafttretendiesesGesetzesVerträgeüberLieferungvon Bier
durch den Brauer bestehen,ist der Abnehmer verpflichtet,dem Brauer einen
ZuschlagzumHektoliterpreisin demBetragezu zahlen,um dendieBrausteuer
für 1 Hektoliterdes in derBrauerei hergestelltenBieres durchdiesesGesetzerhöht
wird. Für die Berechnungist derBetriebsumfang der Brauerei zur Zeit des
Vertragsschlussesmaßgebend.

Soweit beimIhlrefttreten diesesGesetzeseinBierabnehmervertraglichver=
pflichtetist, bestimmteAusschankpreisedes von einer Brauerei bezogenenBieres
einzuhalten, ist der Abnehmer berechtigt,eine dem erhöhtenBezugspreis ent=
sprechendeErhöhungder Ausschankpreisefür Bier eintretenzu lassen.
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Die Vorschriftender Abs. 1 und 2 finden keineAnwendung, wenn aus=

drücklicheVertragsbestimmungenentgegenstehen.
EntsprechendeVorschriftenkönnenfür die nicht zumGeltungsbereichedes

BrausteuergesetzesgehörendenGebietsteileim Wege der Landesgesetzgebunger=
lassenwerden.

Artikel WVII.
Dieses Gesetztritt am 1. August 1909 in Kraft, ausgenommendie Vor=

schriftenim Artikel I §&55, Artikel IV und Artikel VII Abs. 3) welcheerstmit
dem 1. April 1910 in Kraft treten.

Die vondenKönigreichenBayernundWürttemberg,demGroßherzogtume
Baden und von Elsaß=Lothringenan Stelle der Brausteuer an die Reichskasse
zuzahlendenAusgleichungsbeträgesollenfür dasRechnungsjahr1909 keinenfalls
in höherenBeträgen entrichtetwerden,als sie sichnach der Einnahme für das
Rechnungsjahr1908 ergeben.

Der 95 des Gesetzesvom 25. Juni 1873),betreffenddieEführung der
VerfassungdesDeutschenReichsin Elsaß=Lothringen(Reichs=Gesetzbl.S. 161),
wird in Ansehung der Besteuerungdes Bieres für Rechnung der Gemeinden
aufgehoben.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denText des Brausteuergesetzesvom
3. Juni 1906, wie er sich aus den vorstehendenAnderungenergibt, in fort=
laufenderNummernfolgederParagraphenals Brausteuergesetzemit demDatum
des vorliegendenGesetzesdurchdas Reichs=Gesetzblattbekanntzu machen.

Soweit in anderenGesetzenauf Vorschriftendes Brausteuergesetzesver=
wiesenist, treten die entsprechendenVorschriftendes vom Reichskanzlerbekannt=
gemachtenTextesan die Stelle.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den15.Juli 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ40.

Inhalt: GesetzwegenAnderungdesTabaksteuergesetzes.S. vos. — Gesethzur AbänderungdesSchaum=
weinsteuergesetzes.S. 714.

(Nr. 3635.) GesetzwegenAnderung des Tabaksteuergesetzes.Vom 15. Juli 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel J.
Das Gesetz,betreffenddie Besteuerungdes Tabaks, vom 16. Juli 1879

(Reichs=Gesetzbl.— 245) wird, wie folgt, geändert:

1. An die Stelle des § 1 tretendie nachstehendenVorschriften:

I.
Zoll.

An Zoll ist zu erhebenvon 1 Doppelzentner:
1. Tabakblätter,unbearbeitetodernur gegoren(fermentiert)oderüberRauch
getrocknet,auchin Büscheln,BündelnoderPuppen . 85 Mark

2. Tabakerzeugnisse:
a) TabakrippenundTabakstengel,auchmitTabakbrühe
behandelt(gebezttt 85

b) Tabaklaugen,auchgemischtmit Tabakbrühe 100
T) Tabakblätter,bearbertet(ganzoderteilweiseentrippt,
auchmitTabakbrühebehandeltlgebeizt!usw.);Abfälle
vonbearbeitetenTabakblätternundAbfälle vonTabak.=
erzeugnissen,auchgemischtmit Abfällen von Roh=
tabak (Scransz 180

d) Karotten(Mangotes),StangenundRollen zurHer=
stellungvon Schnupftabbb ... 210

MReichs-Gesetzbl.1909. 113
Ausgegebenzu Berlin den20. Juli 1909.
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0)Schnupftabak,Kau-undeeifentabakinRollen,
Platten, Tabakmehl,TabakstanbPapier ausStengeln
oderRippenvon Tabakblätten ... 300 Mark,

k) geschnittenerRauchtabck ... -·......·.... 700-
g)igarren............................... 270-
h)8igaretten............................... 1000

Anmerkung:Für ZigarettenpapierausStengelnoderRippen
von Tabakblätternmit Ausnahme des zur gewerblichenVer=
arbeitungbestimmten,ferner für feingeschnittenenTabak und für
Zigarettenist nebendemEingangszolledie vorgeschriebeneinnere
Abgabezu erheben.(62 desZigarettensteuergesetzesvom3. Juni
1906 und Artikel IIIa des vorliegendenGesetzes.)

§ la.
Zollzuschlag für Tabakblätter, Zeitpunkt der Feststellungund Fälligkeit.

Tabakblätter,unbearbeitetund bearbeitet(I#1 Ziffer 1 und 20), unterliegen
außer dem vorgeschriebenenZolle einemZollzuschlagevon vierzig vom Hundert
desWertes. AlsWert gilt der Preis desTabaksbeimUbergangevom Ver=
käufer(Händler)an denVerarbeiter(Fabrikanten),wobeiRabatt, Zinsvergütungen,
Zahlungsabzügeund dergleichenunberücksichtigtbleiben.

Verkäuferim Sinne diesesGesetzesist, wer zollzuschlagpflichtigenTabak
an einenVerarbeiter überläßt. Als Verarbeitergilt auch der Kleinhändler, der
Tabakblätterunmittelbaran denVerbraucherabgibt.

Die Feststellungdes Zollzuschlagserfolgt beim Ubergangedes Tabaks in
dieHändedesVerarbeiters;derBundesratist befugt,für dieAbgabevonTabak
in kleinenMengenAusnahmenzuzulassen.Die FälligkeitdesZollzuschlagstritt
gleichzeitigmit derFälligkeitdesauf demTabakehaftendenZolles ein.

Von demHolljuschlagebleibendiejenigenbearbeitetenund unbearbeiteten
Tabakblätterbefreit,welchezur Herstellungvon Tabakerzeugnissenverwendet
werden, auf die das Zigarettensteuergesetzvom 3. Juni 1906 Anwendung findet.

lb.
Anmeldepflichtund Wertermittelung.

Jeder Verarbeiter, der zollzuschlagpflichtigenTabak bezieht,ist verpflichtet,
der zuständigenZollstelle vor laK Ubernahmedes Tabaks in seinenBetrieb den
Wert (§ 1a Abs. 1) anzumelden. Die Ubernahmeder Anmeldepflichtdes Ver=
arbeitersdurchden Verkäufer kann für bestimmteFälle zugelassenwerden.

Der Wertanmeldungist die vom VerkäuferdemVerarbeiterzu erteilende
Rechnung(Faktura)behuufügen. LetzterebildetdieGrundlage der amtlichenWert=
ermittelung.Bezieht derVerarbeiterTabakblätteraus demAuslande, so sind
die Fracht=,Versicherungs=,Löschungs=,Einlagerungs=und sonstigenSpesen,
diebis zur Uberführungin das Zollinlandentstehen,demWerte hinzuzurechnen.
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Der Bundesrat ist ermächtigt,für dieseZuschlägefesteSätze für je 100 kg
Tabak zu bestimmen. Die 1ennmchunt muß enthalten: den Namen und
WohnortdesVerkäufersund desKäufers, denzu zahlendenKaufpreis,denTag
des Kaufes, das Ursprungsland, die üblicheBezeichnungder Tabakart sowie
das Gewicht des Tabaks.

Ülberdie Zollbehandlungder Tabakmuster,die von Verkäufern,ihren
Angestelltenoder Beauftragten oder von Agenten mitgeführt werden, trifft der
BundesratnähereBestimmungen. ·

slc.
Wertermittelungin besonderenFällen.

Ist über verschiedeneKlassenTabak (Sortierungen)zwischendemVerkäufer
und Verarbeiter nur ein einheitlicher(Durchschnitts=)Preis vereinbartworden,
so ist, wenn die Feststellungdes Zollzuschlagsfür nur einenTeil der gekauften
Menge notwendigwird, nebenderWertanmeldungund derGesamtrechnungnoch
eineSchätzungdesWertes der einzelnenKlassenbeizubringen,die den Durch=
schnittspreisergibt. Wenn die ganze Menge abzüglich etwa weiter verkaufter
Teile innerhalbfünf Jahren vom Tage derAusstellungderGesamtrechnungan
nichtbezogenist, ist derZollzuschlagfür den bereitsbezogenenTeil nachdem
höchstenWerte zu berechnen,den dieSchätzungder einzelnenKlassenenthält.
Der Mehrbetragist nachzuzahlen.

Stimmt der für die weiterverkauftenTeile erzieltePreis nicht mit dem
in derSchätzungaufgeführtenWerteüberein,so ist einenachträglicheAnderung
der Schätzun, zulässig.

Hat der VerarbeiterTeile eineraus mehrerenKlassenbestehenden,zu einem
einheitlichenDurchschnittspreisegekauftenMenge Tabak vor der Feststellungdes
Lollzuschlags weiterverkauft, so ist der Wertanmeldung für den zollzuschlag=
pflichtigenTeildieGesamtrechnungund die in Abschrift beizubringendeRechnung
über den weiterverkauftenTeil beizufügen. Besteht in diesemFalle der goll=
zuschlagpflichtigeTeil aus mehrerenKlassen, so finden die Vorschriften der
Abs. 1 und 2 sinngemäßeAnwendung.

Wenn im Falle einer beanstandetenLieferung eine nachträglichePreis=
änderungoderdie Rückgabeeinesnochnicht verzolltenTeiles einer zu einem
DurchschnittepreisegekauftenMenge Tabak an den Verkäufer erfolgt, finden die
Vorschriftendes Abs. 3 sinngemäßeAnwendung.

Bei Tabak, den derVerarbeiterselbstim Auslandepflanzenläßt oder
ohneZahlung einesEntgelts erwirbt, ist derWertanmeldungder Preis zu Grunde
zu legen,dernachder allgemeinenMarktlagevon inländischenVerarbeiternfür
TabakgleicherBeschaffenheitgezahltwird.

Wenn, abgesehenvon demim vorhergehendenAbsatzerwähntenFalle, der
WertanmeldungeineRechnungnichtbeigelegtwird, erfolgtdie Ermittelungdes
für den ZollzuschlagmaßgebendenWertes durchErhöhungdes ungemelbeten
Wertesum fünfzigvom Hundert.

113°
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81d.
Betriebsanmeldungund Buchführung.

Wer mit ausländischenTabakblätternHandeltreibenoderTabakerzeugnisse
herstellenwill, hat dies der SteuerbehördeseinesBezirkesschriftlichanzumelden.
Er erhältvon ihr über die erfolgteAnmeldungeineBescheinigung,vor deren
Erteilung der Betrieb nicht begonnenwerdendarf.

AngemeldetenVerkäufern und Verarbeitern ist der Bezug ausländischer
Tabokblätterohneweiteres,anderenPersonennur mit besondererErmächtigung
der Steuerbehördegestattet. Die ollabfertigungsstellen sind befugt, von den
Einbringern den Nachweisder erfolgtenAnmeldung zu fordern.

Die Verkäufer habenihreVorräte an ausländischenTabakblätternso lange
unverzolltin eineröffentlichenNiederlagezu lagernoderauf eigeneKostenunter
ständigeSteueraufsichtzu stellen, bis die Feststellungdes Zollzuschlags erfolgt
ist (S§la Abs. 3). Sie habenüber Zu- und Abgang ausländischerTabakblätter
nachnähererAnordnungderSteuerbehördeBücher zu führen, aus denenins=
besonderederVerkaufspreis,das Gewichtund dieBenennungsowiedieKäufer
der Tabakblätterersichtlichsfind. Den Aufsichtsbeamtender Steuerbehördesind
von den Verkäufern auf Erfordern die Geschäftsbücherund Schriftstückevorzu=
legen,die auf denEin=und Verkauf der ausländischenTabakblättersowieauf
die hierfür geleistetenund empfangenenZahlungenBezug haben.

Die Verarbeiterhabenalle Rechnungenüber(bezogeneodernichtbezogene)
ausländischeTabakblätterauf ErforderndenAufsichtsbeamtenderSteuerbehörde
vorzuzeigen,diesenauf Erfordern auchEinblick in dieGeschäftsbücherund Schrift.
stückezu geben,die sichauf denEinkaufund dieBezahlungausländischerTabak=
blätter und, soweitein Weiterverkaufstattfindet,auch auf diesenbeziehen.

Die Rechnungen,Geschäftsbücherund Schriftstückesind drei Jahre auf=
zubewahren. ·

O-

le.
BesondereVorschriften für im Ausland ausgestellteRechnungen.

Bezieht der Verarbeiter Tabakblätter von einem ausländischenVerkäufer,
so ist die der WertanmeldungbeizufügendeRechnungvon der Kaiserlichen
KonsulatsbehördedesBezirkes, in dem der ausländischeVerkäuferseineGeschäfts=
niederlassungoderin ErmangelungeinersolchenseinenWohnsitzhat, mit dem
Vermerkezu beglaubigen,daß der in derRechnungangegebenePreis nachAus=
weis derBücherundSchriftstückedesVerkäuferssowiesonstigerzur Verfügung
stehenderBeweisstückezutreffenderscheint.Das FehlendieserBeglaubigunghat
die im & soeletzterAbsatzvorgeseheneFolge.

/1.
Entscheidungüber die Zulänglichkeit der Wertonmeldungen.

ZweifelderZollabfertigungsstellenan derZulänglichkeitderWertanmeldungen
sind von einemPrüfungsamte für Tabakbewertungzu entscheiden,das mindestens
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u zwei Dritteln mit Sachverständigenaus dem Tabakgewerbebesetztist. Der
eichskanzlerbestimmtdie Zahl der Prüfungsämter,derenSitz, uständigkeit,

Besetzungund Geschäftsordnung. Die Sachverständigen,von denen tunlichst
zweiDrittel ihre Tätigkeitals Ehrenamtausübensollen,werdenvom Reichs=
kanzlernachAnhörung derVertretungendesTabakhandelsund derTabakver=
arbeitungberufen.

Die Zollabfertigungsstellen,welchedie Entscheidungdes Prüfungsamts
anrufen,habenihm mit derWertanmeldungund ihren Unterlagenein Muster
des zu prüfendenTabaks zu übersenden.Der Verarbeiter erhält für das ent=
nommeneMuster VergütungnachdemangemeldetenWerte.

Das Prüfungsamt ist zu Erhebungenaller Art berechtigt,insbesondere
zurForderungderVorführungvonProbeballen,zu örtlichenBesichtigungenund
zur schriftlichenoder persönlichenBefragung des Verkäufers und Verarbeiters
über die näherenUmständedes Geschäftsabschlusses.Das Prüfungsamt ist auch
befugt, sichfür seineErmittelungen der Handelskammernoder der von diesen
vorzuschlagendenSachverständigenzu bedienen.

Das Prüfungsamthat nur über dieZulänglichkeitoderUnzulänglichkeit
derWertanmeldungzu entscheiden.

1.
Ankaufsrechtdes Reichs.

Erklärt das PrüfungsamteineWertanmeldungfür unzulänglich,so steht
der Reichsfinanzverwaltungdas AnkaufsrechtgegenZahlung des angemeldeten
Wertesmit einemZuschlagevon 5 vom Hundertzu.

Das Prüfungsamt hat demReichsschatzamtevon seinemBeschlusse,durch
den es eineWertangabefür unzulänglicherklärt, unverzüglichMitteilung zu
machenund über den von ihm geschätztenWert zu berichten.

Das Ankaufsrechtder Reichsfinanzverwaltungkann nur innerhalb zweier
Wochennach Empfang diesesBerichts ausgeübtwerden.

Ubt dieReichsfinanzverwaltungdas Ankaufsrechtnichtaus, so ist für den
Zollzuschlagder angemeldeteWert (§ 1b), gegebenenfallsunterBerücksichtigung
derErhöhungengemäß§ le letzterAbsatzund §le letzterSatz, maßgebend.

& Ih.
Lollzuschlagfür Zigarren.

Zigarren unterliegenaußerdem vorgeschriebenenZolle einemgleichzeitig
mit diesemzu entrichtendenZollzuschlagevon vierzigvom HundertdesWertes.

Als Wert gilt der vom Einbringer bezahlteoder zu zahlendePreis. Der
Einbringer hat bei der Zollabfertigung der Zigarren in den freien Verkehr den
Wert nach nähererAnordnung der Steuerbehördeanzumeldenund, sofern nicht
der Erwerb ohneZahlung eines Entgelts erfolgt ist, die RechnungdesLieferers
beizufügen.Die Unterlassungder Beifügungder Rechnunghat die im §le
letzterAbsatzvorgeseheneFolge.
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Zweifel derZollabfertigungsstellenan derZulänglichkeitderWertanmeldun⸗
gen werdenunter sinngemäßer AnwendungderVorschriftendes§ 1f Abs. 1 bis 3
entschielen.

Erklärt das Prüfungsamt eineWertanmeldungfür znlane sostet
derReichsfinanzverwaltungdas Ankaufsrechtnach§ 1g Abs.1 un Ubt
dieReichsfinanzverwaltungdas Ankaufsrechtnicht aus, so ist für denJochuschla
der von dem rüfungsamtegeschätzteWert maßgebend.

Für die im ReiseverkehreingebrachtenLigarren beträgtder Zollzuschlag
1000 Mark für einenDoppelzentner.Was als Einbringungim Reiseverkehre
zu geltenhat, bestimmtder Bundesrat.

§ li.
Strafvorschriften.

Wer zumZpweckederLollhinterziehungRechnungenoderWertanmeldungen
unrichtig ausstellt oder unrichtigeAbschriften von Rechnungen oder Wertan=
meldungenfertigt, wird, soweit nicht nach anderenGesetzeneine höhereStrafe
verwirktist, mit Gefängnis bis zu zweiJahren odermit Geldstrafebis zu
hunderttausendMark bestraft. Die gleichenStrafen treffenden, der zumZwecke
der Zollhinterziehung von den vorstehendbezeichnetenunrichtigenSchriftstücken
Gebrauchmacht.

Erfolgt eineVerurteilungnachAbs.1, so kann demVerurteiltennach
Rechtskraft derEntscheidungvon der oberstenbondesfinanzbehördeauf dieDauer
von höchstensfünf Jahren untersagtwerden, eins der im 5 1d Abs. 1 bezeichneten
Gewerbeselbstzu betreibenoder durch anderebetreibenzu lassenoder in einem
solchentätig zu sein.

2. Der 9 2 Abs.1 und 2 wird folgendermaßengeändert:
Der innerhalbdesZollgebietserzeugteTabak unterliegtder Besteuerung

nach Maßgabe diesesGesetzes.
Die Steuerwird vom GewichtedesTabaksin gegorenem(fermentiertem)

odergetrocknetem,verarbeitungsreifemZustanderhobenund beträgtfür einen
Doppelzentner

Tabakblätteternrnrnnn 57 Mark,
Tabakblätter,welchezur HerstellungvonTabakerzeugnissen
verwendetwerden,auf diedasZigarettensteuergesetzvom
3.Juni 1906 Anwendungfindet,und Grumpen 45

3. An dieStelle deserstenSatzesdes§ 16 Abs. 3 tritt folgendeVorschrifte
Die Versteuerungunterbleibt,soweitdie Vernichtungdes Tabaks oder

seineUnbrauchbarmachungzu menschlichemGenussevor oderbei derVerwiegung,
beantragtund unteramtlicherAufsichtvollzogenwird.
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4. Hinter §916 ist neu einzuschalten:
16a.

Für Tabak, dervor der amtlichenVerwiegungdurchbesondereUnglücks=
fälle, wieHagelschlag,eine erheblicheWertverminderungerfahrenhat, kann auf
Antrag ein demGrate derWertverminderungentsprechenderNachlaß derSteuer
bewilligt werden.

5. An die Stelle des § 23 Abfs.1 tritt folgendeVorschrift:
Für Tabakpflanzungenauf Grundstückenvon weniger als 4 Ar Flächen=

inhalt tritt stattder im 9 2 bestimmtenGewichtsteuerdie BesteuerungnachMaß=
gabedesFlächenraumsein. Die Steuer beträgtfür ein Quadratmeterdermit
Tabak bepflanztenFläche 5,7Pfennig, im ganzenaber mindestens50 Pfennig.

6. Die Vorschrift im erstenSatze des § 24 Abs. 3 wird folgendermaßen
eändert:
8 Die festgestelltenSteuerbeträgesind, sofern sie 10 Mark nicht übersteigen,
bis zum 1. Oktoberdes Erntejahrs, andernfalls bis zum 15. Juli des auf das
Erntejahr folgendenJahres einzuzahlen.

7. An dieStelle des§ 30 Abs. 1 und des § 31 desGesetzestritt folgende
Vorschrift:

Bei derAusfuhr von TabakundTabakerzeugnissenoderbei ihrerNieder=
legungin einer öffentlichenNiederlageoder in einemunter amtlichemMitver=
schlussestehendenPrivatlager wird eineAbgabenvergütungnachBestimmungdes
Bundesratsgewährt.

Artikel II.
Übergangsvorschriften. "

1. Der Reichskanzlerist befugtanzuordnen:
a) daß von allen, beim Inkrafttreten diesesGesetzesim freien Verkehre
befindlichen,noch nicht verarbeitetenausländischenTabakblätternein
Lollzuschlagvon vierzigvomHundertdesWertesnachträglicherhoben
wird;

b) daß die am Tage desInkrafttretensdesGesetzesim BesitzoderGe=
wahrsam inländischerHändler befindlichen,bereitsverzolltenZigarren
ausländischenUrsprunges zum Satze von 40 Mark für tausendStück
nachverzolltwerden.

2. Sovweitdie in Ziffer1à gedachteMaßnahmenichtPlatz greift,unter=
liegenalle am Tage desInkrafttretensdesGesetzesim freienVerkehredesZoll=
inlandes befindlichenunbearbeitetenoder bloß geschnittenenTabakblätter, wenn
sie ausländischenUrsprungessind, einerNachverzollungin Höhevon 27 Mark
für den Doppelzentnerund, wenn sie im Inland erzeugtsind, einer Nachver=
steuerungvon 12 Mark für den Doppelzentner.BearbeiteteentrippteTabak=
blätterunterliegeneinerNachverzollungvon 36 Mark, einerNachversteuerung
von 16 Mark für den Doppelzentner.

Cocgle



— 712 —

3. Aus besonderenGründenkanneineErmäßigungderSätzederNach=
verzollungund Nachversteuerungvorgesehenwerden.Die BeträgederNachver=
zollung und Nachversteuerungsind gegenSicherheitsbestellungfür eineFrist von
fünf Monaten zu stunden.

4. Jeder, der zu demin iffer 2 angegebenenZeitpunktebereitsverzollte
oder versteuerteTabakblätterim Besitz oderGewahrsamehat, ist verpflichtet,sie
innerhalb der zu bestimmendenFrist dem zuständigenSteueramt unterNachweis
ihres Ursprungesund im Falle derZiffer1a unterAngabedesAnkaufspreises
und Vorlage derzugehörigenRechnungenanzumelden.Der Ankaufspreisbildet
die Grundlageder Wertermittelung.Den Aufsichtsbeamtender Steuerbehörde
sind zum Zweckeder Wertermittelungauf Erfordern die Geschäftsbücherund
Schriftstückevorzulegen, die auf den Einkauf und die Bezahlung von Tabak=
blätternBezug haben.

Für unbearbeiteteTabakblätterausländischenUrsprunges, die bei Inkraft=
treten des Gesetzesausweislichder Bücher im Besitzevon Herstellernsind und
sich im freien Verkehre befindenoder in zollfreienNiederlagenoder im Zoll=
auslandelagern, sind für dieWertermittelungdie Bestimmungender 88 1lb,
le und le nicht anzuwenden,wenn der Herstellerinnerhalb der gemäßAbsk.1
bestimmtenFrist ein VerzeichnisdieserTabake dem für seineHauptniederlassung
zuständigenSteueramteinreichtund den Ankaufspreismit der Angabeseiner
Verteilungauf die einzelnenPosten einesDurchschnittskaufsunter Vorlegung
seiner Geschäftsbüchersowie auf Verlangen die Beschaffenheitder Tabake durch
Vorlage von Mustern oder Probeballen nachweist. Uberdie festgestelltenWerte
sindvon demSteueramteBeglaubigungenuntergenauerBezeichnungderTabake
gem & lb Abs.2 auszustellen. Die Beglaubigung tritt an die Stelle der

chnung(§&1b Abs. 2) und ist bei derZollabfertigungvon Tabak, dessenWert
beglaubigtist, derWertanmeldungbeizufügen.

Die näherenBestimmungenüberdieNachverzollungundNachversteuerung
trifft derReichskanzler.

5. Der Verkäufer von Tabakblättern, die vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzesverkauftsind, aber erstnachdiesemZeitpunktegeliefertwerden, ist befugt,
die Erstattungder nachweislichverauslagtenBeträge für Nachverzollungund
Nachversteuerungvom Käufer zu verlangen.

6. Händler, die bereitsverzollteausländischeZigarren am Tage des
Inkrafttretens des Gesetzesim Besitz oder Gewahrsamehaben, sind im Falle
einerAnordnung nachZiffer 1b verpflichtet,innerhalb der zu bestimmendenFrist
die Anzahl der in ihrem Besitz oder Gewahrsame befindlichenausländischen
Zigarrender zuständigenSteuerbehördeanzumelden.

7. Die im ArtikelI 9 14 vorgeschriebeneBetriebsanmeldungist seitens
derbestehendenBetriebespätestenszweiWochenvordemInkrafttretendesGesetzes
zu erstatten.
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Artikel Ila.
UnterstützunggeschädigterArbeiter.

Die mehr als ein Jahr im TabakgewerbebeschäftigtgewesenenHaus=
gewerbetreibendenund Arbeiter, welchenachgewiesenermaßeninfolgediesesGesetzes
innerhalb des erstenJahres nach dessen Inkrafttretenentwedervorübergehend
oderfür längereZeit arbeitsloswerden, ohneanderweitentsprechendeBeschäftigung
zu finden, oderwegennotwendiggewordenenBerufswechselsoderwegenEin=
schränkungdesBetriebsgeschädigtwerden,erhaltenUnterstützungenbis zu einem
Zeitraume von zwei Jahren. Zu diesemZweckewerden den Einzelstaatendie
erforderlichenMittel bis zum Gesamtbetragevon vier Millionen Mark, demfest=
gestelltenBedürfnis entsprechend,überwiesen.

Die näherenVorschriftenüberUmfang und BedingungenderZuwendungen
erläßt der Bundesrat, jedochmit der Maßgabe, daß die Unterstützungim Falle
eingetretenerArbeitslosigkeitnicht weniger betragendarf als drei Viertel des
entgangenenArbeitsverdienstes.

Artikel III.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,das im Artikel1 bezeichneteGesetzin
der aus den Vorschriftendes vorliegendenGesetzessichergebendenFassungmit
fortlaufenderNummernfolgeder Paragraphen als „Tabaksteuergesetz“mit dem
Datum des vorliegendenGesetzesdurchdas Reichs=Gesetzblattbekanntzumachen.

Soweit in anderenGesetzenauf die Vorschriften des Tabaksteuergesetzes
verwiesenist, tretendie entsprechendenVorschriftendervom Reichskanzlerbekannt=
gemachtenFassungan die Stelle.

Artikel IIIa.
Das Zigarettensteuergesetzvom 3. Juni 1906 wird wie folgt geändert:
Der § 1 Abs.1 wird aufgehoben.
Im 82 Abs. 1 ist in der Klammer das Wort „und“ zu streichenund

hinter dem Worte „Blättchen“ zu setzen„usw./ fernerAbs. 1 Ziffer 1 und 3
wie folgt zu fassen:

1. für Zigarettenim Kleinverkaufspreise:
aà)bis zu 1½Pfennig das Stück 2/00Mark für 1000 Stück,
b) von über 1½ bis 2½ Pfennig das Stück 3/00Mark für

1000 Stäück,
c) von über 2⅛¼bis 3½ Pfennig das Stück 4/50Mark für

1000Stück, "|ô
d) vonüber3½bis 5 PfennigdasStück6/50Mark für 10000Stück,
e) von über5 bis 7 Pfennig dasStück 9,50Mark für 1000Stück,
) von über7 Pfennig das Stück 15,00Mark für 1000 Stück;

Reichs.Gesetzbl.1909. 114
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3. Für Zigarettenpapier,mit Ausnahmedeszur gewerblichenVerarbeitung
bestimmten"1 Mark für 1000 Zigarettenhüllen.

Im #2 Abs. 1 Hiffer2a ist statt„über 3 bis 5 Mark“ zu setzen:„über
3/50bis 5 Mark“.

Artikel IV.
Dieses Gesetz tritt bezüglich der Anderung des Zigarettensteuergesetzes

(ArtikelIIIa; am 1. September1909, im übrigenam 15.August1909in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlinimSchloß,den15.Juli1909.

(#.S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3636.) Gesetzzur AbänderungdesSchaumweinsteuergesetzes.Vom 15.Juli 1909.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
&2 unterb desSchaumweinsteuergesetzesvom9.Mai 1902erhältfolgende

Fassung:

b) für anderenSchaumwein und schaumweinähnlicheGetränke
bei einemPreise der Flaschevon
nicht mehr als 4 Meerrgkk . . . . . . . . .. 1 Mark,
mehr als 4 Mark und nicht mehr als 5 Mart 2
mehr als 5 M—rk . ... 3

fürdieFlasche.
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Artikel 2.
Nach § 3 des Schaunmweinsteuergesetzeswird folgendeBestimmung ein=

gefügt:
Za.

Für dieHöhe derSteuer (§ 2) maßgebendist der Preis, zu dem
derSchaumweinvom Herstellerabgegebenwird; wird der Schaum=
wein unentgeltlichabgegeben,so beträgtdie Steuer 1 Mark für jede
Flasche.

Artikel 3.
Der Eingangszollfür Schaumwein(Tarifnummer181) beträgt180Mark

für 1 Doppelzentner.
Der Bundesrat ist ermächtigt,den Joll auf 130 Mark für 1 Doppel=

zentnerherabzusetzen.
Dieses Gesetztritt mit dem 1. August 1909 in Kraft.

« Artikel 4.
Schaumwein, der sich am 1. August 1909 außerhalb der Erzeugungs=

stätte& 3) oder einerZollniederlagebefindet,unterliegtnach nähererBestimmung
des Bundesrats einer Nachsteuerin Höhe von 0)50 Mark.

Schaumweinim Besitzevon Eigentümern,die wederAusschanknoch
Handelmit Getränkenbetreiben,bleibt,soferndie Gesamtmengenichtmehrals
zehnFlaschenbeträgt,von derNachsteuerbefreit. Mehrere Eigentümer,die
Schaumwein gemeinsamaufbewahren,werdenhinsichtlichder Verpflichtungzur
Entrichtung der Nachsteuerfür den gemeinsamaufbewahrtenSchaumwein wie
ein Eigentümerangesehen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den15.Juli 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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von Preußen2c.

desReichstags,was folgt:

1 2 3

Steuersatz Berechnung
zr.egenstand derBesteuerung „5„ derStempelabgabe

dert end f.

Aktien, Anteilscheine,Kure, Nenten-und
Schuldverschreibungen.

1. InländischeAktien,Aktienanteilscheine vomNennwerte,beiInterimsscheinen
und Reichsbankanteisscheinesowie sowie, “
InterimsscheineüberEinzahlungenauf Bemageba bescheinigtenEinzah=
dieseWertpapierr 3 — — — luntenzandzwarin AbstufungenPf. fü 20 .4) über=b)AnteilscheinederdeutschenKolonial= knsenealnebe.adelen
gesellschaftenund der ihnengleichge= E ku woldshst
stellten deutschenGesellschaftensowie berechnet5½½rin Wertpapieren.. a und lgt die Ver=anerneschen N Einzahlungenauf „ bererungguztgliche 2

) AusländischeAktienundAktienanteil=
scheine,wenn sie im Inland ausge=
händigt, veräußert,verpfändetoder

Ausgegebenzu Berlin den20. Juli 1909.
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wert lautet,ausgegebenwerden.
Der nachweislichversteuerteBe=

trag der Interimsscheinewird auf
denBetrag der demnächstetwa zu

115



Zur EntrichtungdesStempelsfür
die Einzahlungen ist die Gewerkschaft
verpflichtet,und zwar spätestenszwei
Wochennachdemvon der Gewerk=
schaftsvertretungfestgesetztenEinzah=
lungstag oder, sofern die Zahlung
zudiesemZeitpunktenichteingegangen
ist, spätestenszweiWochennachdem
Eingangeder Zahlung.

Befreit sind:
InländischeAktien und Aktienan=

teilscheinesowie Interimsscheineüber
Einzahlungen auf dieseWertpapiere,
sofernsievonAktiengesellschaftenaus=
gegebenwerden, welche
a) nachderEntscheidungdesBundes=
rats ausschließlichgemeinnützigen
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1 2 3 4

Steuersatz Berechnun
Nr. Gegenstand der Besteuerung nung

vom vem der Stempelabgabe
Hun-Tau= # «
okktsestøIPi

(1.) wenn daselbstandereGeschäfteunter I verstetsandönsgstjmatmanasj
LebendendamitgemachtoderZahlun⸗ I I III-TrätendenIKequt Jst-txt
gendaraufgeleistetwerden,unterder I " saobeeattien*5Anteilscheinebei

7 " aö eren Einzahlungen.
gleichen Voraussetzung auch Interims= nlonbish= Wet werden nach
scheineüber Einzahlungen auf diese denVorschriftenwegenErhebung
Wertpapiere........ . . . ... . . . ... 3 — — — Wecsselstempelsumgerechner.
Die Abgabeist von jedemStücke I :

nur einmalzu entrichten. I
d) Anteilscheinegewerkschaftlichbetriebe= 1

ner Bergwerke (Kuxe, Kupxscheine). . . — — 5 — von jeder einzelnen Urkunde.

Außerdem für alle nach dem I
1.August1909 auf Werteder ange= » -
gebenenArt ausgeschriebenenEinzah= D "
lungen,soweitsolchenichtzurDeckung I I
vonBetriebsverlustendienenoderzur .- 7
Erhaltung desBetriebs in seinembis= I
herigenUmfangebestimmtsind und
verwendetwerdeen 3 — vomBetrageberEinzahlung,und

zwar in Abstufungenvon 3 4
für je 100M odereinenBruchtei
diesesBetrags.



Nr.

719

3

Gegenstand der Besteuerung
Steuersatz

vom
Hun=
dert

vom
Dau=
send 4

Berechnung

der Stempelabgabe

(1) Zweckendienen,denzurVerteilung
gelangendenReingewinn satzungs=
mäßigauf einehöchstensvierpro=
zentigeVerzinsung derKapitalein=
lagenbeschränken,auchbei Aus=
losungenoder für den Fall der
Auflösung nicht mehr als den
Neunwertihrer Anteile zusichern
undbeiderAuflösungdenetwaigen
RestdesGesellschaftsvermögensfür
gemeinnützigeZIweckebestimmen,
— Die von solchenAktiengesell=
schaftenbeabsichtigtenVeranstal=
tungenmüssenauchfür dieminder
begütertenVolksklassenbestimmt
sein.—

oderwelche
b) die Herstellung von inländischen
Eisenbahnenunter Beteiligung
oderZinsgarantiedesReichs,der
Bundesstaaten,der Brovinzen,
GemeindenoderKreisezumZwecke
haben.

a) Juländische,für den Handelsverkehr
bestimmte Renten= und Schuldver=
schreibungen(auchTeilschuldverschrei=
bungen), sofern sie nicht unter Nr. 3
fallen,sowieInterimsscheineüberEin.
zahlungenauf dieseWertpapiere

b) Renten=und Schuldverschreibungen
ausländischerStaaten, Kommunal=
verbände,KommunenundEisenbahn=
Fesellschaften,wenn sie im Inland
ausgehändigt,veräußert,verpfändet
oder wenn daselbstandereGeschäfte

Cocgle

vomNeunwerte,beiInterimsscheinen
vom Betrageber bescheinigtenEin=
zahlungen,und zwar:
zu 2 à und c in Abstufungenvon
40f.,
zu2b in Abstufungenvon20Pk.
für je20 4 überschießendeBruch=
teile werden, soweit sienichtunter

115“



1 2 ·

Steuersatz Be rechnun
Nr. Gegenstandder Besteuerung echnung

voms vom der Stempelabgabe
Hun. Tau=
dert send 4 Pf.

(2.) unter Lebenden damit gemachtoder ben ==B9u 1 hrtchbtelben
9 Ur volle erechnet.

Zahlungendarauf geleistetwerden, für nachwrtslshveenerteVe=

unter der gleichenVoraussetzungauch kuan#er Interiwesch=inewird auf

InterimsscheineüberEinzahlungenauf * rw n rν
dieseWertpapirtrr 1 — — — gutsälsdmEngereichneä Rt

er Kapitalwert von

Die Abgabe ist von jedemStücke eIchrelhungnaus biesen—
. . nicht ersichtlich, so gilt als solcher

nur einmalzu entrichten. " Jarnng git piss
: ente

J%)Renten= und Schuldverschreibungen AtirtischeWertewerdennast

ausländischerKorporationen, Aktien= denVorschriftenwegenErdebung

gesellschaftenoderindustriellerUnter= desWechselstempelsumgerechnet.

nehmungenund sonstige für den
Handelsverkehrbestimmteausländische
Renten- und Schuldverschreibungen,
sofernsienichtunter2b fallen,wenn
sie im Inland ausgehändigt,ver=
äußert, verpfändetoderwenn daselbst
andereGeschäfteunter Lebenden da=
mit gemachtoder Zahlungen darauf
geleistetwerden,unter der gleichen
VoraussetzungauchInterimsscheine
über Einzahlungenauf dieseWert= »
papiere........................ 2 — — —

Die Abgabeist von jedemStücke
nur einmalzu entrichten.

Befreit sind:

1. Renten-undSchuldverschreibungen
desReichs und der Bundesstaaten
sowie Interimsscheine über Ein=
zahlungenauf dieseWertpapierej

2. die auf Grund desReichsgesetzes
vom 8. Juni 1871abgestempelten
ausländischenInhaberpapieremit
Prämien.

Cocgle 6



tl

Nr. Gegenstandder Besteuerung
vom
Hun.
dert

vom
Tau=

send

Berechnung

der Stempelabgabe

Anmerkung zu Tarifnummer 1
und 2.

Der Aushändigung ausländischer
Wertpapiere im Inlande wird es gleich=
geachtet,wenn solcheWertpapiere,welche
durch ein im Ausland abgeschlossenes
Geschäft von einem zur Zeit des Ge=
schäftsabschlussesim Inlandewohnhaften
Kontrahentenangeschafftsind, diesem
aus demAusland übersandtoder von
ihm oder einemVertreter aus demAus=
land abgeboltwerden.
Genußscheineund ähnlichezumBezug

eines Anteils an dem Gewinn einer
Aktienunternehmung oder einer unter
Nr. 1b desTarifs fallendenGesellschaft
berechtigendeWertpapiere, sofern sie sich
nicht als Aktien oder Aktienanteilscheine
oder sonstigeGesellschaftsanteile(Tarif=
nummer 1) oder als Renten= oder
Schuldverschreibungen(Tarifnummer2)
darstellen,unterliegeneinerfestenAbgabe,
bie für
a) solche,welcheals Ersatzan Stelle
erloschener Aktien ausgegeben
werdden ..

b) alle übrigen,und zwar:
1. inländische . . ..
2. ausländische . . ..

beträgt.

auf Grund staatlicherGenehmigungaus=
gegebeneRenten-undSchuldverschreibun=
gen der Kommunalverbände,Kom=

Cocgle

30
40

von jeder einzelnenUrkunde.



722

1 2 4

Steuersatz B erechnun
Nr. Gegenstandder Besteuerung echnung

vom vom der Stempelabgabe
Hun⸗ Tau·
dert send Pf.

(3.) munenund Kommunal⸗Kreditanstalten,
derKorporationenlaͤndlicheroderstädti⸗
scherGrundbesitzer, der Grundkredit= von Neunwertebeziehungsweisevom
und Hypothekenbankenoder der Eisen= Betrage der bescheinigtenEin.

- zahlungen nachMaßgabe der Vor=bahngesellschaftensowie"Interimsscheine #ciebefavaeab#henkereannn
überEinzahlungenauf dieseWertpapiere—-—5 — beiinländischenWertpapierender

unterNr 2 bezeichnetenArt, und
zwar in Abstufungen von 50 f.
für je 100 oder einenBruchteil

dieses Betrags.

vom Nennwerteder Wertpapiere,
für welchedie Bogen ausgegeben
werden, in Abstufungen von 1.4
für je 100.4 überschießendeBruch.
teile werdenfür volle 100 .K ge.
rechnet.

" Sofern die Einzahlungenauf
3A.]Gewinnanteilschein= und Sinsbogen. dieWertpapierenichtvoll geleistt

. - . . sind,ist die AbgabevomGetrage
a) Gewinnanteilscheinbogenvon inlän= uai rsn Chehlungen,jedah

dischen Aktien, Aktienanteilscheinen, " höchsteasbvomWBetmgkdes n
Reichsbankanteilscheinen,Anteilscheinen erentirdernbebereeis8al,
von Kolonialgesellschaftenund den fürwelchedieGewinnemteillheim
9 : aufsen eine weitere inzahlunihnengleichgestelltenGesellschafterr 1 — ZArih, sor(#vomrSeuie u

b) Gewinnanteilscheinbogen von aus⸗ Einzahlung.sowensie —
ländischenAktien und Aktienanteil= katderkisberreBingaheuagde
scheinen,soferndieBogen im Inland terse, Sien — 2

. na ein er nisse er abge⸗
ausgegebenwerden .. 1 — — lausenenJeitzu derJeit zuen.

richten, für welche die Gewinn=
anteilscheinenoch laufen.
Für Bogen, die Anteilscheine

für einen längeren als zehnjährinen
Leitraumenthalten,erböhtsichdie
Abgabe für jedes fernereJahr um
ein Jehntel.

P) JZinsbogen(Rentenbogen)von inlän=
dischenfür den Handelsverkehrbe= „
stimmtenRenten=und Schuldver=
schreibungen(auchTeilschuldverschrei= "
bungen),sofern sienichtunterNr. 3A
fallen . .. . ... . . — 5 —115



Nr. Gegenstandder Besteuerung
vom
Hun⸗
dert

vom
Dau.
send

Berechnung

der Stempelabgabe

verschreibungenausländischerStaaten,
Kommunnalverbände,Kommunen und
Eisenbahngesellschaften, sofern die
Bogen im Inland ausgegebenwerden

e) Zinsbogenvon Renten=und Schuld=
verschreibungenausländischerKorpo=
rationen, Aktiengesellschaftenoder in=
dustrieller Unternehmungen und
sonstigenfür den Handelsverkehrbe=
stimmten ausländischenRenten- und
Schuldverschreibungen, sofern die
Bogen im Inland ausgegebenwerden

f) Jinsbogen von inländischen auf den
Inhaber lautenden und auf Grund
staatlicherGenehmigungausgegebenen
Renten= und Schuldverschreibungen
der Kommunalverbände, Kommunen
und Kommunal=Kreditanstalten, der
Korporationen ländlicher oder städti=
scherGrundbesitzer, der Grundkredit=
undHypothekenbankenoderderEisen=
bahngesellschaften. ..... . . . . . . . . ..

Befreit sind:
1. Zinsbogenvon Renten und Schuld—⸗
verschreibungendes Reichs und der
Bundesstaaten;

2. Gewinnanteilscheinbogenvon Aktien
der in der Befreiungsvorschrift der
Tarifnummer1 bezeichnetenAktien=
gesellschaften; .

3. Gewinnanteilschein=und Zinsbogen,
die bei der erstenAusgabederWert=
papieremit diesenin Verkehrgesetzt

Cocgle

vom Nennwerte der Wertpapierr,
für welchedie Bogen ausgegeben
werden,in Abstufungenvon 50 P.
für je 1004) überschießendeBruch=
teile werdenfür volle 100.4 ge.
rechnet. 9
Für Bogen, dieJinsscheinefür

einen längeren als zelnjöälrigen
Zeitraum enthalten, erhäht sichdie
Abgabefür jedesfernereJahr um
ein Jehntel.

vom Nennwerteder Wertpapiere,
für welchedie Bogen ausgegeben
werden, in Abstufungenvon 20Pf.
für je 10004 küberschießende
Bruchteilewerdenfür volle1004
gerechnet.
Für Bogen, dle Zinsscheinefür

einen längeren als zehnjährigen
Zeitraum enthalten, erhöhtsichdie
Abgabefür jedesfernereJahr um
ein Jehntel.



Nr.
vom
Hun=
dert

vom
Tau
send 4 Pf.

Berechnung
derStempelabgabe

(3A.

schriftenausgegebensind.

l
i

4

Nr.
vom
Hun=
dert

vom
Tau=
send

Berechnung

der Stempelabgabe

10.
Schecks.

Cocgle

vomeinzelnenScheck.
Ist ein Scheckin mehrerenAus.

fertigungen ausgestellt, so ist die
Abgabe auch von jeder weiteren
Ausfertigungzu entrichten,sofern



1 2

Steuersatz
Nr. Gegenstandder Besteuerung Verechnung

vom vom derStempelabgabe
Hun⸗ Tau⸗
dert send M Vf.

(10.)] gesetzes vom 11. März 1908 (eichs= diesenach gesetlicherVerschriftals

Gesetzbl.S. 71) bezeichnetenAnstalten zu sic rrser Pher zin
oder Firmen gezahlt werden, sofern die der einzelnenUrkunde nur einmal

Quittungim Inland ausgestelltoder zuentrichten.
ausgehändigtwird.

Befreit sind:
1. im inländischenPostscheckverkehr
ausgestellteSchecks;

2. Schecks,die demWechselstempel
unterliegen.

Grundstücksübertragungen.
11. BeurkundungenderUbertragungdesEigen=

tums an im Julande gelegenenGrund=
stückenund der Ubertragungvon Be=
rechtigungen, für welche die sich auf
Grundstücke beziehendenVorschriften
gelten,soweitsiezumGegenstandehaben:
a) Kauf- und Tauschverträgeund
andereentgeltlicheVeräußcrungs.
verträge, einschließlichder gericht=
lichenZwangsversteigerungenso=
wie der Abtretung der Rechte
aus demMeistgebotund der Er=
klärung desMeistbietenden,daß
er für einenanderengebotenhabee „ — — — undzwar:
Beurkundungenvon Ulbertra⸗ b"bka auspertrdedvonLauhre

gungen der Rechte der Erwerber der nsbellangeneneistungenund

ausBeräußerungsgeschöftensonie 7
BeurkundungennachträglicherEr. dervoneinemder Vertragschließen=

närungenderauseinemuer, gure Pebe
äußerungsgeschäfteberechtigtenEr= denhöherenWert haben;beim

rne biemn —— 2
erworben oder die ichten für der ersteren;

116
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� 4

Steuersatz Berechnung
. enstandder BesteuerunNr Gegenst est 9 vom vom derStempelabgabe

Hun= Tau=
dert send 4 Vf

(11.) einen Dritten übernommenzu 3. beianderenVerträgenvomGe=
haben, werden in betreff der
Stempelpflichtigkeitwie Beurkun=
dungenderVeräußerungenbehan=
delt,sofernnichtderersteErwerber
das Veräußerungsgeschäfterweis=
lichaufGrund einesVollmachtsauf=
trags oder einerGeschäftsführung
ohneAuftrag für einenDritten
abgeschlossenhat und die Uber=
tragung der Rechtediesesersten
Erwerbersan denDritten erfolgt.
Dasselbegilt von Ubertragungen
der Rechte aus Anträgen zur
Schließung einesentgeltlichenVer=
äußerungsgeschäfts,die denVer=
äußererbinden, sowieaus Ver=
trägen, durchdie nur der Ver=
ädußererzur Schließung eines sol=
chenVeräußerungsgeschäftsver=
pflichtetwird.

Befreit sind:
1. Kauf- und Tauschverträgeund
andereentgeltlicheVeräußerungs=
verträge zwischenTeilnehmern an
einer Erbschaft zum Zweckeder
Teilung derzu letzterergehörigen
Gegenstände.
Zu denTeilnehmernan einer

Erbschaft wirdauchderüberlebende
Ehegatte gerechnet,der mit den
Erben des verstorbenenEhegatten
gütergemeinschaftlichesVermögen
zu teilenhat.

Cocgle

samtwertederGegenleistungunter
HinzurechnungdesWerres der vor=
behaltenenNutzungen oder, wenn
der Wert der Gegenleistung aus
dem Vertrage nicht hervorgeht,
von demWerte des veräußerten
Gegenstandes)

Betrage des Meistgebots, zu
dem der Zuschlag erteilt wird,
unter Hinzurechnung der vom Er=
steherübernommenenLeistungen,
und wenn das Meistgebot den
Wert des Gegenstandesnichter=
reicht, von diesem. Im Falle der
Abrretung der Rechte aus dem
Meistgebot und der Erklärung des
Meistbierenden, daß er für einen
anderen gebotenhabe, tritt an die
Stelle desMeistgebotsderWert
der Gegenleistung,sofern eine
solchein der Urtunde enthalten ist.

Anmerkungen:

Erfüllungsstart berechnetsich die
Stempelabgabenach demWerte,
zu demdieGegenstöndean Erjül=
lungestatt angenommenwerden.
Wird in einemKaufvertrage hin=
sichtlich des Kaufpreises eine
Leistung an Erfüllungsstatt ver=
einbart, so ist der Vertrag wie
ein Tauschvertrag zu versteuern.

stand ein Nießbraucherechtlastet,
zu dessenBeseitigung der Ver=
äußerer nicht verpflichtet ist, so
ist derSteuerbemessungderWert
des verdußerten Gegenstandes zu
Grunde zu legen, sofern dieser
WertdenBetragderGegenleistung
(Liffer 1 und 3 dieser Spalre)
übersteigt.

EmleitungderZwangsversteigerung
Hypotheken= oder Grundschulr
gläubigerist,sotritt an dieStelle
desMeistgebots,falls dieses hinter
demGesamtbetragederO#potheken=
und Grundschuldforderungendes



1 2 a2 1

Steuersatz
Nr. Gegenstand der Besteuerung Berechnung

gn zon der Stempelabgabe
un⸗ u⸗

der fan 4 Pf.

(11.) 2. Uberlassungsverträgezwischen Erftehersundderdiesenvorgehen=
Eltern und Kindern, auch ein= Go eoreeen rnceta0 ale
gekindschafteten,oder deren Ab= WertdesGegenstandesübersteigt.

· d) Wird bei ei Versteitömmlingen. b. ee regerg
Auf Beurkundungenvon llber= Feres sMieigemrümmerrl

o t, i it⸗

tragungen derRechtedesErwerbers eigentümer.zueeilthsorbletts bel
aus Verträgen der bezeichnetenArt BerechnungdesStempelsderjenige
an anderePersonenals anAb= “ J —%
kömmlingedes erstenVeräußerers feber bereitszugeehendenAnteil
findendieuntera Abs.2 Satz1 W—]J 7 —
dieser Tarifnummer vorgesehenen zungerMiterben gilt im Sune
W derStempelpflicht derenellche n Et
eine Anwendung. seines ideellen Anteils am Nach

lasse.
. Die AbtretungderRechteausdem
MeistgebotunddieErklärung,für
einenanderengebotenzu haben,
soferndieAbtretungoderdieEr=
klärung in demVersteigerungs=
termin erfolgt oder sofern ein
GläubigerMeistbietenderwar, dem
eine durch ein geringeres Gebot
nicht oder nicht völlig gedeckte
Hypothek, Gr. oschuld oder
Rentenschuldzustand;

b) das Einbringenin eineAktiengesell=
schaft, Kommanditgesellschaftauf Ak=
tien oder Gesellschaftmit beschränkter
Haftunngg . .. ½ — — — IdesEntgeltseinschließlichderauf
DemEinbringenvonunbeweglichen Lusagt rasrden bbbecte

Gegenständensteht gleich das Ein= keitenunddesWertes,eler sonhi=
een ausbedungenen Le ngen un

bringen des Rechtes auf Auflassung bhorbehaltenengaungem 0 wenn
sowie der Rechte aus Veräußerungs= dasemgelt un zonVernegenicht
Lchse derrener 4 * 2 dieser m—*m.Vermöhen. “ in.
rifnummer bezeichnetenArt.

Cocgle

116“



728

3

Nr. Gegenstandder Besteuerung
vom
Hun=
dert

vom
Tau=
send

Berechnung

der Stempelabgabe

(11.
das Einbringen von Nachlaß=
gegenständenin eineausschließ=
lich von denTeilnehmernan
einerErbschaftgebildeteGesell=
schaftmit beschränkterHaftung.
Zu denTeilnehmerneinerErb=
schaftwird auchderüberlebende
Ehegattegerechnet,welchermit
den Erben des verstorbenen
Ehegatten gütergemeinschaft=
lichesVermögenzu teilenhat;

mögen an einen Gesellschafteroder
dessenErben zum Sondereigentume
seitenseinerAktiengesellschaft,Kom=
manditgesellschaftauf Aktien, Ge=
werkschaft,Gesellschaftmit beschränk=
ter Haftung, offenen Handelsgesell=
schaft, Kommanditgesellschaft,Kolo=
nialgesellschaftoder einer diesergleich=
gestelltenGesellschaft,seitens einer
Gesellschaftoder eines Vereins des
bürgerlichenRechtes sowie seitens
einerGenossenschaßt
Der Uberlassungvon Grundstücken

steht gleich die Uberlassung des
Rechtes auf Auflassung sowie der
Rechte aus Veräußerungsverträgen
der unter a Abs. 2 dieser Tarif.
nummerbezeichnetenArt.

dieRückgewährder von einem
GesellschaftereingebrachtenVer=
mögensgegenständean diesen

Cocgle

5 desEntgeltseinschließlichdesWertes
der ausbedungenenLeistungen und
vorbehaltenenNutzungenoder,wenn
dasEntgeltnichtausdemVertrage
hervorgeht, des Wertes der über=
lassenenRechte. :
Bei Berechnung des Stempels

bleibtderjenigeTeil derzumSonder=
eigentum überlassenenVermögens=
gegenständeaußerBetracht, der auf
den erwerbendenGesellschafternach
i Kopfzahl der Gesellschafterent=
ällt.



Nr.

#

Gegenstandder Besteuerung
vom
Hun=
dert

Steuersatz

vom
Tau=
send

Berechnung
derStempelabgabe

(11) GesellschafteroderdessenErben
oderdessenEhefrau, welchemit
ihm in Gütergemeinschaftge⸗
standenhatj

4) Auflassungenund Anträge auf Ein=
tragungder BegründungoderUber=
tragung von Erbbaurechtenoder
sonstigen Rechten, die ein Grund=
buchblatterhaltenkönnen,in Fällen
der freiwilligenVeräußerung

Der Antrag auf Umschreibungvon
Gesellschaftseigentumauf den Namen
einesGesellschaftersunterliegtdemAuf=
lassungsstempelauchdann, wenn nach
denVorschriftendesBürgerlichenRechtes
eineAuflassungnichterforderlichist.

Der Auflassungsstempelist nicht zu
erheben,wenn die das Veräußerungs=
geschäftenthaltende, in an sichstempel=
pflichtigerForm ausgestellteUrkundein
Urschrift,Ausfertigungoderbeglaubigter
Abschriftvorgelegtwird.
Eine das Veräußerungsgeschäftent=

haltendeUrkunde im Sinne dieserVor=
schriftgilt als nicht vorhanden,wenn
dieUrkunde
1. dasRechtsgeschäftnichtsoenthält,
wie es unter denBeteiligtenhin=
sichtlichdes Wertes der Gegen=
leistungverabredetist,

dieVeräußerungeinesGrundstücks
durcheinenBevollmächtigtenent=
hält, sofern die Veräußerung

“

1

Cocgle

½ des Wertes des veräußerten Gegen=
standes.

Anmerkung:
zu Tarifnummer 11:

6%Bei BerechnungderAbgabefinb
Hefennigorträhederart r= oben
abzurunden,daßsiedurch 10teil=
bar sind.
AusländischeWerte find nach

denVorschriftenwegenErhebung
des Wechselstempelsumgurechnen.



1 2 3 4

Steuersatz
Nr. Gegenstand der Besteuerung Berechnung

vom vom der Stempelabgabe
Hun. Tau=
dert send 4 M.

(11.) erweislich für Rechnung des Be=
vollmächtigtenerfolgtist,

3. dieUberlassungderRechtean dem
VermögeneinerGesellschaftseitens
eines Gesellschafters oder dessen
Erben an dieGesellschaft,an einen
anderen Gesellschafteroder einen
Dritten enthält, sofernnichtdiese
Personen Abkömmlingedes über=
lassendenTeiles sind,

4. die lÜberlassungvon Vermögens=
gegenständenseitensder Gesell=
schaft zum Sondereigentuman
einen Gesellschafter oder dessen
Erben enthält, soweit nicht der
Stempelzuc dieserTarifnummer
in voller Höhe zu entrichten ist
oderdieBefreiungsvorschriftzuc
dieserTarifnummerAnwendung
findet.

Wird nachder Jahlung des Auf=
lassungsstempelsdie Urkundeüber das
zuGrundeliegendeVeräußerungsgeschäft
errichtet,so ist auf denzu dieserUrkunde
nacha bis c dieserTarifnummer er=
forderlichenStempel der gezahlteAuf=
lassungsstempelanzurechnen.
Die Vorschriften über den Auflas=

sungsstempelfinden entsprechendeAn=
wendung bei Anträgen auf Unschrei=
bungen in öffentlichenBüchern,sofern
das Grundbuchnochnicht als angelegt
anzusehenist.
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2 3 4

Steuersatz
Nr. Gegenstandder Besteuerung Berechnung

vom v#m der Stempelabgabe
Hun⸗ Tau⸗
dert send AM Pf.

(11.) Befreit sind auf Antrag:
Grundstücksübertragungender in a und d
dieser Tarifnummer bezeichnetenArt,
wenn der stempelpflichtigeBetrag bei be=
bautenGrundstücken20000 ., beiun=
bebauten Grundstücken5 000 .K nicht
überschreitetund der Erwerber weder
denGrundstückshandelgewerbsmäßigbe=
treibt noch ein Jahreseinkommenvon
mehrals 2 000 .4 hat.
Auf Beurkundungenvon Ubertra=

gungenderRechtedesErwerbersfinden
die unter a Abs.2 Satz 1 dieserTarif=
nummer vorgesehenenEinschränkungen
der StempelpflichtkeineAnwendung.

Artikel 3.
1. Im H 2 desGesetzeswird hinterAbs.3 folgendeVorschrifteingestellt:

Die NichterfüllungderVerpflichtungzurEntrichtungderin Nr. 1d
Abs.2 desTarifs vorgeschriebenenAbgabewird mit einerGeldstrafe
bestraft,welchedemfünfundzwanzigfachenBetrageder hinterzogenen
Abgabegleichkommt,mindestensaber250Mark für die auf denein=
zelnenAnteil ausgeschriebeneEinzahlungbeträgt.

2. Im # 5 des Gesetzeswerdendie Worte -vor dem 1. Juli 1900.
durch die Worte vor dem 1. August 1909 ersetzt.

Artikel Za.
Hinter #7 desReichsstempelgesetzeswerdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

§ a.
Auf die in derTarifnummer3A bezeichnetenUrkundenfindendie

vorstehendenVorschriftennach näherer Bestimmung des Bundesrats
entsprechendeAnwendung, soweit nicht nachstehendein anderes
bestimmtist.
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8 76b.
Werden bei inländischenAktiengesellschaftenund Kommandit=

gesellschaftenauf Aktien in der Zeit bis zum 1. Oktober1914 neue
Gewinnanteilscheinbogenausgegeben,so kann seitensdes Bundcsrats,
sofern die sofortigeEinziehung der Steuer mit erheblichenHärten für
den Steuerpflichtigenverbundenseinwürde, Stundung der Abgabe
bis zur Dauer von dreiJahren bewilligtwerden.

Wird bei derAusgabeneuerGewinnanteilscheinbogenderNach=
weis geführt, daß in dem vorhergehendenzehnjährigenZeitraumefür
ein oder mehrereJahre ein Gewinnanteil nicht gezahltist, so tritt eine
entsprechendeKürzungderAbgabeein, es seidenn,daßderim Durch=
schnitteder zehnJahre verteilteGewinnanteilmindestens4 vom Hundert
betragenhat.

e.
Inländische Aktiengesellschaftenund Kommanditgesellschaftenauf

Aktien, die keineGewinnanteilscheineausgeben,werdenhinsichtlichder
Verpflichtungzur Entrichtungder in Tarifnummer3A untera be=
zeichnetenStempelabgabeso behandelt, als wenn sie von dem Zeit=
punkte der Eintragung der Gesellschaftoder der Eintragung der
Erhöhung des Grundkapitals in das Handelsregisterfür je zehnjährige
ZeiträumeGewinnanteilscheinbogenausgegebenhätten. Die Stempel=
abgabeist von demBetragederEinlagenauf das in Aktienzerlegte
Grundkapitalzu berechnenund aufGrund einerbinnendreimonatiger
Frist an die SteuerbehördeeinzureichendenAnmeldungzu entrichten

Artikel 4.
Hinterdem§ 66 desGesetzeswerdenfolgendeVorschrifteneingestellt:

VIla. Schecks.
(Tarifnummer10.)

66a.
Die Entrichtung der in Nr. 10 des Tarifs bezeichnetenStempel=

abgabemuß erfolgen,eheein im Inland ausgestellterScheckvom
Aussteller,ein im Ausland auf das Inland ausgestellterScheck,der
nicht schonim Auslande mit demReichsstempelversehenist, von dem
ersteninländischenInhaber aus den Händen gegebenwird.

Die EntrichtungderStempelabgabevon dendenSchecksgleich=
gestelltenQuittungen liegt demAusstellerdes stempelpflichtigenSchrift=
stücksund wenndiesesim Ausland ausgestelltist, demjenigenob, der
es im Inland aushändigt. Die Entrichtungmuß erfolgen,bevor
das Schriftstückausgehändigtwird.
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66b.

KommtderAnnahmeerklärung,die auf einenauf das Ausland
-ausgestelltenScheckgesetztwird, rechtlicheWirkung zu) so ist dem in=
ländischenAussteller gestattet,den mit einemIndossamentenochnicht
versehenenScheckohneEntrichtungder Stempelabgabelediglichzum
Zweckeder Annahme zu versendenund zur Annahme vorzulegen. Im
übrigen begründetdie Verwendung des Wechselstempelszu eineman=
genommenenderartigenSchecknicht den Anspruchauf Erstattung des
zur Urkundenach Tarifnummer 10 bereitsentrichtetenStempels.

66e.

Wird ein Scheck,der auf einenbestimmtenZahlungsempfänger
gestelltund im Auslandezahlbarist, in mehreren,im Tertemit der
Bezeichnung„Erste, zweite,dritteusw.Ausfertigung“odermit einer
gleichbedeutendenBezeichnungversehenenAusfertigungenausgestellt"so
genugtdie Versteuerungeiner dieserAusfertigungen. Ist jedochLigs
eine der nicht versteuertenAusfertigungenein Indossamentgesetzt,das
sichauf der versteuertenAusfertigung nicht befindet,so unterliegtdiese
Ausfertigung gleichfalls der Versteuerung. Die Versteuerungmuß
erfolgen,eheder Indossant oder,wenn das Indossamentim Ausland
ausgestelltist, der ersteinländischeInhaber die Ausfertigung aus den
Händen gibt.

Der Beweis desVorhandenseinseinerversteuertenAusfertigung
oder des Einwandes, daß das auf eineunversteuerteAusfertigung ge=
setzteIndossamentauchauf einerversteuertenAusfertigungabgegeben
sei, liegt demjenigenob, welcherwegenUnterlassungder Versteuerung
einer Ausfertigung desSchec in Anspruchgenommenwird.

/664.
Ist die in den # 66a, 66e vorgeschriebeneVersteuerungunter=

lassen,so ist der nächste,und solangedie Versteuerungnicht bewirkt
ist, jeder fernereinländischeInhaber verpflichtet,den Scheckzu ver=
steuern,ehe er ihn auf der Vorder=oderRückseiteunterzeichnet,ver=
äußert, zur Zahlung oder zur Verrechnungvorlegt, Zahlung darauf
empfängt oder leistet, eine Quittung darauf setzt,mangels Zahlung
Protest erhebenläßt oder den Scheckaus denHänden gibt. Auf die
von den Vordermännern verwirktenStrafen hat die Entrichtung der
Abgabe durchden späterenInhaber keinenEinfluß.

Hat eine der im 9 66 à Abs. 2 bezeichnetenPersonen die Ent=
richtungderAbgabe von den denSchecksgleichgestelltenQuittungen
unterlassen,so ist die Entrichtungvom Empfängerdes Schriftstücks
binnen drei Tagen nach demTage desEmpfanges und jedenfallsvor
derweiterenAushändigungdesSchriftstückszu bewirken.

Reichs=-Gesetzbl. 1909. 117
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660.
Die Verpflichtungzur EntrichtungderStempelabgabewird erfüllt:
1. durchAusstellung der stempelpflichtigenUrkunde auf einem
mit dem ReichsstempelversebenenVordruck

oder
2. durchVerwendungder erforderlichenStempelmarkeauf der
Urkunde, wenn hierbei die vom Bundesrat erlassenenund
bekanntgemachtenVorschriftenüber die Art und Weise der
Verwendungbeobachtetworden sind.

661.
Die NichterfüllungderVerpflichtungzurEntrichtungderStempel=

abgabewird mit einerGeldstrafevon zwanzigMark für jedesSchrift
stückbestraft.

Die Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden, der
der ihm obliegendenVerpflichtungzur Entrichtung derStempelabgab-
nichtrechtzeitiggenügthat.

8668g.
Ist die Urkundevon einer im Inlande wohnhaftenPerson aus—

gestelltworden, so wird vermutet, daß die Ausstellung im Inland
erfolgt ist, bis Tatsachenerwiesenwerden, welchegeeignetsind, die
UnrichtigkeitdieserVermutung darzutun.

8666h.

Urkunden, die nach diesemAbsehitte stemwelpflichtigsind oder
auf welchedie in diesemAbschnittevorgesehenenStempeibefkengen

s Anwendungfinden, sind in den einzelnenBundesstaatenkeinerAbgabe
unterworfen.

Auch von den auf derartigeSchecksgesetztenUbertragungsver=
merken,Quittungenund sonstigenauf Leistungenaus diesenPapieren
bezüglichenVermerken dürfen landesgesetzlicheAbgaben nicht erboben
werden. Auf Protestefindet dieseVorschristkeineAmvendung.

VlIlb. Grundstücksübertragungen.
(Tarifnummer 11.)

66j:.
Die Verpflichtungzur Entrichtungderin derTarisnummer11 be=

zeichnetenAbgabe tritt ein bei der Zwangsversteigerungmit Erteilung
des Zuschlags, bei freiwilliger Veräußerung in den Fällen a, b, #
mit der rechtswirksamenBeurkundungdesderUbertragungzuGrunde
liegendenRechtsgeschäftsund im Falle zu d mit der Eintragung der
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Rechtsänderungin das Grundbuch oder, wenn das Grundstückim
Grundbuchenichteingetragenist undnichteingetragenzu werdenbraucht,
mit der rechtswirksamenBeurkundung.

&66K.
Für die Steuerpflichugkeitist dieHinzufügung von Bedingungen,

dieunterbliebeneAusführung und dieWiederaufhebungdesGeschäftsoder
Rechtsvorgangessowiedie VernichtungderUrkundeohneBedeutung.

Der Bundesrat bestimmt,ob und inwieweit der Abgabenbetrag.
auf Antrag zu erstattenist.

* 661.
Die Entrichtung der Abgabe geschiehtdurch Verwendung von

Stempelmarkennach nähererAnordnung des Bundesrats.
DemBundesratestehtauchdieBestimmungdarüberzu, ob und

umterwelchenVoraussetzungendie Entrichtung der Abgabe ohneVer=
wendungvon Stempelmarkenzu erfolgenhat.

§ 66m. .
Von mehrerenüber denselbenRechtsvorganglautendenUrkunden

ist nur eine stempelpflichtig.
Die Verwendungdes Stempels zu dieserist auf den übrigen

Urkundenzu vermerken.
66 n.

Enthält eine UrkundemehreresteuerpflichtigeRechtsvorgängeder
zu a bis d der Tarifnummer 11 bezeichnetenArt, so ist der Betrag
desStempelsfür einenjedenbesonderszu berechnenund dieUrkunde
mit der Summe dieserStempelbeträgezu belegen.

660.
Die Stempelabgabeist binnen zwei Wochen nach Eintritt der

Stenerpflichtzu entrichten:
a) bei den von Behörden oderBeamten, einschließlichder
Notare, vorgenommenenVerhandlungenund Beurkundungen
von denjenigen,auf deren Veranlassung die Schriftstücke
aufgenommensind;

b) in den übrigen Fälien von den Teilnehmernam Rechts=
geschäfte.

Mehrc zur Zahlung der Abgabe verpflichtetePersonen haften
als Gesamtschuldner.

66p.
Von der Entrichtung der Abgabe befreit sind der Landesfürki

und die Landesfürstin.
I17•
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8669
Soweit eine steuerpflichtigeBeurkundung von Behörden oder

Beamten, einschließlichder Notare, vorgenommenist, habendieseden
Stempel vor Ausbändigung der Urkunde, spätestensaber binnen
zweierWochennach Eintritt der Steuerpflichtzu verwenden.

Ist der Stempel innerhalb dieserFrist von den Verpflichteten
nicht beigebracht,so ist die zwangsweiseEinziehung des Stempels
binneneinerWochebei der zuständigenSteuerstellevon denvorbe=
zeichnetenBehördenundBeamtenzu beantragenoder,wennsieselbst
zur zwangsweisenEinziehung von Geldernbefugt sind, die zwangs=
weise Einziehung innerhalb der gleichenFrist anzuordnen. Dieser
BestimmungunterliegenauchdiejenigenUrkunden,bei deneneinNotar
den Entwurf anfertigt und nachVollziehung durch die Beteiligten
die UnterschriftenoderHandzeichenbeglaubigt.

Die Eintragung des neuen Eigentümers in das Grundbuch ist
davonabhängig zu machen,daß für den AbgabenbetragSicherheit
geleistetwird, sofern nicht nach dem Ermessendes Grundbuchamts
zu besorgenist, daß einemder Beteiligtenaus der Ablehnungder
Eintragung ein schwerzu ersetzenderNachteil erwächst.

§ 66r.
Für dieEntrichtungderStempelabgabebaftenunterVorbehaltdes

Rückgriffsgegendennach§ 660 zur ZJahlungder Steuer Verpflichteten:
a) Aktiengesellschaften,KämmanditgezellchaftenaufAktien,ein=
getrageneGenossenschaften,GewerkschaftenundGesellschaften
mit beschränkterHaftung für die Stempelbeträgezu den
von ihren VorständenoderGeschäftsführernin ihrem Auf=
trag oderNamenerrichtetenVerhandlungen;

b) jeder Inhaber oder Vorzeiger einer mit dem gesetzlichen
Stempel nicht oder nicht ausreichendversebenenUrkunde,
welcher ein rechtlichesInteresse an dem Gegenstandeder
Beurkundunghat;

0) Beamte einschließlichder Notare, welchedie von ihnen auf=
genommenenUrkundenvor erfolgter oder nicht ausreichend
erfolgter Stempelverwendungaushändigen oder Ausferti=
gungenoderAbschriftenerteilenoderwegender Einziehung
des Stempels die ihnen nach § 664 obliegendenPflichten
verabsäumen,soweit ihnen ein Verschuldenzur Last fällt
unddieSteuervondemSteuerpflichtigennichtzuerlangenist.

Diese Vorschrift kommt auch dann zur Amvendung,
wennein Notar denEntwurf einerUrkundeanfertigtund
nachVollziehungdurchdieBeteiligtendieUnterschriftenoder
Handzeichenbeglaubigt.
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8663

Die Wertermittelung ist in denjenigenFällen, in denen die
Steuer vom Werte zu berechnenist, auf den gemeinenWert des
Gegenstandeszur Zeit des Eintritts der Steuerpflichtzu richten.

Der Wert dauernderNutzungen oder Leistungenbestimmt sich
nach den Vorschriftendes Erbschaftssteuergesetzes.

Ist einemder Vertragschließendenein Wahlrecht oder die Be=
fugnis eingeräumt, innerhalb gewisserGrenzen den Umfang der
Leistungzu bestimmen,so wird die Stempelsteuernach dem höchsten
möglichenWerte des Gegenstandesdes Geschäftsberechnet.

Soweit in Landesgesetzenfür dieWertermittelungbei Erbebung
einerAbgabevon der Ubertragungdes Eigentumsan Grundstücken
oder ihnen gleichgeachteterRechte von den vorstebendenVorschriften
Abweichungengetroffensind, könnendiesenachnähererBestimmungdes
BundesratsderBemessungderReichsabgabezuGrundegelegtwerden.

66t. «
DieNichtekfüllunqductcuctpflichtseitensdcsnach56603ur

Zahlung der Abgabe Verpflichtetenwird mit einer Geldstrafebestraft,
welchedemzehnfachenBetragedervorenthaltenenAbgabegleichkommt,
mindestensaberzwanzigMark beträgt.

Kann derBetrag der hinterzogenenSteuer nicht ermitteltwerden,
so tritt eineGeldstrafebis zu 10000Mark ein.

Die Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden,der
die ihm obliegendeVerpflichtung zur Entrichtung der Abgabe nicht
rechtzeitigerfüllt.

Die gleicheStrafe tritt ein, wenn bei Auflassungserklärungen
und Umschreibungsanträgenein geringererWert angegebenwird als
dernach denVorschriftenderSpalte 4 derTarifnummer 11 berechnete
Betrag der Gegenleistungoder wenn behufs Erlangung der Steuer=
sreiheitunrichtigeAngaben gemachtwerden.

866u.
Von einem Grundstücke,das auf Grund der landesgesetzlichen

Vorschriften über Familienfideikommisse,Lehn= und Stammgüter
(Artikel59 desEinführungsgesetzeszumBürgerlichenGesetzbuche)ge=
bunden ist, ist im voraus inSeitabschnittenvon dreißig Jahren eine
Abgabevon ½ vomHundert des zur Zeit der Fälligkeit nachden
Bestimmungendes§&16 desErbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906
Reichs=Gesetzbl.S. 620) zu ermittelndenWerteszu entrichten.

Der erstedreißigjährigeAbschnittbeginntmit demJeitpunkt, in
welchemdas Grundstückder Bindung unterworfenwird, und sofern
dieservor demInkrafttretendesGesetzesliegt,mit dem1.Oktober1909.
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veraußert,so i einzucgrbertn Tiil der o zu etttn.
Die Abgabe ruht auf dem Grundstückund gilt als öffentliche

Last im Sinne des §10 Ziffer 3 des Gesetzesüber die Zwangsver=
steigerungund Zwangsverwaltung.

Die Steuerbehördehat auf Antrag des Besitzerszu gestatten,
daß dieAbgabewährenddes dreißigjährigenZeitraumsin jährlichen
Geldbeträgenvon gleicherHöhe entrichtetwird. Die Jahresbeträge
sind so zu bemessen,daß die Steuerschuldbei einer Verzinsungvon
4 vomHundertinnerhalbdesvorbezeichnetenZeitabschnittsgetilgtwird.

Bis zumInkrafttretendesReichsgesetzesüberdieErhebungeiner
Zuwachssteuerwird zu der im Abs. 1 vorgesehenenAbgabe ein Zu==
schlagvon 100 vom Hundert erhoben.

Die Vorschriftendes Abs.4 Satz 2 und 3 des Artikel 5à dieses
GesetzesfindenentsprechendeAnwendung.

GrundstückeoderTeile von Grundstücken,derenVeräußerungzu
ihrer rechtlichenGültigkeitwederder landesherrlichenGenehmigung
nochder ZustimmungDritter bedarf, unterliegennicht der im Abf. 1
vorgesebenenAbgabe.

Artikel 5.
Im 967 Satz 2 werdendie Worte „für verdorbeneMarken und

3. Der 976 Abs.2 desGesetzeserhältfolgendeFassung:
Der Prüfung in bezugauf die Abgabenentrichtungunterliegen

alle diejenigen,welcheabgabepflichtigeGeschäfteder in Nr. 4 desTarife
bezeichnetenArt oder die Beförderung von Gütern oder Personen
(Nr. 6 und 7 des Tarifs) gewerbsmäßig!betreibenoder vermitteln.
Das Gleichegilt in Ansehungder in Tarifnummer10 beseichnen
Abgabevon den im 9#2 des Scheckgesetzesvom 11. März 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 71) aufgeführtenAnstalten,Genossenschaften,Kassen
und Handelsfirmen, welchesich nach den für ihren Geschäftsbetrieb
maßgebendenBestimmungenoder gewerbsmäßigmit der Annahme
von Geld und der Leistungvon Zahlungen für fremdeRechnungim
WegedesScheckverkehrsbefassen.
Dem § 77 des Gesetzeswird am Schlusse folgendeVorschrift bin=

Die Vorschrift des § 25 Abs.2 des Wechselstempelgesetzesvom
1. März 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 310) findet auf die Abschrift von
ScheckprotestenentsprechendeAmwendung.
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Artikel öa.
Bis zum 1. April 1912 soll eineReichsabgabevon der unverdientenWert=

steigerung.*5 Grundstücken(Zuwachssteuer)eingeführtwerden,welchesozu bemessen
ist, daß sieeinenJahresertrag von mindestens20 Millionen Mark erwartenläßt.

Uber dieseist durch besonderesGesetzmit der Maßgabe Bestimmung zu
treffen, daßdenfenigen Gemeindenund Gemeindeverbänden,in deneneineZu=
wachssteueram 1.April 1909 in Geltungwar) der bis zu diesemZeitpunkter=
reichte jährlicheDurchschnittsertrag dieser Abgabe für einen Zeitraum von
mindestens5 Jahren nach dem Inkrafttretender Reichsabgabebelassenwird.

DiesesGesetzist demReichstagebis zum 1. April 1911 vorzulegen.
Bis zum Inkrafttreten diesesGesetzeswird zu der in Tarifnummer 11

vorgesehenenAbgabe ein Zuschlag von 100 vom Hundert erhoben. Nach dem
Inkrafttretendes Gesetzeswird der Steuersatzin Tarifnummer 11 von sechszu
sechsJahren durchden Bundesrat einerNachprüfungunterzogen.Ubersteigt
innerhalbdes sechsjährigenZeitraums der durchschnittlicheJahresertrag der Zu=
wachssteuerdenBetrag von 20 Millionen, so ist derSteuersatzin Tarifnummer11
mit Wirkung vom Beginne des der FeststellungfolgendenRechnungsjahrsfür
die folgendensechsJahre nach nähererBestimmungdesBundesrats entsprechend
berabzusetzen.

Artikel 6.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, die Fassungdes im Artikel 1 bezeich=

netenGesetzes,welchesichaus den Vorschriftendes vorliegendenGesetzesergibt,
in fortlaufender Nummernfolge der Paragraphen mit demDatum des vor=
liegendenGesetzesdurchdas Reichs=Gesetzblattbekanntzumachen.Hierbei sind in
der Uberschriftvor H 1 des Gesetzesdie Worte „Gewimmmteilshein.und Zins=
bogen“ hinzuzufügenund in Tarifnummer b in Spalte 2 Abs. 2 die Worte
„#50 Abs.1#und 3 desBörsengesetzesvom 22.Juni 1896 zu streichen.

GSowettin Neichsgesenenod#r Landesgesetzenauf die Vorschriften des
Reichsstempelgesetzesverwiesenist, tretendieenisprechendenVorschriftendervom
ReichskanzlerbekanntgemachtenFassungan die Stelle.

Artikel 7.
Dieses Gesetztritt mit dem 1. August 1909, in Ansehung des Scheck=

stempelsmit dem 1. Oktober1909 in Kraft.
Auf die vor dem InkrafttretendiesesGesetzesausgestelltenSchecksfinden

die VorschriftendiesesGesetzeskeineAnwendung.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 15. Juli 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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Artikel l.

JIla.
Als Wechselim Sinne diesesGesetzesist auch eine Schrift

anzusehen,welchenicht die sämtlichenwesentlichenErfordernisse
einesWechselsenthält, sofernsie einemanderenunterderVerein=
barung übergebenwird, daß dieser berechtigtsein soll, die
fehlendenErfordernissezu ergänzen. Das Besteheneiner Verein=
barung der bezeichnetenArt wird vermutet,wenn die Schrift
die Bezeichnungals Wechselenthält.

Tritt dieVerfallzeit einesSauf einenbestimmten hias
tag oder auf Sicht gestelltenWeWechscis später als drei Monate
nuchdemAusstellungstagein, so ist auf die Zeit bis zumVer—
falltag. für die nächstenneunMonate und weiterhinfür je fernere
sechsMonate oder den angefangenenTeil diesesZeitraums eine
weitereAbgabe in der im Abs.1 bezeichnetenHöhe zu entrichten.
Die weitere Abgabepflicht tritt bei Wechselnmit bestimmtem
Zahlungstage nicht ein, wenn die dreimonatige Frist um nicht
mehrals fünf Tage überschrittenwird. Soweit nachausländischem
RechteRespekttagestattfinden,werdensiederdreimonatigenFrist
hinzugerechnet.Die vorstehendfür SichtwechselgetroffeneVorschrift
findet auchauf WechselAnwendung, welchebestimmteZeit nach
Sicht zahlbar sind, mit der Maßgabe, daß der Zeitraum, für
dendieweitereAbgabezu entrichtenist, bei trockenenderartigen
Wechselnvom Ablauf von drei Monaten nachdemAusstellungs=
tage, bei gezogenenderartigenWechselnvom Ablauf von drei
Monaten nachderAnnahmedes Wechselsgerechnetwird. Ist
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derTag derAnnahmeaus demWechselnichtersichtlich,so gilt
in Ansehung der Stempelpflicht der fünfzehnteTag nach dem
Ausstellungstagals Tag derAnnahme, sofernnicht nachgewiesen
wird, daß die Annahme zu einemanderenZeitpunkterfolgt ist.

Fehlt in einerSchrift derim§ 1a bezeichnetenArt dieAngabe
derzu zahlendenGeldsumme,so ist die Stempelabgabeund die
weitereAbgabevon einerSumme vonzehntausendMark zu ent=
richten;wird später eine andereals dieseSumme eingesetzt,so
hat die entsprechendeAusgleichungdurchNacherhebungoder Er=
stattungderSteuer zu erfolgen. Fehlt in derSchrift eineBe=
stimmungüber die Zahlungszeit,so tritt dieVerpflichtungzur
Entrichtungder weiterenAbgabe mit dem Ablauf von drei
MonatennachdemAusstellungstagein. Fehlt dieAngabedes
Ausstellungstags,sogilt derTag derUbergabealsAusstellungstag

III. Dem § 4 wird am SchlussefolgendeVorschrift hinzugefügt:
Die Haftung für die weitere Abgabe (92 Absl.2) ist

auf die Personenbeschränkt,welchenachEintritt der weiteren
Abgabepflichtam Umlauf desWechselsteilgenommenhaben.

I. Der §86 wird durch folgendeVorschriftenersetzt:
Die EntrichtungderStempelabgabe(§2 Abs.1) mußerfolgen,

eheein inländischerWechselvon demAussteller,ein ausländischer
Wechselvon demersteninländischenInhaber (§ 5) aus denHänden
gegebenwird.

Die Entrichtung der weiterenAbgabe (§ 2 Abs. 2) muß
innerhalb der erstendrei Tage des Zeitraums erfolgen, für den
siezu zahlenist, und wenn sichderWechselzu dieserZeit im
Ausland befundenhat, innerhalbder erstendrei Tage nachder
EinbringungdesWechselsins Inland. Die Entrichtungliegt
demInhaber desWechselsob.

Ist der Wechselvon demnachAbs. 1 Steuerpflichtigenbis
zu dem im Abs. 2 bezeichnetenJeitpunktenicht aus den Händen
gegeben,so ist die Stempelabgabegleichzeitigmit der weiteren
Abgabe zu entrichten.

Es ist zulässig,die weitereAbgabefür einenlängerenals
den neunmonatigenodersechsmonatigenZeitraumsowiedie ge=
samteauf die Zeit bis zumVerfalltag entfallendeStempelabgabe
im vorauszu entrichten.

V. Ju97 Abs. 1 werden hinter den Worten eines ausländischen
Wecchselsist“ dieWorte eingefügt„vorbehaltlichderVorschriftendes
#6 Abs.2, 3“.

Nes=Gesetzbl. 1909. 118
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VI. Im 8 11 wird als Abs. 2 folgendeVorschrift eingestellt:

Ist eine nach den Vorschriften diesesGesetzesbestehende
Stempelpflichtaus demWechselselbstnicht zu ersehen,so besteht
die im Abs.1 bestehendeVerpflichtungnur, wenn die Umstände,
welchedieStempelpflichtüberhauptoderin einemhöherenUmfange
begründen,dem fernerenInhaber bekanntoder infolge grober
Fahrlässigkeitunbekanntsind.

VII. Im 8 15 wird folgendeVorschrift als Abs. 3 eingestellt:
Kann der Betrag der hinterzogenenAbgabe nicht festgestellt

werden,so tritt statt der vorstehendbestimmtenStrafe eineGeld—
strafevon fünfundzwanzigbis zu zehntausendMark ein.

Artikel II.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,dieFassungdesim Artikel1 bezeich=

netenGesetzes,welchesichaus den Vorschriftendes vorliegendenGesetzesergibt,
in fortlaufenderNummernfolge der Paragraphen mit dem Datum des vor—
liegendenGesetzesdurchdas Reichs-Gesetzblattbekanntzu machen.

Soweit in Reichsgesetzenoder Landesgesetzenauf die Vorschriftendes
Wechselstempelgesetzesverwiesenist, tretendie entsprechendenVorschriftender vom
ReichskanzlerbekanntgemachtenFassungan die Stelle.

Artikel III.
DiesesGesetztritt mit dem1. August1909 in Kraft.
In diesemGesetzefür stempelpflichtigerklärte inländischeUrkunden und

Schriften, welchevor dem im Abs.1 bezeichnetenZeitpunktausgestelltoderunter
der im 9 1a bezeichnetenVereinbarungübergebenwordensind, sowieausländische
derartigeUrkundenund Schriften, die vor jenem Zeitpunkt ins Inland ein=
gebrachtworden sind, unterliegender weiterenAbgabe (§2 Abs. 2), sofernsiezu
jenemZeitpunktenochnichtzahlbarwaren. Die Verpflichtungzur Entrichtung
der weiterenAbgabe tritt mit dem angegebenenZeitpunktein, sofernnicht nach
den sonstigenVorschriftendiesesGesetzesein spätererZeitpunktmaßgebendist.
Mit der weiterenAbgabe ist gleichzeitigdie im §2 Abs.1 angeordneteStempel=
abgabezu entrichten,sofern ihre Entrichtungnicht bereitserfolgt ist.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 15. Juli 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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(Nr. 3639.) Gesetz,betreffendAnderung im Finanzwesen. Vom 15. Juli 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.

Allgemeine Vorschriften.

§ 1.

Matrikularbeiträge.
§ 3 des Gesetzes,betreffenddie Ordnung desReichshausbalts und die

Tilgung der Reichsschuld,vom 3. Juni 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 620) tritt
außer Wirksamkeit.

82.
Für die aus denRechnungsjahren1906 bis 1908 herrührendenMatrikular—

beiträge, deren Erhebung ausgesetztist und die auch nach der Rechnung zu
unmittelbarenLastenderBundesstaatenverbliebensind, tritt der § 3 Abs. 2 des
Gesetzes,betreffenddie Ordnung des Reichsbaushalts und die Tilgung der
Anleihe, vom 3. Juni 1906 außerWirksamkeit.DieseMatrikularbeiträgesind
auf Anleibe zu übernehmen. Das gleichegilt für die nach denRechnungender
Rechnungsjahre1907 und 1908 vorhandenenFehlbeträgein der eigenenWirt=
schaftdes Reichs. Diese Anleihe ist vom Zeitpunktihrer Begebung ab jährlich
mit mindestens1,) vom Hundert unter Hinzurechnungder erspartenZinsen zu
tilgen. Als ersparteZinsen sind 3½ vom Hundert der zur Tilgung auf=
gewendetenSummen anzusetzen.

Sovweit die nachArtikel 70 derReichsverfassungvon den Bundesstaaten
aufzubringendenMatrikularbeiträgenach dem Etat für das Rechnungsjahr1909
denSollbetrag derUberweisungenum mehr als 48512000Mark übersteigen,
wird der Reichskanzlerermächtigt,bis zur Höhe diesesMehrbetrags Mittel zu
dessenDeckung im Wege des Kredits flüssig zu machen. Soweit dieseMittel
nach der Rechnung des Rechnungsjahrs1909 in den Matrikularbeiträgenoder
in Uberschüssenaus der eigenenWirtschaft desReichs keineDeckungfinden, hat
ihre Abbürdung innerhalb derRechnungsjahre1911 bis 1913 aus denbereitesten
Mitteln desReichszu erfolgen.

118°
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83.
Tilgung der Reichsanleiheschuld.

Die Tilgung der Reichsanleiheschuldhat vom 1. April 1911 ab nach
Maßgabe der nachstehendenBestimmungenzu erfolgen:

Die Bestimmungen,welchefür die Tilgung der zu werbendenmen
bereits ausgegebenenAnleihen gelten, bleibenin Kraft. Zur Tilgung der bis
30. September1910 begebenensonstigenAnleihen ist jährlich mindestens1 vom
Hundert des an diesemTage vorhandenenSchuldkapitals unter Hinzurechnung
der erspartenZinsen zu verwenden. .

Zur Tilgung des vom 1. Oktober1910 ab begebenenSchuldkavitals
sindjährlich

a) von dem für werbendeZweckebewilligtenAnleihebetragemindenens
1/9vom Hundert,

hb)im übrigenmindestens3 vom Hundert,
in beidenFällen unter Hinzurechnungder erspartenZinsen zu verwenden.

Als ersparteZinsensind 3½ vomHundertderzurTilgungaufgewendeten
Summen anzusetzen.

Die danachzur Schuldentilgung erforderlichenBeträge sind jährlich durch
den Reichshaushalts=Etatbereitzu stellen. Abschreibungenvom Anleihesoll und
Anrechnungenauf offeneKredite bis zur Höhe der zur Schuldentilgung zur
VerfügungstebendenBeträgesindeinerTilgung gleichzuachten.
8# 4 des Gesetzes,betreffenddie Ordnung des Reichshaushaltsund die

Tilgung der Reichsschuld,vom 3. Juni 1906 tritt mit dem 1. April 1911
außer Kraft.

* 4.
Der §2 desGesetzes,betreffendVerwendungvon MehrerträgenderReichs

einnahmenund Uberweisungssteuernzur Schuldentilgung, vom 28. März 1903
(Reichs=Gesetzbl.S. 109)wird aufgeboben.

Inweisungvon Steuererträgen.
Von dem Robertrage, welcheraus der Besteuerungder Erbschaftenauf=

kommt, erhält das Reich 5//, den einzelnenBundesstaatenverbleibt ! übrer
Roheinnahme.

Die Vorschrift im § 82, letzterSatz, des Reichsstempelgesetzesvom
3. Juni 1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 695) kommt in Wegfall.

Die Reineinnahmeaus der Branntweinsteuerwird den einzelnenBundes=
staatennachdemMaßstabeder Bevölkerung)mit der sie zu denMatrikular=
beiträgen herangezogenwerden, überwiesen. Diese Vorschrift kann nur mit
Zustimmung der KönigreicheBapern und Württemberg und des Großberzogtums
Baden geändertwerden. «
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Beseitigungder Unfallversicherungsvorschüsse.
Die Zentralpostbehördenkönnenvon jedemTräger der Unfallversicherung

einenBetriebsfondseinziehen.Dieser darf den Betrag der Entschädigungen
nicht übersteigen,den diePost im laufendenKalenderjahrefür denVersicherungs=
trägervoraussichtlichzu zahlenhat. Der Versicherungsträgerhat denBetriebs=
fonds in vierteljährlichenoder monatlichenTeilbeträgenan die Kasse, welchedie
Zentralpostbehördebezeichnet,abzuführen.

Machen die Zentralpostbehördenvon dem Rechte der Einziehung eines
BermiebsfondsGebrauch, so hat die Berufsgenossenschaft,soweit nicht der
dapitalwertder Unfallentschädigungenaufzubringenist, zur Beschaffungdes
Betriebsfonds von ihren Mitgliedern Vorschüssezu erfordern. Die Vor=
schüssesind für die einzelnen Mitglieder nach der Höhe der Beiträge
zu bemessen,die für das letztvergangeneKalenderjahr auf sie umgelegt sind.
Dies gilt entsprechendfür Gemeindenund andereöffentlicheVerbände, auf die
bei Bauarbeiten von nicht mehr als sechsTagen die Last aus denUnfällen um=
zulegenist (§23 lit. b, § 32 des Bau=Unfallversicherungsgesetzes).Für neu
eintretendeMitgliederderBerufsgenossenschaftwerdendie Vorschüssenachdem
Betrage bemessen,den sie nach demUmfang ihres Betriebs zu den Jahreslasten
des letztvergangenenKalenderjahrs hätten beitragenmüssen, wenn sie damals
schonMitglieder der Berufsgenossenschaftgewesenwären.

Entschädigungsbeträge,welchediePost im letztenKalenderjahrevor der
Einzihung des Betriebsfonds für den Träger der Unfallversicherungverauslagt
hat,sind als dessenschwebendeSchuld zu behandeln,die mit 3½ vom Hundert
zu verzinsenundmit 3⅛½vom Hundertzuzüglichder erspartenZinsenzu tilgen
ist. Lwei Fünftel dieserBeträgean Zinsenund Tilgung trägt das Reich,drei
Fünftel werdenvon dem einzelnenTräger der Unfallversicherungim Juli eines
jedenJahres mit demdann fälligenTeilbetragedesBetriebsfondsan diePost
abgeführt. Die Berufsgenossenschaftenziehen,soweitnichtderKapitalwertder
Unfallentschädigungenaufzubringenist, die dreiFünftel,dieihnenzurLastfallen,
von ihren Mitgliedern und den Gemeindenund anderenöffentlichenVerbänden,
die zur Leistungder Vorschüsseverpflichtetsind, unter entsprechenderAnwendung
des Abs.2 ein.

Die Höhe des Betriebsfonds und des nach Abs. 3 zu zahlendenBetrags
stellt für jeden Versicherungsträgerdie Rechnungsstelledes Reichsversicherungs=
amts festund gibt den Versicherungsträgernund denZentralpostbehördendavon
Nachricht. Dabei hat sie die Zahlungen zum Betriebsfonds und die wirklichen
ZahlungenderPost an Entschädigungenauszugleichen.Das Reichsversicherungs=
amt bestimmtdas Nähere.

BleibenTräger derUnfallversiicherungmit ihrenLeistungenim Rückstande,
so unterliegendie Beträge der ZwangsbeitreibungnachdenjenigenVorschriften
der Unfallversicherungsgesetze,welchefür die Erstattung an die Post gelten.
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Artikel II.

Erhöhung des Kaffee- und Teezolls.
SI.

Die Nr. 61 des zum Zolltarifgesetzevom 25. Dezember1902 gehörigen
Zolltarifs erhältfolgendeFassung:

Jollsatz für
1 Doppelzentuer.

Mark
Kaffee, auch Kaffeeschalen(Kirschschalenund Pergament=
hülsen):
roh.....·............................... 60,
gebranntoder geröstet,auchgemahlen 85.

i
In Nr. 65 des Zolltarifs wird der Zollsatz für Tee von 25 Mark auf

100Mark für 1 Doppelzentnererhöht.
83.

Roher und gebrannterKaffee sowieTee, die sich am Tage des Inkraft=
tretensdiesesArtikels im freienVerkehredes Zollgebietsbefinden,unterliegen
nachnähererBestimmungdesBundesratsderNachverzollung.

An Nachzoll sind für 1 Doppelzentnerzu erheben:
von Kassenn . . .. 20 Mark,
vonTee.............................. 75

Für Kaffee im Besitzevon Haushaltungsvorständen,die wederKaffee ver=
arbeiten, noch mit Kaffee oder daraus hergestelltenGetränkenHandel treiben,
wird der Nachzoll nicht erhoben,wenn dieGesamtmengenichtmehrals 10Kio=
gramm beträgt.

Die Vorschriftendes Abs. 3 finden auf die Nachverzollungvon Tee ent=
sprechendeAnwendung.

84.
Bei vor dem1.Juni 1909 im Inlande geschlossenenLieferungsverträgen

über verzollten Kaffee und Tee (Nr. 61 und 65 des Zolltarifs) ist der Verkäufer
berechtigt,von dem Empfänger Ersatz des höherenZollsatzesfür nach dem In=
krafttretender ZollerhöhunggelieferteWare zu beanspruchen.

ArtikelIII.
Besteuerung der Beleuchtungsmittel.

l.
Die nachbenanntenBeleuchtungsmittel:

elektrischeGlühlampen und Brenner für solche,
Glühkörperfür Gas=, Spiritus=, Petroleum=und ähnlicheGlühlampen,
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Brennstifte für elektrischeBogenlampen,
Quecksilberdampflampenund ihnen ähnlicheelektrischeLampen

unterliegen, soweit sie zum Verbrauch im Inlande bestimmtsind, einer in die
ReichskassefließendenSteuer.

—Ed
Höhe der Steuer.

Die Steuer beträgt:
A. für elektrischeGlühlampen und Brenner zu solchen:

) Metallfadenlaupen,
Nernstlampenbrenner und
andereGlühlampen

für das Stück

) Kohlenfaden=
lampen

1. bis zu 15 Watt . . . . . . . . . . . .. 5 Pfennig, 10 Pfennig,
2. von über 15 bis 25 Watt. 10 „ 20 -
3. 250 60 20 40
1. 60 100 "0 60
5. 100 200 50 , 1 Wark,
—;. für solchevon hherem Verbrauchezu a) je 25 Pfennig, zu b) je
40 Pfennig mehr für jedesweitereangefangeneHundert Watt;

DB.für Glühkörperzu Gasglühlicht=und ähnlichenLampen: 10 Pfennig
für das Stück;

C. für Brennstiftezu elektrischenBogenlampen:
1. aus Reinkohle: 60 Pfennig für das Kilogramm,
2. aus Kohle mit Leuchtzusätzenund für alle übrigen Brennstifte:
1 Mark für das Kilogramm)

I). für Brenner zuQuecksilberdampf=und ähnlichenLampenbis 100Watt:
1 Mark für das Stück, für solchevon höheremVerbraucheje 1Mark
mehr für jedesweitereangefangeneHundert Watt.

X&3.
Entrichtung und Stundung der Stener.

Die Steuer ist vom HerstellerderBeleuchtungsmittelmittels Verwendung
von Steuerzeichenan den Packungenzu entrichten,bevor die fertigenverpackten
Erzeugnisseaus denRäumendesHerstellungsbetriebsentferntwerden.Bei ein=
geführtenErzeugnissenderbezeichnetenArt hat dieVersteuerungdurchdenEin
bringer bei der Zollabfertigung oder wo eine solchenicht stattfindet,innerhalb
einerFrist von drei Tagen nach dem Empfange zu geschehen.

Die näherenBestimmungenüberdieWertbeträgederSteuerzeichen,über
ihre Formt ihre Anfertigung,ihren Vertrieb und die Art ihrer Verwendung
trifft der Bundesrat. Er stellt die Voraussetzungenfest, unter denenfür ver=
wendeteoder unverwendbargewordeneSteuerzeichenein Ersatz der bezahlten
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Steuerbeträgegewährt werden darf. Steuerzeichen,die nicht in der vorge=
schriebenenWeise verwendetworden sind, werdenals nicht verwendetangesehen.

Die Verwendungvon Steuerzeichenist nicht erforderlich,wenn die steuer=
pflichtigenBeleuchtungsmittelzurAusfuhr unteramtlicherAufsichtvor derEnt=
nahmeaus denRäumendesHerstellungsbetriebsangemeldetwerden.

Die Steuer kann ohneSicherheitsleistungauf drei Monate gestundet
werden;gegenSicherheitsstellungist sie auf sechsMonate zu stunden. Ein
unter SteuerverschlußbefindlichesLager kann als Sicherheit angesehenwerden.

84.
Für versteuerteBeleuchtungsmittel,die demHerstellervomEmpfängerals

unbrauchbarzur Verfügung gestelltwerden,erhält derHerstellereineVergütung
der Steuer. Diese kann in einer Pauschsummegewährtwerden, die nach dem
Steuerwerteder im Laufe des Jahres vom HerstellerverwendetenSteuerzeichen
berechnetwird.

5.
Verjährungder Steuer.

Ansprücheauf Zahlung oder Erstattung der Steuer verjähren in einem
Jahre von dem Tage des Eintritts der Steuerpflichtoder der Steuerentrichtung
ab. Der Anspruchauf NachzahlungeineshinterzogenenSteuerbetragsverjährt
in drei Jahren.

Die Verjährung wird durch jedevon derzuständigenBehördezur Geltend=
machungdesAnspruchsgegendenZahlungspflichtigengerichteteHandlung unter=
brochen.

86.
Verpackungszwang.

SteuerpflichtigeBeleuchtungsmitteldürfen aus den Herstellungsbetrieben
und aus demAuslande nur in vollständig geschlossenenund ohne erkennbare
Spuren nicht zu öffnendenPackungen in den freien Verkehr des Inlandes ge=
brachtwerden. Die vorschriftsmäßigeVerpackunghat vor demEintritte der
Steuerpflichtigkeitzu erfolgenund gilt als ein Teil der Herstellung.

Die Art derVerpackungund dieGröße der zulässigenPackungenbestimmt
ver Bundesrat. Auf jederPackung ist der Inhalt, und zwar bei elektrischen
Glühlampen, Brennern zu solchenund Quecksilberdampf=und ähnlichenLampen
nach Stückzahl und Wattverbrauch, bei Glühkörpern nach der Stückzahl, bei
Bogenlampenstiftennach ihrem Eigengewichte,die Steuerklasse(§ 2), die Be=
nennungder verpacktenBeleuchtungsmittel(Handelsmarke)und eineBezeichnung,
aus welcherder SteuerpflichtigeG&3) von derSteuerbehördemit Sicherheit fest=
gestelltwerdenkann,anzugeben. "

Im Falle der Einfuhr kann zugelassenwerden, daß dieVerpackungunter
besonderenSicherungsmaßnahmenerstim Inlande vorgenommenwird.

Der Bundesrat ist befugt, für den Einzelverkaufvon steuerpflichtigenBe=
leuchtungsmittelnbesondereSicherungsmaßnahmenzu treffen.
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87.

« Befreiungvom Verpackungszwange.
Im Falle nachgewiesenenBedürfnisseskannderBundesrat dieVersteuerung

steuerpflichtigerBeleuchtungsmittelnach den Sätzen des & 2 durch denHersteller
unter Befreiung vom Verpackungszwangund von der Verwendung von Steuer=
zeichenauf Grund einer besonderenBuchführung und der sonst erforderlichen
Sicherungsmaßnahmengestatten. "

EbensokannvonderVerwendungvonSteuerzeichenunddemVerpackungs=
zwangebei der Einfuhr von steuerpflichtigenBeleuchtungsmitteln,die nichtzum
Handel bestimmtsind, abgesehenwerden. —-

88.
Anmeldepflicht.

Wer gewerbsmäßigsteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelherstellenwill, hat
dies vor der Eröffnung des Betriebs unter Bezeichnungder Erzeugnisse,deren
Herstellungbeabsichtigtist, derSteuerbehördeschriftlichanzuzeigenund gleichzeitig
eineBeschreibungderBetriebs-undLagerräumesowieder damitin Verbindung
stehendenoderunmittelbardaranangrenzendenRäumevorzulegen.

Die Herstellungvon steuerpflichtigenBeleuchtungsmittelndarf nur in den
angemeldetenBetriebsräumenerfolgen.

Wer nebender HerstellungsteuerpflichtigerBeleuchtungsmittelderenVer=
kauf im kleinenbetreibenwill, hat dies unter genauerBeschreibungder Räume
für denKleinverkaufder Steuerbehördeanzuzeigen.Die Betriebeunterliegen
denvon dieserBehördezur Sicherungder Steuer anzuordnendenMaßnahmen.

89.
Anzeigevon Anderungen.

Jede Anderungin den angemeldetenVerhältnissenist der Steuerbehörde
binneneinerWocheanzuzeigen.

Betriebsinhaber,die den Betrieb nicht selbstleiten, habender Steuer=
behördediejenigePerson zu bezeichnen,die als Betriebsleiterin ihremNamen
handelt. v

Die im folgendenfür denBetriebsinhabergegebenenVorschriftengelten
mit Ausnahmederjenigenim § 15 Satz 2 auchfür denBetriebsleiter.

810.
Vorschriftenfuͤr Fabriken.

SteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelsowiediezuihrerHerstellungbestimmten
Rohstoffeund Halbfabrikatedürfen nur in den angemeldetenRäumen (7(8) ge=
lagertund verpacktwerden. Die Lagerunghat in geordneterWeisederartzu
erfolgen, daß die Aufsichtsbeamtenjederzeitin der Lage sind, die Beständefest=
zustellen. Uber Zu= und Abgang derErzeugnissesindAnschreibungenzu führen,
Relchs=Geseyl.1900 119
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die nachnähererBestimmungder Steuerbehördeaufzubewahrenund den Be=
amtenzugänglichzu haltensind.

Die Beständesind von Zeit zu Zeit amtlich festzustellenund mit denAn=
schreibungenzu vergleichen.Von derErhebungderSteuer für Fehlmengenist
abzusehen,wenn und soweitdargetanwird, daß die Fehlmengenauf Umstände
zurückzuführensind, die eine Steuerschuldnicht begründen.

11.
Steueraussicht.

Gewerbebetriebe,die sichmit derHerstellungsteuerpflichtigerBeleuchtungs=
mittel befassen,stehenunter Steueraufsicht. Die Steuerbeamtensind befugt, die
Betriebs=-und Lagerräume,solangesiegeöffnetsindoderdarin gearbeitetwird,
zu jederZeit, andernfallswährendderTagesstunden,z besuchen.Die Aufsichts=
befugnis erstrecktsich auf alle an die Betriebs= und Lagerräume unmittelbar
angrenzendenund damit in VerbindungstehendenRäume.##dieZeitbeschränkung
fällt weg,wennGefahr im Verzug ist.

iie
Hilfeleistungbei der Steueraufsicht. —

Der Betriebsinhaberhat denSteuerbeamtenjedefür die Steueraufsicht
oder zu statistischenZweckenerforderlicheAuskunft über den Betrieb zu erteilen
und bei den zum Zweckeder SteueraufsichtstattfindendenAmtshandlungen die
Hilfsmittel zu stellenund die nötigenHilfsdienstezu leisten.

Den Oberbeamtender Steuerverwaltungsinddie auf dieHerstellungund
Abgabe der steuerpflichtigenErzeugnissesich beziehendenGeschäftsbücherund
Geschäftspapiereauf Erfordernzur Einsichtvorzulegen.

6*13.
Halberzeugnisse.

Der Bundesrat kann für dieVersendungsolcherErzeugnisse,die als
fertige der Steuer unterworfeneBeleuchtungsmittelnoch nicht anzusehensind,
Sicherungsmaßnahmenanordnen.

§ 14.
Verkaufsstellen.

Wer sichgewerbsmäßigmit demVerkaufevonsteuerpflichtigenBeleuchtungs=
mitteln befassenwill, hat dies vorherder Steuerbehördeanzuzeigen.Er ist
verpflichtet,denBeamtenderSteuerverwaltungseineVorräte an Waren der
bezeichnetenArt zum Nachweise,daß siemit den vorgeschriebenenSteuerzeichen
vesehensind,zu denüblichenGeschäftsstundenauf Verlangenvorzuzeigen.
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S15.
Sind Herstelleroder Verkäufer steuerpflichtigerBeleuchtungsmittelwegen

Steuerhinterziehungbestraftworden, so kann der Betrieb besonderenAusfsichts=
maßnahmen unterworfen werden. Die Kosten fallen dem Berriebeinhaber
zur Last.

16.
BehandlungderSteuerzeichen.

Die Steuerzeichensind an den Packungenso lange unverletztzu erhalten,
bis diese zur Vornahme des stückweisenoder Kleinverkaufs geöffnet werdenmüssen
oderan denKäufer abgegebenwerden. Geöffnete,ganzoder teilweiseentleerte
Packungen dürfen mit steuerpflichtigenBeleuchtungsmittelnnicht nachgefüllt
werden. Der Einzelverkaufdarf nur mit oder aus den zugehörigenUm=
schließungenerfolgen. GeleerteUmschließungendürfen ohne vorherige Beseitigurng
derSteuerzeichenwederan Fabrikantenund Händier zurückgegebennoch von
diesenangenommenoderwiederverwendetwerden.

Wer als Verkäufer steuerpflichtigeBeleuchtungsmittelempfängt, die nicht
in der vorgeschriebenenWeise verpackt,bezeichnetund mit Steuerzeichenversehen
sind, hat innerhalbdreierTage der SteuerbehördeAnzeigezu erstatten.

Strafvorschriften.
§ 17.

Steuerhinterziehung.

Wer es unternimmt, dem Reichedie in diesemArtikel vorgeseheneSteuer
vorzuenthalten,machtsichderHinterziehungschuldig.

/18.
Der Tatbestanddes§ 17 wird insbesonderedann als vorliegendange=

nommen,
1. wenn mit der HerstellungsteuerpflichtigerBeleuchtungsmittelbegonnen
wird, bevor dieAnzeigedesBetriebs(§8) in der vorgeschriebenen
Weiseerfolgtist;

2. wennsteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelvom Herstellerin anderenals
den bierfür angemeldetenRäumen aufbewahrtwerden;

3. wenn, abgesehenvom Falle des 97, steuerpflichtigeBeleuchtungsmittel
aus der Erzeugungsstätteoderaus demAusland in denInlands=
verkehrgebrachtwerden, ohne daß sie in der vorgeschriebenenWeise
verpacktund mit denim 9#6 bezeichnetenAngabenund denzutreffen=
denSteuerzeichenversehensind;

119•
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4. wennVerkäufersteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelin Gewahrsamhaben,
die der Vorschrift diesesArtikels zuwider mit den erforderlichenSteuer=
zeichennicht versehensind; «

5. wenngeöffnete,mit SteuerzeichenversehenePackungenderVorschrift
des9§16 zuwidernachgefülltwerden;

6. wennvorgeschriebeneAnschreibungenC 10) vom HerstelleroderBe=
zieherunrichtig geführtwerden.

Der Hinterziehungwird es gleichgeachtet,wenn jemand steuerpflichtige
Beleuchtungsmittel,von denener weiß oder denUmständennach annehmen
muß, daß hinsichtlichihrer eineHinterziehung der Steuer stattgefundenhat,
erwirbtoderin Verkehrbringt, bevordieAbgabeentrichtetist.

Wird in denFällen der Abs.1 und2 festgestellt,daß eineVorenthaltung
der Steuer nichtstattgefundenhat odernicht beabsichtigtwordenist, so findet
nur eineOrdnungsstrafenach§ 27 statt.

791n9.
Wer eineHinterziehungbegeht,wird mit einerGeldstrafein Höhedes

vierfachenBetrags derSteuer, mindestensaberin Höhevon fünfzigMark für
jedeneinzelnenFall bestraft. Außerdemist die Steuer nachzuzahlen.

Soweit der Berrag der Steuer nicht festgestelltwerdenkann, tritt eine
Geldstrafebis zu fünfzigtausendMark ein. .

Liegt eineUbertretungvor, sowerdendieBeihilfe und die Begünstigung
mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark bestraft.

20.
Im Falle derWiederholungder Hinterziehungnach vorausgegangener

Bestrafungwerdendie im § 19 vorgesehenenStrafen verdoppelt.
Jeder fernereRückfall ziehtGefängnis bis zu zweiJahren nach sich, doch

kann nach richterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umstände und der
vorangegangenenFälle auf Haft oderaufGeldstrafenichtunterdemVierfachen
der im & 19 vorgesehenenStrafen erkanntwerden.

Die Rückfallstrafetritt ein, auchwenn die frühereStrafe nur teilweise
verbüßtoderganzoderteilweiseerlassenwordenist; sie bleibt dagegenaus=
geschlossen,wennseitderVerbüßungoderdemErlasseder früherenStrafe bis
zur BegehungderneuenStraftat dreiJahre verflossensind.

- 21.
Die Vorschriftenüber die Hinterziehungder Steuer findenAnwendung

aufdieErwirkungeinerSteuerbefreiung,SteuervergünstigungoderSteuerver=
gütung, die überhauptnicht odernur in geringeremBetragezu beanspruchen
war. Der zu UngebührempfangeneBetragist zurückzuzahlen.
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8 22.
Einziehung.

SteuerpflichtigeBeleuchtungsmittel,die nicht vorschriftsmäßigverpacktund
bezeichnetoder deren Packungenmit den erforderlichenSteuerzeichennicht ver=
sehenSnd, unterliegen,abgesehenvon demFalle des § 7, der Einziehung, gleich=
viel wem sie gehörenund ob gegeneine bestimmtePerson ein Strafverfahren
eingeleitetwird. -

§23.
Fälschung von Steuerzeichen.

Mit GefängnisnichtunterdreiMonaten wird bestraft,wer unechteSteuer⸗
zeichen(&3) in derAbsichtanfertigt,sieals echtzuverwenden,oderechteSteuer=
zeichenin derAbsichtverfälscht,siezu einemhöberenWertezu verwenden,oder
wissentlichvon falschenoder verfälschtenSteuerzeichenGebrauchmacht.

Neben der Strafe kann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteer=
kanntwerden.

* 24.
Wer wissentlichschoneinmalverwendeteSteuerzeichenverwendet,wirdmit

Geldstrafebis zu sechshundertMark bestraft.

* 25.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft,

wer ohne schriftlichenAuftrag einer Behörde
1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oderandereFormen, die zur An=
fertigungvon Steuerzeichendienenkönnen,anfertigtoder an einen
andernals die Behäördeverabfolgt;

2. den Abdruckder in Nr. 1 bezeichnetenStempel, Siegel, Stiche,
Platten oderFormenunternimmtoderAbdruckean einenandernals
dieBehördeverabfolgt.

Nebender Strafe kann auf Einziehungder Stempel, Siegel, Stiche,
Mlatten oder anderenFormen sowie der Abdruckeerkanntwerden, ohneUnter=
schiedob siedemVerurteiltengehörenodernicht.

/26.
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark wird bestraft,wer wissent=

lich schoneinmalverwendeteSteuerzeichenveräußertoderfeilhält.

827.

Ordnungsstrafen.
Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesArtikels und die dazu

erlassenenund öffentlichoder den BeteiligtenbesondersbekanntgemachtenVer=
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waltungsbestimmungenwerden,sofernsie nicht nach§#19 ff. mit einerbesonderen
Strafe bedroht sind, mit einer Ordnungsstrafevon einer Mark bis zu drei=
hundertMark bestraft.

" 28.
Haftung für anderePersonen.

Inhaber der unter SteueraufsichtstehendenBetriebe (§ 11) haftenfür die
von ihrenVerwaltern, Geschäftsführern,Gebilfen und sonstigenin ihremDienste
oder Lohne stehendenPersonen sowie von ihren Familien= oderHaushaltungs=
mitgliedernverwirktenGeldstrafenund Kosten desStrafverfahrens sowiefür die
nachzuzahlendeSteuer im Falle des Unvermögensder eigentlichSchuldigen,
wenn nachgewiesenwird,

1. daß die Zuwiderhandlungmit ihrem Wissenverübt ist, oder
2. daß sie bei Auswahl und Anstellung der Verwalter, Geschäftsführer,
Gehilfen und sonstigenin ihremDiensteoderLohnestehendenPersonen
oder bei Beaufsichtigungdieser sowie der bezeichnetenHausgenossen
nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäftsmannszu Werke
gegangensind.

Wird wederdas einenoch das anderenachgewiesen,so haften sie, auch
soweitsienichtohnehinzur EntrichtungderSteuer verpflichtetsind, für dieSteuer.

Läßt sichdie Geldstrafevon demSchuldigen nicht beitreiben,so kann die
Steuerbehördedavon absehen,den für die GeldstrafeHaftendenin Anspruch zu
nehmenund die an Stelle derGeldstrafetretendeFreiheitsstrafean demSchul=
digen vollstreckenlassen.

*29.
Umwandlungder Geldstrafenin Freiheitsstrafen.

Bei Umwarddlungder nicht beizutreibendenGeldstrafenin Freiheitsstrafen
darf die Freiheitsstrafebei einerHinterziehungim erstenFalle sechsMonate, im
erstenRückfall ein Jahr und im fernerenRückfalle zwei Jahre, bei einer mit
OrdnungsstrafebedrohtenZuwiderhandlungdrei Monate nicht übersteigen.Im
Falle des § 19 Abs. 2 bleibt ein Fünftel der Geldstrafe bei der Umwandlung
außerBetracht.

/ 30.
Zwangsmaßregeln.

Neben der Festsetzungvon Ordnungsstrafenkann die Steuerbehördedie
Beobachtungder auf Grund diesesArtikelsgetroffenenAnordnungendurchAn=
drohung und Einziehung von Geldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auch, wenn einevorgeschriebeneEinrichtung nicht getroffenwird, dieseauf Kosten
der Pflichtigen herstellenlassen. Die Einziehung der Kosten und Geldstrafen
erfolgtnachdenVorschriftenüberdas Verfahrenfür die BeitreibungderLölle
undmit dem Vorzugsrechteder letzteren.
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831.
Verjährungder Strafverfolgung.

Die Strafverfolgungvon Hinterziehungenverjährtin drei Jahren, von
den mit OrdnungsstrafebelegtenZuwiderhandlungenin einemJahre.

6*32.
Strafverfahren.

In Ansehung des Verwaltungsstrafverfahrens,der Strafmilderung und
desErlassesderStrafe im Gnadenwegesowie in Ansehung derStrafvollstreckung
kommendie Vorschriftenzur Anwendung, nach denensichdas Verfahren wegen
Zuwiderhandlunggegendie Zollgesetzebestimmt.

Der Erlös aus eingezogenenGegenständenund dieGeldstrafenfallen dem
Staate zu, von dessenBehörden die Strafentscheidungerlassenist. Im Falle
des § 19 Abs. 2 ist von dem Betrage der Geldstrafeder fünfte Teil an Stelle
des nicht festgestelltenSteuerbetragsan die Reichskasseabzuführen.

33.
Ein im StrafverfahreneingegangenerGeldbetragistzunächstauf dieSteuer

zu verrechnen. «

Sonstige Vorschriften.
(#34.

Abfindung.
Für die außerhalb der Zollgrenze liegendenTeile des Reichsgebietskann

auf Antrag der Landesregierungenan Stelle der in diesemArtikel vorgesehenen
Steuern durch den Bundesrat die Zahlung einer Abfindung an die Reichskasse
zugelassenwerden.

s 35.
Zollanschlüsse.

Steuerpflichtige Beleuchtungsmittel,die aus den dem ollgebiet ange=
schlossenenStaaten und Gebietsteileneingehen,sind spätestensbeimEintritt in
das Inland mit dem Steuerzeichen(6 3) zu versehen.

36.
Vereinbarungenmit fremdenStaaten.

Der ReichskanzlerkannunterZustimmungdesBundesratswegenHerbei=
ührungeinerdenVorschriftendiesesArtikelsentsprechendenBesteuerungin den
emZollgebietangeschlossenenStaaten und Gebietsteilen,wegenUberweisungder
Steuer für die im gegenseitigenVerkehrübergehendenErzeugnisseoderwegen
BegründungeinerSteuergemeinschaftmit den fremdenRegierungenVerein=
barungentreffen.
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" 37.
Erhebungund Verwaltungder Steuer.

Die ErhebungundVerwaltungder in diesemArtikelvorgesehenenSteuern
erfolgt durchdie Landesbehörden.Inwieweit außerdemeineSteueraufsichtdurch
besonderetechnischvorgebildeteBeamtezu erfolgenhat, bestimmtderBundesrat.
Für die erwachsendenKostenwird den Bundesstaatennach den vom Bundesrate
u erlassendenBestimmungenVergütung gewährt. Diese sind dem Reichstag
innerhalb dreier Jahre mitzuteilenund außer Kraft zu setzen,wenn er sie nicht
genehmigt.

Die Reichsbevollmächtigtenfür Zölle und Steuern und die ihnenunter=
stelltenAufsichtsbeamtenhabenin bezugauf dieAusführungderBestimmungen
diesesArtikels dieselbenRechteund Pflichten wie bezüglichder Erhebung und
VerwaltungderZölle.

Ubergangs- und Schlußvorschriften.
(38.

Von den bestehendenBetriebenzur Herstellungoder zum Verkaufe steuer=
pflichtigerBeleuchtungsmittelsinddienachdiesemArtikel erforderlichenAnzeigen
zur Vermeidung der im 9.27 angedrohtenOrdnungsstrafenspätestensdreiMonate
vor demInkrafttretendesArtikelszu erstatten.

§r20.
Herstellervon Beleuchtungsmittelnder im &1 bezeichnetenArt habendie

am Tage des Inkrafttretens diesesArtikels außerhalb der Räume des ange=
meldetenHerstellungsbetriebsvorhandenen,in ihrem Besitzebefindlichensteuer=
pflichtigenBeleuchtungsmittelinnerhalb einerWoche demSteueramt anzumelden
und, soweit sie nicht ausgeführt oder auf ein Zoll= oder Steuerlager gebracht
werden,nachMaßgabe des § 2 zu versteuern.

Zaur Veräußerung bestimmteBeleuchtungsmittel und andere Vorräte von
solchen, die sich am Tage des Inkrafttretens diesesArtikels außerhalbeines
HerstellungsbetriebsodereinerZollniederlagebefinden,unterliegen,soweitsienicht
dem eigenenHaushalte des Besitzersdienen, nach nähererVestimmung des
Bundesrats der Steuer in Form einerNachsteuer.

Die Nachsteuerkann ohneSicherheitsbestellungauf dreiMonate gestundet
werden,gegenSicherheitsbestellungist sieauf sechsMonate zu stunden.

Soweit beimInkrafttretendiesesArtikelsVerträgeüberLieferungvon Be=
leuchtungsmittelnbestehen,ist derLiefererberechtigt,vom Abnehmereinenum
denBetrag der Steuer erhöhtenPreis zu fordern, falls nichts anderesver=
einbart ist. -

Google —



—757—
Artikel IV.

Besteuerungder Zündwaren.

—# 1. Steuer.
Zum Verbrauch im Inlande bestimmteZündwaren unterliegen einer in

die ReichskassefließendenVerbrauchsabgabe(Zündwarensteuer).Zündwaren im
Sinne diesesArtikels sind Zündbölzer, Zündspänchen,Zündstäbchenaus Stroh=
halmenoderPappe und ZündkerzchenausStearin, Wachs oderähnlichenStoffen.

82.
Hoͤheder Steuer.

Die Zündwarensteuerbeträgt:
1. für Zuͤndhölzer, für Zündspänchenund für Zündstäbchenaus Stroh—
halmen oder aus Pappe
a) in Schachtelnoder anderenBehältnissenmit einem Inhalte von
wenigerals 30 Stück 1 Pfennig und mit einemInhalte von
30 bis60 Stück 1½Pfennig für jede Schachteloder jedes
Behälmis;

b) in Schachtelnoder anderenBehältnissenmit einemInhalte von
mehr als 60 Stück 1½ Pfennig für 60 Stück oder einen
Bruchteildavon.

2. für Zündkerzchenaus Stearin, WachsoderähnlichenStoffen
a) in Schachtelnoder anderenBehältnissenmit 20 oderweniger
Zündkerzchen5 Pfennig für jedeSchachteloderjedesBehältnis;

b) in größerenPackungenfür je 20 ZündkerzchenodereinenBruch=
teil davon 5 Pennig.

Die höherenSteuersätzetretennicht ein, wenn die vorstehendangegebenen
Stückzahlenum nichtmehrals zehnvom Hundertüberschrittenwerden.

#l3.
In den ersten fünf Jahren nach dem Inkrafttreten diesesArtikels trit

eineErhöhungderZündwarensteuerum zwanzigvom Hundertein:
1. für Zündwaren, welchein Fabriken hergestelltsind, die erst nach dem
1. Juni 1909 betriebsfähighergerichtetwordensind;

2. für Zündwaren aus den vor dem 1. Juni 1909 in Betrieb gewesenen
Fabriken, soweitderenJahreserzeugungdie nachweislicheDurchschnitts=
erzeugungder letztendrei Betriebsjahrevor dem1. Juni 1909, oder,
falls dieSabuitennochnichtvolledreiBetriebsjahrevordem1.Juni 1909
bestandenhaben,dienachweislichejährlicheDurchschnittserzeugungder
vor dem1. Juni 1909 liegendenBetriebszeitübersteigt.

Die näherenBestimmungenzur Ausführung dieserVorschrift erläßt der
Bundesrat. -
Ruhme-bergan 120
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84.
Zeit der Entrichtung der Steuer.

Für im Inlande bergestellteZündwarenist die Zündwarensteuerzu ent=
richtenbevor die Zündwaren aus denRäumen desHerstellungsb###nebsoderden
Zundwarensteuerlagern(+ 11) in den freien Verkehr des Inlandes übergeben.

Für die aus dem Ausland emgehendenZündwaren ist die Steuer neben
demEingangezollund zugleichmit diesemzu enrrichten.

85.
Verpflichtung zur Entrichtung der Steuer.

Für die im Inlande hergestelltenZündwaren ist dieSteuer vom Hersteller,
für die vom Ausland eingeführtenZündwaren vom Einbringer zu entrichten.

86.
Haftung für die Steuer.

Die steuerpflichtigenZündwaren haften ohneRücksichtauf die RechteDritter
für denBetrag der darauf rubendenSteuer und können,solangederenEnt=
richtung nicht erfolgt ist, von derSteuerbehördemit Beschlagbelegtund zurück=
gehaltenwerden.

97.
Stundung der Steuer.

Die Zündwarensteuerkann ohneSicherheitsbestellungauf drei Monate
gestundetwerden;gegenSicherbeitsbestellungist sie auf sechsMonate zu stunden.
Ein unter SteuerverschlußbefindlichesLager ist als Sicherheit anzunehmen.

88.
Verjährungder Steuer.

Ansprücheauf Zahlung oder Erstattung der Steuer verjähren in einem
Jahre von demTage desEintritts der Steuerpflicht(I 4) ab. Der Anspruch
auf Nachzahlung eines hinterzogenenSteuerbetrags verjährt in drei Jahren.

Die Verjährungwird durchjedevon derzuständigenBehördezurGeltend=
machungdes Anspruchsgegenden ZahlungspflichtigengerichteteHandlung
unterbrochen.

99.
Befreiung von der Steuer.

Zündwaren, die unter Steueraufsichtausgeführt oder vernichtetwerden,
bleibenvon der Zündwarensteuerfrei.

Bei der Ausfuhr von Zündwaren aus dem freien Verkehrefindet eine
VergütungderZündwarensteuernichtstatt.
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310.
Verpackungder Zündwarenund BezeichnungdesHerstellers.

SteuerpflichtigeZündwarendürfen aus den Herstellungsbetrieben,den
Zündwarensteuerlagern und dem Auslande nur verpackt in den freien Verkehr
des Inlandes gebrachtwerden. Die Art der Verpackungund die Größe der
zulässigen Packungenbestimmtder Bundesrat.

Auf den Packungen sowie auf den einzelnen Umschließungen der Zünd=
waren (Schachtelnoder anderenBebälmissen)ist der Name und Wohnort des
HerstellersodereinebeiderSteuerbehördeanzumeldendeMarke,diedieBezeichnung
desHerstellersvertritt,anzugeben. .

§11.
Zündwarensteuerlager.

Herstellernvon Zündwaren und solchenPersonen, die damit Großhandel
treiben, könnenfür dievon ihnenbergestellten,aus inländischenFabrikenbezogenen
und aus dem Ausland eingeführtenverzollten Zündwaren Privatlager unter
amtlichemMitverschlusse(Zündwarensteuerlager)bewilligtwerden,in denendie
Zündwaren unversteuertniedergelegtwerdendürfen.

Für die BewilligungdieserLager, ibre Einrichtung,für die Abfertigung
derZündwarenzu und von demLager, dieArt derLagerungund dieHaftung
desLagerinbaberssind, soweitvom BundesratenichtbesondereBestimmungen
erlassenwerden,die für die LagerungausländischerunverzollterGegenstände
gegebenenVorschriftenmaßgebend.

Den im Abs. 1 genanntenPersonenkann die steuerfreieLagerung von
Zündwaren auch in öffentlichenZollniederlagenunter Wahrung der Inlands=
eigenschaftinländischerZündwaren gestattetwerden.

12.
AnmeldungdesBetriebsundderRäume.

Wer Lündwaren herstellenwill, hat dies vor Eröffnung des Betriebs
unterBezeichnungderExzeugnisse,derenHerstellungbeabsichtigtist, derSteuer=
bebörde schriftlich anzuzeigenund gleichzeitigeine Beschreibung der Betriebs- und
Lagerräumesowieder damit in Verbindungstehendenoderunmittelbardaran
angrenzendenRäume vorzulegen.Befinden sich die Betriebsräumean ver=
schiedenenOrten, so ist für jedenOrt einebesondereAnmeldungeinzureichen.

#13.
Die Steuerbehördeist ermächtigt,auchAngabenüberdieVerpackungsart

derWaren sowiegegenentsprechendeEntschädigungdieHinterlegungvonProben
der einzelnenPackungenzu verlangen.

Bei jederUnderungderangemeldetenVerhältnisseG#§12, 13)hatspätestens
innerhalbeinerWocheeineBerichtigungoderErgänzungderAngabenzu erfolgen.

120“
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814.

BezeichnungdesBesitzersund Betriebsleiters.
JederWechselim Besitzeinesauf dieHerstellungvon Zuͤndwarengerichteten

Betriebs ist derSteuerbehördebinnen einerWochevom neuenBesitzeranzuzeigen.
Betriebsinhaber,die denBetrieb nicht selbstleiten, habender Steuer=

behördediejenigenPersonenzu bezeichnen,die als Betriebsleiterin ihremNamen
zu handelnbefugt sind.

Die in diesemArtikel für denBetriebsinhabergegebenenVorschriftengelten
mit Ausnahmederjenigenim § 20 Satz 2 auchfür denBetriebsleiter.

Der Betriebsinhaberkann die strafrechtlicheVerantwortlichkeitauf den
Betriebsleiterübertragen.

15.
Lagerungder fertigenZündwaren;Buchführung.

FertigeunversteuerteLündwarendürfennur in denangemeldetenRäumen
(&12) gelagertund verpacktwerden. UÜberZu- und Abgang der ZJündwaren
sindAnschreibungenzuführen,diederBestimmungderSteuerbehördeentsprechend
aufzubewahrenund denBeamtenzugänglichzu haltensind.

816.
BaulicheEinrichtungenzur SicherungdesSteueraufkommens.

Die Zündwarenfabrikenmüssenbaulichsoeingerichtetsein,daß eineständige
steueramtlicheBewachungund Abschlie ng der Räume, in denen die fertigen
Zündwaren verpacktund aufbewahrt werden, durchzuführenist und daß die
Steuerbehördeden Gang der Herstellungund den weiterenVerbleib der Zünd=
wareninnerhalb der Fabrik verfolgenkann. -

Auch liegt denFabrikinhabernob, auf Verlangenzur Erleichterungder
ÜlberwachungdesBetriebsWachräumefür die Aufsichtsbeamteninnerhalboder
außerhalbder Fabrikräumeherzustellen.

Die näherenBestimmungenüber den steuerlichenAbschluß der Räume
oder die ZulässigkeitanderweiterSicherungsmaßregelntrifft der Bundesrat.

Für die beim InkrafttretendiesesArtikels bereits im Betriebebefindlichen
Zündwarenfabrikenwerdendie erstmaligenKostender für die steuerlicheUber=
wachungdesBetriebsund derLagerungerforderlichenbaulichenAnlagen sowie
derVerschlußanlagendenBetriebsinhabernaus derReichskasseerstattet.

Wird von der Steuerbehördein bezugauf eineZündwarenfabrik,für
welchedie Reichskassedie erstmaligenKosten der sicherndenbaulichenEinrich=
tungenzu tragenhatte,demnächsteineAbänderungoderVervollständigungder
ursprünglichangeordnetenEinrichtungengefordert,ohnedaß dazu durchvor=
genommenebaulicheVeränderungender Fabrik ein Anlaß gegebenwar, so find
auchdie neu entstandenenKosten dem Fabrikinhaber aus der Reichskassezu
ersetzen.Der Ersatzkannjedochversagtwerden,wenndie Anforderunggestellt
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ist, nachdemgegenden Fabrikinhaber oder eine von ihm subsidiarischzu ver=
tretendePersoneineStrafe wegenHinterziehungder Zündwarensteuererkannt
wordenwar.

*&17.
Steueraussicht.

Gewerbebetriebe,in denen Zündwaren der im IÖ1 bezeichnetenArt her=
geselt werden, sind, solange ein Betrieb stattfindet,unausgesetztdurchSteuer=
eamtezu überwachen.Der Bundesratist ermächtigt,an Stelle der ständigen
Uberwachung andere geeigneteAufsichtsmaßregeln anzuordnen. ·

Die Steuerbeamtensindbefugt,die Räume, in denenZündwarenher=
gestelltoder aufbewahrtwerden,)solange sie geöffnetsind oder darin gearbeitet
wird, zu jeder Zeit, andernfalls während der üblichenGeschäftsstundenzu be=
suchen.Die Zeitbeschränkungfällt weg,wennGefahr im Verzug ist.

/18.
Innerhalb derder SteueraufsichtunterliegendenRäumedürfenkeineEin=

richtungengetroffenwerden,welchedieAusübungdergesetzlichenAufsichthindern
odererschweren.

/19.
Der Betriebsinhaberhat denSteuerbeamtenauf Verlangendie Vorräte

LansteuerpflichtigenZündwarenvorzuzeigenund jedefür die Steueraufsichtoder
zu statistischenZweckenerforderlicheAuskunft über denBetrieb zu erteilen. Ferner
hat er bei den zum Zweckeder Steueraufsichtund Abfertigung stattfindenden
AmtshandlungendieHilfsmittel(Wagen,Gewichte,Beleuchtungusw.)zu stellen
und die nötigenHilfsdienstezu leisten.

Den OberbeamtenderSteuerverwaltungfind die auf dieHerstellungund
den Verkauf derZündwarenbezüglichenGeschäftsbücherund Schriftstückeauf
Erfordernzur Einsichtvorzulegen.

620.
Ist der BetriebsinhaberwegenSteuerhinterziehungbestraftworden,so

kann der Betrieb besonderenAufsichtsmaßnahmenunterworfenwerden. Die
Kostenfallen demBetriebsinhaberzur Last.

(21, -
Die Steuerbeamtensindbefugt,beiHändlernmit Zündwarenzu prüfen,

ob auf denPackungenundUmschließungenderZündwarenName undWohnort
desHerstellersangegebenist, und in ZweifelsfällenbehufsPrüfung derHer=
kunftderZündwarenProben gegenBezahlungzu entnehmen.
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*22.
Gebührenerhebungfür steuerlicheAbfertigungen.

AmtlicheAbfertigungenan ordentlicherAmtsstelle,in den Fabrikenoder
denZündwarensteuerlagernerfolgenkostenfrei,falls sie an Wochentageninner=
halb der ordentlichenDienststunden stattfinden.

Inwieweit und in welcherHöhe für sonstigeAmtshandlungen Gebühren
oderVerwaltungskostenbeiträgeerhobenwerdendürfen,bestimmtderBundesrat.

5*23.

Strafvorschriften.

Wer es unternimmt,dem Reichedie Zündwarensteuervorzuenthalten,
machtsichder Hinterziehungschuldig.

824.
Der Tatbestanddes § 23 wird insbesondereals vorliegendangenommen:
a) wenn mit der Herstellung von der Zündwarensteuer unterliegenden
Waren begonnenwird, bevor die AnzeigedesBetriebs in der vor=
geschriebenenWeiseerfolgtist G 12);

b) wenn Zündwaren aus den Betriebs=und Aufbewahrungsräumeneiner
Zündwarenfabrik oder aus einem Zündwarensteuerlager (§ 11) un=
befugterweiseentfernt werden oder sonst über unter Steueraufsicht
stehendeZündwaren unbefugterweiseverfügt wird;

e) wennZündwarenohnedie vorgeschriebeneVerpackungoder ohnedie
vorgeschriebeneBezeichnungdesHerstellers(§ 10) in denfreienVerkehr
gebrachtwerden;

4) wenndieAnschreibungenüberdieZündwaren(9 15) unrichtiggeführt
oder den SteuerbeamtenunrichtigeAngabenüber die Buchführung
gemachtwerden;

e) wennZündwarenohneeinedie AngabedesHerstellerstragendeUm=
schließungfeilgehaltenoderwennzum LweckedesVerkaufs dieBe=
zeichnungeinerZündwarenfabriktragendeUmschließungenmit Zünd=
warenbefülltwerden,dienichtin dieserZündwarenfabrikhergestelltfind.

(D25.
Der Hinterziehungwird es gleichgeachtet,wennjemandZündwaren,von

denener weiß oder den Umständennach annehmenmuß, daß hinsichtlichihrer
eineHinterziehungderZündwarensteuerverübtwordenist, erwirbtoderin Ver=
kehrbringt, bevordieAbgabeentrichtetist.
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8 26.
Wird in den Fällen der 9§ 24, 25 festgestellt,daß eine Vorenthaltung

der Abgabe nicht stattgefundenhat oder nicht beabsichtigtworden ist, so findet
nur eineOrdnungsstrafenach §930 statt.

§&#27.
Wer eineHinterziehungbegeht,wird mit einerGeldstrafein Höhe des

vierfachenBetrags derSteuer, mindestensaberin Höhevon dreißigMark für
jedeneinzelnenFall bestraft. Außerdemist die Steuer nachzuzahlen.

Soweit derBerrag der Abgabenicht festgestelltwerdenkann, tritt eine
Geldstrafebis zu zwanzigtausendMark ein.

528.
Liegt eineUbertretungvor, so werdendie Beihilfe und die Begünstigung

mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark bestraft.

**'
Im Falle der Wiederholung der Hinterziehungnach vorausgegangener

Bestrafung wird die im 5 27 vorgeseheneStrafe verdoppelt.
Jeder fernereRückfall ziebtGefängnis bis zu zweiJahren nach sich,doch

kann nach richterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständeund der
vorangegangenenFälle auf Haft oderaufGeldstrafenichtunterdemVierfachen
der in dem .27 vorgesehenenStrafe erkanntwerden.

Die Rückfallstrafetritt ein, auch wenn die frühereStrafe nur teilweise
verbüßtoderganzoderteilweiseerlassenwordenist; sie bleibt dagegenausge=
schlossen,wenn seit der Verbüßung oder dem Erlasse der früherenStrafe bis
zur Begehungder neuenStraftat drei Jahre verflossensind.

&30.
Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesArtikels und die dazu

erlassenenund öffentlichoder den Beteiligten besondersbekanntgemachtenVer=
waltungsbestimmungenwerden,soweitsienichtnach§P.27 ff. mit einerbesonderen
Strafe bedrohtsind, mit einerOrdnungsstrafevon einerMark bis zu drei=
hundertMark bestraft.

« §31.
Inhaber der unter SteueraufsichtstehendenBetriebe(6 17) haftenfür die

von ihren Verwaltern,Geschäftsführern,Gehilfen und sonstigenin ihrem Dienste
oder Lohne stehendenPersonen sowie von ihren Familien=oder Haushaltungs=
mitgliedernverwirktenGeldstrafenundKostendesStrafverfahrenssowiefür die
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nachzuzahlendeSteuer im Falle des Unvermögensder eigentlichenSchuldigen,
wenn nachgewiesenwird,

1. daß die Zuwiderhandlungmit ihremWissenverübtist oder
2. daß siebeiAuswahl und Anstellungder Verwalter,)Geschäftsführer
und sonstigenin ihrem Dienste oder Lohne stehendenPersonen oder
bei Beaufsichtigungdieser sowie der bezeichnetenHausgenossennicht
mit der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäftsmannszu Werke ge=
gangensind.

Wird weder das eine noch das anderenachgewiesen,so haften sie, auch
soweitsienichtohnehinzurEntrichtungderSteuerverpflichtetsind,für dieSteuer.

32.
Läßt sicheineGeldstrafevon demSchuldigen nicht beitreiben,so kann die

Steuerbehördedavonabsehen,denfür die GeldstrafeHaftendenin Anspruchzu
nehmen, und die an Stelle der Geldstrafe tretendeFreiheitsstrafe an dem
Schuldigen vollstreckenlassen.

g 33.
Bei Umwandlung der nicht beizutreibendenGeldstrafen in Freiheitsstrafen

darf dieFreiheitsstrafebei einerHinterziehungim erstenFalle sechsMonate, im
erstenRückfall ein Jahr und im fernerenRückfalle zwei Jahre, bei einermit
OrdnungsstrafebedrohtenZuwiderhandlungdrei Monate nicht übersteigen.Im
Falle des § 27 Abs. 2 bleibt ein Fünftel der Geldstrafe bei der Umwandlung
außerBetracht.

/ 34.
Qwangsmaßregeln.

Neben der Festsetzungvon Ordnungsstrafenkann die Steuerbehördedie
Beobachtungder auf Grund diesesArtikelsgetroffenenAnordnungendurchAn=
drohungund Einziehungvon Geldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auchwenn eine vorgeschriebeneEinrichtung nicht getroffenwird, dieseauf Kosten
der Pflichtigen herstellenlassen. Die Einziehung der hierdurcherwachsenenAus=
lagen erfolgt nach den Vorschriftenüber das Verfahren für die Beitreibung der
Zölle und mit demVorzugsrechteder letzteren.

( 35.
Einziehung.

Nach diesemArtikel steuerpflichtigeZündwaren, die im Handel ohne die
vorgeschriebeneBezeichnungdes Herstellersangetroffenwerden,unterliegender
Emziehung,gleichvielwemsiegehörenund ob gegeneinebestimmtePersonein
Strafverfahreneingeleitetwird.
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s 36.
Verjährungder Strafverfolgung.

Die Strafverfolgung von Hinterziehungenverjährt in drei Jahren, von
den mit OrdnungsstrafenbelegtenZuwiderhandlungenin einemJahre.

* 37.
Strafverfahren.

In Ansehung des Verwaltungsstrafverfahrens,der Strafmilderung und
desErlassesder Strafe im Gnadenwegesowiein AnsehungderStrafvollstreckung
kommendie Vorschriftenzur Anwendung,nach denensichdas Verfahren wegen
Zuwiderhandlungengegendie ZJollgesetzebestimmt.

Der Erlös aus eingezogenenGegenständenund dieGeldstrafenfallen dem
Staate zu, von dessenBehörden die Strafentscheidungerlassenist. Im Falle
des 9 27 Abs. 2 ist von dem Betrage der Geldstrafeder fünfte Teil an Stelle
des nicht festgestelltenAbgabebetragsan die Reichskasseabzuführen.

r 38.
Ein im StrafverfahreneingegangenerGeldbetragist zunächstauf die

Steuer zu verrechnen.
39.

Verwaltung der Zündwarensteuerund Abfindung.
Die Erhebungund Verwaltungder Zündwarensteuererfolgt durchdie

Landesbehörden.Für die erwachsendenKostenwird denBundesstaatennachden
vom Bundesratezu erlassendenBestimmungenVergütunggewährt. Diesesind
dem Reichstag innerhalb dreier Jahre mitzuteilenund außer Kraft zu setzen,
wenner sienichtgenehmigt.

Die Reichsbevollmächtigtenfür Zölle und Steuern und die ihnenunter=
stelltenAufsichtsbeamtenhabenin bezugauf dieAusführungdiesesArtikelsdie=
selbenRechteund Pflichtenwie bezüglichderErhebungund Verwaltung derBölle.

Die außerhalbdergemeinschaftlichenJollgrenzeliegendenTeile desReichs=
gebietszahlen nach den für die Zölle maßgebendenVorschriften an Stelle der
Zündwarensteuereine entsprechendeAbfindung an die Reichskasse.

6#40.
Zoll.

Die Numiner 367 desZolltarifs vom 25. Dezemiber1902 erhält folgende
Fassung:

Zündhölzer,Zündstäbchenaus Pappe 30 Mark.
8 41.

Behandlung der Zollanschlüsse.
Der ZündwarensteuerunterliegendeZündwaren, die aus den demZoll=

gebietangeschlossenenStaaten und Gebietsteileneingehen,werdenhinsichtlichder
Reichs.Gesesbl.1909. 121
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Zündwarensteuerwie ausländischebehandelt. Der Reichskanzlerkann unter Zu=
stimmungdes Bundesratsmit denfremdenRegierungenwegenEinführungeiner
den VorschriftendiesesArtikels entsprechendenSteuer in den dem Zollgebietan=
geschlossenenStaaten und Gebietsteilen,wegenUberweisungderSteuer für die
im gegenseitigenVerkehrübergehendenZündwarender im 91 bezeichnetenArt
oderwegenBegründungeinerSteuergemeinschaftVereinbarungentreffen.

*42.
Ubergangs-und Schlußvorschriften.

Herstellervon Zündwaren der im §1 bezeichnetenArt habendie am Tage
desInkrafttretensdiesesArtikels außerhalbder Räume des angemeldetenFabrik=
betriebsvorhandenen,in ihremBesitzebefindlichenZündwarender bezeichneten
Art innerhalb einerWochedemSteueramt anzumeldenund, soweitsienichtaus=
geführt oder auf ein Zoll= oder Steuerlager verbrachtwerden, nach Maßgabe
des §2zuversteuern. .

Zündwaren,die sicham Tage desInkrafttretensdiesesArtikels außerhalb
einerZündwarenfabrikodereinerZollniederlageim BesitzevonHändlern,Wirten,
Konsumvereinen,Kasinos, Logen und ähnlichenVereinigungenbefinden, unter=
liegennachnähererBestimmungdes Bundesrats der Zündwarensteuerin Form
einer Nachsteuer. Von Zündkerzchen(5 2 Abs.1 Ziffer 2), die sichzur Zeit des
InkrafttretensdiesesArtikels im Besitzevon StraßenhändlernoderähnlichenKlein=
händlern befinden,ist nachnähererBestimmungdesBundesrats ein angemessener
Vorrat von der Nachsteuerfreizulassen.

Die Nachsteuerkannfür dreiMonate gegenSicherheitsbestellunggestundet
werden.

Der Bundesrat ist ermächtigt,Bestimmungenzu treffen, die die Weiter=
verwendungder beimInkrafttretendesArtikels vorhandenenVorräte an Pack=
materialund Etikettenermöglichen.

43.
Von den bestehendenBetriebenzur Herstellungder im §1 bezeichneten

Zündwaren sind die nach diesemArtikel erforderlichenAnzeigen bei Vermeidung
der im 9.30 angedrohtenOrdnungsstrafespätestens4 Wochenvor Inkrafttreten
diesesArtikels zu erstatten.

44.
Die im §935 angedrohteEinziehung ist im erstenJahre nach dem In=

krafttretendiesesArtikels nur dann zulässig,wennnachgewiesenwird, daß die
ohneBezeichnungdes Herstellers angetroffenenZündwaren erst nach dem In=
krafttretendiesesArtikelsaus einerZündwarenfabrik,einemZündwarensteuerlager
oder einerZollniederlagein den freienVerkehr gebrachtworden sind.
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. .
Soweit beim Inkrafttreten diesesArtikels Verträge über Lieferung von

Zündwarenbestehen,ist derLiefererberechtigt,vom Abnehmereinenum den
Betrag der Steuer erhöhtenPreis zu fordern und die bareJahlung derSteuer
bei der Lieferungzu verlangen,falls nichtsanderesvereinbartist.

Artikel V.

Zuckersteuer.

Der Zeitpunktfür dieHerabsetzungderZuckersteuer/Artikel 1 des Gesetzes,
betreffenddie AbänderungdesZuckersteuergesetzes,vom 19. Februar 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 27)) wird auf den 1. April 1914 festgesetzt.

Artikel VI.

Schlußbestimmungen.

Dieses Gesetztritt bezüglichdes ArtikelI 95 Abs.1, 2 mit Wirkung
vom 1. April 1909, bezüglichdes Artikel I § 6 mit demI. Januar 1910, be=
züglichdesArtikelII (ErhöhungdesKaffee=undTeezolls)mit dem1.August 1900,
bezüglichdesArtikelIII (BesteuerungderBeleuchtungsmittel)und desArtikelI
(Besteuerungder Zündwaren)hinsichtlichdes § 40 (ErhöhungdesZolles für
Zündhölzerund Zündstäbchenaus Pappe) mit dem 1. August 1909, sonstmit
dem 1. Oktober1909, im übrigenmit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Der Reichskanzlerist ermächtigt,nachVerkündungdiesesGesetzesdie darin
enthaltenenVorschriften über die Besteuerungder Beleuchtungsmittelund der
Zündwarenals besondereGesetzemit demTitel „Leuchtmittelsteuergesetz“be=
ziehungsweise„Zündwarensteuergesetz“mit demDatum desvorliegendenGesetzes
unter Vornahme der hierdurcherforderlichwerdendenFassungsänderungenim
Reichs=Gesetzblattebekanntzu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den15.Juli 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt
42.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt Mexikoszu der internationalenUbereinkunftüberMaß=
regelngegenPest, CholeraundGelbsiebervom3. Dezember1903. S. 769.— Bekanntmachung,
betreffendErgänzung und derung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. 7699.—
Bekanntmachung,betreßiend die demInternationalenUbereinkommenüber denEisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. 771.

(Nr. 3640.) Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt Mexikoszu der internationalenlber=
einkunft über Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber vom 3. De=
zember1903 (Reichs-Gesetzbl.1907 S. 425). Vom 8. Juli 1909.

D. Regierungder RepublikMexiko hat der Regierungder Französischen
Republik ihren Beitritt zu der internationalenUbereinkunft,betreffendMaßregeln
gegenPest, Choleraund Gelbfieber,vom 3. Dezember1903 erklärt.

Berlin, den8. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Koerner.

—. ——

(Nr.3641.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungundAnderungderAnlageC zurEisenbahn=
Verkehrsordnung.Vom 13.Juli 1909.

Ar# Grund der Schlußbestimmungin der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage,wie folgt, ergänztund geändert:

Nr. Ia. Sprengstoffe.
I. Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel.

1) 1.Gruppea.
a) Hinter demmit „Ammonkarbonit“beginnendenAbsatzewirdein=
geschaltet:

Ammonkarbonit la (Gemengevon Ammoniaksalpeter,
höchstens2 Prozent Kalisalpeter,höchstens4 Prozent mit

Reichs-Gesetzbl.1909. 122
Ausgegebenzu Berlin den23. Juli 1909.
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KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin,höchstens6 Prozent
Trinitrotoluol,Mehl, Kohleundmindestens15ProzentAlkali=
chloriden).

b) Der Eingang des mit „Kohlen=Westfalit“beginnendenAbsatzes
wird gefaßt:

Kohlen=Westfalit, Gesteins=Westfalit oder Salz=
Westfalit mit den angehängtenZahlenD, II, III usw. (Ge=
menge . usw.wie bieher).

2) 1.Grupped.
Hinter demmit „Petroklastit““beginnendenAbsatzewird einge=

schaltet:
Praeposit (nichtgekörntesGemengevon Kalisalpeter,

Schwefel,HolzkohleundHipposin— einemausvorgetrocknetem
PferdedüngergewonnenenstaubfeinenKörper— im Gewichts=
verhältnissedieserBestandteilevon 12: 3:12).

II. Beförderungsvorschriften.

1) AbschnittA. Verpackung.1.GruppederSprengmittel. Hiffer4 er=
hält folgendeFassung:
4. Schwarzpulverähnliche handhabungssichere Spreng=
stoffe d.

C) Die Stoffe müssenwie die Ammoniaksalpeterspreng=
stoffea verpacktsein. Für Praeposit ist an Stelle derVer=
packungin Patronen auchdie Verpackungin Büchsenaus
Weißblechmit dichtschließendemDeckelzugelassen.JedeBüchse
darf höchstens5 KilogrammPraepositnthalten undist in kräftiges
Packpapier völlig einzuwickeln. Höchstens3 Büchsen sind in
einen starken,dichten,sicherverschlossenenHolzbehälterso ein=
zusetzen,daß die Deckel der Büchsen durch den Behälter in
ihrer Lage durchaus festgehaltenwerden. Ferner sind bei
Praeposit an Stelle der mit Paraffin oder Zeresin getränkten
Patronenhüllen (vergleicheZiffer 1 Abs. (2)) dichteHüllen aus
Pergamentpapierzugelassen.

(2) Die Aufschrift auf den Packgefäßenhat zu lauten:
,,SchivarzprrlverahnlichehandhabungssichereSprengstoffe(Name).
1. Gruppe.“

2) AbschnittB. Aufgabe.
Im Absl.G) wird hinterdenWorten „Schießmittelder“ gestrichen:

1. und!“]/1
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Ur. Ic. Zündwaren und Feuerwerkskörper.
Ziffer 1b der Eingangsbestimmungenwird gefaßt:

b) PyrotechnischeZündstäbchenwie bengalischeZündhölzer, Gold—
regenhölzer,Blumenregenhölzer,Wunderkerzenund dergleichen.

DieseVorschriftentretensofortin Kraft.
Berlin, den 13.Juli 1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

(Nr. 3642.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 16.Juli 1909.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf die das Internationale Ubereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet(Ausgabe vom Februar 1909,
Reichs=Gesetzbl.S. 280ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

Im Abschnitte„Deutschland.A. II./ istmit Wirkung vom 11. August d. J.
nachgetragen:

/7l a. Oberschefflenz-BilligheimerNebenbahn.“

Berlin, den16.Juli 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs. Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ43.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie FassungdesBrausteuergesetzes.S. 773.
— — —

(Nr.3643.) Bekanntmachung,betreffenddieFassungdesBrausteuergesetzes.Vom21.Juli 1909.

Auf Grund des Artikels VII Abs.4 des Gesetzesvom 15. Juli 1909 wegen
AnderungdesBrausteuergesetzes(Reichs-Gesetzbl.S. 695) wird die Fassungdes
Brausteuergesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den21. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Wermuth.

Brausteuergesetz.
Vom 15. Juli 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namendes Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,für das innerhalbderZollinie liegendeGebietdesDeutschen
Reichs, jedochmit Ausschluß der KönigreicheBayern und Württemberg, des
GroßherzogtumsBaden, Elsaß=Lothringens,desGroßherzoglichSächsischenVorder=
gerichtsOstheim und des HerzoglichSachsen=Coburg=und GothaischenAmtes
Königsberg,was folgt:

*
Zur Bereitung von untergärigemBiere darf nur Gerstenmalz,Hopfen,

Hefe und Wasser verwendetwerden. Die Bereitung von obergärigemBiere
Reichs=Gesetzbl.1909. 123

Ausgegebenzu Berlin den23. Juli 1909.

Bierbereitung.
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unterliegtderselbenVorschrift,es ist jedochhierbeiauchdie Verwendungvon
anderemMalze und von technischreinemRohr., Rüben=oderInvertzucker,sowie
von Stärkezuckerund aus Lucker der bezeichnetenArt hergestelltenFarbmitteln
zulässig.

Für die Bereitung besondererBiere sowievon Bier, das nachweislichzur
Ausfuhr bestimmt ist, können Abweichungenvon der Vorschrift im Abs.1
gestattetwerden.

Die Vorschrift im Abs. 1 findet keine Anwendung auf die Haustrunk.
bereitung(&6 Abf. 4).

Unter derBezeichnungBier — allein oderin Zusammensetzung— dürfen
nur solcheGetränkein denVerkehrgebrachtwerden,die gegorenbib und den
Vorschriftender Abs.1 und 2 entsprechen.Bier, zu dessenHerstellungaußer
Malz, Hopfen, Hefe und Wasserauch Zuckerverwendetworden ist, darf unter
der BezeichnungMalzbieroderuntereinersonstigenBezeichnung,die dasWort
Malz enthält,nur in Verkehrgebrachtwerden,wenn die Verwendungvon
Luckerin einer demVerbrauchererkennbarenWeise kundgemachtwird und die
verwendeteMalzmengenichtunterdie festgesetzteGrenzeherabgeht.Das Nähere
bestimmtder Bundesrat. -

Der Zusatzvon WasserzumBiere durchBrauer, BierhändleroderWirte
nachAbschlußdesBrauverfahrensaußerhalbder Brauereienist untersagt.

§2.
Ornenstandder Die Brausteuerwird von demzur BierbereitungverwendetenMalze und
rausteuer.Zuckererhoben.

UnterMalz wird alles künstlichzumKeimen gebrachteGetreideverstanden.
Als Luckerim Sinne diesesGesetzessinddie im &1 Abs.1 bezeichnetenZucker=
stoffeeinschließlichder daraus hergestelltenFarbmittel zu verstehen.

Lucker,derzurHerstellungvon obergärigenBierenverwendetwird, bleibt
insoweitsteuerfrei,als er nach 9 5 Abs. 3 bei der Feststellungdes für dieHöhe
der Steuer (§ 6) maßgebendenGesamtgewichtsder verwendetensteuerpflichtigen
Braustoffenicht zur Anrechnungkommt.

83.
BieraähnlicheGetraͤnke Die Brausteuerkannauchvon demzur BereitungbierähnlicherGetränke
i e verwendetenMalze und JLuckererhobenwerden. Die Herstellung solcherGe=
VierbestmmtetränkekannunterSteueraufsichtgestellt,auchkann dieVerwendungvon anderen
d#bereitungen.Malzersatzstoffenals Zuckerverbotenwerden. Die näherenBestimmungentrifft

der Bundesrat.
Zur Herstellungvon Bier oder bierähnlichenGetränkenbestimmteZu=

bereitungen,mit Ausnahmeder am Schlussedes §&1 Abs.1 bezeichneten,aus
LuckerhergestelltenFarbmittelund dernur aus Malz, Hopfen,Hefeund Wasser
hergestelltenFarbebiere,dürfennichtin denVerkehrgebrachtwerden.
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Die Verwendungderim Abs.2 bezeichnetenFarbebierezurBereitungvon
Bier oderbierähnlichenGetränkenist gestattet,unterliegtjedochdenvomBundes=
rat anzuordnendenUberwachungsmaßnahmen.

84.
Ist mit der steuerpflichtigenBerchumgvor Bier oderbierähnlichenGe=

tränkenzugleicheineBereitungvon Essig odervonMalgtat und sonstigen
MalzauszügenverbundenoderwerdendieseErzeugnisseaus Malzin eigensdazu
bestimmtenAnlagenzumVerkaufoderzu gewerblichenZweckenbereitet,so muß
die Brausteuerauch von dem zu ihrer HerstellungverwendetenMalze ent=
richtetwerden.

5. "
Die Versteuerungder im &2 genanntenStoffe erfolgtnachdemRein=

gewichte.Die ErmittelungdesReingewichtsderzu einemGebräueverwendeten
GesamtmengesteuerpflichtigerBraustoffe hat bis auf 100 Gramm zu erfolgen.
Gewichtsteile,die dieseGrenzenicht erreichen,bleibenaußer Betracht.

Hat das Malz durcheineandereBearbeitungals durchReinigen oder
Schroten(z.B. Enthülsen)einewesentlicheGewichtsverminderungerfahren,so
ist diesenachbesondererBestimmungdesBundesrats demsteuerpflichtigenGewichte
zuzurechnen.Bei Luckergilt als steuerpflichtigesGewichtdasGewichtdesZuckers
in demZustand, in dem er in die Brauerei eingebrachtwird (5 19 Abs. 1).

Bei der Feststellungdes für die Höhe derSteuer (7 6) maßgebenden
Gesamtgewichtsder verwendetensteuerpflichtigenBraustoffe ist ein Doppelzentner
QuckergleicheineinhalbDoppelzentnerMalz und ein DoppelzentnerWeizenmalz
gleichvier fünftel DoppelzentnerGerstenmalzzu rechnen. abei wird jedoch
insoweit,als zur HerstellungobergärigerBiere auf 100 DoppelzentnerMalz
nichtmehr als 25 DoppelzentnerZuckerverwendetwerden,der Lucker,welcher
auf die ersten150 DoppelzentnerdesJahresverbrauchsanMalz entfällt,außer
Anfatzgelassen,der auf die folgenden100DoppelzentnerMalz entfallendeZucker
wird nur mit berHälfte, derauf dieweiteren100DoppelzentnerMalz entfallende
nur mit demEinfachenseinesGewichtsin Rechnunggestellt.

6.
Die Steuerbeträgtfür jedenDoppelzentnerdesnach65 Abs.3 be=

rechnetenGesamtgewichtsderin einemBrauereibetriebinnerhalbeinesRechnungs=
jahrs steuerpflichtiggewordenenBraustoffe

von denersten 250 Doppelzentnern. . . .. 14 Mark,
folgenden 1250 -..... 15-.,
-- -15oo -..... 16-,
-- -2000 -..... 18-,
-demReste......................... 20

Für neueBrauereien,welchenach dem 1. August 1909 in Betrieb ge=
nommenwerdenundmit derenBau nichtbereitsvor dem1.Januar 1909 be=

123°
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gonnenwar, sowiefür Brauereien,welchenachdem1. August 1909 wiederin
Betrieb genommenwerden,nachdemsiemehr als 2 Jahre außer Betrieb waren,
erhöhensich die Steuersätzedes Abs. 1 in der Zeit bis zum 31. März 1915
um 50 vomHundert,in derZeit vom 1. April 1915 bis 31.März 1918 um
25 vom Hundert.

Für die vor dem 1. Oktober1908 betriebsfähighergerichtetenBrauereien
wird, sofernin ihnen im Durchschnitteder Rechnungsjahre1906, 1907 und

von den ersten150 Doppelzentnerndes in einemRechnungsjahreverwendeten
Malzes auf 12 Mark für den Doppelzentnerermäßigt. DieseVergünstigung
erlischtmit demAblaufe desRechnungsjahrs,in demdie Brauerei mehrals
150 DoppelzentnerMalz verwendethat. Die verwendeteZuckermengeund das
verwendeteWeizenmalzsindnachdenVorschriftendes§ 5 als Malz anzurechnen.

Für Personen)die obergärigesBier nur für ihrenHausbedarfbereiten,
wird, wenndas Gesamtgewichtder steuerpflichtigenBraustoffe(6 5 Abs.3) in
einemRechnungsjahrenicht über5 Doppelzentnerbeträgt, die Steuer für den
Doppelzentnerauf 4 Mark ermäßigt. Es ist verboten,Bier, das unterInan=
spruchnahmeder Steuerermäßigunghergestelltist, an nicht zum Haushalte ge=
hörige PersonengegenEntgelt abzugeben.Bierverkäuferhabenauf die Er=
mäßigung keinenAnspruch.

Für Malz,) das zur Bereitungvon Essig verwendetwird (§&4), beträgt
die Steuer drei Zehntel der im Abs.1 bezeichnetenSätze.

Mehrere Brauereien, die für Rechnung einer und derselbenPerson oder
Gesellschaftbetriebenwerden,sindim Sinne desAbs.1 als ein Brauereibetrieb
anzusehen.Sind mehrere,zurZeitdesInkrafttretensdiesesGesetzesfür Rechnung
einerund derselbenPerson oderGesellschaftbetriebenenBrauereienbisher steuerlich
getrennt behandeltworden, so sind sie auch nach Inkrafttreten diesesGesetzes
getrenntzu behandeln.

Wurde eineBraustättevon mehrerenfür eigeneRechnungbrauendenPer=
sonengemeinsambenutzt, so ist für die Höhe des Steuersatzesnicht die in der
Brauerei insgesamtverbrauchteMenge an Braustoffen, sonderndie Menge ent=
scheidend,die jede einzelnedieserPersonen zur Bierbereitung verwendet. Neu
errichteteBrauereiendieserArt erhaltendieseVergünstigungnicht.

ST.
Zur Entrichtung der Steuer ist derjenigeverpflichtet,der die Verwendung

steuerpflichtigerBraustoffe(F 2) zur Bierbereitungfür seineRechnung vornimmt
oder vornehmenläßt.

Die Steuerpflichttritt ein, sobalddie Absichtder VerwendungderBrau⸗
stoffezurBierbereitungderHebestelleangezeigtwird oderhätteangezeigtwerden
sollen (6021, 22) oder, im Falle des 9 28, sobalddas Malz auf dieMahzsteuer=
mühle gebrachtwird.
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88.

Die Steuer für die in einem Monate verwendetenBraustoffe wird am Zaligkeit,Einzah—⸗
letztenTage diesesMonats fällig und ist spätestensam siebentenTage deslungS
nächstfolgendenMonats bei derHebestelleeinzuzahlen.Wird dieZahlungsfristungulässigkeitvon
wiederholtversäumtoderliegenGründevor, diedenEingangderSteuerge=Nebenerhebungen.
fährdeterscheinenlassen,so kann die Steuerbehördedie Vorausbezahlungoder
Sicherstellungder Steuer fordern.

Gegen Sicherheitsbestellungist dieSteuer für eineFrist von sechsMonaten
zu stunden;ohneSicherheitsbestellungkanndie Steuer auf drei Monate ge=
stundetwerden.

Nebengebühren,insbesonderefür Quittungenund Bescheinigungender
Steuerbehörden,werdennicht erhoben.

89.
Bei der Ausfuhr von Bier aus demGeltungsbereichedes Gesetzeswird Vergütungder

eineVergütungder Brausteuerunter denvom BundesratefestzusetzendenundSkeueienu kus
bekanntzumachendenBedingungenund Maßgabengewährt. ctngeh des

#10.
Ein Erlaß odereineErstattungderBrausteuerdarf, abgesehenvon demertaßoderErstattung

Falle des § 9, mit Genehmigungder Direktivbehördedann gewährtwerden, berSteuer=
wennerwiesenist, daß

1. entwederdie zur Einmaischung bestimmtenBraustoffe vor der be=
absichtigtenVerwendungdurchZufall vernichtetoder derart beschädigt
wordensind, daß ihre Verwendungzur Bierbereitungnichtmöglich
erscheint,oder -

2. sonst aus Anlaß unvorhergesehenerHindernissedie angemeldeteVier=
bereitungnicht hat stattfindenkönnen,

und wenn der Anspruch auf Erlaß oder Erstattung innerhalb einer Frist von
3 Tagen nach der angemeldetenEinmaischungszeit(§ 21) bei der Hebestelle
angemeldetist.

Wird dieBrausteuerin derForm derVermahlungssteuerentrichtet(§28),
so darf der Erlaß oder dieErstattung nur in demunter 1 erwähntenFalle und
nur dann gewährtwerden,wenn derAnspruchinnerhalbeinerFrist von 3 Tagen
nach der geschehenenVernichtung oder Beschädigungder Hebestelleangezeigtist.

Ein Erlaß odereineErstattungderBrausteuerkannfernergewährtwerden,
wenn die VernichtungeinesganzenGebräuesunterAufsichtder Steuerbehörde
erfolgt;einemhieraufgerichtetenAntragedesBrauers muß entsprochenwerden.

II.
Alle Forderungenund Nachforderungenvon Brausteuer,desgleichendie Lerjährungder

Ansprücheauf Ersatzwegenzuviel oder zur UngebührentrichteterSteuer, ver= Abgabe=
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jähren innerhalbJahresfrist, von dem Tage des Eintritts der Zahlungs⸗
verpflichtungoderderZahlungan gerechnet.

Auf den Rückgriffdes Staates gegendie Steuerbeamtenund auf die
NachforderunghinterzogenerBrausteuer findetdieseVerjährungsfristkeineAn=
wendung. =

12.
Ankeigeder Getrlebs, Brauereibesitzer,die denBetriebnichtselbstleiten,habenderVerwaltungs=
krogunm#derKeif,behördediejenigenPersonenzubezeichnen,diealsBetriebsleiterin ihremNamen
— zuhandelnbefugtfindwortlichkeitaufsolche. 13.

Brauereibesitzer,diedenBetriebnichtselbstleiten,könnendieUbertragung
der ihnen obliegendenstrafrechtlichenVerantwortlichkeitauf den Betriebsleiter
12) bei der Verwaltungsbehördebeantragen.Falls der Antrag genehmigt

wird, geht die strafrechtlicheVerantwortlichkeitunbeschadetder im 9 51 vor=
gesehenenVertretungsverbindlichkeitdes Brauereibesitzersauf den Betriebsleiter
über. Die Genehmigungist jederzeitwiderruflich.

8 14.
Hrallnzeigeder. Wer brauenwill, hat der Steuerhebestelle,insoweitdiesnichtbereitsauf
gesäße. Grund der bisherigengesetzlichenVorschriftengeschehenist, mindestens8 Tage

vor Anfang desBetriebs eineNachweisungnacheinembesondersvorzuschreibenden
Muster in doppelterAusfertigungeinzureichen,in derdieRäume zurAufstellung
der Geräteund zum Betriebeder Brauerei) einschließlichder Gärungsräume,
dieMaisch=,Koch=,Kühl- und Gärgefäßeund der in Litern ausgedrückteRaum=
gehalt jedeseinzelnendieserGefäße, soweitihre Beschaffenheitdies gestattet,
genauund vollständigangegebenseinmüssen.

Ferner hat der Brauer, wenn neueBetriebsräumeeingerichtetoderGefäße
der vorerwähntenArt angeschafftoder die vorhandenenabgeschafft,geändertoder
in einenanderenRaum gebrachtwerden,innerhalbder nächstfolgenden3 Tage
Anzeigezu machen.

Zu diesenAnmeldungensind jedochalle diejenigennichtverpflichtet,die
nur für denausschließlichenBedarf deseigenenHaushaltsohnebesondereBrau=
anlageBier bereiten.

5l 15.
Inhaber von BrauereiensowiePersonen,die Braupfannenverfertigen

oder Handel damit treiben, dürfen die Pfannen nicht aus ihren Händen geben,
bevorsie es der SteuerhebestelleihresWohnorts angezeigtund von diesereine
Bescheinigungdarübererhaltenhaben.

5 16.
Ver Bezeich= · , v» -»uj»ti»1«ss»klit1»s;gzn»sszi»sli«3Die nach§ 14 anzumeldendenGefäßewerdennach Bestimmungder
eirGesiße. Steuerbehördemit fortlaufendenZahlenund, soweittunlich,mit eineramtlichen
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Bezeichnungversehen.AuchkanndieSteuerbehördeeineVermessungderMaeisch-,
Koch= und Kühlgefäße sowie der Bier-Sammel.=(sogenanntenStell- und der=
gleichen)Botticheanordnen.Der Brauereibesitzerhat den Raumgehaltund die
Nummer an diesenGefäßendeutlichbezeichnenund dieseBezeichnunggehörig
erhaltenzu lassen.

Für die Zeit, in der die Brauereigerätenicht im Betriebe sein dürfen,
könnendieGeräte, auchnachUmständendie Zugängezur Braukesselfeuerung,
an Ort und Stelle unteramtlichenVerschlußgesetztwerden.

&17.
Jede Brauereisoll mit einergeeichtenWage und den erforderlichenerforderniseiner

geeichtenGewichtenversehensein. Die Wage muß geeignetsein, die einzelnen 2
Maischposten,wenndiesedasGewichtvon 2),Doppelzentnernichterreichen,auf
einmal,sonstabermindestens2)8Doppelzentnerzusammenzu verwiegen.

Bis diesemErfordernissegenügtist, kannderBetriebderBrauereiunter=
sagtwerden.

Der Aufstellungsortder Wage wird im Einvernehmenmit der Steuer=
behördebestimmt.

8 18.
Jeder Brauer ist verbunden,Vorräte an Malzschrotund Zucker,soweitAufbewahrungder

sienachdemErmessenderSteuerbehördedenBedarfdeseigenenHaushaltsV%rra
übersteigen,nur an bestimmten,ein für allemalvorheranzuzeigendengeeigneten
Orten aufzubewahren. .

Zuckerdarf nur in Räumen, die von der Braustättegänzlichgetrennt
sind, aufbewahrtwerden.

Der Vorrat an Malzschrot darf, sobald Braueinmaischungenangemeldet
find ( 21), die längstensfür den folgendenTag angemeldeteMenge nicht
übersteigen.

ill derBrauer Vorräte von Zuckerhalten,die nicht zur Bierbereitung
bestimmtsind, so muß er sie getrenntvon den zur Bierbereitungbestimmten
Vorrätenin anderen,ein für allemalanzuzeigendenRäumenaufbewahren,auch
sichdennachBedürfnisvon derSteuerbehördezu treffendenAnordnungenwegen
der Buchführungüber solcheVorräte und wegendesVerschlusses,insbesondere
zur Zeit desBrauens, unterwerfen.

Die AufbewahrungsortestehenohneAusnahmeunterAufsichtderSteuer=
behörde.

&#19.
1. Uber den zur Bierbereitung bestimmtenVorrat von Zucker hat der Suchfshrungüber

Brauer nachnähererAnleitungderSteuerbehördeeinvon derletzterengeliefertes nirtn
Buch zu führen, in das jederZugang sofort bei derEinbringung unterAngabe
der bezogenen Gattungund Mezze, der Zahl der Packstückeund der Ver=
packungsart, des Bezugsorts, des Namens(derHandelsfirma), des Verkäufers,
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desTages und derStunde derAufnahme,jederAbgangabersogleichbeiAb=
lassungderzurVersteuerungangemeldetenMengein dieBraustätte(§25) unter
AngabederGattungund MengesowiedesTages und derStunde derHeraus=
nahmeeinzutragenist.

Jeder Zugangmuß mit über denBezug lautendenVersendungspapieren
(Fakturen,Frachtbriefenusw.) belegtsein. #

2. Die Entnahme von Jucker aus demAufbewahrungsraumezu anderen
Zwecken,als zur Verwendungin derBrauerei,ist nur in Ausnahmefällennach
vorherbesonderseinzuholenderGenehmigungder Steuerbehördezulässig.

3. Der Brauer hat das nach der vorstehendenBestimmungzu 1 zu
führendeBuch denSteuerbeamtenjederzeitauf Verlangenzur Einsichtvorzu=
legen,auchRechnungsabschlüssedesBuches und amtlicheBestandsaufnahmen
desVorrats sichgefallenzu lassen.

Ein hierbeigegenden buchmäßigenSollbestandermittelterMinderbefund
soll als in der Brauereiverwendetangesehenund, wenn er zweivom Hundert
des Sollbestandesübersteigt,nachversteuert,ein Mehrbefund aber dem Buch=
bestandezugeschriebenwerden. v2

0.
Vorschriftenfürden Bei dem gemeinschaftlichenBetriebe der Brauerei und Brennerei darf
esemeinchastlichenfür die letztere,falls nichtdie von derBrauereizu entrichtendeSteuer in einer
undBrennerei.Abfindungssummegezahltwird (§ 33), reinesMalzschrotnichtverwendet,das

« zur BrennereibestimmteMalz muß vielmehrvor demSchrotenauf derMühle
wenigstenszumviertenTeile mit ungemalztemRoggenvermischtwerden.Wird
nebender Brauerei Branntwein aus Kartoffelngebrannt,so ist zu letzterem
Zweckeder Gebrauchvon reinemMalzschrotezwar gestattet,diesesmuß jedoch
besondersangemeldetund aufbewahrtwerdenund stehtunter der Aufsichtder
Steuerbehörde.

#
Brauanzeige. Wer brauenwill, ist verpflichtet,der Steuerhebestelleschriftlichanzuzeigen,

welcheGattungundMengeder im § 2 genanntenStoffe er zu jedemGebräue
nehmen,an welchemTage und zu welcherStunde er einmaischenwird und
wieviel Bier er aus den angegebenenBraustoffen ziehenwill. Als Bier in
diesemSinne ist die nochnicht vergoreneabgekühlteWürze anzusehen.Es steht
demSteuerpflichtigenfrei, dieseAnzeige,so oft er braut, zu machen,oderim
voraus für einenbestimmtenZeitraum.

8 22.
ZeitderAnmeldung Die Anmeldung (§ 21) muß, wenn Vormittags gemaischtwerden soll,
zu n spätestensam NachmittagedesvorhergehendenTages, und wennNachmittags

gemaischtwerdensoll, spätestensam Vormittage desselbenTages drei Stunden
vorher, in beidenFällen auchwährendder Dienststunden(§#37) erfolgen. Ab=
änderungendieserAnmeldungen sind nur innerhalb der für die letzterenselbst
vorstehendfestgesetztenFrist zulässig.
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623.
Wer LuckerzumBrauenverwendenwill, hathierüber,abgesehenvonden

Anmeldungen für die einzelnenGebräue (§ 21), mindestensdrei Tage vor der
erstenderartigenEinmaischungder Steuerhebestelleeine schriftlicheErklärung in
doppelterAusfertigungzu übergeben.In der Erklärungist dieArt undWeise
der beabsichtigtenVerwendung) insbesonderebei welchemAbschnitteder Bier=
bereitungsie jedesmalerfolgensoll, und der Raum für die Aufbewahrung des
Vorrats (5 18 Abs. 4) näher zu beschreiben.Bei dem Betrieb ist dieseErklä=
rung genauzu befolgen.Später beabsichtigtedauerndeAnderungensind inner=
halb gleicherFrist vorherschriftlichanzuzeigen.Soll von demInhalte derEr=
klärung,von derdie eineAusfertigungdemnächstin derBrauerei zur Einsicht
der Steuerbeamtenausliegenmuß, nur für einzelnebestimmteEinmaischungen
abgewichenwerden,so genügtes, solchesin der nach § 21 abzugebendenBrau=
anzeigeanzumelden.

* 24.
Die Einmaischungendürfen nur an denWochentagengeschehen,und

zwar in denMonatenvom Oktoberbis einschließlichMärz von Morgens 6 bis
Mbenbes10 Uhr, in denübrigenMonaten aber von Morgens 4 bis Abends
10 Uhr.

Ausnahmen hiervon können nach Bedürfnis bewilligt und dürfen bei
ununterbrochenemBetriebenicht versagtwerden.

Als Schluß der Einmaischunggilt der Zeitpunkt, an dem mit dem Ab=
lassenderWürzezumZweckedes Kochensbegonnenwird.

∆/(25.
Der Brauer istverpflichtet,dieAnkunfteinesSteuerbeamtenzurangezeigten

Stunde des Einmaischens(§#21) abzuwarten. .
Findet sichderBeamteein, so müssenalsdannsogleichin dessenGegen=

wart die Braustoffeabgewogenund es muß mit der Einmaischungbegonnen
werden; der Brauer darf die Einmaischung erst, nachdemeine halbeStunde
gewartetwordenist, ohneGegenwartdesBeamtenvornehmen.

Sind Braustoffe für mehrereangemeldeteEinmaischungen(6 21) am Auf=
bewahrungsortevorhanden, so kann der Steuerbeamtedie Verwiegung der für
die späterenBeschickungenbestimmtenVorräte bis zur Stunde ihrer Einmaischung
aussetzenund dieseVorräteselbstan demangemeldetenAufbewahrungsortunter
amtlichenVerschlußnehmen.

Luckerdarf nichtfrüher als mit Beginn desjenigenAbschnittsderBier=
bereitung,bei demer nachderErklärung(523) Verwendungfindensoll, und
nicht in größerer als der für das betreffendeGebräu angemeldetenMenge in
die Braustätteeingebrachtwerden. n

26.
In derRegel soll die ganzeBeschickungauf einmaleingemaischtwerden,

so daß keineNachmaischungstattfindendarf.
Reichs=Gesetbl.1909. 124
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Wird abereineBrauereiregelmäßigmit Nachmaischenbetrieben,so muß
ein- für allemal angezeigtwerden,in wievielAbteilungenund mit welchem
Gewichtefür jedeBeschickunggemaischtwerdensoll.

827
Die Inhaber
1. deram 1. April 1906 bestehendenBrauereien,in denen

a) derVerbrauchan Malz undMalzersatzstoffenin denRechnungs⸗
jahren1904 und 1905 unterZugrundelegungder Steuersaͤtze
desGesetzesvom31.Mai 1872 denSteuerwertvon8000 Mark
überstiegenhat, oder

b) das Gesamtgewicht( 5 Abs. 3) der steuerpflichtigenBraustoffe
in einemspäterenJahre 20000Doppelzentnerübersteigt,

2. dernachdem1. April 1906 errichtetenBrauereien,in denendasGe=
samtgewichtder in einemJahre steuerpflichtigwerdendenBraustoffe
500Doppelzentnerübersteigt,

sind verpflichtet,in ihrer Brauerei selbstoderdochin räumlicherVerbindung
mit ihr eigeneMühlenwerkeoderMalzquetschen(Malzsteuermühlen)mit selbst=
tätiger Verwiegungsvorrichtungzu halten und ausschließlichzum Schroten des
in ihrer Brauereizur BierbereitungbestimmtenMalzes zu benutzen.

Die Verpflichtung entstehtfür die Inhaber derBrauereien zu 1a am
1 April 1908, für die Inhaber derBrauereien zu Ib und 2 am I. Oktober
nachAblauf desjenigenRechnungsjahrs,in demdas Gesamtgewichtder steuer=
pflichtigenBraustoffezuerst2000 oder500Doppelzentnerübersteigt.Bei einer
voraussichtlichnicht andauerndenUbersteigungdieserGrenzenoder wenn die
räumlichenVerhältnissedenEinbau derMalhzsteuermühlenohneAufwendunger=
heblicherKostennichtgestatten,soll dieSteuerbehördtdieVerpflichtungerlassen.

Die Inhaber andererals der im Abs. 1 bezeichnetenBrauereien sind zur
Aufstellungvon Malzsteuermühlenmit selbsttätigenVerwiegungsvorrichtungenin
ihren Brauereienund zur Bestreitungder durchdenEinbau dieserMühlen ent=
stehendenKostenverpflichtet,wenn die räumlichenVerhältnisseden Einbau ohne
AufwendungerheblicherKostengestattenund dieMalzsteuermühlenvom Reiche
kostenlosgeliefertwerden.

Wenn und solangedieBrauer in Erfüllung derVerpflichtungsäumig
sind, kannihnendieBierbereitunguntersagtwerden.

Die Verpflichtunggehtim Falle einesWechselsim Besitzeder Brauerei
auf denneuenInhaber überund erlischtnichtdurchspätereVerminderungdes
Verbrauchsan Braustoffen. .-

AufstellungsortundEinrichtungderMalzsteuermühlexrundderselbsts
tätigenVerwiegungsvorriWangenunterliegenderGenehmigungderSteuerbehördr.

Die Verwiegungsvorrichtungenmüssenmit den Malzsteuermühlenin feste
Verbindunggebrachtund beideso eingerichtetsein, daß nachAnlegung des
steueramtlichenVerschlussesohneAnwendungerkennbarerGewalt Malz nur zum
Mahlwerkegelangenkann,nachdemesdieVerwiegungsvorrichtungdurchlaufenhat.
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(28.

bereitungbestimmteMalz nachdemGewichtedesauf dieMalzsteuermühlege=
brachtennochungeschrotetenMalzes zu entrichten(Vermahlungssteuer).Sie sind
in bezugauf das auf ihrer MalzsteuermühlegeschroteteMalz von denin den
§&18 Abs.3, 21, 22, 24, 25 und26 ausgesprochenenBeschränkungenhinsichtlich
derAufbewahrungderVorräte anMahsschrot,derAnmeldungjeder Einmaischung,
der Zeit der Einmaischungusw. und des Nachmaischensbefreit.

Für den verwendetenLucker ist die Steuer nebender Vermahlungssteuer
zu entrichten.Auch unterliegtder Zuckerden für ihn in diesemGesetzallgemein
vorgeschriebenenAufsichtsmaßnahmen.

Für die FeststellungdesGewichtsdesauf dieMalzsteuermühlegebrachten
Malzes ist, vorbehaltlichder Vorschriftim 9 30, die Anzeigeder selbsttätigen
Verwiegungsvorrichtungmaßgebend.

(29.

Bierbereitungnur Malz verwenden,das auf der eigenenMalzsteuermühlege=
schrotetworden ist. Die BenutzungderMalzsteuermühledurch andereoder das
Ablassenvon geschrotetemMalze an andereist nurmit GenehmigungderSteuer=
behördestatthaft.

BesitztderBrauer außerder von derSteuerbehördezum Schrotendes
BraumalzesgenehmigtenMalzsteuermühlenochandere,für sonstigeZweckebe=
stimmte,zum Schroten von Malz geeigneteVorrichtungenGutterschrot=
mühlen usw.) oder will er sich solchebeschaffen,so hat er hiervon der Steuer=
behördeAnzeigezuerstattenund sichdenfür dieBenutzungdieserVorrichtungen
etwa angeordnetenMaßnahmen zu unterwerfen.

830.
Von BeschädigungenderMalzsteuermühleoderderselbsttätigenVerwiegungs=

vorrichtung,welche dieBenutzungunterbrechenoder die Sicherheitmindern,von
Unregelmäßigkeitenin derTätigkeitder Verwiegungsvorrichtungsowievon Ver=
letzungendes amtlichenVerschlusseshaben die Brauer ohne Verzug und jeden=
falls vor Ablauf von 24 Stunden der HebestelleMeldung zu machen. Wenn
der amtlicheVerschlußverletztoder sonstdie Sicherheitgefährdetist, desgleichen
wenndieVerwiegungsvorrichtungdieTätigkeitversagtoderunregelmäßigausübt,
darf der Brauer bis zum Eintreffen eines Steuerbeamtennur unter Zuziehung
einesglaubwürdigenZeugenMalz auf der Malzsteuermühleschroten. Das Ge=
wicht des geschrotetenMalzes ist in diesemFalle unterMitwirkungdes zuge=
zogenenZeugenbesondersfestzustellenund im Mahlbuche (#31) anzuschreiben.

Der Steuerbeamtesetztdie schadhafteoder unzuverlässigeVerwiegungs=
vorrichtungaußerBetrieb und gewährtzur AusbesserungoderNeuaufstellung,
desgleichenzur WiederherstellungderbeschädigtenMahzsteuermühleeineangemessene
Frist. Die einstweiligeBenutzungderMatzsteuermühleohne dieVerwiegungs=

E
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vorrichtungist, wenn es zur VerhütungeinerBetriebsstörungerforderlichist,
untersicherndenMaßnahmenzu gestatten.

g 31.
Jedes Schroten von Malz ist nach der Beendigung sofort in ein Mahl=

bucheinzutragen,das denStand desan derVerwiegungsvorrichtungbefindlichen
Zählwerkesfortlaufendnachweist. Die Eintragung muß von dem Brauer oder
dessenbevollmächtigtemVertretereigenhändigvollzogen,dasMahlbuchmonatlich
abgeschlossenund spätestensam dritten Tage des nächstfolgendenMonats der
Hebestelleeingereichtwerden. Außerdemist der Brauer verpflichtet,über alle in
der Brauerei vorkommendenEinmaischungenein Anschreibebuchzu führen; auch
kannihm die Führung einesweiterenBuchesüber denZu= und Abgang an
Braustoffenund desdarausgezogenenBieres auferlegtwerden.

l 32.
4 Zalassungven Unter denerforderlichenMaßnahmendarf gestattetwerden,daß mehrere
Genessenschafts=zurVermahlungssteuerzugelasseneBrauereineMalzsteuermühlemitselbsttätiger
« Verwiegungsvorrichtunggemeinschaftlichbesitzenoder benutzen.Bezüglichder von

der Verwiegungsvorrichtungder gemeinschaftlichbenutztenMalzsteuermühleange=
zeigtenMalzmengefindetdieVorschriftdes§ 6 Abs.7 entsprechendeAnwendung.

/ 33.
Abfindung. Für alle Brauereien, die nach denVorschriftender 9##27 und 28 zur Ent=

richtungderBrausteuerals Vermahlungssteuernichtverpflichtetoder zeitweilig
darangehindertsind, kannnachnähererBestimmungdesBundesratsdieVer=
steuerungdurchZahlung einerAbsindungssummefür einenbestimmtenZeitraum
angeordnetwerden.

a34.
Anssichtsbefugnisder Das Gebäude,in dem eineBrauerei betriebenwird, einschließlichder zur
Steuerbeamten:Aufbewahrungvon geschrotetemMalze odervon Juckerund zur Kühlung und

*.össuchverGe Gärung derGebräuedienendenRäume, darf, wenndieBrauereinichtim Betrieb
ist, nur von Morgens 6 bis Abends9 Uhr von denSteuerbeamtenzur Aus=
übung derSteueraufsichtbesuchtund muß ihnen hierzusogleichgeöffnetwerden.
Solange jedochin derBrauerei gearbeitetwird, ist der Besuchzu jederZeit
zulässig. Die Brauerei muß alsdannunverschlossenundderZutritt unbehindertsein.

Die Aussichtsbefugniserstrecktsich zugleichauf die an die Brauerei an=
stoßenden,mit ihr in VerbindungstehendenRäumlichkeitenund im Falle der
§&27 bis 32 auchauf diejenigenRäume, in denenMalz geschrotetwird.

Innerhalb der derSteueraufsichtunterliegendenRäumedürfenkeineEin=
richtungengetroffenwerden,welchedieAusübung dergesetzlichenAufsichthindern
odererschweren.Die Steuerbehördeist befugt,anzuordnen,daßOffnungenin
derBraustätte,diezuunbemerktenZumaischungenbenutztwerdenkönnten,während
derZeit desBrauens unterVerschlußgesetztwerden.
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*35.

Ist begründeterVerdachtvorhanden,daß Steuerdefraudationenbegangenb)Haussuchungen.
sind oder daß unzulässigeStoffe bei der Bierbereitung verwendetwerden,und
deshalbeine förmlicheHaussuchungerforderlich,es sei beiPersonen,dieBrauerei
betreibenoderbei anderen,so darf die Durchsuchungnur unterBeachtungder
für HaussuchungengesetzlichvorgeschriebenenFormenund nur an solchenOrten
stattfinden,die zur Begehung des Unterschleifsoder zur Verheimlichungvon Be=
ständenan geschrotetemMalze, anZuckeroderan unzulässigenErsatz=oderZu⸗
satzstoffengeeignetsind.

36.
Personen,bei deneneineAufsichtshandlungvorgenommenwird, und ihre#)Verhaltender

Gewerbsgehilfensindverbunden,denAufsichtsbeamtendieHilfsdienstezuleistenHersenn,ae=
oder leistenzu lassen,die erforderlichsind, um die den letzterenobliegendenGe= sichtshandlung
schäfte,es mögensolchein Prüfung desBetriebs,NachmessungderGeräte, arßenommen
Anlegung von Verschlüssen,Verwiegung von Vorräten oderFeststellungdesTat=
bestandesbei vorgefundenenUnrichtigkeitenbestehen,in den vorgeschriebenen
Grenzenzu vollziehen.Sie habendiezu diesemZweckeerforderlichenHilfsmittel
zu beschaffen,auch für hinreichendeBeleuchtungzu sorgen.

&37.
Die Dienststunden,in denendie Erhebungsbeamtenan denWochentagenOienststundenund

zurAbserigungderSteuerpflichtigenbereitseinmüssen,bestimmtdieSteuer-s her
behörde. In derRegel sollen die Dienststundenfolgendesein:

in den WintermonatenOktober bis Februar einschließlichVormittags
von 8 bis 12Uhr und Nachmittagsvon 1 bis 5 Uhr,

in denübrigenMonatenvon 7 bis 12 Uhr und von 2 bis 5 Uhr.
Abweichungenvon vorstehendenVorschriftensollenan denOrten, wo sie

stattfinden,besondersbekanntgemachtwerden.
Soweit möglich,muß in dringendenFällen auch außerhalbderDienst=

stundendieAbfertigungbewirktwerden.
((38.

Wer andereals die nach§ 1 zulässigenStoffe zur Bereitungvon Bier Strafvorschriften:
verwendet,mitverwendetoderdemfertigen,zumAbsatzebestimmtenBiere zusetztStralefürVerwen=
odersolcheStoffezu verwenden,mitzuverwendenoderzuzusetzenunternimmt,
verfällt, soweit nicht nach anderenGesetzeneine höhereStrafe verwirkt ist, in Vierbereitungund
eineGeldstrafevonfünfzigMark bis fünftausendMark. r*m*GGG.(QHQjl8

Die Strafe ist schondann verwirkt, wenn unzulässigeErsatz=oderusatz= Farattenundder=
stoffein irgendeinerunterSteueraufsichtstehendenRäumlichkeitG 34) vor. Fleche=
gefundenwerden, sofern nicht nachgewiesenwird, daß die Stoffe ausschließlich
zu anderenZweckenals der Bierbereitungbestimmtsind.

Neben der Geldstrafehat die Einziehung der Ersatz- oder Zusatzstoffeund
des mit solchenStoffen bereitetenoder versetztenBieres und derUmschließungen,
soweitdieseGegenständenochvorhandensind, einzutretenohneRücksichtdarauf,
wem sie gehören.
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Sind die Gegenständenichtmehr vorhandenoderstehender Einziehung
sonst tatsächlicheHindernisseentgegen,so ist dem Schuldigen die Erlegung des
Wertes der Gegenständeoder, wenn diesernicht zu ermittelnist, die Zahlung
einerGeldsummevon zehnMark bis eintausendMark aufzuerlegen.

Die Vorschriftenim Abs.1, 3 und4 findenauchaufZuwiderhandlungen
gegenein gemäß§ 3 Abs. 1 erlassenesVerbot sowieauf die Verbreitungvon
Zubereitungender im § 3 Abs. 2 bezeichnetenArt Anwendung. Im letzteren
Falle hat sichdie Einziehungauf die verbotswidrigin denVerkehrgebrachten
Zubereitungenzu erstrecken.

* 39.
Wer es unternimmt,die Brausteuerzu hinterziehenodereineVergütung

oder ErstattungdieserSteuer zu erlangen,die überhauptnicht oder nur in
geringeremBetragezu beanspruchenwar, machtsichderBrausteuerdefraudation
schuldig.

440.
Die Defraudation wird insbesonderedann als vollbracht angenommen:
1. wennmit der Verwendung(Einmaischung,Zumaischung,Zusetzung)
solchersteuerpflichtigenBraustoffe, die der Steuerbehördenicht oder
für einenanderenTag oder in unrichtiger,einengeringerenSteuer=
betragbedingenderMenge angemeldetsind, zum Brauen auchnur
begonneni th

2. wenndie Verwendungvon Zuckerbei einemanderenals demin der
Erklärung(&23) angegebenenAbschnittederBierbereitungerfolgt;

3. wenn in einer der VermahlungssteuerunterliegendenBrauerei ohne
Genehmigungder SteuerbehördeMalz zur Verwendunggelangt,das
auf eineranderenMahlvorrichtungals derfür dieBrauereigenehmigten
Malzsteuermühlegeschrotetworden, oder das (ausgenommenden Fall
des § 30) nicht durch die mit der Malzsteuermühleverbundeneselbst=
tätigeVerwiegungsvorrichtunggegangenist

4. wennein Brauer durchunrichtigeAnschreibungenin denvon ihm zu
führendenBüchern oder durchsonstigeunrichtigeAngabenbewirkt,
daß die von ihmgeschulecteBrausteuer nach einemniedrigerenals
demderVorschrift desGesetzesentsprechendenSatzeberechnetwird.

–&41.
Der Defraudationwird gleichgeachtet:
1. wennMalzschrotnacherfolgterAnmeldungvon Braueinmaischungen,
seies an demdazubestimmtenOrteoderanderwärtsbeidemBrauer,
in einerMengevorgefundenwird, welchediegesetzlichzulässigeMenge
(&18 Abs. 3) um mehr als 10 vom Hundert übersteigt;

2. wenn Zucker,der Vorschrift im letztenAbsatzedes § 25 entgegen,in
der Braustätte außer der erlaubtenZeit oder um mehr als 5 vom
Hundertüberdie für dasbetreffendeGebräuangemeldeteMengeoder,
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derVotschrifttmslsentgegen,außerhalbderbesttmmthuf
bewahrungsräumebei demBrauer vorgefundenwird;

3. wennsichimFalle des§19iffer 3 beieineramtlichenAufnahmederLager=
vorräteGewichtsabweichungenvon mehr als 10 vom Hundert zwischen
der vorgefundenenMengeund dembuchmäßigenSollbestandergeben;

4. wenn in einer der VermahlungssteuerunterliegendenBrauerei die
Malzsteuermühlemit selbsttätigerVerwiegungsvorrichhungin ihrer
regelmäßigenTätigkeit derart vorsätzlichgestörtwird, daß dasGewicht
desgeschrotetenMalzes von demZählwerkentwedergar nichtoderzu
gering angegebenwird;

5. wenn ein VermahlungssteuerentrichtenderBrauer, obwohl er weiß,
daß das Jählwerk derselbsttätigenVerwiegungsvorrichtungseinerMalz=
steuermühledas GewichtdesMalzes nichtoderzu niedrigangibt,die
Malzsteuermühlezum Schroten benutztoder benutzenläßt, ohne einen
glaubwürdigenZeugenzuzuziehenund unter dessenMitbeurkundung
das GewichtdesMalzes im Mahlbuchanzuschreiben

6. wenn in einerAbfindungsbrauereidie gemäß§ 33 vom Bundesrate
vorgeschriebenenAnmeldungenoderAnseruashe nichtoderunrichtig
bewirktwordensind;

7. wenn in einemAntrag auf Erlaß, ErstattungoderVergütungder
Brausteuerdie Menge der steuerpflichtigenBraustoffeoderdie Bier=
mengezu hochangegebenist oder sonstwahrheitswidrigeAngaben
gemachtwordensind, die geeignetsind, zu einer Verkürzungder
Steuer zu führen.

4.
Wer eineBrausteuerdefraudationbegeht,hat eineGeldstrafeverwirkt, die

demvierfachenBetragedervorenthaltenenoderzurUngebührbeanspruchtenSteuer
oderVergütunggleichkommt,mindestensaberfünfzigMark beträgt.

InsoweitAbweichungenvonder zulässigenMenge (§41 Liffer1, 2 und3)
den Tatbestand der Defraudation bilden, wird die Strafe nach dem Steuer=
betragevon demGewichtsunterschiedebemessen.Im Falle des 9 41 Jiffer 6 gilt
als vorenthalteneAbgabe derSteuerbetragvon den ohnedie vorgeschriebeneAn=
meldungoder Anschreibungzur BierbereitungverwendetenBraustoffen.

Bi Steuer ist von derStrafe unabhängigzu entrichten.

(43.
Kann derBetrag der hinterzogenenSteuer nichtandersermitteltwerden,

so ist er, falls sichdie begangeneDefraudationnicht bloß auf eineNach
maischungeder diezusätzlicheVerdenung von Luckerbezieht,danachzu bemessen,
was an Malzund Luckerzu einemvollenGebräuin derbetreffendenBrauerei
genommenzu werdenpflegt. Läßt sich letzteresnicht feststellenoder ist die De=
fraudation nur in bezugauf eineNachmaischungoder die Zusetzungvon Zucker
begangen)so tritt statt des vierfachenBetrags der hinterzogenenSteuer eine
Geldstrafevon fünfzigbis fünfhundertMark ein.
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8 44.
Kann derAngeschuldigtenachweisen,daß er eineHinterziehungnichthabe

verübenkönnen,oder daß einesolchenicht beabsichtigtgewesensei, so findetnur
eineOrdnungsstrafenachVorschriftdes§ 47 statt.

.
Im Falle der WiederholungderDefraudation nach vorhergegangenerBe=

strafungwird die Strafe auf den achtfachenBetrag der vorenthaltenenSteuer
bestimmt. DieseStrafe soll jedochin keinemFalle wenigerals einhundertMark
betragen.

Jeder fernereRückfallziehtGefängnisstrafebis zu zweiJahren nachsich.
Doch kannnachrichterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständedes
Vergehensund dervorausgegangenenFälle auf Haft oder auf Geldstrafenicht
unterdemDoppeltenderfür denerstenRückfallbestimmtenGeldstrafeerkanntwerden.

&6.
Die StraferhöhungwegenRückfallsist verwirkt,auchwenndie früheren

Strafen nur teilweiseverbüßtoderganzoderteilweiseerlassensind.
Sie ist ausgeschlossen,wennseitderVerbüßungoderdemErlassederletzten

Strafe bis zur BegehungderneuenDefraudationdrei Jahre verflossensind.
Teilnehmereiner Defraudationunterliegender Straferhöhungwegen

Rückfallsnur insoweit,als siesichselbsteinesRückfallsschuldiggemachthaben.
=

Die UbertretungderVorschriftendiesesGesetzessowiederdazuerlassenen
Verwaltungsbestimmungenwird, sofernnicht die im &38 angedrohteStrafe
odereineOeaudationsstafe verwirktist, mit einerOrdnungsstrafebis zu ein=
hundertfünfzigMark geahndet.

Die Ordnungsstrafesoll jedochin den nachgenanntenFällen nichtunter
fünfzehnMark und beiWiederholungennichtunterdreißigMark betragen:

1. wenn, denVorschriftenin den 95P14 und 23 diesesGesetzesentgegen,
dieAnzeigederBrauereiräumeund gefäßeoderdie Einreichungder
Erklärungunterbliebenist;

2. wennMalezschrotentgegenderVorschriftim & 18 an einemanderen
als demdazuangezeigtenOrte bei demBrauer vorgefundenwird;

3. wennzu eineranderenTageszeitals der angemeldeten(6 21) odervor
Ablauf der halben Stunde, die auf den Steuerbeamtengewartet
werdenmuß (§ 25), eingemaischtwordenist;

4. wenndie zu einemGebräuegehörigeBiermengeummehrals 10 vom
Hundertvon demangemeldetenBierzuge(§21) abweicht;

5. wennunbefugterweiseNachmaischungen(926)vorgenommenwordensind,
insoweitdadurchnichtetwadieDefraudationsstrafenach§40 verwirktist)

6. wenn jemand,der dieBrausteuerzumSatze von 4 Mark für den
Doppelzentnerentrichtet,Bier an nichtzumHaushaltegehörige
PersonengegenEntgeltabläßt;
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7. wenn Brauer, welchedie Brausteuer als Vermahlungssteuerentrichten,
die ihnen in Gemäßheitder9§ 27 bis 31 obliegendenPflichtenverletzen.

Die Ubertretungeinzelnerfür dieSicherungderSteuerbesonderswichtiger
Vorschriftenkann in dem letztgedachtenFalle (zu7) mit Ordnungsstrafebis zum
Betrage von sechshundertMark belegtwerden.

48.
Mit Ordnungsstrafe # 47 Abs. 1) wird außerdembelegt:
1. wereinemzurWahrnehmungdesSteuerinteressesverpflichtetenBeamten
oder dessenAngehörigenwegeneiner auf die Erhebung oder Beauf=
sichtigungder BrausteuerbezüglichenHandlung oder Unterlassung

einer solchenGeschenkeoder andereVorteile anbietet,versprichtoder
gewährt, sofernnichtderTatbestandderBestechung(§ 333 desStraf=
gesetzbuchs)vorliegt;

2. wer sichHandlungenoderUnterlassungenzuschuldenkommenläßt, durch
die ein solcherBeamter an der rechtmäßigenAusübung seinesAmtes
in bezugauf dieBrausteuerverhindertwird, sofernnichtderTatbestand
derstrafbarenWidersetzlichkeit(§ 113 desStrafgesetzbuchs)vorliegt.

49.
Im Falle mehrerer oder wiederholterZuwiderhandlungengegen dieses

Gesetz,die nicht in Defraudationenbestehen,soll, wenn die Zuwiderhandlungen
derselbenArt sind und gleichzeitigentdecktwerden,die Strafe gegendenselben
Täter sowiegegenmehrereTäter undTeilnehmerzusammennur im einmaligen
Betrage festgesetztwerden.

50.
Unbeschadetder verwirktenOrdnungsstrafenkann die Steuerbehördedie

Beobachtungder Anordnungen, die auf Grund der Vorschriften diesesGesetzes
und der dazuerlassenenVerwaltungsbestimmungengetroffenwordensind,durch
AndrohungundEinziehungvonGeldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auch)wenn einevorgeschriebeneEinrichtungnichtgetroffenwird, dieseauf Kosten
der Pflichtigen herstellenlassen. Die Einziehungder hierdurchverwachsenenAus=
lagenerfolgtin demVerfahrenfür dieBeitreibungvon Zollgefällenund mit
demVorzugsrechteder letzteren.

l51.
Wer Brauerei als Gewerbebetreibt,haftet für die von seinenVerwaltern,

Geschäftsführern,Gehilfen und sonstigenin seinemDienste oderLohne stehenden
Personensowie von seinenFamilien=oder Haushaltungsmitgliedernauf Grund
diesesGesetzesverwirktenGeldstrafenund Kostendes Strafverfahrens sowie für
die nachzuzahlendeSteuer im Falle des Unvermögensder eigentlichSchuldigen,
wenn nachgewiesenwird:

1. daß die Zuwiderhandlungmit seinemWissenverübt ist oder
2. daß er bei Auswahl und Anstellung der Verwalter, Geschäftsführer,
Gehilfenund sonstigenin seinemDiensteoderLohnestehendenPersonen
oderbei Beaufsichtigungdiesersowieder bezeichnetenFamilien=oder

Reichs=Gesebl.1909. 125
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Haushaltungsmitgliedernichtmit der Sorgfalt einesordentlichenGe=
schäftsmannszu Werkegegangenist.

Als VerletzungderSorgfalt einesordentlichenGeschäftsmannsgilt ins=
besonderedie wissentlicheAnstellung oder Beibehaltung eines wegen Brausteuer=
defraudationbereits bestraftenVerwalters, Geschäftsfuhrersoder Gehilfen, falls
nichtdieVerwaltungsbehördedie AnstellungoderBeibehaltunggenehmigthat.

Wird wederdas einenoch das anderenachgewiesen,sohaftetderBrauerei=
treibende,auch soweit er nicht ohnehin zur Entrichtung der Steuer verpflichtet
ist, für die Steuer.

* 55.
Läßt sichdie Geldstrafevon dem Schuldigen nicht beitreiben,so kann die

Verwaltungsbehördedavon absehen,den für dieGeldstrafeHaftendenin Anspruch
zu nehmen,und die an dieStelle der GeldstrafetretendeFreiheitsstrafean dem
Schuldigenvollstreckenlassen. "

« 53.
Die UmwandlungdernichtbeizutreibendenGeldstrafenin Freiheitsstrafen

erfolgt gemäß§§ 28 und 29 desStrafgesetzbuchs,jedochdarf die Freiheitsstrafe
im erstenFalle der Defraudation sechsMonate,
im erstenRückfall ein Jahr,
im fernerenRückfallezweiJahre

nichtüberschreiten. -
§54.

DieStrafverfolgrmgvonZuwidekhandlungengegendieindenssl
und3getroffenenVorschriften(§38)undvonBrausterierdefraudationenGZ39
bis 41) verjährt in drei Jahren, die Strafverfolgung von Zuwiderhandlungen
gegen diesesGesetz,die mit Ordnungsstrafenbedrohtsind, in einemJahre, von
eemTage an gerechnet,an demsiebegangensind.

Der AnspruchaufNachzahlunghinterzogenerGefälleerlischtin dreiJahren.
55.

Für die Feststellung, Untersuchungund Entscheidungder Brausteuer=
vergehensowiefür die Strafmilderung und den Erlaß der Strafe im Gnaden=
wegekommendie Vorschriftenzur Anwendung, nach denensich das Verfahren
wegenVergehengegendieZollgesetzebestimmt.

Die nach denVorschriftendiesesGesetzesverwirktenGeldstrafenfallen dem
FiskusdesjenigenStaateszu),vondessenBehördendieStrafentscheidungerlassenist.

8 56.
Jede von einernach§ 55 zuständigenBehördewegenBrausteuervergehens

einzuleitendeUntersuchungund zu erlassendeStrafentscheidungkannauchauf die=

gedehntwerden.
Die Strafvollstreckungist nötigenfallsdurchErsuchender zuständigen

Behörden und Beamten desjenigenStaates zu bewirken,in dessenGebietedie
Vollstreckungsmaßregelzur Ausführungkommensoll.
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Die Behördenund BeamtenderBundesstaatensollensichgegenseitigtätig
und ohneVerzugdenverlangtenBeistandin allen gesetzlichenMaßregelnleisten,
die zur EntdeckungoderBestrafungderBrausteuer=Hinterziehungenoderder Ver=
fehlungengegendie Vorschriftenüber die Bierbereitungdienlichsind.

57.
Auf dieBestrafungvon HinterziehungenderUbergangsabgabevomBiere StrafebeiVer.

sowievonsonstigenJuwiderhandlungengegendieBestimmungenüberdenVer.öuungengegendie
kehr mit übergangsabgabepflichtigemBiere finden die Vorschriftenüber die Be- erhebungderBier=
strafungderJollhinterziehungen(§135ff. desVereinszollgesetzesvom1.Juli 1869 kbergangsabgabe.
— Bundes=Gesetzbl.S. 317—) undderJollordnungswidrigkeiten(65152 daselbst)
Anwendung.

*ä58.
HinsichtlichderAbgabenerhebungvon Bier, EssigundMalz für RechnungAbgabenerbebung

von Gemeindenkommendie Bestimmungenim Artikel 5 II.97 des Vertrags RarenWiersürt“
vom 8. Juli 1867, die Fortdauer des deutschenJoll= und Handelsvereinsbe= meissden.
treffend,mit denin Abs.2 bis 5 enthaltenenAnderungenin Anwendung.

Die Grenze,bis zu derdas Bier für Rechnungvon Gemeindenbesteuert
werden darf, wird auf 65 Pfennig für 1 HektoliterBier festgesetzt.Für Bier
mit einemAlkoholgehaltevon höchstens1¾vom HundertderMengedarf die
Abgabe nicht mehr als 30 Pfennig für 1 Hektoliterbetragen.

Soweit auf Grund der bisherigenVorschriftenGemeindenhöhereAbgaben
von denBraustoffenoderdemBiere erheben,dürfendiesehöherenAbgabenbis
zum 1. Oktober1915 forterhobenwerden.

Soweit die Bierabgabevon demzur BiererzeugungverwendetenMalze
erhobenwird, ist sie auf den DoppelzentnerungeschrotetenMalzes in einem
solchenVerhältnissezu bestimmen,daß die Höhe des Malzabgabesatzesder Höhe
derAbgabeentspricht,die von demin die GemeindeeingeführtenBiere erhoben
wird. Die Festsetzungdieses Verhältnisses unterliegt der Genehmigung der
Landesregierungen.

Abgabenvon Bier für RechnungvonGemeindensindbei demÜlbergange
des versteuertenBieres nach anderenOrten von den Gemeindenin dem nach=
weislichgezahltenBetrage zu erstatten. In Fällen, in denenbisher eine solche
Erstattung nicht stattgefundenhat, kann die obersteLandesverwaltungsbehörde
den bisherigenZustand bis zur Dauer von 10 Jahren noch fortdauern lassen.

Für die Fälligkeit, Einzahlung und Stundung der von Gemeindener=
hobenenAbgabenvom Biere geltendie im § 8 festgesetztenFristen.

650.
Durch Beschlußdes Bundesrats kann dieEinbeziehungElsaß=Lothringens Seitritteisaß=

in denGeltungsbereichdesBrausteuergesetzeserfolgen. bpige ur,
6 60. · schaft.

Der Reichskanzlerist befugt, für den Fall, daß das Großherzogtum Verbältniszu
LuxemburgeinemitdiesemGesetzübereinstimmendeBesteuerungderBraustoffekurerginau=

Brausteuer.
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Förderung des
Braugewerbes.

übergangs.
vorschriften.

nicht einführt oder den mit ihm wegenBeitritts zur norddeutschenBrausteuer=
gemeinschaftabgeschlossenenVertrag vom 2. März 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 149)
kündigt, mit der GroßherzoglichLuxemburgischenRegierung unter Zustimmung
desBundesratsdiewegenanderweiterRegelungdesVerhältnissesin Ansehung
der Besteuerungder Braustoffe und des wechselseitigenVerkehrs mit Bier er=
forderlichenVereinbarungenzu treffen.

/ 61.
Die Nummer186 desZolltarifs vom 25. Dezember1902 erhältfolgende

Fassung:
Bier aller Art; Malzextrakt in dünnflüssigemZustand, auchmit

Heilmittelzusätzen9,65Mark.
Anmerkung. (

Der Bundesrat kann für Bier in amtlich geeichtenFässern, auf
denender Eichstempel,das Jahr der Eichung und der Raumgehalt
nach Litern deutlichund dauerhaft angegebensind, wenn seit der
Eichung nicht mehr als fünf Jahre verflossensind, die Verzollung
nach dem Raumgehalteder Fässerzum Zollsatzevon 12,70Mark für
ein Hektoliterzulassen.

62.
Zur technischenund wissenschaftlichenFörderung des Braugewerbesdarf

aus der Brausteuereinnahmeein Betrag bis zur Höhe von 30 000 Mark pro
Jahr nach nähererBestimmungdes Bundesrats verwendetwerden.

6 63.
Soweit beim Inkrafttreten diesesGesetzesVerträge über Lieferung von

Bier durchdenBrauer bestehen,ist derAbnehmerverpflichtet,demBrauereinen
Zuschlagzum Hektoliterpreisin dem Betrage zu zahlen, um den dieBrausteuer
für 1 Hektoliterdes in der Brauerei hergestelltenBieres durchdiesesGesetz
erhöhtwird. Für dieBerechnungist derBetriebsumfangderBrauereizurZeit
desVertragsschlussesmaßgebend.

Soweit beim Inkrafttreten diesesGesetzesein Bierabnehmer vertraglich
verpflichtetist, bestimmteAusschankpreisedesvon einerBrauereibezogenenBieres
einzuhalten,ist der Abnehmerberechtigt,einedem erhöhtenBezugspreisent=
sprechendeErhöhung der Ausschanfpreisefür Bier eintretenzu lassen.

Die Vorschriftender Abs. 1 und 2 finden keineAnwendung)wenn aus=

(44.
Dieses Gesetztritt am 1. August 1909 in Kraft, ausgenommendieVor=

schriftenim § 58, welcheerstmit dem 1. April 1910 in Kraft treten.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs.Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ44.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieFassungdesTabaksteuergesetzes.S. 793. —Bekanntmachung,
betreffenddie Fassung des Jündwarensteuergesetzes.S. 814. — Bekanntmachung, betreffenddie
Fassung des Wechselstempelgesetzes.S. 876.

(Nr. 3644.) Bekanntmachung,betreffenddieFassungdesTabaksteuergesetzes.Vom21. Juli
1909.

Aw# Grund desArtikelIII desGesetzesvom 15.Juli 1909 wegenAnderung
desTabaksteuergesetzes(Reichs=Gesetzbl.S. 705) wird dieFassungdesTabaksteuer=
gesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den21. Juli 1909.

Der Neichskanzler.
In Vertretung:
Wermuth.

Tabaksteuergesetz.
Vom 15. Juli 1909.

& 1.

An Zoll ist zu erhebenvon 1 Doppelzentner: Zell.
1. Tabakblätter,unbearbeitetodernur gegoren(fermentiert)oderüberRauch
getrocknet,auch in Büscheln, Bündeln oder Puppen 885Mark,

2. Tabakerzeugnisse:
a) TabakrippenundTabakstengel,auchmit Tabakbrühe
behandelt(gebeenttt: . . . . . .. 85

b) Tabaklaugen,auchgemischtmit Tabakbrühe 100 „
Reichs=Gesegbl.1900. 126

Ausgegebenzu Berlin den26. Juli 1909.
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e) Tabakblätter,bearbeitet(ganzoderteilweiseentrippt,
auchmit TabakbrühebehandeltIgebeizt]usw.);Abfälle
von bearbeitetenTabakblätternundAbfälle vonTabak=
erzeugnissen,auch gemischtmit Abfällen von Roh=
tabak(Scranpnpns . ... 180 Mark,

d) Karotten (Mangotes),Stangen und Rollen zur Her=
stellungvon Schnupftabss4 210

e Schnupftabak,Kau=und Pfeifentabakin Rollen,
Platten,Tabakmehl,Tabakstaub;PapierausStengeln
oder Rippen vonTabakblättern A . ... 300

f geschnittenerRauchtackkkk 700
8) Zigaren . .. 270
h) Zigaretten ... 1000

Anmerkung:Für Zigarettenpapieraus Stengeln oderRippen
von Tabakblättern mit Ausnahme des zur gewerblichenVer=
arbeitungbestimmten,ferner für feingeschnittenenTabak und für
Zigarettenist nebendemEingangszolledie vorgeschriebeneinnere
Abgabezu erheben. (62 desZJigarettensteuergesetzesvom 3. Juni
1906 und ArtikelIIIà desGesetzesvom 15. Juli 1909 wegen
Anderungdes Tabaksteuergesetzes.)

&2.
Lollzuschlagfür Tabakblätter,unbearbeitetund bearbeitet(&1 Ziffer1 und2c), unterliegen
ebebläter,DettaußerdemvorgeschriebenenZolleeinemJollzuschlagevonvierzigvomHundert
undFällgkeit.des Wertes. Als Wert gilt der Preis des Tabaks beim Ubergangevom Ver=

käufer(Händler)andenWarbeiler (Fabrikanten),wobeiRabatt,Zinsvergütungen,
Zahlungsabzügeund dergleichenunberücksichtigtbleiben.

Verkäuferim Sinne diesesGesetzesist, wer zollzuschlagpflichtigenTabak
an einenVerarbeiterüberläßt. Als Verarbeitergilt auchder Kleinhändler, der
Tabakblätterunmittelbaran denVerbraucherabgibt. «

DreFeststellungdesZollzuschlagserfolgtbermUbergangesbesTabaksin
die Hände desVerarbeiters)der Bundesrat ist befugt,für dieAbgabevon Tabak
in kleinenMengenAusnahmenzuzulassen.Die FälligkeitdesZollzuschlagstritt
gleichzeitigmit der Fälligkeit des auf demTabake haftendenZolles ein.

Von demZollzuschlagebleibendiejenigenbearbeitetenund unbearbeiteten
Tabakblätterbefreit, welchezur Herstellungvon Tabakerzeugnissenverwendet
werden,auf die das Zigarettensteuergesetzvom 3. Juni 1906 Anwendungfindet.

83.
Anmeldepflichtund JederVerarbeiter,der zollzuschlagpflichtigenTabakbezieht,ist verpflichtet,
ertermitteleng,derzuständigenJollstellevorderÜbernahmedesTabaksin seinenBetriebden

Wert (62 Abs.1) anzumelden.Die Ubernahmeder Anmeldepflichtdes Ver=
arbeitersdurch den Verkäuferkann für bestimmteFälle zugelassenwerden.
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Der Wertanmeldungist die vom Verkäufer demVerarbeiter zu erteilende
Rechnung(Faktura)beizufügen.Letzterebildet dieGrundlage der amtlichenWert=
ermittelung. Bezieht der VerarbeiterTabakblätter aus demAuslande, so sind
die Fracht=, Versicherungs=,Löschungs=,Einlagerungs- und sonstigenSpesen,
die bis zur Uberführungin das Zollinland entstehen,demWerte hinzuzurechnen.
Der Bundesrat ist ermächtigt,für dieseZuschlägefesteSätzefür je 100Kilogramm
Tabak zu bestimmen. Die Wertanmeldungmuß enthalten: den Namen und
Wohnort des Verkäufersund des Käufers, denzu zahlendenKaufpreis, denTag
des Kaufes, das Ursprungsland, die übliche Bezeichnungder Tabakart sowie
das GewichtdesTabaks.

Uber die Lollbehandlung der Tabakmuster, die von Verkäufern, ihren
Angestelltenoder Beauftragten oder von Agenten mitgeführtwerden,trifft der
BundesratnähereBestimmungen.

84.
Ist überverschiedeneKlassenTabak(Sorrierungen)zwischendemVerkäufer

und Verarbeiter nur ein einheitlicher(Durchschnitts=)Preis vereinbartworden,
so ist, wenn die Feststellungdes Jollzuschlagsfür nur einenTeil der gekauften
Menge notwendigwird, nebender Wertanmeldungund derGesamtrechnungnoch
eine Schätzungdes Wertes der einzelnenKlassen beizubringen,die den Durch=
schnittspreis ergibt. Wenn die ganzeMenge abzüglichetwa weiter verkaufter
Teile innerhalb fünf Jahren vom Tage der Ausstellungder Gesamtrechnungan
nicht bezogenist, ist der Zollzuschlag für den bereitsbezogenenTeil nachdem
höchstenWerte zu berechnen,den die Schätzungder einzelnenKlassenenthält.
Der Mehrbetragist nachzuzahlen.

Stimmt der für die weiterverkauftenTeile erzieltePreis nicht mit demin
der SchätzungaufgeführtenWerte überein, so ist einenachträglicheAnderungder
Schätzungzulässig.

Hatder Verarbeiter Teile einer aus mehrerenKlassenbestehenden,zu einem
einheitlichenDurchschnittspreisegekauftenMenge Tabak vor der Feststellungdes
Zollzuschlagsweiterverkauft,so ist der Wertanmeldungfür denzollzuschlagpflich=
tigen Teil die Gesamtrechnungund die in AbschriftbeizubringendeRechnungüber
denweiterverkauftenTeil beizufügen. Besteht in diesemFalle der zollzuschlag=
pflichtigeTeil aus mehrerenKlassen,so findendieVorschriftenderAbs.1 und2
siungemäßeAnwendung.

Wenn im Falle einer beanstandetenLieferungeinenachträglichePreis=
änderung oder die Rückgabeeines nochnicht verzolltenTeiles einer zu einem
DurchschnittspreisegekauftenMengeTabakan denVerkäufererfolgt, findendie
Vorschriftendes Abs. 3 sinngemäßeAnwendung.

Bei Tabak, den der Verarbeiter selbstim Auslande pflanzen läßt oder
ohneZahlung einesEntgelts erwirbt, ist derWertanmeldungder Preis zu Grunde
zu legen,der nachder allgemeinenMarktlagevon inländischenVerarbeiternfür
TabakgleicherBeschaffenheitgezahltwird.

126
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Wenn,abgesehen von dem im vorhergehendenAbsatzerwähntenFalle, der

Wertanmeldungeine Rechnungnicht beigelegtwird, erfolgt die Ermittelung des
für den Zollzuschlag maßgebendenWertes durch Erhöhung des angemeldeten
Wertes um fünfzig vom Hundert.

85.
DetriebeanmoelhungWer mit ausländischenTabakblätternHandel treibenoderTabakerzeugnisse
uPh Bochführung,herstellenwill, hatdiesderSteuerbehördeseinesBezirkesschriftlichanzumelden.

Er erhält von ihr über die erfolgteAnmeldungeine Bescheinigung,vor deren
Erteilung der Betrieb nicht begonnenwerdendarf.

AngemeldetenVerkäufern und Verarbeitern ist der Bezug ausländischer
Tabakblätterohneweiteres,anderenPersonennur mit besondererErmächtigung
der Steuerbehördegestattet. Die Zollabfertigungsstellensind befugt, von den
Einbringern den Nachweisder erfolgtenAnmeldungzu fordern.

Die Verkäufer habenihre Vorräte an ausländischenTabakblätternso lange
unverzollt in einer öffentlichenNiederlagezu lagern oder auf eigeneKostenunter
ständigeSteueraufsichtzu stellen,bis die Feststellungdes Jollzuschlagserfolgt
ist (62 Abs.3). Sie habenüber Ju= und Abgang ausländischerTabakblätter
nachnähererAnordnung der SteuerbehördeBücher zu führen, aus denenins=
besondereder Verkaufspreis, das Gewichtund die Benennung sowiedie Käufer
der Tabakblätterersichtlichsind. Den Aufsichtsbeamtender Steuerbehördesind
von den Verkäufern auf Erfordern die Geschäftsbücherund Schriftstückevorzu=
legen, die auf den Ein=und Verkauf der ausländischenTabakblättersowieauf
die hierfür geleistetenund empfangenenJahlungen Bezug haben.

Die Verarbeiter habenalle Rechnungenüber (bezogeneodernichtbezogene)
ausländischeTabakblätter auf Erfordern denAufsichtsbeamtender Steuerbehörde
vorzuzeigen,diesenauf Erfordern auchEinblickin dieGeschäftsbücherund Schrift=
stückezu geben,die sichauf denEinkauf und dieBezahlungausländischerTabak=
blätter und, soweitein Weiterverkaufstattfindet,auch auf diesenbeziehen.

Die Rechnungen,Geschäftsbücherund Schriftstückesind drei Jahre aufzu=
bewahren.

86.
Besondere Beziehtder VerarbeiterTabakblättervon einemausländischenVerkäufer,

Wn= Here so ist die der WertanmeldungbeizufügendeRechnung von der Keiserlichen
brrchmmen=KonsulatsbehördedesBezirkes,in demderausländischeVerkäuferseineGeschäfts=

niederlassungoder in Ermangelung einer solchenseinenWohnsitzhat, mit dem
Vermerkezu beglaubigen,daß der in der RechnungangegebenePreis nachAus=
weis der Bücher und Schriftstückedes Verkäuferssowiesonstigerzur Verfügung
stehenderBeweisstückezutreffenderscheint. Das Fehlen dieserBeglaubigunghat
die im § 4 letzterAbsatzvorgeseheneFolge.
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87.

sind von einemPrüfungsamte für Tabakbewertungzu entscheiden,dasmindestens
zu zwei Dritteln mit Sachverständigenaus demTabakgewerbebesetztist. Der
Reichskanzlerbestimmtdie Jahl der Prüfungsämter, deren Sitz, Juständigkeit,
Besetzungund Geschäftsordnung.Die Sachverständigen,von denen tunlichst
zwei Drittel ihre Tätigkeit als Ehrenamt ausübensollen, werden vom Reichs=
kanzler nachAnhörung der Vertretungendes Tabakhandelsund der Tabakver=
arbeitungberufen.

Die Zollabfertigungsstellen,welche die Entscheidungdes Prüfungsamts
anrufen, haben ihm mit der Wertanmeldungund ihren Unterlagenein Muster
des zu prüfendenTabaks zu übersenden.Der Verarbeiter erhält für das ent=
nommeneMuster Vergütung nachdemangemeldetenWerte.

Das Prüfungsamt ist zu Erhebungenaller Art berechtigt,insbesondere
zur Forderung der Vorführung von Probeballen, zu örtlichenBesichtigungenund
zur schriftlichenoder persönlichenBefragung des Verkäufers und Verarbeiters
über die näherenUmständedes Geschäftsabschlusses.Das Prüfungsamt ist auch
befugt, sich für seineErmittelungen der Handelskammernoder der von diesen
vorzuschlagendenSachverständigenzu bedienen.

Das Prüfungsamt hat nur über die Zulänglichkeitoder Unzulänglichkeit
der Wertanmeldungzu entscheiden.

88.
Erklärt das Prüfungsamt eineWertanmeldungfür unzulänglich, so steht

der Reichsfinanzverwaltungdas AnkaufsrechtgegenZahlung des angemeldeten
Wertes mit einemZuschlagevon fünf vom Hundert zu.

Das Prüfungsamt hat demReichsschatzamtevon seinemBeschlusse,durch
den es eineWertangabefür unzulänglicherklärt, unverzüglichMitteilung zu
machenund über den von ihm geschätztenWert zu berichten.

Das Ankaufsrechtder Reichsfinanzverwaltungkann nur innerhalb zweier
Wochennach Empfang diesesBerichts ausgeübtwerden.

Ubt dieReichsfinanzverwaltungdasAnkaufsrechtnicht aus, so ist für den
Zollzuschlag der angemeldeteWert (§ 3), gegebenenfallsunter Berücksichtigung
der Erhöhungengemäß§&4 letzterAbsatzund §#6letzterSatz, maßgebend.

6#9.
Zigarren unterliegenaußer dem vorgeschriebenenZolle einem gleichzeitig

mit diesemzu entrichtendenZollzuschlagevon vierzig vom Hundert des Wertes.
Als Wert gilt der vom Einbringer bezahlteoder zu zahlendePreis. Der

Einbringer hat bei der Zollabfertigungder Jigarren in den freien Verkehr den
Wert nachnähererAnordnung der Steuerbehördeanzumeldenund, sofernnicht
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der Erwerb ohneZahlung eines Entgelts erfolgt ist, die Rechnungdes Lieferers
beizufügen. Die Unterlassungder Beifügung der Rechnung hat die im §&4
letzterAbsatzvorgeseheneFolge.

ZweifelderJollabfertigungsstellenanderZulänglichkeitderWertanmeldungen
werdenunter sinngemäßerAnwendungderVorschriften des §7 Abs.1 bis 3
entschieden.

Erklärt das Prüfungsamt eineWertanmeldungfür unzulänglich, so steht
der Reichsfinanzverwaltungdas Ankaufsrechtnach §8 Abs. 1 und 3 zu. Ubt
dieReichsfinanzverwaltungdasAnkaufsrechtnichtaus, so ist für denZollzuschlag
der von demPrüfungsamte geschätzteWert maßgebend.

Für die im ReiseverkehreingebrachtenJigarren beträgt der Zollzuschlag
1 000 Mark für einen Doppelzentner. Was als Einbringung im Reiseverkehre
zu geltenhat, bestimmtder Bundesrat.

&10.
Wer zumJnecke der JollhinterziehungRechnungenoderWertanmeldungen

unrichtig ausstellt oder unrichtige Abschriftenvon Rechnungenoder Wertan=
meldungenfertigt, wird, soweitnicht nach anderenGesetzeneine höhereStrafe
verwirkt ist, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu
hunderttausendMark bestraft. Die gleichenStrafen treffenden, der zumZwecke
der ZJollhinterziehungvon den vorstehendbezeichnetenunrichtigenSchriftstücken
Gebrauchmacht.

Erfolgt eine Verurteilung nach Abs. 1, so kann dem Verurteilten nach
RechtskraftderEntscheidungvon der oberstenbandesfinanzhehördeauf dieDauer
von höchstensfünf Jahren untersagtwerden,eins der im 9§5 Abs. 1 bezeichneten
Gewerbeselbstzu betreibenoder durch anderebetreibenzu lassenoder in einem
solchentätig zu sein.

11.
Der innerhalb des ZJollgebietserzeugteTabak unterliegt der Besteuerung

nachMaßgabe diesesGesetzes.
Die Steuer wird vom Gewichtedes Tabaks in gegorenem(fermentiertem)

oder getrocknetem,verarbeitungsreifemZustand erhobenund beträgt für einen
Doppelzentner

Tabakbläter .. .. . . . .. 57Mark,
Tabakblätter,welchezur Herstellungvon Tabakerzeugnissen
verwendetwerden,auf diedas Zigarettensteuergesetzvom
3. Juni 1906 Anwendungfindet,und Grumpen 450

In welchenFällen an Stelle dieserSteuer die EntrichtungeinerAbgabe
nachMaßgabedes Flächenraumsdesmit Tabak bepflanztenGrundstückstritt,
ist in den8833 u. ff. bestimmt.
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12.
Jeder Inhaber eines mit Tabak bepflanztenGrundstücks(Tabakpflanzer), unmeldungder

auchwenner denTabakgegeneinenbestimmtenAnteiloderuntersonstigenBe=pfnzungen.
dingungendurch einen anderenanpflanzenoder behandelnläßt, ist verpflichtet,
der Steuerbehördedes Bezirkes bis zum Ablaufe des 15. Juli die bepflanzten
Grundstückeeinzeln nach ihrer Lage und Größe genau und wahrhaft schriftlich
anzugeben.DerselbeerhältdarübervondergedachtenBehördeeineBescheinigung.

In betreff der erst nach dem 15. Juli bepflanztenGrundstückemuß die
Anmeldungspätestensam drittenTagenachdemBeginnederBepflanzungbewirkt
werden.

¾%f3.
Die Angaben(§ 12) werdenseitensderSteuerbehördegeprüft, welchedabei

von dem Gemeindebeamtenzu unterstützenist. Vermessungskostendürfen dem
Tabakpflanzerhierdurchnichterwachsen.

14.
Der Inhaber einesmit Tabak bepflanztenGrundstückshaftet für die Ge- HoftungdesTabal.

stellungdesauf demselbenerzeugtenTabakszur amtlichenVerwiegung.Diese isssr de
Verpflichtung geht, wenn nach der Anmeldung6§12) und vor Beendigungder desTabakszur
Ernte ein Wechselin derPerson desInhabers desGrundstückseintritt, auf den Verwiegung.
neuenInhaber über, ohneRücksichtauf die von denInteressentengetroffenen
Verfügungen.Von jedersolchenVeränderungist binnendreiTagennachdemEin=
tritte der Steuerbehördeeine schriftliche,von demneuenInhaber und im Falle
der freiwilligenVeräußerungauchvon dem bisherigenInhaber zu unterzeichnende
Anzeigezu machen.

•15.
Um die vollständigeGestellungdes erzeugtenTabaks zur Verwiegungzu ermittelung

sichern,ist dieSteuerbehördebefugt,vordemBeginnederErntezueinerfür 7
den Inhaber des GrundstücksverbindlichenFeststellungder Blätterzahl oder der Gewichtsmenge.
Gewichtsmengezu schreiten,welchemindestenszur Verwiegunggestelltund, soweit
dies nicht geschehenund auchder Abgang nicht vorschriftsmäßignachgewiesenist
18), versteuertwerdenmuß. In dem Falle der Feststellungder Blätterzahl

wird der Steuerbetrag für die nicht zur Verwiegung gestelltenBlätter (§ 31)
nachdemfür gleichartigeBlätter ermitteltenDurchschnittsgewichteberechnet.

16.
Die behufsamtlicherFestsetzungder zu vertretendenBlätterzahl oder Ge=

wichtsmengeerforderlichenErmittelungenwerdenan Ort und Stelle, und zwar
ersteredurchSteuerbeamte,welchedabei durch einengeeignetenStellvertreterder
Gemeindebehördezu unterstützensind, letzteredurcheineSchätzungskommissionvor=
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genommen,die aus demOberkontrolleur,einem von der Gemeindebehördeund
einemvon der SteuerbehördeernanntenSachverständigenbesteht.

Der zur Vornahmeder örtlichenErmittelungenbeziehungsweiseAbschätzung
anberaumteTermin ist der Gemeindebehördeund durch diesedenTabakpflanzern
vorher bekanntzu machen. Jeder Tabakpflanzerist berechtigt,denErmittelungen
auf seinenGrundstückenbeizuwohnen.

Das Ergebnis wird für jedes einzelneGrundstückin ein Register ein=
getragenund durchOffenlegungdes letzterenin der Gemeindeoder Zustellung
einesAuszugs an den Tabakpflanzerbekanntgemacht.

Innerhalb einerpräklusivischenFrist von drei Tagennachderin ortsüblicher
Weise erfolgtenBekanntmachungder Offenlegungdes Registers beziehungsweise
nach demEmpfangedes Auszugs kann der Tabakpflanzergegendie Festsetzung
Einsprucherheben. Der Einspruchist in die dazubestimmteSpalte desRegisters
einzutragenoder derSteuerbehördeschriftlichzuzustellenund muß in allen Fällen
den Betrag der verlangtenErmäßigunggenaubezeichnen.

Die Entscheidungüber den Einspruch wird von der für den betreffenden
Bezirk niedergesetztenKommission erlassen, welcheaus demOberinspektoroder
demvon ihm beauftragtenOberkontrolleurund zweivon derhöherenVerwaltungs=
behördedes BezirkesernanntenvereidetenSachverständigenbestehtund ihre Be=
schlüssenachStimmenmehrheitfaßt. Die Leitung der Verhandlungenstehtdem
OberinspektorbeziehungsweiseOberkontrolleurzu.

Wird der Einspruch unbegründetbefunden,so könnendem Tabakpflanzer
die durchdie Untersuchungund EntscheidungentstandenenKostenganz oder teil=
weisezur Last gelegtwerden.

817.
Die Festsetzungder zu vertretendenBlätterzahl oder Gewichtsmengekann

mit der im § 15 angegebenenWirkung durch eine auf Erfordern der Steuer=
behördevon demTabakpflanzerschriftlicheinzureichendeverbindlicheDeklaration
der Anzahl der Pflanzen und der durchschnittlichenBlätterzahl beziehungsweise
der mindestenszur Verwiegungzu stellendenGewichtsmengeersetztwerden, sofern
bei Prüfung der Deklaration sich gegenderenInhalt nichts zu erinnern findet
oder die erhobenenErinnerungensofort erledigtwerden.

18.
Die festgesetzteTabakmengeerleideteine Verminderung:
1. infolgeetwaigervor der amtlichenVerwiegungeingetretenerUnglücks=
fälle (wozuauchein nachFeststellungder Blätterzahlbeziehungsweise
der GewichtsmengeeingetretenerMißwachs zu rechnen),soweitdadurch
erweislichdieBlätterzahl oder dieGewichtsmengedeserzeugtenTabaks
vermindertist.

Von jedemderartigenUnglücksfalleist spätestensam viertenTage
nachdessenEintretenund, wenn derselbedenTabakauf demFelde
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betroffen hat, jedenfalls vor vollendeter Ernte der Steuerbehörde
schriftlichAnzeige zu machen,welchedie amtlicheErhebungdes Ver=
lustes zu veranlassenund über den Anspruch auf Minderung der
zu vertretendenBlätterzahl beziehungsweiseGewichtsmengezu ent=
scheidenhat;

2. infolge des unter gewöhnlichenVerhältnissenbis zur Verwiegungent=
stehendenAbgangesan Bruch und Abfall.

Wegendes hierfür zuzugestehendenAbzugs sowiewegendes Ver=
fahrens in den unter Ziffer 1 gedachtenFällen sind die von dem
Bundesratezu erlassendenAnordnungenzu beobachten.

¾19.
Den Steuerbeamtenist der Jutritt zu denjenigenRäumengestattetb, in BesachderTrocken=

welchender geernteteTabak getrocknetoder bis zur Verwiegungaufbewahrtwird. raͤume.
Diefelben könnenjederzeitdie Übergabezur IdentifizierungdesTabaks geeigneter
Proben verlangen,welchenachFeststellungder Steuer zurückzugebensind.

8 20.
Bevor der im 814 gedachtenVerpflichtung genügt ist, darf der Tabak-⸗ Veräußerungdes

pflanzersichdesBesitzesdesauf demangemeldetenGrundstückerzeugtenTabaks 2# e
oder einesTeiles davon bei oder nachder Ernte nicht entäußern,außer mit Ge=
nehmigung der Steuerbehördeund unter den von derselbenhinsichtlichder
Sicherstellungdes Steueranspruchszu stellendenBedingungen.

Die Ausfuhr des noch nicht zur Verwiegung gestelltenTabaks über die
Sollgrenze ist nur nach vorheriger Anmeldung und unter amtlicherKontrolle
gestattet.

& 21.
Das Gewicht des Tabaks wird nach bewirkter Trocknung und vor Beginn Verwiegung.

derFermentationspätestensam 31. März desauf das Erntejahr folgendenJahres
durch amtlicheVerwiegung bei der Steuerstelledes Bezirkes oder der nach Be=
dürfnis in dem einzelnenProduktionsort eingerichtetenbesonderenVerwiegungs=
stelle ermittelt. Die oberstenLandesfinanzbehördensind ermächtigt, ausnahms=
weisezu gestatten,daß die Gewichtsermittelungerstnachdem31.März, jedoch
spätestensbis zum 31. Mai des auf das Erntejahr folgendenJahres, geschehe.

22
Zu diesemBehufe sind die Tabakblätter nach demAbhängennachMaß= Verpackungdes

gabeder von der SteuerbehördebekanntgemachtenAnweisungin Büschelund 2 eVer=
Bündel zu verpackenund zur Verwiegungzu stellen.

Außerdemsinddie gewonnenenGrumpen,Bruch und sonstigeAbfälle zur
Verwiegung vorzuführen. Die für die Umschließungendes verwogenenTabaks
zu vergütendeTara wird auf Grund von Probeverwiegungenbestimmt.
Reichs=Gesetbl.1909. 127
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(23.
Die Steuerbehördehat nach Anhörung der Gemeindebehördedie Zeit,

wann beziehungsweisedieFrist, bis zu derenAblauf dieVorführung des Tabaks
zur Revision und Verwiegung geschehenmuß, zu bestimmenund durch die Ge=
meindebehördenin ortsüblicherWeisebekanntmachenzu lassen.

Wo das Bedürfnisvorliegt, die amtlicheVerwiegungder Grumpenoder
Sandblätter früher, als diejenigedes Oberguts zu veranlassen,kann die Ge=
meindebehördeeinen besonderenVerwiegungsterminfür die Grumpen sowie für
dieSandblätter beantragen.In diesemFalle hat dieselbevon dembevorstehenden
Verkaufe der Grumpen beziehungsweisevon dem Beginne des Abhängensder
Sandblätter derSteuerbehördebesondereAnzeigezu machen.

& 24.
Die Anzahlder zur VerwiegunggestelltenBündel 22)| vor demBe=

ginne der Revision und Verwiegung dem Wagebeamtenschriftlich anzumelden.
Ergebensichaus der Anmeldungoder bei der Revisionoder VerwiegungAn=
stände,die eineweitereUntersuchungnötig machen,so hat sichder Inhaber des
Tabaksgefallenzu lassen,daß derselbeauf seineKostenunter amtlicherVer=
wahrung und Verschlußgehaltenwird, bis die Abfertigungder unbeanstandeten
Posten beendetist.

Die bei der Revisionund VerwiegungnötigenHanddienstleistungenhat
der Inhaber desTabaks zu verrichtenoder auf seineKostenverrichtenzu lassen.

* 25.
Über das Ergebnisder Verwiegungwird eineamtlicheBescheinigunger=

teilt. Demnächsterfolgt die FeststellungdesSteuerbetrags,wobei das ermittelte
Gewicht des dachreifenTabaks nachAbzug von einemFünftel desselbenals das
steuerpflichtigeGewichtdesTabaks in fermentiertemodergetrocknetemfabrikations=
reifem Justand angenommenwird. Der festgestellteSteuerbetragwird sodann
demjenigenbekanntgemacht,welchemdie Gestellungdes Tabaks zur amtlichen
Verwiegungobliegt; für die Entrichtungder Steuer ist dieserzunächsthaft=
bar (§ 29).

Der festgestellteBetrag ist bei der erstmaligenVeräußerungdes Tabaks,
spätestensjedocham 15. Juli des auf das Erntejahr folgendenJahres zu zahlen,
soweit nicht Kredit bewilligtf oder der Tabak zur Ausfuhr über die Lollgrenze
oder zur Aufnahme in eine für unverzollteWaren bestimmte,oder mit Be=
willigung der Steuerbehördeausschließlichfür diesenZweckeingerichteteöffentliche
oder unter amtlichemMitverschlussestehendePrivatniederlageabgefertigtwird.
Die LagerungundVersendungvon unversteuertemTabak unterliegt deramtlichen
Kontrolle nach den hierüber vom Bundesrate getroffenenBestimmungen. Den
oberstenLandesfinanzbehördenwird dieBefugnis erteilt, im Falle desBedürfnisses
dieFrist zur Zahlung derSteuer über den 15. Juli des erstenauf das Erntcjahr
folgendenJahres hinausbis zur erstmaligenVeräußerungdesTabaks,längstens
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jedochbis zum 30. Juni des zweitenauf das ErntejahrfolgendenJahres zu
verlaͤngern.

Die Versteuerungunterbleibt, soweit die Vernichtung des Tabaks oder
seineUnbrauchbarmachungzu menschlichemGenussevor oder bei derVerwiegung
beantragtund unter amtlicherAufsicht vollzogenwird. Desgleichenwird von
demauf derNiederlagegänzlichverdorbenenundunbrauchbargewordenenTabake,
nachdemderselbeunter amtlicherAufsichtvernichtetworden,Steuer nichterhoben.
Wird der noch im ganzenbeim TabakpflanzervorhandeneTabakgewinndurch
Feuerschadenganz oder teilweisebis zum Ablaufe der für die Entrichtungder
Steuer festgesetztenFrist erweislichzerstört,so kann ein verhältnismäßigerErlaß
der Steuer gewährtwerden.

Ml*i
Für Tabak, der vor der amtlichenVerwiegung durch besondereUnglücks=

fälle, wie Hagelschlag,eine erheblicheWertverminderungerfahrenhat, kann auf
Antrag ein demGrade der WertverminderungentsprechenderNachlaß der Steuer
bewilligtwerden.

827.
Wenn inländischerTabak in eineNiederlagefür unverzollteWaren auf=

genommenwird, so findenauf denselbendie für die betreffendeNiederlageüber=
haupt geltendenVorschriftenmit der MaßgabeAnwendung,daß in allen Fällen
das Auslagerungsgewichtder weiterenAbfertigung der abgemeldetenMengen zu
Grunde gelegtwird und die beimUbergangin den freienVerkehrzu entrichtende
Steuer nach demSatze von derSteuer für inländischenTabak (6 11) zu bemessen
ist. Dagegen erlischt die Verpflichtungzur Entrichtung der Steuer, welchebei
der in Gemäßheitdes 9 25 vorgenommenenamtlichenVerwiegung für den in
die NiederlageaufgenommenenTabakfestgestelltwar. Demgemäßwird vondem
Steuerbetrage,welchender Niederlegerin Gemäßheitder nach §25 erfolgten
Feststellung,oder infolge spätererUbernahme(§ 29) zu entrichtenhat, bei der
Aufnahmeeiner Tabakmengein die NiederlageregelmäßigderjenigeBetrag ab=
gesetzt,welcherfür ein gleichesGewichtTabak in dachreifemZustand ermittelt
ist. Ist nachweislichdurchEintrocknenwährenddes Transports von der amt=
lichenVerwiegungsstelle(&25) bis zurNiederlageeinGewichtsverlustentstanden,
oder hat nach der amtlichenVerwiegung(§ 25) und vor Einlieferung zur Nieder=
lage noch eine Lagerung stattgefunden,so kann für die Eintrocknungwährend
desTransports und währendderLagerungnachdenvomBundesratezu treffenden
näheren Bestimmungennoch ein entsprechenderZuschlag zu diesemGewichte
gewährtund der sichhiernachergebendehöhereBetrag von derursprünglichfest=
gestelltenSteuer (§ 25) abgesetztwerden.

Auf besonderenAntrag kanndie AufnahmedesunversteuertenTabaksin
eineNiederlageder bezeichnetenArt auchmit der Wirkungzugelassenwerden,
daß derselbein bezugauf die fernereAbfertigung demunverzolltenausländischen
Tabakegleichgestelltund beimUbergangin den freienVerkehrder Eingangs=
abgabe(9§&1, 2) unterworfenwird. .

127«
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(28.
Auf die mit Bewilligung der Steuerbehördeausschließlichfür die Auf=

nahme von unversteuerteminländischenTabak eingerichtetenöffentlichenoder
unteramtlichemMitverschlussestehendenPrivatniederlagenfindendieBestimmungen
in &§97 bis 104 beziehungsweiseim § 108 des Vereinszollgesetzesmit der vor=
stehendim &.27 Abs. 1 bezeichnetenMaßgabeanalogeAnwendung.

Die näherenBedingungen für die Bewilligung und Benutzung solcher
Niederlagen,sowiediespeziellenVorschriftenüber dieAbfertigungdeszu denselben
gelangendenund aus ihnenzu entnehmendenTabaks enthältdas zu erlassende
Regulativ.

8 29.
Bei der erstmaligenVeräußerungdesTabaks wird derKäufer odersonstige

Erwerber zur Entrichtung der Steuer verpflichtet. In solchenFällen hat der
bisher Steuerpflichtige(§ 25) vor der Ubergabedes Tabaks die Steuerbehörde
von der Veräußerungzu benachrichtigenund für die Steuer so lange solidarisch
zu haften, als er nicht durch die Steuerbehördeausdrücklichdavon entbunden
wird. Bls dies geschehenist, kann er die Ubergabedes Tabaks an den Käufer
verweigern. Die Steuerbehördehat die Entlassung des ursprünglich Steuer=
pflichtigen aus diesersolidarischenHaftpflicht regelmäßigzu gewähren, sofern
nicht im einzelnenFalle wegender Persönlichkeitdes Käufers oder mangelnder
Sicherheit für die SteuerentrichtungbesondereBedenkenentgegenstehen.Die ver=
langte Entlassungaus der Haftpflicht darf nicht verweigertwerden, wenn die
Übergabedes Tabaks vor der Steuerbehördestattfindet. Hat die Ubergabedes
Tabaksan einenKäuferodersonstigenErwerbernichtbis zumAblaufeder für
die Entrichtungder Steuer festgesetztenFrist stattgefundenoder soll derTabak
vor der erstmaligenVeräußerungin den freienVerkehr gesetztwerden,so ist der
Tabakpflanzerzur Entrichtung der Steuer verpflichtet. In jedemFalle haftet
der Tabak ohne Rücksichtauf die Rechte eines Dritten an demselbenfür die
darauf ruhendeTabaksteuerund kann, solangederen Entrichtungnicht erfolgt,
von der Steuerbehördein Beschlaggenommenoder zurückgehaltenwerden.

l 30.
Auf Antrag des Steuerpflichtigenkann die Kreditierung der Steuer nach

Maßgabedesvon demBundesratezu erlassendenKreditregulativsbewilligtwerden.
Um den lbergang der Steuerpflicht(§29) auf solcheHändler,Fabri=

kantenusw., welchein anderenSteuerbezirkendomiziliert sind, zu erleichtern,
könnendenselbennach nähererVorschrift des Kreditregulativs von demHaupt=
amt, innerhalb dessenBezirke sie domiziliert sind, auf eine bestimmteSumme
lautendeTabaksteuer=Kreditzertifikateerteilt werden.

g 31.
Ist nicht die ganzezu vertretendeBlätterzahl beziehungsweiseGewichts=

menge(§8 15 ff.) zur Verwiegunggestellt,oder ist anderweitermittelt, daß ein
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Teil des steuerpflichtigenTabaks derVerwiegungentzogenist, so wird die dafür
zu entrichtendeSteuer — unbeschadetderetwaigenStrafverfolgung — gleichfalls
festgesetztund von dem für die Gestellungzur VerwiegungVerhafteteneingezogen.
In betreffdieserSteuerbeträgefindet eineKreditgewährungnicht statt.

#32.
In betreffder Behandlungder Tabakpflanzungensinddie folgendenVor=

schrrftenzu beobachten:
Die Pflanzungist in geradenReihenmit gleichenAbständendereinzelnen
Pflanzen voneinanderinnerhalbderReihenundmit gleichenodergleich=
mäßig wiederkehrendenAbständender Reihen voneinanderanzulegen

2. Tabak darf nicht mit anderenBodengewächsengemischtgebautwerden;
jedochist beigänzlichemAusfalle derTabakpflanzenauf einermindestens
4 QuadratmeterhaltendenFläche der Nachbau andererGewächseauf
dieserFläche gestattet.

3. Bis zu demzur amtlichenFestsetzungder Blätterzahl beziehungsweise
der Gewichtsmenge(§ 16) bestimmtenoder dem etwa besondersin
ortsüblicherWeise hierfür bekanntgemachtenTermine muß die zur
Regelung der Blattzahl erforderlicheBehandlung der Tabakpflanzen
(das Köpfen, Ausgeizen) vollständig bewirkt sein. Von dieserVor=
schrift kann in denjenigenFällen, wo die im § 15 gedachteFeststellung
auf dieGewichtsmengegerechnetwird, die Steuerbehördedie betreffeu=
den Tabakpflanzerentbinden.

4. Bevor die zu vertretendeBlätterzahl beziehungsweiseGewichtsmenge
amtlich festgestelltund über den etwa dagegenerhobenenEinspruch
entschieden,oder aber dieAbstandnahmevon deramtlichenErmittelung
der Blätterzahl beziehungsweiseGewichtsmengebekanntgemachtworden
ist, dürfen Tabakblätternur nachvorherigerAnzeigebeiderGemeinde=
behördeund unterBeobachtungder wegenFeststellungderMenge von
der Steuerbehördezu erlassendenAnordnungeneingesammeltwerden.

5. Alle vor der Ernte entstehendenAbfälle (Spindeln, Geize,mißratene
Bflanzen usw.) sind auf dem Felde sofort zu vernichten.

6. Will der Tabakpflanzerdas Tabakfeld vor der Ernte wegenMiß=
Hachses usw. umpflügen, so ist hiervon der Steuerbehördezuvor
Anzeigezu machen.

7. Spätestensam zehntenTage nach demAbblatten müssen,soweit die
Steuerbehördenicht eine längereFrist gestattethat, die Tabakpflanzen
abgehauenoder in andererArt beseitigtwerden. Die Erzielung einer
Nachernte(das sogenannteGeizenziehen)kann nur ausnahmsweisemit
besonderervor derErnte einzuholenderGenehmigungderSteuerbehörde
und unter den von derselbenvorzuschreibendenBedingungenhinsichtlich
der Ermittelung und Eutrichtung der gesetzlichenSteuer (6 11) ge=
stattetwerden.
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/33.
Für Tabakpflanzungenauf Grundstückenvon wenigerals 4 Ar Flächen=

Maßgabe des Flächenraums ein. Die Steuer beträgt für ein Quadratmeter
der mit Tabak bepflanztenFläche 5)7 Pfennig, im ganzen aber mindestens
50 Pfennig.

Durch besondereAnordnungder Steuerbehördekönnenjedochauchsolche
Pflanzungender Entrichtungder Gewichtsteuerunterworfenwerden.

34.
Iln betreffder nachMaßgabedesFlächenraumszuversteuerndenPflanzun=
gen finden die Bestimmungenin den §§ 12 und 13 gleichmäßigAnwendung.

NachgeschehenerPrüfung derAnmeldung6 13) wird die vondemTabak=
pflanzer zu entrichtendeSteuer berechnetund demselbenbekanntgemacht. Der
Inhaber desGrundstückshaftetfür den vollenBetrag der Steuer,auchwenn
er denTabak gegeneinenbestimmtenAnteil oderuntersonstigenBedingungen
durch einenanderenanpflanzenoder behandelnläßt.

Die festgestelltenSteuerbeträgesind, sofernsie 10 Mark nicht übersteigen,
bis zum 1. Oktober des Erntejahrs, anderenfallsbis zum 15. Juli des auf das
Erntejahr folgendenJahres einzuzahlen. Ein Erlaß der Steuer soll eintreten,
wenn durchMißwachs oder andereUnglücksfälle,welcheaußerhalbdes gewöhn=
lichenWitterungswechselsliegen,die Ernte ganz oder zu einem größerenTeile
verdorbenist. Desgleichenkann ein entsprechenderSteuererlaßgewährtwerden,
wenn der noch im ganzenbei demTabakpflanzervorhandeneTabakgewinnvor
dem vorbezeichnetenFälligkeitstermineganz oder teilweiseerweislichdurchFeuer=
schadenzerstörtist.

Die Bedingungenund das Verfahrenfür diesenErlaß werdenvon dem
Bundesratefestgestellt. - «

§35.
Ausnahmsweisekanndie Steuerbehördeauch für Tabakpflanzungenauf

Grundstückenvon 4 Ar oder mehr Flächeninhalt,wenn die Gesamtflächeder
Pflanzungenauf solchenGrundstückeninnerhalbderselbenGemarkungim Vor=
jahre 2 Hektarnicht überstiegenhat und die örtlichenVerhältnissenachihrem
Ermessenfür die Durchführungder Vorschriftenin den##15 bis 24 nicht
geeignetsind, die BesteuerungnachdemFlächenraume(6 33) oder eine Fixation
der Gewichtsteuer(G 11) in der Weiseanordnen,daßMengeundGewichtdes
zu versteuerndenTabaks,vorbehaltlichderBerücksichtigungeinerdurchUnglücks.
fälle herbeigeführtenVerminderungdesErntegewinns,nachVerhältnis desFlächen,
inhalts derPflanzung und nach demDurchschnittsertragesichbestimmen,welche
in dem betreffendenJahre in anderenGemarkungennach dem Ergebnisseder
Verwiegungerzielt wird.

Die hierbeizu beobachtendenallgemeinenVorschriftenerläßtderBundesrat.
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eo
Die in das Ermessender SteuerbehördegestelltenAnordnungen,welche

die Art und Weise derBesteuerung bedingen6 33 und § 35), find zeitig und
für diejenigenOrtschaften,in denenim Vorjahreseeksp,chber Tabakbaube=
triebenist, womöglichbis zum 15. April des Erntejahrs, jedenfallsaber, sowie
für andereOrtschaftenim cchalb vierzehnTagen nachder Anmeldung(&12) zu
erlassen. g37

Die Verwendungvon Tabaksurrogatenbei der Herstellungvon Tabak-.Verwendungvon
fabrikatenistverboten. Tabatsurrogaten.

Ausnahmen hiervon kann der Bundesrat gestattenund dabei über die
nötigenKontrollen sowieüber die bei der Verwendungvon Surrogaten zu ent=
richtendenAbgabenBestimmungtreffen.

Dem Reichstagesind die Bestimmungenüber die Höhe dieserAbgaben,
soferner versammeltist, sofort, anderenfallsbei dessennächstemZusammentreten
vorzulegen. Dieselben sind außer Kraft zu setzen,soweit der Reichstag dies
verlangt. 38.

Die Steuerverwaltungist befugt,behufsUberwachungdesim & 37 aus=
gesprochenenVerbots Proben der einzelnenTabakfabrikatebei den Fabrikanten
und Händlern währendder üblichenGeschäftsstundenoder währenddie Räum=
lichkeitendemVerkehregeöffnetsind, entnehmenzu lassenund überdenBezug
der betreffendenFabrikate genauenAufschlußzu verlangen.

& 39.
Alle Forderungenund Nachforderungenan Tabaksteuer,desgleichendie Verjährungder

AnsprücheaufErsatzwegenzuvieloderzurUngebührentrichteterSteuerverjthren 5856.
binnen Jahresfrist von demTage des Eintritts der Jahlungsverpflichtungbe=
ziehungsweiseder Jahlung an gerechnet.

Auf das Regreßverhältnisdes Staates gegendie Steuerbeamtenund auf
die NachforderunghinterzogenerTabaksteuerfindet dieseVerjährungsfrist keine
Anwendung. &40.

Bei der Ausfuhr von Tabak undTabakerzeugnissenoder bei ihrer Nieder=Lergütngderüb-
legung in einer öffentlichenNiederlageoderin einemunteramtlichemMitver=—mi —
schlussestehendenPrivatlager wird eineAbgabenvergütungnachBestimmungdes uuslend.
Bundesrats gewährt.

Bei der Ausfuhr von grünen Blättern, von Geizen, Tabakstengelnund
Abfällen wird keineVergütung gewährt.

& 41.
Wer es unternimmt,die nach diesemGesetzevon dem innerhalb des Joll. Strafbestimmungen.

gebiets erzeugtenTabak oder einer inländischenTabakpflanzungzu entrichtende— —#
Steuer zu hinterziehen,begehteine Defraudation.
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Der Tabaksteuerdefraudationmachtsichinsbesondereschuldig:
1. wer es unterläßt, die im § 12 und im erstenAbsatzedes § 34 vorge=
schriebeneAnmeldung hinsichtlichaller oder einzelnermit Tabak be=
pflanztenGrundstückerechtzeitigzu bewirken;

2. wer die gesetzlicheVerpflichtung,derGewichtsteuer(§11) unterliegenden
Tabak zur amtlichenVerwiegungzu stellen,nicht rechtzeitigerfüllt.

*42.
Der Defrandationder nachMaßgabedesGewichtszu entrichtendenTabak.

steuer 6 11) wird gleichgeachtet:
1. wenn im Falle des § 18 Ziffer 1 beider amtlichenErhebungdesdurch
UnglücksfallentstandenenVerlustesdie vorhandeneMenge deserzeugten
Tabaks nicht vollständigangezeigtwird;

2. wenn derTabakpflanzervor der amtlichenVerwiegungsichdesBesitzes
des gewonnenenTabaksoder einesTeiles daron ohneGenehmigungder
Steuerbehörde(5 20) entäußert;

3. wennvor demim §&32 Siffer 4 bestimmtenZeitpunkteTabakblätterohne
dievorgeschriebeneAnzeigeeingesammeltoderdieeingesammeltenBlätter
der vorgeschriebenenFeststellungderMenge derselbenentzogenwerden;

4. wenn über inländischen,zur Ausfuhr über die Jollgrenze amtlich ab=
gefertigtenTabak vor bewirkterAusfuhr eigenmächtigverfügt wird
6 20,25)

5. wenn nachdem im§ 32 Ziffer 7 bezeichnetenZeitpunkteineNachernte
ohne vorherigeGenehmigungerzielt oder der durch die Nacherntege⸗
wonneneTabak der vorgeschriebenenVersteuerungganz oder teilweise
entzogenwird;

6. wennunversteuerterinländischerTabakohnevorschriftsmäßigeAbmeldung
aus der Niederlage entfernt wird, sofern in diesemFalle nicht die
Strafe der Solldefraudationeintritt.

g43.
Strafe Die Tabaksteuerdefraudation(66 41 und 42) wird mit einer Geldstrafe,

derDefraudation.welchedem vierfachenBetrage der vorenthaltenenAbgabe gleichkommt,bestraft.
Die Steuer ist von der Strafe unabhängigzu entrichten.
Wird beiVerfolgung einerGewichtsteuerdefraudeermittelt, daßdas Grund=

stück, auf welchemder betreffendeTabak erzeugtworden,nicht angemeldetist
41 Ziffer 1), sosoll gegendenselbenTäter dieDefraudationsstrafenur einmal,

und zwar nachdemjenigenTatbestande,welcherdie höhereStrafe nachsichzeht,
festgesetztwerden. Wird nachgewiesen,daß der Beschuldigteeine Defraudation
nicht habeverübenkönnen,oder daß eine solchenicht beabsichtigtgewesensei, so“
findet nur eineOrdnungsstrafenachVorschrift des § 49 statt.
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Dasselbegilt, wenn ein mit Tabak bepflanztesGrundstückzwar rechtzeitig
angemeldet(§ 41 Abs. 2 Nr. 1), die Größe desselbenaber nicht angegebenoder
dergestaltunrichtig angegebenist, daß das verschwiegeneFlächenmaßbei Grund=
stückenvon 20 bis 40 Ar Fläche zweiAr, bei kleinerenGrundstückendenzehnten
und beiGrundstückenvon mehr als 40 Ar den zwanzigstenTeil derFlächeüber=
steigt. Bei geringerenUnterschiedenzwischenderAngabeund demBefundefindet
eineBestrafungnicht statt.

(44.
Der Steuerbetrag, nach welchemdie Strafe zu bemessen,bestimmtsich:
1. bei einer Defraudation der im &41 Ziffer 1 bezeichnetenArt in allen
Fällen nachdem im § 33 für dieSteuer nachdemFlächenraumefest=
gesetztenSteuersatze,auchwennder auf demnichtangemeldetenGrund=
stückerzeugteTabak der Gewichtsteuerunterliegt; letzterenfallswird
jedochder nach demFlächenraumeberechneteSteuerbetragaußer der
Strafe nicht entrichtet;
bei DefraudationenandererArt nachMenge und GewichtdesTabaks,
welchernichtrechtzeitigzur amtlichenVerwiegunggestellt(&41 Ziffer 2)
beziehungsweisewelcherGegenstandder denTatbestandderDefraudation
42) bildendenHandlung oder Unterlassungist.

Insofern es behufsFeststellungdesvorenthaltenenSteuerbetragserforderlich
wird, die Menge des auf einem odermehrerenGrundstückenerzeugtenTabaks
zu bestimmen,wird in Ermangelung anderweitergenügenderGrundlagen der
höchsteErtrag, welcherin dem betreffendenJahre für eine Tabakpflanzungin
derselbenoder der nächstgelegenenGemarkungermittelt ist, nachVerhältnis des
Flächenraumsals maßgebendangenommen.Ingleichen wird, sofern die Er=
mittelungdes Gewichtsnicht anders erfolgenkann, das höchstedurchschnittliche
Gewicht, welchesfür den Ertrag einer Pflanzung in derselbenoder der nächst=
gelegenenGemarkungdurchamtlicheVerwiegungfestgestelltist, zumGrunde gelegt.

##

(45.
Kann der Betrag der vorenthaltenenSteuer überhaupt nicht festgestellt

werden, so tritt statt des vierfachenBetrags der Steuer eine Geldstrafe von
dreißig bis zu dreitausendMark ein.

Der gleichenGeldstrafeunterliegt, wer dem im § 37 ausgesprochenenVer=
botezuwiderhandelt.

*
Im Falle der Wiederholungder Defraudation nach vorhergegangenerBe=

strafung wird die Strafe auf den achtfachenBetrag der vorenthaltenenSteuer
bestimmt.

Jeder fernereRückfall ziehtGefängnisstrafebis zu zwei Jahrennach sich,
dochkann nach richterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Unstände der
Reichs=Gesebl.1009.
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Zuwiderhandlungund der vorausgegangenenFälle auf Haft oder auf Geldstrafe
nicht unter demdoppeltender für den erstenRückfall bestimmtenGeldstrafeer=
kanntwerden.

& 47.
Wer es unternimmt, eine Joll= oderSteuervergütung(6 40) zu gewinnen,

welcheüberhauptnicht oder nur zu einem geringerenVergütungssatzoder für
eine geringereMenge zu beanspruchenwar, hat eine dem vierfachendeszur Un=
gebührbeanspruchtenVergütungsbetragsgleichkommendeGeldstrafeverwirkt.

Im Falle der Wiederholungnach vorhergegangenerBestrafung wird die
Geldstrafeauf das achtfachedes zur Ungebühr beanspruchtenVergütungsbetrags
erhöht. HinsichtlichderBestrafungdesfernerenRückfallskommtdieBestimmung
im zweitenAbsatzedes § 46 zur Anwendung.

(48.
Die StraferhöhungwegenRückfalls(& 46, 47) tritt ein ohneRücksicht

darauf, ob die frühere Bestrafung in demselbenober. in einemanderenBundes=
staat erfolgt ist. Sie ist verwirkt, auch wenn die früherenStrafen nur teil=
weiseverbüßtoderganzoderteilweiseerlassensind.

Dieselbeist dagegenausgeschlossen,wenn seit der Verbüßungoderdem
Erlasse der letztenStrafen bis zur Begehungder neuenDefraudation drei Jahre
verflossensind. «

Teilnehmer einerDefraudation unterliegenderStraferhöhungwegenRück=
falls nur insoweit,als siesichselbsteinesRückfallsschuldiggemachthaben.

*
Oitnungsstrafen. Die Ubertretungder BestimmungendiesesGesetzes,sowieder dazu er=

lassenenVerwaltungsvorschriftenwird, sofern nicht die Defraudationsstrafeoder
eine der im § 45 Abs. 2 und § 47 vorgeschriebenenStrafen verwirkt ist, mit
einer Ordnungsstrafebis zu einhundertundfünfzigMark geahndet.

Unbeschadetder verwirktenOrdnungsstrafenkann die Steuerbehördedie
Beobachtungder Vorschriften im § 32 Hiffer 1 bis 3, 5 und 7 über die Be=
handlungderTabakpflanzungenund im §22 über die VerpackungdesTabaks
durchAndrohungund Einziehungvon exekutivischenGeldstrafenbis zu dreihundert
Mark erzwingen,auchdas zur ErledigungNötige auf KostendesSäumigen be=
schaffen.

50.
„eusamenoen“ Mit Ordnungsstrafe(549) wird ferner belegt:
vonblungengegen 1. wer einem zur Wahrnehmungdes SteuerinteressesverpflichtetenBe=
dieGesetze. amten oder dessenAngehörigenwegen einer auf die Erhebung oder

Kontrollierungder TabaksteuerbezüglichenamtlichenHandlungoder
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UnterlassungeinersolchenGeschenkeoderandereVorteileanbietet,ver=
sprichtodergewährt,sofernnichtderTatbestandderBestechung6 333
des Strafgesetzbuchs)vorliegt;

2. wer sichHandlungenoder Unterlassungenzu Schulden kommenläßt,
durchwelcheein solcherBeamter an der rechtmäßigenAusübungseines
Amtes in bezugauf dieTabaksteuerverhindertwird, sofernnicht der
Tatbestandder strafbarenWidersetzlichkeit& 113 desStrafgesetzbuchs)
vorliegt. «

851.
Treffen mit einerZuwiderhandlunggegendieBestimmungendiesesGesetzes

anderestrafbareHandlungenzusammen,oder ist mit der Defraudationzugleich
eineVerletzungbesondererVorschriftendiesesGesetzesverbunden,so findendie
BestimmungendesStrafgesetzbuchs(6674 bis 78) Anwendung.

Im Falle mehrerer oder wiederholterJuwiderhandlungengegen dieses
Gesetz,welchenur mit Ordnungsstrafebedrohtsind, soll, wenndie Juwider=
handlungenderselbenArt sind und gleichzeitigentdecktwerden, die Ordnungs=

einmaligenBetragefestgesetztwerden.

*5.
Tabakpflanzerund diejenigen,auf welchedie gesetzlichenVerpflichtungen

desTabakpflanzersübergegangensind (6814, 20), sowieTabakhändler,Kommis=
sionäre,Makler und Fabrikantenhabenfür die von ihren Verwaltern, Gehilfen,
Chegatten,Kindern,Gesindeund sonstin ihremDiensteoderTagelohnestehenden
oder sich gewöhnlichbei der Familie aufhaltendenPersonennachdiesemGesetze
verwirktenGeldstrafensowie für die Steuer und entstandenenProzeßkostensub=
sidiarischzu haften. Wird nachgewiesen,daß die Zuwiderhandlungohneihr
Wissenverübt worden, so haftensie nur für die Steuer.

Tabakpflanzerund diejenigen,auf welchediegesetzlichenVerpflichtungendes
Tabakpflanzersübergegangensind, haftenbezüglichdes von ihnenzur Verwiegung
zu stellendenTabaks in allen Fällen für die Steuer, welcheinfolge einer uner=
laubtenHandlung oder Unterlassungder bezeichneten,von ihnen zu vertretenden
Personenvorenthaltenist, soferndieselbevon dem eigentlichenSchuldigen nicht
beigetriebenwerdenkann.

* 53. ·
Die Umwandlungder nicht beizutreibendenGeldstrafenin Freiheitsstrafen

erfolgt gemäß8§ 28 und 29 des Strafgesetzbuchs;jedochdarf dieFreiheitsstrafe
im erstenFalle der Defraudation sechsMonate, im erstenRückfall ein Jahr,
im fernerenRückfallezwei Jahre nicht überschreiten.

84.
Die Strafverfolgung von Defraudationengegendie Tabaksteuerund von

Juwiderhandlungengegen die Bestimmungender 9§837 und 47 diesesGesetzes
. 1280
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verjährt in drei Jahren, die Strafverfolgung von Zuwiderhandlungengegen
diesesGesetz,welchemit Ordnungsstrafenbedrohtsind, in einemJahre, von dem
Tage an gerechnet,an welchemsie begangensind.

Der AnspruchaufNachzahlungdefraudierterGefälleerlischtin dreiJahren.

(585.
In betreff der Feststellung,Untersuchungund Entscheidungder Zuwider=

handlungengegendie BestimmungendiesesGesetzesund die dazuerlassenenVer=
waltungsvorschriften,sowie in betreffder Strafmilderung und des Erlasses der
Strafe im Gnadenwegekommendie Vorschriften zur Anwendung, nach welchen
sichdas Verfahren wegenJuwiderhandlungengegendie Zollgesetzebestimmt.

Die nachdenVorschriftendiesesGesetzesverwirktenGeldstrafenfallen dem
Fiskus desjenigenStaates zu, von dessenBehörden die Strafentscheidunger=
lassenist.

ä56.
Jede, von einer nach 9 55 zuständigenBehörde wegen einer Zuwider=

handlunggegendie BestimmungendiesesGesetzesoder die dazu ferlassenenVer=
waltungsvorschrifteneinzuleitendeUntersuchungund zu erlassendeStrafentscheidung
kann auch auf diejenigenTeilnehmer, welcheanderenBundesstaatenangehören,
ausgedehntwerden.

Die Strafvollstreckungist nötigenfalls durch Requisition der zuständigen
Behörden und Beamten desjenigenStaates zu bewirken,in dessenGebiete die
Vollstreckungsmaßregelzur Ausführung kommensoll.

Die BehördenundBeamten derBundesstaatensollen sichgegenseitigtätig
und ohneVerzug den verlangtenBeistand in allen gesetzlichenMaßregeln leisten,
welchezur EntdeckungoderBestrafung derZuwiderhandlungengegendiesesGesetz
dienlichsind.

857.
1. Der Reichskanzlerist befugt, anzuordnen:
a) daß von allen beim Inkrafttreten diesesGesetzesim freien Verkehre
befindlichen,noch nicht verarbeitetenausländischenTabakblätternein
Zollzuschlagvon vierzig vomHundert desWertes nachträglicherhoben
wird;

b) daß die am Tage des Inkrafttretens des Gesetzesim Besitzoder Ge=
wahrsaminländischerHändler befindlichen,bereits verzolltenZigarren
ausländischenUrsprungeszum Satze von 40 Mark für tausendStück
nachverzolltwerden. "

2.«SoweitdieinZifferlagedachteMaßnahmenichtPlatzgreift,unter-
liegen alle am Tage desInkrafttretensdes Gesetzesim freienVerkehredesZoll⸗
inlandes befindlichenunbearbeitetenoder bloß geschnittenenTabakblätter, wenn
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sie ausländischenUrsprunges sind, einer Nachverzollungin Höhe von 27 Mark
für den Doppelzentnerund, wenn sie im Inland erzeugtsind, einer Nachver=
steuerungvon 12 Mark für den Doppelzentner. BearbeiteteentrippteTabak=
blätter unterliegeneiner Nachverzollungvon 36 Mark, einer Nachversteuerung
von 16 Mark für denDoppelzentner.

3. Aus besonderenGründen kann eine Ermäßigung der Sätze der Nach=
verzollungund Nachversteuerungvorgesehenwerden. Die Beträge der Nachver=
zollung und Nachversteuerungsind gegenSicherheitsbestellungfür eine Frist von
fünf Monatenzu stunden.

4. Jeder, der zu dem in Ziffer 2 angegebenenZeitpunktebereits verzollte
oder versteuerteTabakblätterim BesitzoderGewahrsamehat ist verpflichtet,sie
innerhalb der zu bestimmendenFrist dem zuständigenSteueramt unter Nachweis
ihres Ursprunges und im Falle der Ziffer 1a unter Angabedes Ankaufspreises
und Vorlage der zugehörigenRechnungenanzumelden. Der Ankaufspreisbildet
die Grundlage der Wertermittelung. Den Aufsichtsbeamtender Steuerbehörde
sind zum Iwecke der Wertermittelung auf Erfordern die Geschäftsbücherund
Schriftstückevorzulegen, die auf den Einkauf und die Bezahlung von Tabak=
blättern Bezug haben.

Für unbearbeiteteTabakblätterausländischenUrsprunges,die bei Inkraft=
treten desGesetzesausweislichderBücher im BesitzevonHerstellernsind und sich
im freien Verkehrebefindenoder in zollfreienNiederlagenoder im Zollauslande
lagern, sind für dieWertermittelungdieBestimmungender §§ 3, 4 und6 nicht
anzuwenden,wenn der Hersteller innerhalb der gemäßAbs.1 bestimmtenFrist
ein VerzeichnisdieserTabake demfür seineHauptniederlassungzuständigenSteuer=
amt einreichtund den Ankaufspreis mit der Angabe seinerVerteilung auf die
einzelnenPosten einesDurchschnittskaufsunter Vorlegung seinerGeschäftsbücher
sowie auf Verlangen die Beschaffenheitder TabakedurchVorlage von Mustern
oder Probeballennachweist. Aber die festgestelltenWerte sind von demSteuer=
amte Beglaubigungenunter genauerBezeichnungder Tabakegemäß§ 3 Abs. 2
auszustellen. Die Beglaubigung tritt an die Stelle der Rechnung(§ 3 Abs. 2)
und ist bei derJollabfertigung von Tabak, dessenWert beglaubigtist, derWert=
anmeldungbeizufügen.

Die näherenBestimmungenüber die NachverzollungundNachversteuerung
trifft der Reichskanzler.

5. Der Verkäufervon Tabakblättern,die vor demInkrafttretendieses
Gesetzesverkauftsind, abererstnachdiesemZeitpunktegeliefertwerden,ist befugt,
die Erstattungder nachweislichverauslagtenBeträge für Nachverzollungund
Nachversteuerungvom Käufer zu verlangen.

6. Händler, die bereits verzollte ausländischeZigarren am Tage des
Inkrafttretens des Gesetzesim Besitz oder Gewahrsamehaben, sind im Falle
einerAnordnungnachZiffer 1b verpflichtet,innerhalbderzu bestimmendenFrist
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die Anzahl der in ihrem Besitz oder Gewahrsamebefindlichenausländischen
Zigarren der zuständigenSteuerbehördeanzumelden.

7.- Die im §&5 vorgeschriebeneBetriebsanmeldungist seitensder bestehenden
BetriebespätestenszweiWochenvor demInkrafttretendes Gesetzeszu erstatten.

6 . 6
DiesesGesetztritt am 15.August1909 in Kraft.

Mr. 3645.) Bekanntmachung,betreffenddie Fassungdes Zündwarensteuergesetzes.Vom
21. Juli 1909.

A# GrunddesArtikel VI Abs.2 desGesetzesvom15.Juli 1909,betreffend
ü#nderungenim Finanzwesen(Reichs=Gesetzbl.S. 743),wird dieFassungdes
Zündwarensteuergesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin,den21.Juli 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Wermuth.

Jündwarensteuergesetz.
Vom 15. Juli 1909.

1.
Segenstandder Zum Gerbrauch im Inlande bestimmte Zündwaren unterliegen einer in
* die ReichskassefließendenVerbrauchsabgabe(Zündwarensteuer). waren im

SinnediesesGesetzessindJündhölzer,Zündspänchen,ZündstäbchenausStroh-
halmenoderVappeundZündkerzchenaus Stearin, WachsoderähnlichenStoffen
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82.
Die Zündwarensteuerbeträgt: —.
1. für Zündhölzer,für Zündspänchenund für Zündstäbchenaus Stroh=
halmenoder aus Pappe
a) in Schachtelnoder anderenBehältnissenmit einemInhalte von
weniger als 30 Stück 1 Pfennig und mit einem Inhalte von
30 bis 60 Stück 1½Pfennig für jedeSchachteloderjedesBe=
hältnis;

b) in Schachtelnoder anderenBehältnissenmit einemInhalte von
mehr als 60 Stück 1½Pfennig für 60 Stück oder einenBruch=
teil davon.

2. für Zündkerzchenaus Stearin, WachsoderähnlichenStoffen
a) in Schachteln oder anderenBehältnissenmit 20 oder weniger
Zündkerzchen5 Pfennig für jedeSchachteloderjedesBehältnis;

b) in größerenPackungenfür je 20 ZündkerzchenodereinenBruch=
teil davon 5 Pfennig.

Die höherenSteuersätzetretennicht ein, wenndie vorstehendangegebenen
Stückzahlenum nichtmehrals zehnvomHundertüberschrittenwerden.

83.

In den erstenfünf Jahren nach dem Inkrafttreten diesesGesetzestritt
eine Erhöhung der Zündwarensteuerum zwanzigvom Hundert ein:

1. für Zündwaren, welchein Fabriken hergestelltsind, die erstnach dem
1. Juni 1909 betriebsfähighergerichtetwordensind;

2. für Jündwarenaus denvor dem1. Juni 1909 in Betriebgewesenen
Fabriken, soweitderenJahreserzeugungdie nachweislicheDurchschnitts=
erzeugungder letztendrei Betriebsjahrevor dem 1. Juni 1909, oder,
falls dieFabrikennochnichtvolledreiBetriebsjahrevor dem1.Juni 1909
bestandenhaben,die nachweislichejährlicheDurchschnittserzeugungder
vor dem 1. Juni 1909 liegendenBetriebszeitübersteigt.

Die näherenBestimmungenzur AusführungdieserVorschrifterläßt der
Bundesrat.

(4.
Für im Inlande hergestellteJZündwarenist die Jündwarensteuerzu ent.Ze#derSateichtung

richten, bevor die Jündwaren aus denRäumen desHerstellungsbetriebsoderden
Zündwarensteuerlagern& 11) in denfreienVerkehrdesInlandesübergehen.
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Für die aus demAusland eingehendenZündwarenist die Steuer neben
demEingangszoll und zugleichmit diesemzu entrichten.

85.
Verpflichtung Für die im Inlande hergestelltenZündwaren ist die Steuer vomHersteller,

zurEnteichtungderfür dievomAuslandeingeführtenZündwarenvomEinbringerzuentrichten.

86.
Sastungfuͤrdie Die steuerpflichtigenZündwarenhaftenohneRücksichtauf dieRechteDritter
Steuer. für den Betrag der darauf ruhendenSteuer und können,solangederenEnt—

richtungnicht erfolgt ist, von der Steuerbehördemit Beschlagbelegtund zurück=
gehaltenwerden.

7.
Stundungder Die Zündwarensteuerkann ohne Sicherheitsbestellungauf drei Monate
Steuer. gestundetwerden;gegenSicherheitsbestellungist sie auf sechsMonate zu stunden.

Ein unterSteuerverschlußbefindlichesLagerist als Sicherheitanzunehmen.

88.
Verjaͤhrungder Ansprücheauf Zahlung oder Erstattung der Steuer verjähren in einem
Steuer. Jahre von demTage des Eintritts der Steuerpflicht& 4) ab. Der Anspruch

auf Nachzahlungeines hinterzogenenSteuerbetragsverjährt in drei Jahren.
Die Verjährung wird durch jedevon der zuständigenBehördezur Geltend=

machungdes AnspruchsgegendenZahlungspflichtigengerichteteHandlung unter=
brochen.

9.
Befreiungvonder Zündwaren, die unter Steueraufsichtausgeführt oder vernichtetwerden,

Stewer heleibenvonderZündwarensteuerfrei.
Bei der Ausfuhr von Zündwaren aus dem freien Verkehrefindet eine

Vergütungder Zündwarensteuernicht statt.

8 10.
Verpackungder SteuerpflichtigeZündwarendürfen aus den Herstellungsbetrieben,den
#e#erenn Zündwarensteuerlagernund demAuslandenur verpacktin denfreienVerkehr
berstelles. des Inlandes gebrachtwerden. Die Art der Verpackungund die Größe der

zulässigenPackungenbestimmtder Bundesrat.
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Auf den Packungensowieauf den einzelnenUmschließungender ZJünd=
waren (Schachteln oder anderenBehältnissen)ist der Name und Wohnort des
Herstellers oder eine bei der SteuerbehördeanzumeldendeMarke, die die Be=
zeichnungdes Herstellersvertritt, anzugeben.

11.
Herstellernvon Zündwaren und solchenPersonen, die damit Großhandel

treiben, könnenfür dic von ihnenhergestellten,aus inländischenFabrikenbezogenen
und aus dem Ausland eingeführtenverzollten Jündwaren Privatlager unter
amtlichemMitverschlusse(Zündwarensteuerlager)bewilligt werden, in denendie
Zündwarenunversteuertniedergelegtwerdendürfen.

Für die Bewilligung dieserLager, ihre Einrichtung, für die Abfertigung
der Zündwaren zu und von dem Lager, die Art der Lagerungund dieHaftung
des Lagerinhaberssind, soweit vom Bundesrate nicht besondereBestimmungen
erlassenwerden, die für die Lagerung ausländischerunverzollterGegenstände
gegebenenVorschriftenmaßgebend.

Den im Abs. 1 genanntenPersonen kann die steuerfreieLagerung von
Zündwaren auch in öffentlichenJollniederlagen unter Wahrung der Junlands=
eigenschaftinländischerZündwarengestattetwerden.

12.
Wer Zündwaren herstellenwill, hat dies vor Eröffnung des Betriebs

unter Bezeichnungder Erzeugnisse,derenHerstellungbeabsichtigtist, derSteuer=
behördeschriftlichanzuzeigenund gleichzeitigeineBeschreibungderBetriebs=und
Lagerräume sowie der damit in Verbindung stehendenoder unmittelbar daran
angrenzendenNäume vorzulegen. Befinden sich die Betriebsräume an ver=
schiedenenOrten, se ist für jedenOrt eine besondereAnmeldung einzureichen.

*ii
Die Steuerbehördeist ermächtigt,auchAngaben über die Verpackungsart

der Waren sowiegegenentsprechendeEntschädigungdieHinterlegungvon Praben
der einzelnenPackungenzu verlangen.

Bei jederAnderung derangemeldetenVerhältnisse(68.12, 13) hat spaͤtestens
innerhalb einerWocheeineBerichtigungoderErgänzungderAngabenzu erfolgen.

*
JederWechselim Besitzeinesauf dieHerstellungvon Zündwarengerichteten

Betriebs ist derSteuerbehördebinneneinerWochevomneuenBesitzeranzuzeigen.
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Betriebsinhaber, die den Betrieb nicht selbst leiten, habender Steuer=
behördediejenigenPersonenzu bezeichnen,die als Betriebsleiter in ihremNamen
zu handelnbefugtsind.

Die in diesemGesetzefür denBetriebsinhabergegebenenVorschriftengelten
mit Ausnahmederjenigenim § 20 Satz 2 auch für den Betriebsleiter.

Der Betriebsinhaber kann die strafrechtlicheVerantwortlichkeitauf den
Betriebsleiterübertragen.

15.
Fertige unversteuerteLündwaren dürfen nur in den angemeldetenRäumen

Buchführung.

des Steuer⸗
aufkommens.

sindAnschreibungenzu führen, die derBestimmungderSteuerbehordeentsprechend
aufzubewahrenund denBeamtenzugänglichzu haltensind.

16.
Die Zündwarenfabrikenmüssenbaulichsoeingerichtetsein, daßeineständige

9steueramtlicheBewachungund Abschließungder Räume, in denendie ferrigen
Zündwaren verpacktund aufbewahrt werden, durchzuführenist und daß die
Steuerbehördeden Gang der Herstellungund den weiterenVerbleib der Zünd=
waren innerhalb der Fabrik verfolgenkann.

Auch liegt den Fabrikinhabernob, auf Verlangen zur Erleichterungder
Überwachungdes Betriebs Wachräumefür die Aufsichtsbeamteninnerhalb oder
außerhalbder Fabrikräumeherzustellen.

Die näherenBestimmungenüber den steuerlichenAbschlußder Räume
oder die ZulässigkeitanderweiterSicherungsmaßregelntrifft der Bundesrat.

Für die beim InkrafttretendiesesGesetzesbereits im Betriebe befindlichen
Zündwarenfabrikenwerdendie erstmaligenKosten der für die steuerlicheÜber=
wachungdes Betriebs und der LagerungerforderlichenbaulichenAnlagen sowie
der Verschlußanlagenden Betriebsinhabernaus der Reichskasseerstattet.

Wird von der Steuerbehördein bezug auf eine Zündwarenfabrik, für
welchedie Reichskassedie erstmaligenKosten der sicherndenbaulichenEinrich=
tungen zu tragen hatte, demnächsteineAbänderungoder Vervollständigungder
ursprünglich angeordnetenEinrichtungen gefordert, ohne daß dazu durch vor=
genommenebaulicheVeränderungender Fabrik ein Anlaß gegebenwar, so sind
auch die neu entstandenenKosten dem Fabrikinhaberaus der Reichskassezu
ersetzen.Der Ersatzkann jedochversagtwerden, wenn die Anforderunggestellt
ist, nachdemgegenden Fabrikinhaberoder eine von ihm subsidiarischzu ver=
tretendePerson eineStrafe wegenHinterziehungder Bunbwarensteuererkannt
wordenwar.
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¾17.
Gewerbebetriebe,in denenJündwarender im §1bezeichnetenArt hergestellt

werden,sind, solangeein Betrieb stattfindet,unausgesetztdurchSteuerbeamtezu
überwachen.Der Bundesrat ist ermächtigt,an Stelle der ständigenUberwachung
anderegeeigneteAufsichtsmaßregelnanzuordnen.

Die Steuerbeamtensindbefugt,dieRäume, in denenJündwaren hergestellt
oder aufbewahrtwerden,solangesie geöffnetsind oder darin gearbeitetwird, zu
jederJeit, anderenfallswährendder üblichenGeschäftsstundenzu besuchen.Die
Zeitbeschränkungfällt weg, wenn Gefahr im Verzug ist.

18.
Innerhalb der der SteueraufsichtunterliegendenRäume dürfen keineEin=

richtungengetroffenwerden,welchedieAusübung der gesetzlichenAufsichthindern
oder erschweren.

19.
Der Betriebsinhaberhat den Steuerbeamtenauf Verlangen die Vorräte

an steuerpflichtigenJündwaren vorzuzeigenund jede für die Steueraufsichtoder
zu statistischenZweckenerforderlicheAuskunft überdenBetrieb zu erteilen. Ferner
hat er bei den zum Jwecke der Steueraufsichtund Abfertigung stattfindenden
AmtshandlungendieHilfsmittel (Wagen,Gewichte,Beleuchtungusw.)zu stellen
und die nötigenHilfsdienstezu leisten.

Den Oberbeamtender Steuerverwaltungsinddie auf die Herstellungund
den Verkauf der ZündwarenbezüglichenGeschäftsbücherund Schriftstückeauf
Erfordern zur Einsicht vorzulegen.

20.
Ist der Betriebsinhaber wegen Steuerhinterziehungbestraft worden, so

kann der Betrieb besonderenAufsichtsmaßnahmenunterworfen werden. Die
Kostenfallen dem Betriebsinhaberzur Last.

21.
Die Stenerbeamtensind befugt, bei Händlern mit Zündwaren zu prüfen,

ob auf den Packungenund Umschließungender Jündwaren Name und Wohnort
desHerstellersangegebenist, und in Zweifelsfällen behufsPrüfung der Herkunft
der Zündwaren Proben gegenBezahlung zu entnehmen.

*2.

Steueraufsicht.

halb der ordentlichenDienststundenstattfinden.
129“
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Inwieweit und in welcherHöhe für sonstigeAmtshandlungenGebühren
oder Verwaltungskostenbeiträgeerhobenwerdendürfen, bestimmtder Bundesrat.

g 23.
Etraivorschriften. Wer es unternimmt,demReichedie Zündwarensteuervorzuenthalten,

machtsichder Hinterziehungschuldig.

g 24.
Der Tatbestanddes§ 23 wird insbesondereals vorliegendangenommen:
a) wenn mit der Herstellung von der Jündwarensteuerunterliegenden
Waren begonnenwird, bevor die Anzeige des Betriebs in der vor=
geschriebenenWeise erfolgt ist G. 12))

b) wenn Zündwarenaus den Betriebs- und Aufbewahrungsräumeneiner
Zündwarenfabrik oder aus einem Zündwarensteuerlager 11) un=
befugterweiseentfernt werden oder sonst über unter Steueraufsicht
stehendeZündwarenunbefugterweiseverfügt wird;

c) wenn JZündwarenohne die vorgeschriebeneVerpackungoder ohne die
vorgeschriebeneBezeichnungdesHerstellers(§ 10) in den freienVerkehr
gebrachtwerden;

d) wenn die Anschreibungenüber die Jündwaren(§15) unrichtig geführt
oder den SteuerbeamtenunrichtigeAngabenüber die Buchführung
gemachtwerden;

e) wenn Jündwaren ohne eine die Angabedes HerstellerstragendeUm=
schließungfeilgehaltenoder wenn zum Iweckedes Verkaufs die Be=
zeichnungeiner ZündwarenfabriktragendeUmschließungenmit Sünd=
warenbefülltwerden,dienichtin dieserZündwarenfabrikhergestelltsind.

* 25.
Der Hinterziehungwird es gleichgeachtet,wenn jemandZündwaren, von

denener weiß oder den Umständennachannehmenmuß, daß hinsichtlichihrer
eine Hinterziehungder Jündwarensteuerverübt worden ist, erwirbt oder in Ver=
kehr bringt, bevor die Abgabeentrichtetist.

826.
Wird in den Fällen der 88 24, 25 festgestellt,daß eineVorenthaltung

der Abgabe nicht stattgefundenhat oder nicht beabsichtigtworden ist, so findet
nur eine Ordnungsstrafenach§ 30 statt.

827.
Wer eine Hinterziehungbegeht,wird mit einer Geldstrafein Höhe des

vierfachenBetrags derSteuer,mindestensaber in Höhevon dreißigMark für
jedeneinzelnenFall, bestraft. Außerdemist die Steuer nachzuzahlen.
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Soweit der Betrag der Abgabe nicht festgestelltwerdenkann,tritt eine
Geldstrafebis zu zwanzigtausendMark ein.

828.
Liegt eineÜbertretungvor, so werdendie Beihilfe unddie Begünstigung

mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark bestraft.

829. «
Im Falle der Wiederholung der Hinterziehung nach vorausgegangener

Bestrafungwird die im § 27 vorgeseheneStrafe verdoppelt.
Jeder fernereRückfall zieht Gefängnis bis zu zweiJahren nachsich,doch

kann nach richterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständeund der
vorangegangenenFälle auf Haft oder auf Geldstrafenicht unter demVierfachen
der in dem§927 vorgesehenenStrafe erkanntwerden.

Die Rückfallstrafetritt ein, auch wenn die frühereStrafe nur teilweise
verbüßt oder ganz oder teilweise erlassenworden ist; sie bleibt dagegenausge=
schlossen,wenn seit der Verbüßung oder demErlasse der früherenStrafe bis
zur Begehungder neuenStraftat drei Jahre verflossensind.

g30.
Zuwiderhandlungengegen die Vorschriften diesesGesetzesund die dazu

erlassenenund öffentlichoder den Beteiligten besondersbekanntgemachtenVer—
waltungsbestimmungenwerden, soweitsienichtnach6#27 ff. mit einerbesonderen
Strafe bedroht sind, mit einer Ordnungsstrafe von einer Mark bis zu drei=
hundertMark bestraft.

%11.
Inhaber der unter SteueraufsichtstehendenBetriebe (§17) haften für die

von ihren Verwaltern, Geschäftsführern,Gehilfen und sonstigenin ihremDienste
oder Lohne stehendenPersonen sowie von ihren Familien=oder Haushaltungs=
mitgliedernverwirktenGeldstrafenund Kostendes Strafverfahrens sowiefür die
nachzuzahlendeSteuer im Falle des Unvermögensder eigentlichenSchuldigen,
wenn nachgewiesenwird,

1. daß die Juwiderhandlungmit ihrem Wissenverübt ist oder
2. daß sie bei Auswahl und Anstellungder Verwalter, Geschäftsführer,
und sonstigenin ihrem Dienste oder Lohne stehendenPersonenoder
bei Beaufsichtigungdieser sowie der bezeichnetenHausgenossennicht
mit der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäftsmannszu Werke ge=
gangensind.

Wird wederdas eine noch das anderenachgewiesen,so haftensie, auch
soweitsienichtohnehinzurEntrichtungderSteuerverpflichtetsind,für dieSteuer.
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32.
Läßt sicheine Geldstrafevon demSchuldigennicht beitreiben,so kanndie

Steuerbehördedavon absehen,)den für die GeldstrafeHaftenden in Anspruchzu
nehmen, und die an Stelle der Geldstrafe tretende Freiheitsstrafe an dem
Schuldigen vollstreckenlassen.

633.
Bei Umwandlungder nicht beizutreibendenGeldstrafenin Freiheitsstrafen

darf die Freiheitsstrafebei einer Hinterzichungim erstenFalle sechsMonate, im
erstenRückfall ein Jahr und im fernerenRückfalle zwei Jahre, bei einer mit
OrdnungsstrafebedrohtenJuwiderhandlungdrei Monate nicht übersteigen. Im
Falle des § 27 Abs.2 bleibt ein Fünftel der Geldstrafebei der Umwandlung
außer Betracht.

634.
Neben der Festsetzungvon Ordnungsstrafenkann die Steuerbehördedie

Beobachtungder auf Grund diesesGesetzesgetroffenenAnordnungendurchAn=
drohung und Einziehung von Geldstrafen bis zu fünfhundertMark erzwingen;
auchwenn eine vorgeschriebeneEinrichtung nicht getroffenwird, dieseauf Kosten
der Pflichtigen herstellenlassen. Die Einziehungder hierdurcherwachsenenAus=
lagenerfolgtnachdenVorschriftenüberdas Verfahrenfür die Beitreibungder
Zolle undmit demVorzugsrechteder letzteren.

*3
Nach diesemGesetzesteuerpflichtigeZündwaren, die im Handel ohnedie

vorgeschriebeneBezeichnungdes Herstellers angetroffenwerden, unterliegender
Einziehung,gleichvielwemsiegehörenund ob gegeneinebestimmtePersonein
Strafverfahren eingeleitetwird.

636.
Die Strafverfolgung von Hinterziehungenverjährt in drei Jahren, von

denmit OrdnungsstrafenbelegtenZuwiderhandlungenin einemJahre.

&37.
In Ansehung des Verwaltungsstrafverfahrens,der Strafmilderung und

des Erlasses der Strafe im Gnadenwegesowiein Ansehungder Strafvollstreckung
kommendie Vorschriften zur Anwendung,nachdenensichdas Verfahren wegen
Zuwiderhandlungengegendie Zollgesetzebestimmt.

Der Erlös aus eingezogenenGegenständenund dieGeldstrafenfallen dem
Staate zu, von dessenBehörden die Strafentscheidungerlassenist. Im Falle
des § 27 Abs. 2 ist von dem Betrage der Geldstrafeder fünfte Teil an Stelle
desnicht festgestelltenAbgabebetragsan die Reichskasseabzuführen.
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38.
Ein im Strafverfahren eingegangenerGeldbetrag ist zunächstauf die

Steuer zu verrechnen.

∆339.
Die Erhebung und Verwaltung der Jündwarensteuererfolgt durch die

Landesbehörden.Für die erwachsendenKostenwird denBundesstaatennach den
vom Bundesrate zu erlassendenBestimmungenVergütung gewährt. Diese sind
demReichstaginnerhalbdreier Jahre mitzuteilenund außerKraft zu setzen,
wenn er sie nicht genehmigt.

Die Reichsbevollmächtigtenfür Zölle und Steuern und die ihnen unter=
stelltenAufsichtsbcamtenhabenin bezugauf die Ausführung diesesGesetzesdie=
selbenRechteund Pflichten wie bezüglichder ErhebungundVerwaltungderJölle.

Die außerhalbder gemeinschaftlichenJollgrenzeliegendenTeile desReichs=
gebietszahlennach den für die Zolle maßgebendenVorschriften an Stelle der
Zündwarensteuereine entsprechendeAbfindung an die Reichskasse.

*&40.
Die Nummer367 desHolltarifs vom 25. Dezember1902erhältfolgende

Fassung:
Zündhölzer, Zündstäbchenaus Pappe 30 Mark.

&41.
Der JündwarensteuerunterliegendeZündwaren, die aus den demHoll=

gebietangeschlossenenStaaten und Gebietsteileneingehen,werdenhinsichtlichder
Zündwarensteuerwie ausländischebehandelt. Der Reichskanzlerkann unter Iu=
stimmungdesBundesrats mit den fremdenRegierungenwegenEinführung einer
den VorschriftendiesesGesetzesentsprechendenSteuer in den demJollgebiet an=
geschlossenenStaaten und Gebietsteilen,wegenUberweisungder Steuer für die
im gegenseitigenVerkehr übergehendenZündwaren der im & 1 bezeichnetenArt
oderwegenBegründungeinerSteuergemeinschaftVereinbarungentreffen.

*42.
Herstellervon Jündwaren der im §&1 bezeichnetenArt habendieam Tage

des InkrafttretensdiesesGesetzesaußerhalbderRäume des angemeldetenFabrik=
betriebs vorhandenen,in ihrem BesitzebefindlichenZündwaren der bezeichneten
Art innerhalbeinerWochedemSteueramt anzumeldenund, soweitsie nichtaus=
geführtoder auf ein Joll- oderSteuerlagerverbrachtwerden,nachMaßgabe
des §52 zu versteuern.
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Zündwaren,die sicham Tage des InkrafttretensdiesesGesetzesaußerhalb
einerZündwarenfabrikoder einerZollniederlageim Besitzevon Händlern,Wirten,
Konsumvereinen,Kasinos, Logen und ähnlichenVereinigungenbefinden,unter=
liegennachnähererBestimmungdesBundesratsderZündwarensteuerin Form
einer Nachsteuer. Von Zündkerzchen(§ 2 Abs.1 Jiffer 2), die sichzur Zeit des
Inkrafttretens diesesGesetzesim Besitzevon StraßenhändlernoderähnlichenKlein=
händlernbefinden,ist nachnähererBestimmungdesBundesrats ein angemessener
Vorrat von der Nachsteuerfreizulassen.

Die Nachsteuerkann für drei Monate gegenSicherheitsbestellunggestundet
werden. s

Der Bundesrat ist ermächtigt,Bestimmungenzu treffen, die die Weiter=
verwendungder beim Inkrafttreten des GesetzesvorhandenenVorräte an Pack=
material und Etikettenermöglichen.

/(43.
Von den bestehendenBetrieben zur Herstellungder im §&#1 bezeichneten

Zündwaren sind die nach diesemGesetzerforderlichenAnzeigenbei Vermeidung
der im § 30 angedrohtenOrdnungsstrafespätestensvier Wochenvor Inkrafttreten
diesesGesetzeszu erstatten.

& 44.
Die im § 35 angedrohteEinziehung ist im erstenJahre nach dem In=

krafttretendiesesGesetzesnur dann zulässig, wenn nachgewiesenwird, daß die
ohneBezeichnungdes Herstellers angetroffenenJündwaren erst nach dem In=
krafttretendiesesGesetzesaus einerZündwarenfabrik,einemZündwarensteuerlager
oder einer Jollniederlagein den freien Verkehr gebrachtwordensind.

45.
Soweit beim Inkrafttreten diesesGesetzesVerträge über Lieferung von

Zündwaren bestehen,ist der Lieferer berechtigt,vom Abnehmer einen um den
Betrag der Steuer erhöhtenPreis zu fordernund die bareZahlungderSteuer
bei der Lieferungzu verlangen,falls nichts anderesvereinbartist.

46.
Dieses Gesetztritt hinsichtlichdes § 40 (Erhöhung des Jolles für Jünd=

hölzerund Zündstäbchenaus Pappe)mit dem1. August1909, sonstmit dem
1.Oktober1909 in Kraft.
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(Nr. 3646.) Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des Wechselstempelgesetzes.Vom
21.Juli 1909.

Aw# Grund des Artikel II des GesetzeswegenAnderung des Wechselstempel=
gesetzesvom 15. Juli 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 740) wird die Fassung des
Wechselstempelgesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den21. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Wermuth.

Wechselstempelgesetz.
Vom 15. Juli 1909.

1.
Gegzogeneund eigeneWechselunterliegendemWechselstempel.

Von der Stempelabgabebefreitbleiben:
1. die vom Ausland auf das Ausland gezogenenund die im Ausland

ausgestellteneigenenWechsel,wenn sie nur im Auslande zahlbar sind;
2. die vom Inland auf das Ausland gezogenen,nur im Ausland, und

zwar auf Sicht oder spätestensinnerhalb zehnTagen nach demTage
derAusstellungzahlbarenWechsel,sofernsievomAusstellerunmittelbar
in das Ausland versendetwerden.

82.
Als Wechsel im Sinne diesesGesetzesist auch eine Schrift anzusehen,

welchenicht die sämtlichenwesentlichenErfordernisseeinesWechselsenthält, sofern
sie einemanderenunter der Vereinbarungübergebenwird, daß dieserberechtigt
sein soll, die fehlendenErfordernissezu ergänzen. Das Besteheneiner Verein=
barung der bezeichnetenArt wird vermutet,wenn dieSchrift dieBezeichnungals
Wechselenthält.

3.
Die Stempelabgabebeträgt:
von einerSumme
von 200Mark und weniger 0/16Mark,
über200 bis 400 Marrk . . . 0,2

400 600 4%
- 60600 800 ... r%
l 800 100000oHoHoH .. 0%
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und von jedemferneren1000 Mark der Summe0,soMark mehr,dergestalt,
daß jedesangefangeneTausend für voll gerechnetwird.

Tritt die Verfallzeit eines auf einen bestimmtenZahlungstag oder auf
Sicht gestelltenWechselsspäterals drei Monate nach demAusstellungstagein,
so ist auf die Zeit bis zum Verfalltage für die nächstenneun Monate und
weiterhin für je fernere sechsMonate oder den angefangenenTeil diesesZeit⸗
raums eine weitereAbgabe in der im Abs. 1 bezeichnetenHöhe zu entrichten.
Die weitereAbgabepflichttritt bei Wechselnmit bestimmtemZJahlungstagenicht
ein, wenn die dreimonatigeFrist um nicht mehr als fünf Tage überschritten
wird. Soweit nach ausländischemRechteRespekttagestattfinden,werdensie der
dreimonatigenFrist hinzugerechnet.Die vorstehendfür Sichtwechselgetroffene
Vorschrift findet auchauf WechselAnwendung,welchebestimmteZeit nachSicht
zahlbar sind, mit der Maßgabe, daß der Jeitraum, für den die weitereAbgabe
zu entrichtenist, bei trockenenderartigenWechselnvomAblaufe von drei Monaten
nachdemAusstellungstage,bei gezogenenderartigenWechselnvom Ablaufe von
drei Monaten nachder AnnahmedesWechselsgerechnetwird. Ist derTag der
Annahmeaus demWechselnicht ersichtlich,so gilt in Ansehungder Stempel=
pflicht der fünfzehnteTag nach dem Ausstellungstagals Tag der Annahme,
sofernnichtnachgewiesenwird, daß die Annahmezu einemanderenZeitpunkt
erfolgt ist.

Fehlt in einerSchrift der im &2 bezeichnetenArt die Angabeder zu
zahlendenGeldsumme,so ist die Stempelabgabeund die weitereAbgabe von
einer Summe von zehntausendMark zu entrichten;wird später eine andereals
dieseSumme eingesetzt,so hat die entsprechendeAusgleichungdurchNacherhebung
oder Erstattungder Steuer zu erfolgen. Fehlt in der Schrift eine Bestimmung
über die Zahlungszeit, so tritt die Verpflichtung zur Entrichtung der weiteren
Abgabemit demAblaufe von drei Monatennach demAusstellungstagein. Fehlt
dieAngabedesAusstellungstags,sogilt derTag derUbergabeals Ausstellungstag.

84.
Die zum Zweckeder Berechnungder Abgabe vorzunehmendeUmrechnung

der in einer anderen als der ReichswährungausgedrücktenSummen erfolgt,
soweit der Bundesrat nicht für gewisseWährungen allgemein zu Grunde zu
legendeMittelwertefestsetztund bekanntmacht,nachMaßgabedeslaufendenKurses.

85.
Für die Entrichtung der Abgabe sind der ReichskassesämtlichePersonen,

welchean demUmlaufe des Wechselsim Inlande teilgenommenhaben, als Ge=
samtschuldnerverhaftet. Die Haftung für die weitereAbgabe(&3 Abs. 2) ist
auf die Personen beschränkt,welchenach Eintritt der weiterenAbgabepflicht
am Umlaufe des Wechselsteilgenommenhaben.

86.
Als Teilnehmer an dem Umlauf eines Wechselswird hinsichtlichder

Steuerpflichtigkeitangesehen:der Aussteller, jeder Unterzeichneroder Mitunter=
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zeichnereines Akzepts, eines Indossamentsoder einer anderenWechselerklärung,
und jeder, der für eigeneoder fremdeRechnungdenWechselerwirbt, veräußert,
verpfändetoder als Sicherheit annimmt, zur Jahlung präsentiert, Jahlung
darauf empfängtoder leistet, odermangelsJahlung Protest erhebenläßt, ohne
Unterschied,ob der NameoderdieFirma auf denWechselgesetztwird odernicht.

7.
Die EntrichtungderStempelabgabe(§3 Abs.1) muß erfolgen,eheein

inländischerWechsel von demAussteller, ein ausländischerWechsel von dem
ersteninländischenInhaber (§ 6) aus denHändengegebenwird.

Die Entrichtung der weiterenAbgabe (5 3 Abs.2) muß innerhalb der
ersten drei Tage des Zeitraums erfolgen, für den sie zu zahlen ist, und wenn
sich der Wechselzu dieserJeit im Auslande befundenhat, innerhalb der ersten
drei Tage nach der Einbringung des Wechsels ins Inland. Die Entrichtung
liegt dem Inhaber des Wechselsob.

Ist der Wechsel von demnachAbs. 1 Steuerpflichtigenbis zu dem im
Abs.2 bezeichnetenJeitpunktenicht aus denHändengegeben,so ist dieStempel=
abgabegleichzeitigmit der weiterenAbgabezu entrichten.

Es ist zulässig, die weitereAbgabe für einen längeren als den neun=
monatigen oder sechsmonatigenJeitraum sowie die gesamteauf die Zeit bis
zum Verfalltag entfallendeStempelabgabeim voraus zu entrichten.

88.
Dem Aussteller eines inländischenWechselsund dem ersteninländischen

Inhaber eines ausländischenWechselsist vorbehaltlichder Vorschriftendes § 7
Abs.2, 3 gestattet,den mit einem inländischenIndossamentenoch nicht ver=
sehenenWechsel vor Entrichtungder Stempelabgabelediglich zum Iwecke der
Annahme zu versendenund zur Annahme zu präsentieren. Der Akzeptant
eines unversteuertenWechselsist verpflichtet,vor der Rückgabeoder jederander=
weitenAnshändigungdes Wechselsdie Versteuerungdesselbenzu bewirken.

Wird jedoch ein nicht zum Umlauf im Inlande bestimmtesExemplar
eines in mehreren Eremplaren ausgefertigtenWechsels zur Einbolung des
Akzepts benutzt,so bleibt der Akzeptantvon der Verpflichtungzur Versteuerung
befreit, wenn die Rückseitedes akzeptiertenEremplars vor der Rückgabeder=
gestaltdurchkreuztwird, daßdadurchdie weitereBenutzungdesselbenzumIn=
dossierenausgeschlossenwird.

#9.
Wird derselbeWechsel in mehreren, im Kontext als Prima, Sekunda,

Tertia usw.bezeichnetenExemplarenausgefertigt,so ist unterdiesendasjenige
zu versteuern,welcheszum Umlaufe bestimmtist.

10.
Außerdemunterliegt der Versteuerungjedes Exemplar, auf welcheseine

Wechselerklärung— mit Ausnahmedes Akzepts und der Notadressen— gesetzt
ist, die nichtauf einemnachVorschriftdiesesGesetzesversteuertenExemplaresich

130“
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befindet. Die Versteuerungmuß erfolgen, ehedas betreffendeExemplar von dem
Aussteller der die StempelpflichtigkeitbegründendenWechselerklärung,oder,wenn
letztereim Ausland abgegebenist, von demersteninländischenInhaber aus den
Händengegebenwird.

Soll ein unversteuertesWechselduplikatohneAuslieferungeinesversteuerten
Exemplars desselbenWechselsbezahltoder mangels Jahlung protestiertwerden,
so ist die Versteuerungdesselbenzu bewirken, ehe die Jahlung oder Protest=
aufnahmestattfindet.

Der Beweis des Vorhandenseinseines versteuertenWechselduplikatsoder
des Einwandes, daß die auf ein unversteuertesExemplar gesetzteWechselerklärung
auf einem versteuertenDuplikat abgegebensei, oder daß bei Bezahlung eines
unversteuertenDuplikats auch ein versteuertesExemplar ausgeliefertsei, liegt
demjenigenob, welcherwegenunterlassenerVersteuerungeinesWechselegemplars
in Anspruchgenommenwird.

& 11.
Die Bestimmungenim §&10 findengleichmäßigauf WechselabschriftenAn=

wendung,welchemit einemOriginal-=Indossamentodermit eineranderenurschrift=
lichenWechselerklärungversehensind. Jede solcheAbschriftwird hinsichtlichder
BesteuerungeinemDuplikate desselbenWechselsgleichgeachtet.

12.
Ist die in den&8 7 bis 11 vorgeschriebeneVersteuerungeinesWechsels,

einesWechselduplikatsoder einer Wechselabschriftunterlassen,so ist der nächste,
und, solangedie Versteuerungnicht bewirkt ist, auch jeder fernereinländische
Inhaber verpflichtet,denWechselzu versteuern,eheer denselbenauf der Vorder=
oderRückseiteunterzeichnet,veräußert,verpfändet,zurZahlungpräsentiert,Zahlung
darauf empfängtoderleistet,eineOuittung darauf setzt,mangelsZahlung Protest
erhebenläßt oder denWechselaus den Händengibt. Auf die von den Vorder=
männernverwirktenStrafen hat die EntrichtungderAbgabedurcheinenspäteren
Inhaber keinenEinfluß.

Ist eine nachdenVorschriftendiesesGesetzesbestehendeStempelpflichtaus
demWechselselbstnicht zu ersehen,so bestehtdie im Abs. 1 bestehendeVer=
pflichtungnur, wenn dieUmstände,welchedie Stempelpflichtüberhauptoder in
einemhöherenUmfange begründen,dem fernerenInhaber bekanntoder infolge
grober Fahrlässigkeitunbekanntsind.

13.
Ein zur AnnahmeversandtesWechselexemplardarf vom Verwahrer gegen

Vorlegung einesnicht versteuertenExemplars oder einer nicht versteuertenAb=
schrift desselbenWechselsunversteuertnur ausgeliefertwerden, wenn diesesun=
versteuerteExemplar oder dieseunversteuerteAbschrift zuvor auf der Rückseite
dergestaltdurchkreuztist, daß dadurch die Benutzungzum Indossierenausge=
schlossenwird. Ist dies nicht der Fall, so haftet der Verwahrer, der das mit
demAnnahmevermerkeverseheneExemplarunversteuertausliefert,für dieStempel=

Cocgle



— 829 —

abgabeund verfällt, wenn sie nicht rechtzeitigentrichtetwird, in die im § 18
bestimmteStrafe.

E 14.
Die Verpflichtung zur Entrichtungder Stempelabgabewird erfüllt:
1. kurch Ausstellung des Wechselsauf einem mit dem erforderlichen
WechselstempelversehenenVordruck,

oder
2. durch Verwendung der erforderlichenWechselstempelmarkeauf dem
Wechsel,wenn hierbei die von demBundesrat erlassenenund bekannt
gemachtenVorschriftenüber die Art und Weise der Verwendungbe—
obachtetwordensind.

15.
Stempelmarken, welche nicht in der vorgeschriebenenWeise verwendet

wordensind, werdenals nicht verwendetangesehen.

16.
Der Anspruchauf EntrichtungdesWechselstempelsverjährt in fünf Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schlussedes Jahres, in welchemder

Wechselfällig gewordenist.
Die Verjährung wird unterbrochendurch jedevonderzuständigenBehörde

zur GeltendmachungdesAnspruchsgegendenJahlungspflichtigengerichteteHand=
lung. Wird die Verjährung unterbrochen,so beginnteineneueVerjährungnicht
vor dem Schlussedes Jahres, in welchemdie Unterbrechungstattgefundenhat.

Die Unterbrechungder Verjährung wirkt nur gegendenjenigen,gegen
welchendie Unterbrechungshandlunggerichtetwordenist.

Ist auf Grund des §18 gegeneine der dort bezeichnetenPersonen ein
Strafverfahren wegenHinterziehungeingeleitet, so verjährt der Anspruch auf
Entrichtung des WechselstempelsgegenüberdieserPerson nicht früher als die
Strafverfolgung.

& 17.
In Beziehungauf die Verpflichtungzur Entrichtung des Wechselstempels

ist der Rechtswegzulässig. Die Vorschriftendes § 94 des Reichsstempelgesetzes
vom 15. Juli 1909 finden Anwendung.

18.
Die Nichterfüllung der Verpflichtungzur Entrichtung der Stempelabgabe

wird mit einer Geldstrafebestraft,welchedemfünfzigfachenBetrage der hinter=
zogenenAbgabegleichkommt.

Diese Strafe ist besondersund ganz zu entrichtenvon jedem,welcherder
nach den §§85 bis 13 ihm obliegendenVerpflichtungzur EntrichtungderStempel=
abgabenicht rechtzeitiggenügt hat, imgleichenvon inländischenMaklern und
Unterhändlern,welchewissentlichunversteuerteWechselverhandelthaben.

Kann der Betrag der hinterzogenenAbgabe nicht festgestelltwerden, so
tritt statt der vorstehendbestimmtenStrafe eine Geldstrafevon fünfundzwanzig
bis zu zehntausendMark ein.
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8 19.
Der Akzeptanteines gezogenenund der Aussteller eines trockenenWechsels

könnendaraus, daß der Wechselzur Zeit der Annahmeerklärungbeziehungsweise
der Aushändigungmangelhaftgewesensei, keinenEinwand gegendie gesetzlichen
Folgen der Nichtversteuerungdesselbenentnehmen.

* 20.
Ergibt sich in den Fällen der # 18, 19 aus denUmständen,daß eine

Hinterziehungder Stempelabgabenicht hat verübt werdenkönnenoder nicht be=
absichtigtwordenist, sotritt eineOrdnungsstrafebis zu einhundertfünfzigMark ein.

& 21.
Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen sind bei offenen

Handelsgesellschaften,Kommanditgesellschaftenund Kommanditgesellschaftenauf
Aktien gegendie zur Vertretung der GesellschaftberechtigtenGesellschafter,bei
Gesellschaftenmit beschränkterHaftung gegendie Geschäftsführer,bei Genossen=
schaften,Aktiengesellschaftenund sonstigenrechtsfähigenVereinengegendie Vor=
standsmitgliedernur im einmaligenBetrage, jedochunter Haftbarkeitjedesein=
zelnen als Gesamtschuldnerfestzusetzen.Ebenso ist in anderenFällen zu ver=
fahren, in denenmehrerePersonengemeinschaftlichoder als Vertreter desselben
Teilnehmers am Umlaufe des Wechselsbeteiligtsind.

Die Vorschrift desAbs. 1 Satz 1 finder entsprechendeAnwendungim Ver
hältnissedesVollmachtgeberszu demBevollmächtigten,welcherinnerhalbder ihm
zustehendenVertretungsmachtim Namen desVollmachtgeberseineder in den9§#7
bis 13 bezeichnetenHandlungenvornimmt, bevorderVerpflichtungzur Entrichtung
des Stempels genügtist.

* 22.
Die Umwandelungeiner nicht beizutreibendenGeldstrafein eineFreiheits=

strafe findet nicht statt. Auch ist, wenn der Verurteilte ein Deutscherist, die
Zwangsversteigerungeines Grundstücksohne seineJustimmung nicht zulässig.

* 23.
Die Strafverfolgung von Hinterziehungen des Wechselstempels 18) ver=

jährt in fünf Jahren, von anderenJuwiderhandlungen(/ 20) in einemJahre.
Die Verjährung beginntmit demSchlusse des Jahres, in welchemder

Wechselfällig gewordenist.
Wird die Verjährung unterbrochen,so beginnteine neueVerjährung nicht

vor demSchlusse des Jahres, in welchemdie Unterbrechungstattgefundenhat.
& 24.

Hinsichtlichdes Verwaltungsstrafverfahrens,der Strafmilderung und des
Erlasses der Strafe im Gnadenwegesowie hinsichtlichder Strafvollstreckung
kommendie Vorschriftenzur Anwendung,nachwelchensichdas Verfahrenwegen
Vergehengegendie Hollgesetze— in den von der gemeinschaftlichenJollgrenze
ausgeschlossenenBezirkenaber das Verfahren wegenVergehengegendieStempel
gesetze— bestimmt.

Google —



— 831 —

Die in den 19 18, 20 vorgeschriebenenGeldstrafen fallen demFiskus
desjenigenStaates zu, von dessenBehörden die Strafentscheidungerlassenist.

* 25.
Die in den einzelnenBundesstaatenmit der BeaufsichtigungdesStempel=

wesensbeauftragtenBehörden und Beamten haben die ihnen obliegendenVer=
pflichtungenmit gleichenBefugnissen,wie sie ihnen hinsichtlichder nach den
Landesgesetzenzu entrichtendenStempelabgabenzustehen,auch hinsichtlichdes
Wechselstempelswahrzunehmen.

26.
Außer den Steuerbehördenhabenalle diejenigenStaats- oderKommnnal=

behördenund Beamten, deneneine richterlicheoderPolizeigewalt anvertraut ist,
sowie die Notare, die Postbeamtenund andereBeamte, welcheWechselproteste
ausfertigen, die Verpflichtung, die Besteuerungder bei ihnen vorkommenden
WechselundAnweisungenvon Amts wegenzu prüfen und die zu ihrer Kenntnis
kommendenZuwiderhandlungengegendiesesGesetzbei der nach § 24 zuständigen
Behörde zur Anzeigezu bringen.

Auf dernachderWechselordnungzurückzubehaltendenAbschriftdesProtestes
ist ausdrücklichzu bemerken,mit welchemWechselstempeldie protestierteUrkunde
versehenoder daß sie mit einemWechselstempelnicht versehenist.

127.
Die VorschriftendiesesGesetzesfindenentsprechendeAnwendung:
1. auf Verpflichtungsscheineüber die Jahlung von Geld, sofernsie durch
Indossamentübertragenwerdenkönnen,

2. auf Anweisungenüber die Jahlung von Geld, sofern sie durch In=
dossamentübertragen werden könnenoder auf den Inhaber lauten
oder soferndie Zahlung an jedenInhaber bewirktwerdenkann.

Es macht keinenUnterschied,ob die im Abs. 1 bezeichnetenUrkundenin
Form von Briefen oder in andererForm ausgestelltwerden.

Befreit von der Stempelabgabesind Schecksmit der im § 29 Abs. 2 des
ScheckgesetzesvorgesehenenAusnahme sowie die statt der Barzahlung dienenden
auf Sicht zahlbaren Platzanweisungen,die nicht Scheckssind. Eine auf die
Urkunde gesetzteAnnahmeerklärungmacht den Scheckoder die Platzanweisung
steuerpflichtig,sofern der AnnahmeerklärungrechtlicheWirkung zukommt. Die
Versteuerungmußerfolgen,ehederAkzeptantdenScheckoderdiePlatzanweisung
aus den Händengibt.

In welchenFällen Anweisungen, die an einem Nachbarorte des Aus=
stellungsorts zahlbar sind, den Platzanweisungengleichzuachtensind, bestimmt
der BundesratnachMaßgabe der örtlichenVerhältnisse.

§ 28.
Urkunden,welchenach diesemGesetzestempelpflichtigsind oder auf welche

die in diesemGesetzevorgesehenenStempelbefreiungenAnwendungfinden, sind in
deneinzelnenBundesstaatenkeinerAbgabeunterworfen.
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Auch von den auf derartige Urkunden gesetztenÜbertragungsvermerken,
Quittungen und sonstigenauf die Leistungenaus diesenPapieren bezüglichen
Vermerkendürfen landesgesetzlicheAbgabennicht erhobenwerden. Auf Proteste
findetdieseVorschrift keineAnwendung.

iie
Der Ertrag des Wechselstempelsfließt in die Reichskasse.
Jedem Bundesstaatewird von der jährlichenEinnahme, welchein seinem

Gebiet aus demVerkaufevon Stempelmarkenoder gestempeltenVordruckenerzielt
wird, der Betrag von zwei vom Hundert aus der Reichskassegewährt.

30.
Die zur Ausführung diesesGesetzesnötigen Bestimmungenwerdenvom

Bundesrategetroffen.
Der Bundesrat erläßt insbesonderedieAnordnungenwegenderAnfertigung

und des Vertriebs der nachMaßgabe diesesGesetzeszu verwendendenStempel=
markenund gestempeltenVordruckesowiedie Vorschriftenüber die Art derVer=
wendungder Marken. Er stellt die Bedingungenfest, unterwelchen für ver=
dorbeneMarkenund VordruckeErstattungzulässigist.

8 3l1.
Dieses Gesetztritt mit dem 1. August 1909 in Kraft.
Auf die vor dem 1. April 1909 ausgestellteninländischenoder von dem

ersten inländischenInhaber aus den Händen gegebenenausländischenWechsel
finden die Vorschriftendes § 16 mit der Maßgabe Anwendung, daß die Ver=
jährungsfrist von demTage des Inkrafttretensdes Gesetzesvom 4. März 1909
an gerechnetwird, falls die Wechselvor diesemZeitpunktefällig waren.

In diesemGesetzefür stempelpflichtigerklärte inländischeUrkundenund
Schriften, welchevor dem im Abs.1 bezeichnetenZeitpunktausgestelltoderunter
der im §82 bezeichnetenVereinbarungübergebenwordensind, sowieausländische
derartigeUrkunden und Schriften, die vor jenem Zeitpunkt ins Inland ein=
gebrachtworden sind, unterliegender weiterenAbgabe(§ 3 Abs. 2), sofern sie
zu jenem Zeitpunktenoch nicht zahlbar waren. Die Verpflichtung zur Ent=
richtung der weiterenAbgabe tritt mit dem angegebenenZeitpunkt ein, sofern
nicht nach den sonstigenVorschriftendiesesGesetzesein spätererJZeitpunktmaß=
gebendist. Mit der weiterenAbgabe ist gleichzeitigdie im § 3 Abs. 1 an=
zesnene Stempelabgabezu entrichten, sofern ihre Entrichtung nicht bereits
erfolgt ist.

Für das Gebiet derInsel Helgolandwird derZeitpunkt desInkrafttretens
8 sees durch KaiserlicheVerordnung unter Zustimmung des Bundesrats
estgesetzt.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke desReichs=Gesetzblattssind an die Postan stalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ 45. —

Inhalt-Bekanutniachung,betressenddieInssuiigdesReichsstempelgesetzes.S.sns.—Bekanuts
niachring,betreffenddianssungdesLeuchtmittelsteriergcsehes.S.sso.

(Nr. 3647.) Bekanntmachung,betreffenddieFassungdesReichsstempelgesetzes.Vom 22.Juli
1909.

A#t Grund desArtikel VI des Gesetzesvom 15. Juli 1909 wegenAnderung
des Reichsstempelgesetzes(Reichs=Gesetzbl.S. 717) wird die Fassungdes Reichs=
stempelgesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den22. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Wermuth.

Reichsstempelgesetz.
Vom 15. Juli 1909.

I. Aktien)Kuxe)Renten=und Schuldverschreibungen)Gewinnanteilschein=
und Zinsbogen.

(Tarifnummer1 bis 3A.)

§1.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder unter Nummer 1 bis 3A des an=

liegendenTarifs bezeichnetenStempelabgabewird erfüllt durchZahlung des Ub.
Reichs.Gesetbl.1909. 131

Ausgegebenzu Berlin den27.Juli 1909.
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gabebetragsan eine zuständigeSteuerstelle,welcheauf dem vorzulegendenWert=
papiereReichsstempelmarkenzum entsprechendenBetrage zu verwendenoder die
Aufdrückungdes Stempels zu veranlassenhat.

In welchenFällen und unterwelchenBedingungender Verpflichtungzur
Versteuerungdurch rechtzeitigeVerwendung von Stempelmarkenohne amtliche
MitwirkungeinerSteuerstellegenügtwerdenkann,bestimmtder Bundesrat.

& 2.
AusländischeWertpapiere, welche durch ein im Ausland abgeschlossenes

Geschäft von einem zur Zeit des Geschäftsabschlussesim Inlande wohnhaften
Kontrahentenangeschafftsind und ihm aus demAusland übersandtoder von
ihm oder einem Vertreter aus dem Ausland abgeholt werden, sind von dem
Erwerber binnen vierzehnTagen nachder Einbringung der Wertpapierein das
Inland zur Versteuerunganzumelden. Wer diesesunterläßt oder wer Wert=
papiereder unter den Tarifnummern 1 bis 3 bezeichnetenArt im Inland aus=
gibt, veräußert,verpfändetoder ein anderesGeschäftunter Lebendendamit
macht oder Jahlung darauf leistet, bevor die Verpflichtung zur Versteuerung
erfüllt oderden Kontrollvorschriftendes Bundesrats genügtist, verfällt in eine
Geldstrafe, welchedem fünfundzwanzigfachenBetrage der hinterzogenenAbgatze
gleichkommt,mindestensaber zwanzigMark für jedesWertpapier beträgt.

Diese Strafen treffen besondersund zum vollen Betrage jeden, der als
Kontrahentoder in andererEigenschaftan der Ausgabe,Veräußerung,Ver=
pfändungoderan demsonstigenGeschäfteteilgenommenhat.

DieselbenPersonensind für dieEntrichtungderSteuer solidarischverhaftet.
Die Nichterfüllungder Verpflichtungzur Entrichtungder in Nr. 1d Abs.2

des Tarifs vorgeschriebenenAbgabewird mit einer Geldstrafe bestraft, welche
demfünfundzwanzigfachenBetragederhinterzogenenAbgabegleichkommt,mindestens
aber zweihundertfünfzigMark für die auf den einzelnenAnteil ausvgeschriebene
Einzahlung beträgt.

3.
Bevor stempelpflichtigeinländischeWertpapiere zur Jeichnung aufgelegt

werden, oder zu weiterenEinzahlungen auf solcheaufgefordertwird, hat der
Emittent hiervonder zuständigenSteuerstelleunterAngabederZahl, derGattung
und des Nennwertsder Stückeoder des Betrags der zu leistendenEinzahlungen
nachMaßgabe eines von demBundesrate zu bestimmendenFormulars Anzeige
zu erstatten.

Die ZuwiderhandlunggegendieseVorschriftziehtGeldstrafeim Betrage
von fünfzigbis fünfhundertMark nachsich.

4.
Die der ReichsstempelsteuerunterworfenenWertpapiereunterliegenin den

einzelnenBundesstaatenkeinerweiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel usw.).
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Auch ist von der UmschreibungsolcherWertpapierein den Büchern und
Registernder Gesellschaftusw.sowievon den auf dieWertpapiereselbstgesetzten
Übertragungsvermerken(Indossamenten,Jessionenusw.) eine Abgabe nicht zu
entrichten.

Im übrigen, insbesonderehinsichtlichder Urkundenüber Eintragungenin
dem Hypothekenbuche(Grundbuche),bleibendie landesgesetzlichenVorschriften
unberührt.

(5.
Bezüglichder vor dem 1. August1909 ausgegebeneninländischenundmit

demReichsstempelversehenenausländischenWertpapierebewendetes bei denbis=
herigenVorschriften. Dasselbegilt für die nachdemgenanntenZeitpunktaus=
gegebeneninländischenWertpapierein Ansehungder vorher geleistetenZahlungen.

Wertpapiere,welchelediglichzum ZweckedesUmtausches,das heißt behufs
Erneuerung der Urkunde ohne Veränderungdes ursprünglichenRechtsverhält=
nisses,ausgestelltwordensind, bleibensteuerfrei,wenn die zum Umtauschege=
langendenStückeordnungsmäßigversteuertoder steuerfreisind und den vom
Bundesratezu erlassendenKontrollvorschriftengenügtwordenist.

6 6.
Insoweit von einer inländischenAktiengesellschaftoderKommanditgesellschaft

auf Aktien innerhalb eines Jahres nachEintragung derGesellschaftins Handels=
registerAktien oder Aktienanteilscheine(Interimsscheine)nicht ausgegebenworden
sind, ist die im Tarif unter Nr. 1a vorgeseheneStempelabgabevom Betrage der
Einlagen auf das in AktienzerlegteGrundkapitalderGesellschaftauf Grund einer
spätestenszweiWochennachAblauf des genanntenJeitraums beziehungsweisefür
die bei InkrafttretendesGesetzesvom 3. Juni 1906 bereitsbestehendenAktiengesell=
schaftenoderKommanditgesellschaftenauf Aktien spätestensbis zum1. März 1907
bei der SteuerstelleeinzureichendenAnmeldungzu entrichten. Das Gleichegilt,
wenn eine Gesellschaftder bezeichnetenArt das Grundkapital erhöhtund inner=
halb eines Jahres nachEintragung der erfolgtenErhöhung ins Handelsregister
die Ausgabeder neuenAktien oder Aktienanteilscheine(Interimsscheine)nicht er=
folgt ist. Zur Entrichtungder Abgabeist die Gesellschaftverpflichtet.

Die Anmeldung zur Versteuerungmuß die Firma und den Sitz der Ge=
sellschaft,den Tag der Eintragung ins Handelsregistersowiedie zur Berechnung
der StempelabgabeerforderlichenAngabenenthalten.

Werdenvon der GesellschaftnachträglichUrkundender gedachtenArt aus=
gegeben,so ist von diesenin HöhedesgemäßAbs.1 versteuertenBetragseine
Abgabenicht zu erheben.

Für die vor dem 14. Juni 1900 in das Handelsregistereingetragenen
AktiengesellschaftenoderKommanditgesellschaftenaufAktienist dieStempelabgabe
nur in der zur Zeit der Eintragungin das HandelsregistergeltendenHöhe zu
entrichten. Das Gleiche gilt für die vor dem 14. Juni 1900 erfolgten Er=
höhungendesGrundkapitals.

131°
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Soweit das Aktienkapitalvor Ablauf der Anmeldungsfristherabgesetzt
wordenist, ist die Stempelabgabenur von dem nach der Herabsetzungverblei=
bendenBetrage des Aktienkapitals zu entrichtenund soweit das ursprüngliche
AktienkapitalnachAbs. 4 verschiedenenSteuersätzenunterliegt, ermäßigtsich der
Stempelbetragim Verhältnissedes ursprünglichenzum steuerpflichtigenKapitale.

§ 7.
Sind bei Einreichungder Anmeldung in demFalle des & 6 Abs. 1 die

Einlagen nicht voll gezahlt, so erfolgt die Versteuerungnur nach Maßgabe der
geleistetenEinzahlungen. Die Entrichtung der Abgabe von den weiteren Ein=
zahlungenhat spätestenszwei WochennachAblauf des für die Einzahlung be=
stimmtenJcitpunkts in der im § 6 bezeichnetenWeise zu erfolgen. Die Vor=
schriftendes&3 überdie vorläufigeAnmeldungfindenAnwendung.

88.
Auf die in der Tarifnummer 3A bezeichnetenUrkundenfinden die vor=

stehendenVorschriften nach näherer Bestimmung des Bundesrats entsprechende
Anwendung,soweitnichtnachstehendein anderesbestimmtist.

& 9.
Werden bei inländischenAktiengesellschaftenund Kommanditgesellschaften

auf Aktien in der Jeit bis zum 1. Oktober1914 neueGewinnanteilscheinbogen
ausgegeben,so kann seitensdes Bundesrats, soferndie sofortigeEinziehungder
Steuer mit erheblichenHärten für den Steuerpflichtigenverbundensein würde,
Stundung der Abgabebis zur Dauer von drei Jahren bewilligt werden.

Wird bei derAusgabeneuerGewinnanteilscheinbogenderNachweisgeführt,
daß in demvorhergehendenzehnjährigenJeitraume für ein oder mehrereJahre
ein Gewinnanteil nicht gezahltist, so tritt eine entsprechendeKürzung der Ab=
gabeein, es sei denn, daß der im Durchschnitteder zehnJahre verteilte Ge=
winnanteil mindestensvier vom Hundert betragenhat.

; 1.
InländischeAktiengesellschaftenund Kommanditgesellschaftenauf Aktien, die

keineGewinnanteilscheineausgeben,werdenhinsichtlichderVerpflichtungzur Ent=
richtungder in Tarifnummer 3A untera bezeichnetenStempelabgabesobehandelt,
als wennsievon demBeitpunkteder Eintragungder Gesellschaftoderder Ein=
tragungder Erhöhung desGrundkapitals in dasHandelsregisterfür je zehnjährige
Zeiträume Gewinnanteilscheinbogenausgegebenhätten. Die Stempelabgabeist
von demBetrage der Einlagen auf das in Aktien zerlegteGrundkapital zu
berechnenund auf Grund einerbinnendreimonatigerFrist an dieSteuerbehörde
einzureichendenAnmeldungzu entrichten.
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11.
Zuwiderhandlungengegendie Vorschriftdes§ 6 Abs.1 und 87 Satz 2

werdenmit Geldstrafevon fünzig bis fünftausendMark bestraft.
Die landesgesetzlicheBesteuerungvon Gesellschaftsverträgenwird durch die

genannteVorschrift nicht berührt.

II. Kauf=und sonstigeAuschaffungsgeschäfte.
(Tarifnummer4.)

12.
Die unter Tarifnummer 4 angeordneteAbgabeist von allen im Inland

abgeschlossenenGeschäftender bezeichnetenArt zu erheben.
Im Ausland abgeschlosseneGeschäfteunterliegender Abgabe, wenn beide

Kontrahentenim Inlande wohnhaftsind; ist nur der eineKontrahent im Inlande
wohnhaft, so ist die Abgabe nur im halbenBetrage zu entrichten. Bei kauf=
männischenFirmen entscheidetfür dieFrage desWohnorts der Sitz der Handels=
niederlassung,welchedas Geschäftabgeschlossenhat.

Als im Ausland abgeschlossengelten auchsolcheGeschäfte,welchedurch
brieflicheodertelegraphischeKorrespondenzzwischeneinemOrte desInlandes und
einemOrte des Auslandes zustandegekommensind.

¾)13.
BedingteGeschäftegeltenin betreffderAbgabepflichtals unbedingte.Ist

einem Kontrahenten ein Wahlrechteingeräumt, oder die Befugnis, innerhalb
bestimmterGreyzen den Umfang der Lieferung zu bestimmen,so wird die Ab=
gabe nach dem höchstmöglichenWerte des Gegenstandesdes Geschäftsberechnet.

Jede Verabredung, durch welchedie Erfüllung des Geschäftsunter ver=
ändertenVertragsbestimmungenoder gegenEntgelt unter denselbenVertrags=
bestimmungenauf einenspäterenTermin verschobenwird, gilt als neuesabgabe=
pflichtigesGeschäft.

Ist dasGeschäft von einemKommissionär 383 desHandelsgesetzbuchs)
abgeschlossen,soist dieAbgabesowohlfür das GeschäftzwischendemKommissionär
und demOritten, als auchfür dasAbwickelungsgeschäftzwischendemKommissionär
und dem Kommittenten zu entrichten,sofern nicht die Bestimmungdes § 17
Abs. 2 eintritt.

Geschäfte,welchevorbehaltlichder Aufgabe (an Aufgabe“) abgeschlossen
werden, sind abgabepflichtig. Die Bezeichnungdes definitivenGegenkontrahenten
(die Aufgabe) ist steuerfrei, wenn dieselbespätestensam folgendenWerktage
gemachtwird; wird dieselbespäter gemacht,so gilt sie als ein neuesabgabe=
pflichtigesGeschäft.
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14.
Ir Entrichtungder Abgabeist zunächstverpflichtet:
wenn das Geschäftdurch einen im Inlande wohnhaftenVermittler
abgeschlossenist, dieser,

anderenfalls:
2. wenn nur einer der Kontrahentenim Inlande wohnhaft ist,deser,
3. wenn von denKontrahentennur der eine ein im Inlande wohnhafter
nach § 38 des Handelsgesetzbuchszur Führung von Handelsbüchern
verpflichteterKaufmannist, der letztere,

4. wenn es sichum das AbwickelungsgeschäftzwischendemKommissionär
und demKommittentenhandelt(&13 Abs.3), der Kommissionär,

5. in allen übrigen Fällen der Veräußerer.
Die im Inlande wohnhaftenVermittler und die Kontrahentenhaften für

die Abgabeals Gesamtschuldnerfindessenist beiGeschäften,für welchedieAbgabe
nur im halbenBetragezu entrichtenist (&12 Abs.2), der nicht im Inlande
wohnhafteKontrahent für die Entrichtungder Abgabenicht verhaftet.

Der Vermittlerist berechtigt,denErsatzder entrichtetenAbgabevonjedem
für die AbgabeverhaftetenKontrahentenzu fordern.

¾lf5.
Der zur Entrichtung der Abgabe zunächstVerpflichtetehat über das ab=

gabepflichtigeGeschäftspätestensam drittenTage nachdemTage desGeschäfts=
abschlusseseine Schlußnote auszustellen,welcheden Namen und den Wohnort
des Vermittlersund der Kontrahenten,den Gegenstandund die Bedingungen
des Geschäfts,insbesondereden Preis sowiedie Zeit derLieferungergebenmuß.
Die Unterschriftdes Ausstellers ist nicht erforderlich.

Die Schlußnote ist doppelt auf einem vorher gestempeltenodermit den
erforderlichenStempelmarkenzu versehendenFormular auszustellen,von dem je
eine Hälfte für jedender beidenKontrahentenbestimmtist. Innerhalb der im
Abs. 1 bezeichnetenFrist hat der Aussteller der Schlußnotedie nicht für ihn be=
stimmteHälfte der letzteren,wenn derselbedie Schlußnote aber als Vermittler
ausgestellthat 14 Ziffer 1), derenbeideHälften abzusenden.

VermittlerhabendieseAbsendungund denverwendetenStempelbetragin
ihrenGeschäftsbüchernzu vermerken.

Der zur Entrichtungder AbgabezunächstVerpflichtetedarf unversteuerte
— über das abgabepflichtigeGeschäftnicht ausstellenund aus der
nd geben.

16.
Ist einemfür die EntrichtungderAbgabeverhaftetenKontrahenten #14

Abs. 2) eine zu niedrig versteuerteSchlußnote zugestelltworden, so hat derselbe
binnenvierzehnTagen nach demTage desGeschäftsabschlussesden fehlenden
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Stempelbetragauf der Schlußnotenachträglichzu verwenden;ist einem solchen
Kontrahenten eine versteuerteSchlußnote überhaupt nicht zugegangen,so hat
derselbeseinerseitsbinnender bezeichnetenFrist nachMaßgabederim & 15 Abs.1
und 2 gegebenenBestimmungenzu verfahren.

Sind bei einemdurcheinenVermittler abgeschlossenenGeschäfte& 14
Jiffer 1) zwei derartigeKontrahentenbeteiligt, so hat jeder von ihnen nur die
Hälfte des auf der zugestelltenSchlußnote fehlendenBetrags nachträglichzu
verwenden,im Falle des Nichteingangesder Schlußnote aber zu der von ihm
auszustellendenSchlußnotenur die Hälfte des tarifmäßigenStempelszu ver=
wenden.

Die nach den vorstehendenBestimmungenmangels des Empfanges der
SchlußnoteentrichteteAbgabeist zurückzuerstatten,wenn nachgewiesenwird, daß
der zunächstVerpflichtetedie ihm nach § 15 obliegendenVerpflichtungenrecht=
zeitigerfüllt hat. Die Entscheidungerfolgtim Verwaltungswege.

&17.
Eine SchlußnotekannmehrereabgabepflichtigeGeschäfteumfassen,insofern

letzterean demselbenTageund unterdeuselbenKontrahenten,welchein gleicher
Eigenschaftgehandelthaben,abgeschlossenwordensind.

Wird bei Kommissionsgeschäftenfür einen auswärtigen Kommittenten,
welcherseinerseitsals Kommissionäreines Dritten handelt, die Schlußnotemit
dem Zusatze in Kommission“ ausgestellt, so bleibt das Abwickelungsgeschäft
zwischenihm und seinemKommittentenvon der Abgabe befreit, wenn er die
Schlußnotemit demVermerkeversieht,daß sicheine versteuerte,über denselben
Betrag oder dieselbeMenge und denselbenPreis lautendeSchlußnotemit zu
bezeichnenderNummer (6520) in seinen Händen befindet.

Umfaßt eine Schlußnote ein Kaufgeschäftund gleichzeitigein zu einer
späterenZeit zu erfüllendesRückkaufgeschäftüberin derTarifnummer 4 bezeichnete
GegenständederselbenArt und in demselbenBetrage beziehungsweisederselben
Menge (Report, Deport-, Kostgeschäft),so ist die Abgabe nur für das dem
Werte nachhöheredieserbeidenGeschäftezu berechnen.

18.
Führt der Kommissionäran demselbenTage eine Einkaufskommissionund

eine Verkaufskommissionüber WertpapierederselbenGattung durch Eintritt als
Selbstkontrahentaus, so ist für jedesder beidenGeschäfte,insoweit sie sichaus=
gleichen,nebender tarifmäßigenAbgabeeineweitereAbgabein Höhe der Hälfte
des Tarifsatzeszu entrichten, es sei denn, daß der Kommissionärzur Deckung
einesder beidenAufträgeein abgabepflichtigesGeschäftmit einemDritten ab=
geschlossenhat. Die Bestimmungenüber dieErhebungder weiterenAbgabeund
über die zur Sicherung dieserErhebung erforderlichenMaßregeln, insbesondere
überdie Art der Buchführung,werdenvomBundesrategetroffen.
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719.
Tauschgeschäfte,bei welchenverschiedeneAbschnitteoder Stückemit ver=

schiedenenZinsterminen von WertpapierenderselbenGattung ohne anderweite
GegenleistungZug um Zug ausgetauschtwerden,sind steuerfrei.

UneidentlicheLeihgeschäfte,das heißt solche,bei denenderEmpfängerbefugt
ist, an Stelle der empfangenenWertpapiere andere Stücke gleicherGattung
zurücksugeben,bleiben steuerfrei,wenn dieseGeschäfte ohneAusbedingungoder
Gewälsrg eines Leihgeldesb Entgelts, Aefͤeldes oder einer sonstigenLeistung
und unterFestsetzungeinerFrist von uinen einerWochefür dieRücklieferung
der Wertpapiere abgeschlossenwerden ie darüber auszufertigendenSchluß⸗
notenmüssendieseFestsetzungsowiedenVermerk „UnentgeltlichesLeihgeschäft“
enthalten.

#20.
Die Schlußnotensi sind nach der Zeitfolge numeriert von denjenigenAn=

stalten und Persopen, welchegewerbsmäßigabgabepflichtigeKauf= und sonstige
Anschaffunzsgeschäftebetretbenoder vermitteln, fünf Jahre lang, von anderen
Personenein Lahr lang aufzubewahren.

21.
Ist bei demAbschlußeines abgabepflichtigenGeschäftszwischenzwei Kon⸗

trahenten, welche nicht nach § 38 des Handelsgesetzbuchszur Führung von
Handelsbüchernverpflichtetsind, eine beiderseitsunterschriebeneVertragsurkunde
aufgestelltworden, so bleiben die 8§814, 15, 16, 17, 20 außer-Anwendung.
Die Kontrahentensind verpflichtet,dieVertragsurkunde binnen vierzehnTa###
nach dem Geschäftsabschlusseder Steuerbehördezur Abstempelungvorzulegen;
dieseVerpflichtung erstrecktsich bei Geschäften,für welchedie Abgabenur im
halbenBetrage zu erhebenist (§ 12 Abs. 2), nicht auf den nicht im Inlande
wohnhaftenKontrahenten.

22.
Bei Geschäften,für welcheeine rechtzeitigeBerechnungder Steuer nicht

möglich ist, bleibt die Besteuerungunter den vom Bundesrate festzusetzenden
Maßgabenso langeausgesetzt,bis die Berechnungmöglichwird. Der Bundesrat
bestimmtferner, unter welchenUmständenaußerhalbdiesesFalles, insbesondere
bei im Ausland abgeschlossenenGeschäften,eine andereFrist zur Ausstellungder
Schlußnoteneintretenkann.

23.
Nach der näherenBestimmungdes Bundesrats dürfen Stempelzeichenzur

Entrichtung der in der Tarifnummer 4 angeordnetenAbgabeauf Kredit verab=
folgt werden.
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21.
Geschäfte,welchenachTarifnummer 4 abgabepflichtigsind, oderauf welche

die Vorschrift unter „Befreiungen“ zu dieserTarifnummer Anwendungfindet,
sowieSchriftstückeüber solcheGeschäftesind in deneinzelnenBundesstaatenkeinen.
Stempelabgaben(Taxen, Sporteln usw.)unterworfen. WerdendieseSchriftstücke
indessengerichtlichoder notariell ausgenommenoderbeglaubigt,so unterliegensie,
nebender in Tarifnummer 4 für das GeschäftvorgeschriebenenAbgabe, den in
den Landesgesetzenfür gerichtlicheoder notarielleAufnahmenundBeglaubigungen
etwa vorgeschriebenenStempeln (Taxen, Sporteln usw.).

25.
Wer den Vorschriftenim §&15 Abs.1 und 2, &16 Abs.1 und 2 und

& 21 zuwiderhandeltoder eine Schlußnote wahrheitswidrigmit dem im §17
Abs.2 oder§ 19 bezeichnetenVermerkeversieht,oderim Falle derTarifnummer4a
behufs Erlangung einer SteuerermäßigungunrichtigeAngaben macht, hat eine
Geldstrafeverwirkt, welchedem fünfzigfachenBetrage der hinterzogenenAbgabe
oder der beanspruchtenSteuerermäßigunggleichkommt,mindestensaber zwanzig
Mark beträgt.

Kann derBetrag derhinterzogenenAbgabenichtfestgestelltwerden,so tritt
statt der vorstehendbestimmtenStrafe eine Geldstrafe von zwanzig bis fünf=
tausendMark ein.

26.
Wer, nachdemer auf Grund des § 25 bestraftworden, von neuemden

dortselbstbezeichnetenVorschriftenzuwiderhandelt,hat nebender im &25 vor=
gesehenenStrafe eine Geldstrafevon einhundertfünfzigbis fünftausendMark
verwirkt.

Diese Rückfallsstrafetritt ein ohneRücksichtdarauf, ob die frühere Be=
strafung in demselbenoder in einem anderenBundesstaaterfolgt ist. Sie ist
verwirkt, auch wenn die frühere Strafe nur teilweiseentrichtetoder ganz oder
teilweiseerlassenist.

Dieselbeist ausgeschlossen,wenn seit derEntrichtungoder demErlasse der
letztenStrafe bis zur Begehungder neuen Zuwiderhandlungfünf Jahre ver=
flossensind.

27.
Wer gegendie Vorschriftenim § 15 Abs.3 und §9•.20verstößt,ist mit

Geldstrafevon drei Mark bis fünftausendMark zu bestrafen.
Reichs=Gesetzbl.1909. 132
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III. Spiel undWette.
(Tarifnummer5.)

§ 28.
Wer im BundesgebieteLotterienund Ausspielungenveranstaltenwill, hat

die Stempelabgabefür die gesamteplanmäßigeAnzahl der Loseoder Ausweise
über Spieleinlagen im voraus zu entrichten.

Inwieweit Ausspielungen, bei welchenkeine Spielausweise ausgegeben
werden,zur Steuer heranzuziehensind, ist vomBundesratezu bestimmenund
öffentlichbekanntzu machen.

(29.
Den Spieleinlagen stehenim Sinne derTarifnummer 5 dieWetteinsätzebei

öffentlichveranstaltetenRennen und ähnlichenöffentlichenVeranstaltungengleich.
Wer im Inlande solcheWetteinsätzeentgegennimmt,ist verpflichtet,ver=

steuerteAusweisehierüberauszustellen.

K 30.
Vor der Entrichtung der Abgabe darf ohneGenehmigungder zuständigen

Steuerstellemit demLosabsatzenicht begonnenwerden. Die Genehmigungkann
von vorgängigerSicherstellungder Abgabeabhängiggemachtwerden.

¾31.
Wer ausländischeLose oder Ausweiseüber Spieleinlagen in das Bundes=

gebiet einführt oder daselbstempfängt,hat dieselben,bevor mit demVertriebe
begonnenwird, spätestensbinnen drei Tagen nach demTage der Einführung
oder desEmpfangesder zuständigenBehörde anzumeldenund davondieStempel=
abgabezu entrichten. - «

Den ausländischenLosen oder Ausweisenüber Spieleinlagen stehenAus=
weise über Einsätzebei ausländischenWettunternehmungenfür öffentlich ver=
anstalteteRennen und ähnliche öffentlicheVeranstaltungengleich. Wer, ohne
solcheAusweisevomAusland einzuführen,Wettender bezeichnetenArt vermittelt,
ist, soferner dieseVermittelung gewerbsmäßigbetreibt, verpflichtet,versteuerte
Ausweiseüber die Wetteinsätzeauszustellen.

GewerbsmäßigeVermittler von Wetten der vorbezeichnetensowie der im
*29 bezeichnetenArt unterstehender Aufsicht der Steuerbehördennachnäherer
Bestimmungdes Bundesrats.

" 32.
Die Verpflichtungzur Entrichtung der Stempelabgabewird erfüllt durch

Zahlung des Abgabebetragsbei der zuständigenBehörde.
Obundin welcherWeiseeineVerwendungvon Stempelzeichenstattzufinden

hat, bestimmtder Bundesrat.
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33.
Die Nichterfüllung der in den 9§828, 29, 30 und 31 bezeichnetenVer=

pflichtungenwird mit einer dem fünffachenBetrage der hinterzogenenAbgabe
gleichkommendenGeldstrafegeahndet. Dieselbeist jedochgegendenUnternehmer
inländischerLotterienoderAusspielungensowiegegenjeden,welcherdenVertrieb
ausländischerLose oder Ausweise über Ausspielungenim Bundesgebietebesorgt,
nicht unter demBetrage von zweihundertundfünfzigMark festzusetzen.

Ist die Zahl der abgesetztenLose oder die Gesamthöheder Wetteinsätze
nicht zu ermitteln, so tritt Geldstrafevon zweihundertundfünfzigbis fünftausend
Mark ein.

34.
Ein Anspruch auf Rückerstattungdes eingezahltenAbgabebetragsist aus=

geschlossen;eine solchekann von der oberstenLandesfinanzbehördenur dann zu=
gestandenwerden, wenn eine beabsichtigteAusspielung erweislich nicht zustande
gekommenist.

35.
Die §§ 28 bis 34 leidenauf Staatslotterien deutscherBundesstaatenkeine

Anwendung.
Die Stempelsteuerfür die Lose der letzterenwird durch die Lotteriever=

waltung eingezogenund in einer Summe für die Gesamtzahlder von ihr ab=
gesetztenLose zur Reichskasseabgeführt.

Eine Abstempelungder Lose findet nicht statt.

36.
OffentlicheAusspielungen,Verlosungenund Lotterien, für welchedieReichs=

stempelabgabezu entrichtenist, unterliegenin den einzelnenBundesstaatenkeiner
weiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel usw.).

IV. Frachturkunden.
(Tarifnummer6.)

&37.
Die Verpflichtungzur Entrichtung der in Nummer6 des Tarifs bezeich=

netenStempelabgabeliegt bei Urkunden, welcheim Inland ausgestelltwerden,
im SeeverkehredemAblader, im sonstigenVerkehredemAussteller des stempel=
pflichtigenSchriftstücksund bei den im Ausland ausgestelltenUrkunden dem
Empfängerder Sendungob.

Im Eisenbahnverkehrist für die Entrichtungder Abgabeder Frachtführer
verantwortlich,welcherden Betrag von demAbsenderoder Empfänger einzieht.

132“
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(38.
Die Beförderungvon Gütern im Schiffsverkehreder Tarifnummer Ca, b

und, sofernes sich um Schiffe mit einemRaumgehaltevon über 250 Tonnen
handelt, auch im sonstigenSchiffsverkehre(Tarifnummer6c) darf nur erfolgen,
wenn eine Urkunde der im Tarife bezeichnetenArt ausgestelltwird. Die Ab=
lieferungvon Gütern, die im Schiffsverkehrevom Auslande nach dem Inlande
befördertsind, darf nur erfolgen,wenn eine Urkundeder bezeichnetenArt aus=
gehändigtwird.

Auf die Beförderung der Postsendungenund des Gepäcksder Reisenden
im Schiffsverkehremit dem Auslande findet die Vorschrift des Abs. 1 keine
Anwendung.

39.
Wird im Seeverkehreine Urkundeder bezeichnetenArt im Inland aus=

gestellt, so ist die Abgabe von einer Abschrift zu entrichten,die dem Reeder
auszuhändigen,oder, falls diesemselbstdie Verpflichtung zur Entrichtung der
Abgabeobliegt, von ihm zurückzubehaltenist.

Hat der ReederseineNiederlassungim Auslande, so tritt an seineStelle
der inländischeVertreter.

§ 40.
Die Abgabemuß entrichtetwerdenbei im Inland ausgestelltenSchrift=

stücken,bevor die Aushändigungder Urkundedurchden Ablader oder Aussteller
erfolgt,bei im AuslandausgestelltenSchriftstückenbinnendrei Tagen,nachdem
die Urkunde in den Besitz des Empfängers der Sendung gelangt ist. Die
Schriftstücke,von welchendie AbgabenachTarifnummer6a, b,c zu entrichten
ist, sind währendder Dauer eines Jahres aufzubewahren.

Im Eisenbahnverkehrehat die Entrichtungder AbgabespätestensvorAus.
händigungder Sendung an den Empfängerund, wenn die Sendung nach dem
Auslande bestimmtist, spätestensvor der Aushändigungan den ausländischen
Frachtführerzu erfolgen.

& 41.
Ist die Entrichtung der Abgabe von den dazu verpflichtetenPersonen

unterlassenworden, so ist sie von jedemfernerenInhaber des nicht gestempelten
Schriftstücksbinnen drei Tagen nach demTage des Empfangesund jedenfalls
vor der weiterenAushändigungdes Schriftstückszu bewirken.

4.
Die im § 37 gedachteVerpflichtungwird erfüllt durchVerwendungvon

Vordrucken,die vor demGebrauchevorschriftsmäßigabgestempeltsind, oder von
StempelmarkennachnähererAnordnung des Bundesrats.

Dem Bundesrate steht auch die Bestimmung darüber zu, ob und in
welchenFällen die Entrichtung der Abgabe ohne Verwendung von Stempel=
zeichenerfolgendarf.
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#43.
Die Nichterfüllung der Steuerpflicht wird mit einer Geldstrafe bestraft,

welchedem fünfundzwanzigfachenBetrage der vorenthaltenenAbgabegleichkommt,
mindestensaber zwanzigMark beträgt.

Diese Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden, der die ihm
obliegendeVerpflichtungzur Entrichtungder Abgabenicht rechtzeitigerfüllt.

Die gleicheStrafe trifft denjenigen,welcherderVorschrift des&38 Abs.1
zuwiderGüter befördertoderausliefert,ohnedaßeinedervorgeschriebenenUrkunden
ausgestelltoder ausgehändigtwird.

Kann der Betrag der hinterzogenenAbgabe nicht festgestelltwerden, so
tritt statt der im Abs. 1 gedachtenStrafe eineGeldstrafevon zwanzigbis fünf=
tausendMark ein.

& 44.
Wer die Beförderung von Gütern als Gewerbebetreibt, hat, wenn er

nach erfolgter Bestrafungauf Grund des § 43 von neuemder dort bezeichneten
Vorschrift zuwiderhandelt,nebender Strafe des § 43 die im § 26 vorgesehene
Rückfallsstrafeverwirkt.

45.
Enthält ein Schriftstückaußer der BeurkundungeinesFrachtvertragsnoch

eine andere, einer landesgesetzlichenStempelabgabeunterliegendeBeurkundung,
so finden die landesgesetzlichenVorschriftennebenden BestimmungendiesesGe=
setzesAnwendung. ·

Im übrigen unterliegendie Schriftstückekeiner weiterenStempelabgabe
(Taxe, Sportel usw.) in den einzelnenBundesstaaten.

V. Personenfahrkarten.
(Tarifnummer7.)

8 46.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder in Nummer7 desTarifs bezeichneten

Stempelabgabeliegt bei Fahrkarten, die im Inland ausgestelltwerden, den
Eisenbahnverwaltungenund den Dampfschiffahrtsunternehmungenob, welcheden
Betrag von dem Erwerber der Karten einzuziehenberechtigtsind.

847.
Die Verwaltungender Eisenbahnenund Dampfschiffe,welchevomReiche

oder einemBundesstaatebetriebenwerden,habender zuständigenSteuerstellein
vom Bundesratezu bestimmendenZeitabschnittenNachweisungenüber dieAnzahl
der steuerpflichtigenFahrkartennebstden für dieBerechnungdesStempelbetrags
erforderlichenAngabeneinzureichen.
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Auf Grund dieserNachweisungenwird der zu entrichtendeBetrag von der
Steuerstellefestgesetztund eingezogen.

(48.
Andere als die im §&47 bezeichnetenEisenbahn=-und Dampsschiffahrts=

verwaltungenhabenden Abgabebetragfür die auszugebendenFahrkartenim vor=
aus zu entrichten.

Die Verpflichtungzur EntrichtungderAbgabewird erfüllt durchJahlung
des Abgabebetragsan die zuständigeSteuerstelle gegenAbstempelungder vorzu⸗
legendenFahrkarten.

(49.
Der Bundesrat ist befugt,unterAnordnungder erforderlichenVerwaltungs=

maßregelnzu bestimmen,daß im Falle des § 48 eine Abstempelungder Karten
ohnevorgängigeAbgabenentrichtungbewirkt, sowie daß von einer Abstempelung
abgesehenwird und die EntrichtungderAbgabeerstnachVeräußerungderFahr=
karten in der im § 47 vorgeschriebenenWeiseerfolgt.

Dem Reisendengegenüberist der Stempelbetrag(6#47 und 48) in jedem
Falle mit dem Fahrpreis in einer Summe zu berechnenund einzuziehen.

1 50.
Für im Ausland ausgegebeneFahrkarten,welchezur Fahrt auf inländischen

Eisenbahnstreckenoder zur Dampfschiffahrt auf inländischenWasserstraßenbe=
rechtigen,hat die Erfüllung der Verpflichtungzur Entrichtungder Abgabenach
nähererBestimmungdesBundesratszu erfolgen.

/51.
Wenn ein Angestelltereiner nicht staatlichenEisenbahnverwaltungoder

einer DampfschiffahrtsunternehmungFahrkarten, welcheder Vorschrift des § 48
unterliegen, aber mit dem vorgeschriebenenStempelzeichennicht versehensind,
veräußert,so wird er mit einer Geldstrafevon hundertMark für jedeneinzelnen
Fall bestraft.

(2.
Wer nacherfolgterBestrafungauf Grund des §951 dergleichenVorschrift

von neuemzuwiderhandelt,unterliegt nebender Strafe des § 51 der im §926
vorgesehenenRückfallsstrafe.

553.
Eine Erstattung der für eine Fahrkarte gezahltenStempelabgabefindet

nur statt, wenn der volle Preis der Fahrkarte von der Eisenbahnverwaltung
oder der Dampfschiffahrtsunternehmungnachweislichzurückgewährtworden ist.
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g 54.
Die Fahrkartenunterliegenin den einzelnenBundesstaatenkeinerweiteren

Stempelabgabe(Taxe, Sportel usw.).

55.
Der Bundesrat ist befugt, währendeiner längstensauf ein Jahr zu be=

messendenUbergangszeitdas Verfahren bei der Stempelerhebungabweichendvon
den vorstehendenVorschriftenzu regeln.

VI. Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge.
(Tarifnummer8.)

(56.
Der Beförderung von Personen dienendeKraftfahrzeugedürfen zum Be=

fahren öffentlicherWege und Plätze nur in Gebrauchgenommenwerden, wenn
zuvor bei der zuständigenBehörde gegenJahlung des Abgabebetragseine Er=
laubniskarte der im Tarife bezeichnetenArt gelöst worden ist. Probefahrten
geltennicht als Ingebrauchnahmeim Sinne dieserVorschrift.

WelcheBehörden zur Erteilung der Erlaubniskartenzuständigsind, wird
hinsichtlichder das ReichsgebietberührendenausländischenKraftfahrzeugevom
Bundesrat, im übrigen von den Landesregierungenbestimmt.

Auf die nach demTarife befreitenKraftfahrzeugefindet dieVorschrift des
Abs.1 keineAnwendung. Die verkehrspolizeilichenVorschriftender Landesgesetze
werdenhierdurchnicht berührt.

( 57.
Die Verpflichtung zur Lösung einer nachTarifnummer 8 versteuerten

Erlaubniskarte liegt demEigenbesitzerdes Kraftfahrzeugs,und wenn ihm gegen=
über auf Zeit ein andererzum Besitzeberechtigtist, auf dieseZeit dem anderen
ob. Die Verpflichtungdes letzterenfällt weg, wenn ihm das Kraftfahrzeugnur
zum vorübergehendenGebrauchunentgeltlichüberlassenwordenund die Abgabe
für die Ingebrauchnahmedes Fahrzeugsbereits anderweitentrichtetist.

Bei aus demAusland eingehendenKraftfahrzeugen,für welcheein im
Inlande wohnhafteroder sichdaselbstdauerndaufhaltenderSteuerpflichtigernicht
’ vorhanden ist, ist die Erlaubniskartevon demjenigenzu lösen, der das Kraft=
fahrzeugim Inland in Gebrauchnimmt.

S.
Die Erlaubniskartewird auf ein Jahr ausgestellt,soweitnicht die Aus=

stellungauf einenkürzerenZeitraum beantragtworden ist.
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* 59.
Bei gleichzeitigemBesitzemehrererKraftfahrzeugeist für jedesder Fahr=

zeugeeine besondereErlaubniskartezu lösen.
Stellt derSteuerpflichtigewährendderGültigkeitsdauerder Erlaubniskarte

an Stelle des bisherigenein anderesKraftfahrzeugein, so ist er zur Entrichtung
einer weiterenStempelabgabenur insoweitverpflichtet,als dieAbgabehinsichtlich
des neuenFahrzeugs sich höher als die Abgabefür das bisherige Fahrzeug
berechnet. Der hiernach sich ergebendeBetrag ist nur zur Hälfte zu erheben,
wenn der Rest der Gültigkeitsdauereiner gelöstenJahreskartevier Monate oder
wenigerbeträgt.

Im Falle der Veräußerungeines Kraftfahrzeugswährendder Gültigkeits=
dauer der Erlaubniskarte kann die Karte auf den Namen des Erwerbers um=
geschriebenwerden. Letztererhat alsdann bis zum Ablaufe der Gültigkeitsdauer
eineAbgabenicht zu entrichten. Die Vorschriften des Abs. 2 finden in diesem
Falle keineAnwendung.

60.
Die Ausstellung der Erlaubniskarte ist spätestensdrei Tage vor In=

gebrauchnahmedesKraftfahrzeugs, bei im GebrauchebefindlichenKraftfahrzeugen
spätestensam dritten Tage vor Ablauf derGültigkeitsdauerder altenErlaubnis=
karte, die Umschreibungder Erlaubniskarte im Falle des § 59 Abs. 2 spätestens
drei Tage vor Ingebrauchnahmedes neuenFahrzeugs bei der für denWohn=
oder Aufenthaltsort des Steuerpflichtigen zuständigenBehörde zu beantragen.
Die Landesregierungensind ermächtigt,andereFristen vorzuschreiben.

Für aus demAusland eingehendeFahrzeuge6 57 Abs. 2) ist die Aus=
stellung der Erlaubniskarte alsbald nach demGrenzübertrittebei der nächsten
zuständigenBehördezu beantragen.

Der Antrag hat zu enthalten:
1. denNamen,Stand undWohnortdesSteuerpflichtigen,
2. die Bezeichnungdes Kraftfahrzeugs nach den für die Erhebungder
AbgabewesentlichenMerkmalen,

3. denJeitraum, für dendieAusstellung der Erlaubniskartebegehrtwird.
Gleichzeitigmit demAntrag ist der erforderlicheStempelbetrageinzuzahlen.

(61.
Die zur Ausstellungder Erlaubniskarte zuständigeBehörde hat Stempel=

markenim entsprechendenBetrage zu der Erlaubniskartezu verwendenund die
Stempelmarkenzu entwerten.

Die Aushändigung der Erlaubniskarte darf nicht vor Einzahlung des
Abgabenbetragserfolgen.

Die näherenBestimmungenüber Form und Inhalt der Erlaubniskarten
trifft der Bundesrat. Er kann anordnen,daß die Entrichtungder Abgabeohne
Verwendungvon Stempelmarkenzu erfolgenhat.
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62.
Soweit nach den verkehrspolizeilichenBestimmungenfür Kraftfahrzeuge

die Führung polizeilicherKennzeichenvorgeschriebenist, darf die Juteilung oder
die Ausgabe der Kennzeichennur gegenVorlegung der ordnungsmäßigver=
steuertenErlaubniskarteerfolgen.

Im Falle nicht rechtzeitigerLösung einer neuenErlaubniskarte hat die
Polizeibehörde,und zwar, wenn sie nicht selbstdie zur Ausstellung der Erlaub=
niskartezuständigeBehörde ist, auf Antrag der letzteren,die Beschlagnahmedes
für das im GebrauchebefindlicheKraftfahrzeug amtlich ausgegebenenKenn=
zeichenszu bewirken.

g 63.
Der Führer des Kraftfahrzeugshat dieErlaubniskarteunterwegsstetsbei

sichzu führen. Er ist verpflichtet,sie auf Verlangen den sichdurchihre Dienst=
kleidung oder sonst ausweisendenGrenz=und Steueraufsichtsbeamtensowie den
AufsichtsbeamtenderPolizeiverwaltungzumNachweisederErfüllung derStempel=
pflicht vorzuzeigenund nötigenfalls die erforderlicheAuskunft zu geben. Ein in
der Fahrt begriffenesKraftfahrzeug darf indessenlediglich aus diesemAnlaß
außer im Grenzbezirkenicht angehaltenwerden.

4f4.
Die Nichterfüllung der Steuerpflicht wird mit einer Geldstrafebestraft,

welchedem fünf- bis zehnfachenBetrage der Abgabefür eineJahreskartegleich=
kommt.

Die Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden, der die ihm
obliegendeVerpflichtungzur Entrichtungder Abgabenicht rechtzeitigerfüllt.

Kann der Betrag der hinterzogenenAbgabe nicht festgestelltwerden, so
tritt statt der im Abs. 1 bezeichnetenStrafe eineGeldstrafevon einhundertfünfzig
bis viertausendMark für den einzelnenFall ein.

Jur Sicherstellungder vorenthaltenenAbgabe, der Strafe und der Kosten
kann das Kraftfahrzeugin Beschlaggenommenwerden.

*65.
Durch die VorschriftendiesesGesetzeswird die Erhebunglandesgesetzlicher

Gebühren für die Feststellungder Verkehrstauglichkeitdes Kraftfahrzeugsund
für die amtlicheKennzeichnungder Kraftfahrzeugenicht ausgeschlossen.Der
Bundesrat ist ermächtigt,für die hiernachzulässigenGebührenHöchstsätzevor=
zuschreiben.

Im übrigen unterliegenErlaubniskarten für Kraftfahrzeuge,für welche
eine Reichsstempelabgabenach den VorschriftendiesesGesetzeszu entrichtenist,
keinerweiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel usw.) in den einzelnenBundes=
staaten.
Atceichs· Gesehbl.1909. 133
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VII. Vergütungen.
(Tarifnummer9.)

(66.
Die Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien und Gesell=

shasten mit beschränkterHaftung haben bei Aufstellung der Jahresbilanz eine
esondereAufstellung anzufertigen,aus der zu ersehenist die Summe der ge=
samtenVergütungen(Gewinnanteile, Tantiemen, Gehälter, Tagegelder,Reise=
gelderusw.[Abs.3 Tarifnummer9),, die denzurÜberwachungderGeschäfts=
führungbestelltenPersonen(MitgliederndesAufssichtsrats)seitder letztenBilanz=
Aufstellunggewährtwordensind.

6 67.
Die Verpflichtung zur Entrichtung der Abgabe liegt demVorstande, den

persönlichhaftendenGesellschafternbeziehungsweiseden Geschäftsführernder im
§66 genanntenGesellschaftenob. Die Abgabeist von derGesellschaftzuLasten
der zum Bezugeder VergütungenberechtigtenPersonenzu entrichten.

68.
Die Verpflichtungzur Stempelentrichtungwird erfüllt durchVerwendung

von Vordrucken,die vor demGebrauchevorschriftsmäßigabgestempeltsind, oder
von Stempelmarkennach näherer Anordnung des Bundesrats. Dem Bundes=
rate steht auchdie Bestimmungdarüber zu, ob und in welchenFällen die Ent=
richtungder AbgabeohneVerwendungvon Stempelzeichenerfolgendarf.

69.
Bei Nichterfüllung der vorbezeichnetenVerpflichtungwerdendieMitglieder

des Vorstandes, die persönlichhaftendenGesellschafterbeziehungsweisedie Ge=
schäftsführerderGesellschaftmit einerGeldstrafebelegt,welchedasJwanzigfache
des hinterzogenenStempels beträgt.

VIII.Schecks.
(Tarifnummer10.)

&v0.
Die Entrichtungder in Nr. 10 desTarifs bezeichnetenStempelabgabe

muß erfolgen, ehe ein im Inland ausgestellterScheckvom Aussteller, ein im
Ausland auf das Inland ausgestellterScheck,der nicht schonim Auslande mit
demReichsstempelversehenist, von demersteninländischenInhaber aus den
Händengegebenwird.
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Die Entrichtungder Stempelabgabevon denden Schecksgleichgestellten
Quittungenliegt demAusstellerdes stempelpflichtigenSchriftstücksund, wenn
biesesim Ausland ausgestelltist, demjenigenob, der es im Inland aushändigt.
Die Entrichtungmuß erfolgen, bevor das Schriftstückausgehändigtwird.

&71.
Kommt derAnnahmeerklärung,die auf einenZuf das Ausland ausgestellten

Scheckgesetztwird, rechtlicheWirkung zu, so ist dem inländischenAussteller ge=
stattet,den mit einemIndossamentenochnichtversehenenScheckohneEntrichtung
der Stempelabgabelediglichzum Zweckeder Annahmezu versendenund zur An=
nahmevorzulegen. Im übrigen begründetdie Verwendungdes Wechselstempels
zu einemangenommenenderartigenSchecknichtdenAnspruchaufErstattungdes
zur UrkundenachTarifnummer10 bereitsentrichtetenStempels.

K&72.
Wird ein Scheck, der auf einen bestimmtenZahlungsempfängergestellt

und im Auslandezahlbar ist, in mehreren,im Texte mit der Bezeichnung
„Erste, zweite, dritte usw. Ausfertigung“ oder mit einer gleichbedeutendenBe=
zeichnungversehenenAusfertigungenausgestellt,so genügtdieVersteuerungeiner
dieserAusfertigungen. Ist jedochauf eine der nicht versteuertenAusfertigungen
ein Indossamentgesetzt,das sichauf der versteuertenAusfertigungnicht befindet,
so unterliegt dieseAusfertigung gleichfalls der Versteuerung. Die Versteuerung
muß erfolgen, eheder Indossantoder, wenn das Indossamentim Ausland aus=
gestelltist, der ersteinländischeInhaber die Ausfertigung aus den Händengibt.

Der Beweis des Vorhandenseinseiner versteuertenAusfertigungoder des
Einwandes, daß das auf eine unversteuerteAusfertigung gesetzteIndossament
auch auf einer versteuertenAusfertigung abgegebensei, liegt demjenigenob,
welcherwegenUnterlassungder Versteuerungeiner Ausfertigungdes Schecksin
Anspruchgenommenwird.

6 73.
Ist die in den 70, 72 vorgeschriebeneVersteuerungunterlassen,so ist

der nächsteund, so lange die Versteuerungnicht bewirktist, jeder fernereinlän=
discheInhaber verpflichtet,denScheckzu versteuern,eheer ihn auf derVorder=
oder Rückseiteunterzeichnet,veräußert,zur Zahlung oder zur Verrechnungvor=
legt, Zahlung darauf empfängtoder leistet, eineQOuittungdarauf setzt,mangels
Zahlung Protest erhebenläßt oder denScheckaus den Händen gibt. Auf die
von den Vordermännern verwirktenStrafen hat die Entrichtung der Abgabe
durch den späterenInhaber keinenEinfluß.

Hat eine der im § 70 Abs. 2 bezeichnetenPersonen die Entrichtung der
Abgabe von den den SchecksgleichgestelltenOuittungen unterlassen,so ist die
Entrichtungvom Empfängerdes Schriftstücksbinnen drei Tagen nach demTage
des Empfangesund jedenfalls vor der weiterenAushändigungdes Schriftstücks
zu bewirken.

133°
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874.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder Stempelabgabewird erfüllt:
1. durch Ausstellung der stempelpflichtigenUrkundeauf einemmit dem
ReichsstempelversehenenVordruck

oder
2. durchVerwendungder erforderlichenStempelmarkeauf der Urkunde,
wenn hierbeidievomBundesrat erlassenenund bekanntgemachtenVor=
schriftenüberdieArt undWeisederVerwendungbeobachtetwordensind.

75.
Die Nichterfüllung der Verpflichtungzur Entrichtung der Stempelabgabe

wird mit einer Geldstrafevon zwanzigMark für jedesSchriftstückbestraft.
Die Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden, der der ihm

obliegendenVerpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabenicht rechtzeitig
genügthat.

7.
Ist die Urkunde von einer im Inlande wohnhaftenPerson ausgestellt

worden, so wird vermutet,daß die Ausstellungim Inland erfolgt ist, bis Tat=
sachenerwiesenwerden,welchegeeignetsind, die UnrichtigkeitdieserVermutung
darzutun. Sir

7 (.

Urkunden,die nachdiesemAbschnittestempelpflichtigsind oder auf welche
die in diesemAbschnittevorgesehenenStempelbefreiungenAnwendungfinden,sind
in den einzelnenBundesstaatenkeinerAbgabeunterworfen.

Auch von den auf derartige Schecks gesetztenUbertragungsvermerken,
Quittungen und sonstigenauf Leistungenaus diesenPapieren bezüglichenVer=
merkendürfen landesgesetzlicheAbgaben nicht erhobenwerden. Auf Proteste
findet dieseVorschrift keineAnwendung.

IX. Grundstücksübertragungen.
(Tarifnummer 11.)

∆#78.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder in derTarifnummer 11 bezeichneten

Abgabetritt ein bei der Iwangsversteigerungmit Erteilung des Juschlags, bei
freiwilliger Veräußerungin den JFällena, b, c mit der rechtswirksamenBeur=
kundungdes der Ubertragungzu Grunde liegendenRechtsgeschäftsund im Falle
zu d mit der Eintragung der Rechtsänderungin das Grundbuchoder, wenn
das Grundstückim Grundbuchenicht eingetragenist und nicht eingetragenzu
werdenbraucht,mit der rechtswirksamenBeurkundung.
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s79.
Für dieSteuerpflichtigkeitist die Hinzufügungvon Bedingungen,dieunter=

bliebeneAusführung und die Wiederaufhebungdes Geschäfts oder Rechtsvor=
gangessowiedie Vernichtungder UrkundeohneBedeutung.

Der Bundesratbestimmt,ob und inwieweitderAbgabenbetragaufAntrag
zu erstattenist.

E 80.
Die Entrichtung der Abgabe geschiehtdurch Verwendung von Stempel=

markennachnähererAnordnung des Bundesrats.
Dem Bundesrate steht auch die Bestimmungdarüber zu, ob und unter

welchenVoraussetzungendie Entrichtung der Abgabe ohne Verwendung von
Stempelmarkenzu erfolgenhat.

381.
Von mehrerenüber denselbenRechtsvorganglautendenUrkundenist nur

eine stempelpflichtig.
Die Verwendungdes Stempels zu dieser ist auf den übrigen Urkunden

zu vermerken.
g 82.

Enthält eineUrkundemehreresteuerpflichtigeRechtsvorgängederzu a bis d
derTarifnummer 11 bezeichnetenArt, so ist derBetrag des Stempels für einen
jedenbesonderszu berechnenund die Urkundemit der Summe dieserStempel=
beträgezu belegen.

g 83.
Die Stempelabgabeist binnen zweiWochennachEintritt derSteuerpflicht

zu entrichten:
a) bei den von Behörden oder Beamten einschließlichder Notare, vor=
genommenenVerhandlungenund Beurkundungenvon denjenigen,auf
derenVeranlassungdie Schriftstückeaufgenommensind;

b) in den übrigen Fällen von den Teilnehmernam Rechtsgeschäfte.
Mehrere zur Zahlung derAbgabeverpflichtetePersonenhaftenals Gesamt=

schuldner.
g 84.

Von der Entrichtung der Abgabe befreit sind der Landesfürst und die
Landesfürstin.

85.
Soweit eine steuerpflichtigeBeurkundung von Behörden oder Beamten

einschließlichder Notare, vorgenommenist, haben dieseden Stempel vor Aus=
händigungder Urkunde, spätestensaber binnen zweierWochennach Eintritt der
Steuerpflichtzu verwenden.
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Ist der Stempel innerhalb dieserFrist von den Verpflichtetennicht beige=
bracht,so ist die zwangsweiseEinziehungdes Stempels binnen einer Woche beie
der zuständigenSteuerstellevon den vorbezeichnetenBehörden und Beamten zu
beantragenoder, wenn sie selbstzur zwangsweisenEinziehungvonGeldern befugt
find, diezwangsweiseEinziehunginnerhalb der gleichenFrist anzuordnen. Dieser
BestimmungunterliegenauchdiejenigenUrkunden,bei denenein Notar den Ent=
wurf anfertigt und nachVollziehungdurchdieBeteiligten dieUnterschriftenoder
Handzeichenbeglaubigt.

Die EintragungdesneuenEigentümersin das Grundbuchist davonab=
hängig zu machen,daß für den AbgabenbetragSicherheit geleistetwird, sofern
nicht nach dem Ermessendes Grundbuchamtszu besorgenist, daß einem der
Beteiligtenaus der Ablehnungder Eintragungein schwerzu ersetzenderNachteil
erwächst.

g 86.
Für die Entrichtungder Stempelabgabehaftenunter Vorbehalt des Rück=

griffs gegenden nach§ 83 zur Jahlung der Steuer Verpflichteten:
a) Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien, eingetragene
Genossenschaften,Gewerkschaftenund Gesellschaftenmit beschränkter
Haftung für die Stempelbeträgezu den von ihren Vorständenoder
Geschäftsführernin ihrem Auftrag oder Namen errichtetenVerhand=
lungen

b) jeder Inhaber oderVorzeiger einer mit dem gesetzlichenStempel nicht
oder nicht ausreichendversehenenUrkunde,welcherein rechtlichesInter=
essean demGegenstandeder Beurkundunghat;

JP)Beamte einschließlichder Notare, welchedie von ihnenaufgenommenen
Urkundenvor erfolgter oder nicht ausreichenderfolgter Stempelver=
wendungaushändigenoderAusfertigungenoder Abschriftenerteilen
oder wegen der Einziehung des Stempels die ihnen nach § 85 ob=
liegendenPflichten verabsäumen,soweit ihnen ein Verschuldenzur Last
fällt und die Steuer von demSteuerpflichtigennicht zu erlangenist.

DieseVorschriftkommtauchdann zur Anwendung,wennein
Notar denEntwurf einerUrkundeanfertigtundnachVollziehungdurch
die Beteiligten die Unterschriftenoder Handzeichenbeglaubigt.

887.
Die Wertermittelungist in denjenigenFällen, in denendie Steuer vom

Werte zu berechnenist, auf den gemeinenWert des Gegenstandeszur Zeit des
Eintritts der Steuerpflichtzu richten.

Der Wert dauernderNutzungenoder Leistungenbestimmtsich nach den
Vorschriftendes Erbschaftssteuergesetzes.

Ist einemder Vertragschließendenein Wahlrecht oder die Befugnis ein=
geräumt,innerhalb gewisserGrenzenden Umfang der Leistungzu bestimmen,so
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wird die Stempelsteuernachdem höchstenmöglichenWerte desGegenstandesdes
Geschäftsberechnet.

Soweit in Landesgesetzenfür die Wertermittelungbei Erhebungeiner Ab=
gabe von der Ubertragungdes Eigentums an Grundstückenoder ihnen gleich=
geachteterRechtevon den vorstehendenVorschriftenAbweichungengetroffensind,
könnendiesenachnähererBestimmungdesBundesrats derBemessungderReichs=
abgabezu Grundegelegtwerden.

688.
Die Nichterfüllung der Steuerpflicht seitensdes nach § 83 zur Jahlung

der Abgabe Verpflichtetenwird mit einer Geldstrafebestraft, welchedemzehn=
fachenBetrage der vorenthaltenenAbgabegleichkommt,mindestensaber zwanzig
Mark beträgt.

Kann der Betrag der hinterzogenenSteuer nicht ermittelt werden,so tritt
eine Geldstrafebis zu zehntausendMark ein.

Die Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden, der die ihm
obliegendeVerpflichtungzur Entrichtungder Abgabenicht rechtzeitigerfüllt.

Die gleicheStrafe tritt ein, wenn bei Auflassungserklärungenund Um=
Fubeien ein geringererWert angegebenwird als der nachden Vor=
chriftender Spalte 4 der Tarifnummer 11 berechneteBetrag der Gegenleistung
oderwennbehufsErlangungderSteuerfreiheitunrichtigeAngabengemachtwerden.

g 80.
Von einemGrundbstücke,das auf Grund der landesgesetzlichenVorschriften

über Familienfideikommisse,Lehn- und Stammgüter (Artikel 59 desEinführungs=
gesetzeszum Bürgerlichen Gesetzbuche)gebundenist, ist im voraus in Zeit=
abschnittenvon dreißigJahren eineAbgabevon ½ vomHundert des zur Zeit der
Fälligkeit nach den Bestimmungendes 916 des Erbschaftssteuergesetzesvom
3. Juni 1906 (Reichs-Gesetzbl.S. 620) zu ermittelndenWertes zu entrichten.

Der erstedreißigjährigeAbschnittbeginntmit dem Zeitpunkt, in welchem
das Grundstückder Bindung unterworfenwird, und soferndieservor dem In=
krafttretendes Gesetzesliegt, mit dem 1. Oktober1909.

Wird das Grundstückvor Ablauf des dreißigjährigenZeitabschnittsver=
äußert, so ist einentsprechenderTeil der Abgabezu erstatten.

Die Abgabe ruht auf demGrundstückund gilt als öffentlicheLast im
Sinne des § 10 Ziffer 3 des Gesetzesüber dieZwangsversteigerungundZwangs=
verwaltung.

Die Steuerbehördehat auf Antrag des Besitzers zu gestatten,daß die
Abgabe während des dreißigjährigenZeitraums in jährlichenGeldbeträgenvon
geicherHöheentrichtetwird. Die Jahresbeträgesindso zu bemessen,daßdie
teuerschuldbei einer Verzinsungvon vier vom Hundert innerhalbdes vor=

bezeichnetenZeitabschnittsgetilgtwird.
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Bis zumInkrafttretendesReichsgesetzesüberdieErhebungeinerZuwachs=
steuerwird zu der im Abs.1 vorgesehenenAbgabe ein Juschlag von einhundert
vom Hundert erhoben.

Die Vorschriftendes Abs.4 Satz 2 und 3 des § 90 diesesGesetzesfinden
entsprechendeAnwendung.

Grundstückeoder Teile von Grundstücken,derenVeräußerung zu ihrer
rechtlichenGültigkeit weder der landesherrlichenGenehmigungnoch der Zu=
stimmungOritter bedarf, unterliegennicht.der im Abs.1 vorgesehenenAbgabe.

(90.
Bis zum1. April 1912 soll eineReichsabgabevon derunverdientenWert=

steigerungbei Grundstücken(Zuwachssteuer)eingeführt werden, welche so zu
bemessenist, daß sie einen Jahresertrag von mindestens20 Millionen Mark
erwartenläßt.
« Uber dieseist durch besonderesGesetzmit der Maßgabe Bestimmungzu
treffen, daßdenjenigenGemeindenundGemeindeverbänden,in deneneineZuwachs=
steueram 1. April 1909 in Geltung war, der bis zu diesemZeitpunkt erreichte
jährliche DurchschnittsertragdieserAbgabe für einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren nachdem Inkrafttretender Reichsabgabebelassenwird.

Dieses Gesetzist dem Reichstagebis zum 1.April 1911 vorzulegen.
Bis zum InkrafttretendiesesGesetzeswirdzu der in Tarifnummer11

vorgesehenenAbgabe ein Juschlag von einhundertvom Hundert erhoben. Nach
demInkrafttretendesGesetzeswird derSteuersatzin Tarifnummer 11 von sechs
zu sechsJahren durchden Bundesrat einer Nachprüfungunterzogen. Ubersteigt
innerhalb des sechsjährigenZeitraums der durchschnittlicheJahresertrag der Zu=
wachssteuerden Betrag von 20 Millionen, so ist der Steuersatzin Tarif=
nummer11 mit Wirkung vomBeginnedes derFeststellungfolgendenRechnungs=
jahrs für die folgendensechsJahre nach näherer Bestimmungdes Bundesrats
entsprechendherabzusetzen.

X. AllgemeineBestimmungen.

91.
Der Bundesrat erläßt die Anordnungenwegender Anfertigung und des

Vertriebs der nachMaßgabe diesesGesetzeszu verwendendenStempelmarkenund
gestempeltenFormulare sowie die Vorschriften über die Form der Schlußnoten
und über die Art der Verwendungder Marken. Er stellt dieBedingungenfest,
unter welchenfür verdorbeneMarken und gestempelteVordrucke,für abhanden=
gekommeneoder vernichteteScheckvordruckesowiefür Stempelauf verdorbenen
WertpapierenErstattungzulässigist.
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&22.
Stempelmarken, welche nicht in der vorgeschriebenenWeise verwendet

worden sind, werdenals nicht verwendetangesehen.

& 93.
Der Anspruch auf Jahlung der nach diesemGesetzezu entrichtendenAb=

gabenunterliegt der Verjährung.
Auf die Verjährung finden die Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchs

und des Artikel 169 des Einführungsgesetzeszum Bürgerlichen Gesetzbuchemit
folgendenMaßgabenAnwendung:

Die Verjährungsfristbeträgt fünf Jahre.
Die Verjährung beginnt, unbeschadetder Vorschrift des § 201 Satz 2

des Bürgerlichen Gesetzbuchs,in dem Falle des § 1 Abs. 1 mit dem Schlusse
des Jahres, in demdie Vorlegung der Wertpapierebei der Steuerstelleerfolgt,
in den übrigen Fällen mit dem Schlusse des Jahres, in dem der Anspruch
fällig wird.

Die Verjährung wird auch unterbrochendurch eine an den Jahlungs=
pflichtigenerlasseneAufforderungzur Jahlung oder durch die Bewilligung einer
von ihm nachgesuchtenStundung. Wird die Verjährung unterbrochen,so be=
ginnt eine neueVerjährung nicht vor demSchlussedes Jahres, in welchemder
für die Beendigungder UnterbrechungmaßgebendeZeitpunkt eintritt, und im
Falle der Bewilligung einer Stundung nicht vor demSchlussedes Jahres, in
welchemdie bewilligteFrist abläuft.

K 94. .
In Beziehungauf die Verpflichtungzur Entrichtungder in diesemGesetze

festgestelltenAbgabenist der Rechtswegzulässig. Die Klage ist bei Verlust des
Klagerechtsbinnen sechsMonaten nach erfolgterBeitreibung oder mit Vorbehalt
geleisteterZahlung zu erheben. Für die BerechnungdieserFrist sind die Be=
stimmungender Zivilprozeßordnungmaßgebend.Juständig sind ohne Rücksicht
auf den Wert des Streitgegenstandesdie Landgerichte. Soweit bei denselben
Kammern für Handelssachenbestehen,gehört der Rechtsstreitvor diese. Die
Revision sowie die BeschwerdegegenEntscheidungender Oberlandesgerichtegeht
an das Reichsgericht.

6 95.
Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesGesetzesodergegendiezu

dessenAusführung erlassenenVorschriften, die im Gesetzemit keinerbesonderen
Strafe belegt sind, zieheneine Ordnungsstrafebis zu einhundertfünfzigMark
nachsich.

DieselbeStrafe tritt ein, wenn in den Fällen der §§#2, 25, 33, 43, 51,
64, 69, 75 und 88 aus denUmständensichergibt, daßeineSteuerhinterziehung
nicht hat verübt werdenkönnenoder nichtbeabsichtigtworden ist.
Reichs-Oesetbl.1909. 134
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6 96.
Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen sindbeiGenossen=

schaftenund Aktiengesellschaftengegendie Vorstandsmitglieder, bei Kommandit=
gesellschaftengegendie persönlichhaftendenGesellschafter,bei offenenHandels=
gesellschaftengegendie Gesellschafternur im einmaligenBetrage, jedochunter
Haftbarkeitjedeseinzelnenals Gesamtschuldnerfestzusetzen.Ebensoist in anderen
Fällen zu verfahren, in denenbei einemGeschäftemehrerePersonen als Ver=
treter desselbenKontrahentenoderals gemeinschaftlicheKontrahentenbeteiligtsind.

Auf die Verhängungder im §526 vorgeschriebenenRückfallsstrafefinden
dieseBestimmungenkeineAnwendung.

&97.
Hinsichtlichdes administrativenStrafverfahrens wegender Zuwiderhand=

lungen gegendiesesGesetz,der Strafmilderung und des Erlassesder Strafe im
Gnadenwege,der Vollstreckungder Strafe sowie der Verjährung der Strafver=
folgung findendie Vorschriften in § 17 Satz 1, X 18 und 19 desGesetzesvom
10. Juni 1869, betreffenddieWechselstempelsteuer,)siungemäßeAnwendung. Die
auf Grund des gegenwärtigenGesetzeserkanntenGeldstrafenfallen dem Fiskus
desjenigenStaateszu, von dessenBehördendie Strafentscheidungerlassenist.

g 98.
Die Verwandlung einer Geldstrafe, zu deren Zahlung der Verpflichtete

unvermögendist, in eine Freiheitsstrafefindet nicht statt. Auch darf zur Bei=
treibung von Geldstrafen ohne Justimmung des Verurteilten, wenn dieserein
Deutscherist, keinGrundstücksubhastiertwerden.

& 99.
Unter den in diesemGesetzerwähntenBehördenund Beamtensind, soweit

das Gesetznichts anderesbestimmt,die betreffendenLandesbehördenund Landes=
beamtenverstanden.

WelchedieserBehördenund Beamtendie in demGesetzals zuständigbezeich=
netensind,bestimmen,soferndasGesetznichtsanderesverfügt,dieLandesregierungen.

Den letzterenliegt auchdie Kontrolle über die betreffendenBehördenund
Beamtenob.

8 100.
Die in den einzelnenBundesstaatenmit derBeaufsichtigungdes Stempel=

wesensbeauftragtenBehörden und Beamten habendie ihnen obliegendenVer=
pflichtungenmit den gleichenBefugnissen,wie sie ihnen hinsichtlichder nachden
Landesgesetzenzu entrichtendenStempelabgabenzustehen,auchhinsichtlichder in
diesemGesetzebestimmtenAbgabenwahrzunehmen.

*) An die Stelle der § 17 Satz 1, § 18 sind die § 23 Abs.1, § 24 des Wechsel=
stempelgesetzesvom 15.Juli 1909 getreten.Der § 19 ist weggefallen.

Cocgle



— 859 —

Der Prüfung in bezugauf die Abgabenentrichtungunterliegenalle die—
jenigen,welcheabgabepflichtigeGeschäfteder in Nummer4 desTarifs bezeichneten
Art oderdieBeförderungvon Gütern oderPersonen(Nummer6 und 7 desTarifs)
gewerbsmäßigbetreibenoder vermitteln. Das Gleichegilt in Ansehungder in
Tarifnummer 10 bezeichnetenAbgabe von den im 9§2 des Scheckgesetzesvom
11. März 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 71) aufgeführtenAnstalten,Genossenschaften,
Kassenund Handelsfirmen,welchesichnach den für ihren Geschäftsbetriebmaß=
gebendenBestimmungenoder gewerbsmäßigmit derAnnahmevon Geld und der
Leistung von Jahlungen für fremde Rechnung im Wege des Scheckverkehrs
befassen.

Den revidierendenBeamtensind alle bezüglichenSchriftstückeund erforder=
lichenfalls auchdie Geschäftsbücherzur Einsicht vorzulegen.

Von anderenals den im Abs. 2 bezeichnetenPersonen kann die Steuer=
direktivbehördedie Einreichungder auf bestimmtzu bezeichnendeabgabepflichtige
GeschäftebezüglichenSchriftstückeverlangen.

&101.
Außerdem haben die Reichsbehörden,die Behörden und Beamten der

Bundesstaatenund Kommunen, die von HandelsvorständeneingesetztenSach=
verständigenkommissionenund Schiedsgerichtesowiedie Notare die Verpflichtung,
die Besteuerungder ihnen vorkommendenUrkunden zu prüfen und die zu ihrer
Kenntnis gelangendenJuwiderhandlungengegendiesesGesetzbei der zuständigen
Behörde zur Anzeigezu bringen.

Die Vorschrift des § 26 Abs. 2 des Wechselstempelgesetzesvom 15. Juli
1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 825) findet auf die Abschrift von Scheckprotestenent=
sprechendeAnwendung.

& 102.
Der Bundesrat ordnet an, in welchenFällen bei administrativenStraf=

festsetzungenSachverständigezu hören sind; solchesind, wo Handelsvorstände
bestehen,von diesenzu bezeichnen.

Die Handelsvorständekönnenunter Berücksichtigungder besonderenVer=
hältnisseund Gewohnheitenihres Bezirkes zum Sweckeder Durchführung des
Gesetzesund Sicherung der Entrichtung der Abgaben reglementarischeAn=
ordnungenerlassen;letzterebedürfender Zustimmungder Landesregierungen.

103.
BezüglichderVollstreckbarkeitunddesVollstrekungsverfahrenswerdendie

Reichsstempelabgabenden Landesabgabengleichgeachtet.

&1044.
Die Kassendes Reichssind von der Entrichtungder durchdiesesGesetz

unterTarifnummer1, 2) 3 angeordnetenAbgabenbefreit.
134“
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AnderesubjektiveBefreiungenfinden,soweitnichtausdrücklichAusnahmen
angeordnetsind, nicht statt.

Wegender Entschädigungfür die Aufhebung solcherBefreiungen, welche
etwa auf lästigenPrivatrechtstiteln beruhen,sowiewegender Erstattungdervon
solchenBerechtigtenentrichtetenStempelbeträge,kommendie entsprechendenBe=
stimmungendesGesetzes,betreffenddie Wechselstempelsteuer(6 26 Abs. 2 bis 4),
zur Anwendung.

* 105.
Jedem Bundesstaatewird von der jährlichenEinnahme, welchein seinem

Gebiet aus demVerkaufe von Stempelmarkenoder gestempeltenBlanketts oder
durchbare Einzahlung von Reichsstempelabgabenerzielt wird, mit Ausnahmeder
Steuer von Losen der Staatslotterien, der Betrag von zwei Prozent aus der
Reichskassegewährt.

106.
Der Ertrag der Abgabenfließt nachAbzug
1. der auf demGesetzoder auf allgemeinenVerwaltungsvorschriftenbe=
ruhendenSteuererlasseund Steuererstattungen,

2. der nach Vorschrift des § 105 zu berechnendenErhebungs-und Ver=
waltungskosten

in dieReichskasse.

XI. Schlußbestimmungen.

& 107.
DiesesGesetztritt mit dem1. August 1909, in AnsehungdesScheckstempels

mit dem 1. Oktober1909 in Kraft.
Auf die vor dem InkrafttretendiesesGesetzesausgestelltenSchecksfinden

die VorschriftendiesesGesetzeskeineAnwendung.
Für das Gebiet der Insel Helgoland wird der Zeitpunkt des Inkraft=

tretens des GesetzesdurchKaiserlicheVerordnungunter Justimmungdes Bundes=
rats festgesetzt.
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1 2 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom v der

un= au⸗

dun MartPf. Stempelabgabe

vomNennwerte,beiInterimsscheinen
sowienichtvoh gezahltenNamens=

Aktien, Anteilscheine, Kuxe, Renten= aktien und Anteilscheinenvom« Betrage der bescheinigtenEin=und Schuldverschreibungen. zahlungen,undzwarinsnl#uufun.
1.#y InländischeAktien, Aktienanteilscheineund genvon 60 Df. für je 20 Mark)

ReichsbankanteilscheinesowieInterimsscheine überschießendeBruchteile werden,
über Einzahlungen auf dieseWertpapieree ———. soweit sie nichtunter demBetrage

b) Anteilscheineder deutschenKolonialgesell= von1Markzurückbleiben,fürvolle
schaftenundderihnengleichgestelltendeutschen 20Markgerechnet.BeidenWert.
GesellschaftensowieInterimsscheineüber papierenzu1àundb erfolgtdie
Einzahlungenauf dieseWertpapiere 3—— — VersteuerungzuzüglichdesBetrags,

) AusländischeAktienundAktienanteilscheine, zuwelchemsiehöher,als derNenn=
wennsie im Inland ausgehändigt,ver= wertlautet,ausgegebenwerden.
außert,verpfändetoderwenndaselbstandere F nachweislichversteuerteBe
GeschäfteunterLebendendamitgemacht trag erInterimsscheinewirdauf
oder Jahlungendaraufgeleistetwerden, en Betrag der demnächstetwa
unterdergleichenVoraussetzungauchIn= zu versteuerndenAktienusw.an=
terimsscheineüberEinzahlungenauf diese berichnet.DasGleiche gilt, von
Wertpapietreer 3— — — ". bersteuerten** nich 8
Die AbgabeistvonjedemStückenur l * un nteischeine
einmalzu entrichten. all#larönscheWerte Werdennach

den Vorschriften wegenErhebung
desWechselstempelsumgerechnet.

4) Anteilscheine gewerkschaftlichbetriebener
Bergwerke(Kuxe,Kuxscheine)... . ... .. . — — 5 — von jebereinzelnenUrkunde.
Außerdem fuͤr alle nach dem 1. August

1909 auf Werte der angegebenenArt aus=
geschriebenenEinzahlungen, soweit solche
nicht zur Deckungvon Betriebsverlusten
dienen oder zur Erhaltung des Betriebs in
seinembisherigenUmfange bestimmtsind
und verwendetweren 3 — — — v0pomBetrage der Einzahlung, und

zwar in Abstufungenvon3Mark
für je 100Mark odereinenBruch=
teil diesesBetrags.
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Nr. Gegenstand der Besteuerung vom
Hun=
dert

vom
Tau⸗
send Mark Df.

Berechnung
der

Stempelabgabe

.) Zur EntrichtungdesStempels für die
EinzahlungenistdieGewerkschaftverpflichtet,
und zwar spätestenszweiWochennachdem
von derGewertschaftsvertretungfestgesetzten
Einzahlungstagoder, sofern dieZahlung
zu diesemZeitpunkte nicht eingegangenist,
spätestenszweiWochennachdemEingange
der Zahlung.

Befreit sind:
InländischeAktienundAktienanteilscheine

sowie Interimsscheineüber Einzahlungen
auf dieseWertpapiere,sofernsievonAktien=
gesellschaftenausgegebenwerden, welche
a) nach der EntscheidungdesBundesrats
ausschließlichgemeinnützigenZwecken
dienen,denzur Verteilunggelangenden
Reingewinn satzungsmäßigaut eine
höchstensvierprozentigeVerzinsung der
Kapitaleinlagen beschränken,auch bei
Auslosungen oder für den Fall der
Auflösung nicht mehr als denNenn=
wert ihrer Anteile zusichernund bei der
Auflösung den etwaigen Rest des
Gesellschaftsvermögensfür gemeinnützige
wecke bestimmen,
— Die von solchenAktiengesellschaften
beabsichtigtenVeranstaltungenmüssen
auchfür die minder begütertenVolks=
klassenbestimmtsein.—

oderwelche
b) dieHerstellungvon inländischenEisen=
bahnenunter Beteiligung oder Zins=
garantiedesReichs,der Bundesstaaten,
er Provinzen, GemeindenoderKreise
zumZweckehaben.

a) Inländische, für den Handelsverkehrbe=
stimmteRenten-undSchuldverschreibungen
(auchTeilschuldverschreibungen),sofernsie
nicht unter Nr. 3 fallen, sowie Interims=
scheineüberEinzahlungenauf dieseWert=
papirer . ...

zu a undc in Abstufungen
von 40 DF.,



s
Steuersatz Berechnung

Nr. Gegenstand der Besteuerung vom zon der
un⸗ au⸗ S
2n sendMark]f. Stempelabgabe

(2.)) Renten- und Schuldverschreibungenaus= zu 2b in Abstufungen von
ländischer Staaten, Kommunalverbände, 20 Pf.
Kommunen und Eisenbahngesellschaften, für je 20 Markj üÜberschießende
wenn sie im Inland ausgehändigt,ver= Bruchteilewerden,soweitsienicht
äußert,verpfändetoderwenndaselbstandere unter demBetrage von 1 Mark
GeschäfteunterLebendendamitgemachtoder zurückbleiben,für volle 20Mark
Zahlungen darauf geleistetwerden, unter 4 gerechnet.
der gleichenVoraussetzungauchInterims= Der nachweislichversteuerteBe=
scheineüber Einzahlungen auf dieseWert= trag der Interimsscheinewird auf
papirens . . . . .. 1—— — denBetrag derdemnächstetwazu
Die Abgabe ist von jedem Stücke nur versteuernden Rentenverschreibun=

einmal zu entrichten. gen usw. angerechnet.
c) Renten- und Schuldverschreibungenaus= M derKapitalwert von Renten=
ländischerKorporationen,Aktiengesellschaften verschreihungenausdiesen selbst
oder industrieller Unternehmungen und nicht ersichtlich,so gilt als solcher
sonstigefür denHandelsverkehrbestimmte dver26facheBetragdereinjährigen
ausländische Renten= und Schuldverschrei= « .
bungen,sofernsienichtunter2b fallen, AusländischeWertewerdennach
wennsieimInlandausgehändigt,veräußert, denVorschriftenwegenErhebung
verpfändetoderwenndaselbstandereGe= des Wechselstempelsumgerechnet.
schäfteunter Cebendendamit gemachtoder
Zahlungen darauf geleistetwerden, unter
der gleichenVoraussetzung auch Interims=
scheineüber Einzahlungenauf dieseWert=
papirer .. 2— — —
Die Abgabe ist von jedemStückenur

einmalzu entrichten.

Befreit sind:
1. Renten-=und Schuldverschreibungendes
Reichs und der Bundesstaaten sowie
Interimsscheineüber Einzahlungenauf
dieseWertpapiere)

2. die auf Grund desReichsgesetzesvom
8. Juni 1871 abgestempeltenauslän=
dischenInhaberpapieremit Prämien.

Anmerkung zu Tarifnummer 1 und 2.

Der Aushändigung ausländischerWertpapiereim
Inlande wird es gleich geachtet,wenn solcheWert.
papiere, welche durch ein im Ausland abgeschlossenes
Geschäft von einem zur Zeit des Geschäftsabschlusses
im Inlande wohnhaftenKontrahentenangeschafftfind,
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1 2 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom# der

un⸗ au= S# aar D. Stempelabgabe

(2.) diesemaus demAusland übersandtodervon ihmoder
einemVertreter aus demAusland abgeholtwerden.

Genußscheineund ähnlichezumBezug einesAnteils
an dem Gewinn einer Aktienunternehmungoder einer
unter Nr. 1b des Tarifs fallenden Gesellschaftbe=
rechtigendeWertpapiere,sofern sie sichnicht als Aktien
oder Aktienanteilscheineoder sonstigeGesellschaftsanteile
(Tarifnummer 1) oder als Renten= oder Schuldver=
schreibungen(Tarifnummer 2) darstellen, unterkiegen
einer festenAbgabe, die für

a) solche, welche als Ersatz an Stelle erloschener
Aktienausgegebenwerden — — —

b) alle übrigen,und zwar: s . ·
1.incrndische..................·......·. —-30—va10dets!UzslUMUtkUUd-i
2.ausländische....................·.... ——40—-

beträgt.

3. Inländischeauf denInhaber lautendeund auf » .
Grund staatlicherGenehmigungausgegebene vomNennwertebeziehungsweisevom
Renten-undSchuldverschreibungenderKom= Betrageder bescheinigtenEin=
munalverbände,KommunenundKommunal= zahlungennachMaßgabederVor=
Kreditanstalten,derKorporationenländlicher schriftenfürdieAbgabenberechnung
oderstädtischerGrundbesitzer,derGrundkredit= bei inländischenWertpapierender
undHypothekenbankenoderderEisenbahn= unterNr.2 bezeichnetenArt, und
gesellschaftensowieInterimsscheineüberEin= » zwarin Abstufungenvon 50Pf.
JahlungenaufdieseWertpapiere..... ..... — 5%— fürje100MarkodereinenBruch=

( teil diesesBetrags.

vom NennwertederWertpapiere, für
welchedieBogen ausgegebenwer=
den, in Abstufungenvon 1 Mark
für je 100 Markj überschießende
Bruchteile werden für volle 100
Mark gerechnet.
Sofern die Einzahlungen auf

dieWertpapierenicht voll FHereistt
· sind, ist dieAbgabe vom Betrage

34. Gewinnanteilschein und Zinsbogen. dergeleistetenEinzahlungen, jedoch
a) Gewinnanteilscheinbogen von inländischen höchstensvom Betrage des Nenn=
Aktien,Aktienanteilscheinen,Reichsbankanteil= wertes der Wertpapierezu ent.
scheinen,Anteilscheinenvon Kolonialgesell= richten. Wird während der Zeit,
schaftenunddenihnengleichgestelltenGe= für welchedieGewinnanteilscheine
sellschaften .......................... 1 — — — laufen, eine weitere Einzahlung

b) Gewinnanteilscheinbogenvon ausländischen geleistet, so ist vom Betrage der
Aktien und Aktienanteilscheinen,sofern die Einzahlung, soweit sie zusammen
Bogen im Inland ausgegebenwerde — — — mit derfrüheren Einzahlungden

Cocgle



1 2 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom ## der

un⸗ Qu= S

den send(Mark! Pf. Etempelabgabe

(3A.) Neunwertdes Wertpapiersnicht
übersteigt,eineweitereAbgabenach
demVerhältnisseder abgelaufenen
Zeit zu derZeit zu entrichten,für
welchedieGewinnanteilscheinenoch
laufen.
Zür Bogen, die Anteilscheine
für einenlängerenals zehnjährigen
Zeitraum enthalten,erhöhtsichdie
Abgabefür jedesfernereJahr um
ein Zehntel.

Dc)Zinsbogen (Rentenbogen)von inländischen
für den HandelsverkehrbestimmtenRenten=
und Schuldverschreibungen(auchTeilschuld=
verschreibungen), sofern sie nicht unter vom NennwertederWertpapiere, für
Nr. 3Af falen ... — 5 — — welchedieBogen ausgegebenwer=

d4)Zinsbogen von Renten= und Schuldver= 1 den, in Abstufungen von 50 Pf.
schreibungenausländischerStaaten, Kom= für je 100 Mark überschießende
munalverbände,Kommunenund Eisenbahn= Bruchteile werden für volle 100
gesellschaften,sofern die Bogen im Inland 1 Mark gerechnet.
ausgegebenwereiin — 5. — — Für Bogen, dieZinsscheinefür

e) Zinsbogen von Renten=und Schuldver= ê einen längerenals zehnjährigen
schreibungenausländischerKorporationen, v Zeitraumenthalten,erhöhtsichdie
AktiengesellschaftenoderindustriellerUnter= 8 Abgabefür jedesfernereJahr um
nehmungenund sonstigenfür denHandels= ein Zehntel.
verkehrbestimmtenausländischenRenten=und
Schuldverschreibungen,soferndieBogenim
Inland ausgegebenwerden ........ —5——

f)Zinsbogenvoniiiländischenarisdeanhaber
lautendenundauf Grund staatlicherGenehmi=
gungausgegebenenRenten-und Schuldver= vomNennwertederWertpapiere,für
schreibungenderKommunalverbände,Kom= welchedieBogen ausgegebenwer=
munen und KommunalKreditanstalten, der den, in Abstufungen von 20 .
Korporationen ländlicher oder städtischer für je 100 Mark; überschießende
Grundbesitzer,der Grundkredit-und Hypo= Bruchteilewerdenfür volle 100
thekenbankenoderderEisenbahngesellschaften — — Mark gerechnet.

B it sind: Für Bogen,die Zinsscheinefür
» efkelsm« einen längerenals zehnjährigen

1. Zinsbogenvon RentenundSchuldver⸗ Zeitraum enthalten, erhöht sich
schreibungendesReichsundderBundes= dieAbgabefür jedesfernereJahr
staaten; umeinZehntel.

2. GewinnanteilscheinbogenvonAktiender
in der Befreiungsvorschrift der Tarif=
nummer 1 bezeichnetenAktiengesell=
schaften

Cocgle
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Nr. Gegenstand der Besteuerung vom
Hun=
dert

vom
Tau=
send Mark Pf.

Berechnung
der

Stempelabgabe

(34.) 3. Gewinnanteilschein-undZinsbogen,die
bei der erstenAusgabe der Wertpapiere
mit diesen in Verkehr gesetztwerden.
Die Befreiunggreift nichtPlatz, soweit
dieBogen für einenlängerenals zehn=
jährigen Jeitraum ausgegebenwerden;

4. Gewinnanteilschein-und Zinsbogen,die
vor demInkrafttretendieserVorschriften
ausgegebensind.

Kauf= und sonstigeAnschaffungs=
geschäfte.

über:
1. Wertpapiereder unter 2a, 2b und 3
desTarifs bezeichnetenArt

2. AnteilevonbergrechtlichenGewerkschaften
oderdie darüberausgestelltenUrkunden
(Kuxscheine,Bezugsscheine,Abtretungs=
scheinegegegeg . ....

3. sonsiigeWertpapiere der unter1 bis 3
esTarifs bezeichnetenArt einschließlich
derGenußscheine. .. .. .. . . . . . . . . ...

4. ausländischeBanknoten, ausländisches
Papiergeld,ausländischeGeldsorten
Den Kauf- und sonstigenAnschaffungs=

geschäftenstehtgleichdie bei Errichtung einer
Aktiengesellschaft,einerKommanditgesellschaft
auf Aktien, einer Kolonialgesellschaftoder
einer diesergleichgestelltenGesellschafter=
folgendeJuteilung der Aktien oder Anteil=
scheineaufGrund vorhergehenderJeichnung,
die bei Errichtung einer Aktiengesellschaft
oder Kolonialgesellschaftoder einer dieser
gleichgestelltenGesellschaftstattfindendellber=
nahmeder Aktien oderAnteilscheinedurch
dieGründerunddieAusreichungvonWert=
papierenan den erstenErwerber.

Ermäßigung.
Hat jemand nachweislichim Arbitrier=

verkehrunter iffer 1, 3 oder 4 derTarif=
nummer 4a fallende Gegenständederselben

Cocgle
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1 2 4

Steuersatz Bercchnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom vom der

Hun= Tau. zdentsendMart pif. Stempelabgabe

(I.) Gattung im Inlande gekauftund im Aus=
landeverkauft, oderumgekehrt,oderan dem
einen Börsenplatze des Auslandes gekauft
und an demanderenverkauft,so ermäßigt
sich für ihn die Stempelabgabe von jedem
dieserGeschäfte, soweit deren Wertbeträge
sichdecken,und zwar
für die Gegenständeunter Jiffer 1 und 4
um3/%vomTausendund

für die Gegenständeunter Ziffer 3 um
3/20vom Tausend,

wenndie beideneinandergegenüberstehenden
Geschäftezu festenKursen an demselbenTage
oder an zwei unmittelbar aufeinander fol=
gendenBörsentagen abgeschlossensind. Es
macht keinenUnterschied, ob der Beteiligte
dieGeschäfteim Auslande selbstoder durch
eine Metaverbindung abgeschlossenhat.

UnterdengleichenVoraussetzungentritt
dieSteuerermäßigung(um3//40vomTausend)
ein, wennAn- und Verkäufen von auslän=
dischenBanknoten oder ausländischemPa=
piergeldeGeschäfteüber Geldsortenoder
Wechselgegenüberstehen.

Eine einmalige,längstenshalbmonatige
Verlängerungim Ausland abgeschlossener
Geschäfteder in Rede stehendenArt bleibt
steuerfrei.

Für Kostgeschäfte(§ 17 Abs. 3 desGe=
setzes)über Gegenständeder vorstehendim
Abs.1 bezeichnetenArt ermäßigt sichdie
Stempelabgabe um die Hälfte der tarif=
mäßigenSätze.

Die gleichenVorschriften findenstatt für
den Arbitrierverkehr zwischen inländischen
Börsenplätzen.

Die näherenVorschriften über die Ent=
richtungderAbgabeerläßt der Bundesrat.

welcheunter Jugrundelegung von Usancen
einerBörse geschlossenwerden (Loko.,Jeit-,
Fix-., Termin=,Prämien=usw. Geschäfte),

Cocgle

vom Werte des Gegenstandesdes
Geschäfts,und zwar in Abstufun=
genvon

zu 4a 1: 0,20Mark,
da 2: 1,00 —-
d4a3: 0,30 ⸗

"'4 4: 0020
4b: 0,40

für je 1000 Mark oder einen
Bruchteil dieses Betrags. Bei
Berechnung der Abgabe im ein=
zelnenFalle sindmindestens10M.
in Ansat zu bringenund höhere
Pfennigbeträgederart nach oben
hin alzurunden,daß siedurch10
teilbar sind.
Der Wert des Gegenstandes

wird nach demvereinbartenKauf=
oder Lieferungspreise, sonstdurch
denmittlerenBörsen-oderMarkt=
preis am Tage des Abschlusses
bestimmt. Die zu den Wert=
papieren gehörigenZins= und
Gewinnanteilscheinebleiben bei
Berechnung der Abgabe außer
Betracht.
AusländischeWerte sind nach

denVorschriftenwegenErhebung
des Wechselstempelsumzurechnen.
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1 2 3

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom *W der

H ⸗ ⸗p * Mart Pf. Stempelabgabe

(4.) überMengenvonWaren, die börsenmäßig
gehandeltweren — 1%

Als börsenmäßiggehandeltgeltendie=
jenigenWaren, für welchean der Börse,
derenUsancenfür das Geschäftmaßgebend
sind, Terminpreisenotiertwerden,und bei
Waren, in denen der Börsenterminhandel
untersagt ist, diejenigen,für welchean der
in Betracht kommendenBörse Preise für
Zeitgeschäftenotiert werden.

Befreiungen.
Die vorbestimmteAbgabewird nichter=

1. falls dieWaren,welcheGegenstandeines
nach Nummer 4b stempelpflichtigenGe=
schäfts sind, von einem der Vertrag=
schließendenim Inland erzeugtoderher=
gestelltsind;

2. für dieAusreichungder von denPfand=
briefinstitutenundHypothekenbankenaus=
gegebenen,auf denInhaber lautenden
Schuldverschreibungenals Darlehns=
valuta an denkreditnehmendenGrund=
besitzer;

3. für sogenannteKontantgeschäfteüber die
unterNummer4a##bezeichnetenGegen=
stände sowie über ungemünztes Gold
oder Silber.
Als Kontantgeschäfte gelten solche

Geschäfte, welche vertragsmäßig durch
Lieferungdes Gegenstandesseitensdes
Verpflichteten an dem Tage des Ge=
schäftsabschlusseszu erfüllensind;

4. von den zur Versicherungvon Wert.
papieren gegen Verlosung geschlossenen
Geschäften, unbeschadetder Stempel=
pflicht der nach erfolgter Verlosung
stattfindenden Kauf- oder sonstigen An=
schaffungsgeschäfte;

5. für Kauf- oder sonstigeAnschaffungs=
geschäfteüber Renten- und Schuldver=
schreibungendesReichs oderderBundes=
staaten,sowieInterimsscheineüber Ein=
zahlungenauf dieseWertpapiere.

Cocgle
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1 2 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom# der

Hun⸗ au⸗

send Narkf. Stempelabgabe

Lotterielose.
5. Lose öffentlicherCotterien sowie Ausweise über

Spieleinlagen bei öffentlichveranstaltetenAus=
spielungenvon Geld- oder anderenGewinnen
a) inländische... .. .. . . . . . . . . . . . ... .. 20 — — — bei inländischenLosen vom plan=
b) ausländishe 25— — — kbigenHreise(Rennwert sämt=

Befreit sind: icher Lose oder Ausweise mit

Loseder von denzuständigenBehördenge= lsschesance zausunit,RenehmigtenAusspielungenund Lotterien, sofern trags; zeßausländischenLosenvon
der Gesamtpreis der Lose einer Ausspielung den preise der einzelnenCofe
die Summe von einhundert Mark und bei Abstufungen von #siene für n
Ausspielungen zu ausschließlich mildtätigen 4Mark ön= einen Bruchteil 50
Zweckendie Summe von fünfundzwanzig= Betrags
tausendMark nichtübersteigt. gs.

Frachturkunden.
6. Frachturkunden,wennsie im Inland ausgestellt

oderbehufsEmpfangnahmeoderAblieferung
der darin bezeichnetenSendung im Inlande
vorgelegtoderausgehändigtwerden,undzwar:

a) Konnossemente und Frachtbriefe im
Schiffsverkehrezwischeninländischenund
ausländischenSeehäfen oder zwischen
Häfen an inländischenWasserstraßenund
ausländischenSeehäfen,soweitsienicht
unter b falllen — — 1—

b) KonnossementeundFrachtbriefeimSchiffs=
verkehrezwischeninländischenHäfen und
ausländischenHäfenderNord- undOst.
see,desKanalsoderdernorwegischen Küst—— — 10
Wenn eineUrkundeüber dieLadung

einesganzenSchiffsgefäßeslautet,wird
bei einemFrachtbetragevon nicht mehr
als 25 Mark das Doppelte, bei höheren von der einzelnen Urkunde; falls
Beträgen das Fünffache und, sofern es diese jedoch über die Ladung
sich um Schiffe mit einemReinraum= mehrererSchiffsgefäßeoderEisen=
gehaltevon über200Kubikmeterhandelt, bahnwagen lautet, von jeder
bei einemFrachtbetragevon nicht mehr Schiffs= oder Eisenbahnwagen=
als 25 Mark das Fünffache,bei höheren ladung.
BeträgendasZehnfachederzua undb Je zweiSchmalspurwagen,die

bezeichnetenSätzeerhoben. auf ein Frachtpapierabgefertigt

Cocgle
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3 4

Nr. Gegenstand der Besteuerung vom
Hun=

dert

vom
DTau.
send
l
Mark Os.

Berechnung
der

Stempelabgabe

(66.) c) Konnossemente,Frachtbriefe,Ladescheine,
Einlieferungsscheineim Schiffsverkehre,
soweit sie nicht unter a undb fallen,
wenndieUrkundeüberdieLadungeines
ganzenSchiffsgefaͤßeslautet,
beieinemFrachtbetragevonnichtmehr
als 25 Mark.. .. ...... . . .....

bei höherenBetrigen
und sofernessichumSchiffemit einem
Raumgehaltevon über 150 Tonnen
handelt
beieinemFrachtbetragevonnichtmehr
als 25 Mark.... . ... . . . . . ...

bei höherenBeträügen
Dem Frachtbetrag im Sinne dieser

Vorschrift ist der Schlepplohn hinzuzu=
rechnen,sofern er neben der Fracht zu
zahlenist.

d) Frachtbriefe im inländischenEisenbahn=
verkehre, wenn die Urkunde über die

Ladung einesganzenEisenbahnwagens
lautet
beieinemFrachtbetragevonnichtmehr
als 25 Mnkkks

bei höherenBeträügen . .
Der Steuersatzvermindertsich auf die

Hälfte dieserSätze, wenn das Ladegewicht
desWagens5 Tonnennichtübersteigt.Er
erhöhtsichauf das Einundeinhalbfache,wenn
das Ladegewichtüber 10 Tonnen, abernicht
mehr als 15 Tounnenbeträgt. Für jeweitere
5 TonnenLadegewichttritt die Hälfte des
Satzeshinzu.

Google—

20

20
50

sind, sind als eine Eisenbahn.
wagenladungzu rechnen;ebenso
sind, wenn die Eisenbahnver.
waltung statt eines Wagens
mehrere zur Verfügung stellt,
diesemehrerenWageneinerEisen=
bahnwagenladunggleich zu achten.
Die Abgabeist für jede Sen=
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2 3 4

Steuersatz Berechnung
Gegenstand der Besteucerung vom#n der

H * ⸗bart * Mart Pf. Stempelabgabe

=/

Personenfahrkarten.
a) Fahrkarten, Fahrscheineund sonstigeAus=
weiseüber die erfolgteZahlung desPer=
sonenfahrgeldes im Eisenbahnverkehr auf
inländischenBahnlinien

in

bei einemFahrpreisevon: a lasse

Pf. Pf. Pf.
0,60Mark bis 2 Mark 5 10 20

mehrals 2? 5 10 20 0 D 1
5 10 20 40 80

2 *7 40 150 160 vom einzelnenFahrtausweise.
. 30 40 090 1580 360
. 40 „. 50 140 270 540
. 50 200 400 800
Fahrkartenvon Straßen- und ähnlichen

Bahnen,welchegetrennteWagenklassennicht
führen,werdenwieFahrkartendritterKlasse
behandelt.

b) Fahrkarten, Fahrscheineund sonstigeAus=
weise über die erfolgte Jahlung des Per=
sonenfahrgeldesim Dampfschiffsverkehrauf
inländischenWasserstraßenund Seen sowie
im DampfschiffsverkehrederNord- und Ost=
see zwischeninländischenOrten unterliegen
den unter a für die dritte Wagenklassefest.
gesetztenSteuersätzen.
Wenn das Dampfschiff verschiedeneFahr=

klassenführt, gelten die unter a für die
III. WagenklassefestgesetztenSteuersätzefür
die niedrigste Fahrklasse, die unter a für
die II. WagenklassefestgesetztenSteuersätze
gleichmäßigfür diehöherenFahrklassen. —

Befreit sind: H
1. Fahrkarten usw., wenn deren tarif= T

1

mäßiger Fahrpreis, bei Zeitkarten der
Gesamtpreisder Zeitkarte, bei Fahr=
kartenvon und nachausländischenOrten
der Fahrpreis für die im Inlande zu=
rückzulegendeStreckeden Betrag von
0,60Mark nichterreicht; 1D

Cocgle
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Gegenstand der Besteuerung vom

Hun=
dert

vom
Tau=
send Mart Pf.

Berechnung
der

Stempelabgabe

(7.) 2. diezu ermaͤßigtenPreisenausgegebenen
Militaͤr-, Schüler- und Arbeiterfahr⸗
karten; -

3. Fahrkartender drittenWagenklasse,so⸗
weit im Eisenbahnverkehreine vierte
Wagenklassenichtgeführtwird undder
Fahrpreis der drittenWagenklasseden
Satz von 2 Bennig für das Kilometer
nicht übersteigt.

Anmerkung zu Tarifnummer 7.
Von Zusatzkarten,diezur Fahrt in eineranderen

Zuggattung oder auf einemDampfschiffanderer
Gattung (Eil., Luxusdampfer)berechtigen,ist eine
besondereAbgabe nicht zu entrichten.
Von Zusatzkarten,diezur Fahrt in einerhöheren

Fahrklasseberechtigen,ist die Stempelabgabein
HöhedesUnterschiedszwischendemStempelbetrage
für dieseFahrklasseund demzur Hauptkartege=
schuldetenStempelbetragezu entrichten.
BerechtigteineFahrkartenachWahl desReisenden

zur BenutzungderEisenbahnoderdesDampfschiffs,
so hat dieStempelberechnungunterBerücksichtigung
derjenigenBeförderungsweisezu erfolgen, die den
höherenStempelbetragergibt. Die Vorschriftfindet
entsprechendeAnwendung, wenn eine Fahrkarte
(Fahrscheinheft)zum Teil zur Benutzung einer
niedrigeren,zumTeil zur Benutzungeinerhöheren
Wagenklasseberechtigt.
Zür Fahrkarten,welchezumhalbenBetrage des

auf die Karte aufgedrucktenFahrpreisesausgegeben
werden(Kinderkarten),ist die Hälfte der für den
vollen Fahrpreis festgesetztenStempelabgabe,jedoch
mindestens5 Pfennig, zu entrichten.
Bei Sonderfahrtenusw., für derenBenutzung

keineFahrkarten ausgegebenwerden, sondernder
Preis in andererWeiseberechnetwird, ist ein
Stempel in Höhe von zehn vom Hundert des
gesamtenBeförderungspreiseszu entrichten.

Erlaubniskarten für Kraftfahrzenge.
a) Erlaubniskarten für Kraftfahrzeugezur Per=
sonenbeförderungauf öffentlichenWegenund
Plätzen, und zwar:
1. für Kraftriden
2. für Kraftwagen

a) von nichtmehrals 6 Pferdekräften

Cocgle



Nr. Gegenstand der Besteuerung vom
Hun=
dert

vom

send Mark Pf.

Berechnung
der

Stempelabgabe

G.) b) von über6, jedochnichtmehrals
10 Pferdekräftften

) von über10, jedochnichtmehrals
25 Pferdekräfftten:

d) von über 25 Pferdekräften
als Grundbetrag;

außerdemzu 2: von jederPferdekraft oder
einemTeile einer Pferdekraft

falls dasSahrzeugnichtmehrals 6Perde=
kräfte 55t.

falls dasselbeüber6, jedochnichtmehr
als 10 Pferdekräfte hat .... .. ...

falls dasselbeüber10,jedochnichtmehr
als 25 Pferdekräftehat . .. .....

im übrigen.. . . . .. ... ...... . . . ...
Die Abgabeermäßigtsichum dieHälfte,

wenn dieAusstellung der Erlaubniskarte für
einenvier Monate nicht übersteigendenZeit=
raum beantragtwird.

b) Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeugevon im
AuslandewohnendenBesitzern(§ 57 Abs.2)
zur Personenbeförderung auf öffentlichen
Wegen und Plätzen bei vorübergehenderBe=
nutzungdesKraftfahrzeugsim Inland, und
zwar bei Benutzung:
1. während eines nicht mehr als dreißig

Tage im Jahre betragendenAufenthalts
im Inlande für Krafträder ..

2. a) während eines nicht mehr als fünf
Tage im Jahre betragendenAuf=
enthaltsim Inlande für Kraftwagen

b) währendeinesmehrals fünfTage
bis zu höchstensdreißigTagen im
Jahre betragendenAufenthalts im
Inlande für Kraftwagen

Eine Befreiung von der Stempelabgabe
findet statt:
1. hinsichtlichderjenigenKraftfahrzeuge,
welchezur ausschließlichenBenutzungim
DienstedesReichs,einesBundesstaats
oder einer Behörde bestimmtsind;

2. hinsichtlich solcher Kraftfahrzeuge, die
ausschließlichder gewerbsmäßigenPer=
sonenbeförderungdienen.

Cocgle
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100
150

von jedereinzelnenKarte.

von der einzelnenKarte. Bei mehr
als dreißigtägigemAufenthalt ist
eineKarte der zua bezeichneten
Art zu lösen,für die dergezahlte
Stempelbetrag in Anrechnung ge=
brachtwird.
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Gegenstand der Besteuerung vom
Hun=
dert

vom
Tau=
send Mark

Berechnung
der

Stempelabgabe

10.

Vergütungen.
Die AufstellungenderAktiengesellschaften,Kom.
manditgesellschaftenauf Aktien und Gesell=
schaftenmit beschränkterHaftung über die
Höhe der gesamten Vergütungen (Gewinn=
anteile, Tantiemen,Gehälterusw.), die den
zur Uberwachungder Geschäftsführungbe=
stellten Personen (Mitgliedern des Aufsichts=
rats) seit der letztenBilanzaufstellunggewährt
wordensndd
Befreit sindAufstellungen,nachdenendie

Summe der sämtlichenan dieMitglieder des
AufsichtsratsgemachtenVergütungen(§ 66)
nichtmehrals 5.000Mark ausmacht.Ulber=
steigt die Gesamtsummeder Vergütungen
5000 Mark, so wird die Abgabe nur in=
soweit erhoben, als sie aus der Hälfte des
5000 Mark übersteigendenBetrags gedeckt
werdenkann.
WerdenTagegelderim Betrage von mehr

als fünfzigMark für denTag gezahlt,so ist
derMehrbetragals versteuerbareTantiemezu
betrachten.Reisegelder,die den Betrag der
barenAuslagenübersteigen,werdenebenfalls
als Tantiemenbetrachtet.

Schecks.
Im Inland ausgestellteSchecksund Schecks,
welcheim Ausland auf das Junland aus=
gestelltsnd

Den Schecks stehengleich die QOuittungenüber
Geldsummen,die aus Guthaben des Aus=
stellersbei denim § 2 desScheckgesetzesvom
11. März 1908(Reichs-Gesetzbl.S. 71) be=
zeichnetenAnstalten oder Firmen gezahlt wer=
den, sofern die OQuittungim Inland aus=
gestelltoderausgehändigtwird.

Befreit sind:
1. im inländischenPostscheckverkehraus=
gestellteSchecks;

2. Schecks,die demWechselstempelunter=
liegen.

Cocgle
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von der Gesamtsummeder Ver=
gütungen.

vom einzelnenScheck.
Ist einScheckin mehrerenAus=

fertigungenausgestellt,so ist die
Abgabe auch von jeder weiteren
Ausfertigung zu entrichten,sofern
diese nach gesetzlicherVorschrift
als ein für sichbestehenderScheck
gilt.
Im übrigenist dieAbgabevon

der einzelnenUlkundenur einmal
zu entrichten.
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Gegenstand der Besteuerung vom
Hun=
dert

vom
Tau⸗
sendMark Pf.

Berechnung
der

Stempelabgabe

11.
Grundstücksübertragungen.

BeurkundungenderUbertragungdesEigentums
an im Inlande gelegenenGrundstückenund
der Übertragung von Berechtigungen,für
welche die sich auf Grundstücke beziehenden
Vorschriftengelten, soweit sie zum Gegen=
standehaben:
a) Kauf-=und Tauschverträgeund andereent=
geltlicheVeräußerungsverträge,einschließlich
der gerichtlichenZwangsversteigerungenso=
wie derAbtretung der Rechteans dem
Meistgebotund der Erklärung des Meist=
bietenden, daß er für einen anderen ge=
botenhabe
Beurkundungenvon llbertragungender

Rechte der Erwerber aus Veräußerungs.
geschäftensowie Beurkundungen nachträg=
licher Erklärungen der aus einem Ver=
äußerungsgeschäfteberechtigtenErwerber,
die Rechte für einenDritten erworben oder
dieOflichtenfür einenDritten übernommen
zu haben, werden in betreff der Stempel=
pflichtigkeitwie Beurkundungender Ver=
dußerungenbehandelt, sofernnicht der erste
Erwerber das Veräußerungsgeschäfterweis=
lich auf Grund eines Vollmachtsauftrags
oder einer Geschäftsführungohne Auftrag
für einenDritten abgeschlossenhat und die
Ubertragungder RechtedieseserstenEr=
werbers an den Dritten erfolgt. Dasselbe
gilt von Ubertragungender Rechte aus
Anträgenzur Schließungeinesentgeltlichen
Veräußerungsgeschäfts,die den Veräußerer
nden, sowie aus Verträgen, durch die
ir der Veräußerer zur Schließung eines
ichen Veräußerungsgeschäftsverpflichtet
nd.

Befreit sind:
Mauf.undTauschverträgeundandereent=
eltlicheVeräußerungsverträgezwischen
eilnehmern an einer Erbschaft zum
veckederTeilung der zu letztererge=
rigenGegenstände.

Cocgle

5
preis unter Hinzurechnungdes
Wertes der ausbedungenen
Ceistungenund vorbehaltenen
Nutzungen;

der von einemder Vertrag=
schließendenin Tauschgegebenen
Gegenstände,und zwar der=
jenigen,welchedenhöherenWert
haben;beimTauscheinländischer
gegenausländischeGrundstücke
vomWerteder ersteren;

Gesamtwerteder Gegenleistung
unterHinzurechnungdesWertes
der vorbehaltenenNutzungen
oder,wennderWertderGegen=
leistungaus demVertragenicht
hervorgeht,von demWertedes
veräußertenGegenstandes;

Betrage des Meistgebots, zu
demderZuschlagerteilt wird,
unterHinzurechnungdervomEr=
steherübernommenenLeistungen,
und wenn das Meistgebot den
Wert des Gegenstandesnicht
erreicht,von diesem.Im Falle
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1 2 3

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom vom der

Hun. Tau=
dert seno Mark Pf. Stempelabgabe

(11.) Zu denTeilnehmernaneinerErb= derAbtretungderRechteaus
schaftwird auchderüberlebendeEhegatte
gerechnet,der mit denErben desver=
storbenenEhegattengütergemeinschaft=
lichesVermögenzu teilenhat.

zwischen Eltern
und Kindern, auch eingekindschafteten,

Auf Beurkundungen von (bber=
tragungender Rechtedes Erwerbers
aus Verträgender bezeichnetenArt an
anderePersonenals an Abkömmlinge
deserstenVeräußerers findendie unter à
Abs.2 Satz1 dieserTarifnummervor=
gesehenenEinschränkungender Stempel=
pflichtkeineAnwendung.
Die Abtretung der Rechteaus dem
MeistgebotunddieErklärung,für einen
anderen geboten zu haben, sofern die
Abtretung oder die Erklärung in dem
Versteigerungsterminerfolgt oder sofern
ein GläubigerMeistbietenderwar, dem
eine durchein geringeresGebot nicht
oder nicht völlig gedeckteHypothek,
GrundschuldoderRentenschuldzustand;

Cocgle

dem Meistgebotund der Er
klärung desMeistbietenden,daf
er für einen anderen geboten
habe, tritt an die Stelle des
Meistgebots der Wert der
Gegenleistung,soferneinesolche
in derUrkundeenthaltenist.

Anmerkungen:

füllungsstattberechnetsichdieStempel=
abgabenach demWerte, zu demdie
Gegenständean Erfüllungsstatt an
genommenwerden. Wird in einen
Kaufvertrage hinsichtlichdes Kau.
preiseseine Leistungan Erfüllung.
statt vereinbart, so ist der Vertug
wie ein Tauschvertragzu versteuem

stand ein Nießbrauchsrechtlastet,,
dessenBeseitigung der Veräußer
nichtverpflichtetist, so ist derSteer=
bemessungderWert desveräußten
Gegenstandeszu Grunde zu gen,
soferndieserWert denBetre der
Gegenleistung(Ziffer 1 undbteser
Spalte) übersteigt. «

leitungderJwangsversteigengHy=
potheken-oderGrundschulxäubiger
ist, so tritt an dieStelle8 Meist.
gebots,falls dieseshintedemGe=
samtbetrageder Hypotsen= und
Grundschuldforderungen)Erstehe#s
und der diesenvorgehsenForde.
rungenzurückbleibt,d’r Gesamt=
betrag,sofernernichtn#Wertdes
Gegenstandesüberstei

zum Zweckeder Astandersetzung
unter Miteigentümeerfolgt, der
JuschlageinemMitcktümererteilt,
sobleibtbeiBerechmdesStempels
derjenigeTeil des sstgebotsaußer
Betracht,welcherfdendemEr.
steherbereits zu
denversteigertenenständenfällt.



1 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom|vom der

H ⸗ -ZsrntTMhMackpf. Stempelabgabe

H
(11.) Im Falle der Gemeinschaftunter

Miterben gilt im Sinne dieserVor=
schriftjederMiterbeals Miteigentümer

, nachVerhältnis seinesideellenAn=
teils am Nachlasse.

b) das Einbringen in eine Aktiengesellschaft,
Kommanditgesellschaftauf Aktien oderGesell= 6
schaftmit beschränkterHaftung .. . ½ — — — des Entgelts einschließlichder auf

Dem Einbringen von unbeweglichen
Gegenständensteht gleichdas Einbringen
desRechtesauf Auflassung sowiederRechte
aus Veräußerungsgeschäftender unter à
Abs. 2 dieserTarifnummer bezeichnetenArt.

Befreit ist:
dasEinbringenvonNachlaßgegenständen
in eineausschließlichvon den nehmern
an einer Erbschaft gebildeteGesellschaft
mit beschränkterHaftung. Zu denTeil=
nehmerneiner Erbschaft wird auch der
überlebendeEhegatte gerechnet,welcher
mit den Erben des verstorbenenEhe=
gatten gütergemeinschaftlichesVermögen
zu teilen hatj

die Uberlassung von Gesellschaftsvermögen
au einen Gesellschafteroder dessenErben
zum Sondereigentumeseitens einer Aktien=
gesellschaft,Kommanditgesellschaftauf Aktien,
Gewerkschaft,Gesellschaftmit beschränkter
Haftung, offenenHandelsgesellschaft,Kom=
manditgesellschaft,Kolonialgesellschaftoder
einerdiesergleichgestelltenGesellschaft,seitens
einer Gesellschaftoder eines Vereins des
bürgerlichen Rechtes sowie seitens einer
Genossenschaft.. . .. . . . . . .. . . .. .. . ....
Der Uberlassungvon Grundstückensteht

gleichdieUberlassungdesRechtesaufAuf=
lassung sowie der Rechte aus Veräußcrungs=
verträgender unter a Abs.2 dieserTarif=
nummer bezeichnetenArt.

Befreit ist:
die Rückgewährder von einemGesell=
schaftereingebrachtenVermögensgegen=

Cocgle

der Einlage ruhenden, auf die
GesellschaftübergehendenVerbind=
lichkeitenund des Wertes aller
sonstigenausbedungenenLeistungen
undvorbehaltenenNutzungenoder,
wenn das Entgelt aus demVer=
tragenichthervorgeht,desWertes
deseingebrachtenVermögens.

derausbedungenenLeistungenund
vorbehaltenen Nutzungen oder,
wenndas Entgelt nicht aus dem
Vertrage hervorgeht, des Wertes.
der überlassenenRechte.
Bei Berechnung des Stempels

bleibt derjenigeTeil der zum
SondereigentumüberlassenenVer=
mögensgegenständeaußerBetracht,
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1 2 3 4

Steuersatz Berechnung
Nr. Gegenstand der Besteuerung vom| vom der

* slasß= *i Stempelabgabe

(11.) ständean diesenGesellschafteroderdessen der auf den erwerbendenGesell=
Erben oder dessenChefrau, welchemit schafternach derKopfzahl der Ge=
ihm in Gütergemeinschaftgestandenhat; sellschafterentfällt.

4) Auflassungenund Anträgeauf Eintragung
der Begründung oder Ubertragung von
Erbbaurechtenoder sonstigenRechten,die
ein Grundbuchblatt erhalten können, in
Fällen der freiwilligenVeräußerung ½x%— — — desWertes des veräußertenGegen=
Der Antrag auf Umschreibungvon Ge=

sellschaftseigentumauf den Namen eines
GesellschaftersunterliegtdemAuflassungs=
stempelauch dann, wenn nachden Vor=
schriftendes BürgerlichenRechteseineAuf=
lassungnichterforderlichist.
Der Auflassungsstempelist nicht zu er=

heben,wenndie das Veräußerungsgeschäft
enthaltende, in an sich stempelpflichtiger
FormausgestellteUrkundein Urschrift,Aus=
fertigungoder beglaubigterAbschrift vor=
gelegtwird.
EinedasVeräußerungsgeschäftenthaltende

Urkunde im Sinne dieser Vorschrift gilt
als nicht vorhanden, wenn die Urkunde

1. das Rechtsgeschäftnicht so enthält, wie
es unter denBeteiligtenhinsichtlichdes
WertesderGegenleistungverabredetist,

2. dieVeräußerungeinesGrundstücksdurch
einenBevollmächtigtenenthält, sofern
die Veräußerung erweislich für Rech=
nung des Bevollmächtigtenerfolgt ist,

3. dieUberlassungderRechtean demVer=
mögen einer Gesellschaft seitens eines
Gesellschaftersoder dessenErben an die
Gesellschaft,an einenanderenGesell=
schafteroder einen Dritten enthält, so=
fern nichtdiesePersonenAbkömmlinge
desüberlassendenTeiles sind,

4. die Uberlassungvon Vermögensgegen=
ständen seitens der Gesellschaft zum
Sondereigentuman einen Gesellschafter
oder dessenErben enthält, soweit nicht
der Stempel zu c dieser Tarifnummer

Cocgle

standes.

Anmerkung zu Tarifnummer 11:
Bei Berechnung der Abgabe sind

Pfennigbeträge derart nach oben abzu=
runden, daß sie durch 10 teilbar sind.
AusländischeWerte sind nach denVor=

schriften wegen Erhebung des Wechsel.
stempelsumzurechnen.



Hi

Nr. Gegenstand der Besteuerung vom

Hun=
dert

vom
Dau=
send Markf.

Berechnung
der

Stempelabgabe

(1.) in voller Höhe zu entrichtenist oder die
Befreiungsvorschriftzu c dieserTarif=
nummer Anwendung findet.
Wird nach der Jahlung desAuflassungs=

stempelsdie Urkundeüber das zu Grunde
liegendeVeräußerungsgeschäfterrichtet, so
ist auf denzu dieserUrkundenacha bis c
dieserTarifnummer erforderlichenStempel
der gezahlteAuflassungsstempelanzurechnen.
Die Vorschriften über den Auflassungs=

stempelfinden entsprechendeAnwendung bei
Anträgen auf Umschreibungenin öffentlichen
Büchern,soferndas Grundbuchnochnicht
als angelegtanzusehenist.

Befreit sind auf Antrag:

Tarifnummer bezeichnetenArt, wenn der
stempelpflichtigeBetrag bei bebautenGrund=
stücken20000 Mark, bei unbebautenGrund=
stücken5000 Mark nichtüberschreitetund der
ErwerberwederdenGrundstückshandelgewerbs=
mäßigbetreibtnocheinJahreseinkommenvon
mehr als 20000Mark hat.
Auf BeurkundungenvonUbertragungender

RechtedesErwerbersfindendieuntera Abs.2
Satz 1 dieserTarifnummer vorgesehenenEin=
schränkungender Stempelpflicht keine An=
wendung.

Cocgle
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(Nr.3648.)Betauntmachung,betreffenddieFassungdesLenchtmittelsteucrgesetzes.Vom
22. Juli 1909.

A Grund desArtikelVI Abs.2 desGesetzesvom 15.Juli 1909,betreffend
Anderungen im Finanzwesen(Reichs=Gesetzbl.S. 743), wird die Fassung des
Leuchtmittelsteuergesetzesnachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den22. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Wermuth.

Leuchtmittelsteuergesetz.
Vom 15.Juli 1909.

1.
Die nachbenanntenBeleuchtungsmittel:

elektrischeGlühlampen und Brenner für solche,
Glühkörperfür Gas=,Spiritus=,PetroleumundähnlicheGlühlampen,
Brennstiftefür elektrischeBogenlampen,
Quecksilberdampflampenund ihnen ähnlicheelektrischeLampen

unterliegen,soweitsiezumVerbrauchim Inlande bestimmtsind, einer in die
ReichskassefließendenSteuer.

2.
HäöhederSteurr. Die Steuer beträgt:

A. für elektrischeGlühlampen und Brenner zu solchen:
b) Metallfadenlampen

a) Kohlenfaden·. Nernstlampenbrenner und
lampen andere Glühlampen

für das Stück
1. bis zu 15Waat . .. 5 Pfennig, 10 Pfennig,
2. von über 15 bis 25 Watt 10 - 20
3. ⸗ 25 60 20 ⸗ 40
4. ⸗ 60 100 30 - 60 ⸗
5. 100 200 50 1Mark,
6. für solchevon höheremVerbrauchezu a je 25 Pfennig, zu b je
40 Pfennig mehr für jedesweitereangefangeneHundertWatt;

Cocgle
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B.fürGlühtörperzuGasglühlichtsundähnlichenLampen:10Pfennig
für das Stück;

C. für Brennstiftezu elektrischenBogenlampen:
1. aus Reinkohle:60 Pfennig für das Kilogramm,
2. aus Kohle mit Leuchtzusätzenund für alle übrigenBrennstifte:
1 Mark für das Kilogramm;

D. für Brenner zt Quecksilberdampf=und ähnlichenLampenbis 100Watt:
1 Mark für dasStück, für solchevon höheremVerbraucheje 1 Mark
mehrfür jedesweitereangefangeneHundertWatt.

3.
Die Steuer ist vom HerstellerderBeleuchtungsmittelmittelsVerwendung

von Steuerzeichenan den Packungenzu entrichten,bevor die fertigenverpackten
Erzeugnisseaus denRäumendesHerstellungsbetriebsentferntwerden.Bei ein=
geführtenErzeugnissender bezeichnetenArt hat dieVersteuerungdurchdenEin=
bringer bei der Zollabfertigung oder wo eine solchenicht stattfindet, innerhalb
einerFrist von drei Tagen nach dem Empfange zugeschehen.

Die näherenBestimmungenüberdieWirtetoege der Steuerzeichen,über
ihre Form, ihre Anfertigung, ihren Vertrieb und die Art ihrer Verwendung
trifft der Bundesrat. Er stellt die Voraussetzungenfest, unter denenfür ver=
wendeteoder unverwendbargewordeneSteuerzeichenein Ersatz der bezahlten
Steuerbeträge gewährt werden darf. Steuerzeichen,die nicht in der vorge=
schriebenenWeise verwendetworden sind, werdenals nicht verwendetangesehen.

Die Verwendungvon Steuerzeichenist nichterforderlich,wenndie steuer=
pflichtigenBeleuchtungsmittelzurAusfuhr unteramtlicherAufsichtvor derEnt=
nahmeaus denRäumendesHerstellungsbetriebsangemeldetwerden.

Die Steuer kann ohne Sicherheitsleistungauf drei Monate gestundet
werden; gegenSicherheitsstellungist sie auf sechsMonate zu stunden. Ein
unterSteuerverschlußbefindlichesLager kann als Sicherheitangesehenwerden.

* 4.
Für versteuerteBeleuchtungsmittel,die demHerstellervomEmpfängerals

unbrauchbarzur Verfügunggestelltwerden,erhältderHerstellereineVergütung
der Steuer. Diesekannin einerPauschsummegewährtwerden,die nachdem
Steuerwerteder im Laufe des Jahres vom HerstellerverwendetenSteuerzeichen
berechnetwird.

5.
Ansprücheauf Jahlung oder Erstattung der Steuer verjähren in einem

Jahre von demTage desEintritts der SteuerpflichtoderderSteuerentrichtung
ab. Der Anspruchauf NachzahlungeineshinterzogenenSteuerbetragsverjährt
in drei Jahren.
Reichs=Gesetzbl.1909. 137
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Steuer.

Verjährung der
Stuer.



Verpackungszwang.

BefreiungvomVer=
packungszwange.

Anmeldepflicht.

— 882 —

Die Verjährungwird durchjedevon derzuständigenBehördezurGeltend=
machungdesAnspruchsgegendenZahlungspflichtigengerichteteHandlungunter=
rochen.

86.
SteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelduͤrfen aus den Herstellungsbetrieben

und aus dem Auslande nur in vollständig geschlossenenund ohne erkennbare
Spuren nicht zu öffnendenPackungen in den freien Verkehr des Inlandes ge=
brachtwerden. Die vorschriftsmäßigeVerpackunghat vor demEintritte der
Steuerpflichtigkeitzu erfolgenund gilt als ein Teil der Herstellung.

Die Art derVerpackungund dieGrößederzulässigenPackungenbestimmt
der Bundesrat. Auf jeder Packung ist der Inhalt, und zwar bei elektrischen
Glühlampen,Brennernzu solchenund Quecksilberdampf-und ähnlichenLampen
nachStückzahlund Wattverbrauch,bei Glühkörpernnachder Stückzahl, bei
Bogenlampenstiftennach ihremEigengewichte,die Steuerklasse(§J2), die Be=
nennungder verpacktenBeleuchtungsmittel(Handelsmarke)und eineBezeichnung,
aus welcherder Steuerpflichtige(#3) von der Steuerbehördemit Sicherheit fest=
gestelltwerdenkann,anzugeben.

Im Falle der Einfuhr kann zugelassenwerden,daß dieVerpackungunter
besonderenSicherungsmaßnahmenerstim Inlande vorgenommenwird.

Der Bundesratist befugt,für denEinzelverkaufvon steuerpflichtigenBe=
leuchtungsmittelnbesondereSicherungsmaßnahmenzu treffen.

87.
Im Falle nachgewiesenenBedürfnisseskannderBundesrat dieVersteuerung

steuerpflichtigerBeleuchtungsmittelnachdenSätzendes& 2 durchdenHersteller
unterBefreiungvom Verpackungszwangund von derVerwendungvon Steuer=
zeichenauf Grund einer besonderenBuchführung und der sonst erforderlichen
Sicherungsmaßnahmengesiatten.

Ebensokann von derVerwendungvon Steuerzeichenund demVerpackungs=
zwangebei der Einfuhr von steuerpflichtigenBeleuchtungsmitteln,die nichtzum
Handelbestimmtsind,abgesehenwerden.

88.
Wer gewerbsmäßigsteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelherstellenwill, hat

diesvor der EröffnungdesBetriebsunter Bezeichnungder Erzeugnisse,deren
Herstellungbeabsichtigtist, derSteuerbehördeschriftlichanzuzeigenund gleichzeitig
eineBeschreibungderBetriebs=undLagerräumesowiederdamitin Verbindung
stehendenoder unmittelbardaran angrenzendenRäume vorzulegen.

Die Herstellungvon steuerpflichtigenBeleuchtungsmittelndarf nur in den
angemeldetenBetriebsräumenerfolgen.

Coccle
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Wer nebenderHerstellungsteuerpflichtigerBeleuchtungsmittelderenVer=
kauf im kleinenbetreibenwill, hat dies unter genauerBeschreibungder Räume
für denKleinverkaufderSteuerbehördeanzuzeigen.Die Betriebeunterliegenden
von dieserBehörde zur Sicherung der Steuer anzuordnendenMaßnahmen.

80.
Jede Anderung in den angemeldetenVerhältnissenist der Steuerbehörde unzeigevon

binneneinerWocheanzuzeigen. Underungen.
Betriebsinhaber, die den Betrieb nicht selbst leiten, haben der Steuer=

behördediejenigePerson zu bezeichnen,die als Betriebsleiterin ihremNamen
handelt.

Die im folgendenfür denBetriebsinhabergegebenenVorschriftengelten
mit Ausnahme derjenigenim § 15 Satz 2 auch für den Betriebsleiter.

/ 10.
SteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelsowiedie zu ihrer HerstellungbestimmtenVorschriftenfür

RohstoffeundHalbfabrikatedürfennur in denangemeldetenRäumen 8) ge. HFbriken.
lagert und verpacktwerden. Die Lagerunghat in geordneterWeisederartzu
erfolgen,daß dieAufsichtsbeamtenjederzeitin derLage sind,dieBeständefest=
ustellen. UberZu- und AbgangderErzeugnissesindAnschreibungenzu führen,
ie nachnähererBestimmungder Steuerbehördeaufzubewahrenund denBe=
amten zugänglichzu haltensind.

ie Beständesind von Zeit zu Zeit amtlich festzustellenund mit denAn=
schreibungenzu vergleichen. Von der Erhebung der Steuer für Fehlmengenist
abzusehen,wennund soweitdargetanwird, daß dieFehlmengenauf Umstände
zurückzuführensind,die eineSteuerschuldnichtbegründen.

8 11.
Gewerbebetriebe,die sichmit der HerstellungsteuerpflichtigerBeleuchtungs=Steueraufücht.

mittel befassen,stehenunter Steueraufsicht. Die Steuerbeamtensind befugt,die
Betriebs=und Lagerräume,solangesiegeöffnetsind oderdarin gearbeitetwird,
zu jederZeit, anderenfallswährendderTagesstunden,zu besuchen.Die Aufsichts=
befugnis erstrecktsichauf alle an die Betriebs=und Lagerräumeunmittelbaran=
grenzendenund damit in VerbindungstehendenRäume. Die eitbeschränkung
fällt weg,wennGefahr im Verzug ist.

5&12.
Der Betriebsinhaberhat den Steuerbeamtenjede für die SteueraufsichtSilfeleitungbeider

oder zustatistischenZweckenerforderlicheAuskunftüberdenBetriebzu erteilenSleuerausscht.
und bei den zum weckeder SteueraufsichtstattfindendenAmtshandlungendie
Hilfsmittel zu stellenund die nötigenHilfsdienstezu leisten.

137°
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Halberzeugnisse.

Verkaufsstellen

Vehandlung der
Steuerzeichen.

Steuerhinterziehung

— 884 —

Den Oberbeamtender Steuerverwaltungsinddie auf dieHerstellungund
Abgabe der steuerpflichtigenErzeugnissesich beziehendenGeschäftsbücherund
Geschäftspapiereauf Erfordernzur Einsichtvorzulegen.

113.
Der Bundesratkannfür dieVersendungsolcherErzeugnisse,dieals fertige,

derSteuer unterworfeneBeleuchtungsmittelnochnicht anzusehensind, Sicherungs=
maßnahmenanordnen.

S 14.
Wer sichgewerbsmäßigmit demVerkaufevonsteuerpflichtigenBeleuchtungs⸗

mitteln befassenwill, hat dies vorherderSteuerbehördeanzuzeigen.Er ist
verpflichtet,den Beamtender SteuerverwaltungseineVorräte an Waren der
bezeichnetenArt zumNachweise,daß sie mit denvorgeschriebenenSteuerzeichen
versehensind, zu den üblichenGeschäftsstundenauf Verlangen vorzuzeigen.

15.
Sind Herstelleroder Verkäufer steuerpflichtigerBeleuchtungsmittelwegen

Steuerhinterziehungbestraftworden,so kann der Betrieb besonderenAufsichts=
maßnahmenunterworfenwerden. Die Kosten fallen dem Betriebsinhaber
zur Last.

10.
Die Steuerzeichensindan denPackungenso langeunverletztzu erhalten,

bis diesezur Vornahme des stückweisenoderKleinverkaufsgeöffnetwerdenmüssen
oderan denKäufer abgegebenwerden. Geöffnete,ganz oder teilweiseentleerte
Packungendürfen mit steuerpflichtigenBeleuchtungsmittelnnicht nachgefüllt
werden. Der Einzelverkaufdarf nur mit oder aus den zugehörigenUm=
schließungenerfolgen. GeleerteUmschließungendürfenohnevorherigeBeseitigung
der Steuerzeichenweder an Fabrikanten und Händler zurückgegebennoch von
diesenangenommenoderwiederverwendetwerden.

Wer als VerkäufersteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelempfängt,die nicht
in der vorgeschriebenenWeiseverpackt,bezeichnetund mit Steuerzeichenversehen
sind,hat innerhalbdreierTage der SteuerbehördeAnzeigezu erstatten.

Strafvorschriften.

&17.
Wer es unternimmt,demReichedie in diesemGesetzevorgeseheneSteuer

vorzuenthalten,machtsichderHinterziehungschuldig.
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18.
Der Tatbestanddes § 17 wird insbesonderedann als vorliegendange=

nommen,
1. wenn mit der HerstellungsteuerpflichtigerBeleuchtungsmittel begonnen
wird, bevor die Anzeige des Betriebs (§ 8) in der vorgeschriebenen
Weiseerfolgtist;

2. wennsteuerpflichtigeBeleuchtungsmittelvomHerstellerin anderenals
den hierfür angemeldetenRäumen aufbewahrtwerden;

3. wenn,abgesehenvomFalle des&7) steuerpflichtigeBeleuchtungsmittel
aus der Erzeugungsstätteoder aus demAusland in den Inlands=
verkehrgebrachtwerden,ohnedaß sie in dervorgeschriebenenWeise
verpacktund mit denim 96 bezeichnetenAngabenund denzutreffen=
den Steuerzeichenversehensind;

4. wennVerkäufersteuerpflichtigeVelruchtungsmittelein Gewahrsamhaben,
die derVorschrift diesesGesetzeszuwidermit denerforderlichenSteuer=
zeichennicht versehensind;

5. wenn geöffnete,mit SteuerzeichenversehenePackungender Vorschrift
des§ 16 zuwidernachgefülltwerden;

6. wenn vorgeschriebeneAnschreibungen“(6 10) vom Hersteller oder Be=
zieherunrichtiggeführtwerden.

Der Hinterziehungwird es gleichgeachtet,wenn jemandsteuerpflichtige
Beleuchtungsmittel,von denener weiß oder denUmständennach annehmen
muß, daß hinsichtlichihrer eine Hinterziehungder Steuerstattgefunden hat,
erwirbtoderin Verkehrbringt,bevordieAbgabeentrichtetist.

Wird in denFällen derAbs.1 und 2festgestellt,daß eineVorenthaltung
der Steuer nicht stattgefundenhat oder nicht beabsichtigtworden ist) so findet
nur eineOrdnungsstrafenach§ 27 statt.

0l 19.
Wer eineHinterziehungbegeht,wird mit einerGeldstrafein Höhedes

vierfachenBetrags der Steuer,mindestensaberin Höhevon fünfzigMark für
jedeneinzelnenFall bestraft. Außerdemist die Steuer nachzuzahlen.

Soweit der Betrag der Steuer nicht festgestelltwerdenkann, tritt eine
Geldstrafebis zu fünfzigtausendMark ein.

Liegt eineUbertretungvor, so werdendie Beihilfe und die Begünstigung
mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark bestraft.

820.
Im Falle der Wiederholungder Hinterziehungnach vorausgegangener

Bestrafungwerdendie im § 19 vorgesehenenStrafen verdoppelt.
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Jeder fernereRückfallziehtGefängnisbis zu zweiJahren nachsich,doch
kann nachrichterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständeund der
vorangegangenenFälle auf Haft oderaufGeldstrafenichtunterdemVierfachen
der im § 19 vorgesehenenStrafen erkanntwerden.

Die Rückfallstrafetritt ein, auch wenn die frühereStrafe nur teilweise
verbüßtoder ganz oder teilweiseerlassenwordenist; sie bleibt dagegenaus=
geschlossen,wennseitderVerbüßungoderdemErlassederfrüherenStrafe bis
zur Begehung der neuenStraftat drei Jahre verflossensind.

8 21.
Die Vorschriftenüber die HinterziehungderSteuer findenAnwendung

auf die ErwirkungeinerSteuerbefreiung,SteuervergünstigungoderSteuerver=
gütung, die überhauptnicht odernur in geringeremVetaage zu beanspruchen
war. Der zu UngebührempfangeneBetrag ist zurückzuzahlen

8 22.
Einziehung. SteuerpflichtigeBeleuchtungsmittel,dienichtvorschriftsmäßigverpacktund

bezeichnetoder derenPackungenmit den erforderlichenSteuerzeichennicht ver=
sehensind,unterliegen,abgesehenvon demFalle des&7, derEinziehung,gleich=
viel wem sie gehörenund ob gegeneine bestimmtePerson ein Strafverfahren
eingeleitetwird.

*23.
Kölschung Mit GefängnisnichtunterdreiMonatenwirdbestraft,werunechteSteuer=

vonSteuerzeichen.zeichen(§ 3) in der Absichtanfertigt, sieals echtzu verwenden,oderechteSteuer=
zeichenin derAbsichtverfälscht,siezu einemhöherenWertezu verwenden,oder
wissentlichvon falschenoder verfälschtenSteuerzeichenGebrauchmacht.

Neben der Strafe kann auf Verlust ber bürgerlichenEhrenrechteer=
kanntwerden. -

824
Wer wissentlichschoneinmal verwendeteSteuerzeichenverwendet,wird mit

Geldstrafebis zu sechsbundertMark bestraft.

sl*
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft,

wer ohneschriftlichenAuftrag einer Behörde
1. Stempel,Siegel, Stiche, Platten oderandereFormen, die zur An=
fertigung von Steuerzeichendienenkönnen,anfertigtoderan einen
anderenals die Behörde verabfolgt;

2. den Abdruckder in Nr. 1 bezeichnetenStempel,Siegel, Stiche,
Platten oderFormen unternimmtoderAbdruckean einen anderenals
die Behördeverabfolgt.
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Nebender Strafe kann auf Einziehungder Stempel, Siegel, Stiche,
Platten oderanderenFormensowieder Abdruckeerkanntwerden,ohneUnter=
schiedob siedemVerurteiltengehörenodernicht.

(26.
Mit Geldstrafebis zueinhundertfünfzigMark wirdbestraft,werwissentlich

schoneinmal verwendeteSteuerzeichenveräußertoder feilhält.

* 27.
Zuwiderhandlungengegen die Vorschriften diesesGesetzesund die dazu

erlassenenund öffentlichoder den BeteiligtenbesondersbekanntgemachtenVer=
waltungebestimmungenwerden,sofernsie nichtnach§9919ff. mit einerbesonderen
Strafe bedrohtsind, mit einerOrdnungsstrafevon einerMark bis zu drei=
hundertMark bestraft.

8 28.
Inhaber der unterSteueraufsichtstehendenBetriebe (§ 11) haften für die

von ihren Verwaltern, Geschäftsführern,Gehilfen und sonstigenin ihremDienste
oder Lohne stehendenPersonen sowie von ihren Familien= oder Haushaltungs=
mitgliedernverwirktenGeldstrafenund Kosten desStrafverfahrens sowiefür die
nachzuzahlendeSteuer im Falle des Unvermögens der eigentlichSchuldigen,
wenn nachgewiesenwird,

1. daß dieZuwiderhandlungmit ihremWissenverübtist, oder
2. daß siebei Auswahl und AnstellungderVerwalter, Geschäftsführer,
Gehilfen und sonstigenin ihrem Dienste oder Lohne stehendenPer=
sonenoder bei Beaufsichtigung dieser sowie der bezeichnetenHaus=
genossennicht mit der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäftmannszu
Werkegegangensind.

Wird wederdas einenochdas anderenachgewiesen)so haftensie, auch
soweitsienichtohnehinzur EntrichtungderSteuer verpflichtetsind, für dieSteuer.

Läßt sichdieGeldstrafevon demSchuldigennichtbeitreiben,so kanndie
Steuerbehördedavonabsehen,denfür dieGeldstrafeHaftendenin Anspruchzu
nehmenund die an Stelle der GeldstrafetretendeFreiheitsstrafean demSchul=
digenvollstreckenlassen.

*d29.
Bei Umwandlungder nicht beizutreibendenGeldstrafenin Freiheitsstrafen

darf dieFreiheitsstrafebei einerHinterziehungim erstenFalle sechsMonate,im
erstenRückfall ein Jahr und im fernerenRückfalle zwei Jahre, bei einermit
OrdnungsstrafebedrohtenZuwiderhandlungdrei Monate nicht übersteigen.Im
Falle des§ 19 Abs.2 bleibt ein Fünftel der Geldstrafebei der Umwandlung
außerBetracht.
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&30.
NebenderFestsetzungvon Ordnungsstrafenkann die Steuerbehördedie

Beobachtungder auf Grund diesesGesetzesgetroffenenAnordnungendurchAn=
drohungund Einziehungvon Geldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auch,wenneinevorgeschriebeneEinrichtungnichtgetroffenwird, dieseaufKosten
der Pflichtigen herstellenlassen. Die Einziehung der Kosten und Geldstrafen
erfolgt nach den Vorschriftenüber das Verfahren für die Beitreibung der Zölle
und mit dem Vorzugsrechteder letzteren.

4

6 31.
Die Strafverfolgungvon Hinterziehungenverjährtin drei Jahren, von

denmit OrdnungsstrafebelegtenZuwiderhandlungenin einemJahre.

* 32.
In AnsehungdesVerwaltungsstrafverfahrens,der Strafmilderungund

desErlassesderStrafe im Gnadenwegesowiein Ansehungder Strafvollstreckung
kommendieVorschriftenzur Anwendung,nachdenensichdasVerfahrenwegen
Zuwiderhandlunggegendieollgesetzebestimmt.

Der Erlös aus eingezogenenGegenständenund dieGeldstrafenfallendem
Staate zu, von dessenBehörden die Strafentscheidungerlassenist. Im Falle
des § 19 Abs. 2 ist von dem Betrage der Geldstrafeder fünfte Teil an Stelle
desnichtfestgestelltenSteuerbetragsan die Reichskasseabzuführen.

33.
Ein im StrafverfahreneingegangenerGeldbetragistzunächstauf dieSteuer

zu verrechnen. .Z

Sonstige Vorschriften.

g 34.
Für die außerhalbderZollgrenzeliegendenTeile desReichsgebietskann

auf Antrag der Landesregierungenan Stelle der in diesemGesetzevorgesehenen
Steuern durchdenBundesratdie Zahlung einerAbfindungan die Reichskasse
zugelassenwerden.

/ 35.
SteuerpflichtigeBeleuchtungsmittel,die aus den demZollgebietange=

schlossenenStaaten und Gebietsteileneingehen,sind spätestensbeimEintritt in
das Inland mit demSteuerzeichen(§ 3) zu versehen.
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(36.

führung einer den VorschriftendiesesGesetzesentsprechendenBesteuerungin den
demZollgebietangeschlossenenStaaten und Gebietsteilen,wegenUberweisungder
Steuer für die im gegenseitigenVerkehr übergehendenErzeugnisseoder wegen
BegründungeinerSteuergemeinschaftmit den fremdenRegierungenVerein=
barungentreffen.

=
Die Erhebungund Verwaltung der in diesemGesetzevorgesehenenSteuern

erfolgt durchdieLandesbehörden.Inwieweit außerdemeineSteueraufsichtdurch
besonderetechnischvorgebildeteBeamte zuerfolgenhat, bestimmtderBundesrat.
Für die erwachsendenKostenwird den Bundesstaatennach den vom Bundesrate
u erlassendenBestimmungenVergütung gewährt. Diese sind dem Reichstag
innerhalb dreierJahre mitzuteilenund außer Kraft zu setzen,wenn er sie nicht
genehmigt.

Die Reichsbevollmächtigtenfür Zölle und Steuern und die ihnenunter=
stelltenAufsichtsbeamtenhabenin bezugauf dieAusführung der Bestimmungen
diesesGesetzesdieselbenRechteund Pflichtenwie bezüglichder Erhebungnud
VerwaltungderZölle.

Übergangs=und Schlußvorschriften.

∆38.
Von denbestehendenBetriebenzur HerstellungoderzumVerkaufesteuer=

pflichtigerBeleuchtungsmittelsinddienachdiesemz–4u½erforderlichenAnzeigen
zurVermeidungderim §927 angedrohtenOrdnungsstrafenspätestensdreiMonate
vor demInkrafttretendesGesetzeszu erstatten.

W
HerstellervonBeleuchtungsmittelnder im &1 bezeichnetenArt habendie

am Tage des Inkrafttretens diesesGesetzesaußerhalb der Räume des ange=
meldetenHerstellungsbetriebsvorhandenen,in ihrem Besitzebefindlichensteuer=
pflichtigenBeleuchtungsmittelinnerhalbeinerWochedemSteueramtanzumelden
und, soweitsie nicht ausgeführtoder auf ein Zoll=oderSteuerlagergebracht
werden,nach Maßgabe des §2 zu versteuern.

Zur Veräußerung bestimmteBeleuchtungsmittelund andereVorräte von
solchen,die sich am Lag. des InkrafttretensdiesesGesetzesaußerhalbeines
Reichs.Gesetzbl.1909. 138
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HerstellungsbetriebsodereinerZollniederlagebefinden,unterliegen,soweitsienicht
dem eigenenHaushalte des Besitzers dienen, nach näherer Bestimmung des
Bundesrats der Steuer in Form einerNachsteuer.

Die Nachsteuerkann ohneSicherheitsbestellungauf dreiMonate gestundet
werden,gegenSicherheitsbestellungist sieauf sechsMonate zu stunden.

Soweit beimInkrafttretendiesesGesetzesVerträgeüberLieferungvon Be=
leuchtungsmittelnbestehen,ist derLiefererberechtigt,vom Abnehmereinenum
den Betrag der Steuer erhöhtenPreis zu fordern, falls nichts anderes ver=
einbart ist.

* 40.
DiesesGesetztritt mit dem1.Oktober1909 in Kraft.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Verlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke desReichs- Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ46.

Juhalt: Gesetz wegenAnderungdes Schankgefäßgesetzes.S. 891. — Bekanntmachung, betreffend
SchaffungvonRayons. S. s93. — Bekanntmachung, betreffenddenBefähigungsnachweisund
die Prüfung der Seeschifferund Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischissen. S. 92. —
Bekanntmachung, betreffendEinfuhrbeschränkungenwegen Gefahr der Einschleppung der San
José- Schildlaus. S. 893. — Druckfehler=Berichtigung. S. sbs.

(Nr. 3649.) GesetzwegenAnderungdesSchankgefäßgesetzes.Vom 24. Juli 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I.
Das Gesetz,betreffenddieBezeichnungdesRaumgehaltsderSchankgefäße,

vom 20. Juli 1881 (Reichs=Gesetzbl.S. 249) wird wie folgt geändert:
1. An die Stelle des§ 1 Abs.3 tritt folgendeVorschrift:

Zugelassensind nur Schankgefäße,derenSollinhalt einem
Liter odereinerMaßgrößeentspricht,welchevomLiter aufwärts
durchStufen von ½ Liter, vomLier abwärts durch Stufen
vonZehnteilenund vom halbenLiter abwärtsdurchStufen von
ZwanzigteilendesLiters gebildetwird.

2. Im § 2 Abs.1 wird eineneuelit. b eingefügtin folgenderWeise:
b) bei Schankgefäßenfür Bier zwischen2 und 4 Zentimeter,
J) wie bisher b.

3. Dem § 2 werdenfolgendeAbsätze3 und4 hinzugefügt:
Die höhereVerwaltungsbehördeist fernerbefugt, den in

Abs.1 zu b bezeichnetenMindestbetragdesAbstandesfür Gefäße
von einemhalbenLiterInhalt und darüberbis auf 3 Zentimeter
zu erhöhen.

Bis zum 1. Oktober1913 ist der Gebrauchvon Schank=
gefäßenfür Bier mit einem Mindestabstandevon 1 Zentimeter
gestattet.

Reichs=Gesetbl.1909. 139
Ausgegebenzu Berlin den30. Juli 1909.
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Artikel I.
DiesesGesetztritt am 1. August 1909 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenMolde, an Bord M. YD.„Hohenzollern“)den24. Juli 1909.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

(Nr. 3650.) Bekanntmachung,betreffend Schaffungvon Rayons. Vom 22. Juli 1909.

A-= Grund des9 35 desGesetzes,betreffenddie BeschränkungendesGrund=
eigentumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die neuenBefestigungenbei
Neubreisachund an der MasurischenSeenkettedie Neufestsetzungvon Rayons
in Aussichtgenommenist.

Berlin, den22. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.

— —

(Nr. 3651.) Bekanntmachung,betreffendden Befähigungsnachweisund die Prüfung der
Seeschifferund Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen.Vom
24.Juli 1909.

Auf Grund des§931 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich hat der
Bundesrat beschlossen:

Die Vorschriftenüber den Befähigungsnachweisund die Prüfung der
Seeschifferund Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffenvom 16. Januar
1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 3) werdenwie folgt geändert:

8§5 Abs. 2 erhält folgendeFassung:
„Von der FahrzeitmüssenmindestenszwölfMonate auf Segel=

schiffen— mit Ausschluß von Küstenftischereifahrzeugen— außerhalb

Google —
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derNahfahrtzugebrachtsein. Auf dieseFahrzeitwird die vor voll=
endetemachtzehntenLebensjahrezurückgelegteZeit nur mit demhalben
Betrag angerechnet.Die Fahrt auf Seeleichtern,auf Küstenfischerei=
fahrzeugenoder im Trajektdienstist nur bis zur Dauer von dreißig
Monatenanrechnungsfähig.“

Berlin, den24. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

(Nr. 3652.) Bekanntmachung,betreffendEinfuhrbeschränkungenwegenGefahr der Ein=
schleppungder San José=Schildlaus. Vom 27. Juli 1909.

A## Grund des 9 3 der Verordnung,betreffend Einfuhrbeschränkungenwegen
Gefahr der Einschleppungder San José=Schildlaus,vom 6. August 1900
(Reichs=Gesetzbl.S. 791) bestimmeich:

Die Vorschriften des § 1 der angeführtenVerordnung finden auf die
Einfuhr vonWaren undGegenständender dort bezeichnetenArt ausChina und
Hawai Anwendung.

DieseBestimmungtritt mit demTage ihrer Verkündigungin Kraft.
Berlin, den27. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

Druckfehler=Berichtigung.
In derUberschrift— Reichs=Gesetzbl.S. 743 — muß es heißenhinter

(Nr. 3639.)„Gesetz,betreffendAnderungen im Finanzwesen.“stattAnderung.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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(Nr. 3653.)

23. Februar 1909.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, einerseits,und der
PräsidentderVereinigtenStaaten von
Ameerika,andererseits,von demWunsche
eleitet,den gegenseitigenSchutz der
Potente,Gebrauchsmuster,Musterund
Modelle in den beidenLändernvoll=
kommenund wirksamerzu gestalten,
habenbeschlossen,zu diesemZweckeein
Abkommenzu treffen,und zu Bevoll=
mächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen
Seine Exzellenz Herrn Grafen
von Bernstorff, Allerhöchstihren
außerordentlichenund bevollmäch=
tigtenBotschafterbei denVer=
einigtenStaaten von Amerika;

und
Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika
Herrn Robert Bacon, Staats=
sekretärderVereinigtenStaaten;

Reichs=Gesetzbl.1909.

Vom

His Majesty the German Emperor,
King of Prussia, in the name of the
German Empire, and the President
of the United States of America, led
by the wish to effect a full and more
oPeerative reciprocal protection of
Patents, working patterns, designs
amd models in the two countries,
have decided to conclude an an=
greement for that purpose and have
appointed as their Plenipotentiaries:

His Majesty the German Em=
Peror, King of Prussia
His Excellency Count von
Bernstorff, His Ambassador
Extraordinary and Plenipoten=
tiary to the United States;

and

The President of the United
States of America

Mr. Robert Bacon, Secretary#
of State of the United States;

140
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welche,nachMitteilimihreringuter
undgehoerFormbdenenVolls
machten, übernachstehendeArtikelüber⸗
eingekommenfind:

Artikel J.

Die in dengeltendenoderdenkünftigen
Gesetzendeseinendervertragschließenden
Teile enthaltenenVorschriften,wonach
im Falle der Nichtausführungeines
Patents,Gebrauchsmusters,Mustersoder
ModellsdieZurücknahmeodereinesonstige
BeschränkungdesRechtesvorgesehenist,
sollenauf diedenAngehörigendesande=
ren vertragschließendenTeiles gewährten
Patente, EchranchemusierMuster oder
Modellenur in demUmfangedervon
diesemTeile seineneigenenAngehörigen
auferlegtenBeschränkungenAnwendung
finden. Die AusführungdesPatents,
Gebrauchsmusters,MustersoderModells
in demGebietedeseinenvertragschließen=
denTeileswird derAusführungin dem
GebietedesanderenTeilesgleichgestellt.

Artikel II.

Das Abkommentritt mit demTage
seinerVerkündungin Kraft und bleibt
bis zumAblaufevon 12 Monatennach
erfolgterntut r seiteneinesder
vertragschließendenTeilein Wirksamkeit.

Artikel II.
Das gegenwärtigeAbkommensoll

ratifiziertund dieRatifikationsurkunden
sollensobaldals möglichin Washington
ausgewechseltwerden.

Cocgle

who, after having communicated
each to the other their respective
full powers, found to be in good
and due form, have agreed to the
following articles:

Article I.

The provisions of the laws appli=
cable, now existing or hereafter to
be enactedofeither ofthe Contracting
Parties, under which thenonworking
of the patent, working pattern (Ge=
brauchsmuster),designormodelcar=
ries the invalidation or some other
restriction of the right, shall only
be applied to the patents, working
Patterns (Gebrauchsmuster), designs
or models enjoyed by the citizens
of the other Contracting Party within
the limits of the restrictionsimposed
by the said Party upon its own
citizens. The working of a patent,
working pattern (Gebrauchsmuster),

One of the Contracting Parties shall
be considered as equivalent to its
working in the territory of the other
Party.

Article I.
This Agreement shall take effect

from the date of its promulgation
and remain in force until the expi=
ration of 12 months following the
notice of termination given by one
#ofthe Contracting Parties.

Article II.
The presentAgreement shall be

ratifled and the ratificationsshall be
exchanged at Washington as soon
as Possible.



Zu Urkunddessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeAbkommenvollzogenund ihre
Siegel beigedrückt.
So geschehenzu Washington in

doppelterAusfertigungin deutscherund
englischerSprache, den 23. Februar
1909.

In witnesswhereof the respective
Plenipotentiarieshave executedthe
Present Agreement and affixed their
seals thereunto.
Done in duplicate in the German

and English languagesatWashington
this — 23rd — day of February
1909.
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Reichs-Gesetzblatt.
48.

Jnhalt: Gesetz, betreffenddie zollwidrigeVerwendungvon Gerste. S. 800. — Bekanntmachung, be⸗
treffendErgänzungund Anderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S vo. —
Bekanntmachung, betreffendAnderung des Militärtarifs für Eisenbahnen und der Militär=
Transport- Ordnung. S. vo2. — Bekanntmachung, betreffendVorschriften über Auswanderer=
schiffe. S. 904.

(Nr. 3654.) Gesetz,betreffenddie zollwidrige Verwendung von Gerste. Vom 3. August 1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Es ist verboten,Malz aus Gerste, die bei der Einfuhr in das Deutsche

Zollgebietnacheinemniedrigerenals dem für MalzgerstebestehendenZollsatze
verzolltwordenist, zu Brauzweckenzu verwenden.

Der Bundesrat erläßt die zur Durchführung des Verbots erforderlichen
Bestimmungen. Er ist insbesonderebefugt, für die zum niedrigerenZollsatzein—
geführteGersteeineKennzeichnungvorzuschreiben.

Jeder Verkäufer der zum niedrigerenZollsatzeverzolltenund nicht kenntlich
gemachtenausländischenGerste ist verpflichtet,dem Käufer ausdrücklichvon der
erfolgtenVerzollungnachdemniedrigerenZollsatzeKenntniszu geben.

82.
Wer es unternimmt,zuBrauzweckenMalz zu verwenden,das ausGerste

bereitetist, die bei derEinfuhr in dasDeutscheZollgebietnacheinemniedrigeren
als dem für MalzgerstebestehendenZollsatzeverzolltwordenist, odersolcheGerste,
wenn sie nicht kenntlichgemachtist, ohne ausdrücklichenHinweis auf die nach
demniedrigerenZollsatzerfolgteVerzollung(§ 1 Abs.3) in denVerkehrbringt,
machtsichder Zolldefraudation(§ 135 des Vereinszollgesetzes)schuldig.
Reichs· Gesehbl.1909. 141

Ausgegebenzu Berlin den7. August 1909.
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Als vorenthalteneAbgabeist derjenigeZollbetraganzusehenwelchersich
aus demUnterschiedezwischendemangewandtenund dem für Malzgerstein
BetrachtkommendenZollsatzergibt.

Für dieBerechnungder Abgabesind75 KilogrammMalz gleich100Kilo=
grammGersteanzunehmen.

Die GeldstrafebeträgtmindestensfünfzigMark für jedeneinzelnenFall.
Kann der Betrag dervorenthaltenenAbgabenichtfestgestelltwerden,so ist auf
eineGeldstrafevon fünfzigbis fünftausendMark zu erkennen.

83.
Die Defraudationwird insbesonderedann als vollbrachtangenommen,
1. wenn Gerste, die nach dem niedrigerenZollsatzeverzollt worden ist,
oder aus solcherbereitetesMalz in die Räume einerBrauerei ein=
Hracht oderdort vorgefundenwird, soferndieEinbringungnichtmit
enehmigungder Zollbehördeerfolgt ist;

2. wenngeienneichneteGersteoderaus solcherbereitetesMalz einemauf
BeseitigungderKennzeichnunggerichtetenVerfahrenunterworfenwird.

Wird festgestellt,daß eineVorenthaltungder Abgabenicht beabsichtigt
wordenist, so tritt nur eineOrdnungsstrafenach&4 ein.

84.
Zuwiderhandlungengegendie gemäß§&1 Abs.2 erlassenen,öffentlichoder

denBeteiligtenbesondersbekanntgemachtenBestimmungenwerden,sofernnicht
die Defraudationsstrafezu verhängenist, mit einer Ordnungsstrafebis zu
einhundertfünfzigMark bestraft.

5.
DiesesGesetztritt am 1. September1909 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenanBordM. Y. „Hohenzollern“beiHelsingoer,den3.August1909.

(1.S§.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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Eisenbahn-Verkehrsordnung.Vom 28. Juli 1909.

Nr. Ic. Fündwaren und Feuerwerkskörper.

Knallkorke,

ß Klebemitteln(Dextrin, Gummi))

Der ZündsatzeinesKnallkorkesdarfhöchstens0,0sGrammwiegen.
Die OberflächedesZündsatzesmuß von demoberenRande der
Bohrung im Korkemindestens5 Millimeter entferntsein. Die
Korkemüssen,wennderZündsatznichtzwischenPapierblättchen
festgelegtoderin einemdichtenfestenNäpfchenaus Papiermasse
eingebettetist, derart dicht und frei von Poren sein, daß ein
Durchsickernder flüssigen Zündmasseausgeschlossenist. Der
Zündsatzmuß durch eine Schicht Korkmehl und etwas darüber
gegossenesParaffin abgedecktsein. Bei Einschluß des Satzes
woschenPapierblättchengenügtauchein eingepreßterKartonring,
er den Satz festhält. ei Verwendung von Näpschengenügt
VerschlußderKorköffnungdurcheinaufgepreßtesundfestgeklebtes
Papierblättchen.

50 Stück enthaltendarf. Die Korke sind am Boden der
Schachtelfestzukleben;dieZwischenräumesindmit trockenemHolz=
mehl oderKorkmehldichtaufzufüllen. Auf das Mhhl ist eine
passendeWatteschichtzu legenund die Schachtelmit einemüber=
greifendenDeckelzu schließen.Jede Schachtelfür sichoderje
zweiSchachtelnzusammensindzu verschnürenund je10 Schachteln
wiedermit Papierumschlagzu einemfestenPakete zu vereinigen.
Eine Kiste darf höchstens20 Pakete enthalten;

— bei Knallkorkenmit HolzmehloderSägespänen—.
141
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Nr.Id.VerdichteteundverflüssigteGase.
Unter B. „Beschaffenheitdes Materials und Herstellungder Gefäße“

erhält Abs. (1) folgendeFassung:
G) Die WandstärkenneuerGefäßeaus Schweißeisen,Flußeisen,

Gußstahl oder Kupfer sind so zubemessen,daß ihre schwächsteStelle
durch den höchstenauftretendeninnerenDruck nicht über ein Fünftel
ihrer Bruchfestigkeit,bei den Gefäßen für Stoffe der Ziffer 2 durch
den Probedrucknicht über 8 Kilogramm (auf das Quadratmillimeter
gerechnet)beanspruchtwird.

Diese Vorschriftentretensofort in Kraft.
Berlin, den28. Juli 1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
In Vertretung:
von Misani.

(Nr. 3656.) Bekanntmachung,betreffendAnderung desMilitärtarifs für Eisenbahnenund
derMilitär=-Transport=Ordnung. Vom 28. Juli 1909.

J. A## Grund des§ 29 (2.Absatz)desGesetzesüberdieKriegsleistungen
vom 13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) sowiedes § 15 des Gesetzes
überdieNaturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Friedenvom 13. Februar
1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 52) hat der Bundesratbeschlossen:

Der Militärtarif für Eisenbahnenwird wie folgt geändert:
1. AbschnittI. BesondereBestimmungen.

Die Ziffer (12)erhältfolgendenZusatz:
HundbeiReisenzumZweckederWiederherstellungderGesundheit
oderaus sonstigerdringenderpersönlicherVeranlassungauchfür
das der freiwilligenKrankenpflegeangehörigePersonal, solange
diesdemHeerezugeteiltist.“

2. AbschnittII. Tarifnummer15.
In der erstenZeile werdendie Worte „Schlachtviehin Wagen=

ladungen“gestrichenund wird dafür gesetzt:
„Sonstiges Großvieh, als Rindvieh, Maultiere, Esel, Fohlen
(Pferde im Alter bis zu einemJahre) und

Kleinvieh, als Schweine,Kälber, Schafe in Wagenladungen.“
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3. AbschnittII. BesondereBestimmungen.
In Ziffer(5)wird in der erstenZeile statt„und Schlachtvieh““gesetzt:

„sonstigem Groß⸗ und Kleinvieh““.
4. AbschnittIII. BesondereBestimmungen.

Die Ziffer (1)erhältfolgendenZQusatz:
„Bleiben nebeneinerodermehrerenvollenWagenladungennoch
einzelneFahrzeugeoderTeile von Fahrzeugenübrig, so finden,
auchwenn die Aufgabe mittels eines Fahrscheins(Frachtbriefs)
erfolgt, für diesedie Sätze unterTarif 19 bis 21 Anwendung,
soferndies für die gesamteSendungdie billigsteFrachtergibt.“

5. Vor den„BesonderenBestimmungen“zuAbschnittIV wird eingeschaltet:

Zu III und UV.

WerdenFahrzeuge#un)und Militärgut (1y)gleichzeitigversandt,
so ist die Fracht, auch wenn die Aufgabe mittels eines Fahrscheins
(Frachtbriefs)erfolgt,für dieFahrzeugeund das Militärgut getrennt
nachIII und IV zu berechnen.“

6. AbschnittIV. BesondereBestimmungen.
In Ziffer(2) wird nachAbs.1 folgenderneuerAbsatzeingeschaltet:

„Bleibt bei einer Sendung von Militärgut nebeneiner oder
mehrerenvollenWagenladungenein Rest vonGut übrig, so ist für
diesen, auch wenn die Aufgabe mittels eines Fahrscheins erfolgt,
derStückgutsatzanzuwenden,soferndiesfür die gesamteSendungdie
billigsteFrachtergibt.“

II. Auf Grunddes§ 2 derVerordnung,betreffenddieMilitär=Transport=
Ordnung für Eisenbahnenvom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15),
bestimmeich, daß in dieserOrdnung folgendeAnderungen vorzunehmensind:
1. In §9205, §520, 9520°, § 30°“und §&491 wird statt „Schlachtvieh
gesetzt:

#sonstigemGroßviehund Kleinvieh“.
2. In Spalte1 (3.Abschnitt)desVerzeichnisseszu § 30 sowiein der Rand=
bezeichnungzu § 39 wird das Wort „Schlachtvieh"ersetztdurch:

„sonstigesGroßviehund Kleinvieh“.
3. In Spalte 1° desVerzeichnisseszu § 31 wird statt und Schlachtvieh'/
gesetzt:

„ Großvieh(ausschließlichPferde)und Kleinvieh.
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4. Img39 wird statt„Schlachwieh“gesetzt:
„SonstigesGroßviehundKleinvieh“.

5. Im &49“ wird statt„Schlachtvich“ gesetzt:
„Vieh“,

sowiestatt„Schlachtvieh und Pferdetransporten““:
OPferde-und sonstigenViehtransporten“.

6. In (•507 Abs.2 und §9572 wird statt„Schlachtvieh“gesetzt:
« ,,Vieh«.
7. Im #55 wird statt„Schlachtviehtransporte“gesetzt:

„Transporte von sonstigemGroßvieh und Kleinvieh“.
8. In der AnlageI — Anmeldezettel,unten— wird statt„Stück
Schlachtvieh"gesetzt:

„Stück Großvieh(ausschließlichPferde),
SttückKleinvieh“.

9. In der AnlageIII — Annahmeschein,in der Mitte — wird statt
„Schlachtvich“ gesetzt:

Dsonstiges Großvieh und Kleinvieh“.

Berlin, den28. Juli 1909.

Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.

—Gt#

(Nr. 3657.) Bekanntmachung,betreffendVorschriften über Auswandererschiffe.Vom
3. August1909.

A#½#Grunddes936 desGesetzesüberdasAuswanderungswesenvom9.Juni 1897
(Reichs=Gesetzbl.S. 463) hat der Bundesratdie folgendenAnderungenderVor=
.. . 14. März — Reichs-Gesetzb.S. 57f. —

schriftenüberAuswandererschiffevom0. Dezember1606.—NReichs=Fefeybl.S.750—
beschlossen: .

Das ersächnis der aufAuswandererschiffenmitzunehmendenMengenvon
Proviant und Wasser,Brenn=und Leuchtmaterial— AnhangA zu denVor=
schriften— erhältfolgendeFassung:

21. Tee ».·...·......................... 10 Gramm.
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Absatz 5.
Wird statteinesTeiles desRindfleischesSchweinefleischoderSpeckmitge=

nommen,so werden375 Gramm Schweinefleischoder250 GrammSpeck gleich
500 Gramm Rindfleischgerechnet;jedoch darf keinesfalls mehr als die Häffe
dervorgeschriebenenMenge RindfleischdurchSchweinefleischersetztwerden. Wird
ein Teil des RindfleischesdurchFisch ersetzt,so werden375 Gramm Fisch gleich
500 Gramm Rindfleischgerechnet;Schweinefleischdarf durchdie gleicheMenge
Hammelfleischoder die gleicheMenge Fisch (frischoder in Dosen) ersetztwerden;
jedochdarf Fisch als Hauptmahlzeitnur an zwei Tagen der Wochegegeben
werden,im ganzennur an vier Tagen entwedermittagsoderabends.

. Absatz 11 (neu).
An Stelle von Essig (Ziffer18) darf Essigspritmitgenommenwerden;

1 Liter Essigsprit,der in 100 Teilennichtmehr als 15 Teile reineEssigsäure
enthaltensoll, entspricht3 Litern Essig.

Absatz 13 (neuy.
An Stelle von Sirup (Hiffer23) darf Zuckerin gleicherMenge mitge=

nommenwerden.
Berlin, den3. August 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage: #

von Jonquieres.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ49.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Hinterlegungder RatifikationsurkundeLuxemburgszu dem
Haager Abkommenüber den ZJivilprozeß vom 17. Juli 1905 sowie die im Anschluß an diesesAb.
kommenvon Deutschland mit den Niederlanden, mit Luxemburg und mit Norwegen zur weiteren.
Vereinfachung des RechtshilfeverkehrsgetroffenenVereinbarungen. S. vov.

(Nr. 3658.) Bekanntmachung,betreffenddie Hinterlegungder RatifikationsurkundeLuxem=
burgs zu demHaagerAbkommenüber denZivilprozeßvom 17.Juli 1905
sowie die im Anschluß an diesesAbkommenvon Deutschlandmit den
Niederlanden,mit Luxemburgundmit NorwegenzurweiterenVereinfachung
desRechtshilfeverkehrsgetroffenenVereinbarungen.Vom 16.August1909.

Au denin derBekanntmachungvom24.April 1909(Reichs=Gesetzbl.S. 409)
aufgeführtenStaaten hat inzwischenauchLuxemburgdas am 17. Juli 1905
im Haag abgeschlosseneAbkommenüber denZivilprozeß(Reichs=Gesetzbl.1909
S. 410)ratifiziert;dieHinterlegungderRatifikationsurkundeist im Haag erfolgt.

Im Anschluß an das erwähnteAbkommensind für Deutschlandmit den
Niederlanden,mit Luxemburgund mit NorwegenVereinbarungenzur weiteren
VereinfachungdesRechtshilfeverkehrsgetroffenworden,und zwardurchAustausch
einanderentsprechenderErklärungenderbeiderseitigenRegierungen,dieje an dem=
selbenTage,nämlichfür denRechtshilfeverkehrmitdenNiederlandenam31.v.M.,
mit Luxemburgam 1. d.M., mit Norwegenam 2. d. M.) abgegebenworden
sind. DerAustauschder Erklärungenist mit denNiederlandenam 31. v. M.
in Berlin, mit Luxemburgam 4. d. M. in bhuremburg,mit Norwegenam
6. d.M. in Christianiaerfolgt. Die für DeutschlandabgegebenenErklärungen
werdennachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den16. August 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Stemrich.

Reichs=Gesetzbl.1909. 142

Ausgegebenzu Berlin den23. August 1909.
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Erklärung.

ZwischenderKaiserlichDeutschenRegierungund derKöniglichNiederländischen
Regierung ist im Anschluß an das Haager Abkommen über den Zivilprozeß
vom 17. Juli 1905 die nachstehendeVereinbarung zur weiterenVereinfachung
desRechtshilfeverkehrsgetroffenworden.

Artikel 1.

GemäßdenVorbehaltenim Artikel1 Abs.4 und im Artikel9 Abs.4 des
Haager Abkommensüber den Hivilprozeßvom 17. Juli 1905 ist den deutschen
und denniederländischengerichtlichenBehörden der unmittelbareGeschäftsverkehr
miteinanderin allen Fällen gestattet,in denendurch das AbkommenderRechts=
hilfeverkehrin Zivil= und Handelssachenfür die Mitteilung gerichtlicherund
außergerichtlicherUrkundensowiefür die Erledigungvon Ersuchungsschreiben
geregeltist.

Doch stehtes jedemTeile frei, die Mitteilung gerichtlicherund außer=
erichtlicherUrkundenauchgemäßArtikel1 Abs.1 des Abkommensdurchden
Konsul beantragenzu lassen.

Artikel 2.

Zuständigfür denunmittelbarenGeschäftsverkehrsind auf seitendesReichs:
alle gerichtlichenBehörden, für die Entgegennahmevon Zustellungs-und sonstigen
Rechtshilfeersuchenjedochnur die Landgerichtspräsidenten;auf seitender Nieder=
lande:alle gerichtlichenBehörden,für die Entgegennahmevon Zustellungs=und
sonstigenRechtshilfeersuchenjedochnur dieStaatsanwältebeidenArrondissements=
gerichten.

Im Falle derörtlichenUnzuständigkeitderersuchtenBehördeist das Ersuchen
vonAmts wegenan diezuständigeBehordeabzugebenund dieersuchendeBehörde
hiervonunverzüglichzu benachrichtigen.

Artikel 3.

In dem unmittelbarenGeschäftsverkehrewerden die Schreibender beider=
seitigenBehördenin derenLandesspracheabgefaßt.
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Die BestimmungendesArtikel3 desHaagerAbkommensüberdenZivil=
prozeßwegenAbfassungoderUbersetzungder dort bezeichnetenSchriftstückebleiben
unberührt. Sind diesenSchriftstückendie vorgeschriebenenUlbersetzungennicht
beigegeben,so werdensievon der ersuchtenBehördeauf Kostender ersuchenden
Behördebeschafft.

Artikel 4.
Die BestimmungendesArtikcl3 Abs.2 dieserErklärungfindenAnwendung
auf die im Artikel 19 des Haager Abkommensüber den Zivilprozeß bezeichneten
Schriftstücke,diedenauf diplomatischemWegezustellendenAnträgenwegenVoll=
streckbarkeitserklärungvon Kostenentscheidungenbeizufügensind.

Artikel 5.
GemäßdemVorbehaltim Artikel6 Abs.2 desHaagerAbkommensüber

denZivilprozeßkannjederTeil Zustellungenim Gebietedes anderenTeiles in
allen Fällen, wo es sichnichtum dessenAngehörigehandelt,ohneAnwendung
von Zwang durchseinediplomatischenoder konsularischenVertreterunmittelbar
bewirkenlassen.

Das Gleichegilt gemäßdemVorbehalt im Artikel 15 desAbkommens
für die Erledigungvon Ersuchungsschreiben.

Artikel 6.
GemäßdemVorbehaltim Artikel7 Abs.2 desHaagerAbkommensüber

denZivilprozeßsoll dieErstattungder durchdieMitwirkung einesVollziehungs=
beamtenin denFällen desArtikel 3 desAbkommensentstandenenAuslagen nicht
verlangtwerden,wenn der in diesemArtikel vorgeseheneAntrag nur für den
Fall gestelltwar, daß das im Artikel 2 desAbkommensgeregelteVerfahrennicht
zum Zieleführt.

Fernersoll gemäßdemVorbehalt im Artikel16 Abs.2 desAbkommens
die ErstattungderAuslagenfür Jeugenentschädigungenund für diewegenNicht=
erscheinenseinesZeugenerforderlichgewordeneMitwirkung einesVollziehungs=
beamtennichtverlangtwerden. Das Gleichegilt in Ansehungder im Artikel23
Abs.2 desAbkommenserwähntenAuslagenfür Zeugenentschädigungen.

Artikel 7.
Soweit nachdemHaagerAbkommenüberdenivilprozeß in Verbindung

mit deinArtikel6 dieserErklärungKostenin Rechnunggestelltwerdenkönnen,
werdensie nach den Vorschriften berechnet,die in dem ersuchtenStaate für
gleicheHandlungenin eineminländischenVerfahrengelten.

142“

Cocgle



— 910 —

Artikel 8.
Die gegenwärtigeErklärungtritt am 1. September1909 in Wirksamkeit

und bleibtin Kraft bis zumAblaufe von sechsMonaten nach erfolgterKün=
digungseitensdeseinenoderdes anderender beidenTeile.

Die BestimmungenderArtikel6, 7 der Erklärung tretenfür sichallein
außerKraft, sobaldder eineTeil dem anderenTeile eine entsprechendeMit=
teilung macht.

Die Erklärungwird gegeneineentsprechende,im Namen der Königlich
NiederländischenRegierungund in derenAuftrage von dem hiesigenKöniglich
NiederländischenGesandtenabzugebendeErklärungausgetauschtwerden.

Berlin, den31. Juli 1909.

Im Namen der Kaiserlich Deutschen Regierung:

Der StaatssekretärdesAuswärtigenAmts.
Freiherrvon Schoen.

Erklärung.

Zwischen derKaiserlichDeutschenRegierungund der GroßherzoglichLuxem=
burgischenRegierungist im Anschlußan das Haager Abkommenüber den
Livilprozeß vom 17. Juli 1905 die nachstehendeVereinbarung zur weiteren
VereinfachungdesRechtshilfeverkehrsgetroffenworden.

Artikel 1.
Gemäß denVorbehalten im Artikel 1 Abs. 4 und im Artikel 9 Abs. 4 des

Haager Abkommensüber den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905 ist den deutschen
und den luxemburgischengerichtlichenBehörden der unmittelbareGeschäftsverkehr
miteinanderin allenFällen gestattet,in denendurchdasAbkommenderRechts=
hilfeverkehrin Zivil- und Handelssachenfür die Mitteilung gerichtlicherund
außergerichtlicherUrkunden sowie für die Erledigung von Ersuchungsschreiben
geregeltist.
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Artikel 2.
Zuständig für den unmittelbarenGeschäftsverkehrsind auf seiten des

Reichs: alle gerichtlichenBehörden, für die Entgegennahmevon Zustellungs=
und sonstigenRechtshilfeersuchenjedochnur die Landgerichtspräsidenten;auf
seitenLuxemburgs:der Generalstaatsanwaltin Luxemburgsowiedie Staats=
anwältein LuxemburgundDiekirch,für dieEntgegennahmederErsuchenjedoch
nur die bezeichnetenStaatsanwälte.

Im Falle der örtlichenUnzuständigkeitder ersuchtenBehörde ist das Er=
suchenvonAmtswegenan die zuständigeBehördeabzugebenund die ersuchende
Behördehiervonunverzüglichzu benachrichtigen.

Artikel 3.

In demunmittelbarenGeschäftsverkehresinddieSchreibenderbeiderseitigen
Behörden sowiedie im Artikel 3 des Haager Abkommensüber den ivilprozeß
bezeichnetenSchriftstückein deutscherSpracheabzufassen.

Die luxemburgischenBehörden könnensichauch der französischenSprache
bedienen;dochmüssenin diesemFalle die im Artikel 3 bezeichnetenSchriftstücke
von einerdeutschenUbersetzungbegleitetsein.

Artikel 4.
Die BestimmungendesArtikel3 dieserErklärungfindenAnwendungauf

die im Artikel19 desHaager Abkommensüber denZivilprozeßbezeichneten
Schriftstücke,die den auf diplomatischemWege zu stellendenAnträgenwegen
Vollstreckbarkeitserklärungvon Kostenentscheidungenbeizufügensind.

Artikel 5.

GemäßdemVorbehaltim Artikel7 Abs.2 desHaagerAbkommensüber
denZivilprozeßsoll dieErstattungderdurchdieMitwirkungeinesVollziehungs=
beamtenin den Fällen des Artikel 3 des Abkommens entstandenenAuslagen
nichtverlangtwerden,wennder in diesemArtikel vorgeseheneAntrag nur für
denFall gestelltwar, daß das im Artikel2 desAbkommensgeregelteVerfahren
nichtzumZiele führt.

Ferner soll gemäßdem Vorbehalt im Artikel 16 Abs. 2 des Abkommens
die Erstattungder Auslagen für Zeugenentschädigungenund für die wegen
NichterscheinenseinesZeugenerforderlichgewordeneMitwirkung eines Voll=
ziehungsbeamtennichtverlangtwerden. Das Gleichegilt in Ansehungder im
Artikel23 Abs.2 desAkommenserwähntenAuslagenfür Zeugenentschädigungen.
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Artikel 6.
Soweit nach dem Haager Abkommenüber denZivilprozeß in Verbindung

mit demArtikel5 dieserErklärungKostenin Rechnunggestelltwerdenkönnen,
werdensie nach denVorschriftenberechnet,die in dem ersuchtenStaate für
gleicheHandlungen in einem inländischenVerfahren gelten.

Artikel 7.
Die gegenwärtigeErklärungtritt am 1. September1909 in Wirksamkeit

und bleibtin Kraft bis zumAblaufe von sechsMonaten nach erfolgterKün=
digungseitensdeseinenoderdesanderenderbeidenTeile.

Diese Erklärung wird gegeneine entsprechendeErklärung der Groß=
herzoglichLuxemburgischenRegierungausgetauschtwerden.

Berlin, den1. August1909.

Im Namen der Kaiserlich Deutschen Regierung:

Der StaatssekretärdesAuswärtigenAmts.
Freiherrvon Schoen.

Erklärung.

Zwischen der Kaiserlich DeutschenRegierung und der Königlich Norwegischen
Regierung ist im Anschluß an das Haager Abkommenüber denZivilprozeßvom
17. Juli 1905 die nachstehendeVereinbarungzur weiterenVereinfachungdes
Rechtshilfeverkehrsgetroffenworden.

Artikel 1.
Gemäß den Vorbehaltenim Artikel3 Abs.2, im Artikel 10 und im

Artikel 19 Abs. 2 Nr. 3 des Haager Abkommens über den Zivilprozeß vom
17. Juli 1905 könnendie in diesenArtikeln vorgeschriebenenUbersetzungender
dort bezeichnetenSchriftstückeauch von einem beeidigtenDolmetscherdes er=
suchendenStaates beglaubigtwerden.
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Sind diesenSchriftstückendie vorgeschriebenenUbersetzungenausnahms=
weisenichtbeigegeben,so werdensievon der ersuchtenBehördeauf Kostender
ersuchendenBehörde beschafft.

Artikel 2.
Gemäß demVorbehalt im Artikel 7 Abs. 2 des Haager Abkommensüber

denZivilprozeß soll dieErstattung der durch die Mitwirkung einesVollziehungs=
beamten in den Fällen des Artikel 3 des Abkommens entstandenen#uslagn
nicht verlangt werden,wenn der in diesemArtikel vorgeseheneAntrag nur für
denFall gestelltwar, daß das im Artikel2 desAbkommensgeregelteVerfahren
nichtzumZiele führt.
.Ferner soll gemäß dem Vorbehalt im Artikel 16 Abs. 2 des Abkommens

die Erstattungder Auslagen für Zeugenentschädigungenund für die wegen
NichterscheinenseinesZeugenerforderlichgewordeneMitwirkung einesVollziehungs=
beamtennichtverlangtwerden.Das Gleichegilt in Ansehungderim Artikel23
Abs.2 desAbkommenserwähntenAuslagenfür Zeugenentschädigungen.

Artikel 3.
Soweit nachdemHaagerAbkommenüberdenZivilprozeßin Verbindung

mit dem Artikel 2 dieserErklärung Kosten in Rechnung gestelltwerdenkönnen,
werden sie nach den Vorschriften berechnet,die in dem ersuchtenStaate für
gleicheHandlungen in einem inländischenVerfahren gelten.

Artikel 4.

Die gegenwärtigeErklärungtritt am 1. September1909 in Wirksamkeit
und bleibt in Kraft bis zum Ablaufe von sechsMonaten nach erfolgterKündi=
gung seitensdeseinenoderdesanderenderbeidenTeile.

Die Erklärung wird gegeneine entsprechendeErklärung der Königlich
NorwegischenRegierungausgetauschtwerden.

Berlin, den2. August 1909.

Im Namen der Kaiserlich Deutschen Regierung:

Der StaatssekretärdesAuswärtigenAmts.
Freiherrvon Schoen.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Seine Majestät der DeutscheKeaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs,und Seine Majestät
der König von Dänemark, von dem
Wunschegeleitet,in Ergänzungder zu
Paris am 20. März 1883 geschlossenen
internationalenUbereinkunftzumSchutze
desgewerblichenEigentumsundderam
14. Dezember1900 in Brüsselverein=
bartenQusatzakte,die Vorschriftenüber
den Ausführungszwangbei Mustern
undModellendurcheinUbereinkommen
zu mildern,habenzu Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichen Ge=
heimenRat, Staatssekretärdes
Auswärtigen Amts Freiherrn
von Schoen,

Seine Majestät der König von
Dänemark:
Allerhöchstihren außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten

Reichs=Gesetzbl.1909.

Vom 12. Juni 1909.

Hans Majestæt den tyske Rejser,
Konge af Preussen, i det tyske Riges
Navn, og Hans Majestat Kongen af
Danmark, ledede af Onsket om ved.
eenOverenskomst i Tilslutning til den
i Paris den 20. Marts 1883 afsluttede
internationaleOverenskomsttil Be=
skyttelse af industriel Ejendomsret
Kg den i Bryssel den 14. December

vedtagne Tillagsakt, at mildne
Forskrifterne om DOdevelsespligten
med Hensyn til Menstre, have ud=
neent til deres Befuldmegtigede:

Hans Majestaet den tyske
Kejsjser, Konge af Preussen:
Allerhejstsammes virkelig Ge=
heimeraad, Statssekretar for
Udenrigsdepartementet Baron.
von Schoen

Hans Majestet Kongenaf Dan=
mark:
Allerhejstsammes overordent=
lige Gesandt og befuldmeg=
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Minister, KammerherrnJohan
Henrik von Hegermann=
Lindencrone,

die nach Austausch ihrer in guter und
gehörigerForm befundenenVollmachten
sich über nachstehendeBestimmungen
geeinigthaben:

Artikel 1.

Der SchutzderMuster undModelle
in demGebietejedesdervertragschließen=
denTeilesollunabhängigdavongewährt
werden,ob dieAusführungoderNach=
bildung desMusters oderModells in
demGebietedeseinenoderdesanderen
Teiles erfolgt.
Demgemäßsoll auch die Einfuhr

einerin demGebietedes einenTeiles
hergestelltenWare in das Gebiet des
anderenTeiles in demletzterendenVer=
lust des aufGrund einesMusters oder
Modells für dieWaregewährtenSchutz=
rechtsnichtzur Folge haben.

Artikel 2.

Das gegenwärtigeUbereinkommen
soll ratifiziertwerden,und der Aus=
tausch der Ratifikationsurkunden soll
sobaldals möglichin Berlin erfolgen.
Das Ubereinkommentrittamdreißig=

stenTage nach der Auswechselungder
RatifikationsurkundeninKraft undbleibt
bis zumAblaufevon 6 Monatennach
erfolgterKündigung von seiteneines
der vertragschließendenTeile in Wirk=
samkeit.
Zu Urkund dessenhabendie beider=

seitigenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeUbereinkommenin doppelten,in

Cocgle

tigede Minister, Kammerherre
Johan Henrik Hegermann-=
Lindencrone,

somefterUdvexling af deresrespek=
tive Fuldmagter, der befandtes i god
og rigtig Form, er komne overens
om folgende Bestemmelser:

Artikel 1.

Menstret beskyttes paa hvert af
de kontraherende Parters Territo=
rium, uafhangig af om Fremstil-
lingen af Genstande efter Menstret
foregaar paa den ene eller den anden
Parts Territorium.

Indferelsen til en af Parternes
Territorium af en paa den andens
Territorium efter et beskyttet Menster
fremstillet Genstand skal derfor ikke
medfere Tabet af Beskyttelsen i det
Land, hvortil Indferelsen har fundet
Sted.

Artikel 2.

Denne Overenskomst skal rati=
ficeres og Udvexlingen af Ratifika=
tionerne skal foregaa saa snart som
muligt i Berlin.
Overenskomstentraeder i Kraft

30 DagenefterUdvexlingen af Rati=
fikationerne og forbliver i Klraft
indtil Udlebet af 6Maanederfra den
Dag, da den opsiges af en af de
kontraherende Parter.

Til Bekreftelse heraf have begge
Parters Befuldmegtigede forsynet
nærværendeOverenskomst,som er
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deutscherund dänischerSprache aus- udfærdigetin duplo, paa dansk og
gefertigtenOriginalenunterzeichnetund tysk, med deres Underskrifter og
gesiegelt. Segl.

So geschehenin Berlin, Saaledessket i Berlin,
den 12. Juni 1909. den 12. Juni 1909.

(L. S.) Freiherr von Schoen. (L. S.) Freiherr von Schoen.
(I. S.) Hegermann=Lindencrone. (L. S.) Hegermann-Lindencrone.

Das vorstehendeAbkommenist ratifiziertwordenund die Auswechselung
derRatifikationsurkundenhat am 13.August 1909 in Berlin stattgefunden.

(Nr. 3660.) Bekauntmachung,betreffenddenSchutzvonErfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf der DeutschenBrauerei-Ausstellung in München 1909.
Vom 18.August 1909.

D. durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
in diesemJahre in München stattfindendeDeutscheBrauerei=Ausstellung.

Berlin, den18. August 1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richttn.
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Venezuela. S. 919.

(Nr. 3661.) Freundschafts=,Handels=und
Schiffahrtsvertragzwischendem
DeutschenReicheundVenezucla.
Vom 26. Januar 1909.

SeineMasjestätderDeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs und der geschäfts=
führende Präsident der Vereinigten
Staaten von Venezuela, in gleicher
Weise von dem Wurnschebeseelt,die
Entwickelungder Handelsbeziehungen
zwischendenbeidenLändernzu fördern
und zu befestigen,habenbeschlossen,zu
diesemZweckeden gegenwärtigenVer=
trag abzuschließenund zu Ihren beider=
seitigenBevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei den Vereinigten
Staaten von VenezuelaAlfred
Richard Edwin Freiherrn von
Seckendorff. "

Reichs=Gesetzbl.1909.

(No. 3661.) Tratado de amistad, comercio
JnavegaciönentrelosEstados
Unidos de Venezuela y el
Imperio Alemän. De 26 de
eenerode 1909.

Su Majestad el Emperador Alemän,
Rey de Prusia, en nombre del Lm=
Perio Alemän y el Encargado de la
Presidencia de los Estados Unidos
de Venezuela, igualmente animados
del deseo de promover y consolidar
el desarrollo de las relaciones comer-
ciales entre los dos Estados, han
convenido en celebrar el presente
Tratado. — Las Partes contratantes
han nombrado sus Plenipotenciarios,
4 saber:

Su Majestad el Emperador
Alemän, Rey de Prusia:

al Seldor Alfred Richard Edwin
Baron von Seckendorff, En=
viado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario del Imperio
Alemän cerca de la Repüblica

de los Estados Unidos de Venc=
ZZuela.
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Der geschäftsführendePräsident
der Vereinigten Staaten von
Venezuela:
Herrn Doktor FranciscoGonzaͤlez
Guinän, Minister der aus=
wärtigenAngelegenheiten,welche
nach Mitteilung ihrer in guter
und gehörigerForm befundenen
Vollmachtenfolgendesvereinbart
haben:

Artikel J.
Die beidenhohenvertragschließenden

Teile sichernsichgegenseitighinsichtlich
desHandelsund derSchiffahrtsowohl
für die Einfuhr, Ausfuhr und Durch=
führ und im allgemeinenfür alles,was
ie Zölle und Handelsoperationenbe=
trifft, als auchbezüglichdesHandels⸗
betriebsund der Ausübung von In=
dustrienoder bezüglichder Entrichtung
der dabeiin BetrachtkommendenAb=
aben,sowiein bezugauf den Schutz
er Personund des Eigentums das
RechtderMeistbegünstigungzu.

Artikel I.
Der gegenwärtigeVertragsoll rati=

ftziertwerdenund der Austauschder
Ratifikationsurkundensoll in Caräcas
sobald als möglich und spätestensam
erstenSeptember1909 erfolgen. Er
soll zehnTage nach dem Austausche
derRatifikationsurkundenin Kraft treten
undzehnJahre in Geltungbleibenund
dannbis zumAblauf einesJahres von
demTage an, an welchemeinerder
beidenhohenvertragschließendenTeile
denselbenkündigt.

Cocgle

El Encargado de la Presi=
dencia de los Estados Uni=
dos de Venezuela:

al SeũorDoctor Francisco Gon=
zälez Guináän, Ministro de
Relaciones Exteriores, quienes
después de exhibir sus plenos
Poderesy halländolosenbuena
cldebidaforma, han convenido

en los articulos siguientes:

Articulo Primero.

Las Altas Partes contratantesse
garantizan reciprocamenteel trata=
miento de la NaciSn mäs favorecida
en lo que concierne al comercio y
Ia navegaciön, tanto para la im=
Portacion, la exportaciön y el trän=
sito, y en general todo lo concer=
niente ä los derechos de Aduana
yJä las operacionescomerciales Como
Para el ejercicio del comercio de
las industrias, para el pago de los
impuestos due 4 ellos se refieren,
Ccomocon respecto 4 la protecciön
de la personay propiedad.

Articulo Segundo.
El presente Tratado seráärati=

licado y las ratificaciones serän
Canjeadasen Caräcas cuantc antes se
pPueda,y dàmäs tardar, el primero
de setiembre de 1909; v entraräáen
vigor diez dias despuésdel canjede
las ratificacionesy quedarä en eje=
cuciön por diez anos y despuéshasta
la expiraciön de un and, contando
desde el dia en due la haya denun=
ciado ungade las Altas Partes con=
tratantes.



Zu Urkunddessenhabendie beider=
seitigen Bevollmächtigtenden gegen=
wärtigenVertrag unterzeichnetund ihre
Siegel beigedrückt.

So geschehenin doppelterAusferti=
gung in Caräcasamsechsundzwanzigsten
Januar eintausendneunhundertundneun.

(L. S.) Edwin Freiherrvon Secken=
dorff.

(I. S.) F. GonzälezGuinän.

En fe de lo cual los Plenipoten=
ciarios respectivos han firmado el
Presente Tratado y puesto en 61
sus ellos.

Hecha por duplicado en Caräcas,
eI veintiseis de enero de milnove=-
cientos nueve.

(L. S.) Edwin Freiherr von Secken=
dorff.

(L. S.) F. Gonzälez Guinän.

Cocgle
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ52.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ergänzung der UnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S. 923. — Bekanntmachung, betreffendAbänderung und Ergänzung der Eichordnung und der
Eichgebühren=Taxe. S. 724.

(Nr. 3662.) Bekanntmachung,betreffenddieErgänzungderAnlageC zurEisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 10.September1909.

Auf Grund der Schlußbestimmungin derAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage)wie folgt, ergänzt:

Ur. Ia. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel.

In der 1. Gruppeuntera wird hinterdemmit „Donari“ be=
ginnendenAbsatzeingeschaltet:
Gelatine=Donarit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Natron=
salpeter,Dinitrotoluol, höchstens20 ProzentDinitromonochlor=
hydrin, höchstens5 ProzentNitroglyzerinundhöchstens1 Prozent
Kollodiumwolle).

Nr. Id. Verdichtete und verflüssigte Gase.
Eingangsbestimmungen. Verflüssigte Gase.

Ziffer6 wird gefaßt: · «
6. Chlormethyl und Chloräthyl, letzteresauch parfümiert
(Lance=Parfum).

Die Ergänzungentretensofort in Kraft.
Berlin, den10. September1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
In Vertretung:
von Misani.

Reichs=Gesetzbl.1909. 145

Ausgegebenzu Berlin den22. September1909.
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(Nr.3663.)D. gegenwärtigenNummer des Reichs=Gesetzblattsist als be=
sondereBeilage

die Bekanntmachung,betreffendAbänderungund Ergänzungder
Eichordnungund der Eichgebührentaxe,vom 3. August1909

beigefügt.–—

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gebrucktin der Reichsdruckerei.
Gestellungenauf einzelneStückedesReichs=Geseblattssindan die Postanstalten zu richten.
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BesondereVeilagezn.J15352desReichs-Gesetzliliitts.

Bekanntmachung,
betreffend

Abänderungund ErgänzungderEichordnungund derEichgebührentaxe.
Vom 3. August1909.

Auf Grund des Artikel18 der Maß⸗ und Gewichtsordnungerläßt die
Normal=EichungskommissionfolgendeVorschriften.

Artikel 1.
% Eichungvon Flüssigkeitsmaßen.
§ 10 Nr.1 der Eichordnungwird wie folgt ergänzt:

Bei Flüssigkeitsmaßenaus Weißblechund Eisenblechvon 2 bis
0,5 Liter muß dieWandstärkemindestens0,40Millimeter betragen.

Flüssigkeitsmaße,diedieserBestimmungnichtentsprechen,dürfen,
wennsiegenügendwiderstandsfähigsind,nochbis zum 1. April 1910
zurerstenEichungzugelassenwerden. Die WiederholungihrerEichung
ist auchüberden1.April 1910hinauszulässig.

Artikel 2.
Eichungvon Fässern.

6 20 Abs.3 derEichordnungerhältfolgendenZusatz
Der Raumgehaltist auf Bierfässern,wenn es vom Einliefererver=
langt wird, bei denFässernunter 30 Liter auf halbeLiter, bei den
größerenFässernauf ganzeLiter unterFortlassungder überschießenden
Zehntelliteranzugeben.

Bierfässer,welchedie abgerundeteRaumgehaltsangabeerhalten,
sinddurcheindeutlichesüberderBezeichnungangebrachtesB besonders
zu kennzeichnen,falls ihre Zweckbestimmungnicht schonsonstunzwei=
deutigersichtlichist.

Artikel 3.
Eichungvon WagenohneAbstellvorrichtung.

Der letzteAbsatzdes § 56 der Eichordnungwird hinsichtlichder dort für
BrückenwagengefordertenAbstellvorrichtungwie folgt ergänzt:

Bei Wagenbis zu 10000KilogrammTragfähigkeiteinschließlich
kann die Abstellvorrichtung(Entlastungsvorrichtung)fehlen, wenn die
Wagemit Einrichtungenversehenist, welcheGewährfür stoßfreieZu=
führungderLastbieten. "



Artikel 4.
Eichungvon einfachenBalkenwagenmit Laufgewicht.

&59 Nr. 6 der Eichordnungerhält folgendenZusatz:
Es sind auchAnordnungenzulässig,bei denendie Skale selbstals
Laufgewichtdient und in dem dann hülsenartiggeformtenLast=
hebelbeweglichangebrachtist. In diesemFalle dürfensolcheWagen
einezweitekleineSkale sowieein Reguliergewichthaben. Die zweite
Skale darf stattnachKilogramm auch nachGramm bezeichnetsein.

Artikel 5.
Eichungvon Zentesimalwagen.

Im 6 58 Nr. 1 derEichordnungwird dieGrenzederMindesttragfähigkeit
für Zentesimalwagenvon 200 Kilogramm auf 50 Kilogrammherabgesetzt.

Artikel 6.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

Für die nach Artikel5 der Bekanntmachungvom 20. Oktober1908
(Reichs=Gesetzbl.1908,Beilagezu Nr. 56) zur Eichungzugelassenenzusammen=
gesettenBalkenwagenmit Laufgewichtund Skale sowiefür Brückenwagenmit
aufgewichtundSkalevon 50 Kilogrammbiszu200KilogrammsindGebühren
nachderEichgebührentaxeunterVIA, IIIa zu erheben.

Artikel 7.
Eichungvon selbsttätigenRegistrierwagen.

Außer den im § 67 Nr. 10 der Eichordnungfür selbsttätigeRegistrier=
wagen vorgeschriebenenSicherungsstempelungenbedarf es beiVorhandensein
einer Berichtigungshöhlungim Kopfe des Reguliergewichtshebelsauch einer
Stempelung,welchedie vorgeseheneVerschlußplattegegenOffnung sichert.

Artikel 8.
EichungvonBruttoabsackwagen.

Zur Verwägungderim §&63derEichordnungnebstNachträgengenannten
MaterialienwerdenzugelassenselbsttätigeWagenmit oderohneRegistrierung,
ohneLastschale(Bruttoabsackwagen),derenEinrichtungim wesentlichendenBe=
stimmungender § 63 und 64 überselbsttätigeRegistrierwagenentsprechenmuß.
Außer den für FüllungsregistrierungbisherzulässigenGrößen ist auchdieGröße
von75Kilogrammzulässig,undzwarsowohlbeidenBruttoabsackwagenwiebeiden
selbsttätigenRegistrierwagenmit Füllungsregistrierung.Die Bruttoabsackwagen
dürfenaußermit kleinerenFüllungsgewichten(vergleiche§ 63/letzter Absatz)auch
zumAusgleicheder zur Aufnahme der Last dienendenEirrichtung auf der
Gewichtsschalemit einembesonderenGewichtebelastetwerden,das jedochein
Zwanzigstelder größtenzulässigenLast nichtüberschreitendarf.
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Zum ZweckederPrüfungenistdenWageneineEinrichtungzurordnungs=
mäßigenAnbringungderGewichteauchauf derLastseitenebsteinementsprechenden
Ausgleichgewichtebeizugeben.

Die Ausfschriftbezüglichder Reguliereinrichtung(§ 63)9 Abs. 2) soll den
Zusatzerhalten:Hodervor derVerwägungverschiedengroßerFüllungen““.Auf
dem Schilde der Wage soll außerdemdie Bezeichnung:„Bruttoabsackwage"
deutlichvermerktsein.

Die Wagenselbstsollenbei größterwie bei halberLast alleBedingungen
einhalten, die an Handelswageneiner der größten beziehungsweiseder halben
Last entsprechendenTragfähigkeitgestelltwerden.

Als Fehlergrenzedes Mittels von zehn regelrechtzustandegekommenen
Wägungen bei ganzerwie bei halber Last gilt für die Bruttoabsackwagenall=
gemein1 Gramm für 1 Kilogrammder größtenLast, bei denenfür Thomas=
mehl 1,5Gramm für 1 Kilogrammder größtenLast. Außerdemdarf bei den
in den äußerstenStellungen und in der richtigenStellung desReguliergewichts
zustandegekommenenFüllungendie Abweichungvon demDurchschnittsergebnisse
der 10 bei derselbenStellung derReguliereinrichtunggemachtenErmittelungen
höchstensdas DreifachederobigenWertebetragen.

Artikel 9.
Zusatz zur Eichgebührentaxe.

Bei Bruttoabsackwagen(Artikel8) sind sinngemäßdie gleichenGebühren
zu erhebenwie bei denselbsttätigenRegistrierwagengleicherGröße.

Artikel 10.
Eichungvon selbsttätigenNegistrierwagen.

Die Vorschriftenin den9§ 63 und 64 der Eichordnungerhaltenfolgen=
den Lusatz:
Zur Abwägungvon körnigen,frei rollenden,nichtklebendenMaterialienwie
Kaffee, Malzkaffeeusw. sind selbsttätigegleicharmigeWagen unter 5 Kilo=
gramm zulässig in den Abstufungen4, 3, 2, 1 und ½ Kilogramm. Diese
Wagenmüssendenin den§§ 63 und 64 der Eichordnungfür selbsttätigeRe=
gistrierwagenerlassenenVorschriften sinngemäßentsprechen.Indessen ist der
Spielraum der Reguliereinrichtungnicht in dem in § 63/ festgesetztenUmfange
begrenzt.An denWagenmuß dieBezeichnungderMaterialien,für diesiebe=
stimmtsind, sowieeineAngabeetwafolgendenInhalts angebrachtsein: „nur
für Abwägungenzwischen1 kg“ (größteLast) „und ½kg7.

Als Fehlergrenzefür das Mittel von 10Abwägungenbei ganzerwie bei
halberLast gilt beirichtigerStellungdesReguliergewichtsim Mehr oderMinder:

sitaneWagezu¶Ellogtannn 15Geaa
2................... 4-·,

- - - - 1 HEEEEIEEEEEIIBEIEIIEBE 2 ⸗

* *⸗ "* ½ 6 1 "
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Die Abweichungender Einzelwägungenbei denregelrechtund bei denin
den äußerstenStellungen des ReguliergewichtszustandegekommenenFüllungen
von dem Durcchschnittsergebnisseder 10 bei gleicherStellung der Regulierein=
richtunggemachtenErmittelungendürfenim Mehr oderMinder höchstenserreichen:

ür eineWage zu 4 Kilogramm . . . . . . . . . .. .. . . . ..fü ag z * 12Gramm,
" * * ⸗ 2 -..-..-. «.....·.... 8 ⸗ /

is --1 -.................. 5-,
⸗ ⸗ a " ½ — 25 ⸗

Artikel 11.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

Für selbsttätigegleicharmigeWagenunter5 Kilogramm(Artikel10) sind
zu erheben:

beiWagen jederTragfähigkeit
für die Eichynynyngngagg . .. . . .. 5,00Mark,
für Prüfung ohneStempelung... . . . . . . . . . . ... 2/600

Artikel 12.
Eichungvon selbsttätigenLaufgewichtswagen.

I. Zulässsige Wagen.

Selbsttätige Laufgewichtswagen. Die Lastwird teilweiseoderganz
durcheineselbsttätigin BewegunggesetzteLaufgewichtseinrichtungaufgewogen.

A. Selbsttätige Balken= und Brückenwagen mit Hilfslauf=
gewicht. DerjenigeTeil der Last, der den Gesamtbetragder Gewichtsmenge
auf derGewichtsseiteüberschreitet,wird durcheineselbsttätigin Bewegunggesetzte
Laufgewichtseinrichtungaufgewogen.Er darf die Hälfte der Tragfähigkeitder
Wage nichtüberschreiten.

B. Selbsttätige Balken= und Brückenwagen mit Laufgewicht.
Der gesamteBetrag der Last wird durcheineselbsttätigin Bewegunggesetzte
Laufgewichtseinrichtungaufgewogen(reineselbsttätigeLaufgewichtswagen).

SelbsttätigeLaufgewichtswagensindzulässigfür einegrößtezulässigeLast
von 200 Kilogrammund mehr. · «

II. Gestalt und Einrichtung.

1. Die Wagenmüssenallen an entsprechendenichtselbsttätigeWagen zu
stellendenAnforderungengenügen.

Nur kanndas im §56 der EichordnungvorgeschriebeneZwischengehänge
fehlen, falls durchGegenlenkeroder in andererWeise (z.B. festeAnordnung
der Gewichte)eineVeränderungder Pfannenlageausgeschlossenist. Bei Hänge=
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4. Die Markenmüssenvon demBeginn einerAusbauchungoder Ein=
ziehungmindestens5 Millimeter entferntsein. Sie sollen scharf, ohne Zacken
und ununterbrochenverlaufenund dürfen eingefärbtoder mit Email versehen
sein. Sie müssengleichmäßigverlaufen,in Ebenenliegen, diemit derAchse
desMeßwerkzeugseinenrechtenWinkelbilden,und sollenbei Gerätenmit kreis=
förmigemQuerschnittemindestensdieHälfte derGlaswandumfassen.Kürzere
Marken sind nur zulässig, wenn besondereunveränderlicheVorrichtungenzur
SicherungdereindeutigenAblesungvorhandensind, und wennderQuerschnitt
abgeflacht(oval) ist. Die Bezifferungmuß deutlichsein, ihre Ausführung darf
nichtzu IrrtümernAnlaß geben.

5. Eine Einteilung soll gleichmäßigund ohne ersichtlichenFehler aus=
geführtsein.

6. Die obereBegrenzungdes Raumgehalts kann durch eine rings um
das Gerät herumlaufendeMarke, eine Uberlaufspitze,einen Hahn oder einen
Stopfen, die untereBegrenzungin gleicherWeiseoderdurchdenBoden des
Gefäßesgeschehen.

7. Die MündungderAus=und Uberlaufspitzenist glatt zu gestalten,sie
darf etwaseingezogenseinund muß bei den BürettennachGay=Lussacnach
untenschrägabgeschliffensein.

Stopfen (auchThermometer,wenn sie als solchedienen) und Hähne
müssenflüssigkeitsdichteingeschliffensein.

8. Teile, die in das Innere desMaßkörpers hineinreichenoder von deren
Lage die richtigeFüllung abhängt,müssenmit demGeräte festverbunden
(eingeschmolzenund dergleichen)oder in stetsgleicherLage einzusetzensein.

9. LwischenzweiMaßgrößenund Einteilungensowiebei unterbrochener
Einteilung dürfendie Geräte ausgebauchtoder eingezogensein.

10. Die Gerätedürfenauchals Teile einesApparatsausgeführtsein.

« §5.
Gestaltund EinrichtungderMeßwerkzeugeohneEinteilung.

1. Kolben dürfen Raumgehalte bis einschließlich10, Zylinder bis ein=
schließlich5 Liter aufwärts haben. Die obereAbgrenzungeinesRaumgehalts
geschiehtdurch einen um den Hals oder das Rohr herumlaufendenStrich, die
untere durch den Boden des Gefäßes. Die obersteStrichmarke muß vom
oberenEndedesGeräts, die unterstevomBeginnederAusbauchungdesMaß=
körpersmindestens20 Millimeterentferntsein.

Da, wo ein Strich angebrachtist, soll die innereWeite desHalses in
derRegelfür einenRaumgehaltbei «

Kolben

von mehr als 251 50 200|0 50]1000Q 1 500|2OOOMBOOOD 400C 5 OOOccm

biseinschließlich.. ... 255020050010001500200030004000500010000cem
nichtmehrbetragenals 6 1012 15 18 2025 30 3540 50 mm.
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bahn=,auchSeilbahnwagenkannfernerdieim § 56 geforderteArretiervorrichtung
an demHaupthebelfehlen; das Gleiche gilt für die dort verlangteAbstellvor=
richtungfür Wagenüber 2000 Kilogramm, falls Pendelgehängeoderandere
Vorrichtungenein stoßfreiesBefahren der Brücke gewährleisten.

2. Bei den ungleicharmigenBalkenwagendarf die Last auchdurcheinen
anderenals den zehntenoder hundertstenTeil ihresGewichtsaufgewogenwerden,
und zwar sind dieVerhältnisse1: 200, 1:300, 1:400 und 1500 gestattet.

3. Es muß eine besondereVorrichtung vorhandensein, um die Lauf=
gewichtseinrichtungnacherfolgterWägungwiederin dieAnfangsstellungzurück=
uführen.

Die Wagenmit HilfslaufgewichtmüssenaußerdemeineEinrichtungbe=
sitzen,die die Laufgewichtseinrichtungauszuschaltengestattet.

4. Alle für dieBetätigungderWagevor) währendundnachderWägung
erforderlichenEinrichtungenmüssenderartigsein, daß sie die Wirksamkeitder
Wage nicht beeinflussen.

5. Der Gang der Laufgewichtseinrichtungsoll stetigund hinreichend
langsamsein,um ihre Schlußstellungauch dann mit Sicherheitablesenzu lassen,
wenn sie sofort nach derenErreichungwiederin dieAnfangsstellungzurückkehrt.

Zulässig sind Vorrichtungen, die den Gang der Laufgewichtseinrichtung
kurz vor Erreichungder Schlußstellungverlangsamen.

6. Die reinen selbsttätigenLaufgewichtswagenkönnen, die Wagen mit
Hilfslaufgewichtmüssenein Zählwerk haben. Bei denWagen mit Hilfslauf=
gewichtist dieAnbringungeineszweitenZählwerkeszulässig,aucheinessolchen,
das Füllungenregistriert.

7. Bei denWagen mit Hilfslaufgewichtdarf der Teil derLast, dernicht
durchdas Laufgewichtaufgewogenwird, auchdurchTarastückeoderGegen=
gewichteausgeglichensein. «

8. Die reinenselbsttätigenLaufgewichtswagendürfenmit mehrerenGegen=
gewichtshebelnausgerüstetsein, die nacheinanderin Wirksamkeittreten. Ihre
Teilungenmüssensichdahergegenseitigergänzen.

9. Durch geeigneteEinrichtungenmuß Vorsorgegetroffenwerden,daß
bei zu geringemoder zu großem,durch die selbsttätigeVorrichtungzu ver=
wägendemUbergewichtdas Zustandekommeneiner Wägung überhauptver=
hindertwird.

III. Bezeichnung.

1. Auf demHauptbalkenmuß die größtezulässigeBelastungsowiedas
Hebelverhältnisangegebensein.

2. Auf den Zählwerkenmit Gewichtsregistrierungist die Bezeichnung
Kilogramm oder kg aufzubringen, auf denenmit Füllungsregistrierungist die
Angabezumachen:„Füllungen,derenEinzelgewichtdemGegengewichtentspricht“.

3. Alle Wagen müssenauf einemSchilde mit demNamen und Wohn=
orte des Verfertigersund einer laufendenFabriknummerbezeichnetsein.



IV. Fehlergrenzen.

Die Wagen sollen den für die entsprechendenGattungenvon Handels=
wagenvorgeschriebenenAnforderungenan EmpfindlichkeitundRichtigkeitgenugen.

Die Abweichungdes Hebelverhältnissesmuß denAnforderungendes § 60
auch dann genügen,wenn es von den Verhältnissen1: 10 oder 1:100
abweicht. "

Der Fehler der Summe der an den Skalen oder an den Zählwerken
abgelesenenAngabenbei 10 regelrechtzustandegekommenenWägungendarf,

wennder durchdie LaufgewichtseinrichtungabzuwägendeTeil
ausmacht höchstensbetragen

höchstens" 5 Grammauf jedesKilogramm
mehrals ½ und höchstens¼ 4 · is -
-· ½ 3
· ' "“ 5½ 2

der größtenzulässigenLast derWagen,
die gesamteLast 1 -

der bei 10 Wägungendurchdie selbsttätige
Laufgewichtseinrichtungzuzüglich eines etwa
durch ein konstantesGegengewichtausge=
glichenenTeiles der Rettolastabgewogenen
Last.

Die Abweichungvon demDurchschnittsergebnissevon 10 Einzelwägungen
darf höchstensdas Dreifachedes für diesesErgebniszugelassenenFehlers
betragen.

V. Stempelung.

1. Die Stempelungerfolgtan allenStellen, wo nachdenentsprechenden
Vorschriftenfür Handelswagenein Stempelzeichenaufzubringenist. Außerdem
ist die VerbindungdesLählwerkesoder derZählwerkemit der Wage durch
Stempelungzu sichern. ·

2.DasJahreszeichenwirddemStempelzeichenausdemValkender-Haupt-
wagebeigefügt.

Artikel 13.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

Bei selbsttätigenLaufgewichtswagen(Artikel12) sinddiegleichenGebühren
zu erhebenwie für WagenentsprechenderArt, wenndie Laufgewichtseinrichtung
nichtselbsttätigwirkt, zusätzlicheinerGebührvon sechsMark.

Artikel 14.
Eichungvon Gerätenfür wissenschaftlicheund technischeUntersuchungen.

An die Stelle derbisherigenVorschriftenüberdieEichungvonMeßwerk=
zeugenfür chemischeundphysikalischeUntersuchungen(Reichs=Gesetzbl.1908,Bei=
lagezu Nr. 9) tretendie nachstehendenVorschriften.
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A. Meßwerkzeuge für chemischeund physikalische Untersuchungen.
(Chemischeund physikalischeMeßgeräte.)

1.
ZulässigeMeßwerkzeuge.

I. MeßwerkzeugeohneEinteilungmit einerMarke odermitmehrerenMarken.
1. Meßwerkzeuge für eine Maßgröße:

a) Kolben, 1
b) Zylinder,
I) Vollpipetten

mit Ansaugrohr,
mit Füll=oderUberlaufeinrichtung,

4) Pyknometer,Dichtefläschchen,Dilatometer,Volumenometerund
dergleichen.

2. Meßwerkzeugefür zwei und mehr Maßgrößen:
e.)Kolben,Zylinder,Vollpipetten.

Die vorstehenduntera bise bezeichnetenMeßwerkzeugedürfenauchmit
mehrerenMarkensowiemit Hilfsteilungversehensein.

II. Meßwerkzeuge mit Einteilung.
3. Meßwerkzeuge mit vollständiger Einteilung:

1) Meßgläser (Meßzylinder)mit Fuß,
8) BürettenallerArt, auchmit lberlauf,
h) Meßpipetten,
i) Meßröhren(einschließlichder Schüttelapparate,Wasserstandsrohre
und dergleichen),

k) Butyrometer.
4. Meßwerkzeuge mit unvollständiger sowie unterbrochenerEin=

teilung:
Die gleichenMeßwerkzeugewieunter3.

III. Andere Meßwerkzeuge.
5. Andere,unterI undII nichtnamhaftgemachteGeräte,auchwennsie

denfolgendenBestimmungennichtentsprechen,könnengleichfallsnachVorlegung
bei derKaiserlichenNormal=Eichungskommissiongeeichtwerden.

82.
Maßeinheit und Raumgehalt.

1. Die Maßeinheit bildet das Liter, das ist derRaum, dendieMasse eines
Kilogramms reinenWassersgrößterDichte einnimmt. Ihr an Größe gleich=
geachtetist das Kubikdezimeter.
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2. Der Raumgehaltder Gerätesoll seinemSollwert entsprechen,wenn
das Gerät selbsteine auf ihm aufgetrageneTemperatur(Normaltemperatur)hat,
vl.B. 0oC, 1500.,1850 2026.usw.

3.Der Raumgehaltkamdurcheinein dastrockeneGeräteingefüllteFlüssigkeits=
menge(Meßwerkzeugeauf Einguß) oder durch eine aus ihm ausgeflossene
Flüssigkeitsmenge(Meßwerkzeugeauf Ausguß) verkörpertsein, dochsind Geräte,
die zugleichauf Einguß und auf Ausguß eingerichtetsind, gleichfalls zulässig.

Für Ausguß gilt nachfolgendeFestsetzung:
Meßwerkzeugemit Mündung neigtman beimAusgießenallmählich,bis

siesich in möglichstsenkrechterLagebefinden.Eine halbeMinute nachBeen=
digungdeszusammenhängendenAusflussesstreichtman dieMündung an dem
die Füllung aufnehmendenGefäße ab.
Meeßwerkzeugemit Ablauf läßt man in senkrechterStellung auslaufen,

und zwar Büretten frei, andereGeräte, indem man die Ablaufspitzemit der
Wandung desAufnahmegefäßesin Berührung hält. Bei Vollpipettenmit einer
Marke streichtman eine viertelMinute nachvollständiger EntleerungdieAblauf=
spitzeam Aufnahmegefäßab. Gleichfalls nach einerviertel Minute erfolgt das
Abstreichender Ablaufspitzebei Vollpipetten mit zwei Marken sowiebei Meß=
pipetten,beiBürettennacheinerhalbenMinute. DieEinstellunggeschiehtwährend
des Abstreichens,die Ablesungentwedergleichzeitigoder unmittelbardarauf.

Ist auf den Geräten eineWartezeitangegeben,so tritt diesean dieStelle
dervorstehendangegebenenZeiten.

4. Alle Ablesungenund Einstellungengeschehenbeibenetzendendurchsichtigen
Flüssigkeitenam tiefstenPunkte des Flüssigkeitsmeniskus.Bei nicht benetzenden
Flüssigkeitenerfolgensie am höchstenPunkte des Meniskus, bei undurchsichtigen
an dessenRande. Es ist dann eineUmrechnungauf denerstenFall erforderlich,
falls nichtauf demGerätedie Flüssigkeitangegebenist, für die esbestimmtist.

83.
Material.

Zulässigsind nur solcheGlassortenund andereMaterialien(Quarzund
dergleichen),die gegenchemischeundandereEinwirkungenhinreichendwiderstands=
fähig sind,insbesondereauchkeineerheblicheNachwirkungzeigen.

84.
AllgemeinesüberGestaltundEinrichtung.

1. Die Meßwerkzeugesollenin derRegelkreisförmigenQuerschnitthaben,
ausnahmsweisesindauchflache(ovale)Querschnittezulässig.

2. Die Glasflächenmüsseneinen gleichmäßigenVerlauf haben. Der
lbergang engererin weitereTeile soll regelmäßigund allmählicherfolgen.

3. AufstellbareMeßwerkzeugesollenauf wagerechterebenerUnterlagefest
und senkrechtstehen;ihr Bodendarf mäßigeingezogenund sollnichtzuschwach
im Glase sein.
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Zylindern

von mehrals...... 50 1003000] 600| U00|] 1500|3000 4000 cem
bis einschließlich. . .. 50 100 300 600 1000 1600 O0O0 4000 5000 ccm

nichtmehrbetragenalss 22 30 40 60 60 70 80 90 100mm

2. Vollpipettenmit FülleinrichtungdürfenbeliebigeMaßgrößenbis ein=
schließlich2 Liter, VollpipettenohneFülleinrichtungbeliebigeMaßgrößenbis
einschließlich250 Kubikzentimeterenthalten.Bei Vollpipettendarf der Raum=
Lefalt obendurchdieMündungeinesÜberlaufrohrs,durcheinenherumlaufenden
trich oder durcheinenHahn, untendurchdie Mündung des Ablaufrohrs,

durch einenum diesesRohr herumlaufendenStrich oderdurcheinenHahn
abgeschlossenwerden.

Bildet ein Strich die untereBegrenzungdesRaumgehalts,so muß er
sich bei Vorhandenseineines Ablaßhahns mindestens10 Millimeter über dem
Hahne, sonstmindestens5 Millimeter überdemBeginnederVerjüngungdes
Ablaufrohresbefinden.Ist derRaumgehaltobendurcheinenStrich abgegrenzt,
so muß dieser von dem aufgeblasenenTeile mindestens10 Millimeter entfernt
sein; bei den Vollpipetten mit Ansaugrohr muß er von dessenoberemEnde
mindestenseinenAbstandvon 110Millimeterhaben.

Die innereWeitederRohredarf nichtmehrals 6 Millimeterbetragen.
Bei VollpipettenohneAblaufhahn und bei solchenmit Ablaufhahn,wenn

dieserganz geöffnetist, soll dieAuslauföffnungeinesolcheWeitehaben,daß
die Entleerungvon Wasserfür einenRaumgehalt

von mehr als 10 50 6 100 250
biseinschließlich. 10 50 100 250 500
in Sekundendauert15bis20/22bis30 32bbs4% bis6065 bis2 bis120|130bis 180

Bei Kapillarpipettendarf dieAuslaufzeitbis zu 60 Sekundenbetragen.
3. PyknometerdürfenbeliebigeMaßgrößenbis einschließlich250Kubik.

zentimeterenthalten.Als untereBegrenzungdesRaumgehaltsgilt derBoden,
als obereein herumlaufenderStrich, dersichauf einemvom Maßkörperaus=
gehendenoder in denMaßkörpereingeschliffenenRohrebefindet.Lulässigist
auch die Abgrenzungdurch je einenStrich auf zweiRohren dieserArt oder
durch einenStrich auf einemRohre und dieMündungeineszweitenRohres
sowie durch den oberenRand des Gefäßesoder durcheineneingesetztenvollen
oderdurchbohrtenStopfen,oderdurchein als StopfendienendesThermometer.

4. Zulässig sind Hilfsteilungen, sie dürfen nach einer Seite odernach
beidenSeiteneinerMarke fortschreiten.Bei Pyknometerndarf dieBezifferung
fehlen. Hilfsteilungensind auchin Millimeter und Dezimalteilendavonsowie
nachKubikmillimeteroderin anderenEinheiten(z.B. nachProzenten)zulässig.

500 1 000 ccm
1 000 2 000 cem
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Gestaltund EinrichtungderMeßwerkzeugemit Einteilung.
1. Einteilungensindzulässignach

2 0)02 00 Kubikzentimeter,
*r l 5% -,
1 -,

10 20 50

100 200 500 ⸗
AuchProzentteilungund Gradeinteilungund entsprechendeBezifferungist

zulässig(z.B. bei Butyrometern),wenn auf dem Geräte der Raumgehalt an=
gegebenist, derdergewähltenEinheitentspricht.

2. Der obersteTeilstrichsoll vom oberenEndedesGeräts, einunterster
Teilstrichvom Beginn einerVerjüngungmindestens20Millimeterentferntsein.

Die BezifferungerfolgtbeiEinteilungenin
0/02 0)1 1 10 Kubikzentimeteran jedemZehner=,

%080/ 5 50 " Srneier= oderZehner.-,
100 200 500 "• äeeinzelnenStriche.
Auf andereEinteilungenfindetdieseBestimmungsinngemäßeAnwendung.
3. Die beziffertenStriche müssenganz um denUmfangdesMeßwerk=

zeugsgezogensein. Fernersoll bei BezifferungjedesZweier=und jedesZehner=
StrichesderMittelstrichzwischendenbeidenbeziffertenStrichenetwaüberdrei
FünfteldesUmfangessicherstrecken.Die übrigenStrichesollenetwadieHälfte
des Umfangeseinnehmen.Sind besondereAblesungseinrichtungenvorhanden,
somüssendiekürzestenStricheetwaeinViertel,dieMittel- unddie bezifferten
Striche etwa drei Fünftel des Umfangesumpfassen.

Bei Gerätenmit flachem(ovalem)QuerschnittemüssendielängstenStriche
sichnahezuüber die vordereFläche, die kürzestenmindestensüberdieHälfte
dieserFlächeerstrecken.

4. Der Abstand zweier benachbarterStriche darf nicht kleinersein als
1 Millimeter. Bei Butyrometerndarf er bis zu 0),,Millimeterherabgehen.

5. MeßgläsersindzulässigmiteinemGesamtraumgehaltebis 2000Kubik.
zentimeter.

6. Büretten,Meßpipetten,Meßröhrenusw. dürfeneinenGesamtraum=
gehaltbis einschließlich300Kubikzentimeterhaben.

Bei Bürettenund Meßpipettensoll die Auslauföffnungeine solcheWeite
haben,daßdieEntleerungvon Wasserbei einerLängederTeilung

von mehr als ......... ... 20 35 50 70 cm
bis einschließlic 20 35 50 70 100cm

in Sekundendauert 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 70 70 bis90
b“
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87.
Bezeichnung.

1. Der Raumgehaltmußauf denMeßwerkzeugenin Liter oderBruch=
teilen des Liter, in Milliliter oder in Kubikzentimeter,entwedermit demaus=
geschriebenenWorte odermit der entsprechendenAbkürzungangegebensein.

2. Die Bezeichnungdes Raumgehaltsgeschiehtbei Meßwerkzeugenohne
Einteilung an jedereine Maßgröße abgrenzendenMarke. Bei Meßwerkzeugen
für eine Maßgrößekannsie auchauf der Mitte desMaßkörperserfolgen.

3. Auf denMeßwerkzeugenmitEinteilungerfolgtdieBezeichnungdesRaum=
gehaltsdadurch,daß derZiffer der höchstbeziffertenMarkedieAngabederEinheit
hinzugefügtwird. Desgleichenmuß dieEinheitbeiHilfsteilungenhinzugefügtsein.

Bei Geräten mit Prozenteinteilungmuß der oberstenZiffer das Zeichen%,
z.B.8%bei solchenmitGradeinteilungdasZeichenGr.,z.B. 80Gr. beigefügtsein.

4. Uber der oberstenMarke, oderüber oderunterder Inhaltsangabe
mußdieTemperatur,für diedasMeßwerkzeugjustiertist, z.B. in derForm
0 C., 15 C., 18°%C., 20° C. usw., aufgebrachtsein. Danebenmußangegeben
sein, ob das Meßwerkzeugauf Einguß oder auf Ausguß eingerichtetist. Die
AngabeerfolgtentwedermitdemvollenWorte:„Einguß“, „Ausguß“ odermit
denAbkürzungen„Eing.““ E.“) „Ausg.““)„A.“. NebendieserBezeichnungist
noch eine andere fremdländische,gleichbedeutendeBezeichnungzulässig. Die
zugleichauf Einguß und Ausguß eingerichtetenMeßwerkzeugemüssenunter der
unterenMarke(aufEinguß)undüberderoberenMarke(aufAusguß)mit den
entsprechendenAngabenversehensein. Eine etwaigeWartezeitsoll in derForm
In, 22 oder1n, 2mousw. aufgebrachtsein.

5. Außerdemdarf auf denMeßwerkzeugeneineGeschäftsnummer,Name
und Sitz einesGeschäftsund eineFabrikmarkesowieeinbesondererName,den
das Meßwerkzeugführt (z.B. NitrometernachLunge),angebrachtsein, sofern
hierdurchweder die Begrenzungs=und Einteilungsmarken,noch die Inhalts=
bezeichnungen,die Bezifferungenund die sonstigenAngabengestörtwerden.

88.
Fehlergrenzen.

Die Abweichungenvon der Richtigkeitdürfenhöchstensbetragen:
Meßwerkzeuge ohne Einteilung.

1. Meßwerkzeugefür eine Maßgröße.
Kolben auf Einguß

von mehr als. 10025% 000OOO Zooo3oo 4000% cem
bis einschließlich 1250000 000f5OO lOOOROcem

O%osO %„ Oo tos Onfoss%b O L „em

Bei Kolben auf Ausguß das DoppeltedieserBeträge.
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Zylinder auf Einguß

von mehr als. 30 0 100200 40% 6001000 1500 20003000000 cem
bis einschließlich0 50 100 200 400 600 1.000 1500 2 000 3 000 4000 5 000 cem

O/oelOhno,O2o 05 1%%1 % 2 3% 44% 6% 9%cem
Bei Zylindernauf Ausgußdas DoppeltedieserBeträge.

Vollpipetten auf Ablauf

von mehr als 2 5 10 20 30 50 100 150 cem
bis einschließlich 5 10 20 30 501000 150 250 cem

Ooos onlOors! OoOos] ose Oos! Ooy] O#osccm
Bei Vollpipettenvon mehr als 250 KubikzentimeterdieselbenFehler wie

für Kolben auf Einguß.
Bei Vollpipetten auf Einguß dieHälfte der obigenBeträge.

Pyknometer (Dilatometer, Volumenometer usw.)

von mehr als. 10 25 50 75 100 150 200 cem
biseinschließlich 10 25 50 75 100 150] 200 250cem

Ooos O,os Oos 0/010 0%012 0/018 0,o20 0,025 eem

Bei Pyknometernmit eingeschliffenenTeilendürfendurchverschiedenesEin=
setzendieserTeilekeinegrößerenAbweichungenentstehen,als diedenBeobachtungen
innewohnendeUnsicherheitbeträgt.

AuchdürfendieseGerätenurmiteinemdiebeiderPrüfung ermitteltenFehlerdes
GesamtinhaltssowiederetwaigenEinteilungenthaltendenScheineabgegebenwerden.

2. Bei denMeßwerkzeugenfür eineMaßgrößemit zweiMarken auf
EingußundAusgußgilt für jedenderbeidenRaumgehalteseinebesondere,nach
denVorschriftenunter 1 zu bestimmendeFehlergrenze.

3.BeiMeßwerkzeugenfürzweiodermehrMaßgrößengiltfürjedevonderunteren
Begrenzung(Boden,Ablaufspitze,untersteMarkeusw.)abgerechneteMaßgrößedie
zugehörigeFehlergrenze.Außerdemdarf derFehlerdesvonzweiaufeinanderfolgen=
denMarkenabgegrenztenRaumgehaltsnichtmehrals dieHälftederfür denRaum=
gehaltbis zur erstenMarkevon ihnennochzulässigenFehlergrenzebetragen.

Meßwerkzeugemit Einteilung.
Meßgläser auf Einguß

vonmehrals. 5 10 30 501000 Cm
biseinschließlich10 30 50 10020040060010001500200cem

Oo: 003 O)os Oos 0, 150„,1% ½% 1 20 2 S300cem
Bei Meßgläsernauf Ausguß das DopypeltedieserBeträge.

Büretten, Meßpipetten, Meßröhren, Butyrometer

vonmehrals. 2 10%80 50%7 100 150200 250cem
biseinschließlch 2 10 30 50 75 100 150 200 250 300cem

0,0os o2 Oos 0,oOoe O0osOnosOo 0/14%0/ cem
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Ferner darf bei allen Meßwerkzeugenmit Einteilung der Fehler des von
zwei Marken eingeschlossenenRaumgehalts nicht größer sein als die Hälfte des
für den GesamtraumgehaltzulässigenFehlers, falls dieserTeilraumgehaltdie
Hälfte des Gesamtraumgehaltsnicht erreicht,und nicht größersein als der für
den GesamtraumgehaltzulässigeFehler, wenn der Teilraumgehaltmindestens
gleichderHälfte desGesamtraumgehaltsist.

89.
Stempelung. ·

1. Die Stempelungerfolgtmit demStempelzeichenunterHinzufügungdes
Reichsadlers,und zwar bei MeßwerkzeugenohneEinteilung in derNähe der
BezeichnungendesGesamtraumgehalts,neben,über oderunter ihnen, bei den
Meßwerkzeugenmit Einteilung an denBegrenzungsmarken.Ferner erhaltenalle
Begrenzungshähneund Begrenzungsspitzen(Ablaufspitzen,Uberlaufspitzen),soweit
siezugänglichsind, ein Stempelzeichen(ohneAdler) möglichstnaheihrerMündung.
Das Jahreszeichenwird in derRegeleinemStempelzeichenmit demReichsadler
beigefügt.Zulässig ist es, Meßwerkzeuge,derenFehler dieHälfte derFehler=
grenzeneinhalten,mit der Bezeichnung„Richtig“ zu versehen.

2. Der Maßkörperund allezueinemMeßwerkzeugegehörendenabnehmbaren
Teile wie Spitzen,Hähne,Stopfenund dergleichen,werdenmit einerund zwar
der gleichenNummerversehen.

3. Zulässigist es, das Meßwerkzeugmit derBezeichnungEsh#—Inter=
nationalerCongreß,International Congress— oder CE —Congres Inter=
national, Congresso Internazionale — zu versehen. "

810.
Eichgebühren.

A
für Eichung oder für Prüfung ohne
Beglaubigung Stempelung
r Pl. Pl.

A. Meßwerkzeuge ohne Einteilung.
1. VollpipettenjederArt

bis 250 Kubikzentimetereinschließlich... — 40 — 30
größrersrs:: — 60 — 50

2. AndereMeßwerkzeugemit einerMarke
bis 2000 Kubikzentimetereinschließlich. — 40 — 30
größreenr . . . .. — 60 — 50

3. Meßwerkzeugemit zwei Marken für Einguß und
Ausguß sowiesolchefür zweiund mehrMaßgrößen

bis 2000 Kubikzentimetereinschließlich. — 60 — 50
größerrr ... . .. ... — 80 — 50

4. Pyknometer
das Pyknometeralllen ... — 80 — 50
das Thermometer — 50 — —

EEEIIIIIIE — 20 — 20
B. Meßwerkzeuge mit Einteilung

in jeder Gröoße 1 — — 50
C. Butyrometer .. —I 30 — 20
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Außerdemwerdenfür jedeseingereichteMeßwerkzeug10 Pfennig Abfer=
tigungsgebühr und für die Ausstellung eines Prüfungsscheins mit Fehlerangabe
für jedesgestempelteMeßwerkzeugebenfalls10Pfennig erhoben.Für Butyrometer
wird dieAbfertigungsgebührnichterhoben. .

ZU.
Eichstellen.

Die Eichungder Meßwerkzeugefür chemischeund phyfikalischeUnter=
suchungenerfolgt durch die KaiserlicheNormal=Eichungskommissionoder unter
ihrer unmittelbarenAufsichtdurchEichämter, die hierzu im Einvernehmenmit
der Normal=Eichungskommissionermächtigtwerden.

B. Meßwerkzenge für chemischeund physikalischeGasbestimmungen.
« 12.

W/ Geräte.
I. Gerätefür MaßgrößenohneEinteilung:

a) Gas=Meßkugeln,
b) Gas=Pipetten,

beideArteneinzelnund in VerbindungvonmehrerenKugeln
oderPipettenmiteinanderzu einemGeräte sowiebeliebigfür
eineMaßgrößeoder für mehrereMaßgrößen.

II. Gerätefür Maßgrößenmit Einteilung:
c) Gas=Meßpipetten,
d) Gas=Büretten, -
e)Gas-Meßröhren(Absorptionsröhren,Eudiometer,Nitrometerund
dergleichen).

Die Einteilungkannbeliebigfortlaufendoderunterbrochen
oder unvollständig sein. ·

III. Geräte mit Einteilung nach Längen (Zentimeter,Millimeter usw.):
6. Druckröhrenund ähnliche.

S 13.
1. Die Geräte für Maßgrößen sollen denRaum angeben,den das in

ihneneingeschlosseneGas einnimmt. Zulässigsind jedochauchsolcheGerätemit
Teilungennach anderenEinheiten als der Raumeinheit(z.B. nach Prozenten
desGesamtinhalts),wenn auf demGerätedasVerhältnis zumLiter oderzu dem
Milliliter (Kubikzentimeter)angegebenist.

2. Als Absperrflüssigkeitengeltenin der Regel QuecksilberoderWasser.
Andere Absperrflüssigkeitensind jedochgleichfallszulässig. Die Ablesungsstelle
ist beiQuecksilberdiehöchsteStelle desMeniskus,beibenetzendendietiefste,bei
undurchsichtigenbenetzendender Rand.

3. Der Raumgehalt der Geräte mit benetzenderAbsperrflüssigkeitsoll
seinemSollwerte nachbeendetemNachlaufeder Flüssigkeitentsprechen.

4. Der Raumgehalt der Geräte soll seinemSollwert entsprechen,wenn
dasGerät selbsteineauf ihm aufgetrageneTemperatur,z. B. von 0° C., 15° C.,
18 C., 20%C. usw.,hat.
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814.

Gestalt,Einrichtungund Bezeichnung.
1. Es findendie Vorschriftenfür Meßwerkzeugefür chemischeund physi—

kalischeUntersuchungenAnwendung.
2. Auf demGerät ist die Sperrflüssigkeitanzugeben,für welchees be=

stimmtist, wobeiauchüblicheAbkürzungenbenutztwerdendürfen(z.B. Wasser,
0, Quecksilber,Hg benetzt,Ug trocken).Die AngabeunterbleibtbeiGeräten
mit Längeneinteilung.

3. Zulässigsind namentlicheBezeichnungen(z. B. HempelsBürette,
NitrometernachLungeund andere).

15.
Fehlergrenzen.

1. Als Fehlergrenzengeltendiejenigen,welcheim § 8 für Meßwerkzeuge
für chemischeund physikalischeUntersuchungenentsprechenderArt festgestelltsind,
wobeiMeßkugelnwie Kolben zu behandelnsind.

2. Für geteilteGeräte, derenEinrichtung von derjenigenentsprechender
Meßwerkzeugefür chemischeund physikalischeUntersuchungenabweicht,gilt als
Fehlergrenzefür jedenTeilabschnittwie für den GesamtinhaltderSollwert eines
Abschnittsvon 1 Millimeter Länge. Liegen die Grenzmarkeneines Abschnitts
in Teilen mit verschiedenemDurchmesser,so ist dieserSollwert für die Stelle
mit demgrößerenDurchmesseranzusetzen.

3. Meßwerkzeugemit LängeneinteilungsollenohneersichtlicheEinteilungs=
fehler sein, dürfen jedochnur mit einemSchein, der die in der Prüfung er=
mitteltenFehlerangabenenthält,abgegebenwerden.

§ 16.
Stempelung.

Die Stempelunggeschiehtwie bei denMeßwerkzeugenfür chemischeund
physikalischeUntersuchungen. *=

Eichgebühren.
Für Geräte,welcheMeßwerkzeugenfür chemischeUntersuchungenentsprechen

kommendie für dieseangesetztenEichgebührenin Anwendung. AndereGerate
werdenwie Bürettenbehandelt.

18.
Eichstellen.

Die EichungerfolgtdurchdieKaiserlicheNormal=Eichungskommissionoder
unter ihrer unmittelbarenAufsichtdurchEichämter,die hierzuim Einvernehmen
mit derKaiserlichenNormal=Eichungskommissionermächtigtsind.

Berlin=Charlottenburg,den3.August1909.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission.
von Sydow.

S##ta,gedtuchin derMeichmrucknel.
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Reichs-Gesetzblatt.
AÆZ3.

Juhalt: Verordnung, betreffendAnwendung der Venschuistenin den §9)2, 3, 4, 7, 8 des Gesetzes,be=
treffend die Reichskriegshäfen, vom 19. Juni 1883 für die Insel Felgoland und ihre Gewässer.
S. o25.— Bekanntmachung, betreffenddeninternationalenVerbandzumSchutzedesgewerb=
lichen Eigentums. S. 920.

(Nr. 3664.) Verordnung,betreffendAnwendungder Vorschriftenin den8§2, 3, 4,7, 8
desGesetzes,betreffenddie Reichskriegshäfen,vom 19.Juni 1883 für die
Jusel Helgolandund ihre Gewässer.Vom 28. Juni 1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen auf Grund des 9§5 des Gesetzes,betreffenddieVereinigung von
Helgoland mit demDeutschenReiche, vom 15. Dezember1890 (Reichs=Gesetzbl.
S. 207) im Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats,
was folgt:

Die Vorschriften in den 9§ 2, 3, 4, 7, 8 des Gesetzes,betreffenddie
Reichskriegshäfen,vom 19. Juni 1883 GRelchs=Gesetzbl. S. 105) gelangenmit
demTage der Verkündung dieser Verordnung für die Insel Helgoland und
ihre Gewässerzur Anwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKiel, an Bord MeinerYBocht„Hohenzollern“den28.Juni 1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Tirpitz.

Reichs=Gesetzbl.1909. 146
Ausgegebenzu Berlin den28. September1909.

Cocgle
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(Nr. 3665.) Bekanntmachung,betreffendden internationalenVerband zum Schutzedes
gewerblichenEigentums. Vom 21. September1909.

D. KöniglichSerbischeRegierunghat demSchweizerischenBundesratunter
dem 23. August d. J. den Beitritt Serbiens zu der Brüsseler Zusatzaktevom
14.Dezember1900,betreffenddie AbänderungderUbereinkunftzumSchutze
desgewerblichenEigentums,vom20.März 1883(Reichs=Gesetzbl.1903 S. 167)
angezeigt. «

Der Beitritt wird am 10.Oktober1909 in Kraft treten.
Berlin, den21. September1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Schoen.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.

Google —
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Reichs-Gesetzblatt.
54.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die AUnderungder Anlagen V und VI zur Militär=Transport-
Ordnung. S. 227. — Bekanntmachung, betreffend Schaffung von Rayons. S. 933. —
Bekanntmachung, betreffenddie Anzeigepflichtbei Erkrankungenund Todesfällenan Milz=
brand. S. vss. — Bekanntmachung, betreffenddas AusscheidendesGroßherzogtumsLuxem=
burg aus der norddeutschenBrausteuergemeinschaft.S. oss. — Bekanntmachung, betreffend
die Einfuhr von Pflanzenund sonstigenGegenständendesGartenbaues.S. 934.

(Nr. 3666.) Bekanntmachung,betreffenddie Anderungder AnlagenV undVI zur Militär=
Transport.-Ordnung. Vom 17.September1909.

A## Grund derVorschriftim §&54,18derMilitär=Transport=Ordnunghaben
die vereinigtenAusschüssedes Bundesrats für das Landheer und die Festungen
und für Eisenbahnen,Post und Telegraphenbeschlossen:

In derAnlageV zur Militär=Transport=OrdnungtretenfolgendeAnde=
rungenein:

I. Abschnitt A.
a) Iid. Nr. 1. Die Nummerist zu streichenund dafür zu setzen:

„1. Schwarzpulver(Schieß=undSprengpulver),s.auchB. 13./
b) Ifd. Nr. 2. Hinter „Kammerhülsenladungen“ist einzuschalten:

„Zylinderpulver=Beiladungen,“
Tc)Ifd. Nr. 3. Hinter „SprengpatronenM/03 ist einzuschalten:

„und 06/
d) lfd. Nr. 3. Am Schlusseist folgenderZusatzaufzunehmen:

#sowieSchießbaumwolle(Schießwolle)in Flockenformmit weniger
als 25 ProzentWassergehalt.“.

II. Abschnitt B.
a) Ifd. Nr. 1. Statt „Kanonenschläge05/ ist zu setzen:

„Kanonenschlägemit Knall“;
b) lfd. Nr. 5. Hinter „Sprengladungen“ist einzuschalten:

„und Sprengmunition“,
die Schlußworte„und Sprengmunition88“ sindzu streichen;

Reichs-Gesetzbl.1909. 147

Ausgegebenzu Berlin den6. Oktober1909.
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o)lfd.Nr.6.Hinter»Wassergehalt«istanzufügem
„sowie Schießbaumwolle (Schießwolle) in Flockenform mit
mindestens25 ProzentWassergehalt.“

) lfd. Nr. 6. Hinter „SprengpatronenM/037 ist einzufügen:
„und 067.

Auf Grund derselbenVorschrifthat dieMilitärverwaltungbestimmt,daß
die AnlageVI zur Militär=Transport=Ordnungin entsprechenderWeise ge=
ändertwird.

Die AnlagenV und VI zur Militär=Eisenbahn=OrdnungI. Teil werden
nunmehrnachstehendin neuerFassungveröffentlicht:

Cocgle
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M. Tr. O. AulageV.
Gu864,18.)

Im Friedengültig.

Derzeichnis

=

Eissprengbüchsenund ähnlicheBehälter,
Sprengpatronen; Sprengbüchsen;

Susrene 6 mit eingesetztergeladenerDetonationsbüchse)
Detonationsbüchsenfür sichallein;
Körper aus gepreßter(gemahlener),trockener,wasserdichtüberzogenerSchieß=
baumwolle (Schießwolle)ohneZünder,

Schießbaumwolle(Schießwolle) in Flockenform mit weniger als 25 Prozent
Wassergehalt.

Zündladungenzu Geschoßzündernmit Körperbis zumGewichtevon 40 g.
Geladene Geschosseohne Zünder und ohne Zündladung mit sicherndemAb=

mit Füllpulver 02 oder mit nasser,gepreßterSchießbaumwolle[Schießwolle]
geladenenohneZünder und ohne Zündladung, s. Z. 3).

Fertige Granat- und Schrapnellpatronen für Geschützebis einschließlich6 cm
Kaliber.

Metallpatronen für Geschützeüber 6 cm Kaliber, derenGeschoßmit Schwarz=
pulver geladenist, ohneZünder mit sicherndemAbschlusseder Spreng=
ladung).

Fertig geladeneund verlöteteSprengbüchsen;fertig geladeneund verpackte
Ersatzdetonationsladungenfür Gefechtspistolen.

Fertig geladene,durch Scherstifteund SicherheitsbolJzengesicherteund einzeln
in vorgeschriebenePackgefäßeverpackteNetzscherenn/M.

*) Abweichungens. M. Tr. O. § 54, 10.

p Beuennung. Zu behandelnnach E. V. O. Anl. C9:

. Jur Gefahrklasse gehören:

1.chwarzpulver (Schieß- und Sprenugpulver),f. auchE. 2. Ia. A. 3. Gruppe d bzw. Ia. B. 2. Gruppe.
2.Beutelkartuschen, Ia. B. 2. Gruppe.

Ladebeutel, pp
Kammerhülsen, ⸗2
Kammerhülsenladungen, gefüllt mit Schwarzpulber. : „ "
Zylinderpulver- Beiladungen, : „ »
Kanonenschläge, lb. Zif. 8.

Ia. A 3. Eruppe d.

Ia A 3.
Ia. A. 3.

Gruppeb æu. B.
Gruppeb.

Ib.gif.7.
Ib.Zif.7.

Ib.gif.7.
Ia.A. 3.Gruppeb 6.

Ia.A. 3.Gruppeb 6.

Cocgle
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.# Benennung. Zu behaudelnnachE. V. O. Anl. CI:

M. Ticht zur Gefabrklasse gehören:
1.Rauchschwache Pulver und Beutelkartuschenmit solchen)Kanonenschlägemit Knall. Ia. B. 1. Gruppe.
2. Proben von Schwarzpulver in Metallhülsen. Ia. B. 2. Gruppe nachA. d verpackt.
3. GeladeneGeschossemit Granatfüllung 88 oder mit Füll=

pulver 02 oder mit nasser,gepreßterSchießbaumwolle «
(Schießwolle)gesälltvhnesünderundohneZündladung,mtsicherndemIa.A.1.Gtuppebwu.5sowiecs.

4.geladeneGesechtsköpsesürTorpedosohnegeladeneGes Abschlusseder
fechtspistole, Sprengladung). if. 4e.

5. geladeneMinen ohne Sprengbüchsen, Ib. Jif. 5à.
6.eschosse, derenKugelfüllung durchPulver odersonstigen

Sprengstoff festgelegtist, ohne Sprengladung und
ohneZünder, mit abdichtender

derartige Geschosse(auch solcheohne Sprengstoff in der Verschlußschraube.
Kugelfüllung)mit gepreßterBodenkammerfüllung,ohne
Kammerhülsenladungund ohne Zünder, Ib. Zif. 6b.

7.6rnantfüllung 88 Füllpulver 02; Sprengladung und Sprengmunition aus
Granatfüllung88 oderFüllpulver02. Ia. A. 1.Gruppeb a u.G.

8. Sringaene 6 ohne Detonationsbüchse;

nasse,gepreßteSchießbaumwolle(Schießwolle)mit mindestens12 Prozent Wasser=
gehalt;

Schießbaumwolle(Schießwolle)in Flockenformmit mindestens25 Prozent Wasser=
gehalt. Ia.A. 1.Gruppec a u.G.

9. Unterkörperfür Sprengladungen. II. Jif. 3.
10.Metallpatronen für Handfeuerwaffen)Metallpatronen für Geschütze,derenGe=

schoßungeladenist; Metallpatronen für Geschütze,derenGeschoßmit Granat=
füllung 88 oder Füllpulver 02 geladenist, ohne Zünder und ohneZünd=
ladung, mit sicherndemAbschlusseder Sprengladung")) Metallkartuschenfür
Geschützemit rauchschwachemPulver. Ib. Zif. 6b.

11.Raketen) geladeneRaketenhülsen) Leuchthaubenfür Raketen) Sternfignal.,
Signal- oder Leuchtpatronen. Ib. Zif. 1.

12. Leuchtfackeln;Fackelfeuer;Schwimmlichte; Rettungsbojenlichte)Pillenlichte. L#.Zif. Zc.
13.Brandröhren. le. Jif. 3b.
14.Geschoßzünder ohneSprengkapsel)Zündmittel zu Geschoßzündern(ausschließlich

der mit Sprengkapselversehenen))Ringkapseln) Zündschraubenfür Gefechts=
pistolen für Torpedos) Zündschraubenfür Torpedoausstoß)fertigePistolen.
schlösserder Gefechtspistolenfür Torpedos) Zündpatronen für Torpedos;
Abzugspatronenfür elektrischenAbzug) Zeitzünder; Glühzünderund Pulver=
patronen für Torpedoausstoß. Ib. Zif. 3c.

15. Fertige trausport- und rohrsichereGeschoßzündermit Sprengkapselund Zünd.
ladungskörpern) Sprengkapselnund sonstigeZündungenfür brisanteSpreng.
stoffe(ausschließlichZündladungen zu Geschoßzündern,f. &. 4). Ib. Zif. 4 à u. c.

16. Schlagröhren und andereGeschützzündungen. Ib. Zif. 3b.
17.Zündhütchen. Ib.Zif. Za.
18.BZünder für Raketen; JZünderfür Leuchthauben)Leuchtfackelzünder;Brand=

röhrenzünder)Fackelfeuerzünder)Eissprengbüchsenzünder. Ib. Zif. 3 b.
19.Guttaperchazündschnur. 1c. if. lc.
20.Schnellzündschnur. Ib. Zif. 2b.

*) Abweichungens. M. Tr. O. §54, 10.

Cocgle
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Im Krliege gületig.

Verzeichnis

(Eu §954,18.)

Lfd.Tr. Benennung. Zu behandelnnach E. V. O. Anl. C’):

A. Zur Gefahrklasse gehören:

1.Schwarzpulver (Schie6- und Sprengpulver), s. auch B. 2. Ta.A.3.Grupped bzw.Ia.B.2.Gruppe.
2.Beutelkartuschen, Ina. B. 2. Gruppe.

Ladebeutel, » » s

Kammerhülsen, "„
Kammerhülsenladungen, gefüllt mit Schwarzpulver Oc
Zylinderpulver-Beiladungen, O"c
Kanonenschläge, Ib. Zif. 8.
Eissprengbüchsenund ähnliche Beliälter, I . A. 3. Gruppe d.

3.Sprengpatronen, Sprengbüchsen;

Sprepiepetroe 0 mit eingesetzter geladener Detonationsbüchse;

Detonationsbüchsen für sich allein;
Körper aus gepreßter (gemahlener), trockener, wasserdicht überzogener
Schiebaumwolle (Schießwolle) ohne Zünder;

Schiehbaumwolle (SchieBwolle) in Flockenform mit weniger als 25 Pro=
zent Wassergehalt. Ia. A. 3. Gruppe bau. G.

4.Fertig geladene und verlötete Sprengbüchsen; fertig geladene und
verpackte Ersatzdetonationsladungenfür Gefechtspistolen. Ia. A. 3. Gruppe b B.

5.Pertig geladene, durch Scherstifte und Sicherheitsbolzen gesicherte und
einzeln in vorgeschriebene Packgefähe verpackte Netescheren n./M.. A. 3. Gruppe b G.

B. Nicht zur Gefahrklasse gehören:

1.Rauchschwache Pulver und Beutelkartuschen mit solchen; Kanonen-
schlügemit Knall. Ia.B. 1. Gruppe.

2.Proben von Schwarzpulver in Metallhülsen. Ia. B. 2. Gruppe nach A.d verpackt.
3.eladene Geschosse mit Zünder oder mit Zün=

der undZündladungoder geladeneGeschosse it sicherndemAb
ohne Zünder und ohne Zündladung, on c der n Har. A. 1. Gruppe b a u. G sowie c 6

4.g.Rladene Gefechtsköpfefür Torpedos ohne ge= se �a. ber. Preng.
- ladeneGelechtspistole, * lb. Zif 4e.
5.#geladene Minen ohne Sprengbüchsen, Ib. Zif. 5a.

) Abweichungens. M. Tr. O. § 54, 16.

Cocgle
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Benennung. Zu behandelnnach E.V. O. Anl. C#:

6.Geschosse, deren Kugelfüllung durch Pulver
odersonstigenSprengstolwfesteleg.ist, ohne
Sprengladung und ohne Zünder, . .

derartigeGeschosse(auehsolcheohneSpreng- mit —i 3
stoff in der Kugelfüllung) mit geprebßter ".
Bodenkammerfüllung ohne Kammerhülsen-
ladung und ohne Zünder, Ib. Zif. 6b.

7.ranatfüllung 88; Füllpulver 02; Sprengiadungenund Sprengmunition
ausGranatflllung88 oderFüllpulver02. Ia.A. 1.Gruppeb a u.L.

8.Sprengpatronen 03 . ..sxmnggatmnenozohueDotoanttonsbuchsez
We,gepreötesehicsbmmwolls(schicswollo)mitmiodesteos12?w-
zent Wassergehalt;

Schießbaumwolle(Schiebwolle) in Flockenform mit mindestens25 Pro=
zentWassergebalt. Ia.A. 1.GruppecG.

9.Unnterkörper für Sprengladungen. II. Zif. 3.
10.NHetallpatronen für Handfeuerwaffen; fertige Patronen für Geschütze;

Patronen für Geschütze mit ungeladenem Geschosse; Patronen mit
geladenem Geschoß, ohne Zünder und ohne Zündladung, mit
sicherndemAbschlusse der Sprengladung“); Metallkartuschen für
Geschütze mit rauchschwachem Pulver. Ib. Zif. 6b.

11.4aketen; geladene Raketenhülsen; Leuchthauben für Raketen; Stern=
signal-, Signal- oder Leuchtpatronen. Ib. Zif. 1.

12. Leuchtfückeln; Fackelfeuer; Schwimmlichte; Rettungsbojenlichte; Pillen=
lichte. c. Zif. 3c.

13. Brandröhren. Ic. Zil. 3b.
14. Geschoßzünder ohne Sprengkapsel; Zündmittel zu Geschoßzündern

(ausschlieBlich der mit Sprengkapsel versehenen); Ringkapseln; Zünd=
schrauben zu Gefechtspistolen für Torpedos; Zündschrauben für
Torpeloausstoß; fertige Pistolenschlösser der Gefechtspistolen für
Torpedos; Zündpatronen für Torpedos; Abrugspatronen für elek=
trischen Abzug; Zeitzünder; Glühzünder und Palverpnwonen für
Torpedoausstoß. Hb. Zif. 3c.

15.PFertige transport- und rohrsichere Geschoßzündermit Sprengkapsel
und Zündladungskörpern; Sprengkapseln und sonstige Zündungen
für brisante Sprengstoffe. Ib. Zif. 4à u. c.

16.Schlagröhren und andere Geschützzündungen. Ib. Zif. 3b.
17.Zündhötchen. Ib. Zif. Za.
18.Zünder für Raketen; Zünder für Leuchthauben; Leuchtfackelzünder;

Brandröhrenzünder;Fackelleuerzünder; Eissprengbüchsenzünder. Ib. Zif. 3b.
19. Guttaperchazündschnur. le. Zif. le.
20.Schnellzündschnur. Ib. Zif. 2b.

) Abweichungens. M. Tr. O. 854, 1°.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Google
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(Nr.3667.) Bekanntmachung,betreffendSchaffungvonRayons. Vom28.September1909.

A## Grunddes7 35 desGesetzes,betreffenddieBeschränkungendesGrund=
eigentumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekanntgemacht,daß für dieBefestigungenbeiHüningen
und Neuenburgdie Absteckungvon Rayons in Aussichtgenommenist.

Linderhof,den28. September1909.

Der Reichskanzler.
v. Bethmann Hollweg.

— —

(Nr. 3668.) Bekanntmachung,betreffenddie AnzeigepflichtbeiErkrankungenundTobesfällen
an Milzbrand. Vom 28. September1909.

A# Grund des & 5 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Bekämpfung gemein=
gefährlicherKrankheiten,vom 30. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 306) hat der
Bundesrat beschlossen,die in den X&1 bis 4 diesesGesetzesenthaltenenVor=
schriftenüberdie Anzeigepflichtauf die Erkrankungenund Todesfällean Milz=
brandsowieauf alleErkrankungenundTodesfälleauszudehnen,diedenVerdacht
dieserKrankheiterwecken.

Die Anzeigepflichtbeginntmit dem1. Januar 1910.
Berlin, den28.September1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

—

(Nr. 3669.) Bekanntmachung,betreffenddas Ausscheidendes GroßherzogtumsLuxemburg
aus der norddeutschenBrausteuergemeinschaft.Vom 29. September1909.

Iunge Kündigung des Vertrags zwischendem DeutschenReicheund dem
GroßherzogtumeLuxemburg,betuefen denBeitritt des GroßherzogtumsLuxem=
burg zur norddeutschenBrausteuergemeinschaft,vom 2.März 1907 (Reichs-Gesetzbl.
S. 149) ist dasGroßherzogtumLuxemburgmit dem1. August 1909 aus der

Cocgle
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norddeutschenBrausteuergemeinschaftwiederausgeschieden,womit auchdiezwischen
den zur norddeutschenBrausteuergemeinschaftgehörigenStaaten und demGroß=
herzogtumeLuxemburgfrüher bestehendeGemeinschaftder Ubergangsabgabevon
Bier aufgehobenist. Von demgleichenZeitpunktan findendie für denBier=
verkehr zwischendem norddeutschenBrausteuergebietund den nicht zu diesem
gchörigendeutschenStaaten und GebietsteilenerlassenenBestimmungenauchauf
en BierverkehrzwischendemnorddeutschenBrausteuergebietund Luxemburg
Anwendung.

Berlin, den29. September1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Wermuth.

(Nr. 3670.) Bekanntmachung,betreffend die Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegen=
ständendesGartenbaues.Vom 30. September1909.

A## Grund derVorschrift im § 4 Ziffer 1 der Verordnung,betreffenddas
Verbot der Einfuhr undder Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desWein- und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich:

Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oderGe=
wächshäusernin Belgien stammen,darf fortan auch über das Königlich
PreußischeJollamt II Rothwasser erfolgen,wenndieSendungenmit vorschrifts=
mäßigenBegleitpapieren— vergleiche§ 4 Ziffer 3 der vorgenanntenVer=
ordnung—versehen sind.

Berlin, den30. September1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Richter.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin derRei.5 Sdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
55.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenSchut von Erfindungen,Musternund Warenzeichenauf der
Weltausstellung in Brüssel 1910. S. 235. — Bekanntmachung, betreffenddErbanung und
Anderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. v35.

(Nr. 3671.) Bekanntmachung,betreffend denSchutzvonErfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf derWeltausstellung in Brüssel1910. Vom 6. Oktober1909.

D. durchdas Gesetzvom 18.März 1904 eichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutzvon Erfindungen,Mustern und Warenzeichentritt ein für die
Weltausstellungin Brüssel 1910.

Berlin, den6. Oktober1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Delbrück.

—.

(Nr. 3672.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungund AnderungderAnlageC zur Eisen=
bahnVerüßesorbnung Vom 7. Oktober1909.

u1fGrund der Schlußbestimmungin derAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage,wie folgt, ergänztund geändert:

J. Nr. Ia. Sprengstoffe.
In denBeförderungsvorschriften,AbschnittB. — Aufgabe— Abs.(1)

werdenam EndedieWorte:
" 0sdienichtnachderVorschriftunterA.d verpacktsind.

gestrichen.
II. Nr. Ib. Munition.

Im AbschnittC. der Beförderungsvorschriftenwird Abs.(7)gefaßt:
) Bei geladener Geschützmunition der 8iffer 7 hat

der Absenderauf dem Frachtbriefezu bescheinigen,daß diein der
« MumtionbesindlichenSpreng-oderSchteßm1tteimdernnterIa

Reichs=Gesetzbl.1909. 148
Ausgegebenzu Berlin den15. Oktober1909.
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der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnunghierfür vorge=
schriebenenWeiseauf ihre guteBeschaffenheitundLagerbeständigkeit
mit Erfolg geprüft, daß siein den Geschossenund Hülsen sicher
festgelegtfind, und daß dieVerpackungderMunition denin der
AnlageC unter Ib zu 7 Abs. (2)bis () getroffenenVorschriften
entspricht.Außerdemmuß ein vom Fabrikantenausgestelltes,
amtlichbeglaubigtesUrsprungszeugnisbeigefügtwerden.

III. Nr. Id. Verdichtete und verflüssigte Gase.
1. Es wird nachgetragen:

a) in denEingangsbestimmungenZif. 5 amEndehinter(Phosgen):
Stickstofftetroxyd.

0) in denBeförderungsvorschriften:
a) AbschnittC. Abs.(hb und Abs.G)a,
b) AbschnittE. Abs.(:)
e) AbschnittF. Abs.(1)

hinterdemWorte „Chlor“:
und Stickstofftetroxyd

2. Im AbschnittG. Abs. ) werdendie Worte:
„Ammoniakund Chlor bis 20 g7/

ersetztdurch:
Ammoniak,Chlor und Steickstofftetrorydbis 20 g

IV. Nr. III. Brennbare Flüssigkeiten.
In den EingangsbestimmungenZif. 3 wird am Ende hinter(zum

BeispielZaponlacke))“hinzugefügt:
höchstenseinprozentige Lösun gen von Nitroglyzerin in
Alkohol.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Die Bekanntmachungvom 3.Juli d.J. (Reichs=Gesetzbl.S. 571),betreffend

dieversuchsweiseBeförderungvon Stickstofftetroryd,wird aufgehoben.
Berlin, den7. Oktober1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
56.

Juhalt: Bekanntmachung, betreffendÄnderungderMilitzr-Transport=Ordnung. S. 937.— Bekannt=
machung, betreffendAnderung der Postscheckordnungvom 6. November 1908. S. o38.

(Nr. 3673.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderMilitär-Transport=Ordnung. Vom
16. Oktober1909.

A# Grund des9 2 derVerordnung,betreffenddieMilitär=Transport=Ordnung
für Eisenbahnenvom 18.Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15), bestimmeich,
daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungenvorzunehmensind:

Im 936 erhält die Ziffer 2 folgendenzweitenAbsatz:
Uber die Bedingungen, unter denen für Züge mit Kriegs=

transporten ausnahmsweise mehr Achsen zugelassen sind, ist
besondere Bestimmung getroffen.

Die Ziffer 4 desselbenParagraphen erhält folgendeFassung:

4. Militärzüge sind auf der Ausgangsstationfür die vor=
geseheneFahrstreckemindestensmit der auf Haupteisenbahnenfür eine
Fahrgeschwindigkeitvon 40 KilometererforderlichenAnzahl Bremsachsen
auszurüsten. Für die Besetzungder Bremsen solcherZüge sind jedoch
diegleichenBestimmungenwiefür andereZügemaßgebend.Erforderlichen=
falls sind derjenigenEisenbahnverwaltung,die dieWagenzustellenhat,
die nötigenAngaben von den Militär=Eisenbahnbehördenzu machen.

Innerhalb des eigenenBahngebiets gelten für die Einstellung
von Bremswagen lediglich die Bestimmungen der Eisenbahn-
Bau- und Betrichsordnung.

Bei Zügen, die das eigeneBahngebiet verlassen, ist auf der
Ausgangsstation dafür Sorge zu tragen, daß im Bedearfslalle
20 Prozent der Achsen gebremst werden können, solern nicht
die Fahrtliste eine größere Anzahl von Bremsachsen vorschreibt.
Es ist jedoch anzustreben, daß auch für besonders ungünstige
Gefällstrecken nicht mehr als 25 Prozent und ausnahmsweise
bis 30 Prozent Bremsachsen eingestellt zu werden brauchen.

In einzelnen Fällen können nach Anorduung der Militür=-
Eisenbahnbehörden die für stärkere Neigungen mehr erforder=
lichen Bremswagen nur für diese Strecken zugefügt werden;
die betreffende Eisenbahnverwaltung hat dann diese Wagen
bereitzuhalten und für die Bedienung der Bremsen zu sorgen.

Reichs=Gesetzbl.1909. 149
Ausgegebenzu Berlin den27.Oktober1909.
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Bei den Kranken- und Küchenwagen sowie bei den Arzt=

wagen der Lazarettzüge dürfen die Bremseinrichtungen nur
benutzt werden, wenn Zugstärke und Neigungen der zu be=
fahrenden Strecken dies erforderlich machen.

Berlin, den16.Oktober1909.
Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.

— —

(Nr.3674.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderPostscheckordnungvom6. November1908.
Vom 22. Oktober1909.

A# Grund des §2 desGesetzes,betreffenddieFeststellungeineszweitenNach=
tragszumReichshaushalts=Etatfür dasRechnungsjahr1908 vom 18.Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.1908S. 197),wird diefür dasReichs=PostgebieterlassenePostscheck=
ordnung vom 6. November1908(Reichs=Gesetzbl.1908S. 587) dahingeändert:

1. Im §8 „RückzahlungenmittelsSchecks.“erhaltendie Abs.1 und u
folgendeFassung:

1. 1. Die Scheckformularewerdenin Blattform oder in
Kartenformausgegeben.

Die Formulare werdenden Kontoinhabernvom Postscheck=
amt in Heften von 50 Stück zum Preise von 50 Pfennig für
das Heft geliefert.

m. Der HöchstbetrageinesScheckswird auf 10000Mark
festgesetzt.

Von der am rechtenRandedesSchecksbefindlichenZahlen=
reihe hat der Aussteller vor derAusgabe desSchecksdieZahlen,
die den Betrag des Schecksübersteigen,mit Tinte zu durch=
streichen.Bei Schecksin Blattform könnendieJahlen, die den
Betrag desSchecksübersteigen,auchabgetrenntwerden. Ist die
Durchstreichungoder Abtrennung versehentlichunterblieben, so
hängt es vom Ermessendes Postscheckamtsab, ob der Scheck
einzulösenist.

2. Als § 8 Abs.zuuwird folgendeVorschrifteingestellt:
Jm. Der an dem Scheckformular9 Kartenform befindliche

Abschnitt kann zu schriftlichenMitteilungen benutztwerden; er
wird demZahlungsempfängerausgehändigt.

3. Die bisherigenAbs.unbis zu des&8 werdenmitw bis um bezeichnet.
VorstehendeAnderungentretenmit dem1.November1909in Kraft.
Berlin, den22.Oktober1909.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
Kraetke.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Sesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
57.

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffend Ergänzung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. oso.
— Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr von Pflanzen und sonstigen Gegenständendes
Gartenbaues. S. 940.

(Nr. 3675.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 26.Oktober1909.

A## Grund der Schlußbestimmungin derAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieNr. Ib (Munition)dieserAnlage, wie folgt, ergänzt:

1. In den EingangsbestimmungenZiffer 3a wird hinterdem Worte
Zündhütchen“ eingeschaltet:

(mit bedeckteroder unbedeckterZündsatzoberfläche)
2. In den BeförderungsvorschriftenA. Verpackung.Zu 3. wird der
EingangdesAbs.(6)gefaßt:

(3) Vor Einlegung in die Behälter sindZündhütchenmit
unbedeckterZündsatzoberflächesowieZündspiegel(a) in Mengen
bis 1000 Stück, Zündhütchenmit bedeckterZündsatzoberfläche(a)
bis 5 000 Stück in Blechbehälter,Holzkisten.. usw.wiebisher.

Die Ergänzungentretensofortin Kraft.
Berlin, den26.Oktober1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Reichs=Gesetzbl.1909. 150

Ausgegebenzu Berlin den 2. November 1909.
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Kr. 3676.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegen=
ständendesGartenbaues. Vom 28. Oktober1909.

Aw# Grund derVorschrift im §&4 Ziffer1 der Verordnung,betreffenddas
Verbot der Einfuhr und derAusfuhr vonPflanzenund sonstigenGegenständen
des Wein= und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesezl. S. 153)
bestimmeich:

Die Einfuhr aller zurKategoriederRebenichtgehörigenPflänz=
linge, SträucherundsonstigenVegetabilien,welcheausPflanzschulen,
Gärten oder Gewächshäusernder an der internationalenReblaus=
konventionbeteiligtenStaaten stammen,darf fortan auchüber das
GroßherzoglichLuxemburgischeZollamtI. Ulflingenerfolgen,wenndie
Sendungenmit vorschriftsmäßigenBeglellwupiche—vergleiche § 4
Ziffer3 der vorgenanntenVerordnung—versehen sind.

Berlin, den28.Oktober1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblattsfind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
58.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Einberufungdes Reichstags. S. 41.

(Nr. 3677.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags.Vom 3.November1909.

Wir Wilhelm,vonGotkesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund des Artikel 12 der Verfassung, im Namen des Reichs,
was folgt:

Der Reichstagwird berufenam 30.Novemberd. J. in Berlin zusammen=
zutreten,und beauftragenWir den Reichskanzlermit den zu diesemZwecke
nötigenVorbereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den3. November1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegeben im Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.

Reichs.Gesetbl.1909. 151

Ausgegebenzu Berlin den 4. November1909,
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Reichs-Gesetzblatt.
AÆ539.

Juhalt: Verordnung, betreffenddas strafgerichtlicheVerfahren gegen Militärpersonen der Kaiserlichen
Schutztruppen. S. v43. — Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung, betreffenddas
strafgerichtlicheVerfahren gegenMilitärpersonen der Kaiserlichen Schutztruppen, vom 2. November
1909. S. os. — Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen lÜbereinkommenüber
den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 962.

(Nr. 3678.) Verordnung,betreffenddasstrafgerichtlicheVerfahrengegenMilitärpersonender
KaiserlichenSchutztruppen.Vom 2. November1909.

Wir Wilhelm,)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Artikel II § 4 des Gesetzesvom 7. Juli 1896 wegen
AbänderungdesGesetzesvom22. März 1891 (Reichs=Gesetzbl.S. 53), betreffend
die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch=Ostafrika,und des Gesetzesvom
9. Juni 1895 (Reichs=Gesetzbl.S. 258), betreffenddieKaiserlichenSchutztruppen
für Südwestafrikaund für Kamerun, (Reichs=Gesetzbl.1896 S. 187) im Namen
desReichs,was folgt:

SIlI.
Das strafgerichtlicheVerfahrengegendie Angehörigender Schutztruppen

regelt sichnach denVorschriftenderMilitärstrafgerichtsordnungfür das Deutsche
Reichvom 1.Dezember1898 und desEinführungsgesetzeshierzuvon demselben
Tage, soweitnichtim nachstehendenabweichendeoderergänzendeBestimmungen
erlassensind.

82.
Für Angehörige der Schutztruppen gelten während ihres Aufenthalts

außerhalbEuropas die für das Feld gegebenengesetzlichenVorschriftenG 5 des
Einführungsgesetzeszur Militärstrafgerichtsordnung)— AußerordentlichesVer=
fahren —. Im übrigen greift das ordentlicheVerfahren Platz.

83.
Gerichtsherrender niederen Gerichtsbarkeitsind die Befehlshaber einer

selbständigenAbteilungodereinesselbständigenMilitärbezirkes.Der Gouverneur
Reichs·Gesehbl.1909. 152

Ausgegebenzu Berlin den 16. November1909.
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bestimmt,welcheAbteilungenoderMilitärbezirkeals selbständiganzusehensind.
Durch Anordnung desKommandeursderSchutztruppekönnenmehrereAbteilungen
demrangältestenOffizierderselbenhinsichtlichderAusübungdergerichtsherrlichen
Befugnisseunterstelltwerden(§ 19 Militärstrafgerichtsordnung).

84.
Gerichtsherrender höherenGerichtsbarkeitsind:
a) im ordentlichenVerfahren:

der kommandierendeGeneral des Gardekorpsmit den gerichts=
herrlichenBefugnisseneines kommandierendenGenerals über alle
militärischenAngehörigender Schutztruppen,und zwar als un=
mittelbarerBefehlshaberim Sinne des§ 31 derMilitärstrafgerichts=
ordnung;

by im außerordentlichenVerfahren:
in jedemSchutzgebieteder rangältesteder in der Schutztruppever=
wendetenOffiziere,und zwarmit denBefugnisseneinesDivisions=
kommandeurs.

Entfernt sichdieserGerichtsherrfür längereZeit von seinemStandort,
ohne daß eine Stellvertretungim Kommandostattfindet,so kann er für die
Dauer seinerAbwesenheitdie Ausübung der gerichtsherrlichenBefugnisseeinem
anderenderin derSchutztruppeverwendetenOffiziereübertragen;beiderAuswahl
diesesOffizierssoll derGerichtsherrdenihm im Dienstgradamnächstenstehenden
Offizierin ersterReiheberücksichtigen.

l5.
Im außerordentlichenVerfahren sind Rechtsbeschwerdennur insoweitzu=

gelassen,als die Stelle, die darüber zu entscheidenhat, im Schutzgebietevor=
handenist. Dem VerletztenstehteinAntrag auf gerichtlicheEntscheidung6 247
Abs.2 der Militärstrafgerichtsordnung)nichtzu.

86.
1. Ich behalteMir die Erteilungder Bestätigungsordervor:
a) für dieUrteile, durch die auf Todesstrafe,auf lebenslänglicheFreiheits=
strafe oder wegen eines militärischenVerbrechensauf eine die Dauer
von zehnJahren übersteigendeFreiheitsstrafeerkannt ist bei einer
Gesamtstrafekommtnur die höchste,wegeneinesmilitärischenVer=
brechensfestgesetzteEinzelstrafein Betracht. Freiheitsstrafeim Sinne
dieserBestimmungist auchZuchthaus (vergleiche§ 16 desMilitär=
strfgesegbuchs))

Cocgle
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2.
a)

Soldatenstandesund obereMilitärbeamte.
Im übrigenerteilendie Bestätigungorder:
der im &4a bezeichneteBefehlshaberhinsichtlichderauf Freiheitsstrafe
von mehr als einemJahre lautendenUrteile.

das zu bestätigendeUrteil gefällt hat, in denFällen des § 412 Abs. 1
und des § 4147der Militärstrafgerichtsordnungder Präsidentdes
Reichsmilitärgerichts.

)

steht die Bestätigung hinsichtlichsämtlicherAngeklagten demjenigen
Befehlshaberzu, demdiehöhereBestätigungsbefugnis,wennauchnur
hinsichtlicheinesderAngeklagten,zukommt.
Urteile, derenBestätigung Ich Mir vorbehaltenhabe, werdenMir
von dem Gerichtsherrnerster Instanz beziehungsweisevon demmit
FeldgerichtsbarkeitversehenenhöherenGerichtsherrnmit den Akten
und einemvon einemKriegsgerichtsratangefertigtenund zu unter=
zeichnendenAktenauszugedurch den Präsidenten des Reichsmilitär=
gerichtseingereicht.Dem vorgesetztenGerichtsherrnist Meldung zu
erstatten.

Der Aktenauszughat in gedrängterKürze die persönlichenund
dienstlichenVerhältnissedesAngeklagten,eineaktenmäßigeDarstellung
des Sachverhalts,die Angabeder in AnwendunggebrachtenGesetze
und die Formel desUrteils zu enthalten.
Der zur BestätigungberechtigteBefehlshaberkanndas Urteil bei der
Bestätigungnach Maßgabe nachstehenderBestimmungenmildern:

In den Fällen der 90885 bis 87 desMilitärstrafgesetzbuchskann
unterder im 9 88 daselbstangegebenenVoraussetzungdieMilderung
desUrteils in den im 9 88 demGerichtefür die Strafbemessung
gezogenenGrenzenstattfinden.

Zeitige Freiheitsstrafenkönnen bis auf denMirdestbetrag, der
gesetzlichenStrafandrohung herabgesetztwerden. Hierbei ist eine Ande=
rung der Strafart nur dann zulässig,wennin denMilitärstrafgesetzen
die strafbareHandlung wahlweisemit Arrest oder mit Gefängnis oder
Festungshaftbedrohtist. In diesen Fällen kanndieerkannteGefängnis=
strafe auf Festungshaftoder die im gegebenenFalle gesetzlichzulässige
Arrestart und die erkannteFestungshaftauf Arrest der bezeichneten
Art gemildertwerden.

Ist ein militärischesVergehenmit Arrest ohne Bezeichnungder
Arrestartbedroht,so kannan dieStelle dererkanntenhärterenArrest=
art einegelinderetreten.

152“
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In denFällen des§ 40 Abs.2 Nr. 1 und 2 des Militärstraf=
gesetzbuchskanndie erkannteDegradationund in demFalle des§ 75
daselbstdie erkannteVersetzungin die zweiteKlassedes Soldaten=
standeserlassenwerden.

1) Die Bestätigungsorderim ordentlichenVerfahrenhat dahin zu lauten:
„Ich bestätige,daß das Urteil rechtskräftiggewordenist.“

Im Falle derVerurteilungist hinzuzusetzen:
„Das Urteil ist zu vollstrecken“

oderim Falle derMilderung der Strafe:
„Ich milderedie erkannteStrafe auf. ...... . ...

die Vollstreckunghat demgemäßzu erfolgen.“
Die Bestätigungim außerordentlichen(Feld=)Verfahrenhatdahin

zu lauten:
„Ich bestätigedas Urteil lediglich“

oderim Falle derMilderung der Strafe:
„Ich bestätigedas Urteil unterMilderung der Strafe auf

7.
.6 #=##==# 22 2 222—“

8) Die Mir in Gnadenangelegenheitenfrüherdurchdas General=Auditoriat
erstattetenBerichte erstattet der Präsident des Reichsmilitärgerichts
(§6418, 422 derMilitärstrafgerichtsordnung).

87.
Wird gegendenAngeklagtenaufFreiheitsstrasevon mehrals einemJahre

erkannt,so ist er heimzusenden.Die Untersuchungshaftist auf die Strafe von
demTage anzurechnen,an demdasUrteil erlassenist, dochgilt, falls dieSache
in das ordentlicheVerfahren übergeleitetwird, von diesemZeitpunkt ab lediglich
die Bestimmungdes§ 458 derMilitärstrafgerichtsordnung.

*.
Ich behalteMu hinsichtlichder im außerordentlichenVerfahren ergangenen

kriegsgerichtlichenUrteile das Aufhebungsrechtvor.
Zur Aufhebungder im außerordentlichenVerfahren ergangenenstand=

gerichtlichenUrteile ist innerhalb seines Befehlsbereichsder Gerichtsherr der
höherenGerichtsbarkeitbefugt( 422 derMilitärstrafgerichtsordnungund &4b
dieserVerordnung).

59.
Hinsichtlichdes Kommandeurseiner SchutztruppebehalteIch Mir die

BestimmungdesBefehlshabers,welcherdie gerichtsherrlichenBefugnisseauszu=
übenhat, vor (621 der Militärstrafgerichtsordnung).

*
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10.
Im außerordentlichenVerfahren könnenauchSanitätsoffiziere zu Gerichts=

offizierenbestelltwerden.
11.

Im außerordentlichenVerfahren sind in dem Falle des § 97 Abs. 3 der
Militärstrafgerichtsordnungdie Aktenvon demGerichtsherrndemGerichtedes
Kommandosder Schutztruppezur rechtlichenBeurteilungder Sachevorzulegen.

12.
Im außerordentlichenVerfahrenkannvonderdenAbschlußdesErmittelungs=

verfahrensbildendenVernehmungdesBeschuldigtenüberdas Ergebnisder Er=
mittelungen(68168)173 Abs.5 derMilitärstrafgerichtsordnung)abgesehenwerden,
wenndie EinstellungdesVerfahrensverfügtwird odereineSchlußvernehmung
das Verfahrenerheblichverzögernwürde.

13.
Im außerordentlichenVerfahren können die aktiven Offiziere und die

Militärbeamten—einschließlichderKriegsgerichtsräte— als Richterim Bedarfs,=
fall auchdurchOffiziereniederenRanges, durchSanitätsoffiziere,Offizieredes
BeurlaubtenstandesoderdurchIngenieuredesSoldatenstandes,beiAburteilung
von Mannschaftenauch durch anderegeeigneteMilitärpersonen ersetztwerden.

Zu Kriegsgerichtenkönnenzum RichteramtebefähigteBeamteals Richter
(Verhandlungsführer,Beisitzer)berufenwerden.

*14.
Im außerordentlichenVerfahrenwerdendieOffiziereals RichterzurHaupt=

verhandlungfür deneinzelnenFall berufen #44 derMilitärstrafgerichtsordnung);
bei denKriegsgerichtenist dieBerufung an keinebestimmteReihenfolgegebunden.

Die Beeidigungder Richtergeschieht,wenneinKriegsgerichtsratoderein
andererzum RichteramtebefähigterBeamter (§ 13 Abs.2) die Verhandlung
führt, durchdiesen,sonstdurchdenVorsitzenden,dersichgleichzeitigselbstbeeidigt.
LetzterersprichtdabeidieWorte:

„Ich schwörebei Gott dem Allmächtigenund Allwissenden,die Pflichten
einesRichtersgetreulichzu erfüllenund meineStimme nachbestemWissenund
Gewissenabzugeben.So wahr mir Gott helfe.“

15.
Im außerordentlichenVerfahrenkannderGerichtsherrderhöherenGerichts=

barkeit wegen der Vergehen gegendie §S#§64, 65, 89 Abs. 2, 91 Abs. 1, 94,
102, 121 Abs. 1, 137, 151 desMilitärstrafgesetzbuchsdieVerfolgung demGerichts=

Cocgle



— 948 —

herrnderniederenGerichtsbarkeitüberweisen,wenner nachdenUmständendes
Falles annimmt,daß nebenEinziehungoderVersetzungin die zweiteKlassedes
Soldatenstandesauf keinehöhereStrafe als Freiheitsstrafevon dreiMonatenzu
erkennensein werde.

156.
Die Frist für die Wiedereinsetzungin den vorigenStand ist gewahrt,

wenndasGesuchinnerhalbder im § 148derMilitärstrafgerichtsordnungbesmmen
Frist zur Post gegebenoder bei der nächstenPolizei=oderMilitärbehördeein=
gegangenist.

Uberdie Wiedereinsetzungin den vorigenStand beschließtdie Stelle,
welchedie Entscheidunggetroffenhat.

17.
Die GerichtedesHeeres,derMarine und derSchutztruppenhabeneinander

Rechtshilfezu leisten.Dem gegenseitigenErsuchenum FührungdesErmittelungs=
verfahrens,ZuweisungeinzelnerRichter und AburteilungeinzelnerSachen ist
tunlichstFolge zu geben.

18.
Erfolgt im außerordentlichenVerfahrendie AufhebungeinesUrteils, so

können—soweit dies nicht zu vermeiden— zu demneu erkennendenGerichte
dieRichter des erst erkennendenGerichtswiederzugezogenwerden. Das neu
erkennendeGericht hat die rechtlicheund militärdienstlicheBeurteilung, welcheder
AufhebungdesUrteils zuGrundegelegtist, auchseinerEntscheidungzuGrunde
zu legen.

19.
Die Vollstreckungeinerim außerordentlichenVerfahrenerkanntenFreiheits=

strafe bis zu einemJahre einschließlicherfolgt, soweit dies angängig, an Ort
und Stelle. Der Gerichtsherr,welchemdie Anordnungder Strafvollstreckung
obliegt,ist dann befugt,einegegenOffiziere,SanitätsoffiziereoderIngenieure
desSoldatenstandeserkannteGefängnisstrafeoderFestungshaftin Stubenarrest
vongleicherDauer umzuwandeln,soweitessichumFestungshaftoderGefängnis=
strafevon wenigerals sechsWochenhandelt.

Die VollstreckungeinerFreiheitsstrafevon längererDauer als einemJahre
erfolgt in der Heimat und ist von dem im #&4a genanntenGerichtsherrn in
GemäßheitderMilitärstrafvollstreckungsvorschriftfür das Heerzu veranlassen.

DieserGerichtsherrkann dieStrafvollstreckungeinemder ihm unterstellten
Gerichtsherrnübertragen.

Wird ein Antrag, die Strafvollstreckungaufzuschieben(6#455, 456 der
Militärstrafgerichtsordnung),abgelehnt,so entscheidetüber Einwendungendas
Gericht,das der für dieStrafvollstreckungzuständigeGerichtsherrberuft.

Hat infolgeRückkehrdes Beschuldigten(Angeklagten)nach Europa die
Uberleitungin dasordentlicheVerfahrengemäßdem9433 derMilitärstrafgerichts=
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ordnungstattgefunden,so ist dernunmehrfür das weitereVerfahrenzuständige
Gerichtsherr auch für die Strafvollstreckungzuständig. Die Vorschriften des
Abs. 3, 4 findenAnwendung.

GehtdieVollstreckungeinermilitärgerichtlicherkanntenStrafe gemäß&15
Abs. 3 des Militärstrafgesetzbuchsund & 15 des Einführungsgesetzeszur Militär=
strafgerichtsordnungauf eineBayerischeoderWürttembergischebürgerlicheBehörde
über, so wird Strafvollstreckungsbehördeder im § 4a genannteGerichtsherr,
sobaldder Verurteiltein die Strafanstalt desHeimatstaatsverbrachtist. Die
VorschriftendesAbs.3, 4 findenAnwendung.

820.
Den Antrag aufWiederaufnahmedesVerfahrenshabenderAngeklagtesowie

die im §l437 Abs. 2 derMilitärstrafgerichtsordnungbezeichnetenPersonen, falls
sie sich im Schutzgebietaufhalten, bei dem im 9 4b, anderenfalls bei dem im
4a bezeichnetenGerichtsherrn,anzubringen.Der Gerichtsherr,bei demder

Antrag anzubringenist, kanndieWiederaufnahmeauchselbstbeantragen.

821.
Die MilitärjustizverwaltungwirdvondemReichskanzler(Reichs=Kolonialamt)

ausgeübt(G111 derMilitärstrafgerichtsordnung).

*22.
Die Durchsicht der im außerordentlichenVerfahren ergangenenstand=

gerichtlichenUrteile erfolgt bei dem im §&4b bezeichnetenGerichtsherrn.
Die Nachprüfung der dabei gemachtenAusstellungensowiedie Durchsicht

der kriegsgerichtlichenUrteilegeschiehtbei demim 94a bezeichnetenBefehlshaber
(6 113 derMilitärstrafgerichtsordnung).

Die bei der Prüfung der standgerichtlichenund kriegsgerichtlichenUrteile
gemachtenAusstellungensindderMilitärjustizverwaltung(621) zurNachprüfung
und zur weiterenVeranlassunghalbjährlichmitzuteilen.

623.
Ein StabsoffizierdesKommandosderSchutztruppenistMir gemäß8 79

Abs.2 derMilitärstrafgerichtsordnungbehufsErnennungzum außeretatsmäßigen
militärischenMitgliede des Reichsmilitärgerichtsin Vorschlagzu bringen. Er
ist bei der Bearbeitungaller Schutztruppenangelegenheitenzuzuziehen.

6n24.
Innerhalb der Militärjustizverwaltungder Schutztruppenführendie zur

Ausübung der Militärstrafgerichtsbarkeitberufenen Stellen Dienstfiegel und
Stempelmit demdeutschenReichsadlerund derUmschrift:

KaiserlicheSchutztruppefürDeutsch=Ostufw.Afrika,Kamernn.
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GerichtdesKommandos.
Gerichtder ten Kompagnie,ds bezirkesder
................. Abteilung.

KaiserlicheSchutztruppen.GerichtbeimGarde=Korps.
6 9 desEinführungsgesetzeszur Militärstrafgerichtsordnung).

825.
Untersuchungshandlungender höherenGerichtsbarkeitkönnenauf Ersuchen

auchvon einemGerichtsherrnderniederenGerichtsbarkeiterledigtwerden(&11
desEinführungsgesetzeszur Militärstrafgerichtsordnung).

9I(26.
Für denVollzug der an die Stelle der GeldstrafetretendenFreiheitsstrafe

ist in den Fällen des § 2 der Militärstrafgerichtsordnung,wenn es sich um
eineFreiheitsstrafebis zu sechsWochenhandelt,derGerichtsherrderniederen,sonst
der höherenGerichtsbarkeitzuständig.

§&#27.
Die in denFällen des§ 9 Abs.1 derMilitärstrafgerichtsordnungerfor=

derlicheZustimmungderMilitärbehördezur VerhängungderUntersuchungshaft
bleibtdemzuständigenGerichtsherrnderhöherenGerichtsbarkeitvorbehalten.Im
Falle derZustimmungist die Entlassungdeszu Verhaftendenaus demaktiven
Dienste herbeizuführen.

l!*
Offiziere, Sanitätsoffiziereund Ingenieuredes Soldatenstandeshaben

AnzeigenstrafbarerHandlungen sowieAnträge auf Strafverfolgung gegenPer=
sonen,die der Militärstrafgerichtsbarkeitunterstehen,bei dem Gerichtsherrnoder
einemmit DisziplinarstrafgewaltversehenenVorgesetztendesBeschuldigtenmünd=
lich oder schriftlichanzubringen.

Die Personen des Soldatenstandesvon den Unteroffizierenmit Portepee
usw.abwärtshabensolcheAnträgeoderAnzeigenihremKompagniechefunmittel=
bar und mündlichvorzutragen.Ein mündlichvorgebrachterAntrag auf Straf=
verfolgungistzuProtokollzunehmen(9151Abs.1 derMilitärstrafgerichtsordnung).

* 29.
Der Tatberichtist in der Regel von demnächstenDisziplinarvorgesetzten

aufzustellenund unmittelbaran denihm zunächstvorgesetztenGerichtsherrnein=
zureichen.Der bei EinreichungdesTatberichtsetwaübergangenenDienststelle
ist Meldungzu erstatten(§ 153 derMilitärstrafgerichtsordnung).

Geht bei einemGerichtsherrnder niederenGerichtsbarkeitdieAnzeigeeines
zur kriegsgerichtlichenZuständigkeitgehörigenStraffalles ein (&153 derMilitär=
strafgerichtsordnung),oder gelangt er auf anderemWege zur Kenntniseiner
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kriegsgerichtlichzu verfolgendenstrafbarenHandlung,so hat er, falls derzustän=
dige höhereGerichtsherr nicht sofort erreichbarund ein sofortiges Einschreiten
aus militärischenGründenoderim InteressederUntersuchunggebotenist, durch
ein von ihm anzuordnendesErmittelungsverfahrendenSachperhalt erforschenzu
lassen;bei Gefahr im Verzuge ist er zur Anordnungder einstweiligenEnt=
hebungvom Dienste, der Untersuchungshaftsowievon Durchsuchungenund
Beschlagnahmenbefugt.

Nach Feststellungdes Sachverhalts sind die entstandenenAkten unverzüg=
lich demzuständigenhöherenGerichtsherrnzu übersenden.

*30.
In den Bericht, welcher in Gemäßheit des §&158 Abs. 1 der Militär=

strafgerichtsordnungzu erstattenist, ist zutreffendenfallsaufzunehmen,daß die
im Abs.2 vorgeschriebeneAnzeigean denReichskanzlererfolgtist.

» §31.
JndenFällendersslsthderMilitärstrafgerichtsordnungistunter

„Militärbehörde“ der Truppenteil beziehungsweisedie nächstemilitärischeWache
zu verstehen.Das Verfahrengegendie einersolchenWachezugeführtenPer=
sonenregeltsichnachdenVorschriftenderWachinstruktion.

832.
Zur Erlassungvon SteckbriefensindaußerdenGerichtsherrenbefugt:die

BefehlshaberselbständigerAbteilungenbeziehungsweisedie mit den Befugnissen
eines solchenvon seitendes Gouverneurs ausgestattetenBefehlshaber, sowie bei
Entweichungenaus GefangenanstaltenoderArbeiterabteilungendie Gouverneure,
KommandantenundGarnisonältesten.In Deutschlandsoll jederMilitärbefehlshaber
vom Hauptmannaufwärts zum Erlassevon Steckbriefenbefugtsein GE183
Abs.2 derMilitärstrafgerichtsordnung).

/ 33.
Bedarf es beiVerbrechendesLandesverratsoderdesVerrats militärischer

Geheimnissezur FeststellungdesTatbestandesdesGutachtenseinerMilitärbehörde,
soist dasselbestetsdurchVermittelung desReichs=Kolonialamtseinzuholen(5218
Abs.3 der Militärstrafgerichtsordnung).

34.
Die eine SelbstentleibungbetreffendenVerhandlungen— 95223 der

Militärstrafgerichtsordnung— sindnachAbschlußderErmittelungendemReichs=
kanzler(Reichs=Kolonialamt)einzusenden.

Gleichesgilt in denübrigenFällen des§ 223.
Reichs=Sesetbl,1909. 153
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Die Leichenschaudarf in den SchutzgebietenauchdurcheinenGerichts⸗
offizierbewirktwerden.

In Notfällen kann die LeichenschauauchdurcheinenOffizier unterZu=
ziehungzweierZeugen, welchedas Protokoll über die Leichenschaumit zu unter=
zeichnenhaben,erfolgen.Das Protokoll ist sofortdemGerichtsherrneinzusenden.

(35.
Es unterliegtdemfreienErmessendesGerichts,ob eineBeeidigungvon

Eingeborenenstattzufindenhat odernicht.

E 36.
Für den Bereich der KaiserlichenSchutztruppenist der Reichskanzler

(Reichs=Kolonialamt)die „obersteDienstbehörde“(§ 231 derMilitärstrafgerichts=
ordnung). "

37.
Wird derBeschuldigtein UntersuchungshaftgenommenoderdieAnklage

gegenihn verfügt,so hat derGerichtsherr,
wennderBeschuldigteOffizier,SanitätsoffizieroderIngenieurdesSoldaten=
standesist: nQ

demhöchstender diesemvorgesetztenMilitärbefehlshaberim DienstwegAnzeige
zu erstatten;

wenn der BeschuldigteMilitärbeamter ist:
diediesemvorgesetzteVerwaltungsstelleund, falls derMilitärbeamteim doppelten
Unterordnungsverhältnissesteht,auchdennächstenvorgesetztenMilitärbefehlshaber
zu benachrichtigen.

In gleicherWeiseist zu verfahren,wenn ein Offizier, Sanitätsoffizier,
Ingenieur des Soldatenstandesoder Militärbeamter aus Anlaß des eingeleiteten
gerichtlichenVerfahrens einstweilendes militärischen Dienstes enthobenwird
Gs174,175,250derMilitärstrafgerichtsordnung).

In allen diesenFällen ist zu gleicherZeit dem Reichskanzler(Reichs=
Kolonialamt)Meldung zu erstatten.

gß38.
Von demBerichte, welchernach§ 252 der Militärstrafgerichtsordnung

wegeneinesgegendenKaiser oderdasReichgerichtetenHochverratsoderLandes=
verratsoderwegeneinesals VerbrechenoderVergehensichdarstellendenVer=
rats militärischerGeheimnissean denReichskanzlerzu erstattenist, ist demKom=
mandoder Schutztruppenauf demDienstwegAbschrifteinzureichen.

∆(339.
Mässenin ErmangelungsonstigergeeigneterRäume die Hauptverhand=

lungen in Kasernen,Arrestanstaltenoder ähnlichenauch zu anderenals militär=
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gerichtlichenZweckendienendenmilitärischenDienstgebäudenstattfinden,so erfolgt
dieZulassungderZuhörernachMaßgabedesverfügbarenRaumesgegenKarten,
die auf Anordnung des Gerichtsherrn am Tage der Hauptverhandlung aus=
gegebenwerden. Bei AusgabederKarten sind,sofernnichtbesondereBedenken
entgegenstehen,die nächstenVerwandtenund Verschwägertendes Angeklagten
tunlichstzu berücksichtigen(§ 283 derMilitärstrafgerichtsordnung).

"40.
Rechtsanwältekönnenals Verteidigerauftreten,sofernsiebeieinemKriegs=

gerichtoder Oberkriegsgerichteder Armee oderMarine ernanntsind. 8341
letzterAbsatzderMilitärstrafgerichtsordnungfindetAnwendung. -

§41.
Die ZuziehungeinesgewähltenVerteidigerskannabgelehntwerden,wenn

durchsieeineVerzögerungdesVerfahrensherbeigeführtwerdenwürde.

(42.
. 16. Juni1882 ,.

Die VerordnungdesBundesratsvom *“ betreffenddie Ein=
richtungvon Strafregisternund diewechselleitigeMitteilung der Strafurteile
GentralblattfürdasDeutshReich180.S.1.0),fsindet,soweitimfolgenden
nichtein anderesbestimmtwird, auf die Angehörigender KaiserlichenSchutz=
truppensinngemäßeAnwendung.

I. In dieRegisterfind nichtaufzunehmen:
Die von demGerichtsherrnund demKriegsgerichtsrategemäß

*360 der Militärstrafgerichtsordnungzu erlassendenBeschlüsse,durch
diedas im ReichebefindlicheVermögeneinesAbwesendenmit Beschlag
belegtoderder Abwesendefür fahnenflüchtigerklärtwird.

II. Von denbei denSchutztruppengerichtenerfolgtenVerurteilungenhat
die Mitteilung durchdas Kommandoder Schutztruppenzu erfolgen,
wennund sobaldderVerurteilteaus demVerbandederSchutztruppen
ausscheidet,ohnein das Heer oder in die KaiserlicheMarine über=
nutreten.

Tritt derVerurteiltein das Heeroderin dieKaiserlicheMarine
über, so hatdieMitteilungnachMaßgabedes§ 6 Abs.4 derBundes=
ratsverordnungzu erfolgen.

III. Die die VollstreckungveranlassendenGerichtsherrenhaben nach Ein=
tritt der Rechtskraftdes Urteils demKommandoder Schutztruppen
eineStrafnachrichtgemäß9§#)7 ff. derBundesratsverordnungzu über=
senden.

153“
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(43.
VorstehendeVerordnungtritt am 1. Februar 1910 in Kraftj gleichzeitig

tritt die Verordnungvom 18. Juli 1900 außerKraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den2. November1909.

¶. S) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3679.) Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung, betreffenddas strafgerichtliche
Verfahren gegenMilitärpersonen der KaiserlichenSchutztruppen,vom
2. November1909. Vom 6. November1909.

Worende AllerhöchsteVerordnungwird mit folgendemzur Kenntnis der
Schutztruppengebracht.

I. Bestimmungen zu dieser Verordnung.

Zu &4b.
Dem Gouverneurist —falls er nicht selbstdie gerichtsherrlichenBe=

fugnisseausübt— von jederEinleitungund EinstellungeinesErmittelungs=
verfahrenssofortigeMeldung zu erstatten,auch jedesrechtskräftigeUrteil zur
Kenntnisnahmevorzulegen.

Zu 97.
Der in Gemäßheitdes§7 dieserVerordnungheimzusendendeAngeklagte

ist, falls er sich in Untersuchungshaftbefindet, der Kommandantur Altona zu
überweisen.Dem zurBestätigungvorzulegendenUrteilenebstUntersuchungsakten
sind die im § 8 Ziffer4 unter a und b derMilitärstrafvollstreckungsvorschrift
bezeichnetenSchriftstückebeizufügen.

Untersuchungsgefangeneder Schutztruppefür Südwestafrika,welcheHeim=
transportenangeschlossenwerden,sind der Kommandanturdes Ausschiffungs=
hafensoderin Ermangelungeinersolchender diesemnächstgelegenenKomman=
danturzu überweisen.

Falls der Ausschiffungshafenim Schutzgebietenicht bekanntsein sollte,
so sinddie hieraufbezüglichenAngabenin demllberweisungsschreibenoffenzu
lassenund von demTransportführervor Absendungnachzutragen
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Zu §19.
Im Falle desAbs.6 sinddemim § 4a bezeichnetenGerichtsherrn,nach=

dem dieUberweisungdesVerurteiltenan die bürgerlicheBehördezur Straf=
vollstreckungerfolgtist, dieUntersuchungsaktenzu übersenden.NachVerbüßung
einer in der Heimat vollstrecktenFreiheitsstrafesind die Untersuchungsaktenvon
demfür die Strafvollstreckungin derHeimatzuständiggewesenenGerichtsherrn
dem Gerichtedes Kommandosder Schutztruppe,welcheserkannthat, zurück=
zusenden.

Zu § 34.
Bei Vorlage der im § 34 erwähntenVerhandlungenist zu melden,ob

und welcheMaßnahmenim InteressederDisziplin getroffenwordensind.

II. Bestimmungen zum Einführungsgeseßzezur Militärstrafgerichtsordnung.

Zu § 12.
MilitärgerichtlicheUntersuchungensind tunlichstvon denhierzuberufenen

militärischenStellen zu erledigen.
Die Hilfe der bürgerlichenGerichteist nur ausnahmsweisein Anspruch

zu nehmen.
Befindet sich an dem Orte, wo eine militärgerichtlicheUntersuchungs=

handlungvorgenommenwerdensoll, eine zur Vornahme derselbenan sichzu=
ständigemilitärischeStelle, so ist das Ersuchenum Rechtshilfein derRegel an
diesezu richten.

In denErsuchungsschreibenum RechtshilfesinddiejenigenPunkte, um
derenErmittelungoderAufklärungessichhandelt,genauundbestimmtanzugeben.

III. Bestimmungen zur Militärstrafgerichtsordnung.

Zu § 3 Abs. 2.
In denFällen des§ 3 Abs.2 hat derGerichtsherr,der dieVollstreckung

der Freiheitsstrafeanordnet(§ 451), denZeitpunktdes Strafantritts der zunächst
vorgesetztenZivilbehördedes Bestraftenungesäumtmitzuteilen.

Zu / 98.
Von derBestimmung desSatz 2 des § 98 ist im Falle derBeauftragung

mit einemErmittelungsverfahrenseitenseineshöherenGerichtsherrnerstGebrauch
u machen,wenn dem Ersuchendes letzterenan den Gouverneur, ihm für ein
Ermirtelingsverfahrenan Stelle eines Kriegsgerichtsratseinen Beamten mit
Richtereigenschaftzuzuweisen"),mangels eines solchennicht entsprochenwerden
konnte. UberdiesenVorgang ist ein Vermerkzu denAktenzu machen

K.P.1082
9886*) Erlaß desAuswärtigenAmts, Kolonialabteilung,vom11.Februar1901
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Zu §#116.
1. Zu Dolwetschernsind in ersterLinie Militärpersonen zu wählen, die

die Sprachedeszu Vernehmendensprechenund womöglichauchschreiben.
Kann der Dienst desDolmetschersdemMilitärgerichtsschreiberC 120)

nichtübertragenwerden,so sinddazuzuverlässigeMilitärpersonenauszuwählen.
Auch können,soweitsie vorhanden,die ständigenDolmetscherherangezogen
werden.

2. Müssenin ErmangelunggeeigneterMilitärpersonenDolmetscheraus
demZivilstandeverwendetwerden,so sind für dieAuswahl die landesrechtlichen
Vorschriftenmaßgebend.Sie beziehenGebührennachderGebührenordnungfür
Zeugenund Sachverständigevom 30. Juni 1878 (Reichs=Gesetzbl.S. 173f.)
in der Fassungder Bekanntmachungvom 20. Mai 1898 (eichs=Gesetzbl.
S. 369, 689ff.).

Zu88119,120.
Soweit die Beeidigungdes Dolmetscherserforderlichist, erfolgtfie vor

demBeginnederUbertragung,und zwar im Ermittelungsverfahrendurchden
Untersuchungsführer,in derHauptverhandlungderStandgerichtedurchdenVor=
sitzenden,in derjenigenderKriegs-undOberkriegsgerichtedurchdendieVerhandlung
führendenMilitärjustizbeamten,unterBeobachtungder in den5§ 208, 197 für
SachverständigevorgeschriebenenFormen.

Über die Beeidigung im Ermittelungsverfahrenist ein Protokoll aufzu=
nehmen;erfolgtdieBeeidigungin derHauptverhandlung,soist in dasProtokoll
überdiese& 332) ein bezüglicherVermerkaufzunehmen.

Zu §9139.
Die Beglaubigunggeschiehtin folgenderForm:

Die RichtigkeitderAbschriftbeglaubigt.
. ... leutnantundGerichtsoffizier.
(Kriegsgerichtsratusw.)

Zu( 142Abs.1.
Zustellungenan Personen,die nichtaktiveMilitärpersonensind, sichaber

an demOrte befinden,wo dieUntersuchunggeführtwird, erfolgenin derRegel
a) durchhierzubestellteMilitärpersonen(Ordonnanzen),sofernes sichum
einestandgerichtlicheUntersuchungoderumeineUntersuchungim außer=
ordentlichenVerfahrenhandelt,

b) durchMilitärgerichtsboten(vergleicheAbschnittIV Ziffer8f derDienst=
und Geschäftsordnung),sofern es sich um eine Untersuchungder
höherenGerichtsbarkeitim ordentlichenVerfahrenhandelt.
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Zu 144.
Der unmittelbareVerkehrmit denGerichtsbehördender deutschenSchutz=

gebieteist zugelassen.
Zu §5154 Abs. 2.

Die schriftlicheGenehmigungzurBeerdigungdesLeichnamseinerMilitär=
personin denFällen desAbs. 1 diesesParagraphen wird in derRegel von dem
zuständigenrichterlichenMilitärjustizbeamtenerteilt (vergleiche§#223 ff.).

In den Schutzgebietenkann die GenehmigungdurchjedenOffizier er=
folgen;sobaldmehrereOffizierezurStelle sind, hat der dienstältesteOffizierüber
die Genehmigungzu befinden.

Zu § 155 Abk. 4.
Ist oder erscheintan dem Tode einer aktivenMilitärperson eine unter der

bürgerlichenStrafgerichtsbarkeitstehendePerson in strafbarerWeise beteiligt, so
hat die Militärbehördesofort derzuständigenStaatsamwaltschaft,in denSchutz=
gebietendemzuständigenBezirksrichterAnzeigezu machen.

Zu §&171 Abs. 1, § 185 Abs. 1, d+266 Abfs. 1.
Bei der Vernehmungals Beschuldigte,Angeklagte,ZeugenoderSach=

verständigeerscheinenOffiziereoderSanitätsoffiziereim Dienstanzuge(vergleiche
III. Anzugs=Bestimmungen,S. 126 derSchutztruppen=Ordnung).Unteroffiiere
undGemeineerscheinenim Ordonnanzanzugejsofernsieverhaftetsind, in Mütze
ohneSeitengewehr.

Auf Militärbeamte,deneneineDienstuniformverliehenist, findetdieseBe=
stimmung sinngemäßeAnwendung.

Zu 9 180.
Vorläufig festgenommenePersonenwerdenin derselbenArt wie die in

Untersuchungshaftgenommenen(6 178) behandelt.

Zu §&185 Abs. 2.
Die Ladung von Reichs=oderStaatsbeamtenist der vorgesetztenDienst=

behördederselbenmitzuteilen.
Zu §9196.

Der Hinweis auf die Bedeutungund die Heiligkeitdes Eides darf nicht
als eine formularmäßigeVorhaltung behandeltwerden, vielmehrmuß dieser
Hinweis in einer das religiöseBewußtseinanregendenWeiseerfolgenund im
einzelnenFalle demBildungsstandund der PersönlichkeitdesSchwurpflichtigen
angepaßtwerden.

Soweit es erforderlicherscheint,sind die strafrechtlichenFolgendesFalsch=
eids besondershervorzuheben.
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Es ist fernerdaraufzu halten,daß bei derEidesabnahmedie gebührende
Feierlichkeitgewahrt werde und namentlichsämtlicheAnwesendevor der Eides=
annahme sich von ihren Sitzen erhebenund während der Eidesleistungeine der
HeiligkeitderHandlungentsprechendeHaltung beobachten.

Zu96. 205,208.
Für die Gebührenansprücheder nicht zu den aktivenMilitärpersonen

gehörendenZeugen und Sachverständigenist die Gebührenordnungfür Zeugen
und Sachverständigevom 30. Juni 1878 (Reichs=Gesetzbl.S. 173 ff.) in der
Fassungder Bekanntmachungvom 20. Mai 1898 (eichs=Gesetzbl.S. 369,
689 ff.) maßgebend.

Zu88209,299.
A. Im allgemeinen.

Die Auswahl derSachverständigenist, soweitnichtdieMilitärstrafgerichts=
ordnungausdrücklicheVorschriftenenthält,in das ErmessendesGerichtsherrn,
in dringlichenFällen desUntersuchungsführersgestellt.

eigerichtlich=medizinischenFragen dürftenindesaus militärischenRück=
sichtennachstehendeGesichtspunktezu beobachtensein:

1. Stabs= und Oberstabsärzteerscheinenfür solcheFragen in militär=
gerichtlichenUntersuchungenals diezunächstgegebenenSachverständigen.

2. Bedarf es nocheinesObergutachtens,so wird es sichin der Regel
empfehlen,dessenErstattung einer Kommissionzu übertragen.

3. Bestehenauch nach diesemObergutachtennochZweifel, so kann ein
Gutachtendes rangältestenSanitätsoffiziersbei demKommandoder
Schutztruppenerfordertwerden. Zur Erstattung diesesGutachtens
wird der genannteSanitätsoffizier eine Kommission, bestehendaus
hervorragendenFachmännern,heranziehen;andererseitswerdenetwaige
Anträge der zuständigenmilitärischenStelle Berücksichtigungfinden.
Dieses Gutachtenwird in der Regel den Abschlußder Begutachtung
bilden können.

4. Die technischeKontrolleüber die bei Leichenöffnungenund Gemüts=
zustandsuntersuchungenir militärgerichtlichenUntersuchungenabge=
gebenenGutachtender Militär= odernicht beamtetenZivilärzte liegt
dem rangältestenSanitätsoffizierbei dem Kommandoder Schupt=
truppenob.

B. Bei besonderenStrafhaudlungen.
Bei Körperverletzungen.

1. Bei Körperverletzungen,bei deneneine der im § 224 desBürgerlichen
StrafgesetzbuchsvorgesehenenFolgen eingetretenist odermöglicherweise
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noch eintretenkann, ist die ärztlicheUntersuchungvon zwei Arzten,
und zwar in der Regel von zwei Sanitätsoffizierenvorzunehmen.
Jedenfallssoll einerderArzteein Sanitätsoffiziermindestensvom
Range eines Stabsarztes oder ein Gerichtsarztsein. In den Schutz⸗
gebietengenügtdie ZuziehungeinesArztes.

Wird angeordnet,daß das abzugebendeGutachtenschriftlicher=
stattetwerde,so ist esvondenSachverständigengemeinschaftlich,wenn
sie aber verschiedenerMeinung sind, von einem jeden besondersaus=
zustellen.

Bei leichtenKörperverletzungenwird zur Feststellungdes Tat=
bestandesin derRegel dieAussagedesVerletztengenügen.Hat ein
gerichtlicherAugenscheinstattgefunden,so ist dessenErgebnisin das
Protokoll aufzunehmen.

2. Ist bei verletztenFrauenspersonendie Besichtigung der Geburtsteile
notwendig)so kann sie auch einer beeidigtenHebammeübertragen
werden. Sind jedochdie Geburtsteileso verletzt,daß eineärztliche
Behandlungnotwendigist, so ist nachdenerstenbeidenAbsätzender
ZifferB 1 zu verfahren.Bei derartigenUntersuchungensollregelmäßig
derUntersuchungsführernichtzugegensein,wieüberhauptdasScham=
gefühl auch bei männlichenPersonen möglichstzu schonenist.

Der (die)SachverständigeistüberdieVerletzung,ihreEntstehung
und diemöglichenFolgenausführlichzu Protokoll zuvernehmen;die
EinreichungeinesschriftlichenGutachtens,dessenRichtigkeiteidlichzu
bestätigenbleibt,ist zulässig.

Zu 9219.
FalscheMünzenfind an dieMünzdirektionin Berlin behufsBegutachtung

oderPrüfung einzusenden,wobeijedesmaldieUntersuchungssacheoder,falls noch
keineUntersuchungeingeleitetworden,die verdächtigenPersonensowieder letzte
Besitzerder falschenMünze näherzu bezeichnensind.

Nach BeendigungderUntersuchungsind die falschenMünzen und Uber=
führungsstückean die Rünpiirektienmit demHinweis auf derenGutachtenab=
zuliefern.

Zu 9 223. -
1. Die Leichenschaudarf in denFällen desordentlichenVerfahrensnicht

durcheinenGerichtsoffizierbewirktwerden.
Als der „zunächsterreichbare“Amtzsrichterist derörtlichzuständigeAmts=

richter, in den Schutzgebietender örtlich zuständigeBezirksrichteranzusehen
(vergleiche§ 167 desGerichtsverfassungsgesetzes).In denErsuchungsschreibenist
zugleichum Einsendungder überdenFall aufgenommenenVerhandlungenzu
ersuchen.
Reichs=Sesetzbl.1909. 154
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2. Die Militärbehördenhabendaraufzu achten,daß gegebenenfallsohne
Zeitverlustdie zur Rettung des vielleichtScheintotenerforderlichenMaßnahmen
ergriffenwerden,auchstetsVorsorgefür geeigneteAufbewahrungdesLeichnams
zu treffen.

3. Insofern bei einemSelbstmordehinsichtlichder BeweggründeZweifel
oder Umständeobwalten, die eine nähereErmittelung nötig machen,muß der
Gerichtsherrsie verfügen. Dies gilt namentlichdann, wennderVerdachtbesteht,
daß derVerstorbenedurchstrafbareHandlungeneinesDritten zumSelbstmorde
getriebenwordenist.

In denAkten,betreffenddie TodesermittelungeinerMilitärperson,ist zu
vermerken,ob dieerforderlicheAnzeigedesTodesfallsbeimStandesamterfolgtist.

Zu §6224Abs. 2.
Die HeranziehungzweierSanitätsoffizieresoll die Regel bilden.

Lu 9225.
Von der beabsichtigtenAusgrabungeinerLeicheist dieOrtspolizeibehörde

zu benachrichtigen. ·
. 8u§227.

Die Leichenöffnungist nachdenim bürgerlichenStrafverfahrengeltenden
Vorschriftenvorzunehmen.

Zu 9 341.
Als Verteidigererscheinenin der Hauptverhandlungdie in Nr. 1 bis 4

bezeichnetenPersonenin der Dienstuniform,Rechtsanwältein der Amtstracht
oder,wennsiezugleichOffizieredesBeurlaubtenstandessind, nachWahl in der
militärischenDienstuniform.

Beamte,deneneineDienstuniformnichtverliehenist, im schwarzenAnzuge.

Zu § 368.
Die auf dieEinlegungoderdieZurücknahmevonRechtsmittelnbezüglichen

Beurkundungender Gerichtsoffiziereund der richterlichenMilitärjustizbeamten
(vergleiche§9 380, 398) müssenauchdie Angaben enthalten,an welchemTage
der Gerichtsherrdie betreffendeErklärung abgegebenhat. Ist dieselbeschriftlich
oderauf telegraphischemWege erfolgt,so ist das SchriftstückoderTelegramm
derBeurkundungbeizufügen.

Zu &408.
Angeklagte,die in derHauptverhandlungdesReichsmilitärgerichtspersön=

lich erscheinenwollen,könnenzu diesemZweckebeurlaubtwerden.
Reise-und Marschgebührnissewerdennichtgewährt.
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Zu 8 433.
Bei Uberleitungin das ordentlicheVerfahrenfindenhinsichtlichderUber=

weisung des in UntersuchungshaftbefindlichenBeschuldigten(Angeklagten)an
eine heimischeKommandantur die vorstehendunterI zu §7 ergangenenVor=
schriftenAnwendung. Die Untersuchungsaktensind demReichs=Kolonialamte
(Kommandoder Schutztruppen)zu übersenden.

Zu 9 450.
1. Jedes rechtskräftigeStrafurteil muß demzuständigenSchutztruppen=

kommando (der Dienst= beziehungsweiseVerwaltungsbehörde)des Angeklagten
unterBeifügung der Akten zugehenund ist nach unten bekanntzu geben,soweit
es erforderlicherscheint.

2. War derAntrag aufUntersuchungvoneinerZivilbehördeausgegangen,
so ist ihr von dem Ausfalle der rechtskräftigenEntscheidungNachrichtzu geben.

u ( 465.
Maßgebendist dasGesetzvom26.Mai 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 345ff.).

Zu §9468.
1. Der Gerichtsherrlegt den Antrag mit den AktendemReichskanzler

(Reichs=Kolonialamt)vor.
Er äußertsichdabeidarüber:
a) wann derAnsprucherhobenist,
b) ob und in welcherHöhe einnach§ 465 derMilitärstrafgerichtsordnung
und nachH2 des Gesetzesvom 20. Mai 1898 zu ersetzenderVer=
Mmöögensschadenentstandenist.

Vorher ist, soweiterforderlich,die Richtigkeitder Angabendes
Antragstellers festzustellen.Werden dieseAngaben im wesentlichen
nicht bestätigt,so ist der Antragstellerzu vernehmen.

2. Die Zustellung der Entscheidungveranlaßt der Gerichtsherr (F 138).
3. Anträge, die bei einer nicht zuständigenStelle eingehen,sind ohne

Verzug an dienach§ 468 Abs.1 zuständigeStelle abzugeben#

Zu 8469 Abs.1.
1. Die in Untersuchungssachenentstehenden,verordnungsmäßigzuständigen

Kosten für Reise und Märsche sind bei den im Etat der Schutztruppenausge=
brachtenReisekosten=-usw. Fonds zu verrechnen. Der Verrechnungsstelleist eine
Bescheinigungdes Gerichtsoffiziersoder eines richterlichenMilitärjustizbeamten
überTag und Stunde der Entlassungaus demTerminemitzuteilen.
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2. Die Berechnungder Leugen=usw.Gebührenwird schonvor derVer=
handlungentworfenundvorbereitet;siewird festgestelltim Ermittelungsverfahren
durchdenUntersuchungsführer,in derHauptverhandlungderStandgerichtedurch
denGerichtsoffizier,inderientgenderKriegs=und Oberkriegsgerichtedurchden
die VerhandkungführendenMilitärjustizbeamten.

In den Schutzgebietenkann auch der als Ersatz des fehlendenMilitär=
justizbeamtenkommandierteOffizier die Gebührenrechnungfeststellen(6 98 des
Militärstrafgesetzbuchs).

Die GebührensindmöglichstsofortnachderVernehmungundan Gerichts=
stellezu zahlen; zu diesemZweckeerhält bei demGerichtsherrnder höheren
Gerichtsbarkeitein Militärgerichtsschreiber,bei dem Gerichtsherrn der niederen
GerichtsbarkeitderGerichtsoffiziereinenVorschuß,der bei der vomGerichtsherrn
zu bezeichnendenLassemwerwaltungverrechnetund im Bedarfsfall ergänztwird.

Der Aufsichtsbehördeist derVorschußauf Verlangen in bar oder in
Quittungennachzuweisen.

3. Die VerrechnungderStrafvollstreckungskostenerfolgt nach derMilitär=
strafvollstreckungsvorschrift,I. Teil, vom 19. März 1908. Auch in denVor=
schriftender 86 87, 88, 89, 90 Fffrr 2 und 3, 99891 und 95 a. a. O. tritt
eineAnderungnichtein.

Berlin, den6. November1909.

Der Reichskanzler.

von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3680.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteCiste. Vom 5. November1909.

D. Liste da Eisenbahnstrecken,auf die das InternationaleUbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Ausgabevom Februar 1909,
Reichs=Gesetzbl.S. 280ff.), ist, wie folgt, geändertworden:
I. 1. Im Abschnitt„Osterreich und Ungarn. I. Im Reichsratever=

treteneKönigreicheund Länder,“ hat die Ziffer13 folgendeFassung
erhalten:

J.13. NiederösterreichischeLandesbahnen,bestehendaus denLinien:
Gänserndorf—Mistelbach;
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GmündLitschau—Heidenreichsteinund Gmünd-Groß=
Gerungs;
Korneuburg—Ernstbrunn-Hohenauund Dobermannsdorf-
Poysdorf;

NeunkirchenL.=B.-Willendorf;
St. Pölten—Kirchberga. d. P.—Mank-Mariazell-Gußwerk
mit der AbzweigungOber=Grafendorf—Ruprechtshofen;

Siebenbrunn-Leopoldsdorf—Engelhartstettenmit der Ab=
zweigungBreitstetten-Orth;

Zistersdorf—Dobermannsdorf.“
Die Nummern14, OsterreichischeNordwestbahn,15, Osterreichisch=
UngarischeStaatseisenbahn=Gesellschaftund 21, SüdnorddeutscheVer=
bindungsbahn,sind gestrichen;

die Nummern16 bis 20 habendie Bezeichnungen14 bis 18,
die Nummern22 bis 52 die Bezeichnungen19 bis 49 erhalten.

3. Die Nummer 15 (neu)„Salzburger Eisenbahn=und Tramway=Gesell=
schaft“hat folgendenZusatzerhalten:

„mit Ausschluß der Kleinbahn der StadtgemeindeSalzburg.“
4. Als neueNummerist eingefügt:

J/L50.bei Piltsch bis Troppau.“
5. Die Nummern53 bis 56 habendie Nummern51 bis 54 erhalten.
6. Unter „C. Bahnstrecken,welchesichim BetriebederBosnisch=Herzego=
winischenStaatsbahnenbefinden“ist als neueNummer 55 eingefügt:

.55. Metkovic—Landesgrenzebei Gabela.““
Die bisherigenNummern57 bis 59 habendieNummern56 bis 58
erhalten.

II. Unter „Italien. A.“ ist mit Wirkung vom 26.Oktoberd.J. neu hin=
zugefügt:

D5b. Die Valsugana=Eisenbahn."“

III. Die Verschiebungder Nummernfolge der österreichischenBahnstreckenhat
nachstehendeAnderungenin denAnmerkungen erforderlichgemacht:
1. Zu Abschnitt„Deutschland“.Bei „Osterreich“sinddieWorte: „Siffer29
bis und mit 52“ geändertin:

„Ziffer 26 bis und mit 50.“
2. Zu Abschnitt„Italien“. Bei„Osterreich“sinddieLiffern25,26,27)28.
geändertin:

22,23,24,25.
Reichs.Gesehbl.1909. 155

15
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3. Zu Abschnitt„Rumänien“. Bei „Osterreich“ist die Ziffer 56 ge—⸗
ändertin 54.

4. Zu Abschnitt„Rußland“. Bei „OÖsterreich"sinddieZiffern53,54,55.
geändertin:

51, 52, 53.
Berlin, den5. November1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

— ——. —

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
60.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen in Betrieben zur Herstellung
von Gemüse-=oder Obstkonservensowie von Gemüse=oder Obstpräserven. S. 9685.— Bekannt=
machung, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen in Betrieben zur Herstellung von Fisch=
konserven. S. 966. — Bekanntmachung, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen und
jugendlichenArbeitern in Anlagen, die zur Herstellung von Zichorie dienen. S. 968.

(Nr. 3681.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Betrieben
zur Herstellungvon Gemüse=oderObstkonservensowie von Gemüse=oder
Obstpräserven.Vom 25.November1909.

A# Grund des§ 139a Abs.1 Ziffer5 derGewerbeordnunghat derBundes=
rat für Betriebe zur Herstellung von Gemüse=oder Obstkonservensowie von
Gemüse=oderObstpräserven,sofern in diesenBetriebenin der Regel mindestens
zehnArbeiterbeschäftigtwerden,die nachstehendenBestimmungenüberdie Be=
schäftigungvon Arbeiterinnenerlassen:

I. Abweichendvon denVorschriftendes§ 137 Abs. 1, 2, 4 derGewerbe=
ordrung dürfenArbeiterinnenüber sechzehnJahre an denWerktagenan höchstens
sechzigTagen im Kalenderjahr unter den nachstehendenBedingungenbeschäftigt
werden. Dabei wird jederTag angerechnet,an demauchnur eineArbeiterin
abweichendvon einerjenerVorschriftenbeschäftigtwird.

1. Die Beschäftigungdarf nicht vor viereinhalbUhr Morgens beginnen
und nicht länger als bis zehnUhr Abends dauern.

Findet die Beschäftigung am Sonnabend oder am Vorabend
einesFesttagsstatt, so ist sie übersiebeneinhalbUhr Abendshinaus
nur unterderBedingunggestattet,daßdiein dieserWeisebeschäftigten
Arbeiterinnenam folgendenSonn=und Festtagarbeitsfreibleiben.
Die täglicheArbeitszeitdarf dreizehnStunden nicht überschreiten.
Die ununterbrocheneRuhezeitmuß mindestensachteinhalbStunden
betragen. «

4. An einer in die Augen fallendenStelle der Betriebsstätteist eine
Tafel auszuhängen,auf welcherderBetriebsunternehmeroder der von
ihm Beauftragtean jedemTage, an demArbeiterinnenabweichend
von einer derVorschriftendes§ 137 Abs. 1, 2, 4 beschäftigtwerden,
vor dem Beginne der Uberarbeitdas Datum und nach ihrer Beendi=

Reichs=Gesetzbl.1909. 156
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ung dieZahl derArbeitsstundender am längstenbeschäftigtenAr=
eiterinnensowieBeginn und Ende der Nachtruhemit Tinte ein=
utragenhat. DieseTafel ist für jedesKalenderjahrzu erneuernund
barf nicht vor Ablauf des Kalenderjahrsvon ihrer Stelle entfernt
werden. «

II. Die Befugnis der unterenVerwaltungsbehörden,nachMaßgabedes
&138a Abs.5 in Verbindungmit § 105e Abs.1 Nr. 3 der Gewerbeordnung
Uberarbeitzu Reinigungszweckenzu gestatten,bleibtunberührt.

III. In denRäumen, in denenlbberarbeitstattfindet,muß auf oder
nebender durch§ 138 Abs.2 der GewerbeordnungvorgeschriebenenTafel ein
Aushang angebrachtsein, der in deutlicherSchrift die Bestimmungenunter1
wiedergibt.

IV. DieseBestimmungentretenam 1. Januar 1910 in Kraft und an
die Stelle der Bestimmungenvom 11. März 1898 (Reichs=Gesetzbl.S. 35)
und vom 1. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 163). Sie geltenbis zum31. De=
zember1919.

Berlin, den25. November1909.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

— —

(Nr. 3682.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Betrieben
zur Herstellungvon Fischkonserven.Vom 25. November1909.

A## Grund des§ 139a Abs.1 Liffer 5 derGewerbeordnunghatderBundes=
rat für Betriebezum RäuchernoderMarinierenvonSeefischen,sofernin diesen
Betriebenin der Regel mindestenszehnArbeiter beschäftigtwerden,die nach=
stehendenBestimmungenüberdie Beschäftigungvon Arbeiterinnenerlassen:

I. Abweichendvon denVorschriftendes§ 137 Abs. 1 derGewerbeordnung
dürfenArbeiterinnenübersechzehnJahre an denSonnabendenunddenVorabenden
von Festtagenbis siebeneinhalbUhr Abends beschäftigtwerden.

II. Abweichendvon denVorschriftendes§ 137Abs.1, 2, 4 derGewerbe=
ordnung dürfenArbeiterinnenüber sechzehnJahre an höchstenssechzigWerktagen
im Kalenderjahr unter den nachstehendenBedingungen beschäftigtwerden. Dabei
wird jederTag angerechnet,an demauchnur eine Arbeiterinüberdiegesetzmäßige
Zeit hinaus beschäftigtwird.

1. Die Beschäftigungdarf nichtvor sechsUhr Morgens beginnenund
nichtlängerals 948 zehnUhr Abendsdauern.
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FindetdieBeschäftigungamSonnabendoderamVorabendeines
Festtagsstatt, so istdie BeschäftigungüberfiebeneinhalbUhr hinaus
nur unterderBedingunggestattet,daßdiein dieserWeisebeschäftigten
Arbeiterinnenam folgendenSonn=oderFesttagarbeitsfreibleiben.

2. Die täglicheArbeitszeitdarf dreizehnStundennichtüberschreiten.
3. De=ununterbrocheneRuhezeitmuß mindestensachteinhalbStunden

etragen.
4. An einerin dieAugen fallendenStelle derBetriebsstätteisteineTafel
auszuhängen,auf Lrczer der Betriebsunternehmeroderder von ihm
Beauftragtean jedemTage, an demArbeiterinnenabweichendvon
einr der Vorschriftendes915½A. 1, 2)4 beschäftigtwerden,vor
demBeginnederUberarbeitdas Datum und nachihrer Beendigung
die W= derArbeitsstundender am längstenbeschäftigtenArbeiterinnen
sowieBeginn und Ende der Nachtruhemit Tinte einzutragenhat.
DieseTafel ist für jedesKalenderjahrzu erneuernund darfnicht vvor
Ablauf desKalenderjahrsvon ihrer Stelle entferntwerden.

III. Die Befugnis der unterenVerwaltungsbehörden,nachMaßgabedes
#5 Abs.5 in Verbindungmit § 105e Abs.1 Nr. 3 derGewerbeordnung
berarbeitzu Reinigungszweckenzu gestatten,bleibtunberührt.

IV. Die höhereVerwaltungsbehördekannfür ihrenBezirk oderTeile davon
bestimmen,daß bei der Verarbeitung von Seefischen,die den Gewerbeunter=
nehmernunmittelbarvondenFischernalsbaldnachihrerAnkunftmit denBooten
gelisert werden,§ 137 Abs.1 der Gewerbeordnungauf die Beschäftigungvon
rbeiterinnenüber sechzehnJahre keineAnwendung findet.

Wird beiBenutzungdieserAusnahmezugleichvon einerderunterNr. II
gewährtenBefugnisseGebrauchgemacht,sowird jederTag, an demdiesgeschieht,
auf die zulässigenUberarbeitstageangerechnet.

V. In denRäumen, in denenUberarbeitstattfindet,mußauf oderneben
der durch§5138 Abs.2 der GewerbeordnungvorgeschriebenenTafel ein Aus=
bang angebrachtsein, der in deutlicherSchrift dieBestimmungenunterI bis IV.
wiedergibt.

VI. DieseBestimmungentretenam 1. Januar 1910 in Kraft. Sie gelten
bis zum 31. Dezember1919.

Berlin, den25.November1909.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.
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(Nr. 3683.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenund jugend=
lichenArbeiternin Anlagen, diezurHerstellungvonZichoriedienen. Vom
25. November 1909.

Auf Grund des§ 120e derGewerbeordnunghat der Bundesratnachstehende
Bestimmungen,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenund jugendlichen
Arbeiternin Anlagen,die zur Herstellungvon Zichoriedienen,erlassen:

I. In Anlagen, die zur Herstellungvon Lichorie dienen,darf Arbeiterinnen
und jugendlichenArbeitern in Räumen, in welchenDarren im Betriebe sind,
währendderDauer desBetriebseineBeschäftigungnichtgewährtund der Aufl
enthaltnichtgestattetwerden.

II. In Anlagenmit Räumenderunter1 bezeichnetenArt muß in den=
jenigenRäumen, in welchenArbeiterinnenoder jugendlicheArbeiterbeschäftigt
werden, eineAbschrift oder ein AbdruckderBestimmung unter I an einer in die
AugenfallendenStelle aushängen.

III. Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Januar 1910 in Kraft
und an die Stelle der durch dieShekamtmachungdes Reichskanzlersvom
31. Januar 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 42) verkündetenBestimmungen.

Berlin, den25. November1909.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Ferausgegeben im Reichsamte des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.I 9 sta K
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Inhalt: Bekanntmachung, betreffend Abrechnungsstellen im Scheckverkehre. S. vs9. — Bekannt=

machung, betreffenddie Beschäftigung jugendlicherArbeiter bei der Bearbeitung von Faserstoffen,
Tierhaaren, Abfällen oder Lumpen. S. v69. — Bekanntmachung, betreffendden Betrieb der
Zinkhütten. S. v71. — Bekanntmachung, betreffenddie Einrichtung und den Betrieb von
Steinbrüchen und Steinhauereien (Steinmetzbetrieben). S. 971.

(Nr. 3684.) Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstellenim Scheckverkehre.Vom 4. De=
zember1909. «

A## Grund des§ 12 Abs.2 desScheckgesetzesvom 11.März 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 71) hat der Bundesrat beschlossen:

Die AbrechnungsstellebeiderReichsbankin EssenistAbrechnungs=
stelleim Sinne desScheckgesetzes.

Berlin, den4. Dezember1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Richter.

(Nr. 3685.) Bekanntmachung,betreffenddie BeschäftigungjugendlicherArbeiter bei der Be=
arbeitung von Faserstoffen,Tierhaaren, Abfällen oder UVumpen.Vom
8. Dezember1909.

A## Grund des § 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesrat die nach=
stehenden

Bestimmungen, betreffenddie BeschäftigungjugendlicherArbeiter bei der
Bearbeitungvon Faserstoffen,Tierhaaren,AbfällenoderLumpen,

erlassen:
I. In Hechelräumen,in Räumen, in welchenMaschinen zum Offnen,
Lockern,Zerkleinern,Entstäuben,AnfettenoderMengenvonrohenoder

Reichs-Gesetzbl.1909. 157

Ausgegebenzu Berlin den 10.Dezember1909.
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abgenutztenFaserstoffen,vonTierhaarenodervonAbfällen im Betriebe
sind, sowie in Räumen, in welchenTierhaare durchHandarbeit ent=
äubt odergelockert(gefacht)werden,darf jugendlichenArbeiternwährend
esBetriebseineBeschäftigungnichtgewährtund derAufenthaltnicht
gestattetwerden.

Die Karden(Krempel)für Wolle und Baumwolle fallen unter
dievorstehendeBestimmungnicht.

Auf Anlagen, in denenin der Regelwenigerals zehnArbeiter
beschäftigtwerdenund durchelementareKraft (Dampf,Wind, Wasser,
Gas, Luft, Elektrizitätusw.)bewegteTriebwerkenichtoderbloß vor=
übergehendzurVerwendungkommen,findetdieBestimmungdesAbsK.1
keineAnwendung.
In Räumen, in denenLumpengeöffnet,getrennt,zerrissen,entstäubt,
angefettet,gemengt, sortiert oder gepacktwerden, darf jugendlichen
ArbeiternwährenddesBetriebseineBeschäftigungnichtgewährtund
der Aufenthalt nicht gestattetwerden.

Die höhereVerwaltungsbehördekann gestatten,daß in solchen
Räumen,in welchengeeignetemechanischwirkendeStaubabsaugevorrich=
tungen vorhanden sind, jugendlicheArbeiter beim Offnen, Trennen,
Zerreißen,EntstäubenundMengenderLumpen,soferndiesvonHand
geschieht,sowiebeimSortierenund Packenvon Lumpenbeschäftigt
werden.
In Betriebenmit Räumender unterI Abs.1, II fallendenArt muß
in denjenigenRäumen,in welchenjugendlicheArbeiterbeschäftigtwerden,
eineAbschrift oder einAbdruckderBestimmungenunter 1, II an einer
in die AugenfallendenStelle aushängen.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Januar 1910 in Kraft
undan dieStelle derdurchdieBekanntmachungdesReichskanzlersvom
27.Februar1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 39) verkündetenBestimmungen.

Auf jugendlicheArbeiter,die gegenwärtigbeimOffnen,Trennen,
Zerreißen,EntstäubenoderMengenderLumpenvonHand sowiebeim
SortierenoderPackenvonLumpenbeschäftigtsind, findetdieBestim=
mungunterII Abs.1 keineAnwendung.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.
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(Nr. 3686.) Bekanntmachung,betreffenddenBetriebderZinkhütten. Vom 8. Dezember1909.

A#½#Grund des § 139a der Gewerbeordnunghat der Bundesratbeschlossen:
Die §#§9, 10 der Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung

unddenBetriebderZinkhütten,vom 6. Februar1900 (Reichs=Gesetzbl.
S. 32) bleibenbis zum 1. Januar 1911 in Kraft.

Berlin, den8. Dezember1909.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

(Nr. 3687.) Bekanntmachung,betreffend die Einrichtungund den Betrieb von Steinbrüchen
und Steinhauereien(Steinmetzbetrieben).Vom 8. Dezember1909.

A# Grund des §9120e derGewerbeordnunghat der Bundesratbeschlossen:
Dem §10 derBekanntmachung,betreffenddieEinrichtungund denBetrieb
von Steinbrüchen und Steinhauereien (Steinmetzbetrieben), vom 31. Mai
1909 (Reichs=Gesetzbdl.S. 471) wird als Abs. 4 folgendeBestimmung
hinzugefügt:

Die höhereVerwaltungsbehördekannfür ihrenBezirk oderTeile
desselbengestatten,daß Arbeiterinnen, die vor dem 1. Juli 1909 bei
Abräumungsarbeitensowie beim Transport oder Verladen von Ab=
raum oder Abfall (Abs. 1, 3) verwendetwurden, bis zum 31. De=
zember1911 mit diesenArbeitenbeschäftigtwerden.

Berlin, den8. Dezember1909.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
62.

Inhalt: Geseh, betreffenddie Abänderungdes§ 15 desJolltarifgesetzesvom25.Dezember1902 und des
§&2desGesetzes,betreffenddenHinterbliebenen=Versicherungsfondsund denReichs.Invalidenfonds.
S. 73. — BGekanntmachung, betreffendErgänzungund AnderungderAnlageC zurEisenbahn=
Verkehrsordnung.S. 2974.

(Nr. 3688.) Gesetz,betreffenddie Abänderungdes§ 15 desJolltarifgesetzesvom 25. De=
zember1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 303) und des§ 2 desGesetzes,betreffend
den Hinterbliebenen=Versicherungsfondsund den Reichs-JInvalidenfonds,
vom 8. April 1907 (Reichs=Gesetzbl.S. 89). Vom 11.Dezember1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Im §15 Abs.3 des Zolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902
und im §#2 Nr. 2 desGesetzes,betreffenddenHinterbliebenen=Ver=
sicherungsfondsund denReichs=Invalidenfonds,vom 8. April 1907
tretenan die Stelle der Worte: „bis zum 1. Januar 1910“ die
Worte: „bis zum1.April 1911/.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
Gecgeben NeuesPalais, den 11.Dezember1909.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

Relchs=Cesehbl.1909. 158
Ausgegebenzu Berlin den 16.Dezember1909.
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(Nr.3689.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungundAnderungderAnlageC zurEisen=
bahn=Verkehrsordnung.Vom 8. Dezember1909.

Auf Grund der Schlußbestimmungin derAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieseAnlage,wie folgt, ergänztund geändert:

Nr. Ia. Sprengstoffe. Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel.
1. In der 1. Gruppe. a) wird hinter demmit „Wetter=Roburite“be=
ginnendenAbsatzeingeschaltet: ·

Wetter-RomperiteundGesteins-Romperite,auchmitdenans
gehängtenBuchstabenA, B, C usw.(Gemengevonmindestens54 Pro=
zentAmmoniaksalpeter,höchstens10 Prozent Kalisalpeter,höchstens
15 ProzentTrinitrotoluolundhöchstens4 ProzentgelatiniertemNitrol=
Wüerin fernervon Pflanzenmehl,Harz, Kochsalz,Magnesit und
almiak).

2. In der 2. Gruppe. b) wird:
a) hinter demmit „Wetter=Permonit"beginnendenAbsat eingeschaltet:

Persalit (Gemengevon höchstens77 Prozent Perchloratender
Alkalien oder alkalischenErden, von Kohlenstoffträgernwie
Kohlenwasserstoffen,Harzen, Olen, Pflanzenmehlenund nitrierten
aromatischenKohlenwasserstoffen— mit der Beschränkung, daß
beieinemPerchloratgehaltüber70 Prozenthöchstens10 Prozent
Trinitrotoluol vorhandensein dürfen—, und von mindestens
4 Prozent Ammoniaksalpeter;ein Zusatzvon Natronsalpeterund
von solchenanorganischenSalzen, die die Gefahr nichterhöhen,
istzulässig).

b) der mit „Silesia“ beginnendeAbsatzgefaßt:
Silesia (Gemengevon höchstens80 Prozent Kaliumchlorat und
von Harz, von dem höchstens4 Prozent nitriert sein dürfen.
AuchGemengevonhöchstens75ProzentKaliumchlorat,mindestens
8 Prozent Harz und mindestens10 Prozent Kochsalzz;letzteres
muß durchParaffinöl (1 Prozent seinesGewichts)Eenaustit
sein; das Harz muß einenSchmelzpunktvon etwa700 haben).

Nr. Ib. Munition. Beförderungsvorschriften.
1. A. Verpackung.Zu 6.

a) FolgenderneuerAbsatz(1)wird eingefügt:
C)ßLeerePatronenhülsen (a)sindin starke,dichte,sicher

verschlosseneHolzkistenzu verpacken,die die deutlicheAufschrift
„LeerePatronenhülsen.Ib.“ tragenmüssen.
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b)Diebi8herigenAbsäpe(1)bis(s)werdenineinenneuenAbsaHyzus
sammengezogen,dessenEingang gefaßtwird:

(2)Die Patronen für Handfeuerwaffen(b bis h) sind in
Behälteraus Blech, Holz .uspw. wie bisher.

2. C. Bescheinigungen. Frachtbriefe.
Im Abf. (6) wird hinter den Worten „Handfeuerwaffen der

Liffer 6“ nachgetragen:
b bis h

Nr. Id. Verdichtete und verflüssigte Gase.

1. B. Beschaffenheit des Materials und Herstellung der Gefäße.
Als Abs. (s8)wird nachgetragen:

(z)Wagen, die für die BeförderungflüssigerKohlensäure
(Ziffer 5) besonderseingerichtetsind (Kesselwagen),dürfenFlaschen
von mehr als 2 m Länge enthalten. Im übrigenmüssendie
GefäßedenVorschriftendesAbs.(2)entsprechenund in dieWagen
festund sichereingebautsein; siedürfennichtaus denWagen
herausgenommenwerden.

2. C. Amtliche Prüfung der Gefäße.
Im Abs.(1)wird der vorletzteSatz gefaßt:

Die Wasserdruckorobenmüssenan jedemGefäße, die anderen
Prüfungen mindestensan einemvon je 200 Gefäßenund beiden
mehr als 5 m langenFlaschen(B. Abs. (3))mindestensan einem
von je 100 Gefäßenvorgenommenwerden.

3. D. Ausstattung der Gefäße.
a) Als neuer Abs. (a)wird eingeschaltet: —

(D Die KohlensäuregefäßeunterAbschnittB. Abs.(3)dürfen
nicht je für sich ein Ventil zum Füllen und Entleeren haben,
sondernes müssendie Gefäße jeder wagerechtenSchicht an ein
Sammelrohr angeschlossensein, das an seinenEnden Absperr=
ventileträgt, dieinnerhalbdesverschließbarenWagenkastensliegen.

b) Der bisherigeAbs.(2)wirdAbs.(3.
4. F. Sonstige Vorschriften.

Im Abs.(e)wird am Endehinzugefügt:
Die Ventile der Kohlensäuregefäßeunter AbschnittB. Abs. (6)
bedürfenkeinerSchutzkappen,die Gefäßeauchkeinerdas Rollen
verhinderndenVorrichtungen.

Google



— 976 —

Ur. Ie. Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündlicheoder die
VerbrennungunterstützendeGase entwickeln.

Ziffer3 der Eingangsbestimmungenwird gefaßt:
3. Natriumsuperoxyd,auchin Mischungen, dienichtgefährlicher
sind als Natriumsuperoxyd.

Ur. V. Agende Stoffe.

In Ziffer 3 der Eingangsbestimmungenwirdhinter „Pottaschenlauge'“
eingefügt:

und dergleichen
Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den8. Dezember1909.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
63.

alt: Bestimmungen über denBetrieb von Telegraphenanlagenauf fremdenSchiffen in deutschenHoheits=eg 9
gewässern. S. 977. — Bekanntmachung, betreffenddie Einrichtung und denBetrieb gewerblicher
Anlagen, in denenThomasschlackegemahlenoderThomasschlackenmehlgelagertwird. S. o7s.

(Nr. 3690.) Bestimmungenüber denBetrieb von Telegraphenanlagenauf fremdenSchiffen
in deutschenHoheitsgewässern.Vom 12.Dezember1909.

A#u#Grund des &3b desGesetzesüberdas TelegraphenwesendesDeutschen
Reichsvom5.Aprik.1892GieichsGesetbl.S.467)vird, mitderaus#1. biess
eich 7.März1908(Reichs=Gesetzb.S.79) / -

GesetzessichergebendenEinschränkung,überdenBetriebvonTelegraphenanlagen
auf fremdenFahrzeugenfür Seefahrtund Binnenschiffahrt,welchesichin deutschen
Hoheitsgewässernaufhalten,nachstehendesbestimmt:

I. FremdenKriegsschiffenist allgemeingestattet:
1. dieVermittelungvon Nachrichtendurchoptischeund akustischeSignale
mit AusnahmederAbgabevon Unterwasserschallsignalen;

2. derGebrauchderFunkentelegraphie)jedochdarf derfunkentelegraphische
VerkehrderöffentlichenKüstenstationensowiederKüsten=undBorfsationen
derKaiserlichenMarine nichtgestörtwerden. Im Verkehremit deutschen
oderfremdenFunkentelegraphenstationensindfür fremdeKriegsschiffedie
Anweisungfür denFunkentelegraphendienst(Zentralblattfür dasDeutsche
Reich1909S. 753)unddiesonstergehendenAnordnungenmaßgebend.

II. AnderenfremdenFahrzeugenfür Seefahrtund Binnenschiffahrtist
bis auf weiteresgestattet:

1. dieVermittelungvon NachrichtendurchoptischeundakustischeSignale
mit Ausnahme der Abgabe von Unterwasserschallsignalenund mit der
fernerenEinschränkung,daß im BereichederBefeuerungder deutschen
Fahrwasser,Küstenund Inseln Signale mit Lichtblickenund farbigen
Laternennur mit solchenSignallichterngemachtwerdendürfen,deren
Lichtstärkedie für Positionslaternenvorgeschriebenenicht übersteigt;

2. der Gebrauch der Funkentelegraphienach Maßgabe der Anweisung
für denFunkentelegraphendienst(Zentralblattfür dasDeutscheReich1909
S. 753) und der sonstergehendenAnordnungen,jedochinnerhalb von
Häfen, Reedenund Flußmündungen, sowie auf Binnenwasserstraßen
nur mit schriftlicherGenehmigungdesReichs=Postamts.

Reichs=Gesetzbl.1909. 159
Ausgegebenzu Berlin den20. Dezember1909.
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III. Im öffentlichenInteressekönnen die unter I. und II. getroffenen
Bestimmungenvorübergehendbeschränktoderaufgehobenwerden.

IV. Ein nachdenvorstehendenBestimmungennichtgestatteterBetriebvon
Telegraphenanlagenist nach § 9 des Gesetzesüber das Telegraphenwesenstraf=
bar; auchkannnachMaßgabedes§ 40 desStrafgesetzbuchsfür das Deutsche
Reichauf EinziehungderzurNachrichtenübermittelungbestimmtenGeräteerkannt
werden.FernerkönnendieunbefugtbetriebenenAnlagennach§ 11 desGesetzes
überdas TelegraphenwesenaußerBetriebgesetztoderbeseitigtwerden.

Berlin, den12.Dezember1909.

Der Reichskanzler.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3691.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund denBetrieb gewerblicherAn=
lagen,in denenThomasschlackegemahlenoderThomasschlackenmehlgelagert
wird. Vom 17.Dezember1909.

A## Grund des § 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesrat beschlossen:
Der 920 Abs.3 der Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund

denBetriebgewerblicherAnlagen, in denenThomasschlackegemahlenoderThomas=
schlackenmehlgelagertwird, vom 3. Juli 1909 (eichs=Gesetzbl.S. 543) erhält
folgendeFassung:

Säcke zum Transporte von Thomasschlackenmehlkönnen, auch
wenn siedenVorschriftendes §9 Abs.1 nichtentsprechen,nochbis
zum 31.Dezember1911 verwendetwerden. «

Berlin, den17.Dezember1909.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Delbrück.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
64.

Inhalt: Geset⅜,betreffenddieHandelsbeziehungenzumBritischenReiche.S,. v79. — Bekanntmachung,
betreffenddie Handelsbeziehungenzum BritischenReiche. S. 980. — Verordnung, betreffend
UnderungdesStatuts der Reichsbankvom21.Mai 1875. S. oso.

(Nr. 3692.) Gesetz,betreffenddie Handelsbeziehungenzum Britischen Reiche. Vom
13.Dezember1909.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,für dieZeit nachdem31.Dezember1909, was folgt:

Der Bundesratwird ermächtigt,denAngehörigenund denEr=
zeugnissendes VereinigtenKönigreichsvon Großbritannienund Irland
sowiedenAngehörigenund denErzeugnissenbritischerKolonienund
auswärtigerBesitzungenbis zum31.Dezember1911diejenigenVorteile
einzuräumen,die seitensdesReichs denAngehörigenoder denEr=
zeugnissendesmeistbegünstigtenLandesgewährtwerden.

DiesesGesetztritt mit dem1. Januar 1910 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den13.Dezember1909.

(L. S.) Wilhelm.
Delbrück.

Reichs-Gesetzbl.1909. 160
Ausgegebenzu Berlin den23. Dezember1909.
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(Nr.3693.) Bekanntmachung,betreffend dieHandelsbeziehungenzumBritischenReiche.Vom
22. Dezember1909.

Aw Grund des vorstehendenGesetzeshat der Bundesrat beschlossen,die
Geltungsdauerder in derBekamntmachungvom 11. Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.
S. 205) enthaltenenBestimmungenfür dieZeit nachdem31. Dezember1909
bis auf weitereszu verlängern.

Berlin, den22.Dezember1909.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Delbrück.
–———.

(Nr. 3694.) Verordnung,betreffendAnderungdesStatuts derReichsbankvom21.Mai 1875.
Vom 18.Dezember1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des §40 desBankgesetzesvom 14. März 1875 eichs=
Gesetzbl.S. 177) im Einvernehmenmit demBundesrat,im NamendesReichs,
was folgt:

Artikel 1.
Im 93des Statuts derReichsbankvom 21. Mai 1875 (Reichs=Gesetzbl.

S. 203) wird als Abs.2 nachstehendeVorschrifteingestellt:
Vom 1. Januar 1910 ab werdengegendie Talons der ab=

gelaufenenDividendenbogenDividendenscheinefürzehnJahreundTalons
zurAbhebungneuerDividendenscheinefür weiterezehnJahre nachden
anliegendenMusternausgegeben.

Artikel 2.
& 11 des Statuts der Reichsbankvom 21. Mai 1875 (Reichs=Gesetzbl.

S. 203) erhältvom 1. Januar 1911 ab nachstehendeFassung:
Die Reichsbankist verpflichtet,die GeschäftederReichshauptkasse

unentgeltlichzu besorgen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den18. Dezember1909.

CL. S.) Wilhelm.
Delbrück.

Cocgle
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Reichs-Gesetzblatt.
— 65.

Inhalt: Geset, betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür das Rechnungs=
· jahr1909.S.ess.—Geses,betreffenddieFeststcllungeineöNachtragszumHaushaltssEtat

sürdieSchiitzgebieteausdaSRechnungsjah11909.S.091.—Betanntinachung,betresfend
die demInternationalenAbereinkommenüber denEisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. o02.

(Nr. 3695.) Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nachtrags zum Reichshaushalts=Etatfür
das Rechnungsjahr1909. Vom 27. Dezember1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzumReichshaushalts=

nungsjahr1909 hinzu.
82.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zurBestreitungeinmaligeraußerordent—
licherAusgabendie Summe von 522201419 Mark im Wege des Kredits
flüssigzu machen.

83.
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügteNachtragzumBesoldungs=

13325 Mark festgestellt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeuesPalais, den27. Dezember1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs.Gesetzbl.1909. 161
AusgegebenzuBerlin den31. Dezember1909.
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ErsteAnlagezumEtatsgesetze.

Nachtrag
zumReichshaushalts=Etatfür dasRechnungsjahr1909.

——...... — — —

Für das Rechnungsjahr1909

Kap. Tit. Ausgabe. * fallenweg
Mark. Mart.

A. OrdentlicherEtat.
Ausgabe.

a. FortdauerndeAusgaben.
2. I. Reichsteeaaaaaa . . . . . . .. 40 875 —

3. II. Reichskanzlerund Reichskanzlet 13435 —

46. W.Auswärtigeet . .... 273488 —
7/13d. V. Reichsamt des Innen 1 362282 —

14/43. VI. Verwaltung des Reichsheers:
a) Preußenu1ii. 18 921354 —
b)Sachsen 1554927 —
c) Württembreg . . . . . ... 858745 —

F 21335 026 —

44. Militärverwaltung von Bayern
4773 878 Mark.

Ab: derauf diefortdauern=
den AusgabenKapitel44aReichs= ·
militärgericht)mit........... 1831»
Kapitel 74(AllgemeinerPensions. «
fondssrnit................ 54598 „
Kapitel81 (AllgemeinerPensions=
sonds)it: . 700 „

Seite 57129 Mark.1 335 026 —
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Kap. Tit. Ausgobe. tretenhinzu fallenweg
Mark. Mark.

(44.) Übertrag .. 57 129Mark. 21335 026 —
und auf die einmaligenAus=
gabendes ordentlichenEtats
—Kapitel6 Titel5— mit.2059405„
Kapitel16Titelda mit. 1936 „
und Kapitel 16 Titel 13 mit
17 045+ 570Markk 17 615 „
entfallendeTeil obigerQuote 2 136085Mark.

Bleiben 2 637793 —
SummeVI .. . . 23972819 —

44a. VIa. Reichsmilitärgerict 38 564 —
An Bayhen 1 831 —

45/64a. VII. Verwaltung der KaiserlichenMarine 3362341 —
65/66. VII. Reichs=Justisverwaltuunng 172 573 —

L. Reichsschatzamt:
67,68e,69. Reichsschatzamtuiiirr. 190884 —
68a. Überweisungen — 74681000
69a/69b. Ka. Reichs=Rolonialnt . . . .. 139696 —
70. X. Reichs⸗Eisenbahnamt....... .... . . . . .. 44 485 —
73. XI. Rechnungshof..... ...... . . . . .. . . . ... 147036 —-

74/81. XIII.AllgemeinerHensionssonddggg . ... 600518 —
An Bayern 54598 und700Mark, zu=
samen 55298 —

82. XIV. Reichs=Invalidenfondeennn — 15 830

85. XV. Reichs=Host=und Telegraphenverwaltung55 433 260 —
86. XV. NKeichsdruckerii. 79880 —
87. XVII. Reichs⸗Eisenbahnverwaltung. ..... ..... 3294250 –

89 223 5154 696 830

Summe der fortdauerndenAusgabrrn4526 685D —

161“
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Kap. Tit. Ausgabe. tretenhinzu fallenweg
Mark. « Mark.

b. EinmaligeAusgaben.
3. II. Reichsamt des Innen 5 000 —
5. V. Derwaltung des Reichsheers:

a) Preußen — —
b) Sachen . .. — —
e) Württemberg... . .. . .... . . . ... . . ... — —

6. VI. Derwaltung der Kaiserlichen Marine – –
Ga. Zuschuß zur Bestreitung der Verwaltungsausgaben

im SchutzgebieteKiautscöche 54 474 –
6b. Zuschuß in Höhe der Unterhaltungskostendes ost=

asiatischenMarinedetachements. 1 185 —
8. VIII.Reichsschaßnt . . . . .. 2 500000 —
12. XlII. Expedition nach Ostasen 910 –

13. XIII. Zur Deckung des Fehlbetrags im ordent=
lichen Haushalte für das Rechnungejahr
1907 .. . . .. . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . ... — 13 842 652

11. XIV. Jur Deckung der für das Rechnungs=
jahr 1907 bewilligten außerordentlichenein=
maligen Beihilfen 3 371087 –

15. XV. Jur Deckung der für das Rechnungs=
jahr 1906 gestundetenMatrikularbeiträge — 28403 680

16. XVI. Zur Nachzahlungvon Diensteinkünftenund
Versorgungsgebührnissen für das Rech⸗
nungsjahr 1908 aus Anlaß der Besol⸗
dungsaufbesserung

und zwar:
1. IbeimReichstag.... .. ... ....... .. .... . . .... 36 445 —
2. beimReichskanzlerund bei der Reichskanzlei 9980 —-
3.beimAuswärtigenAiiite............·........ 242538 —

Seite 288963 —
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Kap. Tit. Ausgabe. tretenhinzu fallen weg
Mark. Mark.

(16.) Ubertrag. ... 288963 —
4. beimReichsamtdesInnen 1 088847 —
5. Ibeider VerwaltungdesReichsheers:

a) Preußenussww. 14933197 Mark
b) Sachsen 1084358 „
) Württemberg . 639 347 „

= 16656902Mark
Quotean Bayhrten 2059 405 „ 18716 307 —

6. beimReichsmilitärgericht . . . . . . .. 35494 —
6a.uan Bahren . . . .. 1936 —
7. bei der VerwaltungderKaiserlichenMarine 2 845027
8. bei derReichs=Justizverwaltng 169 133 —
9. beimReichsschatztt 117036 ———
10.beimNeichs-Kolonialamt..................... 128744 —-
11.beimNeiel)s-Eisenbahnanite................... 41812 —
12. beimRechnungshofe . . . . ... 126500 –
13. beim AllgemeinenPensionssods. 202 360 –

an Bayern 17045 Mark und 570 Mark, zusammen 17 615 —
14. beimReichs=Invalidenfods . . . . .. 5250 —
15. bei derReichs=Post=und Telegraphenverwaltung33922·763 —
16. IbeiderReichsdruckerei.. . ....... . .... . . .. . . .. 63 330 —
17. Ibeider Reichs⸗Eisenbahnverwaltung.. .. . . .. .... 2562300 —
18. Ibeider ExpeditionnachOstasien... . . .. . . . ..... 3315 —

Summe Kapitel16 60 336732 –
66269388 42246 332

Summe dereinmaligenAusgaben .. 24 023056 —
HierzuSumme der fortdauerndenAusgaben 14526685 —

Summe derAusgabendesordentlichenEtats. 38 549741 —
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Kap. Tit. Einnahme. tutenhin .sallenwoh
Mark. Mark.

Einnahme.
1. I. Jölle, Steuern und Gebübren.

11.]Reichsstempelabgaben:
dieUberschriften .

»l.llberweisungssteuern«
»11.ReichseigeneSteuern«

fallenweg.
2a. Ia. Einnahmen auf Grund der neuenSteuer=

gesee .. . . . . ... 85000000 —
4. V. Reichs⸗Eisenbahnverwaltung... . .. .. ... — 230 000
18. VIII. Aus demReichs=-Invalidenfonda — 10 580
19. X. Sum Ausgleich für die nicht allen Bundes=

staaten gemeinsamenEinnahmen:
1.]Für die Brausteuer:

von Bahen .. . . ... — 566718
von Württemberg........ . ... . . . . .. — 199971
von Baden »..........·..... — 174 655
von Elsaß⸗Lothringen...... . ... .. ... — 157616

zusammen(Titel 1) — 1 098960
2.Für denUberschußderReichs=Post-undTelegraphen=

verwaltung:
von Bahen .. — 11 043400
von Württemberg.... .. . ... . .. .. ... — 3 896756

zusammen(Titel) — 14940 156
20. X. Matrikularbeiträge..... .... . . . .... ... — 242250799
21. XI. Von denBundesstaatenan gestundetenMa⸗

trikularbeiträgen für 10 0 — 28 403 680
22. XII. Zur vorläufigen Begleichung des Fehl=

betrags für 1909 aus den Mitteln des
außerordentlichenEStats. 240483 916 —

335 483 916 286 934 175

Summe der Einnahme des ordentlichenEStas. 38549741 —-
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Für das Rechnungsjahr-1909
Kap. Tit. Ausgabe nund Einnahme. tretenhingn fallenweg

Mark. Mark.

B. AußerordentlicherEtat.
Ausgabe.

3. II. Verwaltung des Reichsheers Preußen:
1/4. Festungen — —

8. VIII.Zur Deckungder Feblbeträgeim ordent=
lichen Sausbalt:
a) für das Rechnungsjahr19007 13 842 652 —
b) für das Rechnungsjahr19008 121996273 —

SummeVIII .. . . 135838925 —
9. LR. Zur Deckung der den Bundesstaaten ge⸗

stundetenMatrikularbeiträge:
a) für das Rechnungsjahr1906...... ... 28 403680 —
b) für das Rechnungsjahr19007. 37858456 —
c) für das Rechnungsjahr19008 79 616442 –

SummeLX . . . .145 878578 —
10. X. Jur vorläufigenBegleichungder denSoll=

betrag der Aberweisungenum mehr als
80 Pf. auf den Kopf der Bevölkerung
übersteigendenMatrikularbeiträge für 19091240 483916 —

Summe derAusgabedes außerordentlichenEtats9522 201419 —

Einnahme.
9. X Aus der Anleihe.

1. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderGesamt=
heit aller Bundesstaaten ... 522201419 —.

Summe der Einnahmedes außerordentlichenEStatslÖö?2201419 —

NeuesPalais, den27. Dezember1909.

(#.S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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Betrag für Im Etat
; das für das Jahr 1909

Kap. Tit. Ausgabe. Rechnungsjahr 2* — —
1909 sind bewilligttretenhinzu fallen weg
Mark. Mark. Mark. Mark.

Besoldungen.
2.Ein Vize=Präsident 18 000 Mark,

achtMitglieder mit 9000 Mark
bis 15000Mirk 116000 114000 2 000 —

3.] Mietsentschädigung (Wohnungs=
geldzuschuß)je 2100 Mark für
die BeamtenunterTitel 2 18900 13500 5 400 —

Summe Titel 2 und 3. . .. 7 400 —

Zur Nachzahlungvon Dienst=
einkünftenfür das Rechnungsjahr
1908 aus Anlaß derBesoldungs=
aufbesserng 5925 — 5925—

Überhaupt. 13325 –

Google
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(Nr. 3696.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumHaushalts-Etat für die
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr 1909. Vom 27. Dezember1909.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtragzum Etat der Schutz=
gebieteauf das Rechnungsjahr1909 wird in Einnahmeund Ausgabe,

und zwar im ordentlichenEtat auf 54474 Mark festgestellt
und tritt demEtat der Schutzgebietefür 1909 hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den27. Dezember1909.

(L. S.) Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Nachtrag
zum Haushalts=Etatder Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1909.

Für das Rech=
. nungsjahr 1909Kap. Tit. Ausgabe. tretenhinzu

Mark.

A. OrdentlicherEtat.
I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.
I. FortdauerndeAusgaben.

2.1.Militärverwaltinnn3 .. . . ... —

II. Schutzgebiet Ramerun.
I. FortdauerndeAusgaben.

2. 1.Militärverwaltng i........... —

IV. SüdwestafrikanischesSchutzgebiet.
I. FortdauerndeAusgaben.

2. 1. Militärverwaltingngaga . . . . . . .. —
Reichs=Gesetzbl.1909. 162
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Für das Rech⸗

. ·.- nungsjahr1909Kap. Tit. Ausgabe und Einnahme. trutchseingn
Mark.

VIII. SchutzgebietKiautschon.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
2.,4..5. — Militärverwaltigg . . .. .. ... . . . . ... 31710
9/10. —Gemeinsame Ausgaen . . .. 3 090

SummeI: FortdauerndeAusgaben 34800
1. 10. II. EinmaligeAusgaben.

SummeII: EinmaligeAusgaben 19674
Summe der Ausgabe 54474

2. Einnahme.
2. — Reichszusch. 54474

Summe der Einnahme 54 474
Die Ausgabebeträgt 54474

Wiederholung.
Die Einnahmen und Ausgaben des ordentlichenEtats
betragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebiet —-
Il.fürKamerun....................... —
IV.fürdasSüdwestafrikanischeSchutzgebiet... —

Vlll.fi«·irKiautschou...................... 54474
zusammen 54 474

NeuesPalais, den27. Dezember1909.
(L. S.) Wilhelm.

von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3697.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüber den
IP. EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 18. Dezember 1909.

1 ie Liste derEisenbahnstrecken,auf die das InternationaleUbereinkommenüber
den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Ausgabevom 15. Februar 1909,
Reichs=Gesetzbl.S. 280 ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

Unter„Italien.A. 2. istmitWirkungvom28.Dezember1909neuhinzugefügt:
541) Ferrara-Cento“.

Berlin, den18.Dezember1909.
Der Reichskanzler.
Im Auftrage: Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelneStücke desReichs- Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
Juhalt:

M 66.
Bekanntmachung, betreffendden börsenmäßigenZeithandel in Getreide an der Probuktenboͤrse
zu Danzig. S. vos. — Bekanntmachung, betreffenddie Geschäftsbedingungender Produkten=
börsezu Mannheimfür denHeithandelin Getreide. S. 997. — Bekanntmachung, betreffend
die Zulassung von Börsentermingeschäftenin Anteilen von Bergwerks- und Fabrikunternehmungen.
S. 1000.

Produktenbörsezu Danzig. Vom 24.Dezember1909.

* .

einemNormalgewichtevon 755 Gramm für das Liter, beidemetwaiger
Auswuchs denDurchschnittder letztenErnte in denöstlichenProvinzen
(Ost=und Westpreußen,Posen und Pommern) vor dem Lieferungs=
terminenicht übersteigt. Das Erntejahr wird vom 1. Septemberbis
31. Augustgerechnet.

Von derLieferungausgeschlossensind: Rauhweizen,Kubankaund
andererausländischerHart=(Grieß=)Weizen sowie egyptischerWeizen;

und anderenGerüchen,mit einemNormalgewichtevon 712 Gramm
für das Liter; —

anderenGerüchen,mit einemNormalgewichtevon 480 Gramm für
das Liter. «

82

LieferzeitnachWahl des Verkäufers zu erfolgen.
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83.
Erfüllungsortfür LieferungundZahlungist Danzig. Die Ware ist zu

liefernvon
a) einemSpeicherauf der Speicherinsel,
b) odereinemam WassergelegenenSpeicheroderSchuppenim Kaiser⸗
hafen,in Neufahrwasseroderan derWeichseluferbahn,

e) odereinemWasserfahrzeugauf derMottlau oderamrechtenoderlinken
Ufer der totenWeichselzwischendemHolm und demGanskrug,

d) oder an einemanderendurchBeschlußdesVorsteheramtsderKauf.
mannschaftin Danzig für dieLieferungvonSpeicher,Schuppenoder
WasserfahrzeugbestimmtenOrte, sofernseit BekanntmachendesBe=
schlussessechsMonate verstrichensind.

84.
Es darf nur eineWare geliefertwerden,die vor derErklärungderLiefe=

rungsbereitschaft(Andienung),frühestensaber an demder Andienungvorher=
gehendenWerktagvon Sachverständigen,die von demVorsteheramtederKauf=
mannschaftin Danzig für die in Frage kommendenWaren öffentlichangestellt
und beeidigtsind, nachMaßgabe der von demVorsteheramterlassenenPrüfungs=
ordnung, untersuchtund lieferbar befundenworden ist.

Bei derUntersuchungderWare undFestsetzungeinesMehr- oderMinder=
werts ist Beschaffenheitund Naturalgewichtzu berücksichtigen.

Ergibtsichauf GrundderUntersuchungeinMinderwert
beiWeizenbis zu 2 Mark,
beiRoggenbis zu 1/)50Mark,
beiHafer bis zu 1/60Mark

für die Tonne, so ist derKäufer zur AbnahmeunterAbzug desMinderwerts
verpflichtet.Bei einemhöherenMinderwertist dieWare nichtlieferbar. Bei
Weizenist einMehrwertbis zu2Mark, beiHafereinMehrwertbis zu 1/,0Mark
zu vergüten.

Ergibt sichbei Roggenein Gewichtvon mehrals 712 Gramm für das
Liter,sosindfür jede3GrammMehrgewichtauf dieTonne50Pfennig, höchstens
jedoch5 Mark zu vergüten. Im übrigenist ein Mehrwertbis zu 1/,0Mark
zu vergüten. Ein höhererMehrwertist nichtzu vergüten.

(5.
Die Ware ist ungesacktund in Postenvon 50 Tonnenanzudienen.Es

steht dem Verkäuferaber frei, jedenPostenvon zwei verschiedenenStellen
zu liefern.

Die Andienunghat schriftlichunterBeifügung der Bescheinigungüber
die Lieferbarkeit,an einemBörsentageder vereinbartenLieferzeit,und zwar
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spätestensam drittletztenBörsentage,zuerfolgen.Die beidenjüdischenNeujahrs=
tage und das Versöhnungsfestgeltenim Sinne dieserBestimmungauchdann
nichtals Börsentage,wennan ihneneineBörsenversammlungstattfindet.

Das Andienungsschreibenund die Bescheinigungder Sachpverständigen
überdie Lieferbarkeitsindbis 12 Uhr Mittags bei demVorsteheramtederKauf=
mannschaftin Danzig einzureichen;siemüssenenthalten:

a) bei LieferungvomSpeicherdasDatum, die genaueBezeichnungnach
Lagerraumund Menge,

b) bei Lieferungvon Wasserfahrzeugendas Datum, den Namen des
Schiffers, dieNummer oder den Namen desFahrzeugs; wenn es sich
um einenDampferhandelt,ist diesanzugeben,
denStandort desFahrzeugs,
de möglichstgenaueBezeichnungdes Postens nach Lagerraum und
enge.

Die Andienungkannam Andienungstagan Dritte weitergegebenwerden.
Die UbergabedesAndienungsschreibensan denKäufer und die Weitergabean
Dritte hat nachMaßgabeder von demVorsteheramtederKaufmannschaftin
Danzig erlassenenKündigungsordnungzu erfolgen.

66.
Die Abnahmedes angedientenStückeshat zu erfolgen:
a) an einemBörsentag, und zwar, wenn aus einemDampfer angedient
ist, spätestensam zweitenBörsentag,in anderenFällen spätestensam
viertenBörsentagenachdemAndienungstag,und

b) Zug um ZLuggegenZahlung des KaufpreiseszuzüglicheinerFaktorei=
provisionvon 2 Mark für dieTonne, oderwenndie Lieferungdurch
einenDritten erfolgt oder an einenDritten zu liefern ist, gegen
Zahlung des von dem Börsenvorstandefür den Andienungstag fest=
gesetztenRegulierungspreiseszuzüglichderFaktoreiprovisionvon2 Mark
fär die Tonne und zugänglichoder abgänglichdes zu vergütenden
Mehr- oder Minderwerts. Im letzterenFalle ist der Unterschied
zwischendem Regulierungspreisund dem vereinbartenKaufpreis
zwischenden Vertragschließendenam Tage nachderAbnahmeaus=
zugleichen. «

Der Regulierungspreisist derjenigePreis, zu dem lieferbare
Ware, die demZeitgeschäftezu Grundeliegt, als Lokalwarezu be=
schaffenist. Er wird an jedemBörsentageburchdenVorstandder
Produktenbörsefestgestellt.

Auf Verlangendes Lieferantenist der zu zahlendeBetrag vor
demBeginnederAbnahmebei demVorsteheramtederKaufmannschaft
zu hinterlegen.

163“
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87.
Die für die VerwiegungerforderlichenGerätschaftenundArbeitskräftehat

bei der Lieferungvom Speicherder Lieferer,bei derLieferungaus demKahne
derEmpfängerzustellen.Von deranderenSeite sindhierfür15 Pfennig für die
Tonne zu vergüten. Im übrigenhat der EmpfängerdieKostenderUbergabe
und der Abnahme zu tragen, insoweit sie die angemessenenSätze nicht über=
schreiten;Mehrkostenfallen demLiefererzur Last.

a) Bei Lieferungvon einemSpeicherkannderEmpfängernochfür zehn
Tage freieLagerungverlangen. Die Kostender Versicherungfallen
ihm zur Last. Liegt der Speichernicht am Wasseroder lagert die
Ware über dem drittenStockwerk,so ist demEmpfänger diehierdurch
erwachsendeErhöhung desTrägerlohns zu erstatten. Wird von einem
in Neufahrwasseroder an der WeichseluferbahnbelegenenSchuppen
oderSpeichergeliefert,so ist demEmpfängereineSondervergütung
von 1)50Mark für dieTonnezu gewähren.

b) Wird aus einemWasserfahrzeugangedient,so ist diesesunverzüglich
an die von dem Empfänger bezeichneteStelle der Mottlau oder der
totenWeichselinnerhalb der unter § 3c bezeichnetenoder gemäß
& 3d bestimmtenGrenzenauf flottemWasserzu führen. Sind aus
einemFahrzeugmehrereStückeangedient,die von denEmpfängern
nach verschiedenenStellen verlangtwerden,so ist derLiefererberechtigt,
innerhalb angemessenerFrist die Ware auf seineKostenin ein anderes
Fahrzeugzu überladen.

Der Verkäuferhat das Recht, bis zu 5 Prozentder angedientenMenge
mehr oder wenigerzu liefern. Ein Mehr= oder Mindergewichtwird zum amt=
lichenRegulierungspreisedesAbnahmetagsberechnet.

s.
Ergibt sichbei derAbnahmeeinMindergewichtvon mehrals 5 Prozent,

oder ist nach der Prüfung durchdie Sachverständigeninfolge von Brand,
Havarie oder dergleicheneineVerschlechterungder Beschaffenheitder Ware ein=
getreten,odersinddie von denSachverständigenzur KennzeichnungderWare
angebrachtenZeichenentferntoder zerstört,so kann die Abnahmeverweigert
werden.

6 .
Im Falle des Verzugs darf der nichtsäumigeTeil, unbeschadetseiner

Ansprücheauf Ersatz des durch den Verzug entstandenenSchadens, die An=
nahme der Leistungnicht ablehnen, ohne dem säumigenTeile eine angemessene
Frist zur BewirkungderLeistungzu bestimmen.
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810.
Stellt der eineTeil seineZahlung ein, so hat derandereTeil unabhängig

von der bedungenenLieferzeitunverzüglich,spätestensaber an demauf das
Bekanntwerdender ZahlungseinstellungfolgendenBörsentagedie Lwangsregu=
lierung vorzunehmen.Die Zwangsregulierungerfolgt nach seinerWahl im
ganzenoder in Teilen entwederdurchKauf oderVerkauf oderdurchVerrechnung.
Die Verrechnungerfolgtauf Grund des am Tage derZwangsregulierungfür
die bedungeneLieferzeitan der Börse zu Danzig amtlichfestgesetztenPreises
oder, wenn mehrerePreise festgestelltsind, des Mittelpreises. Der bei der
Zwangsregulierungsich ergebendePreisunterschiedist sofort fällig. An Zinsen
sindvomTage derZwangsregulierungbis zum erstenTage dervertragsmäßigen
Lieferzeit6 Frrogen zu vergüten. Auch im Falle der Verrechnungsind die
üblichenMaklergebührenund die sonstigenUnkostenzu vergüten,die bei Kauf
oder Verkauf entstandenwären.

Berlin, den24. Dezember1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Richter.

—.—

(Nr. 3699.) Bekanntmachung,betreffenddie Geschäftsbedingungender Produktenbörsezu
Mannheimfür denZeithandelin Getreide. Vom 27. Dezember1909.

A# Grund des§ 67 desBörsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.1908 S. 215) hat
der Bundesrat beschlossen,die nachstehendenGeschäftsbedingungenderProdukten=
börsezu Mannheim für denKauf oderdie sonstigeAnschaffungvon Weizen,
Roggen,Hafer oderMais in Mengenvon 50 Tonnen oder einemVielfachen
davon—die Tonnezu 1000 Kilogramm—mit derMaßgabezu genehmigen,
daß es den Vertragschließendengestattetist, Vereinbarungenüber die in diesen
BedingungennichtgeregeltenPunktezu treffen:

I. Zu liefern ist:
1. beiWeizen: gesunder,trockenerund für Müllereizweckegut verwend=
barerWeizenmit einemNormalgewichtevon 755 Gramm für das
Liter,festzustellenauf derMannheimerBörsenwage.WonderLieferung
ausgeschlossensind: Rauhweizen,indischeWeizen,Kubankaund andere
ausländischeHart= (Grieß=)Weizen, ferner künstlicheMischungenvon
weißemund rotem(gelbem)Weizen,ebensoMischungenvon weichem
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Weizen(Landweizen,Red=Winter,Redwalla,Semencefrancçaiseusw.)
mit hartemWeizen(russischem,rumänischem,Kansas=Springweizenund
sonstigenLaplataweizenaußerSemencefrancaise)

2. bei Roggen: guter,gesunder,trockenerRoggen, frei von Darrgeruch,
mit einemNormalgewichtevon712 Gramm für das Liter, festzustellen
auf der MannheimerBörsenwage;

3. beiHafer: guter,gesunder,trockenerHafer, frei vonDarrgeruch,mit
einemNormalgewichtevon450Grammfür dasLiter,festzustellenauf
derMannheimerBörsenwage;

4. bei Mais: guter,gesunderMais.

II. Die Lieferunghat innerhalbdesvondenParteienvereinbartenMonats
nachWahl desVerkäuferszu erfolgen.

III. Erfüllungsortist Mannheim.
Die zu lieferndeWare ist anzudienen:
a) loseodergesacktin Lagerhäusern,welcheam Rheinstromoderan den
Hafenkanälenvon MannheimundLudwigshafena. Rh. sichbefinden;

b) lose in Schiffen, welcheinnerhalb der Hafengebietevon Mannheim
und Ludwigshafena. Rh. liegenund zugänglichsind.

IV. Es darf nur eineWare geliefertwerden,die vor der Erklärungder
Lieferungsbereitschaft(Andienung),frühestensaberan demderAndienungvorher=
ehendenWerktage,von drei von derHandelskammerin Mannheimfür die in
agekommendenWaren ernanntenund beeidigtenSachverständigenuntersucht

und als lieferbar befundenworden ist.
Bei derUntersuchungderWare und FestsetzungeinesMehr= oderMinder=

werts sind Beschaffenheitund Naturalgewichtzu berücksichtigen.
Ergibt sich auf Grund dieserUntersuchungein Mehr- oder Minderwert

bis zu 2 Mark für die Tonne, so ist der Käufer zur Abnahme unter Ver=
gütungdesMehrwertsoderAbzug desMinderwertsverpflichtet.Ein Mehrwert
über 2 Mark für dieTonne ist nicht zu vergüten. Bei einemMinderwertevon
mehr als 2 Mark für die Tonne ist die Ware nicht lieferbar.

V. Die Andienung hat in Posten von je 50 Tonnen schriftlichunter
BeifügungeinerBescheinigungüberdie Lieferbarkeitzu erfolgenund muß dem
Käufer an einemWerktagbis 11½Uhr Mittags zugestelltsein. Endet diese
Lieferzeitan einemSonn=oderFeiertage,so muß die Andienungspätestensan
demvorhergehendenWerktagerfolgen. Die Andienungkannan Dritte weiter=
gegebenwerden. Die Weitergabemuß unverzüglicherfolgen. Die Umlaufzeit
er Andienungendetam AndienungstageNachmittags2 Uhr.

Der Verkäufer ist verpflichtet,jedeneinzelnenPosten von einer Stelle zu
liefernn.Die Ware ist innerhalbvon 6 Tagen, einschließlichdes Tages der
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Andienung, Zug um Zug gegenZahlung abzunehmen.Endet die Frist an
einemSonn=oderFeiertage,somuß dieAbnahmespätestensam vorhergehenden
Werktagerfolgen.

Das Andienungsschreibenund die Bescheinigungder Sachpverständigen
müssenenthalten: .

bei Lieferung vom Schiffe:
1. dasDatum, ·
2. denNamendesSchiffesunddesSchifferssowiedieRäume,in denen
die Ware sichbefindet,

3. denStandort desSchiffes;

bei Lieferung vom Speicher:
1. das Datum,
2. die genaueBezeichnungdesPostensnachLagerraumund Menge.
Der Empfängerhat die Kostender Ubergabeund Abnahmeder Ware

zu tragen, insoweitsie die angemessenenSätzenichtüberschreiten.EtwaigeMehr=
kostenfallen demVerkäuferzur Last. Über die Angemessenheitentscheidetin
Streitfällender VorstandderMannheimerProduktenbörse.

Der Verkäuferhat das Recht, 5 Prozent mehroderwenigerzu liefern.
Ergibt sichbei einemPostenein Fehlgewichtvon mehrals 5 Prozent, so kann
die Abnahmeabgelehntwerden. Die Ablehnungmuß jedochinnerhalbder
vertragsmäßigenAbnahmefrist erklärt werden. Ein Mehr- oder Mindergewicht
wird zum PreisedesAbnahmetags,falls jedochdie AbnahmenachAblauf der
vertragsmäßigenFrist von 6 Tagen erfolgt, zum Preise des letztenTages der
Abnahmefristberechnet.

VI. Im Falle des Verzugs darf der nicht säumigeTeil die Annahme
derLeistungnichtablehnen,ohnedemsäumigenTeile eineangemesseneFrist zur
Bewirkungder Leistungzu bestimmen.

VII. Stellt der eineTeil seineZahlungenein, so hat der andereTeil,
unabhängigvon der bedungenenLieferzeit,unverzüglich,spätestensabereinen
Tag, nachdemer hiervonKenntniserhieltoderKenntnishabenmußte,ohnevor=
herigeAndrohungdieZwangsregulierungvorzunehmen.Die Jwangsregulierung
erfolgt nach seinerWahl im ganzenoder in Teilen, entwederdurchKauf oder
Verkauf oderdurchVerrechnung.Der Kauf oderVerkauf hat an derBörse
zu Mannheim für die bedungeneLieferzeitdurcheinenKursmakler zu erfolgen.
Die Verrechnungerfolgt auf Grund des am Tage derZwangsregulierungfür
die bedungeneLieferzeitan der Börse zu Mannheim amtlich festgestelltenPreises
oder, wenn mehrerePreise festgestelltsind, des Mittelpreises. Der bei der
ZLwangsregulierungsichergebendePreisunterschiedist sofort fällig. An Zinsen
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sindvomTage derZwangsregulierungbis zum erstenTage dervertragsmäßigen
Lieferzeit5 Prozent zu vergüten. Auch im Falle der Verrechnungsind die
üblichenMaklergebührenund die sonstigenUnkostenzu vergüten,welchebei
Kauf oderVerkaufentstandenseinwürden.

VIII. Als Feiertagegeltendie staatlichanerkanntenallgemeinenFeiertage,
die beidenjüdischenNeujahrstageund der Versöhnungstag,in bezugauf die
Abnahmefristjedochnur die staatlichanerkanntenallgemeinenFeiertage.

Berlin, den27.Dezember1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Richter.

——

(Nr. 3700.) Bekanntmachung,betreffenddie Zulassungvon Börsentermingeschäftenin An=
. teilenvonBergwerks-undFabrikunternehmungen.Vom27.Dezember1909.

A# Grund des § 63 des Börsengesetzes(Reichs=Gesetzbl.1908 S. 215) hat
derBundesratbeschlossen:

Börsentermingeschäftein denAktienderGesellschaftfür elektrische
Unternehmungenin Berlin sind zulässig.

Berlin, den27.Dezember1909.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Richter.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen auf einzelne Stücke des Reichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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A.
Abfälle, Verbot derBeschäftigungjugendlicherArbeiter
bei Bearbeitung von Abfällen (Bek. v. 8. Dez.) 969.

Abfindung von Kleinbrennereien (G. v. 15.Juli
#K15 bis 17) 664. — von Brauereien bezüglichder
Vermahlungsstener(G. v. 15. Juli § 33) 784.

Abhäuten gefallener oder getöteterseuchekrankerTiere
(G. v. 26. Juni) 519.

Abkommen über Lazarettschiffe vom21. Dezember
1904, Ratifizierung durchPersien und Beitritt Schwe=
dens (Bek. v. 11. März) 333. — Internationales Ab=
kemmen über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905
(Bek. v. 24. April) 409. (G. v. 5. April) 430. (Bek. v.
16.Aug.) 907.

Ablieferung von Eisenbahnguts.Auslieferung.
Abnahme, amtliche,desfertiggestelltenBranntweins(G.
v. 15. Juli §8§97 u. 98) 682.

Abnahmeprüfung bei mVanddampfkesseln(Bek. r.
17. Dez. 08. § 12) 10. — Bescheinigungdarüber (das.
Anl.V) 47.— beiSchiffsdampfkesseln(Bek.v.
17. Dez. 08. § 12) 58. — Bescheinigungdarüber (das.
Anl.5)88.

Abrechnungsstellen im Scheckverkehre(Bek.v. 21.Jan.)
262.(Bek.v.4.Febr.)274.(Bek.v. 24.März)331.
(Bek. v. 4. Dez.) 969.

Absender von Expreßgut,Leichenund lebendenTieren
im Eisenbahnverkehre (Bek.v. 23.Dez.08.8840,
41, 44, 45, 48, 4) 107. — von anderemEisenbahn.
gute (das.§§54 ff.) 113. — Haftung für die Angaben
im Frachtbrief (das. § 57) 116. — Verfügungsrecht
desAbsenders(das.8§873, 74) 128.
Reichs=Gesehbl.1909.
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Absperrvorrichtungen beiLanddampfkesseln (Bek.
v. 17. Dez. 08. § 6) 6. — bei Schiffsdampfkesseln
(Bek. v. 17. Dez. 08. § 6) 54.

Aktien, Reichsstempelabgabedavon(G. v. 15.Juli) 833.
— Tarissätzedazu (G. v. 15. Juli Art. I, 1) 717. (G.
v. 15. Juli Anl.) 861.

Aktiengesellschaften, Besteuerungderan Aufsichts.
ratsmitglieder zahlbarenVergütungen(G. v. 15.Juli
VII) 850.—Zulassung vonBörsentermingeschäften
in Anteilen bestimmterBergwerks=und Fabrikunter.
nehmungen(Bek. v. 29. April) 435. (Bek. v. 27. Dez.)
1000.

Alkohol, Kontingentierungder von den Branntwein=
brennereienherzustellendenJahrecsmengen(G. v. 15.Juli
§5#24 ff.) 666.

Amtsgericht, Zuständigkeitim internationalen Ge=
richtsverfahren (G. v. 5. April §§ 3 u. 5) 431.—.
Underung der Vorschriften über die Zuständigkeit
in Rechtsstreiten(G. v. 1. Juni Art. I, 1) 475. —
desgl. über das Verfahren vor den Amtsgerichten
(das. Art. II, 26) 483.

Andienung von Getreide, das an derProduktenbörse
zu Danzig gehandelt ist (Bek. v. 24. Dez.) 993. —
desgl. zu Mannheim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Angebot vonWarenusw., BeachtungderVorschriften
des Gesetzesgegenden unlauterenWettbewerb(G. v.
7. Juni) 499.

Angoraziegen, VerbotderAusfuhrausDeutsch.Süd.
westafrika(V. v. 15. Febr.) 403.

Ankaufsrecht des Reichs an Tabak (G. v. 15.Juli
Art. I, 1 S 18) 709. (G. v. 15. Juli § 8) 797.
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Ankleideraum in AnlagenzurVerarbeitungvonThemas=
schlacke(Bek.v. 3.Juli § 13)546.

Anleihen zur BestreitungaußerordentlicherAusgabendes
Reichs für das Rechnungsjahr1909 (G. v. 4. April
52) 345. (G. v. 27. Dez. § 2) 983. — Tilgung der
Reichsanleiheschuldvom1.April1911ab(G.v.15.Juli
Urt.1 83)744.

Anmeldung vonBranntweinbrennereien(G.v.15.Juli
5 4) 678. — von Brauereiräumen und Zgefaben
(G. v. 15. Juli §§ 14 bis 16) 778. — Brauanzeige
(das. 8821 u. 22) 780. — Anmeldepflicht für goll=
zuschlagpflichtigenTabak (G. v. 15. Juli Art. I,1
§ lh u. d) 706. (G. v. 15. Juli 88 3 u. 5) 794.
— Anmeldung von Tabakpflanzungen(G. v. 15. Juli
§*512) 799. — Anmeldepflichtfür gewerbsmäßigeHer=
stellungsteuerpflichtigerBeleuchtungsmittel (G. v.
15. Juli Art. 1II § 8) 749. (G. v. 15. Juli § 8) 882.
—desgl. von steuerpflichtigenZündwaren (G. v.
15.Juli Art.IV §§812u. 13)759.(G.v. 15.Juli
5§ 12 u. 13) 817.

s. auchAnzeigepflicht.
Annahme von Expreßgut im Eisenbahnverkehre(Bek.
v. 23. Dez. 08. § 40) 107. — desgl. von sonstigen
Gütern (das. § 63) 121.

Anschaffungsgeschäfte,Reichsstempelabgabedavon(G.
v. 15. Juli II) 837. — Tarifsätzedazu(G. v. 15.Juli
Urt.I,2)724.(G.v. 15.Juli Anl.)866.

Ansiedelungsbeihilfen für Schutzgebietsbeamte(G. v.
4.April)390.

Anstaltspflege, Einwirkungauf öffentlicheRechte(G.
v. 15. März) 319.

Anteile von Bergwerks= und Fabrikunternehmungen,
Zulassung zu Börsentermingeschäften (Bek. v.
29.April)435.(Vek.v.27.Dez.)1000.— Reichs.
stempelabgabe davon (G. v. 15. Juli Anl.) 866.

Anteilseigner derReichsbank(G.v. 1.Juni Art. 1)515.
Anteilsscheine der Reichsbank (G. v.1. Juni Art. 1)
515. — Reichsstempelabgabe von Aktienanteil.
scheinenund Reichsbankanteilscheinen(G. v. 15. Juli
Art. 1, 1) 717. (G. v. 15. Juli Anl.) 861.

Antiquitäten, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.
23. Dez. 08. § 54 zu 2, B, 1) 113.

Anweisungen über die Jahlung von Geld, Wechsel=
stempelpflicht(G.v.4.MärzArt.1,XIV) 308.(G.v.
4.März§26)315.(G.v. 15.Juli §27)831.

Anzcigepflicht bei Viehseuchen (G. v. 26. Juni §§9
u. 10) 522. — bei Juckerung von Wein (Bek. v.
9. Juli) 549. — für Brenn= und Wiengeräte zur

Cocgle
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Anzeigepflicht (Forts.).
Branntweinerzeugung (G. v. 15.9Juli § 73) 678.
— für Brauereiräume und gZgefäße(G. v. 15. Juli
§& 14 bis 16) 778. — Brauanzeige (das.6521)
780. — Anzeigepflichtfür zollzuschlagpflichtigenTabak
(G. v. 15. Juli Art. I, 1 & 1b u. d) 706. (G. v.
15. Juli 883 u. 5) 794. — desßgl.für Tabakpflanzungen
(G. v. 15.Juli 5 12)799.— desgl.von derbeabsichtigten
Auflegung stempelpflichtigerWertpapiere (G. v.
15. Juli § 3) 834. — desgl. für steuerpflichtigeBe=
leuchtungsmittel (G. v. 15. Juli Art. III 888, 9,
14) 749. (G. v. 15. Juli 888, 9, 14) 882. — desgl.
für steuerpflichtigeZündwaren (G. v. 15.Juli Art. 1V
12u.13)759.(G.v.15.Juli 8§12u.13)817.—

Anzeigepflichtbei Milzbrand (Bek. v. 28. Sept.) 933.
s. auchAnmeldung.

Anzug bei Vernehmungenusw. im strafgerichtlichenVer.
fahren gegen Angebörige der Schutztruppen(Bek. v.
6.Nov.Ill zu8#§8171,341)957.

Arbeiter, Unterstützungder durchdas Tabaksteuergesetz
geschädigtenArbeiter (G. v. 15. Juli Art. IIa) 713.

Arbeiterfahrkarten sindbefreitvon der Reichsstempel=
abgabe (G. v. 15. Juli Anl.) 872.

Arbeiterinnen in Steinmetbetrieben (Bek. v. 31. Mai
5*10) 473. — in Anlagen zur Verarbeitung von
Thomasschlacke (Bek. v. 3. Juli § 14) 546. — in
Betrieben zur Herstellung von Gemüse- und Obst=
konserven und präserven(Vek. v. 25. Nov.) 965. —
desgl. von Fischkonserven (Bek. v. 25. Nov.) 966.
— desgl. von Zichorien (Bek. v. 25. Nov.) 968.

Arbeitsbudenin Steinmepbetrieben(Bek.v.31.Mai)471.
Arbeitsräume in AnlagenzurVerarbeitungderThomas=
schlacke(Bek. v. 3. Juli) 543.

Arbeitszcit in Steinme#betrieben (Bek.v. 31.Mai)
471. — in Anlagen zur Verarbeitung von Thomas.
schlacke(Bek. v. 3. Juli § 15) 546. — in Betrieben
zur GewinnungvonGemüse.-undObstkonserven
(Bek.v. 25. Nov.) 965. — desgl.von Fischkonserven
(Bek. v. 25. Nov.) 966.

Argentinien, SchutzdeutscherWarenbezeichnungen(Bek.
v. 13. März) 320. »

Armenrecht bei Rechtsstreitigkeitenim internationalen
Verkehre(Vertr. v. 17. Juli 05. IV) 424.

Armenunterstützung, Einwirkungauf öffentlicheRechte
(G. v. 15. März) 319.

Arrak, Eingangszoll (G. v. 15. Juli § 106) 684.
Arrest in Rechtestreiten,Anderung der Vorschriftendar=
über (G. v. 1. Juni Art. 1I, 57 u. 58) 402.



Assistenzärzte, Berechnungdes Besoldungsdienstalters
(G. v. 15.Juli § 18)578. ’

Ather, Eingangszoll (G. v. 15. Juli 8 106) 684.
Atmosphärendruck bei Landdampfkesseln (Bek.v.
17. Dez. 08. 8 12,4) 11. — bei Schiffsdampf⸗
kesseln (Bek. v. 17. Dez. 08. 8 12,4) 59.

Atzende Stoffe, bedingungsweiseZulassungzurEisenbahn⸗
beförderung(Bek.v.23.Dez.08.8§P.54,60undAnl.CV)
113 (Bek. v. 8. Dez.) 976. — Verbot ihrer Mitnahme
in die Eisenbahnwagen(Bek. v. 23. Dez.08. 5.29) 103.

Aufbewahrung von Gepäck auf Eisenbahnstationen
(Bek. v. 23. Dez. 08. § 39) 107. — von Brennerei=
gerätenzur Branntweinerzeugung (G. v. 15. Juli
§ 77) 679. — von Vorräten an Braustoffen (G. v.
15.9Juli § 18) 779.

s. auch Einlagerung.
Aufhebung von Strafurteilen gegenAngehörigeder
Schugtruppen(V. v. 2. Nov. 5 8) 946.

Auflieferung von Reisegepäck im Eisenbahnverkehre
(Bek. v. 23. Dez. 08. §832) 104.—desgl. von Expreß.
gut (das.§ 40) 107. —desgl. von Leichen (das.§ 41)
108. — desgl. von lebenden Tieren (das.§ 48) 110
—desgl. von sonstigen Gütern (das.§ 63) 121.

Aufnahmescheine überEisenbahngut(Bek.v.23.Dez.08.
5 56, Lh, 8§58, 61, 69, 73, 74, 99) 116.

Aufsicht in Branntweinbrennereien (G. v. 15.Juli
* 99) 683. — überBrauereibetriebe (G. v. 15. Juli
8834 bis 36) 784.— überdenHandelund dieVer=
arbeitung von Tabak (G. v. 15. Juli) 705. (Bek. v.
21. Juli) 793.— über Gewerbebetriebefür steuerpflich=
tige Beleuchtungsmittel (G. v. 15. Juli Art. 111
55 11n. 12)750(G. v. 15.Juli S§11u. 12) 883.—
desgl. für steuerpflichtigeZündwaren (G. v. 15. Juli
Art. IV 8§817 ff.) 761. (G. v. 15. Juli 8§.17ff.) 819.

Ausfsichtsrat, BesteucrungderanAussichtsratsmitglieder
zahlbarenVergütungen(G. v. 15. Juli VII) 850.

Aufstellung vonLanddampfkesseln(Bek.v.17.Dez.08.
88 15.u. 16) 12.— von Schiffsdampfkesseln (Bek.
v. 17.Dez.08. § 15) 60.

Ausfuhr vonAngoraziegen ausDeutsch=Südwestafrika,
Verbot (V. v. 15. Febr.) 403. — desgl.von Straußen
und Straußeneiern (V. v. 15. Febr.) 404. — Aus.
fuhr vonBranntwein, Befreiung vonderVerbrauchs=
abgabe(G. v. 15. Juli § 3) 662.

Ausführungsbestimmungen zum Abkommenüber den
Zivilprozeß vom 17. Juli 1905(G. v. 5. April) 430.
— desgl. zumMünzgesetze vom1. Juni 1909 (Vek.
v. 9. Juni) 512. — desgl.zumWeingesetze vom
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Ausführungsbeftimmungen (Forts.)
7. April 1909 (Bek. v. 9. Juli) 549. — desgl. zur
Verordnung, betreffenddas strafgerichtliche Ver=
fahren gegenMilitärpersonen derSchugtruppen (Bek.
v. 6. Nov.) 954.

Ausfuhrvergütung für Bier (G. v. 15. Juli §9)
777. — für Tabak (G. v. 15. Juli Art. 1,7) 711.
(G. v. 15. Juli S§40 u. 47) 807.

Aushang von Eisenbahn-Fahrplänen, Tarisen und
sonstigenBekanntmachungenauf den Stationen (Bek.
v. 23. Dez. 08. 8§5#9, 10, 12, 26, 38, 39, 40, 48, 63,
76, 78, 80) 95.

Auslagen, bare, für die Beförderungvon Güternmit
der Eisenbahn (Bek. v. 23. Dez. 08. 8§568, 69, 73,
76, 81) 125. — für Zustellungen usw. im inter.
nationalen Verkehre(Vertr. v. 17. Juli 05. Art. 7,
16) 417. (G. v. 5. April) 430. — Abänderungder
Vorschriftenüber Auslagen in Rechtsstreiten (G. v.
1. Juni Art. III, 7 u. 8) 493. — desgl. über Aus=
lagen der Rechtsanwälte (das.Art. IV, 15) 497.

Ausland, Stempelfreiheit der im Ausland zahlbaren
Wechsel (G. v. 4. März Art. 1, 1)305. (G. v. 4. März
§ 1) 310. (G. v. 15. Juli § 1) 825. — Außferkraft.
treten des Abkommensbetr.Fragen des internationalen
Privatrechts vom 14.November1896, Ersetzungdurd
das AbkommenüberdenZivilprozeß vom 17. Juli 1905
(Bek. v. 24. April) 409. (G. v. 5. April) 430. —.
Abwehr der Einschleppungvon Viehseuchen aus dem
Ausland (G. v. 26. Juni 8§ 6 bis 8) 521.

Reichsstempelabgabe von ausländischenWert=
papieren(G. v. 15. Juli § 2) 834. — desgl. von aus=
ländischenKauf=und Anschaffungsgeschäften(das.8 12)
837. — desgl. von ausländischenLosenund Spielaus=
weisen(das. § 31) 842.

Auslandsgehälter der Schutzgebietsbeamten(G. v.
4. April) 388.

Auslieferung von Reisegepäck im Eisenbahnverkehre
(Bek. v. 23. Dez. 08. 5 34) 105. — desgl. von Ex=
preßgut (das. § 42) 108. — desgl. von Leichen
(das. 8 46) 110. — desgl. von lebenden Tieren
(das. § 50) 111. — desgl. von sonstigem Eisen=
bahngute (das. 8§ 76 ff.) 131.

Ausnahmetarife imEisenbahnverkehre(Bek.v. 23.Dez.
08. 8§ 35, 69, 89, 92) 105.

Ausprägung von Reichsmünzen(G. v. 1. Juni) 507.
— von Zwanzigmarkstückenfür Rechnungvon Privat=
personen(das.§ 7) 509.

A'



Ausrüstung vonLanddampfkesseln (Bek.v. 17.Dez.
08. §§&4 bis 11) 5. — von Schiffsdampfkesseln
(Bek. v. 17. Dez. 08. 8#§4 bis 11) 53.

Ausspielungen, Reichsstempclabgabedavon(G.v.15.Juli
8 28) 842.

Ausstellung, Schutzvon Erfindungen,Mustern und
Warenzeichenauf der Internationalen Mhotographi=
schen Ausstellungzu Dresden 1909 (Bek.v. 9.Jan.)
249. — desgl. auf der Internationalen Luftschiff.
fahrt. Ausstellung zu Frankfurt am Main 1909
(Bek. v. 19.März) 334. — desgl. auf der Wander=
ausstellung der Deutschen Landwirtschafts#Gesell=
schaft zu Leipzig 1909 (Bek.v. 12.Mai) 415. —
desgl. auf der DeutschenBrauerei- Ausstellung zu
München 1009 (Bek. v. 18. Aug.) 917. — desgl.auf
der Weltausstellungin Brüssel 1910 (Bek. v. 6. Okt)
935.

Australien, Erhöhung der Reichsbeihilsefür die Post=
Dampfschiffsverbindungen dahin (G. v. 8. März)
317. — Beitritt des AustralischenBundes zur inter=
nationalenUbereinkunftüberMaßregelngegenPest us##.
vom 3. Dezember1903 (Bek. v. 26. Mai) 468.

Ausverkaufs, Verstößegegendas Gesetzüberunlauteren
Wettbewerb(G. v. 7. Juni) 499.

Auswandererschiffe, ÄAnderungderVorschrifiendarüber

11.Mr 1886vom 20.Dezenber1905 (Bek. v. 3. Aug.) 904.

Außergerichtliche Urkunden, Justellungim internatic.
nalen Verkehre(Vertr. v. 17. Juli 05. 1I)414. (G. v.
5. April) 130.

Außerkurssetzung von Münzen(G. v. 1.Juni § 14)
510.

Auszüge, wohlriechende,Eingangszoll (G. v. 15. Juli
W106)68

Automobile s. Kraftfahrzenge.

B.
Backsteinblattern der Schweine,Anzeigepflicht(G.v.
26. Juni § 10) 523. —besendere Vorschristen(das.
8 60) 535.

Baden, Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v.
30. Jan.) 264. — Kontingentierungsverfahrenfür
Branntwein (G. v. 15. Juli 8§26 u. 154) 666. —
Anderung des Verteilungsplans der Branntwein=
steuer nur mit Zustimmung Badens zulässig (G. v.
15. Juli Art. 1 § 5) 744.

Ceocgle
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Baderaum in Anlagen zur Verarbeitung von Thomas.
schlacke(Bek.v. 3. Juli § 13) 546.

Bahnlagernde Güter im Eisenbahnverkehre(Bek.v.
23. Dez. 08. §#§40, 42, 56, 75, 79, 80) 107.

Bahnsteigkarten zum Betreten der abgesperrtenTeile
einer Station (Bek. v. 23. Dez.08. § 16) 68.

Balkenwagen, Eichung(Bek.v.3.Ang.Art.4, 6,12)921.
Banken, Annahme und Eintausch ihrer Noten durch die
Reichsbank(G. v. 1. Juni Art. 4) 516.

Bankgesctz vom 14. März 1875, Anderung(G. v.
1. Juni) 515.

Banknoten, Betrag des stenerfreienungedecktenNoten.
umlaufs (G. v. 1. Juni Art. 2) 516. — Einlösungvon
Noten derPrivatnotenbankendurchdieReichsbank(das.
Art.4) 516.

Barvorschuf; bei Nachnahmenim Eisenbahnrerkehre
(Bek.v. 23. Dez.08. &72) 128.

Bau, Vorschriften über den Bau von Landdampf=
kesseln (Vek. v. 17. Dez.08. K&2 u. 3 und Anl. II)
4. — von Schiffsdampfkesseln (Bek. v. 17. Dez. 08.
55 2 u. 3 und Anl. 2) 52. — Sicherung von Bau=
forderungen (G. v. 1. Juni) 419.

Baubuch zur Sicherungvon Bauforderungen(G. v.
1. Juni) 449.

Bauforderungen, Sicherung(G. v. 1. Juni) 449.
Baugeldhypothek (G. v. 1. Juni § 33 f.) 459.
Bauhypothek zur Sicherungvon Bauforderungen(G. v.
1. Juni §§ 27 ff.) 168.

Bauprüfung von Landdampofkesseln (Bek. r.
17. Dez. 08. 8 12) 10. — Bescheinigungdarüber (daf.
Anl. III) 45. — von Schiffsdampfkesseln (Bek.
v. 17. Dez. 08. &J12) 58. — Bescheinigungdarüber
(das. Anl. 3) 86.

Bauschöffenamt, Einrichtungund Befugnisse(G. v.
1. Juni) 419.

Bauvermerk auf dem Grundbuchblatt einer Vaustelle
(G. v. 1. Juni 88 11 f.) 452.

Bayern, Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v.
30. Jan.) 203. — Kontingentierungsverfahrenfür
Branntwein (G. v. 15. Juli 88 26 u. 154) 666. —
Anderung des Verteilungsplans der Branntwein=
steuer nur mit ZustimmungBayerns zulässig(G. v.
15. Juli Art. I. 8 5) 744.

Beamte, Heranziehungzu den direkten Staatssteuern
(G. v. 22. Mai) 329. (G. v. 22. Mai) 332.

s. auch Reichs= und Staatsbeamte.
Bedürfnisanstalten in Steinmetzbetrieben(Bek. v.
31. Mai) 471.



Beeidigung der Richter im strafgerichtlichenVerfahren
gegenAngehörige der Schutztruppen (V. v. 2. Nor.
514) 947. — desgl. derDolmetscher daselbst(Bek.
v. 6. Nov. III zu §§119,120)956.

s. auch Eid.
Beerdigung desLeichnamseinerMilitärpersonderSchutz
truppen, Genehmigung dazu(Bek.v. 6. Nov. IIIzu 8154) 957.

Befähigungsnachweis der Maschinisten auf See=
dampfschiffen der deutschenHandelsflotte (Bek. v.
7. Jan.) 210. — zumFühren von Kraftfahrzeugen
(G. v. 3. Mai I.) 437. — Anderung der Vorschriften
über den Befähigungsnachweisder Seeschifferund See=
steuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen vom
16. Januar 1904 (Bek. v. 24. Juli) 892.

Beförderung auf derEisenbahn, Verpflichtungdazu
(Bek. v. 23. Dez. 08. § 3) 94. — Besörderung von
Personen (das. 8§ 10 bis 29) 96. — desgl. von
Reisegepäck (das. §§ 30 bis 39) 103. — desgl.von
Expreßgut (das.55 40 bis 43) 107. — desgl. von
Leichen (das. 88 44 bis 47) 108. — desgl. von
lebenden Tieren (das. §§ 48 bis 52 und Anl. B.)
110. — desgl. von Gütern (das. §§ 53 ff.) 112.

Beförderungsscheine zu Leichen im Eisenbahnverkehre
(Bek. v. 23. Dez. 08. § 44) 109.— desgl.zu lebenden
Tieren (das. §&848, 50) 111.

Beförderungszeichen, EntfernungältererBeförderungs.
zeichen bei Auflieferung von Reisegepäck im Eisen=
bahnverkehre(Bek. v. 23. Dez. 08. &31) 104.—desgl.
von Stückgütern (das. § 62 zu 7) 121.

Befreiung von der Verbrauchsabgabe für Brannt=
wein (G. v. 15. Juli § 3) 662. — von der Reichs.
stempelabgabe für Aktien,Anteilscheine,Kure, Renten=
und Schuldverschreibungen(G. v. 15. Juli Art. I, 1)
718.720. (G. v. 15. Juli Anl.) 862. 863. — deegl.
für Gerinnanteilschein=und Zinsbogen (G. v. 15. Juli
Art. 1, 1) 723. (G. v. 15. Juli Anl.) 865. — desgl.
für Kauf= und sonstige Anschaffungsgeschäfte(G. v.
15. Juli Anl.) 868. — desgl. für Lotterielose(das.
Anl.) 869. — desgl.für Personenfahrkarten(das.Anl.)
871. — desgl. für Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge
(das.Anl.) 873. — desgl.für Vergütungen(das.Aul.)
874. —desgl. für Schecks(das. Anl.) 874. — desgl.
für Grundstücksübertragungen(das.Anl.) 875. — Be⸗
freiung von der Zündwarensteuer (G. v. 15. Juli
Art. IV 8 9) 758. (G. v. 15. Juli § 9) 816.

Beglaubigung von Abschriftenvon Schriftstückenim
strasgerichtlichenVerfahren gegenMilitärpersonen der
Schugtruppen(Bek. v. 6. Nov. III zu § 139) 956.
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Begleiter von Leichensendungen im Eisenbahnver=
kehre (Bek. v. 23. Dez. 08. § 45) 109. —desgl. von
lebenden Tierey (das. 8§48) 111.

Behälter zur Versendungvon Sprengstoffen mit der
Eisenbahn(Bek. v. 29. Dez. 08.) 1. (Bek.v. 19. Jan.)
261. (Bek v. 1. April) 340. (Bek. v. 13. Juli) 770.
(Bek. v. 7. Okt.) 935. (Bek. v. 8. Dez.) 974. — desgl.
von Reisegepäck (Bek.v. 23. Dez.08. § 30) 103.

s. auchKisten.
Beihilfe des Reichs zu Postdampfschiffsver=
bindungen nach Ostasien und Australien (G. v.
8. März) 317. — an Schutzgebietsbeamte usw. zu
den Kosten für denUmzug (G. v. 4. April) 389.

Bekanntmachung der Verfügungenüber vorläufige
Anderungen der Eisenbahn-Verkehrsordnung
durch den Reichsanzeiger(Bek. v. 23. Dez. 08. 82)
94. — Bekanntmachungvon Jugverspätungen
und Betriebsstörungen im Eisenbahnverkehre(das.
§ 26) 102. — vom Ausbruch von Viehseuchen (G.
v. 26. Juni) 519.

Beköstigung auf Auswandererschiffen,Anderungder
Vorschriften darüber vom 14. März 1898 (Bek. v.
3. Aug.) 904.

Beleuchtungsmittel, Besteuerung(G.v.15.Juli Art.III)
746. (Vek. v. 22. Juli) 880.

Belgien, neueListe der am InternationalenUberein=
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr beteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 292. 295. 298. —
Internationales Abkommen über den Zivilprozeß vom
17. Juli 1905 (Bek. v. 24. April) 109. — Gestattung
der Einfuhr von Pflanzen usw. aus Belgien über
das Sollamt Rothwasser(Bek. v. 30. Sept.) 034.

Benachbarte Orte im Sinne derWechselordnungund
des Scheckgesetzes(Bek. v. 9. Jan.) 219.

Benachrichtigung des Empfängers über das Eintreffen
von Erpreßgut im Eisenbahnverkehre(Bek. v. 23. Dez.
08. 5 42) 108. — desgl. einer Leichensendung
(das. § 46) 110. — desgl. von lebenden Tieren
(das. § 50) 111. — desgl. von sonstigem Eisen=
bahngute (das. 8§#76, 79, 81) 132.

Benennung desWeins beimVerkaufe(G. v. 7.April) 303.
Bergwerke, Börsentermingeschäftein Anteilen von Berg.
werksunternehmungen(Vek. v. 29. April) 435. (Bek. v.
27. Dez.) 1000.

Berlin, ZentralgenossenschaftskassedaselbstistAbrechnungs=
stellefür den Scheckverkehr(Bek. v. 4. Febr.) 274.

Berufsgenossenschaft, Beseitigungder Unfallversiche=
rungsvorschüsse(G. v. 15. Juli Art. 1 § 6) 745.



Berufung als Rechtsmittelim Zivilprozeß,Anderung
der Vorschriften(G. v. 1. Juni Art. II, 27 bis 30) 487.

Berufungsgerichte in Haudelssachen(G. v. 1. Juni
Urt.1,3ff.)475.

Beschädigung, HaftungderEisenbahnfür Beschädigung
desReisegepäcks (Bek.v. 23. Dez.08. § 35) 105.—
Beschädigungvon sonstigemEisenbahngute (das.
g862, 82ff.) 120.

BeschälseuchederPferde, Anzeigepflicht(G.v.26.Juni
§10)523.—besondereVorschriften(das.8857u.58)534.

BescheinigungüberdieBauprüfungeinesLanddampf.
kessels (Bek. v. 17. Dez. 08. Anl. III) 45. —desgl.
über dieWasserdruckprobe(das.Anl. IV) 46. — deögl.
über die Abnahmeuntersuchung(das.Anl. V) 47.

Bescheinigung über die Bauprüfung eines Schiffs=
dampfkessels (Bek. v. 17. Dez. 08. Anl. 3) 86. —
desgl. über die Wasserdruckprobe(das. Anl. 4) 87. —
desgl. über die Abnahmeuntersuchung(das.Anl. 5) 88.

Beschwerdegerichte in Handelssachen(G. v. 1. Juni
Art.1, 3ff.)475.

Beschwerden imEisenbahnverkehre (Bek.v.23.Dez.
08. §7) 95. — wegen Verletzung der Vorschriften des
Doppelsteuergesetzes (G. v. 22. März Art. 1, V)
330. (G. v. 22. März § 6) 333. — AnderungderVor=
schriftenüberdas RechtsmittelderBeschwerdeim Zivil=
prozeß (G. v. 1. Juni Art. II, 31) 488. — Beschwerde
wegen Versagung der Dienstalterszulage (G. v.
15.Juli § 12)576.

Besoldung s. Gehalt, Diensteinkommen.
Besoldungsdienstalter derBeamten (G. v. 15.Juli
§§&6ff.) 574. — derOffiziere (das.8§ 16ff.) 577. —
der Unteroffiziere (das.8§25ff.) 579.

Besoldungsgesetz (v. 15.Juli) 573.
Besoldungsordnung für Reichs- und Konsular=
beamte (G. v. 15. Juli § 1 u. Beil. 1 u. 2) 573. —
für Offiziere (das. § 14 u. Beil. 3) 577. — für
Unteroffiziere (das.§ 24 u. Beil. 4) 579.

Bestätigung von StrafurteilengegenAngehörigeder
Schutztruppen(V., v. 2. Nov. § 6) 944.

Besteuerung der von denBanken ausgegebenenNoten
(G.v. 1.Juni Art. 2) 516. — Branntwein steuer (G.
v. 15. Juli) 661. — Brausteuer (G. v. 15. Juli) 695.
(Bek.v. 21. Juli) 773. — Besteuerungdesinländischen
Tabaks (G.v. 15. Juli Art. I, 2 bis 6)710. (G. v. 15. Juli
§§S11f.) 798. — von Aktien, Anteilscheinen,Kuxen,
Renten- und Schuldverschreibungen, Gewinnanteil.
schein-und Zinsbogen (G. v. 15. Juli Art. 1 bis Za)
717. (G. v. 15. Juli 1)833. — desgl.von Kauf und

Cocgle

1909.

Bestenerung (Forts.)
sonstigenAnschaffungsgeschäften(G.v. 15.JulilI) 837.—
desgl.von Spiel und Wette (das.III) 842.—deßel.
von Frachturkunden (das.IV) 843. — desgl. ven
Personenfahrkarten (das.V) 845.—desgl. vonEr=
laubniskartenfür Kraftfahrzeuge (das.VI) 847. —
desgl.von Vergütungen (das.VII) 850. —desgl. ven
Schecks (G. v. 15. Juli Art. 4)732. (G. v. 15. Juli VIII)
850. — desgl. von Grundstücksübertragungen
(G.v.15.Juli Art.4)734.(G.v.15.Juli IX) 852.
—desgl. von Beleuchtungsmitteln (G. v. 15. Juli
Artt. III) 746. (Bek.v. 22. Juli) 880. — deögl. von
Zündwaren (G. v. 15. Juli Art. IV) 757. (Bek. v.
21. Juli) 814.— BeseitigungderDoppelbesteuerung
(G.v.22.März) 329. (Bek.v. 24.März) 331.— Anderung
desZigarettensteuergesetzes vom 3.Juni 1906(G. v.
15. Juli Art. IIIa) 713. — desgl.desSchaumwein
steuergesetzesvom 9. Mai 1902 (G. v. 15. Juli) 714.

s. auchSteuern.
Betrieb von Steinbrüchen und Steinhauereien(Bek.
v. 31. Mai) 471. (Bek. v. 8. Dez.)971. — von gewerb.
lichenAnlagen für Thomasschlacke (Bek. v. 3. Juli)
5.13. (Bek. v. 17.Dez.) 978. — Anzeigevon Betriebs=
eröffnung, Betriebsunterbrechungusw. in Brannt.=
weinbrennereien (G. v. 15. Juli 8§94 bis 96) 682.
—debgl. im Tabakhandel usw. (G. v. 15. Juli Art. 1, 1
S 70S.(G.v.15.Juli §5)796.— Betriebvon
Telegraphenanlagen auf fremdenSchiffenin deut.
schenHoheitsgewässern(Bek. v. 12. Dez.) 977.

Betriebsauflage fürBranntwein(G.v.15.Juli 8542ff.)
670.

Betriebsfonds für Unfallversicherungsbeträge(G. v.
15. Juli Art. 1 § 6) 745.

Vetriebsgeheimnisse, Verrat(G. v. 7. Juni § 17)504.
Betriebsleiter vonBranntweinbrennereien (G. v.
15.Juli § 104) 684.— vonBrauereien (G.v. 15.Juli
Art.1,7a)699.(G.v.15.Juli 3812u.13)778.—
von Fabriken usw. für steuerpflichtigeBeleuchtungs.
mittel (G. v. 15.Juli Art. 111§ 9) 749. (G. v. 15.Juli
§+9)883. —desgl. für steuerpflichtigeLündwaren
(G. v. 15.Juli Art. IV 8#§P14 u. 31) 760. (G. v. 15.Juli
88 14 u. 31) 817.

Betriebsstätte zur AusübungeinesstehendenGewerbes
im Sinne des Doppelsteuergesetzes(G. v. 22. März
Art.1,III)330.(G.v. 22.März§3) 332.

Bewaffnete Macht im Frieden,AbänderungderVer=
ordnung vom 13. Juli 1898 über Naturalleistungen
(A.C. v. 27.Mai)470.



Beweisa#ufnahme in Rechtsstreiten,Abänderungder
Vorschriften über den Zeugenbeweis (G. v. 1. Juni
Art. II, 19 bis 21) 482. — desgl.überdenBeweis
durch Sachverständige (das. Art. II, 22 u. 23) 482.

Bezeichnung desWeines beimVerkaufe(G.v.7.April)
393. — von Brennereigerätenzur Erzeugung ven
Branntwein (G. v. 15. Juli § 76) 679. — von
Brauereigefäßen (G. v. 15. Juli § 16) 778.

Bier, Stoffe zur Bierbereitungund Festsetzungdes
Begriffs „Bier= und „Malzbier (G. v. 15. Juli
Art. I, 1) 695. (G. v. 15.Juli § 1) 773. — Be=
steuerung der Braustoffe (G. v. 15. Juli Art. I, 2)
696. (G. v. 15.Juli § 2) 774. — Strafe für Ver=
wendung unzulässiger Stoffe zur Bierbereitung
(G. v. 15. Juli Art. 1,13) 700. (G. v. 15.Juli §38)
785. — Steuerermäßigungfür den Haustrunk (G.
v. 15.Juli Art. 1,6) 697. (G. v. 15.Juli § 6) 776.
— Ausfuhrvergütungen (G. v. 15. Juli § 9) 777.
—Fullstrich bei Schankgefäßen für Bier (G. v.
24. Juli) 891. — zollwidrigeVerwendungvon Gerste
als Malzgerste(G. v. 3. Aug.) 899.

AusscheidenLuxemburgs aus der norddeutschen
Braufteuergemeinschaft(Bek. v. 29. Sept.) 933.

Bierfässer, Eichung (Bek. v. 3. Ang. Art. II) 924.
Bildwerke, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
23. Dez.08. 5 54) 113.

Binnenschiffahrt, Betriebvon Telegraphenanlagenauf
fremdenSchiffen in deutschenHoheitsgewässern(Bek.v.
12. Dez.) 977.

Bläschenausschlag derPferdeunddesRindviehs,An=
zeigepflicht(G. v. 26. Juni § 10) 523. — besondere
Vorschriften(das.95 57 u. 58) 534.

Bogenlampen, BesteuerungderBrennstiftefür elektrische
Bogenlampen(G. v. 15. Juli Art. III) 746. (Bek. v.
22. Juli) 880.

Baorkum, Festungsanlagendaselbst(Bek.v. 4. Juli) 571.
Börse, börsenmäßigerZeithandel in Getreide an der
Mroduktenbörsezu Danzig (Bek. v. 24. Dez.) 993.
—desgl. zu Mannheim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Börsenpreis für Zucker(Bek.v. 11.März) 318.
Börsentermingeschäfte, Zulassungin Anteilen be=
stimmter Bergwerks=-und Fabrikunternehmungen(Bek.
v. 29. April) 435. (Bek.v. 27.Dez.)1000.

Börsenterminhandel s. Jeithandel.
Bosnien=Herzegowina, neue Liste der am Inter=
nationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnver=
kehr beteiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März)
290. 292.

Cocgle

Branntwein, Verbot derMitnahme in dieBetriebsräume
zur Verarbeitungvon Thomasschlacke (Bek.v. 3. Juli
*12)546.

Branntweinstenergesetz (v. 15. Juli) 661. —
Branntweinverbrauchsabgabe(das.S§ 1 bis 23) 661. —
Kontingent(das.5§824 bis 41) 666. — Betriebsauflage
(das.§5 42 bis 60) 670. — Durchschnittsbrand(das.
§&s61 bis 72) 675.— Überwachungder Branntwein=
erzeugung(das.8§73 bis 105) 678. — besondereVor=
schriften(das.8§ 106 bis 110) 684. — Strafvorschriften
(das.5# 111 bis 143) 686.

Verteilung der Branntweinsteuer zwischen
ReichundBundesstaaten(G. v.15.Juli Art. I. § 5) 744.

Brauereicn, zurBierbereitung zulässigeStoffe(G. v.
15. Juli Art. I, 1) 695. (G. v. 15. Juli §81) 773.—
Entrichtung der Brausteuer (G. v. 15. Juli) 695.
(Bek. v. 21. Juli) 773. — Schutz von Erfindungen,
Mustern und Warenzeichenauf der DeutschenBrauerei=
Ausstellung zuMünchen 1909(Bek.v.18.Aug.)917.

Brauereiräume undgefäße,Anmeldung(G. v. 15.Juli
§&14 bis 16) 778.

Braumalz, zollwidrigeVerwendungvonGersteals Malz.
gerste(G.-v. 3. Aug.) 899.

Brausteuer, Anderung desGesetzesvom3. Juni 1906
(G. v. 15. Juli) 695. — Neue Fassung des Brau=
steuergesetzesvom 15. Juli 1909 (Bek. v. 21. Juli) 773.
— Geltungsbereich (G. v. 15. Juli, Einleitung) 773.
— Bierbereitung und Festsetzungdes Begriffs
„Bier= und Malzbiere (G. v. 15. Juli Art. I, 1) 695.
(G. v. 15. Juli § 1) 773. — Gegenstand der Brau=
steuer (G. v. 15. Juli Art. I, 2 u. 3) 696. (G. v.
15. Juli 5§ 2 u. 3) 774. — Besteuerungder Essig.
und Malzextraktbereitung(G. v. 15. Juli Art. I, 4) 696.
(G. v. 15. Juli § 4) 775. — SteuerpflichtigesGewich
(G. v. 15. Juli Art. I, 5) 697. (G. v. 15. Juli §5)
775. — Erhebungssätze der Brausteuer (G. v.
15. Juli Art. I, 6) 697. (G. v. 15. Juli 5 6) 775. —
Fälligkeit und Stundung (G. v. 15. Juli Art. I,
6a) 699. (G. v. 15. Juli S#§7 u. 8) 776. — Aus.
fuhrvergütung für Bier (G. v. 15. Juli §9) 777. —
Erlaß oder Erstat tung der Steuer (das.§ 10) 777.
— Verjährung der Abgabe (das.5 11) 777. — Be=
triebsleiter und ihreVerantwortlichkeit(G. v. 15. Juli
Art. 1, 7a) 699. (G. v. 15. Juli 8§512 u. 13) 778.
— Brauereiräume und Ggefäße (G. v. 15. Juli
§§514 bis 16) 778. — Vermahlungssteuer (G. v.
15. Juli Art. I, 11) 699. (G. v. 15. Juli §§ 27 bis 32)
782. — Aufsichtsbefuguis derSteuerbeamten(G. v.



Brausteuer (Forts.)
15. Juli §§ 34 bis 36) 784. — Strafvorschriften
(G. v. 15. Juli Art. I, 13 bis 16a) 700. (G. v. 15. Juli
§8#§38ff.) 785. — Beitritt Elsaß. Lothringens zur
Brausteuergemeinschaft(G. v. 15. Juli Art. II) 702.
G. v. 15. Juli § 59) 791. — Verhältnis zu Luxem=
burg (G. v. 15. Juli Art. III) 702. (G. v. 15. Juli
5 60) 791. — ZJoll für Bier (G. v. 15. Juli Art. V)
703. (G. v. 15. Juli § 61) 792.

AusscheidenLuxemburgs aus der norddeutschen
Brausteuergemeinschaft(Bek.v. 29. Sept.) 933.

Braustoffe zurVierbercitung(G.v. 15.Juli Art. I, 1 u.
13) 695. (G. v. 15. Juli 8§ 1 und 38) 773. — ihre
Besteuecrung (G. v. 15. Juli Art. 1, 2 u. 6) 696.
(G. v. 15. Juli 8§ 2 und 6) 774. — ihre Aufbewah.
rung (G. v. 15. Juli § 18) 779. — zollwidrigeVer=
wendungvonGerste als Malzgerste(G. v. 3. Aug.) 899

Brenner für elektrischeGlühlampen, Besteuerung(G. v.
15. Juli Art. 1II) 746. (Bek. v. 22. Juli) 880.

Brennereien, Begriff der landwirtschaftlichen
Brennereien (G. v. 15. Juli §§ 10 u. 11) 663. — der
Obstbrennereien (das.§ 12) 654. — der gewerb.
lichen Brennereien(das.8 13) 664. — derVerschluß
brennereien (das.§ 14) 664. — Abfindung von
Kleinbrennereien(das. 5§15) 664. —Anmeldung (das.
874) 678.

Brennereigeräte zur
15.Juli 8§73ff.)678.

Brennstifte für elektrischeBogenlampen,Besteuerung
(G. v. 15. Juli Art. III) 746. (Bek.v. 22. Juli) 880.

Britisches Reich s.Großbritannien.
Britisch=Indien, Beitritt zur internationalenUberein=
kunft über Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelb=
sieber vom 3. Dezember1903 (Bek.v. 15. Juni) 514.

Brückenwagen, Eichung(Bek.v. 3. Aug.Art. 6 u. 12)
924.

Brüsfel, Beitritt Serbienszur BrüsselerZusahaktevom
14. Dezember 1900, betreffenddie Abänderung der
Ülbereinkunftzum Schutzedes gewerblichen Eigen=
tums vom 20. März 1883 (Bek.v. 21. Sept.) 926. —
Schutzvon Erfindungenusw.auf derWeltausstellung
in Brüssel 1910 (Bek.v. 6. Okt.) 935.

Bruttoabsackwagen,Eichung(Bek.v.3.Aug.Art.8)924.
Buchführung über Weinbereitung (G. v. 7. April
§519) 397 (Bek.v. 9. Juli) 549. — über den zur
BierbereitungbestimmtenZucker (G. v. 15. Juli § 19)
779. — über zollpflichtigenTabak (G. v. 15. Juli
Art. I, 1 §1d) 708. (G. v. 15.Juli § 5) 796. —

Branntweinerzeugung (G. v.

Cocgle

1909.

Buchführung (Forts.)
über steuerpflichtigeBeleuchtungsmittel (G. v.
15. Juli Art. II1 887 u. 10) 749. (G. v. 15. Juli
§&7 u. 10) 882. —über stenerpflichtigeJündwaren
G. v. 15. Juli Art. IV §515) 760. (G. v. 15. Juli
8 15) 818.

Bundesrat, Erlaß allgemeinerpolizeilicherBestimmungen
über die Anlegung von Landdampfkesseln (Bek. v.
17. Dez. 08.) 3. — desgl. von Schiffsdampfkesseln
(Bek. v. 17. Dez. 08.) 51. — Erlaß von Vorschriften
über den Befähigungsnachweisund die Prüfung der
Maschinisten auf Seedampfschiffender deutschen
Handelsflotte(Bek. v. 7. Jan.) 210. — Ergänzung der
Vorschriften über die Besetzungder Kauffahrtei.
schiffe mit KapitänenundSchiffsoffizierenvom 16.Juni
1903 (Bek. v. 7. Jan.) 247. (Bek. v. 21. Mai) 445.
—Feststellung der benachbarten Orte im Sinne
der Wechselordnungund des Scheckgesetzes(Bek. v.
9. Jan.) 219. — Anderung der Wandergewerbe=
scheine (Bek. v. 13. Jan.) 259. — Erklärung der
Schuldverschreibungender Zivilhosrizien der Stadt
Straßburg (Elsaß) für mündelsichere Papiere (Bek.
v. 16. Jan.) 260. — Abrechnungsstellenim Scheck=
verkehre (Bek. v. 21. Jan.) 262. (Bek. v. 4. Febr.)
274.(Bek.v. 24.März)334.(Bek.v. 4.Dez.)968.
— Anderung der Militär- Transport=Ordnung
(Bek. v. 2. Febr.) 272. — Anderung der Aulage B
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung (Bekv. 6.Febr.)
275. (Bek. v. 27. Febr.) 279. — Erlaß nähererEinzel=
bestimmungenzum Wechselstempelgesetze (G. v.
4. März) 305. (Bek. v. 10. März) 310. (Bek. v.
21. Juli) 825. — Feststellungdes Börsenpreises für
Zucker (Bek. v. 11. März) 318. — Erlaß weiterer
BestimmungenzumWeingesetze (G. v. 7. April) 393.
(Bek. v. 9. Juli) 549. — desgl. zum Gesetzüber den
Verkehr mit Kraftfahrzeugen (G. v. 3. Mai §56)
438. — desgl. zum Branntweinsteuergesetze (G.
v. 15. Juli) 661. — desgl. zum Brausteuergesetze
(G. v. 15. Juli) 695. (Bek. v. 21. Juli) 773. — desgl.
zum Tabaksteuergesetze (G. v. 15. Juli) 705. (Bek.
v. 21. Juli) 793. — zum Reichsstempelgesetze (G.
v. 15. Juli) 717. (Bek.v. 22. Juli) 833.— zumLeucht=
mittelsteuergesetze (G. v. 15. Juli Art. III) 746.
(Bek. v. 22. Juli) 880. — zum Zündwarensteuer=
gesebe (G. v.15. Juli Art. IV) 757. (Bek.v. 21. Juli)
814. — Ergänzung der Vorschriftenüber Kranken=
für sorge auf Kauffahrteischiffenvom 3. Juli 1905
(Bek, v. 21. Mai) 446. — Erlaß von Bestimmungen



Bundesrat (Forts.)
über die Einrichtung und denBetrieb von Steinbrüchen
und Steinhauereien(Steinmetzbetrieben) (Bek. v.
31. Mai) 471. (Bek. v. B. Dez.) 971. — desgl.von ge=
werblichenAnlagen zur Verarbeitung von Thomas.
schlacke(Bek. v. 3.Juli) 543. (Bek.v. 17.Dez.)978.—
Ausführungsbestimmungenzum Gesetzegegenden un.
lauteren Wettbewerb (G. v. 7. Juni 11)501.— desgl.
zum Münzgesetze (G. v. 1. Juni) 507. (Bek.v. 9. Juni
512.—desgl. zumViehseuchengesetze (G. v. 26.Juni
§579) 541. — Anderung derVorschriftenüber denBe=
fähigungsnachweisund diePrüfung der Seeschifferund
Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen vom
16. Januar 1904 (Bek. v. 24. Juli) 892. — Anderung
des Militärtarifs für Eisenbahnen(Bek. v. 28. Juli)
902.— AnderungderVorschriftenüberAuswan derer.
· 14.März1898

schiffe vom 20.Dezember1905,(Bek. v. 3. Aug.) 904.

— Einführung der Anzeigepflicht bei Milzbrand
(Bek. v. 28. Sept.) 933. — Bestimmungenüber die
Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Betriebenzur Her=
stellungvon Gemüse- und Obstkonserven und Ge=
müse. und Obstpräserven(Bek. v. 25. Nov.) 965. —
desgl. von Fischkonserven (Bek. v. 25. Nov.) 966.
—Verbot der Beschäftigung von Mrbeiterinnen und
jugendlichenArbeitern in Anlagen zur Herstellungvon
Zichorien (Bek. v. 25. Nov.) 968. — desgl. von
jugendlichenArbeiternbei derBearbeitungvonFaser=
stoffen, Tierhaaren, Abfällen oder Lumpen
(Bek. v. 8. Dez.) 969. — Verlängerung der Gültig.
keitsdauer der Bestimmungen vom 6. Februar 1900
über Einrichtung und Betrieb der Zinkhütten (Bek.
v. 8. Dez.) 971. — Ermächtigungzur Gewährungder
Vorteile der meist begünstigten Länder an Groß=
britannien und Irland (G. v. 13. Dez.) 979. (Bek.
v. 22. Dez.) 980. — Genehmigung der Geschäfts.
bedingungender Börse zu Danzig für den Zeit=
handel in Getreide (Bek. v. 24. Dez) 993. —
desgl. für Mannheim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Bundesstaaten, Anteil am Ertrage der Wechsel.
stempelsteuer (G. v. 4. März) 305. (Bek. v. 10. März)
310. (Bek. v. 21. Juli) 825. — an den Einnahmen
aus der Verbrauchsabgabefür Branntwein (G. v.
15. Juli § 23) 666. — Beseitigung der Doppel=
bestenerung (G. v.22. März) 329. (Bek. v. 24. März)
331. — Kassengeschäfteder Reichsbank mit den
Bundesstaaten (G. v. 1. Juni Art. 7) 519. — Mit.
wirkung bei Durchführung des Viehseuchengesetzes
Reichs=Gesehbl.1909.

Cocgle

1909. 9

Bundesstaaten (Forts.)
(G. v. 26. Juni §§4 u. 5) 521. — Anteil an den
Reichsstempelabgaben (G. v. 15. Juli §105)
860. — Verteilung der Erbschafts-= und Brannt=
weinsteuer zwischenReich und Bundesstaaten (G. v.
15. Juli Art. 1 § 5) 744.

Bürgerliche Ehrenrechte, VerlustbeiBestrafungwegen
Fälschung von Steuerzeichenfür die Leuchtmittelsteuer
(G. v. 15. Juli Art. 1II § 23) 753. (G. v. 15. Juli
§23) 886.

C.
Chemische Meßzgeräte, Eichung(Bek. v. 3. Aug.
Art.14)924.

China, Bestimmungenüber das in China verbliebene
Ostasiatische Detachement (G. v.4. April § 6) 346.
— Einfuhrverbot für lebendePflanzen, Obst usw.
(Bek. v. 27. Juli) 893.

Cholera, Ratifizierungder internationalenÜübereinkunft
über Maßregeln gegenCholera usw. vom 3. Dez. 1903
durchSpanien (Bek. v. 8. März) 318. — Beitritt
des Australischen Bundes zu dieserÜbereinkunft
(Bek. v. 26. Mai) 468. — Austritt der nieder.
ländischen Kolonien in Westindien(Bek. v. 7. Juni)
512. — Beitritt von Britisch. Indien (Bek. v.
15. Juni) 514. — desgl. von Mexiko (Bek. v.
8. Juli) 769.

D.
Dampfkessel, allgemeinepolizeilicheBestimmungenüber
die Anlegung von Landdampfkesseln (Bek. v.
17.Dez.08.) 3. — desgl.von Schiffsdampfkesseln
(Bek.v. 17.Dez.08.)51.

Damppfschiffe,allgemeinepolizeilicheBestimmungenüber
die Anlegung von Schiffsdampfkesseln (Bek. v.
17.Dez. 08.) 51. — Befähigungsnachweisund Prüfung
der Maschinisten in der deutschenHandelsflotte(Bek.
v. 7. Jan.) 210.

Dänemark, neueListeder am InternationalenÜbercin.
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr beteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 287. 293. 302. —
Internationales Abkommen über den ZJivilprozeß
vom 17. Juli 1905 (Bek. v. 24. April) 409. — Ub.
kommenzwischendemDeutschenReicheund Dänemark
überdengegenseitigenSchutzderMuster und Modelle
(Vertr. v. 12. Juni) 915.

B
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Danzig, börsenmäßigerJeithandel in Getreidean der
Produktenbörsedaselbst(Bek.v. 24. Dez.) 993.

Darlehne durchdie Reichsbank(G. v. 1. Juni Art. 6)
517.

Deckungsmittel für die Noten der Privatnotenbanken
(C.v.1.Juni Art.5,V) 517.

Defrandation s. Hinterziehung.
Denaturierung desBranntweins(G. v. 15.Juli 5.21)
665.

Desinfektion als SchutzmaßregelbeiViehseuchen(G. v.
26.Juni§27)529.

Detachement, Ostasfiatisches,Auflösung(G. v. 4. April
56)346.

Deutschland s. Reich (Deutsches).
Deutsch=Ostafrika, Haushalts-Etatfür 1909 (G. v.
4.April)380.392.— Nachtragdazu(G.v.27.Dez.)
991.

Diamanten, Handelmit südwestafrikanischenDiamanten
(V.v.16.Jan.)270.

Diätariat, Anrechnungauf das Besoldungsdienstalter
der Beamten (G. v. 15. Juli § 6) 574.

Dienstaltersstufen der Beamten (G. v. 15.Juli §4)
574.— derOffiziere (das.§ 15)577.— der
Unteroffiziere (das.§ 27) 579.

DiensteinkommenderReichsbeamten (G. v. 15.Juli
§&1 bis 13 und 28ff.) 573. — desgl. der Offiziere
(das.8514 bis 23 und28 f.) 577. — dezgl.der
Unteroffiziere (das.§§ 24 bis 27 und28 f.) 579.

Dividende derAnteilseignerderReichsbank(G.v. 1.Juni)
515.

Dokumente, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
23.Dez.08.§54zu2,B,1)113.

Dolmetscher im strafgerichtlichenVerfahren gegenMili=
tärpersonender Schutztruppen(Bek. v. 6. Nov. III zu
116,119,120)956.

Doppelbestenerung,Abänderungdes Reichsgesetzes
vom 13. Mai 1870 (G. v. 22. März) 329. — Neue
FassungbiesesGesetzes(Bek. v. 24. März) 331.

Doppelsteuergesetz vom 22. März 1909 (Bek. v.
24. März) 331.

Dresden, SchußtzvonErfindungen,MusternundWaren.
zeichenauf der Internationalen PhotographischenAus=
stellungdaselbst1909 (Bek. v. 9. Jan.) 249.

Druckproben beiLanddampfkesseln (Bek.v. 17.Dez.
08. 5§8.12 u. 13) 10. — Bescheinigungdarüber (das.
Anl.IV) 46.— beiSchiffsdampfkesseln(Bek.v.
17. Dez.08. §§12 u. 13) 58. — Bescheinigungdarüber
(das. Anl. 4) 87.

Cocgle

1909.

Durchschnittsbrand bei Herstellungvon Branntwein
(C.v. 15.Juli 8861fl) 675.

Düsseldorf, ReichsbankdaselbstAbrechnungsstelleim
Scheckverkehre(Bek. v. 24. März) 334.

E.
Edelsteine, Beförderungmit der Eisen bahn (Bek.v.
23. Dez. 08. 5 54 zu 2,B, 1) 113. — Handel mit
südwestafrikanischen Diamanten(V. v. 16.Jan.)270.

Ehesachen, Anderungder Vorschriftenüber das Ver.
fahren in streitigenEhesachen(G. v. 1. Juni Art. II,
34u.35)489.

Eichgebührentaxe, Abänderungund Ergänzung(Bek.
v. 3. Aug.) 924.

Eichordnung, Abänderungund Ergänzung(Bek. v.
3. Aug.) 924.

Eid, Abänderungder Vorschriftenüber das Verfahren
bei der Abnahme von Eiden in Zivilprozessen (G.
v. 1. Juni Art. II, 24 u. 25) 482. — Zengeneidim
strafgerichtlichen Verfahren gegen Angehörige der
Schutztruppen (Bek. v. 6. Nov. III zu § 196) 957.

s. auchBeeidigung.
Eilgut im Eisenbahnverkehre(Bek. v. 23. Dez. 08.
§§ 48, 55, 63, 67) 111. — Leieferfristenfür Eilgut
(das.8§75, 79, 80) 130. — Formular zu Eilgut.
sendungen(das. § 55 und Anlage E) 114.

Einfuhr von Wein undweinhaltigenGetränken(G. v.
7. April §§13 bis 15) 396. — von Branntwein,
Parfümerien,Essigsäure,Atherusw.(G. v. 15.Juli
§100)684.

Gestattungder Einfuhr von Pflanzen usw. über
das Zollamt Rothwasser(Bek. v. 30. Sept.) 934.

EinführungsgesetzzurMilitärstrafgerichtsordnung,Aus=
führungsbestimmungendazu bei Anwendung für das
strafgerichtlicheVerfahren gegen Militärpersonen der
Schutztruppen(Bek. v. 6. Nov. II) 955.

Einfuhrverbot vonTierenusw.ausSeuchengebieten.
(G. v. 26. Juni §8§6 bis 8) 521. —desgl. von lebenden
Pflanzen, Obst usw. aus China und Hawai (Bek.v.
27. Juli) 893.

Eingangszoll für Branntwein, Parfümerien,kos.
metischeMittel, Essigsäure,Ather u#w.(G. v. 15. Juli
§*106) 684. — für Tabak und Tabakerzeugnisse(G.
v. 15.Juli Art. I) 705. (G. v. 15.Juli §§1ff.) 793.
— für Zigaretten (G. v. 15. Juli Art. IIIa) 713.
(G. v. 15. Juli § 1) 794. — für Kaffee und Ter (G.
v. 16. Juli Art. II1746. — für Schaumwein (G. v.



Eingangszoll(Forts.
15.Inli Art.3)715.—fürZündhölzer,Lündsläbchen
aus Pappe (G. v. 15.Juli Art. IV § 40) 765. (G. v.
15.Juli §40)823.

s. auch Zoͤlle.
Einhufer, Anzeigepflichtfür RäudederEinhufer(G. v.
26. Juni 810)523.— besondereVorschriften(das.559)534.

Einkaufsstellen sind Betriebsstättenim Sinne des
Doppelsteuergesetzes(G. v. 22. März Art. 1, III) 330.
(G. v. 22. März § 3) 332.

Einkommen, Besteuerung(G. v. 22.März Art.1, II)
330. (G. v. 22.März § 3) 332.

Einlagerung von Gütern auf der Eisenbahn(Bek.v.
23.Dez.O8.8#63,64,81)122.

Einlieferungsscheine im Schiffsverkehre,Reichsstempel=
abgabe davon (G. v. 15. Juli Anl.) 870.

Einmaischung in Brauereibetrieben(G. v. 15. Juli
& 21f.) 780.

Einrichtung vonStein mebetrieben (Bek.v. 31.Mal)
471. (Bek. v. 8. Dez.) 971. — von gewerblichenAn=
lagen für Thomasschlacke (Bek. v. 3. Juli) 543.
(Bek.v. 17.Dez.)978.

Einschleppung von Viehseuchenaus demAuslande(G.
v. 26. Juni 8§.6 bis 8) 521.

Einzahlung der Brausteuer(G. v. 15.Juli § 8) 777.
Einzelkontingente für Branntwein (G. v. 15. Juli
§&27fl.)667.

Einzichung von Reichsmünzen(G. v. 1.Juni) 507.
Eisenbahnen, Ergänzungund ünderungderAnlageB
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung (Bek. v.
29.Dez. 08.) 1. (Bek.v. 9. Jan.) 258. (Bek.v. 19.Jan
261.(Bek.v. 6.Febr.)275.(Bek.v. 27.Febr.)279.
(Bek. v. 23. März) 334. — desgl. der Anlage C (Bek.
v.1.April)337.(Bek.v.1.Mai)435.(Bek.v.3.Jul)
571.(Bek.v. 13.Juli) 769.(Bek.v. 28.Juli)901.
(Bek.v. 10.Sept.)923. (Bek.v. 7.Okt.)935. (Bek.v.
8. Dez.) 974. — Veröffentlichungder neuen Eisen=
bahn-Verkehrsordnung als Ersatz für die vom
26. Oktober1899 (Bek.v. 23.Dez.08.) 93.

Reichsstempelabgabevon Frachturkunden und
Personenfahrkarten (G. v. 15. Juli IV u. V) 843.

Berichtigung der Liste der am Internationalen
Übereinkommenüber denEisenbahnfrachtverkehr
beteiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 5. Jan.) 209. —
neueListe(Bek.v. 3.März)280. — ünderungundEr=
gänzung der Liste (Bek. v. 26. April) 434. (Bek. v.
2.Juni) 474. (Bek. v. 14.Juni) 513. (Bek.v. 16.Juli)
J771.(Bek.v.5.Nov.)962.(Bek.v.18.Dez.)002.

Cocgle

1909. 11

Eisenbahnen (Forts.)
Anderungund ErgänzungderMilitär⸗Trans⸗

port Ordnung (Bek. v. 29. Dez. 08.) 2. (Bek. v.
2. Febr.)272. (Bek.v. 19.März) 321. (Bek.v. 27. März)
336. (Bek.v. 30.Juni) 543. (Bek.v. 28.Juli) 902.
(Bet.v.17.Sept.)927.(Bek.v.16.Okt.)937.

Anberungdes Militärtarifs für Eisenbahnen
(Bek. v. 28. Juli) 902.

Eisenbahnfahrzeuge, Beförderungmit derEisenbahn
(Bek.v. 23.Dez.08. § 54 zu 2, B, 3) 114.

Eisenbahn=Verkehrsordnung, Veröffentlichungder
neuen Fassung an Stelle der Eisenbahn=Verkehrsord=
nung vom 26. Oktober1899 (Bek.v. 23. Dez. 08.) 93.

s. auchEisenbahnen.
Eisessig, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106)684.
Elektrische Lampen, Besteuerung(G. v. 15.Juli
Art. 1I11)746. (Bek.v. 22.Juli) 880.

Elektrische Unternehmungen, ZulassungderAktien
derGesellschaftfür elektrischeUnternehmungenin Berlin
zu Vörsentermingeschäften(Bek. v. 27. Dez.) 1000.

Elsaß-Lothringen, Bildung vonWeinbaubezirken
(Bek.v. 30.Jan.) 264. — Kontrolle desLandeshaus=
halts fär1908(G.v.17.Mär))320.— Beitiittzur
Brausteuergemeinschaft (G. v. 15. Juli Art. II) 702.
(G. v. 15. Juli § 59) 791.

Empfänger von Expreßgut im Eisenbahnverkehre(Bek.
v. 23. Dez. 08. 8§§40, 42) 107. — desgl.von Leichen
(das. §§ 44 bis 46) 109. — desgl. von lebenden
Tieren (das. § 50) 111. — von sonstigemEisen=
bahnfrachtgute (das. 88 56, 60, 65, 69, 70, 72ff.)
114.

Entleerungsvorrichtungen bei Landdampfkesseln
(Bek.v. 17.Dez. 08. § 6) 6. — bei Schiffsdampf.=
kesseln(Vek.v. 17.Dez.08.§6) 54.

Entschädigung für Viehverluste bei Viehseuchen(G.
v. 26. Juni 8§ 66 bis 73) 536. — Entschädigungder
im Wiederaufnahmeverfahrenfreigesprochenen Per=
sonen der Schutztruppen (Bek. v. 6. Nov. III zu
& 465,468)961.

Erbschaftssteuer, VerteilungzwischenReichundBundes.
staaten(G. v. 15.Juli Art.1 §5) 744.

Erfindungen, Schutzauf der InternationalenPhoto=
graphischen Ausstellungzu Dresden 1909 (Vek. v.
9. Jan.) 249. — desgl. auf der InternationalenLuft.
schiffahrt =Ausstellung zu Frankfurt amMain 1909
(Bek. v. 19. März) 334. — desgl. auf der Wander=
ausstellungderDeutschenLandwirtschafts=Gesellschaft
zu Leipzig 1909 (Bek. v. 12.Mai) 445. — desgl.

B°r



Erfindungen (Forts.)
auf derDeutschenBrauerei=Ausstellung zu München
1909 (Bek. v. 18. Aug.) 917. —desgl. auf derWelt.=
ausstellungin Brüssel 1910 (Bek. v. 6. Okt.) 935.

Erhebungssätze derBrausteuer(G. v. 15.Juli Art.J,6)
697. (G. v. 15.Juli § 6) 775.

Erlaßz derBrausteuer(G. v. 15.Juli § 10) 777.
Erlaubniskarten fürKraftfahrzeuge,Reichsstempelabgabe
(G. v. 15.Juli VI) 847.

Ermäßzigungen derReichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli
Anl.) 861.

Ermittelung vonSeuchenausbrüchen (G.v.26.Juni
§§ 11 bis 16) 523. — derMenge des zu versteuernden
Tabaks (G. v. 15.Juli 8815 ff.) 799.

Ermittelungsverfahren in militärgerichtlichenUnter=
suchungengegenAngehörigeder Schutztruppen,Rechts=
beschwerden(V. v. 2. Nov. § 5) 944.

Erstattung von Fahrgeld und Gepädckfrachtbei
Benutzungvon Eisenbahnzügenfür Personenbeförderung
(Bek. n. 23. Dez. 08. § 26) 101. — von Fracht für
Eisenbahngüter(das. §§ 70, 71, 88, 94) 126. — von
Prozeßkosten in Zivilprozessen(G. v. 1. Juni Art. 11)
477. — der Brausteuer (G. v. 15. Juli § 10) 777.
—von Reichsstempelabgaben (G. v. 15.Juli 59516,
34, 53, 79) 838.

s. auch Entschädigung, Schadenser satz.

Ersuchungsschreiben um Vornahme von Prozeßhand=
lungen u. dergl. im internationalenVerkehre(Vertr. v.
17.Juli 05. 1II)418 (G. v. 5.April) 430.

Erzguß, Beförderung von Gegenständenaus Erzguß mit
derEisenbahn(Bek.v. 23.Dez. 08. § 54) 113.

Eschweiler Bergwerks=Verein, ZulassungseinerAn=
teile zu Börsentermingeschäften(Bek. v. 29. April) 435.

Essen, Reichsbankdaselbstist Abrechnungsstellefür den
Scheckverkehr(Bek. v. 4. Dez.) 969.

Essenzen, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106)684.
Essig, Befreiung von der Verbrauchsabgabe für
Branntwein zur Essigbereitung(G. v. 15. Juli § 3) 662.
— Eingangszoll für wohlriechendenEssig (G. v.
15.Juli §106) 684.— Besteuerung derEssigbereitung
(G.v. 15.Juli Art. I, 4) 696. (G.v. 15.Juli §4) 775.

Essigsäure, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106) 684.
—Verbrauchsabgabe (das.8§ 110 u. 141 bis 143) 685.

Etikettierung von Wein (G. v. 7.April § 6) 394.
Expeditionskorps, Ostasiatisches,Auflösung (G. v.
4. April § 6) 346.

Cocgle

1909.

Explosion, BeförderungvonexplofionsgefährlichenGegen=
ständen mit der Eisenbahn (Bek. v. 23. Dez. 08.
29,54,60)103.

Expreßgut, Beförderungim Eisenbahnverkehre(Bek.v.
23.Dez.08.8840bis43)107.

Extrakte, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106)684.
ExtrazügederEisenbahn(Bek.v.23.Dez.08.84) 95.

F.
Fabrik gilt als Betriebsstätteim Sinne desDoppel.
steuergesetzes (G. v. 22. März Art.1 III) 330. (G.
v. 22. März § 3) 332. — Zulassung von Börsen=
termingeschäften in Anteilen von Fabrikunterneh=
mungen(Bek.v. 29.April) 435. (Bek.v. 27.Dez.) 1000.

Fabrikschild anLanddampfkesseln(Bek.v.17.Dez.
*11) 9. — an Schiffsdampfkesseln (Bek. v.
17.Dez.08.§11)ös.

Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge(G. v. 3.Mai) 437.
Fahrkarten zur Benußung der Eisenbahnen(Bek. v.
23.Dez.08. §§12 bis 16, 19 bis 21, 26, 32, 34,
45) 97. — Reichsstempelabgabedavon (G. v. 15. Juli
V) 845.

Fahrlässigkeit, grobe, Schadensersatzder Eisenbahn
(Bek.v. 23.Dez.08. § 95) 142.

Fahrpläne derEisenbahnen,Veröffentlichung(Bek.v.
23.Dez.0. 5#4u.10)94.

Fahrpreise auf denEisenbahnen(Bek.v. 23.Dez.08.
§ 12 u. 13) 97. — Fahrpreiszuschläge(das.88 16,
27) 97. — Fahrpreiserstattung(das. 55 11, 20, 21,
26)96.

Fahrräder, Beförderungals ReisegepäckaufEisenbahnen
(Bek.v.23.Dez.08.§32zu7)104.

Fahrscheine, Reichsstempelabgabedavon(G. v. 15.Juli
V/845.

Fahrtunterbrechung aufEisenbahnen(Bek.v.23.Dez.08.
6W25u.26)101.

Fahrzeuge, Beförderungals Reisegepäckauf derEisen=
bahn(Bek.v.23.Dez.08.§§32,34,35,37)104.

Fälligkeit derVerbrauchsabgabefür Branntwein (G.
v. 15. Juli § 5) 662. — desgl. der Betriebsauflage
(das.§ 50) 673. — desgl. der Brausteuer (G. v.
15. Juli § 8) 777. — desgl. des Zollzuschlagsfür
Tabakblätter(G.v.15.Juli Art.1,18195)706.(G.
v.15.Juli§2)794.



Fälschung von Steuerzeichenfür die Leuchtmittelsteuer
(G. v. 15.Juli Art. III §§23f.) 753. (G. v. 15.Juli
§s23ff.)886.

Faserstoffe, Verbot der BeschäftigungjugendlicherAr=
beiter bei ihrer Bearbeitung (Bek. v. 8. Dez.) 969.

Fässer, Eichung(Bek.v. 3. Aug. Art. 1I) 924.
Faßllagerbuch fürWeinkellereien(Bek.v. 9. Juli Anl.5)
561.

Fäulnis, bedingungsweiseZulassungfäulnisfähigerStoffe
zur Eisenbahnbeförderung(Bek. v. 23. Dez. 08. 8§ 54,
60 und Anl. CVI) 113. (Bek. v. 1. April) 344.

Faustpfand für DarlehnederReichsbank(G. v. 1.Juni
Art.6) 517.

Fehlergrenzen bei derEichung(Bek.v. 3.Aug.Art. 8,
10,I2IV, 14)924.

Feriensachen im Prozeßverfahren(G. v. 1. Juni Art.1,
10)476.

Festnahme, vorläufige,im strafgerichtlichenVerfahren
gegen Angehörige der Schutztruppen(Bek. v. 6. Nov.
III zu § 180) 957.

Festtage, Nichtannahmevon Tieren an Festtagenzur
Beförderung mit derEisenbahn (Bek. v. 23. Dez. 08.
5*48 zu 2) 111. — desgl. von gewöhnlichemFracht=
gute (das. § 63) 122. — Ablieferung von Eisen.
bahngut an Sonn. und Festtagenund Berücksichtigung
dieserTage bei BerechnungderLieserfristen(das.5§ 75,
79,80)130.

Festungsanlagen in Borkum,Thorn undSwinemünde
(Bek. v. 4. Juli) 571. — bei Nrubreisachund an der
MasurischenScenkette(Bek. v. 22. Juli) 892. —bei
Hüningen und Neuenburg(Bek. v. 28. Sept.) 933.

Feuerwerkskörper, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 23. Dez. 08. § 54 und Anl. C lc) 113. (Bek.
v. 1. April) 342. (Bek. v. 13. Juli) 771. (Bek. v.
28. Juli) 901.

Feuerzüge vonLanddampfkesseln(Bek.v. 17.Dez.08.
5 3) 5. — von Schiffsdampfkesseln (Bek. v.
17.Dez. 08. 83) 52.

Finanzen, Underungenim Finanzwesen(G. v. 15. Juli)
743.

Fischkonserven, Beschäftigungvon UArbeiterinnenin
Betrieben zur Herstellungvon Fischkonserven (Bek.
v. 25. Nov.) 966.

Flusteisen zumBau von Landdampfkesseln(Vek.
v. 17.Dez.08. Anl. I, dritterTeil) 24. — desgl.für
Schiffsdampfkessel (Bek.v. 17.Dez.08. Anl. 1,
dritter Teil) 70.

Cocgle

1909. 13

Flüssigkeiten, brennbare,bedingungsweiseZulassungzur
Eisenbahnbeförderung(Bek.v. 23. Dez.08. S§54, 60
und Anl. CIII) 113. (Bek.v. 1. April) 343. (Bek.v.
7. Okt.)936.

Flüssigkeitsmaßee,Eichung(Bek.v. 3.Aug.Art. 1)924.
Frachtbriefe bei Beförderungenim Eisenbahnverkehre
(Bek.v. 23.Dez.08. §§47,48,55ff.) 110.— Fracht=
briefduplikat(das.5 56 zu 1, h, § 58 zu 6, 85561, 64,
69, 72 bis 74, 99) 115. — Formulare zu Fracht.
briefen(das.5 55 und Anl. D u. E) 114. — Reichs.
stempelabgabe davon (G. v. 15. Juli IV) 843.

Frachtgeld für BeförderungenimEisenbahnverkehre
(Bek.v. 23.Dez.08. § 44 zu7, § 48 zu 11, §#§68 bis
70) 109. — Vorausbezahlung (das. 8§ 44, 48,
69) 109. — Nebengebühren und Auslagen
(das. § 68) 125. — Frachtgelderstattung (das.
§ 70, 71, 88, 94) 126. — Frachtzuschläge (das.
§ 44, 60, 66) 109. — Verjährung der Ausprüche
wegenunrichtiger Frachtberechnung(das. § 71) 127.

Frachtgüter, Beförderungauf der Eisenbahn(Bek.v.
23. Dez.08. 8§53ff.) 112.

Frachturkunden, Reichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli
IV) 843.

Frachtvertrag zwischendemAbsenderund der Eisen=
bahn über Güterbeförderung(Bek. v. 23. Dez. 08.
§#61,64,74, 76,82, 88,96,97, 99, 100) 120.

Frankfurt a. M., SchutzvonErfindungenusw.auf
der InternationalenLuftschiffahrt. Ausstellung daselbst
1909(Bek.v. 19.März)334.

Frankreich, neueListe der am InternationalenÜber=
einkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr be.
teiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 286. 292.
294. 297. 303. — InternationalesAbkommenüberden
Zivilprozeß vom17.Juli 1905 (Bek.v.24.April) 409.

Frauenabteile in denEisenbahnwagen(Bek.v. 23.Dez.
08. 8 18) 99.

Freiheitsstrafen, Umwandlungvon Geldstrafenin
Freiheitsstrafen bei Zuwiderhandlungen gegen das
Branntweinsteuergesetz (G.v.15.Juli § 135) 691.
—desgl. gegendas Brausteuergesetz (G. v. 15. Juli
* 53) 790. — desgl.gegendas Tabaksteuergesetz
(G. v. 15. Juli § 53) 811. — desgl.gegendas Leucht.=
mittelsteuergeseß (G. v. 15. Juli Art. III § 29) 754.
(G. v. 15.Juli § 29) 887. — desgl. gegendaß Zünd.
warensteuergesetz (G. v. 15. Juli Art. IV 8932u. 33)
764. (G. v. 15. Juli §§ 32 u. 33) 822.

Verbot der Umwandlung einer Geldstrafe in eine
Freiheitsstrafe bei Zuwiderhandlungen gegen das



Freiheitsftrafen (Forts.)
Wechselstempelgesetz (G. v. 4. März Art. 1, VII)
306. (G. v. 4. März § 21) 314. (G. v. 15.Juli §22)
830. — desgl gegendas Reichsstempelgesetz (G.
v. 15.Juli § 98) 858.

Freisprechung,EntschädigungderimWiederaufnahme.
verfahren freigesprochenenPersonen der Schutztruppen
(Bek.v. 6. Nov. III zu §§465,468) 961.

Freizügigkeit, Einführungdes Gesetzesdarübervom
1. November1867 in Helgoland (V. v. 29. März) 335.

Freundschaftsvertrag zwischendemDeutschenReiche
und Venezuela(Vertr. v. 26. Jan.) 919.

Fristen für Inkrafttretenvon Tarifbestimmungenim
Eisenbahnverkehre (Bek. v. 23. Dez. 08. § 6) 95.
— für Auflieferung und Auslieferung von Reise=
gepäck (das.8§ 32, 34) 104. — desgl.für Anmeldung
und Zuführung von Expreßgut (das. § 43) 108. —
desgl. für die Auflieferung und Auslieferung von
Leichen (das.S§44, 46) 108. — desgl. für die Auf=
lieferung, Beförderungund Auslieferungvon lebenden
Tieren (das. §§ 48, 50, 51) 110. — desgl. bei
sonstigemEisenbahngute (das. §§ 63, 65, 73, 75,
78, 79, 80, 81, 94, 97, 98) 122.

Fristen bei den Prüfungen der Seemaschinisten
(Bek.v. 7. Jan.) 210. — beiEntrichtungdesWechsel.
stempels (G. v. 4. März) 305. (Bek. v. 10. März)
310. (G. v. 15. Juli) 740. (Bek. v. 21. Juli) 825.
— für BeschwerdenüberVerletzungderBestimmungendes
Doppelsteuergesetzes (G. v. 22. März Art. 1, V)
330. (G. v. 22. März § 6) 333. — bei Verstößen
gegendas Gesetzüber den Verkehr mit Kraftfahr=
zeugen (G. v. 3. Mai) 437. — desgl. bei Sicherung
von Bauforderungen (G. v. 1. Juni) 449. — desgl.
für die Fölligkeit und Stundung der Brausteuer
(G. v. 15. Juli Art. I, 6) 699. (G. v. 15. Juli §8)
777. —desgl. für die Anzeige der Brauereiräume
und gefäße (G. v. 15.Juli § 14) 778. — desgl.
für die Anmeldung von Tabakpflanzungen (G. v.
15. Juli § 12) 799. — desgl. für Versteuerungaus=
ländischerWertpapiere (G. v. 15. Juli § 2) 834.
—desgl. für Entrichtung der Reichsstempelabgabebei
Grundstücköübertragungen (G. v. 15. Juli § 83)
853. — desgl. zur Beschreitungdes Rechtswegs in
Reichsstempelabgabesachen (G. v. 15. Juli § 94)
857. — Frist für die Wiedereinsetzungin den vorigen
Stand im strafgerichtlichen VerfahrengegenMilitär.
personenderSchutztrupven (V. v. 2. Nov. § 16) 948.

s. auch Lieferfrist, Verjährung.

Cocgle
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Führer vonKraftfahrzeugen (G. v. 3. Mai 1) 437.
—Fährerschein(das.& 2bis4,24)437.—Haft.
pflicht(as.5&7f.) 439.

Füllstrich bei Schankgefäßenfür Bier (G. v. 24. Jull)
891.

Funkentelegraphie, Betrieb von Telegraphenanlagen.
auf fremdenSchiffenin deutschenHoheitsgewässern(Bec.
v. 12. Dez.) 977.

Funktionszulagen der mit richterlichenGeschäftenbe=
trauten Schutzgebietsbeamten(G. v. 4. April) 389.

G.
Gartenbau, Gestattungder Einfuhr von Gegenständen
des Gartenbauesüber das Lollamt Rothwasser(Bek. v.
30. Sept.) 934.

Gas, Beförderungvon Wasserstoffgasmit der Eisen.
bahn (Bek. v. 29. Dez. 08.) 2. — desgl. von ver.
dichteten und verflüässigten Gasen (Bek. v.
23.Dez.08.§ 54 undAnl.Cd) 113. (Bek.v.
1. April) 342. (Bek. v. 10. Sept.) 923. (Bek. v.
7. Okt.) 936. (Bek. v. Z. Dez.) 974.

Bestenerung derBeleuchtungsmittel(G. v. 15.Juli
Art. III) 746. (Bek. v. 22. Juli) 880. — Eichung
von Meßwerkzeugen für chemischeund physikalische
Gasbestimmungen(Bek. v. 3. Aug. Art. 14,B) 924.

Gebäude, Besteuerung (G. v. 22. März Art. 1, 1II)
330. — Sicherung von Bauforderungen (G. v.
1.Juni)449.

Gebrauchsmuster, gegenseitigerRechtsschutzzwischen
Deutschlandund den VereinigtenStaaten von Amerika
(Vertr. v. 23. Febr.) 895.

Gebühren für Zustellungen usw. im internationalen
Verkehre(Vertr. v. 17. Juli 05. Art. 7, 16) 417. (G.
v. 5. April) 430. — Abänderung der Bestimmungen
über Gebühren in bürgerlichen Rechtsstreitig.
keiten (G. v. 1. Juni Art. III, 1 bis 6) 493. —
desgl. über Gebührender Rechtsanwälte in bürger=
lichenRechtsstreitigkeiten(das. Art. IV, 1 bis 14) 495.
— Gebührenfür Zeugenund Sachverständigeim straf.
gerichtlichen VerfahrengegenAngehörigederSchug.
truppen (Bek. v. 6. Nov. III zu §§s205, 208) 958.

Gebührenordnung für Rechtsanwälte,#nderung(G. v.
1. Juni) 475.

Gefängnis als Strafe beiZuwiderhandlungengegendie
VorschriftenüberdenHandelmit südwestafrikanischen
Diamanten (V. v. 16. Jan.) 271. — desgl.gegendas



Gefängnis(Ports.)
Weingesetz (G. v. 7. April §5 26 ff.) 399. — desgl.
gegen das Verbot der Ausfuhr von Angoraziegen
ausDeutsch=Südwestafrika(V. v. 15.Febr.) 403. —
desgl. von Straußen und Straußeneiern (V. v.
15. Febr.) 4041 — desgl. gegen das Gesetzüber den
Verkehr mit Kraftfahrzeugen (G. v. 3. Mai III)
442. — desgl. gegen das Gesetzüber die Sicherung
von Bauforderungen (G. v. 1. Juni) 449. — desgl.
gegendas Gesetzgegenden unlauteren Wettbewerb
(G. v. 7. Juni) 499. — desgl. gegen das Vieh=
seuchengesetz (G. v. 26. Juni §8§5.74 bis 77) 539. —
desgl. gegendas Branntweinsteuergesetz (G. v.
15. Juli §§ 111f.) 686. — desgl. gegendas Brau=
steuergesetz(G.v. 15.Juli §545ff.)788.—desgl.
gegendas Tabaksteuergesetz (G. v. 15. Juli Art. 1,1
5 10 710.(G. v. 15.Juli 8§10,41f.) 798.—desgl.
gegendastLeuchtmittelsteuergesetz (G. v. 15. Juli
Art. III &#819ff.) 752. (G. v. 15.Juli 8819f.) 885.
—desgl. gegendas Zündwarensteuergesetz (G. v.
15.Juli Art. IV §929)763. (G. v. 15.Juli §29) 821.

Gefäße für den Brauereibetrieb,Anzeigepflicht(G. v.
15.Juli § 14) 778.

Geflägelcholera, Anzeigepflicht(G. v. 26.Juni § 10)
523.

Gehalt und Zulagen der Reichsbeamten (G. v.
15.Juli 5§1 bis 13) 573. —desgl. derOffiziere

(das.§§24 bis 27) 579.
Gelbfieber, Ratifizierung des internationalenÜberein=
kommensüber Maßregeln gegenGelbfieberusw. vom
3. Dezember1903 durch Spanien (Bek. v. 8. März)
318. — Beitritt des Australischen Bundes zur
ÜlÜbereinkunft(Bek. v. 26. Mail) 468. — Austritt der
niederländischen Kolonien in Westindien (Bek.
v. 7. Juni) 512. — Beitritt von Britisch. Indien
(Bek. v. 15. Juni) 514. — desgl. von Mexiko (Bek.
v. 8. Juli) 769.

Geld und Papiere mit Geldwert, Beförderungauf
derEisenbahn(Bek.v. 23.Dez. 08. §554 zu 2, B 1)
113. — ausländisches Geld als ZLahlungsmittelim
Eisenbahnverkehre(das.§ 9) 95.

Geldforderungen, #nderungder Bestimmungenüber
LwangsvollstreckungwegenGeldforderungen(G.v. 1.Juni
Art. II, 53) 492.

Geldstrafen beiReisenaufderEisenbahnohne gültige
Fahrkarte (Bek. v. 23. Dez. 08. § 16) 98. — bei
Mitnahme von Hunden in diePersonenzügeohnevor=

Cocgle

1909. 15

Geldstrafen (Forts.)
schriftsmäßigenAusweis (das.§ 27) 102. — für un=
richtigeBezeichnungbei Auflieferung von Leichen im
Eisenbahnverkehre(das. § 44) 109. — für unrichtige
Angabe des Inhalts usw. bei gewöhnlichemFracht=
gut (das. § 60) 118. — beiZuwiderhandlungengegen
die Vorschriftenüber den Markthandel mit Schlacht=
vieh (G. v. 8. Febr.) 270. — desgl. über den
Handel mit südwestafrikanischen Diamanten (V.
v. 16. Jan.) 271. — desgl. bei Juwiderhandlungen
gegen das Wechselstempelgesetz (G. v. 4. März)
305. (Bek. v. 10. März) 310. (G. v. 15. Juli) 740.
(Bek.v. 21. Juli) 825. — desgl.gegendasWein.
gesetz (G. v. 7. April 8526 ffl.) 399. — Geldstrafe
für Ausfuhr von Angoraziegen aus Deutsch=Süd.
westafrika (V. v. 15. Febr.) 403. — desgl. von
Straußen und Straußeneiern (V. v. 15. Febr.)
404. — Geldstrafenbei Zuwiderhandlungengegendas
Gesetzüber denVerkehr mit Kraftfahrzeugen (G. v.
3. Mai §§ 21 f.) 442. — desgl. gegendas Gesetzüber
die Sicherungvon Bauforderungen (G. v. 1. Juni)
449.—desgl. gegendasGesetzgegendenunlauteren
Wettbewerb (G. v. 7. Juni) 499. — desgl. gegen
das Viehseuchengesetz (G. v. 26. Juni 88 74 bis 77)
539. — desgl. gegendas Branntweinsteuergesetz
(G. v. 15. Juli § 111) 686. — desgl. gegen das
Braustenergesetz (G. v. 15. Juli Art. I, 13ff.) 700.
(G. v. 15. Juli §5838f.) 785. — desgl. gegendas
Tabakstenergesetz (G. v. 15. Juli Art. 1, 1 § 1)
710. (G. v. 15. Juli §§ 10, 41 f.) 798. — desgl.
gegendas Reichsstempelgesetz (G. v. 15. Juli) 833.
—desgl. gegendas Leuchtmittelstenergesetz (G.
v. 15. Juli Art. III §§ 19, 20, 24 f.) 752. (G. v.
15. Juli §§ 19, 20, 24 f.) 885. — desgl. gegendas
Zündwarensteuergesetz (G. v. 15. Juli Art. IV
5§ 27ff.) 763. (G. v. 15. Juli §§ 27 ff.) 820. — desgl.
für zollwidrige Verwendung von Gerste als Malz=
gerste (G. v. 3. Aug.) 899.

Geltungsbereich desBrausteuergesetzes(G. v. 15.Juli,
Einleitung) 773.

Gemälde, Beförderungauf der Eisenbahn(Bek. v.
23. Dez. 08. 5 54 zu 2, B 1) 113.

Gemarkung desWeinesals Herkunftsbezeichnung(G.v.
7.upril§6)394.

Gemeinde, AbgabenerhebungvonBier für Rechnung
von Gemeinden(G. v. 15. Juli Art. I, 16a) 701. (G.
v. 15. Juli § 58) 791. — Mitwirkung der Gemeinde.



Gemeinde (Forts.)
behördenbei Festsetzungder Unterlagen für Tabak=
steuern (G. v. 15. Juli § 16). 799.

Gemüse, Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Betrichen
zur Herstellung von Gemüse=und Obstkonservenund
-präserven(Bek. v. 25. Nov.) 965.

Genehmigung, UrkundeüberdieGenehmigungzurAn=
legung von Landdampfkesseln (Bek.v. 17.Dez. 08.
Anl. VI) 49. — desgl. von Schiffsdampfkesseln
(Bek.v.17.Dez.08.Anl.6)90.

Genossenschaftsmühlen in Brauereibetrieben(G. v.
15.Juli §32)784.

Gepäck, BeförderungvonReisegepäckauf derEisenbahn
(Bek.v.23.Dez.08.8830bis39)103.

Gepäckschcin über Reisegepäckim Eisenbahnverkehre
(Bek. v. 23. Dez. 08. 85 32, 34) 104. — Beförderung
von Expreßgut auf Gepäckschein(das.85 40, 41) 108.

GepäckträgeraufEisenbahnstationen(Bek.v.23.Dez.08.
g88)107.

Geräte, ärztliche,aufKauffahrteischiffen(Bek.v. 21.Mai)
447.

Gerichte, Ersuchungsschreibenim internationalenVerkehre
(Vertr.v. 17.Juli 05.II)418.(G.v.5.April)430.

Gerichtliche Urkunden, Zustellungim internationalen
Verkehre(Vertr. v. 17. Juli 05. 1) 414. (G. v. 5. April)
430. #

Gerichtsherren im StrafverfahrengegenAngehörige
der Schutztruppen(V. v. 2. Nov. §§ 3 u. 4) 943.

Gerichtskosten im internationalenVerkehre(Vertr. v.
17.Juli 05.III)421.(G.v.5.April)430.

Gerichtskostengesetz,Anderungen(G.v. 1.Juni) 475.
Gerichtsoffiziere im StrafverfahrengegenAngehörige
derSchutztruppen(V. v. 2. Nov.) 943. (Bek. v. 6. Nov.)
954.

Gerichtsschreiber, Juständigkeitfür die Besorgung
der Zustellungen im internationalenVerkehre (G. v.
5.Upril§ 1)430.

Gerichtsverfassungsgesetz,Anderung(G. v. 1. Juni)
475.

Gerste, zollwidrigeVerwendungals Malzgerste(G. v.
3. August) 899.

Gesandte, Gehalt und Zulagender gesandtschaftlichen
Beamten (G. v. 15. Juli § 1) 573.

Geschäft, Gesetzgegenden unlauterenWettbewerb(G.
v. 7. Juni) 499.

Geschäftsgeheimnisse,Verrat(G.v.7. Juni §17)504.
Geschäftsvermittler, Buch dafür im Weinhandel (Bek.
v.9.Juli Anl.7)565.

Google —
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Gesellschaften mit beschränkterHaftung, Bestenerung
deran Aufsichtsratsmitglieder zahlbarenVergülung
(G. v. 15. Juli VII) 850.

Getreide, börsenmäßigerZeithandelin Getreidean der
Produktenbörse zu Danzig (Bek. v. 24. Dez.) 993.
—desgl. zu Mannheim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Gewerbe, Besteuerung (G. v. 22.März Art. 1,III)
330. (G. v. 22. März § 3) 332. — Abkommenzwischen
demDeutschenReicheund denVereinigtenStaaten von
Amerika,betreffenddengegenseitigengewerblichenRechts.
schutz(Vertr. v. 23. Febr.) 895.

Gewerbebetrieb, Besteuerung(G.v.22.MärzArt.1,11)
330. (G. v. 22. März § 3) 332.

Gewerbeordnung, Erlaß allgemeinerpolizeilicherBe.
stimmungenüber die Anlegung von Landdampf=
kesseln (Bek. v. 17. Dez. 08.) 3. — deögl. von
Schiffsdampfkesseln (Bek.v. 17. Dez. 08.) 51. —
desgl. von Vorschriften über den Befähigungsnachweis
und die Prüfung der Maschinisten auf Seedampf=
schiffender deutschenHandelsflotte (Bek. v. 7. Jan.)
210. — Anderung der Wandergewerbescheine
(Bek. v. 13. Jan.) 259. — Einrichtung und Betrieb
von Steinbrüchen und Steinhauereien (Steinmegz=
betrieben) (Bek. v. 31. Mai) 471. (Bek. v. 8. Dez.)
971. — desgl. von Anlagen zur Verarbeitung der
Thomasschlacke (Bek. v. 3. Juli) 543. (Bek. v.
17. Dez.) 978. — AnderungderVorschriftenüber den
Befähigungsnachweisund die Prüfung der Seeschiffer
und Seesteuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen
vom 16. Jannar 1904 (Bek. v. 24. Juli) 892. — Be.
schäftigungvon Arbeiterinnen in Betrieben zur Her=
stellungvon Gemüse- und Obstkonserven (Bek. v.
25. Nov.) 965. — desgl. von Fischkonserven (Bek.
v. 25. Nov.) 966. — desgl. von Zichorie (Bek. v.
25. Nov.) 908. — desgl. von jugendlichenArbeitern
beiderBearbeitungvon Faserstoffen, Tierhaaren,
Abfällen oder Lumpen (Bek. v. 8. Dez.) 969.

Gewerbliche Brennereien, Begriff (G. v. 15.Juli
13) 664.

Gewerbliche Leistungen, Beachtungder Vorschriften
des Gesetzesgegenden unlauteren Wettbewerb(G. v.
7. Juni) 499.

Gewerbliches Eigentum,Beitritt SerbienszurBrüsseler
Zusatzaktevom 14. Dezember1900, betreffenddie Ab=
änderungderUbereinkunftzumSchutzedesgewerblichen
Eigentums,vom20. März 1883 (Bek.v. 21. Sept.) 926.

Gewicht, Gewichtsfestsetungbeim Markthandel mit
Schlachtvieh (G. v. 8. Febr.) 269. — Gewichtder



Gewicht (Forts.)
Reichsmünzen (G. v. 1. Juni § 3) 508. — Passier=
gewichtder Goldmünzen (das.§ 11) 509. — Steuer=
pflichtigesGewicht der Braustoffe zur Bierbereitung
(G. v. 15. Juli § 5) 775. — desgl. des inländischen
Tabaks (G. v. 15.Juli Art. I, 2 bis 4) 710. (G. v.
15.Juli §§11ff.) 798.

Gewinnanteile von Aussichtsratsmitgliedern,ihreBe=
steuerung(G. v. 15. Juli VII) 850.

Gewinnanteilscheinbogen, Reichsstempelabgabe(G. v.
15.Juli Art. 3a) 731. (G. v. 15.Juli 1) 833. —
Tarissätzedazu(G. v. 15.Juli Art. I, 1) 717. (G. v.
15.Juli Anl.) 864.

Gift, bedingungsweiseZulassungvon giftigenStoffen zur
Eisenbahnbeförderung(Bek. v. 23. Dez. 08. 85 54, 60
und Anl. CIV) 113. (Bek.v. 1.April) 343.

Gläubiger, Sicherung von Bauforderungen(G. v.
1. Juni) 449.

licheGlühlampen, Besteuerung(G. v. 15. Juli Art. 11I),
746. (Bek.v. 22.Juli) 880.

Glühlampen, Besteuerung(G. v. 15.Juli Art. III) 746.
(Bek.v. 22.Juli) 880.

Goldmünzen, Ausprägung,Soll- und Passiergewicht,
Beschaffenheitusw. (G. v. 1. Juni) 507.

Gold= und Silberbarren, BeförderungmitderEisen=
bahn (Bek. v. 23. Dez. 08. 5 54 zu 2, B 1) 113.

Gouvernementsangehörige in den Schutzgebieten,
Wohnungund Mietsentschädigung(G. v. 4. April) 389.

Gouverneur vonDeutsch-Südwestafrika,Vermittelungbei
Verwertung der südwestafrikanischen Diamanten
(V. v. 16. Jan.) 270. — Mitwirkung beim straf.
gerichtlichen Verfahren gegen Militärpersonen der
Schutztruppen (V. v. 2. Nov.) 943. (Bek. v. 6. Nov.)
954.

Großbritannien, Beitritt von Britisch.In dien zur
internationalenÜbereinkunftüberMaßregelngegenPest,
Cholera und Gelbfieber vom 3. Dezember1903
(Bek. v. 15. Juni) 514. — Handelsbeziehungen
zum Britischen Reiche (G. v. 13. Dez.) 979. (Bek. v.
22. Dez.) 980.

Grundbesitz, Besteuerung(G. v. 22.März Art. 1,III)
330. (G. v. 22.März §3) 332.

Grundkapital derReichsbank(G. v. 1.Juni) 515.
Grundstücke, Besteuerung (G.v. 22.März Art.1,111)
330. (G. v. 22. März § 3) 332. — Reichsstempel=
abgabe bei Grundstücksübertragungen(G. v. 15. Juli
Art. 4) 734. (G. v. 15.Juli IX) 852. — Tarifsätze
Reichs=Gesetzbl.1909.

Cocgle

Grundstücke (orts.)
dazu (G. v. 15.Juli Art. 2) 725. (G. v. 15.Juli
Anl.) 875. «

Güter,BeförderungaufdetEisenbahn(Eisenb·-Vers
kehrsordnungv. 23. Dez. 08.) 93. — Beförderungvon
Handgepäck (das. 88 28, 29) 102. — desgl. von
Reisegepäck (das.8§30 bis 39) 103.— desgl.von
Expreßgut (das.8§§40 bis 43) 107. — desgl. von
Leichen (das.§##44 bis 47) 108. — deegl.von
lebenden Tieren (das.8§848 bis 52 und Anl. B)
110. — desgl.von sonstigen Gütern (das.8§ 53 bis
100) 112. — von der Beförderung ausgeschlossene
oder nur bedingungsweise zur Beförderung zuge=
lasseneGegenstände(das.85 29, 54, 60) 103.

H.
Haarfärbemittel, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106)
684.

Hafer, Zeithandeldarin an derProduktenbörse zu
Danzig (Bek. v. 24. Dez.) 993. — desgl.zu Mann=
heim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Haft als Strafe beiZuwiderhandlungengegendieVor=
schriftenüber denMarkthandel mit Schlachtvieh (G.
v. S. Febr. § 3) 270. — Personalhaft in Hivil- und
Handelssachenim internationalen Verkehre (Vertr. v.
17.Juli 05. V) 425.

Haftpflicht s. Haftung.
Haftung der Eisenbahn für ihre Leute (Bek. v.
23. Dez. 08. § 5) 95. — Haftung für Reisegepäck
(das.88 35 bis 39) 105. — Haftung des Absenders
für Angaben im Frachtbrief (das. 5 57) 116. —
desgl. für Schaden, der durch mangelhaft ver=
packtes Gut entsteht(das.§ 62 zu 4) 121. —desgl.
für Vollständigkeitder Begleitpapiere zur Erfüllung
der Zoll., Steuer- und Polizeivorschriften(das. § 65)
124. — desgl. für Nachzahlung an Gebühren(dafs.
§8 60 zu 4 und 70) 119. — Haftung der Eisenbahn
für Güter (das.§§73,84 bis 100) 128.— Haftung
bei Mängeln der Verpackung (das.§ 62) 121. —
HaftungderEisenbahnbei UberschreitungderLiefer.
frist (das.§94) 141.— HaftungdesEmpfängersfür
Frachtzuschläge(das.§60zu4) 119.

Haftung für die EntrichtungderWechselstempel.
abgabe (G. v. 4. März Art. 1, IV) 306. (G. v. 4.März
§&4 ff.)311. (G. v. 15.Juli Art. 1, III bis VI) 741.
(G. v. 15.Juli §§5 ff.)826. — Haftpflichtfür Un=

0



Haftung (Forts.)
fälle im Verkehremit Kraftfahrzeugen (G. v. 3.Mal
§*7 bis 20) 439. — Haftung für Bauforderungen
(G. v. 1. Juni) 449. — desgl. für die Verbrauchs=
abgabefür Branntwein (G. v. 15. Juli §§8 u. 131
bis 133) 663. — desgl. für verwirkteGeldstrafenin
Brauereibetrieben (G. v. 15. Juli § 51) 769. —
besgl.für dieTabakversteuerung(G. v. 15.Juli 8§14,
209und 52) 799. — desgl. für die Reichsstempel.
abgaben(G.v. 15.Juli) 717. (G.v. 15.Juli) 833.
—desgl. für die Leuchtmittelsteuer (G. v.15. Juli
Art. III 8§28) 754. (G. v. 15. Juli § 28) 887. — desgl.
für die Zündwarensteuer (G. v. 15. Juli Art. IV.
§86 u. 31) 758. (G. v. 15. Juli 8§ 6 u. 31) 816.

s. auchSchadensersatz.
Halberzeugnisse steuerpflichtigerBeleuchtungsmitlel(G.
v.15.Juli Art.111313)750.(G.v. 15.Juli §13)
884.

Halter einesKrastfahrzeugs,Haftpflicht(G. v. 3.Mai II)
439.

Handel mit südwestafrikanischen Diamanten (V.
v. 16. Jan.) 270. — börsenmößigerJZeithandelin Ge=
treide an derProduktenbörse zu Danzig (Bek.
v. 24. Dez.) 993. — desgl. zu Mannheim (Bek.v.
27. Dez.) 997.

Handelsbeziehungen zum BritischenReiche (G. v.
13. Dez.)979. (Bek. v. 22. Dez.) 980.

Handelsflotte, Befähigungsnachweisund Prüfung der
Maschinistenauf SeedampfschiffenderdeutschenHandels=
slotte(Bek.v. 7. Jan.) 210.

Handelssachen, Bustellunggerichtlicherundaußergericht=
licherUrkundenin Jivil- und Handelssachenim inter=
nationalen Verkehre(Vertr. v. 17. Juli 05. 1) 414.
(G. v. 5. April) 430. — Berufungs-= und Be=
schwerdegerichte in Handelssachen(G. v.1. Juni
Art. J, 3ff.) 475.

Handelsvertrag zwischendemDeutschenReicheunddem
Freistaat El Salvador (v. 14. April 08.) 405. —
wischen dem DeutschenReiche und Venezuela (o.
26. Jan.) 919.

Handgepäck, Mitnahmein die Eisenbahn=Personen.
wagen(Bek.v.23.Dez.08.8 28,29)102.— Be=
förderung durch Gepäckträger (das.§ 38) 107. —
Aufbewahrung auf den Stationen (das.§ 39) 107.

Handlungen, AnderungderVorschriftenüberZwangs=
vollstreckungzur Erwirkung von Handlungen (G. v.
1. Juni Art. II, 54) 492.

Cocgle

1909.

Hänuser, Sicherungvon Bauforderungen(G.v. 1.Juni)
449.

Hausgewerbetreibende, Unterstützungaus Anlaß des
Tabaksteuergesetzes(G. v. 15. Juli Art. IIa) 713.

Haushalt derSchutzgebiete,Kontrole für 1908 (G. v.
17. März) 320. — Haushalts- Etat für 1909 (G. v.
4. April) 378. — Nachtrag dazu (G. v. 27. Dez.) 991.

Haussuchungen bei Verdacht von Brausteuerhinter=
ziehungen(G. v. 15. Juli § 35) 785.

Haustiere, Viehseuchengesetz(G. v. 26. Juni) 519.
Haustrunk aus Traubenmaische,Traubenmost,Wein=
rückständenoder getrocknetenWeinbeeren(G. v. 7. April
§ 11) 395 (Bek v. 9. Juli) 519. — Stenerermäßigung
für Bier als Haustrunk (G. v. 15. Juli Art. 1, 6 u. 7)
698.(G.v. 15.Juli §6) 776.

Hautverschönerungsmittel, Eingangszoll(G.v.15.Juli
§100)684.

Hawai, Einfahrverbot für lebendePflanzen, Obst usw.
ans Hawai (Vek. v. 27. Juli) 893.

Heizfläche beiLauddampfkesseln (Bek.v. 17.Dez.08.
§53) 3) 5. — bei Schiffsbampfkesseln (Bek. v.
17. Dez.08. § 3, 3) 53.

Hclgoland, Einfübrung des Wechselstempelgesetzes
(G. v. 4. März Art. 3) 309. (G. v. 4. März § 30)
316. (G. v. 15. Juli § 31) 832. — dezgl.derGesetze
über die Freizügigkeit und über den Unter.
stützungswohnsitz (V. v. 29. März) 335. — AUn=
wendung des Gesetzesüber die Reichskriegshäfen
auf die Insel Helgoland und ihre Gewässer(V. v.
28. Juni) 925.

HerkunftsbezeichmungvonWein (G. v. 7. April §6)
394.

Herzegowina s. Bosnien=Herzegowina.
Hessen, Bildung von Weinbaubezirken(Bek.v. 30. Jan.)
264.—

Hilfsmittel zur Krankenpflegeauf Kauffahrteischiffen
(Bek. v. 21. Mai) 447.

Hinterbliebene, ÜbertragungderVerwaltungdesHinter=
bliebenen=Versicherungsfonds an den Reichskanzler
(G. v. 1. Juni) 469. — Gewährung des Gnaden.
quartals an HinterbliebenenichtetatsmäßigerSchut
gebietsbeamter (E. v. 4. April) 390. — Underung
des § 2 des Gesetzes,betreffendden Hinterbliebenen.
Versicherungsfonds,vom8. April 1907 (G. v. 11. Dez.)
973.

Hinterlegung vonProzeßkostenim internationalenVer=
kehre(Vertr. v. 17. Juli 05. III) 421. (G. v. 5. April)
430.



Hinterziehung der Wechselstempelstener (G. v.
4. März) 305. (Bek. v. 10.März) 310. (G. v. 15. Juli)
740. (Bek. v. 21. Juli) 825. — der Branntwein=
verbrauchsabgabe (G. v. 15. Juli § 111) 686. —
der Brausteuer (G. v. 15. Juli §§ 39 ff.) 786. —
desTabakzolls (G. v. 15.Juli Art. I, 1 § 11)710.
(G. v. 15. Juli § 10) 798. — der Tabaksteuer
(G. v. 15.Juli &#41 ff.)807.— derLeuchtmittel.
steuer(G. v. 15.Juli Art.1118§17bis21) 701.
(G. v. 15. Juli §§ 17 bis 21) 884. — der Zünd=
warensteuer (G. v. 15.Juli Art. IV 5523 ff.) 762.
(G. v. 15.Juli §§23 ff.) 820.

Zollwidrige Verwendung von Gerste als Malz.
gerste (G. v. 3. Aug.) 899.

Hochsecfischereifahrzeuge, Nichtanwendungder Vor=
schriften über die Vesetzungder Kauffahrteischiffemit
Kapitänen und Schiffsoffizieren vom 16. Juni 1903
(Bek.v. 21.Mai) 446.

Hohenzollern, Kontingentierungsverfahrenfür Braunt=
wein (G. v. 15. Juli § 26) 666.

Höhere Gewalt befreit von der Verpflichtung zur
Eisenbahnbeförderung (Bek. v. 23. Dez. 08. §3)
94. — desgl. von der Verpslichtungzum Schadens.
ersatze (das. § 84) 137.

Hongkong, Beihilfe des Reichs zu Posidampfschifs=
verbindungendahin (G. v. S. März) 317.

Hopfen, zulässigerStoff zur Bierbereitung(G. v. 15. Juli
81) 773.

Hühnerpest, Anzeigepflicht(G. v. 26. Juni 8 10) 523.
Hunde, Mitnahme auf den Eisenbahnen (Bek. v.
23. Dez. 08. § 27) 102. — Beförderung als Reise.
gepäck (das. 5 30 zu 3) 103. — als besonderes
Frachtgut (das.§ 48 bis 52 und Anl. B) 110.

Hüningen, Schaffungvon Rayons (Bek.v. 28.Sept.)
933.

Hypothek, SicherungvonBauforderungen(G. v. 1.Juni)
449.

J.
Impfung bei Viehseuchen(G. v. 26. Juni § 23) 528.
Jnstrumente, ärztliche,auf Kauffahrteischiffen(Bek.u=
21.Mai) 447.

Interesse an der Lieferung bei Beförderungvon
Gepäck,Gütern usw.auf derEisenbahn(Bek.v. 23.Dez.
08. 8§27, 32, 37, 48, 56, 92 bis 94) 102.

Internationale Luftschiffahrt=Ausstellung zuFrank.=
furt a. M. 1909, Schutz von Ersindungenusw. (Bek.
v. 19.März) 334.

Cocgle

1909. 19

Internationale übereinkunft über Maßregelngegen
Pest, Cholera undGelbfieber vom3.Dezember1903,
Ratifizierung durch Spanien (Bek. v. 8. März) 318.
—Beitritt desAustralischen Vundes (Bek.v.26.Mai)
468. — Austritt der niederländischen Kolonien
in Westindien(Bek.v. 7. Juni) 512. — Beitritt von
Britisch. Indien (Bek. v. 15. Juni) 514. — desgzl.
von Mexiko (Bek.v. 8. Juli) 769.

Internationales Abkommen überdenSivilprozeßvem
17. Juli 1305 (Bek. v.24. April) 109. (G. v. 5. April) 43.

Internationales Privatrecht, Außerkrafttreren#s
Absommensdarübervom 14. November1896 und des
Zusaszprotokollsvom22. Mai 1897. (Bek. v. 24. AVr#i#t)
409. (G. v. 5. April) 430.

Internationales UÜbereinkommenüber denEisen.
babnufrachtverkehr, BerichtigungderListe der daran
beterligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 5. Jan.) 200. —
neue Liste (Bek.v. 3. März) 280. — Anderung und
Ergänzung der Liste (Bek. v. 26. April) 434. (Bek. v
2. Juni) 474. (Bek. v. 14.Juni) 513. (Vek.v. 16.Julil
771. (Bek. v. 5. Nov.) 962. (Bek.v. 18.Dez.) 992.

Jnvalidenfonds s. Reichs=Invalidensonds.
Inventurausverkauf, Befreiung von den Vorschriften
gewöhnlicherWarenausverkäufe(G. v. 7. Juni 99) 501.

Italien, neue Liste der am Internationalen Uberein=
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr beteiligten
Cisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 289. 295. 290. 303.
— Anderung der Liste (Bek. v. 2. Juni) 474. (Bek.v.
14.Juni) 514. (Vek.v. 5. Nov.) 963. (Bek.v. 18.Ocz.)
902. — Internationales Abkommenüber den Jivil.
prozeß vom 17. Juli 1905 (Bek. v. 24. April) 409.

JIngendliche Arbeiter in Steinmetzbetrieben (Bek.
v. 31. Mai § 10) 473. — in Anlagen zur Verarbeitung
von Thomasschlacke (Bek. v. 3. Juli § 14) 546. —
in Anlagen zur Herstellung von Zichorie (Bek. v.
25. Nov.) 968. — Beschäfligungbei der Bearbeitung
von Faserstoffen, Tierhaaren, Abfällen oder
ZLumpen (Bek.v. 8. Dez.) 909.

K.
Kadaver gefalleneroder getöteterseuchekrankerTiere
(G.v.26.Juni)519.

Kaffec, JollerhöhungundNachverzollung(G.v.15.Juli
Art. II) 746.

Kahn, Andienung von börsenmäßiggehandeltemGctreide
in Danzig von einem Wasserfahrzeugaus (Bek. v.
21. Oeg.)993.

O-'



Kaiser, Bestätigung,Milderung und Aufhebungvon
Strafurteilen gegen Angehörige der Schutztruppen
(G. v. 2. Nov. & 6 bis 8) 944.

Kaiserliche Schutztruppen, Diensteinkommen der
OffiziereundUnteroffiziere(G. v. 15. Juli 88 14ff.) 577.
— Strafgerichtliches Verfahren gegen Militär=
personender KaiserlichenSchutztruppen(V. v. 2. Nov.)
943.

Kaiserliche Verordnung über denSandel mit süd=
westafrikanischen Diamanten (V. v. 16. Jan.)ö270.

—über dieEinführung derGesetzeüberdieFreizügigkeit
und über den Unterstützungswohnsitzin Helgoland
(V. v. 29. März) 335. — über die Ausfuhr von
Angoraziegen aus Südwestafrika (V. v. 15. Febr.)
403. — desgl.von Straußen und Straußeneiern
(V. v. 15. Febr.) 404. — Anrechnungvon Kriegs.
jahren (A. E. v. 1.April) 433. — Abänderung der
Verordnung vom 13. Juli 1898 betr.Naturalleistungen
für die bewaffnete Macht im Frieden (A. E. v.
27. Mai) 470. — Anwendung des Gesetzesüber die
Reichskriegshäfen auf die Insel Helgoland und
ihre Gewässer(V. v. 28. Juni) 925. — Einberufung
des Reichstags (V. v. 3. Nov.) 941. — Strafge=
richtliches VerfahrengegenMilitärpersonenderKaiser=
lichenSchutztruppen (V. v. 2. Nov.) 943. — Ande=
rung des Statuts der Reichsbank (V. v. 18.Dez.)
980.

Kalahariexpedition, Anrechnungvon Kriegsjahren
(A. E. v. 1. April) 433.

Kamerun, Haushalts-Etat für 1909(G. v. 4.April)
381. 392. — Nachtrag dazu (G. v. 27. Dez.) 991.—
Anrechnungvon Kriegsjahren (A. E. v. 1. April) 433.

Kammern für Handelssachen als Berufungs,- und
Beschwerdegerichte (G. v. 1. Juni Art. I, 3) 475.
— Juständigkeit (das.Art. 1, 5) 475.— Zuständigkeit
für Klagen wegenunlauteren Wettbewerbs (G. v.
7. Juni § 27) 506.

Kanzleibeamte, Anrechnungdes Diätariats auf das
Besoldungsdienstalter(G. v. 15. Juli §§ 6 und 8) 574.

Kapitän, Ergänzung der Vorschriftenüber die Besetzung
derKauffahrteischiffemit Kapitänen vom 16. Juni 1903
(Bek. v. 7. Jan.) 247. (Bek. v. 21. Mai) 445.

Karlsruhe (Baden), ReichsbankdaselbstAbrechnungs=
stelleim Scheckverkehre(Bek.v. 21. Jan.) 262.

Karolinen, Haushalts- Etat für 1909 (G. v. 4. April)
385.

Kauffahrteischiffe, ErgänzungderVorschriftenüberihre
Besetzungmit Kapitänen und Schiffsoffizieren vom

Cocgle

1909.

Kauffahrteischiffe(orts.)
16.Juni1903(Bek.v.7.Jan.)247.(Bek.v.21.Mal)
445.— desgl.überKranken fürsorge auf Kauffahrtei=
schiffenvom3.Juli 1905(Bek.v.21.Mai)446.—.
desgl. über den Befähigungsnachweisund die Prüfung
derSeeschiffer und Seesteuerleute vom16.Januar
1904(Bek.v. 24.Juli) 892.

Kaufgeschäfte, Reichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli 1)
837. — Tarifsätzedazu (das.Anl.) 866.

Kaufmann, Gesetzgegenden unlauterenWettbewerb
(G. v. 7. Juni) 499.

Kaufverträge, Reichsstempelabgabe(G.v.15.Juli Art.2)
725. (G. v. 15.Juli Anl.) 875.

Kautabak, Zoll (G.v. 15.Juli Art.1, 1) 705. (G.v.
15. Juli § 1) 794.

Kellerbehandlung desWeines(G. v. 7.April §#§4, 19)
394. (Bek. v. 9. Juli) 549.

Kellerbuch fürWeinkellereien(Bek.v. 3. Juli Anl.3 u.4)
557.

KennzeichnungdesWeinesbeimVerkaufe(G.v.7.April)
393. — derKraftfahrzeuge (G. v. 3. Mai §§ 6, 25)
438.

Kessel, allgemeinepolizeilicheBestimmungenüber die
Anlegung von Landdampfkesseln (Bek. v. 17. Dez. 08.)
3. — desgl. von Schiffsdampfkesseln (Bek. v.
17.Dez.08.)51.

Kiautschon,GSaushalts-Etatfür1909(G.v.4.Apri 387.
— Nachtrag dazu (G. v. 27. Dez.) 992.

Kinder, Fahrpreisermäßigungauf denEisenbahnen(Bek.
v. 23. Dez. 08. §512) 97.

Kisten zur Versendungvon Sprengstoffenmit derEisen=
bahn (Bek. v. 29. Dez. 08.) 1. (Bek. v. 19. Jan.) 261.

s. auchBehälter.
Klagen im internationalenVerkehre(Bek. v. 24. April)
09. (G.v. 5.April)430.

Klasseneinteilung der Orte bezüglichder Wohnungs=
geldzuschüsse(G. v. 15.Juli § 30) 580.

Klanenseuche,Anzeigepflicht(G. v. 26.Juni § 10) 523.
—besondere Vorschriften(das. §§ 47 bis 49) 532.

Kleinbrennercien, BegriffundAbfindung(G.v. 15.Juli
§&15bis17)664.

Kleinverkauf von Zigaretten,AnderungderSteuersätze
(G. v. 15. Juli Art. IIIa) 713.

Knallkorke, Versendungmit der Eisenbahn(Bek. v.
29. Dez. 08.) 1. (Bek. v. 19. Jan.) 261.

Knochen, BahnversandungereinigterKnochenzwischen
Kiel - Eiderstedt und Rendsburg- Tornesch (Bek. v.
23. März) 334.



Kognak, Herstellung und Verkauf (G. v. 7. April
gð 15ff.) 396. (Bek. v. 9. Juli) 549. — Eingangs=
Joll (G.v. 15.Juli §106)684.

Kognaköl, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106) 684.
Kohlenfadenlampen, Besteuerung (G. v. 15. Juli
Urt.111§2) 747.(G.v. 15.Juli §2)880.

Kolonialdienstzulagen derSchutzgebietsbeamten(G. v.
4. April) 388.

Kommissionär, Versteuerungdervonihmabgeschlossenen
Geschäfte(G.v. 15.Juli 913)837.

Konkur #masse,VerkaufvonWarendaraus(G.v.7.Juni
56)500.

Konnossemente, Reichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli
Anl.) 869.

Konserven, Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Betrieben
zur Herstellung von Gemüse- und Obstkonserven
(Bek. v. 25. Nov.) 965. — desgl. vonFisch konserven
(Bek.v. 25.Nov.) 966.

Konsularbeamte, Gchaltund Zulagen(G. v. 15.Juli
5 1) 573.

Konsfuln,VermittelungbeiZustellunggerichtlicherund
außergerichtlicherUrkundenin Zivil- und Handelssachen
im internationalenVerkehre(Vertr. v. 17. Juli 05. 1)
414.(G.v. 5.April)430.

Kontingentierung des Branntweins(G. v. 15. Juni
K 24f.)666.

Kontore sindBetriebsstättenimSinne desDoppelsteuer=
gesetzes(G. v. 22. März Art. 1, III) 330. (G. v.
22. März §3) 332.

Koutrollbuch in BetriebenzurVerarbeitungvonTho.
masschlacke (Bek. v. 3. Juli § 17) 547. — Kontroll=
buchüberZuckerungvon Wein (Bek. v. 9. Juli Anl. 9)
569.

Kontrolle des Reichshaushaltsusw. s. Reichshaus=
halt usw.— Kontrolle derWeinbereitung usw. (G.
v. 7. April § 21) 398.

Kopfwasser, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106) 684.
Körperverletzungen, Hinzuziehungvon Sachverständigen

Schutztruppen(Bek. v. 6. Nov. III zu 5§ 209, 299, B)
958.
KosmetischeMittel, Eingangszoll(G. v. 15.Juli
5 106)684.

Kostbarkeiten,Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 23. Dez. 08. § 54 zu 2, B 1) 113.

Kosten im strafgerichtlichenVerfahren gegenMilttärper=
sonender Schugtruppen(Bek.v. 6ö.Nov. 1II zu § 469)
961.

Cocgle

1909. 21

Kostenvorschußin Rechtsstreiten,AbänderungderVor=
schriften(G.v. 1.JuniArt.III,9 bis11)495.

Kostenzahlungin Rechtsstreiten,AbänderungderVor=
schriften(G. v. 1. Juni Art. III, 9 bis 11) 495.

Kraftfahrzeuge,Verkehr damit(G. v. 3.Mai) 437.
— allgemeineVerkehrsvorschriften(das. §§1 bis 6)
437.— Haftpflicht (das.§§7 bis20)439.—.
Strafvorschriften(das.6#21bis26)442.— Be.
steuerungderErlaubniskarten (G. v. 15. Juli VI)
847.

Krafträder, Besteuerungder Erlaubniskarten(G. v.
15. Juli Anl.) 872.

Kraftwagen, BesteuerungderErlaubniskarten(G. v.
15. Juli Anl.) 872.

Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen,#nderungder
Vorschriftendarübervom3. Juli 1905 (Bek.v. 21.Mai)
446.

KrankenpflegeaufKauffahrteischiffen,ErgänzungderVor=
schriftenüber die Hilfsmittel dazu vom 3. Juli 1905
(Bek. v. 21. Mai) 447.

Krankenunterstützung,Einwirkungauf öffentlicheRechte
(C.v. 15.März)319.

Kreditierung derTabaksteuer(G. v. 15.Juli §30) 804.
Kriegsgerichtefür AngehörigederSchutztruppen(V.
v. 2. Nov.) 943. (Bek. v. 6. Nov.) 954.

Kriegsjahre, Aurechnungsolcheraus Anlaß militärischer
Unternehmungenin Südwestafrikaund Kamerun (A. E.
v. 1.April)433.

Kriegsschiffe, Betrieb von Telegraphenanlagenauf
fremdenSchiffen in deutschenHoheitsgewässern(Bek. v.
12. Dez.) 977.

Kunstaltertümer, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 23. Dez. 08. 5 54 zu 2, B 1) 113.

Kunstgegenstände, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 23. Dez. 08. 8§54 zu 2, B 1) 113.

Kupfermünzen, Ausprägung,Gewicht,Beschaffenheitusw.
(G. v. 1. Juni) 507.

Kuxe, Reichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli I) 833.—
Tarifsätzedazu (G. v. 15. Juli Art. I, 1) 717 (G. v.
15. Juli Anl.) 861.

L.
Ladegewicht im Eisenbahnverkehre(Bek.v. 23.Dez.08.
§&59,60)117.

Ladescheine, Reichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli Anl.)
870.



22 Sachregister.

Ladungen im Jivilprozeß, Abänderungder Vor=
schrften (G. v. 1. Juni Art. II, 8) 480. — Ladung
von Reichs- und Staatsbeamten als Jeugen im straf=
gerichtlichen VerfahrengegenAngehörigederSchutz=
truppen (Bek.v. 6. Nov. 1II zu § 185) 957.

Lage, BezeichnungvonWein nachWeinbergslagen(G.
v.7.April&6)394.

Lagergeld im Eisenbahnverkehrefür Reisegepäck (Blk.
v. 23. Dez. 08. § 34 zu 3) 105. — desgl. für Leichen
(das. §546) 110. — desgl. für lebende Tiere (dafs.
§550) 112. — dezgl.für sonstige Güter (das.8§ 63,
65,73,80,81)122.

Lagerräume für Thomasmehl(Bek. v. 3. Juli) 543.
Lampen, Besteuerung von Vrennern und Gluhkärpern
für elektrischeundGlühlampen (G. v. 15. Juli Art. III)
746 (Bek.v. 22. Juli) 890.

Landbriefträger, AnrechnungdesDiätariats auf das
Besoldungsdienstalter(G. v. 15. Juli § 6) 574.

Landdampfkessel, allgemeinepolizeilicheBestimmungen
über ihre Anlegung (Bek. v. 17. Dez. 08.) 3.

Landesaufsichtsbehörden, Genehmigung zu Aus=
fübrungsbestimmungen,Abweichungenund Anderungen
bezüglichderEisenbahn=-Verkehrsordnung(Bek.v. 23.Dez.
08.S&2, 6, 16,26,35,47,55,50,67bis64,67,
75,78)94.

Landesfürst, Befreiung von der Reichsstempelabgabe
beiGinudstücksübertragungen(G. v. 15. Juli § 84) 553.

Landeshaushalt für El#aß=Lothringen,Konmollesar
1008 (G. v. 17. März) 320.

Landesregierung, Moaßregelnzur Durchführungdes
Viehseuchengeseßes (G. v. 26. Juni) 519. — Er.
teilung von Erlaubniskarten für Kraftsahrzeuge
(G. v. 15. Juli VI) 847.

Landeszentralbehörden, PreisfestsetzungbeimNarkt=
handel mit Schlachtvieh (G. v. 8. Pebr.) 269. —
Befugnisse, betr. den Vollzug des Weingesehes (G.
v. 7. April § 25) 399. — desgl. desGesetzesüberden
Verkehrmit Kraftfahrzeugen (G. v. 3. Mai § 0) 458.

Landgericht, Mitglieder (G. v. 1. Juni Art. I, 2)
475. — Ergänzung der Vorschriften über das Ver=
fahren vor den Landgerichtenin Zivilprozessen(G. v.%
1. Juni Art. II, 12 und 13) 480.

Landheer, Servisklassenfür die einzelnenStellen(G. v.
1. April § 5) 346.

Landwirtschaft, Schutzvon Erfindungenusw.auf der
Wanderousstellung der Deutschenbandwirtschafts=
gesellschaftzu Leipzig 1900 (Bek. v. 12. Mai) 415.—
landwirtschaftlicheErzengnisseusw. als Waren im S#ne

Ceocgle

1909.

Landwirtschaft(Vorts.)
des Gesetzesgegen den unlauteren Wettbewerb
(G. v. 7. Juni § 2) 499. — Begriff der landwirt=
schaftlichenBrennereien (G. v. 15. Juli §§10 und 11)
663.

Laufgewichtswagen, Eichung(Bek.v. 3. Aug. Art. 12
u. 13.)924.

Lazarettschiffe, RatifzierungdesAbkommensdarüber
vom 21. Dezember 1904 durch Dersien und Beirritt
Schwedens (Wek.v. 11. Märi) 333.

Lehrer, Berechnung des Besoldungsdienstalters(G. v
15.Juli §6)574.

Leichen,BeförderungaufEiseubahnen(Bek.v.23.Dez.08.
s844bis47)108.

Leichenössnung im strafgerichtlichenVerfahrengegen
Militärpersonen der Schutztruppen(Bek.v. 6. Nov. III
zu § 227) 9060.

Leichenpaß:bei Versendungvon Leichenim Eisenbahn=
verkehre(Bek.v. 23. Dez. 08. S§44, 47) 109.

LeichenschauimstrasgerichtlichenVerfahrengegenMilitär.
personender Schuptruppen (Bek. v. 6. Nov. III zu
6 223fl.)950.

Leichnam einer Militärpersonder Schutztruvpen,Ge.
nehmigungzur Beerdigung(Bek.v. ö.Nov. III zu § 151)
957.

Leipzig, Schutzvon Erfindungenusw. auf der Wander=
ausstellungder DeutschenLandwirtschafts-Gesellschaftzu
Leirig 1909(Bek.v. 12.Mai) 445.

Leuchtmittel, Bestenerung(G.v. 15.Juli Art. III) 746.
(Bek.v.22.Juli)880.

Leutuant, BerechnungdesBesoldungsdienstalters(G. v.
15. Juli §517) 577.

Licht, BesteuerungderBeleuchtungsmittel(G. v. 15.Juli
Art.111)746.(Vek.v.22.Juli) 880.

Lieferfrist imEisenbahnverkehrefür Reisegepäck (Ber=
v. 23. Dez. 08. 88533, 34, 37) 105. — desgl. für
Expreßgut (das. § 42) 108. — desgl. für lebende
Tiere (das. §§ 50, 51) 111. — desgl. für andere
Güter(das.& 64,75,90,91)123.— Haftungfür
Überschreitung der Lieferfrist(das.8§94, 97,98)
141. — Zuschlagsfristen zur Lieferfrist (das.§ 75)
130.

s. auchFristen.
Likör, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106)684.
Liste der am internationalenUbereinkommenüber den
Eisenbahnfrachtverkehr beteiligtenEisenbahnstrecken,
Berichtigung (Bek. v. 5. Jan.) 209. — neue Liste (Vek.
v. 3. März) 250. — Anderungund ErgänzungderLisie



Liste (Fortf.)
(Bek. v. 26. April) 184. (Bek. v. 2. Juni) 474. (Bek.v.
14. Juni) 513. (Bek.v. 16.Juli) 771. (Bek.v. 5. Nov.)
962. (Bek. v. 18. Dez.) 992.

Löhnung der Unteroffziere (G. v. 15.Juli §§24 ff.) 579.
LombardgeschäftederReichsbank(G.v. 1.Juni Art. 6)
517.

Lose zu Lotterien,Reichsstempelabgabe(G. v.15. Juli III)
842. — Tarifsätze dazu (das.Anl.) 869.

Lösung von Fahrkartenim Eisenbahnverkehre(Bek.v.
23. Dez. 08. 6 14) 97.

Lotterien, Enrrichtungder Reichsstempelabgabevon
Lotterielosen(G. v. 15.Juli III) 842. — Tarifsätzedazu
(das.Anl.)869.

Luftschiffahrt, Schutzvon Erfindungenusw. auf der
Internationalen Luftschiffahrt= Ausstellung zu Frankfurt
am Main 1909 (Bek. v. 19.März) 334.

Luftzug, künstlicher,bei Landdampfkesseln (Bek.v.
17.Dez. 08. 5 3),4) 5. — bei Schiffsdampfkesseln
(Bek.v. 17.Dez. 08. 8 3, 4) 53.

Lumpen, Verbot der BeschäftigungjugendlicherArbeiter
bei ihrer Bearbeitung (Bek.v. 8. Dez.) 969.

LungenseuchedesRindviehs,Anzeigepflicht(G. v.
26. Juni § 10) 523. — besondereVorschriften (das.
5–50 u. 51) 533.

Lustfahrzeuge, Nichtanwendungder Vorschriftenüber
die Besetzungder Kauffahrteischiffemit Kapitänen und
Schiffsoffizierenvom 16. Juni 1903 (Bek. v. 21. Mai)
446.

Luxemburg, neueListederamInternationalenUberein=
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr beteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 293. 297. — Be.
handlungderdaselbstgewonnenenWeine (G. v. 7.April
533)402.— InternationalesAbkommenüberdenZivil=
prozeß (v. 17. Juli 05.) 410. — RatifizierungdesAb.
kommensund VereinbarungweitererVereinfachungendes
Rechtshilfeverkehrs(Bek.v. 16.August)907.—
Verhältnis zu Deutschlandhinsichtlichder Brausteuer
(G.v. 15.Juli Art.III)702.(G.v. 15.Juli §60)
791. — Ausscheidenaus der norddeutschen Brau=.
steuergemeinschaft (Bek. v. 29. Sept.) 933.

M.
Mahlbuch über Schrotenvon Malz (G. v. 15.Juli
631)784.

Mahnverfahren, ünderungder Vorschriften(G. v.
1.JumArt.II,36bis43)489.

Cocgle

1909. 23

Mais, börsenmäßigerJeithandelan derProduktenbörse
zu Mannheim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Maischbottiche in Branntweinbrennereien(G. v. 15. Juli
g93) 681.

Malz, Besteuerungdeszur Bierbereitung verwendeten
Malzes(G.v. 15.Juli) 695.(Bek.v.21.Juli) 773.
—zollwidrige VerwendungvonGerste als Malzgerste
(G.v. 3.August)899.

Malzbier, Herstellungund FestsetzungdesBegriffs (G. v.
15.Juli Art.1,1)695.(G.v. 15.Juli § 1)773.

Malzextrakt, Besteuerungder Steffe zu seinerHer=
stellung(G. v. 15.Juli Art. I, 4) 696. (G.v. 15.Juli
84) 775.

Malzgerste, zollwidrigeVerwendungvon Gersteals
Malzgerste(G. v. 3. Aug.) 899.

Malzsteuermühlen (Malzauetschen)beigrößerenBrauc-
reien(G.v. 15.Juli Art.1,11)699.(G.v.15.Juli
§*27)782.

Mannheim, Geschäftsbedingungender Produktenbörse
daselbstfür denZeithandelin Getreide(Bek. v. 27. Dez.)
997.

Manometer beiLanddampfkesseln (Bek.v. 17.Dez.08.
* 10) 9. — bei Schiffsdampfkesseln (Bek. v.
17. Dez. 08. § 10) 57. — Prüfungsmanometer
(Bek.v. 17.Dez.08.§14)11.(Bel.v. 17.Dez.os.
814)60. -

Marianen, Haushalts-Etat für 1909 (G.v.4April) 385.
Marine, Servisklassenfür die einzelnenStellen (G. v.
4. April § 5) 346. — Diensteinkommender Ofsiziere
und Unteroffiziere (G. v. 15. Juli 8§ 14 ff.) 577.

Marine=Ingenieure, Diensteinkommen(G. v. 15. Juli
& 14fl.)577.

Mark, Rechnungseinheit für dieReichsgoldwährung
(G. v. 1. Juni § 1) 507. — Ausprägung von Gold=
und Silbermünzen in Markwerten (das. § 2) 507. —
Wertverhältnis zudenLandesmünzen(das.8 15)511.

Markt, PreisfestsezungbeimMarkthandelmir Schiacht.
vieh (G. v. 8. Febr.) 269.

Marschallinseln, Haushaltst=Etatfür 1909 (G. v.
4.April)385.

Maschinenspeisepumpen beiLanddampfke sseln (Bek.
v. 17.Dez.08. §4) 5. — bei Schiffsdampfkesseln
(Bek. v. 17. Dez. 08. § 4) 53.

Maschinisten aufSeedampfschiffenderdeutschenHandels.
flotte, rüfung und Befähigungsnachweis (Bek.
v. 7. Jan.) 210. — Ergänzung der Vorschriftenüber
die Besetzungder Kauffahrteischiffe mit Schiffsoffi=
zicren (Vek. v. 7. Jun.) 217.



Masurien, Neufestsetzungvon Rayons für die neuen
Befestigungenan der MasurischenSeenkette(Bek. v.
22.Juliy892.

Materialvorschriften für Landdampfkessel (Bek.v.
17. Dez.08. Anl. 1) 16. — für Schiffsdampfkessel
(Bek. v. 17. Dez. 08. Anl. 1) 63.

Matrikularbeiträge aus den Jahren 1906 bis 1908.
(G.v. 15.Juli Art.1 §§1 u. 2) 743. (G. v. 27.Dez.)
983.

Maul= undKlauenseuche,Anzeigepflicht(G. v. 26.Juni
g 10) 523. — besondereVorschriften(das.8947 bis 49)
532.

Meinungsverschiedenheiten zwischendemPublikum
und denEisenbahn=Bediensteten(Bek.v.23.Dez08.888)95.

Meistbegünstigung, gegenseitigesIugeständnisin den
VerkehrsbeziehungenzwischendemDeutschenReicheund
demFreistaatEl Salvador (Vertr.v. 14 UApril08.
Art. 1) 406. — desgl. zwischendemDeutschenReiche
und Venezuela (Vertr. v. 26. Jan.) 919. — desgl.
zwischendem DeutschenReicheeinerseitsund Groß.
britannien und Irland sowie den britischenKolonien
und auswärtigenBesitzungenanderseits(G. v. 13.Dez.)
979. (Bek. v. 22. Dez.) 980.

Meßngeräte, chemischeund physikalische,Eichung(Bek.
v. 3. Aug. Art. 14) 924.

Meßuhren beiderBranntweinerzeugung(G. v. 15.Juli
§5§584 ff.) 680.

Meßwerkzenge für chemischeund physikalischeUnter=
suchungen(chemischeundphysikalischeMeßgeräte),Eichung
(Bek. v. 3. Aug. Art. 14) 924.

Metallfadenlampen, Besteuerung(G. v. 15.Juli Art. 1II
82) 747.(G.v. 15.Juli §2)880. «

Mexiko, Beitritt zur internationalenÜbereinkunftüber
Maßregeln gegen Pest usw. vom 3. Dezember1903
(Bek.v. 8.Juli)769.

Mietsentschädigung für Gouvernementsangehörigein
denSchutgebieten(G.v. 4.April)389.

Milch, BeschränkungdesVerkaufsbeiMaul- undKlauen=
seucheund beiTuberkulosedesRindviehs (G. v. 26.Juni
§&48u.61)533.

Milderung von Strafurteilen gegenAngehörigeder
Schutztruppen(V. v. 2. Nov. 86) 944.

Militäranwärter, AnrechnungderMilitär=undMarine.
dienstzeitauf das Besoldungsdienstalter(G. v. 15. Juli
87)675.

Militärbehörden, SchutzmaßregelngegenSeuchender
Pferde und Provianttiere derMilitärverwaltung (G. v.
26.Juni)519.

Cocgle

1909.

Militärfahrkarten, Befreiungvon der Reichsstempel=
abgabe (G. v. 15. Juli Anl.) 872.

Militärjustizverwaltung beim strafgerichtlichenVer=
fahren gegenMilitärpersonen der Schutztruppen(V. v.
2.Nov.921)949.

Militärpersonen, strafgerichtlichesVerfahren gegen
Militärpersonen der KaiserlichenSchutztruppen(V. v.
2. Nov.) 943. (Bek. v. 6. Nov.) 954.

Militärstrafgerichtsordnung, Anwendungbeimstraf
gerichtlichenVerfahren gegendieAngehörigenderSchutz.
truppen (V. v. 2.Nov. § 1) 943. (Bek.v. 6.Nov.) 954.

Militärtarif für Eisenbahnen,A#nderung(Bek. v.
28.Juli)902.

Militär=Transport=Ordnung, Anderung(Bek. v.
29. Dez. 08.) 2. (Bek. v. 2. Febr.) 272. (Bek. v.
19. März) 321. (Bek. v. 27. März) 336. (Bek. v.
30. Juni) 543. (Bek.v. 28.Juli) 902. (Bek.v. 17.Sept.)
927. (Bek.v. 16.Okt.)937.

Milzbrand, Anzeigepflicht(G. v. 26.Juni § 10) 523.
(Bek. v. 28. Sept.) 933. — besondereVorschriften
(G.v.26.Juni§ 32bis35)530.

Minderung, HaftungderEisenbahnfür Minderungdes
Reisegepäcks (Bek. v. 23. Dez. 08. § 35) 105. —
Minderung von sonstigemEisenbahn gute (das.88 62,
77,81,82f.) 120.

Mischungsverhältnis der Reichsgold-und Silber=
münzen(G. v. 1. Juni § 3) 508.

Mitglieder des Landgerich ts (G. v. 1. Juni Art. I, 2)
475. — Reichsstempelabgabevon Vergütungenusw.der
Mitglieder des Aufsichtsrats von Aktiengesellschaften
usw.(G.v. 15.Juli VII)850.

Modell, gegenseitigerRechtsschutzzwischenDeutschland
und den Vereinigten Staaten von Amerika (Vertr.
v. 23. Febr.) 895. — desgl. zwischenDeutschlandund
Dänemark (Vertr. v. 12. Juni) 915.

Most, BehandlungbeiderWeinbereitung(G. v. 7. April)
393.(Bek.v. 9.Juli) 549.

Mühlenwerke bei größerenBrauereien(G. v. 15.Juli
Vr. I, 11)699.(G.v.15.Juli §27)782.

München, SchußtzvonErfindungen,MusternundWaren.
zeichenauf der DeutschenBrauerei= Ausstellung zu
München 1909 (Bek. v. 18. Aug.) 917.

Mündelgeld, Anlegungin Schuldverschreibungender
Zivilhospizien der Stadt Straßburg im Elsaß (Bek. v.
16. Jan.) 260.

Mündliche Verhandlung imLivilprozeß,Abänderung
der Vorschriften(G. v. 1. Juni Art. II, 4 u. 5) 479.

Mundwasser, Eingangszoll(G. v. 15. Juli § 106) 684.



Munition, Befoͤrderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
29.Dez.08.) 1. (Bek.v. 23.Dez.08. 8§29, 54 und
Anl. Clb) 103. (Bek. v. 2. Febr.) 272. (Bek. v.
19.März)321.(Bek.v. 1.April) 341.(Bek.v.30.Juni)
543. (Bek. v. 7. Okt.)935. (Bek.v. 8. Dez.)974.

Munitionsgegenstände, Verzeichnisder in derArmee
und Marine eingeführtenSprengstoffeund Munitions=
gegenstände(Bek. v. 17. Sept.) 927.

Münzen, Beförderung mit der Eisenbahn (Bek. v.
23. Dez. 08. § 54 zu 2, B 1) 113. — Ausprägung
usw. von Reichsmünzen(G. v. 1. Juni) 507.

Münzgesetz (v. 1. Juni) 507.
Münzverbrechen (Münzvergehen)im strafgerichtlichen
Verfahren gegenAngehörigeder Schutztruppen(Bek.v.
6. Nov. III zu § 219) 959.

Muster, Schutzauf der InternationalenPhotographi=
schen Ausstellungzu Dresden 1909 (Bek.v. 9. Jan.)
249. — desgl. auf der Internationalen Luftschiff=
fahrt-- Ausstellung zu Frankfurt a. M. 1909 (Bek.
v. 19. März) 334. — desgl.auf derWanderausstellung
der Deutschen LandwirtschaftsGesellschaft zu
Leipzig 1909 (Bek. v. 12. Mai) 445. — desgl. auf
der DeutschenBrauerei-=Ausstellung zu München
1909 (Bek. v. 18. Aug.) 917. —desgl. auf derWelt=
ausstellung in Brüssel 1910 (Bek. v. 6. Okt.) 935.

GegenseitigerRechtsschutz zwischenDeutschland
und den VereinigtenStaaten von Amerika (Vertr. v.
23. Febr.) 895. — desgl. zwischenDeutschlandund
Dänemark (Vertr. v. 12. Juni) 915.

N.
Nachbarorte im Sinne der Wechselordnungund des
Scheckgesetzes(Bek. v. 9. Jan.) 249.

Nachmachen vonWein istverboten(G. v. 7. April § 9)
395.

Nachmaischenin Brauereibetrieben(G. v. 15.Juli §20)
781.

Nachnahmen aufEisenbahngütern(Bek.v. 23. Dez.08.
§ 56,72,73,76,81)115.

NachschiebenvonWarenbeiAusverkäufen(G. v. 7. Juni
g8)601.

Nachsteuer für Branntwein (G. v. 15.Juli §144)
692. — für Tabak (G. v. 15. Juli Art. II) 711.
(G. v. 15. Juli § 57) 812. — für Schaumwein
(G. v. 15. Juli Art. 4) 715. — für Leuchtmittel
(G.v. 15.Juli Art.III§ 39)756.(G.v. 15.Juli
Reichs-Gesetzbl.1909.

Cocgle

1909. 25

Nachstener (Forts.)
5 39) 889. — für Jündwaren (G. v. 15. Juli
Art. IV §.42) 766. (G. v. 15. Juli § 42) 823.

Nachverzollung für Tabak (G. v. 15.Juli Art. II)
711. (G. v. 15. Juli § 57) 812. — für Kaffee und
Tee (G. v. 15.Juli Art. II § 3) 746.

Naturalleistungen für diebewaffneteMachtimFrieden,
Abänderung der Verordnung vom 13. Juli 1898
(A.E. vom27.Mai)470.

Nebenamt, Diensteinkommenvon Beamtendaraus(G.
v. 15.Juli §3) 573.

Nebenbeschäftigung, Diensteinkommenvon Beamten
daraus (G. v. 15. Juli § 3) 573.

Nebeneisenbahnen,AnwendungderEisenbahn=Verkehrs.
ordnung auf dieselben(Bek. v. 23. Dez. 08. § 1) 93.

Nebengebühren für die Beförderungvon Güternmit
der Eisenbahn (Bek.v. 23. Dez. 08. 58 68, 69, 70,
73, 76, 81) 125. — Unzulässigkeitvon Nebengebühren
bei Erhebung der Brausteuer (G. v. 15. Juli §8)
777.

Nernstlampe, Besteuerung(G. v. 15.Juli Art. 1I182)
747.(G.v. 15.Juli §2)880.

Nesselfieber derSchweine,Anzeigepflicht(G. v. 26. Juni
§510) 523. — besondereVorschriften(das.8 60) 535.

Neubauten, SicherungvonBauforderungen(G. v. 1.Juni)
449.

Neubreisach, NeufestsetzungvonRayons(Bek.v.22.Juli)
892.

Neuenburg, Schaffungvon Rayons (Bek.v. 28.Sept.)
933.

Neu=Guinea, Beihilfe des Reichs zu Postdampf,=
schiffsverbindungen (G. v. 8. März) 317. —
Saushalts-Etat für 1909(G.v.4.Aprih384.

Nichtraucherabteile in den Eisenbahnpersonenwagen
(Bek.v. 23.Dez.08. § 18) 99.

Nickelmünzen, Ausprägung,Gewicht,Beschaffenheitusw.
(G. v. 1. Juni) 507.

Niederlagen sindBetriebsstättenim SinnedesDoppel.
steuergesetzes (G. v. 22. März Art. I, III) 330. (G.
v. 22. März § 3) 332. — Niederlagenfür Thomas.
mehl (Bek. v. 3. Juli) 543.

Niederlande, neueListeder am InternationalenÜber=
einkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr betei=
ligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 286. 298. —
Internationales Abkommen über den Zivilprozeß
vom 17. Juli 1905 (Bek. v. 24. April) 409. — Ver.
einbarung weitererVereinfachungendes Rechtshilfe=
verkehrs mit Deutschland(Bek.v. 16.Aug.) 907.—

D



Niederlarde (Forts.)
Austritt der niederländischenKolonien in Westindien
aus demVerbandeder internationalenÜbereinkunftüber
Maßregeln gegen Pest usw. vom 3. Dezember1903
(Bek. v. 7. Juni) 512.

Norddeutscher Lloyd, Beihilse des Reichszu Post=
dampfschiffsverbindungennach Ostasienund Australien
(G. v. 8. März) 317.

Normal=Eichungskommission, Abänderungund Er=
gänzung der Eichordnung und Eichgebührentaxe(Bek.
v.3.Aug.)924.

Norwegen, Internationales AbkommenüberdenJivil.
prozeß vom 17. Juli 1905 (Bek.v. 24. April) 409. —
VereinbarungweitererVereinfachungenim Rechtshilfe=
verkehre mit Deutschland(Bek. v. 16. Aug.) 907.

Notenumlauf, Anteil derReichsbankamGesamtbetrage
des steuerfreienungedecktenNotenumlaufs (G. v. 1.Juni
Art. 2) 516.

O.
Ober=Rechnungskammer s.Rechnungshof.
Obst, Beschränkungender Einfuhr aus China und
Hawai (Bek.v. 27. Juli) 893. — Beschäftigungvon
Arbeiterinnen in Betrieben zur Herstellungvon Obst=
konserven und präserven (Bek. v. 25. Nev.) 965.

Obstbrennereien, Begriff (G. v. 15.Juli § 12) 664.
Offenbarungseid, Anderungder Vorschriftendarüber
(G. v. 1.Juni Art. II, 55 u. 56) 492.

Offentliche Rechte,EinwirkungvonArmenunterstützungen
auf öffentlicheRechte(G. v. 15.März) 319.

Offtziere desReichsheers,desReichemilitärgerichts,der
KaiserlichenMarine und der KaiserlichenSchugtztruppen,
Diensteinkommen(G. v. 15. Juli §§ 14ff.) 577.

Ordnungsstrafen für Zuwiderhandlungengegendas
Branntweinsteuergeseth (G. v. 15.Juli § 130) 690.
—desgl. gegendat Brausteuergesetz (G. v. 15. Jull
8§47 f.) 788. — desgl.gegendas Tabaksteuergesetz
(G. v. 15. Juli §5 49 bis 51) 810. — desgl.gegendas
Leuchtmittelsteuergeset G. v.15.Juli Art. III 827)
753. (G. v. 15. Juli § 27) 887. — desgl. gegendas
Zündwarenstenergesetz (G. v. 15.Juli Art. IV § 30)
763. (G. v. 15. Juli § 30) 821. —für zollwidrigeVer=
wendung von Gerste als Malzgerste (G. v. 3. Aug.)
899.

Orte, benachbarte,im Sinne der Wechselordnung
und des Scheckgesetzes (Bek. v. 9. Jan.) 249. —

1909.

Orte (Forts.)
Ortsklassenfür den Wohnungzgeldzuschuß (G.v.
15.Juli §30)580.

Ostafrikanisches Schutzgebiets.Deutsch.Ostafrika.
Ostasiatische Expeditionskorps, Auflösung(G. r.
4. April § 6) 346.

OstasiatischesDetachement, Auflösung(G.v.4.Aprit
656)346.

Ostasien, Erhöhungder Reichsbeihilfefür die Post=
dampsschiffsverbindungendahin (G. v. 8. März) 317.

Osterrcich, neue Liste der am Internatonalen Über.
einkommenüber denEisenbahnfrachtverkehr betei=
ligtenEisenbahnstrecken(Bek.v. 3. März) 295. 287. 297.
299. 301. 303. — Underungder Liste(Vek.v. 5.Nov.)
902. — Internationales Abkommenüber den Livil.
prozeß vom 17. Juli 1905 (Bek. v. 24. April) 409.

P.
Palan, Haushalts-Etat für 1909 (G. v. 4. April) 385.
Papiere, Kesselpapierefür Landdampfkessel (Bek.v.
17. Dez.0d. § 19) 13. — für Schiffsdampfkessel
(Bek. v. 17.Dez. 08. § 16) 60.

Parfümerien, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106)684.
Passiergewicht für Goldmünzen(G.v. 1.Juni §11)509.
Pasz für Leichenbei ihrerVersendungim Eisenbahnver=
kehre(Bek.v.23.Deg.08.&§44,47)109.

Patent, gegenseitigerRechtsschutzzwischenDeutschland
und den VereinigtenStaatenvon Amerika(Vertr.v.
23. Febr.) 895.

Perlen, echte:Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.
23.Dez.08.§54zu2,B1) 113.

Persien, Ratifizierungdes Abkommensüber Lagarett=
schiffevom21.Dezember1904(Bek.v.11.Mär 333.

Personalhaft in Zivil- und Handelssachenim inter=
nationalenVerkehre(Vertr. v. 17.Juli 05. Art. 24) 425.

Personen, Beförderungmit der Eisenbahn (Bek.v.
23.Dez.08.8810bis29)96.— Beförderungihres
Gepäcks(das.§§s30 bis 39) 103.

Pest, RatifizierungdesinternationalenUbereinkommens.
überMaßregelngegenPestusw.vomB. Dezember1903
durchSpanien (Bek.v. 8. März) 318. — Beitritt des
Australischen Bundeks zur Ubereinkunft(Bek. v.
26. Mal) 468. — Austritt der niederländischen
Kolonien in Westindien (Bek. v. 7. Juni) 512. —
Beitritt von Britisch=Indien (Bek.v. 15.Juni) 514.
— desgl. von Mexiko (Bek.v. B. Juli) 769.



Pfandrecht der Reichsbankan Forderungen,die im
ReichsschuldbuchoderimStaatsschuldbucheinesdeutschen
Staatrs eingetragensind (G. v. 1. Juni Art. 6, II u.
III) 518.

Pfeifentabak, Joll (G. v. 15. Juli Art. I, 1) 706. (G.
v. 15. Juli § 1) 794.

Pferde, Beförderungmit der Eisenbahn (Bek.v.
23. Dez. 08. ö§s49 u. 51 und Anl. B) 111. — be=
sondereBestimmungenfür Pferde der Militärver=
waltung beim Auftreten von Seuchen(G. v. 26.Juni
§*3) 520. — Anzeigepflichtfür Beschälseuche und
Bläschenausschlag der Pferde (G. v. 26. Juni § 10)
523. — besondereVorschriften(das. 8§ 57, 58) 534.

Pflanzen, Gestattungder Einfuhr über das Zollamt
Rothwasser(Bek. v. 30. Sept.) 934.

Photographie, Schutzvon Ersindungen,Musternund
Warenzeichenauf der Internationalen Photographischen
Ausstellung zu Dresden 1909 (Bek. v. 9. Jan.) 249.

Physikalische Meßgeräte, Eichung(Bek.v. 3.Aug.
Art. 14) 924.

Platina, bedingungsweiseZulassungzur Eisenbahn=
beförderung(Bek.v. 23. Dez. 08. 5 54) 113.

Platzanweisungen, Befreiungvon derWechselstempel=
steuer (G. v. 4. März) 305. (Bek. v. 10. März) 310.
(Bek. v. 21. Juli) 825.

Pockenseucheder Schafe,Anzeigepflicht(G. v. 26.Juni
§510)523.— besondereVorschriften(das.8952bis50)533.

Polizei, allgemeinepolizeilicheBestimmungenüber die
Anlegungvon Landdampfkesseln (Bek.v. 17.Dez.08.)
3. — desgl. von Schiffsdampfkesseln (Bek. v.
17.Dez. 08.) 51. — Polizeivorschriftenim Eisenbahn=
verkehre (Bek. v. 23. Dez. 08. §§ 28, 33, 34, 50, 56,
63, 65,66, 75, 80) 102. — Uberweisungeinervon
der Eisenbahn nicht rechtzeitigabgeholtenLeiche an
die Ortspolizeibehörde(das.8 46) 110. — Mitwirkung
bei Durchführung des Viehseuchengesetzes (G. v.
26. Juni) 519.

Portugal, AbkommenüberdenZivilprozeßvom17.Juli
1905(Bek.v.24.April)409.

Post, BeseitigungderUnfallversicherungsvorschüsse(G. v.
15. Juli Art. 1 § 6) 745.

Postdampfschiffsverbindungen nach Ostasienund
Australien, Erhöhungder Reichsbeihilfen(G.,v. 8.März)
317.

Postfreimarken, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 23. Dez. 08. § 54) 113.

Postgehilfinnen, Anrechnungdes Diätariats auf das
Besoldungsdienstalter(G. v. 15. Juli §86) 574.

Cocgle

1909. 27

Postscheck,Befreiungvon derReichsstempelabgabe(G.
v. 15.Juli Art. 2) 725. (G. v. 15.Juli Anl.) 874.

Postscheckordnungvom6. November1908, Auderung
(Bek.v. 22.Okt.)938.

Postzwang, Ausschluß der ihm unterliegendenGegen=
ständevon der Beförderung durchdie Eisenbahn(Bek.
v.23.Dez.08.§54zu1,A) 113.

Präserven, BeschäftigungvonArbeiterinnenin Betrieben
zur Herstellungvon Gemüse-und Obstpräserven(Bek.
v. 25. Nov.) 965.

Präsident des Landgerichts, Zuständigkeit im inter=
nationalenGerichtsverfahren(G. v. 5. April 8§1 und 3)
430. 6„

Preisfeststellung beimMarkthandelmit Schlachtvieh
(G. v. 8. Febr.)269.

Preußen, BildungvonWeinbaubezirken(Bek.v.30.Jan.)
263.

Privatuntenbanken, Annahme und Eintausch
ihrer Noten durch die Reichsbank (G. v. 1. Juni
Art. 4) 516. — Deckungsmittel für ausgegebene
Noten (G. v. 1. Juni Art. 5, V) 517.

Privatrecht — internationales—, Außerkrafttretendes
Abkommensdarübervom 14. Novemher 1896 und des
Zusatzprotokollsvom 22. Mai 1897 (Bek. v. 24. April)
409. (G. v. 5. April) 430.

Prodnuktenbörse, börsenmäßigerZeithandelin Getreide
an der Produktenbörsezu Danzig (Bek. v. 24. Dez.)
993. — desgl.zu Mannheim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Prozesthandlungen, Ersuchenum Vornahme solcherim
internationalen Verkehre (Vertr. v. 17. Juli 05. II)
418.(G.v. 5.April)430.

Prozeskosten im internationalen Verkehre, Sicher=
heitsleistung (Vertr. v. 17. Juli 05. III) 421. (G.
v. 5. April) 430. — Abänderung der Vorschriften
über Prozeßkosten(G. v. 1. Juni Art. II, 2 u. 3) 477.

Prüfung von Landdampfkesseln (Bek.v. 17.Dez.
08. 8§12 bis 14 und Anl. 1 u. II) 10. — vonSchiffs.
dampfkesseln (ek. v. 17. Dez. 08. 88 12 bis 14
und Anl. 1 u. 2) 58. — von Maschinisten auf
Seedampfschiffender deutschenHandelsflotte (Bek. v.
7. Jan.) 210. — von Kraftfahrzeugen und ihrer
Fährer(G. v. 3.Mai I) 437.— AnderungderVor=
schriften über die Prüfung der Seeschifferund See=
steuerleuteauf deutschenKauffahrteischiffen vom
16. Januar 1904 (Bek. v. 24. Juli) 892.

Prüfungsamt für Tabakbewertung(G. v. 15. Juli
rtt. 1, 1 S 1f) 708. (G. v. 15. Juli § 7) 797.

D'’
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Prüfungskommission für PrüfungenvonMaschinisten
auf Seedampfschiffenund von Schiffsingenieuren(Bek.
v. 7.Jan.11)215.

Prüfungsmanometer für Landdampfkessel (Bek.v.
17.Dez.08.§14)11.— fürSchiffsdampfkessel
(Bek.v. 17.Dez.08.§14)60.

Pumpen zur Speisung von Landdampfkesseln (Bek.
v. 17.Dez. 08. §4) 5. — von Schiffsdampfkesseln
(Bek.v. 17.Dez. 08. § 4) 53.

O.
Quecksilberdampflampen, Besteuerung(G. v. 15.Juli
Urt.III)746(Bek.v.22.Juli)880.

Quittungen überRückzahlungenaus Guthaben,Reichs.
stempelabgabe(G. v. 15. Juli Art. 2) 724. (G. v.
15. Juli Anl.) 874.

R.
Ralifizierung der internationalenÜbereinkunftüber
Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber
vom 3. Dezember 1903 durch Spanien (Bek. v.
8. März) 318.— desgl.desAbkommensüberLazarett.
schiffe vom 21. Dezember1904 durchPersien (Bek.
v. 11. März) 333. — desgl. des internationalen Ab=
kommensüber den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905
durchLugemburg (Bek. v. 16. August) 907.

Rauchen, Verbot in den Warteräumen der Eisen=
bahnen (Bek. v. 23. Dez. 08. § 17) 98. — desgl. in
den Frauen- und Nichtraucherabteilen der Per=
sonenwagen(das.§ 18) 99.

Rauchtabak, Zoll (G. v. 15. Juli Art. I, 1) 706. (G. v.
15. Juli 8 1) 794.

Räude der Einhufer und der Schafe, Anzeigepflicht(G.
v. 26. Juni §510) 523. — besondereVorschriften(das.
859) 534.

Räumefür Brauereibetrieb, Anmeldung(G.v.15.Juli
* 14) 778. — Anmeldung von Betriebs- und Lager=
räumenfür steuerpflichtigeBeleuchtungsmittel (G. v.
15. Juli Art. III §§88 u. 10) 749. (G. v. 15. Juli
8§§8 u. 10) 882. — desgl. für steuerpflichtigeZünd=
waren (G. v. 15. Juli Art. IV § 12 u. 13) 759. (G.
v. 15. Juli §8§12 u. 13) 817.

Raumgehalt, Anderung der Bezeichnungbei Schankge=
fäßen (G. v. 24. Juli) 891.

Cocele

1909.

Rauschbrand, Anzeigepflicht(G. v. 26.Juni § 10) 523.
— besondereVorschriften(das.8§ 32 bis 35) 530.

Rayons in Borkum, Thorn und Swinemünde
(Bek. v. 4. Juli) 571. — bei Neubrrisach und an
der Masurischen Seenkette(Bek. v. 22. Juli) 892. —
bei Hüningen und Neuenburg (Bek. v. 28. Sept.)
933.

Reblaus, BildungvonWeinbaubezirken(Bek.v. 30.Jan.)
263.

Rechnung über zollzuschlagpflichtigenTabak als Grund=
lagederamtlichenWertermittelung(G. v. 15.Juli Art. 1,1
88l b bis c) 706. (G. v. 15.Juli §§ 3 bis 6) 7941.

Rechnungshof,,KontrolledesReichshaushaltsusw.für
1908(G.v.17.März)320.

Rechte, EinwirkungvonArmenunterstützungauföffentliche
Rechte(G. v. 15.März) 319.

Rechtsanwalt, ünderungder Gebährenordnungfür
Rechtsanwälte(G. v. 1. Juni) 475.

Rechtsbeschwerdeim strafgerichtlichenVerfahrengegen
Angehörige der Schuhtruppen(V. v. 2. Nov. § 5) 944.

Rechtshilfe, VereinbarungvonErleichterungenim Rechts=
hilfeverkehrezwischenDeutschland, Luxemburg, den
Niederlanden und Norwegen (Bek.vom 16.August)
907. — Rechtshilfeim strafgerichtlichen Verfahren
gegenAngehörigeder Schutztruppen (V. v. 2. Nov.)
943. (Bek.v. 6.Nov.) 954.

Rechtsmittel derBerufung imLivilprozeß,nderung
derVorschriften(G. v. 1. Juni Art. II, 27 bis 30) 487.
—desgl. der Beschwerde (das.Art. II, 31) 488. —
Rechtsmittel im strafgerichtlichen Verfahren gegen
AngehörigederSchutztruppen (Bek.v. 6. Nov. 1II zu
* 368) 960.

Rechtsschutz,AbkommenzwischendemDeutschenReiche
und den VereinigtenStaaten von Amerika, betreffend
den gegenseitigengewerblichenRechtsschutz(Vertr.v.
223.Febr.)895.

Rechtsstreitigkeiten im internationalen Verkehre
(Bek.v. 24.April) 409. (G. v. 5.April) 430. — Ab.
änderungder Vorschriftenüber Gebühren in bürger=
lichenRechtsstreitigkeiten(G. v. 1.Juni Art. III, 1 bis 6)
493. — desgl.überGebührender Rechtsanwälte in
bürgerlichenRechtsstreitigkeiten(das.Art. IV, 1 bis 14)
495.

Rechtsweg in Reichsstempelabgabesachen(G.v. 15.Juli
5 94) 857.

Registrierwagen, Eichung(Bek.v. 3. Aug. Art.7fl.)
924.



Reich (Deutsches), neueListederam Internationalen
Übereinkommenüber denEisen bahnfrachtverkehr
bereiligren Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 280,
289, 293, 295, 297, 298, 300, 303. — Anderung
und Ergänzung dieserListe (Bek. v. 26. April) 434.
(Bek. v. 14. Juni) 513. (Bek. v. 16. Juli) 771. (Bek.
v. 5. Nov.) 963.

Fünfter Nachtrag zum Reichshaushalts.
Etat für 1908 (G. v. 13. Febr.) 277. — Bei=
hilfe zu den Postdampfschiffsverbindungen

Kontrolle des Reichshaushalts für 1908 (G. v.
17. März) 320. — Reichshaushalts-Etat für
1909 (G. v. 4. April) 345. — Nachtrag dazu (G. v.
27. Dez.) 983. — Handelsvertrag mit dem Freistaat
El Salvador (ov.14. April 08.) 405. — desgl. mit
Venezucla (Vertr. v. 26. Jan.) 919. — Handels=
beziehungenzum Britischen Reiche (G. v. 13. Dez.)
979 (Bek. v. 22. Dez.) 950. — Internationales
Abkommen über den Jivilprozeß vom 17. Juli
1905 (Bek. v. 24. April) 409. — Ankaufsrechtdes
Reichs an Tabak (G. v. 15. Juli Art. I, 1 § 19)
709. (G. v. 15.Juli § 8) 797. — ünderungenim
Finanzwesen(Reichsfinanzreform) (G. v. 15. Juli)
743. — Abkommenmit den VereinigtenStaaten von
Amerika über gegenseitigengewerblichen Rechts=
schusz(Vertr. v. 23. Febr.) 895. — Vereinbarungvon
Vereinfachungenim Rechtshilfeverkehre mit den
Niederlanden, mit Luxemburgund mit Norwegen (Bek.
v. 16. Aug.) 907. — Abkommenmit Däuemark
über dengegenseitigenSchutzderMuster und Modelle
(Vertr. v. 12. Juni) 915.

Reichsanzeiger, BekanntmachungderVerfügungenüber
vorläusige Anderungender Eisenbahn=Verkehrsordnung
(Bek. v. 23. Dez. 08. 82) 94.

Reichsbank, Kontrolle ihrer Rechnungenfür 1908
(G. v. 17. März) 320. — Besoldungs-=Etat für
das Reichsbankdirektoriumfür 1909 (G. v. 4. April
54) 346. — Nachtrag dazu (G. v. 27. Dez.§ 3) 983.
— sinderungdesBankgesetzes vom14.März 1875
(G. v. 1.Juni) 515. — #nderungdesStatuts (V.
v. 18. Dez.) 980.

Reichsbeamte, Gehalt und Zulagen (G. v. 15.Juli
§&#1 bis 13) 573. — Wohnungsgeldzuschüsse
(das. §§ 28 bis 35) 579. — Ladung als Zeugen im
strafgerichtlichenVerfahrengegenAngchörigederSchuß
truppen (Bek.v. 6. Nov. III zu § 185)957.

Cocgle

1909. 29

Reichseinnahmen,VerwendungüberschüssigerReichs.
einnahmenzur Schuldentilgung (G. v. 15. Juli Art.1
84 744.

Reichs⸗Eisenbahnamt, Ergänzungund Anderungder
Anl. B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung (Bek.
v. 29.Dez.08.) 1. (Bek.v. 9. Jan) 258. (Bek.v.
19. Jan.) 261. (Bek. v. 23. März) 334. — desgl. der
Anl. C (Bek.v. 1.April) 337. (Bek.v. 1.Mai) 435.
(Bek.v. 3. Juli) 571. (Bek.v. 13.Juli) 769. (Bek.
v. 28.Juli) 901. (Bek.v. 10.Sept.) 923. (Bek. v.
7. Okt.) 935. (Bek. v. 8. Dez.) 974. — Zustimmung
zu Abweichungenund Anderungender Eisenbahn=Ver=
kehrsordnung(Bek. v. 23. Dez. 08. 8§2, 16, 26, 35,
55, 56, 62, 67) 94. — Bestimmungderzu denFracht=
briefen zu verwendendenPapiersorten(das.8 55) 114.

Reichsfinanzreform (G. v. 15.Juli) 743.
Reichs=Gesetzblatt, VeröffentlichungderVerfügungen
über vorläufige Anderungen der Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung (Bek. v. 23. Dez. 08. § 2) 94.

Reichsgoldmünzen,Ausprägungusw.(G.v.1.Juni)507.
Reichshauptkasse,AusgabevonSchatzanweisungen
zur Verstärkung ihrer Betriebsmittel (G. v. 13 Febr.)
277.(G.v. 4.April§3)345.— UnentgeltlicheBe=
sorgung ihrer Geschäftedurchdie Reichsbank (G. v.
1.JuniArt.7)519.(V. v. 18.Dez.)980.

Reichshaushalt, fünfterNachtrag zumReichshaushalts=
Etat für 1908 (G. v. 13.Febr.)277. ç

Kontrolle des Reichshaushalts für 1908 (G. v.
17.März) 320.

Reichshaushalts-Etat für 1909 (G. v. 4. April)
315. — Nachtrag dazu (G. v. 27. Dez.) 983.

Reichsheer, Diensteinkommender Offiziere und Unter=
offiziere (G. v. 15. Juli 8§ 14 ff.) 577.

Reichs=Invalidenfonds, Übertragungder Verwaltung
an den Reichskanzler,Aufhebung des § 5 des Gesetzes
vom23.Mai 1873(G.v. 1. Juni)469. — Underung
des § 2 des Gesetzesvom 8.April 1907, betr.den
Reichs-Invalidenfonds (G. v. 11.Dez.) 973.

Reichskanzlei, Diensteinkommender Beamten(G. v.
15.Juli §5)574.

Reichskanzler, ÄnderungderMilitär. Transport.
Ordnung (Bek.v. 29. Dez. 08.) 2. (Bek.v. 19.März)
321. (Bek.v. 27.März) 336. (Bek.v. 30.Juni) 543.
(Bek. v. 28. Juli II) 903. (Bek. v. 17.Sept.)927.
(Bek. v. 16. Okt.) 937. — Bekanntmachungder neuen
Eisenbahn-=Verkehrsordnung (Bek.v. 23.Dez. 08.)
93. — Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v.
30. Jan.) 263. — Vermittelung bei Verwertung der



Reichskanzler(Forts.)
südwestafrikanischen Diamanten (V. v. 16.Jan.)
270. — Ermächtigung zur Ausgabe von Schatz=
anweisungen (G. v. 13. Febr.) 277. (G. v. 4. April
§3) 345. — dbesgl.zur Veröffentlichungder neuen
Fassung des Wechselstempelgesetzes bzw. Ver=
öffentlichungdieser Fassung (G. v 4. März Art. 2)
309. (Bek. v. 10. März) 310. (G. v. 15. Juli Art. II)
742. (Bek. v. 21. Juli) 825. — desgl. des Doppel=
steuergesetzes (G. v. 22.März Art. 11I)331. (Bek. v.
24.März) 331.— desgl.desBrausteuergesetzes (G.v.
15.Juli Art. VII) 704. (Bek.v.21.Juli)773. —desgl. des
Tabaksteuergesetzes (G. v. 15. Juli Art. III) 713.
(Bek. v. 21. Juli) 793. — desgl.des Reichsstempel.
gesetzes (G. v. 15. Juli Art. 6) 739. (Bek.v. 22.Juli)
833. — desgl. des Leuchtmittelsteuergesetzes
und des Zündwarensteuergesetzes (G. v. 15.Juli
Art. VI) 767. (Bek. v. 21. Juli) 814. (Bek. v.
22. Juli) 880.

Erhöhung der Reichsbeihilfefür die Postdampf.
schiffsfahrten nach Ostasienund Australien (G. v.
8. März) 317. — Ermächtigungzu Anleihen für
das Rechnungsjahr 1909 (G. v. 4. April § 2) 345.
(G. v. 27. Dez. § 2) 983. — desgl. zwecksTilgung
des ungedecktenTeiles der Matrikularbeiträge aus
den Jahren 1906 bis 1908 (G. v. 15. Juli Art.1
52) 743. — Übertragungder Verwaltung desReichs.
Juvalidenfonds und des Hinterbliebenen=
Unterstützungsfonds (G. v. 1.Juni) 469. — Ve=
fugnissehinsichtlichder Ausprägung usw. der Reichs=
münzen (G. v. 1. Juni) 507. — desgl. in bezugauf
Privatnotenbanken (G. v. 1. Juni Art. 4) 516.
— Uberwachungder Maßregeln zur Durchführungdes
Viehseuchengesetzes (G. v. 26. Juni § 4) 521. —
Festungsanlagen in Borkum, Thorn und Swine=
münde(Bek. v. 4. Juli) 571. — desgl.beiNeubreisach
und an der MasurischenSeenkette(Bek. v. 22. Juli)
892). — desgl. bei Hüningen und Neuenburg(Bek.v.
28. Sept.) 933. — Befugnisseauf Grund des Be=
soldungsgesetzes (G. v. 15. Juli) 573. — Be=
stimmungen über die Prüfungsämter für Tabak.
bewertung(G. v. 15. Juli Art. I, 1 § 1f) 709. (G. v.
15.Juli §7) 797. — Erlaß vonÜbergangsvorschriften
zum Tabaksteuergesetze(G. v. 15. Juli Art. II) 711.
(G. v. 15. Juli § 57) 812. — Anderung der Vost.
scheckordnung vom 6. November 1908 (Bek. v.
22. Okt.)938. — Erlaß von Ausführungsbestimmungen
zur Verordnung, betreffend das strafgerichtliche

Cocgle

1909.

Reichskanzler (Forts.)
Verfahren gegenMilitärpersonen der Schuttruppen
(Bek. v. 6. Nov.) 954. — desgl. von Bestimmungen
über den Betrieb von Telegraphenanlagen auf
fremdenSchiffen in deutschenHoheitsgewässern(Bek.v.
12.Dez.) 977.

Reichskasse erhält einen Teil des Reingewinnsder
Reichsbank(G.v. 1.JuniArt.1)515.— desgl.
die Verbrauchsabgabefür inländischenBranntwein
(G.v. 15.Juli §1)661.

Rcichs=Kolonialamt, VermittelungbeiVerwertungder
südwestafrikanischen Diamanten (V. v. 16. Jan.)
270. — Mitwirkung beim Strafverfahren gegen
Angehörigeder Schutztruppen (V. v. 2. Nov.) 943.
(Bek.v. 6.Nov.)954.

Reichskriegshäfen, Anwendung des Gesetzesüber die
Reichskriegshäfenvom 19. Juni 1883 auf die Insel
Helgoland und ihre Gewässer(V. v. 28. Juni) 925.

Reichsmilitärgericht, Servisklassen für dieeinzelnen
Stellen (G. v. 4. April § 5) 316. — Dienstein.
kommen der Offiziere (G. v. 15. Juli 88 14 ff.) 577.

Reichs=Prüfungsinspektor zur Beaufsichtigungdes
Seemaschinisten.Prüfungswesens(Bek. v. 7. Jan. §§ 14,
42)216.

Reichsstempelgesetzvom 3. Juni 1906, Underungen
(G. v. 15. Juli) 717. — Neue Fassung (Bek. v.
22.Juli)833.

Reichstag, Einberufung(V. v. 3. Nov.) 941.
Reichsversicherungsamt, FeststellungderBetriebsfonds
für Unfallversicherungszahlungen(G. v. 15. Juli Art. 1.
g6)745.

Reichswährung ist Goldwährung(G. v. 1. Juni § 1)
507.

Reingewinn derReichsbank(G. v. 1. Juni) 515.
Reinigung von Ställen usw. als Schutzmaßregelgegen
Viehseuchen(G. v. 26. Juni § 27) 529.

Reisebeihilfen für Schutzgebietsbeamte(G. v. 4. April)
389.

Reisegelder von Aussichtsratsmitgliedern,ihre Ver=
steuerung(G. v. 15. Juli VII) 850.

Reisegepäck, Beförderungauf derEisenbahn(Bek.v.
23. Dez. 08. §§30 bis 39) 103.

Rentenberschreibungen, Reichsstempelabgabe(G. v.
15.Juli 1) 333. — Tarifsätzedazu(G. v. 15.Juli
Art.1,1)717.(G.v. 15.Juli Anl.)861.

Reservefonds der Reichsbank(G. v. 1.Juni Art. 1)
515.



Revisionsbuch für Dampfkessel(Bek.v. 17.Dez. 08.
Anl. VII) 50. (Bek. v. 17. Dez. 08. Aul. 7) 91.

Richter, Funktionszulagenin denSchutzgebieten(G. v.
4. April) 389.

Richteramt im strafgerichtlichenVerfahrengegenAnge=
hörige der Schuhtruppen(V. v. 2. Nov.) 943. (Bek. v.
6. Nov.) 954.

Riechmittel, Eingangszoll(G. v. 15. Juli §5106) 684.
Rinderpest, MaßregelndagegenwerdendurchdasVieh=
seuchengesetznicht berührt (G. v. 26. Juni § 1) 519.

Rinderseuche, Anzeigepflicht(G. v. 26. Juni § 10) 523.
—besondere Vorschriften(das. § 35) 530.

Rindvieh, Unzeigepflichtfür LungenseucheundBlässchen=
ausschlagdes Rindviehs (G. v. 26. Juni § 10) 523.
—besondere Vorschriften(das.85 50, 51, 57, 58, 61)
533.

Roggen, Zeithandel darinan derProduktenbörsezu
Danzig (Bek. v. 24. Dez.) 993. — desgl. zu Mann=
heim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Rollfuhrmänmne#Au- und Abfuhr von Eisenbahn=
gütern (Bek. v. 23. Dez. 08. 55 68, 76, 78) 125.

Rothwasser, GestattungderEinfuhr vonPflanzenusw.
über das Zollamt daselbst(Bek. v. 30. Sept.) 934.

Rotlauf der Schweine, Anzeigepfticht(G. v. 26. Juni
510)523.—besondereVorschriften(das.860)535.

Rotz, Anzeigepflicht(G. v. 26. Juni § 10) 523. — be.
sondereVorschriften(das.5 42bis46)531.

Rückfall bei Hinterziehungender Branntweinstener
(G. v. 15. Juli § 120) 688. — desgl.der Brausteuer
(G. v. 15. Juli 55 45 u. 46) 788.— derTabaksteuer
(G. v. 15. Juli §§46 bis 48) 809. — der Leucht=
mittelstener (G. v. 15. Juli Art. III §520) 752.
(G. v. 15. Juli § 20) 885. — der Zündwaren=
stener (G. v. 15.Juli Art. IV §529) 763. (G. v.
15.Juli §29)821. -

Rückschlagventil bei Landdampfkesseln (Bek. v.
17.Dez. 08. ö§5 u. 6) 6. — bei Schiffsdampf.
kesseln (Bek.v. 17.Dez. 08. S§5 u. 6) 54.

Rum, Eingangszoll(G. v. 15.Juli §5106) 684.
Rumänien, neueListederam InternationalenÜUberein=
kommenüberdenEisenbahn frachtverkehr bceteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 290. 292. 298. 301.
— AnderungderListe(Bek.v. 5.Nov.)964.— Inter=
nationales Abkommen über den Jivilprozeß vom
17.Jull 1905(Bek.v.24.April)409.

Rußland, neueListederamInternationalenUberein=
tommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr beteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek.v.3.Mär))285.290.298.299.

Cocgle
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Rußland (Forts.)
— AnderungderListe (Bek. v. 5. Nov.) 964. — Inter.
nationales Abkommenüber den Zivilprozeß vom
17.JZuli 1905 (Bek.v. 24.April) 409.

S.
Sachsen (Großherzogtum),Bildung vonWeinbaubezirken
(Bek. v. 30. Jan.) 264.

Sachsen (Königreich),BildungvonWeinbaubezirken(Bek.
v. 30. Jan.) 263.

Sachsen=Meiningen,BildungvonWeinbaubezirken(Bek.
v. 30. Jan.) 264.

Sachverständiger, Sachverständigenkommissionfür den
Bau von Oampfkesseln (Bek. v. 17.Dez. 08. §2) 1.
(Bek. v. 17.Dez. 08. § 2) 52. — Hinzuziehungbei der
Feststellungvon Beschädigungenvon Eisenbahngut
(Bek.v.23.Och.08.8&P2,83)136.— Sachverständige
zur Kontrolle der Weinkeltereibetriebe (G. v.
7. April §§521 bis 24) 398. — AbänderungderVer.
schriften über den Beweis durch Sachverständigeim
Zivilprozeß (G. v. 1. Juni Art. II, 22 u. 23) 482.
— Sachverständigebeim Prüfungsamte für Tabak.
bewertung(G. v. 15. Juli Art. I, 1 §1f) 708. (G. v.
15.Juli § 7) 797. — Sachverständigeim strafgericht.
lichen Verfahren gegenAngehörige der Schutztruppen
(Bek.v.6.Nov.1I1zu§88209,299)9)8. — Ge.
bühren derSachverständigenin diesemVerfahren (das.
zu§8205,208)958.

Säftke für Themasschlackenmehl,ihreStärke undDichtigkeit
(Bek. v. 3. Juli § 9) 545.

Saisonausverkauf, Befreiungvon denVorschriftenfür
gewöhnlicheWarenausverkäufe(G. v. 7. Juni §9) 501.

Salvador Greistaat), Handelsvertragmit demDeutschen
Reiche(v. 14.April 08.) 405.

Sammelgefäßeein Branntweinbrennereien(G.v.15.Juli
§5§82 ff.) 680.

Samoa, Haushalts-Etatfür 1909 (G. v. 4.April) 386.
Sandstein, EinrichtungundBetriebin Sandsteinhauereien
(Bek.v. 31.Mai 886 bis 8) 472.

Sau Jose=Schildlaus, Einfuhrbeschränkungenwegen
Gefahr ihrer Einschleppung(Bek.v. 27. Juli) 893.

Sanitätsoffiziere, Diensteinkommen(G. v. 15. Juli
& 14f.) 577.

Schadensersatz für Verlust usw. von Eisenbahn.
gütern (Bek.v. 23.Dez.08.5833,35 bis 37,67,72,
77, 81, 84 bis 97) 105. — Verjährung der Ersatz
ansprüche(das.5 98) 143. — Ersatzvon Schädendurch



Schadensersatz (Forts.)
Kraftfahrzeuge (G. v. 3. Mai II) 439. — desgl.
durchunlauteren Wettbewerb (G. v. 7. Juni) 499.

s. auchHaftung.
Schafe, Anzeigepflichtfür Pockenseucheund Rändeder
Schafe (G. v. 26. Juni § 10) 523. —besondere Vor=
schriften(das.86552 bis 56 u. 59) 533.

Schankgefäste,AnderungdesGesetzesrom20.Juli 1881
über die Bezeichnungdes Raumgehalts der Schank.
gesäße(G. v. 24.Juli) 891.

Schatzanweisungen,Ausgabezur VerstärkungderBe=
triebsmittel der Reichshauptkasse(G. v. 13.Febr.) 277.
(G. v. 4. April § 3) 345.

Schaumwein, Herstellungund Vertrieb(G. v. 7.April)
393. (Bek.v. 9. Juli) 549. — Anderungdes Schaum=
weinsteuergesetzesvom9. Mai 1902 (G. v. 15.9Juli)714.

Scheckverkehr, Verzeichnisder benachbarten Orte
im Sinne des Scheckgesetzes(Bek. v. 9. Jan.) 249. —
Abrechnungsstellen (Bek. v. 21. Jan.) 262. (Bek.
v. 4. Febr.) 274. (Bek.v. 24.März) 334. (Bek.v.
4. Dez.) 969. — Befreiung gewisserSchecksvon der
Wechselstempelsteuer (G. v. 4. März) 305. (Bek.
v. 10. März) 310. (Bek. v. 21. Juli) 825. — Anderung
des Bankgesetzes mit Bezug auf Schecks(G. v
1. Juni Art. 5) 517. — Reichsstempelabgabe von
Schecks(G. v. 15.Juli Art. 4) 732. (G. v. 15.Juli
VIII) 850. — Tarifsätzedazu (G. v. 15. Juli Art. 2)
724. (G. v. 15.Juli Anl.) 874. — Anderungder
Postscheckordnung vom 6. November1908 (Bek. v.
22.Okt.)938.

Schießmittel, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.
23. Dez. 08. § 54 und Anl. C Ia B) 113. (Bek. v.
2.Febr.)272.

Schiffahrtsvertrag zwischendemDeutschenReicheund
Venezuela(v. 26. Jan.) 919.

Schiffe, allgemeinepolizeilicheBestimmungenüber die
Anlegung von Schiffsdampfkesseln (Bek. v.
17. Dez. 08.) 51. — Besteuerung von Fracht=
urkunden und Personenfahrkarten im Schiffs=
verkehre(G. v. 15. Juli IV u. V) 843. — Betrieb von
Telegraphenanlagen auf fremden Schiffen in
deutschenHoheitsgewässern(Bek. v. 12.Dez.) 977.

Schiffsdampfkessel, allgemeinepolizeilicheBestimmung
über ihre Anlegung (Bek. v. 17.Dez. 08.) 51.

Schiffsingenieure, BefähigungsnachweisundPrüfung
(Bek.v. 7. Jan.) 210. — ErgänzungderVorschriften
über die Besetzung der Kauffahrteischiffe mit
Schiffsoffizieren(Bek. v. 7. Jan.) 247.

Google
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Schiffsoffiziere, Ergänzungder Vorschriftenüber die
BesetzungderKauffahrteischiffemit Schiffsofsizierenvom
16.Juni 1903 (Bek. v. 7. Jan.) 247. (Bek. v. 21. Mai)
445.

Schildlaus s. San Jose Schildlaus.
Schlachthäuser, öffentliche, besondereVorschriften bei
Viehseuchen (G. v. 26. Juni 88 62 bis 65) 535.

Schlachthöfe, besondereVorschriftenbeiViehseuchen(G.
v. 26. Juni §§#62 bis 65) 535.

Schlachtvieh, PreisfestsetungbeimMarkthandel mit
Schlachtvieh(G. v. 8. Febr.) 269. — Anwendungder
Bestimmungen des Viehseuchengesetzes (G. v.
26.Juni) 519.

Schlußnoten, Reichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli § 15)
838.

Schmiergelder im geschäftlichenWettbewerbe(G. v.
—*

Schnellzugsgut im Eisenbahnverkehre(Bek.v. 23.Dez.
08.§67)125.

Schnupftabak, Zoll (G. v. 15.Juli Art. I, 1) 705.
(G.v. 15.Juli §1)794.

Schönheitsmittel, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106)
684.

Schuldbuch, Darlehne der ReichsbankgegenVer.
pfändung von Forderungen, die im Reichsschuldbuch
oderStaatsschuldbucheinesdeutschenStaates eingetragen
sind(G.v. 1.Juni Art 6, 11u. III)518.

Schuldentilgung des DeutschenReichs vom 1. April
1911 ab (G. v.15. Juli Art. 1 §83) 744.

Schuldverschreibungen,MündelsicherheitderSchuld=
verschreibungender Zivilhospizien der Stadt Straßburg
imElsaß(Bek.v.16.Jan.) 260.— Schuldverschreibungen,
gegenderen Verpfändung die Reichsbank Darlehne
gewährt(G.v. 1.JuniArt.6) 517.— Reichs=
stempelabgaben von Schuldverschreibungen(G. v.
15.Juli 0)833.— Tarifsätzedazu(G.v. 15.9Juli
Artt.I, 1) 717. (G. v. 15.Juli Anl.) 861.

Schülerfahrkarten, Befreiungvon der Reichsstempel=
abgabe(G. v. 15. Juli Anl.) 872.

Schuppen, Andienungvon börsenmäßiggehandeltem
Getreide in Danzig vom Schuppen aus (Bek. v.
24.Dez.)993.

Schußwaffen, geladene,Verbot derMitnahmein die
Eisenbahnwagen(Bek. v. 23. Dez. 08. § 29) 103.

Schutz von Erfindungen, MusternundWarenzeichen
auf derInternationalenPhotographischenAusstellung
zu Dresden 1909 (Bek. v. 9. Jan.) 249. — desgl.
auf der Internationalen Luftschiffahrt- Ausstellung



SchutzGorss.)
zu Frankfurt a. M. 1909 (Bek.v. 19. März) 334.—
desgl. auf der WanderausstellungderDeutschenLand.
wirtschafts. Gesellschaft zu Leipzig 1909 (Bek. v.
12. Mai) 445. — desgl.auf derDeutschenBrauerei=
Ausstellung in München 1909 (Bek. v. 18. Aug)
917. — desgl. auf der Weltausstellungin Brüssel
1910 (Bek. v. 6. Okt.) 935. — Schutz von deutschen
Warenbezeichnungen in Argentinien (Bek. v.
13. März) 320. — GegenseitigerSchutz der Muster

(Vertr. v. 12. Juni) 915. — Beitritt Serbiens zur
Brüsseler Zusatzaktevom 14. Dezember1900, betr. die
Abänderung derUbereinkunftzumSchutzedes gewerb.
lichen Eigentums, vom 20. März 1883 (Bek.v.
21.Sept.)926.

Schutzgebiete, Handel mit südwestafrikanischen
Diamanten (V. v. 16. Jan.) 270. — Beihilfe des
Reichs zu den Post=Dampfschiffsverbindungen
des SchutzgebietsNeu. Guinea (G. v. 8. März) 317.

KontrolledesHaushalts für 1908 (G.v. 17.März)
320. — Haushalts=Etat für 1909 (G. v. 4. April)
378. — Nachtrag dazu (G. v. 27. Dez.) 991.

Aurechnungvon Kriegsjahren (A. E. v. 1.April)
433.

Schutzmaßregeln gegenSeuchengefahr(G. v. 26. Juni
5W17bis30)525.

Schutztruppen s. Kaiserliche Schutztruppen.
Schweden, neueListederam InternationalenÜUberein=
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr beteiligten
Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. März) 294. 301. (Bek. v.
14.Juni) 513.— Beitritt zumAbkommenüberLazarett.
schiffe vom 21. Dezember1904 (Bek. v. 11. Närz)
333. — Internationales Abkommenüber den Sivil.
prozeß vom 17. Juli 1905 (Bek. v. 24. April) 109.

Schweine, Anzeigepflichtfür Rotlauf, Nesselfieber(Back=
steinblattern)sowie für Schweineseucheund Schweinepest
(G. v. 26. Juni § 10) 523. —besondere Vorschriften
(das.8 60) 535.

Schweinepest und Schweineseuche,
(G. v. 26. Juni § 10) 523.

Schweißeisen zumBau vonLanddampfkesseln (Bek.
v. 17. Dez. 08. Anl. I, zweiter Teil) 19. — von
Schiffsdampfkesseln (Bek. v. 17. Dez. 08. Anl. 1,
zweiterTeil) 65.

Schweiz, neueListe der am Internationalenüberein=
kommenüberdenEisenbahnfrachtverkehr beteiligten
Reichs-Gesetzbl.1909.

Anzeigepflicht
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Schweiz (Forts.)
Eisenbahnstrecken(Bek.v. 3. März) 286. 295. 297. 302.
— Anderungder Liste (Bek. v. 2. Juni) 474. — In.
ternationalesAbkommenüber den Zivilprozeß vom
17. Juli 1905 (Bek.v. 24. April) 409.

Schwund beim Branntwein, Befreiung von der Ver=
brauchsabgabe(G. v. 15. Juli § 3) 662.

Seedampfschiffe, Befähigungsnachweisund Prüfung der
Maschinisten(Bek. v. 7. Jan.) 210.

Seefische, Beschäftigungvon Arbeiterinnenin Betrieben
zurHerstellungvonFischkonserven(Bek.v. 25.Nov.) 966.

Seemannsordnung, UnderungderVorschriftenüberdie
BesetzungderKauffahrteischiffe mit Kapitänen und
Schiffsoffizierenvom 16. Juni 1903 (Bek. v. 7. Jan.)
247. (Bek.v. 21. Mai) 445. — desgl.über Kranken
fürsorge auf Kauffahrteischiffenvom 3. Juli 1905
(Bek.v. 21. Mai) 446.

Seemaschinisten, Befähigungsnachweisund Prüfung
(Bek.v. 7. Jan.) 210.

Seeschiffe, BetriebvonTelegraphenanlagenauf fremden
Schiffen in deutschenHoheitsgewässern(Bek. v. 12.Dez.)
977.

Seeschiffer auf deutschenKauffahrteischiffen,Änderung
der Vorschriftenüber ihren Befähigungsnachweisund
ihre Prüfung vom 16.Januar 1904 (Bek. v. 21. Juli)
892.

SresteuerleuteaufdeutschenKauffahrteischiffen,Anderung
der Vorschriften über ihren Befähigungsnachweisund
ihre Prüfung vom 16. Januar 1904 (Bek.v. 21. Juli)
892.

Selbstabholung von Expreßgut imEisenbahnverkehre
(Bek. v. 23. Dez. 08. §540, 42) 107. — desgl. von
sonstigemEisenbahngute (das.8§ 76, 78) 132.

Selbstentzündung, Beförderungderihr unterliegenden
Gegenständemit der Eisenbahn (Bek. v. 23. Dez. 08.
§§ 29, 54, 60 und Anl. ClI) 103.

Serbien, Beitritt zur BrüsselerZusatzaftevom 14.De=
zember1900, betreffenddie Abänderungder Uberein=
kunft zum Schutzedes gewerblichenEigentums, vom
20. März 1883 (Bek.v. 21. Sept.) 926.

Seuchen, Viehseuchengesetz(v.26. Juni) 519.
Sicherheitsleistung für Prozeßkostenim internationalen
Verkehre(Vertr. v. 17.Juli 05. 1II)421. (G. v. 5.April)
430.

Eicherheitsventil bei Landdampfkesseln (Bek. v.
17. Dez. 08. § 9) 8. — bei Schiffsdampfkesseln
(Bek.v. 17. Dez. 08. 8 9) 57.

z
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Sicherung vonBauforderungen (G. v. 1.Juni) 449.
—Sicherung gegenheimlicheEntnahmevon Brannt=
wein (G. v. 15. Juli § 82) 680.

Signale, Betrieb von Telegraphenanlagenauf fremden
Schiffen in deutschenHoheitsgewässern(Bek.v. 12.Dez.)
977.

Eilberbarren, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.
23.Dez.08. 5 54 zu 2, B 1) 113.

Eilbermünzen, Ausprägung,Gewicht, Beschaffenheit
usw. (G. v. 1. Juni) 507.

Silos, Lagerräume für Thomasschlackenmehl(Bek. v.
3. Juli) 543.

Singapore, Beihilfe des Reichs zu Postdampfschiffsver=
bindungendahin (G. v. 8. März) 317.

Eitten, gute,Verstoßdagegenim geschäftlichenVerkehre
gilt als unlautererWettbewerb(G. v. 7. Juni § 1) 499.

Sonderzüge auf der Eisenbahn(Bek.v. 23. Dez.08.
E 9.

LSountag, Nichtannahmevon Tieren an Sonntagen zur
Beförderung mit der Eisenbahn (Bek. v. 23. Dez. 08.
5 48 zu 2) 111.— desgl.von gewöhnlichemFrachtgut
(das.& 63 zu 3) 122. — Ablieferung von Eisenbahngut
an Sonn, und Festtagenund BerücksichtigungderSonn=
und FesttagebeiBerechnungder vieferfristen(das.8575,
79,80)130.

Spanien, RatifizierungdesinternationalenÜUbereinkommens
überMaßregelngegenPest usw.vom3. Dezember1903
(Bek. v. 8. März) 318. — Internationales Abkommen
über den Zivilprozeß vom 17. Juli 1905 (Bek. v.
24.April) 409.

Spediteure, Vermittelungbei der Beförderungvon
Eisenbabngütern(Bek.v. 23.Dez.08. 55 65, 76, 78,
SI, 85)124.

Speicher, Andienung von börsenmäßiggehandeltemGe=
treide in Danzig vom Speicher aus (Bek. v.
24. Dez.) 993. — desgl. in Mannheim (Bek. v.
27. Dez.) 997.

Speiseraum in AnlagenzurVerarbeitungvonThomas.
schlacke(Bek.v. 3. Juli § 13) 546.

Speisevorrichtungen, Speiseventileund Speiseleitungen
bei Landdampfkesseln (Bek. v. 17.Dez. 08. & 4
u. 5) 5. — beiSchiffsdampfkesseln (Bek.v. 17.Dez.
08. 8#§4 u. 5) 53.

Sperre beiViehseuchen(G. v. 26.Juni § 22) 528.
Spiel, Reichsstempelabgabedavon (G. v. 15. Juli III)
842. — Tarifsätzedazu (das.Anl.) 869.

SEpitzen,wertvolle,BeförderungmitderEisenbahn(Bek.
v. 23.Dez.08. 554) 113.

Cocgle
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Sprengstoffe. Versendung mit derEisenbahn (Bek.
v. 29. Dez. 08.) 1. (Bek. v. 19. Jan.) 251. (Bek. v.
2. Febr.)272. (Bek.v. 19.März) 321. (Bek.v. 1.April)
337. (Bek. v. 30. Juni) 543. (Bek. v. 13. Juli) 769.
(Bek.v. 10.Sept.) 923. (Bek. v. 7. Okt.) 935. (Bek. v.
8. Dez.) 974. — von der Beförderungmit der Eisen=
bahn ausgeschlossene und bedingungsweise zu=
gelassene Sprengstoffe(Bek. v. 23. Dez. 08. 5 54 u.
Anl. C la) 113.

Verzeichnisder in der Armee und Marine ein=
geführtenSprengstoffeund Munitionsgegenstände(Bek.
v. 17. Sept.) 927.

Staatsbeamte, Ladung als Zeugen im strafgerichtlichen
Verfahren gegenAngehörigeder Schutztruppen(Bek.v.
6. Nov. III zu § 185) 957.

Staatsstenern, direkte,Beseitigung der Doppelbesteuerung
(G. v. 22. März) 332.

Standgeld s. Lagergeld, Wagenstandgeld.
Statistische Vorschriften, Beachtungseitensder Ab=
sender von Eisenbahngut (Bek. v. 23. Dez. 08. § 65) 124.

Statut derReichsbonk,#nderung(V. v. 18.Dez.)980.
Staub von Thomasschlackenmehl(Bek.v. 3. Juli) 543.
Steckbriefe, Erlaß im strafgerichtlichen Verfahren gegen
Militärpersonen der Schugtruppen(V. v. 2. Nov. 832)
951.

Steinbrüche, Einrichtungund Betrieb (Bek. v. 31. Mal)
471. (Bek. v. 8. Dez.) 971.

Steinhauereien, EinrichtungundBetrieb(Bek.v.31.Mai)
471. (Bek. v. 8. Dez.) 971.

Steinmetzbetriebe, Einrichtungund Betrieb (Bek.v.
31.Mai)471.(Bek.v.8.Dez.)971.

Stempelabgaben von Wechselnusw. (G. v. 4.März)
305.(Bek.v. 10.Mäy) 310.(G.v. 15.Juli) 740.
(Bek.v.21.Juli) 825.

s. auchReichsstempelgeseh.
Stempelbogen, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 23. Dez. 08. §554) 113.

Stempelfreiheit für Wechselufw. (G. v. 4.März) 305.
(Vel.v.10.Mär)310.(G.v.15.Jull)740.(Bek.v.
21.Juli)825.

Stempelmarken, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v.23.Dez.08.854)113.

Stenerbehörden, Aufsichtin Branntweinbrenne.
reien (G. v. 15. Juli § 99) 633. — über Brauerei=
betriebe(G. v. 15. Juli § 34) 784. — überdenHandel
und dieVerarbeitungvon Tabak (G. v. 15. Juli) 705.
(Betk.v.21.Jul) 793.— überGewerbebetriebefür



Stenerbehörden (Forts.)
steuerpflichtigeBeleuchtungmittel (G. v. 15. Juli
Urc.111S#11u. 12)750. (G. v. 15.Juli § 11u. 12)
883.

Steuerfreiheit s.Befreiung.
Steuern, BeachtungderSteuervorschriftenim Eisen.
bahnverkehre (Bek.v. 23.Dez.08. 8828, 33, 34,
50, 56, 63, 65, 66, 67, 75, 76, 78, 80) 102. —
Wechselstempelstenern (G. v. 4. März) 305. (Bek. v.
10. März) 310. (G. v. 15. Juli) 740. (Bek. v. 21. Juli)
825. — Beseitigung derDoppelbesteuerung (G. v.
22.März)329. (Bek.v. 24.März)331.— Steuernfür
die Ausgabe von Banknoten (D. v. 1. Juni Art. 2)
516. — Branntweinsteuergesetz (G. v. 15. Juli)
661. — nnderung des Brausteuergesetzes vom
3. Juni 1906 (G. v. 15. Juli) 695. — Neue Fassung
des Brausteuergesetzes(Bek.v. 21. Juli) 773. — #nde=
rung des Tabaksteuergesetzes vom 16.Juli 1879 (G.
v. 15. Juli) 705. — Neue Fassung des Tabaksteuer=
gesetzes(Bek. v. 21. Jull) 793. — Anderung des
Ligarettensteuergesetzes vom 3. Juni 1906 (G. v.
15.Juli Art. IIIa) 713.— desgl.desSchaumwein=
stenergesetzes vom 9. Mai 1902 (G. v. 15.Juli) 714.
— Besteuerungvon Aktien, Anteilscheinen,Kuxen,
Renten-undSchuldverschreibungen, Gewinnanteil=
schein-und Zinsbogen (G. v. 15. Juli Art. 1 bis 3a)
717. (G. v. 15. Juli 1) 833. — desgl.von Kauf und
sonstigenAnschaffungsgeschäften(G. v. 15. Juli I1) 837.
—desgl. von Spiel und Wette (das.III) 842. —
desgl. von Frachturkunden (das.IV) 843. —desgl.
von Personenfahrkarten (das.V) 845. — desgl.
von Erlanbulskarten für Kraftfahrzeuge (das.VI)
847. — desgl.von Vergütungen (das.VII) 850.—
besgl.vonSchecks (G.v.15.Juli Art.4) 732.(G.v.
15. Juli VIII) 850. — desgl. von Grundstücks=
übertragungen (G. v. 15. Juli Art. 4) 734. (G. v.
15. Juli IX) 852. — Verteilung der Erbschafts- und
Branntweinstener zwischenReichund Bundesstaaten
(G. v. 15. Juli Art. 1 § 5) 744. — Besteuerungder
Beleuchtungsmittel (G. v. 15. Juli Art. III) 746.
(Bek. v. 22. Juli) 880. — desgl. der Zündwaren
(G. v. 15.Juli Art. IV) 757. (Bek.v. 21.Juli) 814.

s. auchBestenerung.
Stenerzeichen für dieLeuchtmittelsteuer(G. v. 15.Juli
Art. III §§3, 16, 23 ff.) 747. (G. v. 15.Juli §§3,
16, 23 ff.) 881.

Stickereien, wertvolle,Beförderungmit derEisenbahn
(Bek. v. 23.Dez.08. 554) 113.

Cocgle

1909. 35

Stickstofftetroxyd, BeförderungmitderEisenbahn(Bek.
v. 9. Jan.) 258. (Bek. v. 3. Juli) 571.

Strafen beiZuwiderhandlungengegendieVorschriftender
Eisenbahn-Verkehrsordnung (Bek. v. 23.Dez. 68.)
93. — desgl. gegendie VorschriftenÜber den Markt=
handel mit Schlachtvieh (G. v. S. Febr.) 270. —
desgl. über den Handel mit südwestafrikanischen
Diamanten (V. v. 16. Jan.) 271. — desgl. bei
Zuwiderhandlungengegendas Wechselstempelgesetz
(G. v. 4. März) 305. (Bek. v. 10.März) 310. (G. v.
15. Juli) 740. (Bek.v. 21. Juli) 825. —desgl. gegen
das Weingesetz (G. v. 7. April §§ 26 ff.) 399. —
desgl. gegendas Verbot der Ausfuhr von Angora=
ziegen ausDeutsch- Südwestafrika (V. v. 15. Febr.)
403. — desgl. von Straußen und Straußeneiern
(V. v. 15. Febr.) 404. — desgl. vegendas Gesetzüber
denVerkehrmit Kraftfahrzeugen (G. v. 3.Mai III)
442. — desgl. gegendas Gesetzüberdie Sicherungvon
Bauforderungen (G. v. 1. Juni) 449. — desgl.
gegendas Gesetzgegenden unlauteren Wettbewerb
(G. v. 7.Juni) 409. — desgl.gegendas Viehseuchen=
gesetz (G. v. 26. Juni 8§974 bis 77) 539. — desgl.
gegendas Branntweinsteuergeseß (G. v. 15.Jali
§S111 ff.) 686. — desgl.gegendas Brausteuergesetz
(G. v. 15. Juli §§ 38 ff.) 785. — desgl. gegendas
Tabakstenergesetz (G. v. 15. Juli Art. I, 1, § 1i)
710. (G. v. 15. Juli 8§ 10, 41 ffl.) 798. — desgl.
gegendas Reichsstempelgeset (G. v. 15. Juli) 717.
(G. v. 15. Juli) 833. — desgl. gegendas Leucht=
mittelsteuergeseßz (G. v. 15. Juli Art. III 8§ 17 ff.)
751. (G. v. 15. Juli 8§ 17 ff.) 884. — desgl. gegen
das Zündwaren steuergesetz(G. v. 15. Juli Art. IV.
§5#.23 ff.) 762. (G. v. 15. Juli 65 23 ff.) 820.

Strafgerichtliches Verfahren gegenMilitärpersonen
der KaiserlichenSchutztruppen(V. v. 2. Nov.) 913.
(Bek. v. 6. Nov.) 954.

Strafregister für AngehörigederSchutztruppen(V. v.
2.Nov. 42)953.

Strafurteile gegenAngehörigederSchutztruppen(V. v.
2.Nov.&42)943.(Bek.v.6.Nov.)954.

Strafverfahren beiBrausteuer ergehen(G.v. 15.Juli
5*55) 790. — bei Zuwiderhandlungen gegen das
Leuchtmittelstenergesetz (G. v. 15. Juli Art. 111
5#W32, 33) 755. (G. v. 15.Juli §§32, 33) 888. —
desgl. gegen das Jündwarenstenergesetz (G. v.
15.Juli Art.IV 837)765.(G.v.15.Juli §37)822.

E



Strafvollstreckung im strafgerichtlichenVerfahren gegen
Militärpersonen der Schutztruppen (V. v. 2. Nov.) 943.
(Bek.v. 6.Nov.)934.

Straßburg (Elsaß),EiklärungderSchuldverschreibungen
der Zivilhespizien daselbst für mündelsicherePapiere
(Bek v. 16. Jan.) 230.

Straußze und Strauszencier, Verbot ihrer Ausfuhr aus
Deutsch.Südwestafrika(V. v. 15. Febr.) 401.

Stundung direkterStaatssteuern (G. v. 22. März
Art. 1, IVa) 330. (G. v. 22. März § 4) 333. — der
Verbrauchsobgabefür Branntwein (G. v. 15. Juli
§ 7) 662. — der Braustener (G. v. 15. Juli Art. I,
6a) 609. (G. v. 15. Juli § 8) 777. — der Leucht=
mittelsteuer (G. v. 15. Juli Artt.III § 3) 7/17. (G.
v. 15. Juli § 3) 881. — der Zündwarenstener (G.
v. 15. Juli Art. 1V § 70 758. (G. v. 15. Juli § 7) S6.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet, Handel mit süd=
westafrikanischenDiamanten (V. v. 10. Jan.) 270. —
Haushalts. Etat für 1909 (G. v. 4.April) 383, 302.
— Nachtrag dazu (G. v. 27. Dez.)991. — Verbot der
Ausfuhr von Angoraziegen (V. v. 15. Febr.)103. —
desgl. von Straußen und Straußeneiern (V. v.
15. Febr.) 404. — Anrechuungvon Kriegsjahren
(A. E. v. 1. April) 433.

Swinemünde, Erweiterung der Festungsanlagen(Bek.
v. 4. Juli) 571.

T.
Tabak, Anderung des Tobaksteuergesetzesvom 16. Juli
1879 (G. v. 15.Juli) 705. — NeueFassungdesTabak.=
steuergesetzes(Bek. v. 21. Juli) 793.

Tabakblätter, Soll (G. v. 15. Juli Art. 1, 1) 705. (G.
v. 15. Juli § 1) 793. — Zollzuschlag(G. v. 15. Juli
Art.1,1,§ La)706.(G.v. 15.Juli §2) 794.

Tabakerzeugnisse,Soll (G.v. 15.Juli Art. I, 1) 705.
(G.v. 15.Juli §1)793.

Tabaklangen, Zoll (G. v. 15.Juli Art. 1,1)705. (G.
v. 15. Juli § 1) 793.

Tabakpflanzungen, Anmeldung(. v. 15.Juli § 12)
799. — Behandlung (das. § 32) 805. — Besteuerung
nachdemFlächenraum(das.8833 ff.) 800. (G. v. 15.Juli
Art. I, 5 u. 6) 711.

Tabakrauchen in denWarteräumenauf Bahnhöfen(Bek.
v. 23. Dez. 08. 8 17) 98. —in denEisenbahnpersonen.
wagen(das.§ 18) 99.

Tabakrippen, Soll (G. v. 15.Juli Art. I, 1)705. (G.
v. 15. Juli § 1) 793.

Ceocgle

1909.

Tabakstengel, Joll (G. v. 15.Juli Art. I, 1)705. (G.
v. 15.Juli § 1) 763.

Tabaksteuer,AnderungdesGesetzesdarübervom16. Juli
1879 (G. v. 15.Juli) 705. — NeueFassungdesTabak.
steuergesetzes(Bek. v. 21. Juli) 793.

Tabaksurrogate, VerwendungbeiHerstellungvonTabak=
fabrikaten(G. v. 15. Juli § 37) 807.

Tagegelder vonAufsichtsratsmitgliedern,ihreBesteuerung
(G.v.15.Juli VII)850.

Talon s. Zinsbogen.
Tantiemen vonAussichtsratsmitgliedern,ihreBesteuerung
(G. v. 10. Juli VII) 850.

Tarife der Eisenbahnen, Aufnahme ergänzenderBe.
stimmungen zur Eisenbahn=Verkehrsordnungin den
Tarif (Bek. v. 23. Dez. 08. § 2) 91. — Aufstellung
und Veröffentlichung der Tarife (das.8§6) 95. —
Tarifauszug über Fahrpreise (das. § 12) 97. —
Angaben über die Personenbeförderung in den
Torifen(das.8813,15,20,25,26,27)97.— desgl.
über Beförderung von Reisegepäck (das. S§30, 32,
35, 38) 103.— desgl.überBeförderungvon Expreß.
gut (das.8§40, 43) 107.— desgl.überBesörderung
von lebenden Tieren (das.§ 48) 111. — desgl.
überdieBesörderungvon Wertsendungen (das.§ 54)
113. — Gebührentarif der Gepäckträger (das.§ 38)
107. — deögl. der Rollfuhrleute (das. S§63, 78)
123. — Angaben in denTarifen überdieBeförderung
von Frachtgut (das.8§ 55, 56, 58 bis 60, 62, 63,
66 bis 69, 72, 73, 75, 76, 81) 114. — Ausnahme.
tarife (das. 8§ 69, 89, 92) 126.

Tarif für die Wohnungsgeldzuschüsse (G. v.
15. Juli 88 25ff.) 579. — für Reichsstempelab.
gaben (G. v. 15. Juli) 717. (G. v. 15. Juli Anl.) 861.

Tauschverträge, Reichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli
Urt.2)725.(G.v. 15.Juli Aul.)875.

Tee, ollerhöhung undNachverzollung(G. v. 15.Juli
Art. II) 746.

Teilnehmer amUmlaufeinesWechselshaftenals Ge=
samtschuldner für die Wechselstempelabgabe(G. v. 4. März
& 4 u.5)311(G.v.15.Juli §§5 u.6)926.

Telegraphenanlagen, Betriebauf fremdenSchiffenin
deutschenHoheitsgewässern(Bek. v. 12. Dez.) 977.

Telegraphengehilsinnen, Anrechnung des Diätariats
auf das Besoldungsdienstalter(G. v. 15. Juli §86) 574.

Terminhandel f. Jeithandel.
Thomasschlacke, Einrichtungund Betriebgewerblicher
Anlagen zu ihrer Verarbeitung (Bek.v. 3. Juli) 543.
(Bek. v. 17. Dez.) 978.



Thorn, ErweiterungderFestungsanlagen(Bek.v.4.Juli)
571.

Tierarzt, MitwirkungbeiDurchführungdesViehseuchen=
gesetzes(G. v. 26. Juni) 519.

Tiere, lebende,Beförderungmit der Eisenbahn (Bek.
v. 23. Dez. 08. ö§ 48 bis 52 und Anl. B.) 110. —
Beförderung als Reisegepäck (das. § 30) 103. —
Mitnahme in die Personenwagen (das.8 27) 102.
— Viehseuchengesetz (G. v. 26. Juni) 519.

Tierhaare, Verbot der BeschäftigungjugendlicherAr,
beiterbei ihrer Bearbeitung(Vek.v. 8. Dez.)969.

Tilgung derReichsanleiheschuld vom1.April 1911
ab (G. v. 15. Juli Art. I, § 3) 744. — der von der
Post verauslagten Unfallentschädigungen (G. v.
15.Juli Art.1 §6) 745.

Tinkturen, Eingangszoll (G. v. 15. Juli § 106) 681.
Togo, Haushalts=Etat für 1909 (G. v. 4. April) 382,
392.

Tollwut, Anzeigepflicht(G. v. 26. Juni § 10) 523.—
besondereVorschriften(das.8§ 36 bis 41) 530.

Tötung einesMenschendurchein Kraftfahrzeug (G.
v. 3. Mai II) 439. — von Tieren bei Viehseuchen
(G.v.26.Juni8§24f.) 528.

Tragfähigkeit derEisenbahnwagen(Vek.v. 23.Dez.08.
sie

Tranubenmaische, Behandlung bei der Weinbereitung
(G.v.7.April)393.(Bek.v.9.Juli) 549.

Tranubenmost, Behandlungbei derWeinbercitung(G.
v. 7. April) 393. (Bek. v. 9. Juli) 549.

Trinkbranntwein unterderBezeichnungKognak(G. v.
J.April§18)397.

Tuberkulose desRindviehs,Anzeigepflicht(G.v.26.Juni
510) 523. — besondereVorschriften(das. § 61) 535.

u.
Überbrand beiHerstellungvonBranntwein(G.v. 15.Juli
74S672.

üÜbereinkommen— Internationales— überdenEisen.
bahnfrachtverkehr, Berichtigung derListeder daran
beteiligtenEisenbahnstrecken(Bek. v. 5. Jan.) 209. —
neueListe (Bek.v. 3. März) 280. — Underungund
Ergänzung der Liste (Bek. v. 26. April) 434. (Gek. v.
2. Juni) 474. (Bek. v. 14. Juni) 513. (Bek. v. 16.Juli)
771. (Bek. v. 5. Nov.) 962. (Bek.v. 18.Dez.) 992.

Übereinkunft, Ratifizzierungder internationalen Über=
einkunft über Maßregeln gegenPest usw. vom 3. De.

Ceocgle

1909. 37

übereinkunft (Forts.)
zember1903 durchSpanien (Bek. v. 8. März) 318.
— Beitritt des Australischen Bundes (Bek. v.
26. Mai) 468. — Austritt der niederländischen
Kolonien in Westindien(Bek. v. 7. Juni) 512. —
Beitritt von Britisch. Indien (Bek. v. 15. Juni)
514. — desgl. von Mexiko (Bek. v. 8. Juli) 769.

Beitritt Serbiens zur BrüsselerZusatzaktevom
. 14. Dezember 1900, betreffenddie Abänderung der
UbereinkunftzumSchutzedes gewerblichen Eigen.
tums vom 20. März 1883 (Bek. v. 21. Sept.) 920.

übergangsabgabe für Branntwein (G. v. 15.Juli
822)665.

Uberlastung von Eisenbahnwagenseitensder Absender
(Bek.v. 23.Dez.08.§§59,60)117.

berwachung der Weinkeltereibetriebe (G. v.
7. April § 21) 398. — des Branntweins und seiner
Herstellung(G. v. 15.Juli §§ 18 bis 20 und73 ff.) 665.

Überweisungssteuern, Verwendung von Mehrerträgen
zzur Schuldentilgung (G. v. 15. Juli Art. 1 § 4) 744.
Umherziehen, BesteuerungdesGewerbebetriebsimUmher=
ziehen(G. v. 22.März Art. 1, III) 330. (G. v. 22.März
53)333.

Umsatzsteuer beiGrundstücksübertragungen(G. v. 15.Juli
Vrt.4)734.(G.v. 15.Juli IX) 852.— Tarifsätze
dazu (G. v. 15. Juli Art. 2) 725. (G. v.15. Juli
Anl.) 875.

Umtausch von Noten der PrivatbankengegenRecichs=
banknoten(G. v. 1. Juni Art. 4) 516.

Umzugskosten für Schubgebietsbeamte(G. v. 4. April)
389.

Unfall durchein Kraftfahrzeug (G. v. 3. Mai II) 439.
Unfallversicherung, VeseitigungderUnfallversicherungs.
vorschüsse(G. v. 15. Juli Art. 1 § 6) 717.

Ungarn, Verichtigung der Liste der am Internationalen
lbereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligtenCisenbahnstrecken(Bek. v. 5. Jan.) 209. —
neueListe(Bek.v. 3.März) 291, 299. — Anderung
der Liste (Vek. v. 5. Nov.) 962. — Internationales.
Abkommenüber denZivilprozeß vom 17. Juli 1905
(Bek. v. 24. April) 409.

Unlauterer Wettbewerb, Bekämpfung(G. v. 7.Juni)
499.

Unterbeamte, Anrechnungdes Diätariats auf das Be=
soldungsdienstalter(G. v. 15. Juli §§ 6 u. 8) 574.

Unterbrechung der Verjährung der Ansprüchewegen
unrichtiger Frachtberechnung im Eisenbahnverkehre
(Bek.v. 23. Dez. 08. § 71) 127. —desgl. wegen



Unterbrechung (Forts.)
Schadensersatzes (das.§598) 143. — desgl. wegen
der Wechselstempelstener (G. v. 4. März) 305.
(Bek.v. 10.März) 310. (Bek.v. 21.Juli) 825.

Unterkunftsräume in Steinmetzbetrieben(Bek. v.
31.Mai)471.

Unteroffiziere, Diensteinkommen(G. v. 15.Juli §24)
579.

Unterstützung, Einwirkungauf öffentliche Rechte
(G. v. 15. März) 319. — Unterstützunggeschädigter
Arbeiter desTabakgewerbes (G. v. 15.Juli Art. IIa)
713.

Unterstützungswohnsitz,EinführungdesGesetzesdar.
über vom6. Juni 1870 in Helgoland (V. v. 29. März)
335.

Unterwasserschallsignale, Verbot ihrer Abgabe von
fremden Schiffen in deutschenHoheitsgewässern(Bek.
v. 12.Dez.)977.

Urkunde über die Genehmigungzur Anlegung von
Dampfkesseln (Bek. v. 17. Dez.08. Anl. VI) 49.
(Bek. v. 17. Dez. 08. Anl. 6) 90. — Zustellung
gerichtlicherund außergerichtlicherUrkunden in Zivil⸗
und Handelssachenim internationalen Verkehre
(Vertr. v. 17.Juli 05. 1) 414. (G. v. 5. April) 430.

Urkundenprozeß, Anderung der Vorschriften über das
Verfahren (Bek. v. 1. Juni Art. II, 33) 488.

Urteil in Rechtsstreiten,Abänderungder Vorschriften
über das Verfahren bis zum Urteil (G. v. 1. Juni
Art. II, 12 u. 13) 480. — desgl. über das Erlassen
des Urteils (das.Art. II, 14 bis 16) 481. —deegl.
über Versäumnisurteile(das. Art. II, 17 u. 18) 481.

V.
Venezuela, Freundschafts=,Handels-und Schiffahrts=
vertrag mit dem Deutschen Reiche (v. 26. Jan.) 919.

Bentile bei Landdampfkesseln (Bek. v. 17. Dez. 08.
§5§5ff.) 6. — bei Schiffsdampfkesseln (Bek. v.
17.Dez.08.886ff.)54.

Veranlagung zum Kontingent in Branntweinbrennereien
(G. v. 15. Juli § 34) 668. — desgl. für den Durch.
schnittsbrand(das. §§ 63 ff.) 675.

Verantwortlichkeit der Betriebsleitervon Brauereien
(G. v. 15. Juli Art. I, 7a) 699. (G. v. 15. Juli
s=

Verarbeiter von gollzuschlagpstichtigemTabak,Anmelde.
pflicht (G. v. 15. Juli Art. I, 1 § 1b) 706. (G. v.
15.Juli §3)794.

Cocgle

1909.

Veräußerungsverträge, Reichsstempelabgabe(G. v.
15. Juli Art. 2) 725. (G. v. 15. Juli Anl.) 875.

Verbot des Rauchens in den Warteräumen der
Eisenbahn (Bek. v. 23. Dez. 08. § 17) 98. — degl.
in den Frauen- und Nichtraucherabteilen der
Personenwagen(das. 5 18) 99. — der Ausfuhr von
Angoraziegen ausDeutsch- Südwestafrika (V. v.
15. Febr.) 403. — desgl. von Straußen und
Straußeneiern (V. v. 15. Febr.) 404. — desMit=
nehmens von Branntwein in die Betriebsräume zur
Verarbeitung der Thomasschlacke (Bek. v. 3. Juli
5 12) 546. — der Beschäftigungvon Arbeiterinnen
und jugendlichenArbeitern in Anlagen zur Herstellung
von Jichorie (Bek. v. 25. Nov.) 968. — desgl. von
jugendlichenArbeitern bei derBearbeitung von Faser=
stoffen, Tierhaaren, Abfällen oder Lumpen
(Bek. v. 8. Dez.) 969. — Verbot der Abgabe von
Unterwasserschallsignalen von fremdenSchiffen
in deutschenHoheitsgewässern(Bek. v. 12. Dez.) 977.

Verbrauchsabgabe für Branntwein(G. v. 15. Juli
85 1 f.) 661.

Vereinigte Staaten von Amerika, Abkommenmit
Deutschlandüber den gegenseitigengewerblichenRechts=
schutz(Vertr. v. 23. Febr.) 895.

Verfahren vor den Landgerichten in Zivilprozessen,
Ergänzung der Vorschriften (G. v. 1. Juni Art. II,
12 u. 13) 480. — desgl. vor den Amtsgerichten
(das. Art. II, 26) 483. — desgl. der Vorschriftenüber
Wiederaufnahme des Verfahrens (das. Art. II, 32)
488. — desgl. über das Verfahren in Ehesache##
(das. Art. II, 34 u. 35) 489.

Vergällung desBranntweins(G. v. 15.Juli &21)
665. — Vergällungspflichtfür bestimmteProzente des
Durchschnittsbrandes(das. § 72) 677.

Vergütung der Verbrauchsabgabefür Branntwein
(G. v. 15. Juli § 4) 662. — desgl. derBetriebsauflage
(das. § 54) 673. — Ausfuhrvergütungen für Bier
(G. v. 15. Juli § 9) 777. — desgl. für Tabak (G. v.
15. Juli Art. 1,7) 711. (G. v. 15. Juli 8§540 u. 47)
807. — Besteuerung der an Aufsichtsratsmit.
glieder zahlbarenVergütungen(G. v. 15.Juli VII) 850.

Verjährung derUnsprüchewegenJahlung oderNück=
zahlung des Frachtzuschlags für Eisenbahngut(Bek.
v. 23. Dez.08. § 60) 120. — desgl. wegenunrichtiger
Frachtberechnung (das. § 71) 127. — dezgl. der
Schadensersatzansprüche gegendie Eisenbahn(das.
5 98) 143. — desgl. der AnsprüchewegenEntrichtung
des Wechselstempels (G. v. 4. März Art. 1, VI) 306.



Verjährung(Forts.)
(G. v. 4. März § 15) 313. (G. v. 15. Juli § 16) 829.
—desgl. der Ansprüche auf Schadensersatz bei Unfällen
im Verkehre mit Kraftfahrzeugen (G. v. 3. Mai §14)
441. — desgl. beiZuwiderhandlungengegendas Gesetz
gegenden unlauteren Wettbewerb (G. v. 7. Juni
§*21) 504. — Verjährung der Didvidendenrückstände
der Reichsbank (G. v. 1. Juni Art. 1) 515. —
der Zahlung und Erstattung der Verbrauchsabgabefür
Branntwein (G. v. 15. Juli § 9) 663. — der
Strafen für Juwiderhandlung gegen das Brannt=
weinsteuergesetz (das. § 136) 691. — Verjährung
derBraustener (G. v. 15.Juli § 11) 777. — desgl.
der Strafverfolgung bei Zuwiderhandlungengegendas
Brausteuergesetz(G. v. 15. Juli § 54) 790. — deögl.
der Tabaksteuer (G. v. 15. Juli § 39) 807. — desgl.
der Strafverfolgung bei Tabaksteuerhinterziehungen (G.
v. 15. Juli 5 54) 811. — desgl. der Reichsstempel=
abgaben (G. v. 15. Juli § 93) 857. — desgl. der
Leuchtmittelstener (G. v. 15. Juli Art. III §85)
748. (G. v. 15. Juli § 5) 881. — desgl. der Straf.
verfolgung bei Zuwiderhandlungen gegendas Leucht=
mittelsteuergeset(G. v. 15.Juli Art.111§ 31) 755.
(G. v. 15. Juli § 31) 888. — desgl. der Zünd=
warensteuer (G. v. 15. Juli Art. IV § 8) 758.
(G. v. 15. Juli § 8) 816. — der Strafverfolgung
bei Zuwiderhandlungengegendas Zündwarensteuergesetz
(G. v. 15. Juli Art. IV # 36) 765. (G. v. 15. Juli
5 36) 822.

Verkauf vonunanbringlichemEisenbahngute (Bek.v.
23. Dez. 08. 5 81) 136. — von Wein und wein=
haltigenGetränken(G. v. 7. April) 393.— Beachtung
der Vorschriften den Gesetzesgegenden unlauteren
Wettbewerb beimVerkaufevon Waren (G. v. 7. Juni)
499.

Verkaufsstellen find Betriebsstätten im Sinne des
Doppelstenergesetzes (G. v. 22. März Urt. 1, III)
330. (G. v. 22. März §53) 332. — Anzeigepflicht
von Verkaufsstellenfür steuerpflichtigeBeleuchtungs.
mittel (G. v. 15. Juli Art. III § 14) 750. (G. v.
15.Juli § 14) 884.

Verlust, HaftungderEisenbahnfür VerlustdesReise.
gepäcks (Bek. v. 23. Dez.08. Ss 35, 36) 105. —
Verlustvon sonstigemEisenbahngute (das.5562, 82 ff.)
120. — von Vieh bei Viehseuchen(G. v. 26. Juni
S#D66 bis 73) 536.

Vermahlungsstener von ungeschrotetemMalze (G. v.
15.Juli 8527 fl.) 782.

Cocgle

1909. 39

Vermessung von Brennereigerätenzur Branntwein=
erzeugung(G. v. 15. Juli § 76) 679. — desgl. von
Braueret gefäßen(G. v. 15. Juli § 16) 778.

Vermögen, #nderung der Vorschriften über Jwangs.
vollstreckungin das unbeweglicheVermögen (G. v.
1.Juni Art. II,53)492.

Veröffentlichung vonVerfügungenübervorläufigeAnde=
rungenderEisenbahn=Verkehrsordnungim Reichs=Gesetz=
blatt (Bek. v. 23. Dez. 08. 5 2) 94. — desgl. der
Tarife der Eisenbahn (das. § 6) 95.

Verpackung von Reisegepräck im Eisenbahnverkehre
(Bek.v. 23. Dez. 08. 88 30, 31) 103. — deögl.von
Leichen (das.&§44, 47) 108. — desgl.von kleineren
lebenden Tieren (das.88 27, 48) 102. — desgl.
von bedingungsweise zur Beförderung zuge=
lassenen Gegenständen (das. § 54 und Anl. C) 113.
—desgl. von sonstigen Gütern (das.8§ 62 und
86 zu 2) 120. — Erklärung desAbsendersüber unver=
packteoder mangelhaft verpackteGüter (das. Anl. F) 207.

VerpackungsteuerpftichtigerBeleuchtungsmittel
(G. v. 15. Juli Art. III § 6) 748. (G. v. 15. Juli § 6)
882. — desgl. steuerpflichtigerZündwaren (G. v.
15. Juli Art. IV § 10) 759. (G. v. 15. Juli § 10) S16.

Verpflichtungsscheine über die Jahlung von Geld,
Wechselstempelpflicht(G. v. 4. März Art. 1, XIV) 308.
(G. v. 4. März § 26) 315. (G. v. 15. Juli §827)831.

Versäumnisurteil in Rechtsstreiten,Abänderung der
Vorschriften(G. v. 1. Juni Art. II, 17 u. 18) 481.

Verschluß vonBrauereigefäßen(G. v. 15. Juli § 16)778.
Verschlußtbrennereien,Einrichtung(G.v. 15.Juli E 14
u.82 bis 88)664.

Verschnittweine, HerstellungundVertrieb(G.v.7.April)
393.

Verschönerungsmittel, Eingangszoll(G. v. 15.Juli
5 106) 6384.

Versicherung, ÜbertragungderVerwaltungdesHinter
bliebenen=Versicherungsfonds an den Reichskanzler
(G. v. 1. Juni) 469. — Anderung des § 2 desGesetzes,
betr. den Hinterbliebenen Versicherungsfonds, vom
8. April 1907 (G. v. 11.Dez.) 973.

s. auch Invaliden- und Unfallversicherung.
Verteidigung desAngeklagtenim strafgerichtlichenVer=
fahren gegenMilitärpersonen der Schutztruppen(V. v.
2. Nov. 8§ 40 und 41) 953. (Bek. v. 6. Nov. III zu
§53410 960.

Vertrag, Frachtvertragüber Güterbeförderungzwischen
demAbsenderund der Eisenbahn(Bek. v. 23. Dez. 08.
55 61, 74, 76, 82, 88, 96, 97, 99, 100) 120.



Verwaltungskosten für die Erhebung der Verbrauchs=
abgabefür Branntwein (G. v. 15.Juli § 23) 666.

Verzeichnis derbenachbartenOrteimSinne derWechsel=
ordnung und des Scheckgesetzes(Bek. v. 9. Jan.) 250.

Verzinsung der von der Post verauslagtenUnfallent=
schädigungen(G. v. 15. Juli Art. 1 § 6) 745.

Verzögerung derAbnahmevon Eisenbahngütern(Bek.
r.23.Dc.08.9881)135.

Vieh, PreisfestsetzungbeimMarkthandel mitSchlacht=
vieh (G. v. 8. Febr.) 269. — Viehseuchengeset (G.
v. 26. Juni) 519.

Viehhöfe, besondereVorschriftenbei Viehseuchen(G. v.
26.Juni §§62 bis 65) 535.

Viehseuchen, Viehseuchengesetz(v. 26. Juni) 519. —
Abwehr der Einschleppung aus demAusland (das.
85 6 bis 8) 521. — Bekämpfung von VBiehseuchen
im Inland (das.S§9 bis 73) 522. — Strafvor=.
schriften (das.3§574 bis 77) 539.

Vorausbestellung von Abteilen oder einzelnenPlätzen
im Eisenbahnverkehre(Bek.v. 23. Dez. 08. 8 15) 97.

Vorauszahlung von Gerichtskostenim internationalen
Verkehre (Vertr. v. 17. Juli 05. Art. 17) 421. (G. v.
5.Upril)430.

Vorsatz, Schadensersatzbei VorsatzderEisenbahn(Bek.
v. 23. Dez. 08. § 95) 142.

Vorschieben vonWarenbeiAusverkäufen(G. v. 7.Juni
g8)501.

Vorschufz, Beseitigungder Unfallversicherungsvorschuͤsse
(G.v.is.Juli Art.1§6)745.

W.

(G. v. 15. Juli Art. IV 5 16) 760. (G. v. 15. Juli § 16)
818.

Wagen in Bierbranereien (G. v. 15.Juli § 17)779.
— Eichung (Bek. v. 3. Aug. Art. 3 ff.) 924.

Wagenstandgeld im Eisenbahnverkehrefür verspätet
abgeholteLeichen (Bek. v. 23. Dez. 08. § 46) 110. —
desgl. für lebende Tiere (das.§ 50) 112. — desgl.
für verspätet aufgelieferte oder abgeholte sonstige
Eisenbahngüter (das. 88 63, 65, 73, 80, 81) 122.

Währung im DeutschenReicheistGoldwährung(G. v.
1. Juni § 1) 507.

Wandergewerbeschein, AnderungderFormulare(Bek.
v. 13. Jan.) 259.

Wanderlagerbetrieb, Besteuerung(G. v. 22. März
Urt.I, III)330.(G.v. 22.März§3)333.

Cocgle

1909.

Wandungen von Landdampfkesseln (Brek. o.
17.Dez. 08. § 2) 4. — von Schiffsdampfkesseln
(Vek. v. 17. Dez. 08. 82) 52.

Waren, Vorschriften beim Angebot und Verkauf im
Sinne des Gesetzesgegenden unlauteren Wettibewerb
(G. v. 7.Juni) 499.

Warenzeichen, Schut auf der Internationalen Photo=
graxhischen Ausstellungzu Dresden 1909 (Bek. v.
9. Jan.) 249. — desgl. auf der Internationalen
Luftschiffahrt- Ausstellung zu Frankfurt a. M.
1909 (Bek. v. 19. März) 334. — desgl. auf der
Wanderausstellungder DeutschenLandwirtschafts=
Gesellschaftzu Leipzig 1909 (Bek. v. 12.Mai) 445.
—desßgl. auf der DeutschenBrauerei-=Ausstellung
zuMünchen (Bek.v. 18. Aug.) 917. — desgl.auf der
Weltausstellungin Brüssel 1910 (Bek.v. 6.Okt.) 935.
— Schutz deutscherWarenbezeichnungenin Argen=
tinien (Bek. v. 13.März) 320.

Warteräume auf den Eisenbahnstationen(Bek. v.
23.Dez.08.8817,19)88.

Waschraum in AnlagenzurVerarbeitungvon Thomas=
schlacke(Bek. v. 3. Juli § 13) 546.

Wasser, wohlriechendes,Eingangszoll(G. v. 15.Juli
W10)684.

Wasserdruckproben bei Landdampfkesseln (Bek.v.
17.Dez. 08. 8§§12 u. 13) 10. — Bescheinigungdarüber
(das.Anl.IV) 46. — beiSchiffsdampfkesseln
(Brk. v. 17.Dez. 08. 8§.12 u. 13) 58. — Bescheinigung
darüber (das. Anl. 4) 87.

Wasserfahrzeug,Andienungvonbörsenmäßiggehandeltem
Getreide in Danzig von einem Wasserfahrzeugaus
(Bek. v. 24. Dez.) 993.

Wasserstandsglas bei Landdampfkesseln (Bek.v.
17.Dez. 08. § 7) 7. — bei Schiffsdampfkesseln
(Bek. v. 17.Dez. 08. 87) 54.

Wasserstandsmarke beiLanddampfkesseln (Bek.v.
17.Dez. 08. § 8) 8. — bei Schiffsdampfkesseln
(Bek. v. 17. Dez. 08. § 8) 56.

Wasserstandsvorrichtungen beiLanddampfkesseln
(Bek. v. 17.Dez. 08. &7) 7. — bei Schiffsdampf.
kesseln (Bek. v. 17. Dez. 08. §7) 54.

Wasserstoffgas, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
v. 29. Dez. 08.) 2. (Bek. v. 19. März) 328.

Wechselabschriften, Besteuerungwie Wechselduplikate
(G. v. 4. März § 10) 312. (G. v. 15. Juli § 11) 828.

Wechselduplikat, Besteuerung(G. v. 4.März § 9) 312.
(G. v. 15. Juli § 10) 828.



Wechselordnung, Verzeichnisder benachbartenOrte
(Bek v. 9.Jan.)249.

Wechselprozeß, Anderung der Vorschriften über das
Verfahren (G. v. 1. Juni Art. II, 33) 488.

Wechselstempelgesetz vom 4. März 1909 (Bek. v.
10. März) 310. — neueFassungvom 15.Juli 1909
(Bek. v. 21. Juli) 825. — Höhe der Stempelabgabe
(G. v. 4. März § 2) 310. (G. v. 15.Juli Art. 1, II)
740. (G. v. 15. Juli § 3) 825. — Faftung für
ihre Entrichtung (G. v. 4. März Art. 1, IV) 306. (G.
v. 4. März 8§4 ff.) 311. (G. v. 15.Juli Art. 1, III
bis VI) 741. (G. v. 15.Juli S§5 ff.) 826. — Er.
füllung derVerpflichtungzur Entrichtung derAbgabe
(G. v. 4. März I§ 13 u. 14) 313. (G. v.15. Juli
§5§14 u. 15) 829. — Verjährung derStempelpflicht
(G. v. 4.März Art. 1,VI) 306. (G. v. 4.März § 15)
313. (G. v. 15. Juli § 16) 829. — Strafen für
Hinterziehung (G. v. 4. März Art. 1, VII bis X)
306. (G. v. 4.März §§17 bis23)313. (G.v. 15.Juli
Art. 1, VII) 742. (G. v. 15.Juli I§ 18bis 24) 829.
— Auwendung des Gesetzesauf Verpflichtungsscheine,
Anweisungen und ähnliche Papiere (G. v. 4. März
Art. 1, XIV) 308. (G.v. 4.März § 26) 315. (G. v.
15.Juli Art. 1,I) 740. (G.v. 15.Juli 5§2u.27) 825.

Wechselstempelmarken, Verwendungzur Entrichtung
der Stempelabgabe(G. v. 4. März §§13 u. 14) 313.
(G. v. 15.Juli §§ 14 u. 15) 829.

Wechselstempelsteuers. Wechselstempelgesetz.
Wein, Weingeseß (v. 7.April) 393.— Herstellung
von Wein (das. 9§ 1 u. 2) 393. — Juckerung und
Zusatz andererStoffe (das.§§ 3 bis 5) 393. (Bek.v.
9. Juli) 549. — Kenunzeichnung und Benennung
von Wein (G. v. 7. April §§s6 bis 8) 394.— Verbot,
Wein nachzumachen (das.§ 9) 395. — Herstellung
von Haustrunk (das.§ 11) 395. (Bek. v. 9. Juli) 549.
— Einfuhr und Vertrieb von weinhaltigenGetränken,
Schaumwein und Kognak (G. v. 7. April 5§ 13 bis
18) 396. (Bek.v. 9.Juli) 549. — Buchführung
(G.v. 7.April § 19) 397. (Bek.v. 9. Juli) 549. —
Kontrolle (G. v. 7.April §§ 22 bis 25) 398. —
Strafen bei JZuwiderhandlungen(das. §§ 26 bis 31)
399. — Erlaß von Ausführungsbestimmungen
zumWeingesetze(Bek. v. 9. Juli) 549.

AnderungdesSchaumweinsteuergesetzesvom
9.Mai 1902 (G. v. 15.Juli) 714.

Weinbau, GestattungderEinfuhr vonGegenständendes
Weinbanes über das Zollamt Rothwasser (Bek. v.
30.Sept.)934.
Reichs=Gesehbl.1909.

Cocgle

1909. 41

Weinbaubezirke, Bildungvonsolchen(Bek.v.30.Jan.)
263.

Weinbceröl, Eingangszoll(G.v. 15.Juli § 106) 684.
Weinbuch für Schankwirteusw.(Bek.v. 9. Juli Anl. 8)
567.

Weingeist, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106) 684.
Weinlagerbuch fürWeinkellereien(Bek.v.9.Juli Anl.6)
563.

Weizen, Zeithandel darin an derProduktenbörsezu
Danzig (Bek. v. 24. Dez.) 993. — desgl.zu Mann=
heim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Weltausstellung in Brüssel1910, Schutzvon Erfin.
dungenusw. (Bek. v. 6. Okt.) 935.

Werkstätten in Steinmetzbetrieben(Bek.v. 31.Mai) 471.
Wertermittelung für zollzuschlagpflichtigenTabak (G.
v.15.Juli Art.I, 1 8#8.10u.c)706.(G.v.15.Juli
§83 u. 4) 794.

Wertpapiere, Reichsstempelabgabe(G.v. 15.Juli) 833.
— Tarifsätzedazu (das. Anl.) 861.

Wertzuwachssteuer, ZeitpunktderEinführung(G. v.
15.Juli Art. 5a) 739. (G.v. 15.Juli § 90) 856.

Wettbewerb, BekämpfungdesunlauterenWettbewerbs
(G. v. 7. Juni) 499.

Wetteinsätze, Reichsstempelabgabe(G. v. 15.Juli III)
842. — Tarifsäyzedazu (das.Anl.) 869.

Wetten, Reichsstempelabgabedavon(G. v. 15.Juli 1II)
842.

Wiederaufnahme des Verfahrensim Zivilprozeß,
Anderung der Vorschriften (G. v. 1. Juni Art. II, 32)
488. — Wiederaufnahmedesstrafgerichtlichen Ver=
fahrens gegenMilitärpersonender Schutztruppen (V.
v. 2. Nov. § 20) 949. (Bek.v. 6. Nov. III zu §§405,
468)961.

Wiedereinsetzung in den vorigenStand bei Rechts.
streiten, Abänderungder Vorschriften (G. v. 1. Juni
Ar#tt.II, 9 bis 11) 480.— Fristfür dieWiedereinsetzung
in den vorigen Stand beim strafgerichtlichen Ver=
fahren gegenMilitärpersonen der Schutztruppen (V.
v. 2.Nov. § 16) 948.

Wiengeräte zur Branntweinerzeugung(G. v. 15.Juli
5573ff.) 678.

Wildseuche, Anzeigepflicht(G. v. 26. Juni § 10) 523.
—besondere Vorschriften(das. § 35) 530.

Wohnsitz im Sinne des ODoppelsteuergesetzes(G. v.
22. März) 329. (Bek. v. 24. März) 331.

Wohnung von Gouvernementsangehörigenin denSchugq.
gebieten(G. v. 4. April) 389.

F



Wohnungsgeldzuschüssean BeamteundOffiziere(G.
v.15.Juli §#28f.) 579.

Württemberg, BildungvonWeinbaubezirken (Bek.
v. 30. Jan.) 264. — Kontingentierungsverfahrenfür
Branntwein (G. v. 15. Juli §§ 26 und 154) 666.
— AnderungdesVerteilungsplansderBranutwein=
steuer nur mitZustimmungWürttembergszulässig(G.
v. 15.Juli Art. 1 § 5) 744.

3.
Zahlung, Münzen,in denenZahlungzu leistenist(G.
v. 1.Juni § 9) 509.

Zahlungsmittel im Eisenbahnverkehre (Bek.v.
23. Dez. 08. § 9) 95. — die Noten der Reichsbank
sind gesetzlichesZahlungsmittel (G. v. 1. Juni Art. 3)
516.

Zahnwasser, Eingangszoll(G. v. 15.Juli § 106) 684.
Zeithandel, börsenmäßiger,in Getreide an derPro=
duktenbörsezu Danzig (Bek. v. 24. Dez.) 993. —
desgl. zu Mannheim (Bek. v. 27. Dez.) 997.

Zeitkarten, Reichsstempelabgabe(G. v. 15. Juli V) 845.
Zentesimalwagen, Eichung(Bek.v. 3. Aug. Art. 5)
924.

Zenutralgenofsenschaftskassezu Berlin, Abrechnungs=
stellefür den Scheckverkehr(Bek. v. 4. Febr.) 274.

Zeugen, Ladungvon Reichs-und Staatsbeamtenals
Zeugen im strafgerichtlichen Verfahren gegenAn=
gehörigeder Schutztruppen (Bek. v. 6. Nov. III zu
5 185) 957. — Zeugeneid in diesemVerfahren (das.
3zu§5196) 957. — desgl.Zeugengebühren (das. zu
55205, 208) 958. -

Zeugenbeweis in Rechtsstreiten,AbänderungderVor=
schriften(G. v. 1. Juni Art. II, 19 bis 21) 482.

Zeugnis über die Bauprüfung einesDampfkessels
(Bek. v. 17.Dez. 08. Anl. III) 45. (Bek.v. 17.Dez.08.
Anl. 3) 86. — desgl. über die Wasserdruckprobe
(Bek. v. 17.Dez.08. Anl. IV) 46. (Bek. v. 17.Dez.08.
Anl. 4) 87. — desgl. über die Abnahmeunter=
suchung (Bek. v. 17.Dez. 08. Anl. V) 47. (Bek. v.
17.Dez. 08. Anl. 5) 88.

Zichorie, Verbot der Beschäftigungvon Arbeiterinnen
und jugendlichenArbeitern in Anlagen zur Herstellung
der Jichorie (Bek. v. 25. Nov.) 968.

Zigarren, Loll (G. v. 15. Juli Art. I, 1) 706. (G. v.
15. Juli § 1) 794. — Hollzuschlag(G. v. 15. Juli
Art. I, 1 § 10h)709. (G. v. 15. Juli § 9) 797.

Cocgle

1909.

Zigaretten, Zoll (G. v. 15.Juli Art. I, 1 u. II)
706. (G. v. 15. Juli § 1) 794. — ünderung der
Steuersätze im Kleinverkaufspreise(G. v. 15. Juli
Art.IIIa)713.

Zigarettenhülsen, Steuersätze(G. v. 15.Juli Art. IIIa)
714.

Zigarettenpapier, Steuersätze(G. v. 15.Juli Art. IIIa)
714.

Zinkhütten, VerlängerungderGültigkeitsdauerder Be=
stimmungenvom6. Februar 1900 überEinrichtung und
Betrieb der Zinkhütten(Bek. v. 8. Dez.) 971.

Zinsbogen, Reichsstempelabgabe(G. v. 15. Jull Art. Za)
731. (G. v. 15. Juli I) 833. — Tarifsätze dazu (G.
v. 15.Juli Art.1, 1) 717. (G. v. 15.Juli Anl.) 864.

Zivilhospizien derStadt Straßburg, Erklärungihrer
Schuldverschreibungenfür mündelsicherePapiere (Bek.
v. 16. Jan.) 260.

Zivilprozeß, internationales Abkommendarüber
vom 17. Juli 1905 (Bek. v. 24. April) 409. — Mit=
teilung gerichtlicherund außergerichtlicherUrkunden
(das. Art. 1 bis 7) 414. — Ersuchungsschreiben
(das. Art. 8 bis 16) 418. — Sicherheitsleistungbei
Drozeßkosten (das.Art. 17 bis 19) 421. — Armen=
recht (das.Art. 20 bis 23) 424. — Personalhaft
(das.Art. 24) 425. — Ausführungsbestimmungen
zumAbkommenüberdenJivilprozeß vom 17. Juli 1905
(G. v. 5. April) 430. — Ratifizierung des Abkommens
durch Luxemburg und Vereinbarung weiterer Ver=
einfachungendes Rechtshilfeverkehrsmit den Nieder=
landen, mit Zuxemburg und mit Norwegen
(Bek. v. 16. Aug.) 907.

Zivilprozefzordnung, Anbderung(G. v. 1.Juni) 475.
Zollamt, Gestattung der Einfuhr von Pflanzen usw.
über das Zollamt Rothwasser(Bek. v. 30. Sept.) 934.

Zölle, ü#nderungdes Zolltarifs für Bier usw.(G. v.
15.Juli Art. V) 703. (G. v. 15.Juli § 61) 792.—
desgl. für Tabakblätter und Tabakerzeugnisse(G. v.
15.Juli Art.1)705.(G.v.15.Juli 8§1f.)793.—
desgl. für Zigaretten (G. v. 15. Juli Art. IIIa)
713. (G. v. 15. Juli § 1) 794. — desgl.für Kaffee
und Tee (G. v. 15.Juli Art. I) 746. — desgl.für
Zündhölzer und Zündstäbchen aus Pappe (G. v.
15.Juli Art. IV §40)765.(G. v. 15.Juli §40)823.

ünderungdes § 15 desLolltarifgesetzes vom
25. Dezember1902 (G. v. 11. Dez.) 973.

s. auchEingangszoll.
Zollvereinigungsvertrag vom 8. Juli 1867, Unde=
rungen(G.v. 15.Juli Art. 1V) 703.



Zollvorschriften, BeachtungbeiderBeförderungvon
Gütern mit der Eisenbahn (Bek. v. 23. Dez. 08.
5s28,33,34,50,56,63,65,66,67,69,75,76,
78, 80) 102. — desgl. bei Einführung von aus=
ländischemWeine (Bek.v. 9. Juli) 549.

Zollwidrige Verwendungvon Gerste als Malzgerste
G. v. 3. Aug.) 899.

Zollzuschlag fürTabakblätter (G.v. 15.Juli Art.I,1
5 12)706. (G.v. 15.Juli §2) 794.— für Zigarren
(G. v. 15.Juli Art. I, 1 § 1b) 709. (G. v. 15.Juli
§5 797.

Zucker, Feststellungdes Börsenpreises (Bek. v.
11. März) 318. — Zuckerungvon Wein (G. v. 7.April
IK 3ff.) 393. (Bek.v. 9. Juli) 549. — Juckerals
Braustoff zur Bierbereitung(G. v. 15.Juli Art. 1)
695.(OG.v. 15.Juli 3§1f.) 774.— Buchführung
darüber(G.v. 15.Juli §19)779.

Zuckerstener, Herabsetzungab1.April 1914 (G.v. 15.Juli
Urt.V) 767.

Zuführung von Expreßgutan denEmpfänger(Bek.v.
23. Dez. 08. § 42) 108. — desgl.von sonstigemEisen=
bahngute(das.8876,78)132.

Zulagen für Reichsbeamte (G. v. 15.Juli 581bis13)
573. — besgl.für O ffiziere (bas.S§ 14 bis 23) 577.
—desgl. für Unteroffizlere (das.55 24 bis 27) 579.

Zündhölzer, Besteuerung (G. v. 15.Juli Art.IV)
757. (Bek.v. 21. Juli) 814. — ünderungdesEin.
gangszolls (das.§ 40) 765, 823.

Zündkerzen aus Stearin,Wachsusw.,Besteuerung(G.
v. 15.Juli Art. IV) 757. (Bek.v. 21. Juli) 814.

Zündspänchen, Zündstäbchen, Besteuerung(G. v.
15.Juli Art.IV) 757.(Bek.v. 21.Juli) 814.—
üünderungdesEingangs golls (das.§ 40)765, 823.

Zündwaren, Beförderungmit derEisenbahn (Bek.
v. 23. Dez. 08. 5 54 und Anl. Cc) 113. (Bek. v.
1.April)342.(Bek.v.13.Jull)771.(Bek.v.28.Jul)
901. — Zündwarensteuergesetz (G. v. 15. Juli
Art.IV) 757.(Bek.v. 21.Juli) 814.

1909. 43

Zündwarenstenerlager im Großhandelunter amtlichem
Mitverschluß(G.v. 15.Juli Art.1V§11)759.(G.
v.15.Juli §11)817.

Zusatzstoffe zur Weinbereitung(G. v. 7. April) 393.
(Bek. v. 9. Juli) 549.

Zuständigkeit im internationalen Gerichtsver=
fahren (G. v. 5.April §§1 u. 3) 430. — Unde.
rung in der Zuständigkeitder Amtsgerichte (G. v.
1. Juni Art. I, 1) 475. — ZuständigkeitderKammern
für Handelssachen (das. Art. 1,5) 475.

Zustellung gerichtlicherund außergerichtlicherUrkunden
in Zivil- und Handelssachenim internationalen
Verkehre(Vertr. v. 17. Juli 05. 1) 414. (G. v. 5. April)
430. — AbänderungderVorschriftenüberZustellungen
im Jivilprozeß (G. v. 1. Juni Art. II, 6 u. 7)
479. — Justellungenim strafgerichtlichen Verfahren
gegenAngehörigederSchutztruppen (Bek. v. 6. Nov.
III zu § 142) 956.

Zwangsmittel zurAusführunggerichtlicherHandlungen
im internarionalen Verkehre(Vertr. v. 17. Juli 05.
Art. 11) 419. (G. v. 5. April) 430. — zur Beobachtung
der Vorschriften des Branntweinsteuergesetzen
(G. v. 15. Juli § 134) 691. — desgl. des Brau=
steuergesetzes (G. v. 15. Juli § 50) 789. — desgl.
des Leuchtmittelsteuergesetzes (G. v. 15. Juli
Art. III § 30) 754. (G. v. 15. Juli § 30) 888. —
desgl.desJündwarensteuergesetzes (G. v. 15.Jull
Art. IV § 34) 764 (G. v. 15. Juli § 34) 822.

Zwangsvollstreckung, Underungder allgemeinen
Bestimmungendarüber (G. v. 1. Juni Art. II, 44 bis
52) 491. — desgl. der Bestimmungenüber Zwangs.
vollstreckungwegenGeldforderungen (das.Art. II,
53) 492. — desgl. zur Erwirkung von Handlungen
(das. Art. II, 54) 492.

Zweigniederlassung gilt als Betriebsstätteim Sinne
des Doppelsteuergesetzes(G. v. 22. März Art. 1, III)
330. (G. v. 22. März § 3) 332.
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